








Stück 1 . ZiWldors, Samstag den 7. Zanuar 1922 .

Beilagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr , > und 2 und 1 der Sonderbeilage zum Oeffentlich . Anzeiger .

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 11 . Zanuar 1922, .

mittags 12 Uhr , der "MntshlatGMe zuzusenden .

Inhalt : Einteilung der Stromstrecke des Rheins für den Eiswacht - pp . Dienst 1 , Tarif für die

Fähre Emmerich 1 , Körordnung 2 , Landwirtschaftliche Versicherungen 4 , Erwerbslosenfürsorge 5 ,

Brückengeldordnung für die Nuhrbrücke der Stadt Kettwig 5 , Desgleichen für die Ruhrbrücke in

Werden 6 , Vergütungsanerkenntnisse über Kriegs leistungen 6 , Berichtigung 6 , Standesbeamter 6,

Führerschein für Kraftfahrzeuge 0 , Innung 9 , Fährgeld für die Ruhrfähre in Heisingen 6 . Sitzungs¬

tage des Bezirksausschusses 9 , 7 , Markscheider 7.

Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .

I. . Einteilung
der Stromstrecke des Rheins oon der preußisch -

hessischen Landesgrenze bei Viedrich bis zur nieder¬

ländischen Grenze für den Eiswacht - und Hochwasser -
di -enst im Winter 1921/22 .

Für den bei Eisgang des Rheins nach der Mi¬

nisterialanweisung vom 19 . Dezember 1899 auszu¬
übenden Eiswacht - und Hochwasserdienst teile ich die

aorstehend genannte , der Rheinstrombauoerwaltung
unterstellte Stromstrecke in folgende sieben Abtei¬

lungen mit den dabei namhaft gemachten Beamten
als Vorsteher der Abteilungen ein , nämlich '

Erste Abteilung — von der preußisch - hessischen Lan¬

desgrenze bei Biebrich km 9 bis km 48,5 bei

Obeiwesel , Regierungs - und Baurat Benecke
in Bingerbrück .

Zweite Abteilung — von km 48,5 bei Oberwesel bis
km 112 bei Andernach , Regierungs - und Bau
rat Hinsmann in Coblenz .

Dritte Abteilung — oon km. 112 bei Andernach bis
km 157 bei Bonn . Wasserbausekretär Veiten
in Bonm

Vierte Abteilung — von km 157 bei Bonn bis
km 219 bei Zons , Regierungs - und Bäumt
Laubinger in Köln .

Fünfte Abteilung — von km 219 bei Zons bis km
281,8 bei Duisburg - Ruhrort . Regierungs¬
und Baurat Grochtmann in Düsseldorf .

Sechste Abteilung — von km 281,8 bei Duisburg -
Ruhrort bis km 835 bei Rees , Regierungs -
und Baurat Hemekamp in Wesel .

Siebente Abteilung — von km 835 bei Nees -bis
km 898,4 an der Landesgrenze bei Bimmen '

am rechten Ufer Wasserbausekretär Mayer in

Emmerich ,
am linken User Strommeisteranwärter Woll¬

schläger in Griethausen .
Die Haüpt -Eiswachtstelle wird gemäß Ziffer 4

der Anweisung durch den Strombaüdirektor Langen ,
Oberbaurat Gelinsky und Regierungs - und Baurat

Kaufnicht besetzt und im Büro der Rheinstrombau¬
verwaltung hier , DiikastMalgebäudc stRegierungs -

itraßel , eingerichtet .
Coblenz , 29 . Dezember 1921 . ,I . - Nr . b . 9581

Der Oder -Präsident der Rheinprooinz .
fRheinstrombauverwaltungZ
In Vertretung ' Langen .

2 . Tarif
für die Fähre Emmerich .

Es sind zu entrichten '

I . Von Personen einschließlich der
Traglast '
1 . In Nachen oder auf Schulden !
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für

jede Person
aber mindestens zusammen

b > für eine besondere unverzügliche
lleberfahrt , welche auf Verlan¬
gen ! geschehen muß , von den über¬
zusetzenden Personen zusammen
wenigstens

bei Tag
bei Nacht

wenn die Abgabe , nach dem Satze
zu 1 a von den einzelnen er¬
hoben , nicht mehr beträgt .

5 ampscr
Johann
Srhaldc
Fähr¬ Fähr¬
geld geld

Mark Mark

8,99
25,99

25,99
75,99

H ^ , / /



2 . Auf Dampf - oder Krafibooten ,
für jede Person einschließlich der
Traglast '

a) auf dem ersten Platz und Motor¬
boot IM

b ) auf dem zweiten , oder wenn nur
eine Platzart vorhanden ist IM
Anmerkung ' Kinder unter vier
Jahren sind abgabenfrei , sofern
sie einen besonderen Sitzplatz
nicht einnehmen .
Zu 2 a und b ! Beim Vorhanden¬
sein von 2 Platzarten müssen
diese , sofern die Erhebung des
höheren Satzes für den ersten
Platz Zulässig sein soll , durch An¬
bringung von Tafeln mit deut¬
lichen Aufschriften auf dem
Fährboote erkennbar gemacht
sein.

c ) Für l2 Einzelfahrten werden
übertragbare Ermäßigungskarten
ausgestellt 20 .00 20,00

II . Von Tieren '
a) für ein Pferd oder Maultier 15,00
b) für ein Stück Rindvieh oder Esel 15 .00
c) für ein Fohlen , Kalb , Schaf .

Schwein , einen Hund , eine Ziege
oder ein anderes Stück kleines
Vieh l0 .00

d) für Federvieh , welches getrieben
wird , für jede angefangene zehn
Stück 10,00
Anmerkung ! Für Tiere , die auf
Fuhrwerken befördert werden ,
wird eine besondere Abgabe nicht
erhoben .

M . Von Fuhrwerken neben der Abgabe
für die dazu gehörenden Personen
nach 11 u . für das Gespann nach II !
a) für ein beladenes Lastfuhrwerk

(siehe zusätzliche Bestimmung 3)
oder ein als Lastfuhre benutztes
Personenfuhrwerk , für Loko¬
mobilen . Dampfmaschinen -und
sonstige schwere Fuhrwerke je 30,00

b ) für ein unbeladenes Lastfuhr¬
werk , sowie für einen leeren
oder zum Transport von Per¬
sonen benutzten Personenwagen ,
für Marktfuhrwerk , Schlitten ,
Leichenwagen u . sonstiges leich¬
tes Fuhrwerk je 25 .00

c) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk ,
einen Kinderwagen , einrädrigen
Handkarren , Handschlitten , auch
beladen , sowie für die unbelade -
nen Fuhrwerke der folgenden

2 .50 2 .50

10,0»

10,00
50,00

40,00
50,00

15,00
20,00

10,00

Abteilung je
d) für einen Handkarren oder Hand¬

wagen anderer Art oder für
einen Eselskarren beladen

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den
Abgaben für die dazu gehörigen

Personen nach II !
a) für einen Personenwagen mit

mehr als vier Sitzplätzen und
für beladene Lastwagen !

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

bj für Personenwagen mit vier oder
weniger Sißplätzen und für un -
beladene Lastwagen mit Aus¬
nahme der unter c genannten
Wagen für landwirtschaftliche
Betriebszwecke

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

c ) für unbeladene Lastwagen , welche
landwirtschaftlichem Betriebs¬
zwecken dienen !

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

d) für Kraftfahrräder !
für jeden Sitz
Anmerkung zu IV . Als Sitzplätze
gelten nur die dauernd einge¬
bauten festen Sitzgelegenheiten ,
einschließlich des Sitzes für den
Wagenführer .

V . Von unverladenen durch Personen ,
' Tiere oder Fuhrwerk zur Fähre ge¬

brachten Gegenständen wird die Ab¬
gabe erhoben , welche die Personen ,
Tiere oder das Fuhrwerk treffen
würde .

Im übrigen bleiben die zusätzlichen Bestimmun¬
gen des Tarifs vom 4 . 5 . 20 f . b . c . 1382 bestehen .

Coblenz , 17 . Dezember 1921 . b . Nr . 0019 .
Der Ober - Präsident der Rheinprovinz .

(Chef der Rheinstrombau -Verwaltung .)
In Vertretung ! Eclinsky .

3 . Polizeiverordnung
betreffend Körordnung für die Beschäler der

Rheinprovinz .
Auf Grund der ZK 137 und 139 des Gesetzes über

die allgemeine Landesverwaltung vom 30 . Juli
1883 (G . S . S . 195 ) und der KK

'
b . 12 und 15 des

Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11 . März
1850 (G S . S . 265 ) wird für den -Umfang der
Rheinprovinz mit Zustimmung des Provinzialrates
folgende Polizeiverordnung erlassen !

§ 1 .
Zum Decken von Stuten dürfen , soweit nicht aus¬

drücklich Ausnahmen vorgesehen sind , nur solche
Hebgste verwendet werden , welche von einer nach



Maßgabe dieser Verordnung gebildeten Körkommis - !
fion angekört worden sind .

Einer Ankörung bedürfen nichts
a ) die Land - und Hauptbeschäler ,

Die Körtermine (Ort , Tag und Stunde der Kö -
sru ng ) find durch die Regierungsamtsblätter und die
j amtlichen Kreisblätter frühzeitig bekannt zu machen .

§ 5-
b) beim Union - Club eingetragene Nollbluthengste !Einladung und Beschlußfassung der Körksmmission .

und bei der Obersten ^ rab - Nennbehorde (O . T . Die Mitglieder der Körtommission sowie im Falle
B . ) eingetragene Traberhengste , j d̂er Verhinderung ihre Stellvertreter und die sonsti -

c ) im Besitze von Pferdezuchtvereuien stehende ^ ^ ^n Teilnehmer an der Körung (Z 3 Abs . 2 chrd 3)
Hengste,

^
die mit Staatsunterstutzung angekauft

^ von der Landwirtschaftskammer eingeladen .
M " " ' ' Die Körkvmmission beschließt mit einfacher Mehr¬sind , solange das hierfür bewilligte Darlehen !

noch nicht zurückgezahlt ist , die Hengste also noch der Stimmen , welche geheim zu halten sind ; ist
der dauernden Aussicht des Eestütsdirektors un¬
terstehen .

ds . im alleinigen Eigentum eines Einzelnen ste¬
hende Hengste , soweit sie nur zum Decken der .dem

Besitzer gehörenden Stuten verwendet werden !
sollen , „

e ) Hengste , die in -l aufeinanderfolgenden Jahren

die Zahl der anwesenden Mitglieder eine gerade ,
so hat sich das dem Lebensalter nach jüngste Mit¬
glied der Abstimmung zu enthalten . Der Vorsitzende
bleibt jedoch stets stimmberechtigt .

8 6.
Körprotokoll .

Ueber die Beschlüsse der Körkommission ist eine

D - Sliml « . Aummhm » hi - rm » b-M . s- n d« . E - . A K A
nehmigung des Oberpräsidenten

§ 2 .
Vorbedingung und Geltungsbereich der Körung .
Es dürfen nur Hengste angekört werden , .die der

b ) Namen und Wohnort der Besitzer der vorgeführ¬
ten Hengste ,

c) Namen und Beschreibung (Farbe und Abzeichen )
der Hengste ,

?7chun7Ä ZuZMes ^ wn ^ K
" " " E -

» etwaige Angaben der Besitzer über Abstammung
reichung oe.- ouchi,i . u .s geeignet stns . ^ Eintragung in ein Zuchtregister .Halbbluthengste können mit der Einschränkung an -

^ E, ^ ,^ is der Körung ( an - oder abgekört , oder
gerort werden , daß sie lediglich zur Paarung Mit ! ^ e » "

K . nd
ZF

' ' » " " > " N - " «
1 » « Sch - ijfftik - .

' '

zugelassen) ,

termin zum Decken zulassen .
8 3 .

Kör tom Mission .
Die Körkommission besteht aus !

1 . dem Vorsitzenden des Ausschusses für Pferdezucht
der Landwirtschftskammer , als Vorsitzenden ,

2 . dem zuständigen Eauvorsteher für Pferdeschauen ,
3 . dem Vorsitzenden des Rheinischen Pferdestamm¬

buches ,

Der Vorsitzende übersendet diese Verhandlung der
Landwirtschaftskammer zwecks Weitergabe an die

! Regierungspräsidenten zur Bekanntgabe in den Re -
gierungsanitsblättern und in den amtlichen Kreis -

8 7 -
Deckbuch und Körschein .

Die Landwirtschaftskammer hat ferner den Be -

s/fK k z° . i ° ° m d-, - - ° dwwsch . st - - !?
°5 »

?.
-

. i . g. n. „-r i.
enthalten muß , sowie bei angekörten Hengsten einen

deuten zu bestimmender Tierarzt als Gutachter hinzu .
Für sämtliche Mitglieder der Körkommission sind

Stellvertreter zu bestellen .
Die Landwirtschaftskammer stellt der Körkommis -

fion als Schriftführer und Rechnungsführer einen
Beamten zur Verfügung .

8 4 .
Zeitpunkt der Körung .

Der Vorstand der Landwirtschaftskammer be¬
stimmt , im Einvernehmen mit dem Oberpräsidenten
Ort und Zeitpunkt der Körung .

8 8-
Gesundheits -Attest .

Für alle Hengste , die zum ersten Male vorgeführt
werden , ist eine nach vorgeschriebenem Muster abzu¬
fassende Bescheinigung eines Tierarztes über den
Gesundheitszustand , insbesondere iiber Augen und
Atem , der Hengste vorzulegen .

8 S -
Geltungsdauer der Körung .

Die Körung gib bis zum nächsten ordentlichen
Körtermin .



§ 10.
Nachkörungen .

Nachkörungen , die bei der Landwirischaftskammer
zu beantragen sind , können nur für solche Hengste
stattfinden , die erst nach dem Körtermin des betref -

feMen Jahres angekauft worden sind oder gemäß
Bescheinigung eines Tierarztes wegen Erkrankung
nicht an einem Körtermine vorgeführt werden konn¬
ten . Abgekörte Hengste dürfen erst im folgenden
Jahre zur Körung wieder vorgefürt werden .

Nachkörungstermine finden an Sammelplätzen , die
von der Landwirtschaftskammer festgesetzt werden ,
statt .

8 11-
Führung des Deckbuchcs.

Die Besitzer angekörter und zugelassener Hengste
haben , sofern sie fremde Stuten decken lassen , das
ihnen überwiesen » Deckbuch nach Vorschrift zu führen .

Am Schlüsse der Deckzeit ist das Deckbuch dem
Landrat bis spätestens zum 31 . Oktober j . Js . ein¬
zureichen .

8 12 .
Körgebühr .

Für jeden der Körkommission vorgeführten Hengst
ist eine Körgebllhr zu zahlen , welche der Vorstand
der Landwirtschaftskammer festsetzt und öffentlich be¬
kanntmacht .

Die Gebühren dienen zur Deckung der Kosten des
Körgeschäftes , soweit diese nicht hinsichtlich der Be¬
teiligung des staatlichen Gestütsdirigenten an dem
Köraeschaft von der Staatskasse getragen werden .

§ 13.
Anmeldung zur Körung .

Wer einen Hengst ankören lassen will , hat dies
bis zu einem von der Landwirtschaftskammer festzu¬
setzenden Endtermin der Landwirtschaftskammer auf
einem von dieser zu beziehenden Anmeldebogen un¬
ter Beifügung der Abstammungsnachweise anzuzei¬
gen und gleichzeitig die Körgebllhr an die Kasse der
Landwirtschaftskammeir einzusenden .

Für den Fall , daß ein Hengst nicht vorgeführt
wird , ist die Körgebühr verfallen . Bei einer Nach¬
körung wird dieser Betrag angerechnet .

Ausnahmsweise kann die Körkommission auch vor¬
her nicht angemeldete Hengste zulassen , wenn vor
Beginn der Körung die auf dem Anmeldebogen ge¬
forderten Angaben gemacht , die Abstammungsnach¬
weise übergeben werden und die Körgebühr bezahlt
wird .

§ 14 -
Strafen .

Wer einen nicht angekörten oder nicht zugelasse¬
nen Hengst zum Decken fremder Stuten , sei es un¬
entgeltlich oder gegen Zahlung , zuläßt , verfällt für
jeden Fall der Zuwiderhandlung in eine Strafe von
Kl) Mark . Dieselbe Strafe trifft den Eigentümer
der Stute .

Der Besitzer eines angekörten oder' zugelassenen

Hengstes , der das vorgeschriebene Deckbuch garnicht
oder nicht ordnungsmäßig geführt hat , kann mit
einer Geldstrafe bis zu öl) Mark bestraft werden .

§ 15.
Die Polizeiverordnung tritt am l . Januar 1922

in Kraft .
Zu dem gleichen Zeitpunkt tritt die Polizeiver -

ordnung , betreffend Körordnung für die Beschäler
der Rheinprovinz vom 2l) . Juni 1913 sowie die¬
jenige vom 28 . Oktober 192l ) außer Kraft .

Coblenz , 22 . November 1921 . .4 . II . 2478 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz ,

von G r o o t e .
4 . Der Verwaltungsrat der Provinzial -Feuerver -
sicherungsnnstalt der Rheinprovinz hat nachstehende
Aenderungen in Ziffer 2 und 3 des § 3 der Zusatz¬
bedingungen für landwirtschaftliche Versicherungen
beschlossen -
2 . Die Erntesrüchte sind auch auf dem Halme , wäh¬

rend der Erntearbeiten und bis zum Höchstbe-
trage von 189 999 -tl für den einzelnen Schaden¬
fall beim Aufstellen in Schober (Diemen ) ver¬
sichert . Nach Ablauf einer Woche , vom Beginn
des Einbringens in Schober an gerechnet , schei¬
den die in Schober gesetzten Erntefrüchte aus der
Versicherung aus . Für Erntesrüchte , die länger
als eine Woche in Schobern versichert bleiben
sollen , muß eine besondere Schoberversicherung
beantragt werden . Werden die Erniefrüchte aus
den Schobern in die Versicherungsräume ver¬
bracht , so fallen sie unter die Ernteversicherung
(Ziff. 1 ) .

3 . Bei der Aufstellung von Schobern hat der Ver¬
sicherungsnehmer , soweit nicht gesetzliche oder
polizeiliche Vorschriften Weitergehendes ver¬
langen , folgende Obliegenheiten zu erfüllen -

Jeder Schober muß mindestens 39 Meter von
Gebäuden und öffentlichen Wegen und von Eisen¬
bahnen entfernt stehen . Jeder Schober bis
99 999 Versicherungssumme muß mindestens
39 Meter , über 99 999 bis 189 999 minde¬
stens 99 Meter , über 189 999 Ut mindestens
129 Meter von jedem anderen Schober entfernt
stehen .

In geringeren Entfernungen von einander aufge¬
stellte Schober (Schoberkomplexe ) werden als ein
Schober behandelt .

Die Versicherung von Schobern und Schoberkom¬
plexen im Werte von mehr als 69 999 -N erfolgt
nur gegen Entrichtung einer durch Zuschlag erhöhten
Prämie .

Der Herr Minister des Innern hat durch Erlaß
vom 21 . November d . I . l . d . 1424 zu den vorstehend
genannten Aenderungen die erforderliche Genehmi¬
gung erteilt .

Düsseldorf . 22 . Dezember 1921 .
Der Landeshauptmann der Rheinprovinz .

In Vertretung - Dr . Horion .



5 . Durch meinen Runderlaß vom 1k . September
l92l — III . L . 2256 — wird die Zustimmungsbefug¬
nis der Landeszentralbehörde nach § 9a Abs . 2 der

Reichsverordnung über Erwerbslosenfürsorge , die

durch die Ausführungsvorschristen im 13 . Nachtrag
II , 2 den Regierungspräsidenten übertragen ist , nicht

berührt . In dem Runderlaß wird nur darauf auf¬

merksam gemacht , daß über die Fragen der Einstel¬

lung einer Unterstützung nicht vom Träger der Er -

werbslosenfllrsorge bezw . von dem von ihm bestell¬

ten Leiter der Fürsorgestelle , sondern vom Fürsorge¬

ausschuß zu beschließen ist . Ein Beschluß des Fiir -

sorgeausschusses , daß von der Einstellung trotz einer

Unterstlltzungsdauer von 26 Wochen zur Vermei¬

dung von Härten abgesehen werden möge , bedarf

aber in jedem Falle der Genehmigung nach Z 9a

der Reichsverordnung über Erwerbslosenfürsorge .

Berlin . 18 . November 1921 . III . L . Nr . 2484 .

Der Preußische Minister für Volkswohlfahrt .
Im Auftrage i Bracht .

An den Herrn Regierungspräsidenten in Köslin .

Abschrift übersende ich im Nachgange zu meinem

Runderlaß vom 16 . September 1921 — III . U . Nr .

2256 — zur gefälligen Kenntnis .
An die Herren Regierungspräsidenten (außer

Köslin , Stialsund und Frankfurt a . O . ) und an den

Herrn Oberpräsidenten in Berlin .
Abdruck erhalten Sie im Nachgange zu meiner

Rundverfügung vom 26 . September 1921 I b II 4199
— veröffentlicht im Regierungsamtsblatt St . 49 Nr .
1226 — zur gefälligen Kenntnis .

In allen Fällen , in welchen ein Erwerbsloser seit

dem 1 . Oktober 1919 im Ganzen 26 Wochen lang

Erwerbslosenunterftützung bezogen hat , ist meine

Genehmigung zur Weitergewährung der Unter¬

stützung einzuholen . Meine Genehmigung ist also

auch dann erforderlich , wenn die Unterstützungszeit
von 26 Wochen durch Arbeitszeiten usw . unterbrochen

ist . Den diesbezüglichen Anträgen sind alle zu dem

Unteistützungsantrage gehörigen Vorverhandlungen
sowie ein Beschluß des Fürsorgeausschusses beizu¬

fügen .
Düsseldorf . 9 . Dezember 1921 . I b II 4936 .

Der Regierungspräsident .
An die Herren Landräte , Oberbürgermeister und

Borstände der Gewerbeaufsichtsämter des Bezirks .

6 . 3. Nachtrag
zur Ordnung über Erhebung von Brückengeld für

Benutzung der Rohrbrücke der Stadt Kettwig in

Kettwig vom 21 . Dezember 1993 .

Die Tarifsätze sind wie folgt zu ändern !
B r ü ck e n ge ld s ä tze .

i . Von Personen , einschl . dessen , was sie
tragen , für jede Person 19 Pf .

Für die Bewohner der Stadt Kettwig
und der Gemeinde Laupendahl er¬

mäßigt sich dieser Satz auf 2 Pf . Die

Personen , welche von dieser Ermäßi¬

gung Gebrauch machen wollen , haben
auf Verlangen des Brllckenwärters
einen von der zuständigen Polizeiver¬
waltung bescheinigten auf ihren Na¬
men lautenden und mit dem Dienst -

stempcl versehenen Passierschein oder
Personalausweis vorzuzeigen .
Anmerkung ! Personen , welche auf
bezw . in einem Fuhrwerk sich befinden ,
oder als Reiter , Führer oder Treiber

zu Tieren gehören , für welche Brücken¬
geld nach den Sätzen zu II und III ge¬
zahlt wird , sind frei . (Siehe jedoch
Ziffer II 3 .)

II . Von Fuhrwerken ,̂ Schlitten , Fahrrädern
und Kraftfahrzeugen und zwar !
1 . zum Fortschaffen von Personen für

jedes Zugtier 59 Pf .
2 . zum Fortschaffen von Lasten !

a ) von beladenen Fuhrwerken , d . h .
von solchen , worauf sich außer
deren Zubehör und außer dem
Futter für höchstens 3 Tage an
anderen Gegenständen mehr als
199 Kilogramm befinden , für
jedes Zugtier 59 Pf .

b ) von unbeladenen für jedes Zug¬
tier 39 Pf .

3 . für Radfahrer außer dem vom Rad¬
fahrer oder der Radfahrerin zu
zahlenden Personengelde 19 Pf .

4 . und5 . richten sich nach dem Nachtrag
vom 4 . 3 . 1929 (Amtsblatt Stück 37
vom 2 . 19 . 1929 ) und bleiben un¬
verändert .

III . Von unangespanuten nicht auf Wagen
befindlichen Tieren :
1 . Von einem Pferd oder Maultier

mit oder ohne Reiter oder Last
bleibt unverändert .

2 . von einem Stück Rindvieh oder
Esel 15 Pf .

3 . von einem Stück Klein - oder Jung¬
vieh ! als Kälber , Fohlen , Schweine ,
Schafe usw . 19 Pf .

4 . von Federvieh für je 19 Stück frei
IV . Für einen Handwagen , Handkarren

oder Handschlitten , beladen oder unbe -
laden 5 Pf .

ö . Zeitkarten .
Für den Personenverkehr werden Zeitkarten aus¬

gestellt und zwar !
1 . Für Arbeiter und Arbeiterinnen , Unterbeamte

sowie Kinder unter 14 Jahren , welche bis Brücke

auf ihren Gängen von und zur Arbeite - bezw .
Dienststelle oder von und zur Schule benutzen
müssen , letztere vorbehaltlich der unter Absatz 19

vorgesehenen Befreiung !
a ) für die Dauer eines Monats 1 -H.



? , Für alle anderen Personen :
a ) für die Dauer eines Monats 1,50 -tl

K - ttwig -Stadt , 1 . Oktober 1921 .
Der Bürgermeistern

Ho f m a n n .
Genehmigt in der Sitzung der Stadtverordneten¬

versammlung vom 12 . Oktober 1921 und durch Be¬
schluß des Bezirksausschusses ll . Abteilung zu Düssel¬
dorf vom 23 . 12 . 1921 II . d . 1355/1/21 .

Genehmigt und mit der Maßgabe zur öffentlichen
Kenntnis gebracht daß der vorstehende Nachtrag mit
dem Tage der Veröffentlichung durch das Regie -
rungsanrtsblatt in Kraft tritt . I L . 3387 .

Düsseldorf , 3 . Januar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

7 . Nachtrag zur Vrückengeldordnung für die Ruhr¬
brücke in der Stadt Werden a . d . Ruhr .

.X . Es ist zu entrichten !
1 . von jedem Kraftfahrzeug für Personen 6 -tl
2 . von jedem beladenen Kraftfahrzeug für

Güter 19 -ll
3 . von einer fahrbaren Lokomobile 19 -ll
1 . von jedem beladenen Anhängerwagen 6 - ll
5 . von jedem unbeladenen Kraftfahrzeug

für Güter und jedem unbeladenen An¬
hängerwagen 4 -/ll

9 . von jedem beladenen zweispännigen
Fuhrwerk 4 -lt

7 . von jedem unbeladenen zweispännigen
Fuhrwerk 2 -ll

5 . von dem unbeladenen Kraftfahrzeug
Fuhrwerk 3 . ll

9 . von jedem unbeladenen einspännigen
Fuhrwerk I -lt

19 . von jedem losen Pferd , Maultier und
Reiter 1 ll

9 . Die übrigen Bestimmungen der Vrückengeld¬
ordnung vom 27 . Februar 1929 (Regierungsamts -
blatt Seite 199 ) bleiberb in Kraft .

L . Dieser Nachtrag tritt mit dem Tage der Ver¬
kündigung durch das Regierungsamtsblatt in Kraft .

Düsseldorf . 39 . Dezember 1921 . I . H 3351
Der Regierungspräsident .

8 . Gemäß K 21 des Krtegsleistungsgesetzes vom 13.
9 . 73 werden die Inhaber der von mir ausgestellten
Vergütungsanerkenntnisse hierdurch aufgefordert , die
Anerkenntnisse zur Empfangnahme von Kapital und
Zinsen bei der zuständigen Kreiskasse — sür Düssel -
dorf bei der Regierungshauptkasse — vorzulegen .
Die Kreiskassen sind angewiesen , nur diejenigen An¬
erkenntnisse einzulösen , die auf den den Gemeinden
zugehenden Zahlungsanweisungen angegeben sind .Die Anerkenntnisse sind auf der Rückseite mit Quit¬
tung über Kapital und Zinsen zu versehen . Der Zin¬
senlauf endet mit Januar 1922 .

Düsseldorf , 39 . Dezember 1921 . I . (1 . 4797 .
Der Regierungs -Präsident .

9 . Berichtigung zur Bekanntmachung lfd . Nr . 1598
des Amtsblatts Stück 51 vom 24 . Dezember 1921 .
Es muß in der Einleitung der Polizeiverordnung
heißen : „Auf Grund des K 129 e Absatz 2 der Ge¬
werbeordnung und der ZZ 137 und 133 des Landes -
verwaltungsgesctzes usw .

"

Düsseldorf , 29 . Dezeinber 1921 . I . M 11992 .
Der Regierungs - Präsident .

19 . Mit meiner Genehmigung hat der Bllrgermeü
ster in Eleve die Geschäfte eines Stellvertreters des
Standesbeamten ftr den Standesamtsbezirk Eleve
dem Stadtsekretär Wilhelm Nasche und dem Verwal¬
tungssekretär Tillmanns widerruflich übertragen .
Die Ernennung des Stadtsekretärs Meyer , sowie
die des Verwaltungssekretärs Retzlaff für das gleiche
Amt ist widerrufen worden . I . N . 7275 .

Düsseldorf , 39 . Dezember 1921 .
Der Regierungs -Präsident .

11 . Der dem Kurt Hartmann in Düsseldorf , geb .
am 17 . Oktober 1895 in Düsseldorf , diesseits am 19.
August 1918 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . I 8 I Nr . 4987/21 .

Düsseldorf , 28 . Dezember 1921 .
Der Regierungs - Präsident .

12 . Zur Ermittelung , ob die Mehrheit der betei¬
ligten Gewerbetreibenden dem Antrage auf Errich¬
tung einer Zwangsinnung für das Sattler - , Polste¬
rer - und Dekorationsgewerbe für den Bezirk des

^Kreises Lennep und des Stadtkreises Remscheid mit
! dm Sitz in Remscheid . zustimmt , habe ich den Herrn
Oberbürgermeister in Remscheid zum Beauftragten

! bestellt . I . I? . 11289 .
Düsseldorf , 21 . Dezember 1921 .

Der Regierungs - Präsident .
13 . 1 . Das Fährgeld für die Ruhrfähre in Heisingen

(Inhaberin Witwe Laufermann ) wird hiermit
auf die Dauer von 3 Jahren für erwachsene
Personen auf 59 Pfg . und für Schulkinder auf
39 Pfg . erhöht .

II . Kinder unter 5 Jahren in Begleitung von
Erwachsenen sind vom Fährgeld befreit .

III . Die Tariferhöhung tritt . mit dem Tage der
Veröffentlichung durch das Regierungsamts¬
blatt in Kraft .

Düsseldorf , 17 . Dezember 1921 . I . K . 3243 .
Der Regierungs -Präsident .

14 . Beschluß .
Die Sitzungstage des Bezirksausschusses I . Abtei¬

lung werden für das Jahr 1322 wie folgt bestimmt :
13 . Januar . 27 . Januar , 19 . Februar , 24 . Februar ,19 . März , 24 . März . 7 . April , 5 . Mai . 19 . Mai .
2 . Juni , 39 . Juni , 14 . Juli , 8 . September , 22 . Sep¬
tember , 9 . Oktober , 29 . Oktober , 3 . November , 17.
November , 1 . Dezember , 15 . Dezember .

Düsseldorf , 9 . Dezember 1921 . 1 . k . 214/21/1 .
Der Bezirksausschuß zu Düsseldorf . 1 . Abteilung .



15 . Beschluß.
Die Sitzungstage des Bezirksausschusses, ll . Ab¬

teilung , werden für das Jahr 1922 wie folgt be¬
stimmt ' 29. Januar , 3 . Februar , 17 . Februar , 3 .
März , 17 . März , 31 . März . 12 . Mai . 26 . Mai ,
23 . Juni , 7 . Juli , 1 . September , 15 . September ,
29 . September , 13 . Oktober , 27 . Oktober , 19 . Novem¬
ber , 24 . November , 8 . Dezember , 22 . Dezember .

Düsseldorf . 16 . Dezember 1921 . ll . O . 199/21/1.
Der Bezirksausschuß zu Düsseldorf , II . - Abteilung .

Bekanntmachungen anderer Behörden .
16 . Dem Marscheider Ernst Bubenzer ist von uns
unterm 31 . Oktober 1921 die Berechtigung zur selb¬
ständigen Ausführung von Markscheiderarbeiten in¬
nerhalb des Preußischen Staatsgebietes erteilt wor¬
den. Derselbe hat seinen Wohnsitz in Aachen, Tech¬
nische Hochschule , genommen .

Dortmund, 28 . Dezember 1921 . 8 Nr . 298/8.
Preußisches Oberbergamt .

»

Das Amtsblatt der Regierung zu Düsseldorf erscheint dem¬
nächst in einem besonderen Umschlag , in welchem mit Zustim¬
mung des Herrn Ministers des Innern auch Eeschäftsanzeigen
Aufnahme finden können . Die alleinige Jnseraten - Annahme ist
der Nationalen Anzeigen -Gesellschaft Düsseldorf , m . b . H . , Ear -
tenstraße 134 , Fernruf 12254, übertragen und bitten wir An¬
fragen nach dort zu richten .

Bestellungen für 1922 auf das Amtsblatt mit Oefsentlichen Anzeiger (Jahrespreis 16 .« ) und
auf den Oefsentlichen Anzeiger allein (Jahrespreis 16 -K ) wolle man rechtzeitig bei den Postanstalten
machen !

Bestellungen auf das im Januar 1922 erscheinende Sach- und Namenregister (Preis 3 -it ) wolle
man unter Einsendung des Betrages von 3 zuzüglich des Betrages für Uebersendung des Registers
bei der Geschäftsstelle des Negierungs -Amtsblattes machen !

Die Einrücknngsgebiihren betragen für die zweigelvaltene Textzeile oder deren Raum 1,— M . , bei Tabellensatz für
die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 1 .50 M . — Belegblätter und einzelne Stücke kosten SV Pfg . für jeden

angefangenen Bogen , mindestens aber 1 -1t für jedes Stück des Amtsblatts .
Schrifileitung : Amtsblattstells der Regierung . — Druck : Buchdruckerei Otto Fritz . Düsseldorf , Oststr. 13.





Amtsblatt
dn

Regierung zu Düsseldorf .

Stück 2 . Meldors , Samstag den 14. Zanuar 1922 .

Beilagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr . 3 und 4 und 2 der Sonderbeilage zum Oeffentlich . Anzeiger .

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 18 . Januar 1922 ,

mittags 12 Uhr . der Amtsblattstelle zuzusenden .

Inhalt : Verleihung des Enteignungsrechts 9 , Vergnügungssteuer 9 , Tarif für die Fähre zu Beek -

Bislich 10 . Kollekte 12 , Konsuln 12 , Führerscheine pp . für Kraftfahrzeuge 12 , 13 , Berichtigung 12 , Wahl

zur Handwerkskammer 13 , Enteignungen 14 , 13 , 16 .

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .

17 . Urkunde
über Verleihung des Enteignungsrechts .

Der Stadtgemeinde Düsseldorf wird auf Grund

des Gesetzes vom 8 . Juni 1874 (Gesetzsammlung
Seite 221 ) hierdurch das Recht verliehen , die für
die Erweiterung des Elektrizitätswerkes und für
den Bau einer Bade - und Schwimmanstalt erforder¬
lichen , in der Anlage k zum Bericht des Ober¬

bürgermeisters von Düsseldorf vom 2V . Juli 1921

IV I . 2159 — rot eingetragenen Grundstücke 1

bis 8 im Wege der Enteignung zu erwerben .
IV . I . 1209 II . — M . f . H . u . G . Va . I . 673 .
M . f . V . III . c . 3032/21 .

Berlin , 13 . Dezember 1921 .
Im Namen des Preußischen Staatsministeriums
zugleich für die Minister für Volkswohlfahrt und

für Handel und Gewerbe
Der Minister des Innern ,

gez . Severing

18 . Zur Ausführung der Reichsratsbestimmungen
über die Vergnügungssteuer vom 9 . Juni 1921 (R .
G . Bl . S . 856 ) wird folgendes bestimmt !

I .
Für die in Artikel III § 1 der Reichsratsbestim¬

mungen vorgeschriebene Genehmigung besonderer
Vergnügungssteuerordnungen der Gemeinden und

Kreise sind die in § 77 des Kommunalabgaben -

gesetzes bezw . H 19 des Kreis - und Provinzial -

abgabengesetzes geordneten Behörden zuständig . Die

Zustimmung zur Genehmigung (§ 77 Abs . 3 des

Kommunalabgabengesetzes,
' ß 20 des Kreis - und

Provinzialabgabengesetzes ) wird für Steuerorv -

nungen der Landgemeinden den Regierungspräsi
deuten , für Steuerordnungen der Stadtgemeinden
und Kreise den Oberpräsidenten übertragen . Für
die Stadt Berlin , für die der Oberpräsident Eeneh -

migungsbehörde ist , bleibt die Zustimmung den

Ministern des Innern und der Finanzen vorbe¬

halten .
Alle besonderen Steuerordnungen , die das Dop¬

pelte der in der Steuerordnung des Artikels II der

Reichsratsbestimmungen enthaltenen Sätze über¬

schreiten oder die in wesentlichen Punkten von dieser
!Steuerordnung abweichen , sind den Ministern des

!Jnnern und der Finanzen vor Erteilung der Zu¬

stimmung mit der Stellungnahme der an sich zu¬
ständigen Zustimmungsbehörde vorzulegen .

Die in Artikel III Z 12 der Reichsratsbestimmun -

gen vorgeschriebene Genehmigung für Abweichungen
von der Steuerordnung des Artikels II , die in den

ZK 2 bis 11 des Artikels III nicht vorgesehen sind ,
bleibt den Ministern des Innern und der Finanzen
vorbehalten .

II .
Nach Artikel II K 2V Abs . 2 der Reichsratsbestim¬

mungen entscheidet in Fällen , in denen § 20 Abs . 1

zur Anwendung kommen soll , die Landesregierung
oder die von ihr beauftragte Behörde darüber , ob
es sich um künstlerisch hochstehende Veranstaltungen
handelt , und ob die Voraussetzungen ordnungs¬
mäßiger Geschäfts - und Kassenführung erfüllt sind .
Diese Entscheidung ist bereits durch den Runderlaß
der Minister des Innern und der Finanzen vom
13 . August 1921 — M . d . I . IV . St . 570 ! F . M .
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ll/e z . Sii»1 — für Gemeinden bis zu 50 Wv Ein¬

wohnern dem Gemeinde vorstande , für Gemeinden
mit mehr als 50 VW Einwohnern einem von der
Aufsichtsbehörde zu ernennenden , aus einem Ver¬
treter der Staatsbehörde , einem Vertreter des Ge¬
meindevorstandes und einem künstlerischen Sachver¬
ständigen bestehenden Ausschuß übertragen worden .
Der Inhalt dieses Erlasses wird hierdurch mit fol¬
genden Maßgaben bestätigt :

Der in Gemeinden mit mehr als 5V WV Einwoh¬
nern in den Ausschuß zu entsendende Vertreter des
Eemeindevorstandes ist nicht von der Aufsichtsbe¬
hörde , sondern von dem Gemeindeoorstande selbst zu
ernennen .

Gegen die Entscheidungen des Gemeindevorstandes
in Gemeinden bis zu 5VVVV Einwohnern und des
Ausschusses in Gemeinden mit mehr als 5V VW Ein¬
wohnern findet die Beschwerde an den Regierungs¬
präsidenten und gegen dessen Entscheidung die
weitere Beschwerde an den Minister für Wissen »
schuft , Kunst und Volksbildung oder im Falle der
Zuständigkeit des Ministers für Handel und Ge¬
werbe , an diesen statt .

Für die Vergnügungssteuerordnungen der Land¬
kreise werden mit der Beurteilung künstlerisch hoch¬
stehender Veranstaltungen und ihrer Geschäfts - und
Kassenführung die Kreisausschüsse beauftragt , gegen
deren Entscheidungen ebenfalls Beschwerde und
weitere Beschwerde an die im vorigen Absatz ge¬
nannten Stellen stattfindet .

Die zuständigen Minister behalten sich vor , für
die Beurteilung des Begriffs der künstlerisch hoch¬
stehenden Veranstaltungen und der Voraussetzungen ,
unter denen die Geschäfts - und Kassenführung der
Unternehmungen als ordnungsmäßig angesprochen
werden kann , besondere Grundsätze aufzustellen .

III .
Nach Artikel II § 2 Ziffer 5 der Reichsratsbestim¬

mungen unterliegen der Steuer nicht Veranstaltun¬
gen , die ohne die Absicht auf Eewinncrzielung aus¬
schließlich zum Zwecke der Kunstpflege oder der Volks¬
bildung unternommen werden und von der Landes¬
regierung als gemeinnützig ausdrücklich anerkannt
find .

Das Anerkenntnis der Gemeinnützigkeit wird für
ständige Unternehmungen von dem Minister für
Wissenschaft , Kunst und Volksbildung oder , sofern es
sich um Unternehmungen handelt , die in den Ge¬
schäftsbereich des Ministers für Handel und Gewerbe
oder des Ministers für Volkswohlfahrt fallen , von
dem danach zuständigen Minister ausgesprochen . Be¬
stehen Zweifel über die Zuständigkeit , so ist der An¬
trag an den Mnister des Innern zu richten , der ihn
dem zuständigen Minister zuleiten wird .

Für einzelne vorübergehende Veranstaltungen
haben über die Anerkennung der Gemeinnützigkeit
die Stellen zu entscheiden , die nach Abschnitt II diese ?
Erlasses mit der Beurteilung künstlerisch hochstehen¬

der Veranstaltungen betraut sind . Für das Be¬
schwerde verfahren gelten die Anordnungen des Ab¬
schnitts II mit der Matzgabe , daß im Falle der Zu¬
ständigkeit des Ministers für Volkswohlfahrt die
weitere Beschwerde an diesen stattfindet .

Für die in Artikel II K 6 Abs . 2 der Reichsrats¬
bestimmungen vorgesehene Anerkennung des ge¬
meinnützigen Zwecks einer neben dem Entgelt für
die Veranstaltung verlangten Sonderzahlung gelten
die vorsteheirden Bestimmungen sinngemäß .

Die zuständigen Minister behalten sich vor , allge¬
meine Richtlinien für die Anerkennung der Gemein¬
nützigkeit herauszugeben .

IV .
Nach Artikel II K 8 Abs . 3 der Reichsratsbestim¬

mungen kann die Steuerstelle für Veranstaltungen
der im K 1 Abs . 2 Nr . 5 bis 7 bezeichneten Art , bei
denen der künstlerische oder volksbildende Charakter
überwiegt , eine Ermäßigung bis zur Hälfte der
Steuer gewähren , sofern nicht während der Veran¬
staltung Speisen oder Getränke gegen Bezahlung
verabfolgt werden oder geraucht wird . Zur Förde¬
rung solcher Veranstaltungen erscheint es angezeigt ,
ihnen in allen Fällen , in denen die in der Steuer¬
ordnung des Artikels II der Reichsratsbestimmungen
enthaltenen Sätze erheblich überschritten werden ,
diese Vergünstigung grundsätzlich zu gewähren und
eine entsprechende Bestimmung in die Ordnung aus¬
drücklich aufzunehmen .

Es bleibt vorbehalten , die vorstehend unter l bis
IV getroffenen Bestimmungen erforderlichenfalls
durch weitere Weisungen zu ergänzen .

Durch schleunigen Abdruck im Regierungsamts¬
blatt ist der Erlaß zur Kenntnis der Gemeindever¬
waltungen zu bringen .

Berlin . 2V . Dezember 1921 . IV . St . 57V . IVa .
Zugleich für die Minister der Finanzen ,

für Wissenschaft , Kunst und Volksbildung ,
für Handel und Gewerbe und für Volkswohlfahrt .

Der Minister des Innern .
In Vertretung ' Freund .

An die Herren Ober - und Regierungspräsidenten .

Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .
19. Tarif

für die Fähre zu Beek -Bislich .
Es sind zu entrichten : FSh - gca>

l . Von Personen einschließlich der Traglast : M""" »
1 . In Nachen oder auf Schalden :
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person 1VV
aber mindestens zusammen 25V

b ) für eine besondere unverzügliche Ueber¬
fahrt mittels Nachens , welche auf Ver¬
langen geschehen muß , von den überzu¬
setzenden Personen zusammen wenig¬
stens

bei Tag 3VV
bei Nacht ^ VW
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b!

wenn die Abgab «, n« ch dem Satze zu
1 a von den einzelnen erhoben , nicht

mehr beträgt .
Aul Dampf - oder Kraftbooten , sür iede
Person einschließlich der Tragl -ast '

auf dem ersten Platz
auf dem zweiten Platz , oder wenn nur
eine Platzart vorhanden ist
Anmerkung : Kinder unter 4 Jahren
sind abgabenfrei , sofern sie einen be¬

sonderen Sitzplatz nicht einnehmen .
Zu 2a und b ! Beim Vorhandensein
von 2 Platzarten müssen diese , sofern
die Erhebung des höheren Satzes für
den ersten Platz zulässig sein soll , durch
Anbringung von Tafeln mit deutlichen
Ausschriften auf dem Fährboote erkenn¬
bar gemacht sein .

II . Von Tieren !
a > für ein Pferd oder Maultier
b) für ein Stück Rindvieh oder einen Esel
c ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf . Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein ande¬
res Strick kleines Vieh

d ) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 10 Stück
Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhr¬
werken befördert werden , wird eine be¬

sondere Abgabe nicht erhoben .
III . Von Fhuwerken neben der Abgabe für die

dazu gehörenden Personen nach 11 und für
das Gespann nach II !
a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe

zusätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk ,
für Lokoniobilen , Dampfmaschinen und
sonstige schwere Fuhrwerke je

d ) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie für einen leeren oder zum Trans¬
port von Personen benutzten Personen¬
wagen , für Marktfuhrwerk , Schlitten ,
Leichenwagen und sonstiges leichtes
Fuhrwerk je

c ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , einen
Kinderwagen , einrädrigen Handkarren ,
Handschlitten , auch beladen , sowie für
die unbeladenen Fuhrwerke der folgen
den Abteilung je

d) für einen Handkarren oder Handwagen
anderer Art oder für einen Eselskarren
beladen

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach I l !
a ) für Personenwagen mit mehr als vier

Sitzplätzen u . für beladene Lastwagen !
mit Gummireifen
ohne Gummireifen

j b ) für Personenwagen mit vier oder

250
150

100

50

000

300

50

100

800
lMO

« eniger Sitzplätzen und sür uubekrden «
Lastwagen mit Ausnahme der unter c
genannten Wagen für landwirtschaft¬
liche Betriebszwecke

mit Gummireifen «SS

ohne Gummireifen 80«
c ) für unbeladene Lastwagen , welche land¬

wirtschaftlichen Betriebszwecken dienen !
mit Gummireifen 800
ohne Gummireifen 1000

d) für Kraftfahrräder !
fiir jeden Sitz 200

Anmerkung zu IV . Als Sitzplätze
gelten nur die dauernd eingebauten
festen Sitzgelegenheiten , einschließlich
des Sitzes für den Wagenführer .

V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten
Gegenständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren ge¬
hörigen Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist .
zu entrichten .

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen lleberfahrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel
an der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann
als beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer
dem Zubehör und dem Futter für die Zugtiere
bezw . dem Betriebsstoff für die Maschine für
höchstens 3 Tage , an anderen Gegenständen mehr
als 100 kg . befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit !

1 . Gendarmerie -Offiziere sowie öffentliche Beamte
und deren Fuhrwerke und Tiere bei Dienstreisen
oder sonstiger dienstlicher Veranlassung , wenn sie
sich gehörig ausweisen oder Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reiches geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen ,
die von Postbefördcrungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger
und Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke ,
welche durch Privatunternehmer eingerichtet und
als Ersatz für ordentliche Posten ausschließlich zur
Beförderung von Reisenden und deren Effekten
und von Postsendungen benutzt werden .

4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .

Coblenz , 10 . Dezember 1921 . b . Nr . 5795 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
( Ehef der Rheinstrombau -Verwaltung . )

In Vertretung ! Eelinsky .
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20 . Der Herr Oberpräsident in Coblenz hat durch
Erlaß vom 30. 9. d . I . IZ 2 Nr . 504II dem Vorstand
der Josefs -Gesellschaft E . V . charitativer Verein für
Heilung . Pflege und gewerbliche Ausbildung krüp¬
pelhafter Personen in Bigge -Ruhr (Westfalen ) die
Erlaubnis erteilt , zum Besten der Gesellschaft im
Jahre 1922 eine einmalige Haussammlung bei den
katholischen Bewohnern der Rheinprovinz abhalten
zu lassen. Mit der Abhaltung der Sammlung sind
folgende Personen beauftragt : I . Boeck Wilhelm ,
Zlllpich, Mühlenberg , 2 . Ehlen Josef , Köln , 3 . Hel-
penftein Hubert , Köln -Nippes , 4 . Kobs Alex, Düssel¬
dorf , 5 . Mallmann Christian , Duisburg - Beeck,
6 . Meurer Karl , Aachen, 7 . Nettesheim Josef , Köln -
Ehrenfeld , 8 . Pfaul Alois , Essen -Rellinghaufen ,
9 . Schmitz Friedrich , Tiefenbach , 10 . Schmitz Johann ,
Bonn a . Rh . , 11 . Schoenmarers Martin , Dlllken ,
12 . Thomä Ernst , Elberfeld , 13 . Tirtey Engelbert
fen . , Niederembt bei Bedburg a . d . Erst , 14 . Weper
Emil . Elberfeld , 15 . Zierden Johann , Essen-Rütten -
fcheid.

Düsseldorf, 7 . Januar 1922 . I 0a 131 .
Der Regierungs -Präsident .

21 . Nach einer Mitteilung der Brasilianischen Ge¬
sandtschaft in Berlin und ausweislich der vorgelegten
Vestallungsurkunde ist an Stelle des nach Genua ver¬
setzten Brasilianischen Konsuls Milton Weguelin
Vieira dem Brasilianischen Generalkonsulat in Ham¬
burg Herr Ary Werneck als Konsul zugeteilt worden .
Der Senat in Hamburg hat den Genannten in dieser
Amtseigenschaft anerkannt und zugelassen. Zu dem
Amtsbezirk des Brasilianischen Generalkonsulats in
Hamburg gehört auch das preußische Staatsgebiet
mit Ausnahme von Berlin .

Düsseldorf. 31 . Dezember 1921 . I . 11915.
Der Regierungspräsident .

22 . Nach einer Mitteilung der Botschaft der Ver¬
einigten Staaten von Amerika in Berlin sind nun¬
mehr in Berlin , Breslau , Frankfurt a . M . , Königs¬
berg , Köln , Stettin und Coblenz konsularische Ver¬
tretungen der Vereinigten Staaten von Amerika
eingerichtet worden . Es sind ernannt worden : in
Köln : Zum Konsul Emil Sauer , zum Vizekonsul
I . I . Ewatt ' in Coblenz : zum Verweser des Kon¬
sulats Konsul George A . Bucklin , zum Vizekonsul T .
E . Macy . Die Genannten sind sämtlich Berufskonsuln .
Eine Mitteilung über die denselben zugewiesenen
Amtsbezirke liegt bisher noch nicht vor . I . ll . 11721 .

Düsseldorf, 23 . Dezember 1921 .
Der Regierungs -Präsident .

23 . Im Anschluß an meine Bekanntmachung vom
27 . April d . Js . I . 3432 . Amtsblatt Seite 203 ,
Stück 583.

Nach einer Mitteilung der portugiesischen Ge¬
sandtschaft in Berlin erstreckt sich der Amtsbereich
des Portugiesischen Konsulats in Düsseldorf vor¬

läufig auf das gesamte Gebiet der Rheinprovinz .
Düsseldorf. 31 . Dezember 1921 . I . I- . 11971 .

Der Regierungs -Präsident .
24 . Im Anschluß an meine Verfügung vom 28 . Juli
d . Js . I 0430.

Nach einer Mitteilung der Mexikanischen Ge¬
sandtschaft in Berlin übt Herr Ferdinand Maus das
Amt eines Mexikanischen Honorarvizekonsuls in
Köln nicht weiter aus , nachdem Herr E . de . Bano
zum Mexikanischen Konsul dortselbst bestellt worden
ist . I . ? . 8073.

Düsseldorf. 23 . Dezember 1921 .
Der Regierungs -Präsident .

25 . Die am 3V . April 1921 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 7 17083 versehenen Lastkraft¬
wagen der Firma Hermann Schött , Akt. -Ges. in
Rheydt erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden
gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt .
Die Erkennungsnummer I 7 17083 ist einstweilen
gesperrt . I 8 II 16272.

Düsseldorf, 31 . Dezember 1921 .
Der Regierungs -Präsident .

20 . Die am 16 . September 1921 für den mit dem
Erkennungszeichen I 7 19021 versehenen Personen¬
kraftwagen des Herrn Carl Stamm in Mülheim -
Ruhr erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden
gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt .
Die Erkennungsnummer I 7 19021 ist einstweilen
gesperrt . I 8 II 16370.

Düsseldorf, 31 . Dezember 1921 .
Der Regierungs -Präsident .

27 . Der dem Josef Theisen in Crefeld , geboren am
21 . Mai 1880 in Adendorf , Krs . Rheinbach , diesseits
am 27. März 1913 erteilte Führerschein für Kraft¬
fahrzeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit
für ungültig erklärt . I 8 I Nr . 2916/21.

Düsseldorf , 6 . Januar 1922.
Der Regierungs -Präsident .

28 . Der dem Bruno llbowski in Hamborn Nh . ,
geboren am 2 . November 1892 in Bugewitz , Krs .
Anklam , diesseits am 5 . Januar 1921 erteilte Füh¬
rerschein für Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen
und wird hiermit für ungültig erklärt .

Düsseldorf, 5 . Januar 1922 . I 8 I Nr . 4348/21.
Der Regierungs -Präsident .

29 . Der dem Gustav Poewe in Hamborn Rh . , ge¬
boren am 11 . Mai 1899 in Eberswalde , diesseits
am 22 . Juni 1921 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . I 8 I Nr . 2997/21 .

Düsseldorf, 5 . Januar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

30 . Berichtigung .
In Stück 46 des Amtsblattes lfd . Nr . 1391 muß

es heißen : „Nachtrag zur Eenehmigungsurkunde der
Moerser Kreisbahnen vom 27 . Oktober 1905 " statt !
1921 .



ZI Der dem Wilhelm Klußmann in Neuß , geboren
am 20 . November 1881 in Neuß , diesseits am 9.
November 1910 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
"ungültig erklärt . ILI Nr . 8795/21 .

Düsseldorf , 6 . Januar 1922 . .
Der Regierungs -Prasrdent .

32 . Gemäß § 11 der Wahlordnung für die Hand¬
werkskammer zu Düsfeldorf vom 23 . August 1899

bringe ich das Ergebnis der Neuwahlen zur Hand -
Werkskammer mit dem Hinweise zur öffentlichen
Kenntnis , daß Beschwerden gegen die Rechtsgültig¬
keit der Wahlen binnen 4 Wochen — vom Tage der

Veröffentlichung an gerechnet — bei dem Herrn Re¬

gierungspräsidenten zu Düsseldorf einzureichen sind .
Es sind gewählt worden "

Im I . Wahlbezirk (Düsseldorf ) :
a ) zu Mitgliedern auf 6 Jahre .

1 . Wilhelm Hecker. Wagenbauer zu Düsseldorf ,
2 . B . Chr . Koch, Schreinermeister zu Düsseldorf ,
3 . Anton Kürten , Bäckermeister zu Düsseldorf ,
4 . H . Rothaus , Schuhmachermeister zu Düsseldorf ,
5 . Heinrich Creweth , Dachdeckermeister zu Ohligs ,
6 . Richard Epe , Malermeister zu Remscheid ,
7 . Emil Weck, Bäckermeister zu Solingen ,
8 . Carl Arns , Konditormeister zu Remscheid ,
9 . Gustav Lengert , Schneidermeister zu Wiesdorf ,

1V . Hugo Günther . Friseur zu Wiesdorf .
b) zu Ersatzmännern auf 0 Jahre .

1 . Albert Bach , Schlossermeister zu Düsseldorf ,
2 . Joach . Kreis , Damenschneider zu Düsseldorf ,
3 . Wilh . Bosch Baugewerksmeister zu Düsseldorf ,
4 . Ludwig Hoener , Installateur zu Benrath ,
5 . Aug . Hammelstep , Maurermeister zu Opladen ,
6 . Ernst Müller jun . , Malermeister zu Solingen ,
7 . Fritz Nebeling , Dachdeckermeister zu Remscheid ,
8 . Aug . Alrich , Metzgermeister zu Remscheid ,
9 . Jul . Heßmer , Metzgermeister zu Solingen ,

10 . Jos . Weyer , Maurermeister zu Buchholz .
Zm ll . Wahlbezirk (Essen-Ruhr ) ,

a ) zu Mitgliedern auf 6 Jahre .
-

1 . Karrenbrock , Malermeister zu Essen ,
2 . Müller , Schneidermeister zu Essen ,
3 . Oberembt , Baugewerksmeister zu Essen .
4 . Berens , Schuhmachermeister zu Werden ,
5 . Troullier , Bäckermeister zu Essen ,
6 . von der Dunk , Schlossermeister zu Essen .

b ) zu Ersatzmännern auf 6 Jahre .
1 . Torthaus , Buchbindermeister zu Essen .
2 . Wöller , Sattlermeister zu Essen ,
3 . Oppermann , Tischlermeister zu Essen ,
4 . Hinteler . Uhrmachermeister zu Essen ,5 . Kraayvanger , Fleischermeister zu Essen ,8 . Schlenkert , Klempner - und Installateur zu Essen .

Im III . Wahlbezirk (Duisburg ) ,
a ) zu Mitgliedern auf 6 Jahre .

1 . Mar Kölges , Friseur zu Mülheim -Ruhr .

Wilhelm Schäfers , Schneidermeister zu Duisburg .
Josef Schlichthorn , Malermeister zu Hainborn ,
Theodor Bahn , Schreinermeister zu Oberhausen .
Franz Rentmeister , Schneidermeister zu Sterk¬
rade ,
Heinrich Schnelting , Fleischermeister zu Rees ,
Georg Keßler , Schlossermeister zu Duisburg ,
Karl v . Eicken , Schlossermeister zu Mülheim -
Ruhr .
b) zu Ersatzmännern auf 6 Jahre .
Hermann Vienemann , Bäckermeister zu Dins -
laken ,
Peter Rademann , Malermeister zu Oberhausen ,
Gustav Hahn , Schneidermeister zu Mülheim - R .,
Karl Kintzel , Friseur zu Duisburg -Meiderich ,
Gerh . Vaumann , Schlossermeister zu Hamborn ,
Alex Tennholten , Bäckermeister zu Elten ,
August Sievers , Schuhmachermeister zu Mül -
heim - Nuhr ,
Jakob Marbach , Dachdeckermeister zu Oberhausen .

Im IV. Wahlbezirk (Elberfeld ) .
a ) zu Mitgliedern auf 8 Jahre .

Paul Brandt , Schreinermeister zu Barmen .
Karl Nahmann , Bäckermeister zu Barmen ,
Fr . O . Vogel , Polsterer und Dekorateur zu Elber¬
feld ,
Heinrich Spelz , Friseur zu Elberfeld ,
Wilh . Speth , Uhrmachermeister zu Elberfeld ,
Heinrich Feller , Malermeister zu Wermels -
kirchen ,
Arn . v . Scheven , Bäckermeister zu Langenberg ,
Albert Jakobs , Schlossermeister zu Lennep .
b) zu Ersatzmännern auf 8 Jahre .
Heinrich Stracke , Schlossermeister zu Barmen ,
Paul Rüßmann , Schmiedemeister Zu Barmen ,
Gustav Langenohl , Bäckermeister zu Elberfeld ,
Otto Ewich , Bürstenmacher zu Elberfeld ,
Karl Wilke , Schmiedemeister zu Elberfeld ,
Fritz Biesterfeld , Friseur zu Lennep ,
Heinrich Tönissen , Schreinermeister zu Velbert ,
Ewald Lages , Schxeinermeister zu Lüttring -
hauscn .

Im V. Wahlbezirk (M .-Gladbach ).
a ) zu Mitgliedern auf 8 Jahre .

Josef Rongen , Schreinermeister zu M . - Gladbach ,
Josef Heyer , Malermeister zu Rheydt ,
Theo Füsser , Schneidermeister zu Neuß ,
Leo Jungverdorben , Metzgermeister zu Ereven -
broich - Wevelinghoven ,
Wilhelm Kox , Schlosscrmeister zu Viersen ,
Wilhelm Cornelissen , Bäckermeister zu Dülken ,
Wilhelm Jmmerath , Installateur zu M .-Glad¬
bach .
b ) zu Ersatzmännern auf 8 Jahre -,
Gustav Keymer , Baugewerksmeister zu Rheydt ,
Ernst Behle , Schneidermeister zu Rheydt ,
Josef Walter , Bäckermeister zu Neuß ,
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4.
5.
a.
7.

Schorrenberg, Sattl «rm«üfter zu Erevenbroich,
Alex Denker , Schneidermeister zu Vtersen,
Beginen , Sattlermeister zu Kawenkirchen,

1 .
2 .
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jungbluth , Malermeister zu M .-Gladbach.
Im VI. Wahlbezirk (Creseldl-

a) zu Mitgliedern auf 6 Jahre .
Theodor Derks , Schuhmachermeister zu Crefeld,
Heinrich Ricken sen . , Bäckermeister zu Crefeld,
Fritz Schiffers , Bauunternehmer zu Crefeld,
Carl Grootens , Anftreichermeister zu Crefeld,
Heinrich Voorgang , Bäckermeister zu Moers ,
Carl Schondorf, Malermeister zu Homberg,
Anton Bergmann , Fleischermeister zu Geldern,
Carl Jäger , Klempnermeister zu Cleve,
Willi Liebscher, Malermeister zu Crefeld.

zu Ersatzmännern auf k Jatzre .
eter Kleiemanns , Schneidermeister zu TreßeA,

Crefe» ,

« r»

Konrad Bongertz, Konditormeister zu
Joh . van Acken , Buchdrucker zu Crefeld.
Carl Wildermuth , Elektro-Jnstallateur zu
feld,
Eugen Römer , Uhrmachermeister zu Moers .
Peter Bronn , Malermeister zu Homberg,
Heinrich Piepers , Schneidermeister zu Straelen ,
Beruh . Gerritzen , Schlossermeister zu Goch,
Fritz Goldmann , Polsterer und Dekorateur zu
Crefeld.

Düsseldorf , 31 . Dezember 1921 . I . r . 12217
Der Wahlkommissar ,

v . Dewitz , Regierungs -Assessor.
deo33 . Auf Antrag der Stadtgemeinde Düsseldorf hat der Regierungspräsident die Einleitung

Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für die in der nachstehenden Nachweisung aufgeführten,
zum Bau einer Privatanschlußbahn vom Bahnhof Düsseldorf-Derendorf nach dem Luftschiffhasen in

Lohausen bereits in Anspruch genommenen Grundflächen angeordnet.

SZ
Größe der zu Aus der Kulturart
enteignenden

Grundflächen Kataster -Parzelle des Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

Grundstücks
»i s qm Flur Nr .

34s 18 3 840/0. 108 Weg
21 781/0 .108

3 >1 841/0 .108 „ Zivilgemeinde Lohausen
34b . 01 842/0 .10« ..

3 5k 843 0 . 108
48s 40 58 418/74 zc . Oedland f Ehefrau Dr . Josef Lodowicks , Fran - Düsseldorf
«0 5 01 3 1005/173 Schienenweg / ziska geb . Bingenwald
«2 12 78 I 858/60 Schienenweg .

" 9
23

51
97

» 857/85
859/87

» ! Preuß . Staat , Bergischer Schul »
1 sonds

.
52s 8 62 824/51

3 28 „ 831/51 Setenweg !
53 9 40 855/58 Schienenweg Ehefrau Karl Paffrath , Eva geb .

Kels und Miteigentümer
-

54 3 98 «>54/55 I Bierbrauereibesitzcr Georg Tiegel -
2 03 <53/,5 Seitenweg f Kamp und Miteigentümer

58 7
3

47
93

<' 581/52
580/52

Schienenweg
Seitenweg ^ Bauingenieur Heinrich Redemann

57 1 51 323 -50 Schienenweg s
— 78 830/50 Seitenweg

^
Ingenieur Karl Heintges

2 — 813/50 Acker
58 1 42 822/50 Schienenweg s

— 72 629/50 Seitenweg - Vaugewerksmeister Heinrich Hild
1 58 810/50 Acker i

S9 5 21 „ 819/48 Schienenweg s
z 38 628/48 Setrenweg > Freiherr Friedrich v . Vittinghoff - Goch

59s 8 39 818/46 Schienenweg l Schell zu Schloß Ealbeck
2 58 825/48 Seitenweg I

81 85 3 1003/177 Schienenweg Ehcleute Gärtner Slefan Müller Düsseldf .-Unterrath
und Maria geb Buchholz

« 2 83 1004/177 » Eheleute Meßgkr Heinrich Heck¬
hausen und Kath . geb . Theisen

-

kg 43 " 100 .1/177 - Rentner Hugo Fingscheidt und Mit¬
eigentümer

Düsseldorf



s Größe
AuS der

Kulrurart
d -r zu

Bezeichnung der Eigentümer Wohnort
enteignenden Kalaster -Darielle des

Lß Grundflächen Grundstücks
s qm Flur Nr .

64 1 35 3 1001/177 Schienenweg
6 27 1000/i76 Dllsseidorf

«7 I

I

SS6/1S3 Rheinische Metallwaren - und Ma¬

SS
52

997/168
962/163 Acker

schinenfabrik A .- G

"
1 so 965/168 Dllsseldorf - Rath

65 2 03 999/174 Schienenweg ^ Eheleute Gärtner Heinrich Hoeocl
j und Elisabeth geb . Steinstraßer5 58 969/174 Acker

66 05 998/169 Schienenweg s Eheleutc Gärtner Johann Küpper „

4 5t 966/169 Acker j und Gertrud geb . Steinsiraßer

«9 24 51 989/154 Schienenweg
«9-> 1 77 985/154 „

1 22 984/9 . 136 „
58 38 983/136

- 16
34

98
22
17

" 981/136
980/136
940/136

Weg

Acker
Freiherr Daniel v . Dirrgardt Düsseldorf

I 43 939 136
LSd 28 74 5 1418/298 Schienenweg

3 07 1452/298 Weg
73 3 4V 2 661/33 Schienenweg Reichsmilitärsiskus lLaiidcsfinanz -

amt )
»

75 30 55 lk 381/0 . 114 Weg >
4 20 272/132 i Zivilgemeindc Lohausen

75s 9 56 „ 1360,0 . 109 ,,

Nachdem der Regierungspräsident mich zum Kommissar des oben bezeichneten Verfahrens er¬

nannt hat . habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Abschätzung
anberaumt auf den 17 . Zanuar 1S22 , vormittags 10 Uhr , in der Wirtschaft von Josef Esser

zu Lohausen .
Alle Beteiligten , soweit sie nicht besonders vorgeladen worden sind, werden hiermit aufge¬

fordert , ihre Rechte im Termine wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben

ohne ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen deren Auszahlung oder Hinterlegung ver¬

fügt werden wird .
Düsseldorf, 28 .

' Dezember 1921 .
I . U . 3955.

Der Enteignungskommissar - Bammel , Geheimer Regiierungsrat .
34 . Auf Antrag der Stadtgemeinde Essen hat der Regierungs -Präsident die Einleitung des Ver¬

fahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende, zur Auslegung der Kastanienallee erforder¬
liche Grundfläche angeordnet .

Größe
der zu

enteignenden
Grundflächen

Ans der
Kataster - Parzelle

Alur , Nr .

Kulturart
des

Grundstücks
Bezeichnung der Eigentum er Wvhnart

66 42 7V vtraße Essen , Gustavstr 2Bröcker , Arnold , Kpufmann , Wi/we
Maria Elisabeth geb . Bröcker

Nachdem der Regierungs -Präsident mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Ver¬

fahrens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Ab¬

schätzung anberaumt auf Dienstag , den 17 . Zanuar 1822 , vormittags 191» Uhr , im Wartesaal
des Hauptbahnhofes in Essen . Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden
find, werden hiermit aufgefordert , ihre Rechte im Termine wahrzunehmen , unter der Verwarnung ,
daß bei ihrem Ausbleiben ohne ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder

Hinterlegung der letzteren verfügt werden wird .
Düsseldorf. 7 . Januar 1922 .

Nr . 119/21.
Der Enteignungs -Kommissari v . Haugwitz , Regierungsrat .



V

16
35 . An Antrag der Stadtgemeinde Düsseldorf hat der Regier -ungs -Präfident die Einleitung des
Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende , zur Freilegung der Oberbilker All «an der Ecke Stosfeler Straße in Düsseldorf erforderlichen Grundfläche angeordnet .

Größe
der zu

enteignenden
Grundflächen

a , gm

Aus der
Kataster -Parzelle

Flur j Nr .

Kulturart
des

Grundstücks
Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

1 — I 92

(Band 82 D
duchs von

14 I 3223/226
latt 2SS4 des Grund »
Düsseldorf -Oberbilk )

Straße 1 . Piel Wilb . Heinr . , Kaufmann
2 Wecker , Direktor , Ehefrau , Chri¬

stine geb . Piel
Wecker Walter

b) Scheu Irene , geut . Mecker
c > Randanini Berta
ch Mecker Robert
e) Birkigt Maria

3. Wwe . Piel Andreas , Pauline
geb . Pöken

4 . Piel Gottfried , Ehefrau , Sofia
geb . Piel

Düsseldorf

München
Rom

Ooerralh ( Aez . Cöln )
Rathcim (Kreis

Heinsberg )
Wiesbaden -

Sonncnberg
Ncwyork - Broklyn

( Amerika )
Nachdem der Regierungs -Prüsident mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Ver¬

fahrens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Ab¬
schätzung anberaumt auf Montag,

" den 23. Januar lg22 , vormittags 10 Uhr , im Rathaus zuDüsseldorf am Marktplatz , Zimmer 52 .
Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit auf¬gefordert , ihre Rechte im Termine wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben

ohne ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzterenverfügt werden wird .
^ Düsseldorf , 11 . Januar 1922 . Nr . 1

Der Enteignungs - Kommissar : von Haugwitz , Regierungsrat .

Das Amtsblatt der Regierung zu Düsseldorf erscheint dem¬
nächst in einem besonderen Umschlag , in welchem mit Zustim - '
mung des Herrn Ministers des Innern auch Geschäftsanzeigen
Aufnahme finden können . Die alleinige Jnseraten - Annahme ist
der Nationalen Anzeigen - Gesellschaft Düsseldorf , m . b . H . , Ear -
tenstraße 134 , Fernruf 12254 , übertragen und bitten wir An¬
fragen nach dort zu richten .

Bestellungen für 1922 auf das Amtsblatt mit Oeffentlichen Anzeiger (Jahrespreis 1k -it ) und
auf den Oeffentlichen Anzeiger allein (Jahrespreis 1k wolle man rechtzeitig bei den Postanstalten
machen !

Bestellungen auf das im Januar 1922 erscheinende Sach - und Namenregister (Preis 3 wolle
man unter Einsendung des Betrages von 3 -4t zuzüglich des Betrages für Uebersendung des Registersbei der Geschäftsstelle des Regierungs - Amtsblattes machen !
Die Einrückungsgebühren betragen für die zweigewaltene Textzeile oder deren Raum 1,— M . , bei Tabellensatz fürdie zweigespaltene Zeile oder deren Raum 1,50 M . — Velegblätter und einzelne Stücke kosten 5V Pfg . für jeden

angefangenen Bogen , mindestens aber 1 A für jedes Stück des Amtsblatts .
Schriftleitung : Ämtsblattstelle der Regierung . — Druck : Buchdruckerei Otto Fritz , Düsseldorf , Oststr . 13 .
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Amtsblatt
der

Regierung zu Düsseldorf .

Stück 3 . Düsseldorf . Samstag den 21. Januar 1922 .

Beilagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr . 5 und 6 und 3 der Sonderbeilage zum Oeffentlich . Anzeiger .

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 25 . Januar 1922 .
mittags 12 Uhr , der Amtsblattstelle zuzusenden.

Inhalt : Abgabe zur Förderung des Wohnungsbaues 17 , Zwangsinnungen 17 , 21 , Veröffentlichung
von polizeilichen Verordnungen im Landkreise Crefeld 17, Lebensmittelpreise im Dezember 1921 13, Enteig¬

nungen 22, 24, Standesbeamter 22 , Standesbeamtenstellvertreter 22, Wahlen zu den Beamtenaus¬

schüssen in der Preußischen Landjägerei 22 , Richtlinien über die Förderung von Elektrizitätsverter -

lungsanlagen aus Mitteln der produkiven Erwerbslosenfürsorge 23 , Vereidigung des Landmessers

Greifenhagen in Duisburg - Ruhrort 24 , Verlorene Führerscheine für Kraftfahrzeuge 24 . 25 , Essener und

Bochumer Straßenbahnen 25 , Personalien 26 .

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
36 . Die Katasterämter werden hierdurch ermäch¬
tigt , Beträge der Abgabe zur Förderung des Woh¬
nungsbaues , die nach Z 9 des Reichsgesetzes vom 26 .
Juni 1921 (R . R . Bl . S . 773 ) von den Nutzungs¬
berechtigten der Gebäude oder Gebäudeteile an den
zur Abgabe Verpflichteten zu erstatten sind , nieder¬
zuschlagen, wenn die auf Grund des Art . 7 Abs. 2
der Verordnung vom 22 . November 1921 (E . S . S .
549 ) versuchte Zwangsbeitreibung von den
Nutzungsberechtigten erfolglos ist . (Z 18 des Ge¬
setzes , betreffend den Staatshaushalt vom 11 . Mai
1898 (Ges . S . S . 77) .

Berlin , 31 . Dezember 1921 .
Namens des Staatsministeriums

Der Preußische Minister für Volkswohlfahrt .
In Vertretung ! Scheidt . II 13 . 1671 .

Der Preußische Finanzminister .
von Richter . Li ./V . 2/1022.

Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .
37 . Nachdem bei der Abstimmung sich die Mehrheit
der beteiligten Gewerbetreibenden für die Einführung
des Beitrittszwanges erklärt hat , ordne ich hiermit
an , daß zum 1 . April 1922 eine Zwangsinnung für
das Schneidergewerbe des unteren Kreises Solingen ,
umfassend die Bürgermeistereien Wiesdorf , Schle-
busch, Neukirchen, Leichlingen . Burscheid , Witzhelden ,
Richrath -Reusrath , Monheim , Hitdorf , Rheindorf
und Opladen mit dem Sitze in Opladen und dem
Namen „Zwangsinnung für das Schneidergewerbe
des unteren Landkreises Solingen mit dem Sitze in

Opladen " errichtet wird . Von dem genannten Zeit¬
punkt ab gehören alle Gewerbetreibende , welche das
Schneidergewerbe in dem genannten Bezirke betred
ben , dieser Innung an . I . b . V . 187 .

Düsseldorf , 7 . Januar 1922 .
Der Regierungspräsident .

38 . Auf Grund des K 144 Absatz 2 des Gesetzes
über die allgemeine Landesverwaltung vom 30 . 7 .
83 bestimme ich hiermit , daß vom 1 . April 1922 ab
die innerhalb des Landkreises Crefeld zu erlassenden
polizeilichen Verordnungen im Sinne der die Art der
Veröffentlichung kreis - und ortspolizeilicher Vor¬
schriften betreffenden Anweisung vom 16 . Januar
1914 I V 5270/14. November 1888 I II H 5112 mit
verbindlicher Kraft durch die im Verlage der I . B .
Klein '

schen Druckerei , M . Buscher E . m . b . H . in
Crefeld , erscheinende „Niederrheinische Volkszeitung "

zu veröffentlichen sind. Gleichzeitig genehmige ich,
vorbehaltlich jederzeitigen Widerrufs , daß das ge¬
nannte Blatt die Bezeichnung „Amtliches Kreisblatt
für den Landkreis Crefeld " führt . I V 9782.

Düsseldorf , 29. Dezember 1921 .
Der Regierungs -Prästdent .

39 . Zur Ermittelung , ob die Mehrheit der be¬
teiligten Gewerbetreibenden dem Antrage auf Er¬
richtung einer Zwangsinnung für das Wagenbauer¬
und Stellmacherhandwerk im Bezirke der Stadt und
des Landkreises M . - Eladbach und der Stadt Rheydt
zustimmt , habe ich den Herrn Oberbürgermeister zu
M . - Eladbach zum Beauftragten bestellt .
I . 5 . 12180. — I . ? . V . 191 .

Düsseldorf , 7 . Januar 1922 .
Der Regierungs -Prästdent .
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11. Preise wichtiger Lebens- und Berpflegungsmittel

Hülsenfrüchte Etzkartoffeln Heu Stroh
Name«

der Notierungsorte
und der

zugehörigen

Lieferungsverbände .

Handel in größeren
Mengen Kleinhandel Handel in

gr . Mengen Kleinhandel
40

H
'

Erbsen

(gelbe

)

zum

Kchen
r :

AZ
«

Erbsen

(gelbe
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!

!

Speisebohnen
s Linsenalte neue alte neue altes aeues Zlicht- Krumm

dnu
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M
j

P .
e 100 K

M P . M

Es kosten
je I k? je 109 KZ je 1 kx

P . s MMIMPIM PsMP . IMMIMP .IMMIMP .
je 1000 kg
MP iMP .sMP

1
MB

1 Eleve
( Kreis Eleve )

937 05 937 05 1600 — 10 62 10 62 17 — 24» - - — 2 50 — — — - — — — — — — 95 —

2 Crefeld
( Kreise Kempen , Cre -
keld - St . u , L .

lvoo — >000 — 1900 — 11 - 11 — 21 20 246- - — 2 60 — — — — — — — — — — roa —

I Düsseldorf
( Kreise Düsseldorf - St .
u , L .)

— — — — — 11 07 9 90 18 8V - - - - 3 07 — — — — — — — — — — >0029

4 Duisburg
( Kreise Barmen , Len -
» ep , Remscheid , So -
lingen -St . u L . , Elber -
feld , Mettmann , Duis¬
burg , Mülheim -'Ruhr ,
Oberhausen , Dins -
laken , Hamborn )

U00 1100 1600 12 12 20 260 2 80 1012V

5 Esten
( Kreise Essen St . u . L .)

l00v — 984 — 1522 — 10 30 10 14 15 52 24» 1» - — 2 85 — — — — — — — — — — 97 2V

6 Geldern
(Kreis Gelder »)

— — — — — — — — — — — — 240- - — 3 — — — — — — — — - — — 110—

M .- Eladbach
( ist kein Hauptmarkrort )

uoo — looo — — — 12 — 11 — — — Z00- — — 3 30 — — — - — — — — — — 96 —

L Moers
( Kreis MoerS ) lollll— 800 — 1530 — 11 — 9 — 17 — 240— — — 2 35 — — — - — — — — — — 100—

ÄSieuß
l Kreise M . Gladbach ,
St . u . L . , Grevenbroich ,
Nheqdt . Neuß St . u . L )

— — — — — — 9 — 8 40 — — 2S0— — — 2 80 — — — — — — — — — 100—

0 Wesel
KreiS ResS) uso llso — 1600 — 12 — 12 17 — 2S0— - — 2 80 — — — — — — — — — 100—
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« nd Verpflegungsmittel im Regierungsbezirk Düsseldorf im Monat Dezember 1921 .
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g . Sonstige Warenpreise , Sie im Lause des obengenannten Monats ermittelt worden find

Mehl

Wei¬
zen

Rog¬
gen

Handel
in

größere »
Mengen
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P ,

6 "

5 80

. 70

75

. 21

. 61

Es kosten
1 Ei je 199 ><8

MP . M Ms MV .
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c:
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« S
'L Z
WA

«e
«0

4S »» K'S « Z
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Z

ZQ L

8
s

6 ^

Es kostet l kz in Pfennig

372 !—

363 >50

375 —

rooo

367!

382l.

tZi»

>080 .

383 .

380 .

347

338

351

751

51

342

355 —

451 —

900 —

358 —

355i -

161

461

469

1100

450

4Z00

« 00

1200

510

430

430

433

415

444

550

uoo

475

33»

390

330

>000

42»

420

1400

120

420

360

360

374

560

400

365

600

400

400

ZZW

2400

1765

>700

>80 !

3800

000

2Z00

1500

1800

>000

tZ!-0

II2V

120»

1400

1400

1500

1400

tlv »

720

300

1100

1120

1000

350

1210

. 000

700

1b00

t4»v

1420

1000

1ZS0
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1800

1400
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na »
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je 1 KZ

Z8M
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2640
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11001100 1100

1M0
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2^0»

0400 t200
^

100 Ms )

>.000

0100

1500

1200

>240

1S0»

10000

12000

11000

-0000

1800 ^ 00«

1000 800 8000

121

35

61

3365

4221

3111

1120

100»

110>

1200

1100

1500

92

241

91

111

71

2111

2105

^ 200

1200

2715 970
S

1865 ggv

3160

4210

4111

4411

4211

2511

2610

2411

950

llöv

950

1200

120V

llöv



l>. Fleischpreise im Kleinhandel

Kalb - ^ Hammel - ^ Schweine ^Schweine -
Schmalz

Es kostet t kg in Pfennig

5900!5800

Namen
der Notierungsorte

und der

zugehörigen
LieferungSverdände .

S

s

o

Eleve
(Kreis Eleve)

Crefeld
( Kreise Kempen , Cre -
feld -St . u , L .)

Düsseldorf
(Kreise Düsseldorf -St .
u r>. )

Duisburg
(Kreise Barmen , Leu
nep , Nemscheid, So
lingen-Sr . u , L., Elber
seid , Mertmann, Duis
bürg , Mühlheim -Ruhr
Oberhausen , Dins
laken, Hamborn)

Essen
(Kreise Essen -St . u , L

Geldern
( Kreis Geldern )

M . Gladbach
( ist kein HauptmarktortZ

Moers
(K ' eis Moers»

Neuss
(Kreise M -Älavbach ,St . u . L . ,Ärevenbroich ,
Meqdt . Neuh -St . u . L .)

Wesel
(Kreis NeeS )

21
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e
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S
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v . Setreidepreise (Die unteren Preise für ausländische Waren)

Weizen

gut Mittel gering

Roggen

gut Mittel gering

Futtergerste

gut Mittel genug

Hafer

gut Mittel gering

Es kosten je 100 kg
M . P . jM P >M . P !M . P >M . P >M . P !M . P !M P >M - P . lM . PjM P IM. P .

«400

7000

«200

7200

«400

«800

7200

7200

«800

«80»

S000

7200

7200

«800

8800

7200

7200

7000

gooo

7200

7200

7200

8800

7400

7200

«000

7200

«800

«800

«000

7200

«800

«300

«800

1800

1920

2100

1400

1«00

1700

1SV0

2000

Düsseldorf , den 12 . Januar 1922 . l 0 115 . Der Negierungs -Präsideut .
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41 . Auf Antrag der Gemeinde Angermund hat der Regierungs -Prästdent die Einleitung des Ver¬
fahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende , zur Freilegung des Sengelsweges in Anger¬
mund erforderlichen Grundflächen angeordnet .

Größe
der zu

enteignenden
Grundfläche »

s ^ qm

Kataster-Parzelle

Flur j Nr .

Kulturart
des

Grundstücks
Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

1 ^ 1 47 b ! 6YY/Z60 Garten Breithoff , Heinrich , Weichensteller Angermund

42 , . , 705/Z5Z

i

Breithoff , Wilhelm , Ackerer , ,
" Breithoff , Margaretha

Breithoff , Odiliu
"

/ Band 4 Artikel 280 des Grund¬
buchs von Angermund - Rahm )

3.

Nachdem der Regierungs - Prästdent mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Ver¬
fahrens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Ab¬
schätzung anberaumt auf Montag , den ZV. Januar 1922 . vormittags 9 ^ Uhr . auf dem Bürger¬
meisteramt in Angermund .

Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit auf¬
gefordert , ihre Rechte im Termine wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben
ohne ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren
verfügt werden wird .

Düsseldorf , 17 . Januar 1922 . Nr . 15 .
Der Enteignungs - Koinmissar : von Haugwitz , Regierungsrat .

42 . Mit meiner Genehmigung hat der Bllrger -
meister zu Ronsdorf den Oberstadtsekrctär Erünberg

' daselbst widerruflich zum Standesbeamten des
Etandesamtsbezirks Ronsdorf ernannt und seine Er¬
nennung zum Standesbeamten -Stellvertreterl wider¬
rufen . I . kl . 34.

Düsseldorf. 10 . Januar 1922 .
Der Regierungs -Prästdent.

43 . Zu Stellvertretern des Standesbeamten für
den Standesamtsbezirk Materborn habe ich wider¬
ruflich ernannt : 1 . den Beigeordneten Johann Jan -
sen in Hau , 2 . den Bürgermeistereisekretär Max
Von nein ann in Hau . Die Ernennungen für das
gleiche Amt des Beigeordneten Fohrenbach und des
Gemeindesekretärs Spies in Hau sind widerrufen
worden . I . kl . 214 .

Düsseldorf, 16 . Januar 1922.
Der Regierungs -Prästdent .

44 . Die Wahlen der Mitglieder der nach den Be¬
stimmungen über die Beamtenausschllsse in der

^Preußischen Landjägerei — Erlaß des Ministers des
Innern vom 27 . Januar 1920 — (4 . I . L . 73/7 — i

in den Landkreiseü
L , im Regierungsbezirk Düsseldorf

zu wählenden Beamtenausschüsse Haben stattgefunden .
Es sind gewählt worden :

/V i n den Landkr e i sen :
l . Eleve : s

1 . Landjäger Ohlenforst in Eoch , Vorsitzender , -
2 . Oberlandjäger Kortmann , Eleve , stellv . Vorfitzen¬

der .

Landjäger Liedke in Cranenburg .
ll . Crefeld :

Oberlandjäger Heilmann in Anrath , Vorsitzender .
Oberlandjäger Lätsch in Traar , als Stellver¬
treter ,
Oberlandjägei Schröder II in Osterath .

III . Dinslaken :
Loiidjägermeister Deppe in Dinslaken , Vorsitzen¬
der ,
Oberlandjägei Birrenkoven in Walsum , stellv .
Vorsitzender ,
Landjäger Mertens in Hllnxe ,
Landjäger Krischel in Walsum ,
Landjäger - Anw . i . D . Eötte in Görsicker .

IV . Düsseldorf :
Landjägermeister Warsitz , Düsseldorf -Grafenberg ,
Vorsitzender ,
Landjäger Diebold , Erkrath , stellv . Vorsitzender ,

3 . Landjäger Flegel , Kettwig v . d . Br .,
4 . Landjäger - Änw . i . D . Wesemeyer . Lohausen ,

Landjäger - Anw . i . D . Fuß , Eckamp, (Volkardey ) .
V . E s s e n :

Oberlandjäger Zahner , Heisingen , Vorsitzender ,
Oberlandjäger Ebrecht , Ueberruhr , stellv . Vor¬
sitzender.

VI . Geldern :
Oberlandjäger Elatzel in Holt , Vorsitzender ,
Oberlandjäger Schröder I in Äldekerk , stellvertr .
Vorsitzender ,
Landjäger Majert in Straelen .

2.

2 .

3.
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VII . M . - Gladbach !
1 . Oberlandjäger Fischer in Viersen , Vorsitzender,
2 . Oberlandjäger Schönenborn in Hoven , stellvertr .

Vorsitzender,
3 . Oberlandjäger Lorcnz in Rheindahlen .

VIII . Erevenbroich :
1 . Oberlandjäger Fürste , Erevenbroich , Vorsitzender,
2 . Oberlandjäger Fuchs , Eierath , stellv. Vorsitzen¬

der .
3 . Landjäger Domke, Wevelinghoven .

IX . Kempen -
1 . Oberlandjäger Schmeister, Kempen , Vorsitzender,
2 . Oberlandjäger Momberg , Lobberich, stellv. Vor¬

sitzender ,
3 . Oberlandjäger Henze, Hüls bei Crefeld .

X . Lennep .
1 . Landjägermeister Wiechert , Lennep , Vorsitzender,
2 . Oberlandjäger Kühn in Ronsdorf , stellv. Vor¬

sitzender ,
3 . Oberlandjäger Breidbach in Lüttringhausen ,
4 . Oberlandjäger Beuscher in Ronsdorf ,
5 . Landjäger -Anw . i . D . Müller ll in Hückeswagen.

XI . Mettmann .
1 . Landjäger Lange III , Heiligenhaus , Vorsitzender.
2 . Landjäger Schalk , Rohdenhaus , stellv. Vorsitzen¬

der ,
3 . Oberlandjäger Matuschek, Cranenberg ,
4 . Landjäger Keck , Vohwinkel ,
5 . Landjäger - Anw . i . D . Sutor , Hochdahl.

XII . Mörs :
1 . Landjäger Prinz , Mörs , Vorsitzender,
2. Landjäger Pries , Meerbeck ,
3 . Landjäger Würsig , Hochemmerich,
4 . Landjäger Seemann , Sonsbcck,
5 . Oberlandjäger Lange , Repelen , stellv . Vorsitzen¬

der .
XIII . Neust .

1 . Oberlandjäger Henke , Dormagen , Vorsitzender,
2 . Oberlandjäger Tourne , Holzheim , stellv . Vor¬

sitzender ,
3 . Landjäger Weber , Norf .

XIV . Rees .
1 . Landjägermeister Elsen . Wesel, Vorsitzender,
2 . Oberlandjäger Schmitz, Tmmerich , stellv. Vor¬

sitzender ,
3 . Landjäger Randow , Peddenberg .

XV . Solingen .
1 . Oberlandjäger Hannig , Ohligs , Vorsitzender,
2 . Oberlandjäger Reczko , Eräfrath , stellv. Vor¬

sitzender ,
' -Z

3 . Landjäger Pliwischkies . Jmmigrath .
L . im Regierungsbezirk Düsseldorf !
1 . Landjägermeister Warsitz, Düsseldorf -Erafenberg ,
2. Landjägermeister Jouy , Neust, Kr . Neust,
3. Oberlandjäger Fürste , Erevenbroich ,
4. Oberlandjäger Schalk , Rhodenhaus , Krs . Mett¬

mann ,
5 . Landjäger Randow , Peddenberg , Krs . Rees .

Etwaige Einsprüche gegen die Wahlen sind binnen
' 14 Tagen nach dem Erscheinen dieser Bekanntmachung !
mir einzureichen .

> Düsseldorf . II . Januar 1922 . I . d . a . 2877 .
Der Regierungs - Präsident .

45 . Richtlinien
für die Förderung von Elektrizitätsverteilungs -
enlagen aus Mitteln der produktiven Erwerbs¬

losenfürsorge .
Als förderungswürdig kommen in Betracht Hoch¬

spannungsleitungen , Transformatoren -Stationen ,
Schaltstationen und Niederspannungsnetze (Orts¬
netze) .

Die Förderung soll , soweit Anlagen öffentlich-
rechtlicher Körperschaften in Frage kommen, grund¬
sätzlich durch verzinsliche Darlehen unter Rückrech -
nung der unmittelbar ersparten Erwerbslosenunter¬
stützung auf die Zinsen erfolgen gemäß Rundschreiben
vom 1 . August 1929 — I . 3234/29 — auf der Basis
von 515 v . H . Zinsen . Liegt ein Antrag eines gs
mischt -wirtschaftlichen Unternehmens vor , so ist , so¬
weit der Anteil öffentlich - rechtlicher Körperschaften
in Frage kommt, von der 515 v . H . - Zinsbasis . soweit
der private Anteil in Frage kommt, von der 6 v . H .-
Zinsbasis auszugehen . Zur Entscheidung über die
Förderung von Eleketrizitätsverteilungsanlagen ist
ausschließlich das Reichsamt für Arbeitsvermittlung
zuständig . Ihm tritt zur Beratung in elektrizitäts -
wirtschastlichen Angelegenheiten ein Ausschuß zur
Seite , über dessen Zusammensetzung das Reichs¬
arbeitsministerium nähere Bestimmungen trifft
( Ausschuß für Elektroanträge ) . Es ist dem Prü¬
fungsausschuß anheimgestellt , auch den Erlaß des
Reichsarbeitsministeriums vom 24 . Dezember 1929
— I . 0 . 19375/29 — betreffend produktive Erwerbs¬
losenfürsorge für private Unternehmungen * ) zur
Anwendung zu bringen . Soweit der wirtschaftliche
Zweck durch eine solche Förderung nicht erreicht wer¬
den kann , also dann , wenn das Werk wirtschaftlich
bei einer solchen Förderung noch nicht bestehen ver¬
mag , kann von der Erhebung der Zinsen in der Vor¬
aussetzung abgesehen werden , daß die allgemeine ,
also auch mittelbare Einwirkung des geförderten
Werkes auf den Arbeitsmarkt eine entsprechende Er¬
sparnis an Erwerbslosenunterstützung gewährleistet .

Zuschüsse sollen nur in ganz besonders dringenden
Fällen unter den allgemein dafür geltenden Voraus¬
setzungen gewährt werden . Hingegen wird von Fall
zu Fall zu prüfen sein, ob etwa durch Uebernahme
einer Zinsgarantie oder dergleichen , eine geeignete
Förderung angängig erscheint.

Die Anträge auf Förderung von Elektrizitätsver -
teilungsanlagen sind dem Reichsamt für Arbeitsver¬
mittlung durch Vermittlung der Landeszentral¬
behörden zur Entscheidung vorzulegen . Neben dem
auch bei den anderen Mastnähmen der produktiven

*) Reichs-Arbeitsblatt I (N . F .) Nr . 9 S . 325 .
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Grwerbslosenfürsorge erforderlichen Unterlagen sind
folgende Angaben beizufügen :
4 . Vorläufiger Kostenanschlag in doppelter Aus¬

fertigung unter Trennung der Aufwendungen für
Löhne und Material für diejenigen Arbeiten ,
welche bis zum 1 . April 1922 voraussichtlich
fertiggestellt werden (positionsweise Trennung
ist nicht erforderlich , sondern kann titelweise er¬
folgen ) . Der Kostenanschlag ist zu trennen nach
den Titeln : Aufwendungen für Hochspannungs -
anlagen , Transformatorenstationen und Schalt¬
stationen , Niederspannungsnetze (Ortsnetze ) .

2 . Lageplan 1 : 109 909 in doppelter Ausfertigung
(Generalstabskarte , bestehende Leitungen schwarz ,
Neuanlage rot ) mit Bezeichnung der Transforma¬
torenstationen und Ortsnetze .

9 . Angabe , ob :
a ) rein privates ,
b) öffentlich - rechtliches ,
c ) gemischt - wirtschaftliches Unternehmen .

4 . a) falls 9a :
Jahresberichte und Bilanzen der letzten
Jahre unter Beifügung der Statuten :

b ) falls 9 b :

47 . Beschluß .
Aus Grund der Verordnungen der Preußischen

Regierung vom 11 . 9 . 1914 , 11 . 12 . 1913 . 39 . 7 . 1922
vetreffend ein vereinfachtes Enteignungsverfahren
zur Beschaffung von Arbeitsgelegenheit E . S . 1914
S . 159 und 174 , 1918 S . 197 , 1921 S . 485 verleihe
ich nach Anhörung des Bezirksbeirats der Stadtge¬
meinde Elberfeld das Recht , die in der Gemarkung
Elberfeld (Flur 26 und 28) belegene Grundfläche in
der Größe von etwa 1,11 Hektar zu enteignen , welche
zur Herstellung eines Spielplatzes „ am Opphof " er¬
forderlich ist .

Zum Enteignungskommissar ist Regierungsrat
von Haugwitz in Düsseldorf ernannt worden .

Düsseldorf . 6 . Januar 1922 . I . (1 . 2953 .
Der Regierungs -Präsident

als Demobilmachungskommissar .
In Vertretung : Lutterbeck .

47a . Der Landmesser Gustav Hans Greifenhagen aus
Duisburg - Ruhrort ist am 30 . 12 . 1924 als Land¬

messer vereidigt worden .
zwei Düsseldorf . 4 . Januar 1922 . III . U . Nr . 6468

Der Regierungspräsident .
48 . Der dem Heinrich Rosen in Duisburg , geboren

.Etats des oder der beteiligten Kreise für dieiam 27 . Juni 1877 in Mülheim -Ruhr , diesseits am
Jahre 1929 und 1921 ; 16 . Januar 1929 erteilte Führerschein für Kraftfahr -

c) falls 3 c : zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit fürwie zu 4 a und b . ungültig erklärt . I 8 I Nr . 4165/21 .5 . Allgemeiner Wirtschaftsbericht , der auch Aufschluß Düsseldorf , 5 . Januar 1922 .darüber geben muß , Der Regierungs -Präsident .a) welche Beträge für den Bau der betreffenden 49 . Der deni Josef Nuers in Düsseldorf , geboren
Elektrizitätsverteilungsanlage in der Zeit am 18 . September 1889 in Millen , Krs . Heinsberg ,vom 1 . April 1919 bis 31, März 1921 veraus - diesseits am 10 . März 1919 erteilte Führerscheingabt worden sind , für Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wirdb) welche Eesamtaufwendungen für die bis zum hiermit für ungültig erklärt . 18 1 Nr . 4520/21 .1 . April 1922 noch auszuführenden Arbeiten Düsseldorf , 5 . Januar 1922 .
beziehungsweise Der Regierungs -Präsident .c ) bis zur vollständigen Fertigstellung der An - 50 . Der dem Johann Prust in Werden , geborenläge noch aufzubringen sind . am 24 . September 1881 in Vulerum , Krs .

'
Essen ,Anlage zu III . II . I . 724 . diesseits am 3 . Mai 1911 erteilte Führerschein fürBerlin W . KK . 14 . Dezember 1921 . Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird

Leipziger Str . 3 . III . R . I . 724 . hiermit für ungültig erklärt . I 8 I Nr . 4434/21 .
Der Minister für Volkswohlfahrt . Düsseldorf , 6 . Januar 1922 .

Der Regierungs -Präsident .51 . Der dem Karl Sauerbrey in Düsseldorf -Ober -
46 . Nachdem bei der Abstimmung sich die Mehr¬
heit der beteiligten Gewerbetreibenden für die Aus¬
dehnung der Zwangsinnung für das Uhrmacherhand¬
werk im Stadt - und Landkreis Essen auf das Eold -
schmiedehandwerk erklärt hat , ordne ich hiermit ge¬
mäß K 109 n R . G . O . an , daß zum 1 . April 1922
die benannte Zwangsinnung auf das Goldschmiede -
Handwerk des Stadt - und Landkreises Essen ausge¬
dehnt wird . Von dem genannten Zeitpunkt ab ge¬
hören alle Gewerbetreibende , welche das Gold -
schiniedehandwerk in dem genannten Bezirke betrei¬
ben . dieser Innung mit an . I . ? . V . 183 .

Düsseldorf , Januar 1922 .
Der Regierungs - Präsident .

kassel, geboren am 4 . September 1887 in Nonhofen ,Krs . Metz , diesseits am 3 . November 1919 erteilte
Führerschein für Kraftfahrzeuge ist abhanden ge¬kommen und wird hiermit für ungültig erklärt .

Düsseldorf , 5 . Januar 1922 . 1 8 1 Nr . 4619/21 .
Der Regierungs -Präsident .52 . Der dem Jakob Franz in Esten , geboren am18 . September 1899 in Wald , Krs . Solingen , dies¬

seits am 7 . April 1929 erteilte Führerschein für
Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt . I 8 I Nr . 4579/21 .

Düsseldorf , 5 . Januar 1922 .
I Der Regierungs -Präsident .
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AI , Der dem Friedrich Hendriks in Mlllheim -Ruhr ,
geboren ani 24 . August 18/u in Breitscheid , Kreis
Düsseldorf , diesseits am 14 . Oktober 1910 erteilte
Führerschein für Kraftfahrzeuge ist abhanden ge¬
kommen und wird hiermit für ungültig erklärt .

Düsseldorf , 5 . Januar 1922 . 18 1 Nr . 4582/21 .
Der Regierungs -Präsident .

54 . Der dein Gerardus Busselaar in Hamburg , ge¬
boren am 9 . März 1890 in Scheveningen i . Holland ,
diesseits am 24 . September 1912 erteilte Führer¬
schein für Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen
und wird hiermit für ungültig erklärt . I 8 I 4475/21 .

Düsseldorf , 6 . Januar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

55 . Der dem Heinrich Uhl in Crefeld , geboren am
3 . Oktober 1898 in Crefeld , diesseits am 9 . Fe¬
bruar 1920 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge
ist abhanden gekommen und wird hiermit für un¬
gültig erklärt . 13 1 Nr . 4734/21 .

Dusseldorf , 6 . Januar 1922 .
Der Regierungs - Präsident .

56 . Der dem Heinrich Ellenbeck , in Hilden , geboren
am 25 . Oktober 4804 in Mettmann , diesseits am 25 .
August 1910 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge
ist abhanden gekommen und wird hiermit für un¬
gültig erklärt . I 3 I Nr . 4504/21 .

Düsseldorf , 6 . Januar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

57 . Der dem Rudolf Jähner in Hamborn , geboren
am 20 . Dezember 1899 in Vreslau , diesseits am 25 .
Juli 1921 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge
ist abhanden gekommen und wird hermit für un¬
gültig erklärt . 18 1 Nr . 4562/21 .

Düsseldorf . 7 . Januar 1922 .
Der Regierungs - Präsident .

58 . Der dem Thaddäus Wenzel in Duisburg , ge¬
boren am 21 . August 1878 in Braunschweig , diesseits
am 4 . Juli 1914 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . I 8 I Nr . 4567/21 .

Düsseldorf , 7 . Januar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

59 . Der dem Karl Vlumenkamp in Vohwinkel , ge¬
boren am 6 . Mai 1898 in Vohwinkel , diesseits am
13 . Januar 1921erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . I 8 I Nr . 4490/21 .

Düsseldorf , 7 . Januar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

00 . Die am 7 . Juni 1920 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 7 15058 versehenen Lastkraft¬
wagen des Hermann Bütheführ in Essen Eickenschei-
ter Fuhr 70 , erteilte Zulassungsbescheinigung ist ab¬
handen gekommen und wird hiermit für ungültig
erklärt . Die Erkennungsnummer 1 7 15058 ist einst¬
weilen gesperrt . I 8 II 16726 .

Düsseldorf , 12 . Januar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

gl . Die am 3V. April 1921 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 7 14487 versehenen Personenkraft¬
wagen des Alfred Feldsmann in Crefeld , Preußen -
ring 41 , erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhan¬
den gekommen und wird hiermit für ungültig er¬
klärt . Die Erkennungsnummer I 7 14487 ist einst¬
weilen gesperrt . I 8 II 16648 .

Düsseldorf , 12 . Januar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

Bekanntmachungen anderer Behörden .
62 . Der Herr Minister für Handel und Gewerbe
hat sich im Einvernehmen mit dem Herrn Reichsver¬
kehrsminister durch Erlaß vom 27 . Oktober 1921
V . b . 2 . 15 . 1667 'damit einverstanden erklärt , daß
die Unternehmen der Essener und Bochum - Gelsen -
kirchener Straßenbahnen auch dann nicht als Eisen¬
bahnen des allgemeinen Verkehrs im Sinne der
Reichs .verfassung zu gelten haben , auch nicht den Be¬
stimmungen des preußischen Gesetzes über die Eisen¬
bahnunternehmungen vom 3 . November 1838 zu
unterstellen , sondern nach Maßgabe des Gesetzes über
Kleinbahnen und Privatanschlußbahnen vom 28 . Juli
1892 zu behandeln sind , wenn die geplante Schienen¬
verbindung zwischen den Strecken Essen - Rütten -
scheid — Essen -Rellinghausen und Essen - Relling -

—Steele in Essen -Rellinghausen hergestellt
wird .

Demzufolge genehmige ich im Einvernehmen mit
der Cisenbahndirektion (Kleinbahnaufsicht ) Essen
gemäß Z 1 des Gesetzes vom 28 . 7 . 1892 betr . Klein¬
bahnen und Privatanschlußbahnen den Zusammen¬
schluß der vorgenannten Bahnlinie als Erweite¬
rungsanlage der Essener Straßenbahnen bis zum 14 .
11 . 1960 , d . h . bis zu dem Tage , an dem auch die
Genehmigung für die anschließende Strecke Essen
(Rüttenscheiderstr . ) — Essen-Rellinghausen (Haupt¬
straße ) abläuft .

Zugleich wird der Plan , gegen den Einwendungen
nicht vorliegen , gemäß ZK 17 und 18 des Kleinbahn¬
gesetzes vom 28 . Juli 1892 unverändert festgestellt .

Für die Erweiterungsanlage sind nachfolgende
Bestimmungen maßgebende
a ) Die Bestimmungen der von dem Regierungs¬

präsidenten zu Düsseldorf erlassenen Genehmi¬
gungsurkunde Nr . I . IO 1768 vom 30 . April 1914 .

b ) Die Ausführung und Inbetriebnahme muß späte¬
stens bis zum 31 . Dezember 1922 erfolgt sein ,
andernfalls erlischt die Genehmigung ohne weite¬
res . Eine Verlängerung der Baugenehmigung
kann auf begründeten Antrag ausgesprochen
werden .

Die einschränkende Bestimmung bezügl . der Gleis¬
verbindung mit der Bochum -Eelsenkirchener
Straßenbahn in der Genehmigung des Regie¬
rungspräsidenten in Düsseldorf vom 30 . 4 . 1914
Nr . 3 der Einleitung wird aufgehoben . Die -
neue Gleisverbindung darf nur dazu benutzt ;



werden , die jetzt im Gefalle haltenden Wagen

der Essener Straßenbahnen weiter in den Ort

Rellinghausen bis zur nächsten Ausweiche der

Bochum - Gelsenkitchoner Straßenbahn in der

Frankenstraße hereinzuführen , um so eine für die

Sicherheit des Verkehrs und die Bequemllchkert
der Bevölkerung günstigere Endhaltestelle zu er¬

halten . ,
d , Ein Gemeinschaftsbetried auf der Strecke Essen -

Rüttenscheid —Steele darf nicht stattfinden . Von

den mit den Vermerken versehenen beigefügten

Plänen ersuche ich , mir innerhalb 2 Monaten

eine beglaubigte Abzeichnung einzusenden .

Nach Fertigstellung der Anlage ist die Abnahme
bei der Eisenbahndirektion (Kleinbahnaufsicht ) Essen

zu beantragen . ^ ^
Essen . 5 . Januar 1922 . Tgb .-Nr . 63/6 .

Der Verbandspäsident
des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk .

I . A . : Dießelhorst .
An den Herrn Oberbürgermeister in Essen .

Personal -Nachrichten .

63 . In den Ruhestand versetzt ' Strafan -

staltsoderwachtmeister Kaus in Anrath .
Gestorben ' Justizsekretär Krämer in Neuß ,

Gerichtsvollzieher Persigehl in Duisburg .
Versetzt ! Die Justizobersekretäre Dringenberg

von Oberhausen nach Essen Amtsgericht , Berlin von

Rheinberg nach Eleve , Landgericht , Bergersurth von
Duisburg Amtsgericht an die Eerichtskasse daselbst ,
Höfels von Solingen Amtsgericht nach Duisburg
Amtsgericht , Kanzleidiätar Büskens von Creseld
Amtsgericht an das Landgericht daselbst .

Ernannt ! Zu Strafanstalts -Jnfpektoren die
Strafanstaltssekretäre Walterhöfer aus Lüttring¬

hausen in Saarbrücken , Klein aus Elückstadt in

Elberfeld , Hasse aus Ragnit in Anrath . Haubitz aus

Lüttringhausen daselbst und Falkenowski aus Duis .

bürg daselbst, ' der Strafanstaltsinspektor Heitzer in

Anrath zum Strasanstaltsvorsteher in Diez (Lahn ) !
der Justizobersekretär Ludwig in Duisburg Eerichts¬
kasse zum Kontrolleur daselbst , der Militäranwärter
Lieb zum Justizsekretär in Elberfeld Staatsanwalt¬

schaft ! zu Strafanstaltsoberwachtmeistern die Hilfs -

wachtmeistev Wolter und Hugendick in Elberfeld ,
Ehring , Menke und Baumgärtner in Düsseldorf ,
Küppers , Thodam und Driskes in Anrath , Staffel
in Duisburg .
64 . Der Regierungs - und Baurat Erochtmann zu
Duisburg - Ruhrort ist als Vorstand des Wasserbau -
amts Düsseldorf nach Düsseldorf versetzt worden .
6b . Gestorben ! Justizoberrentmeister Römer in
Barmen , Amtsgericht , und Kanzleiassistent Heil in

Elberfeld , Staatsanwaltschaft .
Versetzt ! Die Strafanstaltsoberwachtmeister

Kleinewillinghöfer von Elberfeld nach Paderborn ,
Ruppert von Paderborn und König von Wesel

'
nach

Elberfeld , Oellers von Anrath nach Creseld , Rover von
Düsseldorf nach Mlllheim (Ruhr ) und Spengler von
Mülheim nach Düsseldorf , der Oberheizer Beckers
vom Landgericht M . - Gladbach als Justizwachtmeister
an das Amtsgericht daselbst , der Justizunterwacht¬
meister Holzknecht vom Amtsgericht zur Staai - an
waltschast M . - Gladbach .

Ernannt - Zu Strafanstaltshauptwachtmeistern
die Strafanstaltswachtmeister Lenzen aus Anrath in .
Creseld und Meyer aus Creseld in Anrath , zum
Strafanstaltsoberwachtmeifter in Duisburg der
Hilfswachtmeister Krämer ; der Justizhilfswacht -
!meister Stratmann zum Justizunterwachtmeister in
Creseld Landgericht sowie der Justizhilfswachtmeister
Klein zum Öberheizer in M . -Gladbach Landgericht

Das Amtsblatt der Regierung zu Düsseldorf erscheint dem¬
nächst in einem besonderen Umschlag , in welchem mit Zustim¬
mung des Herrn Ministers des Innern auch Eeschäftsanzeigen
Aufnahme finden können . Die alleinige Jnseraten - Annahme ist
der Nationalen Anzeigen - Gesellschaft Düsseldorf , m . b . H . , Ear -

tenstraße 134 , Fernruf 12254 , übertragen und bitten wir An¬
fragen nach dort zu richten .

Bestellungen für 1922 auf das Amtsblatt mit Oeffentlichen Anzeiger (Jahrespreis 16 und

auf den Oeffentlichen Anzeiger allein (Jahrespreis 16 oK ) wolle man rechtzeitig bei den Postanstalten

machen !
Bestellungen auf das im Januar 1922 erscheinende Sach - und Namenregister (Preis 3 ^«) wolle

man unter Einsendung des Betrages von 3 -A zuzüglich des Betrages für llebersendung des Registers
Lei der Geschäftsstelle des Negierungs -Amtsblattes machen !

Die Einrückungsgebühren betragen für die zweigelpaltene Textzeile oder deren Raum 1,— M ., bei Tabellenlatz für
die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 1 .SV M . — Belegblätter und einzelne Stücke kosten 5V Pfg . für jeden

aimefangenen Bogen , mindestens aber 1 ^ für jedes Stück des Amtsblatt ».
Schriftleitung : Ämtsblattstell « der Regierung . — Druck : Buchdruckerei Otto Fritz . Düsseldorf , Oststr. 13.
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Amtsblatt
der

Regierung zu Düsseldorf .
Stück 4 .

" "
DüWöor ?. SkMsLlm

"
den 28 . ZMLür ^ 22 .

Beilagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr . 7 und 8 und 4 der Sonderbeilage zum Oeffentlich . Anzeiger .

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den l . Februar 1922 ,

mittags 12 Uhr , der Amtsblattstelle zuzusenden .

Inhalt : Verhütung der Abwanderung , von arbeitslosen Bauarbeitern in andere Berufe 27 , Aende¬

rung der Promotionsordnung für die Erteilung der Würde eines doctor medicinae veterinarie durch

die Tierärztlichen Hochschulen 27 , Hauskollekten 27 , 28 , Ingenieure Eille und Wenzel beim Rheinischen

Dampskesselüberwachungsverein zu Düsseldorf 27 , Enteignungen 28 , 29 , 31 , Verlorene Zulassungsbe¬

scheinigung für Lastkraftwagen 28 , 31 , Vereidigung des Landmessers Zlllch in Essen 28 , Gebührenordnung

für staatlich geprüfte Heilgehilfen (Heilgehilsinnen ) und Masseure (Masseusen ) 28 , Hafenbahnfrachten

in den Duisburg - Ruhrorter Häfen 29 , Zwangsinnung 29 , Tarif für das Werft am Zollhof in Emmerich

29 , Nachtrag III zum Tarif für die Werft - und Hafenanlagen der Stadt Neuß 39 , HI . Nachtrag zu dem

Tarif für die Werft - und Hafenanlagen der Stadt Crefeld 39 , Regierungs - und Baurat Frank Ver¬

walter des Kultur - Bauamtes I und der Oberdeichinspektion zu Düsseldorf 31 , Versteigerer Kaufmann

Johann Hartmann in Millingcn 31 , Personalien 31 .

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .

99 . Es muss mit Rücksicht auf den erheblichen
Mangel an Bauhandwerkern verhütet werden , dass
die Bauarbeiter , die durch die -Witterung arbeitslos
werden , für die Dauer in andere Berufe abwandern .
Im Einvernehmen mit dem Herrn Reichsarbeits¬
minister bestimme ich daher , dass den Bauhandwerkern
bei eintretender Arbeitslosigkeit infolge der Witte¬
rungsverhältnisse jedes im Nahmen der Vorschriften
über Erwerbslosenfürsorge mögliche Entgegenkom¬
men zuteil wird . Die Arbeitsnachweise haben ar¬
beitslose Bauarbeiter während der Frostperiode nur
in vorübergehende Beschäftigung zu vermitteln und
nicht in Stellen , aus denen sie erfahrungsgemäß
später nur selten in den Bauarbeiterberuf zurück¬
kehren . Ist dies nicht möglich , so stehen der Aus¬
zahlung von Erwerbslosenunterstützung auch an die
nur vorübergehend arbeitslosen Bauhandwerker
Bedenken nicht , entgegen . III . L . Nr . 3932 .

Berlin W . KK , 29 . Dezember 1921 .
Der Minister für Volkswohlfahrt .

Im Auftrage ! Bracht .
An die Herren Regierungspräsidenten und den

Herrn Oberpräsidenten in Berlin W . 19 , Viktoria -

strasse 24 .
67 . Aenderung der Promotionsordnung
für die Erteilung der Würde eines doctor medicinae

veterinarie durch die Tierärztlichen Hochschulen.
Die Vorschrift im § 1 Nr . 5 der Promotionsord -

nungen für die Erteilung der Würde eines doctor
medicinae veterinarie durch die Tierärztlichen Hoch¬

schulen in Berlin und Hannover vom 29 . Oktober
1919 und 7 . Mai 1913 wird dahin geändert , daß die
Prüfungsgebühr auf 699 -41 , bei Ausländern auf
1999 -A erhöht wird .

Diese Vorschrift tritt sofort in Kraft .
Berlin . 16 . Januar 1922 . l . lll j 59 .
Der Minister für Landwirtschaft . Domänen und

Forsten .
In Vertretung ! Unterschrift . ^

Bekanntmachungen der Prooinzialbehörde .
68 . Mit Beziehung auf meine Bekanntmachung
vom 9 . Dezember v . I . (Amtsblatt Stück 59 Nr . 1498 )
bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntnis , daß
auch Johann Dillenburg aus Sohren mit der Ein -

mmmlung der Kollekte zum Besten des Verbandes .
Rheinland der Deutschen Reichsfechtschule in Cöln -
Ehren seid beauftragt ist . I Oa 561 .

Düsseldorf . 19 . Januar 1922 .
. Der Regierungs -Präsident .

69 . Dem Ingenieur Eille beim Rheinischen
Dampfkesselüberwachungsverein in Düsseldorf ist die
Berechtigung zweiten Grades erteilt worden .

Düsseldorf , 17 . Januar 1922 . I . 12347 .
Der Regierungspräsident .

79 . Dein Ingenieur Wenzel beim Rheinischen
Danrpfkesselüberwachungsverein zu Düsseldorf ist in »
Berechtigung zweiten Grades erteilt worden .

Düsseldots . 23 . Januar 1922 . I . b . 1229S .
Der Regierungs -Präsident .
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71 . Auf Antrag der Stadtgemeinde M . -Gladbach hat der Regierungs -Präsident die Einleitung des
Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende, zur Freilegung des Rön -neterweges in
M .-Gladbach erforderlichen Grundflächen angeordnet .

«5

Größe
der zu

enteignenden
Grundflächen

n I qm

Kaiaster-Parzelle

Flur Z Nr .

Kulturart
des

Grundstücks
Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

13 ! 74 Mj 4177/129
(Band 3 Artikel 372 des Grund¬

buchs von M . - Gladdach )

Acker

Garten

u? Ww . Klausel , Johann Friedrich ,
> Fabrikbesitzer , Lama geb . Funke

b ) Klauser Friedrich , Kollektivprokunst
c) Klauser Robert, Dr . jur . Regiernngs-

refercndar
31 Klauser Alfred , Prokureninhaber
e) Klauser Emil
t ) Boecker Mathilde
k ) „ Friedrich Albert
Spinnerei Aktiengesellschaft vormals

Johann Friedrich Klauser

M . - Gladbach

Lindlar

M . - Gladbach

Reinscheid
M . - Gladbach

Weis Edliard und Iwan , Kaufleute Paris

12 j 19 j M ! 4I3I/17S
(Band 29 Artikel 939 des Grund

bnchs von M .- Gladbach )
j 7ä j M j 4134/l7ö

lBand 121 Blatt S3S4 des Grund¬
buchs von M .- Gladbach

Nachdem der Regierungs -Präsident mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Ver¬
sahrens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit dm Beteiligten , sowie zur etwaigen Ab¬
schätzung anberaumt auf Montag , den 13 . Februar 1322. vormittags l0 Uhr , im Rathause zuM . -Gladbach .

Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit auf¬
gefordert , ihre Rechte im Termine wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben
ohne ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und weg -" ', Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren
verfügt werden wird .

Düsseldorf , 18 . Januar 1922 . H,. Nr . 39 .
Der Enteignungs - Kommissar ! von Haugwitz , Regierungsrat .

72 . Durch Erlaß des Herrn Oberpräsidenten der
Rheinprovinz vom 9 . November 1921 IZ 2 Nr . 554II
ist der katholischen Kirchengemeinde Wedau , Kreis
Düsseldorf , die Erlaubnis erteilt worden , zum Besten
des Neubaues einer Notkirche im Jahre 1922 eine
einmalige Haussammlung bei den katholischen Be¬
wohnern der Rheinprovinz abhalten zu lassen . Mit
der Einsammlung sind folgende Personen betraut !
1 . Joseph Eusten , Wedau , 2 . Heinrich Pauli , Wedau ,
3 . Julius Krämer , Wedau , 4 . Hermann Tönshoff ,W .-Bjssingheim , 5 . August Ringel , Wedau , 6 . Johann
Rempe , Wedau , 7 . Adolf Winterstg , W . -Bissingheim ,8 . Franz Rövekamp , Wedau , 9 . Hermann Först , We¬
dau , 10. Hubert Vomberg . Wedau , 11 . Wilhelm
Loosehelders , Wedau , 12 . Heinrich „ Emmerichs , We¬
dau , 13 . Theodor Veldkamp , Wedau , 14 . Wilhelm
Benning . Wedau , 15 . Gerhard Gövert , Wedau ,10 . Wilhelm Hartwig . Wedau , 17 . Frau Heinrich
Schmidt , Wedau . 18 . Frau Hermann Först , Wedau ,19, Frau Ernst Weinmann , Wedau , 20. Frau Hubert
Voinberg , Wedau , 21 . Frau Heinrich Selbach , We¬
dau , 22 . Frau Mathias Klemm , Wedau , 23 . Frau
Eduard Vomde-rg , Wedau , 24 . Frl . Hedwig Müller ,Wedau , 25 . Frl . Gertrud Kahmann , Werden . 26 .

Franz Brums , Wedau , 27 . Heinrich Korf , Wedau .
28 . Heinrich Selbach , Wedau . II . v . 88 .

Düsseldorf. 14 . Januar 1922 .
Der Regierungspräsident .

73 . Die am 28 . 6 . 1920 für den mit dem Erken¬
nungszeichen I 7 8544 versehenen Lastkraftwagen
des Postamt 2 , in Düsseldorf erteilte Zulassungsbe¬
scheinigung ist abhanden gekommen und wird hier¬
mit für ungültig erklärt . Die Erkennungsnummer
l 2 8544 ist einstweilen gesperrt . I S H 10678.

Düsseldorf , 19 . Januar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

74 . Der Landmesser Kurt Zülch in Essen ist am
16 . Januar 1922 als Landmesser vereidigt worden .

Düsseldorf . 18 . Januar 1922 . III . L . Nr . 262 .
Der Regierungs -Präsident .

75 . Gebührenordnung
für staatlich geprüfte Heilgehilfen (Heilgehilfinnen )

und Masseure (Masseusen) .
Zu den Gebührensätzen in meiner Verordnung

vom 16 . September 1920 A . - Bl . S . 476 tritt vom
1 . Februar 1922 an ein Zuschlag von hundert Prozent .

Düsseldorf. 18 . Januar 1922 . I . 9 . 195 .
Der Regierungs -Präsident .
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76 . Aus Antrag der Stadtgemeinde Uerdingen a . Rhein hat der Regierungs -Präsident die Ein -

des VerfahreiV zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende, zur Freftegung der

Friedenstraße in Uerdingen erforderliche Grundfläche angeordnet .

^ 7

Größe
der zu

enteignenden
Grundflächen

n ! qm

Kataster -Parzelle

Flur Nr .

Kulturart
deŝ

Grundstücks

Acker

Bezeichnung der Eigentümer

Chemische Fabriken vorm . Melier¬
ter Meer , Aktiengesellschaft

Wohnort

Uerdingen
9 > 99 I 2 j 2072/199
(Band 2ö Blatt 998 des Grund¬

buches von Ueidingen )

Nachdem der Regierungs -Präsident mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Ver¬

fahrens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Ab¬

schätzung anberaumt auf Montag , den 8. Februar 1822 , vormittags Ist Uhr , im Rathaus zu

Uerdingen .
Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden ^ hiermit auf¬

gefordert , ihre Rechte im Termine wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben

ohne ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren

verfügt werden wird .
Düsseldorf . 18 . Januar 1922 . -

^ Nr . 24 .
Der Entxignungs -Kommissar ! von Haugwitz , Regierungsrat .

77 . Die Hafenbahnfrachten in den Duisburg -Ruhr -
orter Häfen sind mit Wirkung vom 1 . Januar 1922
ab auf st st -N für den Wagen festgesetzt worden .

Düsseldorf . 20 . Januar 1922 . I . U . 120 .
Der Regierungs -Präsident .

78 . Nachdem bei der Abstimmung sich die Mehrheit
der beteiligten Gewerbetreibenden für die Ausdeh¬
nung der Bäcker - und Konditor -Zwangsinnung Hoch¬
emmerich für den Bezirk der Bürgermeisterei Frie -
mersheim erklärt hat , ordne ich hiermit gemäß
Z 100 u R . E . O . an , daß zum 1 . April 19^2 die be¬
nannte Zwangsinnung auf den Bezirk der Bürger¬
meisterei Friemersheim ausgedehnt wird . Von dem
genannten Zeitpunkt ab gehören alle Gewerbe¬
treibende , welche das Bäcker - und Konditorhandwerk
in dem genannten Bezirke betreiben , dieser Innung
an . I . b . V . 91 .

Düsseldorf , 11 . Januar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

79 . Tarif
für das Werft am Zollhof in Emmerich .

Es ist zu zahlen !
H.. an Werftgeld !

von allen auf dein Wasserweg ankommenden oder
abgehenden Gütern , die im Bereiche des Werftge¬
bietes aus - , ein - oder umgeladen werden und zwar
von !
1 . a) Sand , Kies , Ton , Bruch - und Hinter¬

mauerungssteinen , Eisenerz , Floßholz
für je 100 Kg . 5 Pf .

b ) allen anderen Gütern für je 100 Kg . 8 Pf .
2 . Gütern -, die im Werftgebiet von Schiff zu Schiff

umgeschlagen werden , ohne das Ufer zu berühren ,
die Hälfte der Sätze unter ^ 1a und b .

3 . Gütern , die im Werftgebiet in Schiffe eingeladen

und aus ihnen wieder ausgeladen werden , nur
einmal die Sätze unter rV 1a rjnd b ,

4 . Gütern , die zu Wasser ankommen , aber nach den
Schiffspapieren für einen anderen Hasen bestimmt
sind , und wieder zu Schiff verladen werden , nur
einmal die Sätze unter 1a und b .

R . an Werftlagergeld
uon allen Gütern , welche an nicht verpachteten
Plätzen über die gebührenfreie Frist von 48 Stunden
auf den Werften lagern , für jedes Quadratmeter
Fläche und jede Woche 30 Pf .

C . an Krangeld
Für Benutzung eines Krans während der gewöhn¬

lichen Betriebszeit ohne Gestellung von Arbeitern
für die Bedienung für je 100 Kg . 20 Pf .

0 . an Wiegegeld .
Für das Verwiegen von Gütern auf der Dezimal¬

wage , mit Ausnahme der zum Zwecke der zollamt¬
lichen Abfertigung vorzunehmenden Verwiegungen
ohne Handleistungen für je 100 Kg . 30 Pf .

Allgemeine V e st i m mungen !
1 . Der Abgabenberechnung nach dem Gewicht wird

das Bruttogewicht der Ladung zugrunde gelegt .
2 . Für Güter , deren Menge nicht nach den tarif¬

mäßigen , sondern nach einem anderen handels¬
üblichen Maßstab im Frachtbrief angegeben ist ,
erfolgt d-ie Umrechnung der Menge in Bruttoge¬
wicht (Kg .) durch die Werftverwaltung , wenn das
wirkliche Gewicht dicht durch Nachwiegen oder
Aufnahme der Schiffseiche festgestellt werden
kann .

3 . Für die Berechnung der Abgaben nach Quadrat¬
meter Fläche (Tarisstelle lZ) gilt der Flächen¬
inhalt , der sich aus der Vervielfältigung der größ¬
ten Länge mit der größten Breite ergibt . i



30
4 . Bruchteile der Tarifeinheiten — Wochen , Qua¬

dratmete « , 100 Kg . — werden für voN gerech¬
net ' die einzeln berechneten Abgaben werden auf
10 Pf . aufgerundet .

K , Ist Holz in den bei der Anmeldung vorzulegen «
den Fracht - 'oder Vermessungsbriefen nicht nach
Gewicht gerechnet , so gelten folgende Umrech¬
nungssätze i
a ) 1 cbm . Weichholz -' l Pappel , Erle ,

Tanne , Fichte , Kiefer — ausgenom¬
men amerikanische Pechkiefer 550 Kg .

b ) 1 cbm . amerikanische Pechkiefer 650 Kg .
c) 1 cbm . Hartholz : Eiche , Buche , Ulme ,

Esche 750 Kg .
d ) 100 Kubikfuß oder 100 Bord

16 '
. 12" 1500 Kg .

6 . Das Gewicht von 1 cbm . Sand oder Kies
wird gerechnet zu 1600 Kg .

7 . Der Geltungsbereich dieses Tarifs umfaßt die
gesamte Werftstrecke am Zollhof .

8 . Hafen - und Schutzgeld wird nach dem für die Be¬
nutzung des staatlichen Sicherheitshafens zu Em¬
merich genehmigten Tarif erhoben .

Aefreiun g e n .
Befreit sind :

von a l l e n A b g ab e n :
Güter , die staatlichen Strombau - und ähnlichen

zugleich die Werftanlagen fördernden Zwecken
dienen .

Dieser Tarif tritt an Stelle der bisherigen Tarif¬
bestimmungen sofort in Kraft .

Berlin , 27 . Dezember 1921 .
V a 6 . 780 . Min . f . H . u . G . — I . v . 2081 . Fin . - Min .

Zugleich im Namen des Finanzministers .
Der Minister für Handel und Gewerbe .

Im Auftrage : Jagues .
Vorstehender Tarif wird hiermit zur öffentlichen

Kenntnis gebracht . I . L . 311 .
Düsseldorf , 18 . Januar 1922 .

Der . Regierungs -Präsident .
80 . Nachtrag III
zum Tarif für die Werft - und Hafenanlagen der

Stadt Neuß vom 17 . Februar 1921 .
1 . Der Tarifnachtrag II vom 20 . Juni 1921 wird

aufgehoben .
2 . In dem Tarifabschnitt rV „Werftgeld " wird - bei

Absatz 1 c vor Oelsamen eingeschaltet „Oelfrllchte " .
3 . Im Abschnitt V „ Wiegegeld " ist in der zweiten

Zeile die Zahl „I " und die letzte Zeile „II von den
Eisenbahnwagen usw .

"
ganz zu streichen .

4 . An Stelle der bisherigen Zuschläge von 100 , 150
bezw . 25 v . H . sind zu zahlen :
Zu den Tarifsätzen unter ^ „Werftgeld " 50 v . H .
Zu den Tarifsätzen unter L „Krangeld "
1 . für Kies , Steine aller Art , Salz ,

Sand , Schlacken , Braunkohle und
Kohle mit Neben arten sowi e Erze 200 v . H .

2 . für die übrigen Güter 300 v . H.

Zu den Tarifsätzen unter O „ Wiege -
geld " IM v . H

Zu den Tarifsätzen unter v „Werft¬
lagergeld " 100 v . H .

Zu den Tarifsätzen unter k „Hafen¬
liegegeld " IM v . H.

Zu - den Tarifsätzen unter b „Schutz -
„geld " 100 v . H .

Dieser Nachtrag tritt sofort in Kraft ,
Berlin . 31 . Dezember 1921 . Va . 6 . 837 .

Zugleich im Namen des Finanzministers .
Der Minister für Handel und Gewerbe .

Im Auftrage : Jagues .
Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffent¬

lichen Kenntnis gebracht .
Düsseldorf , 18 . Januar 1922 . I . L . 291 .

Der Regierungs -Präsident .
81 . 4. Nachtrag
zum Tarif für die städtischen Hafen - und Werft¬
anlagen von Düsseldorf (rechts - und linksrheinisch ) .
1, Auf sämtliche Gebührensätze werden Zuschlags

erhoben , und zwar auf die der Tarifabschnitte
.4. Werft geld 50
L Wiegegeld >
v Werftlagergeld >
L Hafenliegegeld l " ,
b Schutzgeld

und auf die Tarifabschnitte
L Kran geld
6l Hafenbahnfrachten
für Kies , Steine aller Art , Salz , Sand ,
Schlacken , Braunkohle und Kohle mit Ne¬
benarten , Erze 200
für alle anderen Güter 300 A

Durch den gegenwärtigen 4 . Nachtrag werden
die Nachträge 1 bis 3 aufgehoben .

2 . Dieser Nachtrag tritt mit dem Tage der Ver¬
öffentlichung durch das Regierungsamtsblatt in
Kraft .

Coblenz , 12 . Januar 1922 . c . Nr . 6919/21
Im Namen des Finanzministers und

des Ministers für Handel und Gewerbe .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung .)
In Vertretung : Langen .

Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffent¬
lichen Kenntnis gebracht .

Düsseldorf , 18 . Januar 1922 . I . L . 312
Der Regierungs -Präsident .

82 . ill . Nachtrag
zu dem Tarif für die Werft - und Hafenanlagen der

Stadt Crefeld vom 17 . Februar 1921 .
Als Zuschläge sind zu zahlen :

1 . beim Tarifabschnitt .4 „ Werstgeld " * 50 o . H
2 . beim Tarifabschnitt B „Krangeld " für

Erden , Kies , Steine aller Art , Salze ,Sand , Schlacken , Braunkohle . « und
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Steinkohlen mit Nedenarken sowie Erze 200 v . H.
und für alle übrigen Güter 300 v . H .

3 . bei allen übrigen Tarifabschnitten 100 v . H.
Dieser Nachtrag tritt an Stelle des Nachtrages

im Tarif vom 17 . Februar 1921 und des Nachtrages
vom 4 . Oktobev 1921 sofort in Kraft .

Coblenz , 11 . Januar 1922 . c . Nr . 69 . 9/ ^. 1 .
Im Namen des Ministers für Handel und Gewerbe

und des Finanz - Ministers .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung .)
In Vertretung ' Langen .

Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffent¬
lichen Kenntnis gebracht.

Düsfeldorf . 18 . Januar 1922 . 1 . L . 313 .
Der Regierungs -Präsident .

83 Durch Erlaß des Ministers für Landwirtschaft ,
Domänen und Forsten I L Ilb 8588 vom 15 . No¬
vember 1921 ist die Verwaltung des Kultur - Bau -
amtes l und der Oberdeichinspektion zu ^Düsseldorf
dem Regierungs - und Baurat Frank übertragen
worden , der sein Amt am 17 . d. M , angetreten hat .

Düsseldorf. 22 . Januar 1922 . I . L . 418 .
Der Regierungs -Präsident .

84 . Die am 9 . 9 . 1921 für den mit dem Erken¬
nungszeichen I 7 14413 versehenen Lastkraftwagen
der Fa . L . R . Schaefer in Elberfeld , Osterfelder -
straße 3 . erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhan¬
den gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt .
Die Erkennungsnummer I 7 14413 ist einstweilen
gesperrt . I 3 II 32/22.

Düsfeldorf . 16 . Januar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

85 . Die am 30. 11 . 1920 für den m ' t dem Erken¬
nungszeichen I 7, 849 versehenen Personenkraft¬
wagen der Fa . Rex Mineralöl - Gesellschaft in Essen
erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden ge¬
kommen und wird hiermit für ungültig erklärt . Die
Erkennnungsnummer l 7 849 ist einstweilen ge¬
sperrt . I 8 II 16728.

>
Düsseldorf . 19 . Januar 1922 .

Der Regierungs -Präsident .
86 . Die am 26. 3 . 1919 für den mit dem Erken¬
nungszeichen I 7 670 versehenen Lastkraftwagen der
Firma Eußstahlfabrik Felix Bischoff E . m . b . H . in
Duisburg erteilte Zulassungsbescheinignng ist ab¬
handen gekommen und wird hiermit für ungültig
erklärt . Die Erkennungsnummer I 7 670 ist einst¬
weilen gesperrt . I 8 II 81/22.

Düsseldorf, 19 . Januar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

87 . Die am 12 . 10 . 1921 für den mit dem Erken¬
nungszeichen I 7i 15268 versehenen Lastkraftwagen

des Friß Jaeger in Esten , Im Heimgarten 2, erteilt «
Zulassungsbescheinigung ist abhanden gekommen und
wird hiermit für ungültig erklärt . Die Erkennungsr
nummer I 7 15268 ist einstweilen gesperrt .

Düsseldorf . 19 . Januar 1922 . I 8 II 67 .
Der Regierungspräsident .

88 . In der Enteignungssache betr . die Anlag «
eines neuen Friedhofes für die Stadt Duisburg —»
A^Bl . 1921 S . 286 wird anstelle des aus dem
Staatsdienste ausgeschiedenen Regierungs - Assestors
Dr . Bertram der Regierungs - Astessor Dr . Hock oder
dessen Vertreter ernannt . I 9 257.

Düsseldorf , 11 . Januar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

89. Der Kaufmann Johann Hartmann zu Mil -
lingen , Kreis Wesel , ist heute von mir auf Grund
der Vorschriften über den Umfang der Befugnisse
und Verpflichtungen sowie über den Geschäftsbetrieb
der Versteigerer vom 10 . bezw . 11 . Juli 1902 auf
Widerruf zum „beeidigten und öffentlich angestellten
Versteigerer " im Bezirke der Gemeinde Millingen
bestellt worden . I . ib . V . Nr . 223.

Düsseldorf , 12 . Januar 1922.
Der Regierungs -Präsident .

Personal -Nachrichten.
90 . Personalveränderungen bei den Justizbehör¬
den des Oberlandesgerichtsbezirks Düsseldorf .

In den Ruhestand verseht ! Kanzlei -
assistent Schuhmacher in Düsseldorf , Staatsanwalt¬
schaft .

Gestorben ! Kanzleiassistent Schulte in Düssel¬
dorf , Amtsgericht

Versetzt ! Justizsekretär Moers von Crefeld Ge¬
richtskasse nach Düsseldorf Gerichtskaste und Justiz¬
wachtmeister Korth von Lennep . nach Oberhausen .

Ernannt ! Zum .Strafanstaltsoberwachtmeister
der Hilfswachtmeister Schneider Wilh . in Anrath ,
zu Justizwachtmeistern die Hilfswachtmeister Ha-
senauer in Duisburg , Staatsanwaltschaft und Do-
minicus in Lennep .
91 . Personalveränderungen im Bezirke des Ober -
landesgerichts Hamm !

Verfetzt sind die Strasanstaltsoberwachtmeister
Kersting von Elberfeld nach Münster (Strafanstalt ) ,
und Kleinewillinghöfer von Elberfeld nach Pader -
born .

^
Der frühere elsaß- lothring . Gefängnis -Inspektor

Schulze ist zum Strafanstaltssekretär bei dem Unter -
suchungs-Gefängnis in Essen ernannt worden .

Der Strafanstalte-Jnspektor Sprick vom Unter¬
suchungsgefängnis Essen ist zum Strafanstaltsvor¬
steher in Ältona ernannt worden .
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Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
92 . Nach Z 23 der Ausführungsbestimmungen zum
Reichseinkommensteuergesetz Zentr . Bl . f . d . Dtsch .
Reich S . 449/1921 haben öffentliche Kassen spätestens
bis zum 19 . Januar eines jeden Jahres dem für sie
zuständigen Finanzamt nach Anleitung des Musters
6 ein Verzeichnis der außerhalb des Reiches woh¬
nenden oder sich aufhaltenden Personen zu über¬
senden, an welche sie während des abgelaufenen Ka¬
lenderjahres regelmäßig wiederkehrende Bezüge oder
Unterstützungen mit Rücksicht auf eine gegenwärtige
oder Frühere Dienstleistung oder Berufstätigkeit ge¬
zahlt haben . Die gemäß K II des Reichseinkommen¬
steuergesetzes mit regelmäßig wiederkehrenden Be¬
zügen oder Unterstützungen , die aus inländischen
öffentlichen Kassen mit Rücksicht auf eine gegen¬
wärtige oder frühere Dienstleistung oder Berufs¬
tätigkeit gewährt werden , beschränkt steuerpflichtigen
und die nach K 21 , 1 . Abs . 2 a . a . O . unbeschränkt
steuerpflichtigen Personen werden in das Personen¬
verzeichnis nicht aufgenommen . Es kommt deshalb
eine Ausstellung der Steuerbücher durch die Ge-
meindebhörden für diese Personen nicht in Frage .
Ich ersuche daher ergebenst . baldmöglichst dafür
Sorge tragen zu wollen , daß die inländischen aus¬
zahlenden öffentlichen Kassen für diese Personen
Steuerbücher für das Kalenderjahr 1922 ausstellen
und die Ausstellung so beschleunigen, daß sie bis zum
24 . Dezember 1921 abgeschlossen ist .

Ich bemerke dazu , daß für die Bemessung der Er¬
mäßigungen , die in dem Kalenderjahr 1922 nach
dem Familienstande zu bewilligen sind (Z 46 Abs. 2
Nr . I und 2 des Gesetzes über die Einkommensteuer

lvoin Arbeitslohn vom 11 . Juli 1921 ) , der Stand ani
' 29 . Oktober 1921 als der für die ersonenstandsauf -
nähme 1921 festgesetzte Stichtag maßgebend ist .

Die Steuerbücher können von den Finanzämtern
unentgeltlich bezogen werden . Die Nummer des
Steuerbuches ersuche ich in Spalte 1 und die Eesamt -
jahresermäßigung in Spalte 7 des durch § 23 der
Ausführungsbestimmungen zum Reichseinkommen¬
steuergesetz vorgeschriebenen Musters eintragen zu
lassen.

Die Gesamtjahresermäßigung ersucbe ich in dem
auszustellenden Steuerbuche bei den beschränkt steuer¬
pflichtigen Personen in dem gleichen Umfange vor¬
zutragen , wie bei unbeschränkt steuernflichtigen Per¬
sonen. Es sind deshalb die Ermäßigungen des ein -
zü behaltenden Betrages von 19 vom Hundert des
Arbeitslohnes um die im Z 46 Abs. 2 Nr . 1 , 2 und 3
des Gesetzes über die Einkommensteuer vom Arbeits¬
lohn vom^ ll . Juli 1921 festgesetzten Beträge bei
diesen Versonen ebenso zuzulassen wie bei unbe¬
schränkt steuerpflichtigen Personen . Die Berücksich¬
tigung der Bestimmungen der FK 13 Abs. 2 , 27 und 28
des Reichseinkommensteuergesetzes bleibt der Veran -
laaung vorbehalten .

Berlin , 21 . Oktober 1921 . III B 32729.
Der Reichsmimger der Finanzen .

Im Auftrage : Unterschrift .
An die Landesregierungen , die Reichsressorts und

das Auswärtige Amt .
Auszugsweise Abschrift beehre ich mich mit

dem Anheimgeben weiterer Veranlassung zu llber -
enden . Ich darf ersuchen, die Ausstellung der

Steuerbücher , die bis zum 24 . d . M . nicht mehr mög -



! ich ist, ungesäumt nachholen zu lassen .
Berlin C . 2. 27 . Dezember 1921 . II . 1 . 1872 II .

Der Preußische Finanzminister .
Im Auftrage : Wolffram .

(An den Herrn Ministerpräsidenten , sämtliche
Herren Staatsminljler (ausgenommen den Herrn
Minister des Innern ) und die Oberrechnungskam -
mer .

Auszugsweise Abschrift wird für den Bereichder allgemeinen , inneren , Hochbau - , Kreiskasscn -
und Katasterverwaltung , der staatlichen Polizeiver¬
waltung . Landjägerei und Schutzpolizei zur Weiteren -
Veranlassung ergebenst übersandt .

Ich ersuche , die Ausstellung der Steuerbücher , die
bis zum 24 . d . M . nicht mehr möglich sind , ungesäumt
nachholen zu lassen .

Berlin C . 2 , 27 . Dezember 1921 . II . 1 . 1872 II .
Zugleich im Namen des Ministers des Innern .

Der Finanzminister .
Im Auftrage : Wolffram .

An die Nachgeordneten Behörden .
83 . Aenderung der Prüfungsordnung der Kreis¬

tierärzte .
Die Borschrift in § 23 Abs . 1 der Prüfungsord¬

nung für . Kreistierärzte vom 28 . Juni 1919 wird
wie folgt geändert :

„Die Gebühren für die gesamte Prüfung betragen499 -N , und zwar für die schli, . t - -ye Prüfung 129 ,für die praktisch - münduche Prüfung 299 -N , für säch¬liche und Verwaltungskosten 89 -It .
"

Diese Vorschrni tritt vom heutigen Tage ab in
Kraft . Soweit die Prüfungsgebühren von oen zur
Prüfung zugelassenen Tierärzten bereits bezahlt
find , wird von der Erhebung der erhöhten Gebühren
abgesehen .

Berlin , 19 . Januar I9u2
Gesch. -Nr . la irl i . 2835 . — Allg . Verf . Nr . I . 5/1922 .Der Minister für Landwirtschaft , Domänen und

Forsten .
Dr . Wendorff .

94 . III . Nachtrag
zum Regulativ für das Staatliche Gewerbegericht
für den Industriebezirk M . -Eladbach vom 39 . August1995 in der Fassung der Nachträge vom W . Juli 1999

und 25 . November 1919 .
1 . Die Einleitung erhält folgende Fassung :
„Auf Grund des Gesetzes , betreffend die König¬

lichen Gewerbegerichte in der Rheinprovinz vom 11.
Juli 1891 lw . S . S . 311 ) und des Eewerbegerichts -
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.
September 1991 ( R . E . Bl . S . 353 ) , der Verordnungvom 12 . Mai 19--9 (R . G . Bl . S . 958 ) und der Ver¬
ordnung vom 29 . Oktober 1929 (R . E . Bl . S . 18 ü :
wird für das Staatliche Eewerbegericht für den Jn -
dustriebezirk M . -Eladbach das nachstehende Regulativ
erlassen .

"
2 . Im 8 2 ist anstelle von „2999 " zu setzen :

„ 39 999 " .
3- Im Z 3 ist Ziffer 5 zu streichen , Ziffer 6 erhältdie Bezeichnung „5".
4 . Der 7 erhält folgenden Zusatz : „Dem Vor¬

sitzenden kann die Vollversammlung für seine Amts¬
tätigkeit eine Entschädigung in Form eines Ehren¬
soldes , dessen Höhe der Genehmigung des Regie¬
rungspräsidenten bedarf , bestimmen .

"
5- Im Z 9 Abs . 1a u . b ist anstelle „25 .

"
zu setzen :

„29 .
" Derselbe " erhält im Absatz 2 den Zusatz :

„Weibliche Personen sind zur Teilnahme an den
Wahlen berechtigt " .

6 . K 14 Abs . 1 erhält folgende Fassung : „Ort und
Zeit der Wahlen , die an sämtlichen Wahlstellen
gleichzeitig stattzufinden haben , werden von dem
Vorsitzenden des Wahlausschusses (ij 42 ) bestimmt
und mindestens sechs Wochen vor der Wahl in der
Glvdbacher Zeitung und außerdem in denssünf we . <-
verbreitetsten Zeitungen des Gewerbgerichtsbezirkes ,
welche durch den Gesckastsausschuß bestimmt werden ,bekannt gemacht . In der Anzeige sind zugleich die
Wahlberechtigten ^ des Wahlbezirks zur Einreichüng
von Wahlvorschlagslisten aufzufordern .

"
7 . Der K 14 Abs . 2 Satz 2 erhält folgende Fassung :

„ Sie müssen die doppelte Anzahl Namen der zu wäh¬lenden Beisitzer enthalten , müssen auch unter Benen¬
nung eines für weitere Verhandlungen bevollmäch¬
tigten Vertreters , als welcher bei Nichtbenennungder erste Unterzeichnete der Liste gilt , und zwar die¬
jenigen der Arbeitgeber von mindestens 5 Wählern ,
diejenigen der Arbeitnehmer von mindestens
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Wählern des Wahlbezirks unterzeichnet und späte¬
stens 4 Wochen vor der Wahl eingereicht sein .

"
8 - Im Z 15 Abs . 1 Satz 1 fällt das Wort „mög¬

lichst" weg und heißt es statt dessen dort : „zu einer
vom Vorsitzenden des Wahlausschusses gemäß H 14
zu bestimmenden Stunde "

9 . Im Z 16 Abs . 4 Satz 2 ist hinter den Worten
„entscheidet der Wahlvorstand " statt des Punktes ein
Komma zu setzen und dann einzuschalten „ bei Stim¬
mengleichheit der Vorsitzende .

"
19 . Der § 16 Abs . 5 erhält den Zusatz : „Die Wahl¬urnen sind bei Wahlunterbrechungen durch geeignete

Maßnahmen so zu schützen, daß jede Beeinträchti¬
gung des Wahlergebnisses ausgeschlossen ist" .

11 . Im 8 39 Satz 1 ist an Stelle von „4" zu setzen :
„25"

. Hinter „ Mark " ist folgender neue Satz ein¬
zufügen : „Diese Entschädigung gilt auch für Ver¬
trauensmänner und Beisitzer (Z 48 ) " .

12 . Im F 48 ist anstelle „5" zu setzen „6".Berlin , 27 . Dezember 1921 . I . I'
. V . 126 .I . 2551 . Zugleich für den Iustizminister .

Der Minister für Handel und Gewerbe .
Im Auftrage :

III . 14971/21 . v . Meyer en .

Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .
95 . Mit meiner Genehmigung hat der Oberbürger¬
meister in Mülheim -Ruhr den AbteilungsvorsteherKrumm widerruflich zum Standesbeamtenstellver¬treter für den Standesamtsbezirk III von Mülheim -
Ruhr ernannt und die Ernennung des Eemeinde -
rentmeisters Müller für das gleiche Amt widerrufen .

Düsseldorf , 27 . Januar 1922 . I . K . 449 ^
Der Regierungs -Prafident . ,
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96 . Der durch Verfügung von, 11 . März 1929

k t 1463 zum beeidigten und öffentlich angestellten

Versteigerer bestellte Gottfried Leyendecker in Duis¬

burg übt dieses Gewerbe nicht mehr aus .

Düsseldorf , 29 . Januar 1922 . I . 1'
. V . 294 .

Der Regierungspräsident :

97 . Nach einer Auskunft der Königlich Griechischen

Gesandtschaft in Berlin sind die besetzten Teile der

Preußischen Provinz Hessen -Nassau dem Amtsbereich

des Königlich Griechischen Generalkonsulats in Köln

zugeteilt , sodaß der Amtsbereich des Königlich Grie¬

chischen Generalkonsulats in Frankfurt am Main , so¬

weit das dortige Staatsgebiet in Frage kommt, . sich

»uf das unbeetzte Gebiet der Preußischen Provinz

Hessen-Nassau beschränkt .
Düsseldorf , 29 . Januar 1922 . I t ' V271 .

Der Regierungs -Präsident .

98 . Im Anschluß an meine Bekanntmachung vom

27 . April 1921 l D 3432 , Amtsblatt Seite 293 , Stück

383 .
Dem Portugiesischen Konsul in Düsseldorf Carl

Barop ist namens des Reichs das Exequatur erteilt

worden . I ? V 399 .
Düsseldorf , 29 . Januar 1922 .

Der Regierungs -Präsident .

99 . Nachdem der zur einstweiligen Ausübung kon¬

sularischer Tätigkeit in Deutschland zugelassene Boli¬

vianische Generalkonsul Gustav Rios Bridoux in¬

zwischen die von dem Präsidenten der Republik Bo¬

livien vollzogene Vestallungsurkunde vorgelegt hat ,

wonach er zum Generalkonsul der Republik für das

Deutsche Reich mit dem Amtssitz in Hamburg er¬

nannt worden ist , ist ihm namens des Reichs das

Exequatur erteilt worden . I k' V 369 .
Düsfeldorf , 29 . Januar 1922 .

Der Regierungs -Präsident . ,

199 . Nach einer Mitteilung der Finnischen Gesandt¬

schaft in Berlin ist die konsularische Zuständigkeit der

Finnischen Vertretungen in Deutschland , soweit das

dortige Staatsgebiet in Frage kommt , nunmehr , wie

folgt , neu abgegrenzt worden : Gesandtschaft in Ber¬

lin (Deutsches Reich ) : Land Preußen . Vizekonsulat

in Bremen : Preußischer Regierungsbezirk Aurich

(Ostfriesland ) . Vizekonsulat in Köln : Süd -Rhein¬

land mit Köln , Bonn , Coblenz und Trier . Vizekon¬

sulat in Duisburgl Nord -Rheinland mit Duisburg

und Düsseldorf . Vizekonsulat in Frankfurt a . Main :

Preußische Provinz Hessen -Nassau . Konsulat in

Hamburg : Altona . Vizekonsulat in Kiel : Südliche

Hälfte der Provinz Schleswig -Holstein mit Kiel .

Vizekonsulat in Flensburg : Nördliche Hälfte der

Provinz Schleswig -Holstein mit Flensburg . Vize¬

konsulat in Königsberg : Stadt Königsberg . Vize¬

konsulat in Stettin : Stettin , Kolberg , Anklam und

Swinemünde . Vizekonsulat in Stralsund : Stralsund ,

Demmin , Ereifswald und Rügen . I ? V 123 .

Düsseldorf . 29 . Januar 1922 .
Der Regierungs - Präsident .

lstl 'Z Nach einer Mitteilung der Königlich Großbri¬

tannischen Botschaft in Berlin und ausweislich dem

vorgelegten Bestallungsurkunde ist der bisher mit

dem zeitweisen Rang als Vizekonsul mit der Wahr¬

nehmung des Britischen Paßdienstes in Köln beauf¬

tragt gewesene John Eockburn Curtis nunmehr mit

Wirkung vom 1 . Dezember v . Js . ab zum stellver¬
tretenden Königlich Eroßbritannischen Vizekonsul in

Köln ernannt worden . I ? V 398 .
Düsseldorf , 29 . Januar 1922 .

Der Regierungspräsident .

>92 . Mit meiner Genehmigung hat der Bürgermei¬

ster in Werden den Oberstadtsekretär Johannes

Bücheleres und den Stadtassistenten KahMann in

Werden widerruflich zu Standesbeamten ?Stellver -

tretern ernannt und die Ernennung des ausgeschie¬

denen Oberstadtsekretärs Brodzina zum Standesbe¬

amten und des Sparkassenbuchführers Hornscheidt

zum Standesbeamtenstellvertreter widerrufen ; sämt¬

lich für den Standesamtsbezirk Werden .

Düsseldorf . 23 . Januar 1922 . I N 299 .
Der Regierungs -Präsident .

! 93 . Nachdem bei der Abstimmung sich die Mehrheit

der beteiligten Gewerbetreibenden für die Ausdeh¬

nung der ,-zwangsinnung für das Barbier - , Friseur -

und Perückenmachergewerbe zu Duisburg -Ruhrort

auf die Damenfriseure und Friseusen und auf den

Stadtteil Laar erklärt hat , ordne ich gemäß § 199 u

REO . hiermit an , daß zum 1 . April 1922 die be¬

nannte Zwangsinnung auf die Damenfriseure und

Friseusen und auf den Stadtteil Laar ausgedehnt

wird . Von dem genannten Zeitpunkt ab gehören alle

Damenfriseure und Friseusen in dem genannten Be¬

zirke dieser Innung mit an -. I ? V 435 .

Düsseldorf , 19 . Januar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

>94 . Mit meiner Genehmigung hat der Bürger¬

meister in Langenfeld den Gemeindesekretär Bolz in

Richrath -Reusrath widerruflich zum Standesbeam¬

ten -Stellvertreter für den Standesamtsbezirk Rich¬

rath -Reusrath ernannt . I dl 298 . v

Düsseldorf . 23 . Januar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

193 . Die am 27 . Oktober 1921 für den mit dem Er¬

kennungszeichen I ? 7291 versehenen Last -Kraftwa -

gen der Fa . Motorenbetriebsstoff -E . m . b . H . in

Esten , Schürmannstr . , erteilte Zulassungsbescheini¬

gung ist abhanden gekommen und wird hiermit für

ungültig erklärt . Die Erkennungsnummer I ? 7291

ist einstweilen gesperrt . I 8 II 139/22 .

Düsseldorf . 26 . Januar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

196 . Auf Grund der Verordnung der Preußischen

Regierung vom 11 . 12 . 1918 betreffend ein verein¬

fachtes Enteignungsverfahren zur Beschaffung von

Arbeitsgelegenheit (E . S . S . 197 ) verleihe ich der

Stadtgemeinde Essen das Recht zur Enteignung von

27 Hektar 98 Ar 97 Quadratmeter — Gemarkung

Huttrop Tlur 8 Parzellen 1 — 12 — in der Handzeich¬

nung des Katasteramtes l zu Esten gelb umrändert .
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Welche zur Anlage eines neuen Friedhoses für die
Stadtgemeinde Essen erforderlich sind . Zum Ent¬
eignungskommissar ist Regierungs -Assessor Dr . Hock
ernannt worden .

Düsseldorf , 31 . Januar 1922 . ! . 7131 .
Der Regierungs -Präsident

als Demobilmachungskommissar .
In Vertretung : v . Haugwitz .

197 . Zur Ermittelung , ob die Mehrheit der betei¬
ligten Gewerbetreibenden dem Antrage auf Ausdeh¬
nung der Zwangsinnung für das Stellmacher - und
Wagenbauer - Handwerk zu Essen auf die Gemeinden
bezw . Ortschaften Byfang , Üeberruhr , Kupferdreh
und Sisbenhonnschaften des Landkreises Essen zuge¬
stimmt , habe ich den Herrn Oberbürgermeister zu
Essen zum Beauftragten bestellt . I V V 499 .

Düsseldorf , 2b . Januar 1922 .
Der Regierungs -Präfident .

Bekanntmachungen d. Anseinandersetzungsbehörden
198 . Verordnung .

General Hennocque , Kommandeur der 1 . A . 4 . D .
C . und des Brückenkopfes Düsseldorf verordnet !

Artikel I . Jede Person , die sich im besetzten Ge¬
biet aufhält , hat sich den Vorschriften der deutschen
Fremdenverkehrsregelung zu unterwerfen . Die Gast¬
hofbesitzer sowohl wie die Zimmervermieter sind an¬
gewiesen , die erwähnten Vorschriften innezuhalten .
Besonders hinsichtlich der polizeilichen Anmeldelisten .
Die verantwortlichen Deutschen Behörden haben die
polizeilichen Anmeldelisten den alliierten Behörden ,
auf Wunsch , vorzulegen .

Artikel II . Die im besetzten Gebiet sich aufhalten¬
den Staatsangehörigen der an der Besetzung beteilig¬
ten Mächte , sind verpflichtet sich auf Grund ihrer
Legitimationsausweise in den Gasthöfen resp , bei
den Zimmervermietern einzuschreiben . Sie sind an
keine andere deutsche gesetzliche Verordnung ge¬
bunden . ,

Artikel III . Die Staatsangehörigen der an der
Besetzung beteiligten Mächte müssen , unter Strafan¬
drohung . gemäß der von den interessierten Mächten
festgesetzten Verordnung , innerhalb von Tagen nach
Betreten des besetzten Gebietes ihre Pässe resp . Ee -
leitbriefe beim Ortsvorstand des Kreises , wo der
Aufenthalt genommen , visieren lassen .

Düsseldorf , 22 . Dezember 1921 .
General Hennocque , Kommandeur der 1 . A . 4 . D . C .

pnd des Brückenkopfes Düsseldorf .
Vorstehende Bekanntmachung bringe ich zur öffent¬

lichen Kenntnis .
Düsseldorf , 7 . Januar 1922 . I da 15G

Der Regierungs - Präsident .
Bekanntmachungen anderer Behörden .

199 . Dem Markscheider Rudolf Oeser ist von uns
unterm 31 . Dezember 1921 die Berechtigung zur
selbständigen Ausführung von Markscheiderarbeiten
innerhalb des Preußischen Staatsgebiets erteilt
worden . Derselbe hat seinen Wohnsitz in Langen -
idreer genommen .

Dortmund , 24 . Januar 1922 . d 285/13 .
Preußisches Oberbergamt .

119 . Gemäß K 23 der Bestimmungen des Reichs¬
arbeitsministers vom 18 . Februar 1919 über die
Versorgungsgerichte (N . E . Bl . S . 217 ) ist als Ver¬
trauensarzt (Gerichtsarzt ) des Versorgungsgerichts
Düsseldorf auf die Dauer von 4 Jahren gewählt
worden : Herr Sanitätsrat Dr . Mantzel in Elberfeld -
Sonnborn .

Düsseldorf , 2 -1 . Januar >922 . Tgb . - Nr . 722/21 .
Der Vorsitzende des Versorgungsgerichts Düsseldorf .

I . V . : Nollau , Oberregierungsrat .
> 11 . Gemäß H 1986 Reichsversicherungsordnung ist
für dop Oberversicherungsamt und § 23 der Bestim¬
mungen vom 28 . Februar 1919 (R .-Ges .- Bl . S . 217 )
für das Militärversoroungsgericht nach Anhören der
zuständigen Aerztevertretung auf die Dauer von
4 Jahren der Sanitätsrat Dr . Bewerunge in Düssel¬
dorf als Sitzungsarzt gewählt worden .

Düsseldorf , 22 . Januar 1922 .
Der Vorsitzende des Oberversicherüngsamts und

Militärversorgungsgerichts .
In Vertretung : R o l ! a u .

112 . Von der Beschlußkammer des preuß . Knapp -
schafts -Oberversicherungsamtes Bonn sind für die
Wahlzeit 1922 , 1923 , 1924 und 1925 als ärztliche
Sachverständige gewählt worden :
1 . für die Spruchkammersitzungen in Aachen :

Prof . Dr . Marwedel in Aachen ,
Dr . Eründgens in Aachen ,
San .- Rat Dr . Viehöfer in Aachen ;

2 . für die Spruchkwmmersitzunen in Bonn und Köln :
Prof . Dr . Graff — Bonn ,
Dr . Richarz — Bonn ,
Dr . Wette — Köln ;

3 . für die Spruchkammersitzungen in Coblenz :
Oberstabsarzt a . D . Dr . Becker — Coblenz ,
Prof . Dr . Hohmeyer — Coblenz ,
San .-Rat Dr . Gottsacker — Mayen ,
Stabsarzt a . D . Dr . Pesch — Coblenz ;

4 . für die Spruchkammersitzungen in Mörs :
San .-Rat Dr . Coßmann — Duisburg ,
Dr . Eoebel — Ruhrort ,
Prof . Dr . Lenzmann — Duisburg ;

5 . für die Spruchkammersitzungen in Siegen :
Geh . San .-Rat Dr . Hellmann — Siegen ,
Geh . Med .-Rat Dr . Hensgen — Siegen ,
Kreismedizinalrat Dr . Sueßmann — Siegen ;

6 . für die Spruchkammersitzungen in Wetzlar :
Med .- Rat Dr . Braun — Wetzlar ,
Dr . Fischer — Wetzlar ,
San .-Rat Dr . Heubach — Wetzlar .

Die vorstehend genannten Aerzte haben die Wahl
angenommen .

Bonn , 29 . Januar 1922 . Nr . 194 .
Preuß . Knappschafts -Oherversicherungsamt .

113 . Aus Grund der W 11 , 13 und 21 des Gewerbe -
gsrichtsgesetzes vom 29 . Juli 1899/39 . Juni 1991 in
der Fassung der Bekanntmachung vom 29 . September .
1991 sowie der ZL 8 , 35 und 41 , Abs . 1 der Anord¬
nungen über die Verfassung und die Tätigkeit des
Verggewerbegerichts Dortmund vom 16 . Dezember
1929 ist der Beisitzer der Spruchkammer West -Reck-



linghausen des vorgenannten Berggewerbegerichts ,
Bergafsessor Tobies , weil er im Bezirk der Spruch¬
kammer West -Necklinghausen nicht mehr beschäftigt
ist , durch Beschluß des unterzeichneten Oberberg¬
amts vom heutigen Tage seines Amtes enthoben
worden .

Dortmund , 2k . - Januar 1322 .
Preußisches Oberbergaiyt .

114 . Der Herr Minister für Handel und Gewerbe
hat durch Erlaß vom 18 . Januar d . I . — I . a 58 —

den Bergrat Schmitz in Essen zum Stellvertreter des

Borsitzenden des Berggewerbegerichts zu Dortmund
unter gleichzeitiger Vetrauung mit dem stellvertre¬
tenen Vorsitz der Kammer Essen I dieses Gerichts er¬
nannt .

Dortmund , 26 . Januar 1922 .
Preußisches Oberbergamt .

1k 5 . Beschluß
betreffend die Anerkennung der von der westfälischen
Verggewerkschaftskasse zu Bochum errichteten berg¬
männischen Fortbildungsschulen als Ersatzschulen.

Wir erkennen die von der westfälischen Berg -

qewerkschaftskasse zu Bochum in den nachstehend auf¬
geführten Gemeinden unseres Verwaltungsbezirkes
errichteten bergmännischen Fortbildungsschulen als

Ersatzschulen im Sinne des Z 87 Abs . 3 , letzter Satz
des Allgemeinen Berggesetzes für die Preußischen
Staaten vom 24 . Juni 1865 in der Fassung vom 24 .
Juni 1892 an . Ihr Besuch befreit did Bergleute von
der durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde
oder eines weiteren Kommunalverbandes für sie be¬

gründeten Verpflichtung zum Besuche einer allge¬
meinen gewerblichen Fortbildungsschule .
Zusammenstellung der Gemeinden , in denen die

westfälische Berggewerkschastskaffe in Bochum eine
bergmännische Fortbildungsschule errichtet hat .

K. Regierungsbezirk Arnsberg .
1 . Altenbochum , 2 . Altenbögge , 9 . Altendorf -Ruhr ,

4 . Annen , 5 . Aplerbeck , 6 . Asseln , 7 . Barop , 8 . Berg -

hofen , 9 . Bergkamen , 19 . Bochum (Eesamtstadt ) ,
11 . Börnig , 12 . Bövinghausen bei Liitgendortmund ,
13 . Brambauer , 14 . Castrop , 15 . Derne , 16 . Dort¬
mund (Gesamtstadt ) , 17 . Eickel , 18 . Ende , 19 . Eppen -

dorf , 29 . Esborn , 21 . Gelsenkirchen (Gesamtstadt ) ,
22 . Gerthe , 23 . Günnigfeld , 24 . Habinghorst , 25 . Har -

pen , 26 . Hagnnghausen , 27 . Heeren -Werwe , 28 . Her¬
bede , 29 . Herne , 30 . Herringey , 31 . Höntrop ,
32 . Hörde , 33 . Holthausen , 34 . Holzwickede , 35 . Hor¬
de ! . 36 . Horstmar , 37 . Jckern . 38 . Kaiserau , 39 . Kamen ,
49 . Kirchhörde , 41 . Kirchlinde , 42 . Langendreer ,
43 . Linden -Dahlhausen - Nuhr , 44 . Lünen , Lütgen -

dortmund , 46 . Massen . 47 . Marien , 48 . Mengede ,
49 . Nette , 59 . Nieder -Bonsfeld (Nierenstoil , 51 . Oes -

pel , 52 . Oestrich , 53 . Rauxel , 54 . Riemke , 55 . Röh -

linghausen , .. o . Riinthe , 57 . Silschede , 58 . Sölde ,
59 . Sodinaen , 69 . Somborn bei Langendreer , 61 .

Sprockhövel , 62 . Stiepel -Ruhr , . 63 . Stockum , 64 .
Unna , 65 . Vormbvlz , Amt Herbede , 66 . Wanne ,
67 . Wattenscheid , 68 . Weitmar , 69 . Wellinghofen ,

79 . Werne bei Bochum , 71 . Werries , 72 . Westerfilde ,
73 . Wickede -Asseln , 74 . Wiescherhöfen , 75 . Winz bei

Hattingen .
3 . Regierungsbezirk Münster .

1 . Ahlen , 2 . Vottrop , 3 . Buer (Eesamtstadt ) , 4.
Datteln , 5 . ^ . ^ eln , 6 . Dorsten , Amt Wulfen , 7 .
Erkenschwick , 8 . Gladbeck , 9 . Heessen , 19 . Herten , 11.
Hervest -Dorsten , Amt Wulfen , 12 . Hochlarmark , 13.
Holsterhausen , Amt Wulfen , 14. Horst -Emscher , 15.
Hövel , 16. Hiils -Lenkerbeck , 17 . Langenbochum , 18.
Marl , 19 . Osterfeld , 29 . Recklinghausen , 21 . Rölling -

hausen , 22 . Scherlebeck , 23 . Selm , 24 . Suderwich , 25.
Waltrop , 26 . Westerholt .

<3. Regierungsbezirk Düsseldorf .
1 . Duisburg (Gesamtstadt ) , 2 . Essen (Gesamtstadt ) ,

3 . Frillendorf , 4 . Hamborn , 5 . Heisingen , 6 . Karnap ,
7 . Katernberg , 8 . Königssteele , 9 . Kray , 19 . Kupfer¬
dreh , 11 . Lohberg bei Dinslaken , 12 . Mülheim -Ruhr
(Gesamtstadt ) , 13 . Oberhausen , 14 . Rotthausen , 15 .
Schonnebeck , 16 . Steele , 17 . Sterkrade , 18 . Stoppen¬
berg , 19. Ueberruhr , 29 . Wehofen bei Walsum ,
21 . Werden -Land (Fischlaken ) .

Dortmund , 28 . Januar 1922 . I . 331 .
Preußisches Oberbergamt .

Personal -Nachrichten .
116 . Personalveränderungen bei den Justizbehör¬
den des Oberlandesgerichtsbezirks Düsseldorf !

I n den Ruhestand versetzt ! Justizinspek -

ror Rechnungsrat Brückner in Crefeld Staatsan¬
waltschaft , die Justizobersekretäre Rechnungsräte
Löscher in M . - Eladbach Amtsgericht , Stabbert in
Mettmann und Hasselmann in Düsseldorf Landge¬
richt , Justizsekretär Thomas in Duisburg Amtsge¬
richt , die Gerichtsvollzieher Gens in Mülheim -Ruhr
und Schwarz in Düsseldorf , die Kanzlsisekretäre Hu¬
bert Steffens in Düsseldorf Amtsgericht und Mar -

guardt in Mülheim - Ruhr , der Kanzleiassistent Ko -
ber in Mörs , die Strafanstaltslehrerin Krötz in An¬
rätst und die Strafanstaltsoberwachtmeisterin Mahly
in Eleve . ,

Gestorben ! Strafanstaltsoberwachtmeister Hoff¬
mann in Oberhausen .

Versetzt ! Justizsekretär Schlömer von Düssel¬
dorf Amtsgericht nach Neuß , die Kanzleiassistenten
Brockelmann von der Staatsanwaltschaft bei dem
Oberlandesgericht an das Amtsgericht Düsseldorf und
Eick vom Ämtsgericht Düsseldorf an die Staatsan¬
waltschaft bei dem Oberlandesgericht , die Strafan¬
staltsoberwachtmeister Böken von Duisburg nach
Anrath , Spengler von Düsseldorf nach Anrath und
Cliefer von Anrath nach Düsseldorf .

Erna n n t : Militäranwärter Jerusalem zum
Justizsekretär in Hamborn , Hilfswachtmeister Möller
in Viersen zum Strafanstaltsoberwachtmeister in
Duisburg ! Strafanstaltssekretär Zeidler in Breslau

,ium Sirafanstaltsinspektor in Elberfeld ; die gleiche
Ernennung des Strafanstaltssekretärs Klein in

Elückstadt ist zurückgenommen morden .

Schriftleitnng ! Amtsblattstelle der Regierung . — Druck : Vuchdruckerei Otto Fritz . Düsseldorf , Oststr. 13.





39

Amtsblatt
d«

Regierung zu Düsseldorf .
Stück v. Düsseldorf . Samstag den u. Fehruar 1922 .

Beilagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr . 11 und 12 und 6 der Sonderbeilage zum Oeffentlich . Anzeiger .
Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 15 . Februar 1922 ,mittags 12 Uhr , der Amtsblattstelle zuzusenden .

Inhalt : Abgabe von Quellstiften 39, Kirchensteuer 39 , Hochbauamt Geldern 39 , Enteignungen 4V,43 , 44 , 45 , 48 , 51 , 52 , Wandergewerbeschein 42 , Losevertrieb 42 , 44 , 51 , Konsuln 47 , 51 , Notierungs¬kommission 47 , Ruhrfähre Epen -Hügel 47 , Mündelgeld 47 , Arzneitaxe 51 , Sprengstofferlaubnisschein 51,Führerscheine pp . für Kraftfahrzeuge 51 , 54 , Dampfkesselüberwachung 52 , Körung von Ziegenböcken 52,Innung 54 , Verleihung des Enteignungsrechts 55 , Landarbeiter 55 , Apotheke 55 , Berggewerbegerichts -beamter 56 , Zolleinrichtung an der deutsch -belgischen Grenze 56 .

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
117 . Bekanntmachung
betreffend Abgabe von Quellstiften in Apotheken .Unter Hinweis auf H 367 Ziffer 5 des Strafgesetz¬buches für das Deutsche Reich bestimme ich :

8
Stifte , Sonden oder Meißel aus Laminaria , Tu -peloholz oder anderen quellfähigen Stoffen dürfennur auf schriftliche , mit Datum und Unterschrift versehene Anweisung (Rezept ) eines Arztes oder Tierarztes — im letzteren Falle jedoch nur zum Gebrauchin der Tierheilkunde — zu Heilzwecken abgegebenwerden .

§ 2.
Ihre wiederholte Abgabe darf — außerhalb derTierheilkunde — nur auf jedesmal erneute , schrift¬liche, mit Datum und Unterschrift versehene An¬weisung eines Arztes erfolgen .

8 3-
Zuwiderhandlungen werden nach Z 367 ^ Strafge¬setzbuchs bestraft .

8 4.
Diese Bestimmungen treten am 1 . Februar 1922in Kraft .
Berlin . 18 . Januar 1922 . I . U . il . Nr . 11 .Der Preußische Minister für Volkswohlfahrt .Im Auftrage : Gott stein .I Ziff . 8 des Reichsgesetzes zurAenderung des Einkommensteuergesetzes vom 23 . De¬zember 1921 (R . E . Bl . S . 1589 ) ist K 39 des Ein¬kommensteuergesetzes vom 29 . März 1929 in derFapung des Gesetzes vom 24 . März 1921 (R . G . Bl .S . 313 ) gestrichen worden . Damit ist die Grundlagefür die Erhebung einer nur vorläufigen Kirchen¬

steuer im Sinne der Anweisung vom 4 . Juni 1921— 0 II 636 6 I — (Zentr . Bl . für die Unterrichts¬verwaltung s. 255 ) Min . Bl . f . Preuß . inneren Ver¬
waltung S . 291 ) vom 1 . Januar 1922 ab also schonfür das letzte Vierteljahr des Rechnungsjahres 1921beseitigt . Andererseits steht nach der Gestaltung , diedas staatliche Steuerrecht inzwischen gewonnen hat ,als praktisch verwenooar und zugleich den Grund¬sätzen des Abs . 1 in Z 11 der Kirchensteuergeseue ent¬sprechender Maßstab für die kirchliche Besteuerungim Kirchensteuerjahr 1921 nur die für 1929 veran¬lagte Einkommensteuer zur Verfügung . Damit fin¬det der Notbehelf einer nur vorläufigen Kirchen¬steuer im Sinne der Anweisung vom 4 . Juni 1921feine Erledigung . Die Kirchensteuer vom Einkom¬men ist für das Rechnungsjahr 1921 endgültig nachdem Maßstabe der Einkommensteuer für 1929 zu er¬heben . Wegen des Maßstabes der Kirchensteuer fürdie späteren Rechnungsjahr bleibt Weiteres vorbe¬halten . d I Nr . 2699 d II .Berlin W . 8 , 9 . Januar 1922 .Der Preußische Minister für Wissenschaft , Kunst und

Volksbildung .
Fleischer .An den Herrn Regierungspräsidenten in Düssel¬dorf .

Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .N9 . Mit der Verwaltung der Vorstandsstelle desstaatlichen Hochbauamtes in Geldern ist vom 1 . Ja¬nuar d . I . ab der Regierungsbaumeister Schriller ausErefeld beauftragt worden .
Düsseldorf . 2V. Januar 1922 . I . bl. Nr . 26 .Dvr Rezierungs -PräsÜwnt .
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120 . Auf Antrag des Rheinisch -Westfälischen Elektrizitätswerks , A .-T . in Essen , hat der Regierungs -

Präsident die Einleitung des Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende , zum
Bau einer 100 000 Volt -Starkstromleitung in der Gemeinde Stenden (Krs . Geldern ) dauernd zu be¬

schränkenden Grundflächen angeordnet .
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Gesamtgröße
der

Grundflächen
ds om

Kataster - Parzelle

25 38 99
22 64
59 47
so 16
50 16
50 16
48 34
27 76
48 25

26 42 97
63 40
11 76
16 99

27 70 17
23 52 62
29 4 57
30 17 48

24 64
31 1 84 84
82 1 60 49
33 46 37

9 26
46 37
48 85
45 19
70 21

34 90 57
89 02
45 43
39 62
53 72
68 44

35
1 56 70
3 61 2l

44 67

36
66 53
33 60

37
4 57

60 67Z3 66 13
39 1 23 20

19 32
40

65 65
96 24

41
87 94
80 2442 85 3543 1 13 97
27 80

44
2 92 06

33 19
45 53 18

89 79
3 95 23

42 43
49 96

Flur Nr .

C 621
„ 622
„ 1627/294 etc .
„ 1626/283
„ 1625/288 etc .
»> 16 -4/288 etc.

1623/288 etc .
»» 1622/.. 96 etc .
B 623/256
C 6. 0
„ 1709/283
, , 1708/287
, , 251
„ 6 9

1744/306 etc .
, , 303
B 474/260

658/261
290

655/ . 34,235„ 654/284 .235
C 283
B 653/272 etc .„ 477/273
„ 476/273
„ 274„ 2 75
, , 439/276 .277„ 412
„ 409„ 642/341„ 346
, , 575/343
, , 407
, , 502/410 .411
„ 347
, , 403

641/841„ 342
344

, , 343
. » 570/364

677/366
356

»» 573/365
369/363

„ 676,366
„ 367
F 101

850/103 . 104
» 219/IV.7

1143/218
„ 217
„ 1200/213 etc.
,, 212
„ 140

Kulturart

W
H
W

A
W

Hg
A
W

Hg
A

Beznchümi '
g der Eigentümer

Wwe . Jepkes Wilhelm . Ackerer , Adel-
gunda geb . Hegmans

Baumanns Wilhelm , Tagelöhner

Schmitz Leo und Jakob , Ackerer
Eyckmanns Hermann , Ackerer
Nellessen Peter , Schuster und Ehefrau
Tissen Johann , Tagelöhner

Maass Gerbard , Ackerwirt
Wwe Wenders Peter
Wwe . Bruyers Wilhelm , Ackerer

Straetmanns Ludwig , Ackerer

Priessen Peter Heinrich , Ackerer, Ehe¬
frau

Scheeres Wilhelm , Landwirt

Kath . Kirchengemeinde
Mackenschins Johann , Ackerer , EhefrauMintmanns Karl

Dams Tillmann . Ackerer

Kath . Kirche (Kaplaneifonds )
Priehen Heinrich
Volten Heinrich
Volten Theodor und Gertrud
Volten Gertrud
Backes Jakob
Ehefrau Joh . Friedrichs geb . Backes
Wiltems Josef , Schank- und Acker¬

wirt , Wwe .

Wohnort

Stenden

Broich
Stenden

Pont
Stenden

Aldekerk
Stenden

Aahm

Stenden

Rahm
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Gesamtgröße
der Kataster -Parzelle Kulturart Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

Grundflächen
bs o qm Flur Nr .

46 51
16
31
64

19
31
83
43

F 211
90
91

839/144

A Kath . Kirche (Pastorat ) Aldckerh

47 1 01 99 932,88 A
"

Hf Gaelings Johann Gerhard , Ackerer , Rahm
97 12 94 A Ehefrau

1 16
66
34
38
17

99
03
6G
76
3

»
»>
i>

93
10 !
139

880 - 137 .138
879/13

?!

48 65 05 92 „ Pins Peter Heinrich , Ehefrau Elenden
49 1 06 38 1136/100 " Roosen Wilhelm

Rossen Henriette
Roosen Berta
Roosen Maria

Rahm

50 2 58 «10 148 „ Buschmann Karl , Ackerer
51 64 75 838/140 „ Volten Heinrich , Ackerer Stenden
52 57 30 , , 145 , , Kuhnekath Peter Arnold , Ackerer und „
53 91 24 136/X9.6

Ehefrau
Willems Friedrich , Ackerer Atdckerb

54 Deich und Wege Gemeinde Stenden Elenden
55 Graben I van de Loo Gerhard , Ackerer Schneppenbaiim

s Eoekens Josef , Ackerer , Ehefrau St . Hubert
56 Graben Baumanns Wilhelm , Tagelöhner Stenden

Schmitz Leo und Jakob , Ackerer Vroich
57 Graben Schmiß Leo und Jakob , Ackerer

Timp Konrad , Ackerwirt
Bioich

Rossenrai )
58 Grabcn 'stind Weg Gemeinde Orbroich Orbroich
SV Weg Franken Johann Heinrich Nahm

Nachdem der Regierungs -Präsident mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Ver¬
fahrens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Ab¬
schätzung anberaumt auf Freitag , den 24 . Februar 1922 , mittags 12 Uhr , in der Gastwirtschaft
Matenaar in Stenden .

Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit auf¬
gefordert , ihre Rechte im Termine wahrzunebmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben
ohne ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren
verfügt werden wird .

Düsseldorf , 31 . Januar 1922 . I . v . Nr . 1214 .
Der Enteignungs - Kommissarl Wever , Regierungs -Assessor.

121 . Dem Händler Otto Henne zu Barmen , Schwarz - lung in Königsberg i . Pr . im gleichen Umfange wie
bachstraße 138 wohnhaft , ist der vom Bezirksausschusse
Hierselbst unter Nr . 19k für das Jahr 1922 erteilte ,
zum Handel mit Sammeln von Lumpen , Knochen ,
altem Eisen pp . berechtigende Wandergewerbeschein
abhanden gekommen . Der Wandgewerbeschein wird
für ungültig erklärt .

Düsseldorf , 26 . Januar 1922 .
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses I . Abt .

122 . Der Herr Minister des Innern hat durch Er¬
laß vom 9 . v . M . IV . 15 . Lot . 15 13 V dem Verein für
Pferderennen und Pferdeausstellungen in Preußen
zu Königsberg i . Pr . die Erlaubnis erteilt , gelegent¬
lich der im Jahre 1922 stattfindenden Pferdeausstel -

im abgelaufenen Kalenderjahre eine öffentliche Ver¬
losung von Pferden , Geschirren , Wagen , silbernen ,
versilberten sowie Gebrauchs - und kunstgewerblichen
Gegenständen durch Ausspielung von 156 999 Losen
zum Preise von je 3 Mark , einschließlich Reichsstem¬
pelabgabe , zu veranstalten und die Lose im ganzen
preußischen Staatsgebiete zu vertreiben . Auf die
159 999 Lose zu je 3 Mark entfallen 3986 Gewinne
im Gesamtwerte von 169 999 Mark . Die Ziehung
wird voraussichtlich am 19 . Mai 1922 in Königsberg
i . Pr . stattfinden . I . La . 1145 .

Düsseldorf , 3. Februar 1922 .
Der Regierungspräsident .

« ÄXWWI



123 . Auf Antrag des Rheinisch -Westfälischen Elektrizitätswerks , A . -E . in Essen , hat der Negierungs -
Präfident die Einleitung des Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende , zumBau einer 1l)0 MV Volt -Starkstromleitung in der Gemeinde Hüls (Krs . Kempen ) dauernd zu be¬
schränkenden Grundflächen angeordnet .

Gesamt -
Größe

der Kaiaster -Parzelle Kulturart Bezeichnung der Eigentümer WohnortGrundflächen
N du a qm Flur Nr .
i 93 96 8 306/166. 167 A Bönniger Heinrich , Ackerer Hüls31 86 8 155

1 öö 35 9 532/175
2 73 20 6 114 Bönniger Tillmann und Ehefrau

Benradz 89 02 9 557/175 H Venneckel Friedrich , Ackerer und Ehe¬1 08
87

51
89

9
8

609/189
284/201

A frau , Gertrud Maria Hubertine geb.
Rolland4 83 12 9 237/178 Ridders Engelbert , Ackerer Hüls32 75 9 236/177

31 97 9 569/176
84 43 9 193

5 l 94 77 9 240/180.132 Lauschen Heinrich Jakob , Ackerer Benrad6 30 75 9 239/179 Gemeinde Hüls (Armenverrvaltung ) Hüls7 13 05 S 238/183 Kath . Pfarrkirche87 01 9 234/188. 189
39 67 , 0 37
21 59 10 33
57 43 10 47

8 2 09 79 9 249/189 Maaßen Johann , Ackerer Benrad9 45 76 9 251/189 Heesen Johann Wilhelm , Ackerer Hüls10 94 98 9 608/194 Kath . Pastorat
Diepers Heinrich , Ackerer, 1 84 97 9 231 / 2

12 81 05 10 434/22 Thoeren Josef , Maurermeister28 90 10 433/36
13

28
33

89
08

10
10

434/36
39 -

Nötiges Fritz , Ackerer , Ehefrau , Leo-
14 31 63 41 nore Hubertine geb . Maaßenlv Klanten Peter Jakob , Ackerer

Vorst
15 1 73 37 10 489/35 Scherer Franz16 09 53 10 42 Hanners Elisabeth Hüls
17 Hanners Agnes49 79 10 43 Thoeren Josef , Ackerer

Orbeoich
18 21 29 10 45 Roth Heinrich , Wirt19

1
21 90 10 46 Franzcs Peter Gottfried , Bäcker Hüls20 27 66 10 491/52 Beckers Jakob Alexander , Wwe . Ka¬92 00 10 492/52 , , tharina Adelgunde geb . Basels43 10 10 424/5421

1
1 40 10 287,54

Bahnkörper
o refelder Eisenbahngesellschaft Crescld

22
02 42 10 493/51
39 63 6 79 A Tümmers Josef Peter Math . Wwe . Benrad23 Weg Gemeinde Hüls Hüls

Nachdem der Regierungs -Präsident mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Ver¬sahrens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Ab¬schätzung anberaumt auf Freitag , den 24 . Februar 1922 . vormittags 11 Uhr , auf dem Bürger¬meisteramt in Hüls (Kr . Kempen ) . , u
Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden find , werden hiermit auf¬gefordert , ihre Rechte im Termine wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleibenohne ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzterenverfugt werden wird . ^ » a

Düsseldorf , 31 . Januar 1922 . I . D . Nr . 1213 .Der Enteignungs -Kommissari Wever , Regierungs -Ässessor.
"



44
124 . Auf Antrag des Rheinisch -Westfälischen Elektrizitätswerks , A . -E . in Essen , hat der Negierungs - >
Präsident die Einleitung des Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende , zum
Bau einer 199 999 Volt -Starkstromleitung in der Gemeinde Hau (Kreis Eleve ) dauernd zu be¬
schränkenden Grundflächen angeordnet .
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Nachdem der Regierungs -Präsident mich zum Konunissar zur Leitung des oben bezeichneten Ver¬
fahrens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Ab¬
schätzung anberaumt auf Dienstag , den 28 . Februar 1982 , mittags 12Uh r , aus dem Bürger - ,
meisteramt in Hau (bei Eleve ) .

Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit auf¬
gefordert , ihre Rechte im Termine wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben
ohne ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren
verfügt werden wird .

Düsseldorf , 31 . Januar 1922 . . I . v . Nr . 1216 .
Der Enteignungs -Kommissari Wever , Regierungs -Assessor.

125 . Unter Bezugnahme auf meine Bekanntmachung Mr Traberzucht und Rennen in Berlin die Ziehung
vom 27 . 1 . 19-il) (Amtsblatt Stück 8 Nr . 244 ) bringe der für 1982 genehmigten Wertlotterie auf den 4 . 5.
ich hiermit zur öffentlichen Kenntnis , daß der Herr 1922 festgesetzt hat . I . La . 1143 .
Minister des Innern durch Erlaß vom 9 . 1 . 1922 Düsseldorf,

'
3 . Februar 1922 .

IV . L . Lot . T . 4 III auf Antrag der obersten Behörde Der Regierungs -Präfident .
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1W . Auf Antrag des Rheinisch -Westfälischen Elektrizitätswerks , A . -G . in Essen , hat der Regierungs -
Präsidcnt die Einleitung des Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende , zum
Bau einer 1W MV Volt -Starkstromleitung in der Gemeinde Orbroich (Kr . Kempen ) dauernd zu be¬
schränkenden Grundflächen angeordnet .

Gescimtgrößc
der Kataster -Parzelle Kultmart Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

« Grundslachc »
bz ! s ! qm Flur ! Nr .

i 63 37 9 145 Ä
'

Noth Johann , Ackerer Orbroich
70 00 9 273/137
37 56 14 135

2 79 09 9 147 Loersch Wilhelm , Ackerer und Ehefrau Hüls
31 46 9 134 Maria Kath geb . Nooters

3 65 18 9 145 Reimes Johann Heinrich , Ackerer
4 84 36 9 144 Klauten Peter Jakob , Ackerer
5 61 96 9 143 Schleupcn Hugo , Ackerer und Ehefrau

84 44 9 272,137 Maria Elisabeth geb . Kleinhautes
3 08 00 9 399,132

6 19 45 9 338/142 Crefelder Eisenbahngesellschaft Crefelb
1 19 95 9 sä 339 Ertiuglos

7 1 85 43 9 387/142 A Loersch Wilhilm , Ackerer Hüls
8 25 22 9 136 Odenkirchen Heinrich , Bäcker u . Ackerer

Orbroich9 2 39 2V 9 395/129 Windbergs Jakob Josef , Ackerer
10 11 45 >0 660/297 W Boves Mathias , Landwirt Benrad

1 05 10 66l/e97 A
8 3S 65 14 356/147. 148

11 73 30 15 561,331 Lindhauer Georg , Ackerer , Ehefrau Orbroich
48 08 14 136 Gertrud geb . Verstraeten

12 2 2S 00 15 S6 . /330 Franzes Johann , Ackerer , ,

319/145 .
Franzes Franz , Ackerer

Hüls13 92 90 14 Veecker Hugo , Kaufmann
2 19 20 . 14 320/144
3 67

29
30
60

14
14

369/149
368033

14 10 37 so 14 387,133 Pnrlings Jakob , Ackerer und Ehefrau Orbroich
71 09 14 130 Agnes geb . Parlings

Parlings Arnold August und Ehefrau ,IS 22 31 14 134

399/124
Magdalena geb . Heursen

16 1 71 89 14 Parlings Katharina , Ackerwirtin
Rittergut Kuners «17 78 30 14 253/124 von Stockhausen , Hugo , Regierungs¬

rat , Ehefrau Mathilde geb . von44 60 14 298/,28 dorf b Görlitz
26 99 14 287 - 124 Clave - Bonhwben
16 60 14 397/1 .4
18 48 14 297/128

3 32 37 14 221/92 . 100 H
45 15 14 125 92 . 100 W

1 50 78 14 80
2 25 38 14 9 H

8 49 1t 240/92 . 100 Hst- W
58 76 14 5 Ast- G
14 13 14 260/68 G

1 39 32 14 3 A
33 36 14 2 W
21 73 14 1 H

18
Graben

63 47 14 124/11 .33 A Kath . Pfarrkirche Hüls
19 59 95 14 386/124 Jütten Josef Wwe ., Adelheid geb. Orbroich

69 82 14 131 Stapelmanns
? o 31 73 14 124/143 , Gemeinde Hüls (Armenverwaltung ) Hüls

und Kirche
St . Hubert21 31 99 14 81 W Theis Johann Georg , Ackerer und Ehe¬

25 06 14 83 H frau , Maria Christine geb . Bex
40 84 12 193
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Kataster -Parzelle

Flur 1 Nr .

Kulturart Bezeichnung der Eigentümer

12

12
12

12

14 l
12
14 j
14 l
14
14

14
14
12
12
14
15
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12

32
203
84
86
83
37

39
38

237/61
139
90
91

311183 .36
62

23SM
310183 .36

34
304183 .86

30680
61

233163
33
56

241131
30
46

2991203

W
H
W

H

A^ H
A

H

W
H > W

A

H -i^ A
A

H
V

Weg

Hälfte des Vossen- Deichs
33 H

204
206

200

23310. 197
Graben

Graben

van Eülpen Alexius , Eroßkaufmann

Bongarts Jakob , Ackerer
Rahnen Heinrich Josef Theodor , Land¬

wirt u . Ehefrau , Anna geb . Stapper
Windbergs Wilhelm , Ackerer und Ehe¬

frau , Sibilla Christine geb. Acker
Pielen Heinrich , Acker

Fonken Johann Wwe ., Gertrud geb.
Achten

Erefen Jakob , Ackerer

Heusen Peter Mathias , Ackerer

Brucks Heinrich , Ackerer und Ehefrau ,
Helene geb . Häsel

Hendricks Wilhelm , Ehefrau Sofia
geb . van der Hagen

Achten Wilhelm , Landwirt
Goetzens Josef , Ackerer Wwe ., Magda -

lena geb . Wölfen
Gemeinde Orbroich

Schlohmacher Johann Ferdinand , Acke¬
rer und Ehefrau Maria Sibilla geb .
Dilges

Peter Wilhelm Augustin
Stieger Peter Johann , Ackerer und

Ehefrau Maria Adelheid geb. Wal¬
ters

Jägers Josef , Ackerer und Ehefrau ,
Helene geb. Vruster

Fonken Anna Elisabeth
von Stockhausen Hugo , Regierungsrat ,

Ehefrau , Mathilde geb . von Clave -
Bonhaben und Theis Johann , Acke¬
rer und Ehefrau

1 . Stockhausen Hugo , Regierungsrat ,Ehefrau , Mathilde geb . von Cla -
ve-Vonhaben

S . Vongartz Jakob , Ackerer

c
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-S-

Gesamtgrvße
der

Grundflächen
ks ! s qm

Kat .rster -Parjelle

f? lur I Nr .

Kulturart Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

41

42

Graben 3 . Rahnen Heinrich Iofef Theodor ,
Landwirt und Ehefrau Anna geb.
Etapper

4 . Windbergs Wilhelm , Ackerer und
Ehefrau

5 . Pielen Heinrich , Ackersr
S . Fonken Johann , Wwe . Gertrud geb.

Achten
Vrucks Heinrich , Ackerer und Ehefrau ,

Helene geb . Häfel
Pielen Heinrich , Ackerer

Otbroich

Drevenack b . Wefc

Oibroich
Nachdem der Regierungs -Präsident mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Ver¬

fahrens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Ab¬
schätzung anberaumt auf Freitag , den 24 . Februar 1322 , vormittags 10 Uhr , auf dem Bürger¬
meisteramt in St . Hubert (Kr . Kempen ) .

Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit auf¬
gefordert , ihre Rechte im Termine wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben
ohne ihr Zutun die Enrschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren
verfügt werden wird . . . .

Düsseldorf , 31 . Januar 1922 . , I . v . Nr . 1212 .' Der Enteignungs -Kommissar : Wever , Regierungs -Assejsor .
127 . Nachdem der zur einstweiligen Ausübung kon - gust Keine sen . zu Elberfeld (Amtsbl . 1906 Stück 37
sularischer Tätigkeit in Deutschland zugelassene Boli¬
vianische Generalkonsul Eustavo Nios Bridoux in¬
zwischen die von dem Präsidenten der Republik Bo¬
livien vollzogene Bestallungsurkunde vorgelegt hat ,
wonach er zum Generalkonsul der Republik für das
Deutsche Reich mit dem Amtssitz in Hamburg er¬
nannt worden ist , ist ihm namens des Reiches das
Exequatur erteilt worden , l . V . 369 .

Düsseldorf , 2V. Januar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

128 . Bei der Notierungskommigion an dem Schlacht¬
viehmarkte in Elberfeld tritt folgende Neuerung ein :

1 . An Stelle des stellv . Mitgliedes (Amtsbl . 1904
Stück 18 Nr . 471 ) Landwirt Robert Eruntz zu Elber¬
feld , Lehmbruch I , der Landwirt Willi Schlipköther ,
Elberfeld -Varresbeck ,

2 . an Stelle des stellv . Mitgliedes Bleicher Karl
Kampermann zu Elberfeld in der Ossenbeck (Ziffer
VII 2 /? der Ausführungsbestimmungen vom 2 . 3.
1901 , Amtsbl . S . 103 ) der Landwirt Gustav Hütte¬
mann , Elberfeld Hahnerberg vorm . Eichholz ,

3 . an Stelle des stellv . Mitgliedes Branntwein¬
brenner Karl Köhler zu Elberfeld vorm Eichholz
(Ziffer VII 2 ^ der Ausführungsbestimmungen vom
2 . 3 . 1901 (A . Bl . S . 103 ) der Landwirt Hans
Schreiner , Elberfeld vorm . Holz ,

4 . an Stelle des stellv . Mitgliedes Landwirt Fried¬
rich Finkenrath zu Barmen (Amtsbl . 1904 Stück 28
Nr . 752 ) der Landwirt Wilhelm Landwehr zu Bar¬
men , Westen 35,

5 . an Stelle des stellv . Mitgliedes Landwirt Au -

Nr . 1099 ) der Landwirt Karl Römer zu Elberfeld -
Lüntenbeck .

Düsseldorf , 1 . Februar 1922 . I . ? . 303 .
Der Regierungs -Präsident .

129 . II . Nachtrag
zur Gebührenordnung für die Privat -Ruhrfähre zu

Essen -Hügel vom 26 . Juni 1920 I . H . 1431 .
Die Gebührensätze der vorbezeichneten , im Regie¬
rungsamtsblatt , Stück 25 vom 10 . Juli 1920 S .
259 veröffentlichten Gebührenordnung werden wie
folgt erhöht :
a ) bei Ziffer 1 für Schulkinder (einfache

Fahrt ) auf 25 Pf .
b) bei Ziffer 2 für alle anderen Personen

(einfache Fahrt ) auf 50 Pf .
c ) bei Ziffer 3 Monatskarten auf 15 -4t

2 . Dieser Nachtrag tritt an Stelle des im Regie¬
rungsamtsblatt Stück 20 vom 21 . Mai 1921
S . 211 veröffentlichten I . Nachtrages und erhält
mit dem Tage der Veröffentlichung im Regie¬
rungsamtsblatt Rechtskraft .

Düsseldorf , 28 . Januar 1922 . I . H . 207 .
Der Regierungs -Präsident .

130 . Gemäß Artikel 75 K 1 des AUsführung - g ^setz s
zum Bürgerlichen Gesetzbuch erkläre ich im Einver¬
nehmen mit dem Herrn Landgerichtspräside . iten in
Düsseldorf die Eemeindesparkasse in Büderich , Kreis
Neuß , für geeignet zur Anlegung von Mündelgeld .

Düsseldorf , 2 . Februar 1922 . I I . 1200 .
Der Regierungs -Präsident .
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131 . Auf Antrag des Rheinisch -Westfälischen Elektrizitätswerks . A . -G . in Essen , hat der Regierungs -
Präsident die Einleitung des Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende , zumBau einer 100 000 Volt -Starkstromleitung in der Gemeinde Winnekendonk (Kr. Geldern) dauernd zu
beschränkenden Grundflächen angeordnet.
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58 63

74 4 «

61 36
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80 85
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30 91
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Kataster -Parzelle

Flur > Nr .

Kulturart Bezeichnung der Eigentümer Wohnort
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Gl
Gll

F2
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172
171
174
24S
24S
239
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242
S4l
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173

2S8j244
141
140
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Krebber Johann , Ackergehülf«

Kühnen Friedrich , Ackerer und Ehe¬
frau . Agnes geb . Gerritzen

van Gemmern Johann , Landwirt ,
Ehefrau Anna Katharina geb . Hei-
struver

Elders Klemens , Landwirt und Ehe¬
frau Anna Katharina geb . Mott

Krebben Wilhelm . Landwirt

Terbrüggen Mathias , Landwirt und
Ehefrau Johanna geb. Mott

van Gemmern Johann Jakob , Land¬
wirt und Ehefrau Anna geb . Hei-
struver

Holtmann Johann , Ackerer und Ehe¬
frau Josephine geb . Dornbusch

van der Moolen Hermann , Kaufmann
und Ehefrau Anna geb. Butt

Voll Johann Gerhard , Ackerer

Elders Theodor , Ackerer und Ehefrau
Maria Sibilla geb . Kempke»

Mott Heinrich Jakob , Landwirt

Nobbenhof ,
Winnekendonk

Winnekendonk

KellendonkShof,
Winnekendonk

Winnekendonk

Wetten

Winnekendonk

Geldern

Winnekendonk

4g

13

14

IS

16

17

18

19

20
21

22
23
24
25

Gcsamtgrötze
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Grundflächen
da ^ s ^ qm

Kataster -Parzelle

Flur j Nr .

12 64 73 s
43 97 j F
3 51 >

56 78 j "
40 57
74 07
7 69

11 35 l
31 56 t "
9 93 i

< "20 64
21 97
8 32 i
9 63 l "

79 21 >
45 63 <
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12 66
69 46
51 75
76 61
03 86 )
27 86 ) "
,0 7l
23 59 )
17 73 ) "
73 80
16 64
11 69
20 62
90 12 )
26 53 ) "
37 74
48 23 ) ^
39 30 )
64 63 ) "
80 00
13 45 )
13 31 ) "
15 60 )
12 13 ) "

2? 37 )
34 43 ) "
4 97

02 13
77 33 >
91 50 "
24 5t 1

>14 19
49 22 ) "
32 91
32 91 »

18 33
39 03
25 35
27 66
66 36 "
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139
138
212

2831214
213
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3S4I220
263
266
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140
221
219

320>256
319 >257
293 !2S4

2S3

179

474 !2l0
263
131

182

Kulturart Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

137 „
143 A

543 !379 V

8071279 A

1671145 . 166
3S11I85
3651185

4401189
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4325209 A
6531269 W
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Mott Heinrich Jakob , Landwirt

Kröll Hermann Jakob , Landwirt

Kerssenboom Theodor , Müller und
Landwirt

Verheyen Peter Johann , Ackerer Wwe .Maria geb Verheyen

Michels Bernhard Gerhard Hermann ,Ackerer und Ehefrau Anna Mechtilde
geb . Rogmann

Rouwenhoff Maria Mechtilde und Pe¬ter Josef
Geenen Reinhard , Auktionator und

Schenkwirt und Ehefrau , Petronellageb. Görg
Schmitz Benjamin , Landwirt

Winnekendonk

Gemeinde (kath . Armenverwaltung )
Kath . Kirche (Kirchenmeisterei und

Organistenfonds )
Müsers Mathias , Ackerer
Michels Theodor , Landwirt
Schloo Peter Johann , Schuhfabrikant
Gewerkschaft Niederrhein Hombcrg

fNiederrhein )
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Gcsa iirgröße
Kataster -Parzelleder

Grundflächen
Knlturart Bezeichnung ber Eigentümer Wohnort

da s s s qm Flur s Nr .

10
55
57
89
06
97
74
64
03
46
66
32
73
64
5 ,
25
81
19
5

44
38
52
25
49
26
19
26
24
82

64
32
49
29
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88
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12
>8
64
55
14
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06
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30
15
33
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30
73
53
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95
43
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11
84
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F
G II
FX
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C
B
F

892Z0 .292
545 285 .289

894235

142
139

348 61
144

349j62

393 !42

118
118 bis

184 >113 etc.

V

A

A

W
V
H

Ä
V
W
A

Gewerkschaft Niederrtzein

Opgenboff Peter Heinrich . Ww . Land¬
wirtin

Elders Clemens , Landwirt und Ehe¬
frau , Anna Katharina geb . Mott

Bollen Jakob , Landwirt , Ehefrau Ma¬
ria Jofpehine geb . Thokath

Homberg
tNiedenhein )

Winnekendouk

Geenen Johann , Schmied
Terhoven Gerhard , Bäcker und Ehefrau

van dc Sand Gerhard Michael , Ackerer
Gemeinde Winnekendouk

283j208
2l3

III . 291
178

Hälfte der Fleulh
Graden

Weg
Grabeu

Hälfte der Fleuth

Weg

Nachdem der Regierungs -Präsident mich zu » . Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Ver¬
fahrens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Ab¬
schätzung anberaumt auf Dienstag , den 28 . Februar 1922 , vormittags 11 Uhr , aus dem Bürger¬
meisteramt in Winnekendouk .

Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit auf¬
gefordert , ihre Rechte im Termine wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausvieiben
ohne ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren
verfügt werden wird .

Düsseldorf . 31 . Januar 1922 . I . v . Nr . 1215 .
Der Enteign ungs -Kommissarl W e v e r , Regierungs -Assessor.
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133 . Auf Antrag der Stadtgemeinde Elberfeld hat der Regierungs -Präsident die Einleitung des Ver¬
fahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende , zur Herstellung eines Spielplatzes am Opp -
hof erforderliche Grundfläche angeordnet .

Größe
der zu Aus der Kulturart

enteignenden
Grundflächen

Kataster -Parzelle des
Grundstücks

Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

s qm Flur Nr

1 22 65 28 37/6 Hofraum Rubel , August , RicmendrchereibefiZcr Elberfeld
30 23 38/6 „ , ,
22 63 39/6 „ „
13 06 5 „ „

1 50 4
Wiese 3

Hosraum
23 28

55
" 3

40/7
"

2 01 41/7 »«
3 01 S
5 55 42s9 Wiese 3
5 43 43s9 „
4 11 47,13 Hofraum

66 80 4541 Acker 2
41 70 10

2 3 08 28 23 Holzung 2 Pothmann , Ferd . Kupferschläger und Elberfeld
3 19 40 26 1 „ 3 Mieteigentümer

90 2 Wasserstück
4 7 97 „ 24s8 Wiese 3 Rttbel . August , Riemendrchereibesitzer Elberfeld

7 01 , , 25,8 „ „
4 02 „ 7 » „

Nachdem der Regierungs -Präsident mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Ver¬
sahrens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur erwaigen Ab¬
schätzung anberaumt auf Montag , den 20 . Februar 1922 , vormittags 91^ Uhr , im Rathause zu
Elberfeld .

Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit aufge¬
fordert , ihre Rechte im Termine warzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben ohne
ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren verfügt
werden wird .

Düssetdorf , 7 . Februar 1922 . K . Nr . 44.
Der Enteignungs - Kommissaiu o . H a u g w i tz , Regierungsrat .

134 . In der Weidmannschen Buchhandlung in Ber - sprengungen ist verloren gegangen und wird hiermit
lin ist die vom 1 . Januar 1922 ab geltende Deutsche für ungültig erklärt . I . ? . 52k .
Arzneitaxe erschienen . I . 3 . 230 .

Düsseldorf , 18 . Januar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

135 . Unter Bezugnahme auf meine Bekanntmachung
vom 5 . 12 . v . I . (Amtsbl . 49 Nr . 1461 ) bringe ich
hiermit zur öffentlichen Kenntnis , daß dem Verwal¬
tungsrat des Reichsdeutschen Blindenverbandes , E . V .
in Berlin O . 27 , Dircksenstraße 2 in Abänderung des
Ministerialerlasses vom 25 . 11 . 1921 — IV L . Lot .
0 9III — F . M . I L I 2230 als Ziehungstermin für
die genehmigte Lotterie die Tage vom 9. bis 11 . März
1922 genehmigt worden sind . I . Ca . 1142 .

Düsseldorf , 4 . Februar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

136 . Der von dem Landrat des Kreises Calbe dem
bei der Firma S . Dünkler in Förderstedt beschäftigten
Schachtmeister Johann Nawrot in Förderstedt am 4.
Februar 1921 unter laufd . Nr . 7 des Verzeichnisses
ausgestellte Sprengstofferlaubnisschein zu Schacht -

Düsseldorf , 4 . Februar 1922 .
Der Regierungs - Präsident .

137 . Nach einer Auskunft der Königlich Griechischen
Gesandtschaft in Berlin sind die besetzten Teile der
Preußischen Provinz Hessen -Nassau dem Amtsbereich
des Königlich Eriechischne Generalkonsulats in Köln
zugeteilt , so daß der Amtsbereich des Königlich Grie¬
chischen Generalkonsulats in Frankfurt a . M . , soweit
das dortige Staatsgebiet in Frage kommt , sich auf
das unbesetzte Gebiet der Preußischen Provinz
Hessen - Nassau beschränkt . I . 1"

. V . 271 .
Düsseldorf , 20 . Januar 1922 .

Der Regierungs -Präsident .
138 . Der dem Albert Bohns in Essen , geboren am
11 . Mai 1878 in Barmen , diesseits am 15 . April 1912
erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist abhanden
gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt .

Düsseldorf , 31 . Januar 1922 . I 3 I Nr . 1/22 .
Der Regierungs -Präsident .
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139 . Aus Antrag der Stadtgemeinde Crefeld hat der Regierungs -Präsident die Einleitung des Ver¬
fahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende , zur Erweiterung des Wasserwerkes der
Stadt Crefeld zu enteignenden Grundflächen angeordnet .

Z

Ä

Größe
der zu

enteignenden
Giundflächen

g qm

Aus der
Kataster -P .irzelle

Flur , Nr .

Kiiltuart
des

Grundstücks
Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

1 l3 SV >.B I ans 317 73 Acker 4 a 1 ) Simon , Emil , Kaufmann Crejeld - Linn ,
Gemarkung Maroaretcnilr . 29

Crefcld
z 12 V4 1 ! aus L91j9S Acker 2) Simon , Karl , Witwe Johann geb.

Gemarkung Chocn
DinslakcnBenradi - v . G .

3 — 7S 1 ! 3 >6 >72 Acker 4
Gemarkung

Benrad
Nachdem der Regierunas -Präsident mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Ver¬

sahrens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Ab¬
schätzung anberaumt auf Freitag , den 24 . Februar 1922 , nachmittags 4 Uhr , im Dienstzimmer des
Wasserwerks der Stadt Crefeld an der Eladbacherstrage .

Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit aufge¬
fordert , ihre Rechte im Termine warzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben ohne
ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren verfügt
werden wird . I . B . on ).

Düsseldorf , 5 . Februar 1922 . Der Enteignungs -Kommissari Dr . Hock , Regierungs -Assessor .
140 . Dem Ingenieur Opherk bei der Gesellschaft zur
Ueberwachung von Dampfkesseln ist die Beremtigung
ersten Grades erteilt worden . I . B . 49k .

Düsseldorf , 7 . Februar 1922 .
Der Negieiungs - Präsident .

141 . Polizei -Verordnung
über die Ankörung von Ziegenböcken .

Auf Grund der Ztz 6 , 12 und 13 des Gesetzes über
die Volizeiverwaltung vom 11 . März 1830 (G . S .
S . 263 ) , des Z 4 des Gesetzes , betreffend die Ver¬
pflichtung der Gemeinden zur Haltung von Ziegen¬
böcken, vom 14 . Dezember (G . S . S . 26o > unk
der ZA 137 und 139 des Gesetzes über die allgemeine
Landesverwaltung vom 3V. Juli 1883 , (G . S . S . 193)
wird unter Zustimmung des Bezirksausschusses nack
Anhörung der Landwirtschaftskammer für den Re¬
gierungsbezirk Düsseldorf folgende Polizeiverordnunc
erlassen !

s 1 .
Der Besitzer eines Ziegenbockes darf diesen zum

Decken fremder Ziegen nur dann zulassen , wenn der
Bock durch eine nach Maßgabe dieser Verordnung ge¬
bildete Körkommissiou als zur Zucht geeignet aner¬
kannt und solange er noch nicht abgekört worden ist

Diese Bestimmung gilt auch für Ziegenböcke , die
von Gemeinden oder von Ziegenzuchtvereinen , Bock -
haltungsterbänden oder auf Grund besonderer Ver¬
pflichtung von einzelnen oder mehreren Eemeinde -
mitgliedern gehalten werden .

Ein im Eigentum mehrerer Personen stehender
»ngekörter oder abgekörter Ziegenbock darf nur von

nnem der Miteigentümer zum Decken der eigenen
. iegen benutzt werden und zwar nur von demjeni -

, en , der der Ortspolizeibehörde die Zustimmung der
wrigen Miteigentümer hierzu oder eine seine Be -
cechtigung aussprechende rechtskräftige gerichtliche
Entscheidung nachgewiesen hat .

s 2.
Jeder Bockhalter darf an einem Tage höchstens

1 Ziegen in Zwischenräumen von mindestens je
Stunde und in einem Jahre etwa 80 Ziegen von

inem Bock decken lassen . In besonderen Ausnahme -
allen kann die Zahl von 80 Ziegen in mäßigen
Zrenzen überschritten werden .

Böcke dürfen zum Decken von weniger als einem
zahre alten Ziegen nur hergegeben werden , wenn
lese nach ihrer Körpergröße und gesamten Ent¬
wicklung zur Zucht tauglich sind, ' im Streitfalle ents¬
cheidet der Kreistierarzt oder dessen bestellter Stell¬
vertreter endgültig .

Nicht angekörte oder abgekörte Böcke dürfen mit
mgekörten Böcken nicht in einem Stalle unterge¬
bracht werden .

Das Decken hat in einem , gegen die Möglichkeit
) es Zuschauen ? unbeteiligter Personen geschützten
Zaume stattzufinden . Von schulpflichtigen Kindern
zürfen Böcke und Ziegen in diesem Raume nicht vor¬
geführt werden .

s3 .
Ueber die gedeckten Ziegen ist von dem Bockhalter

für jeden Bock ein besonderes Sprungregister zu^ühren . (Muster Anlage K ) .

Die von dem Bockck gedeckte Ziege ist alsbald nach
dem Sprunge , spätestens jedoch vor Ablauf des Ta¬
ges , an dem sie gedeckt worden ist , in das Sprung¬
register einzutragen . Für die vorschriftsmäßige Füh¬
rung des Sprungregisters ist der Bockhalter verant¬
wortlich .

Das Sprungregister ist zum 1 . Februar jeden Jah¬
res der Ortspoli eibehörde zur Nachprüfung einzn -
reichen . Den zuständigen Polizeibeamten , Mitglie¬
dern der Körkommission und dem Kreistierarzt oder
dessen bestelltem Stellvertreter ist das Sprungregi¬
ster , wie auch der Körschein des darin bezeichneten
Bockes auf Verlangen jederzeit vorzuzeigen .

§ 4.
Es ist verboten , einen nicht angekorten oder abge¬

körte » Bock derart weiden oder umherlaufen zu
lasten , daß er fremde Ziegen decken kann .

Z5 -
Jeder Kreis bildet in der Regel einen Körbezirk

Eine Aenderung dieser Bezirke kann , sofern sie in
Interesse der Zucht oder wegen der Größe des Krei
ses erwünscht ist , oder falls Gemeinden verschiedene '

Kreise zu einem Bockhaltungsverbande vereinig
sind , durch den Regierungspräsidenten nach An
hörung der beteiligten Kreisausschüsse und des Vor
standes der Landwirtschaftskammer , angeordnet
werden . Im Bedarfsfalle können in einem Kreist
mehrere Körbezirke gebildet werden .

Sind mehrere Kreise zu einem Ziegenzuchtverbank
zusammengeschlossen , so kann aus diesem ein Kör¬
bezirk gebildet werden .

§ K -
Für jeden Körbezirk ist eine Körkommission zu

bilden .
Sie besteht ausi

1 . dem Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter ,
2 . mindestens zwei sachverständigen Mitglieder »

oder deren Stellvertreter ,
dem Kreistierarzt !
ist der Kreistierarzt Vorsitzender , so erübrigt sich
die Zuziehung einer anderen Tierarztes !
einem von der Landwirtschastskammer vorzu¬
schlagenden Sachverständigen nebst Stellvertreter
Der Vorsitzende und die beiden Mitglieder (Zif¬
fer 1 und 2 ) , wie auch deren Stellvertreter wer¬
den vom Kreisausschuß auf die Dauer von drei
Jahren gewählt .

Erstreckt sich ein Körbezirk über mehrere Kreise ,
so ist in der Regel die Wahl von demjenigen Kreis¬
ausschuß vorzunehmen , in dessen Bereich der größere
Teil des Körbezirks liegt .

Bestehen innerhalb eines Körbezirkes Ziegenzucht¬
vereine oder Ziegenzuchtverbände , so können deren
Vertreter in erster Linie bei der Auswahl der sach¬
verständigen Mitglieder berücksichtigt werden .

§
Die Körkommission ist beschlußfähig bei Anwesen¬

heit des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters und
wenigstens zweier Mitglieder oder ihrer Etellver

3.

4.

treter . Sie entscheidet nach Stimmenmehrheit ! bei
Stimmengleichheit gibt der Vorsitzende den Aus¬
schlag .

Die Entscheidungen der Körkommission sind end -

8 3-
Die Mitglieder der Körkomission sind mittels

Handschlages zu verpflichten , daß sie ihr Amt un¬
parteiisch und nach bestem Wissen ausüben werden .

s 9-
Die den Mitgliedern der Körkommission durch ihre

Teilnahme an dem regelmäßigen Körgeschäft ent¬
stehenden Kosten sind ihnen aus der Kreiskommunal¬
kasse oder Stadtkasse zu erstatten (Z 5 des Gesetzes
vom 14 . Dezember 1920 ) .

8 1«.
Der Kreisausschuß kann im Einvernehmen mit der

körkommission , dem Kreis -Ziegenzuchtverband oder
en Ziegenzuchtvereinen ein bestimmtes Zuchtziel für
en gesamten Kreis sz . B . für die weiße Saanen -
iege ) aufstellen , an das die Körkommission gebunden
st .

"
Er kann die Aufstellung dieses Zuchtziels dem

Zreisziegenzuchtverband übertragen . In den Stadt¬
kreisen kann dieses in Ermangelung eines Kreis -
iegenzuchtverbandes einer städtischen Kommistion
?der einem Kleintierzuchtbeirat übertragen werden .

§ 11-
Die Körung findet in der Regel jährlich einmal

nd zwar im Herbste statt . Die Körorte sind all -
'
ihrlich durch den Landrat oder Oberbürgermeister
m Einvernehmen mit dem Vorsitzenden der Kör -
ommifsion festzusetzen . Zeit und Ort der Vorfüh -
ung sind jedesmal mindestens Zwei Wochen vor dem

Hörtermin in ortsüblicher Weise bekannt zu geben .
s) ie Zuchtböcke sind an den bestimmten Tagen und an
ren bekanntgegebenen Orten vorzuführen ,
'lusnahmsweise kann eine Körung nachträglich auch
ruf dem Gehöfte des Bockhalters stattfinden .

Ueber jeden abgehaltenen Körtermin sowie über
ede Ankörung eines Ziegenbockes ist durch die Kör -

Bmmission eine Verhandlung aufzunehmen . In
dieser Verhandlung sind sowohl die angekörten
Ziegenböcke , wie die als untauglich verworfenen
Böcke nach Besitzer . Rasse , Farbe und Älter näher zu
bezeichnen . Die Verhandlungen sind dem Landrat
oder dem Oberbürgermeister einzureichen .

8 12 .
Die anzukörenden Böcke sollen im allgemeinen

nindestens 8 Monate alt sein . Es dürfen ferner nur
Ärgerlich gut entwickelte , vollkommen gesunde und
ehlerfreie Böcke, welche zur Verbesserung des vor¬

handenen Schlages geeignet sind , angekört werden .
Unter 7 Monate alte Böcke dürfen nicht angekört

werden .
8 13.

Die Ankörung eines Bockes erfolgt für die Dauer
eines Jahres , längstens jedoch bis zum regelmäßigen
Körtermine des nächsten Jahres . Der Vorfitzende
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der Körkommission ist berechtigt , die Ankörung einesBockes jederzeit zu widerrufen !
a ) wenn ein Bock mit einer ansteckenden Krankheitbehaftet ist,
b ) wenn ein Bock schlecht gehalten wird ,e ) im Falle fortgesetzter Zuwiderhandlung des Bock¬

halters gegen die Vorschriften dieser Polizeiver¬ordnung .
Ziegenböcke dürfen nur in demjenigen Kreise zumDecken benutzt werden , in dem sie angekört sind . Fallsein angekörter Bock in einen anderen Kreis neu ein¬geführt wird , so unterliegt er einer nochmaligen Kö¬rung in diesem Kreise.

s 14 .Der Besitzer des für tauglich befundenen Bockes er¬hält vom Vorsitzenden der Körkommission eine mitDaium und Überschrift versehene Bescheinigung dar¬über a ehändigt, daß der in der Bescheinigung be¬
zeichnete deck bis zum nächsten Hauptkörungsgeschäst
.-um , cn f >' : mder Ziegen benutzt werden darf.Der non ai u . der Oberbürgermeister haben überdie sei tlichen in ihrem Kreise angekörten Ziegenböckeeine Liste zu führen , in der Besitzer, Nasse

"
Farbeund Alter anzugeben sind .

Auf der vorerwähnten Bescheinigung ist jedesmaldie laufende Nummer , unter der der betreffende Bockist der Liste aufgeführt ist , einzutragen .
s 15 .

Angekörte Böcke sind in geeigneter Weise zu kenn¬zeichnen . Im Falle der Abkörung ist das Zeichenwieder zu beseitigen , oder ungültig zu machen.Die angekörten , wie auch die abgekörten Ziegen¬böcke sind unter Angabe von Besitzer, Rasse, Farbeund Alter zu veröffentlichen .
s 16 .Das Umherziehen mit Ziegenböcken zum Deckenvon Ziegen ist verboten .
§ 17 .

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieserPolizeiverordnung werden mit Geldstrafe von 3V bis60 Al bestraft , an deren Stelle im Rwitzahlunasfalleentsprechende Haft tritt .
Auch kann Ziegenbockhaltern , welche wegen Zu¬widerhandlung gegen die Vorschriften dieser Polizei¬verordnung widerholt bestraft worden sind , in dendarauffolgenden drei Iahren die Ankörung der inihrem Besitz befindlichen Böcke versagt werden .

Z 18 .
In den Stadtkreisen tritt an die Stelle des Kreis¬

ausschusses die Stadtverordneten -Versammlung .
§ 19 .

Vorstehende Polizeiverordnung tritt mit demTage ihrer Verkündung in Kraft .I . B . 1878/1921. — I . B . 510/1922.
Düsseldorf, 3V. Mai 1021/3 Februar 1922 .

Der Regierungs -Präsident .
In Vertretung ! v . Haugwitz .

142 . Die am 7. März 1921 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 7020 versehenen Lastkraftwagender Firma Metallwarenfabrik „Ideal "

, G . m . b . H .in Opladen , erteilte Zulassungsbescheinigung ist ab¬handen gekommen und wird hiermit für ungültig er¬klärt . Die Erkennungsnvmmer 1 ^ 7020 ist einstweilengesperrt . I 8 II 214/22
Düsseldorf , 3 . Vebruar 1922 .

Der Regierungspräsident .>43 . Der dem Paul Lohkemper in Elberfeld , ge¬boren am 12 . Septembre 1898 in Elberfeld , diesseitsam 30. Juli 1920 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit fürungültig erklärt . I 8 I Nr . 158/22.
Düsseldorf, 31 . Januar 1922 .

Der Regierungspräsident .144 . Der dem Rudolf Wedelstaedt in Charlotten¬burg , geboren am 11 . Juli 1898 in Posen , diesseitsam 30 . Dezember 1920 erteilte Führerschein fürKraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wirdhiermit für ungültig erklärt . 18 1 Nr . 4106/21.Düiieldorf , 31 . Januar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .145 . Der dem Otto Eismann in Essen , geboren am30 . Juli 1879 in Teichweiden , Krs . Rudolfstadt , dies¬seits am 3 . März 1920 erteilte Führerschein für Kraft¬fahrzeuge ist abhanden gekommen und wird hiermitfür ungültig erklärt . I 8 I Nr . 4686/21.

Düsseldorf , 31 . Januar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

146 . Der dem Friedrich Cbasteinier in Düsseldorf,geboren am 10. März 1901 in Bingerbrück , diesseitsam 29. Oktober 1919 erteilte Führerschein für Kraft¬fahrzeuge ist abhanden gekommen und wird hiermitfür ungültig erklärt . I 3 I Nr . 225/22.
Düsseldorf , 1 . Februar 1922 .

Der Regierungs -Präsident .
147 . Der dem Friedrich Haarmann in Duisburg ,geboren am 4 . Februar 1885 in Duisburg , diesseitsam 3 . September 1920 erteilte Führerschein fürKraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird

hiermit für ungültig erklärt . I 8 I Nr . 216/22.
Düsseldorf , 1 . Februar 1922 .

Der Regierungs -Präsident .
148 . Der dem Karl Unkrig in Walsum , geboren am4 . November 1870 in Walsum , diesseits am 28.August 1919 erteilte erteilte Führerschein für Kraft¬fahrzeuge ist abhanden und wird hiermit für ungültigerklärt . I 8 I Nr . 4612/21.

Düsseldorf , 1 . Februar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .149. Zur Ermittlung , ob die Mehrheit der beteilig¬ten Gewerbetreibenden dem Antrage auf Errichtungeiner Zwangsinnung für das Friseurgewerbe im Be¬

zirke der Stadt Hilden zustimmt , habe ich den HerrnBürgermeister zu Hilden zum Beauftragten bestellt .
Düsseldorf . 3 . Februar 1922 . I . bä V . 635 .

Der Regierungs -Präsident .
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150 , Auf Grund der Verordnung vom 11 . Dezember
1918 (Pr . E . S . S . 197) , betreffend ein vereinfachtes
Enteignungsverfahren zur Beschaffung von Arbeits¬

gelegenheit . wird nach Anhörung des Bezirksbeirats
die Zulassung der Enteignung von Grundstücken zum
Zwecke der Erweiterung des Wasserwerkes der Stadt

Crefeld in den Gemeinden Crefeld und Benrad (Krs .
Kempen ) hiermit ausgesprochen . Zum Enteignungs -

lommissar habe ich Herrn Regierungs - Assessor Dr .
Hock ernannt . I . bl . 879 .

Düsseldorf , 9 . Februar 192? .
Der Negierungs -Präsident

als Demobilmachungskommissar .

151 . Polizeiverordnung
betreffend Entlassungsscheine für inländische Land - !

arbeiter und ausländische Saisonarbeiter .
Auf Grund der 88 6 , 12 und 15 des Gesetzes über ,

die Polizeiverwaltung vom 11 . März 1859 ( E . S . S . ^
265 ) und der 88 ^ 7 und 139 des Gesetzes über die !
allgemeine Landesverwaltung vom 39 . Juli 1883 (E .
S . S . 195 ) wird mit Zustimmung des Bezirksaus¬
schusses für den Umfang des Regierungsbezirks Düssel¬
dorf nachstehende Polizei -Verordnung erlassen !

8 1 . Landwirtschaftliche Arbeitgeber haben den in

in Wald (Rhld . ) , Krs . Solingen -Land , in der Nähe
des Rathauses eine neue ( 3 . ) Apotheke errichtet
werden .

Die Konzession wird nur nach Maßgabe des Aller¬

höchsten Erlasses vom 39 . Juni 1894 und des Min .-

Erl . vom 5 . Juli 1894 über die Einführung der

Personalkonzession erteilt .
Geeignete Bewerber fordere ich hierdurch aus ,

binnen 4 Wochen ihr Gesuch schriftlich bei mir

einzureichen . Persönliche Vorstellungen sind zwecklos .

Dem Gesuche sind beizufügen !
1 . Lebenslauf mit Angabe der Familienverhältnisse .

2 . Die Approbation .
3 . Sämtliche Zeugnisse über die bisherige Beschäfti¬

gung seit Ablegung der Staatsprüfung in Ur¬

schrift oder amtlich beglaubigter Abschrift . Diesen ,
der Zeitfolge nach zu heftenden Zeugnissen ist ein

Inhaltsverzeichnis vorzuhesten , aus welchem die
in den einzelnen Stellen zugebrachte Zeit unter

jedesmaliger Anführung des Ein - und Austritts¬
tages zu ersehen ist . Die Gesamtzeit der Beschäf¬
tigung als approbierter Apotheker ist am Schlüsse
nach Jahren , Monaten und Tagen zusammenzu¬
rechnen .

ihren Betrieben beschäftigten landwirtschaftlichen Ar -
beitern und ausländischen Saisonarbeitern bei dem Polizeiliche , gleichfalls der Zeitfolgc nach gehef -

rertragsmäßigen Abgang in gleicher Weise , wie ech
bei gewerblichen Arbeitern üblich ist , eine Bescheinig
gung hierüber (Entlassungsschein ) auszustellen .

Diese Bescheinigung kann durch einen Ausweis des
für den bisherigen Arbeitsort zuständigen Kreis
arbeitsnachweises ersetzt werden .

8 2 . Dem vertragsmäßigen Abgang des Arbeiters ,
steht es es gleich , wenn das Vertragsverhältnis ohne . . . . , ^ <
sein Verschulden vorzeitig gelöst wird . In diesem 9 . Die eidesstattliche Versicherung , ob der Bewerber

Fall kann an die Stelle des
"

Entlassungsscheines eine ! eine Apotbeke bisher besessen hat . Sollte dies der

tete Führungszeugnisse aus sämtlichen Orten , an
welchen der Bewerber nach erlangter Approbation
als Apotheker oder in sonstiger Beschäftigung
tätig gewesen ist . Hierbei sind die vorgeschriebe¬
nen Stempel zu verwenden .
Der amtliche , aus neuester Zeit herrührende
Nachweis des zur Errichtung einer Apotheke er¬
forderlichen Vermögens .

Fall gewesen sein , so sind Zeitdauer des Besitzes
und die Gründe der Veräußerung anzugeben i auch
ist der Nachweis des An - und Verkaufspreises bei -

n .
Avotbeker , die zur Zeit eine Avoteke besitzen ,

Bescheinigung der für den bisherigen Arbeitsort zu¬
ständigen Ortspolizeibehörde treten .

8 3 . Landwirtschaftliche Arbeitgeber dürfen die !
unter 8 1 genannten Arbeiter , die in landwirtschaft¬
lichen Betrieben des hiesigen oder eines anderen Be¬
zirks tätig waren , in dem solche Entlassungsscheine nwrden unter der

"
Bedingung als Bewerber zuge

eingeführt sind , in ihre Betriebe nur einstellen , wenn lassen , daß sie in bindender Form sich verpflichten ,
die Arbeiter im Besitz des Entlassungsscheines oder im Falle der Berücksichtigung ihres Gesuches auf das
der unter 88 k und 2 vorgeschriebenen Bescheinign - bisherige Betriebsrat ohne Anspruch aus Entschädi¬
gen sind . gung zu verzichten .

Bestimmungen zuwider -
'

Bewerber , die erst nach dem Jahre 1999 approbiert
mit Geldstrafe v(m !w ^

bis 69 -A , an st^ können voraussichtlich nicht berücksichtigt werden ,

tritt ? est it
^ Unvermogensfalle entsprechende Haft ^ Bewerber durch Uebernahme anderweiti -

8
'
S . Vorstehende Polizeiverordnung tritt mit dem !^ Kräfte

oder St
^

ih « m

^ aae der Nerkündionna in Krnii Eigentlichen Berufe mehr oder weniger entfremdet .
^ Verkündigung ^ raft . ^ ^ Feststellung des Dienstalters die Zeit
^ .u .ieldors , ^1 . Januar 19^!. . ^

I . bi . e>13 . anderweitiger Beschäftigung abgerechnet werden .

In Vertretuno ^ '
^ e m a n n ^ bemerkt , daß eine anderweitige Regelung

In ^ errreru - .g . lemann . ^ Apotbekenwesens beabsickstigt ist und dabei auch
152 . Errichtung einer neuen Apotheke . in Frage steht , ob den Konzessionären eine noch näher

Mit Genehmigung des Herrn Oberpräsidenten soll zu bestimmende Betriebsabgabe auferlegt werde «
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soll . Es bleibt vorbehalten , dieser Betriebsabgabe
auch die vorliegende Konzession zu unterwerfen .

Düsseldorf , 2 . Februar 1922 . I . 3 . 628 .
Der Regierungs -Präsident .

Bekanntmachungen anderer Behörde «.
153 . Auf Grund der ZZ 11 , 13 und 21 des Eewerbe -
gerichtsgesetzes vom 29 . Juli 1899/39 . Juni 1991 in
der Fassung der Bekanntmachung vom 29 . September1991 , sowie der ZZ 8, 11 und 41 , Abs . 1 der Anord¬
nungen über die Verfassung und die Tätigkeit de.
Bergzewerbegerichts Dortmund vom 16 . Dezembe :
1929 ist der Beisitzer der Spruchkammer Essen III de
vorgenannten Berggewerbegerichts , Bergmann Ste
fan Palik , weil er aus dem Bezirk der Svruchkammw
Essen III verzogen ist, durch Beschluß des unterzeichneten Oberbergamts vom heutigen Tage seines Amte
enthoben worden . Der Beisitzer der Spruchkamme
Essen III , Erubeninspektor Friedr . Woesthoff , ist ver
storben .

Dortmund , 39 . Januar 1922 .
Preußisches Oberberaamt .

154 . Durch die neue Festsetzung der deutsch - belgischen
Grenze gegen die früheren Kreise Eupen und lma .
inedp , die zum Teil am 1 . Oktober , zum Teil am 1
November v . I . in Kraft getreten ist , haben die i >
der Veröffentlichung des Landesfinanzamts Abt . II
vom 17 . Januar 1929 bekannt gegebenen Zollein -
richtungen teilweise geändert werden müssen . Die er¬
wähnte Grenze , die zuglei -b die Zollgrenze bildet ,
beginnt am Schnittpunkt der Landesgrenze von
Deutschland , Holland und Belgien und endet an dem
Schnittpunkt der Südgrenze des Kreises Malmedymit der luxemburgischen Grenze . Zur Regelung des
Zollverkehrs über diesen Teil der deutsch - belgischen
Grenze bestehen jetzt folgende Zolleinrichtungen . Fürden Verkehr auf Landstraßen sind die GrenzzollämterAm Bildchen und Erenzhof (beide im AachenerWald ) , ferner die Grenzzollämter Lichtenbusch , Sief ,Rötgen , Mützenich (Kreis Monschau ) , Kalterherberg ,
Wahlerscheid , Losheimergraben , Losheim (Bezirk
Prüm ) , Bleialf , Winterspelt und Lützkampen be¬
stimmt .

Als Zollstraßen im Sinne des ß 17 c des Vereins¬
zollgesetzes vom 1 . Juli 1869 (R . E . Bl . S . 317 ) sinddie Straßen

1 . Moresnet — Aachen ,
2 . Eupen — Aachen ,
3 . Eynatten — Lichtenbusch — Kornelimünster ,4 . Raeren — Marienthal — Lichtenbusch — Aachen ,5 . Raeren — Sief — Schmidthof — Walheim ,6 . Raeren — Rötgen ,
7 . Eupen — Ternell — Mützenich ,8 . Elfenborn — Kalterherberg ,9 . Nocherath — Forsthaus Wahlerscheid ,9 . Malmedy — Losheimergraben ,il . Schönberg — Losheimergraben ,

!2 . Menderfeld — Losheim — Hallschlag ,3. Schönberg — Bleialf ,
14 . Vith — Winterspelt ,
>5 . Burg Reuland — Lützkampen — Leidenborn ,
bezeichnet .

Zur Durchführung des Eisenbahnverkehrs dient
neben den Zollämtern Aachen — Bahnhof Moltke -
straße und Aachen — Bahnhof West die Zollabferti¬
gungsstelle in Ronheide (Bahnhof ) für die Güter¬
abfertigung auf den Strecken Herbesthal — Aachenind Montzen — Aachen , während die Personenab -'
ertigung durch die Zollabfertigungsstelle Aachen —

Hauptbahnhof erfolgt . Für den Verkehr auf der ganzan Belgien abgetretenen , z . T . aber durch deutschesGebiet führenden Eisenbahnstrecke St . Vith — Saur -
brodt — Aachen sind das auf dem belgischen Bahn¬
hof in Kalterberberg befind ! . .oe „Deutsche Zollamt
Kalterherberg — Bahnhof " und das ebenfalls auf
belgischem Boden errichtete „Deutsche Zollamt Raeren "
bestimmt . Das deutsche Zollamt Raeren wickelt zu¬
gleich den Verkehr auf der Strecke Eupen — Raeren— Aachen ab . Den Verkehr auf der Strecke Weywertz— Jünkerath regelt das Zollamt Losbeim — Bahn¬
hof (Bezirk Prüm ) und auf der Strecke St . Vith —
Eerolstein das Zollamt Bleialf — Bahnhof .

Veröffentlicht auf Grund der Ermächtigung des
Reichsfinanzministeriums .

Köln , 28 . Januar 1922 .
Landesfinanzamt ,

Abteilung für Zölle und Verbrauchssteuern .

Die Einrückungsgebühren betragen für die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum 1,— M ., bei Tabellensatz fürdie zweigespaltene Zeile oder deren Raum 1,59 M . — Belegblätter und einzeln « Stück « kosten 59 Pfg . für jedenangefangenen Bogen , mindestens aber 1 für jedes Stück des Amtsblatts .Schriftleitung : Amtsblattstelle der Regierung . — Druck : Buchdruckerei Otto Fritz . Düsseldorf , Oftstr . 13.
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Amtsblatt
der

Regierung zu Düsfeldorf .
Stück 7 . Msieldors . Samstag den 18 . Februar 1922 .

Beilagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr , ! 3und 14 und 7 der Sonderbeilage zum Oeffentlich , Anzeiger .

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens - Mittwoch , den 22 , Februar 1922 ,
mittags l2 . Uhr , der Amtsblattstelle zuzusenden .

Inhalt : Wasserwehrdienst 57 , Aufbringung der Mittel für die Kohlenwirtschaftsstellen 59 , Standes¬
beamter 59 , Konsul 59 , Wahrschaugebühren 59 , Fährtarife 69 , Losevertrieb 61 , Viehseuchenpolizei¬
liche Anordnung 61 , Apotheke 63 , Urkunde über Pfarreigrenzveränderungen 63 , Wahlen für Eesellen -
ausschüsse 64 , Auslosung von Rentenbriesen 64 ,

Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .
l55 . Polizeiverordnung über den Wasserwchrdienst .

Auf Gründ der KZ 6 , 12 und 15 des Gesetzes über
die Polizeiverwaltung vom ll . März 1850 (E . S ,
S . 265 ) , der KK 348 , 354 und 355 des preußischen
Wassergesetzes vom 7 . April 1913 (E . S . S . 53 ff . )
und der KK 137 und 139 des Gesetzes über die allge¬
meine Landesverwaltung vom 39 . Juli 1883 (E . S .
S . 95 ) sowie des Reichsgesetzes vom 21 . Dezember
192l (R . E . Vl . S . 1694/1695 ) wird hierdurch für
diejenigen Teile des Regierungsbezirks Düsseldorf ,
für die ein geordneter Wasserwehrdienst durch Orts - !
satzung nicht geregelt ist , nachstehende Poligeiverord -
nung erlassen und zwar , da ein Fall vorliegt , der
keinen Aufschub zuläßt , vor Einholung der Zustim¬
mung des Bezirksausschusses .
I . Errichtung einer Pflichtwasserwehr und Dienst

in derselben :
§ 1 ,

Entsteht durch Eisgang , Ueberschwemmung ,
Einsturz von Baulichkeiten oder andere außerge¬
wöhnliche Verhältnisse eine Wassergesahr , deren
Beseitigung augenblickliche Vorkerungen erfor¬
dert , so ist auf Anfordern der Wasserpolizeibe¬
hörde oder der Ortspolizeibehörde jeder männ¬
liche Bewohner im Alter vom vollendeten 18 . bis
zum vollendeten 69 . Jahre zur Hilfeleistung und
zum Dienst in einer Pflichtwasserwehr verpflich¬
tet .

§ 2 .
Befreit vom Dienst in der Pflichtwasserwehr sind :
l . die körperlich oder geistig unfähigen oder

kranken Personen . Sofern der Befreiungs¬
grund nicht allgemein bekannt oder erkenn¬
bar ist , ist auf Verlangen des Bürgermeisters
zur Begründung der Befreiung eine ärztliche
Bescheinigung beizubringen .

2 . a ) die unmittelbaren Reichs - und Staatsbe¬
amten und die unabkömmliken Gemeinde¬
beamten ;

b) die Geistlichen , Kirchendiener , Lehrer und
Schüler ;

c) die Aerzte , Apotheker , Krankenpfleger und
Tierärzte ;

d) die nachbenannten Beamten der Haupt -
und Nebenbahnen : Sämtliche Bahnpolizei¬
beamten ohne Rücksicht auf die Art ihres
Anstellungsverhältnisses und die im Loko-
motiv - oder Bahnhofsdienst , sowie als Ma¬
schinisten oder Maschinenwärter beschäftig¬
ten sonstigen Eisenbahnbediensteten ;

e) die nachbenannten Beamten der Klein¬
bahnen : Die Bahnpolizeibeamten sowie
die Bediensteten und ständigen Arbeiter
des Vahnbewachungs - Zugbegleitungs -,
Zugsbeförderungs - , Bahnhofs - und Klein¬
bahnschiffsdienstes , die Maschinisten und
Maschinenwärter der Vetriebswerkstätten
und der elektrischen Bahnanlagen ;

f ) die nachbenannten Beamten aus dem Be¬
reiche der allgemeinen Bauverwaltung , die
Besatzungsmannschaften der Bagger ,
Feuerschiffe , Dampfer , Taucherschächte ,Motorboote , Fährboote , Barkassen und
Prahme , die mit der Bedienung von



Schleusen , Hebewerken , Brücken , Wehren ,
Krauen , Kohlenkippern . Leuchtfeuern , Sig¬
nalen ^!nd elektrischen Zentralen beauf¬
tragten Personen ; die Maschinisten und
Winter von Maschinen , Dampfkessel - und

Heizungsanlagen ; das Aufsichtspersonal
der Bauhöfe und Bauhäfen (Werkmeister ,
Aufseher , Wächter ) , die Bedienungsmann¬
schaften der Vauhofsspritzcn , sowie die mit
der Beaufsichtigung und Bewachung von
Bauten und sonstigen staatlichen Betrie¬
ben beauftragten Personen

g ) die Mitglieder einer Pflichtfeuerwehr ,
einer freiwilligen Feuerwehr oder einer

Fabrikfeuerwehr , die den im öffentlichen
Interesse an eine solche zu stellenden
Mindestanforderungen entspricht .

Ausgeschlossen vom Dienst in der Wasserwehr
sind diejenigen Personen , die unter Polizeiauf¬
sicht gestanden haben , oder denen die bürgerlichen
Ehrenrechte einmal aberkannt worden sind .

II . Gestaltung der Pflichtwasserwehr .
Die Oberleitung der Pflichtwasserwehr steht dem

Bürgermeister oder seinem gesetzlichen Vertreter

zu .
Für die besondere Leitung der Pflichiwasser¬

wehr kann der Bürgermeister eine Person bestim¬
men . Wenn eine Pflichtfeuerwehr vorhanden ist ,
so kann sie deren Brandmeister übertragen wer¬
den .

III . Aufgabe und Dienstverhältnis der Pflichtwasser¬
wehr !

8 8.
Die Mitglieder der Pflichtwasserwehr sind wäh¬

rend der Ausübung des Dienstes verpflichtet , den

Anordnungen des Bürgermeisters oder seines
Vertreters ohne Widerspruch Gehorsam zu leisten .

8 1-
Die Pflichtwasserwehr ist zur Hilfeleistung ver¬

pflichtet !
1 . bei Wassergefahr innerhalb der Gemeinde

(8 i ) .
2 . bei Wassergefahr in benachbarten Gemeinden .

8 5-
Wassergefahr liegt vor , sobald und solange die

Ortspolizeibehörde den Gefahrzustand öffentlich
- verkündet .

8 6 .
Es ist jedem Mitglieds der Pflichtwasserwehr

verhüten , den ihm zugewiesenen Arbeitsdienst
oder Posten vor Entlassung durch den Bürger¬
meister oder seinen Stellvertreter zu verlassen , es

fei denn , daß er durch einen Unglücksfall oder

plötzliche Erkrankung hierzu gezwungen wird .
8 7 .

Die Mitglieder der Pflichtwasserwehr sind zur
Leistung von Wachen - und Botendiensten ver¬

pflichtet . Es ist ihnen verboten , die Wache oder

den Dienst vor Entlassung oder Ablösung zu ver¬

lassen .
8 8 -

Das Mitbringen , das Holen oder der Genuß
geistiger Getränke ist allen Mitgliedern der

Pflichtwasserwehr im Dienste auf das Strengste
verboten .

Im Falle der Wassergefahr sind die nächstge¬
legenen Wirtschaften durch den Bürgermeister
oder seinen Stellvertreter sofort zu schließen .
Auch wird das sonstige Abgeben oder Feilhalten
geistiger Getränke in einem llinkreise von 566 m
von der Dienst - oder Arbeitsstelle von der Pflicht -

wasserWehrl untersagt .
8 s .

Die Landräte und Ortspolizeibehörden in den

Stadtkreisen sind befugt , die weiteren erforder¬
lichen Vorschriften über die Einrichtung , den

Dienst und die Ausübung des Wasserwehrdienstes
zu erlassen .

IV . Stellung der Wasserwehr !
Die Wasserwehr ist bei der Ausübung des

Wasserwehrdienstes ausführendes Organ der Po¬
lizeibehörde , somit eine Gemeinde - oder Schutz¬
wehr im Sinne des § llss des Reichs -Strafgesetz -

buches und genießt den Schutz dieser Vorschriften .
Bei Wassergefahr ist diese Eigenschaft der Wassev -

wehr ortsüblich bekannt zu mache » .
8 19-

Bei Ausübung des Wasserwehrdienstes ist das
Betreten der gefährdeten Stelle , benachbarter
Grundstücke und Gemeinden auf Anordnung des

Bürgermeisters oder seines Stellvertreters ge¬
stattet .

8 11-
Den Anordnungen des Bürgermeisters oder

seines Stellvertreters hat jeder an der durch
Wassergefahr gefährdeten Stelle Anwesende bei

Meidung der Strafe des K 368 Nr , 8 des Reichs¬
strafgesetzbuches Folge zu leifteni .

V . Pflicht zur Gespann - und Wagenstellung !

8 12-
Sofern bei Wassergefahr die Gestellung von

Gespannen und Wagen nicht aus Mitteln der

Gemeinde oder vertragsmäßig gesichert ist , liegt
sämtlichen Bewohnern die Verpflichtung ob . die

in ihrem Besitze befindlichen Gespanne (Wagen ,
Karren , Pferde und sonstiges Zugvieh ) zur Ver¬

fügung zu stellen .
Jeder Einwohner hat im Falle von Wasserge -

fahr auf Anordnen der zuständigen Ortspolizei¬
oder der Wasserpolizeibehörde , die in seinem Be¬

sitz befindlichen Arbeitsgeräte , Hacken , Spaten ,
Hämmer , Zangen , sowie Baustoffe aller Art ins¬

besondere Sand , Erde , Steine . Zement , Säcke ,
Pfahle , Reisigholz , Draht , Bretter , Bohlen und



59

>

dergleichen , soweit er solche Stoffe im '
Besitz hat , jsätzen - über die Beitreibung öffentlicher Abgaben

zu liefern , beigetrieben .
tz 13 . Berlin , 1k . Januar 1922 .

Die Erfüllung der Pflicht zur Hilfeleistung Preußische Landeskohlenstelle ,
oder zur Hergabe von Gespannen , Geräten und Röhrig .
Baustoffen durch Stellvertreter oder Ablösung >57 . Mit meiner Genehmigung hat der Oberbür -
durch Geldbeträge ist ausgeschlossen . germeister zu M .-Gladbach den Stadtsekretär Gott -

8 ^
'

fried Schiffer widerruflich zum stellvertretenden
Standesbeamten für den Standes amtsbezirk M .-
Eladbach -Rheindahlen ernannt .

Düsseldorf . 10 . Februar 1922 . I . N . 705 .
Der Regierungs -Präsident .

158 . Nach einer Mitteilung der Finnischen Gesandt¬
schaft in Berlin ist die konsularische Zuständigkeit der
Finnischen Vertretungen in Deutschland , soweit das
dortige Staatsgebiet in Frage kommt , nunmehr , wie
solgt , neu abgegrenzt worden : Gesandtschaft in Ber -

Rsichen nach dem Ermessen der Wasserpolizei¬
behörde die unter KK 1 und 4 bezeichneten Be¬
wohner der bedrohten Gemeinden nicht aus , um
die Wassergefahr abzuwenden , oder die Rettung
oder Versorgung von Menschen und Vieh einer
überschwemmten Gegend sicherzustellen , so haben
auf Anfordern der zuständigen Wasserpolizeibe¬
hörde oder Ortspolizeibehörde der gefährdeten

P ° rsch,ift . „ i « .
5? ^ iland mit Köln , Bonn , Koblenz und Trier . Vize -

Jn den größeren Städten und in den Stadt - !konsulat in Duisburg : Nord - Rheinland mit Duis -
kreisen bleibt es der Ortspolizeibehörde über - . bürg und Düsseldorf . Vizekonsulat in Frankfurt a .
lassen , nur einen Teil der männlichen Bewohner Nl . : Preußische Provinz Hessen -Nassau . Konsulat in
aufzubieten . Auch können die Feuerwehren hin - ! Hamburg : Altona . Vizekonsulat in Kiel : Südliche
zugezogen werden . iHälfte der Provinz Schleswig -Holstein mit Kiel .

K 10 . Vizekonsulat in Flensburg : Nördliche Hälfte cher
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften Provinz Schleswig - Holstein mit flensburg . Vize -

d ieser Polizeiverordnung werden mit einer Eeld - ifonsulat in Königsberg : Stadt Königsberg . Vize¬
strafe von 30—600 Mark geahndet , an deren
Stelle im llnvermögensfalle entsprechende Haft
tritt .

8 17-

konsulat in Stettin : Stettin , Kolberg , Anklam und
Swinemiinde . Vizekonsulat in Stralsund : Stral -
sund , Demmin , Ereifswald und Rügen .

Düsseldorf , 2 » . Januar 1922 . I . d . V . 125.

Diese Polzeiverordnunq tritt mit ihrer Ver -
Der Regierungs -Präsident .

öffentlichung in Kraft
'

j ' 59 . Veranntmachung zur drc Rhe,n,chlfsahrt .
Düsseldorf , 10 . Januar 1922 . I . 5 . 667 . l . ..^ om 1 . Januar 1922 ab sind an Stelle der jetzigen

Der Regierungs - Präsident .
In Vertretung : Tiemann .

150 . III . Nachtrag
zur Bekanntmachung zur Verordnung über die Auf¬
bringung der Mittel für die Kohlenwirtschaftsstellen

vom 31 . Mai 1920 (R . E . Bl . 1920 S . 1107 ) .
In Ergänzung der Bekanntmachung vom 29 . Juli

1920 zur Verordnung über die Aufbringung der
Mittel für die Kohlenwirtfchaftsstellen vom 31 . Mai
1920 bestimme ich mit Ermächtigung des Herrn Mi¬
nisters für Handel und Gewerbe und im Einver¬
nehmen mit den beteiligten Landesregierungen für
den Bereich der Preußischen Landeskohlenstelle fol¬
gendes :

Der K 5 Abs . 2 erhält mit Wirkung vom Tage der
Veröffentlichung der III . Nachtragsbekanntmachung
im Reichs - und Staatsanzeiger folgende Fassung :

Wird die Zahlung nicht innerhalb dieser Frist be¬
wirkt , erfolgt Mahnung gegen eine Sondergebühr
von 5 Ai. Bleibt auch die Mahnung erfolglos , so
werden die zahlenden Beiträge nach den Erund -

:Wahrschaugebühren die folgenden Gebühren zu ent¬
richten :
1 . von jedem zu Berg fahrenden Fahrzeug mit eige¬

ner Triebkraft mit Ausnahme der zu 2 genannten
Fahrzeuge sowie von jedem zu Berg fahrenden
Schleppzuge an die Wahrschau
a ) unterhalb Rüdesheim gegenüber der

Krausau bei km . 26,6
b ) oberhalb Aßmannshausen bei km .

29,1 , soweit dieser Posten bei unsich¬
tigem Wetter besetzt ist

c ) am Bingerloch auf dem Mäuseturm
ds an der Wirbellay
es bei Oberwesel unterhalb des Ochsen¬

turms
fj dem Kammereck gegenüber auf dem

rechten Ufer
g ) am Betteck
h ) der Loreley gegenüber
i ) oberhalb St . Goar an der Bank

2 . von jedem zu Berg fahrenden Fahrzeug mit
eigener Triebkraft , das gewerbsmäßig den Orts -

7s50 -N

7,50 Al
8,— M
/ ,o0 At

7,50 M

7,50 M
7,50
7,50 lN
/ ,v0 c/kl
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Fähr¬
geld
Pfg -
100
125

500
1000

verkehr zwischen Rüdesheim oder Bürgen und

Aßmannshausen oder Schloß Rheinstein vermit¬
telt und von der Rheinstrombauverwaltung mit
einer entsprechenden Bescheinigung versehen ist ,
an die Wahrschau auf dem Mäusethurm und bei
km . 26,6 zusammen 2,50 -/lt .

Coblenz , 6 . Februar 1022 . - c . Nr . 070 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz ,
Thef der Rheinstrombauverwaltung .

In Vertretung ! Langen .
160 . Tarif für die Fähre zu Rees .

Es sind zu entrichten !
I . Von Personen einschließlich der Traglast !

1 . In Nachen oder auf Schulden !
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person
mit Motorboot aber

b > für eine besondere unverzügliche Ueber¬
fahrt . welche auf Verlangen geschehen
muß , von den überzusetzenden Per¬
sonen zusammen wenigstens !

bei Tag
bei Nacht

wenn die Abgabe , nach dem Satze zu
1 a von den einzelnen erhoben , nicht
mehr beträgt .
Anmerkung ! Kinder unter 4 Jahren
sind abgabenfrei , sofern sie einen be¬
sonderen Sitzplatz nicht einnehmen .

II . Von Tieren !
a ) für ein Pferd oder Maultier
b) für ein Stück Rindvieh oder einen

Esel
c) für ein Fohlen , Kalb , Schaf . Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein an¬
deres Stück kleines Vieh
Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhr¬
werken befördert werden , wird eine
besondere Abgabe nicht erhoben .

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für
die dazu gehörenden Personen nach I I
und für das Gespann nach II !
a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe

zusätzliche Bestimmung 6 ) oder ein als
Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk

b ) für Lokomobilen , Dampfmaschinen und
sonstige schwere Fuhrwerke je

c ) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie für einen leeren oder zum Trans¬
port von Personen benutzten Personen¬
wagen , für Marktfuhrwerk , Schlitten ,
Leichenwagen und sonstiges leichtes
Fuhrwerk je

d) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , einen
Kinderwagen , einrädrigen Handkar¬
ren , Handschlitten , auch beladen , so¬
wie für die unbeladenen Fuhrwerke
der folgenden Abteilung je

100

600

250

125

550

1000

300

60

700
1000

550
75»

60»
700

250

e ) für einen Handkarren oder Handwagen
anderer Art oder für einen Esels¬
karren beladen

I V . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach I 1 !
a ) für Personenwagen mit mehr als vier

Sitzplätzen und für beladenc Last¬
wagen !

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

b ) für Personenwagen mit vier oder we¬
niger Sitzplätzen und für unbeladene
Lastwagen mit Ausnahme der unter c
genannten Wagen für landwirtschaft¬
liche Betriebszwecke

, mit Gummireifen
ohne Gummireifen

c ) für unbeladene Lastwagen , welche
landwirtschaftlichen - Betriebszwecken
dienen !

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

d > für Kraftfahrräder !
für jeden Sitz
Anmerkung zu IV . Als Sitzplätze gel¬
ten nur die dauernd eingebauten
festen Sitzgelegenheiten , einschließlich
des Sitzes für den Wagenführer .

V . Von unoerladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Im übrigen bleiben die zusätzlichen Bestimmungen
des Tarifs vom 11 . Juni 1021 b . 2160 bestehen .

Coblenz , 31 . Januar 1022 . b . Nr . 618 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

( Chef der Rheinstrombau -Verwaltung . )
In Vertretung ! Langen .

161 . Im Auftrage des Herrn Oberpräsidenken
(Rheinstrombauverwaltung ) zu Coblenz wird hier¬
mit folgendes zur öffentlichen Kenntnis gebracht !

„Der Tarif für die Fähre Emmerich vom 17 . De¬
zember 1021 b . 6610 wird in Abschnitt l Ziffer 2a
und b dahin geändert , daß die Gebühren 2 -A be¬
tragen .

Düsseldorf . 10 . Februar 1022 . I . L . 824 .
Der Regierungs -Präsident .

162 . Tarif
für die Fähren Werthausen und zu Duisburg -

Hochfeld .
Es sind zu entrichten !

a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede
I . Von Personen einschließlich der Traglast !

1 . In Nachen oder auf Schalden !
Person
aber mindestens zusammen

b) für eine besondere unverzügliche Ueber -

5äln-
qrld
Psü .
150
300
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fahrt , welche auf Verlangen geschehen
muß , bei Tag für die Person 6 -N ,
bei Nacht 5 -N , von den überzusetzen¬
den Personen zusammen wenigstens !

bei Tag 1560
bei Nacht , jedoch ohne Verpflichtung
des Fährmannes zu Nachtfahrten 3000

wenn die Abgabe , nach dem Satze zu
1 a von den einzelnen erhoben , nicht
mehr beträgt .

2 . Auf Dampf - oder Kraftbooten , für jede
Person einschließlich der Traglast !

a ) auf dem ersten Platz —
b ) auf dem zweiten Platz , oder wenn nur

eine Platzart vorhanden ist —
Anmerkung ! Kinder unter 4 Iahren
sind abgabenfrei , sofern sie einen be¬
sonderen Sitzplatz nicht einnehmen .
Zu 2 a und b ! Beim Vorhandensein
von 2 Platzarten müssen diese , sofern
die Erhebung des höheren Satzes für
den ersten Platz zulässig sein soll , durch
Anbringung von Tafeln mit deutlichen
Aufschriften auf dem Fährboote er¬
kennbar gemacht sein .

II . Von Tieren ! -
a ) für ein Pferd oder Maultier
b) für ein Stück Rindvieh oder einen Esel
c ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein an¬
deres Stück kleines Vieh

d ) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 10 Stück
Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhr¬
werken befördert werden , wird eine
besondere Abgabe nicht erhoben .

HI . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für
die dazu gehörenden Personen nach 11
und für das Gewann nach II !
a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe

zusätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lastfuhre benutztes Personenfuhr¬
werk , für Lokomobilen , Dampfmaschi¬
nen und sonstige schwere Fuhrwerke je 1000

b ) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie für einen leeren oder zum Trans¬
port von Personen benutzten Personen¬
wagen , für Marktfuhrwerk , Schlitten ,
Leichenwagen und fonstiges leichtes
Fuhrwerk sowie für Milchwagen , die
auf der Rückfahrt am selben Tage nur
mit leeren Milchgefäßen beladen sind 600

c ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , einen
Kinderwagen , einrädrigen Handkarren ,
Handschlitten , auch beladen , sowie für
die unbeladenen Fuhrwerke der folgen¬
den Abteilung je 150

d) für einen Handkarren oder Handwagen

500
600

300

300

300

1500
2000

1500

anderer Art oder für einen Eselskarren
. beladen

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach 11 !
a ) für Personenwagen mit mehr als vier

Sitzplätzen
b ) für beladene Lastkraftwagen
c ) für Personenwagen mit vier oder we¬

niger Sitzplätzen und für unbeladene
Lastwagen mit Ausnahme der unter c
genannten Wagen für landwirtschaft¬
liche Betriebszwecke !

d ) für unbeladene Lastwagen , welche
landwirtschaftlichen Betriebszwecken
dienen 1000

e) für Kraftfahrräder !
für jeden Sitz 500
Anmerkung zu IV . Als Sitzplätze
gelten nur die dauernd eingebauten
festen Sitzgelegenheiten , einschließlich
des Sitzes für den Wagenführer .

V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wjrd die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .
Außerdem werden Monatszeitkarten aus¬
gestellt für die Person 3000

Im übrigen bleiben die zusätzlichen Bestimmungen
des Tarifs vom 14 . November 1919 f . b . 3156 be¬
stehen .

Coblenz , 28 . Januar 1922 . b . Nr . 556 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Chef der Rheinstrombau -Verwaltung . j
In Vertretung ! Eelinsky .

163 . Vf . d M . d . I . u . d . F . - Min . v . 22 . 10 . 1921
— IV . 15 . Lot . II 8 III bzw . I . L . I . 1845 , betr . Ge¬
nehmigung der Geldlotterie des Preuß . Landesver¬
eins v . Roten Kreuz in Berlin . 1 . Zweck ! Wieder¬
aufbaulotterie ! 2 . Spielkapital ! 3 600 000 -N einschl .
Reichsstempelabgabc ! 3 . Reinertrag ! 1000 000 °4t !
4 . Eewinnbetrag ! 1 000 000 -Ich 5 . Zahl der Lose !
600 000 Stück ! 6 . Preis des Einzelloses ! 5 -Ich 7 . Los¬
absatzgebiet ! Preußen ! 8 . Ziehungstage ! 14 .— 18 . und
20 .- 21 . 11 . 1922 .

Düsseldorf , 11 . Februar 1922 I . La . 1280 .
Der Regierungs -Präsident .

164 . Vicbseuchenpolizeiliche Anordnung .
Zum Schutze gegen die Maul - und Klauenseuche

wird auf Grund des KK 17 , 18 ff . und 78 des Vieh¬
seuchengesetzes vom 26 . Juni 1909 (Reichsgesetzblatt
Seite 519 ) gemäß Z 79 Abs . 2 desselben Gesetzes und
KK 1 , 3 des Ausführungsgesetzes zum Viehseuchen¬
gesetze vom 25 . Juni 1911 (Gesetzsammlung Seite 149 )
mit Ermächtigung des Herrn Ministers für Land¬
wirtschaft , Domänen und Forsten folgendes bestimmt !

§ 1 .
Klauenvieh , das in den Regierungsbezirk Dllssel -
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dorf eingeführt wird , ist , wenn es mit der Eisenbahn
oder zu Schiff eingeführt wird , bei der Entladung ,
wenn es auf dem Landwege eingeführt wird , an dem

ersten bei der Einfubr berührten Orte des Bezirks
einer amtstieräpztlichen Untersuchung zu unter¬

gehen . Der Besitzer oder Führer des Viehtrans¬
portes hat von dem Eintreffen des Untersuchungs¬
pflichtigen Biehs , dem für den Entlade - bezw . Ein¬

fuhrort zuständigen beamteten Tierarzt Anzeige zu
erstatten , und er darf das Vieh nicht eher von der

Entladestelle oder dem vorbezeichneten Untersucyungs -

orte entfernen , bis die amtstierärztliche Untersuchung
stattgefunden hat .

§ 2 - , „
Klauenvieh , das in den Regierungsbezirk Düssel¬

dorf eingeführt wird , ist am Bestimmungsort in ab¬

gesonderten Etallräumen oder in abgesonderten
Weiden , die vom zuständigen Kreistierarzt hierfür
als geeignet bezeichnet werden , unterzubringen und

für die Dauer von 8 Tagen der polizeilichen Beob¬

achtung zu unterwerfen . Sämtliche zu einem Trans¬
port gehörigen Tiere sind auch dann , wenn sie für
verschiedene Besitzer bestimmt sind , der Beobachtung
zu unterwerfen , bevor eine Teilung des Transports
stattgefunden hat . Ist eine Unterbringung des Biehs
in gesonderten Stallräumen nicht möglich , so ist die

polizeiliche Beobachtung auf das gesamte , in den
Ställen oder in den Weiden untergebrachte Klauen¬
vieh auszudehnen . Bei Schweinen im Älter bis zu
U) Wochen beträgt die Dauer der polizeilichen Beob¬
achtung 5 Taqe .

Die Quarantänevorschriften gölten auch für >amt -

liches Klauenvieh , das auf den Märkten in Alten -

Essen und Dinslaken gehandelt wird und in Orte des
Regierungsbezirks Düsseldorf verbracht wird . Der
Abtrieb am Markttage ist gestattet . Die Quaran¬
tänefrist beginnt mit dem Auftrieb auf den Markt .
Die Marktpolizei in Altenessen und Dinslaken hat
die Polizeibehörden der im hiesigen Regierungsbezirk
gelegenen Bestimmungsorte zu benachrichtigen .

§ 4 .
Ein Wechsel des Standortes des unter polizeiliche

Beobachtung gestellten Viehs ist verboten . Weiteren
Verkehrs - und Nutzungsbeschränkungen unterliegt
dieses Vieh nicht . Die Ausfuhr zur Abschlachtung ist
während der Beobachtungsfrist auf Grund eines tier¬
ärztlichen Attestes , welches nur 24 Stunden Geltung
hats gestattet ." 'Die ^ Atteste müssen durch den Kreis¬
tierarzt oder durch besonders von mir zu bestimmende
Tierärzte ausgestellt sein .

Die Polizeibehörden der Empsangsorte dieses
Schlachtviehs sind rechtzeitig zu benachrichtigen .

Z 5-
Nach Ablauf der achttägigen oder fünftägigen Frist

ist das der Beobachtung unterliegende Vieh amts¬
tierärztlich zu untersuchen . Wenn die Untersuchung
die Unverdächtigkeit der Tiere etgibt , wird die Beob¬
achtung aufgehoben .

8 6 .
Für das zum Zwecke sofortiger Abschlachtung in

öffentliche Schlachthäuser eingeführte oder aus
Schlachtviehmärkte aufgetriebene Klauenvieh greifen
die Vorschriften über die abgesonderte Aufstellung
und die polizeiliche Beobachtung ( vergl . 2 ) nicht
Platz .

Die zur sofortigen Abschlachtung in ein öffentliches
Schlachthaus eingeführten Tiere können durch den
Schlachthofdirektor oder seinen Vertreter untersucht
werden .

8
Die Besitzer bezw . die Verfügungsberechtigten ba¬

den innerhalb 24 Stunden nach erfolgter Einfuhr der¬
artiger Tiere (K 2 ) der Ortsbehörde von deren Ein -

stallung Anzeige zu erstatten .
8 8.

Für die Behandlung des aus Beobacbtungsgebie -
tcn in dem Regierungsbezirk Düsseldorf eingeführten
Klauenviehs bleiben die besonderen , bei der Ausfuhr
dieses Viehs vorgeschriebenen Bedingungen maß¬
gebend .

8 0-
Die Kosten der amtstierärztlichen Untersuchung

fallen im Rahmen des F 25 des preußischen Vieh¬
seuchengesetzes dem Unternehmer zur Last fGebühren -
taris siehe Anhang ) . ,

8 i>0.
Diese Anordnung tritt sofort in Kraft .
Düsseldorf , 18 . Februar 1922 .

Der Regierungs -Präsident .
In Vertretung ! Tiemann .

A nhan g .
Für die amtstierärztliche Untersuchung von

!Klauenvieh können die beamteten Tierärzte oder ihre
^Vertreter nachstehende Gebühren berechnen :

I . Für die am Wohnorte des Tierarztes oder in
einer Entfernung von weniger als 2 Kilometer vom
Wohnorte stattfindende Untersuchung einschließlich
der Ausstellung der Gesundheitsbescheinigungen :

bei einem Bestände
von 1— 10 Stück Klauenvieh 25 M

„ 11—25 „ 30 -N

„ 26—50 „ „ 40 -N

„ 51—75 . , . , 50 -N

. , 76 —100 „ „ ' 60 -N

„ mehr als 100 St . Klauenvieh 70 -N
bei einem Bestände von 1 —10 Kälbern , Ziegen ,

Schafen und Schweinen , letztere im Alter pis zu
10 Wochen 10 -N

11—25 Stück 15 -N
26—50 „ 20
51— 75 „ 25 -N
76—100 , . 35 -N
mehr als 100 Stück 40

II . Für die Untersuchung in einer Entfernung
von mehr als 2 Kilometer vom Wohnorte des Tier¬
arztes einschließlich der Ausstellung der Gesundheits¬
bescheinigungen sind neben den zu I angeführten Ge -



bühre » die gesetzlich den Kreistierärzten zustehenden <
Fahrkosten zu entrichten .

III . Erreichen im Falle der Ziner II die für einen
ttntersuchungstag insgesamt zu bezahlenden Gebüh¬
ren nicht die Höhe des gesetzlichen Tagegeldersatzes
so sind die Untersuchenden berechtigt , an Stelle der
Gebühren die Entrichtung des Tagegeldes zu ver¬
langen .

IV . Werden auf einer Reise mehrere Viehbestände
untersucht , so sind die Reisekosten auf die einzelnen
Zahlungsnflichtigeki nach Maßgabe der Zahl der !
untersuchten Tiere zu verteilen . i

V . Der Höcygvetrag der von einem Tierarzte für
die Untersuchungen erhobenen Gebühren dan den ^

Satz von 120 für den , ganzen und 75 M für den ^
halben Tag nicht überschreiten . Gegebenenfalls sind
die Gebühren in gleicher Weise wie die Reisekosten
auf die einzelnen Viehbesitzer zu verteilen . Als hal¬
ber Tag ist die Dauer bis zu -I Stunden einschließlich
der aufgewandten Fabrzeit zu rechnen .

Düsseldorf , 13 . Februar 1322 .
Der Regierungs -Präsident .

In Vertretung ' T i e m a n n .
135 . Errichtung einer neuen Apotheke .

Mit Genehmigung des Herrn Oberpräsidenten soll !
in Düsseldorf , Ortsteil Unterrath , eine neue (43 . )
Apotheke — sogenannte Wartekonzession — errichtet
werden .

Die Konzession wird nur nach Maßgabe des Aller¬
höchsten Erlasses vom 30 . Juni 1831 und des Min . -
Erl . vom 5 . Juli 1834 über die Einführung der
Personalkonzession erteilt .

Geeignete Bewerber fordere ich hierdurch auf ,
binnen 4 Wochen ihr Gesuch schriftlich bei mir
einzureichen . Persönliche Vorstellungen sind zwecklos .

Dem Gesuche sind beizufügen !
1 . Lebenslauf mit Angabe der Familienverhältnisse .
2 . Die Approbation .
3 . Sämtliche Zeugnisse über die bisherige Beschäfti¬

gung seit Ablegung der Staatsprüfung in Ur¬
schrift oder amtlich beglaubigter Abschrift . Diesen ,
der Zeitfolge nach zu heftenden Zeugnissen ist ein
Inhaltsverzeichnis vorzuheften , aus welchem die
in den einzelnen Stellen zugebrachte Zeit unter
jedesmaliger Anführung des Ein - und Austritts¬
tages zu ersehen ist . Die Gesamtzeit der Beschäf¬
tigung als approbierter Apotheker ist am Schlüsse
nach Jahren , Monaten und Tagen zusammenzu - '

rechnen .
4 . Polizeiliche , gleichfalls der Zeitfolge nach gehef¬

tete Führungszeugnisse aus sämtlichen Orten , an
welchen der Bewerber nach erlangter Approbation
als Apotheker oder in sonstiger Beschäftigung
tätig gewesen ist . Hierbei sind die vorgeschriebe¬
nen Stempel zu verwenden .

5 . Der amtliche , aus neuester Zeit herrührende
Nachweis des zur Errichtung einer Apotheke er¬
forderlichen Vermögens .

6 . Die eidesstattliche Versicherung , ob der Bewerber
eine Apotheke bisher besessen hat . Sollte dies der
Fall gewesen sein , so sind Zeitdauer deZ Besitzes
und die Gründe der Veräußerung anzugeben, ' auch
ist der Nachweis des An - und Verkaufspreises bei¬
zufügen .

Apotheker , die zur Zeit eine Apoteke besitzen ,
werden unter der Bedingung als Bewerber zuge¬
lassen , daß sie in bindender Form sich verpflichten ,
im Falle der Berücksichtigung ihres Gesuches auf das
bisherige Vetriebsrecht ohne Anspruch auf Entschädi¬
gung zu verzichten .

Bewerber , die erst nach dem Jahre 1313 approbiert
sind , können voraussichtlich nicht berücksichtigt werden .
Haben sich Bewerber durch Uebernahme anderweiti¬
ger Geschäfte oder Stellungen auf einige Zeit ihrem
eigentlichen Berufe mehr oder weniger entfremdet ,
so wird bei Feststellung des Dienstalters die Zeit
anderweitiger Beschäftigung abgerechnet werden .

Es wird bemerkt , daß eine anderweitige Regelung
des Apothekenwesens beabsichtigt ist und dabei auch
in Frage steht , ob den Konzessionaren eine noch näher
zu bestimmende Betriebsabgabe auferlegt werden
soll . Es bleibt vorbehalten , dieser Betriebsabgabe
auch die vorliegende Konzession zu unterwerfen .

Düsseldorf , 2 . Februar 1322 . I . -l . 583 .
Der Regierungs -Präsident .

133 . Johannes
durch Gottes Erbarmung und des hl . Apostolischen

Stuhles Gnade Bischof von Münster .
Urkunde

über Grenzveränderungen zwischen den Psarren
Jsselburg , Millingen und Haldern .

Nach Anhörung und unter Zustimmung aller an
der Sache Beteiligten wird hiermit angeordnet , was
folgt !

I . Von der Pfarre Millingen wird der Pfarre
Jsselburg der Bezirk überwiesen , welcher begrenzt
wird westlich durch die Kattebrucher Landwehr , nörd¬
lich durch die Grenze der politischen Gemeinde Heel -
den , östlich durch die clevesche Landwehr , südlich durch
die Grenze der politischen Gemeinde Heelden .

Von der Pfarre Haldern wird der Pfarre Jsselburg
der Bezirk überwiesen , welcher nördlich von dem

Landwege liegt , welcher die Werther Chaussee mit
der Haldener Chaussee verbindet .

II . Keine der beteiligten Gemeinden hat das Recht ,
aus diesen Erenzveränderungen Ansprüche auf eine
Entschädigung zu erheben .

III . Die Bestimmungen dieser Urkunde treten am
1 . Oktober 1321 in Kraft .

Münster , 28 . August 1321 .
, (L . S . ) Johannes .

Die nach der vorstehenden Urkunde vom 28 . August
1921 von dem Bischöfe von Münster kirchlicherseits

! ausgesprochene Umpfarrung aus den kath . Pfarreien
Millingen und Haldern in die katholische Pfarrei
Jsselburg wird auf Grund der von dem Minister für
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Wissenschaft Kunst und Volksbildung mittels Er¬
lasses vom 4 . August 1921 — d II 4597 — uns er¬
teilten Ermächtigung hierdurch von Staatswegen be¬
stätigt und in Vollzug gesetzt.

Düsseldorf , 9 . Februar 1922 . II . II . 265 .
(L . S . )

Regierung , Abteilung für Kirchen und Schulwesen .

Bekanntmachungen anderer Behörden .
167 . Bei der heute vorgenommenen Ersatzwahl
eines Mitgliedes des Eesellenausschusses der Hand¬
werkskammer zu Düsseldorf für den 12 . Wahlbezirk
und eines Ersatzmannes wurden gewählt als Mit¬
glied der Schreinergeselle Wilhelm Michels aus Rin¬
dern bei Eleve , als Ersatzmann der Bäckergeselle
Theodor Keysers aus Pont . Dieses Wahlergebnis
wird mit dem Hinweis darauf bekannt gemacht , daß
Beschwerden gegen die Rechtsgültigkeit der Wahl
binnen 4 Wochen bei dem Herrn Regierungs -Präsi -
denten in Düsseldorf einzureichen sind . Nr . 469 .

Geldern , 7 . Februar 1922 . Der Landrat .
166 . Bei der heutigen Auslosung von Rsntenbriefen
der Provinz Westfalen und der Rheinprovinz zum
1 . 7 . 1922 sind folgende Nummern gezogen wordern

a) zu Suchst . 6 . bis 9.
Buchst . I-' zu 6000 M Nr . 14 45 66 241 256 361

362 368 418 437 501 568 576 595 672 679 777
785 803 822 842 872 921 .

Buchst . d zu 1500 M Nr . 29 66 95 165 203 223
294 335 375 429 435 .'

Buchst . II zu 30« M Nr . 128 141 242 267 282 334
342 375 386 467 468 552 555 646 677 687 794 813
838 915 979 1024 1045 1153 1158 1238 1352 1381
1401 1465 1o09 1564 1604 .

Buchst . 4 zu 75 M Nr . 98 195 198 300 361 369
437 457 481 542 r»ö3 642 644 662 702 714 .

b) zu 4Buchst . IW bis 39 .
Buchst . IM zu 3000 M Nr . 39 53 61 96 158 184

188 208 221 230 250 275 .
Buchst , dd zu 1500 M Nr . 34 67 68 .
Buchst . SII zu 300 M Nr . 18 94 158 160 25« 260

288 291 295 .
Buchst . 99 zu 75 M Nr . 184 .
Die ausgelosten Rentenbriefe , deren Verzinsung

vom 1 . 7 . 1922 ab aufhört , werden den Inhabern
mit der Aufforderung gekündigt , den Kapitalbetrag
gegen Rückgabe der Rentenbriefe -mit den Zins¬
scheinen

zu a ) Reihe 4 Nr . 14— 16 nebst Erneuörungs -
zu b) Reihe 2 Nr . 11 — 16 scheinen

vom 1 . 7 . 1922 ab bei den Rentenbankkassen Hierselbst
oder in Berlin C . , Klosterstraße 761 , oder der - Preuß .
Staatsbank (Seehandlung ) in Berlin W . 56 , Mark¬
grafenstraße 46a , vormittags von 9 bis 12 Uhr in
Empfang zu nehmen . Der Wert der etwa fehlenden
Zinsscheine wird in Abzug gebracht .

Die Einlieferung der gekündigten Rentenbriefe
kann zum Fälligkeitstage auch durch die

Post erfolgen , worauf der Gegenwert in der bean¬
tragten Weise auf Gefahr und Kosten des Empfän¬
gers übermitelt wird .

Die Nummern aller gekündigten bezw . noch rück¬
ständigen Rentenbriefe werden auch durch die von
Ulrich Leoysohn in Berlin - Tharlottenburg 4 , Dahl -
mannstraße 8 , zusammengestellte und im Verlage
von W . Levysohn in Grünberg i . Schl . erscheinende
„Allgemeine Verlosungstabelle " in den Monaten
Februar und August jedes Jahres veröffentlicht .

Münster i . W . , 7 . Februar 1922 . I . 102/22 .
Direktion der Rentenbank .

169 . Die Wahlberechtigten im 7 . Wahlbezirk
(Stadtkreis Barmen und Kreis Lennep ) haben am
10. Februar 1922 auf 6 Jahre zum Gesellenausschuß
der Handwerkskammer für den Regierungsbezirk
Düsseldorf gewählt ! a ) zum Mitglied den Zimmer¬
gesellen Wilhelm Jung in Elberfeld , b ) zum Ersatz¬
mann den Echneidergesellen Oskar Haß in Barnren .
Gemäß 8 kl der Wahlordnung für die Handwerks¬
kammer vom 23 . August 1899 sind etwaige Beschwer¬
den gegen die Rechtsgültigkeit der Wahl binnen
4 Wochen bei dem Herrn Megierungs - Präsidenten
zu Düsseldorf einzureichen .

Barmen , 11 . Februar 1922 .
! Als Wahlkommissar ! Der Oberbürgermeister .
170 . Bei der am 5 . d . M . im X . Wahlbezirk statt¬
gefundenen Wahl des Mitgliedes und seines Ersatz¬
mannes für den Eesellenausschuß der Handwerks¬
kammer zu Düsseldorf haben die Wahlberechtigten
den Schreinergesellen Hermann -Koch zu Dülken als
Mitglied und den Bäckergesellen Wilhelm Pütting
zu Dülken als oessen Ersatzmann auf die Dauer von
6 Jahren gewählt . Gemäß 8 11 der Wahlordnung
für die Handwerkskammer zu Düsseldorf wird dieses
Wahlergebnis hierdurch mit dem Bemerken zur
öffentlichen Kenntnis gebracht , daß Beschwerden ge¬
gen die Rechtsgültigkeit der Wahl binnen 4 Wochen
bei dem Herrn Regierungs - Präsidenten in Düsseldorf
anzubringen sind .

Viersen , 10 . Februar 1922 .
Der Wahlkommissar !

Dr . Eille s , Bürgermeister .
171 . Bei der am 8 . Februar 1922 stattgefundenen
Neuwahl für den Gesellenausschuß der Handwerks¬
kammer zu Düsseldorf wurden das ausscheidende Mit¬
glied Karl Kranz , SchneiLergeselle , zu Remscheid , und
der ebenfalls ausscheidende Ersatzmann Justus - Knie -
ling , Schlosseraeselle zu Wald , wiedergewählt . Ich
bringe dieses mit dem Hinweis zur öffentlichen
Kenntnis , daß Beschwerden gegen die Nechtsgültig -
keit der Wahl binnen 4 Wochen bei dem Herrn Re -
gierungspräüoenten zu Düsseldorf einzureichen sind .

Solingen , 10 . Februar 1922 .
Der Wahlkommistar des II . Wahlbezirks .
In Vertretung des Oberbürgermeisters !

K r u p s , Beigeordneter .

Die Einrllckungsgebühren betragen für die zweigeipaltene Textzeile oder deren Raum 1,— M ., bei Tabellensatz für
die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 1,50 M . — Belegblätter und einzelne Stücke kosten 50 Pfg . für jeden

angefangenen Bogen , mindestens aber 1 -K für jedes Stück des Amtsblatts .
Schriftleitung ! Amtsblattstelle der Regierung . — Druck ! Buchdruckerei Otto Fritz , Düsseldorf , Oststr. 13.
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Regierung zu Düsseldorf .
Stück 9 . DWeldsrs . ZEMSlag den MSts 1K22 .

Beilagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr . 17 und 18 und 9 der Sonderbeilage zum Oeffentlich . Anzeiger .

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 8 . März 1922 ,
.mittags 12 Uhr , der Amtsblattstelle zuzusenden .

Inhalt : Neue Höchstsätze der Erwerbslosenunterstützung 81 , i^ terbekasse der Rheinisch -Westfälischen
Kommunalbeamten zu Essen 81 , Zwangsinnuugen 82 , 84 , 85 , Ordentliches Mitglied des Ausschusses zur
Feststellung von Kriegsschäden (Verdrängungsschäden ) 82 , Mitglieder und Stellvertreter der Notierungs -
kommissivn am Schlachtviehmarki in Essen 82 , Hauskollekten 82 , 87 , Losevertrieb 32 , 1 . Nachtrag zum
Tarif für die staatlichen und städtischen Häfen des Eemeindebezirks Duisburg 82 , Handwerkskammer -
Wahlen 82 , Mitglieder des Berufungsausschusses der linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft
in Moers 84 , Tarif für die Rheinfähre in Orsoy - Walsum 84 , Kosten der Umschulung von Bauhilfs¬
arbeitern zu Bauhandwerkern 84 , Viehseuchenpolizeiliche Anordnung 84 , Rechnungen und Forderungs¬
nachweise über die von der Regierungshauptkasse zu leistenden Zahlungen 84 , Auswanderungsagent
Dahl in Barmen 83 , Verlorene Zulassungsbescheini gungen und Führerscheine für Kraftfahrzeuge 83 ,
1 . Nachtrag zur Brückengeldordnung für die Ruhrbrücke Kupferdreh -Heisingen 86 , Polizeiverordnung be¬
treffend die gesundheitswidrige Verabfolgung von Speiseeis und kalten Getränken an Kinder 86 , Mark¬
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des Vorsitzenden d . Berggewerbegerichts in Dortmund 87 , Auslosung v . Rentenbriefen 87 , Personalien 88 .

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
268 . Mit Zustimmung der Reichsregierung werden
vom 18 . Februar 1922 ab für das Preussische Staats¬
gebiet folgende neue Höchstsätze der Erwervslosen -
unterstützung in Geltung gesetzt !

in den Orten der Ortsklassen
üe L V Du . L

1 . für männliche Personen
a ) über 21 Jahre , so¬

fern sie nicht in dem
Haushalt eines ande¬
ren leben

b) über 21 Jahre , so¬
fern sie in dem Haus¬
halt eines anderen
leben

c ) unter 21 Jahren
3 . für weibliche Personen

a ) über 21 Jahre , sofern
sie nicht in den : Haus¬
halt eines anderen
leben

b ) über 21 Jahre , sofern
sie in dem Haushalt
eines anderen le¬
ben

c ) unter 21 Jahren
4 . als Familienguschläge

für
a ) den Ehegatten
b ) die Kinder und son¬

stige unterstützungs¬
berechtigte Angehö¬
rige

18,50 17,00 15,00 12,50

15,00 13,50 12,00 10,00
10,00 9,00 8,00 7,00

15,00 13,50 12,00 10,00

10„
8,00

9,00
7,25

8,00
0 .25

7,00
5,25

8,75 7,75 6,75 5,50

7 .50 6,75 6 .25 5,50

Anlaß für die Erhöhung der Unterstützungssätze
ist die Erhöhung des Vrotpreifes , die etwa Mitte
d . Mts . eintreten wird und die allgemeine Steige -
gerung der Lebenshaltungskosten , die sich ln den letz¬
ten Wochen vollzogen hat . Wie bei früheren Er¬
höhungen der Erwerbslosenunterstützung ist auch
diesmal davon abgesehen , die neuen Höchstsätze auf
dem Wege einer Aenderung der Verordnung über
Erwerbslosenfürsorge einzuführen , da sich nicht über¬
sehen läßt , ob die neuen Höchstsätze für längere Zeit
aufrecht erhalten werden können . Ich muß auch
bei dieser Gelegenheit nochmals betonen , daß es sich
nur um Höchstsätze handelt , deren Anwendung nur
dann zulässig ist , wenn die Teuerungsverhältnisse
die Zahlung der Vollsätze erforderlich machen .

Wegen Anwendung dieser neuen Sätze auf die pro¬
duktive Erwerbslosenfürsorge bleibt weitere Ver¬
fügung vorbehalten .

kleb erdrucke für die Nachgeordneten Behörden sind
beigefügt . III . L , Nr . 286 .

Berlin W . Lk , 11 . Februar 1922 .
Der Minister für Volkswohlfahrt .

Im Auftrage ! Bracht .
A » die Herreu Regierungspräsidenten usw .

209 . Die Sterbekasse der Rheinisch - Westfälischen
Kommunalbeamten zu Essen habe ich als gemein¬
nützige Unternehmung im Sinnendes Z 1 der Ver¬
ordnung über die Bilanzierung der Kriegsanleihen
vom 24 . März 1920 (REBl . S . 333 ) anerkannt ,
l d 1521 II .

Berlin , 4 . Februar 1922 .
Der Minister des Innern .
Im Auftrage ! Stö lzel .



Bekanntmachungen der Provinzialbchörde .
210 . Zur Ermittelung , ob die Mehrheit der betei¬
ligten Gewerbetreibenden dem Antrage auf Errich¬
tung einer Zwangsinnung für das Maler - und An¬
streichergewerbe für den Bezirk des Kreises Geldern
mit Ausnahme der Bürgermeistereien Kevelaer ,
Kervenheim und Weeze zugestimmt , Habs ich den
Herrn Landrat zu Geldern zum Beauftragten bestellt .
I . b . V . 85».

Düsseldorf , 17 . Februar 1922 .
Der Regierungs - Präsident .

211 . Auf Grund mir von dem Herrn Finanzmini¬
ster und dem Herrn Minister des Innern erteilten
Ermächtigung habe ich gem . Nr . ll der Preußischen
Ausführungs -Anweisung zum Reichsgesetze über die
Feststellung von Kriegsschäden im Reichsgebiete
vom 3 . Juli 1916 (REBl . S . »75 ) und des K 17 der
Richtlinien der Reichsregierung vom 10 . Juni 192 »
(Zentr . - Bl . f . d . Deutsche Reich Nr . 31 vom 17 . Juni
192 » , S . S . 871 ff . ) den früheren Kontrollinspektor
Aloys Schuster , Düsseldorf - Rath , Eckampftr . 26 , zum
ordentlichen Mitgliede des Ausschusses zur Feststel¬
lung von Kriegsschäden (Berdrängungsschnden ) er¬
nannt . I . D . 2 Nr . 9841 .

Düsseldorf , 2» . Februar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

212 . l . Infolge Verschmelzung des Vereins der
Kleinviehhändler mit dem Verein der Großviehhänd¬
ler tritt bei der Notierungskommission am Schlacht¬
viehmarkt in Essen folgende Neuerung ein . Der der
Kommission bisher als „stellvertretendes Mitglied "
des Viehhandels zugehörige August Zimmermann
wird hierdurch zum ordentlichen Mitglied der Notie¬
rungskommission ernannt . Zu Stellvertretern für
die ordentlichen Mitglieder des Viehhandels Her¬
mann Herz und August Zimmermann wird Julius
Meyer in Miilheim (Ruhr ) und Wilhelm Niehaus
in Essen - Ruhr ernannt . Als Vertreter der Land¬
wirtschaft ernenne ich hiermit den Gutsbesitzer Theo¬
dor Huttrop in Essen zum ordentlichen Mitglied
der genannten Notierungskommission . I . P . 554 .

Düsseldorf , 2 » . Februar 1922 .
Der Regierungs - Präsident .

213 . Der Herr Oberpräsident in Coblenz hat durch
Erlaß vom 23 . v . Mts . , V . 2 Nr . 41 , dem St . Josefs¬
haus in Jmmigrath die Erlaubnis erteilt , zum
Besten des Neubaus eines Jugend - und .Erziehungs¬
heimes zur Aufnahme von Waisenkindern und ver¬
lassenen Kindern im Jahre 1922 eine einmalige
Haussammlung bei den katholischen Bewohnern der
Rheinprovinz abhalten zu lassen . Mit der Abhal¬
tung der Sammlung sind die Schwestern Walburga ,
Eerolda , Jgnacella , Landolfa und Arimathäa be¬
auftragt . 1 . da . 1934 .

Düsseldorf , 24 . Februar 1922 .
« Der Regierungs -Präsident .

214 . Unter Bezugnahme auf meine Bekannt¬
machung vom 1 . März v . Js . (Amtsbl . Strick 11

Nr . 313 ) bringe ich hiermit zur öffentlichen Kennt¬
nis , daß die Preußische Staatsregicrung dem Präsi¬
dium der deutschen Gewerbeschau München 1922 in
München , Theresienhöhe 4a , als Ziehungstage fiir die
. weite Reihe der zugunsten der deutschen Gewerbeschein
München . 1922 bewilligten Landeslotterie die Tage
vom 24 . bis 29 . und 31 . 7 . 1922 genehmigt hat .

Im pveuß . Staatsgebiet dürfen jedoch Lose für
diese Lotterie vor dem 2» . 6 . 1922 weder verkauft
noch zum Kauf angeboten werden . I . da . 1727 .

Düsseldorf , 22 . Februar 1922 .
Der Regierungs - Präsident .

215 . 1 . Nachtrag
zum Tarif für die staatlichen und städtischen Häfen
des Gemeindebezirks Duisburg vom 29 . Nov . 1921 .
I 11 3V67. (Reg . - Amtsblatt Stück 48 vom 3 . 12, 21 ,

Seite 472 ),
1 . Es ist zu zahlen :

V. an Kippgeld
von den im Betriebe der Hafenverwaltung gekipp¬
ten Kohlen , Briketts , Koks und Koksasche für jede
Tonne !
! . von flott zu kippenden Kohlen und Briketts so¬

wie von Koksasche (Kippzeit bis zu 7 Mi¬
nuten ) 6 M

2 . von slott zu kippendem Koks (Kippzeit bis
zu 7 Minuten ) 8 „

3 . von schwer zu kippenden Kohlen . Briketts ,
Koks und Koksasche (Kippzeit bis zu 15
Minuten ) 1 » „

4 . wie vor (Kippzeit bis zu 3» Minuten ) 1 » „
5 . wie vor (Kippzeit über 3» Minuten ) 22 „

für jede Sendung jedoch mindestens 200
außerdem

» . fiir das Abdrehen der zurückzustellenden
Eisenbahnwagen für jeden Wagen 4 „

7 . für das Verwiegen jedes Eisenbahnwagens 8 „
2 . Die Tarifsätze der Ziffer I (Hafengeld ) , III

( Werftgeld ) und IV (Lagergeld ) werden um 25
n . H . erhöht .

3 . Vorstehender Nachtrag wird hiermit im Namen
des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe
und des Herrn Finanzministers mit Wirkung
vom 1 . März 1922 ab in Kraft gesetzt . I . H . 487 .

Düsseldorf , 24 . Februar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

21 » . Nachdem das Ergebnis der Wahlen zur Hand¬
werkskammer endgültig feststeht , auch die Gewähl¬
ten die auf sie gefallenen Wahlen angenommen
haben , bringe ich gemäß K 15 der Wahlverordnung
für die Handwerkskammer zu Düsseldorf vom
23 . August 1899 die jetzige Zusammensetzung der
Handwerkskammer zur öffentlichen Kenntnis .

Verzeichnis der Mitglieder und Ersatzmänner
der Handwerkskammer . Abteilung I (Düsseldorf ) ,

a ) Mitglieder .
1 . Wilhelm Hecker, Wagenbauer zu Düsseldorf
2, B . Ehr . Koch, Schreinermeister zu Düsseldorf



3 . Anton Kürten , Bäckermeister zu Düsseldorf
4 . H . Nothauss Schuhmachermeister zu Düsseldorf
5 . Heinrich Creweth , Dachdeckcrmeister zu Ohligs
9 . Richard Epe , Malermeister zu Remscheid
7 . Emil Weck , Bäckermeister zu Solingen
8 . Carl Arns , Konditormeister zu Remscheid
9 . Gustav Lengert , Schneidermeister zu Wiesdorf

19 . Hugo Günther , Friseur zu Wiesdorf .
b) Ersatzmänner .

1 . Albert Bach , Schlossermeister zu Düsseldorf
2 . Joach . Kreis , Damenschneider zu Düsseldorf
3 . Wilh . Bose , Vaugewerksmeisier zu Düsseldorf
4 . Ludwig Höner , Installateur zu Benrath
5 . Aug . Hummelfiep , Maurermeister zu Opladen
9 . Ernst Müller jun . , Malermeister zu Solingen
7 . Fritz Nebeling , Dachdeckermeister zu Remscheid
8 . Aug . Alrich , Metzgermeister zu Remscheid
9 . Jul . Hetzmer , Metzgermeister zu Solingen

19 . Ios . Weyer , Maurermeister zu Buchholz .
Abteilung li (Essen-Ruhr ) ,

a ) Mitglieder .
1 . Karrenbock , Malermeister zu Essen
2 . Müller , Schneidermeister zu Essen
3 . Oberembt , Baugewerksmeister zu Essen
4 . Berens , Schuhmachernieister zu Werden
5 . Troullier , Bäckermeister zu Essen
9 . von der Dunk , Schlossermeister zu Essen ,

b ) Ersatzmänner .
1 . Corthaus , Buchbindermeister zu Essen
2 . Wöller , Sattlermeister zu Essen
3 . Oppermann , Tischlermeister zu Essen
4 . Hinteler , llhrmachermeister zu Essen
3 . Kraayvanger , Fleischermeister zu Essen
6 . Schlenkert , Klempner - und Installateur zu Essen .lll . Abteilung (Duisburg ) ,

a) Mitglieder .
1 . Max Kölges , Friseur zu Miilheim
2 . Wilhelm Schäfer , Schneidermeister zu Duisburg3 . Josef Schlichthorn , Malermeister zu Hamborn
4 . Theodor Bahn , Schreinermeister zu Oberhausen3 . Franz Rentmeister , Schneidermeister zu Sterk¬

rade
9 . Heinrich Schnelting , Fleischermeister zu Rees
7 . Georg Keßler , Schlossermeister zu Duisburg8 . Karl v< Eicken , Schlossermeister z » Miilheim /

Ruhr .
b) Ersatzmänner .

1 . Hermann Bienemann , Bäckermeister zu Dins -
laken

2 . Peter Nademann , Nialermeister zu Oberhausen3 . Gustav Hahn , Schneidermeister zu Mülheim -R .4 . Karl Kintzel , Friseur zu Duisburg -Meiderich3 . Gerh . Baumann . Schlossermeister zu Hamborn9 . Alex Tennholten , Bäckerinnster zu Ellen7 . August Sievers , Schuhmachernieister zu Mül¬
heim - R .

8 . Jacob Malbach , Dachdeckermeifter zu Ober¬
hausen .

Abteilung IV (Elberfeld )
a) Mitglieder .

1 . Paul Brand , Schreinermeister zu Barmen
2 . Karl Rahmann , Bäckermeister zu Barmen
3 . Fr . O . Vogel , Polsterer und Dekorateur zu El¬

berfeld
4 . Heinrich Spelz , Friseur zu Elberfeld3 . Wilh . Speth , Uhrmachermeister zu Elberfeld
9 . Heinrich Feller , Malermeister zu Wermels -

kirchen
7 . Arn . v . Scheuen , Bäckermeister zu Langenberg8 . Albert Jacobs , Schlossermeister zu Lenuep .

b) Ersatzmänner .
1 . Heinrich Stracke , Schlossermeister zu Barmen2 . Paul Rützinann , Schmiedemeister zu Barmen3 . Gustav Langenohl , Bückermeister zu Elberfeld4 . Otto Emich , Bürstenmacher zu Elberfeld5 . Karl Wilke , Schmisdemeister zu Elberfeld9 . Fritz Biesterfeld , Friseur zu Lenuep
7 . Heinrich Tönissen , Schreinermeister zu Velbert
8 . Ewald Lagos , Schreinermeister zu Liittring -

hausen .
Abteilung V (M . - Eladbach )

a ) Mitglieder
1 . Josef Nongen , Schreinermeister zu M . -Gladbach2 . Josef Heyer , Malermeister zu Rheydt3 . Theo Füsser , Schneidermeister zu Neutz4 Leo Jungverdorben , Metzgermeister zu Ereven -

broich -Wevelingb -in >) u
3 . Wilhelm Kox , Schlossermeister zu Viersen9 . Wilhelm Cornelissen , Bäckermeister zu Dülken7 . Wilhelm Jmmerath , Installateur zu M . -Glad -

bach.
b ) Ersatzmänner .

1 . Gustav Keymer , Baugewerksmeister zu Rheydt2 . Ernst Behle , Schneidernieister zu Rheydt
Josef Walter , Bäckermeister zu Neutz4 . Schorrenberg , Sattlermeister zu Grevenbroich3 . Alex Denker , Schneidermeister zu Viersen9 . Beginen , Sattlermeister zu Kaldenkirchen7 . Jungbluth , Malermeister zu M . -Gladbach .

Abteilung VI (Crefeld ) .
a) Mitglieder

1 . Theodor Derks , Schuhmachermeister zu Crefeld2 . Heinrich Ricken sen . , Bäckermeister zu Crefeldb - Fritz Schiffers , Bauunternehmer zu Crefeld4 . Carl Erootens , Anstreichermeister zu Crefeld3 . Heinrich Voorgang , Bäckermeister zu Mörs9 . Carl Schondorf , Malermeister zu Homberg7 . Anton Bergmann , Fleischermeister zu Geldern8 . Carl Jäger , Klempnermeister zu Cleve
9 . Willi Liebscher , Malermeister zu Crefeld .b) Ersatzmänner : '
1 . Peter Kleiemanns , Schneidermeister zu Crefeld2 . Konrad Vongartz , Konditormeisier zu Crefeld3 . Joh . van Acken , Buchdrucker zu Crefeld4 . Carl Wildermuth , Elektro - Jnstallateur zü Cre¬

feld



5 . Eugen Römer , Uhrmachermeister zu Mörs
l>, Peter Bronn , Malermeister zu Homberg
7 . Heinrich Piepers , Schneidermeister zu Straelen
8 . Beruh . Gerritzen , Schlossermeister zu Eoch
9 . Fritz Eoldmann , Polsterer und Dekorateur zu

Crefeld .
Düsseldorf , l7 . Februar 1922 .

Der Regierungs -Präsident .
In Vertretung ' T i e in a n n .

217 . Gemäß 8 21 , Ziffer 1 und 3 des Entwässe¬
rungsgesetzes für das linksniederrheinische Indu¬
striegebiet vom 29 . April 1913 (E .S .S . 251 ) ernenne
ich für die Dauer des Hauptamtes :

a ) an Stelle des Geheimen Regierungsrats
Dr . Bauer den Regierungsassessor Dr . Hock, Mit¬
glied der Regierung in Düsseldorf , zum stellver¬
tretenden Vorsitzenden des nach 8 29 a . a . O . er¬
richteten Berusungsausschusses ver linksnieder -
rheinischen Entwässerungsgenossenschaft in
Akoers und

b ) an Stelle des verstorbenen Regierungs - und
Vaurats Gumtz den Regierungs - und Baurat
Frank , Vorstand des Kultur - Bauamts I in Düs¬
seldorf ,
zum Mitgliede des vorbenannten Berufungs¬
ausschusses . I . bl . 989 .

Düsseldorf, . 29 . Februar 1922 .
Der Regierungs - Präsident .

218 .
'Im Auftrage des Herrn Oberpräsidenten

( Rheinstrombauverwaltung ) zu Coblenz wird hier¬
mit folgendes zur öffentlichen Kenntnis gebracht .

„Der im Regierungsamtsblatt Stück 46 vom 19.
1l . 21 Seite 459 veröffentlichte Tarif für die Nhein -
fähre Orsoy -Walsum vom 31 . 19. 1921 erhält in Ab¬
schnitt I folgenden Zusatz :. „Ziffer 2 . Auf Dampf¬
oder Kraftbooten , für jede -Person einschl . der Trag¬
last 3,99 9t , aber mindestens 6,99 9t .

" I . 12, 1174 .
Düsseldorf , 27 . Februar 1922 .

Der Regierungspräsident .
219 . Auf den Bericht vom 8 . d . Mts . erwidere ich
ergebenst , daß zu den Kosten der Umschulung von
Bauhrlfsarbeitern zu Bauhandwerrern Mittel der
produktiven Erwerbslosenfürsorge zur Verfügung ge¬
stellt werden , wenn entweder der umzuschulende
Bauhilfsarbeiter selbst erwerbslos ist und Erwerbs -
losenunterstiitzung bezieht oder wenn in die Stelle
des nicht erwerbslosen Bauhilfsarbeiters ein Er¬
werbsloser einrückt .

Nach den zurzeit geltenden Bestimmungen , deren
Abänderung ich beim Herrn Minister beantragt
habe , kommt für Umschulungsmaßnahmen von Bau¬
hilfsarbeitern nur eine Eesamtsörderung von
9t l699 .— in Frage . Sofern obige Bedingungen er¬
füllt werden , wollen Sie mir entsprechenden Antrag
durch Vermittlung des Landesarbeitsamts Hierselbst
einreichen . Gegen den Beginn der Umschulung habe
ich nichts einzuwenden .

Die für Umschulungsmaßnahmen entstehenden

84

Verwaltungskosten sind mit den monatlichen Nach¬
weisungen der allgemeinen Erwerbslosenfürsorge , be¬
sonders detailliert , anzufordern . ! . b . II . 476 .

An den Herren Oberbürgermeister in Nemscheid .
„An die Herren Landräte , Oberbürgermeister und

Bürgermeister des Bezirks . Abschrift zur gefälligen
Kenntnis .

Düsseldorf , 16 . Februar 1922 .
Der Regierungs - Präsident .

Bichseuchenpolizciliche Anordnung .
229 . Aus Grund des Reichsgesetzes vom 7 . April
1869 betr . Maßregeln gegen die Rinderpest (REBl .
S . 195 und der dazu ergangenen revidierten Instruk¬
tion vom 9 . Juni 1873 (RGBl . S . 147 ) wird hier¬
durch mit Ermächtigung des Ministers für Land¬
wirtschaft , Domänen und Forsten folgendes bestimmt -

8 1 .
Das durch die viehseuchenpolizeiliche Anordnung

für den Regierungsbezirk Düsseldorf vom 22 . 7 . 1921
Nr . I L 2259 (A .-Bl . Stück 39 Nr . 941 ) angeordnete
Verbot der Ein - und Durchfuhr von frischen von
Wiederkäuern stammenden tierischen Teilen und Er¬
zeugnissen (ausgenommen Butter , Milch , Sahne
und Käse ) aus Brasilien wird hiermit aufgehoben .

§ 2-
Diese Anordnung tritt sofort in Kraft . I . L . 362 .
Düsseldorf , 27 . Februar 1922 .

Der Regierungs -Präsident .
22 ! . Die Nachgeordneten Behörden und Beamten
mache ich darauf aufmerksam , daß alle Rechnungen
und Forderungsnachweife über die von unserer
Hauptkasse zu leistenden Zahlungen für Forderun¬
gen — insbesondere auch Reisekosten — aus dem vom
1 . April 1921 bis 31 . März 1922 laufenden Rech¬
nungsjahre , die entweder den Beamten selbst zu¬
stehen , oder von ihnen im Bereiche ihres Wirkungs¬
kreises für andere Personen vorschußweise zu berich¬
tigen sind , mit den zugehörigen Belägen alsbald ,
spätestens aber bis - 15 . April d . Js . hier eingehen
müssen . Die genaue Beachtung dieser Anordnung
ist zur Herbeiführung eines ordnungsmäßigen Ge¬
schäftsganges und zur rechtzeitigen Fertigstellung der
Jahresabschlüsse unbedingt erforderlich . V . IZ . I . 426 .

Düsseldorf . 18 . Februar 1922 .
Der Regierungspräsident . Kassenverwaltung .

222 . Zur Ermittelung , ob die Mehrheit der betei¬
ligten Gewerbetreibenden dem Antrage auf Errich¬
tung einer Zwangsinnung für das Bäckerhandwerk für
den Bezirk des Landkreises Neust zustimmt , habe ich
dem Herrn Landrat zu Neust zum Beauftragten be¬
stellt . I . bh V . 935 .

Düsseldorf . 22 . Februar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

223 . Zur Ermittelung , ob die Mehrheit der betei¬
ligten Gewerbetreibenden dem Antrag auf Errich¬
tung einer Zwangsinnung für das Maler - und An¬
streichergewerbe für den Bezirk der Bürgermeiste¬
reien Kevelaer , Kervenheim und Weeze des Kreises



Geldern zustimmt , habe ich den , Herrn Landrat
Geldern zum Beauftragten bestellt . I . b . V . 875 .
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zujErkennnungsnummer I ^ 7039 ist einstweilen ge¬
sperrt . I 8 II 262/22 .

Düsseldorf , 22 . Februar 1622 . Düsseldorf , 10 . Februar 1922 .
Der Negierungs -Präsident . ! Der Regierungs -Prasident .

2 ? 4 Die dem Auswanderungsagenten Otto Dah l 228 . Die am 2 . 3 . 1921 für das mit dem Erken -

zu Barmen am 22 . Juni 1911 gemäß Z 11 des Ge - nungszeichen I ^ 7772 versehene Personen -Kraftrad

setzes vom 9 . Juni 1897 (RGBl . S . 463 ) für den Ne - des Karl klnkrig in Walsum , Provinzialjtraße 88,

aierungsbezirk Düsseldorf erteilte Erlaubnis zum erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden ge¬
kommen und wird hiermit für ungültig erklärt . Die
Erkennungsnummer I 7772 ist einstweilen ge¬
sperrt . I 8 II 16649 .

Düsseldorf , 10 . Februar 1922 .
Der Negierungs -Präsident .

229 . Die am 14 . Februar 1921 für den mit dem
Erkennungszeichen I . Ti 19561 versehenen Personen -

gierungsbezirk Düsseldorf erteilte Erlaubnis zum
Geschäftsbetrieb eines Auswanderungsagenten —

seiner Vollmachtgeberin — des Norddeutschen Llopd
in Bremen , ist zurückgezogen , morden .

Ich bringe dies mit dem Bemerken zur öffentlichen
Kenntnis , daß gemäß § 31 der Bekanntmachung des
Herrn Reichskanzlers , betr . die „Bestimmungen über
den Geschäftsbetrieb der Auswanderungsunter¬
nehmer und Agenten " vom 14 . März 1898 (RGBl . Kraftwagen der Firma Walter Kellner A . -E . rn

S 39 ff . ) die Freigabe der von dem Norddeutschen Varmen -Wiehl erteilte Zulastungsbeschernigung ist

Lloyd durch das Reichsministerium des Innern in abhanden gekommen und w . rd hiermit für ungültig

Berlin für Dahl bestellten Sicherheit von 1566 M . Erklärt . Die Erkennungsnummer I 2 19561 ist emst -

i » Worten : . .Eintausendiünfbundert 'Mark " erfolgen weilen gesperrt . - I . II . ^81/ ^ .
in Worten : „Eintausendfünfhundert -Mark " erfolgen ! -
wird , wenn nicht innerhalb einer Frist von einem ^

Düsseldorf , 1e>. Februar r .w2.

Jahre Ansprüche an sie bei mir angemeldet werden .
I . b . V . 941

Düsseldorf , 22 . Februar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

225 . Auf Grund des ß 160u , Absatz 2 RGO . , ordne
ich hiermit an , daß die Mitglieder der Zwangsin¬
nungen für das Schuhmacher - , Sattler - und Polste¬
rergewerbe zu Werden und Kettwig , soweit sie das
Sattler - und Polstererhandwerk betreiben , aus diesen
Innungen mit Ende April d . Js . ausscheiden und
einer am 1 . Mai d . Js . für den Bezirk der Bürger¬
meistereien Kettwig und Werden zu errichtenden
Zwangsinnung für das Sattler - und Polsterer¬
gewerbe angehören .

Diese Innung führt den Namen „Zwangsinnung
für das Sattler - und Polstererhandwerk von Kettwig
und Werden " und hat ihren Sitz in Kettwig .

Vom 1 . Mai 1922 ab gehören alle Gewerbetrei¬
bende , die in den Bürgermeistereien Kettwig und
Werden -Stadt und Land das Sattler - und Polsterer¬
gewerbe betreiben , dieser Innung an . I . b . V . 899 .

Düsseldorf , 22 . Februar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

226 . Die am 21 . April 1921 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I X 11925 versehenen Personen -
Kraftwagen der Firma F . Dahnien in M .Eladbach ,
Hindenburgstraße 207 , erteilte Zulassungsbescheini -
gunn ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . Die Erkennungsnummer I ^ 11925
ist einstweilen gesperrt . I . 8 . II . 260 .

Düsseldorf , 10 . Februar 1922 .
Der Regierungspräsident .

227 . Die am 30 . Oktober 1919 für den mit dem Er -
lennnungszeichen I 2, 7039 versehenen Lastkraftwagen
der Städtischen Krankenanstalten in Düsseldorf er¬
teilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden gekom¬
men und wird hiermit für ungültig erklärt . Die

Der Regierungspräsident .
230 . Die am 26 . 6 . 1920 für den mit dem Erken¬
nungszeichen I X 18863 versehenen Lastkraftwagen
der Sipo in Remscheid erteilte Zulassungsbescheini¬
gung ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . Die Erkennungsnummer l ? 18863
ist einstweilen gesperrt . I 3 II 223 .

Düsseldorf , 9 . Februar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

23 l . Der dem Gustav Schankat in Crefeld . geboren
am 1 . Juli 1887 in Königsberg , diesseits am 17 .
August 1911 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . I . 3 . I . Nr . 264/22 .

Düsseldorf , 25 . Februar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

232 . Der dein Max Korke in Düsseldorf , geboren am
20 . September 1890 in Calcum , diesseits am 21 . Ok¬
tober 1910 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge
ist abhanden gekommen und wird hiermit für ungül¬
tig erklärt . I . 8 . I . Nr . 3305/21 .

Düsseldorf . 19 . Februar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

233 . Der dem Karl Müller in Elberfeld , geboren
am 16 . November 1892 in Remscheid , diesseits am
9 . Oktober 1919 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . I .. 3 . I . Nr . 21/22 .

Düsseldorf , 25 . Februar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

234 . Der dem Ernst Kann in Eoch , geboren am
23 . Februar 1895 in Duisburg , diesseits am 17 . Mai
1921 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist
abhanden gekommen und wird hiermit für ungültig
erklärt . I . 8 . I . 324/22 .

Düsseldorf , 25 . Februar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .



235 . Der dem Karl Vaillaut in Reinscheid , geboren
am 30 . Oktober 1879 in Remscheid , diesseits ain
13 . Juni 1914 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . I . 3 . I . 140/22 .

Düsseldorf , 25 . Februar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .230 . Der dem Eugen Röhrig in Düsseldorf , geboren

am 31 . Dezember 1893 in Solingen , diesseits am
11 . Februar 1919 erteilte Führerschein für Kraft¬
fahrzeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit
für ungültig erklärt . I . 3 . I . 82/22 .

Düsseldorf , 25 . Februar 1922 .
Der Regierungs - Präsident .237 Der den ? Karl Ewert in Essen , geboren am19 , August 1899 in Essen , diesseits am 28 . Oktober

1921 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist
abhanden gekommen und wird hiermit für ungültigerklärt . I . -8 . I . Nr . 97/22 .

Düsseldorf , 25 . Februar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .238 . Der dem Hugo Hilger in Elberfeld , geborenam 4 . Mai 1889 in Elberfeld , diesseits am 18 . Ok¬

tober 1916 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge
ist abhairden gekommen und wird hiermit für ungül¬tig erklärt . I . 8 . 1 . Nr . 157/22 .

Düsseldorf , 25 . Februar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .239 . Die am 27 . September 1919 für den mit dem

Erkennungszeichen I 7 11081 versehenen Last -Kraft¬
wagen der Ehem . Fabrik , Eriesheim -Elektron -Werkin Düsseldorf -Eller erteilte Zulassungsbescheinigringist abhanden gekommen und wird hiermit für un¬
gültig erklärt . Die Erkennungsnummer 1 7, 11081
ist einstweilen gesperrt . I . 8 . II . 16621 .

Düsseldorf , 10 . Februar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .240 . Der dem August Pahlke in Duisburg , geborenam 24 . Februar 1869 in Wettin , Kreis Rastenburg ,diesseits an ? 27 . März 1919 erteilte Führerschein für

Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt . I . 8 . I . Nr . 80/22 .Düsseldorf , 27 . Februar 1922 .

Der Regierungs - Präsident .241 . Der dem Albert Laschke in Eräfrath , gebore ??an ? 8 . März 1894 , in Elberfeld , diesseits am s2 . Sep¬tember 1911 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit fürungültig erklärt . I . 8 . I . Nr . 26/22 .Düsseldorf , 27 . Februar 1922 ,
Der Regierungs - Präsident .242 . /V) 1 . Nachtrag zur Brückengeldordnung für die

Nuhrbrücke Kupferdreh -Heisingen vom 25 . Oktober1921 I . U . 2606 .
Es ist zu entrichten :

I . von jeder Person einschließlich dessen ,was sie trägt 0,30 <41
(Kinder im Kinderwagen sind frei , vgl . III , 5)

41 . a) für Monatskarten der Arbeiter von
und zur Schicht 6,00 <41

b) für sonstige unbeschränkt zu benutzende Mo¬
natskarten 10,00 <41III . von Fuhrwerken und Schlitten einschl .der dazu gehörigen Personen :

1 . a ) von einspännigen Personen¬
wagen

'
2,00 -41b ) von zweispännigen Personen¬

wagen 4,00 <412 . von Lastfuhrwerke ??, und zwar :
a ) von einspännigen (unbeladen ) 1,50 41
b) von einspännigen (beladen ) 3,00 <41
c ) von zweispännigen unbeladen )d) von zweispännigen (belade ??) 5,40 <413 . von leichteren Eeschäftswagen :
a ) einspännig beladen und unbe¬

laden 2,00 <41
b) zwetspännig beladen und unbe¬

laden 4,00 <414 . von unbespannten Fuhrwerken :,
a ) unbeladen 0,40 <41
b ) beladen 0,80 -415 . für jeden Handwagen , Handkarren .

Handschlitten , Fahrrad usw . beladen
oder unbeladen 0,20 <41' IV . von unbespannten Tieren :

1 . für 1 Pferd , Maultier oder Maul¬
esel ohne Führer 0,60 <412 für 1 Stück Rindvieh - oder Esel ohne
Führer 0,40 <413 . für 1 Fohlen , Kalb , Schwein , Schaf ,Ziege , Hund oder anderes Stück klei¬
nes Vieh ohne Führer 0,20 <414 . für Federvieh je 10 Stück und dar¬
unter ohne Führer 0,20 <41

(Federvieh auf Fuhrwerken , Handkarren oder
Tragkörben ist frei .)V . von Personenkraftwagen 4,00 -41VI . von Lastkraftwagen 5,40 <41VII . von Motorrädern > 1,00 <41

Vorstehender Nachtrag triU mit dem Tage der
Verkündigung durch das , Regierungsamtsblatt inKraft . I . 14 . 401 .

Düsseldorf , 21 . Februar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .
,Jn Vertretung : B a mm e l .243 . 1 . Polizei -Verordnung .

Auf Grund der ßZ 6, 12 und 15 des Gesetzesüber die Polizeiverwaltung von , 11 . 3 . 1850 ES . S .- bo — und K 137 und j39 des Gesetzes über die all¬gemeine Landesverwaltung vom 30 . 7 . 1883 — GS .S . j95 ^ rvird für den Umfang des Regierungsbe¬zirks Düsseldorf mit Zustimmung des Bezirksaus¬schusses folgendes verordnet :
8 1-L 1 b der Polizeiverorduung betreffend die gesund¬heitswidrige Verabfolgung von Speiseeis und kalten



Getränken an Kinder vom 26 , 4 . 16 erhält folgende
"Fassung .

b . Der Verkauf von Speiseeis an Jugendliche
unter 18 Jahren ist verboten . An ältere Personen
darf Speiseeis nur unter Verabfolgung einer gleich
großen Menge von Backwerk abgegeben werden .

s 2.
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der

Verkündigung in Kraft .
Düsseldorf , 81 . Dezember 1921 . I . 9 . 7628 .

Der Negierungs - Präsident .

Bekanntmachungen anderer Behörden .
244 . In der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten
dieses Jahres wird wiederum die Hauskollekte für
bedürftige evangelische Gemeinden der Rheinpro¬
vinz abgehalten . II . 1) . 482 .

Regierung Abteilung für Kirchen - u . Schulwesen .
245 . Dem Markscheider Heinr . Kamp ist von uns un¬
term 81 . Dezember 1921 die Berechtigung zur selb¬
ständigen Ausführung von Markscheiderarbeiten in¬
nerhalb des Preußischen Staatsgebietes erteilt wor¬
den . Derselbe hat seinen Wohnsitz in Hordel , Land¬
kreis Bochum , genommen . 8 . Nr . 891/4 .

Dortmund , 18 . Februar 1922 .
Preußisches Oberbergaint .

246 . Bei der heute im 6 . Wahlbezirk vorgenomme¬
nen Wahl ist der Schreinergeselle Adam Marschall
aus Hamborn zum Mitgliede und der Maurer Josef
Stillger aus Miilheim -Ruhr zum Ersatzmann des
Eesellenausschusses der Handwerkskammer zu Düssel¬
dorf auf die Dauer von 6 Jahren gewäolt worden .
Ich bringe das Ergebnis der Wahl mit dem Hinweise
zur öffentlichen Kenntnis , daß Beschwerden gegen die
Rechtsgültigkeit der Wahl binnen vier Wochen bei
dem Herrn Regierungspräsidenten in Düsseldorf an¬
zubringen sind .

Wesel , 22 . Februar 1922 .
Der Wahlkommissar : Poppelbaum , Bürgermeister .

247 . Bei der am 6 . 2 . 2^. in Essen erfolaten Neu¬
wahl der Mitglieder und Ersatzmänner für den Ee -
ssllenausschuß der Handwerkskammer in Düsseldorf
sind für den III . Wahlbezirk gewählt worden : Mit¬
glied : Julius Holle . (Schlosser - Jnnungl , Essen , 5ol -
sterhauserstraße 2 . Ersatzmann : ^ obann Henselder ,
(Dachdecker- Innung ) , Essen , Elfriedcnstraße 29 . Be¬
schwerden gegen die Rec csgllltigkeit der Wahl sind
binnen vier Wochen bei dem Regierungsprästoenten
anzubringen . Tgb .-Nr . III 559/21 .

Essen , 21 . Februar 1922 .
Der Oberbürgermeister .

248 . Rheinische Polizei -Schule zu Düsseldorf .
Der nächste Kursus für Polizei -Betriebs -Assistenten

sPolizei -Wachtmeister ) ist für die Zeit vom 18 . April
bis 39 . Juni dss . Jhrs . in Aussicht genommen . Das
im voraus an die Stadthauptkasse (Abteilung Poli¬
zeischule) zu entrichtende Schulgeld beträgt 999 Mkst
der tägliche Verpflegungssatz ist z . Zt . auf 16 Mark

festgesetzt , wird aber erhöht . Brot wird auf Wunsch
zum Selbstkostenpreise geliefert ! für Unterkunft im
Schulgebäude wird , soweit Platz vorhanden , beson¬
dere Vergütung nicht berechnet . Anmeldungen von
Beamten durch ihre Behörde werden baldmöglichst an
den . Schulleiter , Herrn Blase , Ulmenstraße Nr . 25 ,
erbeten .

Düsseldorf , 27 . Februar 1922 .
Der Vorsitzende

des Kuratoriums der Rheinischen Polizeischule .
I . V . : Dr . Haas .

249 . Der Herr Minister für Handel und Gewerbe
zat durch Erlaß vom 9 . dss . Mts . — la 212 — den
Zergrat Schnepper in Werden zu in Stellvertreter des
Vorsitzenden des Berggewerbegerichts in Dortmund
rnter gleichzeitiger Betrauung mit dem stellvertre -
cenden Vorsitz der Kammer Werden dieses Gerichts
betraut .

'
119 . XXXVII . 228 .

Dortmund , 16 . Februar 1922 .
Preußisches Oberbergaint .

15ist Bei der heutigen Auslosung von Nentenbricfen
zer Provinz Westfalen und der Rheinprovinz zum
>. 7 . 1922 sind folgende Nummern gezogen worden :

a ) zu Buchst . Ist bis 9.
Buchst . ? zu 3999 Nr . 14 45 66 241 256 361

362 368 418 437 591 568 576 595 672 679 777
,785 893 822 842 872 921 .

Buchst . II zu 1599 -N Nr . 29 66 95 165 293 223
294 335 375 429 435 .

Buchst . II zu 399 -N Nr . 128 141 242 267 282 334
342 375 386 467 468 552 555 646 677 687 794 813
838 915 97» 1924 1945 1153 1158 1238 1352 1381
1491 1465 1o99 1564 1694 .

Buchst . .1 zu 75 Nr . 98 195 198 399 361 369
137 457 481 542 5«3 64i- 644 662 792 714 .

b) zu 4 ?Z Buchst . kW bis 34 .
Buchst . kW zu 3999 Ut Nr . 39 53 61 96 158 184

188 298 221 239 259 275 .
Buchst . « « zu 1599 -N Nr . 34 67 68 .
Buchst . BB zu 399 Ut Nr . 18 94 158 169 259 269

288 291 295 .
Buchst . 3 .1 zu 75 -N Nr . 184 .
Die ausgelosten Rentenbriefe , deren Verzinsung

vom 1 . 7 . 1922 ab aufhört , werden den Inhabern
mit der Aufforderung gekündigt , den Kavitalbetrag
aegen Rückgabe der Rentenbriefe mit den Zins¬
scheinen

zu a ) Reihe 4 Nr . 14— 16 nebst Erneuerungs -
zu b) Reihe 2 Nr . 11— 16 scheinen

vom 1 . 7 . 1922 ab bei den Rentenbankkassen Hierselbst
oder in Berlin C . . Klosterstraße 761 , oder der Preuß .
Staatsbank (Seehandlung ) in Berlin W . 56 . Mark¬
grafenstraße 46a , vormittags von 9 bis 12 Uhr in
Empfang zu nehmen . Der Wert der etwa fehlenden
Zinsscheine wird in Abzug gebracht .

Die Einlieferung der gekündigten Nentenbriefe
kann zum Fälligkeitstage auch durch die
P̂ost estfolgen , worauf der Gegenwert in der bean -



tragten Weise auf Gefahr und Kosten des Empfän¬
gers übermitelt wird.

Die Nummern aller gekündigten bezw. noch rück¬
ständigen Nentenbriefe werden auch durch die von
Ulrich Levysohn in Berlin - Charlottenburg 4 , Dahl-
mannstraße 8 , zusammengestellte und im Verlage
von W. Levysohn in Grünberg i . Schl. erscheinende
„Allgemeine Verlosungstabslle" in den Monaten
Februar und August jedes Jahres veröffentlicht .

Münster i. W ., 7 . Februar 1922 . I . 102/22.
Direktion der Rentenbank.

Personal -Nachrichten .
251 . Personal-Veränderungen
bei den Justizbehörden des Oberlandesgerichtsbezirks

Düsseldorf.
In den Ruhestand versetzt ! Justizwacht-' ineister Franzen in Rheydt.

Versetzt ! Die Justizobersekretäre Heuter , Al¬
bert, von der Staatsanwaltschaft an das Amtsgericht '
M .-Gladbach , Mathieu von Mörs nach M . -Gladbach ,
Statsanwaltschaft , Pieper , Ferdinand , von der Ge¬
richtskasse an das Amtsgericht Mörs , Büchsl von
Duisburg -Ruhrort nach Mörs , Gerichtskasse, und Re¬
gen von Hamborn nach Duisburg -Ruhrort , Amts¬
gericht.

Ernannt ! Zum Justizoberrentmeister in Bar¬
men, Eerichtskasse, der Kontrolleur Köhn daselbst ! zu
Justizobersekretären die Aktuare Nanff in Solingen,
Amtsgericht , und Mackenstein in trainborn , Amts¬
gericht ! Zum Justizsekretär der Militäranwörter
^ choenfeldt in Düsseldorf, Staatsanwaltschaft .

Die Einrückungsgebühren betragen für di« zwcigespaltene Textzeile oder deren Raum 1,— M ., bei Tabellensatz fürdie zweigespaltene Zeile oder deren Raum 1,5V M . — Belegblätter und einzelne Stück« losten bv Psg . für jedenangefangenen Bogen , mindestens aber 1 für jedes Stück des Amtsblatts.Schriftleitung ! Amtsblatrstelle der Regierung . — Druck ! Buchdruckerei Otto Fritz , Düsseldorf, Oststr . 13.
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Stück 10 . Düsseldorf . Samstag den 11 . März 1922 .

Beilagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr . 19 , 2V und 21 und 19 der Sonderbeilage zum Oeffentlich. Anzeiger.
Bekanntmachungen für die nächste Nummer find bis spätestens Mittwoch , den >5 . März 1922 .

mittags 12 Uhr , der Ämtsblattstelle zuzusenden .

Inhalt : 3. Nachtrag zur Börsenordnung der Börse für die Stadt Essen 89 , Zweiter Nachtrag
zur Börsenordnung für die Börse zu Düsseldorf 89 , Druckfehlerberichtigung der deutschen Arzneitaxe 1922
89 , Verwaltungskosten der produktiven Erwerbslosenfürsorge 89 , Neue Vorschriften über Erwerbslosen¬
fürsorge 99, Ausschuß zur Feststellung von Entschädigungen für Aufruhrschäden in Elberfeld 91 , Negie -
rungsrat Ehrensberger Stellvertreter des Regierungspräsidenten , abgesehen vom Vorsitze in der 1. Ab¬
teilung des Bezirksausschusses zu Düsseldorf 91 , Bürgermeister Neuß in Kelzenberg 91 , Bürgermeister
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Heymanns Verlag in Berlin 92 , Hauskollekten 92 , Generalkonsul 92 , Zwangsinnung 92 , Regelung des
Lehrlingswesens in Handwerksbetrieben 92 , II . Nachtrag zu dem Tarif für die Werft - und Hafenanlagender Stadt Emmerich 92 , Verlorene Zulassungsbescheinigung für Lastkraftwagen 92 , Enteignung 93 , Be¬
rufung des Provinziallandtages nach Düsseldorf 93 , Standesbeamtenstellvertreter 93 , Standesbeamter 93,
Polizeioerordnung für die staatlichen und städtischen Häfen des Eemeindebezirks Duisburg 93 , Losever¬trieb 93 , l . Nachtrag für die Erhebung von Chausseegeld auf der Chaussee von Emmerich bis zur hollän¬
dischen Grenze (bei Groß -Netterden ) 94 , II . Nachtrag für die Erhebung von Chausseegeld für die 's Heeren -
bergerstratze im Bezirke der Stadtgemeinde Emmerich 94 , Dampfhammer der Rheinischen Stahlwerke Ab¬

teilung Arenberg in Essen auf der Schachtanlage Prosper l in Essen -Dellwig 95.

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
2S2 . 3 . Nachtrag zur Börsenordnung

der Börse für die Stadt Essen .
Dem tz 6 wird folgender Absatz an erster Stelle ein¬

gefügt : Berufsmäßig am Wertpapiergeschäft betei¬
ligte Firmen haben bei ihrer Aufnahme ein Ein¬
trittsgeld zu entrichten , dessen Höhe im Dezember
jeden Jahres für das kommende Jahr von der Han¬
delskammer festgesetzt wird . Die abgeänderte Fas¬
sung tritt mit Rückwirkung vom 1 . Januar 1922 ab
in Kraft . Ilb . 1916 .
Handelskammer für die Kreise Essen , Mülheim - Ruhr

und Oberhausen zu Essen .
Der Vorsitzende . Der Syndikus .

Unterschrift . Unterschrift .
Genehmigt .
Berlin , 18 . Februar 1922 . II b 1916 .

Der Minister für Handel und Gewerbe .
Im Auftrage : Unterschrift .

253 . Zweiter Nachtrag
zur Börsenordnung für die Börse zu Düsseldorf .Dein K 7 der Börsenordnung für die Börse zu Düs¬

seldorf wird folgender Absatz I eingefügt : Berufs¬
mäßig am Wertpapiergeschäft beteiligte Firmen
haben bei ihrer Aufnahme ein Eintrittsgeld zu ent¬
richten , dessen Höhe im Dezember jeden Jahres fürdas kommende Jahr von der Handelskammer fest¬
gesetzt wird . Ilb . 959 .

Düsseldorf , 7 . Februar 1922 .
Die Handelskammer .

Genehmigt .
Berlin , 17 . Februar 1922 . II b 959 .Der Minister für Handel und Gewerbe .

254 . In der Deutschen Arzneitaxe 1922 befinden
sich folgende Druckfehler : Es muß heißen : Auf Seite
82, Zeile 5 von unten unter Reagentien : Fehling 'sche
Lösung , gebrauchsfertig „ 19 g

" statt 199 g .
'

AufSeite 86 Zeile 4 von oben . Salipyrin 19 g „9,49
statt 1,49 Zeile 5 von oben Salit 1 g „ 1,19 -N "
statt 9,19 M . Auf Seite 52 sind bei den Arzneimitteln
Folia Salviae , Folia Sennae , Formaldehyd solutus ,
Formaliu die Vorzeichen ausgefallen . Diese Mittel
sind der Gruppe l zugeteilt und erhalten als Vor¬
zeichen „

"
. Auf Seite 194 muß bei Ilnguentum Hy -

drargyri album das Vorzeichen fortfallen , da diesesMittel der Gruppe II zugeteilt ist . l . M . II . Nr . 145.Berlin , 18 . Januar 1922 .
Der Preußstche Minister für Volkswohlfahrt .

Im Auftrage Gottstein .
255 . Verwaltungskosten

der produktiven Erwerbslosenfürsorge .
In Ergänzung meines Erlasses vom 26 . November

1921 II > IZ 2486 — und unter Aufhebung aller etwa
entgegenstehenden Bestimmungen ordne ich bezüglichder Erstattung der den Gemeinden (Eemeindever -
bänden ) durch die produktive Erwerbslosenfürsorge
entstehenden Verwaltungskosten folgendes an :

Die bei der Einleitung und Durchführung von
Maßnahmen der produktiven Erwerbslosenfürsorge
entstehenden Verwaltungskosten sind dem Gesamt¬
kostenaufwand der einzelnen Maßnahme hinzuzurech¬nen . Soweit eine Gemeinde (Eemeindeverband ) sich
zur Erledigung von Anträgen auf Förderung einer
Maßnahme mit Mitteln der produktiven Erwerbs¬
losenfürsorge bezw . bei der Durchführung derselben
(Lohnauszahlung und dergleichen ) erwerbsloser ,durch den öffentlichen Arbeitsnachweis vermittelter



Wege , die von diesen Angestellten für die betreffende
Mahnahme geleisteten Tagewerke in die Förderung
einzubeziehcn , gleichgültig , ob es sich um ein Unter¬
nehmen der Gemeinde (des Gemeindeverbandes )
selbst oder um ein gemischt -wirtschaftliches oder ein
privates Unternehmen handelt .

Verwaltungskosten , die bei der Förderung von
Maßnahmen mit Hilfe von Darlehen der Gemeinde
(dem Gemeindeverbande ) als Beauftragte durch
Einziehung und Abführung der Tilgungs - und Ver -
zinsungsbeträge , durch Wahrnehmung etwa notwen¬
dig werdender Kontrollen usw . (vergl . Ziff . I 3 Abs .
4 der zum 8 13 der Reichsverordnung über Erwerbs¬
losenfürsorge erlassenen Ausführungsbestimmungen
vom 7 . Juni 1821 ) entstehen , sind ebenso , wie die
Kosten für den abzuschließenden Darlehensvertrag
vom Darlehnsnehmer zu tragen .

Die Erstattung der Verwaltungskosten , die den
Landwirtschaftskammern bei der Bearbeitung von
Anträgen auf Förderung des Baues von Landarbei¬
terwohnungen mit Mitteln der produktiven Er¬
werbslosenfürsorge entstehen , unterliegt besonderer
Regelung . III U > 888 .

Berlin W . 86 , 4 . Februar 1922 .
Der Minister für Volkswohlsahrt .

Im Auftrage : Bracht .
An die Herren Regierungspräsidenten und den

Herrn Oberpräsidenten in Berlin .

Bekanntmachungen der Prooinzialbehörde .
236 . Betrifft : Neue Borschriften

über Erwerbslosenfürsorge .
Zu den mit der Verordnung des Herrn Reichs¬

arbeitsministers vom 1 . November 1921 — RGBl .
S . 1833 — eingetretenen Aenderungen der Verord¬
nung über Erwerbslosenfürsorge — neu bekannt ge¬
macht unter demselben Datum (RGBl . S . 1887 ) —
bemerke ich folgendes :

1 . Zu § 4 Absatz 1 .
Leistungsschwache Gemeinden erhalten vom l .

April 1921 ab aus Reichsmitreln für Aufwendungen
der unterstützenden Erwerbslosenfürsorge keine Bei¬
hilfen mehr . Beihilfen aus Landesmitteln können
jedoch unter Beibringung der bisher geforderten Un¬
terlagen bei mir beantragt werden . Für Angelegen¬
heiten der produktiven Erwerbslosenfürsorge bleibt
es bei den bisherigen Vorschriften .

2 - Zu § 8.
Für Stief - und Pflegekinder eines Erwerbslosen ,

die bis zum Eintritt der Unterstützungsbedürftigkeit
ganz oder in der Hauptsache unentgeltlich von ihm
unterhalten worden sind , können wieder Familien¬
zuschläge gewährt werden .

Die Summe , welche an selbständigen Unterstützun¬
gen für mehrere in einem gemeinschaftlichen Haus¬
halt lebende Familienmitglieder gezahlt werden darf ,
ist auf das Dreifache der Unterstützung bemessen , die
dem höchstunterstützten Mitgliede der Familie für
seine Person zusteht .

i> Zu KI S und Z « .
Die jetzt zulässigen Höchstsätze sind durch meinen Er¬

laß vom 7 . Dezember 1921 Nr . lll U 2968 bekannt
gegeben . Darin ist auch darauf hingewiesen , daß die
Sätze wiederum nur als Höchstsätze anzusehen sind .

Solange die günstige Lage des Arbeitsmarktes
fortbesteht , erscheint es , auch im Interesse der Finanz¬
lage der öffentlichen Körperschaften , geboten , daß
Ausnahmen von der Bestimmung des Z 9a Abs . 1
der Verordnung , der die Dauer der Unterstützung
grundsätzlich auf 26 Wochen beschränkt , bei Erwerbs¬
losen , die keine Angehörigen zu ernähren haben , bis
auf weiteres nicht inehr zugelassen , und daß Aus¬
nahmen , die für solche Personen bewilligt worden
sind , sobald als möglich wieder rückgängig gemacht
werden .

Ich ersucbe , demgemäß zu verfahren und die Er -
werbslosenfürsorgestellen mit Anweisung zu ver¬
sehen . Die Mitwirkung der Fürsorgeausschüsse kann
bei der Durchführung des 8 9 a unterbleiben , solange
nicht Beschwerden gegen die Maßnahmen der FUr -
sorgestellcn erhaben werden . (8 18 Abs . 2 der Ver¬
ordnung . ) Die Anordnungen meiner Erlasse vom
16. September und 18 . November 1921 Nr . III 6
2236 und 2484 werden insoweit abgeändert . Die
Unterstützungsempfänger sind jedoch stets auf die in¬
folge der Durchführung des 8 9 a bevorstehende Ein¬
stellung ihrer Unterstützung von den Fürsorgestellcn
tunlichst bald aufmerksam zu machen .

4 . Zu 8 12.
Das Stillgeld , das eine Wöchnerin auf Grund der

reichsgesetzlichen Vorschriften über Wochenhilfe und
Wochenfürsorge erhält , ist auf Erwerbslosenunter¬
stützung nicht anzurechnen .

Ueber die Anrechnung des Verdienstes aus Gele¬
genheitsarbeit ist bestimmt , daß ein Verdienst von
weniger als 16 v . H . der Unterstützung eines Voll¬
erwerbslosen einschließlich Familienzuschläge in der
Kalenderwoche nicht anzurechnen ist , der Mehrbetrag
des Verdienstes aber zu 66 v . H . angerechnet werden
muß . Andere Berechnungsarten sind nunmehr nicht
mehr zulässig .

3 . Zu 8 14-
Arbeitnehmer -Organisationen dürfen an Stelle der

Fürsorgestellen der Gemeinden nur noch solange die
Erwerbslosenunterstützung an ihre Mitglieder aus¬
zahlen und über diese die Kontrolle ausüben , als sie
selbst ihnen satzungsgemäß eine Erwerbslosen - (Ar¬
beitslosen - ) Unterstützung gewähren .

Ich mache darauf aufmerksam , daß sich in der Fas¬
sung des 8 14 auf Seite 1348 , RGBl . , ein sinnstören¬
der , auf Seite 1364 RGBl . berichtigter Druckfehler
findet , indem unter Nr . 1 „ ihren Mitgliedern " ge¬
setzt ist anstatt der richtigen Fastung : „diesen Mit¬
gliedern " .

6 . Zu 17 und Art . Z der Bo .
Die Festsetzung höherer als der sich aus 8 9 erge¬

benden Höchstsätze für Orte eines einheitlichen Wirt -



schaftsgebietes steht künftig nur noch mir selbst zu
und ist außerdem von der Zustimmung des Herrn
Reichsarbeitsministers abhängig . Soweit entspre¬

chende Festsetzungen vor dem 14 . November 1921 ( In¬
krafttreten der Verordnung vom 1 . November ) be¬
reits getroffen waren , bleiben sie in Kraft . Bis zum
45 . Februar dieses Jahres ist mir anzuzeigen , für
welche weiteren Gemeinden , die in der durch meinen
Erlaß vom 2 . März 1921 Nr . III L 547 eingeforder¬
ten Zusammenstellung noch nicht enthalten sind , bis
zum 14. November etwa noch Festsetzungen aus § 17
stattgefunden haben .

Soweit auf Grund des 8 6 a Abs . 3 Satz 2 der Ver¬
ordnung über Erwerbslosenfürsorge in der bis zur
Verordnung vom 6 . Mai 192 9 (REBl . S . 871 ) gel¬
tenden Fassung von dem Herrn Minister des Innern
oder von mir angeordnet worden ist . daß für die Un¬
terstützungen die Höchstsätze einer höheren Ortsklasse
gelten ( vergl . die durch meinen Erlaß vom 31 . März
1921 Nr . III I> 613 eingeforderten Zusammenstellun¬
gen ) dürfen diese Höchstsätze nur noch bis zum 31 .
März 1922 zur Anwendung kommen . Von diesem
Zeitpunkte ab ist für die Höchstsätze das geltende
Ortsklassenverzeichnis maßgebend . Nur in Ausnah¬
mefällen können dann noch die Sätze von mir mit
Zustimmung des Herrn Reichsarbeitsministers gemäß
t? 9 Abs . 6 der Verordnung heraufgesetzt werden .

Ich ersuche indessen anzuordnen , daß die Höchst¬
sätze nach dem geltenden Ortsklassenverzeichnis — an¬
statt nach einer etwaigen davon abweichenden frühe¬
ren Genehmigung — schon vor dem 31 . März 1922
bemessen werden , wo dies nach Lage der Verhältnisse
angezeigt erscheint . Dies wird sich namentlich dann
empfehlen , wenn nur eine geringe Anzahl von Er¬
werbslosen von der Herabsetzung der Höchstsätze be¬
troffen wird oder wenn die Herabsetzung infolge der
allgemeinen Erhöhung der Sätze weniger fühlbar
wird .

Ueber die Durchführung des Artikels 3 der Ver¬
ordnung ist mir bis zum 1 . Mai 1922 zu berichten .

Berlin W . 6 , 29 . Januar 1922 . III U 2987 .
Der Minister für Volkswohlfahrt ,

gez . Hirtsiefer .
An die Herren Regierungspräsidenten und den

Herrn Oberpräsidenten als Demobilmachungskom -
missar für Berlin .

Zu dem Erlasse habe ich im einzelnen folgendes zu
bemerken !

Zu 1 . Wegen der Anträge auf Bewilligung von
Sonderbeihilfen für leistungsschwache Gemeinden
nehme ich Bezug auf meine Verfügung vom 31 . Juli1929 I I? II 1423 und für Angelegenheiten der pro¬duktiven Erwerbslosenfürsorge auf die ihnen durch
Verfügung vom 15 . August 1921 I I " II 3699 zuge¬
gangenen Ausführungsbestimmungen .

Zu 3 . Die jetzt zulässigen Höchstsätze sind durch
Verfügung vom 21 . Februar 1922 1 l? I ! 554 mit¬

1

geteilt und werden im Regierungsamtsblatt ver¬
öffentlicht .

Wegen Einstellung der Erwerbslosenunterstützung
nach Ablauf von 26 Wochen nehme ich Bezug auf
meine auch im Regierungsamtsblatt veröffentlichte
Verfügung vom 9 . Dezember 1921 I I? II 4936 . Der
Erlaß des Herrn Ministers für Volkswohlfahrt vom
16 . September 1921 III Z 2256 ist Ihnen durch Ver¬
fügung vom 26 . September 1921 I b' II 4199 mitge¬
teilt und im Regierungsamtsblatt St . 49 Nr . 1226
veröffentlicht wurden . Beide Verfügungen werden
durch vorstehenden Erlaß insoweit verschärft , als Er¬
werbslose , welche keine Angehörigen zu ernähren
haben , unter keinen Umständen nach Ablauf von 26
Wochen die Erwerbslosenunterstützung weiterbe¬
stehen dürfen . Etwaige Ausnahmen sind bis zum 31 .
März 1922 spätestens aufzuheben .

Zu 4. Meine Verfügung vom 17 . August 1929
I I' II 1571 betreffend Einteilung des Regierungs¬
bezirks in 4 einheitliche Wirtschaftsgebiete und Ein¬
reihung dieser Wirtschaftsgebiete in die Ortsklassen
.1 bezw . IZ wird durch vorstehenden Erlaß nicht be¬
rührt und gilt auch über den 31 . März 1922 hin¬
aus , jedoch mit der Einschränkung , daß das Wirt¬
schaftsgebiet IV mit dem 31 . März 1922 in Fortfall
kommt . In diesem Wirtschaftsgebiete , d . h . in den
Landkreisen Grevenbroich , Neuß , Geldern , Moers —
soweit letzterer nördlich der Straße Wesel -Geldern
liegt — Wesel und Eleve sind den Erwerbslosen¬
unterstützungssätzen die betreffenden Ortsklassen des
im REBl . Nr . 8 S . 87 veröffentlichten Ortsklassen¬
verzeichnisses zu Grunde zu legen . Letzteres hat

keine rückwirkende Kraft , es gilt vielmehr erst vom
29 . Januar 1922 ab . I V II 313 .

An die Herren Landräte und Oberbürgermeister .
Düsseldorf , 1 . März 1922 .

Der Regierungs -Präsident .
257 . Nach Erlaß des Herrn Ministers des Innernvom 16. 2 . 1922 — II X 273/22 — ist der Herr Justiz¬
inspektor Remmling in Elberfeld vom Herrn Reichs¬
minister des Innern unterm 4 . 2 . 1922 zum Vertreter
des Reichsinteresses bei dem dort bestehenden Aus¬
schuß zur Feststellung von Entschädigungen für Auf¬
ruhrschäden ernannt worden . T . -V . Nr . I 6 595

Düsseldorf , 28 . Februar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

258 . Das Preußische Staatsministerium hat durch
Erlaß vom 19 . Februar 1922 den Regierungsrat Eh -
rensberger in Düsseldorf zum Stellvertreter des Re¬
gierungspräsidenten , abgeseben vom Vorsitze in der
I . Abteilung des Bezirksausschusses zu Düsseldorf , aufdie Dauer seines Hauptamtes am Sitze des Bezirks¬
ausschusses ernannt . V . II . I . 918 .

Düsseldorf , 25 . Februar 1922 .
Der Regierungspräsident ! Grützner .

259 . Der Herr Oberpräsident der Rheinprovinz
hat durch Erlaß vom 15 . Februar 1922 den kommis¬
sarischen Bürgermeister Neuß zum Bürgermeister der



Landbürgermeisteei Kelzenberg ( Sitz Kelzenberg ),
Kreis Grevenbroich endgültig ernannt , l . v . 1994

Düsseldorf , 28 . Februar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

269 . Der Herr Oberpräsident der Rheinvrovinz hat
durch Erlaß vom 15 . Februar 1922 den kommissari¬
schen Bürgermeister Körschgen zum Bürgermeister der
Landbürgermeisterei Bedburdyck (Sitz Bedburdyck ) ,
Kreis Grevenbroich , endgültig ernannt . >. IX 1995 .

Düsseldorf , 28 . Februar 1922.
Der Regierungs -Präsident.

261 . Unter Hinweis auf die Sonderbeilage zum Re -
gierungs -Amtsblatt Stück 51 vom 24 . Dezember 1921
betr . die Polizeiverordnung über die polizeiliche Ge¬
nehmigung zur Herstellung , zum Vertrieb und zum
Besitz von Sprengstoffen , sowie zu deren Einführung
aus dem Auslande (Sprengstoff -Erlaubnisscheine )
mache ich darauf aufmerksam , daß die Erläuterungen
zu der Polizeiverordnung in Nr . 14 des laufenden
Jahrgangs des HMBL . abgedruckt sind , und daß Ab¬
drucke davon — von den Anlagen (Muster V bis II )
auch einzeln — bei Carl Heymanns Verlag in Ber¬
lin W . 8 , Mauerstraße 44 . käuflich zu haben sind .

Düsseldorf , 81 . Januar 1922 . l . I- . 11932 .
Der Regierungs -Präsident .

262 . Unter Bezugnahme auf meine Bekannt¬
machung vom 9 . 5 . v . Js . (Ämtsbl . Stück 19 Nr . 589 )
bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntnis , daß der
Kollektant Karl Huppertz aus Crefeld als zweiter
Sammler mit der Einsammlung der Haus -Kollekte
für die Rheinisch -Evangelische Arbeiter -Kolonie Lüh -
lerheim beauftragt ist . I . La . 1959.

Düsseldorf , 27 . Februar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

263 . Dem Generalkonsul der Republik Kolumbien
in Hamburg , Luis Suarez Castillo ist unter dem 28 .
Januar vorigen Jahres namens des Reichs das Exe -
quatur erteilt worden . Nach einer Mitteilung des
Genannten erstreckt sich der Amtsbereich des Colum¬
bianischen Generalkonsulats in Hamburg auf das
gesamte Gebiet des Deutschen Reiches . I I" v 959 .

Düsseldorf , 27 . Februar 1922 .
Der Regierungspräsident .

264 . Zur Ermittelung , ob die Mehrheit der betei¬
ligten Gewerbetreibenden dem Antrage auf Errich¬
tung einer Zwangsinnung für das Friseur - und
Haarformer -Handwerk für den Bezirk des Stadtkrei¬
ses Elberfeld zustimmt , habe , .h den Herrn Oberbür¬
germeister zu Elberfeld zum Beauftragten bestellt .
I . IX V . 997 .

^
Düsieldorf , 27 . Februar 1922 .

Der Regierungs -Präsident .
265 . Die Gültigkeitsdauer der von der Handwerks¬
kammer zur Regelung des Lehrlingswesens in Hand¬
werksbetrieben erlassenen Vorschriften hat der Herr
Minister für Handel und Gewerbe durch Erlaß vom
13 . Februar dss . Jhrs . VI . 981 bis zum 31 . Dezember
dss . Jhrs . verlängert mit der Maßgabe , daß für das

Schornsteinfegerhandroexkj das Bäcker - , Konditör -
und Pfejferkuchlerhandwerk und das Fleischer - und
Wurstmacherhandwerk an Stelle des K 21 der Vor¬
schriften die Erlasse vom 29 . Februar 1v^ 9 (HMBl .
S . 55) . 1 . Juli 1920 (HMBl . S . 2rr1 2 . März 1921
( HMBl . S . 69) und 16 . April 1921 (HMBl . S . 91 )
Anwendung zu finden haben . I . b . V . 957 .

Düsseldorf , 27 . Februar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

266 . II . Nachtrag
zu dem Tarif für die Werft - und Hafenanlagen der

Stadt Emmerich vom 23 . Juni 1921 .
Der in dem l . Nachtrag zu dem vorbezeichneten Ta¬

rif vorgesehene Zuschlag von 25 v . H . auf alle im
Tarif vorgesehenen Sätze wird wie folgt erhöht ! 1 .
auf 50 v . H . für die Tarifsätze unter V — Werftgeld— und II — Hafenliegegeld — , 2. auf 200 v . H .
für die Tarifsätze unter H — Krangeld — und <4 —
Hafenbahnfrachten — , 3 . auf 100 v . H . für alle
übrigen Sätze . c . Nr . 1056.

Coblenz , 22 . Februar 1922 .
Im Namen des Ministers für Handel und Gewerbe

und des Finanzministers !
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung . )
In Vertretung ! gez . Langen .

Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffent¬
lichen Kenntnis gebracht , l . L . 1218 .

Düsseldorf , 6 . März 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

267 . Die am 7 . 11 . 1919 für den mit dem Erken¬
nungszeichen l X 8048 versehenen Last - Kraftwagen
der Kevelaerer Bürgerbräu E . m . b . H . in Kevelaer
erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden gekom¬
men und wird hiermit für ungültig erklärt . Die
Erkennungsnummer 1 7 8048 ist einstweilen ge¬
sperrt . l 8 II X 75 .

Düsseldorf , 2 . März 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

268 . Die am 16. November 1v19 für den mit dem
Erkennungszeichen I 7 8071 versehenen Last - Kraft¬
wagen der Firma Allgem . Speditions -A . -E . in Duis¬
burg erteilte Zulassungsbesweinigunn ist abhanden
gekommen und wird hiermit für ungrung erklärt .
Die Erkennungsnummer l 7. 8071 ist einstweilen ge¬
sperrt . 1. 8 . II . 16349 .

Düsseldorf , 25 . Februar 1922 .
Der Regierungs -Präsident.

269 . Der Herr Oberpräsident in Coblenz hat durch
Erlaß vom 13 . v . Mts . 1Z 2 Nr . 7 II dem Vorstand des
Belgischen Diakonissen -Mutterhauses in Elberfeld
die Erlaubnis erteilt , im Jahre 1922 eine einmalige
Haussammlung bei den evangelischen Bewohnern der
Rheinprovinz abhalten zu lassen . Die Einsammlung
erfolgt durch eigene Kollektanten der einzelnen Ge¬
meinden . I (1a 2123 .

Düsieldorf , 3 . März 1922 .
Der Regierungspräsident . »'
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27V . Auf Antrag der Stadt Duisburg hat der Regierungs -Präsident die Einleitung des Verfahrens
zur Feststellung der Entschädigung und vorläufigen Besitzeinweisung für nachstehende , zur Anlage eines
neuen Friedhofefes in der Gemarkung Duisburg erforderlichen Grundflächen angeordnet .

Gesamt -
roke
der Kataster - Parzelle Kulturart Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

Grundflachen
b» -r qm Flur Nr .

1 8 64 5,83 31 301 Holzung Rentner Max Haniel Duisburg - Ruhrort
Im Lith .

2 29 57 43 293 Düsseldorfer Geh . Kommerzicnrat Hugo Haniel
Chaussee

3 ' g 06 81 300 Im Lith .
4 6 53 415/299 ->) Wohnhaus Minderjähr . Geschwister Julius Haniel

mit Hofraum nämlich : Eugenie , Richard und Elfe
u . Hausgart . Haniel
b) Scheune u.

Stallung
Im Lith . 12S

5 7 44 418/298 Hausgarten dieselben
Im Lith .

k 33 81 417/293 etc. Garten dieselben
Im Lith .

7 22 49 84 413/298 Holzung dieselben
Im Lith .

8 4 81 84 302 « Fabrikbesitzer Louis Haniel Düsseldorf
Nachdem der Regierungspräsident mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Ver¬

fahrens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Ab¬
schätzung anberaumt auf Montag , den 2V. März 1322 , nachmittags 3 )4 Uhr , in Duisburg auf dem
Neuenhof , Ecke Düsseldorfer Chaussee und Weddauer -Straße .

Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit auf¬
gefordert . ihre Rechte im Termine wharzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben
ohne ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren
verfügt werden wird .

Düsseldorf , 7 . März 1922 . ' Der Enteignungs -Kommissar : Dr . Vorster , Reg .-Rat .
27i . Das preußische Staatsministerium hat geneh - i274 . Polizeiverordnung
migt , daß der Provinziallandtag der Rheinprovinz für die staatlichen und städtischen Häfen des
zum 14. März dss . Jhrs . nach der Stadt Düsseldorf
berufen wird .

Cob lenz , 1 . März 1922 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz ,

gez . von Groote .
272 . Mit meiner Genehmigung hat der Bürger¬
meister in Hardt den Eemeindesekretär Josef Müller
in Hardt widerruflich zum Standesbeamten -Stellver¬
treter für den Standesamtsbezirk Hardt ernannt .I . K . 1028 .

Düsseldorf , 28 . Februar 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

273 . Mit meiner Genehmigung hat der Oberbür¬
germeister in Neuß den Oberstadtsekretär Jakob Ny -
belen widerruflich zum Standesbeamten für den
Standesamtsbezirk Neuß ernannt und die Ernennungdes Oberstadtsekretärs Heinrichs für das gleiche Amt
widerrufen . I . N . 1111 .

Düsseldorf , 4 . März 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

Gemeindebezirks Duisburg .
Auf Grund des K 138 des Gesetzes über die allge¬

meine Landesverwaltung vom 30 . 7 . 1883 (ES . S .
195) , sowie der KZ 348 und 351 des Wassergesetzes
wird im Einvernehmen mit der Rheinstrombauver¬
waltung unter Zustimmung des Bezirksausschusses in
Düsseldorf folgender Nachtrag zu der im Regierungs¬
amtblatt Stück 47 vom 26 . 11 21 S . 457 ff . veröf¬
fentlichten Polizeiverordnung erlassen :
1 . der K 20 , Ziffer 2 , Buchstabe e der vorbezeichneten

Polizeiverordnung erhält folgende Fassung :
e) Das unbefugte Sammeln und Fischen von Koh¬

len , Koks , Briketts , Holz usw . ist verboten .
2 . Dieser Nachtrag tritt mit dem Tage der Veröffent¬

lichung durch das Regierungsamtsblatt in Kraft .
Düsseldorf , 31 . Januar 1922 .

Der Regierungsvräsident .
Im Auftrage : Bammel .

275 . Der Herr Oberpräsident zu Coblenz hat durch
Erlaß vom 13 . Februar dss . Jhrs . L 2 Nr . 62 II
der katholischen Liebfrauen - Pfarrgemeinde zu
Köln -Mülheim die Erlaubnis erteilt , zur Be -
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I .

II .

schaffung von Geldmitteln für den Erweite¬
rungsbau des katholischen Waisenhauses in Köln -
Miilheim im Jahre 1922 und 1923 eine öffentliche
Ausspielung von Gebrauchsgegenständen in fünf
Ziehungen zu je 299 999 Lose zu 3 Mark zu veran¬
stalten und die Losen in der Rheinprovinz zu ver¬
treiben . Es sollen 1 999 999 Lose zu 3 Mark ein¬
schließlich Reichsstempel vertrieben und 142 799 Ge¬
winne im Gesamtwerte von 139 999 Mark ausge¬
spielt werden .

Düsseldorf , 24 . Februar 1922 . I . La . 1899 . !
Der Regierungspräsident .

279 . I. Nachtrag
für die Erhebung von Chausseegeld auf der Chausseevon Emmerich bis zur holländischen Grenze (bei Groß -
Netterden ) in der Richtung auf Eendringen im

Bezirk der Landgemeinde Klein -Netterden .
Durch Stadtverordneten -Versammlung Emmerichvom 9. 9. 1921 und Eemeinderatssitzung Klein -Netter -

den vom 9. 3 . 1921 ist folgender Nachtrag beschlossenworden !
K. Vom Fuhrwerk einschließlich der Schlitten .

Zum . Fortschaffen von Personen , als
Extraposten , Kutschen , Kaleschen , Ka¬
briolet usw . für jedes Zugtier 39 »5

Zum Fortschaffen von Lasten !
1 . von beladenen , d . h . von solchen ,

worauf sich außer dessen Zubehör
und außer dem Futter für höchstens
drei Tage , an anderen Gegenstän¬
den mehr als 199 Kilogramm be¬
finden , für jedes Zugtier 39 F2 . von unbeladenen !
a > Frachtwagen , für jedes Zugtier 39 Fb ) gewöhnlichem Landfuhrwerk und

Schlitten , für jedes Zugtier 35 Z2 . Von unbespannten Tieren !
I . Von jedem Pferde , Maultier oder

Maulesel , mit oder ohne Reiter
oder Last 15 LII . Von jedem Stück Rindvieh oder
Esel 19 ^III . Von je fünf Fohlen , Kälbern
Schafen , Lämmern , Schweinen ,
Ziegen 19 F
Weniger als fünf der vorstehend
zu III gedachten Tieren sind frei .

<5. Von Kraftwagen .I . Zum Fortschaffen von Personen !
aj mit Gummiradreifen und mit

mehr , als 4 Sitzplätzen 2,99 -4t
mit 4 und weniger Sitzplätzen 1,99 -4t

b ) ohne Gummiradreifen und mit
mehr als 4 Sitzplätzen 3,99 -4t
mit 4 und weniger Sitzplätzen 1,59 -4t

Als Sitzplätze in diesem Sinne wer¬
den nur die dauernd eingebauten

^ festen Sitzgelegenheiten einschließ¬

2 ,90 -4t
1,99 -4t

3,99 -4t
1,59 -4t

lich des Sitzes für den Wagenfüh¬
rer , angesehen .

II . Zum Fortschaffen von Lasten .
aj mit Eummiradreifen und zwar

beladen
leer

b ) ohne Eummiradreifen und zwar
beladen
leer

Von unbeladenen Kraftwagen ,
welche landwirtschaftlichen Be¬
triebszwecken dienen , wird , wenn sie
mit Eummiradreifen versehen sind ,59 Z , sonst 89 F entrichtet . Als
beladen sind die unter II erwähn¬
ten Kraftwagen dann anzusehen ,wenn üch auf ihnen außer dem zur
Krafterzeugung erforderlichenS ^ ,,'e
und ihrem sonstigen Zubehör an an¬
deren Gegenständen mehr als 199
Kilogramm befinden .
Erlaß vom 23 . April 1998 .

1 . von einsitzigen Kraftfahrrädcrn
ohne jeden Anhang

2 . von allen übrigen Kraftfahrrädern
Emmerich , 13. September 1921 .

Der Bürgermeister
der Stadt - und Landgemeinde Emmerich .

^ >r . Langen .
Genehmigt . I t) 299 .
Düsseldorf , 7 . Februar 1922.

Der Regierungspräsident , gez . ! Bammel .

59 F
1,99 -4t

II . Nachtrag
für die Erhebung von Chausseegeld für die 's Heeren -
bergerstraße im Bezirke der Stadtgemeinde Emmerich .

Durch Stadtverordneten -Versammlung vom 9 . 9.1921 ist folgender Nachtrag beschlossen worden !
Vom Fuhrwerk einschließlich der Schlitten .

1 . Zum Fortschaffen von Personen , als
Extraposten , Kutschen , Kaleschen .
Kabriolets usw . für jedes Zugtier 1,99 -4t

2 . Zum Fortschaffen von Lasten !
1 . von beladenen , d . h . von solchen,

worauf sich außer dessen Zubehör
und außer dem Futter für höchstens
drei Tage , an anderen Gegenständen
mehr als 199 Kilogramm befinden ,
für jedes Zugtier 1,99 -4t

2 . von unbeladenen !
a ) Frachtwagen , für jedes Zugtier 79 ^b) gewöhnlichem Landfuhrwerk und

Schlitten , für jedes Zugtier 59 Z2 . von unbespannten Tieren .
I . Von jedem Pferde , Maultier oder

Maulesel , mit oder ohne Reiter
oder Last 39 F



Zl Von jedem Stück Rindvieh oder
Esel

IN . Von je fünf Fohlen , Kälbern .
Schafen , Lämmern , Schweinen ,
Ziegen
Weniger als fünf der vorstehend
zu IN gedachten Tiere sind frei .

0 . Von Kraftwagen .
1 . Zum Fortschaffen von Personen

a ) mit Eummiradreifen und mit
mehr als 4 Sitzplätzen
mit 4 und weniger Sitzplätzen

b ) ohne Eummiradreifen und mit
mehr als 4 Sitzplätzen
mit 4 und weniger Sitzplätzen

Als Sitzplätze in diesem Sinne
werden nur die dauernd eingebau¬
ten festen Sitzgelegenheiten , ein¬
schließlich des Sitzes für den Wa¬
genführer , angesehen .

2 . Zum Fortschaffen von Lasten
a ) mit Eummiradreifen und zwar

beladen
leer

b) ohne Eummiradreifen und zwar
beladen
leer

Von unbeladenen Kraftwagen ,
welche landwirtschaftlichen Be¬
triebszwecken dienen , wird , wenn sie
mit Eummiradreifen versehen sind ,
30 F , sonst 80 ^ entrichtet . Als
beladen sind die unter II erwähn¬
ten Kraftwagen dann anzusehen ,
wenn sich auf ihnen außer dem zur
Krafterzeugung erforderlichenStoffe
und ihrem sonstigen Zubehör an an¬
deren Gegenständen mehr als IM
Kilogramm befinden .
Erlaß vom 23 . April 1908 .

1 . von einsitzigen Kraftfahrrädern
ohne jeden Anhang

2 . von allen übrigen Kraftfahrrädern
Emmerich , 13. September 1921 .

Der Bürgermeister
der Stadt - und Landgemeinde Emmerich '

Dr . Langen .

20

20

2 .0»
1,00

3,00
1 .30

-4t
-N

2,00
1,00

3,00
1 .30

50
1,00

Genehmigt . I 1> 239g .
Düsseldorf , 5 . November 1921 .

Der Regierungspräsident .
Z . V . : gez . Lutterbeck .

Vorstehende Nachträge werden hiermit zur allge¬
meinen Kenntnis gebracht .

Emmerich , 20 . Februar 1922 .
Der Bürgermeister '

. Dr . Langen .

Bekanntmachungen anderer Behörden .

277 . Die Rheinischen Stahlwerke Abteilung Aren¬
berg zu Essen beantragt die Genehmigung eines
Dampfhammers auf der Schachtanlage Prosper I in
Essen -Dellwig .

Auf Grund des Z 39 des Allgemeinen Berg¬
gesetze s vom 24 . Juni 1803 und der FK 16 ff . der Ge¬
werbeordnung , sowie unter Hinweis auf die Num¬
mern 11 ff . der Anweisung zur Ausführung der Ge¬
werbeordnung vom 1 . Mai 1904 , wird dieses Vor¬
haben hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht .
Etwaige Einwendungen gegen die Ausführung des
Unternehmens sind binnen 14 Tagen bei der unter¬
zeichneten Behörde schriftlich in zwei Ausfertigungen
oder zu Protokoll anzubringen . Nach Ablauf der
Frist können Einwendungen , die nicht auf privat¬
rechtlichen Titeln beruhen , in dem Verfahren nicht
mehr angebracht werden .

Die Zeichnungen und Beschreibungen liegen wäh¬
rend der vierzehntägigen Frist auf dem Dienstzimmer
des Revierbeamten , Herrn Bergrat Schäfer zu Essen ,
Kruppstraße 10 , aus .

Zur mündlichen Erötterung rechtzeitig erhobener
Einwendungen wird Termin auf Freitag , den 17.
März 1922 , nachmittags 5 Uhr , im Dienstzimmer des
Bergrevierbeamten des Bergreviers Essen III zu
Essen , Kruppstraße 10 , anberaumt , zu dem der Unter¬
nehmer und die Widersprechenden mit der Eröffnung
geladen werden , daß im Falle des Nichterscheinens
gleichwohl mit der Erörterung der Einwendungen
vorgegangen wird .

Zu unserem Kommissar in dieser Angelegenheit ist
der Bergrat Schäfer zu Essen , Kruppstraße 10 , be¬
stellt worden . II 799 .

Dortmund , 28 . Februar 1922 .
Preußisches Oberbergamt .

Die Ginrückun gsgebühren betragen für die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum 1,— M ., bei Tabellensatz für
die zweigespaltene Zeile oder deren Raum IM M . — Belegblätter und einzelne Stücke kosten SS Pfg . für jeden

angefangenen Bogen , mindesten» aber 1 ^ für jedes Stück des Amtsblatts .
Schriftleitung : Amtsblattstelle der Regierung . — Druck : Buchdruckerei Otto Fritz , Düsseldorf, Oftstr . IS .
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Sonder-Alatt
zum

Amtsblatt der Regierung zu Düsseldorf.
Stück 10 Düsseldorf. Dienstag, den 14. März 1922

Inhalt : Wahl des Bezirksbetriebsrates .

Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .

278 . Wahl des Bezirksbetriebsrates .

Nachstehend wird die gültige Vorschlagsliste für
die Wahl zum Bezirksbetriebsrat gemäß § 6 der
Wahlordnung veröffentlicht :

Vorschlagsliste Nr . 1 Eummersbach .
a ) Bezirksbetriebsratsmitglieder :

1 . Eummersbach , Richard , Bllrohilfsarbeiter , Düs¬
seldorf . Hüttenstraße 22 ;

2 . Derdack , Julius , Bautechniker , Wesel , Scherm -
beckerstraße 7 ;

8 . Scharfe , August , Steindrucker,
'
Düsseldorf , Collen -

bachstraße 43 ;
4 . Pilgram , Hugo , Vürohilfsarbeiter , Düsseldorf ,

Parkstraße 31 ;
ö . Bosch , August , Katastertechniker , Rheydt , Haupt¬

straße 46 ;
6 . Döring , Franz , Bürohilfsarbeiter , Dllsseldorf -

Oberkassel , Steffensstraße 31 ;
7 . Beckenstein , Eduard , Katastertechniker , Crefeld ,

Preußenring 44.
b) Ersatzmitglieder :

8 . Muchow , Alfred , Maschinenmeister , Düsseldorf ,
Emmericherstraße 2 ;

9 . Otto , Karl , Katastertechniker , Essen -Ruhr , Franz¬
straße 13 ;

10 . Dresia , Franz , Architekt , Düsseldorf , Suitbertus -
straße 83 ;

11. Marcus , Josef , Bürohilfsarbeiter , Düsseldorf ,
Kaiser Wilhelmstraße 36 ;

12 . Gotzes , Gustav , Vermessungstechniker , Düsseldorf -
Mörsenbroich ;

13 . Fricke , Wilhelm , Katastertechniker , Düsseldorf ,
Duisburgerstraße 124 ;

14 . Meyer , Max , Aktenhefter , Düsseldorf , Armin¬
straße 5.

Düsseldorf , 27 . Februar 1922 .
Marcus . Pilgram . Hanrath .

Bekantmachung !

Für die Wahl des Bezirksbetriebsrares bei der
Preußischen Regierung in Dügeldorf yc nur eine
gültige Vorschlagsliste eingereicht worden . Gemäß
K 8 Absatz 2 Sag 1 der Wahlordnung gelten daher
als gewählt :

Zt»ts Bezirksbetriebsratsmitgueder :
1 . Eummersbach , Richard , Bürohilfsarbeiter , Düs¬

seldorf ;
2 . Derdack , Julius , Bautechniker , Wesel ;
3. Scharfe , August , Steindrucker , Düsseldorf ;
4 . Pilgram , Hugo , Bürohilfsarbeiter , Düsseldorf ;
5 . Bosch, August , Katastertechniker . Rheydt ;
6 . Döring , Franz , Bürohilfsarbeiter , Düsfeldorf -

Oberkassel ;
7 . Beckenstein , Eduard , Katastertechniker , Krefeld .

Als Ersatzmitglieder für die Mitglieder treten
die aus der Vorschlagsliste jeweilig folgenden Be¬
werber ein .

Düsseldorf . 13 . März 1922
Der Wahlvorstand :

Dresia , Döring , Wolff ,
1 . Vorsitzender . 1 . Beisitzer . 2 . Beisitzer .
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NMSM
der

Regierung zu Düsseldorf .
Stiim li . IWeldsrs, Samstag den 18. März 1922 .

Beilagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr . 22 und 23 und 11 der Sonderbeilage zum Oeffentlich. Anzeiger.

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 22 . März 1922 ,

mittags 12 Uhr , der Amtsblattstelle zuzusenden .

Inhalt : Schaffung von Eiwerbseinrichtungen für Arbeitsinvalide 99, Verleihung des Enteig¬

nungsrechts 109 , Losevertrieb 190 , 191 , Ausübung des Barbier - , Friseur - und Perückenmachergewerbes

in Oberhausen an den ersten Oster - , Pfingst - und Weihnachtsfeiertagen 199 , Desgl . in Duisburg 191 ,

Produktive Erwerbslosenfürsorge 191 , Hauskollekten 101 , II . Nachtrag zum Tarif für die Privatwerft

der Firma Jndustrieterrains Düsseldorf - Reisholz 101 , Ungültigkeitserklärung
' eines eingezogenen

Sprengstoff - Erlaubnisscheines 102 , Standesbeamten -Stellvertreter 102 , Löschungsersuchen über Renten -

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .

278a . Betrifft Schaffung von
Erwerbseinrichtungen für Nrdeitsinvaliden

geschaffen und welche Erfahrungen vor allein auch in

ŵirtschaftlicher Hinsicht mit ihnen gemacht worden

lind . Ueber die Frankfurter Einrichtung ist übri¬

gens in Nr . 17 , Jahrgang 1921 , der ^ .Sozialen

wäre ich dankbar ,
Stellungnahme

dert werden können , die geschaffen worden sind , umlder Angelegenheit mitteilen und angeben wollten , ob

Arbeitsinvaliden eine nutzbringende Verwertung der ' ihrerseits bereits Mittel für derartige Zwecke auf -

iynen verbliebenen Arbeits - und Erwerbsmöglichkeit

zu gewährleisten . Ich gehe dabei von der Auffassung
aus , daß die aus der Sozialversicherung den Arbeits

invaliden gezahlten Renten auf lange Zeit hinan

gewendet worden sind oder in nächster Zeit aufge¬
wendet werden sollen .

^»m Hinblick darauf , daß die Angelegenheit vor¬

aussichtlich im Laufe des Herbstes bei den gesetz -

nicht ausreichend sein werden , um den Invaliden, ! gebenden Körperschaften des Reichs Anlaß zur Er -

ein , wenn auch bescheidenes Existenzminimum zuwrterung geben wird , bitte ich , mir die dortige Stel¬

sichern . Andererseits bezweifele ich, daß insbeson
ders in der jetzigen Zeit des Darniederliegens weiter

Wirtschaftszweige halbe Arbeitskräfte in nennens¬
werter Zahl auch , bei weitestgehender Anwendung
des Z 7 des Schwerbeschädigtsngesetzes vom 6 . 4 . 20

(Reichsgesetzblatt S . 158 ) auf den freien Arbeits -

inarkt zu Verdienstmöglichkeiten
' gelangen können .

Bei dieser Sachlage erscheint mir der Weg sehr be - '

achtenswert , der u . a . in Hamburg , Erfurt und >279 .

Frankfurt am Main eingeschlagen worden ist , wo

entweder mit Unterstützung der Städte oder auf ge¬

nossenschaftlicher Grundlage Werkstätten und sonstige

Einrichtungen geschaffen worden sind , die eine zweck¬

müßige Ausnutzung der den Arbeitsinvaliden ver¬
bliebenen Arbeitskräfte erlauben . Ich habe mich an

den Deutschen Städtetag gewandt , um durch seine

Vermittelung festzustellen , wo ähnliche Einrichtungen

lunynahme möglichst bis zum 1 . Oktober 1921 mitzu¬
teilen .

VIII . (V . A . ) 11618/21 .
Berlin NW . 1V , 24 . August 1921 .

Der Reichsarbeitsminister .
Im Auftrage ! gez . Siefart .

An sämtliche Landesregierungen , Preußen ! Mini¬

sterium für Volkswohlfahrt .

Betrifft Schaffung von
Crmsrbseinrichtung für Arbeitsinvaliden .

Auf das Schreiben vom 21 . August 1921 VIII (P .
A . ) 11618/21 .

Das erstrebenswerte Ziel , den Arbeitsinvaliden
eine nutzbringende Verwertung der ihnen -verbliebe¬

nen Arbeits - und Erwerbsmöglichkeit zu gewährlei¬
sten und damit ihnen ein , wenn auch bescheidenes
Existenzminimum zu sichern , wird , da ein Unterbrin -



zen halber Arbeitskräfte aus dem freien Arbeits¬markt mit erheblichen Schwierigkeiten verknüpft ist,sich nach den vorliegenden Erfahrungen wohl nur
durch Einrichtung besonderer Werkstätten auf kom¬
munaler oder genossenschaftlicher Grundlage verwirk¬
lichen lassen .

Außer den im obigen Schreiben angeführten Bei¬
spielen sind diesseits nur die städtischen Werkstättenin Wandsbeck , Regierungsbezirk Schleswig , bekannt ,in denen Erwerbslose , insbesondere Erwerbsbe -
schränktc , zu Korbmachern und Pantoffelmachernumgeschult werden .

Der Grund dafür , daß derartige Werkstätten nurin geringem Umfange bezw . erst neuerdings geschaf¬fen worden sind , liegt offenbar in dem finanziellenRisiko , das namentlich in erster Zeit nicht unerheb¬liche Zubußen erforderlich macht . Die Gewährungvon Mitteln der produktiven Erwerbslosenfürsorgedürfte derartige Bedenken einschränken helfen .
Allerdings wird es mit Rücksicht auf die freieWirtschaft nicht angängig sein , nach Maßgabe der imBetriebe geleisteten Erwerbslosentagewerke lausendeZuschüsse oder Darlehen in entsprechender Höhe be¬

reitzustellen . Vielmehr dürfte eine teilweise Abbür -
dung etwaiger Fehlbeträge erfolgen können durchGewährung der „Umschulungsprämie " in Höhe des

,2 bis 3tk' fachen für 2 Monate (öl) Erwerbsloscn -
tagewerke Ortsklasse .V also 2799 bezw . 3373 Markfür jeden Umgeschulten ) , sofern der Nachweis erbrachtwird , daß infolge planmäßiger Ausbildung unter
Aufsicht des bestimmungsmäßigen Umschulungsaus¬schusses der Umgeschulte wenigstens 3 Monate seineigenes Fortkommen gefunden hat . Hierbei wird es
gleichgültig sein , ob es sich um ein Fortkommen imfreien Wirtschaftsleben oder nach dem Urteil des
Umschulungsausschusses als Vollarbeiter in dem be¬
treffenden Betriebe handelt , während eine bloße Be¬
schäftigung im Betriebe keinen Anspruch auf die Um¬
schulungsprämie rechtfertigt .

Das dortige Schreiben sowie obige Ausführungensind den Regierungspräsidenten zur Beachtung zu¬geleitet worden . An den Herrn Reichsarbeits¬minister III U II 53/22 .Abschrift übersende ich zur gefälligen Kenntnis .Berlin W . 68 . 31 . Januar 1922.Der Preußische Minister für Volkswohlfahrt .
Im Auftrage : gez . Bracht .

'
Au die Herren Regierungspräsidenten und denHerrn Oberpräsidenten von Brandenburg als De -

mobilmachungskommissar von Groß -Berlin .
289 . Der Landgemeinde Mündelheim im LandkreiseDüsseldorf wird hierdurch auf Grund des Gesetzes vomII . Juni 1874 (ES . S . 221 ) das Recht verliehen , dasfür die Anlegung eines Gemeindefriedhofes erforder¬liche Grundeigentum im Wege der Enteignung zu er¬werben oder , soweit dies ausreicht , mit einer dauern¬den Beschränkung zu belasten .

Gleichzeitig ' wird auf Grund des H 1 der Verord¬nung betr . ein vereinfachtes Enteignungsverfahrenvom 11 . September 1914 in der Fassung vom 31 . Au¬gust 1921 (GS . S . 313 ) bestimmt , daß die Vorschriften

dieser Verordnung bei der Ausübung des vorstehendverliehenen Enteignungsrechts Anwendung finden .Berlin , 26 . Februar 1922 . I 4 1327 .Das Preußische Stsutsministeriuin .Zugleich für den Minister für Handel und Gewerbe .Der Minister des Innern .
I . A . : gez . Stoelzel .

Verleihungsurkunde . IVc 3934 .M . f . H . u . G . Va 1553 .

Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .281 . Bf d. M . d . Z . v . 15. 2 . 1822 — III 222 , betr .Genehmigung der Pferde - und Eegenstandslotteri «des landwirtschaftl . Vereins in Frankfurt a . M . )1 . Zweck : Förderung des Vereinszwecks ! 2 . Spiel -
kapital : 369 999 Al — einschl . Reichsstempelabgabe !3 . Reinertrag : 35 999 Ach 4 . Wert der Gewinne :163 999 Ach 5 . Zahl der Lose : 129 999 Stück, ' 6 . Preisoes Einzelloses : 3 Ach 7 . Losabsatzgebiet : Preußen :8 . Ziehungstags : 14 . Juni und 13 . Dezember 1922 :9 . Zahl der Gewinne :. 2794 Stück .

Für beide genehmigten Ziehungen gelten die glei¬chen Unterlagen .

Vgl . Vf . 24 . 1 . 1922 (MBliV . S . 113 ) .
Vorstehenden Erlaß bringe ich hiermit zur öffent¬lichen Kenntnis .
Düsseldorf , 8 . März 1922 . I Ca . 2218 .Der Regierungs -Präsident .282 . Vf . d. M . d . I . v. 11. 1 . 1922 — IV . U . Lot .V . 15 Vl , betr . Genehmigung der Wertlotterie desVereins zur Veranstaltung von Kunstausstellnngenc . V . in Düsseldorf ' ) .
1 . Zweck : Teilweise Deckung der Unkosten der inDüsseldorf zu veranstaltenden Kunstausstellung 1922 :2 . Spielkapital : 369 999 AI einschl . Reichsstempelab -gabe : 3 . Neinertrag : 69 999 Ach 4 . Gewinnbetrag :99 999 Al : 5 .

'
Zahl der Lose : 199 999 Stück : 6 . Preisdes Einzelloses : 3,69 M : 7 . Losabsatzgebiet : Preußen :8. Zie -Hungstag : 12 . Oktober 1922 : 9 . Zahl der Ge¬winne : 3491 Stück : 19 . Art der Gewinne : Gegen¬stände der Ausstellung und Eebrnuchsgegenstände .

A Vgl . Vf . v . 24 . 1 . 1922 (MBliV . S,. 113) .Vorstehenden Erlaß bringe ich hiermit zur öffent¬lichen Kenntnis .
Düsseldorf , 7 . März 1922 . ! Ca . 2217 .Der Regierungs -Präsident .283 . Bekanntmachung .Auf Grund des 193 e der Reichsgewerbeordnungwird folgendes angeordnet : Meine Bekanntmachungvom 4 . März 1994 (Reg . -Amtsblatt Seite 83) wirdfür den Bezirk der Stadt Oberhausen dahin abgeän¬dert , daß Arbeiter (Gesellen , Gehilfen und Lehrlin¬ge) im Barbier -, Friseur - und Perückenmacherge -werbe an den ersten Oster - , Pfingst - und Weihnachts¬feiertagen , bei zwei oder mehr aufeinanderfolgendenSonn - und gesetzlichen Feiertagen an den ersten die¬ser aufeinanderfolgenden Tage von 9 bis 12 Uhr -vormittags beschäftigt werden dürfen . An den nach¬folgenden bezw . dem nachfolgenden Sonntage ist eineBeschäftigung von Arbeitern in diesem Gewerbe nicht



»estattet . Die Bedingungen , welche gemäß meiner
Bekanntmachung vom 4 . März 1904 (Reg . -Amtsblatt
Seite 85) an die Beschäftigung von Arbeitern an
Sonn - und Festtagen geknüpft sind , bleiben bestehen .

Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Ver¬
öffentlichung in Kraft .

Bekanntmachung .
Auf Grund des Z 41 b der Reichsgewerbeordnung

wird für den Bezirk der Stadt Oberhausen , nachdem
die Zustimmung einer Zweidrittelmehrheit der be¬
teiligten Gewerbetreibenden festgestellt worden ist .
folgendes angeordnet !

Den selbständigen "Barbieren , Friseuren und Pe¬
rückenmachern ist die Ausübung des Gewerbebetrie¬
bes an den Oster - , Pfingst - und Weihnachtsfeiertagen
nur insoweit gestattet , als Ausnahmen von dem Ver¬
bot der Beschäftigung von Arbeitern im Barbier - ,
Friseur - und Perückenmachergewerbe an. den genann¬
ten Feiertagen zugelassen sind .

Düsseldorf , 8 . März 1922 . l 1" V 854 .
Der Regierungs - Präsident .

284 . Vf . d. M . d. Z . u . d. Fin .-Min . vom 24 . 5 .
1921 — IV L Lot . 0 3 IV bezw . I E I 19» , betr . Ge¬
nehmigung der Geldlotterie des deutschen Rcichs -
ausschufses für Leibesübungen in Berlin ) .

1 . Zweck ! Veranstaltung allgemeiner deutscher
Kampfspiele, ' 2 . Spielkapital ! 1 440 000 M einschl .
Neichsstempelabgabei 3 . Reinertrag ! 400 000 Ml 4.
Gewinnbetrag 400 000 M, ' 5 . Zahl der Lose ! 300 000
Stückl 6 . Preis des Einzelloses ! 4 M ; 7 . Losabsatz¬
gebiet ! Preußen ; 8 . Ziehungstage der 2 . ( letzten )
Reihe ! 10 . bis 11 . Juli 1922 .

Z Vgl . Vf . . 4 . 1 . 1922 (MBliV . S . 115 ) .
VorsteheiGen Erlaß bringe ich hiermit zur öffent¬

lichen Kenntnis .
Düsfeldorf , 7 . März 1922 ! I da . 2210 .

Der Regierungs -Präsident .
285 . 1 . Unter Abänderung meiner Bekannt¬
machungen vom 16 . Januar 1920 l I? zggg (Reg .-
Amtsblatt Seite 41 ) und vom 3 . Juli 1920 l 1? 4212
(Reg . -Amtsblatt Seite 271 ) bestimme , ich auf Grund
des K 105 e REO . , daß für das ganze Gebiet des
Stadtkreises Duisburg die Beschäftigung von Arbei¬
tern (Gesellen , Gehilfen und Lehrlingen ) außer am
1 . Öfter - , Pfingst - und Weihnachtstage auch am Neu -
jahrstage » Christi Himmelfahrt und Büß - und Bet¬
tag nicht gestattet ist . 2 . Auf Grund des K 41 b der
Reichsgewerbeordnung wird nach Feststellung einer
Zweidrittelmehrheit . der beteiligten Gewerbetreiben¬
den angeordnet , daß in Friseur - usw . Werkstätten ein
Betrieb nur insoweit stattfinden darf , als nach Ziff .
1 dieser Verordnung in Verbindung mit den dorr
angeführten Bekanntmachungen die Beschäftigung
von Gehilfen usw . zulässig ist .

Düsseldorf , 6 . März 1922 . 1 . 1" V 1088 .
Der Regierungspräsident .

286 . Gemäß Entscheidung des Herrn Ministers für
Volkswohlfahrt dürfen bis zur endgültigen Feststel¬
lung des Reichshaushaltsplanes sowie des Staats¬

haushaltsplanes Maßnahmen der produktiven Er -
iverbslosenfürsorge dann nicht anerkannt werden ,
wenn das Unternehmen sich planmäßig über den
Schluß des Kalenderjahres hinaus erstreckt .

Düsseldorf , 1 . März 1922 . 1 1 '
11 539 .

Der Regierungs - Präsident .
287 . Mit Beziehung auf meine Bekanntmachung
von , 13 . April 1920 (Amtsbl . Stück 14 Nr . 549 )
bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntnis , daß
die Hauskollekte zum Besten des Vereins zur Er¬
ziehung armer , verlassener und verwahrloster Kinder
in Neukirchen , soweit sie nicht durch Vertrauens¬
männer der Synoden abgehalten wird , durch den in
Duisburg wohnenden W . Levermann abgehalten
werden wird . I da . 2288 .

Düsseldorf , 11 . März 1922 .
Der Regierungsvräsident .

288 .- Mit Benehung auf meine Bekanntmachung
vom 19 . 10 . v . Jyrs . (Amtsblatt Stück 43 Nr . 1319 )
und vom 14 . 12 . v . Jhrs . (Amtsblatt Stück 51 Nr .
1511 bringe >ch hiermit zur öffentlichen Kenntnis ,
daß mit der Abhaltung der Sammlung zum Besten
des Kirchenbauvereins Merkstein -Streiffelt die
Sammler 1 . Heinr . Heuther in Herzogenrath , 2 . Hub .
Konen in Merkstein , 3 . Christ . Kohnen in Hofstedt ,
4 . Joh . Wiesemes in M .Gladbach , 5 . Pet . Bruston in
M .Eladbach , 0 . Jos . Jansen in Finkenrath , 7 . Abel
Wickrath in Nordstern beauftragt sind . I da . 2046 .

Düsseldorf , März 1922.
Der Regierungs - Präsident .

289 . ii . Nachtrag
zum Tarif für die Privatwerft der Firma Jndustrie -
terrains Düsseldorf -Reisholz , Aktien -Gesellschaft zu
Benrath vom 17 . Februar 1921 .
I . Zu den Gebührensätzen unter N wird ein Zu¬

schlag von 50 Prozent erhoben .
II . Zu den Gebührensätzen unter 1> und 111 sind fol¬

gende Zuschläge zu zahlen !
a ) für Kies , Steine aller Art . Salz , Sand .

Schlacken , Braunkohle und Kohle mit Neben¬
arten , sowie Erze !

1 . zu den Sätzen unter 11 . . 140 v . Hundert .
2 . zu den Sätzen unter 111 . . 100 v . Hundert .
b ) für die übrigen Güter !
I . zu den Sätzen unter 1Z . . 200 v . Hundert .

>2 . zu den Sätzen unter C I . . 200 v . Hundert .
III . Dieser Nachtrag tritt an Stelle des am 12 . Au¬
gust 1921 genehmigten I . Nachtrages zum Tarif vom
17 . Februar 1921 am dritten Tage nach dem Tage der
Verkündigung im Amtsblatt der Regierung zu Düs¬
seldorf in Kraft .

Koblenz , 3 . März 1922 .
Im Namen des Finanzministers und des Ministers

für Handel und Gewerbe !
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Nheinstrombauverwaltung . )
In Vertretung ! Kaufnicht i . V . d . 1522 .

Vorstehender Nachtrag wird hierniit zur öffent¬
lichen Kenntnis gebracht . 1 H 1384 .

Düsseldorf , 8 . März 1922 .
Der Regierungs -Präsident .



2S0 . Bekanntmachung .
Betrifft Ungültigkeitserklärung eines eingezogenen

Sprengstoff -Erlaubnisscheines .
Der von dem Landrat des Kreises Kyritz auf den

Bahnunterhaltungsarbeiter Fritz Dahnke in Wutike
« in 25 . November 1921 unter Nr . 2 (Muster -1 ) aus¬
gestellte Sprengstoff -Erlaubnisschein ist wegen Unzu -
verlässigkeit des Inhabers eingezogen worden und
wird hiermit für ungültig erklärt . 1 b 1131 .

Düsseldorf , 9 . März 1922 .
Der Regierungspräsident .

291 . Mit meiner Genehmigung hat der Bürger¬
meister von Obrighoven den Berwaltungsafsistenten
Hermann Schöneberg daselbst widerruflich zum Stan¬
desbeamten - Stellvertreter des Standesaiytsbezirks
Obrighoven ernannt . I N 1197 .

Düsseldorf . 8 . März 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

292 . Die Löschungs -Ersuchen über die bis zum 30.
9 . 1921 eingezahlten Renten -Ablösungskapitalien sind
von uns an die zuständigen Amtsgerichte zur Lö¬
schung der bei den freigestellten Grundstücken in den
Grundbüchern eingetragenen Rentenpflichtigkeits -
vermerke abgesandt worden . 1 348/22 .

Münster , 8 . März 1922 .
Direktion der Rentenbank für die Provinz Westfalen ,
die Rheinprovinz und die Provinz Hessen - Nassau .
293 . Der Provinziälausschuß der Rheinprovinz hat
gemäß der ihm im Z 9 des Reglements für die Aus¬
führung des Gesetzes vom 7 . 8 . 1911 , betreffend die
Beschulung blinder und taubstummer Kinder und
für die Verwaltung und Leitung der Provinzial -
Taubstummen - und Blinden -Anstalten der Rheinpro¬
vinz vom 6. 3 . / 2 . 4 . 1912 , gegebenen Befugnis in
seiner Sitzung , vom 7 . 3 . 1922 die Erhöhung des
Pflegegeldes für die in der Pflege des Provinzial -
verbandes untergebrachten blinden und taubstummen
Kinder auf pflegetäglich 22 Mark mit Wirkung vom
1 . 4 . 1922 ab beschlossen.

Düsseldorf , 13 . März 1922 .
Der Landeshauptmann . I . V .

'. Dr . Horion .
294 . Dem französischen Konsul in Düsseldorf , Ge -
noyer , ist namens des Reichs das Exequatur erteilt
worden . I V 985 .

Düsseldorf , 27 . Februar 1922 .
Der Regierungs -Präsident ,

295 . Ausführung von Vorarbeiten .
Gemäß K 5 des Gesetzes über die Enteignung

von Grundeigentum vom 11 . Juni 1874 ( GSS . 221 )
wird hierdurch angeordnet , daß die Erben Schumacher
auf ihrem in der Gemeinde Vorst im Forstwalde öst¬
lich der Haltestelle Forsthaus der Bahnstrecke M .Glad -
bach -Krefeld belegenen Waldgrundstück zwecks Prü¬
fung der Erundwasserströmung die Anlage von drei
Versuchsbrunnen geschehen zu lassen haben , die zur
Vorbereitung für die Erweiterung der Wasserwerks¬
anlagen des Wasserwerks II der Stadt Crefeld er¬
forderlich sind . Zum Betreten von Gebäuden und

eingefriedigten Hos - oder Gartenräumen bedarf der
Unternehmer , insoweit dazu der Grundbesitzer seine
Einwilligung nicht ausdrücklich erteilt , in jedem ein¬
zelnen Falle einer besonderen Erlaubnis der Orts¬
polizeibehörde . Eine Zerstörung von Baulichkeiten
jeder Art , sowie ein Fällen von Bäumen ist nur mit
besonderer Gestattung des Bezirksausschusses zulässig .

Düsseldorf , 7 . März 1922 . IV 2/1/22 .
Der Bezirksausschuß .

290 . Bei der heutigen Auslosung von Rentcnbriefe «
der Provinz Westfalen und der Rheinprovinz zum
1 . 7 . 1922 sind folgende Nummern gezogen worden :

a) zu 3 ^ ?Z Buchst . U. bis 9.
Buchst . R zu 3000 M Ztr . 14 45 66 241 256 361

362 368 418 437 501 568 576 595 672 679 777
785 803 822 842 872 921 .

Buchst , v zu 1500 M Nr . 29 66 95 165 203 223
294 335 375 429 435 .

Buchst . B zu 300 M Nr . 128 141 242 267 282 334
342 375 386 467 468 552 555 646 677 687 794 813
838 915 97ll 1024 1045 1153 1158 1238 1352 1381
1401 1465 1o09 1564 1604 .

Buchst . .1 zu 75 M Nr . 98 195 198 300 361 369
437- 457 481 542 583 64^ 644 662 702 714 .

b) zu 4 ?6 Buchst . kW bis 54 .
Buchst . IM zu 3000 M Nr . 39 53 61 96 158 184

188 208 221 230 250 275 .
Buchst , (UZ zu 1500 M Nr . 34 67 68.
Buchst . UU zu 300 M Nr . 18 94 158 160 25» 260

288 291 295 .
Buchst . 94 zu 75 M Nr . 184 . .
Die ausgelosten Rentenbriefe , deren Verzinsung

vom 1 . 7 . 1922 ab aufhört , werden den Inhabern
mit der Aufforderung gekündigt , den Kapitalbstrag
gegen Rückgabe der Rentenbriefe mit den Zins¬
scheinen

zu a ) Reihe 4 Nr . 14— 16 nebst Erneuerungs -
zu b) Reihe 2 Nr . 11— 16 scheinen

vom 1 . 7 . 1922 ab bei den Rentenbankkassen Hierselbst
oder in Berlin C . , Klosterstraße 761 , oder der Preuß .
Staatsbank (Seehandlung ) in Berlin W . 56 , Mark -
grafenstraße 46a , vormittags von 9 bis 12 Uhr in
Empfang zu nehmen . Der Wert der etwa fehlenden
Zinsscheine wird in Abzug gebracht .

Die Einlieferung der gekündigten Rentenbriefe
kann zum Fälligkeitstage auch durch die
Post erfolgen , worauf der Gegenwert in der bean¬
tragten Weise auf Gefahr und Kosten des Empfän¬
gers übermitelt wird .

Die Nummern aller gekündigten bezw . noch rück¬
ständigen Rentsnbriefe werden auch durch die von
Ulrich Levysohn in Verlin - Charlottenburg 4 , Dahl -
mannstraße 8 , zusammengestellte und im Verlage
von W . Levysohn in Grünberg i . Schl . erscheinende
„Allgemeine Verlosungstabelle " in den Monaten
Februar und August jedes Jahres veröffentlicht .

Münster i . W . , 7 . Februar 1922 . I . 102/22 .
Direktion der Rentenbank .

Schriftleitung : Amtsblattstelle der Regierung . — Druck : Buchdruckerei Otto Fritz , Düsseldorf , Oststr. 13.
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Amtsblatt
b«,

Regierung zu Düsseldorf .
Stück 1 ? . Düsseldorf . Samstag den 2S . März L922 .

Beilagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr . 24 und 25 und 12 der Sonderbeilage zum Oeffentlich . Anzeiger .

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 29 . März 1922 ,
mittags 12 Uhr , der Amtsblattstelle zuzusenden .

Inhalt : Verfassung pp . des Berggewerbegerichts Dortmund 193 , Arzneitaxe 194 , Gebühren für sta¬
tische Berechnungen 194 , Sonntagsarbeit im Barbiergewerbe 195 , Konsul 195 , Preisnotierungskommission
am Schlachtviehmarkt in Essen 195 , Innungen 195 , 114 , Führerscheine für Kraftfahrzeuge 195 , 114 , 115,
Lebensmittelpreise für Februar 1922 S . 196 , Satzung der Bruchhausener Wiesen -Genossenschaft in
Erkrath 119 , Ablieferung von Kassenbüchern aufgelöster Heeresteile 119 , Losevertrieb 111 , Kollekte 111 ,
Tarife für die Fähren Hamborn -Alsum -Vaerl -Binsheim , über die Wuppermündung , Rheindorf -Cassel -
berg , Beek -Bislich , Orsoy -Walsum 111 , 112 , 113 , Verleihung des Enteignungsrechts 114 , Pfarrerrich¬
tungsurkunde 115 , Erwerbslosenunterstützung 115 , Neuwahlen zum Eesellenausschuß der Handwerks¬
kammer 115 , 116 , Vollversammlung der Handwerkskammer 116 , Personalien 116 .

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
297 . Erster Nachtrag

zu den
„Anordnungen über die Verfassung und die Tätigkeit

des Verggewerbegerichts zu Dortmund vom
1K . Dezember 1920 ".

Die „Anordnungen über die Verfassung und die
Tätigkeit des Berggewerbegerichts Dortmund " vom
16 . Dezember 1929 werden dahin geändert :
1 . a ) Im Z 1 Absatz 1 ist das Wort „ ihren " zu

streichen .
b ) Im § 2 ist das Wort „dreißigtausend " durch

„hunderttausend " zu ersetzen .
c) K 3 Ziffer 1 ist zu ergänzen durch die Worte

„ und über Erteilung , Form oder Inhalt einer
Auskunft des Arbeitgebers über den Arbeiter " .

d) Im K 3 Ziffer 4 ist das Wort ^ Invaliden¬
versicherung " zu ersetzen durch die Worte „An¬
gestellten - und Invalidenversicherung , Steuer -
karten und ähnliche Urkunden , ferner wegen
Einholung , Erteilung , Verweigerung , Form
oder Inhalt einer Auskunft des Arbeitgebers
über den Arbeiter " .

e) Im Z 3 ist unter einer neuen Ziffer 5 ein¬
zuschalten :
5 . über die Ansprüche aus einer Vereinbarung ,

durch die der Arbeiter für die Zeit nach Be¬
endigung des Arbeitsverhältnisses in seiner
gewerblichen Tätigkeit beschränkt wird ,

f ) Der K 4 ist zu streichen .
Der K 6 erhält folgende Fassung :

(Abs . 1 . ) Zum Mitglied des Berggewerbe¬
gerichts einschließlich des Vorsitzenden und sei¬
ner Stellvertreter soll nur berufen werden ,
wer das fünfundzwanzigste Lebensjahr vollen¬
det hat . Nicht berufen werden soll , wer wegen
geistiger oder körperlicher Gebrechen zu dem
Amte nicht geeignet ist.

(Abs . 2 . ) Personen , die zum Amte eines
Schöffen unfähig sind (Gerichtsverfassungs -
gssetz KZ 31 , 32) , können nicht berufen werden ;
Personen weiblichen Geschlechts können jedoch
berufen werden .

Im K 9 erhält der Absatz folgende Fassung :
„Personen , die nach Z 6 Abs . 2 dieser An¬

ordnungen nicht berufen werden können , sind
nicht wahlberechtigt .

"
Der K 46 Abs . 1 erhält folgende Fassung :

Die Beisitzer erhalten für jede Sitzung , der
sie beigewohnt haben , als Entschädigung für
Zeitversäumnis zwanzig Mark . Die Beisitzer
aus dem Kreise der Arbeiter erhalten außer
der Entschädigung den Unterschied zwischen ihr
und dem entgangenen Arbeitsverdienst ersetzt ,
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wenn der Arbeitsverdienst höher ist als die

Entschädigung .
5 . Der § 51 Abs . 1 ist zu ergänzen durch die Worte

„und des Gesetzes zur Abänderung des Ge¬

werbegerichtsgesetzes usw .
" vom 14 . Januar

1922 (RGBl . 135 ) .
6 . a ) Im K 52 erhalten die Absätze 2 und 3 folgende

Fassung :
(Abs . 2 . ) Sie beträgt bei einem Gegenstand

im Werte bis 2V -44 einschließlich 1,59 -41
von mehr als 29 bis 59 -4t einschl . 2,59 -1t
von mehr als 59 bis 199 -4t einschl . 5,— -4t

(Abs . 3 .) Die ferneren Wertklassen steigen
um je 199 Mark , die Gebühren um je 5 Mark .
Die höchste Gebühr beträgt 399 Mark ,

b) dem § 52 wird als Abs . 8 folgende Vorschrift
angefügt :

Gebühren und Auslagen werden nicht er¬
hoben , wenn die Einziehungskosten die einzu¬
ziehenden Beträge erreichen oder übersteigen .

Die vorstehenden Aenderungen treten mit Wir¬
kung vom 31 . Januar 1922 m Kraft .

Auf die vor dem Inkrafttreten der Aenderungen an¬
hängig gewordenen Rechtssachen finden die bisheri¬
gen Vorschriften Anwendung . la . 276 .

Berlin . 1 . März 1922 .
Der Minister für Handel und Gewerbe .

298 . Bekanntmachung .
Auf Grund des § 89 Abs . 1 der Gewerbeordnung

für das deutsche Reich und des § 376 der Reichsver¬
sicherungsordnung bestimme ich :

Nr . 4 meiner Bekanntmachung vom 23 . Dezember
1921 , betreffend die deutsche Arzneitaxe 1922 (Reichs¬
anzeiger Nr . 396 ) erhält als Abs . 2 folgenden Zusatz :

Die Gewährung des Abschlages ist davon ab¬
hängig , daß die Rechnung innerhalb vier Wochen
nach ihrem Eingange bei der Kassenstelle wenig¬
stens zu vier Fünfteln beglichen wird , und daß
der Rest alsbald nach der Prüfung der Rech¬
nung , spätestens aber nach weiteren vier Wochen ,
bezahlt wird . . I N II Nr . 417 .

Berlin , 14 . Februar 1922 .
Der Preußische Minister für Volkswohlfahrt .

I . A . : Eottstein .

299 . Gebührenordnung
für die Inanspruchnahme der Tätigkeit der Preu¬
ßischen staatlichen Prüfungsstelle für statische Berech¬

nungen in Berlin .
s 1 .

Bei Inanspruchnahme der Tätigkeit der staatlichen
Prüfungsstelle für statische Berechnungen in Berlin
haben die nichtstaatlichen Baupolizeiverwaltungen
eine Entschädigung nach folgenden Sätzen an die

Staatskasse zu zahlen :
Wenn es sich um die Prüfung und Festsetzung von

statischen Berechnungen handelt , für :
1 . mehrgeschossige Gebäude mit massiven

Decken ans Steinen mit eisernen Trä¬

gern oder aus Eisenbeton mit Stützen
aus Stein , Eisen oder Eisenbeton , mit

Dächern aus Eisen oder Eisenbeton , für
199 cbm . umbauten Raumes des frag¬
lichen Gebäudes 49 -.44

jedoch mindestens 399 -41

2 . eingeschossige Bauten , sowie Hallen¬
bauten mit größerer Höhe , letztere auch
mit Zwischendecken in den Seitenfeldern
fiir 199 cbm . umbauten Raumes des

fraglichen Gebäudes 29 -41

jedoch mindestens 399 . -41
3 . Dachkonstruktionen für sich allein , d . st) ,

wenn Wände , Stützen oder Zwischen¬
decken keine Prüfung der Berechnung
erfordern
für 199 qm bebauter Fläche der frag¬
lichen Konstruktion 199 -41

jedoch mindestens 399 -41

4 . Einzelkonstruktionen , wie Treppen , ei¬

serne Säulen , Gewölbe , Mauerwerks¬
oder Betonkonstruktionen , Schornsteine ,
soweit sie nicht unter Ziffer 5 und 6
fallen 399 -44

5 . Eisenkonstruktionen , soweit sie nicht
unter Ziffer 1 bis 4 fallen ,
für 1 t Eisengewicht der fraglichen
Konstruktion 199 -44

mindestens jedoch 299 -44

6 . Eisenbetonkonstruktionen , soweit sie
nicht unter Ziffer 1 und 2 fallen ,
für 1 cbm . Beton der fraglichen Kon¬
struktion 4 -44

mindestens jedoch 399 --41

§ 2.
Der Rauminhalt der Gebäude in den Fällen der

Ziffern 1 und 2 des § 1 wird durch Multiplikation
der für die Bebauung in Aussicht genommenen
Grundfläche mit der Höhe von der Kellersohle oder ,
wo ein Keller nicht vorhanden ist , von dem Fußboden
des Erdgeschosses bis zur Oberkante des Hauptgesim¬
ses gemessen , festgestellt . <

Die oberhalb des Hauptgesimses liegenden Gebäu¬
deteile , sowie Balköne und Erker werden nicht be¬

rechnet .
Bei Hofkellern und sonstigen selbständigen Keller¬

anlagen ist die Höhe von der Kellersohle bis zur Erd¬

oberfläche maßgebend .
Bei der Berechnung des Inhalts der bebauten

Fläche der in Ziffer 3 des § 1 genannten Konstruk¬
tionen sind die Umfassungsmauern einzurechnen , da¬

gegen bleiben die Balköne und Erker außer Ansatz .
Die über ein volles Hundert überschießenden cbm

oder qm werden für ein volles Hundert gerechnet ,
desgleichen die Ueberschüsse voller Tonnen oder cbm
bei H 1 Ziffer 5 und 6.

§ 3.
Bei Stellung des Antrages auf Prüfung der stati -



scheu Berechnungen haben die Baupolizeiverwaltun¬
gen eine Berechnung des Rauminhaltes der fraglichen
Gebäude , der bebauten Fläche des Eisengewichts oder
des Rauminhalts der fraglichen Konstruktion vorzu -

legen .
§ 4.

Verpflichtet zur Zahlung der Entschädigung an die
Staatskasse nach Maßgabe der von der Prüfungsstelle
auf Grund der Bestimmungen der KK 1 und 2 festge¬
setzten Berechnung — § 3 — ist altein die den Prü¬
fungsantrag stellende Baupolizeiverwaltung . Sie hat
die Verpflichtung noch durch Abgabe einer Erklärung
nach beigefügtem Muster bei Stellung des Prüfungs¬
gesuchs anzuerkennen .

8 5 ^
Die Entschädigung ist spätestens binnen zwei Wo¬

chen nach Empfang der geprüften statischen Berech¬
nungen porto - und kostenfrei an die Kasse der Mini -
sterial - , Militär - und Baukommission in Berlin NW .
40 , Jnoalidenstraße 52 , zu zahlen oder zu überweisen .

§ 6.
Diese Gebührenordnung tritt am 1 . Februar 1022

in Kraft . Für diejenigen Prüfungsersuchen , die vor
dem Inkrafttreten dieser Gebührenordnung bei der
Prüfungsstelle eingegangen sind , werden Gebühren
nach der Gebührenordnung vom 19 . November 1920
erhoben . Im übrigen wird die Gebührenordnung
vom 19 . November 1920 mit dem Inkrafttreten der
vorliegenden Gebührenordnung aufgehoben .

Berlin , 10 . Februar 1922 .
Zugleich im Namen des Finanzministers .

Der Preußische Minister für Volkswohlfahrt .
I . A . : Conze .

Muster .
Die unterzeichnete Polizeiverwaltung bittet um

Prüfung der anliegenden Vorlagen in statischer Hin¬
sicht und verpflichtet sich , für deren Ausführung eine
nach Maßgabe der Bestimmungen der Gebührenord¬
nung vom 19 . November 1920 — II . 9 . Nr . 583 (III .
2 . 89 A . — berechnete und von der Preußischen
staatlichen Prüfungsstelle für statische Berechnungen
in Berlin entsprechend festgesetzte Entschädigung spä¬
testens binnen zwei Wochen nach Empfang der ge¬
prüften statischen Berechnungen porto - und kostenfrei
an die Kasse der Ministerial - , Militär - und Baukom¬
mission in Berlin zu zahlen oder zu überweisen .

» den . , » ,, , 19 , ,
Die Polizeiverwaltung .

Siegel . Unterschrift .

Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .
300 . 1 . Auf Grund des § 105 e der Reichsgewerbe¬
ordnung bestimme ich , daß für den Stadtbezirk Op -
laden eine Beschäftigung von Arbeitern , (Gesellen ,
Gehilfen und Lehrlingen ) im Barbier - , Friseur - und
Periickenmachergewerbe an allen Sonn - und gesetz¬
lichen Feiertagen verboten ist mit Ausnahme des er¬
sten Oster - , Pfingst - und Weihnachtstages , sowie des

Neujahrstages , falls er auf einen Samstag oder
Montag fällt , an diesen Tagen ist eine Beschäftigung
von 8— 11 Uhr gestattet .

Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage ihrer
Veröffentlichung in Kraft .

2 . Auf Grund des H 41 b REO . wird für den Stadt¬
bezirk Opladen unter Aufhebung meiner Verfügung
vom 9. Februar 1905 I ? 644 , nachdem die Zustim¬
mung einer Zweidrittel -MeHrheit der beteiligten Ge¬
werbetreibenden festgestellt ist , angeordnet :

Den selbständigen Barbieren , Friseuren und Pe¬
rückenmachern ist die Ausübung des Gewerbebetriebs
an gesetzlichen Feiertagen nur insoweit gestattet , als
Ausnahmen vom Verbote der Beschäftigung von Ar¬
beitern im Barbier - , Friseur - und Periickenmacherge¬
werbe zugelassen sind . I I " V 1151 .

Düsseldorf . 8 . März 1922 .
Der Regierungspräsident .

301 . Nach der von der Polnischen Gesandtschaft in
Berlin übersandten letzten Ausgabe des amtlichen
Verzeichnisses der Beamten des polnischen auswär¬
tigen Dienstes ist die Polnische konsularische Vertre¬
tung in Essen ein Konsulat , dessen Leiter Bar -
ciszewski die Amtsbezeichnung Konsul führt . Die
gleiche Amtsbezeichnung steht auch dem Verweser des
Polnischen Konsulats in Köln , Sztark , zu . I ? V 1171

Düsseldorf , 8 . März 1922 .
Der Regierungspräsident .

302 . Bekanntmachung .
An Stelle des verstorbenen Mitglieds bei der

Preisnotierungskommission am Schlachtviehmarkt
in Essen , Hermann Herz , wird dessen Sohn , der Vieh¬
händler Richard Herz zum ständigen Mitglied vor¬
genannter Kommission ernannt . I . L . 789 .

Düsseldorf . II . März 1922 .
Der Regierungs - Präsident .

303 . Zur Ermittlung , ob die Mehrheit der betei¬
ligten Gewerbetreibenden dem Antrage auf Errich¬
tung einer Zwangsinnung für das Herren - und Da¬
menschneiderhandwerk für den Bezirk der Stadt
Ohligs zustimmt , habe ich den Herrn Bürgermeister
zu Ohligs zum Beauftragten bestellt . I . Id V . 1200 .

Düsseldorf , 10 . März 1922 .
Der Regierungspräsident .

304 . Der dem Heinrich Moritz in Mülheim ( Ruhr ) ,
geboren am 26 . Februar 1891 in Mülheim (Ruhr ) ,
diesseits am 5 . Oktober 1910 erteilte Führerschein
für Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt . I 8 I Nr . 429/22 .

Düsseldorf , 9 . März 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

305 . Der dem Hermann Schulze in Essen , geboren
am 7 . Dezember 1893 in Essen , diesseits am 23 . Ja¬
nuar 1920 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge
ist abhanden gekommen und wird hiermit für ungül¬
tig erklärt . I 8 I Nr . 397/22 .

Düsseldorf , 8 . März 1922 .
Der Regierungs - Präsident .
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Düsseldorf , den 12 . März 1922 . I Q 715 . . Der Regierungs-Präsident .
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007 . Satzung
der Bruchhausener Wiesengenossenschaft in Erkrath im

Kreise Düsseldorf -Land .
§ 1 .

Die Wassergenossenschaft führt den Namen „Bruch¬
hausener Wiescngenossenschaft " und hat ihren Sitz in
Erkrath .

8 2.
Die Genossenschaft bezweckt nach dem allgemeinen

Plane des Kultur -Bauamts I zu Düsseldorf vom 1 .
Februar 20 die Entwässerung unv Bewässerung von
Grundstücken und die Unterhaltung von Entwässe¬
rung -)- und Bewässerungsanlagen .

Der Plan besteht aus !
1 . einem Erläuterungsberichte nebst 1 Uebersicht ^

karte , ^
2 . einem Kostenanschlage ,3 . einem Verzeichnisse der an der Genossenschaft be¬

teiligten Grundstücke mit Angabe der Eigen
tümer .

Der beglaubigte Plan ist bei der Aufsichtsbehördeder Genossenschaft niederzulegen . Beglaubigte Ab¬
schrift des Planes erhält der Vorsteher der Genossen¬
schaft ! er hat sie aufzubewahren und auf dem laufen¬den zu erhalten .

8 4.
Organe der Genossenschaft sind !

1 . die Mitgliederversammlung !
2 . der Eenossenschaftsvorsteher .

§ 5-
Die Mitgliederversammlung besteht aus sämtlichen

beitragspflichtigen Genossen .
Jeder beitragspflichtige Genosse hat in ihr min¬

destens eine Stimme . Im übrigen richtet sich das
Stimmvsrhältnis nach dem Verhältnisse der Teil¬
nahme an den Eenossenschastslasten in der Weise , daß
für je 2 Hektar beitragspflichtigen Grundbesitzes eine
Stimme gerechnet wird .

Die Stimmliste ist von dem Vorsteher zu entwerfenund vier Wochen lang zur Einsicht der Genossen in
der Wohnung des Vorstehers auszulegen . Die Aus¬
legung ist vorher ortsüblich in der Gemeinde Erkrath
bekanntzumachen .

Anträge auf Berichtigung der Stimmliste sind ankeine Frist gebunden .
Jeder Genosse kann sein Stimmrecht durch einen

anderen , mit schriftlicher Vollmacht versehenen Ge¬
nossen ausüben .

Miteigentümer eines Grundstückes können ihr
Stimmrecht nur gemeinschaftlich ausüben . Beteili¬
gen sich nicht sämtliche Miteigentümer an der Ab¬
stimmung , so gelten die Nichterschienenen oder Nicht -
abstimmenden als den Erklärungen der Erschienenenzustimmend .

In der Ausübung des Stimmrechts werden ver¬treten !
1 . Geschäftsunfähige oder in der Geschäftsfähigkeit

Beschränkte durch ihren gesetzlichen Vertreter !

2 . Ehefrauen durch ihren Ehemann , und
3. juristische Personen durch ihre verfassungsmäßig

berufenen Vertreter .
8 ' 17.

Die Mitgliederversammlung beschließt über !
1 . die Wahl des Vorstehers und seines Stellver¬

treters !
2 . die Festsetzung der dem Vorsteher , dem Eenos -

senschaftstechniker und dem Rechner zu gewäh¬
renden Entschädigung !

3 . die Wahl der Schiedsrichter und ihrer Stell¬
vertreter !

4 . die Abänderung der Satzung nach § 275 Abs . 1 ,2, 3 , des Wassergesetzes !
5 . die Aufstellung des Haushaltsplanes und die

Feststellung und Entlastung der Rechnung .6 . die Auflösung der Genossenschaft !7 . die Festsetzung der Beiträge, '
8 . Wahl von zwei Mitgliedern der Schaukommission .

§ 18 .
Die erste zur Bestellung des Vorstehers erforder¬

liche Mitgliederversammlung beruft die Aufsichtsbe¬
hörde , die auch zu den in dieser Versammlung erfor¬
derlichen Abstimmungen eine vorläufige Stimmliste
nach den Flächenangaben des Erundstücksregistersdes Eenossenschaftsgebiets aufzustellen hat , wobei je¬des angefangene Hektar als voll zu rechnen ist.Die weiteren Mitgliederversammlungen sind durchden Vorsteher zusammenberufen , soweit diese Satzungund Z 230 des Wassergesetzes es verlangen .Die Ejnladung erfolgt unter Angabe der Gegen¬
stände der Verhandlung durch schriftliche Mitteilung .

Zwischen der Einladung und der Versammlung mußein Zwischenraum von mindestens zwei Wochenliegen .
Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahlder Erschienenen beschlußfähig .

8 25 .
Die von der Genossenschaft ausgehenden Bekannt¬

machungen sind unter ihrem Namen zu erlassen und
vom Vorsteher zu unterzeichnen . Diese werden schrift¬
lich mitgeteilt .

8 26.
Diese Satzung ist von den Beteiligten in den Ver¬

sammlungen vom 9. Dezember 1921/7 . Februar 1922in Erkrath einstimmig beschlossen worden .
Vorstehende Satzung wird von mir auf Grund des

Z 270 Abs . 3 des preußischen Wassergesetzes vom 7.
April 1913 (GSS . 53) genehmigt .

Düsseldorf , 7 . März 1922 . I L 1057 .Der Regierungs -Präsident .
In Vertretung ! Tiemann .

308 . Bekanntmachung .
Die ehemaligen Angehörigen des alten Heeres undder alten Marine , insbesondere die Kassenverwalter ,

Kassenkommissionsmitglieder , und die in Kassenbetrie¬ben des alten Heeres und der alten Marine oder deralten Heeres - oder Marineverwaltung , sowie sonstiger
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ausgelöster Heeres - und Marineteile beschäftigten
oder beschäftigt gewesenen Personen sind auf Grund
des Reichsgesetzes vom 25 . Oktober 1921 verpflichtet ,
bares Geld , Wertpapiere , Kassenbücher, Kassenbelege ,
sowie sonstige Werte , über die sie noch infolge ihres
früheren Dienstverhältnisses verfügen können , inner¬
halb eines Monats nach Inkrafttreten obengenann¬
ten Gesetzes abzuliefern .
tz Bei der Möglichkeit , daß sich im Bereiche der preu¬
ßischen Staatsverwaltung ehemalige Angehörige des
alten Heeres oder der alten Marine befinden , wird
auf EruNd des Ministerialerlasses vom 10 . Januar
1922 I ^ gen . 173 hiermit bekanntgegeben , daß die
Befugnisse von Banken , Sparkassen , der Schuldbuch¬
verwaltung , sowie allen Personen und Unternehmun¬
gen , die geschäftsmäßig Bank - oder Bankiergeschäfte
betreiben , schriftliche oder mündliche Auskunft , sowie
Kontoauszüge zu verlangen , vom Reichsfinanzmini¬
ster den Laudesfinanzämtern , Abteilung Reichsschatz-
verwaltung ; übertragen sind. I v 947 .

Düsseldorf . 13. März 1922 .
Der Regierungspräsident .

309 . Mit Beziehung auf meine Bekanntmachung
vom 5 . 12 . v . Js . (Amtsbl . Stück 49 Nr . 1400 ) bringe
ich hiermit folgenden Erlaß zur öffentlichen Kennt¬
nis ! Vf . d . Zy . d . I . u. Fin .-Min . v . 22 . 2 . 1922 —
III . 361 bzw . I . L . I . 653 , betr . Genehmigung eines
abgeänderten Lotterie - und Gewinnplanes für den
Reichsverband der deutschen Presse . >)

1 . Zahl der Lose - IM 000 Stück ' 2 . Preis des
Einzelloses 10 M . ,

' 3 . Ziehungstage ! 12 . und 13 . 4 .
1922 . I . Va . 2536 .

- ) Vergl . Vf . v . 24 . 11. 1921 M . d . I . IV E Lot . R
6 IV . Fin .-Min . ILI 2228 (nicht veröffentl .) ; ferner
Vf . v . 24 . 1 . 1922 (MBl . i . V . S . 115 ) .

Düsseldorf . 16 . März 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

310 . Der Herr Oberpräsident in Coblenz hat durch
Erlaß vom 16 . 12 . v . Jhrs . L 2 Nr . 601 III dem Ver¬
ein für christliche Volksbildung im Rheinland und
Westfalen in M . Gladbach die Erlaubnis erteilt , zum
Besten seiner Zwecke im Jahre 1922 bei seinen Mit¬
gliedern und bei den evangelischen Freunden der
Sache in den Städten der Rheinprovinz einmalige
freiwillige Beiträge zu sammmeln . Mit der Abhal¬
tung der Kollekte sind beauftragt ! Heinrich Kreuder
in Elberseld , August Lehmann in Neuwied und Ri¬
chard Neumann in M .Gladbach . I Oa . 2657 .

Düsseldorf . 17 . März 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

311 . Tarif
für die Motorboot -Fähre Hamborn -Alsum .

Baerl/Binsheim .
(Der Tarif vom 29 . 3 . 1913 f. b . c . 969 nebst sämt¬

lichen Nachträgen wird aufgehoben .)
rl . Allgemeine Be st i m m u n g e n.

1 . Auf Beförderung mit der Fähre haben nur die¬
jenigen Personen Anspruch, die sich im Besitz eines
gültigen Fahrscheines befinden . Durch Lösung oder

Benutzung eines solchen unterwirft sich der Fahrgast
den geltenden Fahrtbedingungen . Der Fahrgast
hat selbst dafür Sorge zu tragen , daß er in den Be¬
sitz eins Fahrscheines gelangt . Das Fahrgeld ist
möglichst abgezählt bereit zu halten - die Fahrtaus¬
weise sind während der Fahrt aufzubewahren und
den Aufsichtsbeamten auf Verlangen vorzuzeigen
bezw . zur Prüfung auszuhändigen .

2 . Der durch Beschädigung des Bootes entstandene
Schäden ist vom Urheber zu ersetzen. Außerdem ist
bei Verunreinigung eine Reinigungsgebühr von
20 .— -4t sofort an den Motorbootsfiihrer zu zahlen .

R . Fahrpeise .
a) Für die einfache Fahrt und Person von Ham -

born nach Baerl/Binsheim oder umgekehrt 2 .— -4t
Kinder unter 10 Jahren zahlen die Hälfte .

b ) Für Fahrscheinhefte (13 einfache Fahr¬
ten von Hamborn nach Baerl/Binsheim
oder umgekehrt 20, — -4t

c ) für die einfache Fahrt von oder zur städt .
Badeanstalt 1 .) für Erwachsene U,— °4t

2 . ) für Schüler und Schü¬
lerinnen 0,50 -4t

d) 1 .) für ein Gepäckstück von 30 Kg . 2,— -4t
2 . ) für ein Fahrrad 2,— -4t
3 .) für einen Kindersportwagen 1,— -4t
4 . ) für einen Hund - 1,— -4t

e ) für Vereine und Schulen von mindestens
50 Teilnehmern nach vorheriger Anmel¬
dung und unter Benutzung der fahr¬
planmäßigen Fahrten für Hin - und
Rückfahrt von Hamborn nach Baerl /
Binsheim oder umgekehrt für die Per¬
son 2,— -4t

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . ) Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstand zu

entrichten .
2 . ) Die Zeiten der fahrplanmäßigen lleberfahrten

werden auf einer Tafel an der Fähre bekannt
gegeben .

3 .) Der Fahrgast muß einen Personalausweis mit
Lichtbild bei sich führen , ausgenommen Kinder
unter 14 Jahren in Begleitung Erwachsener .

Vefeiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit !

1 .) Polizeibeamte , sowie Beamte der Rheinstromb
bauverwaltung bei Dienstreisen oder sonstiger
dienstlicher Veranlassung , wenn sie sich gehörig
ausweisen , oder Uniform tragen , sowie sonstige
öffentliche Beamte unter gleicher Voraussetzung .

2 .) Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reiches geschehen.

Coblenz , den 13 . März 1922 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz

(Rheinstrombauverwaltung ) ,
b . 1935 . Im Auftrage ! Unterschrift .
312 . Mit Beziehung auf meine Bekanntmachung
vom 7 . 11 . v . J . (Amtsbl . Stück 46 Nr . 1373 bringe ich
hiermit zur öffentlichen Kenntnis , daß auch der
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Sammler Franz Nutzen mit der Einsammlung der
Kollekte zum Besten des Rheinischen Vereins für
katholische Ardeiterkolonien beauftragt ist .

Düsseldorf . 17 . März 1922 . I da . 298«
Der Regierungs -Präsident .

313 . Tarif
für die Fähre über die Wuppermündung .

Es sind zu entrichten !
I . Von Personen einschließlich der Trag - Fähr -

last ! geld !
1 . In Nachen oder auf Schulden ! Z

a) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede
Person 39
aber mindestens zusammen 39

b ) für eine besondere unverzügliche
Ueberfahrt bei Tag , welche auf Ver¬
langen geschehen muß , von den über¬
zusetzenden Personen zusammen we¬
nigstens 199
wenn die Abgabe nach dem Satze zu
1 a von den einzelnen erhoben , nicht
mehr beträgt .
Anmerkung ! Kinder unter 4 Jahren
sind abgabenfrei , sofern sie einen be¬
sonderen Sitzplatz nicht einnehmen .

II . Von Tieren !
a ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein ande¬
res Stück kleines Vieh 139

b ) für Federvieh , welches getrieben
wird , für jede angefangenen 19 Stück 139
Anmerkung ! '' ür Tiere , die auf Fuhr¬
werken befördert werden , wird eine
besondere Abgabe nicht erhoben .

Die zusätzlichen Bestimmungen des Ta¬
rifs vom 31 . 7 . 1919 f . d . 2188 bleiven
bestehen .

Coblenz , 11 . März 1922 . b . c . Nr . 1822 ,Der Oberpräsident der Rbeinprovinz .
(Chef der Rhemstrombau -Verwaltung . )

Im Auftrage ! Unterschrift .
314 . Tarif

für die Fähre Nheindorf -Casselberg .
Es sind zu entrichten !

l . Von Personen einschließlich der Trag - Fähr¬
last ! geld !
1 . In Nachen oder auf Schulden ! Z

n ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede
Person 139
aber mindestens zusammen 399

b ) für eine besondere unverzügliche
Ueberfahrt bei Tag , welche auf Ver¬
langen geschehen muß , für jede Person
3 Ut , von den überzusetzenden Per¬
sonen zusammen wenigstens 1399
wenn die Abgabe , nach dem Satze zu
1 a von den einzelnen erhoben , nicht
mehr beträgt .

Anmerkung ! Kinder unter 4 Jahren
sind abgabenfrei , sofern sie einen be¬
sonderen Sitzplatz nicht einnehmen .

II . Von Tieren !
a ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein an¬
deres Stück kleines Vieh 399

b ) für Federvieh , welches getrieben
wird , für jede angefangenen 19 Stück 399
Llnmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhr¬
werken befördert werden , wird eine
besondere Abgabe nicht erhoben .

Die zusätzlichen Bestimmungen des Ta¬
rifs vom 31 . Juli 1919 f . d . 2188 bleiben
bestehen .

Coblenz , 11 . März 1922 . b . c . Nr . 1822 ,
Der Oberpräsident der Nheinprovinz .

(Chef der Rheinstrombau -Verwaltung . )
Im Auftrage ! Unterschrift .

315 . Tarif für die Fähre Veek -Bislich .
(Der Tarif tritt mit dem Tage der Uebernahme

der Fähre durch die Verwaltung der Rheinfähren
des Kreises Moers in Moers in Kraft . )

Es sind zu entrichten !
I . Von Personen einschließlich der Trag - Fähr¬

last ! geld !
1 . In Nachen oder auf Schulden ! Mark !

a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede
Person , 2
aber mindestens zusammen 5

b) für eine besondere unverzügliche
Ueberfahrt mittels Nachens , welche
auf Verlangen geschehen muß , von
den überzusetzenden Personen zusam¬
men wenigstens !

bei Tag 8
bei Nackft (die Nachtzeit ist an der
Führstelle bekannt zu machen ) 29

wenn die Abgabe , nach dem Satze zu
1 a von den einzelnen erhoben , nicht
mehr beträgt .

2 . Auf Dampf - oder Kraftbooten !
a ) für jede . Person einschließlich der

Traglast - 6
b) für ein Fahrrad 3

Anmerkung ! Kinder unter 4 Jahren
sind abgabenfrei , sofern sie einen be¬
sonderen Sitzplatz nicht einnehmen .

II . Von Tieren !
a ) für ein Pferd oder Maultier 8
b ) für ein Stück Rindvieh oder einen

Esel 6
c ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,einen Hund , eine Ziege oder ein an¬

deres Stück kleines Vieh 3
d ) für Federvieh , welches getrieben

wird , für jede angefangenen 19 Stück 2
Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhr -
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1,50

werken befördert werden , wird eine be¬

sondere Abgabe nicht erhobein

Von Fuhrwerken neben der Abgabe für

die dazu gehörenden Personen nach I 1

und für das Gespann nach II :

a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe
zusätzliche Bestimmung 3) oder ein als

Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk ,
für Lokomobilen , Dampfmaschinen
und sonstige schwere Fuhrwerke je 20

b) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie für einen leeren oder zum Trans¬

port von Personen benutzten Per¬
sonenwagen . für Marktfuhrwerk .
Schlitten , Leichenwagen und sonstiges
leichtes Fuhrwerk je

c ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , ei¬

nen Kinderwagen , einrädrigen Hand¬
karren , Handschlitten , auch beladen ,
sowie für die unbeladenen Fuhrwerke
der folgenden Abteilung je

d) für einen Handkarren oder Hand¬
wagen anderer Art oder für einen -

Eselskarren beladen 5

Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die^ vazu gehörigen Personen nach I 1 :

a ) für Personenwagen mit mehr als
vier Sitzplätzen und für beladene Last¬
wagen :

mit Gummireifen 30

ohne Gummireifen 40

b ) für Personenwagen mit vier oder we¬

niger Sitzplätzen und für unbeladene
Lastwagen mit Ausnahme der unter
c genannten Wagen für landwirt¬
schaftliche Betriebszwecke :

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

c) für unbeladene Lastwagen , welche
landwirtschaftlichen Betriebszwecken
dienen :

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

d ) für Krastzahrräder :
für jeden Sitz 8

Anmerkung zu IV . Als Sitzplätze gelten
nur die dauernd eingebauten festen Sitz¬
gelegenheiten , einschließlich des Sitzes
für den Wagenführer .

Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das

Fuhrwerk treffen würde .
Arbeiterkarten :
1 . Arbeiterfährheftchen für 1 Person (20

Fahrten ) 28
2 . Arbeiterfährheftchen für 1 Person mit

25
30

20
25

8

20

>13

Fahrrad (20 Fahrten ) 48

Die zusätzlichen Bestimmungen des Ta¬

rifs vom 10 . 12. 21 b 5795 bleiben be¬

stehen .
Coblenz , 8 . März 1922 . b Nr . 1373 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Chef der Rheinstrombauverwaltung . )
In Vertretung : Langen .

316 . Tarif für die Fähre Orsoy -Walsum .

Es sind zu entrichten :
I . Von Personen einschließlich der Trag - Fähr¬

last : .
geld :

1 . In Nachen oder auf Schulden : Mark :

a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede
Person

2

aber mindestens zusammen 5

b) für eine besondere unverzügliche
Ueberfahrt mittels Nachens , welche
auf Verlangen geschehen muß , von
den überzusetzenden

' Personen zusam¬
men wenigstens :

bei Tag
bei Nacht (die Nachtzeit ist an der

Fährstelle bekannt zu machen )
wenn die Abgabe , nach dem Satze zu
1 a von den einzelnen erhoben , nicht
mehr beträgt .

2 . Auf Dampf - oder Kraftbooten :
a ) für jede Person einschließlich der

Traglast
b) für ein Fahrrad

Anmerkung : Kinder unter 4 Jahren
sind abgabenfrei , sofern sie einen be¬

sonderen Sitzplatz nicht einnehmen .
II . Von Tieren :

a ) für ein Pferd oder Maultier
b ) für ein Stück Rindvieh oder einen

Esel
6

c) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,
einen Hund , eine Ziege oder ein an¬
deres Stück kleines Vieh 3

d ) für Federvieh , für jede angefange¬
nen 10 Stück 2

Anmerkung : Für Tiere , die auf Fuhr¬
werken befördert werden , wird eine be¬
sondere Abgabe nicht erhoben .

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für
die dazu gehörenden Personen nach I 1
und für das Gespann nach II :

a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe
zusätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk ,
für Lokomobilipn , Dampfmaschinen
und sonstige schwere Fuhrwerke je 20

b) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie für einen leeren oder zum Trans¬
port von Personen benutzten Per¬
sonenwagen , für Marktfuhrwerk ,

6
3

8
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Schlitten , Leichenwagen und sonstiges
leichtes Fuhrwerk je 12

c ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , ei¬
nen Kinderwagen , einrädrigen Hand -
karren , Handschlitten , auch beladen ,
sowie für die unbeladenen Fuhrwerke
der folgenden Abteilung je 1,50

d) für einen Handkarren oder Hand¬
wagen anderer Art oder für einen
Eselskarrdn beladen 5

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach I 1 :

a ) für Personenwagen mit mehr als
vier Sitzplätzen und für beladene Last¬
wagen :

mit Gummireifen 3V
ohne Gummireifen 40

b) für Personenwagen mit vier oder we¬
niger Sitzplätzen und für unbeladene
Lastwagen mit . Ausnahme der unter
c genannten Wagen für landwirt¬
schaftliche Betriebszwecke :

mit Gummireifen 25
ohne Gummireifen 30

c ) für unbeladene Lastwagen , welche
landwirtschaftlichen Betriebszwecken
dienen :

mit Gummireifen 20
ohne Gummireifen 25

d) für Kraftfahrräder :
für jeden Sitz 8

Anmerkung zu IV . Als Sitzplätze gelten
nur die dauernd eingebauten festen Sitz¬
gelegenheiten , einschließlich des Sitzes
für den Wagenführer .

V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das
Fuhrwerk treffen würde .

VI . Arbeiterkarten :
1 . Arbeiterfährheftchen für 1 Person (20

Fahrten ) 28
2 . Arbeiterfährheftchen für 1 Person mit

Fahrrad (20 Fahrten ) 48
Die zusätzlichen Bestimmungen des Ta¬
rifs vom 22 . Oktober 1920 c . b . 3009
bleiben bestehen .

Coblcnz , 8 . März 1922 . b Nr . 1373 .Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombauverwaltung . )

In Vertretung, : Langen .
317 . Auf Grund der Verordnung vom. 11 . Dezem¬ber 1918 (Pr . E . S . S . 197 ) , betr . ein vereinfachtes
Enteignungsverfahren zur Beschaffung von Arbeits¬
gelegenheit , wird nach Anhörung des Bezirksbeiratsdie Zulassung der Enteignung oder die Beschränkungvon Grundstücken zum Zwecke der Vorflutbeschaffung

im Moersbach - Gebiet in den Gemeinden Moers und
Repelen -Baerl (Kreis Moers ) , durch die linksnieder -
rheinische Entwässerungsgeuosseuschajt zu Moers hier¬mit ausgesprochen . I L 1442 .

Düsseldorf , 18 . März 1922 .
Der Regierungspräsident als Demobilmachungs -

kommissar .
318 . Zur Ermittelung , ob die Mehrheit der be¬
teiligten Gewerbetreibenden dem Antrage auf Aus¬
dehnung der Zwangsinnung für das Bäcker - und
Konditorhandwerk in Haan auf den Bezirk der Ge¬
meinde Gruiten zustimmt , habe ich den Herrn Bür¬
germeister zu Haan zum Beauftragten bestellt .

Düsseldorf , 10 . März 1922 . 1 . 11V . 1241 .
Der Regierungs - Präsident .319 . Der dem Emil Witzke in Düsseldorf , geboren

am 30 . März 1835 in Löwin , Kreis Schwetz , diesseits
am 11 . Dezember 1913 erteilte Führerschein für
Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt . I 8 I Nr . 334/22 .

Düsseldorf , 8 . März 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

320 . Der dem Bruno Tuskowitz in Düsseldorf , ge¬boren am 11 . Oktober 1888 in Klonowitz , Kreis Pr .
Stargard , diesseits am 24 . August 1910 erteilte Füh¬
rerschein für Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommenund wird hiermit für ungültig erklärt .

Düsseldorf , 8 . März 1922 . I 8 I Nr . 007/22 .
Der Regierungspräsident .321 . Der dem Eduard Hamecher in Crefeld , ge¬boren am 15 . Ortober 1873 in Crefeld , diesseits am28 . Oktober 1919 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬

zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . 18 1 Nr . 017/22 .

Düsseldorf . 17 . März 1922 .
Der Regierungspräsident .

322 . Der dem August Echölles in Remscheid , ge¬boren am 20 . März 1899 in Heidelberg - diesseits am21 . Juni 1921 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . I 3 I Nr . 040/22 .

Düsseldorf , 18 . März 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

323 . Der dem Robert Wüsthof in Solingen , ge¬boren am 3 . Januar 1887 in Solingen , diesseits am14 . November 1921 erteilte Führerschein für Kraft¬
fahrzeuge ist abhanden gekommen und wird hiermitfür ungültig erklärt . 1 8 I Nr . 039/22 .

Düsseldorf , 17 . März 1922 .
Der Regierungspräsident .

324 . Der dem Eduard Neuwirth in -Elberfeld , ge¬boren am 10 . Oktober 1902 in Gladbeck , Kreis Reck¬
linghausen , diesseits am 31 . Oktober 1921 erteilte
Führerschein für Kraftfahrzeuge ist abhanden ge¬kommen und wird hiermit für ungültig erklärt .
1 8 I Nr . 430/22 .

Düsseldorf , 17 . März 1922 .
Der Regierungspräsident .
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Z25 . Der dem Heinrich Müller in Elberfeld , ge¬
boren am 7 . September 1382 in Elberfeld , diesseits
am 13. Februar 1911 erteilte Führerschein für Kraft¬
fahrzeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit
für ungültig erklärt . ILI Nr . 369/22 .

Düsseldorf , 17 . März 1922 .
Der Regierungspräsident .

326 . Der dem Paul Hengn in Elberfeld , geboren
am 18 . Juni 1899 in Elberfeld . diesseits am 4 . Juni
1920 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist ab¬
handen gekommen und wird hiermn für ungültig
erklärt . I S I Nr . 631/22 .
Z Düsseldorf , 17. März 1922 .

Der Regierungspräsident .

3 27 . Urkunde
über die Errichtung der Pfarre St . Michael

in Öberhausen .
1 . Der Seelsorgebe .llrk St . Michael in Oberhausen ,

Dekanat Mülheim -Oberhausen , Kreis Oberhausen ,
wird von der Pfarre St . Marien abgetrennt und zur
selbständigen Pfarre erhoben .

- 2 . Die Grenzen der neuen Pfarre — auf beifolgen¬
der Karte rot umrandet — sind folgende ! Im Westen
eine Linie 50 Meter östlich der Turm - , Körner - und
Heidstraße , alsdann die Achse der Brücktorstraße , wei¬
terhin wieder 50 Meter östlich der Steinstraße bis
zum Eisenbahndamm (Strecke Dortmund ) , die Achse
dieser Eisenbahnstrecke westlich bis zum Schnittpunkt
mit der Eisenbahnlinie nach Qakenbrück , alsdann wei
ter die Achse dieser Strecke bis zur alten Emscher . Im
Norden grenzt St . Michael an die Gemeinde Oster -
feld , im Ästen an die Pfarrgemeinde Herz -Jesu und
St . Joseph in Essen -Frintrop , im Süden an die
Pfarre St . Johann in Oberhausen . Die Häuser ,
welche bis zur Hälfte ihrer Front in die 50 Meter
Zone östlich der Turm - , Körner - , Heid - und Stein¬
straße fallen , sollen bei der Pfarrei St . Marien ver¬
bleiben .
K3 . Die finanzielle Auseinandersetzung zwischen der
neuen und der Mutterpfarre erfolgt nach den Be¬
schlüssen des Kirchenvorstandes von St . Marien vom
27 . Oktober 1921 und der kirchlichen Gemeindevertre¬
tung vom 28 . Oktober 192'

1 .
M 4 . Das Diensteinkommen des Pfarrers regelt sich
nach den hierüber ergangenen gesetzlichen Bestim¬
mungen .

5 . Gegenwärtige Urkunde tritt am 1 . Januar 1922
in Kraft . .1 bl 5708/19 .

Köln . 6 . März 1922 .
Der Erzbischof von Köln ,

gez . Carolus Josephus Card . Schulte .
„Die nach der vorstehenden Urkunde vom 6 . März

1922 von dem Erz -Vischofe von Cöln kirchlicherseits
ausgesprochene Errichtung und Umschreibung der
Katholischen Pfarrgemeinde St . Michael in Oberhau¬
sen wird auf Grund der von dem Minister für Wis¬
senschaft , Kunst und Volksbildung mittels Erlasses
vom 15 . Februar ds . Js . — « II Nr . 4093 — uns er¬

teilten Ermächtigung von Staatswegen bestätigt und
in Vollzug gesetzt .

"

Negierung
Abteilung für Kirchen - und Schulwesen .

Düsseldorf , 10 . März 1922 . ll . I) . 584 .
Im Auftrage : Moser .

328 . Ccnsnlaat der Niederlanden
te Düsseldorf .

Nr . Bijlags 2274 .
Düsseldorf , 21 . Februar 1922 .

Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen , daß künftighin
die Regelung der Unterstützungen erwerbsloser nie¬
derländischer Staatsangehöriger insofern eine Aen¬
derung erfahren wird , als die Königlich Niederlän¬
dischen Konsulate in Deutschland angewiesen sind ,
nach dem 31 . Januar 1922 keine Erwerbslosenunter¬
stützungen mehr zu zahlen . Die betroffenen Personen
würden sich alsdann auf Grund des Deutsch - Nieder¬
ländischen Niederlassungsvertrages an die örtlichen
Armenverwaltunaen zu wenden haben .

Soweit es erforderlich sein sollte , gestatte ich mir
noch darauf hinzuweisen , daß die in Betracht kom¬
menden Verwaltungen sich bezüglich der Frage der
Ausweisung eventueller niederländischer Arbeitsloser
mit dem Deutschen Erenzkommissar in Verbindung
setzen können , der seinerseits seinen niederländischen
Kollegen davon in Kenntnis setzen wird , damit dieser
den Sachverhalt dem Königlich Niederländischen Mi¬
nisterium des Innern bekannt gebe . Um die Aus¬
weisung zu vermeiden , wird das genannte Ministe¬
rium die von den deutschen Verwaltungen gezahlten
Unterstützungen ersetzen .

Zu eventueller Ergänzung dieser Mitteilungen bin
ich auf Anfrage gern bereit .

Der Königlich Niederländische Konsul ,
gez . Hsrdtmann .

Abschrift zur gefälligen Kenntnis .
Das Niederländische Konsulat hat vorstehendes

Schreiben bereits unmittelbar an die Bürgermeister
des Konsulatsbezirks versandt .

Eine Zahlung von Erwerbslosenunterstützung an
niederländische Staatsangehörige ist unzulässig .

An die Herren Landräte und Oberbürgermeister
des Bezirks . I I? II 631 .

Düsseldorf , 7 . März 1922 .
Der Regierungspräsident .

Bekanntmachungen anderer Behörden.
329 . -Gemäß K 11 und 19 der Wahlordnung für die
Handwerkskammer zu Düsseldorf vom 23 . August
1899 , bringe ich

'
nachstehend das Ergebnis der Neu¬

wahlen zum Eesellenausschuß der Handwerkskammer
zur öffentlichen Kenntnis mit dem Hinweise , daß Be¬

schwerden gegen die Rschtsgültigkeit der Wahl bin¬
den vier Wochen bei dem Herrn Regierungspräsiden¬
ten einzureichen sind . Es sind gewählt worden : Im
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Wahlbezirk IV Essen ! a) zum Mitgliede auf 6 Jahre
Otto Kranz , Anstreichergeselle zu Werden , b) zum
Ersatzmann auf 6 Jahre Wilhelm Real , Schlosser -

geselle zu Werden .
Essen. 11 . März 1922 .

Der Wahlkommissar ! Dr . Schöne , Landrat .

330 . Einladung
zu der am Freitag , den 31 . März 1922 , vormittags
10 ^ Uhr , zu Düsseldorf , im Kreishause , Kasernen¬
straße 69 , stattfindenden Vollversammlung der Hand¬
werkskammer , lade ich die Mitglieder der Handwerks¬
kammer hiermit ein .

Tagesordnung i
Bericht über die Tätigkeit der Kammer seit der
vorletzten Vollsitzung (6 . November 1921 ) .
Die wirtschaftliche Lage und die Aussichten für
die Zukunft .
Das Kreditbedllrfnis im Handwerk ! die Präxis
der Steuerveranlagungsbehörden .
Haushaltsplan für 1922/23
Aenderung des Umlageverfahrens .
Wahl der Ausschüsse .

Düsseldorf . 11 . März 1922 . Handwerkskammer .
W . Hecker , Vorsitzender .

1 .

2.

3.

4 .
5.
6.

331 . Bei der am 8 . Februar 1922 vorgenommenen Ne
wähl eines Mitgliedes zum Eesellenausschuß
Handwerkskammer zu Düsseldorf für den 1 . Wa
bezirk (Stadtkreis Düsseldorf ) und eines Ersatzma
nes auf 6 Jahre wurden gewählt ! Als Mitglied
Schneidergeselle Andreas Eöbgen , Düsseldorf , El
bacherstraße 16 , als Ersatzmann der Zimmerergese
Jakob Laps , Düsseldorf , Lindenstraße 142 . Beschw ,
den gegen die Rechtsgültigkeit der Wahl sind bin »
vier Wochen bei dem Herrn Regierungspräsident
Hierselbst anzubringen .

Düsseldorf , 11 . Februar 1922 .
Der Oberbürgermeister . I . V . ! Dr . Koerni

332 . Personal -Veränderungen
bei den Justizbehörden des Oberlandesgerichtsbezi

Düsseldorf .
Gestorben ! Kanzleiinspektor Gleich in Opladi
Ernannt ! Justizhilfswachtmeister Lamster

Justizunterwachtmeister in Opladen .
333 . Personalchronik

des Oberlandesgerichts Hamm .
Gestorben ist der Kanzleisekretär Wickenln

in Essen .

Di« Einrückungsgebühren betragen für die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum 1,— M . , bei Tabellen ?«)! !
die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 1,50 M . — Belegblätter und einzeln « Stück« kosten 50 Pfg . für >«>

angefangenen Bogen , mindestens aber 1 -K für jedes Stück des Amtsblatts .
Echriftleitung ! Amtsblattstelle der Regierung . — Druck ! Buchdruckerei Otto Fritz , Düsseldorf , Oststr . 18 .



Amtsblatt
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Regierung zu Düsseldorf .
Stück 13 . Mffeldsrl . Samstag den L . WM rü22 .

Beilagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr . 21 und 27 und 13 der Sonderbeilage zum Oeffentlich . Anzeiger .

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 7, . April 1922 ,
mittags 12 Uhr , der Ämtsblattstelle zuzusenden .

Inhalt : Arzneitaxe 119 , Satzung der Sevelener Bodenoerbesserungs -Eenossenschaft 119 , Aze¬
tylenschweißapparate
Verglltungsanerkenntnie
brücke Wesel -Büderich ,

Postagentur 139.

Vekanntmachungen der Zentralbehörde .
335 . Auf Grund des 8 89 Abs . 1 der Gewerbeord¬

nung für das Teutsche Reich bestimme ich ! Nr . 2
Abs . 1 meiner Bekanntmachung vom 23 . Dezember
1921 , betreffend die Deutsche Arzneitaxe 1922 , (Reichs¬
anzeiger Nr . 396 ) wird wie folgt geändert ! Die
Apotheker sind berechtigt , vom 1 . März 1922 ab fol¬
gende Teuerungszuschlägc zu erheben ! für jede auf
arztliche Verordnung von Apotheker zur Abgabe her¬
gerichtete Arznei 1,75 Mark , in den besetzten Staats¬
gebieten des Westens hingegen 2,15 Mark , für Arz¬
neimittel oder Arzneien , die in abgabefertiger
Packung aus dem Handel bezogen und in dieser
Packung abgegeben werden , für jede Packung 9 .99 M .
I >1 II Nr . 711 .

Berlin , 28 . Februar 1922 .
Der Preußische Minister für Volkswohlfahrt .

Im Auftrage ! Gottstein . 1-
336 . Erster Nachtrag

zur Satzung der Sevelener Booenverbesserungs -
Eenossenschaft in Seoelen , Kreis Geldern .

Die Mitgliederversammlung der Sevelener Boden -
werbesserungs - Genossenschaft hat am 27 . Mai 1921
einstimmig folgenden Satzungsnachtrag beschlossen !

I . .
„Der 8 12 Absatz 3 erhält folgende Fassung !
Zur Festsetzung dieses Beitragsverhältnisses wird

ein Kataster aufgestellt , in welchem die einzelnen
Grundstücke aufgeführt und nach dem Verhältnis des
Vorteils in Klassen eingeteilt werden .

II .
Der 8 13 der Satzung , der lautet !

„Nur durch einstimmigen Beschluß der Mitglieder¬
versammlung kann bestimmt werden , . daß einzelne
Grundstücke beitragsfrei bleiben " kommt in Fortfall .

III .
Die Absätze 1 und 5 des 8 12 bilden nunmehr den

8 13 .
"

Auf Grund des 8 7 des Gesetzes über die Bildung
von Bodenverhesserungs -Genosscnschaften vom 5 . Mai
1929 ( Gesetzsamml . S . 351 ) (8 12 der Verordnung
über die Bildung von Genossenschaften zur Voden -
verbesserung von Moor - , Heide - und ähnlichen Län¬
dereien vom 7 . November 1914 Gesetzsamml . S . 165 >
wird vorstehender Nachtrag genehmigt .

Berlin , 18 . Februar 1922 . I 6 II b 326 .
Der Minister ! sur Landwirrschast , Domänen u . Forsten .

Im Auftrage ! gez. Unterschrift .
317 . Bekanntmachung ,
betreffend Zulassung von Azetylenschweißapparaten .

Auf Antrag der Technischen Aufsichtskommission
für die Untersuchungs - und Priifstelle des Deutschen
Azetylenvereins wird der Apparat „Anker " der
Firma Etiftav Werner , Apparatebauanstalt in
Oldenburg , in den Größen 9,1 und 2 nach 8 12 der
Azetylenverordnnng unter der Typennummer 3 69
zum dauernden Betrieb in Arbeitsräumen und in
den Größen 9— 4 nach 8 14 a . a . O , unter der
Typennummer K 55 zur vorübergehenden Benutzung
in Arbeitsräumen in Preußen widerruflich zuge¬
lassen . Die Fabrikschilder der Apparate müssen auf
den zu ihrer Befestigung dienenden Zinntropfen oder
Nieten den Stempel des Gewerbeaufsichtsamts in

gel -
oor -

Oldenburg erkennen lassen . Für die Zulassung
ten die von der Technischen Aufsichtskommission



geschlagenen , den Behörden mitgeteilten Bedin¬
gungen . III . 803 .

Berlin W . 3 , 23 . Januar 1922 .
Der Minister für Handel rnrd Gewerbe .

Im Auftrage ! von Meyeren .
338 . I . Nachtrag

zum Schlepplohntarif für den Nhein - Weser - Kanal ,
und den Lippe -Kanal von Datteln bis Hamm .

Auf Grund der Ziffer 3 der zusätzlichen Bestimmun¬
gen zum Tarif vom 17 . 12 . 21 werden die Schlepplöhne
wie folgt erhöht !

Zn Tarifstelle l .1 a . 1 . aus 11 I
In Tarifstelle I I . a . 2 . auf 3,3 I
In Tarifstelle I V. b . auf 3,5 I

Die Ziffern in der Ausnahme und der zusätzlichen
Bestimmung zu l erhöhen sich entsprechend .

In Tarifstelle l 3 . a .
für die Güter der Güterklassen

1 2
auf der iZirec ' cr zwischen
Rliein und dem Zchnitt - ani den übrigen
Punkt mit dem Zweig - Knnatslreekcii

linnnl nach Herne
Bw . Pfg .

I 28 11
II 22 11
III 10 8
IV 12 0
V 8 4-

In Tarifstelle III auf 2,30 und 23 -41
In Tarifstelle lV auf 40,— und 400 -4t

Die Schlepplöhne dieses Nachtrages beruhen auf
dem Preis von 730 -4t für Fettnußkohle ab Zeche.

Dieser Nachtrag tritt am 1 . April 1922 in Kraft .
Berlin . 25 . März 1922 .

Der Reichsverkehrsminister .

Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .
339 . Gemäß ff 21 des Kriegsleistnngsgesetzes vom
13 . 0 . 73 wird die Gemeinde Emmerich yierdurch auf¬
gefordert , das Vergütungsanerkenutnis l 4308 vom
8 . 12 . 1921 zur Empfangnahme von Kapital und Zin¬
sen bei der Kreiskasse in Wesel vorzulegen . Das An¬
erkenntnis ist auf der Rückseite mit Quittung über
Kapital und Zinsen zu versehe » . Der Zinsenlauf hört
mit Ende März 1922 auf . I <1 799 .

Düsseldorf , 22 . März 1922 .
Der Regierungspräsident .

340 . Brückengcldtaris
für die Nuhrbrücke an der Ackerfähre.

Lfd . An Brückengeld wird erhoben ! Betrag
Nr . I . -4t L

1 . Bon jedem Handkarren , Handschlitten 0 .20
2 . Bon unangespannten , nicht auf Wagen be¬

findlichen Werden , Rindvieh . Maultieren ,
Eseln usw . , ohne Last f . d . Stüa 0,30

3 . Von Füllen , Kälbern , Schafen . Ziegen .
Schweinen usw, , f . d . Stück 0,10

4 . Bon beladenen fuhrwerken bei einer Be¬
spannung mit einem Zugtier l .OO

4a . Von jedem Zugtier mehr 0,30
3 . Bon unbeladenen Fuhrwerken bei einer

Bespannung mit einem Zugtier 0,60
3a . Bon jedem Zugtier mehr 9,40
0 . Bou Personen - oder Gcschäftswagen bei ei¬

ner Bespannung mit einem Zugtier 0 .80
Oa . Bon jedem Zugtier mehr 0,40
7 . Von jedem Kraftfahrzeug für Personen 2,00
8 . Bon jedem Motorrad 0,30
9 . Bon jedem beladenen Kraftfahrzeug für

Güter 3,00
10 . Bon jedem » » beladenen Kraftfahrzeug für

Güter 2,30
11 . Von jeder Zugmaschine 13,00
12 . Bon jedegr beladenen Anhängewagen eines

Kraftfahrzeuges oder einer Zugmaschine 4,00
13 . Desgl . von jedem unbeladenen 2,00
14 . Bon einer Dampfwalze bis 10 000 kg . 12,00
14a . Von einer Dampfwalze über 10000 bis

20 000 kg 18 .00
14b . Bon einer Dampfwalze über 20 000 bis

30 000 kg . 23 .00
II . Ermäßigungen

/X. Zeitkarten sfür den Kalendermonats .
1 . Für ein Personenautomobil 00,00

Die Monatskarten berechtigen zur beliebig
häufigen Benutzung der Brücke . Sie wer¬
den auf den Namen der Inhaber und au¬
ßerdem auf die amtliche Erkennungsnum¬
mer des Kraftwagens ausgestellt . Die
Karten sind nicht übertragbar .

0 . Hundcrtkartcn in Blocks .
1 . Für einspännige Personen - oder Geschäfts¬

wagen 40,00
2 . Für zweispännige Personen - oder Ge¬

schäftswagen 73,00
Die Hundertkartcn haben Gültigkeit bis
zum 31 . Dezember des auf die Ausgabe fol¬
genden Jahres . Für jede Fahrt ist eine
Karte abzutrennen . Die Abtrennung der
Karte darf nur durch den Brückengeld -Ein¬
nehmer geschehen .

III . Befreiungen .
Bon der Entrichtung des Brückengeldes sind be¬

freit !
1 . Tiere , Wagen , Kraftfahrzeuge usw . , die im

Reichs - , Staats - oder Gemeindeinteresse die
Brücke benutzen , sofern entsprechende Ausweise
vorgelegt werden .

2 . Tiere , Gespanne u . a . der Reichswehr , wenn sie
sich über ihren dienstlichen Auftrag ausweisen .

3 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und Rückwege .

4 . Hinsichtlich der auf besonderen Rechtstiteln be¬
ruhenden Befreiungen oder Erleichterungen bei



der Entrichtung des Brückengeldes wird durch
den gegenwärtigen Tarif nichts geändert .

IV. Besondere Bestimmungen .
Die die Brücke benutzenden Fuhrwerke , Kraftwagen

usw . sind der Brückenkontrolle unterworfen . Die aus¬

gehändigten Ausweise über den gezahlten Brücken¬

geldbetrag sind während des Aufenthalts auf der
Brücke und den beiderseitigen Brückenrampen aufzu¬
bewahren und auf Verlangen der Kontrollbeamten
offen vorzuzeigen . Wer ohne oder ohne gültigen Aus¬
weis auf der Brücke angetroffen wird , mutz Nachzah¬
lung leisten . Für eine in Verlust geratene Zeitkarte
wird ein Ersatz nicht gewährt , sofern der Verlust nicht
glaubhaft nachgewiesen wird . In letzterem Falle
wird für die Ausstellung einer Ersatzkarte eine Ge¬

bühr von l Mark erhoben .
Erstattungen auf Zeitkarten finden unter keinen

Umständen statt . Wer sich der Verpflichtung zur Ent¬

richtung der Brückengebühren entzieht , macht sich
strafbar und kann auf Grund der Bestimmungen des

Gesetzes vom 2 . Mai 1900 betr . die Hinterziehung und

Ueberhebung von Verkehrsabgaben (GSS . 123 ) ver¬
folgt werden .

Genehmigt in der Sitzung der Stadtverordneten -

Versammlung vom 16 . Februar 1922 . Dieser Tarif
tritt an Stelle derjenigen vom 12 . Dezember 1919 und
23 . Oktober 1920 .

Duisburg , 28 . Februar 1922.
Der Oberbürgermeister . I . V . ! Unterschrift .

Genehmigt mit der Matzgabe , datz der vorstehende
Tarif mit dem Tage der Veröffentlichung durch das
Regierungsamtsblatt in Kraft tritt . 1 U 813 .

Düsseldorf , 23 . März 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

I . V . ! Putsch .
34 t . Tarif
nach dem das Brückengeld für den Uebergang über die

Rheinbrücke Mesel -Vüderich (Rheinbabenbrücke ) zu
entrichten ist .

.1 .
Es ist zu zahlen !

l . Von Personen einschl . d er Traglast 0,30 -4t

Für kleine Kinder , welche auf dem
Arm getragen werden , wird Brücken¬
geld nicht erhoben .

>>. Für Tiere !
a ) für ein Pferd oder Maultier , ein

Saugfohlen , für ein Stück Rindvieh
oder einen Esel

bssür ein Kalb , ein Schaf , ein
Schwein , eine Ziege oder ein an¬
deres Stück kleines Vieh , sowie für
einen Ziehbund
Für Tiere , die auf Fuhrwerken be¬
fördert werden , wird die tarif¬
mäßige Abgabe erhoben .

-4t

.1,— -4t

III . Für Fuhrwerke !
a > für ein Last - oder ein Personen¬

fuhrwerk oder einen Schlitten 2 . -̂ - . U
bs für einen Esel ad . Hundesuhrwerk 1, - 7- ,4l

In den Sätzen zu 111 a ) und b) ist
die Gebühr für den Führer des
Fuhrwerkes enthalten . ,mir die
Zugtiere ist die Gebühr nach II a )
und b ) und für die mit den Fuhr¬
werken beförderten Personen die
Gebühr nach I zu zahlen .

c ) Für einen Kinderwagen , einen
Handkarren , einen Handschutten
oder ein Fahrrad 0,50 ,4t
Kleine Kinder , die in einem Kin¬
derwagen gefahren werden , sind
vom Brückengelde befreit .

d ) Für eine Danrpfwalze oder ein
Fahrzeug , welches mit einer Loko¬
mobile , einem eisernen Kessel oder
einem sonstigen besonders schweren
Eisenteil beladen ist , bei einem
Gewicht bis zu 10 t 30,— -4t
über 10 t 10,— -4t

e ) Für einen Anhängewagen im
Falle der Ziffer III d) 5,— -4t

IV . Für Kraftfahrzeuge !
a ) für ein Kraftfahrzeug für Güter 20,— »t
b ) für ein Kraftfahrzeug für Güter

mit Eisenreifen oder mit Eisenrei -
fen und Querriegeln 30 .— -4t

e) für eine Zugmaschine 3V,— -4t
d ) für jeden Anhängewagen im Falle

der Ziffer IV a) bis c) 10,— -4t
e ) für ein Kraftfahrzeug für Perso¬

nen und zwar für ein vierrädriges 6 — -4t
ein dreirädriges 4 — -<t
ein zweirädriges 2,— , 4t
In den Sätzen zu IV a ) , b ) , c) und
e) ist die Gebühr für den Führer
des Kraftfahrzeugs enthalten . Für
die mit demselben beförderten
Personen ist die Gebühr nach I zu
zahlen .

U .
Zeitkarte !', werden ausgegeben !

1 . für jede Person ohne Unterschied
von Alters - und Verufsklassen für
einen Monat (gültig für den Kalen¬
dermonat ) zu 10,— -4t

2 . für schulpflichtige Kinder u . Lehrlinge
die auf dem einen Ufer wohnen und
die Schulen auf dem anderen Ufer Ge¬
suchen . oder dort in einem Lehrver¬
hältnis stehen , auf das Kalenderjahr
lautende Jahreskarten und zwar für
schulpslWige Kinder zu 20,— -4t
Lehrlinge zü 40 .— 4i

" Die Ausstellung erfolgt gegen Vorle -
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gung einer Bescheinigung des Schul¬
leiters , bei Lehrlingen des Lehrver¬
trages .

3 . Für den KalenÄermönat gültige Fahr -
radnwnats karten 1 (1,— - ü

1 . für Kraftfahrzeuge für Personen für
einen Monat , gültig für den Kalen¬
dermonat und zwar für ein oierräd -
riges Kraftfahrzeug 120,— . 11
für ein dreirädriges Kraftfahrzeug 8V,— . tt
für ein zweirädriges Kraftfahrzeug 40,—

3 , Für ein Personenpferdefuhrwerk für
einen Akonat , gültig für den Kalen¬
dermonat ^ 90,— - ü
In den Sätzen zu 1! 4 und 5 ist die
Gebühr für den Führer enthalten .
Für jeden Wageninsassen ist , sofern er
nicht eine Zeitkarte besitzt , die tarif¬
mäßige Gebühr zu entrichten .

0 .
Ermäßigungen !
Von Schülern öffentlicher Lehran¬

stalten , die sich unter Führung von Lehr¬
personen auf Ausflügen oder anderen
Veranstaltungen befinden , ist je Person 0,20 >>t
zu zahlen .

11.
Befreiungen !

1 . öffentliche Beamte mit Freikarten und zwar die
unmittelbaren und diejenigen mittelbaren
Staatsbeamten , denen wie den kommunalen Po¬
lizei - und Steuerbeamten Verrichtungen übertra¬
gen sind , die früher von königlichen Beamten
wahrgenommen wurden , die in Uniform befind¬
lichen öffentlichen Beamten auch ohne Freikarten
sowie deren Fuhrwerke und Tiere bei Dienst -
reifen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst Bei würgen , die auf
Kosten des Staates beförderten Eilboten und
Eilreiter , die von Postbeförderungen leer zurück-
kommeitden Poftfuhrwerke und Postpferde , die
Briefträger und Postboten im gleichen Personen¬
fuhrwerke , die durch Privatunternehmer einge¬
richtet und als Ersatz für ordentliche Posten aus¬
schließlich zur Beförderung von Reiseirden und
deren Reisegepäck und von Postsendungen benutzt
weiden .

4 . Hilfsführer bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen .

3 . Hunde , die nicht als Ziehhunde dienen .
B.

Schlußbestimmungen !
Die die Brücke überschreitende Bevölkerung ist der

Bruckenkontrolle unterworfen , die in der Weise ge¬
handhabt wird , daß ihr Ausweise im Betrage der
gezahlten Briickengebühren ausgehändigt werden .

Die erhaltenen Ausweise sind während des Aufent¬
halts auf der Brücke aufzubewahren und auf Ver¬
langen den Kontrollbeamten vorzuzeigen .

Wer ohne gültigen Ausweis auf der Brücke ange¬
troffen wird , muß Nachzahlung leisten .

Für eine in Verlust geratene Zeitkarte wird ein
Ersatz nicht gewährt , sofern der Verlust nicht glaub¬
haft nachgewiesen wird . Im letzteren Falle wird für
die Ausstellung einer Ersatzkartc eine Gebühr von
5 M erhoben .

Wer sich der Verpflichtung zur Entrichtung der
Briickengebühren entzieht , macht sich strafbar und
kann auf Grund der Bestimmungen des Gesetzes voni
2 . Mai 1900 sE . S . S . 123 ) verfolgt werden .

Vorstehender Brückengeldtaris tritt mit Wirkung
vom 1 . April 1022 an die Stelle desjenigen vom 13.
April 1920 .

Inhaber von Iahreszeitkarte » haben den Unter -
schiedsbetrag zwischen den früheren und den neue »
Sätzen für das Kalenderjahr 1922 nachzuzahlen .

Wesel , 8 . März 1922 .
Zweckverband für die Rheinbrücke Wesel - Vüderich .

Der Verbandsvorsteher .
Unterschrift ! Bürgermeister .

Genehmigt .
Düsseldorf , 28 . März 1922 . I lö 1329

Der Regierungs - Präsident .
In Vertretung ! Tiemann .

112 Gebührenordnung
nach der das Brückengeld für den Uebergang über

die feste Rheinbrücke in Düsseldorf zu erheben ist .
Einzelpreise .

1 . Tiere :
a ) Für Hammel , Schweine oder Ziegen

je Stück 0,30 M
b ) Für größere Tiere , wie Esel , Pferde .

Maultiere , Rindvieh u . dergl . 1,— M
c ) Für lebuede Tiere , die aus einem Wa¬

gen befördert werden , ist die gleiche
Gebühr zu entrichten , wie unter a ) und
b) angegeben , wobei dann das Fuhr¬
werk als „unbeladen " gerechnet wird .

2 . Fuhrwerke einschl . Bespannung :
a ) Für ein unbeladenes einspännige ?

Fuhrwerk 2 .— M
bs für ein beladenes ss . auch 1 cj einspän¬

niges Fuhrwerk 3,— - ü
c ) für ein unbeladenes zweispänniges

Fuhrwerk 3,— - ü
dj für ein beladenes ( siehe auch 1 es zwei¬

spänniges Fuhrwerk 4,30 ü
für eine 1 - oder 2spännige Preiszei -
ger - Pferdedroschke 2 .— . ((,
(Die Preiszeiger -Pferdedroschkcn müs¬
sen als öffentliches Fuhrwerk gemäß
mäß tz 37 der Gewerbeordnung von
der Ortspolizeibehörde genehmigt sein .



3 . Kraftfahrzeuge :
a ) für ein Motor -Zweirad mit oder ohne

Beisteckwagen 1,—
b ) für ein mit Gummibereifung versehe¬

nes Personen - oder Lastkrastfahrzeug
mit einer Frachtbeladung bis zu
100 Kg . 4 .— -1t

c ) für einen Anhängewagen mit einer
Frachtbeladuug bis zu 100 Kg . 4,— -1t

d ) wie „b" oder „c" mit einer Frachtbe¬
ladung ( s .

' auch 1 c) von mehr als
100 Kg . . . . ^ ^

e ) für ein Personen - oder Lastkraftfahr¬
zeug sowie Anhängewagen mit Eisen¬
bereifung erhöhen sich zu den unter
b) , c) und d) angegebenen Preisen
um das Doppelte .

4. Sonstige Fuhrwerke :
a ) Für eine Dampfwalze bis 10 To . 30,— -1t
b ) Für eine Dampfwalze über 10 To . 5V,— -1t
c) Für eine Straßen -Zug -Maschine 20 .— -1t
d) Für einen Anhängewagen von Dampf¬

walzen oder Zugmaschinen 5,— -N
e) Für eine Dampfwalze oder Zug¬

maschine , bezw . 1 Anh .-Wagen , die
Radbeschlägs mit hervorragenden
Kopfnägeln , Stiften , Schrauben und
dergleichen haben , erhöhen sich die zu¬
vor angegebenen Gebühren um . das
Doppelte .

k . Ermäßigungskarten .
1 . Monatskarten für Personen -Auto -

mobile ohne Nutzlastbeförderung zum
Preise von 330, — -1t

2 . Zehnerkarten , gültig für den Monat '
der Lösung und die beiden folgenden
Monate ^ für 10 Hin - und Rückfahrten :
a ) für ein 1 -spänniges beladenes oder

unbeladenes Fuhrwerk 5V .— -1t
b ) für ein 2-spänniges beladenes oder

unbeladenes Fuhrwerk 75 .— -1t
c ) für einen Lastkraftwagen beladen

oder unbeladen , sowie ohne An -
hängöwagen

' 90,— °4t
c . Gebührenbefreiung .

Von der Entrichtung de .s Brückengeldes sind be¬
freit :
1 . ' Personen , Fahrräder ohne motorischen Antrieb ,

Kinderwagen , Handkarren , Handwagen und
Tiere , die nicht unter : rl . 1a oder b fallen .

2. Fuhrwerke und Tiere öffentlicher Beamten , so¬
weit ihnen durch den zuständigen Regierungs -
Präsidenten Befreiung zugestanden ist.

3 . Transporte , die für mittelbare Rechnung des
Staates gehen .

4 . Die im dieustbefindlichen Wagen der Reichsposten
nebst Beiwagen sowie die von der Postbeförde -
rung leer zurückkommenden Postfuhrwerke und
Postpferde .

5 . Die Fahrzeuge der Feuerwehr und der Desinfek¬
tionsanstalt , sowie Hilfssuhren bei Feuersbrün¬
sten und ähnlichen Notständen , die sich erforder¬
lichenfalls durch eine Bescheinigung der vorge¬
setzten Dienststelle ausweisen müssen .

O . Allgemeine Bestimmungen .
1 . Die zur Benutzung der Brücke dienenden Aus¬

weise sind während des Weges über ^die Brücke
aufzuheben und dem Kontrollbeamten auf Ver¬
langen vorzuzeigen . Den Anordnungen der
Vrückengelderheber sowie der Kontrollbeamtsn ist
Folge zu leisten .

2 . Wer ohne gültigen Ausweis aus der Brücke an¬
getroffen wird , muß Nachzahlung in Höhe des
lOsachen Betrages leisten .

3 . .Für in Verlust geratene Ausweise wird Ersatz
^ nicht gewährt .

4 . Wer sich der Verpflichtung zur Entrichtung der
Brückengeldgebühren entzieht , macht sich strafbar
unl ) kann auf Grund der Bestimmungen des Ge¬
setzes vom 2 . 5 . 1900 (Gesetzsammlung S . 123)
verfolgt werden . .

5 . Bei Aenderung der Gebührenordnung kann ent¬
weder die We

'
iterbenutzung der noch nicht abge¬

laufenen Ermäßigungskarten zugelassen werden
oder die Anwendung der neuen Tarifsätze erfol¬
gen . Im letzteren Falle wird bei Vorlage der
Ermäßigungskarten nach dem Verhältnis der
Nichtbenutzung der Karten Rückvergütung ge¬
währt .

6 . Dieser Tarif tritt mit dem Tage der Veröffent¬
lichung im hiesigen Regierungs -Amtsblatt in
Kraft

'

Düsseldorf . 27 . März 1922 . l L 1775 .
Der Regierungs -Präsident .
In Vertretung : Tiemann .

343 . Tarif
zur Erhebung des ' Brückengeldes für den Uebsrgang
über die feste Brücke über die Wupper zwischen Rhein¬
dorf und Bürrig im Landkreise Solingen , Regie¬

rungsbezirk Düsseldorf .
Unter Aufhebung des Tarifes vom 26 . April 1920

und des I . Nachtrages zu diesem Tarife vom 4 . Juli
1921 ist auf Grund des Beschlusses des Gemeinde¬
rates vom 10 . März 1922 folgender Tarif festgesetzt
worden :

Es ist zu entrichten :-
I . Von Personen einschließt , der Traglast 0,20 °K

Kinder bis zum vollendeten 3 . Lebens¬
jahre , die auf dem Arme getragen
werden , sind vom Brückengelds frei .

II . Für Tiere :
Für 1 Pferd oder Maultier , 1 Stück
Rindvieh , einen Esel oder ein Fohlen ,
1 Kalb , l Schaf , 1 Schwein , einen
Ziehhund , eine Ziege oder ein anderes
Stück kleines Vieh , für Federvieh , das
getrieben wird , bis zu 10 Stück und für
jede weitere 10 Stück 1,00 -1k



III . Fü : Fuhrwerke neben der Abgabe für
die dazu gehörenden und für die damit
beförderten Personen nach I und für
das Gespann nach II :

a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk ,
- für eine Straßenwalze

b ) für ein unbeladenes Lastfuhr¬
werk , sowie für einen Personen¬
wagen und ein beladenes Milch¬
fuhrwerk

cj für einen Handkarren , Hand¬
schlitten , Handwagen , Hunde¬
oder Eselskarren , für ein unbe¬
ladenes Milchfuhrwerk

d ) für ein Fahrrad , für einen Kin¬
derwagen

e ) für einen Personenkraftwagen
f ) für einen beladenen Lastkraftwa¬

gen und Anhängewagen je
g ) für einen unbeladenen Lastkraft¬

wagen und Anhängewagen je

3,00

2,00

. 0,00 -N

0,20 -A
6 .00 M

12,00 -N

6,00 -N

124 ^

wie für diejenigen landwirtschaftlichen Vetriebs -
uuternehmer , die nach Z 2 des Reichsgesetzes vom
5 . Mai 1886 versicherungsberechtigt sind !

für einen Monat 1,00 -N .
Dieser Tarif tritt am 1 . April 1022 in Kraft .
Hitdorf . 10 . März 1922 .

Der Bürgermeister ! Unterschrift .

Genehmigt . > >'i 1654 .
Düsseldorf . 23 . März 1922 .

Der Regierudgs -Präsident .
I . V . ! Putsch .

344 . U. Nachtrag
zum Tarif für die Werftaitlagen der Stadt Hamborn

vom 24 . März 1921 a 912 II .
Unter Fortfall der im I . Nachtrag vom 14 . 10 . 1921

c . 5111 vorgesehenen Zuschläge sind folgende Zuschläge
zu entrichten !
K) Werftgeld 50 Proz . Zuschlag Zur Grundgebühr ,
kl ) Krangeld 200 Proz . Zuschlag zur Grundgebühr .

a ) für Kies , Steine aller Art , Salz , Sand , Erde ,
Schlacken , Braunkohlen und Kohlen mit Ne¬
benarten , sowie Erze ,

b ) für alle übrigen Güter 300 Prozent Zuschlag
zur Grundgebühr .

E ) Wiegegeld 100 Proz . Zuschlag zur Grundgebühr .
D) Werftlagergeld 100 Proz , Zuschlag zur Grund¬

gebühr .
fDiHer Nockstrag tritt mit dem Tage der Veröffent¬

lichung im Amtsblatt in Kraft . zu c Nr . 2087 .
Coblenz , 16 . März 1022 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
tRcheinstrombauverwaltung . )

Im Auftrage ! Kaufnicht .

k . Befreiungen :
Bon der Entrichtung des Brückengeldes sind befreit !

1 . Hunde ,
2 . Befohlene Militärpersonen , Fuhrwerke oder

Tiere , die der Armee oder den Truppen auf dem
Marsche angehören , Kriegsvorspann oder Kriegs¬
lieferungsfuhren , Pferde , die auf Grund des
Kriegsleistungsgesetzes vom 13 . 6 . 73 zu oder von
den Vormusterungs - , Musterung ? - oder Aus¬
hebungsplätzen gebracht werden , sowie deren
Führer .

3 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen , wenn sie sich gehörig aus - !
weisen , Steuer - und Polizeibeamte in Uniform Borstehender Nackt rag wird hiermit zur öffent¬
lich ohne besonderen Ausweis . ^ , lichen Kenntnis gebracht . I k 1682 .

4 . Beförderungen , die für unmittelbare Rechnung Düsseldorf . 24 . März 1922.
des Staates odewdes Reiches geschehen .

'
Der Regierungspräsident .

.^ 345 . ^ t Beziehung auf meine Bekanntmachung
Kosten des Staates beförderten Cuooten und ^ sZimt ^bl Stück ^
Eilreiter , die von Postbsförderungen zurückkom - ! gsn
menden Poftfuhrwerke und Postpferde . die Brief - Wrmtt folgenden Erlaß zur öffentlichen

träger und Postboten , ferner die Personenfuhr - '
^ ^ ^ ^ . . . ^

zur Beförderung von Reisenden und deren Reise - '
Zo?f l Mä - r 922

gepäck und von Postsendungen benutzt werden .
^ ugeioorz , wca . z .

Hilfsfuhren bei Feuersbriinsten und ähnlichen !^ Bekanntmachung
" '

A, » nerkun - i zu 0 Nr . 5 ! Die mit den Privatpost - betrefsend Ungj ^ tig ^
iubren beförderten Berionen baben die Ab -iabe unter öegangeiwn Sprengswsf -Crlaubnisscheins .
r i

tzsijrue .i paven on nvgaie unrer ^ er von dem Landrai in Trier am 2 . Dezember
"

. 1921 an den Brunnengräber Peter Eonder zu Wald -
Ermäßigungen . unter Nr . 41 des Verzeichnisses zum Bau eines

o .

6.

Es werden folgende Zeitkarten ausgegeben !
1 . Für erwachsene Personen !

für einen Monat 3,00 M .
2 . Für Schüler , Lehrlinge und für Arbeiter , die der

gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen , so-

Brunnens ausgestellte Sprengstofferlaubnisschein
nach Muster K ist verloren gegangen und wird hier¬
mit für ungültig erklärt . I b 1393 .

Düsseldorf , 26 . März 1922 .
Der Regierungspräsident .



, 125,
347 . Zur Feststellung der Entschädigung für das zum Ausbau der Kläranlage Stoppenberg zu enteig¬
nende , in der Gemeinde Essen -Altenessen belegene , nachstehend bezeichnete Grundeigentum habe ich Ter¬
min auf Donnerstag , den 8. April 1SZ2, nachmittags 4 Uhr , in der Gastwirtschaft Crone an der
Esfen -Horsterstraße , Ecke Hundebrinkstraße , in Essen -Altenessen , anberaumt .

Alle Beteiligten werden gemäß ß 25 des Gesetzes über die Enteignung von Grundeigentum vom
11 . Juni 1874 (GSS . 221 ) aufgefordert , ihre Rechte im Termin wahrzunehmen .

Beim Ausbleiben wird ohne ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung
oder Hinterlegung der Entschädigung verfügt werden . I bi 1562 .
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Düsseldorf , 22 . März 1922 . Der Enteignungskommissar ! Goedecke.
348 . Auf Antrag der technischen Lfufsichtskommission für die Untersuchungs - und Priifstelle des Deut¬
schen Äzetylenvereins werden unter den von der Technischen Aufsichtskommisston vorgeschlagenen , den
Behörden mitgeteilten Bedingungen die nachstehend aufgeführten Azetylenschweißapparate nach Z 12 u .
14 der Azetylenverordnung , bezw . nach Z 14 a . a . O . für Preußen zugelassen . 4 l? 426 .

Lfd .
Name und Wohnort

des Fabrikanten
(Lieferanten ) /

Apparate -
Bezeichnung

KardiS -
füllung
in kg

Typen
Nr .

1 /t

Fabrikschild
trägt

Stempel des

Zugelassen
durch Erlaß

vom

Bemer¬
kungen

1 Autogenwerk Rhöna
G . m . li . H .

Kaltenordheim

Ahöna
Universal
k . U . 2 -.

2 1 öS / r 45 Sächs . Land ? s-
baumeisterc ,
i . Dernbach

6 . g . 21

2 Gebr . Lange
Dortmund

Trans -
portable

Azetylenau -
lage „ Lange "

' 2 1 22 Lk 30 Dampskefsel -
überumchungs -

vereins
Dortmund

29 . -9^ 21

3 WeberwerkL
Siegen

Perfekt » ? 2X4 - --3
2X5 ----10 —

/V 33
33

Dampfkessel -
überwachunge -

vereins
Siegen

. 3 . 10 . 21

4 Fr . P . Schuiidt
in Suhl
in Thür .

1 , 2 , 3 , 4
6 . 8 . 10

1 3 /t 36
/I 35

Sächs . Thür .
Dampfkesscl -

revisions -
vereins

Hall ? a . S .

10, 3 . 20
8 . 11 . 21

Zulassung
höherer

Leistungen

Düsseldorf , 28 . Februar 1922 .
349 . Die Regelung der Entlohnung der Notstands¬
arbeiter ist seitens des Herrn Reichsarbeitsministers
und der beteiligten Ressorts der Länder einer Nach¬
prüfung unterzögen , deren Ergebnis in einem Rund¬
schreiben des Reichsarbeitsministers vom 3l>. Dezem¬
ber 1921 — III L . Nr . 14200/21 — niedergelegt ist
und demnächst im Reichsarbeitsblatt veröffentlicht
wird .

Der Regierungs -Präsident .
Hiernach ist bezüglich der Entlohnung der Not¬

standsarbeiter zu unterscheiden zwischen den Not¬
standsarbeiten im engeren Sinne , den sogenannten
„echten " Notstandsarbeiten .und den Notstandsarbeiten
im weiteren Sinne , den sogenannten „ unechten "
Notstandsarbeiten .

Die „ echten " Notstandsarbeiten werden zu dem
Zweck eingeleitet und durmaesuhrt , Arbeitsgelegen -



heit für Personen zu schaffen , um sie der unterstützen¬
den Erwerbslosenfürsorge zu entziehen oder sie ihr
fernzuhalten bezw . sie dauernd dem Erwerbsleben
zuzuführen ; es sind Mahnahmen , die wegen dieses
Zweckes nach § 15 der Reichsverordnung über Er¬
werbslosenfürsorge gefördert werden , wenn sie als
volkswirtschaftlich wertvoll und der Förderung bedürf¬
tig anerkannt werden . (Vergl . Erlaß — lll k I Nr .
448 — vom 21 . November 1921 Ziffer 9) .

Die „unechten " Notstandsarbeiten sind solche, bei
denen der sozialpolitische Zweck, die Scha ^ " - g von
Arbeitsgelegenheit , hinter dem wirtschaftlichen zurück¬
tritt ; es sind Notstandsarbeiten , die zwar im Rahmen
einer normalen Wirtschaft liegen , aber ohne Anreiz
der produktiven Erwerbslossnfürsorge nicht oder in
absehbarer Zeit nicht ausgeführt werden würden (cs .
Erlaß - III R I Nr . 448 — vom 21 . November 1921 ) .

Bei den „echten " Notstandsarbeiten kann der in
Ziffer II 6 der Ausführungsbestimmungen

'
zum Z 15

der Erwerbslosenfllrsorge ausgesprochene Grundsatz ,
daß die Entlohnung bei öffentlichen , mit Mitteln der
Erwerbslosenfürsorge unterstützten Arbeiten so bemes¬
sen sein muß , daß der Antrieb zur . Aufnahme ande¬
rer Arbeit nicht beseitigt wird und für andere Arbei¬
ter nicht die Versuchung besteht , zu den Notstandsar¬
beit enabzuwandern , auf zweifachem Wege erreicht
werden !

1 . durch Entlohnung mit geringeren als den üb¬
lichen Löhnen , insbesondere den Tariflöhnen ;

2 . durch Arbeitsstreckung .
Die Form der Entlohnung muß , wo es sich mit der

Natur der Arbeit irgendwie verträgt , der Arbeits¬
leistung angepaßt werden (Akkord - oder Prämien¬
system ) ; mindestens aber muß die dauernde Erzielung
einer angemessenen Arbeitsleistung sichergestellt
werden .

Die Höhe der Entlohnung unterliegt der freien Ver¬
einbarung innerhalb folgender Richtlinien !

Die Höhe der Entlohnung muß so bemessen werden ,
daß sie

a ) den Notstandsarbeitern eine über die Sätze der
Erwerbslosenunterstützung hinausgehende Ent¬
schädigung für die Arbeitsleistung bietet ;

b ) unter den Lohnsätzen bleibt die den bei der Maß¬
nahme beschäftigten Arbeitern gezahlt werden
würden , wenn die Maßnahme nicht als Not¬
standsarbeit aus öffentlichen Mitteln gefördert
werden würde .

Hierbei ist zu beachten , daß die bei den mit Mitteln
der produktiven Erwerbslosenfürsorge

'' geförderten
Notstandsarbeiten beschäftigten Berufsarbeiter regel¬
mäßig hinter den tariflichen oder ortsüblichen Löhnen
bleiben müssen , die für Arbeiter ihres Berufes ge¬
zahlt werden , während weiterhin den berufsfremden
Arbeitern mindestens für die Zeit ihrer Einarbeitung
nur ein Lohn gezahlt werden darf , der hinter den
durchschnittlichen tariflichen oder ortsüblichen Löh¬
nen ungelernter Arbeiter zurückbleibt .

schließlich ist bei der Bemessung der Höhe des Loh¬
nes auf das Alter und die sozialen Verpflichtungen
der Arbeiter nach Möglichkeit Rücksicht zu nehmen ,

Kommt eine freie Vereinbarung nicht zustande , so
haben gemäß der Bekanntmachung vom 18 . Juni 1929
(Neichsanzeiger Nr . 135 vom 22 . Juni 1929 ) die durch
diese Bekanntmachung berufenen Stellen angemessene
Löhne festzusetzen .

Die Arbeitsstreckung kann erfolgen durch Verkür¬
zung der Tagesschichten oder durch mehrtägigen oder
längeren Schichtwechsel .

Bezüglich der Verkürzung der Tagesschichten ver¬
weise ich auf meinen Erlaß — III II 19104/21 — vom
18 . Juli 1921 .

Zu warnen ist im allgemeinen vor zu kurzen Ta¬
gesschichten dort , wo die Arbeitnehmer verhältnis¬
mäßig

' viel Zeit für den Hin , und Rückweg verwen -
den müssen , weil dann ein Mißverhältnis zwischen ein .
lohnte ? Arbeitszeit und verlorenem Zeitaufwands
entsteht , denn es ist selbstverständlich nicht zulässig
und wird den lohnpolitischen Zweck der Arbeits¬
streckung vereiteln , wenn die Zeit für den Hin - und
Rückweg mit entlohnt würde .

Vorzuziehen ist die Arbeitsstreckung in mehrtägi¬
gem oder mehrwöchigem Wechsel . Wo auch diese auf
Schwierigkeiten stößt , z . V . bei der Unterbringung
der beschäftigten Erwerbslosen außerhalb ihres
Wohnhorts in Baracken usw . , ist die Auswechselung
der Belegschaft in dreimonatigem , äußerstenfalls in
sechsmonatigem Wechsel zu empfehlen . Diese Aus¬
wechselung ist deshalb notwendig , weil die Heran¬
bildung „berufsmäßiger " - Notstandsarbeiter verhin¬
dert und die Vorteile der Notstandsarbeiten mög¬
lichst vielen Erwerbslosen zugewendet werden müs¬
sen . Betriebstechnische Gründe werden dabei dazu
führen , nicht auf einmal die ganze Belegschaft , son¬
dern etwa monatlich je ein Drittel auszuwechseln .
Bei Maßnahmen , die sich über 3 Monate hinaus
erstrecken , ist daher die Verpflichtung zu solchem

'
Wech¬

sel künftig regelmäßig in die Anerkennung aufzuneh¬
men .

Den Arbeitsnachweisen , welche die Arbeitskräfte
zu der Maßnahme zu vermitteln haben , ist zur
Pflicht gemacht worden , auf den Wechsel hinzuwir¬
ken , ihn zu überwachen, ^ Verstöße sofort zu melden
und Erwerbslose , wenn

'
ihnen eine andere Arbeit

nachgewiesen werden kann , abzurufen .
Das Bedenken , daß bei Schichtwechsel das Inter¬

esse der Arbeiter an dem Arbeitserfolg und damit
die Leistungen herabgemindert werden , greift nicht
durch , wenn die Entlohnung nach der Arbeitslei¬
stung , also im Akkord - oder Prämiensystem , pflicht¬
gemäß gehandhabt oder äußerstenfalls die Förderung
wenigstens an die Bedingung geknüpft wird , daß
ein bestimmtes Maß an Arbeitsleistung am Arbeits¬
tage erreicht wird .

Bei den „ unechten " Notstandsarbeiten soll der in
Ziffer II6 der Ausführungsbestimmungen zum 8 15



1

der - Eiweidslosenfürsorge ausgesprochene Grundsatz
bis auf weiteres nur im Wege der Arbeitsstreckung
oder des Schichtwechsels bei Zahlung der üblichen
Löhne verwirklicht werden . Denn wenn bei diesen
Arbeiten Löhne unter den üblichen Ausmatzen ver¬
einbart oder angeordnet werden , so entsteht die Ge¬
fahr , datz die Löhne ganzer Berufsgruppcn unter die
Beschränkungen der produktiven Erwerbslosenfür¬
sorge geraten und für diese Berufsgruppen auch die
Tarife in erheblichem Umfange außer Kraft gesetzt
werden . Eine solche Wirkung der produktiven Er¬
werbslosenfürsorge mutz vermieden werden .

Da gerade die Notstandsarbeiten mitunter in den
Grenzgebieten mehrerer Berufsgruppen sich bwegen
oder bei ihnen gelernte Arbeiter beschäftigt und zu
einer Tätigkeit herangezogen werden , die außerhalb
ihres Berufs liegt (Mitarbeit », so mutz , soweit eine
tarifliche Regelung in Frage kommt , genau darauf
geachtet werden , datz der dem technischen und wirt¬
schaftlichen Wesen der Matznahme entsprechende Ta¬
rif zur Anwendring gelangt . Das wird nicht immer
gerade der Tiefbauarbetertarif sein , sondern es kann
durch die besonderen Verhältnisse eines einzelnen
Falles auch die Anwendung eines anderen Tarifes ,
etwa des Landarbejtertarifc und dergl , gegeben sein .

In den Fällen , wo die dortige Stelle mit der Fest¬
setzung der Löhne befatzt wird , ei suche ich , die Löhne
der Notstandsarbeiler nicht unter kill Prozent dcrs
tarifmäßigen Löhne anzusetzen . Soweit bei Not¬
standsarbeiten Sonderlöhne festgesetzt werden , er¬
suche ich , mindestens 89 Prozent der üblichen Löhne ,
insbesondere der Tariflöhne , als Durchschnitt für die
Notstandsarbeiterlöhne anzusetzen , für keine Gruppe
der Notstandsarbeiter aber unter 79 Prozent der
Tariflöhne herabzugehcn .

Eine Sonderstellung erfordert der Hochbau . Er
soll bis auf weiteres überwiegend unter dem Ge¬
sichtspunkte der Winterfüllarbeit gefördert werden .
Hierbei werden die Einwirkungen der Witterung
und des kurzen Tageslichts von selbst der täglichen
Arbeitszeit und damit der Entlohnung Grenzen zie¬
hen und nur ausnahmsweise besondere Anordnung
erforderlich machen .

Soweit etwa ausnahmsweise geförderte Hochbau¬
ten in die gute Jahreszeit noch hineinreichen , wird
für gelernte Bauarbeiter von einer Arbeitsstreckung
deshalb abzusehen sein , weil während dieser Zeit
voraussichtlich nicht Mangel , sondern Ueberflutz an
Arbeitsgelegenheit vorliegen wird , und weil der
Ausfall an Arbeitsgelegenheit im Winter bei den
gelernten Bauarbeitern einen Ausgleich zu schaffen
pflegt . Für die Entlohnung von Bauhilfsarbeitern
bei Notstandsarbeiten während der guten Jahres¬
zeit gelten die allgemeinen Vorschriften gemäß Zif¬
fer II 6 der Ausfübruuqsbestimmungen .

« erlin W . k« . 1D Januar 1922 . lll II l 88/22 .
Der Minister für Volkswohlfahrt ,

Im Auftrage gez . B ' r ' a '
ch

' t .
An sämtliche Herren Regierungspräsidenten usw .

Abschrift übersende ich mit Bezug aus die Ihnen
durch Perfügung vom 15 . August 1921 ! b II MM
zugegangenen Ausführungsbestimmungen zur pro¬
duktiven Erwerbslosenfürsorge .

Der Erlaß des Herrn Ministers für Volkswohl¬
fahrt vom 2l . November 1921 III II I 448 ist in der
Verfügung vom 12 . Dezember 1921 I b II 4958
Reg . - Amtsblatt St . 52 Nr . 1589 enthalten . Zif
fer 9 dieses Erlasses betrifft die volkswirtschaftliche
Bedeutung der Notstandsarbeiten . Der Erlaß vom
18 . Juli 1921 III II 19194 ist auf Seite 5 der Ihnen
durch Verfügung vom 15 . August 1921 I I

' II 8699
zugegangenen Ausführungsbestimmungen abgedruckt .

Im übrigen verweise ich auf Abschn . II meiner Ver¬
fügung vom 12 . August 1929 I b II 1386 und meine
Verfügungen vom 1 . März 1921 I I

' II 759 und vom
2 . Juni 1921 I b II 1189 sAbschn . IVH

Düsseldorf , 17 . März 1922 . I I II 885 .
Der Regi e ru ngs - Prä side n t .

An die Herren Landräte und Oberbürgermeister
des Bezirke .

859 . Mit Beziehung auf meine Bekanntmachung
vom II , 2 . 1921 (Amtsbl . St . 9 Nr . 259s bringe ich
folgenden Erlgtz zur öffentlichen Kenntnis !

Vf . d . M . d . I . u . d . Fin . -Min . v . 5 . 8 , 1922 ^

jlll 45 II bezw . I II " 791 , betr . Aenderung des Lotterie -
und Gewinnplanes für 2 . Reihe Kölner Dombau¬
lotterie .

1 . Zahl der Gewinne ! 15 179 Stück ! 2 . Preis des
Einzelloses ! 19 - tt ! 8 Ziehungstage ! 18 . bis 29 . und
22 . Mai 1922 . I < ä . 2891 .

Düsseldorf , 21 . März 1922.
Der Regierungs -Präsident .

851 . Betrifft Förderung der Ueberführung städt
Arbeitskräfte aufs Land aus Mitteln der produk¬
tiven Erwerbslosenfürsorge .

Im Nachqang zu meinem Schreiben vom 27 . De¬
zember 1929 Nr . IV 4519/29 .

Die auf Grund des angezogenen Schreibens im
Vorjahre erteilten Anerkennungen haben im allge¬
meinen in erfreulicher Weise die Bestrebungen der
Landesarbeitsäinter zur Ueberführung städtischer Ar¬
beitskräfte auf das Land gefördert und sowohl den
angestrebten volkswirtschaftlichen Nutzen erzielt als
auch zur Entlastung der Erwerbslosenfürsorge in
nicht unbedeutendem Matze beigetragen . Ich bin da¬
her bereit , derartige Matznahmen , soweit das ange¬
strebte Ziel nicht auf andere Weise zu erreichen ist .
in entsprechender Anwendung der Ziffer I 7 c der
Ausführungsbestimmungcn zum K 15 der Reichsver¬
ordnung über Erwerbslosenfürsorge auch weiterhin
in beschränktem Umfange zu fördern . Indessen hat
sich eine Reihe von Unklarheiten ergeben , die zu einer
unerwünschten Verschiedenartigkeit in der Behand¬
lung der einzelnen Anträge geführt haben und einer
Klarstellung bedürfen .
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I . Was zunächst den Kreis der zu fördernden
Maßnahmen angeht , so kommen als geeignet hierfür
hauptsächlich folgende Maßnahmen in Fraget

Werdung offener Stellen in der Landwirtschaft
für städtische Erwerbslose . (Die Bereitwilligkeit zur
Einstellung städtischer Arbeitskräfte ist bei der grund¬
sätzlich ablehnendeKHaltung vieler Arbeitgeber häu¬
fig nur durch wiederholte nachdrückliche mündliche
oder jchriftlgM 'MNWirkung zu erreichen . )

Prüfung dieser offenen Stellen , insbesondere in
Bezug auf die Unterkunfts - und Verpflegungsverhält -
nisje , durch Beauftragte der Landesarbeitsämter oder
Arbeitsnachweise .

Auswahl geeigneter Arbeitskräfte bei den Arbeits¬
nachweifen durch besonders dafür geschulte Beamte .

? ransparl der Permittelten an die Arbeitsstellen ;
Sorge für .Verpflegung und Unterkunft während der
Reife .

'
Maßnahmen zur Ausrüstung der Vermittelten mit

geeigneter
' Arbeitskleidung (die Vekleidungsgegen -

ständeffelbst sollen dabei möglichst von den Arbeit¬
nehmern Üezahlt werden ) .

Fürsorge für die vermittelten Arbeitskräfte an der
Arbeitsstelle durch Beauftragte des Landesarbeits¬
amts oder 'der Arbeitsnachweise . (Fürsorgerinnen . )

DeÄHa . Art und Umfang dieser Maßnahmen wird
je nachfden besonderen Verhältnissen des Bezirks ver¬
schieden sein . .

A . Aej , a,lsgns -Änträge,n wird zu prüfe » fein , ob dem
Lanvesarbbitsanit i »

'
der "Tat . durch die getroffenen

Maßnahmen besondere Unkosten erwachsen , die nicht
aus den gewöhnlichen Haushaltsmitteln bestritten
werden können , als derartige Unkosten kommen u .
a . in Fragei Die Kosten der Einstellung besonderen
Personals ( insbesondere Fürsorge - , Änwerbungs -
und Transportpersonals ) , Druckkosten für Werbe¬
schreiben an die Arbeitgeber und dergl . , Reisekosten
für die Fürsorgerinnen und Transportbegleiter , so¬
wie sM die Vorverhandlungen mit den Arbeitsnach -
meisenr . Kosten der Rückbeförderung für Arbeits -
lräftef

''M wegeii Erkrankung oder weil Angehörige
in der Heimat krank geworden oder gestorben sind
oder weil sie offenbar für die Landarbeit ungeeignet
sind , vorzeitig zurückgeschafft werden müssen . Inwie¬
weit Kosten des Landesarbeitsamtes für Telephon ,
Porto , Miete , Heizung und Beleuchtung und dergl .
anteilig als Kosten der Maßnahme zur Förderung der
Landwirtschaftlichen Vermittelung verrechnet werden
können , muß im Einzelfall geprüft werden .

lt . Da 'dw 'Matznahmen der Landesarbeitsämter sich
in der Regel einheitlich über ihren gesamten Bezirk ,
der sich cknelst mit dem dvr Provinz deckt , erstrecken ,
stelle ich znr -Erwägung ergebenst anheim,lob es sich
nicht empfiehlt , mit dem Erlaß der Anerkennung
denjenigen Regierungspräsidenten zmbeauftragen , an
dessen Ämtsfitz sich die GsschäftssteWBoes .LanÄesar -
beitscuntes befindet . . ^

t . Da die Höhe der . Zuschüsse sich .4m Vsr .j.ahii ? als
" -n s -.

' - ^
' -51 i .

» « »WUßMWW I » » > !!> l >
'

ausreichend erwiesen hat und die Unterstützungssätze
entsprechend der eingetretenen Geldentwertung ge¬
stiegen sind , halte ich auch für dieses Jahr eine För¬
derung in der Höhe des 1U>fachen der in 12 Tage »
ersparten Erwerbslosenuuterstützuug pro Kopf des
untergebrachten Erwerbslosen für genügend . Vor¬
aussetzung ist dabei , daß die vermittelten Personen
für mindestens drei Wochen der Erwerbslosenfürsorge
entzogen worden sind , und darüber amtliche Beschei¬
nigungen der Erwerbslosenfürsorge vorliegen . Von
einer Erhöhung über den genannten Satz hinaus
möchte ich grundsätzlich absehen , weil unter Umstän¬
den für die gleichen Erwerbslosen vom heimischen Ar¬
beitsnachweis ebenfalls aus Mitteln der produktiven
Erwerbslosenfürsorge geförderte Maßnahmen (z , B .
zur Ausstattung mit geeigneter Arbeitskleidung ) ge¬
troffen werden . Maßnahmen dieser Art beabsichtige
ich nur mit dem einfachen Betrage der in 12 Tagen
ersparten Erwerbslosenunterstützung zu fördern , da¬
mit bei einer solchen Doppelförderuug das 2 X>fache
der ersparten Unterstützung keinesfalls überschritten
wird .

ö . Im Vorjahre ist bei den den Landesarbeitsäm -
teru erteilten Anerkennungen die Einziehung des Ke-
meindesechstels mitunter auf Schwierigkeiten gestoßen .
Ich lege aber aus naheliegenden praktischen Erwä¬
gungen Wert darauf , daß die erfolgte Zahlung der
Eemeindesechstel in allen förderungswürdigcn Fällen
als Rechnungsgrundlage und als Beweismittel der
tatsächlich erzielten Ersparnis an Erwerbslosenunter¬
stützung dient , . und würde daher empfehlen , darauf
hinzuwirken , daß die in Frage kommenden Gemeinden
rechtzeitig über die erfolgte Anerkennung unterrichtet
werden .

Ich darf noch darauf aufmerksam machen , daß die
vorbereitenden Arbeiten der Landesarbeitsämter zur
Unterbringung der Erwerbslosen bereits im Winter
beginnen ; als Anfangszeitpunkt der Maßnahmen
wird daher der l . Januar angenommen werden
können .

Auf die Notwendigkeit eingehender gesonderter
Rechnungsführung über die Verwendung der aus
der produktiven Erwerbslosenfürsorge gezahlten Zu -
schüsje habe ich die Landesarbeitsämter besonders
hingewiesen .

Für Anweisung an die Herren Regierungsprä¬
sidenten im Sinne der vorstehenden Ausführungen
wäre ich dankbar . . Nr . lll 5618/22 .

Berlin NW . k , 24 . Januar 1922 .
Der Präsident des Reichsamts für Arbeits¬

vermittlung .
In Vertretung ! gez . Rötger .

An den Preußischen Herrn Minister für Volks¬
wohlfahrt in Berlin .

Abschrift übersende ich in Verfolg meines Erlasfes
vom 7 . März 1921 IN 599/21 zur Kenntnis
und Nachachtnng .
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Der Erlag der Anerkennung hat durch denjenigen
Regierungspräsidenten zu erfolgen , an dessen Amts¬
sitz oder in dessen Bezirk sich die Geschäftsstelle des
Landesarbeitsamtes befindet . III ll I 403 .

Berlin W . KV , 14 . Februar 1922.
Der Preussische Minister für Volkswohlfahrt .

Im Auftrage ! Bracht .
An die Herren Regierungspräsidenten und den

Herrn Obersträsidenten Berlin W . 19 .

Abdruck übersende ich mit Bezug auf meine Ver¬
fügung vom 19 . April 1921 l 1' II 979 zur gefälligen
Kenntnis .

Düsseldorf , 21 . März 1921 . I b II 636 .
' Der Regierungs - Präfident .

An die Herren Landräte und Oberbürgermeister
des Bezirks .
352 . Auf Grund des ff 199 u . Absatz 2 REO . ordne
ich hiermit an , daß die Mitglieder der Zrvangsinnung
für das Maler - , Anstreicher - , Glaser - und Tapezierer¬
handwerk in Solingen , soweit sie das Maler - und
Anstreichergewerbe betreiben und im Stadtbezirke
Ohligs wohnen , aus dieser Innung mit Ende April
dss . Ihrs . ausscheiden und einer am l . Mai dss . Ihrs .
in Ohligs zu errichtenden Zwangsinnung für die glei¬
chen Gewerbe angehöre » . Diese Innung führt den
Namen „ Zwangsinnung für das Maler - und An¬
streichergewerbe zu Ohligs " und hat ihren Sitz in
Ohligs . Vom l . Mai 1922 ab gehören alle Gewerbe¬
treibende , die im Stadtbezirk Ohligs das Maler - und
Anstreichergewerbe betreiben , dieser Innung an .

Düsseldorf . 22 . März 1922 . I I' V 1369 .
Der Regievungs - Präsident .

353 . Nachdem bei der Abstimmung sich die Mehr¬
heit der beteiligten Gewerbetreibenden für die Ein¬
führung des Beitrittszwanges erklärt hat . ordne ich
hiermit an , daß zum l . Juni 1922 eine Zwangs¬
innung für das Sattler - , Polsterer - und Dekorateur -
Handwerk in dem Bezirke des Kreises Lennep und
des Stadtkreises Remscheid mit dem Sitze in Rem¬
scheid und dem Namen „Zwangsinnung für das Satt¬
ler - , Polster - und Dekorateurgewerbe in den Kreisen
Remscheid und Lennep " errichtet wird . Von dem ge¬
nannten Zeitpunkt ab gehören alle Gewerbetreibende ,
welche die genannten Gewerbe in dem genannten Be¬
zirke betreiben , dieser Innung an .

Düsseldorf . 22 . März 1922 . I >
' V 1296 .

Der Regierungspräsident .
354 . Nachdem bei der Abstimmung sich die Mehr¬
heit der beteiligten Gewerbetreibenden für die Ein¬
führung des Beitrittszwanges erklärt hat , ordne ich
hiermit an , daß zum 1 . Mai 1922 eine Zwangsinnung
für das Bäcker - und Konditorgewerbe in dem Bezirke
der Stadt Essen (außer Borbeck ) und der Gemeinden
Karnap , Stoppenberg , Rotthausen , Katernberg und
Heisingen des Landkreises Essen , mit dem Sitz in
Essen , und dem Namen „Bäcker - und Konditoren -
zwangsinnung Essen " errichtet wird . Von dem ge¬
nannten Zeitpunkt ab gehören alle Gewerbetreibende ,

!9

welche das Bäcker - und Konditorhdndmerk in deut ge¬
nannten Bezirke betreiben , dieser Innung an . Zu¬
gleich schließe ich zu demselben Zeitpunkte die bis¬
herige freie Bäcker - und Konditorcnipnung in Essen .

Düsseldorf . 18. März 1922 . I b V 1289.
Der Regierungspräsident .

355 . Zur Ermittelung , ob die Mehrheit der betei¬
ligten Gewerbetreibenden dem Antreffe auf Errich¬
tung einer Zwangsinnung für das Bckrbier - , Friseur -
und Perückenmachergewerbe für den Bezirk des Stadt¬
kreises M .Gladbach , mit dem Sitze in M .Gladbach , zu¬
stimmt , habe ich den Herrn Oberbürgermeister zu
M .Gladbach zum Beauftragten bestellt . I l ' V 1329 .

Düsseldorf , 22 . März 1922 .
Der Regierungspräsident .

356 . Zur Ermittelung , ob die Mehrheit der betei¬
ligten Gewerbetreibenden . dem Anträge auf Errich¬
tung einer Zwangsinnung für das Zimmercrgewerbe
für den Bezirk der Stadt Hamborn und des . Kreises
Dinslaken , mit dem Sitz in Hainborn , zustimmt , habe
ich den Herrn Oberbürgermeister zu Hamboru zum
Beauftragten bestellt . I I

' V 1279 .
Düsseldorf . 22 . März 1l>22 .

. ,
" Der Regierungspräsident .

357 . Auf Antrag der Technischen Aufsichtskommis¬
sion für die Untersuchungs - und Prüfstelle des ' Deut¬
schen Azetylenvereins werden die durch den Erlaß
ovm 22 . März 1917 ( HMBl . S . 121 ) und 9 . April
1919 ( HMBl . S . 139 ) unter den Typennuminern
.1 43 und . V 1 zugelassenen Azetylenapparate der
Firma Heime Hans Herzfeld in Halle a . S . nach
entsprechender Abänderung auch ohne Verriegelung
der Karbidkammern zugelassen . Die Abmessungen
der Größe IV werden unwesentlich geändert . Der
Erlaß vom 22 . März 1917 bleibt im übrigen in Kraft .

Düsseldorf , 16 . März 1922 . I h 471 .
Der Regierungs - Präsident .

^58 . Das dem Schiffer Fritz Keienburg in Mül -
heim ( Ruhr ) , Hindenburgstraße 61 , unter dem 28 .
Juli 1916 Nr . I V 2954 erteilte Rheinschifferpatent
ist dem Genannte » abhanden gekommen . Es wird
daher auf Grund der Verordnung , betreffend die Er¬
teilung der Rheinschifferpatente vom 12 . Oktober
1994 hiermit für ungültig erklärt . I kl 1657 .

Düsseldorf , 23 . März 1922 .
Der Regierungspräsident .

359 . Errichtung einer neuen Apotheke .
Mit Genehmigung des Herrn Oberpräsidentee - soll

in Elberfeld in der Steinbeckerstraße eine neue ( 18 . )
Apotheke errichtet werde » .

Die Konzession wird nur nach Maßgabe des Aller¬
höchsten Erlöstes vom 39 . Juni 1894 und des Min . -
Erl . vom 5: Juli 1894 über die Einführung der
Personalkonzession erteilt .

Geeignete Bewerber fordere ich hierdurch auf ,
binnen 4 Wochen ihr Gesuch schriftlich bei mir
einzureichen . Persönliche Vorstellungen sind zwecklos .

Dem Gesuche sind beizufügen !
l . Lebenslaus mit Angabe der Familienverhältnisse .
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8 .
. >iln « ,obation '» «werbe , betr . die Wahl der ärmlichen Sachoerstän

.chrlft oder amtlich beglaubigter Abschrift " ^ sen . ^ chum der praktische Arzt Dr . Tegel «

o .

Abschrift .

der Zeitfolge nach zu heftenden Zeugnissen ist ein

Inhaltsverzeichnis vorzuheften , aus welchem die

in den einzelnen Stellen zugebrachte Zeit unter

jedesmaliger Anführung des Ein - und Austritts¬

tages zu ersehen ist . Die Gesamtzeit der Beschäf¬

tigung . als approbierter Apotheker ist am Schlüsse

nach Jahren . Monaten und Tagen zusammenzu¬

rechnen .
Polizeiliche , gleichfalls der Zeitfolge nach gehef¬

tete Führungszeugnisse aus sämtlichen Orten , an

welchen der Bewerber nach erlangter Approbation
als Apotheker oder in sonstiger Beschäftigung

tätig gewesen ist . Hierbei sind die vorgeschriebe¬

nen Stempel zu verwenden .
Der amtliche , aus neuester Zeit herrührende

Nachweis des zur Errichtung einer Äpotheke er¬

forderlichen Vermögens .
Die eidesstattliche Versicherung , ob der Bewerber

eine Apotheke bisher besessen hat . Sollte dies der

Fall gewesen sein , so sind Zeitdauer des Besitzes

und die Gründe der Veräußerung anzuheben ; auch

ist der Nachweis des An - und Verkaufspreises bei¬

zufügen .
Zeit eine Apoteke besitzen,

Apotheker , die zur Zeit eine
werden unter der Bedingung als Bewerber zuge¬

lassen , daß sie in bindender Form sich verpflichten ,

im Falle der Berücksichtigung ihres Gesuches auf das aes « ergrewers rrgen r.r zu vrgen aus

bisherige Betriebsrecht ohne Anspruch auf Entschädi - wundlichen Erörterung rechtzeitig erhobener Einwen -

oungen wird Termin auf Dienstag , den 18. April

in Bochum und der Krankenhansoberarzt Dr . Nagel

in Bochum j für Dortmund der Kreisarzt des Land¬

kreises Dortmund , Dr . Wollenweber und der Stadt -

und Kreisarzt Dr . Köttgen in Dortmund . Die ge¬

nannten Aerzte haben die Wahl angenommen .

Dortmund . 18 . März 1922 .
l . 228 .

Knappschafts -Oberversicherungsamt .

86 > . Das Rheinische Stahlwerk , Abteilung Areu -

berg zu Essen , beantragt die Genehmigung zur Errirb -

rung eines Dampfhammers auf der Cchachtanlage

Prosper I zu Essen -Dellwig . Auf Grund des 8 59 des

Allgemeinen Berggesetzes vom 24 . Juni 1865 und der

88 16 ff . der Gewerbeordnung , sowie unter Hinweis

aui die Nummern II ff . der Anweisung zur Ausfüh¬

rung der Gewerbeordnung vom l . Mai 1964 , wird

dieses Vorhaben hiermit zur öffentlichen Kenntnis

gebracht . Etwaige Einwendungen gegen die Aus¬

führung des Unternehmens sind binnen 14 Tagen oei

der unterzeichneten Behörde schriftlich in zwei Aus¬

fertigungen oder zu Protokoll anzubringen . Nach Ab¬

lauf der Frist können Einwendungen , die nicht aus

privatrechtlichen Titeln beruhen , in dem Verfahren

nicht mehr angebracht werden . Die Zeichnungen und

Beschreibungen liegen während der vierzehntägige »

Frist auf dem Dienstzimmer des Preußischen Revier¬

beamten des Bergreviers Essen III zu Essen aus Zur

gung zu verzichten .

18.

^ . . . 1922 , n a ch m i t t a g s 5 )4 Uhr , anberaumt , zu dem

Bewerber , die erst nach dem Jahre 1966 approbiert 5,^ Unternehmer und die Widersprechenden mit der

sind , können voraussichtlich nicht berücksichtigt werden . E ^ ffnung geladen werden , daß im Falle des Nicht¬

Haben sich Bewerber durch Uebernahme aiiderweiti - ^ -schvinens gleichwohl mit der Erörterung der Ein¬

ger Geschäfte oder Stellungen auf einige Zeit ihrem Sendungen vorgegangen werden wird . Zu unserem

eigentliche » Berufe mehr oder weniger entfremdet , Kommissar in dieser Angelegenheit ist der Bergreoier -

so wird bei Feststellung des Dienstalters die Zeit beamte des Bergreviers Essen II , Herr Bergrat Schä -

anderweitiger Beschäftigung abgerechnet werden . for , bestellt worden

Es wird bemerkt , daß eine anderweitige Regelung Dortmund , 28 . März 1922 . II . 1424 .

des Apothekenwcsens beabsichtigt ist und dabei auch Preußisches Oberbergamt .

in Frage steht , ob den Konzessionaren eine noch näher chgx . Der konzessionierte Markscheider Kliver II

zu bestimmende Betriebsabgabe auferlegt werden seinen Wohnsitz von Herzogenrath nach Bochum

soll . Es bleibt vorbehalten , dieser Betriebsabgabe verlegt ,

auch die vorliegende Konzession zu unterwerfen . Dortmund . 19 . März 1922 .

Düsseldorf , 26 . März 1922 . I .1 1762 . ! Preußisches Oberbergamt .

Der Regierungs - Präsident . zg ., ^ Kreise Dinslaken gehörigen
' ' 7

' Orte Aldenrade tritt am 1 . April eine Postagentur

Bekanntmachungen anderer Behörden . Wirksamkeit . Sie erhält die amtliche Bezeichnung
-

866 . In der Sitzung der Veschlußkammer des ^Aldenrade (Niederrhein ) . Ein eigener Bestellbezirk

Knappschafts -OberversicherungsanUes u.om 8 . Fe - !?vird ihr nicht zugeteilt ! die Bestellung erfolgt nach

binar 1922 sind gemäß 8 1686 der Reichsversicherungs¬

ordnung und vom 19 . Juli 1911 in Verbindung mit

der Anweisung des Herrn Ministers für Handel und

wie vor durch das Postamt
rhein ) . IV O 2 . 2266 L .

Düsseldorf , 27 . März 1922 .

in Walsum (Nieder -

Ober - Postdirektion .

D
die
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Amtsblatt

Regierung zu Düsseldorf .

Stück > 4 . ÄMidors . Skmstag den 8 . Asril 1922 .

Beilagen : Seffentlicher Anzeiger Nr . 28 und 29 und l4 der Sonderbeilage zum Oeffentlich . Anzeiger .

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 12 . April 1922 ,
mittags 12 Uhr , der Amtsblattstelle zuzusenden .

Inhalt : Sperrzeiten für Tauben 131 , Arzneitaxe 131 , Fleischbeschau -Gebühren -Ordnung 131 ,
Enteignung 132 , Tarife für die Fähre zu Dornick und die Nuhrfähre zu Baldeney 132 , 133 , Aufhebung
der Benzolzwangswirtschaft 133 , Losevertrieb 133 , Standesbeamter 134 , Führerscheine pp . für Kraft¬

fahrzeuge 134 , Auflösung der Erfassungeabteilung Münster 134 .

Bekanntmachungen der Prooinzialbehördr .
364 . Polizeiverordnung
betreffend die Sperrzeiten für Tauben während der

Frühjahrs ^ und Herbstsaatzeit .
Auf Grund der LK l37 und 139 des Gesetzes über

die allgemeine Landesverwaltung vom 3V . Juli 1885
(GSS . 195 ) in Verbindung mit Z 6 zu a und h des
Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 1 . 3 . 1859
(GSS . 265 ) wird vorbehaltlich der Zustimmung des
Provinzialrats folgende Aenderung der Polizeiver¬
ordnung vom 7 . 3 . 1921 angeordnet :

Artikel 1 .
Der Absatz 1 des § 1 der Polizeiverordnung vom

7 . 3 . 1921 erhält folgende Fassung :
Alle Taubenbesitzer sind gehalten , die ihnen gehö¬

rigen Tauben während der Hauptsaatzeit und zwar :
a ) für die Frühjahrsbestellzeit in der ganzen Pro¬

vinz vom 15 . März bis 15 . April ,
b) für die Herbstbestellzeit in dem Regierungsbezirk

Köln und in den Kreisen Düren und Jülich des
Regierungsbezirks Aachen , sowie in den Krei¬
sen Erevenbroich und Neuß des Regierungsbe¬
zirks Düsseldorf vom 15 . Oktober bis 15 . Novem¬
ber , in den übrigen Bezirken der Rheinprovinz
vom 1 . bis 31 . Oktober

jeden Jahres eingesperrt zu halten .
Artikel 2 .

Vorstehende Verordnung tritt acht Tage nach der
Veröfefntlichung in den Regierungsamtsblättern in
Kraft . Zu ^ II 385 .

Coblenz , 23 . Februar 1922 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz ,

gez . : von Eroote .

. 65 . In der Weidmann 'schen Buchhandlung in
iBerlin ist der vom 15 . März 1922 ab geltende Nach¬
trag zur dritten abgeänderten Ausgabe der Deutschen
!Arzneitaxe 1922 erschienen .

' I 9 1855 .
Düsseldorf , 26 . März 1922 .

Der Regierungspräsident .
666 . Nachtrag

zur Fleischbeschaugebührenordnung
vom 27 . August 1921 .

Mit Genehmigung des Preußischen Ministers für
Landwirtschaft , Domänen und Forsten vom 11. März
1922 Nr . I . III . i . 4398 werden die Fleischbeschau¬
gebühren mit Wirkung vom 1 . April dieses Jahres
ab sowohl bei der ordentlichen als auch bei der den
Tierärzten vorbehaltensn Beschau um 59 Prozent ,
die angeführten Wegegebühren , soweit sie sich auf
Landwegreiscn beziehen , um 199 Prozent erhöht .

Hinsichtlich der unter - Benutzung der Eisenbahn
ausgeführten Reisen verbleibt es bei den bisherigen
Bestimmungen . Auch im übrigen wird an den or¬
ganischen Aufbau der Gebührenordnung namentlich
hinsichtlich der Abstufung zwischen günstigen und un¬
günstigen Bezirken nichts geändert .

Die Gewährung von Tagegeldern bei der Aus¬
übung der Ergänzungsbeschau wird gegenstandslos ,
da die Tagegelder der Kreistierärzte und gleich¬
gestellter Beamten für kurzfristige Reisen nicht er¬
höht worden sind , also den künftigen Gebühren¬
sätzen von 39 Mark gleichstehen . I ? 1959

Dösseidorf , 29 . März 1922 .
Der Regierunaspräsident .
In Vertretung : Tiemann .
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: 67 . Zur Einleitung des Verfahrens behufs Feststellung der Entschädigung , Verhandlung über die

Einsprüche gegen den Plan , erhobene Einsprüche , und zur vorläufigen Besitzeinweisung des für die An¬

lage eines Eemeindesriedhofes für die Gemeinde Mündelheim zu enteignenden , in der Gemeinde Mün¬

delheim belegenen , nachstehend bezeichneten Grundeigentums habe ich Termin auf den 21 . April 1922 .

nachmittags 4 Uhr , in der Wirtschaft Becker in Ehingen anberaumt .
Alle Beteiligten werden gemäß K 23 des Gesetzes über die Enteignung von Grundeigentum vom

11 . Juni 1874 (E . S . S . 221 ) aufgefordert , ihre Rechts im Termin wahrzunehmen .
Beim Ausbleiben wird ohne ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung

oder Hinterlegung der Entschädigung verfügt werden .

Kataster inägge
Bezmtmung

des Grund uckes

Gemarkung
(Gemeinde )

Karten
- blart
<F> r>

Par -
zrll -

Mündcl -
heim

12

12

169

172

Eigentümer
(Name , Stand u . Wohnort )

Ebefrau Ackerer Hemrich
Jsscl Be ta , geb . Rheinen
in Eichctskamp

1 . Wirt Anton Schmitz zu
Lank mit Vl ° ideellem
Anteil

2 . Ehefrau des Landwirts
Wllhelm Nhrinen , Mag -
dalena . geb . Schmitz zu
Hönnepel bei Caicar,mit
/ ig ideellem Anteil

I . Ackerwirt Wi ! h . Schmitz
z>>. Cipnenbura mit
ideellem Anteil

4 . Ehefrau des Ackerivirls
Benjamin Schn itz , Jo¬
hanna . geb . « chmitz zu
Winneckendonk mit
ideellem Anteil

5 . Eheirau des Landwirts
Franz Hamacher . Ger¬
trud . geb . Schmitz zu
Crefeld - iwckum mit hh«
ideellem Anteil

6 . Ackerwirt Karl Schmitz
zu Ilverich mit ide¬
ellem Anteil

7 . Kaufin . Heinrich Schwitz
zu Dessau mit ch, » ide¬
ellem Anteil

3 . Ehefrau des Landwirts
Wuhelm Pöll , Milhcl -
mine , geb . Shmitz zu
Troßgoldberg bei Mett¬
mann mit ch - g ideellem
Anteil

3v8 .

Düsseldorf . 3 . April 1922 .

Tarif
für die Fähre zu Dornick .

Es sind zu entrichten '.
Von Personen einschließlich der
last :
1 . In Nachen oder auf Schuldem

Fähr -
Trag - geldl

F

Das «Krund -
stuck ist ver¬
zeichnet im
Grundbuch

li ^ Band ! Blatt

Mün¬
del¬

heim

Xi i 401

Ar¬
tikel
205

Winschafts -
Art

und Lage

ltzrötze
der zu enteignen¬
de r Grundfläche

da.

Ehinger
Berg

Holzung

Der Enteignungskomm 'issar .
Dr . Vorster , Regierungsrat .

I 3 5 .

bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede
Person 73
aber mindestens zusammen 3W
Anmerkungl Kinder unter 4 Jahren
sind abgabenfrei , sofern sie einen beson¬
deren Sitzplatz nicht einnehmen .

/
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. Von Tieren !
a ) für ein Pferd oder Maultier
b ) für ein Stück Rindvieh oder einen Esel
c ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein an¬
deres StiA kleines Vieh
Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhr¬
werken befördert werden , wird eine be¬
sondere Abgabe nicht erhoben .

I . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für
die dazu gehörenden Personen nach I 1
und für das Gespann nach II :
a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe
zusätzliche Bestimmung 3) oder ein als

Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk ,
für Lokomobilien , Dampfmaschinen und
sonstige schwere Fuhrwerke , fe

b ) für sin unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie fiir einen leeren oder zum Trans¬
port von Personen benutzten Personen¬
wagen , für Marktfuhrwerk , Schlitten ,
Leichenwagen und sonstiges leichtes
Fuhrwerk je

c ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , einen
Kinderwagen , einrädrigen Handkarren ,
Handschlitten , auch beladen , sowie für
die unbeladenen Fuhrwerke der folgen¬
den Abteilung je

d ) für einen Handkarren oder Handwagen ,
anderer Art oder für einen Eselskarren
beladen

. Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten
Gegenständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das
Fuhrwerk treffen würde .

MO
200

100

MO

300

30

50

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen ,
die von Postbeförderungen ledig zurückkommen¬
den Postfuhrwerke und Postfperde , die ' Brief¬
träger und Postboten , desgleichen Personenfuhr¬
werke , welche durch Privatunternehmer einge¬
richtet und als Ersatz für ordentliche Posten aus¬
schließlich zur Beförderung von Reisenden und
deren Effekten und von Postsendungen benutzt
werden .

4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünstsn und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und dem Rückwege
nebst dem zugehörigen Personal .

Coblenz , 30 . Dezember 1921 . b . Nr . 6868 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

ITHef der Nheinstrombau -Verwaltung . )
Im Auftrage ! Unterschrift .

369 . 2. Nachtrag
zum Tarif für die Nuhrfähre zu Baldeney bei
km 32,7 der Ruhreinteilung vom 25 . Mai 1836 .

>. Es ist zu entrichten !
1 . für Erwachsene 50 F
2 . fiir Kinder 30
3 . nach 8 Uhr abends für die Person 100 Z

!ll . Dieser Nachtrag tritt mit dem Tage der Ver¬
kündigung durch das Reaierüngsamtsblatt in
Kraft .

' "
IN 808

'

Düsseldorf , 30 . März 1922 .
Der Regierungspräsident .

In Vertretung ! Putsch .
370 . Die bisherige Benzolzwangswirtschaft ist
durch in der Nr . 23 des Reichsgesetzblattes veröffent¬
lichte Bekanntmachung des Herrn Reichswirtschafts¬
ministers vom 21 . März 1922 (REBl . S . 280 ) mit
Wirkung vom 1 . April 1922 aufgehoben worden .

Eine Zuweisung von Ben - ol und Tetralitbenzol
chört damit auf , Unterfreigabescheine werden nicht
jwehr ausgestellt .

Der Bedarf an Benzol oder Tetralitbenzol ist fort¬
an ebenso wie an Benzin , das bereits seit dem 1 . Ja¬
nuar 1921 freigegeben ist , durch Kauf im freien
Handel zu decken. I L UI 105 .

Düsseldorf , 30 . März 1922 .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande ,
' sowie bei vorhandener Eisbahn , für deren ge¬

hörigen Zustand von der Hebesteste zu sorgen
ist , zu entrichten .

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und ^ Reaierunasvräüdentdie ^. auer der Nachtzeit werden aus einer rafelVerfa d M d K o 14 3 1922 III 539an der Fähre bekannt gegeben . - ^ " 13, o . .m . o . P . v . 14 . a . a92 < m . vM .
3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann

als beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer
dem Zubehör und dem Futter für die Zugtiere !^ ^

betr . Genehmigung des abgeänderten Spiel - und Ge¬
winnplanes der Wertlotterie des Vereins zur Ver -

^
die

^
ZuUiere ^ " ^ ^ Kunstausstellungen , e , V . in Düssel -

bezw . dem Betriebsstoff
"

für die Maschine für ^ ^ ' . na ami

MX ^ < > » - k - L° -i

Befreiungen . , — .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit ! 3 ) Vergl . Erlaß vom 16 . 2 . 1922 — III . 302 (nicht

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke undcheröffetl . ) und Verf . v . 24 . 1 . 1922 , betr . Lotterie -
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicherchenehmigungeu (MBliV . S . 115 .)
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen ' Düsseldorf , 29 . März 1922 .
oder Uniform tragen . ! Der Regierungspräsident .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung dech372 . Verf . d . M . d . I . u . d . Fin . -Min . v , 22 . 10.
Staates oder des Reiches geschehen . !1921 — IV . L . Lot . 11 2 . VIII . bezw . I . L . 1 . 1862 ,
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betr . Genehmigung der Geldlotterie für die Verwal¬

tung des Freien Deutschen Hochstifts in Frankfurt
am Main .

1 . Zweck : Wiederherstellung des Goethehauses und

Goethemuseums in* Frankfurt am Main ; 2 . Spiel¬

kapital : Ml ) Mb Mark einschließlich Reichsstempel¬
abgabe ; 3 . Reinertrag : 250 000 Mark ; 4 . Gewinnbe -

träg : 250 000 Mark ; 3 . Zahl der Lose : 150 W0 Stck . ;
6 . Preis des Einzelloses : 5 Mark ausschl . Neichs -

stempelabgabe ; ; 7 . Losabsatzgebiet : Preußen ; 8 .

Ziehungstage : 15 . bis 16 . 9 . 1922 . I Ca . 3095 .

M Vergl . Verf . v . 24 . 1 . 1922 (MBliV . S . 115 . )

Düsseldorf , 29 . März 1922 .
Der Regierungspräsident .

373 . Mit meiner Genehmigung hat der Oberbür¬

germeister von Crefeld dem Aerwaltungssekretär
Karl Jäkel in Crefeld -Oppum die Geschäfte des Stan¬

desbeamten - Stellvertreters für den Standesamts¬

bezirk Crefeld -Oppum widerruflich übertragen und

die Ernennung des Stadtkassenkassierers Meper für
das gleiche Amt widerrufen . I K 1588

Düsseldorf , 30 . März 1922 .
Der Negierungs -Präsident .

37 ! . Die am 23 . September 1921 für den mit dem

Erkennungszeich I 7 18242 versehenen Personen -

Kraftwagen des Fabrikanten Carl Vaillant in Rem -

scheid erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden
gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt .
Die Erkennungsnummer I 7 18242 ist einstweilen
gesperrt .

I 8 II 188

Düsseldorf , 1 . April 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

375 . Das am 25 . Januar 1921 erteilte Probefahrt -

Kenn - eichen 17 — 0 — 1050 zum Einfahren wieder¬

hergestellter Fahrzeuge der Firma A . Weisner in

Essen , Otmarstraße 47 , ist abhanden gekommen und

wird hiermit für ungültig erklärt . Die Erkennungs¬
nummer IX — 0 — 1050 ist einstweilen gesperrt .

Düsseldorf , 30 . März 1922 . I 8 II 458 .
Der Regierungs -Präsident .

376 . Der dem Wilhelm Knops in Mülheim -Ruhr

geboren am 4 . Oktober 1882 in Düsseldorf , diesseits

am 8 . Juni 1920 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬

zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für

ungültig erklärt .
Düsseldorf , 28 . März 1922 . I 8 I Nr . 731/22 .

Der Regierungs -Präsident .

377 . Der dem Hermann Scherber in Nemscheid , ge¬
boren am 26 . Dezember 1882 in Remscheid , diesseits

am 24 . Oktober 1913 erteilte Führerschein für Kraft¬

fahrzeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit

für ungültig erklärt .
Düsseldorf , 18 . März 1922 . I . 8 . I . Nr . 705/22 .

Der Regierungs - Präsident .
378 . Der dem Arthur Bergmann in Düsseldorf , ge¬
boren am 22 . März 18 .!6 in Budapest , Messens am

27 . März 1919 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬

zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für

ungültig erklärt .
Düsseldorf , 28 . März 1922 . I . 8 . I . 718/22 .

Der Regierungs - Präsident .
379 . Der dem Georg Neumann in Wahlhausen a .
d . Werra , geboren am 2 . Februar 1881 in Vietz ,
Kreis Landsberg a . d . Marthe , diesseits am 15.

Januar 1912 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬

zeuge , ist abhanden gekommen und wird hiermit für

ungültig erklärt .
Düsseldorf . 28 . März 1922 . I . 3 . I . Nr . 566/22 .

Der Regierungs -Präsident .
380 . Der dem Gustav Max in Oberhausen , gebo¬

ren am 2 . Januar 1890 in Düsseldorf , diesseits am

25 . Okober 1921 /erteilte Führerschein für Kraft¬

fahrzeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit

für ungültig erklärt .
Düsseldorf . 28 . März 1922 . I . 8 . I . 845/22 .

Der Regierungs -Präsident .

381 . Die am 6 . April 1920 für den mit dem Er¬

kennungszeichen I 7 8286 versehenen Last -Kraft -

wagen der Firma Allgem . Konsumverein für Düssel¬

dorf und Umgegend in Düsseldorf erteilte - ula
'
sungs -

besschinigung ist abhanden gekommen und wird hier¬

mit für ungültig erklärt . Die Erkennungsnummer
il 7, 8286 ist einstweilen aesperrt . I 8 II 577 .

Düsseldorf . 3 . April 1922 .
Der Negierungs -Präsident .

Bekanntmachungen anderer Behörde »

382 . Die Erfassungsabteilung Münster des Reich s-

.schatzministeriums wird zum 31 . 3. 1922 aui elöst .

Die bisherigen Aufgaben der Abteilung einschließ¬

lich der noch schwebenden Angelegenheiten gehen vom

tl . April 1922 auf das Landesfinanzamt Abll . I über .

sEs wird gebeten , alle Schreiben und Anfragen , die

sich auf bisher von der Erfasfungeabteilunz bearbei¬

teten Angelegenheiten beziehen , unter Angabe des

Aktenzeichens der Erfassungsäbteilung an das „Lan¬

desfinanzamt Abt . I , Abrmcklungsstelle der Erfas -

ssungsabteilung Münster des Reichsschatzministe¬
riums " zu richten . Dorthin können auch etwaige

neue Anzeigen über Fälle von HeeresgutverschÜbun¬

gen gesandt werden .
V 9 8329 .

Münster i . W . , 31 . März 1922 .
Erfassungsabteilung Münster des Reichsschatz¬

ministeriums . Unterschrift .

Bestellungen auf das im Januar 1922 erschienene Sach - und Namenregister wolle man unter

vorheriger Einsendung des Betrages von 5 Mark bei der Geschäftsstelle des Regierungs -Amtsblatts

machen .
^

Die Einrllckungsgebühren betragen iür die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum 1,— M . , bei Tabelleniah für

die zweigespaltene Zeile oder deren Raum I .SV
' M . — Belegblätter und einzelne Stücke kosten 50 PM tu - jeden

angefangenen Bogen , mindestens aber 1 für jedes Stück des Amtsblatts .

Schriftleitung : Amlsblaitstelle der Regierung . — Druck : Buchdruckerei Otto Fritz , Düsseldorf, Oststr . i :k.
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Amtsblatt
der

Regierung zu Düsfeldorf .
Stück 15. LiMdöT hamswg den i5 . April 1922 .

Beilagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr . 36 uuo 3 > uizd 15 der Sonderbeilage zum Oeffentlich . Anzeiger .

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 19 . April 1922 ,
mittags 12 Uhr , der Amtsblattstelle zuzusenden.

Inhalt : Förderung der Herstellung von Baustoffen 135 , Wahrschaugebühren 135 , Innungen 136,
137 , Sonntagsarbeit im Barbier - pp . Gewerbe 136 , Sprengstofferlaubnisschein136 , Kollekte 136 , Kon¬
sul 136 , Gebührenordnung für Äekzte pp . 136, Versteigerer 136 . Standesbeamter 136 , Enteignung 137 ,
Führerscheine pp . für Kraftfahrzeuge 137 , Erwerbslosenunterstützung an Holländer 137 , Tarif für die
Werftanlagen der Stadt Uerdingen 137 , Wauderge Werbeschein 138 , Jagdschonzeit 138 , Personalien 138 .

Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .

383 . Betrifft : Förderung der Herstellung von Bau¬
stoffen durch die provinziellen Wohnungsfürsorge¬
gesellschaften aus Mitteln der produktiven Erwerbs¬
losenfürsorge .

Nach Ziffer 6 des mit meinem Runderlasse vom 6.
März 11121 III 1'. 185 , II 13 Nr . 166 mitgeteilten Er¬
lasses des Reichsarbeitsministers vom 7 . Januar 1921
1 t ' 8667/26 können die bei der Herstellung von Bau¬
stoffen und Bauteilen durch Erwerbslose geleisteten
Arbeitertagewerke eine Förderung aus Mitteln der
produktiven Erwerbslosenfürsorge erfahren , wenn
ein gemeinnütziges Siedlungs - oder Bauunternehmen
die Baustoffe im eigenen Betriebe und ausschließlich
für seine eigenen Bauten herstellen läßt . Auf mei¬
nen Antrag hin hat sich das Reichsamt für Arbeits¬
vermittlung bereit erklärt , durch die Herstellung von
Baustoffen durch die provinziellen Wohnungsfür¬
sorgegesellschaften unter bestimmten Voraussetzungen
zu fördern und Rahmenanerkennungen auszuspre¬
chen. Vorbedingung für die Genehmigung derartiger
Anträge ist , daß die Baustoffe und Bauteile nachweis¬
lich von anrechnungsfähigen Erwerbslosen hergestellt
und in gemeinnütziger Weise ausschließlich für den
Bau von Kleinhauswohnungerz verwendet werden ,
die den Bestimmungen meines Runderlasses vom 9 .
März 1921 entsprechen.

Die Rahmenanerkennung kann eine Bauperiode
umfassen. Der Berechnung des Zuschusses ist eine
schätzungsweise ermittelte Zahl von Arbeitertage¬
werken , die sich aus der Anzahl der mit Baustoffen
zu beliefernden Wohnungen und einem Durchschnitts¬
satz der für die Herstellung der Baustoffe und Bau¬

teile je Wohnung erforderlichen Arbeitertagewerke
errechnet , zugrunde zu legen . Das Verfahren für die
Abrechnung und Kontrolle der Maßnahmen wird je
nach den örtlichen Verhältnissen besonderer Regelung
bedürfen .

In welcher Weise die Wohnungsfürsorgegesellschaft
sich mit der Herstellung der Baustoffe befassen darf ,
richtet sich nach ihrer Satzung . lll II 1 159 II 11 .

Berlin W . 66 , 16 . März 1922 .
Der Minister für Volkswohlfahrt .

Im Auftrage ! gez . Bracht .
An die Herren Regierungspräsidenten und den

Herrn Oberpräsidenten in Berlin , und die provin¬
ziellen Wohnungsfürsorge -Eesellschaften.

Abdruck erhalten Sie im Nachgange zu meiner Ver¬
fügung vom 1 . April 1921 1 1>̂ II 1697 .

Düsseldorf , 29 . März 1922 . I 1' II 896 .
Der Regierungs - Präsident .

An die Herren Landräte , Oberbürgermeister ,
^Hochbauämter , Ueberwachungsstelle für Notstands¬
arbeiten und Bezirkswohnungskommissar des Be¬
zirks .
381 . Bekanntmachung für die Rheinschiffahrt .

Vom 1 . März 1922 ab sind an Stelle der jetzigen
Wahrschaugebühren die folgenden Gebühren zu ent¬
richten !

1 . von jedem zu Berg fahrenden Fahrzeug mit ei¬
gener Triebkraft mit Ausnahme der zu 2 genann¬
ten Fahrzeuge , sowie von jedem zu Berg fahren¬
den Schleppzuge an die Wahrschau
aj unterhalb Rüdesheim gegenüber der

Krausau bei km 26,6
" 11
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b ) oberhalb Aßmannshausen bei km 29,1 ,
soweit dieser Posten bei unsichtigem
Wetter besetzt ist

c ) am Bingerloch auf dem Mäusethurm
d) an der Wirbellay
e ) bei Oberwesel unterhalb des Ochsen¬

thurms
s ) dem Kaminereck gegenüber auf dein

rechten Ufer
g ) am Betteck
h ) der Loreley gegenüber
i ) oberhalb St . Goar an der Bank
von jedem zu Berg fahrenden Fahrzeug
mit eigener Triebkraft , das gewerbsmäßig
den Ortsverkehr zwischen Rüdesheim oder
Bingen und Aßmannshausen oder Schloß
Rheinstein vermittelt und von der Rhein -
strombauverwaltung mit einer entspre¬
chenden Bescheinigung versehen ist , an die
Wahrschau auf dem Mäusethurm und bei
km 26,6 zusammen

ches an Sonn - und Festtagen nur insoweit gestattet ,
als Ausnahmen vom Verbote der Beschäftigung von

11 M Arbeitern im Barbier - , Friseur - und Perückenmacher -
15 Al gewerbe zugelassen sind .
14 -R

'
Düsseldorf . 3 . April 1922 . I 1' V 1674 .

Der Regierungs -Präsident .
14 -R Der von dein Landrat des Kreises Zell (Mo¬

sel ) für den Winzer Matthias Fischer in Briedel am
14 M ff Januar 1922 unter Nr . 56 des Verzeichnisses
14 Al ausgestellte Sprengstoff - Erlaubnisschein Muster K
14 M zum Bezüge von lull kg SprengstoU und 366 Spreng -
14 M kapseln ist verloren gegangen und wird hiermit für

ungütig erklärt . l b 1822 .
Düsseldorf . 36 . März 1922 .

Der Regierungspräsident .
388 . Der Herr Oberpräsident in Coblenz hat durch

j Erlaß vom 8 . v . M . ll 2 Nr . 68 lll dem Vorstand des
evangelischen Waisenhauses und - Erziehungsanstalt
Godesheim in Godesberg die Erlaubnis erteilt , zum

^ ^ Besten der Anstalt in den Jahren 1923 , 1924 ' und

. ^ 1925 je eine einmalige Haussammlung bei den evan -

Coblcnz , 31 . März 1922 . c . Nr . 2527 . gelischen Bewohnern der Rheinprovinz abhalten zu
Der Oberpräsident der Rheinprovinz . lassen . Mit der Abhaltung der Kollekte sind , soweit
Chef der Rheinstrombauverwaltung . sje nicht durch Eemeindeorgane abgehalten wird , be-

Jn Vertretung ! Gelinsky . auftragt ! Emil Wirtz in Barmen und der Hausvater

385 . Nachdem die Mehrheit der Mitglieder der ^ Mser in Godesberg I <ä . 3334 .

Zwagsinnungen für das Bäcker - , Konditor - und Dngeldorf , April 192 !. .

Müllerhandwerk zu Werden und Kettwig und der 4.er Regierungsprapdent .

Bäcker - und Konditor -Zwangsinnung zu Essen -Bor - 389 . Dem Königlich - Griechischen Honorarkonsul in

deck , die Nur -Konditoren sind , die Ausscheidung aus Düsseldorf , Leon Dicken , ist namens des Reichs das

diesen Innungen beantragt haben und die Jnnungs - Efequator erteilt worden . l B V 1516 .

Versammlungen gehört worden sind , ordne ich hiermit Düsseldorf , 36 . März 1922 .

auf Grund des 8 166 u Abs . 2 RGO . an , daß diese Der Regierungspräsident .

Handwerker zum 1 . Juni dss . Jhrs . aus den vorbe - ggg . Ich ,„ ache auf die im Ministerialblatt „Volks -

zeichneten Zwangsinnungen ausscheiden . ^ wohlfahrt " vom 1 . April dss . Jhrs . veröffentlichte
Düsseldorf . 31 . März 1922 . l b > 1686 . Bejtmntmachung , betreffend den Erlaß einer Eebüh -

Der Regierungs -Präsident . renordnnng für approbierte Aerzte und Zahnärzte ,

386 . 1 . Aus Grund des 8 105 e . RGO . bestimme ich »^ . . ^ Mcirz 19^ aufmerksam . l 3 1928 .

unter Abänderung meiner Verfügung vom 2 . März Dustc .dorf , 36 . Marz 14—

1917 I R 799 (Reg . -Amtsbl . Seite 119 ) , betreffend ^ ^ ^ .
Der Regieruugs - Prastdent .

Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsruhe im Bar - 4>U . e. er Versteigerer Joseph Krußmann zu Wal¬

bier - und Friseurgewerbe , daß im Stadtbezirke ! " >n ist heute von mir auf Grund der Vorschriften

Rheydt eine Beschäftigung von Arbeitern an allen über den Umfang der Befugnisse und Verpflichtungen ,

Sonn - und Festtagen von
'
9- 12 Uhr vormittags mitstowm über den Eeschaftsbetrieb der Versteigerer vom

Ausnahme des zweiten Oster - , Pfingst - und Weih - 10 - ^ <)w - 11 . Vstli 196. auf Widerruf zum ^ beeidig -

nachtsfeiertages gestattet ist . Im übrigen bleibt die und öffentlich angestellten Versteigerer im Be¬

vorstehend bezeichnete Verfügung in Kraft mit der ^ memde Walsum bestellt worden .

Maßgabe , daß auch an den zweiten Feiertagen nach Dnyeldorf , _3 . Marz 14— .
1 1 .) 1403 .

12 Uhr mittags Arbeiter (Gesellen , Gehilfen und Regierungs -Präsident .

Lehrlinge ) mit solchen Arbeiten beschäftigt werden 392 . Mit »reiner Genehmigung hat der Bürger¬

dürfen , welche bei der Vorbereitung von öffentlichen meister zu Kessel , Kreis Eleve , die Geschäfte des Stan -

Theatervorstellungen für die bei diesen mitwirkenden desbeamten für den Standesamisbezirk Kessel dem

Personen erforderlich sind . 2 . Auf Grund des 8 41 b !Gemeinderentmeister Pzermann und die Geschäfte des

RGO . wird für den Stadtbezirk Rheydt , nachdem die stellvertretenden Standesbeamten für denselben Be -

Zustimmung einer Zweidrittel -Mehrheit der beteilig - zirk dem Lehrer Koenings , beide in Kessel , widerruf -

ten Gewerbetreibenden festgestellt ist , angeordnet ! stich übertragen . I As 1784 .

Den selbständigen Barbieren , Friseuren und Pe - Düsseldorf , 8 . April 1922 .

rückemnachern ist die Ausübung des Gewerbebetrieb Der Regierungs - Präsident . .
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393 Zur Feststellung der Entschädigung sür das für den Bau einer Eisenbahn von Geldern nach
Mörs zu enteignende , in der Gemeinde Sevelen , Kreis Geldern , belegene , nachstehend bezeichnete Grund¬

eigentum habe ich Termin auf den 20 . April 1922 . nachmittags 414 Uhr , im Biirgermeisteramte zu
Sevelen anberaumt .

Alle Beteiligten werden gemäß 8 25 des Gesetzes über die Enteignung von Grundeigentum vom

11 Juni 1874 (ES . S . 221 ) aufgefordert , ihre Rechte im Termin wahrzunehmen .
Beim Ausbleiben wird ohne ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und ' wegen Auszahlung

oder Hinterlegung der Entschädigung verfügt werden .

galasteiniäßge
Bezeichnung

vcs Grundstückes
Gemarkung P »r-
(Gemeinde » s -xl , ) nlle

Eigentümer
( Name , Stanv u . Wohnonl

Winschofis -
An

»grüße
de - oder dau rnd
,fu beschränken¬
den Grundfläche
Iiu ! u. ! qm

i Vernum X IN
>t)ä rc .

Ackerer Johann AZegers zu Hartefeld Bahnkörper 74 50

Düsseldorf , 6 . April 1922 .
I I< 346 ll .
394 . Nachdem bei der Abstimmung sich die Mehr¬
heit der beteiligten Gewerbetreibenden für die Ein¬
führung des Beitrittszwanges erklärt hat , ordne ich
hiermit an , daß zum 1 . Juni 1922 eine Zwangs¬
innung für das Friseur - Handwerk in dem Bezirke der
Stadt Hilden mit dem Sitz in Hilden und dem Namen
„ Zwangsinnung " der Herren - und Damenfriseure
der Stadt Hilden errichtet wird . Von dem genannten
Zeitpunkt ab gehören alle Gewerbetreibende , welche
das Herren - und Damenfriseurgewerbe in dem ge¬
nannten Bezirke betreiben , dieser Innung an .

Düsseldorf . 31 . März 1922 . l I
' V 1545 .

Der Regierungs -Präsident .
395 . Die am 27 . Mai 1921 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I X 18045 versehenen Personen -Kraft¬
wagen der Firma Niederrhein . Licht - und Kraft¬
werke A .-E . in Rheydt erteilte Zulassungsbescheini¬
gung ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . Die Erkennungsnummer l X 18045
ist einstweilen gesperrt . I H II 580 .

Düsseldorf . 4 . April 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

396 . Im Nachgange zu meiner Verfügung vom 7 .
März 1922 — I b II 691 . —

Der Königlich Niederländische Konsul Hierselbst hat
bei mir beantragt , die Zahlung der Unterstützungen
an erwerbslos gewordene niederländische Staatsan¬
gehörige in der Weise zu regeln , daß diese unter die
Zahl der deutschen Erwerbslosen aufgenommen wer¬
den und demnach für die Zeit ihrer Erwerbslosigkeit
eine Unterstützung erhalten , welche den für deutsche
Erwerbslose jeweils geltenden Unterstützungssätzen
entspricht . Die in Frage kommenden Niederländer
würden in jeder Hinsicht den für deutsche Staats¬
angehörige geltenden Kontroll - , Aufnahme - und
sonstigen Vorschriften zu entsprechen haben . In Zwei -
selsfällen sind Rückfragen an das zuständige hollän¬
dische Konsulat (Düsseldorf , Esten , Eleve ) zu richten .
Die auf diese Weise von den örtlichen ' Erwerbslosen -

Der Enteignungskommissar .
Dr . Bammel , Geh . Regierungsrat .

fürsorgestellen vorschußweise gezahlten Gelder wür¬
den auf dem durch den Deutsch -Niederländischen Nie¬
derlassungsvertrag vorgesehenen Wege wieder erstat¬
tet werden . Zu diesem Zwecke wären zum 10 . jeden
Monats dem zuständigen Deutschen Erenzkommissar
Nachweisungen über die im abgelaufenen Monate an
niederländische Staatsangehörige gezahlten Unter¬

stützungen , quittiert von dem Empfänger , einzurei¬
chen, woraus dieser die Erstattung durch den nieder¬
ländischen Erenzkommissar veranlassen wird . Die
durch dieses Verfahren entstehenden Verwaltungs -
usw . Kosten sind in vorbezeichirete Nachweisung de¬
tailliert aufzunehmen .

Nachdem die Königlich Niederländische Gesandt¬
schaft in Berlin dem Königlich Niederländischen Kon¬
sulat in Düsseldorf die Versicherung abgegeben hat ,
daß die in dieser Weise gezahlten und zurückgeforder¬
ten Beträge von der Königlich Niederländischen Re¬
gierung vergütet werden , sind meinerseits gegen die
Anwendung dieses Verfahrens Bedenken nicht zu er¬
heben , umsomehr als es sich nur um vereinzelte Un¬
terstützungsfälle handeln wird . Sollten sich irgend¬
welche Schwierigkeiten ergeben , dann bitte ich mir
zu berichten . Nr . I b ^II 873 .

Düsseldorf , 29 . März 1922 .
Der Regierungspräsident .

An die Herren Landräte und Oberbürgermeister
des Bezirks .
397 . 1 . Nachtrag

zum Tarif für die öffentlichen Werftanlagen der
Stadt Uerdingen am Rhein vom 1 . Dezember 1921 .

Es sind zu zahlein
^ ) An Werftgeld ' bei Tarifstelle 1 statt 7,5 F

9 Z , bei Tarifstelle 2 statt 10 Z 12 L , bei Tarif¬
stelle 3 statt 12,5 Z 15 bei Tarifstelle 4 statt
15 Z 18 F . bei Tarifstelle 5 statt 17,5 F 21 Z , bei
Tarifstelle 6 statt 22,5 F 27 Z .

U ) Beim Krangeld ein Zuschlag von 100 von 100 .
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« Z Beim Bahngeld ein Zuschlag von 5V von Illll .
Dieser Nachtrag tritt mit dem Tage der Veröffent¬

lichung im Amtsblatt der Regierung zu Düsseldorf
in Kraft . c . Nr . 2494 .

Coblenz , 31 . März 1922 .
Im Namen des Ministers für Handel und Gewerbe

und des Finanzministers !
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauvcrwaltung . )
Zm Austrage ! Kaufnicht .

Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffent¬
lichen Kenntnis gebracht . l ls 2933 .

Düsseldorf , 8 . April 1922 .
Der Regierungspräsident .

398 . Dem August Dickötter aus Essen , Schlenhof -
straßc 57 . ist der vom Bezirksausschüsse Hierselbst un¬
ter Nr . II73 für das Jahr 1922 erteilte Wander¬
gewerbeschein abhanden gekommen . Der Wander¬
gewerbeschein wieg für ungültig erklärt .

Düsseldorf , 25 . März 1922.
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses II . Abteilung .
399 . Gemäß den 8K 39 und 49 der Jagdordnung
vom 15 . Juli 1997 wird für den Regierung bezirk
Düsseldorf der Schluß der Schonzeit für Rehböcke in
diesem Jahre cn f den 29 . Mai 1922 festgesetzt , so daß
Dienstag , der 39 . Mai , der erste Jagdtag ist.
1! .1 1 ( 298/2/22 .

Düsseldorf , 3 . April 1922 .
Bezirksausschuß .

Der Vorsitzende . I . V . ! Dr . Neumeister .

Personal -Nachrichten .
499 . Der Strommeisteranwärter Wollschläger ist
zum Strommeister . ernannt und ihm die Stelle in
E m m erich übertragen worden . I dl 931 .
49 >. Versetzt ! Strafanstaltssekrtärin Schmeetz
von Köln nach Düsseldorf , i- trafanstaltsoberwacht -
meister Rode von Düsseldorf nach Spandau , Justiz¬
wachtmeister Dell von Düsseldorf Amtsgericht nach
Elberfeld Landgericht .

Ernannt ! Justizoberwachtmeister Nenner in
Mülheim - Ruhr Amtsgericht zum Eerichtskosten -
erheber daselbst .

>492 . In de n R u h e st a n d versetzt ! Justiz -
sekrtär Köchy in Crefeld , Amtsgericht ,

j Versetzt ! Die Justizobersekretäre Adams von
Ratingcn Amtsgericht nach M .Eladbach Amtsgericht
und Kotte von Duisburg Staatsanwaltschaft nach'Düsseldorf Staatsanwaltschaftl der Justizwachtmeister

zFöhles von Elberfeld Landgericht nach Rheinberg
Amtsgericht ! die Strafanstaltswachtmeisterinnen' Petri von Düsseldorf nach Köln und Bauer von Köln
nach Düsseldorf .

Erna n n t ! zu Justizobersekretären der ehemalige
elsaß - lothringische Amtsgerichtssekretär Rechnungsrat
Wiegelmann in Düsseldorf ' Landgericht und der
t'kkiuar Walter Nohl in Creseld Staatsanwaltschaft !

I ! Jnstifierretäre » die Militäranwärter Schroeder in
Nemsänid Ain - sgerichr und Ranke in Oberhausen

^Amtsgericht ! zum Gerichtskostenerheber in Elberfeld
^Amtsgericht der Justizwachtmeister Jsermann in
!Nhsinberg Amtsgericht
493 . (ße starben ! Knn ' leiassistent Kober in

!Mörs .
Ausgeschieden ! Justizobersekretär Lutz in

Dui - v ! .z . An -. tsgericht , und . ustizobersekrelär Leuch -
-gens in M .Eladbach , Amtsgericht .

V e rfetzt : Just ! obesekretär Wasser in Barmen
Amt . , -/nchr als Kontrolleur an die Gerichtskaße da -
sr ! - ! die Strasanstaltsoberwachtmeister Schneider
'.-0 ! . . An rath nach 7 -. einscheid und König von Rem -
scheid ngch Anrath .

i. ru annt ! s ktuar Erwin Schmock zum Justiz -
obersetcetär in Barnien Amtsgericht . Sicafanstalts -
sekretär N' aake in Diisselöötf zum Strafanstaltsinspek¬
tor daselbst .
494 . Es sind ernannt !
1 . Pfarrer Bernstein in Homberg a . Rh . zum Pfarrer

der evangelischen Kirchengemeinde MUlheim -Ruhr -
Altstadt .

2 . Pfarrer Honnef in Elberfeld zum Pfarrer der kath .
Pfarrgemeinde Loevenich -Weiden .

3 . Kaplan Schneider in M .Eladbach zum Pfarrer der
kath . Pfarrgemeinde Mlllheim -Ruhr -Dllmpten .

4 . Pfarrer Lic . Dr . Cordier in Frankfurt a . M . zum
Pfarrer der evangel . reform . Kirchengemeinde
Elberfeld .

5 . Pfarrverwalter Spohr in Eonnenwald -Dabring -
hausen zum Pfarrer der kath . Pfarrgemeinde das .

Bestellungen auf das im Januar 1922 erschienene Sach - und Namenregister wolle man unter
vorheriger Einsendung des Betrages von 5 Mark bei der Geschäftsstelle des Negierungs -Amtsblatts
machen .

Die Einrückungsgebühren betragen für die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum 1 .— M . , bei Tabellensatz fürdie zweigespaltene Zeile oder deren Raum 1 .50 M . — Belegblätter und einzelne Stück« kosten 50 Pfg . für jeden
angefangenen Bogen , mindestens aber 1 für jedes Stück des Amtsblatts .

Schrlftleitung ! Amtsblattstelle der Regierung . — Druck ! Buchdruckerei Otto Fritz , Düsseldorf , Oststr. 13.
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Amtsblatt
a«

Regierung zu Düsseldorf .
Stück 16 . Düsseldorf . Samstag den 22. April L5522 .

Beilagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr . 32, 33 und 34 und 16 der Sonderbeilage zum Oeffentlich. Anzeiger.

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 26 . April 1622 .
mittags 12 Uhr , der Amtsblattstelle zuzusenden.

Inhalt : Kursus für Gewerbelehrerinnen in Köln 139 , Vereinigung der Gemeinden Kupferdreh und
B

'
yfang zu einer Gemeinde! 139 , Kollekte 139 , Polizei Verordnung über den Verkehr mit Nahrungsgenuß¬

mitteln pp . 139 , Lebensmittelnachweisung für März 1922 S . 146 , Enteignung 144. Satzung der Wetter -

ley-Eenosfenschaft in Winneckendonk 144 , Tarif für die Werft - pp . Anlagen der Stadt Crefeld 145 , Ver¬
fassung und Tätigkeit des Berggewerbegerichts Aachen 145 , Fährgeldtarife für die Baldurfähre in
Eahlen -Hardt , Fähranstalt Scherembeck -Gahlen . Fähranstalt Crudenberg 146 , 147 , 148, Führerscheine pp.
für Kraftfahrzeuge 149 , 156 , Innung 156 , Rentenbankbeamter 156 , Markscheider 156 , Berggewerbe -
gerichtsbeamter 156 .

Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .
465 . Kursus für Eewerbelehrerinnen in Köln .

Auf Anordnung des Herrn Ministers für Handel
und Gewerbe soll am 1 . Mai ds . Js . in Köln ein
einmaliger Lehrgang zur Heranbildung von Ee¬
werbelehrerinnen an gewerblichen Berufsschulen für
ungelernte Arbeiterinnen eröffnet werden.

Zugelassen werden Volksschullehrerinnen und wis¬
senschaftliche Lehrerinnen mit einer dreijährigen
Lehrerfahrung , die ganz oder zum Teil durch eine
Betätigung auf gewerblichen , hauswirtschaftlichen
oder sozialen Gebiete ersetzt werden kann .

Die Bewerberinnen haben in einer Aufnahmeprü¬
fung nachzuweisen, daß sie Kenntnisse im Kochen
und in den Haus - und Handarbeiten besitzen . Die
Ausbildung umfaßt 3 Semester bei vollem Wochen¬
unterricht .

Die Teilnehmerinnen haben ein . Schulgeld von
halbjährlich 366 Mark zu entrichten . Meldungen
mit Lebenslauf und beglaubigten Zeugnisabschriften
sind bis zum 25 . März 1922 an Herrn Eewerbeschul -
rat Uhrmann , Köln , Kasinostr . 3 , zu richten . Ueber
die endgültige Zulassung entscheidet der Unter¬
zeichnete .

Köln , 18 . März 1922 . 1 U 1663.
Der Regierungspräsident .

'
466 . Das Preußische Staatsministerium hat unter
dem 23 . März 1922 genehmigt , daß die Gemeinden
Kupferdreh und Byfang im Landkreise Essen vom
1 . April 1922 ab zu einer Gemeinde mit dem Namen
„Kupferdreh " vereinigt werden .

Düsseldorf. 4 . April 1922 . I v 4676.
Der Regierungs -Präsident .

I . V . : Lutterbeck .

467 . Unter Bezugnahme auf meine Bekanntma¬
chung vom 9 . 12 . v . Js . (Amtsblatt Stück 56 Nr .
1498 ) bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntnis ,
daß an Stelle des Sammlers Otto Fuchs in Elber -
feld Fräulein Grete Kipp in Elberfeld tritt .

Düsseldorf , 16 . April 1922 . I La 3536.
Der Regierungspräsident .

Z . A . : Unterschrift .
468 . Polizeiverordnung .

Auf Grund der KZ 6 , 12 und 15 des Gesetzes
über die Polizeiverwaltung vom 11 . März 1856 —
E . S . S . 265 — und ZK 137 und 139 des Gesetzes
über ! die allgemeine Landesverwaltung vom 36 . Juli

!1883 — E . S . S . 195 ff . — wird für den Umfang
des Regierungsbezirks Düsseldorf mit Zustimmung
des Bezirks -Ausschusses folgende Polizeiverordnung
erlassen '.

§ 1 -
Im Z 6 der Polizeiverordnung über den Verkehr

mit Nahrungs -Genußmitteln und Eebrauchsgegen -
Wnden vom 2 . April 1912 — A . Bl . S . 171/3, — er¬
weitert durch die Polizeiverordnung vom 11 . Dezem¬
ber 1921 — A . Bl . S . 493 — ist in dem Satze : „Auch
dem Publikum ist das Mitbringen von Hunden in die

jFleischerläden streng verboten, " hinter dem Worte
!Fleischerläden einzuschalten : „und Nahrungs - und
Genußmittelgeschäfte ".

s 2.
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der

Vexkündigung in Kraft .
Düsseldorf , 27 . März 1922. I 3 1822.

Der Regierungs -Präsident .
I . V . : Lutterbeck .
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40V . NachWeisung des Durchschnitts der häufigsten Preise wichtiger Lebens-

1 s 3 ^ 4 .5 6 7 ! 8 9 10 11 12 13 14 15 17

4 . Preise wichtiger Lebens - und Verpflegungsmittel

Hülseufrüchte Etzkartoffeln Heu Stroh
Name «

der Notierungsorte

und der

zugehörigen

Lieferungsverbände .

Handel in größeren
Mengen Kleinhandel Handel in

gr . Mengen Kleinhandel »«

K

Erbsen

(
gelbe

)

zum

Kochen
Speisebohnen

(
eßiew

)

Erbsen

(
gelbe

)

zum

Kochen

!

Speisebohnen
S Linsenalte neue alte neue altes rleues Nicht - Krumm

dnu

P St

V

j
M P

100 kg
M P .s M P . MB

e 1 k>
MP MP .

Es kosten
je 100 kg
M P . sM P

je 1 kg
MP .sMP

je 1000 kg
M P .sMP s MP . sMP .

11 ><?.
>MP .

i Cleve
(Kreis Cleve)

1200 — 1200 — 2400 — 14 — 14 — 28 — 260 — — — 3 — — — — - — — — — — — IIS —

2 Crefeld
( Kreise Kempen, Cre-
feld - St . u . L.

1392 1392 2740 15 40 14so 28 60
j!

464 5 16 113 20

3 Düsseldorf
(Kreise Dusseldorf -St .
u . L .)

14 IS 13 75 2160 4 72 10299

4 Duisburg
(Kreise Barmen , Len -
nep, Remscheid, So -
lingen -St . u . L-, Elber -
feld , Mettmann , Duis¬
burg , MülheimMuhr ,
Oberhausen , Dins -
laken, Hamborn )

1437 so 1400 2387 15 75 15 50 29 50 420 4 80 116 so

5 Essen
( Kreise Essen St . u . L .)

l3 67 13 25 21 71 447 25 — — 4 73 — — — — — — — — — 105 —

6 Geldern
(Kreis Geldern )

1600 1600 — — 21 — 21 — — 46g — — — 6 — — — — — - — — >20

7 M .-Eladbach
( ist kein Hauptmarktort )

1600 - 1600 — — 21 21 — — 500 — — — 5 60 — — — — — 140

L Moers
(Kreis Moers )

1550 — 1450 — 2350 17 - 16 26 — 480 - — 5 — -- - 140

S Neuß
( Kreise M . Gladbach ,
St . u,L . , Grevenbroich,
Rheydt . Neuß St . u . L .)

16 40 16 48 400 4 50 110

10 Wesel
Kreis Rees )

1400 — 1400 — — 15 — 15 — 560 — — — 6 40 — — - - — 100
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1 2 43 44 ^ 45 46 47 j 48 49 50 51 j 52 5 . 54 55 56 57 I 58 ^ 59 59 .

K. Fleischpreise im Kleinhandel .

Namen
Schweine-
Schmalz

Rind - Ochsen- ! Kuh- Kalb- Hammel- Schweine -

fleisch

Name

der Notierungsorte
und der

zugehörigen

Lieferungsoerbände , sehcsidnälsua
(
Prehschmalz

)

Z
o:

> .

Braifleisch
von

der

Keule

Kochfleisch

!
vom

Vorderviertel

S
>S^
'? >s
a-. --
M

ci.
KZ

s
Kochfleisch

vom

Vorderviertel
Kochfleisch

vom

Bauch

wsu

.
!

-SS

Hz ?
c-t ^

O7 S

ZQ
-SF
- Z

-SS -
Q

K

«
S

AD

W

c:

L .

?

i

!
l 'S Z
GZ

Z
s?

U
s
s ?

Es kostet l lcg in Pfennig

1 Eleve
(Kreis Cleoes

8000 7200 6400
I
6̂40» !64«0 6400 6400 6400 6400 640( 610c

>
360k> 360c 3600j 3600 7200 7200^7200

2 Crefeld
( Kreise Kempen , Cre-
feld-St . u . L .)

8800 9600 6000 . 5400 4800 — — — -r-

-R

4800 4200 6000 5000 7000 6400 5400

3 Düsfeldorf
(Kreise Düsseldorf -St .
u . L . )

7480 3090 5200
!
6000 4800 6000 6000 6000 5200 i6000 4800 5600 5200 5600 5200 7200 6000 6000

4 Duisburg
( Kreise Barmen , Len-
nep , Remscheid, So -
lingen-Sr . u . L . , Elber -
feld, Mettmann , Duis¬
burg , Mühlheim -Ruhr ,
Oberhausen , Dins -
lakcn, Hamborn )

8400 8000 6300 6600 6600 6800 6600 6600 6300
i
«600 6600 6800 6300

-

6000 6000 7200 7200 7200

5 Essen
(Kreise Essen - Sl , u , L .)

7300 8300 «400 6000 5600 5600 5200!4800 — — S600 500« 560 » 5000 6400 6400 5200

8 Geldern
(Kreis Geldern )

— 8000 700» 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 5600 5600 — » 7800 7800
'

7800

7 M . Eladbach
( istkein Hauvtmarklort )

9000 — 7200 7200 7200 7400 7400 7400 7200 7200 7200 >6200 6000 5600 5400 3200 3200 3200

8 Moers
(Kreis Moers )

9000 3000 7200 6400 6400 7200 6400 6400 7200 6400 6400 5200 5200 5600 5600 7600 7200 7200

9 Neuß
(Kreise At .-Gladbach ,
St . u . L . , Grevenbroich,
Rheydt . Neufl -St . u . L .)

7600 8000 6000 6000 6000 6400
'

— — — . — 6400 4800 5600 5600 7200 7000 7000

.0 Wesel
(Kreis Rees )

8800 8̂000 4400 4400 4400 4800 4800 4800 — — — 4000 3600 4000 400V 7200^
. " I

7200 7000

/
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^
'
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v . Eetreidepreise (Die unleren Preise für ausländische Warenl

inländ. geräuchert .
^ roher Schinken

-« L».

Weizen Roggen Futtergerste Hns«

rp K
L

L

>
im

ganzen

<

Knochen

. e

IZ .

°o

s

gut Mittel gering gut Mittel gering gut Mittel gering gut Mittel gering

Es kosten je 100 kg

M . P . !M - P . M . PIM . P .M . P .jM . P ZM . P >M . P >M . P .jM . P .jM . P . M . P

S000

S800

«000

9000

8000

8300

8000

92 (X>

«400

1200

M »200

7600

7600

7S0V

3800

1200

0200

8000

3800

8000

9600

0800

0000

10000

0000

1400

9200

8400

8800

3000

8000

8000

8000

3400

9200

9200

8000

2600

3380

4040

2000

3000

2400

2300

Düsseldorf, den 13 . April 1S22 . ! Q 1073 .

-

Der Regierungs -Präsident
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410. Auf Antrag der Stadtgemeinde Essen hat der Regierungs -Präfrdent die Einleitung des Verfahrens
zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende» zur Durchlegung der Angerstrahe erforderliche
Grundfläche angeordnet :

US
L7

Gesamt -
Gr ö ße >

der^
Grundflächen
b » s a j qm

61

02

Kataster - Parzelle Kullurart

Flur
10

tl

Nr.
28/10
29/10

N7/VM

Straße
Ackerland

Bezeichnung der Gigenlnnier

Löhnert . tiuowlg

Wohnorl

Essen

Nachdem der Regierungs -Prästdent mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Ver¬
fahrens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Ab¬
schätzung anberaumt auf Dienstag , 25 . April 1322 , vormittags 10 ^ llhr , im Wartesaal des
Hauptbahnhofes in Essen .

Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besond ers vorgeladen worden sind , werden hiermit aufge¬
fordert , ihre Rechte im Termine wahrzunehmen , un ter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben ohne
ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren verfügt
werden wird . Düsseldorf . 15 . April 1922 .

Der Enteignungs -Kommissar . I . V . : Skobowsky , Regierungs -Oberseketär .
411 . Satzung
der Wetterley -Genossenschaft In Winneckendonk im

Kreise Geldern .
8 1 .

Die Wassergenossenschast führt den Namen : „Wet¬
terley -Genossenschaft" und hat ihren Sitz an Win -
nekendonk.

8 2.
Die Genossenschaft bezweckt nach dem allgemeinen

Plane des Kultur -Bauamtes II , Düsseldorf , vom 15.
Juni 1918 den Ausbau und die Unterhaltung der
Wetterley (Großen Ley) .

Der Plan besteht aus :
1 . einem Erläuterungsberichte nebst 3 Karten ;
2 . einem Kostenanschläge ;
3 . einem Verzeichnisse der an der Genossenschaft

beteiligten Grundstücke mit Angabe der Eigen¬
tümer .

Der beglaubigte Plan ist bei der Aufsichtsbehörde
der Genossenschaft niederzulegen . Beglaubigte Ab¬
schrift des Planes erhält der Vorsteher der Genossen¬
schaft : er hat sie aufzubewahren und auf dem lau¬
fenden zu erhalten .

8 4 .
Drgane der Genossenschaft sind :
1 . die Mitgliederversammlung :
2 . der Eenossenschaftsvorstand :
3 . der Vorsitzende des Vorstandes (Votsteher ) .

§ 5 -
Die Mitgliederversammlung besteht aus sämtlichen

beitragspflichtigen Genossen.
Jeder beitragspflichtige Genosse hat in ihr min¬

destens eine Stimme . Im übrigen richtet sich das
Stimmverhältnis nach dem Verhältnisse der Teil¬
nahme an den Eenossenschaftslasten in der Weise,
daß für je angefangene 30 Mark jährlichen Bei¬
trags 1 Stimme gerechnet wird .

, Die Stimmliste ist von dem' Vorstande zu entwer¬
fen und vier Wochen lang zur Einsicht der Genossen
in der Wohnung des Vorstehers auszulegen . Die
Auslegung ist vorher ortsüblich in den Gemeinden ,
deren Bezirk ganz oder teilweise dem Eenossenschafts-
gebiet angehört , und in dem für die öffentlichen Be¬
kanntmachungen der Genossenschaft bestimmten
Blatte bekanntzumachen .

Anträge auf Berichtigung der Stimmliste sind an
keine Frist gebunden .

Jeder Genosse kann sein Stimmrecht durch einen
anderen , mit schriftlicher Vollmacht versehenen Ge¬
nossen ausüben .

Miteigentümer eines Grundstücks können ihr
Stimmrecht nur gemeinschaftlich ausüben . Beteili¬
gen sich nicht sämtliche Miteigentümer an der Ab¬
stimmung , so gelten die Nichterschienenen oder Nicht-
abstimmenden als den Erklärungen der Erschienenen
zustimmend .

In der Ausübung des Stimmrechts werden ver¬
treten :

1 . Geschäftsunfähige oder in der Geschäftsfähig¬
keit Beschränkte durch ihren gesetzlichen Ver¬
treter ,

2 . Ehefrauen durch ihren Ehemann und
3 . juristische Personen durch ihre verfassungs¬

mäßig berufenen Vertreter .
8 17 -

Die Mitgliederversammlung beschließt über :
1 . Die Wahl der Vorstandsmitglieder und ihrer

Stellvertreter :
2 . die Festsetzung der dem Vorsteher , dem Eenos-

senschaftstechniker und dem Rechner zu gewäh¬
renden Entschädigung :

3 . die Wahl der Schiedsrichter und ihrer Stell¬
vertreter :

>4. die Abänderung der Satzung nach Z 275 Abs . 1 .
2 , 3 , des Wassergesetzes!
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5

6.
7 ,

die Ausstellung des Haushaltsplanes und die
Feststellung und Entlastung der Rechnung ;
die Auflösung der Genossenschaft;
Wahl der Mitglieder der Schaukommission
(8 A ).

8 18 - .
Die erste zur Bestellung des Vorstandes erforder¬

liche Mitgliederversammlung beruft die Aufsichtsbe-
Mörde , die auch zu den in dieser Versammlung erfor¬
derlichen Abstimmungen eine vorläufige Stimmliste
nach den Flächenangaben des ErundstücksregisterS
des Eenossenschaftsgebiets aufzustellen hat , wobei je¬
des angefangene Hektar als voll zu rechnen ist.

Die weiteren Mitgliederversammlungen und die
> Versammlungen des Ausschusses sind durch den Vor¬
stand zusammenzuberufen , soweit diese Satzung und

§ 230 des Wassergesetzes es verlangen .
Die Einladung zu den Mitgliederversammlungen

erfolgt unter Angabe der Gegenstände der Verhand¬
lung durch das für die öffentlichen Bekanntmachun¬
gen der Genossenschaft bestimmte Blatt und außer¬dem durch ortsübliche Bekanntmachung in den Ge¬
meinden , deren Bezirk dem Eenossenschaftsgebiete
ganz oder teilweise angehört .

Zwischen der Einladung und der Versammlung
muß ein Zwischenraum von mindestens zwei Wochen
liegen .

Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahlder Erschienenen beschlußfähig.
8 24. .Alle Streitigketten über genossenschaftliche Ange¬

legenheiten können auf Anrufen beider Parteieneinem Schiedsgerichte , zur Entscheidung übertragenwerden , soweit dies nicht durch Gesetz ausgeschlos¬
sen ist.

Das Schiedsgericht besteht aus einem Vorsitzenden,den die Aufsichtsbehörde ernennt , und aus 2 Bei¬
sitzern . Diese werden nebst zwei Stellvertretern nach
Maßgabe der im § 7 Abs . 2 , 3 der Satzung für die
Wahlen der Vorstandsmitglieder getroffenen Vor¬
schriften gewählt . Wählbar ist jeder , der in der Ge¬meinde seines Wohnortes zu den öffentlichen Ge¬
meindeämtern wählbar und nicht Mitglied der Ge¬
nossenschaft ist.

Wird ein Schiedsrichter mit Erfolg abgelehnt ,worüber im Streitfalle die Aufsichtsbehörde endgül¬tig entscheidet, so ist der Ersatzmann aus den ge¬wählten Stellvertretern oder erforderlichenfalls ausden wählbaren Personen durch die Aufsichtsbehörde
zu bestimmen.

8 25 .Die von der Genossenschaft ausgehenden Bekannt¬
machungen sind unter ihrem Namen zu erlassen undvom Vorsteher zu unterzeichnen .Die für die Oeffentlichkeit bestimmten Bekannt¬
machungen der Genossenschaft werden in das Kreis -'Wlatt des Kreises Geldern aufgenommen , sofern nichtdie ortsübliche Bekanntmachung allein durch dieseSatzung vorgeschrieben ist .

8 26.
Der Eintritt neuer Genossen und das Ausscheidenvon Genossen kann , soweit nicht eine dem Wasser¬

gesetz entsprechende rechtliche Verpflichtung vorliegt ,im Wege der Vereinbarung auf den Antrag des
Aufzunehmenden oder Ausscheidenden durch Vor¬
standsbeschluß erfolgen . Der Beschluß bedarf der
Genehmigung der Aufsichtsbehörde .

Diese Satzung ist von den Beteiligten in der Ver¬
sammlung vom 20. Februar 1910 in Winnekendonk
einstimmig beschlossen worden .

Vorstehende Satzung wird von mir auf Grund
des § 270 Abs. 3 des preußischen Wassergesetzes vom
7 . April 1913 (E . S . S . 53) genehmigt .

Düsseldorf , 3 . April 1922 . I bl 1823 .
Der Negierungs - Prüsident .

I . V . : Die mann .
412 . IV . Nachtrag
zu dem Tarif für die Werft - und Hafenanlagsn der

Stadt Crefeld vom 17 . Februar 1921 .Als Zuschläge sind zu zahlen :
1 . beim Tarifabschnitt ^ „Werftgeld " 100 v . H.2. beim Tarifabschnitt IZ „Krangeld " für

Erden , Kies , Steine aller Art , Salze ,Sand , Schlacken , Braunkohlen und
Steinkohlen mit Nebenarten sowie Erze 250 v . H .und für alle übrigen Güter 350 v. H.

3 . bei allen übrigen Tarifabschnitten 100 v . H.
Dieser Nachtrag tritt an Stelle des Nachtrags im

Tarif vom 17 . Februar 1921 , des Nachtrags vom 4.Oktober 1921 und des Nachtrags vom 11 . Januar1922 sofort in Kraft .
Coblenz , 0 . April 1922 . c. No . 2683 .Der Ober -Präsident der Rheinprovinz

(Rheinstromverwaltung ) .
I . V . : Unterschrift .

Vorsteher Nachtrag wird hiermit zur öffentlichenKenntnis gebracht . l b) 2131.
Düsseldorf , 13 . April 1922 .

Der Regierungspräsident .
113 .

'
Erster Nachtrag

zu den „Anordnungen über die Verfassung und die
Tätigkeit des Verggewerbegerichts Aachen vom

16 . Dezember 1920" .
Die „Airordnungen über die Verfassung und die

Tätigkeit des Berggewerbegerichts Aachen" vom 16 .
Dezember 1920 werden dahin geändert :
1 . a) Im Z 1 Absatz 1 ist das Wort „ ihren " zu

streichen.
b) Im § 2 ist das Wort „ dreißigtausend " durch

„hunderttausend " zu ersetzen .
c) 8 3 Ziffer 1 ist zu ergänzen durch die Worte

„und über Erteilung . Form oder Inhalt einer
Auskunft des Arbeitgebers über den Arbeiter ".d) Im § 3 Ziffer 4 ist das Wort „Invalidenver¬
sicherung" zu ersetzen durch die Worte „Ange-

R
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stellten- und Invalidenversicherung , Steuerkar¬
ten und ähnliche Urkunden , ferner wegen Ein¬

holung . Erteilung , Verweigerung , Form oder

Inhalt einer Auskunft des Arbeitgebers über
den Arbeiter " .

e) Im § 3 ist unter einer neuen Ziffer 5 einzu¬
schalten:
5. über die Ansprüche aus einer Vereinbarung ,

durch die der Arbeiter für die Zeit nach Be¬

endigung des Arbeitsverhältnisses in seiner
gewerblichen Tätigkeit beschränkt wird .

f) Der Z 4 ist zu streichen.
2 . Der § 6 erhält folgende Fassung :

(Abs. 1 ) Zum Mitglied des Berggewerbe¬
gerichts einschließlich des Vorsitzenden und sei¬
ner Stellvertreter soll nur berufen werden , wer
das fllnfundzwanzigste Lebensjahr vollendet
hat . Nicht berufen werden soll, wer wegen
geistiger oder körperlicher Gebrechen zu dem
Amte nicht geeignet ist.

(Abs. 2) Personen , die zum Amte eines

Schöffen unfähig sind (Eerichtsverfassungsgesetz
ZK 31 , 32) , können nicht berufen werden ; Per¬
sonen weiblichen Geschlechts können jedoch be -

. rufen werden .
3 . Im § 9 erhält der Absatz 2 folgende Fassung :

„Personen , die nach Z 6 Abs . 2 dieser Anord - !

nungen nicht berufen werden können , sind nicht !

wahlberechtigt .
"

4 . Der Z 46 Abs. 1 erhält folgende Fassung :
Die Beisitzer erhalten für jede Sitzung , der

sie beigewohnt haben , als Entschädigung für
Zeitversäumnis zwanzig Mark Die Beisitzer
aus dem Kreise der Arbeiter erhalten außer
der Entschädigung den Unterschied zwischen ihr
und dem entgangenen Arbeitsverdienst ersetzt ,
wenn der Arbeitsverdienst höher ist als die

Entschädigung .
5 . Der Z 61 Abs. 1 ist zu ergänzen durch die Wortes

„und des Gesetzes zur Abänderung des Ee - !

werbegerichtsgesetzes usw .
" vom 14. Januare

1922 (REBl . 155 ) .
6. a) Im Z 52 erhalten die Absätze 2 und ? folgende

Fassung :
(Abs. 2) Sie beträgt bei einem Gegenstand
im Werte bis 26 Mark einschließlich 1,56-4l

von mehr als 26—56 -4l einschließlich 2,56 -N

von mehr als 56—166 einschließt. 5,—

(Abs. 3) Die ferneren Wertklassen steigen
um je 166 die Gebühren um je 5 -il . Die

höchste Gebühr beträgt 366 ^ l .
b) dem 8 32 wird als Abs. 8 folgende Vorschrift

angefügt :
Gebühren und Auslagen werden nicht erho¬

ben , wenn die Einziehungskosten die einzuzie^

henden Beträge erreichen oder übersteigen .

Die vorstehenden Aenderungen treten mit Wir¬

kung vom 31 . Januar 1922 in Kraft .

6 .26
6 .36

i
. >>

6.56
1 .—

6 .56
1 .—

6 .36
6 .26

1 .—
3 .—

Auf die vor dem Inkrafttreten der Aenderungen
anhängig gewordenen Rechtssachen finden die bis¬
herigen Vorschriften Anwendung .

Berlin . 1 . März 1922 . l a 276.
Der Minister - für Handel und Gewerbe .

414 Fährgeldtarif
für die Baldurfähre in Eahlen -Hardt (Nachenfähre ) .

Gültig für die Zeit vom 1 . April 1922.
Es sind zu entrichten :
I . Von Personen einschl . Traglast in

Nachen oder auf der Fährponte
a) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für

jede Person
aber mindestens zusammen

b) für eine besondere unverzügliche
Ueberfahrt mittels Nachens,

'
wel¬

che auf Verlangen geschehen
muß , von den überzusetzenden
Personen zusammen mindestens

bei Tag
bei Nacht

wenn die Abgabe nach dem Satze
zu la von den Einzelnen erhoben
nicht mehr beträgt .

II . Bon Tieren.
a) für ein Pferd oder Maultier

, b) für ein Stück Rindvieh oder Esel
c) für ein Fohlen , Kalb , Schaf ,

Schwein , einen Hund , eine Ziege
oder ein anderes Stück kleines
Vieh

d) für Federvieh , welches getrieben
wird , für jedes angefangene 16
Stück

Anmerkung : Für Tiere , die auf
Fuhrwerken befördert werden , wird
eine besondere Abgabe nicht erhoben .

Hl . a) für ein Fahrrad , Hundefuhr¬
werk, einen Kinderwagen , ein-
rädrigen Handkarren , Hand¬
schlitten , auch beladen , sowie für
unbeladene Fuhrwerke der fol¬
genden Abteilung

b) für , einen Handkarren oder Hand¬
wagen anderer Art oder einen
Eselkarren beladen

IV . a ) für Kraftfahrräder f . jeden Sitz
V. Pon unbeladenen , durch Personen ,

Tiere oder Fuhrwerk zur Fähre ge¬
brachten Gegenständen wird die Ab¬
gabe erhoben , welche die Personen ,
Tiere oder das Fuhrwerk treffen
würde .

Die obigen Sätze sind auch beim
Ruhen des Fährbetriebs wegen Eis¬
bahn , für derepr ordnungsmäßiges
Begehen von der Fährstelle zu sor¬
gen ist, zu entrichten .

6 .26 6 .66

6L6 6 .66

6.15 6 .56

6 .36
6 .46

6.56
6 .56

O
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Als Nachtstunden gelten :
Am Aanuar/Februar . im Noveinber/Dezember : die

Zeit von 8 Uhr abends bis 6 Uhr morgens .
Am März/April , im September/Oktober : die Zeit^

von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens .
Im Mai '/Auni , im Auli/August : die Zeit von 10 Uhr

abends bis 4 Uhr morgens .
Befreiungen .

Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :
1 . Kommandierte Militärpersonen , einberufene Ge¬

stellungspflichtige , Fuhrwerke oder Tiere , welche
der Armee oder den Truppen auf dem Marsche
angehören , Kriegs - und Vorspann - oder Kriegs¬
lieferungsfuhren , Pferde , welche auf Grund des
Kriegsleistungsgesetzes vom 13 . Juni 1873 zu oder
von den Vormusterungs - , Musterungs - oder Aus¬
hebungsplätzen gebracht werden sowie die Führer
derselben .

2 . Oeffentliche Beamte bei Dienstreisen und deren
! >. Fuhrwerk oder Tiere , wenn sie sich gehörig aus¬

weisen . Steuer - und Polizeibeamte in Uniform
auch ohne besonderen Ausweis .

Z. Beförderungen , die für unmittelbare Rechnung
des Staates oder Reiches geschehen.

4 . Die ordentlichen Posten nebst Beiwagen , die auf
Kosten des Staates beförderten Kuriere und Esta¬
fetten , die von Postbeförderung ledig zurückkom¬
menden Postfuhrwerke und Postpferde , die Brief¬
träger und Postboten desgl . Personenfuhrwerke ,
welche durch Privatunternehmer eingerichtet und
als Ersatz für ordentliche Posten ausschließlich zur
Beförderung von Reisenden und deren Gepäck und
von Postsendungen benutzt werden .

5 . Hilfsfahrten bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen .
Münster . 2 . April 1922 .

Der Regierungs -Präsident .
A . A . : Unterschrift .

415 . Fährgeldtarif
fiir die Fähranstalt zu Schermbeck-Eahlen .
Gültig für die Zeit vom 1 . April 1922 .

Es sind zu entrichten :
I . Von Personen einschl. Traglast in

Nachen oder auf der Fährponte
a) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für

jede Person
aber mindestens zusammen

b) für eine besondere unverzügliche
Ueberfahrt mittels Nachens , wel¬
che auf Verlangen geschehen
muß . von den überzusetzenden
Personen zusammen mindestens

bei Tag 0 .50 1 .50
bei Nacht 1 .— 3 .—

wenn die Abgabe nach dem Satze
zu la von den Einzelnen erhoben
nicht mehr beträgt . ^

II Von Tieren .
a) für ein Pferd oder Maultier 0 .30 1 .—
b) für ein Stück Rindvieh oder

0 .20
0 .30

i . 4
'

22.
ah

0 .50
1 .—

einen Esel
c) für ein Fohlen , Kalb , Schaf ,

Schwein , einen Hund , eine Ziege
oder ein anderes Stück kleines
Vieh

d) für Federvieh , welches getrieben
wird , für jedes angefangene 10
Stück

Anmerkung : Für Tiere , die auf
Fuhrwerken befördert werden , wird
eine Abgabe nicht erhoben .

III . Von Fuhrwerken .
neben der Abgabe für die dazu ge¬
hörenden Personen nach l a und für
das Gespann nach II.
a ) fiir ein beladenes Lastfuhrwerk

oder ein als Lastfuhrwerk be¬
nutztes Personenfuhrwerk , für --
Lokomobilen , Dampfmaschinen
oder sonstige schwere Fuhr¬
werke je

b) für ein unbeladenes Lastfuhr¬
werk , sowie für einen leeren
oder zum Transport von Per¬
sonen , für Marktfuhrwerk .
Schlitten . Leichenwagen und
sonstiges leichtes Fuhrwerk je

c ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk ,
einen Kinderwagen , einrädrigen
Handkarren , Handschlitten , auch
beladen , sowie für unbeladene
Fuhrweüke der folgenden Ab¬
teilung

d) für einen Handkarren oder
Handwagen anderer Art oder
einen Eselkarren beladen

IV . Von Kraftwagen neben den Ab¬
gaben für die dazu gehörigen Per¬
sonen nach la :
a ) für Personenwagen mit mehr

als 4 Sitzplätzen und fiir be¬
laden ? Lastwagen mit Gummi¬
reifen
ohne Gummireifen

b) für Personenwagen mit vier oder
oder weniger Sitzplätzen und
für unbeladene Lastwagen mit
Ausnahme der unter a) ge¬
nannten Wagen für landwirt¬
schaftliche Betriebszwecke
mit Gummireifen
ohne Gummireifen

c) für unbeladene Lastwagen , wel¬
che landwirtschaftlichen Betriebs¬
zwecken dienen
mit Gummireifen
ohne Gummireifen

d) für Kraffahrräder für jeden
Sitz

0 .20 0 .60

0 .20 0 .00

0 .20 0 .60

1 .— 2 —

0 .50 1 -

0 .15 0 .30

0 .30 0 .50

4 .— 8 .—
5 — 10 —

2 .— 4 .—
3 .— 6 .—

0 .60 1 .20
0 .80 1 .60

0 .40 1 .—
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Anmerkung zu IV : als Sitz¬
plätze gelten nur die dauernd ein¬
gebauten , festen Sitzgelegenheiten
einschl . des Sitzes für den Wagen¬
führer .

V . Von unbeladenen , durch Personen .
Tiere oder Fuhrwerk zur Fähre ge¬
brachten Gegenständen wird die Ab¬
gabe erhoben , welche die Personen ,
Tiere oder das Fuhrwerk treffen
würde .

Die obigen Sätze sind auch beim Ruhen des Fähr¬
betriebes wegen Eisbahn , für deren ordnungsmäßi¬
ges Begehen von der Fährstelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

Als Nachtstunden gelten :
Im Januar/Februar , im November/Dezember : die

Zeit von 8 Uhr abends bis 6 Uhr morgens .
Im März/April , im September/Oktober : die Zeit

von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens .
Im Mai/Zuni , im Juli/August : die Zeit von 10 Uhr

abends bis 4 Uhr morgens .
Befreiungen .

Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :
1 . Kommandierte Militärpersonen , einberufene Ge¬

stellungspflichtige , Fuhrwerke oder Tiere , welche
der Armee oder den Gruppen auf dem Marsche
angehören , Kriegs -Vorspann - oder Kriegsliefe¬
rungsfuhren , Pferde , welche auf Grund des Kriegs¬
leistungsgesetzes vom 13 . Juni 1873 zu oder von
den Vormusteruugs - , Musterung ? - oder Aushe¬
bungsplätzen gebracht werden sowie die Führer
derselben .

2 . Oeffentliche Beamte bei Dienstreisen und deren
Fuhrwerke oder Tiere , wenn sie sich gehörig aus¬
weisen . Steuer - und Polizeibeamte in Uniform
auch ohne besonderen Ausweis .

3 . Beförderungen , die für unmittelbare Rechnung
des Staates oder Reiches geschehen .

4 . Die ordentlichen Posten nebst Beiwagen , die auf
Kosten des Staates beförderten Kuriere , und Esta¬
fetten , die von Postbeförderungen ledig zurückkom¬
menden Postfuhrwerke und Postpferde , welche durch
Privatunternehmer eingerichtet und als Ersatz für
ordentliche Posten ausschließlich zur Beförderung
von Reisenden und deren Gepäck und von Postsen¬
dungen benutzt werden .

5 . Hilfsfahrten bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen .
Münster. 2 . April 1922.

Der Regierungs -Präsident .
I . A . : Unterschrift .

416 . Fährgeldtarif
für die Fähranstalt zu Crudenburg

Gültig für die Zeit vom 1 . April 1922.
Es sind zu entrichten :

I . Von Personen einschl . Traglast in " sber
Nachen oder auf der Fährponte

'

a) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für
jede Person 0 .20 0 .50
aber mindestens zusammen 0 .30 1 .—

b) für eine besondere unverzügliche
Ueberfahrt mittels Nachens , wel¬
che auf Verlangen geschehen
muß , von den überzusetzenden
Personen zusammen mindestens

bei Tag 0 .50 160
bei Nacht 1 .— 3.—

wenn die Abgabe nach dem Satze
zü la von den Einzelnen erhoben
nicht mehr beträgt .

II . Bon Tieren .
a ) für ein Pferd oder Maultier 0.30 1 .—
b) für ein Stück Rindvieh oder

einen Esel 0 .20 0.00
c) für ein Fohlen , Kalb , Schaf ,

Schwein , einen Hund , eine Ziege
oder ein anderes Stück kleines
Vieh - 0 .20 . . .0.00

d) für Federvieh , welches getrieben
wird , für jedes angefangene 10
Stück 0L0 0 .6g.

Anmerkung : Für Tiere , die auf
Fuhrwerken befördert werden , wird
eine Abgabe nicht erhoben ,

m . Von Fuhrwerken .
neben der Abgabe für die dazu ge¬
hörenden Personen nach I a und für
das Gespann nach II .
a) für ein beladenes L astfuhrwerk

oder ein als Lastfuhrwerk be¬
nutztes Personenfuhrwerk , für
Lokomobilen , Dampfmaschinen
oder sonstige schwere Fuhr¬
werke je 1 .— 2.—

b) für ein unbeladenes Lastfuhr¬
werk, sowie für einen leeren
oder zum Transport von Per¬
sonen, für Marktfuhrwerk .
Schlitten . Leichenwagen und ,
sonstiges leichtes Fuhrwerk je

c) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk ,
,einen Kinderwagen , einrädrigen
Handkarren , Hundschlitten , auch
beladen , sowie für unbeladene
Fuhrwerke der folgenden Ab¬
teilung 0 .15 0.30

d) . für einen Handkarren oder
Handwagen anderer Art oder
einen Eselkarren beladen 0 .30 0 .50

IV . Von Kraftwagen neben den Ab¬
gaben für die dazu gehörigen Per¬
sonen nach I a :
a) für Personenwagen mit mehr

als 4 Sitzplätzen und für be-
ladene Lastwägen mit Gummb
reifen 4.— 8 .—
ohne Gummireifen 5 .— 10 .—

b) für Personenwagen mit vier
oder weniger Sitzplätzen und
für unbeladene Lastwagen mit

0.50 1.-
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Ausnahme der unter a ) ge¬
nannten Wagen für landwirt¬
schaftliche Betriebszwecke
mit Gummireifen 2.— 4.—
ohne Gummireifen 3 -— 6 .—

c) für unbeladene Lastwagen , wel¬
che landwirtschaftlichen Betriebs¬
zwecken dienen
mit Gummireifen 0 -60 1.20
ohne Gummireifen 0 .80 1 .00

d) für Krasfahrräder für jeden
Sitz 0 .40 1 .-

Anmerkung zu IV '
. als Sitz¬

plätze gelten nur die dauernd ein¬
gebauten , festen Sitzgelegenheiten
einschl . des Sitzes für den Wagen¬
führer .

V . Von unbeladenen , durch Personen .
Tiere oder Fuhrwerke zur Fähre ge¬
brachten Gegenständen wird die Ab¬
gabe erhoben , welche die Personen ,
Tiere oder das Fuhrwerk treffen
würde .

Die obigen Sätze sind auch beim Ruhen des Fähr¬
betriebes wegen Eisbahn , für deren ordnungsmäßi¬
ges Begehen von der Fährstelle zu sorgen ist, zu ent¬
richten .

Als Nachtstunden gelten :
Im Januar/Februar , im November/Dezember : die

Zeit von 8 Uhr abends bis 6 Uhr morgens .
Im März/April , im September/Oktober : die Zeit

von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens .
Im Mai/Juni , im Juli/August : die Zeit von 10 Uhr

abends bis 4 Uhr morgens .
Befreiungen .

Von der Entrichtung des ^Fährgeldes sind befreit :
1 . Kommandierte Militärpersonen , einberufene Ge¬

stellungspflichtige , Fuhrwerke oder Tiere , welche
der Armee oder den Truppen auf dem Marsche
angehören , Kriegs -Vorspann - oder Kriegsliefe¬
rungsfuhren , Pferde , welche auf Grund des Kriegs¬
leistungsgesetzes vom 13 . Juni 1873 zu oder von
den Vormusterungs - , Musterungs - oder Aushe¬
bungsplätzen gebracht werden sowie die Führer
derselben .

L . Oeffentliche Beamte bei Dienstreisen und deren
Fuhrwerk oder Tiere , wenn sie sich gehörig aus¬
weisen . Steuer - und Polizeibeamte in Uniform
auch ohne besonderen Ausweis .

Z. Beförderungen , die für unmittelbare Rechnung
des Staates oder Reiches geschehen .

A . Die ordentlichen Posten nebst Beiwagen , die auf
Kosten des Staates beförderten Kuriere und Esta¬
fetten . die von Postbeförderungen ledig zurückkom¬
menden Postfuhrwerke und Postpferde , welche durch
Privatunternehmer eingerichtet und als Ersatz für
ordentliche Posten ausschließlich . zur Beförderung
von Reisenden und deren Gepäck und von Postsen¬
dungen benutzt werden .

5 . Hstfsfahrten bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen .
Münster , 2 . April 1922 .

Der Regierungs -Präsident .
I . A . : Unterschrist .

417 . Des dem Otto Spring in Velbert , geboren am
2. Dezember 1895 in Neviges diesseits am 30 . August
1921 erteilte Dublikat -Führerschein für Kraftfahr¬
zeugs ist abhanden ' gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . 18 1 Nr . 551/22 .

Düsseldorf , 7 . April 1922 .
Der Regierungs - Präsident .

418 . Die am 9 . September 1921 für den mit dem
Erkennungszeichen I 2 4713 versehenen Personen -
Kraftwagen des Herrn Hermann Niggewöhner in
Düsseldorf erteilte Zulassungsbescheinigung ist ab¬
halten gekommen und wird hiermit für ungültig er¬
klärt . Die Erkeünungsnummer 1 7. 4713 ist einst¬
weilen gesperrt . 18 II . 61k .

Düsseldorf , 13 . April 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

419 . Die am 15 . September 1921 für den mit dem
Erkennungszeichen I 7 19901 versehenen Last -Krast -
rvagen der Firma Borbecker Maschinenfabrik und
Gießerei in Essen -Bergeborbeck erteilte Zulassungs¬
bescheinigung ist abhanden gekommen und wird hier¬
mit für ungültig erklärt . Die Erkennungsnummer
l 7 19901 ist einstweilen gesperrt . I 8 II 419 .

Düsseldorf . 13 . April 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

420 . Der dem Christian Plücken in Crefeld , ge¬
boren am 2 . April 1881 in Crefeld , diesseits am 26 .
April 1912 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge
ist abhanden gekommen und wird hiermit für ungül¬
tig erklärt . 18 1 Nr . 865/22 .

Düsseldorf . 13 . April 1922 .
> Der Regierungs -Präsident .

421 . Die am 21 . November 1921 für den mit dem
Erkennungszeichen I 7 24934 versehenen Personen -
Kraftwagen der Firma Aloys Klein in M .Eladbach
erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden gekom¬
men und wird hiermit für ungültig erklärt . Die Er¬
kennungsnummer I 7 24934 ist einstweilen gesperrt .

Düsseldorf , 12 . April 1922 . I 8 II 723 .
Der Regierungs -Präsident .

422 . Die am 5 . Februar 1921 für den mit dem
Erkennungszeichen I 7 19519 versehenen Last - Kraft¬
wagen der Firma Paul Weber , Automobil -Vertrieb
in Elberfeld erteilte Zulassungsbescheinigung ist ab¬
handen gekommen und wird hiermit für ungültig
erklärt . Die Erkennungsnummer I 7 19519 ist einsö
weilen gesperrt . I 3 II 618 .

Düsseldorf , 12 . April 1922 .
Der Regierungspräsident .

423 . Die am 28 . August 1919 für den mit dem Er -
^ kennungszeichen I 7 8786 versehenen Personen -
Kraftwagen der Firma Van den Bergh ' s Margarine -
Ges . m . b . H . in Eleve erteilte Zulassungsbescheini -
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gung ist abhanden gekommen und Wird hiermit für
ungültig erklärt . Die/Erkennungsnummer l ^ 8786
ist einstweilen gesperrt . I 8 II 621 .

Düsseldorf . 12 . April 1922 .
Der Regierungs - Präsident .

424 . Die am 7 . November 1919 für den mit dem
Erkennungszeichen I 2 11276 versehenen Last-Kraft¬
wagen der Firma Gebr . Kamp in Essen erteilte Zu¬
lassungsbescheinigung ist abhanden gekommen und
wird hiermit für ungültig erklärt . Die Erkennüngs -
nummer I A 11276 ist einstweilen gesperrt .

Düsseldorf. 11 . April 1922 . I 3 II 615/22.
Der Regierungspräsident .

425 . Zur Ermittelung , ob die Mehrheit der be¬
teiligten Gewerbetreibenden dem Antrage auf Er¬
richtung einer Zwangsinnung für das Dachdeckerge¬
werbe im Bezirke des Kreises Geldern , mit dem Sitz
in Geldern , zustimmt , habe ich den Herrn Landrat
zu Geldern zum Beauftragten bestellt .

Düsseldorf . 5 . April 1922 . I b V 1598 .
Der Regierungs -Präsident .

Bekanntmachungen anderer Behörden .
426 . Die Stelle des Direktors der hiesigen Direk¬
tion der Rentenbank für die Provinz Westfalen die
Rheinprovinz und die Provinz Hessen -Nassau ist in¬
folge Ausscheidens des Oberregierungsrats Korb dem

Landeskulturamtspräsidcnten Hesselt vom 1 . ds .
Mts . ab nebenamtlich übertragen worden .

Münster, 7 . April 1922 .
Die Direktion der Rentenbank .

427 . Der konzessionierte Markscheider A . Scholand
hat seinen Wohnsitz von Oelsnitz im Erzgebirge nach
Dortmund verlegt . 8 . Nr . 198 a . 6.

Dortmund. 12 . April 1922 .
Preussisches Oberbergamt .

428 . Der konzessionierte Markscheider Wasmuth
hat seinen Wohnsitz von Doveren , Kreis Erkelenz
nach Eelsenkirchen verlegt . 8 . XXXIX . 75 .

Dortmund, 12 . April 1922 .
Preussisches Oberbergamt .

429. Auf Grund der 11,13 und 21 des Gewerbege¬
richtsgesetzes vom 29 . Juli 1899/39. Juni 1991 in der
Fassung der Bekanntmachung vom 29 . September
1991 , sowie der KZ 8 , 11 und 41 , Absatz 1 der An¬
ordnungen über die Verfassung und die Tätigkeit des
Berggewerbegerichts Dortmund vom 16 . Dezbr . 1929
ist der Beisitzer der Spruchkammer Essen I des vor¬
genannten Berggewerbegerichts , Bergmann Heinrich
Erassmann , weil er die Bergarbeit aufgegeben hat .
durch Beschluß des unterzeichneten Oberbergamts
vom heutigen Tage seines Amtes enthoben worden .

Dortmund. 6 . April 1922 . 119 . I.XXII./19.
Preussisches Oberbergamt .

Bestellungen auf das im Januar 1922 erschienene Sach - und Namenregister wolle man unter

vorheriger Einsendung des Betrages von 5 Mark bei der Geschäftsstelle des Regierungs -Amtsblatts

machen.
Ote Einrückungsgebühre« betragen für die zweigespalteneTextzeile oder deren Räum 1, — M ., bei Tabellen!atz für
sie zweigespaltene Zeile oder deren Raum ILll M . — Belegblätter und einzeln« Stück« tosten KS tz?g . für jede »

angefangenen Bogen , mindesten » aber 1 -1t für jedes Stück des Amtsblatt ».
Schristleitung : Amtsdlattstelle der Regierung. — Druck : Buchdruckerei Otto Fritz , Düsseldorf . Ostftr . 1».
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Regierung zu Düsssldorf

Stück 17 . Düsseldorf . Samstag den 28. April 1 ^ 22 .

Beilagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr . 35 und 33 und >7 der Sonderbeilage zum Oeffentlich . Anzeiger .
Verteilungsplan über die vorläufigen Schulverbandsöeiträge zur Landesschulkasse .

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 3 . Mai 1932 ,
mittags 12 Uhr , der Amtsblattstellc zuzusenden .

Inhalt : Schiffahrtsabgaben auf den wesÄeutschen Kanälen 151 , Azetylenschweihapparate 152. 153.
Verbot des Verkaufs von Aluminiumwaren pp . auf Schützenfesten 152 .Hilfsbeamte der Staatsanwalt¬

schaften , 153 , Sicherung der Fleischversorgung 153 , Innungen 153 , 156 , Satzung der Meliorationsgenos¬
senschaft der Holterheide 153 , Standesbeamte 154 , Aufruhrschäden 154 , Sprengstofferlaubnisschein 154 ,
Konsuln 154 , Dampfkesselüberwachung 154 , 156 , 157 , Kriegsschäden 154 , Führerscheine pp . für Kraftfahr¬
zeuge 154 , 155 , 156 , Enteignungen 155 , Verteilungsplan zur Landesschulkasse 156 , Ortslöhne 157 , Poli¬
zeiverordnung betr . die mit Maschinenkraft betrieben en Statzenbahnen 157 .

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .

436 . I. Nachtrag
zum Tarif für die Echiffahrtsabgaben auf den west¬

deutschen Kanälen vom 17 . Dezember 1921 .
1 . Zu den geltenden Abgabesätzen ist ein Zuschlag

von 56 v . H . zu zahlen .
2 . Der erste Satz der Ausnahme 1 zum Tarifab¬

schnitt 1 erhält folgende neue Fassung !
Kalisalze zum Düngen , Erze und Schwefel -

kiesabbrände zahlen im Verkehr von Osten nach
, Westen nur drei Zehntel der Abgaben der

Güterklasse V.
. Dieser Nachtrag tritt am 15 . April 1922 in Kraft .

Berlin , 5 . April 1922 .
Der Reichsveäkehrsminister .

II . Nachtrag
zum Schlepplohntarif für den Rhein -Weser -Kanal und

den Lippe -Kanal von Datteln bis Hamm vom
17 . Dezember 1921 .

Auf Grund der Ziffer 3 der zusätzlichen Bestim¬
mungen werden die Schlepplöhne wie folgt erhöht !

in Tarifstelle I V . a . 1 auf 14 ^
in den Tarifstellen 1 K . a . 2 und IKb aus 7 H
Die Sätze in der Ausnahme und der zusätzlichen

Bestimmung l zum Tarifabschnitt l erhöhen sich ent¬
sprechend !

2
aus den übri¬

gen Kanal¬
strecken

17 ,5
14
16 ,5
8
5,5

in Tarifstelle 1 6 . a .
für die Güter der Güterklassen

1
auf der Strecke zwischen
Rhein und dem Schnitt¬
punkt mit dem Zweig¬

kanal nach Herne
Z

I 35
II 28

III 21
IV 16

V 11
in Tarifstelle III auf 3,56 und 35,— Tll
in Tarifstelle IV auf 06, -— und 566, — -N
Die Ausnahme zum Tarifabschnitt I L erhält fol¬

gende neue Fassung !
Für den Verkehr von Osten nach Westen zahlen

Kalisalze zum Düngen , Erze und Schwefelkiesab -
brände nur drei Zehntel des Ladungszuschlages der
Güterklasse V.

Die Schlepplöhne dieses Nachtrages beruhen auf
dem Preis von 956 Mark für Fettnuhkohle ab Zeche.
Sie treten an Stelle der durch den I . Nachtrag vom
25 . März 1922 festgesetzten Schlepplöhne am 15 . April
1922 in Kraft . Nr . B 3589 .

Berlin . 5 . April 1922 .
'

Der Reichsverkehrsminiller .



431 . Bekanntmachung
betreffend Zulassung von Azetylenschweißapparaten .

Auf Antrag der Technischen Aufsichtskommission für
die Untersuchungs - und Prüfstelle des Deutschen Aze¬
tylenvereins Wird der Azetylenschweißapparat . .Kuka "
Nr . 2 der Firma Keller Knappich G . m . b . H . , Ma¬
schinenfabrik in Augsburg mit 10 kg . Karbidfüllung
und einer Höchststundenleistung von 6000 Litern nach
H 14 der Azetylenverordnung unter der Typennum¬
mer ^ 46 widerruflich in Preußen zugelassen . Der
für den Apparat Nr . 1 mit 4 kg . Karbidfüllung gel¬
tende Erlaß vom 14 . April 1921 (HMBl . S . 88)
wird im übrigen auf die vorstehende Größe mit 10
kg . Karbidfüllung ausgedehnt .

' III 1560 .
Berlin . 7 . März 1922 .

Der Minister für Handel und Gewerbe ,
gez . Ulrichs .

432 . Nach einem uns vorliegenden Bericht hat die
Polizeiverwaltung einer größeren Stadt darauf hin¬
gewiesen , daß auf dem letzten Schützenfest daselbst eine
ganze Anzahl von Ständen vorhanden gewesen sei ,
an denen Aluminiumwaren verkauft bezw . ausgelost
seien, ' früher seien diese Waren im Wanderlagerbe -
trieb verkauft worden , seit Erhöhung der Wanderla¬
gersteuer suchten die Händler ihre Waren auf
Schützen - und ähnlichen Festen abzusetzen ' es werde
daher vorgeschlagen, - diese Betriebe auf Schützen¬
festen der Wanderlagersteuer zu unterwerfen . In¬
folge Erhöhugn dieser Steuer hielten ferner auch die
Tuchhändler nicht mehr Wanderlager ab , sondern
zögen von Markt zu Markt und zahlten infolge¬
dessen nicht einmal - Hausiersteuers es empfehle sich
daher , den Marktbetrieb der Steuer vom Gewerbebe¬
triebe im Umherziehen zu unterwerfen ; damit würde
auch der übermäßige Besuch der Märkte durch Aus¬
länder eingedämmt werden .

Hierzu ist folgendes zu bemerken !
Der Grundgedanke des Hausiersteuergesetzes geht

dahin , in möglichstem Anschluß an die Bestimmungen
der Reichsgewerbeordnung diejenigen Arten des Ge¬
werbebetriebes der Steuer vom Gewerbebetrieb im
Umherziehen zu unterwerfen , für die die Gewerbe¬
ordnung den Besitz eines Wandergewerbescheines vor¬
schreibt . Alle sonstigen gewerblichen Handlungen au¬
ßerhalb d?s Wohnsitzes oder der gewerblichen Nieder¬
lassung eines Gewerbetreibenden werden als Aus¬
fluß des stehenden Gewerbes angesehen und sind als
solches nach L 4 des Gesetzes vom 3 . Juli 1876 nö¬
tigenfalls besonders anzumelden . Von den Bestim¬
mungen der Gewerbeordnung hinsichtlich der Besteue¬
rung Ausnahmen zu treffen , würde wegen der
Schwierigkeit der Durchführung derartiger Sondsr -
vorschriften bedenklich , in Ansehung des Marktverkehrs
aber gemäß Z 68 der Gewerbeordnung überhaupt
nicht zulässig sein . Hausiersteuerpflicht ist der Regel
nach auch Voraussetzung der Wanderlagersteuer -
pflicht . Solange daher die Vorschriften der Gewerbe¬
ordnung nicht geändert sind , kann den gegebenen

Anregungen nicht entsprochen werden . Die geschilder¬
ten Mißstände hätten aber bei Beachtung des Erlasses
vom 29 . Dezember 1910 — Handelsministerialblatt
1911 S . 8 — und bei richtiger Handhabung der den
Ortspolizeibehörden zustehenden Befugnisse nicht auf¬
treten können . Wenn Aluminiumwaren in großen
Mengen auf dem Schützenfeste feilgeboten und sogar
ausgespielt woroen sind , so muß darauf hingewiesen
werden , daß die Ortspolizeibehörden es in ihrer Hand
haben , (K 59st Z 56 c Gewerbeordnung ) zu bestim¬
men , ol? gewisse Waren bei öffentlichen Festen und
dergleichen feilgehalten oder ausnahmsweise sogar
ausgespielt werden können . Beide Vorschriften sind
Ausnahmebestimmungen , deren Anwendung nicht
dahin führen darf , dag besondere Gelegenheiten ge¬
wissermaßen zu Jahrmärkten ausgestaltet werden .
Auf Schützenfesten werden vielmehr , abgesehen von
Verzehrungsgegenständen , nur der Verkant der üb¬
lichen Andenken und die Verlosung geringwertiger
Waren , nicht aber das Feilhalten gewöhnlicher
Hausgeräte in Frage kommen . Fällt das Schützenfest
mit dem Jahrmarkt zusammen , so bietet 71 der Ge¬
werbeordnung eine genügende Handhabe zum Ein¬
schreiten , wenn Händler versuchen , ihren Betrieb nach
Ablauf der Marktzeit auf dem Schützenfeste unbefugt
weiter zu treiben . In solchen Fällen würde Hausier¬
steuer - und Wanderlagersteuerpflicht eintreten .

Was den Handel mit Tuchen anlangt , so könne »
Kleidungsstoffe von einem Händler , ohne daß der¬
selbe Hausiersteuer - bezw . Wanderlagersteuerpflichtig
wird , nur dann auf Wochenmärkten feilgeboten wer¬
den , wenn der Bezirksausschuß auf Antrag der Ee -
meindebehörde bestimmt hat , daß diese Waren an dem
betreffenden Orte zu den Wochenmarktsartikeln ge¬
hören (Z 66 a . a . O . ) . Dagegen sind Tuche auf
Jahrmärkten gemäß § 67 Gewerbeordnung ohne
weiteres zum Handel zugelassen . (Vergl . oben die
Bezugnahme auf K 71 Gew . - Ordn . )

Wenn schließlich auch den Ausländern gemäß Z 64
a . a . O . der Besuch der Messen , Jahr - und Wochen¬
märkte mit gleichen Befugnissen wie den Inländern
freisteht , so unterliegen sie zwar nach Z 3 Ziffer 3/4
des Gesetzes vom 3 . Juli 1876 nicht der Hausiersteuer ,
sie haben aber nach ^ 4 a . a . O . , sofern sie im Deut¬
schen Reiche einen Wohnsitz oder eine gewerbliche
Niederlassung haben , an dem betreffenden Orte das
stehende Gewerbe anzumelden .

Ausländer , die die deutschen Märkte besuchen , ha¬
ben sich hiernach durch einen Wandergewerbeschein
oder durch die Anmeldung des stehenden Gewerbes
im Deutschen Reiche oder durch einen Paß des Hei¬
matsstaates auszuweisen ; vermögen sie dies nicht , so
sind sie nicht zum Markthandel zuzulassen , und es
käme unter Umständen die Ausweisung als lästige
Ausländer in Frage .

Wir bitten , hiernach die Unterbehörden mit An¬
weisung zu versehen und zu diesem Zweck den Erlaß ,
der in zwei Abdrücken beigefügt ist , in den Amtsblät¬
tern zu veröffentlichen .
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II 7k I 2591/21 . M . d . I . I I 11 175/22 . M . f . H . u
III 2344 .

Berlin <12 , 17 . März 1922 .
Zugleich im Namen der Minister des Innern

für Handel und Gewerben
Der preußische Finanzminister .

Unterschrift .
An die Herren Regierungspräsidenten und den -

Herrn Polizeipräsidenten in Berlin .
43Z. Bekanntmachung
betreffend Zulassung von Azetylenschweißanlagen .

Auf Antrag der Technischen Aufsichtskominission für
die Untersuchungs - und Prüfstelle des Deutschen Aze¬
tylenvereins wird der Azetylengasentwickler der Fa .
Emil Wibbing . Apparatebauanstalt in Bielefeld , mit
2 und 4 kg . Karbidfüllung nach Z 12 der Azetylen -
verordnung unter der Typennumm ^r 3 68 zum dau¬
ernden Betrieb in Arbeitsräumen , außerdem mit 2

G . Borstehende Bekanntmachung bringe ich hiermit
zur öffentlichen Kenntnis .

Düsseldorf , 22 . April 1922 .
und Der Regierungspräsident .

165 . Betrifft ! Durchführung der Verordnung über
Maßnahmen zur Sicherung der Fleischversorgung in
der Uebergangszeit nach Aufhebung der Zwangswirt¬
schaft vom 19. September 1929 ( Reichsgesetzbl . E .

1675 für das Kalenderjahr 1922 .

Auf Grund des K 18 der obigen Verordnung in
Verbindung Ziffer 19 der weiteren Aussührunasan -
weisung ? u dieser Verordnung vom 26 . Oktober 1922
hat der Preußische Staatskommissar für Volksernäh¬
rung mit Erlaß vom 6 . April 1922 VI d 386 im Ein¬
vernehmen mir den Zerren Ministern des Innern ,
für Handel und Gewerbe , für Landwirtschaft , Domä -

. . , neu und Forsten und em Herrn Finanzminister an -
4 und 19 kg . Karbidfüllung nach § 14 a . a . O . unter ^ g^ ^ 5,^ Gültigkeit der aus Grund des Ad¬
der Typennummer ^ 54 Zur vorübergehenden schMjg z Verordnung für das Kalenderjahr 1921
Nutzung in Arbeitsräumen in Preußen widerruflich
zugelassen . Die Fabrikschilder der Apparate müssen
auf den zu ihrer Befestigung dienenden Zinntropfen
oder Nieten den Stempel des Dampfkesselüberwa¬
chungsvereins in Hannover erkennen lassen . Für die
Zulassung gelten die von der Technischen Aufsichts¬
kommission vorgeschlagenen , den Behörden mitgeteil¬
ten Bedingungen . 111 . 1984 .

Berlin . 19 . März 1922 .
Der Minister für Handel und Gewerbe .

Im Auftrage ! von Meyeren .

Bekanntmachungen der Provinzialbehördc .
434 . Gemeinschaftliche Verfügung des Iüstizmini -
sters , des Ministers des Innern , des Ministers für
Landwirtschaft , Domänen und Forsten — Abwicke¬
lung Wasserbau — und des Ministers für Handel
und Gewerbe vom 7 . März 1922 über die Bestellung
von Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft .

erteilten Erlaubniskarten zur Ausübung des Vieh¬
handels usw . bis zum 39 . Juni 1922 einschließlich
ausgedehnt wird . Eine Verkürzung der für das Ka¬
lenderjahr 1922 zu entrichtenden Gebühr , deren Fest¬
setzung vorbehalten bleibt , tritt hierdurch nicht ein .

Im übrigen sind die Bestimmungen des Rund¬
erlasses vom 9 . Dezember 1921 — VI d 3879 — ana¬
log anzuwenden . Weitere Anordnungen ergehen
demnächst . Möb . 3368 .

Düsseldorf , 15 . April 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

436 . Nachdenr bei der Abstimmung sich die Mehr¬
heit der beteiligten Gewerbetreibenden für die Aus¬
dehnung der Zwangsinnung für das Stellmacher - und
Wagenbauer -Handwerk zu Essen auf die Gemeinden
oder Ortsschaften Byfang Ueberruhr , Kupferdreh und
Siebenhonnschaften des Landkreises Essen erklärt hat ,
ordne ich hiermit auf Grund des K 199 u . K . 6 . <1 .
an , daß zum 1 . Juni 1922 die benannte Zwangs -

Ini Anschluß an den gemeinschaftlichen Erlaß vom junung aus die vorbezeichneten Gemeinden und Ort -
15. September 1879 (I . M . Bl . S . 349 ) werden Hihlämsten ausgedehnt wird .
zu Wasserpolizeibeamten ernannten Wasserbansekre - genannten Zeitpunkt ab gehören alle Ge -
täre , Strommsister und Schleusenbeamten der Kanal - werbetreibende , welche das Stellmacher - und Wagen¬
baudirektion Essen unter Vorbehalt jederzeitigen bauergewerbe in dem genannten Bezirke betreihen ,

fsbeamten der Staatsanwaltschaf - I U V 1793 .

I . 7114 .

11 I ) 241 .

Widerrufs zu Hilfsb
ten in Duisburg , Essen , Dortmund , Bochum , Münster
und Paderborn bestellt .

Berlin , 7 . März 1922 .
Der Iustizminister .

Im Auftrage ! Unterschrift .
Der Minister des Inner » .

Im Austrage ! Unterschrift .
Der Minister s . Landwirtschaft , Domänen u . Forsten .

Abwickelung Wasserbau .
Im Austrage ! Unterschrift .

Abw . W . P . 19 . 3ldM .
Der Minister ^ für Handel uüd Gewerbe .

Im Austrage ! Unterschrift .

Düsseldorf . 29 . April 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

437 . i . Nachtrag
zur Satzung der Meliorations - Genossenschaft der

Holterheide in Holt (Kreis M .Eladbach ) .
Die Mitgliederversammlung der Meliorations -

Genossenschaft der Holterheide hat am 16 . Februar
1922 einstimmig beschlossen !

„Auf Grund der abgegebenen Erklärungen der frü¬
heren Geineinden M .Eladbach -Land und Rheindahlen
tritt bezüglich der in den ZK 9 und 19 der Satzung

Va . 1582 . jerwähnten Unterhaltung folgende Aenderung ein !
Die Genossenschaft tritt sämtliche Wege , Gräben
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und Sickergruben an die Sadt M .Gladbach , in de¬
ren Bezirk sie gelegen sind, " zum Eigentum und zur
Unterhaltung ab .

Diese Ergänzung tritt sofort in Kraft .

' -

Borstehender Satzungsnachtrag wird von mir auf
Grund des Z 276 des Preußischen Wassergesetzes vom
7 . April 1919 (ESS . 63 ) genehmigt . I L 1996 .

Düsseldorf . 19. April 1922 .
Der Regierungspräsident .

438 . Mit meiner Genehmigung hat der Bürger¬
meister in Radevormwald den Oberstadtsekretür Osen -
berg zum Standesbeamten und den Stadtsekretär
Stachelhaus zum Standesbeamten -Stellvertreter für
den tstandesamtsbezirk Radevormwald widerruflich
ernannt , und die Ernennung des Stadtsekretärs Veit
zum Standesbeamten - Stellvertreter widerrufen .

Düsseldorf , 19 . April 1922 . I N 1904 .
Der Regierungs - Präsident .

439 . Zufolge der mir vom Herrn Minister des In¬
nern erteilten Ermächtigung entbinde ich den Herrn
Oberlandesgerichtsrat Dr . Koch von seinem Amte
als Vorsitzender des Ausschusses zur Feststellung von
Entschädigungen für Aufruhrschäden zu Düsseldorf .

Düsseldorf . 18 . April 1922 . T . -B . Nr . I d 1108 .
Der Regierungs -Präsident .

44t) . Der vom Landrat des Kreises Arnsberg für
den Schießmeister Caspar Pröpper in Beckum am
20 . Dezember 1921 unter Liste Nr . 9 (Muster B)
ausgestellte Sprengstofferlaubnisschein ist verloren
gegangen und wird hiermit für ungültig erklärt .

Düsseldorf , 18 . April 1922 .
^ I 5 2147 .

Der Regierungspräsident .
44 > . Dem Königlich Belgischen Konsul in Köln ,
F . Petrement , und den Königlich Belgischen Kon -
sularagenten Eduard Dargent in Aachen und Char¬
les Hubar in Krefeld ist namens des Reiches das Exe -
quator erteilt worden . I ? V 1631 .

Düsseldorf , 16 . April 1922 .
Der Regierungspräsident .

442 . Dem Finnischen Vizekonsul in Köln , Walter
Fr . Klingelnbera ist namens des Reichs das Exe -
quator erteilt worden . I ? V 1731 .

Düsseldorf , 13 . April 1922 .
Der Regierungspräsident .

443 . Dem Ingenieur Höhne bei der Gesellschaft
zur Ueberwachung von Dampfkesseln ist die Berech¬
tigung zweiten Grades erteilt worden . I l ' 2333 .

Düsseldorf , 24 . April 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

414 . Mit meiner Genehmigung hat der Bürger¬
meister in Kupferdreh für den Standesamtsbezirri
Kupferdreh vom 1 , April 1922 ab widerruflich über - !
tragen die Geschäfte des Standesbeamten dem Ver¬
waltungsinspektor Wilhelm Steinhauer , dem Stan - ^
desbeamtenstellvertreters : a ) dem Obersekretär
Friedrich Nüsse , b ) dem Polizeikommissar Gustav
Wenner , c ) dem Obersekretär Heinrich Möllmann .

Die Ernennungen der Standesbeamten und Stellver¬
treter für den bisherigen Standesamtsbezirk Kupfer -
dreh -Vlifang sind vom 1 . dss . Mts . ab widerrufen .

Düsseldorf , 26 . 4 . 1922 . I Ä 2046 .
Der Regierungs -Präsident .

445 . Nach dem 31 . März 1922 beschränkt sich die
Tätigkeit der Ausschüsse zur Feststellung , von Kriegs¬
schäden auf 1 . Kriegsschäden nach dem Reichs -Eesetz
vom 3 . Juli 1916 , 2 . Rückzugsschäden nach dem Erlaß
vom 3 . November 1921 — I e . lli . 314 8 — , 3 . Erenz -
festfetzunzsschäden nach dem Erlaß vom 21 . Januar
1921 — I e X 961 pp . .

Berlin , 1 . April 1922 . I Vd 366 .
Der Minister des Innern .

Vorstehenden Auszug bringe ich im Nachgang zu
meiner Rundverfügung vom 13 . November 1921 —
I T 409/21 — zur Kenntnis . I 1 226/22 .

Düsseldorf , 23 . April 1922 .
Der Regierungspräsident .

446 . Mit meiner Genehmigung hat der Bürger¬
meister in Gräfrath dem Oberstadtsekretär Heinrich
Krudup die Geschäfte des Standesbeamten - Stellver¬
treters für den Standesamtsbezirk Gräfrath wider¬
ruflich übertragen I U 2061 .

Düsseldorf . 25 . April 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

447 . Die am 29 . Dezember 1919 für den mit dem
Erkennungszeichen I 7 14614 versehenen Last -Kraft -
wagen des Herrn Otto Eismann , Metzgerei in Essen ,
erteilte Zulassungs .bescheinigung ist abhanden gekom¬
men und wird hiermit für ungültig erklärt . Die Er -
kennungsnummer I X 14614 ist einstweilen gesperrt .

Düsseldorf , 15 . April 1922 . 1 8 II 16300 .
Der Regierunospräsident .

448 . Die am 3 . Mai 1921 für den mit dem Erken¬
nungszeichen I 7 166,1 versehenen Last - Kraftwagen
der Firma Gebr . Westhoff in Mülheim - Ruhr erteilte
Zulassungsbescheinigung ist abhanden gekommen und
wird hiermit für ungültig erklärt . Die Erkennungs¬
nummer I 2 15671 ist einstweilen gesperrt .

Düsseldorf . 19 . April 1922 .
'

I 8 II 617 .
. Der Regierungs -Präsident .

449 . Die am 15 . Oktober 1920 für den mit dein
Erkennungszeichen I 7. 14143 versehenen Personen -
Kraftwagen der Stadtverwaltung in Duisburg , er¬
teilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden gekom¬
men und wird hiermit für ungültig erklärt . Die Er¬
kennungsnummer I 7 14143 ist einstweilen gesperrt .

Düsseldorf . 18 . April 1922 . I 8 II 173 .
Der Regierungs - Präsident .

450 . Das am 23 . Juni r ! >19 ausgegebene Erken¬
nungszeichen I 7 4890 für einen Last - Kraftwagen
der Firma Rheinkraft in Essen ist abhanden gekom¬
men und wird hiermit für ungültig erklärt . Die Er¬
kennungsnummer I 7 4890 ist einstweilen gesperrt .

'

Düsseldorf , 20 . April 1922 . I 8 II 796 .
Der Regierungspräsident .
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451 . Auf Antrag der Stadtgemeinde Wald hat der Regierungs -Präsident die Einleitung des Ver¬
fahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende , zur Freilegung der Viktoriastratze in Wald
erforderliche Grundfläche angeordnet .

s -, Grütze der zu
enl »ignend »n
Grundflächen

s s gm

Aus der
Kataster - Parzelle

Flur > Nr .

Kulturarr
des

Grundstücks
Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

1 0,02 — 4 ! 1098/390 Weg l Witwe Karl Wecht Wald , Viktoriastr . 67
0,51 — 4 ! 3547/390

2 0,81 4 ^ 3544/390 Gustav Jansen Wald , Viktoriastr . 69

Nachdem der Regierungs -Präsident mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Ver¬
fahrens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Ab¬
schätzung anberaumt aus Dienstag , den 9. Mai 1922 , vormittags 11 Uhr , im Rathause zu Wald .

Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit auf¬
gefordert , ihre Rechte im Termine wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben
ohne ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren
verfügt werden wird . 25 .

Düsseldorf, » 21 . April 1922 . Der Enteignungs -Kommissar .
Skobowsky , Regierungs -Obersekretär .

452 . Auf Antrag der Stadtgemeinde M .Gladbach hat der Regierungs -Präsident die Einleitung des
Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende , zur Freilegung des Platzes hinter der
Kaiser Friedrich -Halle in M .Gladbach erforderliche Grundfläche angeordnet .

Grütze der zu
enteignenden
Grundflächen

Aus der
Kataster - Parzelle

Flur Nr .

Kulturarr Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

94 9973/82 Acker M .- GladbacyEheleute Rcchtsanwalt Wilhelm
Schreibers u . Maria geb . wchiirkes

Nachdem der Regierungs - Präsident mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Ver¬
fahrens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Ab¬
schätzung anberaumt auf Freitag , den 5. Mai 1922 , vormittags 10 Uhr , im Rathaus zu M .Glad¬
bach.

Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit auf¬
gefordert , ihre Rechte im Termine wahrzunehmen , unter der Verwarnung , datz bei ihrem Ausbleiben
ohne ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren
verfügt werden wird .

'
X . 27 .

Düsseldorf , 21 . April 1922 . Der Enteignungs -Kommissar .
Plitt , Reoierungs -Obersekretär .

455 . Die am 17 . April 1922 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 2 18025 versehenen Lastkraftwagen
der Firma Nierhaus & Koch, E . m . b . H . in Oberhau¬
sen (Rhld . ) erteilte Zulassungsbescheinigung ist ab¬
handen gekommen urrd wird hiermit für ungültig er¬
klärt . Die Erkennungsnummer I 2 18025 ist einst¬
weilen gesperrt .

' I 8 II 586 .
Düsseldorf . 19. April 1922 .

Der Regierungs -Präsident .
454 . Die . am 22 . Dezember 1921 für den mit dem
Erkennungszeichen I 7, 24139 versehenen Lastkraft¬
wagen der Firma Hageda (Handelsges . Deutscher

Apotheker m . b . H . in Essen erteilte Zulassungsbe¬
scheinigung ist abhanden gekommen und wird hiermit
für ungültig erklärt . Die Erkennungsnummer I 7

24139 ist einstweilen gesperrt . I L II 471 .
Düsseldorf , 15 . April 1922 .

Der Regierungspräsident .
455 . Die am 2 . Novemher 1921 für den mit dem
Erkennungszeichen I 7 14574 versehenen Last -Kraft -
wagen der Firma Ortmanns A Rixen in St . Tönis
erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden gekom¬
men und wird hiermit für ungültig erklärt . Die Er¬
kennungsnummer 1 7 14574 ist einstweilen gesperrt .

Düsseldorf , 20 . April 1922 . I 8 II 620 .
Der Regierungs -Präsident .

456 . Die am 26 . Januar 1921 für den mit dem
Erkennungszeichen I 7 19364 versehenen Personen -
Kraftwagen des Herrn Wilhelm Schmidt in Elber -
feld , Berlinerstratze 13 , erteilte Zulassungsbescheini -
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gung ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . Die Erkennungsnummer I 7, 19364
ist einstweilen gesperrt . I 8 II 469 .

Düsseldorf . 19 . April 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

457 . Das am 4 . März 1922 ausgegebene Erken¬
nungszeichen I 7 263/6 für ein Kraftrad der Firma
„Deweg "

, Deutsche Vertriebsaesellschaft für Handel
und Industrie in M .Gladbach ist abhanden gekommen
und wird hiermit für ungültig erklärt . Die Erken¬
nungsnummer I 7 26376 ist einstweilen gesperrt .

Düsseldorf , 20 . April 1922 I 8 II 571 .
Der Regierungspräsident .

458 . Die am 25 . Juni 1920 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 2 4263 versehenen Personen -Kraft¬
wagen der Firma Rudolf Rixfähren in Duisburg er¬
teilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden gekommen
und wird hiermit für ungültig erklärt . Die Erken¬
nungsnummer I 7 4263 ist einstweilen gesperrt .

Düsseldorf , 19 . April 1922 . I 8 II 488 .
Der Regierungs -Präsident .

459 . Die am 27 . Mai 1921 für das mit dem Er¬
kennungszeichen I X 4424 versehene Kraftrad des
Herrn Kurt Hengst in Kaldenkirchen erteilte Zulas¬
sungsbescheinigung ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt . Die Erkennungs¬
nummer I 7 4424 ist einstweilen gesperrt .

Düsseldorf . 20 . April 1922 . I 8 II 677 .
Der Regierungs -Präsident .

460 . Die am 24 . Juni 1921 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I X 17669 versehenen Last -Kraft¬
wagen der Firma Proll L Nettelbeck in Elberfeld ,
Gllterstraße 30a . erteilte Zulassungsbescheinigung ist
abhanden gekommen und wird hiermit - für ungültig
erklärt . Die Erkennungsnummer I 6 17669 ist einst¬
weilen gesperrt . I 8 II 354 .

Düsseldorf , 18 . April 1922 .
Der Regierungspräsident .

56 >. Die am 19 . April 1920 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 2 4946 versehenen Last -Kraftwagen
des Herrn Ewald Hachmann in Mülheim (Ruhr )
Broich erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden
gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt . Die
Erkennungsnummer I 7 4946 ist einstweilen gesperrt .

Düsseldorf , 18 . April 1922 . I 8 II 517 .
Der Regierungspräsident .

462 . Die am 19 . November 1921 für den mit dem
Erkennungszeichen I 7 24930 versehenen Last -Kraft -
wagen der Firma F . W . Schliiter in Barmcn -Nitters -
hausen erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden
gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt .

Die Erkennungsnummer I 7 24930 ist einstweilen
gesperrt . I 8 II 619 .

Düsseldorf , 18 . April 1922 .
Der Regierungspräsident .

463 . Die am 17 . November 1921 für den mit dem
Erkennungszeichen I 6 8455 versehenen Personen -
Kraftwagen des Zahnarztes Dr . Friedrich Buchholz

in Barmen , Userstraße 2 , erteilte Zulassungsbescheini¬
gung ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . Die Erkennungsnummer I X 8455
ist einstweilen gesperrt . I 8 II 601 .

Düsseldorf . 21 . April 1922 .
Der Regierungspräsident .

464 . Die am 3 . Juni 1921 für den mit dem Er¬
kennungszeichen l 7 17158 versehenen Last -Kraftwa -
gen der Firma Schnabbe ck Hohendahl in Essen er¬
teilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden gekom¬
men und wird hiermit für ungültig erklärt . Die Er¬
kennungsnummer I X 17158 ist einstweilen gesperrt .

Düsseldorf , 21 . April 1 ^ 2 . I 8 II 805 .
Der Regierungspräsident .

465 . Zur Ermittelung , ob die Mehrheit der betei¬
ligten Gewerbetreibenden dem Antrage auf Ausdeh¬
nung der Zwangsinnung für das Bäcker - und Kon¬
ditorhandwerk in Steele auf den Bezirk der Ge¬
meinde Ueberruhr zustimmt , habe ich den Herrn
Landrat zu Essen zum Beauftragten bestellt .

Düsseldorf . 11 . April 1922 - . I ? V 1743 .
Der Regierungspräsident .

466 . Ein Verteilungsplan über die vorläufigen
Schulverbandsbeiträge zur Landesschulkasse gemäß
Erlaß des Unterrichtsministers vom 8 . 12. 1921 II
III L 10230 ist für die Rechnungsjahre 1920 und 1921
aufgestellt und als besondere Beilage in dieser
Nummer des Regierungs -Amtsblatts abgedruckt
worden . Soweit hiernach die Schulverbände noch
Beiträge für die zurückliegende Zeit einzuzahlen ha¬
ben , sind diese Gelder bis zum Schluß des Rechnungs¬
jahres 1921 an die zuständige Kreiskasse abzuführen .
Solange für das Rechnungsjahr 1922 keine anderen
Einheitssätze als Schulverbandsbeiträge zur Landes¬
schulkasse festgesetzt sind , sind die für das Rechnungs¬
jahr 1921 bestimmten Beitragseinheitssätze vorläufig
in vierteljährlichen Beträgen im voraus einzuzahlen .
(Vergl . auch H 50 V . D . E . ) II v 1901 .

Düsseldorf , 6 . April 1922 .
Regierung

Abteilung für Kirchen und Schulwesen .

Bekanntmachungen anderer Behörden .
467 . Durch Erlaß des Herrn Ministers für Handel
und Gewerbe vom 5 . April 1922 I . -Nr . III 3254 ist
unter Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs dem Dipl .-
Jngenieur Sauermann beim Dampfkesselüber¬
wachungsverein der Zechen im Oberbergamtsbezirk
Dortmund zu Essen -Ruhr neben seinen früheren Be¬
fugnissen das Recht zur Vornahme der ersten Wasser¬
druckprobe und Prüfung der Bauart bei allen für
Vereinsmitglieder und von Vereinsmitgliedern er¬
bauten Kesseln , sowie der Wasserdruckprobe nach einer
Hauptausbesserung bei allen für Vereinsmitglieder
und von Vereinsmitgliedern ausgebesserten Kesseln
und der Abnahmeprüfung beweglicher Kessel -Berech¬
tigung zweiten Grades — verliehen worden .

Dortmund . 21 . April 1922 . 86 Nr . 40/10L .
Preußisches Oberbergamt .
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468 . Durch Erlaß des Herrn Ministers für Handel
und Gewerbe vom 5 . April 1922 Z . -Nr . III 3255 ist
unter Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs dem Dipl . -
Ingenieur Budde beim Dampfkessel -Ueberwachungs -
oerein der Zechen im Oberbergamtsbezirk Dortmund
zu Essen -Ruhr neben seinen früheren Befugnissen
das Recht zur Vornahme der ersten Wasserdruckprobe
und Prüfung der Bauart bei allen für Vereinsmit¬
glieder und von Vereinsmitgliedern erbauten Kes¬
seln , sowie der Wasserdruckprobe nach einer Haupt -
ausbefserung bei allen für Vereinsmitglieder und von
Vereinsmitgliedern ausgebesserten Kesseln und der
Abnahmeprüfung beweglicher Kessel -Berechtigung
zweiten Grades — verliehen worden .

Dortmund . 21 . April 1922 . 86 Nr . 40/103 .
Preußisches Oberbergamt .

469 . Bekanntmachung
betr . Ortslöhne nach der Reichsversicherungsordnung .

Auf Grund der 149— 151 der Reichsversiche¬
rungsordnung werden die durch Bekanntmachung
vom 17 . Oktober 1921 (ABl . S . 433 ) bis zum 1 . Juli
1922 festgesetzten Ortslöhne (ortsübliches Tagesent¬

gelt gewöhnlicher Tagarbeiter ) bis zum 31 . Juli dss .
Jhrs . für gültig erklärt .

Düsseldorf , 24 . April 1922 . 1022 .
Oberversicherungsamt . Unterschrift .

470 . Im Einvernehmen mit den Eisenbahndirek¬
tionen Essen und Köln wird nachfolgende Bestim¬
mung zu K 1 Ziffer c der Polizeiverordnung des
Regierungspräsidenten zu Düsseldorf vom 26 . Juli
1911 betr . die mit Maschinenkraft betriebenen Stra¬
ßenbahnen erlassen : „Als Polizeihund im Sinne der
vorstehenden Polizeiverordnung ist ein Hund dann
anzusehen , wenn der Führer ihn als ausgebildeten
oder in der Ausbildung stehenden Polizeihund durch
eine Bescheinigung des „Ersten Deutschen Polizei -
Hund -Vereins (PHV . ) " Sitz Duisburg E . V . oder ei¬
nes diesem Verein angeschlossenen Zweigvereins aus¬
weisen kann und die örtliche Polizeiverwaltung
durch Unterschrift und Dienstsiegel den Ausweis be¬
glaubigt hat . T .-B . Nr . St . 28 1/5 .

Essen , 10 . März 1922 .
Der Verbandspräsident des Siedlungsverbamdes

Nuhrkohlenbezirk .
In Vertretung : Unterschrift .

Bestellungen auf das im Januar 1922 erschienene Sach - und Namenregister wolle man unter
vorherrger Einsendung des Betrages von 5 Mark bei der Geschäftsstelle des Negierungs - Amtsblatts
machen.
die EinrÜckungsgebÜhren betragen für die zroetgespalteneTextzeile oder deren Raum I, — M . , dc : Tab «llensah> fki>" ? zweigejpaltene Zeile oder deren Raum 1LV M . — Belegblätter und einzeln« Stück« koken e k z für jede ?

angefangenen Bogen , mindesten, aber 1 ^ für iedes Stück des Ämtsblar :>
^chrUtleitung: « mtsblaMelle der Regierung . — Druck : » uchdruckerei Otro Hrit, , Düüeido-r ' >,





Verteilungsplan
über die vorläufigen

Schulverbandsbeiträge
zur Landesschulkasse

gemäß Erlaß des Unterrichtsministers
vom 8 . 12 . 1921 11 I ! I ^ 10230

für die Rechnungsjahre 1920 und 1921



Schulverband
Gesamtschulverbände sind mit *

bezeichnet

W

1. Stadtkreise .
Varmen

(Kreiskasse Elberfeld )
Creseld
Duisburg

Zugang vom 20 . 4 20
.. 1 - 20
" 20 . 7 . 20

Düsseldorf
Elberfeld
Essen
M .-Eladbach

(einschl . m . M .-Eladbach -
Land , Helm , Neuwerk ,
Rheindahlen )

Hamborn
Zuaang vom 1 . 5 . 20

. , 1 . «> 20
1 7 . 20

14
'
. 9 20

1 . 10 . 20

., 21 . 11 . 20

Hamborn
(fiskal . Stelle )

Miilheim a . d . Ruhr . .
(einschl . Menden und
Naadt )

Neuh
( Kreiskasse M .-Eladbach )

Zugang vom 1 . 10 . 20

llinwandlung am 1 . 9 . 21

>. 1 . 19 . 21

Zugang vom 1 . 1 . 22

Oberhausen
(Kreiskasse Miilheim a.
d . Ruhr )

Remscheid
(Kreisk . Lennep ) .

Zuaang vom 20 . 4 . 20

Rheydt
"

(Kreiskasse M . -Eladbach )
Zuaang vom 7 . 5 . 20

,. 20 . 5 . 20
1« . 0 . 2V

Abgang am 1 . 10 . 20

. . . , 1 . 1 . 21
lkmwandluna am ' 1 . 7 . 21

1 10 . 21

Rechnungsjahr 1920

Zahl der

Lehrer - >-. eyrer

Stellen an den
öffentlichen

Volksschulen

Unter Zugrundelegung des
Beitragseinheitssatzes von
9600 Mk . für die Lehrer¬

und 3600 Mk . für die
.Lehrerinnenstelle ergibt sich
ein Gesamlbeitrag für die

Lehrer - > Lehrcrinnen -
stellen I Stellen

Rechnungsjahr 1921

Zahl der
! Lehre -

Lehrer - ^
Stellen an den

öffentlichen
Volksschulen

! ^ I

Unter Zugrundelegung des
Beitragseinheitssatzes von
11400 Mk . für die Lehrer -

und 10200 Mk . für die
Lehrerinnenstelle ergibt sich
ein Gesaintbeitrag für die

Lehrer¬
stellen

I

Lehrerinnen -
stellen

-45 1 -4

296 196
i

2 841600 - 1 685 600 - 296 196

217 145 2 083 200 - 1 247 000 217 145
467 380 4 483 200 - 3 268 600 ' 485 390

14 9 127 396 " » 73 315 — '—

4 — 34 499 — —

1 > 6 554 !i5 — — —

641 617 6 133 600 3 306 200 641 617
319 212 3 062 400 1 823 200 — 319 212
845 734 8112 000 6 312 400 — 840 734
183 182 1 776 000 1 363 260 183 185

270 185 2592 090 l 591 000 310 2l0
15 6 132 999 47 399 — — "

3 1 24 999 7166 79 — —

3 4 21699 25 899 — — —

3 — 14 118 35 — —

o — 0 699 — — — —

1 — 3 466 ' 9 — — — —

1 — 9 600 — — — 1

236 137 2 265 600 — 1 330 200 — 236 137

39 66 366 460 — 367 600 — 60 66

1 4 899 — — —

ab 1— — zu 1
— zu 1

1
ab 1

203 170 1 968 00« — 1 462 000 — 203 170

169 81 1 622 400 — 696 600 171 84

2 3 18 186 79 24 438 35 — ' —

83 74 796 800 — 636 406 — 89 72

1 8 645 59 — — — —

2 16 619 55 — —

1 — - 7 699 —

rb 1 ab 4 899 —

ab 1 ob 215t - — —

— zu 1 ab 1
— - zu 1 ab 1

3 374 40»

2 473 800
3 329 »00

7 307 400
3 636 600
9 376 000
2 109 000

3 534 000

1 999 200

1 479 000
3 978 000

6 293 400
2 162 400
7 486 800
1 887 000

2 142 000

11400

2 690 400

684 000

zu 6 650
zu 5 700

2 850
2 337 000

1 919 400

1 014 600

zu 8 559
zu 5 790

1 601 400

672 206

ab 5 959
ab 5 109

1 734 000

836 800

734 400!

ab 7 65 »
ab 5 10»

Schulverband
Gesamtschulverbände sind mit *

bezeichnet

Rechnungsjahr 1920

Zahl der

Lehrer - ! Lehre -
4

j rinnen -
Stellen an den

öffentlichen
Volksschulen

Unter Zugrundelegung des
Beitragseinheitssatzes von
9699 Mk . für die Lehrer -

und 8609 Mk . für die
Lehrerinnenstelle ergibt sich
ein Gesamtbeitrag für die

Lehrer - l Lehrerinnen¬
stellen I Stellen

>5 -44

Rechnungsjahr 1921

<
Zahl der

Lebrer - ! Lehre -i- eyrer -
^

Stellen an den
öffentlichen

Volksschulen

Unter Zugrundelegung des
Beitragseinheitssatzes von
11499 Mk . für die Lehrer¬

und 19299 Mk . für die
Lehrerinnenstelle ergibt sich
ein Gesamtbcitrag für die

Lehrer¬
stellen

Lehrerinnen -
ftellen

-45 l -4

1

Dülken -Stadt
Eresrath - - .
- Huls -Benrad

,- Si . Hubert . .
- St . Hnbert -Vluyn

Traar . . -
Kaldenrirchen
Kempen (Rhein )
Lobberich . . .
Oedt
Schmalbroich
Suchteln - - -
St . Toenis . .
" St . Toenis -Benrad -Vorst

" Toenisberg -Echaephuysen
Vorst
W aldniel . . - - -

Summe

Kreis Lennep .
Vnrg a . d . W
Dabringhausen

Zugang vom 12 . 7 . 21
DDHünn .'

Hückeswagen
Lennep

Zugang vom 1 . 1 . 22
Lüttringhausen

Zugang vom 1 . 1 . 22
Radevormwald

Zugang vom 29 . 4 . 29
.. 1 - 11 - 20

Ronsdorf
Zugang vom 1 . 19. 29

Werinelskirchen . . . .
Zugang vom 29 . 4 . 29

. . 29 . 4 . 29
. . „ 18. 4 . 21

Summe

17
7

10
8

2
9
8

12
7
3

18
5
7
2
3

11
169

'

6
23
27

30

28

32
1

34
1
1

Kreis Mcttnmnn .
(Kreiskasse Elberfeld )

Cronenberg . . . .
Eruiten

'

191
3

32
4

16 163 200 - 137 60» 1? 16 193 800 - 163 200
5 67 200 - 43 000 — 7 3 79 800 - 31 000
9 96 000 - 77 460 — 10 9 114 000 91860
3 76 800 - 25 800 — 8 3 91 200 30 600 —

— 19 260 - 2 22 800 -
7 86 400 - 60 200 — 9 7 102 600 - 71400
9 76 800 - 77 400 >— 8 9 91 200 - 91 800

11 115 200 - 94 600 — 12 11 136 800 - - 112 200
4 67 200 - 34 400 — 7 4 79 800 40 800

— 28 800 - — — 3 34 200 -
10 172 800 - 86 000 — 18 10 203 200 - 102 000
5 48 000 - 43 000 — 5 3 57 000 31000
7 67 200 - 60 200 — 7 7 79 800 - 71400
2 19 200 - 17 200 — 2 2 22 800 - 20 400
3 48 000 - ' 3 060 — 3 5 57 000 - 31 000

- 2 103 600 - 17 200 — 11 . 2 123 400 - 20 40»
119 622 400 - i 023 330 — 169

'
1Z0

'"
l 933 691 l 0

"
1 224 000

'

4- 1 2

1 28 800 - 8 600 3 1 34 200 - 10 200
76 800 - — — 8 — 91 200 -

— — - — . — 1 — 8 212 99 '
— 37 600 - — — 6 — 68 400 --
6 220 800 - 31 600 .— 24 6 273 600 - 61200

14 259 200 - 120 400 — 27 15 307 800 - 133 000
— — - — — 1 — 2 359 -

8 288 000 - 68 800 — 30 7 342 000 - 71 400
— — — . — — — l 2 559
6. 268 800 - 31 600 — 28 8 319 200 - 81 600
i — — 8 14k 15 —

1 — — 3583 35 —

13 307 200 - 111 800 — 33 13 376 200 - 132 600
— 4 899 - — , — .

12 326 400 - 103 200 3« 12 410 400 - 122400
- — 9 993 3« — -

— ' 9 993 3 ! — — —

— — — — 1 — 11929 -

60 . 856 386 7 > 327 720 50 195
' '

62
^

2 243 082 l 0
""

634 930
4- 2 Z- 3 Z- 1

17 307 200 - 146 200 32 17 364 800 - 173 400
2 38 400 - 17 200 4 2 45 600 - 20 400



Schulverband
Gesamtschnlverbändc sind mit *

bezeichnet

Rechnungsjahr 1920 Rechnungsjahr 1921

Zahl der
Lehrer- ! ?°brc-

^
j rinnen -

Stellen an den
öffentlichen

Volksschulen

Unter Zugrui
Beitragseinh
9600 Mk. fü

und 3600
Lehrerinnens
ein Gesamtb

Lehrer-
stcllen

-66 ^

rdelegung des
eitssatzes von
r die Lehrer-
Nk. für die
elle ergibt sich
ntrag für die

Lehrerinnen -
Stellen

Zahl der

lÄ
'
-
'
n.

Stellen an den
öffentlichen

Volksschulen

Unter Zugrui
Beitragseinh
11400 Mk . f

und 10200
Lehrerinnens !
ein Gesamtb

Lehrer¬
stellen

rdelegung des
eitssatzeS von
llr die Lehrer-
Mk . für die
elle ergibt sich
eitrag für die

Lehrerinnen¬
stellen

^6
1 . - s 2 3 4 ö 6 7

Kreis Erevenbroich .
(Kreiskasse M .- Eladbach )

Allrath
Barrenstein
Bedburdyck
Elfgen
Elsen
Frimmers 'dorf
Garzweiler
Eindorf
Erevenbroich
Gustorf
Hemmerden
Höningen
Hochneukirch
- Hochneukirch-Jüchen . .
Hoisten
Züchen
Kapellen
Kelzenberg
Laach
Reuenhausen
Reukirchen
Reurath
l) ekoven '
Wanlo
Wevelinghoveu

Zugang vom 1 . 5 . 26)
Wickrath ' .

Zugang vom 15 . 16) . 20

2 1
2 —

10 2
2 1
8 4
3 1
6 1
3 1
7 3
3 2
2 2
2 1
5 3
7 4
4 2
6 3
4 3
5 —
1 1
3 1
3 2
3 2
2 —
4 1

6 ' 4
— 1
16 9
1

19 200 —
19 200 —
96 000 —
19 200 —
76 800 —
28 800 —
57 600 —
28 800 —
67 200 —
28 800 —
19 200 —
19 200 —
48 000 —
67 200 —
38 400 —
57 600 —
38 400 —
48 000 —

9 600 —
28 800 —
28 800 —
28 800 —
19 200 —
38 400 —
57 600 —

153 600 —
4 438 75

8 600 -

17 200 -
8 600 -

34 400 -
8 600 -
8 600 -
8 600 -

25 800 -
17 200 -
17 200 -
8 600 -

25 800 -
34 400 -
17 200 -
25 800 -
25 800 -

8 600 -
8 600 -

17 200 -
17 200 -

8 600 -
34400 -

7 883 3
77 400 -

)

2 1
2 —

1» 2
2 1
8 4
3 1 '
6 1
3 1
7 3
3 2

2 2
2 1
5 3
7 4
4 2
6 3
4 3
5
1 1
3 1
3 2
3 2
2
4 1
6 5 '

17 9

22 800 ^
22 800 -

114 000 -
22800 -
91 200 -
34 200 -
68 400 -
34 200 -
79 800 -
34 200 -

22 800 -
22 800 —
57 000 -
79 800 -
45 600 -
68 400 -
45 600 -
57 000 —
11 400 -
34 200 -
34 200 —
34 200 -
22 800 —
45 600 -
68 400 -

193 800 -

10 200 -

20 400 -
10 200 -
40 800 -
10 200 -
10 200 - --
10 200 -
30 600 -
20 400 -
20 400 -
10 200 -
30600 -
40 800 -
20 400 -
30 600 -
30 600 -

10 200 -
10 200 -
20 400 -
20 400 -

10 200 -
51 000 -

91 800 -

Summe
-6

Kreis Kempen ( Rhein ) .
(Kreiskasse Crefeld)

llmern St . Anton . . .
Zugang vom 1 . 1 . 1921

llmern St . Georg . . .
Voisheim
Vorn
öracht

Zugang vom 1 . 16). 21
Vreyell

Zugang vom 16) . 2 . 22
Vrüggen . . . . . . .
Oiekrath .
f)ülken-Land

119 54 1
1 -6 1

3 —
1

4 1
3 2
2 2
5 3

8 8

3 2
2
8 6

146 838 75

28 800 —

38 400 —
28 800 —
19 200 —
48 000 —

76 800 —

28 800 —
19 200 —
76 800 —

472 283 3

2150 -
8 600 -

17 200 -
17 200 -
25 800 -

68 800 -

17 200 -

51 600 -

5 120 55 1

3 . 1

4 1
3 2
2 2
5 3

1 —
8 8
1

3 2
2 —
8 6

368 000 -

34 200 -

45 600 -
34 200 -
22 800 -
57 000 -
5 760 —

91 200 -
1391 19
34 200 -

22 800 -
91200 - i

561 000 -

10 200 -

10 200 -
20 400 —
20 400 —
30 600 -

81 600 -

20 400 -

61 M0 -

1

Schulv erband

Gesamtschulverbände sind mit *
bezeichnet

Rechnungsjahr 1920

Zahl der
Lebrer- 1^ ^rinnen -
Stellen an den

öffentlichen
Volksschulen

Unter Zugrundelegung des
Beitragseinheitssatzes von
9600 Mk . für die Lehrer¬

und 8600 Mk . für die
Lehrerinnenstelle ergibt sich
ein Gesamtbeitrag für die

Rechnungsjahr 1921

Lehrer¬
stellen

^ >

Lehrerinnen -
Stellen
-66 !

Zahl der
Lehrer- ! ? °^ e-
).eyrer Finnen -
Stellen an den

öffentlichen
Volksschulen

Unter Zugrundelegung des
Beitragseinheitssatzes von
11400 Mk. für die Lehrer¬

und 10200 Mk . für die
Lehrerinnenstelle ergibt sich
ein Gesamtbcitrag für die

Lehrer¬
stellen

Lehrerinnen¬
stellen

-66 ! ^

1. Stadtkreise

2. Landkreise :
Eleve

Crefeld

Dinslaken

Düsseldorf .

Essen . . .

Geldern . .

Gladbach . .

Erevenbroich .

Kempen (Rhein )

Lennep . . .

Mettmann . .

Moers . . .

Reich . . . .

Rees . . . .

Solingen . .

Düsselthal

. 4 22 !
- s- 52

-i-

-i-

ch-

-j-

-I-

132 10:

7! i

13 ,
2 ->'

21 !>

362

86

162
1

11 !»

16h

19

309

38tz
-s- 1!

6!

141»

409
> 1°

Eefamtsunm e' 717 >S
-I- 12
— 4

Zusarrm
33Ul3 3

- 1
40 959 47

> ' 5 5Z

-s-
1 317 919 21 890 516 70

6«! 731 200

1337 546

13
ch- '

29
> -

84

ch- . ^
5

ch' 1
11!

ch' 1
6l

ch'

119
ch' ^

21 !
-i-
— 1

5:

9
^9 i

17k
-I- ^
— 2

-

43 12 064 4

3 522 3713

834 69 ! :

1521669

1146 83ß 7

162240p - s-

1856 58ß 7s1

2 898 13j3

3 808! 391

640 8O 0

1420

3 975 965 2

>801

76 801
5 07!

-i- 6 !
1

69 735 96 Z 8

enstellurg .
28 931 188

71

523 629

545 240

41

1 1170178

2 529 212

3! 7251

1029 550

15472 2

1 025 .150 I-

527

' 1047

1 1 8600

h 438 600

812 653

1 1 567 544

8600 -
1 44107 219

w 4 29»1 3 3l
11 >

7 48 981 P6 9
1

— 4

^9
140 Ils!

2
1610 096 k

-I-

-s- 5 -s-

-I-

888 820 - -

6 1694 7ß3 ?0
4

9 2 4510P0
2
6 4 219 9bl !j

10241 10

0 1831 IM
3

1 368 010 -

P 1933 6hl !

538

795 7

1677 4286

4 888 478 !

' 4 83 836 847 9
! 7

0 34 430 319 35

0 1 090 068 35 W> I

632 ^00 - U
l

729 50 s696

1437 !

0 3 012 345 15

- 858 i 60 —

0 1248 033 35'

561000 —1

0 1 224 600 — '

0 634 ! 50 —6 2 2 245 082 !
1

12 2 3 474 6251 - 1253

9 4 661 216 ! 0 2 262 785 — l

201 -

0

501600

9716

5 1893 ^ 49 05 "!

91210 — 10 k
5 52 719 5 0145

21 70 I

50 — 1

50

00 - '
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Schulverband
Gesamtschulverbände sind mit *

bezeichnet

Rechnungsjahr 1920

Zahl der

Lebrer - 1 ? ^b ? e -
^ ^ rmnen -

Stellen an den
öffentlichen

Volksschulen

1

Hitdorf .
Höhscheid

Zugang vom 13. 9 . 21
Leichlingen
Lützenkirchen . . . . .

Zugang vom 1 . 6. 21
Monheim

Zugang vom 1 . 1 . 21
Ohligs

Zugang vom 1 . lZ. 20
„ 1 . 7 . 20

Um Wand lung vo m 10 . o . 20
Zugang vom 1 . 10 . 20

Opladen
Zugang vom 1 . 10 . 20

20 . 11 . 21
Rheindors
Richrath -Reusrath . .

Zugang vom 4 . 1 . 21
Schlebusch

Umwandlung vom 1 . 5 . 20
Steinbüchel
Wald
Umwandlung vom 1 . 7 . 20

Zuaanig vom 1 . 7 . 20
1 . 8 . 20
1 - 1 . 21

Wiesdorf
Zugang vom 10 . 5 . 20

.. 11 - 6 . 20
Umwandlung vom 1 . 3 . 20

Zugang vom 13 . 4 . 21
20 . 10 . 21

1 - S . 21
Witzbolden . ^ ^ . . .

Summe

Düsselthal , Neudüsselthal
u . Zoppenbrück (Ret -
tungsanstalten ) . . .

Unter Zugrundelegung des
Beitragseinheitssatzes von
9000 Mk . für die Lehrer¬

und 8000 Mk . für die
Lehrerinnenstelle ergibt sich
ein Gesamtbeitrag für die

Lehrer -
stellen

Lehrerinnen -
Stellen

Rechnungsjahr 1921

Zahl der

Stellen an den
öffentlichen

Volksschulen

Unter Zugrundelegung des
Beitragseinheitssatzes von
11400 Mk . für die Lehrer¬

und 10S00 Mk . für die
Lehrerinnenstelle ergibt sich
ein Gesamtbcitrag für die

Lehrer¬
stellen
-46 ^ ^

Lehrerinnen -
ftellen

6
9
t)

ab

ab

ZU

4 2 38 400
51 9 489 600

18 6 172 800
9 4 86 400

4 2 38 400
1 — 2 499

72 27 691 200
1 l . 8 999
l 1 7 299
1 zu 1 ab 8597
1 — 4 899

20 15 192 000
— 1

3 3 28 800
33 15 316 800
— 1 —

10 8 96 000
1 ab i zu 8 899
2 1 19 200

64 23 614 400
1 zu 1 ab 7 290
1 7 299
1 — 9 499
3 >' — 7 299

65 50 624 000
— 1

1 .— , 7 733
1 ab 1 zu 5999

4
—

38 400
409

' " ""
178

' '
.3 975 965

12 > 8
2 — 2

8 1 76 800

7o

33

60

17 201
77 101

5160t
31 40t

17 20t

232 20t
7 IKK

' K 459
zu 7 67c

129 00t
4 300

25 80t
129 00t

-2 080
68 80t

ab 7 881
8 60t

197 80t
zu 6 45l

430 00t
7K75

ab 5 911

1 567 844

' 601

4
49

18
9
2
5

74

20

1
3

33

11

2
68

71

2
9
1
6
4
1
2

30

16

3
16

24

47
30

7t
2

— 1
3 2
4 ^ —' "

421 181
-s- 1V -s- 6

45 600
558 60t

205 20t
102 60t
19 000
57 00t

843 60t

228 00t

4148
34 20t

376 206

125 40t

22 80t
775 20t

809 400

22 04t>

31 330
45 600

4 888 478

35

91 206

35

20 406
9180t

5 610
61 20t
4080t

8 500
20 40t

306 00t

163 20t

30 60l
163 20t

7140t

10 20t
244 80t

479 40t

4 579
18 700

1893 44t

10 20t

95

05

Schulverband
Gesamtschulverbände sind mit *

bezeichnet

- ' 1 - -.

Dreihonnschaften
(Kettwig -Land ) . . .

Frillendors
Heisingen .

Zugang vom 14 . 7 . 2V
Karnap

Zugang vom 1 . 19 . 29
Katernberg

Umwandlung um 1 . 5 . 29
. . .. 1 19 . 21

Kettwig -Stadt
Kral )

Zugang vom 19. K. 29
. . 19 . 7 . 29

Umwandlung am 39. 5 .
' 21

Kupferdreh
Rotthausen

Zugang vom 29 . 4 . 29
.. 29 . 4 . 29
>. 7 . k . 29

Schonnebeck
Zugang vom 1 . 19 . 21

Siebenhonnschaften
(Werdeg -Land ) . . -

Zugang vom 1 . 6 . 29
Steele
Stoppenberg i . . . .

Zugang vom 1 . 8 . 21
Ueberruhr
Werden -Stadt

(evgl . u . kath . kommunal )
i Werden -Stadt , fisk. Stellen

(kath .) . . . .
Summe

Kreis Geldern .
sKreiskasse Cleve)

' Aldekerk-Stenden -Eyll
- Capellen -Jssum . .
Gapellen
Geldern
Herongen
Hinsbeck
Jssum
- Ker ?enhei m -Ker vendonk

Rechnungsjahr 1920

Zahl der

Lehrer - ! ? ^ r ° -
! rinnen -

Stellen an den
öffentlichen

Volksschulen

Unter Zugrundelegung des
Beitragseinheitssatzes von
9699 Mk . für die Lehrcr -

und 8990 Mk . für die
Lehrerinnenstelle ergibt sich
ein Gesamtbeitrag für die

Rechnungsjahr 1921

Lehrer¬
stellen

Lehrerinnen -
Stellen

-46 >^4

Zahl der

! Sn .
Stellen an den

öffentlichen
Volksschulen

Unter Zugrundelegung des
Beitragseinbeitssatzes vc, . ^
11499 Mk . für die Lehrer¬

und 19299 Mk . für die
Lehrerinnenstelle ergibt si b
ein Gesamtbeitrag für die

Lehrer¬
stellen

Lehrerinncn -
stellen

1 9 600
.

8 5 76 800 — 43 001
12 9 115 200 — 77 401
1 — 9 8K4 55 —

14 12 134 400 — 103 201
— 1 — — 4 399
42 28 403 200 — 240 801

zu 1 ab 1 zu 8 899 — ab 7 88c

10 6 96 000 51600
42 46 403 200 — 395 601
— . 2 — — 13 993

1 — 9 735 59 —

19 15 182 400 129 001
70 65 672 000 — 559 001
— 2 — — 19 291
1 — 8 933 35 —

1 — 7 849 — —

24 19 230 400 — 163 400

15 7 144 000 60 20«!
1 — 8 999 — — .

28 26 268 800 — 223 600
33 - 21 316 800 — 180 60«!

11 5 105 600 43 00 !»
11 8 105 600 i 68 80«'

14 15 134400 129 000
362 ' 291 3 522 373 40 2 529 212

> k m 5
— 1

3 4 28 800 . 34 400
1 — 9 600 — —

3 2 28 800 — 17 200
9 8 86 400 — 68 800
1 1 9 600 — 8 601
3 4 - 28 800 - -- 31400
6 3 57 600 — 25 800
2 2 19 200 — 17 200

zu

1
8

13

14

43

1
19
>3

zu 1
19
72

2̂4

16

28
3

11
11

^ 14
368

1

i

5
9

14

27

ab 1
6

48

ab 1
15
67

19

26
21

1
5
8

15
296

-i- 1
— 2

11400
94 200

148 200

159 600

490 200

zu 5 799
114 000
490 200

zu 9 591
216 600
820 800

39

273 000 —
5 799 —

182 400

-319 200
376 200

7 999
125 406
125 400

159 006
4 219 961

34 206
11406
34 206

102 606
11406
34 206
68 406
22 806

30

51006
91806

142 80l
" 275 40l

ab 5199
61 206

489 606

ab 8 554 85
153 00l >—-
683 406 —

193 806 —

71406 -

265 200
214 200

9 899
51000
81600

153 000 -
3 012 34 ! .

"
15

40 800 -

20 400 -
81 600 -
10 200 -
40 800 -
30 600 -
20 400 -



Schulverband

Gesamtschulverbände sind mit *
bezeichnet

Rechnungsjahr 1920 Rechnungsjahr 1921

Zahl der
Lehrer- !^

> rmnen -
Stellen an den

öffentlichen
Volksschulen

Unter Zngrm
BeitraqSeinhl
9600 Mk. für

und 8600
Lehrerinnenst
e .n Gesamlbe

Lehrer¬
stellen

delegnng des
itssatzcs von

die Lehrer¬
ik k. für die
elle ergibt sich
itrag für die
Lehrerinnen-

Stellen
»46 ^

Zahl der
Lebrer- !^eyrer- ^
Stellen an den

öffentlichen
Volksschulen

Unter Zugrur
Beitragseinhl
11400 Mk . fr

nnd 10200
Lehrerinnenst
ein Gesamtbi

Lehrer¬
stellen
46 ! ^t

delegung des
itssatzcs von

ir die Lehrer -
Mk . für die
llle ergibt sich
itrag für die

Lehrerinnen¬
stellen

1 > 2 3 4 ü 6 7

10

Kevelaer
Umwandlunig am 1 . 6 .

Leuth
- Bürgermeisterei Nieuk ^r
Pont
Sevelen
Stenden
Straelen . . . . .

Zugang am 20 . 4
Tmisteden - Kleinkevelaer

Beert
Vernum
Wachtendonk . . .
Walbeck
Wankum"

Bürgermeisterei Weeze
Wetten

Zugang am 1 . 11 .
Winneckendonk . . .

Summe

Kreis Eladbach .
(Kreiskasse M .- EladbaH )

Eiesenkirchen . . .
Zugang vom 1 . 10 . t0

Hardt
Zugang vom 10 . 11 . tl

Kleinenbroich . . .
Korschenbroich . . .

Zugang vom 1 . 0.
Liedberg
Neersen . . . . .
Odenkirchen . . . .

Zugang vom 13 . 4.
.. 27 . 0 .

Pesch
Schelfen
Schiefbahn . . . .

Zugang vom 1 . 6.
Viersen

Zugang am 13 . 4 . 1
Umwandlung „ 1 . 1 . jg

10

Suim le

10

3
4
1
3
1
6
1
1
2
2
4
4
2

86
4- 1

14
1
5

4
7

3
4

47
1 —
1 —

2
4
6

62

14

1
6
2
3
1

1
2
2
5
3
3

6
1
1
S

84
1

12

3
7
1
1
4

34

2
6
1

15

138
4- 14 -

96 000

28 800
38 400

91
28 800

9 600
57 t 00

9 0i03
9 ( 00

00

19
19 k 00
38
38 4 00
19k 00

76 ( 00
28 ( 00

38
834 ( 93

134
4

48

38 400
67 k 00

28 800
38 400

451k 00

00

00

00

400
810
( 00

19
38
57

200
400
600

595 200

1 (8 1 521600

— 120

51
17
25

8
— 77
;s

17
17
25
25
25
51

8
3

s- 25
35

40« —

725

103

- 34

25
60

34
292

17
51

7
387

- 1029

601
60,
20«
80 ,
60 ,
40 ,

60,
20l
20,
80«
80«
80,
60,
60 ,
S83
80<
983

20(

40(

80l
20(
883
60(
40(
40(

20(
60(
IM
00(

85(

10
— zu 1

3
— 4
— 1
— 3

1
— 8

— 1
— 2
— 2
— ' 4
— 4
— 3
— 8

3
35 —

ab

35 89
-s- 1

— 16

— 5
1

— 4
7

35 —
3

— 4
47

— 2
4
6

70 —
62

^ »u ^
05 160

1 ab

-s- 2 -s-

14
1
1
6
2
3

1
10

1
2
2
3
3
2
6
2

114
zu 9

34
45
11
34
11
91

11
22
22
45
45
34
91
34

85
1

1024

12 182

4 57
4

3 4st
8 79

1
4

34
1
1

2
7

34
45

535

22
45
68 4

70645
1 -
1 zu 2

20
3
1

1831

0 (X
500
20,
60«
40 ,
20,
40l
20 ,

40(
80(
80(
60l
60,
20t
20(
20 ,

60 » —
10(

40(

00(
»00
60

80 (

20(
60(
80(

800
600

00

800

Z50
150

142
ab 8

10
61
20
30
10

102

10
20
20
30
30
20
61
20

30
— 858

— 122

40
70 - I

30
81

10

800 -
500
200 -
200 -
400 -
600 -
200 -
000 -

200 -
400 -
400 -
600 -
600 -
400 -
200
400 -

600 -
500 -

400 —

800 -

600 -
600 -

200 —
40800 —

346
9
7

20
71

459
S

ab 2
70 ( 248

800 -
890 —
793 35

400 —
400 -

000 —
869 —
150 —
933 35

Schulverband
GesamtschulverbSnde sind mit *

bezeichnet

Rechnungsjahr 1920 Rechnungsjahr 1921

Zahl der

Lehrer- !r.eyrer ^ rnmeir--
Stellen an den

öffentlichen
Volksschulen

2

Unter Zugrundelegung des
Beitragseinheitssatzes von
9600 Mk . für die Lehrcr-

und 8600 Mk . für die
Lehrerinnenstelle ergibt sich
ein Gesamrbeitrag für die

Lehrer¬
stellen

^ !

Lehrerinnen -
Stellen

Zahl der
" ehrer- 1 ? °hre -- eyrer ^ rinnen -
Stellen an den

öffentlichen
Volksschulen

Unter Zugrundelegung des
Beitragseinheitssatzes vo .c
11400 Mk . für die Lehrer¬

und 10200 Mk . für die
Lehrerinnenstelle ergibt si b
ein Gesamtbcitrag für die

Lehrer¬
stellen
46 !

Lehrerinnen¬
stellen

I
I '46

Strümp . . . .
Traar
Uordingen . , .

Zugang vom 12.
Willich

5. 20

2
3

18

10
Summe

Kreis Dinslaten .
(Kreiskasse Hamborn )

Bruckhausen
Buchholtwelmen . . . .
Dinslaken . . . . . . .

Zugang vom 1 . 6 . 20
„ 24 . 9 . 20

Umwandlung am 1 . 10. 20
Zugang vom 1 . 1 . 21

.. 1 . 2 . 21
Dinslaken (jüd . Schul¬

sozietät )
Gahlen
Gartrop -Bllhl
Hünxe
Löhnen
Mölken
- Möllen -Walsum . . . .
Spellen

Zugang vom 15 . 4 . 21
Voerde

Abgang am 1 . 9 . 21
Walsum

Zugang vom 20 4 . 20

75
4- 2

2
1

49

zu 2
3
1

1
9
2
4
4
3
3

11

38
1
1
4

Summe 135
->- 9

1
2

15
1

10

19 200
28 800

172 800

96 000
60

4- 1
731200

ab

29
1
1
2
1

19 200
9 600

470 400

Zu

1

23

9 900
7 200
1900

9 600
86 400
19 200
38 400
38 400
28 800
28 800

105 600

76 800

364 800
9 093
8 800
5 253

62
4- 4
— 2

1 337 546

8 60(
17 20l

129 00(
7 921

86 000
523 620 0l

249 400
719 ,
9 91

ab 8 900
215 ,

17 200

17 20» -
43 004 -

8 604 -

197 804 -

4 70,

70 . 545 244

0i

U

k

1k

^1(
7?

1 —
50

7t
'2 .

'

1 —
2

1i

(

41

1l 14i
0-

1
2

15

10
62

31

2
6
1
1

— ab 1
24

66
ch- 4
— 1!

22 80 (
34 2ttl

216 60(

114 00 ,
888 82 (

22 80l
11 4» ,

638 40 ,

11 40(
102 60(

2280 ,
45 60(
45 60(
34 20 ,
34 20(

125 40(

9120 ,

467 40(

22 040
17 353

2 390
1 694 78«

10 204
20 404

153 004

102001"
632 401

35

35
7V

316 201

20 401 —

ab

20 401
61 201

9 801
10 201

8 50 ,
244 801 —

9 89(

7 29k
510 (

696 72150

35

15

/



Schulverband
Gesamtschulverbändc sind mit ^

bezeichnet

Rechnungsjahr 1920

Lehrer -

Zahl der
Lehre¬
rinnen -

Stellen an den
öffentlichen

Volksschulen

Unter Zugrundelegung des
Veitragseinheitssatzes dvn
9699 Mk . für die Lehrer¬

und 8600 Mk . für die
Lehrerinnenstelle ergibt sich
e n Gesamtbeitrag für die

Lehrer¬
stellen

Lehrerinnen
Stellen
^

Rechnungsjahr 1921

Zahl der

Lehrer - !^eyrer ^
Stellen an den

öffentlichen
Volksschulen

Unter Zugrundelegung des
Beitragseinheitssatzes von
11400 Mk . für die Lehrer -

und 10200 Mk . für die
Lehrerinnenstelle ergibt sich
ein Gesamtblitrag für diev

Lehrer -
stcllen

Lehrerinnen¬
stellen

i

Kreis Düsseldorf .
Ängermund
-Zenrath

Zugang vom 10 . 5 . 20
20 . 4 . 24

Zreitscheid -Selbeck
ffalcum . .
Sckamp . , .
>lggerscheidt
ffrkrath . .
>öarath . .
rasselbeck-Crumbach

Kilden . . . .
Zugang vom 10 . 5 . 20

. . 1 - 7 . 20

. . 20 . 7 . 20

.. 15 . 11. 20

.. 1 - 12 . 20
Kösel . .
niomberg -Bracht - Bell -

scheidt . . . . .
Homberg -Bracht -Bell -
scheid - Meiersberg

Hubbelrath
Huckingen

Zugang vom
Kaiserswerth
Lauppendahl
Lintorf
Lohausen
Meiersberg
Metztausen
Mintard . .
Mündelheim .
Ratingen . .

Zugang um
Schwarzbach' Wittlaer -Bockum

5
53

5
2
4
2

15
1
1

35

1
1
2

20 .

V.

4.

4.

20

21

Summe

Kreis Essen.
' Bredeney -Dreihonn -

schaften (Kettwig -
Land )

Abgang vom 1 . 12 . 21
^ yfang

1
1

26
3
5
4
7
2
1
2
1

11
20

1
1

210
7

2

6

2
40
1

1
1
3
1
8

23
1

3 —

1 —

19

2
2
2
2

1
6

19

134
-st 3

48 000
508 800

48 000
19 200
38 400
19 200

144 000
9 600
9 600

336 000

7 200
6 709
7 253

28 800

9 600

9 600
9 600

249 600
27 280
48 000
38 400
67 200
19 200

9 600
19 200

9 600
105 600
192 000

9 600
9 600

2 064443

19 200

57 600

17 20t
344 0»t

7 075

8 60t
8 60t

25 80t
860t

68 80t

197 80t
7 536

05

2 860

8 60t

163 40t

17 20t
17 20t
17 20t
17 20t

8 60t
5160 «!

163 40t

8 60«!
10 1 170 47t 6t

34 4W

0ts

7t

o
53

5
2

a
15

1
1

39

2
41

1
1
1
3
1
8

05

57 00c
604 200

57 00t
22 800
45 60t
22 800

171 000
11 40t
1140t

444 60t

3

1

1
1

29

5
4
7
2
1
2
1

11
22

1
1

'
215

'
139

ff- 2

21

1
6

19
1

1

34 20t

114M

11400
11400

330 600

57 000
45 60t
79 80t
22 80t
1140t
22 80t
1140t

125 40t
250 800

1140t
1140t'

2 451 000

ab
2 —
1
6 4

22 80t
3 800

68 400

7V

20 40t
418 20t

9 601
10 20t
10 200
30 60t
10 200
81 60t

255 00t —

10 20t

214 20t

20 40t
20 40t
20 40t
20 40l

10 20t
6120t

193 800
9 860

10 20t
l
'
437 321

40 800

70

Schulverband
Gesamtschulverbände sind mit *

bezeichnet

Rechnungsjahr 1920

Zahl der

Lehrer - 1 ? ^bre -
^ Finnen -

Stellen an den
öffentlichen

Volksschulen

.Unter Zugrundelegung des
Beitragseinheitssatzes von
96S9 Mk . für die Lehrer¬

und 8600 Mk . für die
Lehrerinnenstelle ergibt sich
ein Gesamlbeitrag für die

Lehrer¬
stellen

Lehrerinnen
Stellen

^

Rechnungsjahr 1921

Zahl der

Lehrer - Lehre -
rrnnen -

Stellen an den
öffentlichen

Volksschulen

Unter Zugrundelegung des
Beitragseinheitssatzes von
11400 Mk . für die Lehrer -

und 10200 Mk . für die
Lehrerinnenstelle ergibt sich
ein Gesamtblitrag für die

Lehrer¬
stellen

>
Lehrerinnen¬

stellen

Salingen
Zugang vom 29 . 4 . 1920

26 . 4 . 1920
„ 29 . 4 . 1920

4 . 1 . 1921
Sterkrade . . 3 . . .

(Kreiskasse Hamborn )
st Zugang vom 1 . 10 . 1920

. . 24 . - 5 . 1921
0 . 7 . 1921

15 9. 1921
.. . . l

'
. 1 2 . 1S21

Summe

2. Landkreise .
Kreis Eleve .

Altcalcar . . . . .
Appeldorn . . . . .
Asperden
- Calcar -Altcalcar (evgl .)
- Calcar -Hanselaer (kath .)
Calcar ( jüdisch ) . . .
Eleve . . . . . .

Zugang vom 1 . 10. 20
.. 1 9 . 20
. . 0 . 7. 21

Cranenburg
Donsbrüggen
Emmericher -Eyland . .
Goch

Abgang am 1 10 . 20
Zugang vom 28 .

' 4 . 21
21 . 4 . 21

.« Grieth -Bylerward -Wissel -
. ff ward

" Griethausen -Brienen -
Salmorth

Hafsum
Hau

Zugang vom 1 . 3 . 21
Hönnepel
Hammersum
" ?>uisberden -Bylerwvrd^ Hülm-Weeze . . . .

(Bauerschaft Helsum)
(Kr . Eleve ) (Kr . Geldern )

Keeken -

113
2
1
1
1

117

57

82

4 223
st 52
- 1

3 338
-st 30
— 1

ab

3 2
3 2
1 —

3 3
1 —

27 24
— > 1

3 —

9 5
1 1
1 .—.

2V 19
1

-

2 1

2 3
1 1
3 - 2

— 1
1 1
1 1
1 —

1 1

3 1

1 084 800
18186

8 933
8 853
2 322

1 123 200

4 800

70
35
35
60

0 959 475 50

19 200
28 800
28 800

9 600
28 800

9 600
259 200

16 800

86 400
9 600
9 600

192 000
rb 4 800

19 200

19 200
9 600

28 800

9 600
9 600
9 600
9 600

28 800

490 20»

705 200

8 931188

8 600
17 200
17 200

25 800

206 400
4 369

43 000
8 600

163 400

8 600

25 800
8 600

17 200
716 7
8 600
8 600

8 600

8600

40

118

118

57

82

4 291 3 377
ff 11 -ff 1

— 4

2
3
3
1

1
30

1
9 .
1
1

20

1
2
2

3

25

a
1

19

1
1

1 —

1 345 200

1 345 200

8 396
18 620

7 609
18 981 466

22 800
34 200
34 200
11400
34 200
11400

342 000

8 396
102 600

11400
11400

228 000

22 800

22 800
11400
34 200

11400
11 400

11 400
11400

34 200

581 400

836 400

8 719

Z4 430 319

10 200
20 400
20 400

30 600

255 000

89 I —
51 000
10 200

IM 800

9 435
9 633

— ! 10 200

30 600
10 200
30 600

10 200
10 200

10 200

10 200 -



Schulverband
Gesamtschulverbände find mit *

bezeichnet

Rechnungsjahr 1920

Zahl der

Lehrer - ! ? °^ re -
^

>rinnen -
Stellen an den

öffentlichen
Volksschulen

Unter Zugrundelegung des
Beitragseinheitssatzes von
9600 Mk . für die Lehrer¬

und 3600 Mk . für die
Lehrerinnenstelle ergibt sich
ein Gesamtbeitrag für die

Lehrer¬
stellen

.

Lehrerinnen -
Stellen

^

Rechnungsjahr 1921

Zahl der

Lehrer - ! ? °hre -
^ j rinnen -

Stellen an den
öffentlichen

Volksschulen

Unter Zugrundelegung des
Beitragseinheitssatzes von
11400 Mk . für die Lehrer -

und 10200 Mk . für die
Lehrerinnenstelle ergibt sich
ein Gesamtbcitrag für die

Lehrer¬
stellen
^ !

Lehrerinnen¬
stellen

4. 20

" Keeken -Salmorth
Kellen . . . .

Zugang vom 20.
15 . 5 . 20

„ 1 10 . 21
Keppeln
Kessel . .
Louisendorf
Materborn
Mehr . .
Neulouisendorf
Niedermörmter
Niel . . .
Palzdorf

Zugang vom 17 . 5 . 20" Rindern -Warbhausen
Zugang vom 1 10 . 20

Salmorth (evgl .)
Schneppenbaum
Till -Moyland
Iledemerbruch . . . ." Uedem - Uedemerfeld (ka

'
th . )

Zugang vom 1. 6 . 20
" Uebem -Uedemerfeld -

Keppeln (evgl .) . . .
Warbeyen . . . . . ." Wissel -Wisselward . . .
Wyler . . r . . .
Zyfflich . . . . . .

« umme

7 . 20

Kreis Crefeld .'
Anrath . . .

"
.

Zugang vom 1 .
Zischeln
Eellep -Stratum . .
Ilverich . . . . .
Langst -Kierst . . .
Lank -Latum . . . .

Zugang vom! 18 4 .
Nierst
Ossum -Vösinghoven
Osterath

Zugang vom 1 . 11 . 20

21

1 1 9 600 - 8 600 -
5 6 48 000 - 31600
1 — > 9 693 <>5 —
1 — 8 438 ' 5 —

2 2 19 200 17 200
3 1 28 800 8 600
1 1 9 600 8 600
4 4 38 400 34 400
1 1 9 600 8 600
1 — 9 600
2 1 19 200 8 600
1 — 9 600
5 3 48 000 23 800
1 — 8 387 î6 '
2 2 19 200 — 17 200
1 — 4 866
1 — 9 600
5 3 48 000 25 800
2 1 19 200 8 600
1 1 9 600 8 600
3 4 28 800 34 400
1 — 8 666 - —

1 9 600
1 1 9 600 8 600
2 1 19 200 8 600
1 1 9 600 8 600

1 1 9 600 8 600
132 103 1 317 919 Z0 890 816

-st 8 -st 2
- 1

6 6 37 600

i,

31600
1 — 7 266 —

18 12 172 800 — 103 200
2 1 19 200 — 8600
1 9 600 -— —

1 1 9 600 — 8 600
3 4 48000 — 34 400

1 1 9 600 8 600
1 1 9 600 — 8 600
7 6 67 200 — 31 600
1 4666 l

70

2
3
1
4
1
1
2
1
6

1
ff
2
1
4

140 103
> 2 Z- 2

18
2
1
1
ff
1
1
1
7

13
1

1
4

1
1
7

11400
79 800

5 700
22 800
34 200
11400
43 600
11400
11 400
22 800
11 400
68 400

34 200

11 400
37 000
22 800
11 400
43 600

11400
11 400
22 800
11400
11 400

10 200
61200

1 610 096 Z0

79 800

203 200
22 800
11400
11 400
37 000
11026
11 400
11 400
79 800

20 400
10 200
10 200
40 800
10 200

10 200

30 600

20 400

30 600
10 200
10 200
40 800

10 200
10 200
10 200
10 200

1 090 068

71 400

122 400
10 200

10 200
40 800

10 200
10 200
71400

Schulverband
GesamtschulverbSnde sind mit *

bezeichnet

Rechnungsjahr 1920

Zahl der

Lehrer - !^
j rinnen -

Stellen an den
öffentlichen

Volksschulen

Unter Zugrundelegung des
Beitragseinheitssatzes von
9669 Mk . für die Lehrer¬

und 8666 Mk . für die
Lehrerinnenstelle ergibt sich
ein Gesamtbeitrag für die

Lehrer¬
stellen

Lehrerinnen -
Stellen
^ I

Rechnungsjahr 1921

Zahl der

Stellen an den
öffentlichen

Volksschulen

Unter Zugrundelegung des
Beitragseinheitssatzes von
11466 Mk . für die Lehrer¬

und 16266 Mk . für die
Lehrerinnenstelle ergibt sich
ein Gesamtbcitrag für die

Lehrer¬
stellen

Lehrerinneu¬
stellen

, 1 6

Vynen
Warbt
Tanten

Summe

Kreis Neuss .
(Kreiskasse M .-Madbach )

Büderich
Zugang vom 26 . 4 . 26

Büttgen
^ Zugang vom 26 . 4 . 26

Umwandlung vom 1 . 6 . 21
Dormagen
Frixheim -Anstel . . . .
Glehn

Zugang vom 1 . 5 . 26
Eohr -Vroich

(Kreis Neuß)
(Kreiskasse Erevenbroich )

Erefrath
Errmlinghausen . . .

Zugang vom 23 . 4 . 26
Hackenbroich . . . .- Holzheim-Erefrath

Zugang vom 13 . 4 . 21
Kaarst
Nettesheim -Butcheim
Nievenheim . .
Norf

'

Rommerskirchen . . .
Rosellen
Straberg
Uedesheim .

'
. . .

Zons . . .
Summe

Kreis Nees .
^ (Kreiskasse Wesel)

Bienen . . .
Bislich
Vorghees . . . .* Briinen -Weselerwalb -

W Dämmerwald . .
Crudenburg . . .
Damm

13 - s-

1
3
1

2
2
3

213
5

j- 1

63
4- 4

1
2

2
4

3
1
3
2
3
2
1
1
3

31
°

9 600
28 800
76 800

ss 808 391 30

76 800 -
9 693 ^

48 000
9 693

48 000
9 600

38 400
8 866 j-
9 600

9 600
28 800

9 613
19 200
48 000

38 400
19 200
48 000
19 200
38 400
28 800

9 600
19 200
48 000

640 800

9 600
38 400

9 600

67 200
9 600

19 200

17 200
17 209
23 809

1860 01 ?3

03

60 201

60 20 ) >-

34 409
8 60 '

25 800

! 600

8 600
17 200

17 200
34 400

23 800
8 600

23 800
17 200
23 800
17 200

8 600
8 600

23 800
438 600

8 600
23 800

8 600 -

1
3

2
2

407 219
- j- 4 - j- 4

— 1

10

6

zu 1 ab 1

1
4

2
3

1
4
2
5
2
4
3
1
2
3

11400 ^
34 200

91 200
4 661 206 70

114 000 —

68 400

zu 9 566
37 000j -
11400
57 000j -

11 400 - -

11400
43 600

22 800
57 000

11 626
43 600
22 800
37 000
22 800
43 600
34 200!

11 400
22 800
37 000

1
4
1

7
1
2

50
1

793 720

11400
45 600
11 400

79 800
11 400
22 800

20 400
20 400
30 600

2 262 783

61 200

71400

ab 8 566
40 800
10 200
30 600

10 200

10 200
20 400

20 400
40 800

30 600
10 200
30 600
20 400
30 600
20 400
10 200
10 200
30 600

301500

10 200
30 600

10 200



Rechnungsjahr 1920

' ' Schulverband

Gesamtschulverbände sind mit *
bezeichnet

Zahl der

Lehrer- 1 ?^ re -
^

^rmnen -
Stellen an den

öffentlichen
Volksschulen

Unter Zugrundelegung des
Veitragseinheitssatzes vvn
9699 Mk . für die Lehrer¬

und 8600 Mk . für die
Lehrerinnenstelle ergibtsich
ein Gesamtbcitrag für die

Lehrer¬
stellen

Lehrerinnen -
Stellen

Rechnungsjahr 1921

Zahl der

Lehrer- 1r-eyrer ^
Stellen an den

öffentlichen
Volksschulen

Unter Zugrundelegung des
B eitragseinheitssatzes von ,
11400 Mk. für die Lehrer »

und 10200 Mk . für die
Lehrerinnenstelle ergibt sich
ein Gesamtbcitrag für die

Lehrerinnen¬
stellen

! 4

Lehrer¬
stellen

-45

Diersfordt . . . .
Dornick
Drevenack . ,
- Elten - Erandstein
Elten (evgl . Schule )
Emmerich . . . .
" Esserden - Neeserward -

Speldorp . . .
Fluren
Erietherbusch . . .
Haffen -Mehr . . .
Haldern . . . . .
- Haldern -Heeren -

Herken . . . .
Hamminkeln . . .
Hüthum . . . .
Fsselburg . . . .
" ? sselburg - Heelden -

Vehlingen . . .
Laikum . . . .
- Millingen -Hurl -Heelden -

Bienen . . . .
Obrighoven - Lackhausen

Zugang vom 1 . 12
g Z

Praest
- Rees - Bergswick - Reeser

eyland - Eroin . .
Ziioong vom 16 . 10

Ringenberg . . .
Schermbeck - Vricht

Bohlingen . . . .
Brasselt
Wertberbruch . . .

Zugang vom 1 . 5
Wesel
Wc -51/süd .. .Schlulc ) ^

Summe

Kreis Solingen .
Baumberq . . .
Beraisch - Neukirchen
Burscheid . . .

Zugang vom 20 .
Eräfrath . . .

Zucmng vom 13.
. . 13.

21

20

21

2V

21
21

1
1
3

1
27

1
2

. 1
5
1

4
3

3
3

2
1

2
2
1
1
2

39
1'

148

,1
3

13

27

1
4

21

0
1

2
2

2
2

1
1

4
2

32

"-
gch

4 - 1

1
1
3
1
8

9 600
9 600

28 800

9 600
239 200

9 600
19 200
9 600

48 000
9 600

38 400
48 000
48 000
28 800

19 200
9 600

48 000
76 800

9 600

67 200

19 200
19 200
9 600
9 600

19 200

374 400
9 600

1 420 800

28 800
48 000

144 000

239 200

8 600
34 400

180 600

8 60l

23 80t
8 60l

17 206
17 20(
17 20l
17 20l

8 60l
8 60l

34 401
17 20<

8 60l

51601
3 951

8 600
8 601
8 600

273 200

812 33!

8 600
8 600

23 800
8141

68! 800

2?

21

11

1 11400
1 — 11400
3 1 34 200

— 4 —

1 — 11 400
26 20 296 400

1 1 11400
2 — 22 800
1 — 11400
3 3 37 000
1 1 11400

2 43 60«
3 2 57 000
5 2 37 000
3 2 34 200

2 1 22 800
1 11400

3 4 37 00l
5 2 91206

— 1 —

1 — 1 628
1 1 11406

7 7 79 806

5 22 800
1 22 806

i
' 1 11400

l 1 11406
s — 22 806

, 1 — —

39 32 444 606'
l — 11406

147 94 1 677 4N
-R 2

1 34 206
1 37 006

13 4 171 006

27 8 307 806
1 >—

— 12 540

60

10 201
40 801

204 001

10 201

30 601
10 201

20 401
20401
20401
20 401

10 200
10 201

40 800
20 400

3 409

10 200

71400

10 200
10 200
10 200

9 350
326 400

60 971330 —

10 200
10 20 )
40 800

81 60 )
9 866

^ Schulverband

Gesamtschulverbände sind mit *
bezeichnet

Rechnungsjahr 1920 Rechnungsjahr 1921

Zahl der

Lehrer- ! ? °brc -
^

i rinnen -
Stellen an den

öffentlichen
Volksschulen

Unter Zugrundelegung des
Veitragseinheitssatzes von
9609 Mk . für die Lehrer-

und 8600 Mk . für die
Lehrerinnenstelle ergibt sich
ein Gesamrbeitrag für die

Lehrer¬
stellen

05

Lehrerinnen -
Stellen
04 ! .

Zahl der
Lebrer^ !2-eyrer-

^Zinnen-
Stellen an den

öffentlichen
Volksschulen

Unter Zugrundelegung des
Beitragseinheitssatzes von
11400 Mk . für die Lehrer¬

und 10200 Mk . für die
Lehrerinnenstelle ergibt sich
ein Gesamtbcitrag für die

Lehrer¬
stellen

^ ^
Lehrerinnen¬

stellen
05 4

Haau . . . i . . . .
Zugang vom 28 . 11 . 21

Hardenberg -Reviges . .
Zugang vom 25 . 4 . 21

Heiligenhaus
Langenberg

Zugang vom 20 . 4 . 20
Mottmann
Müllrath . .

Zugang vom 1 . 5 . 21
Schöller . .
Belbert . .

Zugang vom 22 . 4 . 20
13 . 9 . 21

Vohwinkel
Zugang vom 2V . 4 . 20

Wülfrath
Zugang vom 20 . 4 . 20

13 . 4 . 21
Summe

reis Moers .
(Kreistasse Crefeld )

" Alpen - Huck-Drüpt -
s Bönning
Alpsray
Virten
" Bönninghardt - Veen -

Jssum . . . . . . .
Zugang vom 1 . 5 . 21

7 Borth -Wallach . . . ." Vudberg -Vierbaum . .
Vüderich
Camp
Camperbruch
Capellen . . . . . .

Eversad -Orsoy . . . .
Zugang vom 13. 10 . 20

lFriemersheim
Zugang vom 20 . 4 . 20

. . 20 . 4 . 20
Hamb

Zugang vom 13 . 4 . 21

24

34

19
28
1

26
6

2
63
1

38

24

6

11

6
8

13

34

15
1
7
2

300 119
R 2 R 3

4
1
1

3
2
7
3
7

.7
2
1

26 10
2

1
1 —

230 400 -

326 400 —

182 400 —
268 800

9 092
249 600 —

57 600

19 200 —
604 800 —

9 040 —

364 800

230 400 1-

2 898133 33

38 400 -
9 600 -
9 600

38 400

> 28 800
19 200
67 200
28 800
67 200
67 200
19 200

4 490
249 600

18186

9 600

35

51600

94 600

51600
68 800

111 800

292 400

129 000
8146

60 200
16 292

1 047 838 40

24
1

34
1

19
29

26
6

2
64

1
38

1
302

"

6

11

6
8

13

1

34

16

9

122
ch- 4 Z- 1

273 600
3 895

387 600
10640

216 600
330 600

296 400
68 400

22 800
729 600

6 270
433 200

273 600

11020
3 474 625

17 200

17 200

8 600

8 600

43 000
8 600

31 600
8 600

86 000

8146

4
1
1

I 4

3
2
7
3

3

28
"

151 — —
^ 1 —

45 600
11400
11 400

45 600

34 200
22 800
79 800
34 200
79 806)

79 800
34 200

319 200
-

11400

11

61200

112 200

61 200
81 600

132600

9 359

346 800

163 200

91 800

1 233 730

20 400

20 400

10 200
9 359

10 200

51000
10 200
61 200
10 200

112 200

9 869



Schulverband
Gesamtschulverbände sind mit *

bezeichnet

Rechnungsjahr 1920

Zahl der

Lehrer - !^ j rmnen -
Stellen an den

öffentlichen
Volksschulen

Unter Zugrundelegung des
Beitragseinheitssatzes von
9600 Mk . für die

'
Lehrer¬

und 8600 Mk . für die
Lehrerinnenstelle ergibt sich
ein Gesamtbeitrag für die

Lehrer¬
stellen

^ j

Lehrerinnen -
Stellen

Rechnungsjahr 1921

Zahl der

Stellen an den
öffentlichen -

Volksschulen

>

Unter Zugrundelegung des
Beitragseinheitssatzes von
11400 Mk . für die Lehrer¬

und 10200 Mk . für die
Lehrerinnenstelle ergibt sich
ein Gesamtbcitrag für die

Lehrer¬
stellen

Lehrerinnen¬
stellen

' ^ !!
l
s

Hochemmerich
Zugang vom 20 . 4 . 20

.. 1 . 10 . 20

.. 1 - 1 - 21
1 - S . 21

Umwandlung vom 1. 1 . 22
Zugang vom 16 . 9 . 21

.. 1 - 2 . 22
„ 1 . 8. 21

Hoerstgen
Hohenbudberg -Calden -

hausen ' .
Homberg .

Umwandlung vom -1j. 10 . 20
Labbeck
Lintfort

Zugang vom 1 . 7 . 20
^ Marienbaum -Vynen
Menzelen
Moery .

Zugang vom 14 . 9 . 20
Neukirchen . . . . .. .

Zugang vom 16 . 9 . 20

.. 1 . 11 . 20

.. 15 . 9 . 21

I Neukirchen-Repelen
(Schule Dong ) . -

Obermörmter . . .
Orsoy -Stadt - - -
Ossenberg . . . .
Rayen
* Rayen -Vluynbusch -Neu

kirchen . .
Repelen -Baerl

Zugang vom 1 . 5 . 20
. . 1 - 8 - 20

Rheinberg
Rheurdt - -
Rossenray
Rumeln - .
Saalhoff . .
Schaephuysen
Sousbeck - .

Sonsbeck-Labbeck
Veen . - -
Vierbaum
Vluyn . . -

Zugang vom 10 . 5 . 20

44 23
1 —

— 1
1 —

2 —

11
66

zu u
2

25
3
2
3

64
1
7
1
1

11
1
6
1
1

2
40

9
2
1
3
1-
2
3
1
3
1
4
1

ab

4
44
1
2

20
1
1
3

36

23
1
1

5
2

422 400
9 093

2 400

Z5 - -

19 200

105 600
633 600

zu 4 800
19 200

240 000
21 600
19 200
28 800

614400
5 253

67 200
5 299
4000

9 600
9 600

57 600
9 600
9 600

19 200
384 000

86 400
. 19 200

9 600
28 800

9 600
19 200
28 800

9 600
28 800

9 600
38 400

3 567

34 40(
378 40t

ab 436t
17 20t

172 00t
6 459
8 60t

25 80t
309 60t

65 ^ —
43 006

197 806

4 396

8 60t
17 20t

197 806
7k
5 73c

43 000
17 20l

8 60t

860t
17 20t

8 60t

8 60t
75

48

zu
i
i

1

2

11
67

2
32

2
3

65

25

ab

1
1
6
1
1

2
40

9
2
1
3
1
L

3
1
3
1
5

4
43

2
22

1
3

36

1 —

25

. 547 200

19 459
zu 2 859

1999

22 800

125 400
763 800

22800
364 806

22 800
34 200

741 000

102 606

6 296

11406
1140t
68 40t
1140t
1140t

22 80t
456 00t

102 60t
22 80t
1140t
34 20t
11 40t
22 80t
34 201
1140t
34 20t
1140t
57 00t

79

ab 2 559
5 525
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Amtsblatt

. i ' Regierung zu Düsfeldorf .
Stück 18 . Düsseldorf . Samstag den k . Mai 1922 .

Beilagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr . 37 und 38 und 18 der Sonderbeilage zum Oeffentlich . Anzeiger .

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 10 . Mai 1022, '

mittags 12 Uhr , der Amtsblattstelle zuzusenden .

Inhalt : Schlepplohntarif für den Rhein -Weser -Kanal und den Lippe - Kanal 159 , Viehseuchen -Ent -

schädigungs -Satzung 159 , Fährgeld für die Ruhrfähre Hinsel - Rellinghausen 160 , Tarif für die Werft -

pp . Anlagen der Stadt Neust 160 , Fährgeld für die Ruhrfähre am Horn 160 , Innungen 160 , 163 , 164 ,
Kollekte

'
160 , Losevertrieb 161 , 164 , 165 , Tarif für die Motorfähre Hamborn -Alsum - Baerl/Binsheim

161 , Tarif für die Werft - pp . Anlagen der Stadt Emmerich 161 , Tarif für die Altrhein -Fähren bei
Brienen usw . 162 , Führerscheine pp . für Kraftfahrzeuge 163 , 164 , Aufruhrschäden 164 , Standesbeamte
164 , Bürgermeister 164 , 165 , Konsul 164 , Notierungskommissionen an Schlachtviehmärkten 164 , Pflege¬
sätze in den Provinzialheilanstalten 165 , Tarife für die Fähren Uedesheim , Uerdingen - Mündelheim ,
Stllrzelberg , Urdenbach , Langst -Kaiserswerth , Zons und Piwipp 166 , 167 , 168 , 169 , 170 , 171 , 172 ,
Satzung

' des Zweckverbandes Hochemmerich -Friemersheim zur Errichtung einer paritätischen Mittelschule
173 , Dampfkesselüberwachung 173 , Krankenkassenbeiträge 174 .

'

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
471 . III . Nachtrag
zum Schlepplohntarif für den Rhein -Weser -Kanal
und den Lippe -Kanal von Datteln bis Hamm vom

17 . Dezember 1921 .
Auf Grund der Ziffer 3 der zusätzlichen Bestim¬

mungen werden die Schlepplöhne wie folgt erhöht !
in Tarifstelle I A . a . 1 . auf 16 Z
in den Tarifstellen I il . a . 2 und 1 A . b . auf 8 ^
Die Sätze in der Ausnahme und der zusätzlichen Be¬

stimmung l zum Tarifabschnitt l erhöhen sich ent¬
sprechend .

in Tarifstelle I L . a .
für die Güterklassen

1 2
auf der Strecke zwischen Rhein
und dem Schnittpunkt mit dem

Zweigkanal nach Herne

I
II
III
IV
V

Z
40
32
24
18
12

auf den
übrigen
Kanal¬
strecken

-Z
20
16
12

9
6

in Tarifstelle III auf 4 und 4V
in Tarifstelle IV auf 60 und 600 M .
Die Ausnahme zum Tarifabschnitt I L erhält fol¬

gende neue Fassung !
Für den Verkehr von Osten nach Westen zahlen

Kalisalze zum Düngen nur ein Zehntel Erze und
Schwefelkiesabbrände nur drei Zehntel des Ladungs¬
zuschlages der Güterklasse V.

Die Schlepplöhne dieses Nachtrages beruhen auf
dem Preis von 1091 -N für Fettnustkohle ab Zeche.
Sie treten an Stelle der durch den II . Nachtrag vom
5 . April 1922 festgesetzten Schlepplöhne am 1 . Mai
1922 in Kraft .

Berlin , 24 . April 1922 .
Der Reichsverkehrsminister .

In Vertretung ! gez . Kirschstein .
472 . Nachtrag

zur Viehseuchen -Entschädigungs -Satzung für die
Rheinprovinz vom 8 . März/27 . April 1912 .

1 . Der § 13 der Viehseuchen -Entschädigungssatzung
erhält folgende Fassung !'

§ 13-
Der Landeshauptmann wird ermächtigt , Entschädi¬

gungen zu gewähren für Verluste , die abgesehen von
dem Falle der Tötung von Vieh aus polizeiliche An -
eHvnung , durch die Abschlachtung von Rindviehbe¬
ständen aus Anlast der Maul - und Klauenseuche oder
der Lungenseuche entstehen . Eine solche Entschädigung
darf nur gewährt werden , wenn eine Verhütung der
Seuchenverschleppung durch Abschlachtung zu erhoffen
ist und wenn sich der Landeshauptmann mit der
Abschlachtung und Zahlung der Entschädigung einver¬
standen erklärt hat .

Der Landeshauptmann wird ferner ermächtigt , Ent¬
schädigungen in Höhe von vier Fünftel des
Schätzungswertes für die mehr als zwei Wochen al -



IW

ten , wegen Erkrankung an Maul - und Klauenseuche
uotgesch

'
lachteten Kälöer uud Rindet zu gewähren .

Der Landeshauptmann wird weiter ermächtigt,j
Entschädigung in Höhe von vier Fünftel
Schätzungswertes abzüglich des Wertes der verwert - !
baren Teile für die an ansteckender Vlutarmut gefal - 2
lenen und für die wegen Erkrankung an dieser Seuche
getöteten Pferde , Eiel , Maultiere und Maulesel zu
gewähren . Voraussetzung für die Entschädigungsge¬
währung ist , datz sich die Tiere zurzeit des Todes oder
der Tötung seit 90 Tagen im Bezirke des Provinziell - !
Verbandes befundcn haben , und im Falle der Tötung ,
datz der Landeshauptmann sich mit dieser und der Ent - !
schädigüngsgewährung einverstanden erklärt hat .

Die erforderlichen Beträge sind im Falle des er¬
sten Absatzes aus dem sür die Rindviehbesitzer ange - ^
sammelten Reservefonds zu entnehme » , wenn er den !
vorgesehenen Aöchstbetrag übersteigt , sonst und im
Falle des zweiten Absatzes aus den laufenden Bei¬
trägen der Rindviehbesitzer . Im Falle des dritten
Absatzes sind die erforderlichen Beträge aus den lau - ,
senden Beiträgen der Besitzer von Einhufern , aus den
Zinsen der für die Entschädigung von Einhufern an -
gesammmelten Rücklagen und im Notsalle aus den
Rücklagen selbst zu entnehmen .

2 . Die Satzungsänderung tritt mit rückwirkender
Kraft vom 1 . April 1921 ab in Geltung .

Porstehender vom Rheinischen Provinzialausschutz
auf Grund der Ermächtigung des Provinziallandtages
vom 15 . Juli 1921 am 11 . Februar 1922 beschlossener
Nachtrag wird hierdurch gemäß KK 12 , 29 des Aus¬
führungsgesetzes zum Viehseuchengesetz vom 25 . Juli
, 911 sGSS . 1191 genehmigt .
! . 1 III 1 12159 . M . f . L . II 1 > 740 . M . d . I .

Berlin . 8 . April 1922 .
Der Minister für Landwirtschaft , Domänen u . Forsten .

Im Auftraget gez . Hellich .
Der Minister des Innern .

sL . S . I Im Auftraget gez . Aoegg.

,o
179n. IV . Nachtrag

zum Tarif für die Werft - und Hafennulageu der
Stadt Neutz vom 17. Februar 1921 .

desj l . Der Tarifnachtrag III vom 91 . Dezember 1921 wird
aufgehoben .

. Anstelle der bisherigen Zuschläge sind zu zahlen zu
den Tarifsätzen untert
K > Werftgeld 100 ?»
I '<1 Krangeld

1 . für Kies . Steine aller Art , Salz , Sand ,
Schlacken , Braunkohle und Kohle mit
Nebeuarten , sowie Erze 259 "/»

2 . für die übrigen Güter 9507»
V ) Wiegegeld , I >1 Werftlagergeld , IZ Hafen¬

liegegeld , und >Z Schutzgeld 1007.
Dieser Nachtrag tritt sofort in Kraft .
Zugleich im Namen des Finanziniuisters und des

Ministers für Handel und Gewerbe .
Coblenz , 1« . April 1922 . Nr . 2971 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
Rheinstrombau Verwaltung .

In Vertretungt Unterschrift .

Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffentlichen
Kenntnis gebracht . I U 2122 I . Aug .

Düsseldorf . 27 . April 1922 .
Der Regierungspräsident .

171 . Das Fahrgeld sür die Ruhrsähre am Horn bei
Bergerhausen km 19 der Ruhreinteilung wird hiermit
auf die Dauer von 9 Iahren auf 1 Mark für jede
Person erhöht .

Kinder unter ö Jahren in Begleitung von Erwach¬
senen sind vom Fährgelde befreit .

Die Tariferhöhung tritt mit dem Tage der Veröf¬
fentlichung durch das Regierungsamtsblatt in Kraft .
'

Düsseldorf , 22 . April 1922 . I U 1015 V7
Der Regierungspräsident .

175 . Auf Grund des Z 100 u . Absatz 2 RGO . ordne
ich hiermit an , datz die Mitglieder der Zwangs -
iunung sür das Bäcker - und Konditorhandwerk zu
Sterkrade , soweit sie Nur -Konditoren sind , mit
Ende Mai dss . Ihrs . aus dieser Innung ausscheiden

479. Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung und einer am 1 . Juni dss . Ihrs . sür den Bezirk des

vom 91 . Oktober 1908 I . II . 1091 (Regierungsamts - >Stadtkrel,es Sterkrade zu errichtenden Zwangsrnnung

Bekanntmachungrn der Provinzialbehörde .

blatt Stück 15 vom 7 . November 1908 S . 510 , wird ^ ir das Konditorgewerbe angehören . Diese

hiermit folgendes bestimmt ! l " lM den Namen „ Zwangsmnung sur das K

I . Das Fährgeld für die ruhrfiskalischen Fähren Zu Prndwert
Hinsel-Rellinghauseu (St . Anneufähre ) bei km 11 ,

" "

der Ruhreinteilung und zu Pohmühle - Heisingen
bei kni 95,5 der Ruhreinteilung wird ans die Dauer
von 9 Iahren auf 1 Mark für jede Person erhöht .
Kinder unter 5 Iahreu in Begleitung von Erwach - !
senen sind vom Fährgeld befreit

MNUNg
Konditor -

Sterkrade " und hat ihren Sitz in
^Sterkrade .

Vom 1 . Juni 1922 ab gehören alle Gewerbetrei¬
bende, die im Stadtbezirk Sterkrade das Konditor¬
handwerk betreiben , dieser Innung an .

Düsseldorf , 20 . April 1922 . I b V 1774.
Der Regierungspräsident .

9 . Die Tariferhöhung tritt vom Tage der Verösfent - 170 . Die Hauskollekte der katholischen Pfarrge¬
meinde Wedau , die durch den Erlatz des Herrn Ober -

1922 . I II 1015 . Präsidenten der Rheinprovinz vom 9 . November 1921
Der Regierungspräsident . 2 Nr . 551 II bei den katholischen Bewohnern der

lichung durch das Regierungsamtsblatt in Kraft .
Düsseldorf , 22 . Apri



! »
Rheinprovinz für das Jahr 1922 genehmigt worden
ist wird noch von folgenden Personen eingesammelt!
Herm . Zerregen , Köln ! Jak. Recht . Köln ! Wilh . Wil -
berg Köln ! Fritz Scheifgen, Braubach! Paul Bey¬
der,

'
Wissen (Sieg » ! Ioh . Weber. (tzrengelsbitz (Sieg -

kreisl ! Karl Sönges , M .Gladbach ! Jak. Grohs,
MGladbach ! Ios . Hursel , Priimmern ( Rhld . ) ! Wilh .
Brechrefeld , Orten bei Elfen ! Ios . Frey , Neuß ! Ioh .
Dillenburg , Sohren ( Kr . Zellj ! Jak. Dillenburg , Soh-
ren lKr . Zells ! Pet . Mensch , Sinthern ( Kr . Kölns !
Ios . Schumacher . Sinthern ( Kr . Kölns ! Franz Hense ,
Wodan ! Jakob Claazen , Wodan ! Frau Jakob Claa-
zen, Wodan ! Heinrich Leuferding. Wodan ! Conrad
WKlfslau, Wodan ! Frau Conrad Wolfslau , Wedau !
Jakob Hermanns, Wodan ! Franz Haupt, Wodan !
Frau Franz Haupt, Wodan . U H 26».

Düsseldorf , 25 . April 1922 .
Der Regierungspräsident .

477 . Perf . d . Ai . d . F . n . d .
'

Fin . - Min . v . 22 . 1 »,
1921 — IV 17 Lot . 4 . 2 lV bezw . I 17 1 1849 , betr . Ge¬
nehmigung einer Geldlotterie für den Invalidendank ,
Berlin ' s , l . Zweck ! Unterstützung hilfsbedürftiger
Beteranen früherer Kriege ! 2 . Spielkapital ! 1 8»» »»»
Mark einschließlich Reichsstempelabgabe! 9 . Reiner¬
trag ! 7,»» »»» Mark ! t . Gewinnbetrag ! 5»» »»» Mark !
5 . Zahl der Lose ! 9»» »»» Stück ! 6.» Preis des Einzel -
loses ! 5 Mark ausschließlich Neichsstempelabgabe! 7 .
Losabsatzgebiet ! Preußens 8 . Ziehungstage ! 19 . bis
22 . August 1922 . I V 1125 .

An die Oberpräs . u . d . Landes- und Ortspolizei¬
behörden .

- ) Bergt . MBliV . 1922 S . 115 .
Düsseldorf , 26 . April 1922 .

Der Regierungspräsident .
478 . Tarif

für die Motorboot -Fähre
Hamborn - Alsum -Baerl/Binsheim .

(Gültig sofort . s
V A l l g e in e i n e B e st i m m u n g e n .

1. Auf Beförderung mit der Fähre haben nur die¬
jenigen Personen Anspruch , die sich im Besitze eines
gültigen Fahrscheines befinden. Durch Lösung oder
Benutzung eines solchen unterwirft sich der Fahr¬
gast den geltenden Fahrbedingungen . Der Fahrgast
hat selbst dafür Sorge zu tragen , daß er in den Be¬
sitz eines Fahrscheines gelangt . Das Fahrgeld ist
möglichst abgezählt bereit zu Haltens die '

Fahrtaus¬
weise sind während der Fahrt aufzubewahren und
den Aufsichtsbeamten aus Berlangcn vorzuzeigen
bezw . zur Prüfung auszuhändigen.

2 . Der durch Beschädigung des Bootes entstandene
Schaden ist vom Urheber zu ersetzen. Außerdem ist
bei Berunreinigung eine Reinigungsgebühr von
2 » Mark sofort an denONotorbootführer zu zahlen.

1>. Fahrpreise ,
as Für gewöhnliche Ueberfahrten am Tage 9, »» M
b ) Für unverzügliche Ueberfahrt, die auf

Verlangen geschehen muß , am Tage je
Person ^ 1, »» -N
mindestens aber 2» ,»» Ul

c > Für auf Verlangen vorzunehmende
Nachtfahrt nach 12 Uhr je Person 25,» » , 4t

d ) Für Gegenstände und Traglasten , die
den Platz einer Person einnehmen, Personentarif .

e ) Für Bereine und Schulen von min¬
destens 5 » Teilnehmern nach vorheriger
Anmeldung und unter Benutzung der
fahrplanmäßigen Fahrten für Hin - und
Rückfahrt von Hamborn nach Baerl -
Binsheim od . umgekehrt für jede Person 9,»»

f > Kinder unter 4 Jahren sind abgaben¬
frei , sofern sie einen besonderen Sitzplatz
nicht einnehmen.

Zusätzliche B e st i in m u n g e n .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande zu

entrichten .
2 . Die Zeiten der fahrplanmäßigen (gewöhnlichen)

Ueberfahrten und die Dauer der Nachtzeir werden
auf einer Tafel an der Fähre bekannt gegeben .

9 . Der Fahrgast muß einen Personalausweis mit
Lichtbild bei sich führen, ausgenommen Kinder un¬
ter 14 Iahren in Begleitung Erwachsener .

Befreiungen .
Bon der Entrichtung des Fahrgeldes sind befreit!

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung, wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen.

2 . Transporte für unmittelbare Rechnung des Staa¬
tes oder des Reiches.

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen - die
von der Postbesörderung ledig zurück kommenden
Postfuhrwerke und Postpferde, die Briefträger und
Postboten , desgl . Personensuhrwerke, welche durch
Privatunternehmer eingerichtet und als Ersatz für
ordentliche Posten ausschließlich zur Beförderung
von Reisenden und deren Effekten und Postsendun¬
gen benutzt werden.

4 . Hilfsfuhren bei Feuerbrünsten und ähnlichen Not¬
ständen aus dem Hin - und Rückwege nebst dein zu¬
gehörigen Personal .
Koblenz , 19 . April 1922 . b . Nr . 9»U5 .

Der Oberpräsideut der Rheinprovinz.
( Rheinstromba» Verwaltung. )
Im Auftrage ! Unterschrift .

479 . lil . Nachtrag
zum Tarife für die Werst- und Hafenanlagen der

Stadt Emmerich vom 23 . Juni 1921 .
l . Der Kops des Abschnittes 17 erhält folgende abge¬

änderte Fassung!
„ 17 an Hafengeld

( nur im städtischen Industriehafen )
von allen Fahrzeugen, Schwimmkörpern und
Flössen , welche länger als 24 Stunden im Hafen
bleihen, sind für dessen Benutzung innerhalb eines
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mit dem 1 . Oktober beginnenden und mit dem 36 ,
September des folgenden Inhres endenden He¬
bungsjahres zu entrichten .

"

2 . Unter 15 2 ist statt „von größeren Fahrzeugen und
zwar „ von Fahrzeugen und zwar " und

3 . Unter „Ausnahme " zum Abschnitt 15 statt „Hafen -
liegegold "

„Hafengeld " zu lesen .
Dieser Nachtrat tritt sofort in Kraft .
Im Namen des Finanzministers und des Ministers

für Handel und Gewerbe ,
Coblcnz , 18 . April 1622 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Rheinstrombauverwaltung .)

In Vertretung Langen .

Fähr - ^
geld ! >

Z

56
166

Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffent¬
lichen Kenntnis gebracht . I 15 2429 .

Düsseldorf , 26 . 4 . 1922 .
Der Regierungspräsident .

486 , Tarif
für die Altrhein -Fähren bei Vrienen , Salmorth und

bei Düffelward -Schenkenschanz .
Es sind zu entrichten ab sofort !

I . Von Personen einschließlich der
Traglast !
1 . In Nachen oder auf Schulden !

a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für
jede Person
aber mindestens zusammen

b) für eine besondere unverzügliche
Ueberfahrt mittels Nachens , welche
auf Verlangen geschehen muß , von
den überzusetzenden Personen zu¬
sammen , wenigstens !

bei Tag
bei Nacht <

wenn die Abgabe nach dem Satze zu
1 a von den einzelnen erhoben , nicht
inehr beträgt .

2 . Auf Dampf - oder Kraftbooten , für
jode Person einschließl . der Traglast
Anmerkung ! Kinder unter 4 Jahren

sind abgabenfrei , sofern sie einen be¬
sonderen Sitzplatz nicht einnehmen .

II . Von Tieren !
a ) für ein Pferd oder Maultier
b ) für ein Stück Rindvieh oder einen

Esel
c ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein an¬
deres Stück kleines Vieh

d ) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 16 Stück
Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhr¬

werken befördert werden , wird eine
besondere Abgabe nicht erhoben .

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für
die dazu gehörenden Personen nach I 1

266
236

26

266

125

46

46

V .

VI ,

und für das Gespann nach II !
a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk ( siehe

zusätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk ,
für Lokomobilen , Dampfmaschinen
und sonstige schwere Fuhrwerke je 375

b ) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie für einen leeren oder zum Trans¬
port von Personen benutzten Per¬
sonenwagen , für Marktfuhrwerk ,
Schlitten , Leichenwagen und sonstiges
leichtes Fuhrwerk je 225

c ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , ei¬
nen Kinderwagen , einrädrigen Hand¬
karren , Handschlitten , auch beladen , so¬
wie für die unbeladenen Fuhrwerke
der folgenden Abteilung je 56

d ) für einen Handkarren oder Handma¬
gen anderer Art oder für einen Esels¬
karren beladen .

75
Von Kraftfahrzeugen neben den Abga¬

ben für die dazu gehörigen Personen
nach I l ! -

a ) für Personeiuvagen mit mehr als vier
Sitzplätzen ti . für beladene Lastwagen !

mit Gummireifen 666
ohne Gummreifen 736

b ) für Personenwagen mit vier oder we¬
niger Sitzplätzen und für unbeladenc
Lastwagen mit Ausnahme der unter
c genannten Wagen für landwirt¬
schaftliche Betriebszwecke !

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

c ) für unbeladene Lastwagen , welche
landwirtschaftlichen Betriebszweckcn
dienen !

mit Gummireifen
ohne Gummreifen

dj für Kraftfahrräder !
für jeden Sitz
Anmerkung zu IV . Als Sitzplätze gel¬

ten nur die dauernd eingebauten
festen Sitzgelegenheiten , einschließlich
des Sitzes für den Wagenführer .

Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das
Fuhrwerk treffen würde .
Die Fuhrwerke , die auf Salmorth be¬
heimatet sind , zahlen für jede lleber -
fahrt , ob beladen oder unbelanden , je 466
wenn sie eigene oder Güter der Gemein¬
deeingesessenen fahren . Die Vergütung
ist ausgeschlossen , wenn fremde Güter
oder solche für industrielle Zwecke, beför¬
dert werden .

375
766

266
256

166

V
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VII . Die Bewohner von Schenkenschanz er¬

halten gegen Zahlung von 13 Mark vier¬

teljährlich für die Mitglieder ihres
Haushalts freie Ueberfahrt . Für Fami -
lien , die diesen Satz als zu hoch halten ,
scheidet die Vergünstigung aus und tre¬
ten die tarifmäßigen Sätze in Kraft .

Zusätzliche Be st i man unge n .
1 Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande ,

sowie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu entrichten .

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann
als beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer dem
Zubehör und dem Futter für die Zugtiere bezw . dem
Betriebsstoff für die Maschine für höchstens 3 Tage ,
an anderen Gegenständen mehr als 199 kg befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit !
1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und

Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher Ver¬
anlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder Uni¬
form tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reiches geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen ,
dies von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger und
Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Ersatz
für ordentliche Posten ausschließlich zur Beförderung
von Reisenden und deren Effekten und von Postsen¬
dungen benutzt werden .

4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten , und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und dem Rückwege nebst
dein zugehörigen Personal . b Nr . 2259 .

Coblenz , 18 . April 1922 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

( Chef der Rheinstrombau -Verwaltung . )
Im Auftrage . Unterschrift .

48 >. Der dem Wilhelm Hermsen in Wesel , ge¬
boren am 17 . Januar 1889 in Elten , Kreis Rees ,
diesseits am 5 . Januar 1911 erteilte Führerschein für
Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt . 18 1 Nr . 3889/21 .

Düsseldorf , 22 . April 1922 .
Der Regierungspräsident .

482 . Der dem Mathias Nießen in Oedt , geboren
am 29 . Mai 1892 in Süchteln , diesseits am 29 . No¬
vember 1919 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge
ist abhanden gekommen und wird,hiermit für ungül¬
tig erklärt . I 8 I Nr . 993/22 .

Düsseldorf , 24 . April 1922 .
Der Regierungspräsident .

483 . Der dem Erwin Stein in Duisburg , geboren
om 9 . Oktober 1898 in Wörth , Bez . -Amt Eermers -

heim , diesseits am 39 . November 1921 erteilte Füh¬
rerschein für Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen
und wird hiermit für ungültig erklärt .
! 8 I Nr . 433/22 .

Düsseldorf , 24 . April 1922 .
Der Regierungspräsident .

484 . Der dem Walter Mohr in Elberfeld , geboren
am 9 . 5 . 1882 in Eöln , diesseits am 1 . Juni 1912 er¬
teilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist abhanden
gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt .
1 - 8 1 Nr . 927/22 .

Düsseldorf , 24 . April 1922 .
Der Regierungspräsident .

485 . Der dem Hermann Stapper in Crefeld , ge¬
boren am 18 . 6 . 1895 in Crefeld , diesseits am 39.
April 1929 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge
ist abhanden gekommen und wird hiermit für ungül¬
tig erklärt . 1 8 1 Nr . 943/22 .

Düsseldorf , 24 . April 1922 .
Der Regierungspräsident .

489 . Der dem Emil Kremer in Barmen , geboren
am 28 . Juni 1889 in Ehren , Kreis Solingen , diesseits
am 15 . November 1912 erteilte Führerschein für
Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird hier¬
mit für ungültig erklärt . I 8 1 Nr . 781/22 .

Düsseldorf , 24 . April 1922 .
Der Regierungspräsident .

487 . Der dem Gustav Baumeister in Elberfeld , ge¬
boren am 6 . 6 . 1899 in Elberfeld , diesseits am 19.
September 1911 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . 18 1 Nr . 1157/22 .

Düsseldorf , 25 . April 1922 .
Der Regierungspräsident .

488 . Der dem Friedrich Buchholz in Barmen , ge¬
boren am 26 . 1 . 1887 in Barmen , diesseits am 26 .
Juni 1912 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge
ist abhanden gekommen und wird hiermit für ungül¬
tig erklärt . I 8 I Nr . 1143/22 .

Düsseldorf , 25 . April 1922 .
Der Regierungspräsident .

489 . Der dem Wilhelm Böhle in Essen , geboren
am 4 . 12 . 1892 in Essen , diesseits am 7 . Februar 1912
erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist abhanden
gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt .

Düsseldorf . 24 . April 1922 . I 8 I Nr . 1945/22 .
Der Regierungspräsident .

499 . Der dem Karl Möller in Neviges -Dönberg .
geboren am 3 . 3 . 1888 in Dönberg , Kreis Mettmann ,
diesseits am 9 . August 1911 erteilte Führerschein für
Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird hier¬
mit für ungültig erklärt . I 8 I Nr . 1989/22 .

Düsseldorf , 25 . April 1922 .
Der Regierungspräsident .

491 . Zur Ermittelung , ob die Mehrheit der betei¬
ligten Gewerbetreibenden dem Antrage auf Errich¬
tung einer Zwangsinnung für das Müllergewerbe für
den Bezirk des Kreises Rees , mit dem Sitze in Wesel



zugestimmt , habe ich den Herum Lanhratzzu Wesel zum > Bon dem geilaante » Zeitpunkt ab gehören all ?
Beauftragten bestellt . I I

' V 1718 . Gewerbetreibenden , welche im Stadtkreise Elberfeld
Düsseldorf , 15 . April 1922c , diese Gewerbe betreiben , sdieser Innung an .

Der Regierungspräsident . s Zugleich schliehe ich zu demselben Zeitpunkte die
>92 . Zufolge der nur vom Herrn Minister erteilten bisherige freie Friseur -Innung in Elberfeld .

Ermächtigung ernenne ich hierdurch unter Entbiu - Düsseldorf , 26 . April 1922.
dring des Herrn Nocken zu Velbert vom Amte des > Der Regierungspräsident .
Beisitzers des Feststellungsausschusses für Aufruhr - i e. i . Pf . d . M . d. I . u . d . Fin .- Min . vom 28 . 3.
schöben in Elberfeld den Herrn Fabrikanten Engels 1922 - lll . 673 bezrv . I . Iü ' 1086 , be .tr . Verlegung
zu Belbert zu

'
seinem Nachfolger . 1 << 126k . des Ziehnngstages der Geldlotterie des kath . Fürsorge -

Düsseldorf , 27 . April 1922 . , wereins für Mädchen , Frauen und Kinder , Zentrale
Der Regierungspräsident . ^Dortmund , Ortsgruppe Berlin Z .

193 . Die am 8 . Dezember 1926 für den mit denn
Erkennungszeichen I 71 11533 versehenen Last - Kraft - Z Bergt . MBliB . 1 !>22 S . 115.
wagen der Firma Diederichs öc Co in Solingen er - Ziehungstäge : 11 . bis 13 . und 15 . bis 17 . 5 . 1922 .
teilte Zulassnngsbescheinignng ist abhanden gekommen Per 'gl . Erl . vom 36 . 11 . 1921 M . d . I . I V . ll . Lot .
und wird hiermit für ungültig erklärt . Die Erken - 4< . 16,IV , F . M . I . R . ^ 2318 ( nicht verösfentl . ) .
nungsnnmmer 1 7 11533 ist einstweilen gesperrt . An die Oberpräsid . u . d . Landes - und Ortspolizei -

Dusseldorf , 28 . April 1922 '
.

'
l 8 II 868 . behörden .

Der Regierungspräsident . Düsseldorf 28 . April 1922 . l i 'a . 1266 .
191 . Die am 9 . April 1921 für den mit dem Erken - Der Regierungspräsident ,
nungszeichen l X 17612 versehenen Personen - Kraft - 5aä . Dem Finnischen Picekonsul in Köln , Walter
wagen der Firma Alfred Fester Cd in Düsseldorf Fr . Klingelnberg , ist namens des Reichs das Exe -
erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden/gekoin - guatur erteilt worden . I b V 1731 .
men und wird hiermit für ungültig erklärt . Die Er - Düsseldorf , 15 . April 1922 .
kennungsnnmmer l X 17612 ist einstweilen gesperrt . « Der Regierungspräsident .

Düsseldorf , 29 . April 1922 . . I 8 11 866 561 , Machdem bei der Abstimmung sich die Mehr -
Der Regierungspräsident , heit der beteiligten Gewerbetreibenden für die Ein -

495 . Die am 22 . Januar 1921 für den mit dein Er - Führung des <̂ Beitrittszwanges erklärt hat , ordne ich
kennungszeichen 1 H 7497 versehenen Personen -Kraft - ,hiermit an , dast zum l . Juli 1922 eine Zwastgs -

wagen der Firtna Rheinische Stahlwerke in Duisburg - . innung für das Wagenbauer - und Stellmacherhand -
Meiderich erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhan - werk in dem Bezirke des Stadt - und des Landkreises
den gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt . M .Gladbach und des Stadtkreises Rheydt mit dem
Die Erkennungsnummer I 7 7497 ist einstweilen ge -sSitze in M .Gladbach und dem Namen „ Zwangs -

sperrt . ! 8 ll 818 . Innung für das Wagenbauer - und Stellmacherhand -
Düsseldorf , 29 . April 1922 . werk im Bezirke des Stadt - und des Landkreises

Der Regierungspräsident .
' M .Gladbach nd des Stadtkreises Näeydt mit dem

496 . Riit meiner Genehmigung hat der Bürger - Sitze in,M .Gladbach " errichtet wird .
meister in Honiberg dem Stadtsekretär Melchers die Bon den : genannten Zeitpunkte ab gehören alle
Geschäfte des Standesbeamten - Stellvertreters für Gen Gewerbetreibende , welche da s Wagenbauer - und
Standesamtsbezirk Homberg widerruflich übertragen Stellmacherhandwerk in dem genannten Bezirke be -
und die Ernennung des Gemeindesekretärs Stopp für treiben , dieser Innung an . l >

' <9 . 1852 .
das gleiche Amt widerrufen . I II 2166 . Düsseldorf , 26 . April 1922 .

Düsseldorf , 2 . Mai 1922 . Der Regierungspräsident .
Der Regierungspräsident . 562 . Zur Ermittelung , ob die Mehrheit der betei -

197 . Der Herr Oberpräsident der Rheinprovinz hat ligten Gewerbetreibenden dem Antrage aus Errich -
durch Erlast vom 18 . Avril 1922 — <9 . 655/22 — den tung einer Zwangsinnung für das Sattler - und Pol -
Gutsbesitzer Schölten zum Ehrenbürgermeister der sterergewerbe für den Bezirk des Landkreises Neust ,
Landbürgermeisterei Warbt , Kreis Moers , endgültig mit dem Sitze in Neu » zustimmt , habe n ' den Herrn
ernannt . l v 5267 . Landrat in Neust zum Beauftragten bestellt .

Düsseldorf . 29 . April 1922 . Düsseldorf , 21 . April 1922 .
"

l l ' V 1823 .
Der Regierungs -Präsident . Der Regierungspräsident .

498 , Nachdem bei der Abstimmung sich die Mehr - 563 . Unter Bezugnahme auf die Ausführungsbe -
heit der beteiligten Gewerbetreibenden für die Ein - stimmungen zu der allgemeinen Verfügung der Her¬
führung des Beitrittszwanges erklärt hat , ordne ich reu Minister für Landwirtschaft , Domänen und For -
hiermit an , dast zum 1, Juli 1922 eine Zwangsinnung sten , für Handel und Gewerbe und des Innern vom
für das Friseur - und Haarformer -Handwerk in dem 9 . Juli 1966 l K a 3525 M . f . L . , I >. 1922 II . M . f .
Bezirke des Stadtkreises Elberfeld mit dem Sitze in H . und II b 2475 1 M . d . I . betreffend die Errichtung
Elberfeld und dem Namen , ,Zwangsinnung für das von Notierungskommissionen an den Schlachtvieh -
Friseur - und Haarformer -Gewerbe zu Elberfeld " er - Märkten in Düsseldorf , Essen , Elberfeld und Crefeld
richtet wird .

"
l I

' V V 1873 . vom 2 . März 1961 l . 1 . 782 ( A . - Bl . S . 162 ) bestimme
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ich hierdurch , daß an dem Schlachtviehmarkte in
M .Gladbach vom 1 . Mai 1922 ab eine Notierungs -

loinnrission gebildet wird .
Die Notierungskommission jetzt sich zujanimen aus !

aldem Oberbürgermeister der Stadt M .Madbach , oder
einem von diesem beauftragten Vertreter anender
Zahl der Beigeordneten oder aus der Schlachtviehs
Marktverwaltung

als Vorsitzenden
und

b > zwei Vertretern der Landwirtschaft bezw . 8 Stell¬
vertretern ,

c > einem Vertreter des Viehhandels bezw . einem
Stellvertreter ,

d > einem Vertreter des Fleischergewerbes bezw . einem
Stellvertreter ,

als Mitgliedern .
Zu Mitgliedern der Notierungskommission werden

ernannt !
a ) auf Vorschlag der Landwirtschaftskammer für die

Rheinprovinz !
f . als Vertreter der Landwirtschaft !

Xj Anton Güls , M .Madbach , Bismarck -
straße Ü—4 !

I ! ) Heinrich Bausch , Reststrauch bet Oden -
kirchetzs

2 . als Vertreter der Mitglieder zu l ! ^
-4) Wilhelm Vönninger in Hardti
II > Johann Hauser Korschenbroich !
( 4 Alops Clasen , Güdderath bei Odenkirchen .

b > auf Vorschlag der Handelskannner in M .Madbach
als Vertreter des Viehhandels Händler Meyer Süß¬
kind aus Wickrath und als Stellvertreter Hubert
von der Wenden in M .Gladbach .

c ) auf Vorschlag der ^ leiicherinnung in M .Madbach
als Vertreter des Fleiichcrgewerbes Obermeister
Jean Bonus in M .Madbach , Turmstraße , und als
Vertreter steilvertr . Obermeister . Wilhelm Rosen ,
M .Madbach , Oststraße .
Die Vorschriften unter X und XI der voranstellen¬

den Ausfu . ,rungsbestimmungen vom 2 . März 1991
finden Anwendung . Die Bildung der Notierungs¬
kommission erfolgt für den am Schlachthofe in M .Mad¬
bach eingerichteten Schlacbtviehmarkte . l D 1216 .

Düsseldorf , 28 . A " '' il 1622 .
Der Regierungspräsident .

594 . Vf . d . M . d . Z . vom 81 . 8 . 1922 — III 81 III ,
betr . Genehmigung der Marienburger PGerdelotterie
für 1922

1 . Zweck ! Förderung der westpreußischen Pferde¬
zucht ! 2 . Spielkapital ! 969 999 Mark einschließlich
Reichsstempelabgabe ! 8 . Reinertrag ! 69 999 Mark ! 1 .
Eewinnbetrag ! 899 999 Niark ! 5 . Zahl der Lose !
169 999 Stück ! 6 . Preis des Einzelloses ! 6 Mark ein¬
schließlich Reichsstempelnbgabe ! 7 . Losabsatzgebiet !
Preußen ! 8 . Ziehungstage ! 29 . bis 89 . 6 . 1922 ; 9 . Ge -

' ) Vergl . ZRBliB . 1922 S . 115 .

genstand der Gewinne . Pferde , Wagen und andere
Gegenstände ! 19 . Zahl der Gewinne ! 5818 Stück .

! tun die Overpräs . und die Landes - sind Ortspolizei¬
behörden . l Ea 4297 .

! Düsseldorf , 27. April 1922 .
Der Regierungspräsident .

1595 . Vf . d . M . d . I . vom 9 . 2 . 1922 — III .
!298I — III , betr . Genehmigung einer Wertlotterie für
Die Malerkommission der Künstlerhilfe in Berlin " >.

1 . Zweck ! Unterstützung der russischen Hilfsaktion !
2 . Spielkapital ! 299 999 Mark ausschl . Neichsstempel -
abgabe ! 8 . Reinertrag ! 159 999 Mark ! 4 . Gewinne !
1999 Graphiken im Werte von 159 999 Mark ! 5 . Zahl
der Lose ! 49 999 Stück ! 6 . Preis des Einzelloses ! 6 Akt.
einschl . Reichsstempelabgabe ! 7 . Losabsntzgebiet !
Preußen ! 8 . Ziehungstag ! 1 . Mai 1922 .

Der Ueberschuß ist an den Hauptvorstand des Deut¬
schen Noten Kreuzes abzuführen .

An die Oberpräs , und die Landes - und Ortspolizei¬
behörden .

' s Vergl . MBliB . . 922 S . 15 .
Düsseldorf . 26 . April 1922 ! I ' a . 4997 .

Der Regierungspräsident .
596 . Der Herr Oberpräsident hat durch Erlaß vom
15 . April 1922 — 6 669/22 — den Bürgermeisterei -
Verwalter Postels endgültig zum Bürgermeister der
Landbürgermeisterei Gustorf , Kreis Grevenbroich , er¬
nannt . I II 5296 .

Düsseldorf , 28 . April 1922.
Der Regierungspräsident .

597 . Der rheinische Provinzial -Landtag hat in der
Sitzung vom 14 . 8 . 22 den Provinzialausschuß zur
Festsetzung der Pflegesätze in den Provinzial - Heil - und
Pflegeaustalten und der von den unterstützungspflich -
tigen Armenverbünden dem Landarmenverband aus
Grund der Gesetze vom 11 . Juli 91 und 6 . 5/ 29 zu
erstattenden Spezialkosten bis auf weiteres ermächtigt .

Auf Grund dieser Ermächtigung hat der Provin¬
zialausschuß in der Sitzung vpm 14 . 8 . 22 , die Pflege¬
sätze für die Pfleglinge in den Heil - und Pflegean¬
stalten von , 1 . 4 . 22 ab wie folgt festgesetzt !

s I . Klasse 199 Mark , lfür Auswärtige 129 Mark )
II . Klasse 59 Mark , (für Auswärtige 69 Mark )
III . Klasse 85 Mark (für Auswärtige 45 Mark )

Bei Ausländern kann der Pflegesatz vom Landes¬
hauptmann von Fall zn Fall festgesetzt werden .

Die im 16 des Reglements festgesetzten Szrezial -
kosten betragen vom 1 . 4 . 22 ab fürEeisteskranke und

"Epileptiker 24 Mark , für Zdiote , Taubstumme und
iBlinde 21 Mark .

Die im F 7 der ,,Vorläufigen Bestimmungen über
die Aufnahme , Entlassung und Kostentragung für die

mus Grund des Gesetzes vom 6 . Mai 1929 vom Land¬
arme »verband unterzubringenden Krüppel festgesetz¬
ten Pflegesätze werden mit Wirkung vom 1 . 4 . 22 ab
dahin abgeändert , daß für Person und Tag für die
ersten 69 Tage ein Betrag von 18 Mark und für die
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weitere Pflegedauer 15 Mark zu erstatten sind .
Die Genehmigung des Herrn Ministers für Volks¬

wohlfahrt zu diesen Aenderungen ist am 31 . 3 . 22 er¬
teilt worden .

Der Landeshauptmann der Rheinprovinz !
Dr . Horion .

503 . Tarif für die Fähre Uedesheim .
Es sind zu entrichten ab sofort !

I . Von Personen einschließlich der Traglast ,
die keinen Platz für eine Person ein - Fähr¬
nimmt ! geld .

1 . In Nachen oder aus Schulden i Dampfer
oder Kraftbooten ! -4t
a > bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person 3,00
aber mindestens zusammen 6,00

b ) für eine besondere unverzügliche
Ueberfahrt mittels Nachens , welche
ans Verlangen geschehen muß , für jede
Person bei Tag 4 -4t , bei Nacht (nach
12 Uhr ) 25 -4t , von den überzusetzen¬
den Personen zusammen wenigstens !

bei Tag 20,09
bei -Nacht (nach 12 Uhr ) 50,00

wenn die Abgabe , nach dem Satze zu
1 a von den einzelnen erhoben , nicht
mehr beträgt .

Anmerkung ! Kinder unter 4 Jahren sind
abgabenfrei , sofern sie einen besonderen
Sitzplatz nicht einnehmen .
Bon Arbeitern bei Schichtwechsel ohne
Rücksicht auf die Tageszeit , wenn der
Zeitpunkt des Schichtwechsels vorher an¬
gezeigt ist !

bei Tag für jede Person > 2,50
mindestens zusammen 5,00
bei Nacht für jede Person 8,00
mindestens zusammen 32,00

Wenn der Nachen - oder Schaldenbetrieb
wegen Hochwasser oder Eisgang einge¬
stellt ist , sind die Tarifsätze wie 1 a und
b von den Arbeitern zu zahlen . ,

U . Von Tieren !
a ) für ein Pferd oder Maultier 6,00
b ) für ein Stück Rindvieh oder einen

Esel 5,00
c ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege öder ein an¬
deres Stück kleines Vieh 3,00

d) für Federvieh , welcpes getrieben wird ,
für jede angefangenen 1t> Stück 3,00

Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhr¬
werken befördert werden , wird eine be¬
sondere Abgabe nicht erhoben ,

m . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für die
' dazu gehörenden Personen nach I 1 und

für das Gespann nach II !
a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe

zusätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk ,

/

für Lokomobilen , Danrpfmaschinen u .
sonstige schwere Fuhrwerke je

b) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie für einen leeren oder zum Trans¬
port von Personen benutzten Per¬
sonenwagen , für Marktfuhrwerk ,
Schlitten , Leichenwagen und sonstiges
leichtes Fuhrwerk je

c) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk ,
einen Kinderwagen , einrädrigen
Handkarren , Handschlitten , auch be¬
laden , sowie für die unbeladenen
Fuhrwerke der folgenden Abtei¬
lung je

- d ) für einen Handkarren oder Hand¬
wagen anderer Art oder für einen
Eselskarrcn beladen

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach I I !

a ) für Personenwagen mit mehr als
vier Sitzplätzen und für beladene
Lastwagen !

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

b ) für Personenwagen mit vier oder
weniger Sitzplätzen und für unbela -
dene Lastwagen mit Ausnahme der
unter c genannten Wagen für land¬
wirtschaftliche Wetriebszweckei

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

c) für unbeladene Lastwagen , welche
landwirtschaftlichen Betriebszwecken
dienen !

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

d) für Kraftfahrräder :
für jeden Sitz

Anmerkung zu IV . Als Sitzplätze gel¬
ten nur die dauernd eingebauten festen
Sitzgelegenheiten , einschließlich des Sitzes
für den Wagenführer .

V . Monatskarten
VI . Von unverladenen durch Personen , Tiere

oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

> Die gewöhnlichen (planmäßigen ) Ueber¬
fahrten , sowie die Nachtzeiten sind an der
Fähre bekannt zu machen .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und die
Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel au
der Fähre bekannt gegeben .

10,00

6,00

1,50

3,00

40 .00
40,00

40 .00
40,00

30,00
30,00

5,00

60,00
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3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann
als beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer
dem Zubehör und dem Futter für die Zugtiere
bezw . dem Betriebsstoff für die Maschine für höch¬
stens 3 Tage , au anderen Gegenständen mehr als
100 Kg . befinden ,

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen
oder Uniform tragen .

Z. Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

Z . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen ,
die von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger
und Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke ,
welche durch Privatunternehmer eingerichtet und
und als Ersatz für ordentliche Posten ausschließlich
zur Beförderung von Reisenden und deren Effek¬
ten und von Postsendungen benutzt werden .

4. Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und dem Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal ,
Coblenz , 21 . April 1922 . b Nr . 3092 .

Der Ober -Präsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombau -Verwaltung .)

I . A . : Unterschrift .
509 . Tarif für die Fähre Uerdingen -Mündclheim .

Es sind zu entrichten ab sofort :
I . Von Personen einschließlich der Traglast ,

die keinen Platz für eine Person ein - Führ¬
nimmt : gcld :

1 . In Nachen oder aus Schulden : M
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person - 3,00
aber mindestens zusammen 0,00

b) für eine besondere unverzügliche
lieberfahrt mittels Nachens , welche
cmf Verlangen geschehen muß , für jede
Person bei Ta " 4 M . bei Macht (nach
12 Uhr ) 25 -4t , von den überzusetzen¬
den Personen zusammen wenigstens :

bei Tag 20,00
bei Nacht ( nach 12 Uhr ) ^ 50,00

wenn die Abgabe , nach dem Satze zu
1a von den einzelnen erhoben , nicht
mehr beträgt .

2 . Auf Dampf - oder Kraftbooten , für jede
Person einschließlich der Traglast , die
keinen Platz für eine Person einnimmt 3,00
mindestens zusammen 6,00
Für unverzügliche Ueberfahrten die
Sätze von 1 b.
Anmerkung : Kinder unter 4 Jahren sind
abgabenfrei , sofern sie einen besonderen
Sitzplatz nicht einnehmen .

11 . Von Tieren :
a ) für sin Pferd oder Maultier
b ) für ' ein Stück Rindvieh oder einen

Esel
"

c ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,einen Hund , sine Ziege oder ein an¬
deres Stück kleines Vieh

d) für Federvieh , welches getrieben wird ,
^ für jede angefangenen 10 Stück

Anmerkung : Zür Tiere , die auf Fuhr¬
werken befördert werden , wird eine be¬
sondere Abgabe nicht erhoben .

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für dch
dazu gehörenden Personen nach I 1 und
für das Gespann nach II :
a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk (stehe

zusätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lastsuhre benutztes Personenfuhrwerk ,
für Lokomobilien , Dampfmaschinen u .
sonstige schwere Fuhrwerke je

b) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie für einen leeren oder zum Trans¬
port von Personen benutzten Per¬
sonenwagen , für Marktfuhrwerk ,
Schlitten , Leichenwagen und sonstiges
leichtes Fuhrwerk je

c) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk ,
einen Kinderwagen , einrädrigen
Handkarren , Handschlitten , auch be¬
laden , sowie für die unbeladenen
Fuhrwerke der folgenden Abtei¬
lung je

b ) für einen Handkarren oder Hand¬
wagen anderer Art oder für einen
Eselskarren beladen

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach I I :

a ) für Personenwagen mit mehr als
vier Sitzplätzen und für beladene
Lastwagen :

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

b) für Personenwagen mit vier oder
weniger Sitzplätzen und für unbela -
dene Lastwägen mit Ausnahme der
unter c genannten Wagen für land¬
wirtschaftliche Wetriebszwecke :

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

c) für unbeladene Lastwagen , welche
landwirtschaftlichen Betriebszwecken
dienen :

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

d) für Kraftfahrräder :
für jeden Sitz

Anmerkung zu IV . Als Sitzplätze gel¬
ten nur die dauernd eingebauten festen

6 .00

5,00

3,00

3,00

10,00

6.00

1,50

3,00

40 .00
40,00

40 .00
40,00

30,00
30,00

5,00
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Sitzgelegenheiten , einschließlich des Sitzes
nir den Wagenführer .

V . Monatskarten für die Person ^ 00 .00
VI . Von nnverladenen durch Personen , Tiere

oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Die gewöhnlichen (planmäßigen ) Ueber¬
fahrten , sowie die Nachtzeiten sind an der ,
Fähre bekannt zu machen .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei » jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist . zu ent¬
richten .

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und die
Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann
als beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer
dem Zubehör und dem Futter für die Zugtiere
bezw . dem Betriebsstoff für die Maschine für höch¬
stens 3 Tage , an anderen Gegenständen mehr als
UM Kg . befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit !

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen
oder Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen ,
die von Postbeförderungen ledig zurückkommenden

- Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger
und Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke ,
welche durch Privatunternehmer eingerichtet und
und als Ersatz für ordentliche Posten ausschließlich
zur Beförderung von Reisenden und deren Effek¬
ten und von Postsendungen benutzt , werden .

4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und dem «Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz , 21 . April 1922 . b Nr . 3092 .

Der Ober - Präsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombau -Verwaltung, )

I . A .
'
. Unterschrift .

510 . Tarif für die Fähre Stürzelberg .
Es sind zu entrichten ab sofort !

I . Von Personen einschließlich der Traglast ,
die keinen Platz für eine Person ein - Fähr¬
nimmt '

. geld !
1 . In Nachen oder auf Echalderi ! -N

a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede
Petson 3,00

aber mindestens zusammen 0,00
b) für eine besondere unverzügliche

Ueberfahrt mittels Nachens , welche
auf Verlangen geschehen muß , für jede
Person bei Tag 4 -N , bei Nacht (nach
12 Uhr ) 25 -N , vpn den überzusetzen¬
den Personen zusammen wenigstens !

bei Tag 20,00
bei Nacht ( nach 12 Uhr ) 50,00

wenn die Abgabe , nach dem Satze zu
1 a von den einzelnen erhoben , nicht
mehr betrügt .

2 . Aus Dampf - oder Kraftbooten , für jede
Person einschließlich der Traglast , die
keinen Platz für eine Person einnimmt 3,00
mindestens zusammen 0,00
Für unverzügliche Ueberfahrten die
Sätze von l b .

i Anmerkung ! Kinder unter,1 Fahren sind
abgabenfrei , sofern sie einen besonderen
Sitzplatz nicht einnehmen .
Bon Arbeitern bei Schichtwechseln ohne
Rücksicht auf die Tageszeit , wenn der
Zeitpunkt des Schichtwechsels vorher an¬
gezeigt ist !

bei Tag für jede Person 2,50
mindestens zusammen 5,00
bei Nacht für jede Person A,00
mindestens zusammen 32,00

Wenn der Nachen - oder : Echaldenbetrieb
wegen Hochwasser oder Eisgang einge¬
stellt ist, sind die Tarifsätze von 1 a und
b von den Arbeitern zu zahlen .

11 . Bon Tieren !
a ) für ein Pferd oder Maultier 0,00
bi für ein Stück Rindvieh oder einen

Esel 5,00
c ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein an¬
deres Stück kleines Vieh 3,00

d ) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 10 Stück 3,00

Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhr¬
werken befördert werden , wird eine be¬
sondere Abgabe nicht erhoben .

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für die
dazu gehörenden Personen nach I 1 und
für das Gespann nach ll !
a ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk ,

einen Kinderwagen , einrädrigen
Handkarren , Handschlitten , auch be¬
laden , sowie für die unbeladenen
Fuhrwerke der folgenden Abtei¬
lung je 1,50

b) für einen Handkarren oder Hand¬
wagen anderer Ai < oder für einen
Eselskarren beladen 3,00

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach 11 '.

für Kraftfahrräder !
für jeden Sitz 5,00
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99,99

Anmerkung zu I V ., Als ! Sitzplätze gel¬
ten nur die dauernd eingebauten testen
Sitzgelegenheiten , einschließlich des Sitzes
sür den

'
Wagenführer .

V . Monatskarten für die Person
VI . Von unverladenen durch Personen , Tiere

oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Führ¬
werk treffen würde .

Die Zeiten der gewöhnlichen (planmäßigen )
ileberfahrten , sowie die Nachtzeit sind an der '
Fähre bekannt zu machen .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen , ist , zu ent¬
richten .

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und die
Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Föhre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann -
als beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer !
dem Zubehör und dem Futter für die Zugtiere !
bezw . dem Betriebsstoff für die Maschine für höch¬
stens 3 Tage , an anderen Gegenständen mehr als
Illit Kg . befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit !

1 . Oeffentliche Becnüte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen
oder Uniform tragen .

T Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . D ie ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen ,die von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger
und Postboten , desgleichen . Personenführwerke ,
welche durch Privatunternehmer eingerichtet und
und als Ersatz für ordentliche Posten ausschließlich
zur Beförderung von Reisenden und deren Effek¬
ten und von Postsendungen benutzt werden .

1 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und dem Rückwege nebstdem zugehörigen Personal .
Koblenz , ZI . April 1922 . b Nr . 9992 .Der Ober - Präsident der Rheinprovinz .

(Chef der Rbeinstrombau -Verwaltung .)
I . A . ! Unterschrift .

51 l . Tarif für die Fähre Urdenbach .
Es sind zu entrichten ab sofort !

l . Vo » Personen einschließlich der Traglasti
einschließlich - die keinen Platz für eine Fähr -
Person einnimmt ! geld !

1 . Fn Nachen oder auf Schalden ! -A
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person 9,99
aber mindestens zusammen 9,99

b ) für eine besondere unverzügliche
Ueberfahrt ' mittels Nachens , welche
auf .verlangen geschelien muß , für jede
Person bei Tag ff Ul,

'
bei Nacht (nach .12 Uhr ) 23 -A , von den überzusetzen - j.den Personen zusammen wenigstens !

bei Tag 29,99
bei Nacht ( nach 12 Uhr ) 39,99

wenn die Abgabe , nach dem Satze zu
1 a von den einzelnen erhoben , nicht
mehr beträgt .

2 . Auf Dampf - oder Kraftbooten , für jede
Persön einschließlich der Traglast , -die
nicht den Platz für eine Person einnimmt 3,99
mindestens zusammen 6,99
Für unverzügliche Ueberfahrten der
Satz wie 1 a .
Anmerkung ! Kinder unter 1 Jahren sind
abgabenfrei , sofern sie einen besonderen
Sitzplatz nicht einnehmen .
Von Arbeitern bei Schichtwechsel ohne
Rücksicht aus die Tageszeit , wenn ! der
Zeitpunkt des Schichtwechsels vother an¬
gezeigt ist !

bei Tag für jede Person 2,39
mindestens zusammen 3,99
bei Nacht für jede Person 8,99
mindestens zusammen z 32,99

Wenn der Nachen - oder Schaldenbetrteb
wegen Hdchwasser oder Eisgang einge¬
stellt ist , sind die Sätze 1 a und b von
den Arbeitern zu zahlen .

"
ll . Von Tieren !

a ) für ein Pferd oder Maultier 9,99
b ) für ein Stück Rindvieh oder einen

Esel 5 .99
c ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,einen Hund , eine Ziege oder ein an¬

deres Stück kleines Vieh 3,99
d) für Federvieh , welches getrieben

wird , für jede angefangenen 19 Stück 3 .99
Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhr¬
werken befördert werden , wird eine be¬
sondere Abgabe nicht erhoben .

Ü . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für . die
dazu gehörenden Personen nach ! 1 und
für das Gespann nach ll !
u ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk ,einen Kinderwagen , einrädrigen

Handkarren , Handschlitten , auch be¬
laden , sowie für die unbeladenen
Fuhrwerke der folgenden Abtei¬
lung je 1,59b) für einen Handkarren oder Hand¬
wagen anderer Art oder für eilten
Eselskarren beladen 3 .99V . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben

für die dazu gehörigen Personen nach ll !
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für Kraftfahrräder : i
für jeden Sitz 5,0If

Anmerkung zu IV . Als Sitzplätze gel¬
ten nur die dauernd eingebauten festen
Sitzgelegenheiten , einschließlich des Sitzes
für den Wagenführer .

V . Monatskarten für die Person 60,00
VI . Von unverladeiien durch Personen , Tiere

oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Die Zeiten der gewöhnlichen (planmäßigen )
Ueberfahrten , sowie die Nachtzeit sind an der
Fähre bekannt zu machen.

Zusätzliche Bestimmungen .
1. Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und die
Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben.

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann
als beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer
dem Zubehör und dem Futter für die Zugtiere
bezw. dem Betriebsstoff für die Maschine für höch¬
stens 3 Tage , an anderen Gegenständen mehr als
100 Kg . befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen
oder Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen ,
die von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger
und Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke ,
welche durch Privatunternehmer eingerichtet und
und als Ersatz für ordentliche Posten ausschließlich
zur Beförderung von Reisenden und deren Effek¬
ten und von Postsendungen benutzt werden .

4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrllnsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und dem Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz . 21 . April 1922 . b Nr . 3092 .

Der Ober -Präsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombau -Verwaltung .)

I . A . : Unterschrift .
512 . Tarif für die Fähre Langst -Kaiserswerth .

Es sind zu entrichten ab sofort :
I Von Personen einschließlich der Traglast ,

die keinen Platz sür eine Person ein - Fähr¬
nimmt : geld :

>, 1 . In Nachen oder auf Schulden : -N

n) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede
Person 3,00

aber mindestens zusammen 6,00
b) für eine besondere unverzügliche

Ueberfahrt mittels , Nachens , welche
auf Verlangen geschehen muß , für die
Person bei Tag 4 bei Nacht mach
12 Uhr ) 25 -N , von den überzusetzen¬
den Personen zusammen wenigstens :

bei Tag . 20,00
bei Nacht ( nach 12 Uhr ) 50,00

wenn die Abgabe , nach dem Satze zu
1 a von den einzelnen erhoben , nicht
mehr betrügt .

Anmerkung : Kinder unter 4 Iahren sind
abgabenfrei , sofern sie einen besonderen
Sitzplatz nicht einnehmen .

U . Von Tieren :
a ) für ein Pferd oder Maultier 6,00
b ) für ein Stück Rindvieh oder einen

Esel 5,00
c ) für ein Fohlen . Kalb , Schaf, Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein an¬
deres Stück kleines Vieh ^ 3,00

d) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 10 Stück 3,00

Anmerkung : Für Tiere , die auf Fuhr¬
werken befördert werden , wird eine be¬
sondere Abgabe nicht erhoben .

III. Von Fuhrwerken neben der Abgabe für die
dazu gehörenden Personen nach I 1 und
für das Gespann nach II :
a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe

zusätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk ,
für Lokomobilen , Dampfmaschinen u.
sonstige schwere Fuhrwerke je 10,00

b) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie für einen leeren oder zum Trans¬
port von Personen benutzten Per¬
sonenwagen , für 'Marktfuhrwerk ,
Schlitten . Leichenwagen und sonstiges
leichtes Fuhrwerk je 6,00

c) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk ,
einen Kinderwagen , einrädrigen
Handkarren , Handschlitten , auch be¬
laden , sowie für die unbeladenen
Fuhrwerke der folgenden Abtei¬
lung je 1,50

d) für einen Handkarren oder Hand¬
wagen anderer Art oder für einen
Eselskarren beladen 3.00

IV. Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach 11 :

a) für Personenwagen mit mehr als
vier Sitzplätzen und für beladene
Lastwagen :

mit Gummireifen 40.00
ohne Gummireifen 40.00



171

40 .00
40 .00

30 .00
30 .00

5 .00

60,00

lffffir Personenwagen mit vier oder
weniger Sitzplätzen und für unbela -
dene Lastwagen mit Ausnahme der
unter c genannten Wagen für land¬
wirtschaftliche Betriebszwecke :

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

c) für unbeladene Lastwagen , welche
landwirtschaftlichen Betriebszwecken
dienen :

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

d ) für Kraftfahrräder :
für jeden Sitz

Anmerkung zu IV . Als Sitzplätze gel -
- ten Nur die dauernd eingebauten festen

Sitzgelegenheiten , einschließlich des Sitzes
, für den Wagenführer .

UV . Monatskarten für die Person
^ VI . Von unverladenen durch Personen , Tiere

oder Fuhrwerk rur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Die gewöhnlichen (planmäßigen ) Ueber¬
fahrten , sowie die Nachtzeit sind an der
Fähre bekannt zu machen .

Zusätzliche Bestimmungen .
" 1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und die
Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann
als beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer

. dem Zubehör und dem Futter für die Zugtiere
bezw . dem Betriebsstoff für die Maschine für höch¬
stens 3 Tage , an anderen Gegenständen mehr als
100 Kg . befinden .

Befreiungen .
Voil der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen
oder Uniform tragen .

2. Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen ,
die voil Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger
und Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke ,
welche durch Privatunternehmer eingerichtet und
und als Ersatz füx ordentliche Posten ausschließlich
zur Beförderung von Reisenden und deren Effek¬
ten und voll Postsendungen benutzt werden .

4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notstünden auf dem Hin - und dem Rückwege nebst

dem zügehörigen Personal .
Coblenz , 21 . April 1922 . b Nr .

Der Ober - Präsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombau -Verwaltung .)

I . A . : Unterschrift .
513 . Tarif für die Fähre Zons .

Es sind zu entrichten ab sofort :
I . Von Personen einschließlich der Traglast ,

3092 .

die nicht
nimmt :

den Platz für eine Person ein -

1 . In Nachen oder auf Schulden :
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person
aber mindestens zusammen

b ) für eine besondere unverzügliche
Ueberfahrt mittels Nachens , welche
auf Verlangen geschehen muß , für jede
Person bei Tag 4 -4i bei Nacht (nach
12 Uhr ) 25 -N , von den überzusetzen¬
den Personen zusammen wenigstens :

bei Tag
bei Nacht (nach 12 Uhr )

wenn die Abgabe , nach dem Satze zu
1 a von den einzelnen erhoben , nicht
mehr beträgt .

2 . Auf Dampf - oder Kraftbooten , für jede
Person einschließlich der Traglast , die
nicht den Platz für eine Person einnimmt
mindestens zusammen
Für unverzügliche Ueberfahrten die
Sätze von 1 b .
Anmerkung : Kinder unter 4 Jahren sind
abgabenfrei , sofern sie einen besonderen
Sitzplatz nicht einnehmen .
Von Arbeitern bei Schichtwechsel ohne
Rücksicht auf die Tageszeit , wenn der
Zeitpunkt des Schichtwechsels vorher an¬
gezeigt ist :

bei Tag für jede Person
mindestens zusammen
bei Nacht für jede Person
mindestens zusammen

Wenn der Nachen - oder Schaldenbetrieb
wegen Hochwasser oder Eisgang einge¬
stellt ist , sind die Tarifsätze von 1 a und
b von den Arbeitern zu zahlen .

U . Von Tieren :
a ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein an¬
deres Stück kleines Vieh

b ) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 10 Stück

Anmerkung : Für Tiere , die auf Fuhr¬
werken befördert werden , wird eine be¬
sondere Abgabe nicht erhoben .

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für die
dazu gehörenden Personen nach I 1 und
für das Gespann nach II :

Fähr¬
geld .

-4t

3,00
6,00

20,00
50,00

3 .00
6,00

2,50
5,00
8,00

32,00

3,00

3,00
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a ) für ei » Fahrrad , Hundefuhrwerk ,
einen Kinderwagen , einrädrigen
Handkarren , .Handschlitten , auch be¬
laden , sowie für die uubeladenen
Fuhrwerke der folgenden Abtei¬
lung je 1,3t)

d) für einen Handkarren oder Hand¬
wagen anderer Art oder für einen
Eselskarren beladen 3M

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach I I :

für Kraftfahrräder :
für jeden Sitz 5M

Anmerkung zu IV . Als Sitzplätze gel¬
ten nur die dauernd eingebauten festen
Sitzgelegenheiten , einschlietzlich des Sitzes
für den Wagenführer .

V . Monatskarten für die Person r MM
VI . Von unverladenen durch Personen , Tiere

oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Die Zeiten der gewöhnlichen (planmäßigen )
Ueberfahrten , sowie die Nachtzeit sind an der
Fähre bekannt zu machen .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
^ Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬

richten .
2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und die

Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann
als beladen anzusehen , wenn sich auf ihn : außer
dem Zubehör und dem Futter für ' die Zugtiere
bezw . dem Betriebsstoff für die Maschine für höch¬
stens 3 Tage , an anderen Gegenständen mehr als
IM Kg . befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung hes Fährgeldes sind befreit :

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen
oder Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen ,
die von -Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Poftsuhrwerke und Postpferde , die Briefträger
und ' Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke ,
welche durch Privatunternehmer eingerichtet
und als Ersatz für ordentliche Posten ausschließlich
zur Beförderung von Reisenden und deren Effek¬
ten und von Postsendungen benutzt werden .

4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und dem Rückwege nebst

dem zugehörigen Personal .
Coblenz , 21 . April 1922 . b Nr . 3992 .

Der Ober - Präsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinftrombnu -Verwaltung .)

I . A . : Unterschrift .
514 . Tarif für die Fähre Piwipp .

Es sind zu entrichten ab sofort :
I . Von Personen einschließlich der Traglast ,

einschl . die nicht den Platz für eine Person Fähr¬
nimmt : geld .

1 . Jn Nachen oder auf Schulden : , <i
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person 3,M
aber mindestens zusammen 9,99

bj für eine besondere unverzügliche
Ueberfahrt mittels Nachens , welche
auf Verlangen geschehen muß, , für jede
Person bei Tag 4 -N bei Nacht (nach
12 Uhr ) 25 <>l , von den überzusetzen¬
den Personen zusammen wenigstens :

bei Tag 29,99
bei Nacht (nach 12 Uhr ) 5V,M
wenn die Abgabe , nach dem Satze zu
1 a von den einzelnen erhoben , nicht
mehr betrögt .

2 . Auf Dampf - oder Kraftbooten , für jede
I Person einschließlich der Traglast , die

nicht den Platz für eine Person ein¬
nimmt 3M
mindestens zusammen 9,99
Für unverzügliche Ueberfahrten die
Sätze wie 1 b .
Anmerkung : Kinder unter 4 Iahren sind
abgabenfrei , sofern sie einen besonderen
Sitzplatz nicht einnehmen .

II . Von Tieren :
a ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein an¬
deres Stück kleines Vieh 3,M

b ) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 1l> Stück 3,Ml

Anmerkung : Für Tiere , die auf Fuhr¬
werken befördert werden , wird eine be¬
sondere Abgabe nicht erhoben .

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für die
dazu gehörenden Personen nach I 1 und
für das Gespann nach II :
a ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk ,

einen Kinderwagen , einrädrigen
Handkarren , Handschlitten , auch be¬
laden , sowie für die unbeladenen
Fuhrwerke der folgenden Abtei¬
lung je > 1,5b

b) für einen Handkarren oder Hand¬
wagen anderer Art oder für einen
Eselskarren beladen 3 .M

I V . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach I I :

für Kraftfahrräder :
für jeden Sitz 5M



Anmerkung hu IV! Als Sitzplätze Kel¬
ten nnr die dauernd eingebauten festen
Sitzgelegenheiten , einschließlich des Sitzes
für den Wagenführer .

V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Die Zeiten der gewöhnlichen ( planmäßigen !
Uebersahrten , sowie die Nachtzeit sind an der
Fähre bekannt zu machen .

Zusätzliche Bestimmungen .
I . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
. Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬

richten .
' 'V Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und die

Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben .

!', . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann
als beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer

Hochemmerich und die Gemeinden Friemetsheiin und
Bliersheim zu einer Gemeinde unter dem Namen
Friemersheim vereinigt sind , wird aus Gründ der Be¬
schlüsse des Eemeinderats Hochemmerich vom 17 . Fe¬bruar 1922 und des Gemeinderats Friemersheim vom
2 '

! . Februar 1922 zu der Perbandssatzung folgender
Nachtrag erlassene

Artikel ! .
Der 1 erhält folgende Fassung !

' i
Perbandsglieder sind die Gemeinden Hochemmerichund Friemersheim .

Artikel !! .
cr) Im 5? ö Absatz 1 wird hinter dem Worte „Ge¬

meinde " eingeschaltet ! „der Bürgermeister " ,h ) Im 5? >ö kommt Absatz 5 , welcher lautet ! „Die Ab¬
geordnetenzahl eines Lerbandsgliedes Muß hinterder Hälfte der Gesamtzahl zurückbleiben " in Fort¬fall .

Artikeln ! . .
Der Absatz 9 im 5? 9 erhält folgende Fassung !

ie Beschlüsse des Perbandsausschusses werden mitdem Zubehör und dem Futter für die Zugtiere ^ lveidrittel -Mehrheit gefaßt .

^. icre

Der Absatz -1 erhält folgende Fassung !
Eine Satzungsänderung kann nur mit Dreiviertel -

Mehrheit beschlossen werden .

^ Artikel IV . ^
5? 1 » Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung !
Der Maßstab für die Perteilung ist folgender !bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher !as V „ ach der Zahl der die Anstalten des Zweckver -

bezw . dem Betriebsstoff für die Maschine für höch¬
stens 9 Tage , an anderen Gegenständen mehr als
199 Kg . befinden .

Befreiungen .
Pvn der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit hl . Öffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und

sich gehörig ausweisenVeranlassung , wenn sie
oder Uniform tragen .'' . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

9 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen, !
die von Postbeförderungen ledig zurückkommenden '
Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträgersund Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke

bandes besuchenden Schüler und Schülerinnen ,b ) V> „ nch der Einwohnerzahl ,
es V nach dem der Kreisbesteuerung zu Grunde zulegenden Solls der Staats - und staatlich veranlag¬ten Steuern .

Artikels .
Der 5? 12 erhält folgende Fassung !
Das Ausscheiden eines Perbandsgliedes aus demwelche durch Privatunternehmer eingerichtet und Zweckverband oder die Auflösung des ^ weckverbandesund als Ersatz für ordentliche Posten ausschließlich regelt sich nach den gesetzlichen Porschriften .zur Beförderung von Reisenden und deren Effek¬ten und von Postsendungen benutzt werden .

1 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und dem Rückwege nebstdem zugehörigen Personal .
Coblenz . 21 . April 1922 . b Nr . 9992 .Der Ober - Präsident der Rheinprovinz .

(Chef der Rheinstrom bau -Perwaltung .)
I . A . ! Unterschrift .

Bekanntmachungen anderer Behörden .
olö . Nachtrag II . . .dir Satzung des Zweckverbandes Hochemnierich - Frie - !^ '

h Befugnissen das Recht zur

Hochemmcrich , 17 . März 1922 .
D e r P e r ba nd s v o r stehe r .

Eraeßner , Bürgermeister .
Bestätigt . IV II 91 !!.
Moers , 1. April 1922 .

Namens des Kreisausschusses .
Der Porsitzende ! van Endert , Landrat .

!öl9 . Durch Erlaß des Herr » Ministers für Handel
>und Gewerbe vom 5 . April 1922 — III Ä253 — ist den »
Diplom - Ingenieur Kuhlmann beim Dampfkössel -
Ueberwachungsverein der Zechen im Oberbergamts¬
bezirk Dortmund zu Essen -Ruhr , neben seinen frühe -

Pornahme der Ab -
mersheim zur Errichtung und Unterhaltung einer pa - 9F .H"^ p' Ph " 9 feststehenden und Schiffsdampf -
ritätischen Mittelschule für Knaben und Mädchen vom Berechtigung dritten Grades verlieheiv

2 . April 1919 . worden .
Nachdem die Gemeinden Hochemmerich , Bergheim Dortmund , 21 . April 1922 .und Oestrum zu einer Gemeinde unter dem Namen Preußisches OberbergaM . ^
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517 . Der Herr Minister für Bolkswohlfahrt hat
durch Erlaß vom 13 . 4 . 1922 III V 865 für die Stadt
Geldern bestimmt , daß auf Grund des Z 458 RVO .
die unständig Beschäftigten an die zuständige Kran¬
kenkasse ihre Beiträge selbst zu leisten haben und

daß die Arbeitgeber der unständig Beschäftigten ver¬
pflichtet sind , diesen ein Drittel der für die Zeit der
Beschäftigung geleisteten Beiträge zu erstatten .

Düsseldors , 26 . April 1922 . 1045.
Oberversicherungsamt Reg . -Bezirk Düsseldorf .

Bestellungen auf das im Zanuar 1322 erschienene Sach - und Namenregister wolle man unter

vorheriger Einsendung des Betrages von 5 Mark bei der Geschäftsstelle des Regierungs -Amtsblatt »

machen.

Sie EinrückungsHebühven betrage» für die gmeigespaltene Textzeile oder deren Raum 1,— M . , bei Tabellensatz fäi

sie zweigespaltene Zelle oder deren Raum IM M . — BeleMätter und einzelne Stücke koste» Pf « , fstr jede»

anaefangenen Bogen , mindesten« aber 1 für jedes Stück des Amtsblatt » .

Schriftleitunz : AmtsKlattsteS« der Regierun, . — Druck '. Buchdruckerei Otto Fritz. Düsseldorf. Oststr. II .



Amtsblatt

Regierung zu Düsseldorf .
Stück IS . Vitsielsorj. Samstag den 13 . Mi IS22 .

Beilagen : Oefsentlicher Anzeiger Nr . :l9 und -wund >9 der Sonderbeilage zum Oefsentlich . Anzeiger .
Polizeiverordnung zur Abänderung der Polizeiverordnung , betreffend die Beförderung ge¬
fährlicher Gegenstände mit Kauffahrteischiffen vom 30 . März 1912 .

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 17 . Mai 1922 .
mittags 12 Uhr . der Amtsblattstelle zuzusenden .

Inhalt : Kirchensteuer für das Rechnungsjahr 1922 S . 17b , Arzneitäxe 175 , Satzung der Genossen¬
schaft zur Bodenverbesserung eines Teiles des Brün er Venns in Vrünen -Havelich 173 , Gebührenordnung
für Hebammen 177 , Kollekten 177 , Enteignung 178 , Tarif für die Werftanlagen der Stadt Hamborn 178 ,
Ruhegehaltskasse der Landbürgermeistereien und Landgemeinden , der Kreiskommunalverbände und
Stadtgemeinden der Rheinprovinz 178 , Innung 17 8 , Losevertrieb 179 , Konsul 179 , Lehrlingshaltungim Schornsteinfegergewerbe 179 , Versteigerer 179 , Wahl von ärztlichen Sachverständigen für das Ver¬
sorgungsgericht Düsseldorf 179 , Polizeiverordnung über die Beförderung gefahrlicher Gegenstände mit
Kauffahrteischiffen 179 , Wandergewerbeschein 179 , Personalien 179 , 189 .

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
518 . Für das Rechnungsjahr 1922 ist die Kirchen¬
steuer vom Einkommen nach dem Maßstabe der ge¬
mäß Art . II des Reichsgesetzes vom 20 . Dezember 1921
(R . G . Bl . S - 1580 ) zur Erhebung gelangenden
Neichseintom mensteuer für 1921 auszuschreiben .

Der Feststellung des Prozentsatzes im Umlage¬
beschluß taun das Neichseinkommensteuersoll für 1920
zu Grunde gelegt werden .

Mit Rüchsicht auf die Kosten der Veranlagung kann
im Umlagebeschluß ausgesprochen werden , daß
Steuerbeträge bis zu einer bestimmten Summe —
(vielleicht 5 Mark ) — unveranlagt bleiben sollen .

Die Umlagebeschlüsse sind mit möglichster Beschleu¬
nigung zu fassen und zur Genehmigung vorzulegen ,damit die kirchensteuerliche Veranlagung noch vor
de Zustellung der Einkommensteuerbescheide erfolgen
kann . (Vergl . 3 e des Runderlasses vom 19 . Septem¬
ber 1921 — d 11640 V II — Rentralblatt für die ge¬
samte Unterrichtsverwaltung in Preußen S . 396 ) .

Berlin , 13 . April 1o22 . « I Nr . 466 (1 II .
Der Preußische Minister jUr Wissenschaft , Kunst

und Volksbildung .
Im Auftrage : gez . Fleischer .

519 . Auf Grund des Z 80 Abs . 1 der Gewerbe¬
ordnung für das Deutsche Reich bestimme ich :

Nr . 2 Abs . 1 meiner Bekanntmachung vom 23 . De¬
zember 1921 , betreffend die Deutsche Arzneitaxe .1922,
(Reichsanzeiger Nr . 306 ) , wird unter Aufhebung
meiner Bekanntmachung - vom 28 . Februar 1922
(Reichsanzeiger Nr . 53) wie folgt geändert :

Die Apotheker sind berechtigt , vom 15 . April 1922
ab folgende Teuerungszuschläge zu erheben :

für jede auf ärztliche Verordnung vom Apothe¬

ker zur Abgabe hergerichtete Arznei 3 Mark ,in den besetzten Staatsgebieten des Westens
hingegen 3,40 Mark , für Arzneimittel oder Arz¬
neien , die in abgabefertiger Packung aus dem
Handel bezogen und in dieser Packung abgege¬
ben werden , für jede Packung 2 Mark .

Berlin . 13 . April 1922 . I N II Nr . 1443 II.
Der Preußische Minister für Volkswohlfahrt .

Im Auftrage : Dietrich .
520 . - Satzung
der Genossenschaft zur Bodenverbesserung eines Teiles

des Brüner Venns in Brünen -Havelich im
Kreise Rees .

8 1 -
Die Genossenschaft fiihrt den Namen „Weidegenos¬

senschaft Brüner Venn und hat ihren Sitz in Brünen .
8 2 .

Die Genossenschaft bezweckt nach dem allgemeinen
Plane des kulturbautechnischen Büros des Landes¬
kulturamts vom 18 . Mai 1920 die Umwandlung der
im Zusammenlegungsverfahren von Brünen — L 126
— ausgewiesenen Pläne 1 bis 1416 — 43 in Weide
und deren gemeinschaftlichen Bewirsta )aftung und
Nutzung durch die Eigentümer gemäß der anliegenden
Weideordnung .

Der Plan besteht aus :
1 . einem Erläuterungsberichte nebst Lageplan , aus

der die Grenzen des Eenossenschaftsgebiets her¬
vorgehen ;

2 . einem Kostenanschlage ,
3 . einem Verzeichnis der an der Genossenschaft be¬

teiligten Grundstückseigentümer .
Der beglaubigte Plan ist bei der Aufsichtsbehörde

er Genossenschaft niederzulegen . Beglaubigte Ab¬
schrift des Planes erhält der Vorsteher der Genossen -



schafft er hat sie aufzubewahren und auf dem lau¬
fenden zu erhalten . Die Genossen sind verpflichtet ,
jede Aenderung in den Eigentumsverhältnissen der
bei der Genossenschaft beteiligten Grundstücken und
Anlagen dem Genossenschaftsvorstand anzuzeigen .

8 19.
Die Mitgliederversammlung beschließt über :

1 . die Wahl der Vorstandsmitglieder nach Maß -

2 .
gäbe (87 ) !

Feftsdie Festsetzung der dem Vorsteher , dem Weide
Wärter und dem Rechner zu gewährenden Ent
schädigung (88 6 , 24 . 25) !

3 . die Wahl der SchiÄsrichter und ihrer Stellver
treter (8 27 ) !
die Abänderung der Satzung (vergl . auch 8 3V) !4.

6 .

e ) den Haushaltsplan und die Jahresrechnung zu
entwerfen und nach Zustimmung des Vorstandes
der Mitgliederversammlung zur Beschlußfassung
vorzulegen !

f) die Beamten der Geiwssenschaft zu beaufsichtigen
und die Unterhaltung der Anlagen zu über¬
wachen, '

g ) Verträge jeder Art für die Genossenschaft abzu¬
schließen !

h ) den Schriftwechsel für die Genossenschaft zu füh¬
ren und ihre Urkunden zu unterzeichnen !

i ) die Beschlüsse des Vorstandes und der Mitglie¬
derversammlung zu beurkunden .

8 23 .
Die genossenschaftlichen Anlagen sind nach der Fer -die Aufstellung des Haushaltsplans und die Fest - ngstellung im Frühjahr und im Herbste zu schauen ,stelluug und Entlastung der Rechnung (8 11) ! Die Schaukommission besteht aus dem Vorstand unddie Bewirtschaftung und Nutzung der Genossen - drei von der Mitgliederversammlung nach Maßgabeschaftsgrundstücke durch die Genossenschaft (8 2 !des 8 7 Abs . 3 und 4 zu wahlenden Genossen .
Der Tag der Schau wird nach Benehmen mit der

Aufsichtsbehörde und dem Vorstande des Kultur -Bau¬
amts von dem Vorsteher möglichst vier Wochen vor¬
her bestimmt uno rechtzeitig auf ortsübliche Weise be¬
kannt gemacht . Der Vorsteher leitet die Schau .

Auch die anderen Genossen sind berechtigt , an der
Schau teilzunehmen .

Das Ergebnis der Schau ist in einer Schrift nie¬
derzulegen , für deren Aufbewahrung der Vorsteher
zu sorgen hat . Die Aufsichtsbehörde kann die Arbei¬
ten , die nach technischem Ermessen zur Unterhaltung
der der Schau unterliegenden Anlagen notwendig
sind , erforderlichenfalls auf Kosten der Genossenschaft
ausführen lassen .

8 27 .
Die von der Genossenschaft ausgehenden Bekannt¬

machungen sind unter ihrem Namen zu erlassen und
vom Vorsteher zu unterzeichnen .

Die für die Öffentlichkeit bestimmten Bekannt¬
machungen der Genossenschaft werden in das Kreis¬
blatt des Kreises Nees aufgenommen , sofern nichtdie ortsübliche Bekanntmachung allein durch diese
Satzung vorgeschrieben ist .

8 29 .
Vor Ablauf von 39 Jahren kann die Auflösungder Genossenschaft nur auf Beschluß einer Zweidrittel¬

majorität sämtlicher Beteiligter (nach der Fläche be¬
rechnet ) und nur mit Genehmigung der Aufsichts¬
behörde und des Landeskulturamtspräsidenten zu
zu Düsseldorf erfolgen .

Abs . 1) !
7 . die Auflösung der Genossenschaft (8 29 ) !
8 . die Wahl der außer dem Vorstande der Schau¬

kommission angehörenden Mitglieder (8 23 ) .
8 20 .

Die erste zur Bestellung des Vorstandes erforder¬
liche Mitgliederversammlung beruft die Aufsichtsbe¬
hörde , die auch zu den in dieser Versammlung erfor¬
derlichen Abstimmungen eine vorläufige Stimmliste
nach der Fläche der beteiligten Grundstücke aufzustel¬
len hat , wobei jedes angefangene Hektar als voll zu
rechnen ist .

Die weiteren Mitgliederversammlungen sind durchden Vorstand zusammenzuberufen .
Die Einladung der Mitgliederversammlungen er¬

folgt durch ortsübliche Bekanntmachung in der Ge¬
meinde Brünen .

Zwischen der Einladung und der Versammlung mußein Zwischenraum von mindestens einer Woche liegen .
Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahlder Erschienenen beschlußfähig .

8 22 .
" )

Dem Vorsteher liegt neben den anderen , in der
Satzung ihm zugewiesenen Aufgaben ob !

a ) den Vorsitz in der Mitgliederversammlung und
dem Vorstande zu führen !

b) die Ausführung der von der Genossenschaft her¬
zustellenden Anlagen nach den festgestellten
Plänen zu veranlassen und zu beaufsichtigen, -

c ) über die Unterhaltung der Anlagen mit Zustim¬
mung des Vorstandes die nötigen Anordnungen
zu treffen und die etwaNerforderlichen Ausfüh -
rungsvorfchriften zu .erlassen !

d ) die vom Vorstande festgesetzten Beiträge auszu¬
schreiben und einzuziehen und die Kasse zu ver¬
walten !

*) Zu 88 22 , 23 . Die Bestimmungen der 88 22 , 23,sind entsprechend zu ändern , wenn der Vorstand nur
aus dem Vorsteher besteht (8 7 a ) .

Vorstehende Satzung wird gemäß 8 3 Absatz I des
Gesetzes über die Bildung von Bodenverbesserungs -
Eenossenschaften vom 5 . Mai 1929 (Gesetzsammlung
Seite 351 ) genehmigt .

Berlin , 9 . April 1922 . Zu <Z Nr . 557 L l .Der Minister für Landwirtschaft , Domänen und
Forsten . (L .S . )

Im Auftrage ! gez . Articus .



Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .
SL1 . Unter Aufhebung der Gebührenordnung für
die Hebammen vom 24 . August 1920 , Regierungs -
Amtsblatt 381 , setze , ich auf . Grund des 8 1 des Ge¬
setzes betreffend die . Gebühren der Hebammen vom
19. Mai 1998 (GS . S . 195 ) für den Umfang des Re¬
gierungsbezirks Düsseldorf folgende Gebührenordnung

Den Hebammen ( 8 39 Absatz 3 der Reichsgewerbe¬
ordnung ) stehen für ihre berufsmäßigen Leistungen
Gebühren nach Maßgabe der nachstehenden Bestim¬
mungen zm
^' ^

^
' 8 2 .

Die niedrigsten Sätze gelangen zur Anwendung ,
wenn nachweisbar Unbemittelte oder Armenver -
bände die Perpflichteten sind . Sie finden ferner An¬
wendung wenn die Zahlung aus Staatsfonds , aus
Mitteln einer milden Stiftung , eines Organes der
gesetzlichen Zwangskrankenversicherung (Eemeinde -
krankenversicherung , Orts - , Betriebs - , Bau - , Jn -
nungs - , Knappschafts - eingeschriebenen Hilfskassen )
zu leisten ist , soweit nicht besondere Schwierigkeiten
der Leistung oder das Maß des Zeitaufwandes einen
höheren Satz rechtfertigen .

8 3-
Im übrigen ist die Höhe der Gebühr innerhalb der

festgesetzten Grenzen nach den besonderen Umständen
des einzelnen Falles , insbesondere nach der Schwie¬
rigkeit und Zeitdauer der Leistung und nach der Ver¬
mögenslage des Zahlungspflichtigen zu bemessen .

S 4.
Die in den folgenden Nummern bezeichneten Lei¬

stungen unterliegen nachstehenden Gebührensätzen !
1 . Für den Beistand einer regelmäßigen Geburt

für die Dauer bis zu 12 Stunden 159— 259 Mark .
Für jede folgende Stunde 8— 12 Mark .

2 . Für den Beistand bei einer '
Zwillingsgeburt , ei¬

ner regelwidrigen Geburt , einer mit Blutungen
und deren Folgen oder mit Eklampsie , mit Lö¬
sung der Nachgeburt oder mühsamer Wiederbele¬
bung des Kindes verbundenen Geburt , desglei¬
chen für den Beistand bei einer Entbindung , bei
der ein Arzt zugezogen wurde , erhöht sich die
Gebühr auf 189—399 Mark .

3 . Für den Beistand bei einer Fehl - oder unzeitigen
Geburt oder für Abnahme einer Mole für die
Dauer bis zu 9 Stunden 129— 189 Mark . Für
jede folgende Stunde 8— 12 Mark .

4. Für jeden vorgeschriebenen Wochenbesuch ein¬
schließlich der dabei erfolgenden Verrichtungen
und Untersuchungen , wie Ausspülungen , Klpstier -
setzen , Kathetrisieren , Baden und Wickeln der
Kinder für jede angefangene Stunde bei Tage
19— 15 Mark , bei Nacht 15—29 Mark .

5 . Für jeden sonstigen Besuch einschließlich der dabei
erfolgenden Untersuchungen und Verrichtungen

für jede angefangene Stunde bei Tage 19— 15
Mark , bei Nacht 15—25 Mark .

6. Für eine Tagewache außerhalb der Zeit der Ge¬
burt (Besuch eingeschlossen ) 25—49 Mark , füt
eine solche Nachtwache 39—59 Mark , für eine
solche Tag - und Nachtwache 59—75 Mark .

7 . Für eine Raterteilung in der Wohnung der He¬
bamme bei Tage 5— 19 Mark , bei Nacht das
Doppelte .

8 . Für eine Untersuchung in der Wohnung der He¬
bamme einschließlich der Raterteilung bei Tage
19— 15 Mark , bei Nacht 15— 25 Mark .

9 . Für ein schriftliches Zeugnis außer der Gebühr
für die Untersuchung oder den Besuch 19 Mark .

Als Nacht im Sinne vorstehender Vorschriften gilt
in den Monaten April bis September die Zeit von
19 Uhr abends bis 7 Uhr morgens , in den anderen
Monaten von 9 Uhr abends bis 8 Uhr morgens .

8 5.
Bei Verrichtungen in Häusern , die mehr als zwei

Kilometer von der Wohnung der Hebamme entfernt
liegen , sind der Hebammme , falls ihr nicht freies
Fuhrwerk gestellt wird , sowohl für den Hin - als
auch für den Rückweg entweder die baren Auslagen
für tatsächlich benutztes Fuhrwerk oder 1,59 Mark
als Tagesgeld für jedes zurückgelegte Kilometer
Landweg , bezw . die Fahrkosten der 3 . Wagenklasse
bei Benutzung der Eisenbahn oder der Fahrpreis der
Straßenbahn bei deren Benutzung zu erstatten . Im
übrigen sind den Hebammen die baren Auslagen für
die bei ihrer Hilfeleistung verwendeten Desinfektions¬
mittel und Verbandstoffe , soweit diese nicht aus öf-.
fentltchen Mitteln zur Verfügung gestellt wurden ,
zu ersetzen .

§ 6-
Diese Gebührenordnung tritt , mit dem 15 . Mai

1922 in Kraft . I 9 2378 .
Düsseldorf , 27 . April 1922 .

Der Regierungspräsident .
522 . Mit Beziehung auf meine Bekanntmachung
vom 7 . 1 . dss . Ihrs . (Amts -Stllck 2 Nr . 29) bringe ich
hiermit zur öffentlichen Kenntnis , daß auch der
Sammler Friedrich Lindemann in Elberfeld mit der
Abhaltung der Kollekte zum Besten der Josefs -Kesell -
schaft für Krüppelfürsorge in Bigge beauftragt wor¬
den ist . I Oa . 4449 .

Düsseldorf , 3. Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

523 . Unter Bezugnahme auf meine Bekannt¬
machung vom 39 . September 1921 (Amtsbl . Stück 49
Nr . 1231 ) bringe ich hiermit zur öffentlichen Kennt¬
nis , daß der Herr Oberpräsident der Rheinprovinz
in Coblenz dem Kirchenbauverein Merkstein -Streif -
fcld ausnahmsweise die Erlaubnis erteilt hat , die
mit Erlaß vom 11 . Juli 1921 bewilligte Haussamm¬
lung bis zum 1 . Januar 1923 fortzusetzen .

Düsseldorf , 3 . Mai 1922 . I La 4493 .
Der Regierungspräsident .
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524 . Zur Feststellung der Entschädigung für das zur Höherlegung des Strassenzuges Wesel -Dinslaken
durch die Kanalbaudirektion Essen dauernd M beschränkende , in der Gemeinde Friedrichsfeld , Kr . Dins -
laken belegene , Nächstehend bezeichnete Grundeigentum habe ich Termin auf den 15 . Mai 1922 , v o r in i t -
tägs 1V5t Uhr , im Hotel Schimmel , Znh . W . Kretschmar zu Friedrichsfeld anberaumt .

Alle Beteiligten werden gemäß § 25 des Gesetzes über die Enteignung von Grundeigentum vom
11 . Juni 1874 (GS . S . 221 ) aufgefordert , ihre Rechte im Termin wahrzunehmen .

Beim Ausbleiben wird ohne ihr ZuküN die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung
oder Hinterlegung der Entschädigung verfügt werden

Nulastelinäßge
Bezeichnung

des Grundstückes
Gemarku » g
( Gemeinde )

Spelle »

Karten
- blatt
tZlur )

Pa »
,«lli

27Z
l7

27 !
17

Eigentümer
(Name , Stand ü . Wohnort)

Witwe Gerhatb Breiwaun
in Ariedeichsfeld (Kreis
Dinslaken )

wie vor

Dus Grund¬
stück ist ver¬
zeichnet in ,
Grundbuch

1917

B »»t>

13

ivl- u

! Z3

Düsseldorf . 1 . Mai 1922.
I K 1579 .
525 . IN. Nachtrag
zum Tarif für die WerftaNlagett der Stadt HaMborn

vom 24 . Mätz 1921 .
An Stelle der im II. Nachtrage vom 18 . 3 . 1922 c .

Mr. 2087 unter X und L vorgesehenen Zuschläge tre¬
ten folgende Zuschläge zur Grundgebühr :

Werftgeld 100 Prozent Zuschlag .
L . Krangeld :

a ) für Kies , Steine aller Art , Salz , Sand ,
Erde , Schlacken, Braunkohlen und Kohlen
mit Nebenarten sowie Erze 250 °/-> Zuschlag ,

b) für alle übrigen Güter 350 °/° Zuschlag .
Dieser Nachtrag tritt mit dem Tage der Veröffent¬

lichung im Amtsblatt in Kraft . Zu c Nr . 3180 .
Im Namen des Finanzministers und des Ministers

für Handel und Gewerbe .
Coblevz , 27 . April 1W2 .

Der Oberpräsident der Rheinprooinz .
(Nheinstrombauverwaltung . )

Im Auftrage : Kaufnicht .

WirtschaflS -

Nrt
und Lage

Acker am
neuen KaMP

bebauter Hof¬
räum und
aNss arten
äthstelle 38

Givge
der zu enteignen¬
de .> oder daü tttd
zu beschränken¬
den Grundfläche

32

qm

80

«2

Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffentlichen
Kenntnis gebracht . I k 2587 I . Ang .

Düsseldorf . 3 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

520 . Nach § 3 der Satzung der Nuhegehaltskafse
der Landbürgermeistereien und Landgemeinden der
Rheinprovinz mache ich bekannt , daß im Rechnungs¬
jahre 1921 an Rahegehältern . Vers pusszinsen und
Verwaltungskoste !' 17 304 872 Mn ' gezahlt sind .
Nach Abzug der erstatteten Militärrenten und der
nach § 7 der Satzungen nacherhobenen Beitrüge von
zusammen 305 399 bl .

'ark sind 10 9 m 472 Mark zur
Deckung der Ausgaben aufzubringen . Das umlaoe -

Der Enteignungskommissar .
Dr . Hock, Regierungsässessor .

Pflichtige Diensteinkommen (Grundgehalt , Ortszu -
schiägvd ttchschnitt und ruhegehaltssiihig : Nebenle -
jzüge nach dem Stande vom Aptil 1921 hat 49 299 180
Mark betragen , sodass auf jede Mark 34,5 Pfg . ent¬
fallen . Die Anföridernntz der hierstach zu entrich -
tcndest Beiträge erfolgt Mit besonderem Schreibest .

Düsseldorf . 4 . Mai 1922 . I II 4470 .
Der Landeshauvimanst der Nheinprovinz .

527 . Nach § 7 der Satzung der Ruhegehaltskasse
der Kreiskommunalverbände und Stadtgemeinden

Zder Rheinprovinz mache ich bekannt , dass im Rech¬
nungsjahr 1921 an Ruhegehältern . Vorschusszinsen
und Verwaltungskosten 11941 552 Mark gezahlt
find . Unter Abzug der erstatteten Militärrenten
ü̂nd der nach § ^2 der Satzung nacherhobenen Bei¬
träge von zusammMen 222 724 Mark sind 11718 828
Mark aufzubringen . Das umlagepflichtige Dienst¬
einkommen (Grundgehalt , Ortszuschlagsdurchschnitt
und ruhegehaltsfähige Nebenbezüge ) hat im Monat
April 1921 betragen : 09 086 304 Mark , so daß auf-
jede Mark 10,8 Pfg . entfallen . Die Anforderung der
hiernach zu entrichtenden Beiträge erfolgt mit beson¬
derem Schreiben .

Düsseldorf , 4 . Mai 1922 . I X 4478 .
Der Landeshauptmann der Rheinprooinz .

528 . Nachdem bei der Abstimmung sich die Mehr¬
heit der beteiligten Gewerbetreibenden für die Ein¬
führung des Beitrittszwanges erklärt hat , ordne ich
hiermit an , dass zum 1 . Juli 1922 eine Zwangs¬
innung für das Bäcker -Handwerk in dem Bezirke des
Landkreises Neust mit dem Sitze in Neuss und dem
Namen „Zwangsinnung für das Väckerhandwerk in
dem Bezirke des Landkreises Neuss" errichtet wird .

Von dem genannten Zeitpunkt ab gehören alle Ge-
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werbetreibende , welche das Bäckerhandwerk in dem
genannten Bezirke betreiben , dieser Innung an .

Zugleich schließe ich zu demselben Zeitpunkte die bis¬
herige freie Innung für das Bäckerhandwerk des
Landkreises Neuß . I ? V 1914 .

Düsseldorf . 29 . April 1922 .
Der Regierungspräsident .

529 . Der Herr Oberpräsident in Coblenz hat durch
Erlaß vom 22 . vor . Mts . B 2 Nr . 158 l dem Ver¬
band Rheinland der deutschen Reichsfechtschule in
Köln -Ehrenfeld die Erlaubnis erteilt , zum Besten der
von der Reichsfechtschule in den Waisenhäusern zu
Lahr , Magdeburg Riederbreisig und Halle unter¬
gebrachten Waisenkinder im Jahre 1922 eine öffent¬
liche Ausspielung von Bildern , Büchern , Luxus - und
Haushaltungsgegenständen zu veranstalten und die
Lose innerhalb der Rgeinprovinz zu verbreiten .

Es sollen 20 000 Lose zu 2,50 Mark vertrieben und
1000 Gewinne im Gesamtwerte von 25 000 Mark
ausgespielt werden . I La . 4492 .

Düsseldorf . 3 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

530 . Vf . d . M . V . d . I . u . d . Fin . -Min . v . 18 , 4,
1922 — III 737 bezw . I L ^ 1266 , betr . Genehmigung
des abgeänderten Lotterie - und Gewinnplanes der
Geldlotterie der Deutschen Gewerbeschau München
19221 ) ,

1 . Zweck : Zugunsten der Deutschen Gewerbeschau
München 1922 ; 2 . Spielkapital : 3 600 000 M . einschl .
Reichsstempelabgabe ; 3 . Reinertrag : 1000 000 Mk .
4 . Eewinnbetrag 1000 000 Mk . ; 5 . Zahl der Lose :
360 000 Stück ; 6 . Preis des Einzelloses 10 Mk . einschl .
Reichsstempelabgabe ; 7 . Losabsatzgebiet : Preußen ;
Ä . Ziehungstage der 2 . und letzten Reihe : 24 . bis 28 .
Juli 1922 .

An die Oberpräs . u . die Landes - u . Ortspolizei¬
behörden . I La 4357 .

i ) Vgl . MBliV . 1922 S . 115 u . S . 140 .
Düsseldorf , 1 . Mai 1922 .

Der Regierungspräsident .
531 . Nach einer Mitteilung der Königlich Italie¬
nischen Botschaft in Berlin ist in Essen eine Königlich
Italienische Konsularagentur errichtet und Fran¬

cesco Artuso zu deren Titular ernannt worden .
Düsseldorf . 30 . April 1922 . I I> V 1976 .

Der Regierungspräsident .
532 . Die Geltungsdauer meiner auf Grund des
Z 128 Abs . 2 der Gewerbeordnung erlassenen Anord¬
nung vom 2V . Februar 1919 (HMBl . S . 55 ) , betref¬
fend Einschränkung der Lehrlingshaltung im Schorn¬
steinfegergewerbe , wird bis zum 31 . März 1925 ver¬
längert . I 5 V 1503 .

Düsseldorf . 31 . März 1922 .
Der Regierungspräsident .

533 . Der Herr Johann Peters zu Duisburg -Mei -
derich ist heute von mir auf Grund der Vorschriften
über den Umfang der Befugnisse und Verpflichtungen

sowie über den Geschäftsbetrieb der Versteigerer vom
10 . bezw . 1r . Juli 1902 auf Widerruf zum „beeidig¬
ten und öffentlich angestellten Versteigerer " im Be¬
zirke der Stadt Duisburg bestellt worden .

Düsseldorf , 26 . April 1922 . I 5 V 1859 .
Der Regierungspräsident .

534 . Gemäß § 22 des Gesetzes über das Verfah¬
ren in Versorgungssachen vom 10 . Janaur 1922
(RGBl . Seite 59) sind als ärztliche Sachverständige
(Eerichtsärzte ) für das Versorgungsgericht Düsseldorf
auf die Dauer von 4 Jahren gewählt worden :

Herr Sanitätsrat Dr . Lüdecke in Remscheid ;
Herr prakt . Arzt Dr . Sielaff in Remscheid ;
Herr prakt . Arzt Dr . Paulsen in Remscheid ;
Herr Sanitätsrat Dr . Wetzet in Solingen .

Tgb . Nr . 201/22 , verb . m . 744/21 , 160/22 .
Düsseldorf . 2 . Mai 1922 .

Der Vorsitzende des Versorgungsgerichts Düsseldorf .
I . V . gez . Freiherr von Zedlitz , Regierungsrat .

535 . Die Polizeiverordnung des Ministers für
Handel und Gewerbe vom 8 . März 1922 , betr . Ab¬
änderung der Polizeiverordnung über die Beförde¬
rung gefährlicher Gegenstände mit Kauffahrteischiffen
vom 30 . März 1912 ist dieser Amtsblattnummer als
Beilage beigefügt . I L 1732 .

Düsseldorf . 5 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

536 . Dem Friedrich Drögemeier in Elberfeld , Ani -
linftraße 28 , ist der vom Bezirksausschusse Hierselbst
unter Nr . 2535 für das Jahr 1922 erteilte Wander¬
gewerbeschein abhanden gekommen . Der Wander¬
gewerbeschein wird für ungültig erklärt .

Düsseldorf . 26 . April 1922 . III 2014 .
Der Vorsitzende de ? Bezirksausschusses I . Abteilung .

Personal -Rachrichten .
537 . Der Katasterdiätar Alfred Unte in Düsseldorf
ist unter Belassung in seiner gegenwärtigen Dienst¬
stelle mit Wirkung vom 1 . April 1922 ab zum Ka¬
tastersekretär ernannt worden .
538 . Das Mitglied des Oöerbergamts Dortmund ,
Oberbergrat Kaether ist gestorben .

Dem Bergwerksdirektor des Steinkohlenbergwerks
Zwecke! , Oberbergrat Frielinghaus ist die Stelle ei¬
nes Mitglieds bei dem Oberbergamt Dortmund über¬
tragen worden .

Der stellvertretende Revierbeamte des Bergreviers
Esten I , Bergrat Eoldkuhle , ist gestorben .
539 . Bei den Justizbehörden des Oberlandesge¬
richtsbezirks Düsseldorf sind folgende Stellen zu be¬
setzen : a ) Oberwachtmeisterstellen bei den Strafan¬
stalten 8 in Elberfeld , je 2 in Eleve , Duisburg , Düs¬
seldorf , Lüttringhausen und Oberhausen , je 1 in
Opladen und Wesel , 1 Oberwachtmeisterinnenstelle
bei der Strafanstalt in Anrath , je 1 Ilnterwachtmei -
sterstelle bei dem Landgericht und dem Amtsgericht
in Düsseldorf .
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54V . Zu besetzen : je 1 Justizobersekretärstelle in !obersekretärstelle bei den Amtsgerichten in HambornRatingen Amtsgericht . Düsseldorf Eerichtskasse undchnd Mettmann , 1 Justizsekretärstelle bei dem Land -

Justizsekretärstelle gericht in M . Gladbach und 3 neue Oberwachtmeister -Duisburg Staatsanwaltschaft , 1
in Crefeld Amtsgericht .
541 . Oberlandesgerichtsbezirk Hamm. Zu besetzen:
Je 1 J . -O . -S . -Stelle bei den A .-E . in Bottrop , Essen ,selsenkirchen und Meinerzhagen , sowie je eine Kanz¬

stellen bei der Strafanstalt in Elberfeld .
543 . Oberlandesgerichtsbezirk Hamm . Zu besetzen :
Je 1 J . -O .-S . -Stelle bei den A .-E . in AHaus , Bochum,elsenkirchen und Jserlohn , 1 J . -S .-Stelle bei demleiasfistentenstelle bei dem O . -L .-E . und den A .-E , in A .-G . ja Essen , je 1 Kanzl . -Assist . -Stelle bei den A .-^ ^ wrch , ^ n - s ^ Hagen und Münster . 1 J . -O . -W . -H. -Stelle bet542. Bei den Justizbehörden des Oberlandes - ^ em A -E in Sckwelmgerichtsbezirks Düsseldorf 'sind zu besetzen : Je 1 Justiz - ! vcyweim .

Bestellungen auf das im Januar 1S22 erschienene Sach - und Namenregister wolle man unter
vorheriger Einsendung des Betrages von 5 Mark bei der Geschäftsstelle des Negierungs -Amtsblatts
machen.
Tte Einrückungsgedikhren betragen für die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum 1,— R . , bet Tabellensatz für. e zweigespaltene Zeile oder deren Ran« 1F0 M . — Belegblätter und einzeln Stücke tosten 4« ? fg . für jede»

angefangenen Bogen , mindesten« aber 1 -K für jedes Stück des Amtsblatt« .
Sch » tütung : U »it«blattstelle der Regierung . — Druck : Buchdruckerei Otto Fritz , Düsseldors, Oststr . r».



Sonderbeilage zum Amtsblatt .

Volizeiverordnung
zur

Abänderung der Polizeiverordnung , betreffend die Beförderung gefähr¬
licher Gegenstände mit Kauffahrteischiffen vom 30 . März 1912 .

Auf Grund des Z 136 des Gesetzes über die allgemeine Land esVerwaltung vom 30 . Juli

1883 (GS . S . 230 ) erlasse ich nachfolgende Polizeiverordnung zur Abänderung der Polizei¬

verordnung , betreffend die Beförderung gefährlicher Gegenstände mit Kauffahrteischiffen :

Die Anlagen 1 und 2 der Polizeiverordnung vom 30 . März 1912 und die Ab¬

änderungen hierzu vom 15 . Februar , 8 . Dezember 1913 und vom 10 . Juni 1914 treten

mit dem 1 . April 1922 außer Kraft . An ihre Stelle treten mit dem gleichen Zeitpunkte
die nachstehenden Anlagen 1 und 2.

Berlin , den 8 . März 1922 .

Der Minister für Handel und Gewerbe .

I . A . : v . Meyeren .

III 226«.





bedingungsweise zur Beförderung mit Kauffahrteischiffen zugelassene

s

Anlage I .
lSeefrachtordnung .)

Vorschriften
über

eförderung mit Kauffahrteischiffen zugelassene
Gegenstände.*)

Einteilung .
l . Explosionsgefährliche Gegenstände S-u°

Is . Sprengstoffe
Sprengmittel , 1 . , 2 . , 3 . Gruppe 4

L . Schiehmittel , 1 ., 2 . Gruppe 11
<ü . Andere explostonsfähige Stoffe 12

Ib . Munition 14
Iv . Zlindwaren und Feuerwerkskörper 21
16 . Verdichtete und verflüssigte Gase 25
le . Stoffe , die in Berührung mit Wasser entzündliche oder die Ver¬

brennung unterstützende Gase entwickeln 23
II . Selbstentzündliche Stoffe 31
III . Brennbare Flüssigkeiten 33
IV . Giftige Stoffe 36
V. Ätzende Stoffe 38

VI . Sonstige gefährliche Güter
Via . Feste , nicht selbstendzündliche feuergefährliche Stoffe 41
VIb . Massengüter , die der Selbsterhitzung unterliegen 42

*) Das Güterverzeichnis und die Verpackungsborschriften der Abschnitte I bis VI » schließen sich im
allgemeinen denen der Anlage O zur Eisenbahn -Verkehrsordnung an ; sachliche Abweichungen davon sind
durch fetten Druck hervorgehoben .
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Güterverzeichnis . ^ Verpackung .

I . Explosionsgefährliche Gegenstände .
la . Sprengstoffe .

Zur Beförderung sind zugelassen :

Sprengmittel .
1 . Gruppe ,

a) Nachstehende Ammonsalpeter¬
spreng st offe , sofern sie in allgemeinen
Eigenschaften und Zusammensetzung den
Anforderungen der Anlage L zur Eisenbahn -
Verkehrsordnung unter a der 1 . Gruppe
der Sprengmittel entsprechen :

Ammoncahücit , auch mit angehängten
Zahlen und Buchstaben .

Ammoncahücit Fram .
Ammoncahücit Fram IG
Ammoncahücit Jndra .
Ammonfördit .
Ammonfördit
Ammonfördit ? . 1 .
Ammonfördit ? . 2.
Gesteins - Ammonfördit .
Gesteins - Ammonfördit 1 , auch mit

angehängten Buchstaben .
Ammon - Karbonit , auch mit der an¬

gehängten Zahl I .
Ammon - Karbonit mit angehängten

Buchstaben und Zahlen .
Ammon - Karbonit la .
Halokarbonit mit den angehängten

Buchstaben usw ., oder denZahlen
1 , 2 , 3 usw.

Gesteins - oder Wetterammonper -
chloratzit .

Ammon - Nobelit .
Ammon - Nobelit I.
Ammon - Nobelit mit den angehängten

Buchstaben lZ , 0 usw.
Ammonraschit I , II , III , IV.
Ammon - Schlesit oder Kohlen -Schle -

sit mit den angehängten Zahlen I , II ,III usw.
Ammon - Tremonit oder Gesteins -

Tremonit , auch mit den angehängten
Zahlen I, II , III usw . , oder den Buch¬
staben 1Z, d usw.

Neu - Anagon .
Anilit .
Astralit I und II , auch mit angehängten

Buchstaben .
Astralit la .
Astralit III , auch mit angehängten Buch¬

staben .

(i ) Diese Ammonsalpetersprengstoffe müssen pa -
troniert sein . Die Patronen sind in luftdicht

Astralit IV , auch mit angehängten
Buchstaben .

Astralit V, Donarit V, Rivalit ? ,
Ammonfördit ? , Rhenanit V , Ge -
steins - Tremonit V, Dominit 18,Ammon - Halalit Romperit L ,
auch mit angehängten Buchstaben oder
Zahlen .

Astralit VI, Rivalit VI , Rhenanit VI,
Gesteins -Tremonit VI , Dominit VI ,
Ammon -Halalit VI, Romperit VI ,
auch mit angehängten Buchstaben .

Astralit VII , Rivalit VII , Rhenanit ,
Gesteins - Tremonit VII , Domi¬
nit VII , Ammon -Halalit VII , Rom¬
perit VII, auch mit angehängten Buch¬
staben .

Neo - Astralit .
Wetter - Astralit .
Gelatine - Astralit , Gelatine - Dona -

rit , Gelatine - Rhenanit , Gela -
tine - Rivalit , Gelatine - Romperit
und Gelatine - Tremonit , auch mit
angehängten Buchstaben .

Gelatine - Astralit , Gelatine - Dona -
rit und Gelatine - Nhenanit , mit
den angehängten Zahlen I , II , III usw.

Gelatine - Wetter - Astralit .
Gesteins - und Kohlen - Bradite , auch

mit angehängten Buchstaben und Zahlen .
Wetter - Vradit , auch mit angehängten

Buchstaben und Zahlen .

verschlossene Blechbüchsen , und diese in haltbare
Holzbehälter fest zu verpacken .

(e) Mit Paraffin oder Zeresin getränkte Patronen
können auch durch eine feste Umhüllung von Papier
zu Paketen vereinigt werden . Auch nicht getränkte
Patronen bis zum ' Gesamtgewichte von 2Vz k?
dürfen zu Paketen vereinigt werden , wenn diese
durch einen Überzug von Zeresin oder Harz voll¬
ständig von der Luft abgeschlossen sind . Die Pakete
sind in starke, dichte, sicher verschlossene Holzbehälter
fest zu verpacken .

(s) Der Inhalt eines Behälters darf höchstens50 KZ betragen .
(«) Die Behälter müssen die deutliche Aufschrist

„ Ammonsalpetersprengstoff (Name ) , 1 . Gruppe .
Explosiv " tragen .
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Güterverzeichnis .

Noch Ammonsalpetersprengstoffe .

Bautzener Sicherheitspulver .
Bavarit I und II .
Chromammonit .
Dahmenit .
Dahmenit
Gesteins - auch Neu - Dahmenit , auch

mit den angehängten Zahlen I , II ,
III usw. oder den Buchstaben H., lZ ,
d usw.

Detonit V , auch mit angehängten Buch¬
staben .

Detonit VI , auch mit angehängten Buch¬
staben .

Detonit 14 , auch mit angehängten
Zahlen I , II , III usw . oder angehängten
Buchstaben .

Saar - Detonit , auch mit angehängten
Zahlen oder Buchstaben .

Dominit XI .
Donarit .
Donarit Rivalit Astralit

Rhenanit ^ , Dominit ^ , Gesteins -
Tremonit Romperit Ful -
minal , Alumnit .

Donarit I , auch mit angehängten Buch¬
staben .

Donarit I X.
Gelatine - Donarit .
Wetter - Donarit , auch mit den ange¬

hängten Buchstaben 3 , usw . oder
den Zahlen I , II , III usw.

Dorfit .
Eifelit .
Ammon - EIsagit , auch mit den ange¬

hängten Zahlen I , II , III .
Gesteins - Elsagit , auch mit den ange¬

hängten Zahlen I , II , III .
Espagit .
Faviersche Sprengstoffe .
Ferrit .
Ferronit , auch mit angehängten Zahlen

oder Buchstaben .
Förder Sicherheitssprengstoff X,

auch mit angehängten Zahlen oder
Buchstaben .

Fulmenit .
Fulmenit I .
Wetter - Fulmenit .
Wetter - Fulmenit I .
Gesteins - Gehlingerit III .
Wetter - Gehlingerit mit den ange¬

hängten Zahlen I , II und III , II a
und III a.

Wetter - Gehlingerit mit den ange¬
hängten Zahlen II b und III b.

Glückaus .

Verpackung .

(Siehe S . 4 .)

Glückauf I .
Jrenit , auch mit angehängten Zahlen

und Buchstaben .
Kulturit , auch mit angehängten Zahlen

und Buchstaben .
Lignosit I, Gesteins - oder Wetter -

Lignosit l , auch mit den angehängten
Buchstaben 3 , (ü usw.

Lignosit III , Gesteins - oder Wetter -
Lignosit III , auch mit den angehängten
Buchstaben /F 3 , L usw.

Lignosit IV und Gesteins - Lignosit
IV, auch mit angehängten Buchstaben . '

Lignosit H, .
Lignosit ^ m , auch mit angehängte ! ^

Zahlen oder Buchstaben .
West lignosit , auch mit angehängten '

Zahlen oder Buchstaben .
Wetter - Lignosit IV, auch mit ange¬

hängten Buchstaben .
Lignosit II , auch mit angehängten

Buchstaben oder Zahlen .
Lignosit X m.
Lignosit
Lignosit 3 .
Salzlignosit , auch mit angehängten

Zahlen oder Buchstaben .
Luxit I.
Minolite und Minolite I .
Monachit , auch mit angehängten Zahlen

und Buchstaben .
Nospagit , auch mit angehängten Zahlen .
Nospagit , auch mit angehängten Buch¬

staben .
Pastanil .
Perdit , auch mit angehängten Buch¬

staben oder Zahlen .
Perrum pit , auch mit angehängten

Buchstaben oder Zahlen .
Pfalzit .
Gesteins - PIastammon .
Steinkohlen - Plastammon .
Pniowit , mit den kennzeichnenden Bei¬

fügungen H, , I , II und III .
Prosperit , auch mit angehängten

Buchstaben oder Zahlen .
Gelatine - Prosperit , auch mit an¬

gehängten Buchstaben oder Zahlen . 5
Rhenanit mit angehängten Zahlen .
Neo - Nhenanit .
Wetter - Rher . anit .
Rivalit , auch mit angehängten Buch¬

staben oder Zahlen .
Roburit .
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Güterverzeichnis .
Verpackung.

Noch Ammonsalpetersprengstoffe .
Roburit I. I >V, I v , Iv , IX oder

Kronenpulver .
Roburit I T , oder Gesteins - Sicher -

heitspulver , Roburit II , Ila .Wetter - Roburite - und Gesteins -
Roburite .

Nobels Rodesprengstoff , Roduugs -
Fördit , Rodungs - Rhenanit ,Holzit , Rode - Nivalit , Kultur -
Romperit , Elidit . Dominit - Rode -
sprengstoss , Rummenohler Rode¬
pulver .

Rodit Xm.
Acker - Romperite,auch mit angehängtenBuchstaben oder Zahlen .Wetter - Romperite und Gesteins -

Romperite , auch mit den ange¬hängten Buchstaben ö , L usw.
Sicherheitssprengstoff der Gütt -

lerschen Pulverfabriken .
Siegenit und Wetter - Siegenite ,auch mit den angehängten Zahlen I ,U , III .
Gesteins - Siegenit , auch mit ange¬

hängten Zahlen Buchstaben .
Kohlen - Sisgenit .
Teutonit .
Thornit .
Titanit III , IV, V , «.

(Siehe S . 2 .)

Tunnelit , auch mit den angehängtenZahlen I , II , III usw.
Waisroder - Si cherheitssprengstoff ,mit den angehängten BuchstabenL , usw.
Per - Walsroder auch mit angehängtenBuchstaben oder Zahlen .Wetter - Walsroder , auch mit den an¬

gehängten Zahlen I , II , III usw.Wetter - Walsroder , mit den ange¬hängten Buchstaben II , L usw.Westfalit und Westfalit H..
Westfalit I und II , auch PerwestfalitI und II , auch mit angehängten Buch¬staben L , d usw.
Gelatine - Westfalit .
Gelatine - Westfalit III , IV usw.
Gesteins - Westfalit L.
Gesteins - Westfalit d , auch mit den

angehängten Zahlen I , II , III usw.Kohlen - Westfalit , Gest eins - W est-falit oder Salz - Westfalit mit den
angehängten Zahlen I , II , III usw.
Wetterwestfalit , auch mit den an¬
gehängten Zahlen I , II , III usw . undden Buchstaben H., v , L usw.

Neuwestfalit , auch Gesteins - West¬falit , mit den angehängten Buchstabenv , X, X usw.
d) Organische Nitrokörper von derm Anlage ö zur Eisenbahn -Verkehrsordnungunter b der 1 . Gruppe der Sprengmittelbezeichneten Art , nämlich :

a) In Wasser unlöslich , keine explo¬siven Salze bildend :
Trinitrotoluol , auch im Gemengemit Dinitrotoluol , Terpentin und

höchstens 0,d Prozent Kollodium¬wolle (Plastrotyl ) , ferner soge¬nanntes flüssiges Trinitrotoluolund plastisches Trinitrotoluol ,Trinitroanisol ,
Trinitroxylol ,
Trinitromesitylen ,
Trinitropseudokumol .
Trinitrobenzol ,
Trinitrochlorbenzol .
Trinitroanilin .
Trinitronaphthalin ,
Tetranitronaphthalin ,
Hexanitrodiphenylamin ,
Hexanitro diphenylsulftd .

(1) Diese organischen Nitrokörper und Gemengeaus solchen müssen in starke , dichte , sicher ver¬schlossene Holzbehälter fest verpackt sein . Statt derHolzbehälter können auch sogenannte amerikanischePappefässer verwendet werden . DaS sogenannteflüssige Trinitrotoluol darf außer in starke , dichte,sicher verschlossene Holzbehälter auch in eiserne Be¬hälter verpackt sein ; diese müssen einen völlig dichtenVerschluß haben , der im stalle eine » Brandes demDrucke der im Innern des Behälters sich entwickelndenGase nachgibt . Mit Wasser oder mit Wasser undMelasse gemischte Pikrinsäure sSilvit ) ist nach denVorschriften für Ammonsalpetersprengstoffe zu ver¬packen.
(2) Die Behälter müssen die deutliche Aufschrift„ Nitrokörper , 1 . Gruppe . Explosiv "

tragen , beiden Stoffen unter L mit dem Zusatz „In Wasserlöslich " .
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Güterverzeichnis . Verpackung.

A In Wasser löslich :
Pikrinsäure , auch mit Wasser bis

zu 5 °/ , oder mit Wasser bis zu
4,5 °/ , und 1,5 °/» Melasse (Silvit
H, , auch mit angehängten Buch¬

stabenZahlen ) ,

Trinitrokresol ,
Trinitronaphthol ,
Tetranitronaphthol ,

alle diese Stoffe (a und jZ) auch im
Gemenge miteinander oder mit anderen
aromatischen Nitrokörpern , die keine
Sprengstoffe im Sinne des Z 54 der
Eisenbahnverkehrsordnung sind, wie
z . B . Mononitrotoluol .

o) Nitrozellulose ") (Schießbaumwolle ,
Kollodiumwolle ) , sofern sie den Stabilitäts¬
anforderungen für den Versand aus deutschen
Eisenbahnen genügt , und zwar :

a) Schießbaumwolle in Flockenform
und Kollodiumwolle , auch ungepreßt
mit mindestens 25 Prozent Wasser¬
oder Alkoholgehalt (75 Teile Trocken¬
stoff und 25 Teile Flüssigkeit),

st) Schießbaumwolle und Kollodiumwolle ,
gepreßt , mit mindestens 15 Prozent
Wassergehalt (85 Teile Trockenstoff
und 15 Teile Wasser) (vgl . auch
3: Gruppe unter d) .

ck) Nachstehende schwarzpulverähn -
liche , handhabungssichere Spreng¬
stoffs , sofern sie in allgemeinen Eigen¬
schaften und Zusammensetzung den Anforde¬
rungen der Anlage L der Eisenbahn -Ver¬
kehrsordnung unter ci der 1 . Gruppe der
Sprengmittel entsprechen:

Cahücit .
Luxemburger Sicherheitspulver .
Petroklastit (Haloklastit ) , auch mit den

angehängten Zahlen I , II , lll usw.
Praeposit .
Raschit .
Rosenheimer Sicherheitsspreng¬

pulver .
Rotpulver auch mit den angehängten

Zahlen I , II , III usw.
Sicherheitssprengpulver der Ver¬

einigten Cöln -Rottweiler Pulver¬
fabriken .

Sprengsalpeter .
Freiberger Sprengsalpeter .

Zu A Die Verpackung der wasserlöslichen
Nitrokörper muß wasserdicht sein , es darf dabei
aber kein Blei verwendet werden .

(:) Nitrozellulose in Flockenform , auch angepreßt ,
mit mindestens 26 Prozent Wasser - oder Alkohol¬
gehalt (a >, und gepreßte Nitrozellulose mit mindestens
16 Prozent Wassergehalt ( L) müssen Wasser- bzw .
alkoholdicht in starke , dichte, sicher verschlossene Holz¬
behälter oder in innen verzinkte (verbleite ) Eisen¬
fässer mit einem dichten Verschluß , der einem etwaigen
inneren Drucke nachgibt , fest verpackt sein . Statt
der Holzbehälter können auch sogenannte amerikanische
Pappefässer verwendet werden .

(-) Die Behälter müssen die deutliche Zlufschrift
. Nasse Nitrozellulose . 1 . Gruppe . Explosiv " tragen .

(i) Diese schwarzpulverähnlichen , handhabungs -

sicheren Sprengstoffe müssen wie die Ammou -

salpetersprengstoffe s verpackt sein . Für Praeposit
ist an Stelle der Verpackung in Patronen auch die
Verpackung in Büchsen auch Weißblech mit dich:
schließendem Deckel zugelassen . Jede Büchse darf
höchstens 6 kg Praeposit enthalten imd ist in kräf¬
tiges Packpapier völlig einzuwickeln . Höchstens
10 Büchsen sind in einen starken , dichten , sicher ver¬
schlossenen Holzbehälter so einzusehen , daß die Deckel
der Büchsen durch den Behälter in ihrer Lage durch¬
aus festgehalten werden . Die Holzbehälter sind durch
kräftige Zwischenwände , die aneinander und an deu
Jnnenwnndungen der Behälter dicht anschließen und
mit diesen — jedoch nicht mit dem Deckel — durch
Nagelung verbuudeu sein müssen, derartig einzu¬
teilen , daß sich in einer Abteilung nicht mehr als
S Büchsen befinden . Ferner sind bei Praeposit au
Stelle der mit Paraffin oder Zeresiu getränkten
Patronenhüllen ( vgl . Ziff . (i ) der Verpackungs¬
vorschrift für Ammonsalpetersprengstoffe ) dichte
Hüllen aus Psrgamentpapier zugelassen . Patronen
aus Raschit dürfen auch mittels Pergamentpapier
hergestellt und in Pappkästen zu Paketen vereinig ,
sein . Patronen aus Rosenheimer Sicherheit ?
Sprengpulver dürfen aus Pergameutpapier her¬
gestellt sein , auch darf das Pulver in Paketen von
höchstens kg Gewicht aus Pergamentpapier

*) Die Beförderung von Nitrozellulose mitöv und mehr Prozent Wassergehalt in Gumunbeuteln unter¬

liegt keiner Beschränkung . Auch Nitrozellulose mit 60 und mehr Prozent Alkoholgehalt , dessen Bestand dnrch
die Verpackung sichergestellt ist, fällt nicht unter die Vorschriften für Sprengstoffe . Sie ist wie Alkohol

(111 Ziff . L) zu behandeln .
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Güterverzeichnis . ^ Verpacklmg.

Löwenpulver . (Kastroper Spreng -
salpeter ) , auch mit angehängten Buch¬
staben oder Zahlen ,

Kriewalder Sprengsalpeter .

2 . Gruppe .
a) Organische Nitrokörper , vergl .auch 1. Gruppe unter d , nasse , vonder in Anlage zur Eisenbahn -Verkehrs¬

ordnung unter a « und /Z der 2. Gruppeder Sprengmittel bezeichneten Art .

d) Nachstehende Chlorat - und Per -
chloratsprengstoffe , sofern sie in allge¬meinen Eigenschaften und Zusammensetzungden Anforderungen der Anlage L der
Eisenbahn - Verkehrsordnung unter b der8. Gruppe der Sprengmittel entsprechen:

Albit , Gesteins - Albit , auch mit den
angehängten Zahlen I , II usw . oder den
Buchstaben ö usw.

Wetter - Albit , Kohlen - Albit , auchmit den angehängten Zahlen I , II usw.oder den Buchstaben H., L usw.
Alkalsit I .
Alkalsit ä ., L.
Barbarit , mit den angehängten ZahlenI , ll , III usw.
Gelatine - Barbarit .
Bomlit I, II , III .
Cheddit .
Chloratbaldurit , auch mit angehängten

Buchstaben oder Zahlen .
CHIoratzite , (Wetter - , Kohle - Chlo -

ratzite ) auch mit den angehängten
Zahlen I , II. III usw.

Chlorcahücit .
Halalite , auch Wetter -, Kohlen -, oder

Gesteins - Halalite , auch mit den an¬
gehängten Zahlen I, II , III usw.

Hammonit , auch mit angehängten Zah¬len oder Buchstaben .
Helagon .
Helit .
Kiwit , mit den angehängten Zahlen 1,II , III und IV.
Gesteins - Koronit sowie Gesteins -Fa -

vorit , auch mit angehängten Buch¬staben oder Zahlen .
Gesteins - Koronit k'.
Gesteins - Koronit 8 .
Gesteins - Koronit 1 , auch mit an¬

gehängten Zahlen .

verpackt werden . Der Inhalt eines Behälters darfhöchstens 25 betragen .
Patronen und Pakete mit Sicherheits « Spreng ,Pulver der Vereinigten Töln - Nottweiler Pulver¬fabriken dürfen aus Pergamentpapier hergestellt sein.(-) Die Aufschrift auf den Pnckgefäszen hat zulauten : . Schwarzpulverähnliche handhabungssichereSprengstoffe (Name ) . 1 . Gruppe . Explosiv " .

(r) Diese mit Waffer angefeuchteten Nitrokörperfind in haltbare Holzbehälter mit Zinkblecheinsatz,die zwischen Deckel und oberem Rande eine Gummi¬dichtung besitzen , zu verpacken . Für die in Wafferlöslichen nassen Nitrokörper (Is 2a L der Eisen¬bahn - Verkehrsordnung ) muß der Einsatz aus einemStoff (z . B . Ton ) bestehen, der mit den nassenNitrokörpern keine Verbindung bildet .
(-) Der Inhalt eines Behälters darf höchstens25 KZ betragen .
(-) Die Behälter müssen die deutliche und halt¬bare Aufschrift „Rasse Nitrokörper . 2 . Grirppe.Explosiv " tragen .
( i) Diese Chlorat - und Perchloratsprengstoffemüssen patroniert sein . Die Patronen müssen mitParaffin oder Zeresin überzogen oder in paraf -

finiertes oder zeresiniertes Papier eingeschlagen und
durch eine feste Umhüllung von Papier zu Paketenbis 2 ' /z kß Gewicht vereinigt sein ; bei Miedziankit Iund Barbarit I, II, lll usw . darf anstatt des
paraffinierten (zeresinierten ) Überzugs oder anstattdes paraffinierten (zeresinierten ) Umschlags eine
Umhüllung aus gut geleimtem Papier treten . DiePakete müssen in starke , dichte , sicher verschlosseneHolzbehälter fest verpackt sein. In dem Behälteretwa leerbleibende Räume müssen mit geeignetenVerpackungsstoffen derart ausgefüllt sein, daß dirPakete sich nicht bewegen können. Zum Zusammen¬fügen der Wände der Behälter verwendete eiserneNägel müssen verzinkt sein.

(, ) Der Inhalt eines Behälters darf höchstens25 kz betragen .
(3) Die Behälter müssen die deutliche Aufschrift

„ Cbloratsprengstoff ( Name ) " oder „ Perchloratspreng -
stoff (Name ) . 2 . Gruppe . Explosiv " tragen .

Kohlen - Koronit sowie Kohlen - Fa¬vorit , auch mit angehängten Zahlen .
Kohlen - Perchloratzit und Gesteins -

Perchloratzit , auch mit angehängten
Buchstaben oder Zahlen .I , O Pulver , auch mit angehängten
Buchstaben oder Zahlen .

Mercurit 1 , auch mit angehängten Buch¬staben .
Mercurit 2, auch mit angehängten Buch¬staben .
Miedziankit I, Egelit , Kieselbacher

Chloratsprengstoff und Urnit .Wetter - Miedziankit O lll .
Naphthalit , Gesteins - und Wetter -

Naphthalit , auch mit angehängten
Buchstaben oder Zahlen .

Peragon .
Per - Astralit , Per - Donarit , Per - Ri - !valit , Per - Romperit , Per - Rhe - >
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Güterverzeichnis . Verpackung .

nanit , Per - Fulminal , Per - Do -
minit , Per - Tremonit , Per - Alum -
nit , auch mit angehängten Zahlen oder
Buchstaben .

Gesteins - oder Wetter - Perchlora -
Hit ? .

Perchlorit - oder Wetter - Perchlorit ,
auch mit angehängten Buchstaben oder
Zahlen .

Perdorfit , Gesteins - und Kohlen -
Perdorfit .

Perilit .
Perkalit .
Perkoronit oder Wetter - Perkoronit ,

auch mit angehängten Buchstaben oder
Zahlen .

Perkoronit a , b , o usw . , auch mit an¬
gehängten Zahlen .

Gesteins - Permonit , Permonit I .
Wetter - Permonit , Permonit II .
Permonit ^ sowie Gesteins - Leonit .
Persagite und Wetter - Persagite ,

auch mit den angehäugten Zahlen I ,

(Siehe S . 9 .)

II , III usw . oder mit den angehängten
Buchstaben 3 , v usw.

Ammonpersagite und Perwestfalite
mit den angehängten Zahlen I , II , III
usw . oder mit den angehängten Buch¬
staben 3 , (ü usw.

Persalit .
Wetter - Persalit , Gesteins -Persalit ,

Kohlen - Persalit , auch mit ange¬
hängten Buchstaben oder Zahlen , so¬
wie Neu - Leouit .

Petrolit mit den angehängten Zahlen I,
II , III usw.

Plessit .
Wetter - Plessit III .
CHIorat - Rivalit .
Silesia sowie Markanit , mit den an¬

gehängten Buchstaben A, 3 , (l usw.
Wilhelmit , Kohlen - , Wetter - Wil -

helmit , auch mit den angehängten
Zahlen I , II , III usw.

Yonckit 1 , II , III .

v) Nitrierte Chlorhydrine .

<i) Triplastit von der in Anlage L
der Eisenbahn -Berkehrsordnung unter cl der
2 . Gruppe der Sprengmittel vorgeschriebenen
Zusammensetzung .

3. Gruppe .
a) OrganischeNitrokörper und Ge¬

menge von solchen , von der in Anlage d
zur Eisenbahn - Berkehrsordnung unter a , a
und ch der 3 . Gruppe der Sprengmittel be¬
zeichneten Art .

b ) Nitrozellulose (Schießbaumwolle ,
Kollodiumwolle ) , sofern sie den Stabilitäts¬
anforderungen (E .V .O . ) genügt , und zwar :

a) Schießbaumwolle undKollodiumwolle ,
ungepreßt , mit mindestens 15 Pro¬
zent Wassergehalt (85 Teile Trocken¬
stoff und 15 Teile Wasser, vgl . auch
1 . Gruppe unter o , a , L) .

,Z) Gemahlene Schießbaumwolle , auch
mit Zusatz von 30 bis 50 Prozent Kali¬
oder Barytsalpeter in Patronenform
gepreßt , mit einem Paraffinüberzuge .

( >) Nitrierte Chlorhydrine sind in starke , dicht
verschlossene Melallgefäße zu verpacken , die nur
bis °/ >o ihres Fassnngsraums gefüllt sein und nicht
mehr als 25 kx nitrierte Chlorhydrine enthalten
dürfen . Jedes Gefäß ist einzeln in einen starken
Holzbehälter mit Sägemehl so einzusetzen , daß es
überall von einer mindestens 10 em starken Schicht
des Verpackungsstoffs umgeben ist.

0 ) Die Aufschrift des HolzbchälterS hat zu lauten .
. Nitriertes Thlorhydrin . 2 . Gruppe . Explosiv " .

( >) Triplastit muß in starke , dichte, sicher ver¬
schlossene Holzbehälter fest verpackt sein . Statt der
Holzbehälter können auch sogenannte amerikanische
Pappefässer verwendet werden .

(-) Der Inhalt eines Behälters darf höchstens
25 KZ betragen .

(z> Die Behälter müssen die deutliche , haltbare
Ausschrift tragen : . SprengstoffTriplastit . 2 . Gruppe .
Explosiv " .

Diese organischen Nitrokörper und Gemenge bou
solchen sind wie die organischen Nitrokörper der
1 . Gruppe (d ) zu verpacken ; die Aufschrift auf den
Behältern hat zu lauten : „ Nitrokörper . 8 . Gruppe .
Explosiv " .

( i ) Schießbaumwolle und Kollodiumwolle <a )
müssen wasserdicht in haltbare Holzbehälter , die
keine eisernen Reisen oder Bänder haben , so fest
verpackt sein , daß der Inhalt sich nicht reiben kann .
Außer den Holzbehältern sind auch sogenannte
amerikanische Pappefässer zulässig . Die Behälter
dürfen nicht mit eisernen Nägeln verschlossen sein.

(-) Mit Paraffin überzogene Patronen mit und
ohne Zusatz von 30 bis 50 Prozent Kali - oder
Barhtsalpeter ( /Z) sind vor dem Einlegen in die Be¬
hälter durch festes Umschlagpapier zu Paketen zu
vereinigen .

( ,) Die Behälter müssen die deutliche Aufschrift :
. Nitrozellulose . 8 . Gruppe . Explosiv ' tragen .
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v) CHIorat - und Perchloratspreng -
stoffe von der in Anlage 0 der Eisenbahn -
Verkehrsordnung unter o der 3 . Gruppe der
Sprengmittel vorgesehenen Art und Zu¬
sammensetzung . Hierzu gehören insbesondere :

Alkalsite sowie Orkanit l , II , III usw .
Cheddit I .
Kinetit .
Permonite .
Permonit , sogenanntes englisches .
Silesia I .

6) Schwarzpulver und schwarz -
pulverähnltche Gemenge von der in
Anlage L der Eisenbahn -Verkehrsordnung
unter cl der 3 . Gruppe der Sprengmittel
bezeichneten Art .

(i) Diese CHIorat - und Perchloratsprengstoffe findwie die gleichen Stoffe der 2 . Gruppe zu verpacken .
(-) Der Inhalt eines Behälters darf höchstens2ö kx betragen .
( - ) Die Behälter müssen eine den Inhalt deutlich

kennzeichnende Aufschrift ! „ Cioratsprengstoff (Name ) "
oder „ Perchloratsprengstoff (Name ) . S . Gruppe .
Explosiv " tragen .

(>) Diese Schwarzpulver und schwarzpulverähn -
lichen Sprengstoffe müssen in haltbare , dichte , sicher
verschlossene Holzbehälter fest verpackt sein , die das
Verstreuen und Verstauben des Inhalts sicher ver¬
hindern . Auch sogenannte amerikanische Pappefässer
sind zulässig . Die Behälter dürfen keine eisernen
Nägel , Schrauben oder sonstige eisernen Befesti -

gnngsmittel (Reifen , Bänder oder dergleichen ) haben . Auch metallene Packgefäße ( mitAusnahme von eisernen ) sind zulässig , wenn ihr Verschluß zwar völlig dicht ist, jedochim Falle eines Brandes dem Drucke der sich im Innern entwickelnden Pulvergase nach¬geben kann .
(2) Vor der Verpackung in Holzbehältcr muß loses Kornpulver in dichte , haltbareSäcke , Mehlpulver in Lederbeutel geschüttet werden .
Zur Ausfuhr über See bestimmtes Kornpuloer in dichten Fässern bis höchstens1V kg Inhalt braucht nicht zuvor in Säcke geschüttet zu sein .
(z) Das Rohgewicht eines Behälters darf höchstens öl) k^ betragen .
(<) Die Behälter müssen die deutliche , gedruckte oder schablonierte Aufschrift : „ Spreng¬pulver . 3 . Gruppe . Explosiv " tragen .

(>) Dynamits und dynamitähnliche Sprengstoffe
müssen patroniert sein . Die Patronen , zu deren
Hülsen kein gefettete « oder geöltes ( Wohl aber
parasfiniertes ) Papier verwendet sein darf , müssen
durch festes Umschlagpapier zu Paketen vereinigt
sein . Die Pakete sind mit einer wasserdichten
Umhüllung , z . B . von Wachstuch , Gummi oder
geeigneten paraffinierten oder zeresinierten Stoffen
(nicht « der von Pergamentpapier ) , in starke , dichte,sicher verschlossene Holzbehälter , die keine eisernen
Reifen oder Bänder haben , so fest einzusetzen , daß
sie sich nicht verschieben können .

(-) Das Rohgewicht der Behälter darf höchsten»
3ö kg betragen .

(s) Die Behälter müssen die deutliche , gedruckteoder schablonierte Aufschrift : „ Dynamitpatronenusw . 8 . Gruppe . Explosiv " sowie die Bezeichnungdes Ursprungsorts ( Fabrikmarke ) tragen .

s ) Dynamits und dynamitähnliche
Sprengstoffe aus einer zu ihrer Her¬
stellung berechtigten deutschen oder aus
einer zum Versand auf deutschen Bahnen
besonders ermächtigten ausländischen Fabrik .
Sie dürfen nicht gefährlicher sein als Spreng¬
gelatine oder Gurdynamit .

Hierzu gehören insbesondere — vorbehalt¬
lich der den Bestimmungen , der Anlage L der
Eisenbahn -Verkehrsordnung unter s der
3 . Gruppe der Sprengmittel entsprechenden
Zusammensetzung :

Cosilit .
Extra - Gummidynamit , Winter¬

dynamit I und II — auch belgisches
Winterdynamit genannt — .

Gelatinedynamit .
Gurdynamit .
Schwergefrierbare Dynamits .
Sicherheit - Gallerte - Dynamits .
Wettersichere Gelatinedynamite mit

den angefügten Zahlen I , II , III usw .
Fördite , gelatinöse und nicht gelatinöse

Kohlenfördite .

k) Nicht handhabungssichere (d . h .
den Bedingungen der 1 . Gruppe s nicht
entsprechende ) Ammoniaksalpeterspreng¬
stoffe von der in Anlage L zur Eisenbahn -
Verkehrsordnung unter k der 3 . Gruppe der
Sprengmittel bezeichneten Art , insbesondere

Gesilit , mit oder ohne die Zahlen l , II
und III .

Karbonite .
Nobelit .
Salite und Wittenberger Wetter -

dynamite .
Sprenggelatine .
Tremonit , auch Tremonit L mit oder ^

ohne die angefügten Zahlen I , II , III . !

Für jdiese Ammonsalpetcrsprengstoffe gelten die
borstehend für Dynamit gegebenen VerpaclungS -
borschriften ( 1) bis (s ) .
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Gelatine - Romperite , auch mit den
angehängten Buchstaben H., ö , 0 usw.

Lignosit II .
ß) Proben anderer , neuer Spreng «

stofse bis zum Gewichte von 15 kg bei
Aufgabe an amtlich anerkannte Prüfungs¬
stellen des In - und Auslandes zur Unter¬
suchung, soweit sie nicht gefährlicher sind
als Sprenggelatine oder Gurdynamit .

( i ) Diese Sprengstoffproben müssen nach den
Vorschriften ( i) und l -) für Dynamits (vgl . s ) ver¬
packt sein.

(-) Die Behälter müssen die deutliche , haltbare
Aufschrift „ Sprengstoffproben . 3. Gruppe . Explosiv "
tragen *).

1. Gruppe.
L . Schießmittel .

Rauchschwache gelatinierte Nitro¬
zellulosepulver und nitroglyzerin -
haltige Nitrozellulosepulver — auch
in Form von Kartuschen — , soweit
sie den Anforderungen der Anlage
O der Eisenbahn - Verkehrsordnung
unter la ö , 1 . Gruppe , entsprechen .

2. Gruppe.
Rauchschwache gelatinierte Nitro¬

zellulosepulver und nitroglyzerin -
haltige Nitrozellulosepulver , die
den Anforderungen für die Pulver
der 1 . Gruppe nicht entsprechen .

Rauchschwache , nicht gelatinierte
Nitrozellulosepulver (sogenannte
Mischpulver ) .

Schwarzpulver (gepreßt oder gekörnt
und ähnliche für Schießzwecke ge¬
eignete Pulver .

Gut durchgelatinierte Pulverfäden
und daraus hergestellte Fabrikate .

s ) Für die 1 . und 2 . Gruppe gemeinsaui .
Die Schiestmittel — auch in Form von Kar¬

tuschen - müssen fest in haltbare Holzbehälter ver¬
packt sein , deren Fugen so gedichtet sind , daß kein
Ausstreuen stattfinden kann . Auch sogenannte ameri¬
kanische Pappefässer sind zulässig . Die Behälter
dürfen keine eisernen Nägel , Schrauben oder sonstigen
eisernen Befestigungsmittel ( Reifen , Bänder oder
dergl . ) haben . Metallene Packgefäße (mit Ausnahme
von eisernen ) sind zulässig , wenn sie völlig dicht und
nachgiebig genug sind , um die Entstehung eines eine
Detonation bedingenden Jnnendrncks zu verhindern .

b) Für die 1 . Gruppe .
Die Holzbehälter und metallenen Gefäße müssen

die deutliche und haltbare Aufschrift „ NauchschwacheS
Pulver . 1 . Gruppe . Explosiv " tragen .

o) Für die 2 . Gruppe .
( i) Loses Kornpulver muß vor der Verpackung in

Tonnen oder Kisten in haltbare dichte Säcke ge¬
schüttet sein . Zur Ausfuhr über See bestimmtes
Kornpulver in dichten Fässern bis höchstens 10 kg
Inhalt braucht nicht zuvor in Säcke geschüttet
zu sein . Zum Verpacken von prismatischem Pulver
in einzelnen Stücken sind starke , dichte, sicher
verschlossene Holzbehälter zu verwenden . Die Wände
der Behälter müssen gezinkt , Boden und Deckel

müssen durch verleimte hölzerne Nägel oder durch Messingschrauben gut befestigt sein .
Innerhalb des Behälters müssen sich zur Festlegung der Pulverprismen zwei Platten
von Filz oder einem ähnlichen elastischen Stoffe , die eine an einer Kopfwand , die
andere unter dem Deckel, befinden .

(i) Das Rohgewicht eines Behälters darf höchstens SV kg betragen . Einzelne
Kartuschen dürfen ein höheres Gewicht haben .

( , ) Die Behälter müssen die deutliche , gedruckte oder schablonierte Aufschrist „ Schieß -
pulver . 2 . Gruppe . Explosiv " tragen .

ck) Ausnahmen von den Vorschriften unter a und o für Schießmittel
der 2 . Gruppe in Mengen von höchstens 200 kg Gewicht .

( i) Die Stoffe müssen in dichte Beutel gefüllt sein , die das Verstauben und Ausstreuen
verhindern . Die Beutel müssen in Metalltzülsen verpackt sein, deren Verschluß zwar
völlig dicht ist, jedoch im Falle eines Brandes dem Drucke der sich im Innern entwickeln¬
den Pulvergase nachgeben kann . Das Schießmittel in jedem Beutel darf höchstens 1 kg .
die damit beschickte Hülse höchstens 1,s kg wiegen . Gut durchgelatinierte Pnlverfädeu
und daraus hergestellte Fabrikate werden ohne Metallhülsen befördert , auch kann der
dichte Beutel wegfallen , wenn die zur Verpackimg verwendeten Holzbehälter (vgl . Abs. (s))
einen Zinkblecheinsatz haben .

" ) Proben bis zu ö kg Gewicht von patronierteu Stoffen , die nicht gefährlicher sind
als Vergleichs - Donarit (stehet 1 . Gruppe n in der Anlage <1 der Eisenbahn - Verkehrs -
ordnung ) , können auch in nachstehender Verpackung angenommen werden : Pakete von
2ftz kg in starker Holzkiste . Diese in Überkiste , b em Abstand zwischen den Wänden der
Jnnenkiste und Überkiste mit Kieselgur oder Sägemehl ausgefüllt . Bezeichnung statt
. 3 . Gruppe " . 1 . Gruppe ".
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0 ) Die Metallhülsen mit Schießmitteln oder die staubsicheren Beutel mit Pnldersäden
oder daraus hergestellten Fabrikaten müssen in haltbare Holzbehälter verpackt sein
Leerer Raum muß mit geeigneten trockenen Verpackungsstoffen so fest ausgefüllt werden ,
daß jedes Schlottern während der Beförderung ausgeschlossen ist.

(s) In einem Behälter dürfen weder verschiedenartige Schießmittel , noch Schießmtttel
mit anderen explosionsfähigen Stoffen zusammengepackt sein .

(<) Die Behälter dürfen nur dann durch eiserne Nägel verschlossen sein , wenn diese gut
verzinkt sind . Die Behälter müssen eine den Inhalt deutlich kennzeichnende Aufschrift mit
dem Zusätze „Explosiv " tragen . Außerdem sind sie mit einem Plombenverschluß oder mit
einem auf zwei Schraubeuköpsen des Deckels augebrachten Siegel (Abdruck der Marke ) oder
mit einem über Deckel und Wände geklebten , die Schutzmarke enthaltendenZeichen zu versehen .

!

L. Andere explosionsfähige Stoffe .
Explosionsfähige . nicht selbstentzünd¬

liche chemische Produkte , die nichtunter ^ und lZ aufgeführt sind ,
soweit sie den Prüfungsbedingungen der
Anlage tl der Eisenbahn-Verkehrsordnung
unter la <3 genügt haben . Mechanische
Gemenge explosiver Natur sind nicht
zu diesen Stoffen zu rechnen.

(c) Zur Verpackung dieser Stoffe sind haltbare ,
dichte, sicher verschlossene Behälter zu verwenden ,
die das Verstreuen , Verstauben oder Auslaufen des
Inhalts sicher verhindern .

(, ) Die Behälter müssen die deutlich «, haltbare
Aufschrift tragen : „ ExplostonSfähige , nicht selbst-
entzündliche chemische Produkte " .

Iu . .4, v, 0. Sprengstoffe .
Verladungsvors chriften .
A . Verladescheine .

1 . Für jede Sendung von Sprengstoffen ist ein besonderer Verladeschein auszustellen, der
mit einem mindestens 1 om breiten roten Querstrich versehen ist .

2 . In den Verladescheinen ist außer Anzahl, Gattung , Zeichen und Nummer der Behälterderen Rohgewicht anzugeben .
Bei der Inhaltsangabe sind die in der Spalte „Verpackung " als Aufschrist für die

Behälter vorgeschriebenen Bezeichnungen vollständig wiederzugeben .
3 . Wegen Unterschrist und Erklärungen des Abladers siehe H 3 der Polizei - Verordnung.

Für die unter B 3 , 3 . Absatz , letzter Satz zugelassene Zusammenbeförderung von
Sprengstoffen mit sprengkräftigen Zündungen aus Segelschiffen ohne feste , abschließbare
Schottenabteilungen hat der Ablader außerdem zu bescheinigen, daß die unter B 3,3 . Absatz , letzter Satz gestellten Bedingungen für die Verpackung der sprengkräftigen
Zündungen innegehalten sind , und daß die Sprengkapseln oder elektrischen Minen¬
zündungen zu den mitzuverschiffenden Sprengstoffen gehören .

B. Verladung im allgemeinen .
1 . Sprengstoffe dürfen, abgesehen von den unter D . und E . behandelten Ausnahmen,

nicht in Personenschiffen befördert werden.
2 . Sie müssen unter Deck in geschlossenen Räumen verladen werden, die durch wasser¬

dichte Schotten von den Maschinen , Verbrennungsmotoren , Kesselräumen und Kohlen¬bunkern getrennt sind.
Die Räume dürfen keinesfalls durch die Nachbarschaft wärmeerzeugender Betriebe

auf längere Zeit über 45 ° erwärmt werden oder unter Dampf stehende Leitungenenthalten und müssen leicht zugänglich sein, so daß die Sprengstoffe bei Feuers¬
gefahr ohne Aufenthalt entfernt werden können .

3 . Sprengstoffe dürfen nicht in derselben Schottenabteilung verladen werden mit :
Zündungen der Klasse Ib , Ziff . 4 (Ausnahmen für Segelschiffe siehe 3 . Absatz ),Zündwaren und Feuerwerkskörpern, lo, mit Ausnahme der SicherheitszünderI «, Ziffer Ick,
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den in den Verladungsvorschriften zu 16 als endzündlich bezeichneten Gasen und
flüssiger Luft ,

Stoffen , die in Berührung mit Wasser entzündliche oder die Verbrennung unter¬
stützende Gase entwickeln, Is ,

selbstentzündlichen Stoffen , ll , mit Ausnahme der vorschriftsmäßig verpackten
pyrophorischen Metalle ( ll Ziff . 11) ,

brennbaren Flüssigkeiten jeder Art , (z . B . III ) ,
Salpetersäure , Schwefelsäure und Gemischen daraus , V Ziff . 1 ,
sonstigen gefährlichen Gütern , VI.

Mit anderen Gegenständen dürfen Sprengstoffe zwar zusammen in demselben
Raume verladen werden , sie müssen aber durch eine geeignete Garnierung völlig
getrennt und unmittelbar zugänglich gehalten werden .

Auf Segelschiffen ohne feste abschließbare Schottenabteilungen dürfen Sprengstoffe
zusammen mit sprengkräftigen Zündungen (IbZifferl ) befördert werden , wenn eine Tren¬
nung stattfindet deraü , daß der eine Teil in einem unmittelbar unter einer Oberdecksluke fest
und dicht hergestellten Raume , der andere Teil seitlich von diesem Raume in einem Abstand
von wenigstens 15 m von dessen nächstliegender Wand untergebracht wird . Ist eine solche
Verteilung nicht möglich , so ist wenigstens für Sprengstoffe und die zugehörigen Spreng¬
kapseln oder elektrischen Minenzündungen das Zusammenladen in demselben Raume zulässig,
wenn zwischen den Sprengstoffen und den Sprengkapseln oder elektrischen Minenzündungen
ein Zwischenraum von mindestens 20 m vorhanden ist , und wenn weiter die Spreng¬
kapseln und die elektrischen Minenzündungen derart verpackt sind , daß der Zwischen¬
raum zwischen den Behältern der Sprengkapseln oder elektrischen Minenzündungen
und ihren Überkisten statt 30 mm (vgl . Verpackungsvorschrift (3) zu Ib Ziffer 4 » und
(6 ) zu Ib Ziffer 4d ) mindestens 12 om beträgt und mit trocknem Holzmehl oder
Sägemehl fest ausgefüllt ist .

4 . In ihren Räumen müssen die Sprengstoffe so gestaut werden , daß sie in horizontaler
Richtung möglichst weit , mindestens aber 3 m von den Trennungswänden von Räumen
entfernt bleiben , in denen Stoffe der unter 3 erwähnten Arten (einschließlich Bunker¬
kohlen) untergebracht sind . (Vgl . indes Vorbehalt unter 5) .

5 . Mit den in der Verladungsvorschrift zu Ick als entzündlich bezeichneten Gasen und
den brennbaren Flüssigkeiten der Gattungen III Ziff . Ib und o, 2 , 3 und 8 dürfen
Sprengstoffe überhaupt nur dann auf demselben Schiffe befördert werden , wenn die
erstgenannten Stoffe in horizontal weit entfernten Abteilungen (bei Dampfschiffen
mindestens durch die Maschinen - und Kesselräume getrennt ) oder an Deck so unter¬
gebracht sind , daß eine unmittelbare Gefährdung der mit Sprengstoffen belegten
Räume bei Entzündung der Flüssigkeiten ausgeschlossen ist . (Ausnahme siehe E .)

0 . Behälter mit Sprengstoffen sind so fest zu verstauen , daß sie gegen Scheuern , Rütteln .
Stoßen , Umkanten und Herabfallen aus oberen Lagen gesichert sind.

C . Sondervorschriften für die Verladung einzelner Spengstosfe .
1 . In Wasser lösliche Nitrokörper (Sprengmittel 1 . Gruppe b /Z 2 . Gruppe a und

3 . Gruppe a) dürfen nicht mit Blei in demselben Raume verladen werden , also auch
nicht in Räumen , die mit Blei ausgeschlagen sind .

2 . Bei Verladung von Schwarzpulver und ähnlichen Gemengen (Sprengmittel 1 . Gruppe ck
und 3 . Gruppe ck, sowie Schießmittel 2 . Gruppe ) ist Vorsorge zu treffen , daß weder
die Behälter noch der etwa ausgestreute Inhalt mit Eisen in Berührung kommen
können . Beim Bewegen der Behälter darf kein eisernes Gerät ( Stroppen , Stauer¬
haken) verwendet werden ; eiserne Decke sind mit Segeltuch zu belegen ; die Räume
und Transportwege dürfen nicht mit Schuhen begangen werden , die mit Eisen be¬
schlagen oder genagelt sind .

Ausgestreuter Inhalt muß durch ausgiebiges Befeuchten unschädlich gemacht und
sorgfältig entfernt werden .
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D . Ausnahmsweise Zulassung aus Personenschiffen .
Sendungen von Sprengstoffen für im Ausland oder in den Schutzgebieten befindlicheTeile der bewaffneten Macht des Deutschen Reichs sowie andere Sendungen von Nitro¬zellulose der 1 . Gruppe der Sprengmittel und von Schießmitteln der 1 . Gruppe , diese bis500 kA, dürfen unter Beachtung der Vorschriften B . 2 bis 6 und C . auch in Personen¬schiffen befördert werden , wenn sie in einer besonderen Pulverkammer untergebracht sind,die unmittelbar zugänglich und mit Vorrichtungen zu ausgiebiger Bewässerung versehensein muß .

E . Kleine Mengen von Sprengstoffen .
Die unter x der Sprengmittel 3 . Gruppe bezeichneten Proben neuer Sprengstoffe biszum Gesamtgewichte von 15 kx und gleiche Mengen anderer Sprengstoffe des Güterver¬zeichnisses ^ dürfen auf allen Schiffen für sich verschlossen an einem vor Erwärmung undFeuersgefahr geschützten Orte befördert werden .

l d . Munition .

Güterverzeichnis .

Zur Beförderung sind zugelassen :
I . Leucht » und Signalmittel .

Raketen und geladene Raketen »
hülsen für Zwecke des Kriegesoder des Rettungswesens mit
Treibsatz von so stark verdichtetem
Kornpulver , daß er beim Abbrennen
nicht mehr explodiert (wegen an¬
derer Leucht- und Signalmittel vgl .
lo Ziffer 3 a, und Ziffer 4 ; wegen
Signalfeuerwerks vgl . Ziffer 8).

L , Zündschnüre ohne Zünder ,
a) Schnellzündschnüre (Zündschnüreaus dickem Schlauche mit Schwarz¬

pulverseele von großem Querschnittoder mit Seele aus nitrierten Baum¬
wollfäden ),

k) Momentzündschnüre (dünnwandige
Metallröhren von geringem Querschnittmit Seele aus Sprengstoffen von nicht
größerer Gefährlichkeit als reine Pikrin¬
säure , oder gesponnene Schnüre von
geringem Querschnitt mit einer Seele
aus abgestumpftem Knallsatz von nicht
größerer Gefährlichkeit als Schwarz¬
pulver ) .

3, Nichtsprengkräftige Zündungen
( Zündungen , die weder durch
Sprengkapseln noch infolge son¬
stiger Einrichtungen eine brisante
Wirkung äußern ),
a) Zündhütchen für Schußwaffen

(Metallhütchen mit festsitzendem
Zündsatz) .

Verpackung.

(-) Diese Leucht - und Signalmittel sind zu ver¬
packen in Holzkisten von mindestens 18 mm Wand¬
stärke , deren Wände gezinkt und deren Böden undDeckel durch Messingschrauben oder verzinnte eiserne
Schrauben gut befestigt sind . Die Behälter müssenim Innern init gutem , zähem Papier vollständigausgelegt sein .

(-) Höchstes Rohgewicht eines Behälters tvv kg .(») Die Anzündestelle mutz so verwahrt sew,daß ein Ausstreuen des Satzes ausgeschlossen ist.(«) Die Leucht - und Signalmittel sind in die
Behälter dergestalt einzubetten , daß jede Bewegungbei der Beförderung verhindert ist.

(°) Die Behälter müssen die Aufschrist tragen :
. Leuchtmittel " oder . Signalmittel lb . Munition " .

( i) Diese Zündschnüre ohne Zünder sind in
haltbare , dichte, sicher verschlossene Holzbehälter
(Kisten oder Tonnen ) fest zu verpacken , die das Ver¬
streuen oder Verstauben sicher verhindern und die
nicht mit eisernen Reifen oder Bändern versehen
sind . Statt der hölzernen Behälter können auch
sogenannte amerikanische Pappefässer verwendet
werden . Die Behälter dürfen nicht mit eisernen
Nägeln verschlossen sein.

(-) Höchstgewicht der Zündschnüre in einem Be¬
hälter 6V kg , höchstes Rohgewicht des Behälters SVkg .

(s) Die Behälter müssen die deutliche und halt¬bare , auf rotem Papier gedruckte Aufschrift . Zünd¬
schnüre Ib . Munition " tragen .

(>) Diese nichtsprengkröftigen Zündungen sind in
starke , dichte , sicher verschlossene Holzkisten fest zuverpacken ; ferner sind zulässig

Holzfässer . . . . bei den Zündhütchen unter » ;Säcke bei den leereu Patronenhülsen
unter d ;
bei elektrischen Zündern ohne

sprenglräftige Zitndung un¬
ter e.

hölzerne Tonnen
oder sogenannte

amerikanische
Pappefässer
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Zündspiegel (Pappnäpfchen mit fest¬
sitzendem Zündsatz ) , und zwar :
Mnnitionszündspiegel , die höchstens
40mg Zündsatz enthalten , und deren
überstehender Papprand mindestens
doppelt so hoch ist wie der Durch¬
messer des eingepreßten Zündsatzes .

d) Leere Patronenhülsen mit Zünd¬
vorrichtung für Schußwaffen .

o) Brandein , Schlagröhren , Zünd¬
schrauben , elektrische Zünder
ohne sprengkräftige Zündung ,
Sicherheits zünd schnür an zünd er
( Hebelzünder ) , Schlagzünd¬
schrauben oder ähnliche Zün¬
dungen mit kleiner Zündladung
(z . B . Alzünder ) , die durch Reibung
oder Elektrizität zur Wirkung gebracht
werden .

ct ) Geschoßzünder ohne Spreng¬
kapseln oder Einrichtungen , die
eine brisante Wirkung hervor¬
rufen . Zündmittel zu Geschoß¬
zündern und dergl .

e) Platz - (Manöver -) Patronen für
Handfeuerwaffen .

Sprengkräftige Zündungen .
a) Sprengkapseln (Sprengzündhütchen ) .

(-) Vor dem Einlegen der Zündungen unter s
in die äußeren Behälter ist folgendes zu beachten :

1 . Zündhütchen mit unbedeckter Zündsatzoberfläche
sind bis zu 1000 Stück , Zündhütchen mit be¬
deckter Zllndsatzoberfläche bis zu 5000 Stück
in Blechbehälter , steife Pappschachteln oder
Holzkisten fest zu verpacken ,

2 . Mnnitionszündspiegel sind bis zu 1000 Stück
in steife Pappschachteln fest zu verpacken . Die
Schachteln müssen einen übergreifenden Deckel
haben und sind gut zu verschnüren . Jede
Kiste darf höchstens 10 Schachteln enthalten
und muß innen mit einem 1 em dicken Filze
ausgelegt sein .

(z) Elektrische Zündköpfe ohne sprengkräftige
Zündung unter o sind vor dem Einlegen in die
äußeren Behälter bis zu höchstens 2000 Stück mit
reichlichen Mengen Sägemehl oder Holzmehl in
Pappkasten mit Mittelwand zu verpacken , bv solcher
Pappkasten sind ans allen Seiten durch einen Kasten
aus sein gelochtem Eisenblech zu umschließen .
Zwischen diesem Blechkasten und der Hotzliste muß
überall ein Zwischenraum von mindestens 2 em
vorhanden sein , der mit Talk oder Sägemehl fest
ausgefüllt ist.

(«) Die Platz - (Manöver - ) Patronen (o) find vor
dem Einlegen in die äußeren Behälter fest in
Schachteln zu verpacken , die höchstens 100 Stück
enthalten dürfen .

(->) Höchstes Rohgewicht eines Behälters
mit Zündhütchen unter a . . . 200 kg ,mit Zündungen unter o und ck . . 150 « .

(«) Die Behälter müssen die deutliche Aufschrift
„ Nichtsprengkräflige Zündungen . Ib . Munition "
tragen .

s ) Sprengkaspeln .
( >) a ) Höchstens 100 Stück müssen stehend neben¬

einander mit der Öffnung nach oben in starten
Blechbehältern so verpackt sein, daß eine Bewegung der einzelnen Kapseln (auch bei Er¬
schütterungen ) ausgeschlossen ist.

/Z) Der leere Raum in den einzelnen Kapseln und zwischen ihnen muß mit trockenem
Sägemehl oder einem ähnlichen sandfreien Stoffe vollständig ausgefüllt sein , wenn nichtdie Einrichtung der Kapseln , z . B . eine den Sprengsatz sicher abschließende innere Schutz¬
kapsel, Gewähr dafür bietet , daß der Sprengsatz bei der Beförderung nicht gelockert wird .

/ ) Der Boden und die innere Seite des Deckels des Blechbehälters müssen mit einer
Filz - oder Tuchplatte , die inneren Wände der Behälter mit Kartonpapier so bedeckt sein,daß eine unmittelbare Berührung der Sprengkapseln mit dem Bleche ausgeschlossen ist.

(2) a ) Die so gestillten Blcchbehälter sind mit je einem haltbaren Papierstreifen so zuumkteben , daß der Deckel fest auf den Inhalt gepreßt und ein Schlottern der Spreng¬kapseln verhindert wird . Je 6 Blechbehälter sind in einen Umschlag aus starkem Puck¬
papier zu einem Pakete zu vereinigen oder in eine Pappschachtel fest einzulegen .

/Z) Die Pakete oder Schachteln sind in eine haltbare Holzkisz von mindestens 22 mm
Wandstärke oder in einen starken Blechbehälter so einzuschließen , daß möglichst keine
Hohlräume im Innern der Behälter entstehen . In jeder Schicht ist mindestens ein
Paket oder eine Schachtel mit einem festen Bande zu umwinden ; an diesem Bande mußdas Paket oder die Schachtel ohne Schwierigkeit herausgenommen werden können .

/ ) Hohlräume in den Behältern sind mit Papier , Stroh , Heu , Werg , Holzwolle oder
Hobelspänen — alles völlig trocken — auszustopfen , woraus der Deckel des Behälters ,wenn dieser aus Blech besteht , aufgelötet , wenn er aus Holz ist, mit Messingschraubenoder verzinnten Holzschrauben befestigt wird .

( - ) Der Behälter , dessen Deckel den Inhalt so niederzuhalten hat , daß ein Schlottern
verhindert wird , ist in eine starke , dichte und mit Messingschranben oder verzinnten
Holzschrauben sicher zu verschließende hölzerne Überliste von wenigstens 25 mm Wand¬
stärke mit dem Deckel nach aufwärts einzulegen . Der Raum zwischen Behälter und
Überkiste muß allseitig mindestens 30 mm betragen und mit Sägespänen , Stroh , Werg ,Holzwolle oder Hobelspänen — alles völlig trocken — fest ausgefüllt sein.

(<) Die überliste muß die Aufschrift tragen : „ Sprengkapseln . Ib . Munition . Nicht
stürzen " . Sie ist mit einem Plombenverschluß oder mit einem auf zwei Schcaubenköpfen
des Deckels angebrachten Siegel (Abdruck oder Marke ) oder mit einem über Deckel und
Wände geklebten , die Schutzmarke enthaltenden Zeichen zu versehen .
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(i ) Eine Kiste darf nicht mehr als 20 kg Sprengsatz enthalten ; Kisten , deren Gewicht28 KZ übersteigt , müssen mit Handhaben oder Leisten versehen sein.
(«) Für Sprengkapseln , die zu höchstens 13 Stück in ausgebohrten Holzklötzchen ver¬

sandt werden , gelten die folgenden erleichterten Vorschriften . Die Bohrlöcher müssendurch eine mindestens 2 mm dicke Wand voneinander getrennt sein und dürfen nur jeeine Sprengkapsel enthalten . Die Sprengkapseln sind in den Bohrlöchern unter Aus¬
füllung der Zwischenräume mit trockenem Sägemehl sicher festzulegen und durch einen
Schiebedeckel in ihrer Lage festzuhalten . Die die Sprengkapseln enthaltenden Holz¬klötzchen sind mit einer etwa 1 mm dicken Umhüllung von Pappe zu umgeben . Die Einzel¬verpackungen müssen nach Absatz (-) p und 7 in eine haltbare Holzkiste von der dort
angegebenen Wanddicke und in der dort angegebenen Art verpackt sein . Diese Kiste istnach Absatz (,) erster Satz zu verschließen . Eine Überkiste ist nicht erforderlich . Die
Verpackungsliste muß die Aufschrift tragen : „ Sprengkapseln Id "

, „ Nicht stürzen ' undeinen Plombenverschluß nach Absatz («) letzter Satz haben .

d) Minenzündungen , die durch Elek¬
trizität oder Reibung oder durch
Sicherheitszünder (vgl . Iv Ziff . Ick)
zur Wirkung kommen .

d) Minenzündungen .
(1) Elektrische Zündungen mit kurzen Drähten

oder festem Kopse sind zu höchstens 100 Stück auf¬
rechtstehend in starke Blechbehälter oder in starke
Pappschachteln zu verpacken . Im übrigen gelten die'
Vorschriften unter » Abs. (>) und (e) .(-) Elektrische Zündungen an langen Guttaperchadrähten oder -bändern , an Wachsdrähtenoder - bändern oder an einem Schafte aus getränkter Pappe sind zu höchstens 100 Stückin Pakete zu vereinigen . In einem Pakete dürfen höchstens 10 Stück zusammengebundensein . Die Zündungen müssen abwechselnd an das eine oder das andere Ende des Pakets

gelegt sein . Je höchstens 10 Pakete sind in starkes Papier einzuwickeln , zu verschnürenund in eine starke Holz - oder Blechkiste zu verpacken , in der sie mittels Heu , Stroh oder
ähnlichen Stoffen — alles völlig trocken — gegen Verschiebung gesichert sein müssen .

(s) Elektrische Zündungen an Holzstäben sind zu höchstens 100 Stück in hölzerne Kistenvon mindestens 12 mm Deckel- , Boden - und Seitenwandstärke und mindestens 20 mm
Stirnwandstärke zu verpacken . Die Behälter müssen mindestens 80 mm länger sein alsdie Zünder . An jeder Stirnwand muß die Hälfte der Zünder sicher befestigt sein , so daßkein Zünder den anderen oder die Wandungen berühren kann und jedes Schlottern ver¬
hindert ist. Höchstens 10 solcher Behälter sind in eine hölzerne Überkiste zu verpacken .

( «) Friktionszünder sind zu je höchstens 80 Stück in ein Bündel zu vereinigen ; ihrReiberdrahtende muß mit einer über die Neiberdrahtöse greifenden Papierverklebungversehen sein . Die Bündel sind am Zünderkopfendc in Holzwolle und dann in Papiereinzuschlagen ; ihre umgebogenen Neiberdrahtenden sind zuerst in eine aufgebundene , un¬
gefüllte und dann in eine zweite mit Holzwolle gefüllte Papierkappe zu legen . Hierbeimuß darauf gesehen werden , daß die Holzwolle nicht in unmittelbare Berührung mit den
Neiberdrähten kommen kann , damit der Reiberdraht beim Herausnehmen der Zünderoder beim Abnehmen der Papierkappe nicht hängen bleiben oder herausgerissen werdenkaun . Höchstens 20 Bündel sind in eine Kiste aus mindestens 22 mm starken , gezinktenBrettern von der Länge der Zünder zu verpacken und mit Papier oder Holzwolle —
beides völlig trocken — gegen Verschiebung zu sichern .

(°) Zünder mit Sicherheitszündschnüren ( 10 , Ziff . 10 ) sind zu höchstens 100 istück in eine
Holzkiste aus mindestens 12 mm starken Brettern zu verpacken , jeder Zünder für sich zusammen¬
gerollt und höchstens lv Zünder zu einem in starkes Papier eingeschlagenen und verschnürten
Pakete vereinigt . Die Pakete müssen unter sich und von den Kistenwandnngen mindestens20 mm abstehen und durch Hobelspäne , Holzwolle oder Werg — alles völlig trocken —
gegen Verschiebung gesichert sein . Höchstens 10 solcher Kisten dürfen zusammengepackt werden .

(?) Die Behälter mit Minenzündungen der vorstehend (1) bis (°) genannten Arten
sind ; wie unter a Abs . (-) für die Bebälter von Sprengkapseln vorgeschrieben ist, zuverschließen und nach a Abs. (s) bis (->) in Überkisten zu verpacken , deren Aufschrift zulauten hat : „ Minenzündungen Ib . Munition . Nicht stürzen ".

<z) Geschoßzünder , in denen eine
Sprengkapsel und brisanter Spreng¬
stoff im Gewichte von höchstens 2i ) ß
oder Einrichtungen für brisante
Zündung enthalten sind , ähnlich wie
sie durch Sprengkapsel und Spreng¬
stoff hervorgerufen wird ( sogenannte
brisante Geschoßzünder ohne
Detonatoren ).

6 ) Zündladungen (gepreßte Körper
ans brisanten , nicht gefährlicher als

0 ) Sprengkräftige Geschoßzünder und
ck) Zllndladungen

sind zu höchstens 28 Stück in Holzkisten aus 22 mm
starken Brettern zu verpacken ; die Kisteuwände
müssen gezinkt , Boden und Deckel durch Messing¬
oder verzinnte eiserne Schrauben geschlossen sein
In den Holzkisten sind die Zünder und Zünd¬
ladungen mittels Einlagen aus Holz oder Metall
derart zu lagern , daß sie unter sich und von den
Kistenwändeu mindestens 10 mm abstehen und gegen
Bewegung gesichert sind . Bei Verwendung von
Zinlblecheinsäyen muß die Holzkiste mindestens
17 mm Wandstärke haben . Mehr als 4 Kisten
dürfen nicht zusammengepackt werden .
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reine Pikrinsäure sich verhaltenden
Sprengstoffen von höchstens 2t> A Ge-

wicht mit eingesetzterSprengkapsel —

Sprengzündhütchen —).

s ) Geladene Gefechtspistolen für
Torpedos ohne Zünder .

Verschluß der Holzkisten wie zu a Abs. (-) für
Sprengkapseln , Verpackung in Überkisten wie zu a
Abs. (-) bis (°) vorgeschrieben , jedoch lichter Raum
zwischen Kisten und Überkiste mindestens 100 mm .

Die Aufschrist der Kisten hat zu lauten : „ Spreng¬
kräftige Geschotzzünder . Ib " oder Zündladungeu .
Ib . Munition . Nicht stürzen ".

o) Geladene efechtspistolen für Torpedos
ohne Zünder

sind zu höchstens 10 Stück in Holzkisten aus
22 mm starken Brettern zu verpacken ; die Kisten -

" " wände müssen gezinkt , Boden und Deckel durch

Messing - oder verzinnte eiserne Schrauben verschlossen sein . Bei Verwendung von

Pinkblecheinsätzen muß die Wandstärke der Kisten mindestens 17 mm betragen . In den

Behältern sind die Gefechtspistolen mittels Holzeinlagen derart zu lagern , daß sie unter

sich und von den Kistenwänden mindestens 20 mm abstehen und gegen Verschiebung

gesichert sind . Mehr als S Kisten dürfen nicht zusammengepackt werden . Verschluß der

Kisten wie zu a Abs. (-) für Sprengkapseln . Verpackung in Überlisten wie zu s Abs. (, )

bis st) vorgeschrieben , jedoch lichter Raum zwischen Kisten und Überkiste 100 mm .
Die Aufschrift der Überkisten hat zu lauten : „ Geladene Gefechtspistolen für Torpedos ,

dl Munition . Nicht stürzen " .

'

5 . Brisante Sprengladungen für Ge¬
schosse , Torpedos und Minen ,
ferner Sprengpatronen , Spreng¬
büchsen und dergl . , Schrapnellgra¬
naten (Ziffer 7a c) , Landminen ,
sämtlich ohne Zünder .

fa Sprengladungen aus reiner
Pikrinsäure , (gepreßte Pikrin¬
säurekörper ) oder aus Sprengstoffen ,
die sich bei der Prüfung nach la ^
1 . Gruppe b der Eisenbahn -Verkehrs -
ordnung nicht gefährlicher als reine
Pikrinsäure erwiesen haben ,

d) Petarden für Knallhaltsignale
auf Eisenbahnen ,

o) Schrapnellgranaten (Ziffer 7a e)
bis 7,5 cm Kaliber ohne Kammer -
Hülsen - und Bodenkammerladung
und ohne Zünder .

6) Landminen , bei denen die Spreng¬
stückfüllung — festgelegt durch einen
Paraffineinguß — und der Spreng¬
stoff — festes Trinitrotoluol — in
besonderen Kammern getrennt ge¬
halten sind . Die einzelne Mine darf
nicht mehr als 25 kA Sprengstoff , der
nicht gefährlicher sein darf als festes
Trinitrotoluol , enthalten .

Z . Patronen für Handfeuerwaffen .
a) Fertige Metallpatronen mit

ausschließlich aus Metall be¬
stehenden Hülsen . Die Geschosse
müssen mit den Hülsen so fest ver¬
bunden sein, daß sie sich nicht ablösen
können , und ein Ausstreuen der Pulver -
laduna verhindert ist.

st) Für die Sprengladungen unter a sind starke ,
dichte , sicher verschlossene Holzkisten zu verwenden ,
für die Petarden unter d und die Landminen
unter ck Kisten aus mindestens 22 mm starken ,
gespundeten Brettern , die durch Verzinkung oder
durch Holzschrauben zusammengehalten , völlig dicht
und bei den Petarden von einer dichten Überkiste
umgeben sind . Letztere darf höchstens 0,- s odm
groß sein . Das Rohgewicht einer Kiste mit Land -
minen ck darf 100 kA nicht übersteigen , Kisten von
mehr als 26 kz Gewicht müssen mit starken Hand¬
haben versehen sein.

(-) Die Sprengladungen unter a und die Land¬
minen unter ck sind so zu verpacken , daß sie sich nicht
verschieben können . Die Körper aus gepreßter
Pikrinsäure müssen mit einer wasserdichten Um¬
hüllung versehen sein . Die Petarden unter d
müssen fest in Papierschnitzel , Sägemehl oder Gips
gebettet oder auf andere Weise so fest und getrennt
gelegt sein , daß sie weder sich untereinander , noch
die Kistenwände berühren können . Schrapnell¬
granaten ohne Kammerhülsen - und Bodenkammer¬
ladungen — an Stelle der Zünder Zinkverschluß -
schrauben mit hohlem Zapfen — unter e sind in
starke Holzkisten derart zu verpacken , daß sie in
den Kisten feststehen . Die Kisten sind mit Hand¬
haben so zu versehen , daß beim Tragen der Kiste
die Geschosse mit der Zückverschlußschraube uach
oben gerichtet sind .

(?) Die Ausschrift der Kisten hat zu lauten :
„Brisante Sprengladungen . Ib " oder , wenn diese
aus reiner Pikrinsäure bestehen : „ gepreßte Pikrin -
säurekörper Ib " oder „Petarden für Haltsignale .
Ib . Munition " oder „ Schrapnellgranaten ohne
Kammerhülsen - und Bodenkammerladung Id .
Oben . Nicht stürzen " oder „LandminenIb . Nicht
stürzen . "

Patronen für Handfeuerwaffen .
ti ) Die Patronen für Handfeuerwaffen sind in

Behälter aus Blech , Holz oder steifer Pappe so fest
zu verpacken , daß sie sich nicht verschieben können .
Die Behälter sind dicht neben - und übereinander
in starke überlisten zu verpacken . Zwischenräume
sind mit Pappe , Papier , Werg , Holzwolle oder
Hobelspänen — alles völlig trocken — so fest aus¬
zufüllen , daß jedes Schlottern verhindert ist.
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d) Fertige Patronen , deren Hülsen
nur zum Teil aus Metall be¬
stehen . Die ganze Menge des Pulvers
muß sich in dem metallenen Patronen¬
unterteile befinden und durch einen
Pfropfen oder Spiegel abgeschlossen
sein. Die Pappe muß so beschaffen
sein , daß ein Brechen bei der Be¬
förderung ausgeschloffen ist.

o) Fertige Patronen in Papier -
Hülsen , die einzeln in gut verschlossene
Blechhülsen eingelegt sind,

ct ) Fertige Zentralfeuer - Pappe °
Patronen . Die Pappe muß so be°
schaffen sein, daß ein Brechen bei der
Beförderung ausgeschlossen ist .

s ) Kugelzündhütchen (Flobertmuni -
tion ) .

k) Schrotzündhütchen (Flobertmuni -
tion ).

A) Flobertzündhütchen ohne Kugel
und Schrot .

7 . Geladene Munition für Geschütze ohne
Zünder und geladene Handwurf¬
munition ohne Zünder aus einer
zu ihrer Herstellung berechtigten
deutschen oder aus einer zum Ver¬
sand auf deutschen Bahnen beson¬
ders ermächtigten ausländischen
Fabrik .
a) Fertige Metallpatronen .

а ) Granatpatronen (Schwarzpulver
als Geschoßfüllung ) .

jS) SchraPnellpatronen (Schwarzpulver
in Form einer Bodenkammerladung
im Geschosse , darüber Kugeln im Ge¬
schosse, mitKoloPhonium oder dergl .
oder mit Schwarzpulver festgelegt) .

7) Panzergranatpatronen (Schwarz -
Pulver als Füllung in dem mit
massiverSpitze versehenenGeschosse) .

б) Kartätschpatronen , bei denen die
Kugeln in einer Metallbüchse mit
einem ungefährlichen , keine explo-
fivenEigenschaften besitzendenMittel
festgelegt sind.

e) Schrapnellgranatpatronen (Granate
und Schrapnell in sich vereinigende
Geschosse oder getrennter Granat -
und Schrapnellteil ; Zusammen¬
setzung ähnlich wie bei /Z unter Ver¬
wendung eines brisanten Spreng¬
stoffs , der nicht gefährlicher ist als
reine Pikrinsäure ) .

(s) Das Rohgewicht einer Kiste darf 200 kss nicht
übersteigen .

(s) Die Kisten müssen die deutliche Aufschrift
„ Patronen für Handfeuerwaffen . Ib . Munition "
tragen .

Munition für Geschütze .
( i) Die Munition für Geschütze muß an Stelle

der Zünder Zinkverschlußschrauben mit hohlen
Zapfen enthalten .

(s) Die Patronenbülsen dürfen Zündschranbenoder Zündhütchen enthalten . In diesem Falle mußdas Zündhütchen entweder durch eine wenigstens1 mm starke Metallplatte bedeckt sein oder um
wenigstens 0,° mm gegen der Boden der Patronen¬
hülse versenkt liegen ; bei der Handwurfmunitionkann die Zündung von Zündhütchen auch in anderer ,
völlige Sicherheit gewährender Weise verhindert
sein , z . B . durch Festhalten des Schlagbolzens .Die Zündschrauben oder Zündhütchen müssen durch
Metallbllgel mit Gummieinlage , die mit drei
Annen den Rand der Patronenhülse umgreifenund dadurch in ihrer Lage gesichert sind , gegen
Stoßwirkungen geschützt sein . Bei Munition
von weniger als 10 em - Kaliber können
statt der Metallbügel mit Gummieinlage auch
mindestens 3 mm starke Pappscheiben verwendet
werden , die in den Packkisten zwischen den Böden
der Patronen und den Kistenwänden liegen und an
den Stellen für die Zündschranben oder Zündhütchen
entsprechende Auslochungen haben . Haben die
Hülsen keine Zündschrauben , so müssen Zinkverschluß -
schrauben vorhanden sein . In diesem Falle sind
Pappscheiben oder Metallbügel nicht erforderlich .

(s) Die Munition ist in haltbare Holzkisten so
fest zu verpacken , daß eine Verschiebung verhindert ist.

(«) Zum Schließen der Kisten dürfen nur
Schrauben verwendet werden .

(s> Die Kisten müssen , lvenn sie nicht mit Zink¬
blecheinsatz versehen sind , innen und außen einen
haltbaren Firnisanstrich haben . Sie sind mit sicheren
Handhaben und mit der deutlichen , gedruckten oder
schablonierten Aufschrift zu versehen :

„ Zusammengesetzte Munition für Geschütze, Ib "
oder

„ Getrennte Munition für Geschütze, Id '
oder
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Zusammen¬
setzung wie bei
den Patronen

zu a .

A Sprenggranatpatronen (brisanter
Sprengstoff , nicht gefährlicher als
reine Pikrinsäure ; außerdem Rauch¬
entwickler) .

d) Metallpatronen in getrenntem
Zustande ,
a) Geschützladungen

(rauchschwaches
Pulver in Metall¬
kartuschen) .

/?) Geschosse .
e) Sandwurfgranaten , auch Hand¬

rohrgranaten , Gewehrgranaten
(brisanter Sprengstoff , nicht gefähr -
licher als Trinitrotoluol , Cheddit oder
Schießpulver ) .

8 . Signalfeuerwerk , wie Kanonenschläge
und dergl . für Zwecke des Krieges oder
des Rettungswesens , bestehend aus einer
mit Bindfaden umschnürten und geleimten
Papierhülse , die höchstens 200 Z Korn¬
pulver mit Zündschnur , aber ohne De¬
tonationszünder , enthält (wegen Signal¬
feuerwerks mit höchstens 75 g Korn¬
pulver vgl . lo Ziff . 4) .

„ Geladene Geschosse sür Geschütze , Id "
oder

„ Geschützladnngen in Metallkartuschen , ! k
oder

„ Geladene Handwurfmunition , Ik " .

Signalfeuerwerk .
(») Dieses Signalfeuerwerk muß in haltbare

Holzbehälter fest verpackt sein , deren Fugen so ge¬
dichtet sind, daß kein Ausstreuen stattfinden kann.
Auch sogenannte amerikanische Pappefässer sind zu¬
lässig . Die Behälter dürfen keine eisernen Nägel .
Schrauben oder sonstigen eisernen Befestigungsmittel
(Reifen , Bänder oder dergl .) haben .

(, ) Das Rohgewicht eines Behälters darf höch¬
stens S0 KZ betragen .

(, ) Die Behälter müssen die deutliche Aufschrift
„ Signalfeuerwerk , Id . Munition " tragen .

Verladungsvorschriften.
A . Verladeschein .

1 . Für jede Sendung von Munition ist ein besonderer Verladeschein auszustellen , der
mit einem wenigstens 1 om breiten , roten Querstrich versehen ist .

2 . In den Verladescheinen ist außer Anzahl , Gattung , Zeichen und Nummer der Behälter
deren Rohgewicht anzugeben .

Bei der Inhaltsangabe sind die in der Spalte „Verpackung " als Aufschrift sür die
Behälter vorgeschriebenen Bezeichnungen vollständig wiederzugeben .

Die Zündungen der Ziff . 4 sind von anderen Munitionsgegenständen gesondert
aufzuführen mit dem Vermerke : „Nicht mit Munitionsgegenständen der Ziff . 5 , 7
und 8 und Sprengstoffen zusammenzustauen . Siehe Verladungsvorschrist B , Ziff . 3 " .

3 . Wegen Unterschrist und Erklärungen des Abladers siehe § 3 der Polizei -Verordnung .
Bei Munition unter Ziff . 7 hat der Ablader auch zu bescheinigen, daß die in der

Munition befindlichen Spreng - und Schießmittel auf ihre gute Beschaffenheit und
Lagerbeständigkeit mit Erfolg geprüft , und daß sie in den Geschossen und Hülsen sicher
festgelegt sind.

Für die unter B 3, 3 . Absatz , letzter Satz zugelassene Zusammenbeförderung
sprengkräftiger Zündungen der Ziff . 4 mit Sprengstoffen (la ) auf Segelschiffen ohne
feste abschließbare Schottenabteilungen hat der Ablader außerdem zu bescheinigen, daß
die unter B 3 , 3 . Absatz , letzter Satz gestellten Bedingungen str die Verpackung
sprengkräftiger Zündungen innegehalten sind , und daß die Zündungen zu den mit¬
zuverschiffenden Sprengstoffen gehören .

B . Verladung im allgemeinen .
1 . Munition darf , abgesehen von den unter C behandelten Ausnahmen , nicht in Personen¬

schiffen befördert werden .
2 . Sie muß unter Deck in geschlossenen Räumen geladen werden , die durch wasserdichte

Schotten von den Maschinen , Verbrennungsmotoren , Kesselräumen und Kohlenbunker :?
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getrennt sind. Die Räume dürfen keinenfalls durch die Nachbarschaft wärmeerzeugender
Betriebe auf längere Zeit über 45 ° erwärmt werden oder unter Dampf stehende
Leiwngen enthalten und müssen leicht zugänglich sein, so daß die Munition bei Feuers¬
gefahr ohne Aufenthalt entfernt werden kann.

3 . Munition darf nicht in derselben Schottenabteilung verstaut werden mit :
Zündwaren und Feuerwerkskörpern , lo mit Ausnahme der Sicherheitszünder lo ,

Ziff . I . ck und des Signalfeuerwerks lo Ziff . 4,den in den Verladungsvorschriften zu 16 als entzündlich bezeichneten Gasen
und flüssiger Lust ,

Stoffen , die in Berührung mit Wasser entzündliche oder die Verbrennung unter¬
stützende Gase entwickeln, Is ,

selbstentzündlichen Stoffen , II , mit Ausnahme der vorschriftsmäßig verpackten
pyrophorischen Metalle (II Ziff . 11 ) ,

brennbaren Flüssigkeiten jeder Art , (z. B . III ) ,
Salpetersäure , Schwefelsäure und Gemischen daraus , V Ziff . 1 ,
sonstigen gefährlichen Gütern , VI.

Die sprengkräftigen Zündungen der Ziff . 4 außerdem nicht mit :
Sprengstoffen , la ,
Brisanten Sprengladungen , Ziff . 5,
Geschützmunition , Handwurfmunition , Ziff . 7 und
Signalfeuerwerk , Ziff . 8.
(Ausnahmen für Segelschiffe siehe hierunter .)

Mit anderen Gegenständen darf Munition zwar in einem Raume zusammengestautwerden , sie muß aber durch eine geeignete Garnierung völlig getrennt und unmittelbar
zugänglich gehalten werden .

Auf Segelschiffen ohne feste abschließbare Schottenabteilungen dürfen sprengkräftige
Zündungen der Ziff . 4 zusammen mit Munitionsgegenständen der Ziff . 5 , 7 und 8
und mit Sprengstoffen (la ) befördert werden , wenn eine Trennung stattfindet derart ,daß der eine Teil in einem unmittelbar unter einer Oberdecksluke fest und dicht her¬
gestellten Raume , der andere Teil seitlich von diesem Raume in einem Abstände von
wenigstens 15 m von dessen nächstliegender Wand untergebracht wird . Ist eine solche
Verteilung nicht möglich , so ist wenigstens für Sprengstoffe und die zugehörigen
Sprengkapseln oder elektrischen Minenzündungen das Zusammenladen in demselbenRaume zulässig, wenn zwischen den Sprengstoffen und den Sprengkapseln oder elek¬
trischen Minenzündungen ein Zwischenraum von mindestens 20 m vorhanden ist, und
wenn weiter die Sprengkapseln und die elektrischen Minenzündungen derart verpackt
sind , daß der Zwischenraum zwischen den Behältern der Sprengkapseln oder elektrischen
Minenzündungen und ihren Überkisten statt 30 mm (vgl . Verpackungsvorschrist (3) zuIb Ziff . 4a und (6) zu Ib Ziff . 4b ) mindestens 12 om beträgt und mit trockenem
Holzmehl oder Sägemehl fest ausgefüllt ist .

4. In ihren Räumen muß die Munition so gestaut werden , daß sie in horizontaler
Richtung möglichst weit , mindestens aber 3 m von den Trennungswänden von
Räumen entfemt bleibt , in denen Stoffe der unter 3 erwähnten Art (einschließlich
Bunkerkohlen ) untergebracht sind.

5 . Mit den in der Verladungsvorschrist zu Ick als entzündlich bezeichneten Gasen und
den brennbaren Flüssigkeiten der Klaffe III Ziff . Ib und o, 2, 3 und 8 darfMunition überhaupt nur dann auf demselben Schiffe verladen werden , wenn die erst¬
genannten Stoffe in horizontal weit entfernten Abteilungen (bei Dampfschiffen min¬
destens durch die Maschinen - und Kesselräume getrennt ) oder an Deck so untergebracht
sind, daß eine unmittelbare Gefährdung der mit Munition belegten Räume bei Ent¬
zündung der Gase oder Flüssigkeiten ausgeschlossen ist.

0 . Die Behälter mit Munition sind so fest zu stauen , daß sie gegen Scheuern , Rütteln ,Stoßen , Umkanten und Herabfallen aus oberen Lagen gesichert sind.
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C . Ausnahmsweise Zulassung auf Personenschiffen .

Munitionssendungen für im Ausland oder in den Schutzgebieten befindliche Teile der

bewaffneten Macht des Deutschen Reichs sowie andere Sendungen von

Zündschnüren ohne Zünder (Ziff . 2),
nicht sprengkräftigen Zündungen (Ziff . 3) und

Patronen für Handfeuerwaffen (Ziff . 6)

dürfen unter Beachtung der Vorschriften B 2 bis 6 auch in Personenschiffen befördert
werden , sofern sie bei Überschreitung eines Gesamtgewichts von 200 kg in einer besonderen

Pulverkammer untergebracht werden , die unmittelbar zugänglich und mit Vorrichtungen zu

ausgiebiger Bewässerung versehen sein muß .
Diese Beschränkung erstreckt sich nicht auf Sicherheitspatronen , das sind Zentralfeuer¬

patronen für Handfeuerwaffen der unter 6a und 6b bezeichneten Art sowie fertige für

Handfeuerwaffen bestimmte Zentralfeuerpappepatronen mit metallenem Boden , bei denen

die Hülse anstatt eines metallenen Einsatzes eine bis zur Höhe der Pulverladung reichende
innere Verstärkung besitzt , das Pulver durch einen Pfropfen oder durch einen Spiegel ab¬

geschlossen und die Hülse so stark ist , daß ein Brechen bei der Beförderung ausgeschloffen

ist. Solche Patronen können auf Personenschiffen unter den gleichen Bedingungen wie aus

Frachtschiffen (B ) befördert werden .

Io . Zündwaren und Feuerwerkskörper .

Güterverzeichnis .

Zur Beförderung sind zugelassen:
1 . Zündkörper , Zündschnüre , Zünd -

garne .
») Gewöhnliche Sicherheitszündhölzer

und andere Sicherheitsreib - und
-streichzünder , d . h. solche , deren
Köpfe sich nur an besonders zu¬
bereiteten Streichflächen entzünden .

Verpackung .

s ) Sicherheitszündhölzer usw .
(i ) Zur Verpackung sind starke , dichte , sicher ver¬

schlossene Holzkisten mit Blecheinsätzen zu verwenden .
Auch haltbare , gut verlötete Vlechbehälter ohne
Überkisten bis 27, » bg Rohgewicht sind zugelassen .
Im unmittelbaren Verkehre mit nordeuropäischen
Häfen können die Vlecheinsätze der Holzkifte » weg¬
fallen .

(, ) Bor dem Einlegen in die Behälter sind die Gegenstände in starke Papierumschläge
oder Schachteln fest derart zu verpacken , daß die Kopfenden der Hölzer nicht aus ihrer
Umhüllung hervortreten und mit den Reibflächen benachbarter Schachteln usw . in
Berührung kommen können. Ein Bewegen der Pakete in den Kisten mutz ausgeschlossen sein

s») Die äußeren Behälter müssen die deutliche Slnfschrist „ Sicherheitszündhölzer " oder

„Sicherheitsstreichzttnder " tragen .

d) Zündhölzer , Reib - und Streichzünder ,
deren Köpfe sich auch an anderen
als besonders zubereiteten Streich¬
flächen entzünden — llberallzünder —
(z . B . Paraffiuzündhölzer , sogenannte
? arIourUatokös,gewöhnlicheSchwefel -
Hölzer usw.) .

«)
b) llberallzünder .

( -) Paraffinzündhölzer find in Kisten aus ge¬
hobelten und gefügten Brettern z« verpacken .
Bei Kisten über 0, « ebm Jnnenmatz muß die
Bretterstärke überall mindestens 19 mm be¬
tragen . Bei kleineren Kisten kann auf 12 mm
für Böden und Deckel und 1k mm für die
Seitenbretter zurückgegangen werden . Die
Kisten müssen mit Kopfleisten oder starke» Eisen¬
reifen versehen sein .

(-) Für die Einzelpackung der Hölzer find Holzschachteln zu verwenden ,
übersteigt der Inhalt einer Schachtel 120 Stück , so müssen die Zündköpfe mit einer
starken Papierumlage bedeckt sein . Bei einem Inhalte von mehr als 450 Stück
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ent -
ist die Schachtel außerdem durch eine hölzerne Einlage in zwei gleich
Abteile zu trennen . Mehr als 8M Hölzer dürfen nicht in einer Schachtel
halten sein .

(?) Bis zu je 2V Schachteln sind durch einen geschlossenen Umschlag von starkem
Papier zu Paketen zu vereinigen und diese vor dem Einlegen in die Kiste einzelnoder zu mehreren in haltbares Blech einzulöten . Diese Einzelpackung in Blech
kann fortfallen , wenn die Außenkiste ( >) mit einem starken , gut verlöteten Blech '
einsäße versehen wird .

(<) Der Inhalt einer Kiste darf lüg ÜA nicht übersteigen .
/Z) Schwefelhölzer müssen wie Sicherheitszündhölzer , jedoch stets in Holzkisten mit

Blecheinsaß verpackt sein .
Zu « und /?, Ein Bewegen der Pakete mll Merallzündern in den Kisten muß

ausgeschlossen sein . Auf Bebältern mit überallzündcru muß der Inhalt deutlich an¬
gegeben sein mit demZusatz llbcrallzünder le — Vorsicht — .

o) Pyrotechnische Zündstäbchen , wie ben-
galischeZündhölzer ,Sturmzündhölzer ,
Goldregenhölzer , Blumenregenhölzer ,
Wunderkerzen und dergl . , jedoch nicht
mit Uberallzündern und sofern sie
länger sind als 5 em, nur ohne
Zündköpfe irgendwelcher Art .

ck) Sicherheitszünder (Zündschnüre aus
dünnem , dichtem Schlauche mit
Schwarzpulverseele von geringemQuer -
schnitt) . (Wegen anderer Zündschnüre
vgl . Ib Ziff . 2) .

s ) Zündgarn (Nitrogarn ) nitrierte Baum¬
wollfäden zum Schnellzünden von
Feuerwerk usw.

o) Pyrotechnische Zündstäbchen .
(1) Holzkisten wie für a vorgeschrieben , jedoch

stets mit Blecheinsäßen .
(2) Vor dem Einlegen in die Einsätze sind die

Gegenstände in Schachteln zu verpacken und je 10
bis 12 Schachteln in einem Papierumschlage zu
vereinigen . Ein Bewegen der Pakete in den Kisten
muß ausgeschlossen sein.

(s) Die äußeren Behälter müssen die deutliche Auf¬
schrift „Pyrotechnische Sicherheitszündstäbchen lo "
tragen .

ä ) Sicherheitszünder .
(1) In dichte , sicher verschlossene Holzkisten von

mindestens 18 mm Wandstärke zu verpacken , die im
Innern mit gutem , zähem Papier vollständig aus¬
gelegt oder mit dünnen Zinkeinsätzen versehen sind .

( 2) Die äußeren Behälter müssen die deutliche
Aufschrist „ Sicherheitszündschnüre lo " tragen .

0) Zündgarn .
(1) In starke , dichte, sicher verschlossene Holz¬

kisten zu verpacken , die im Innern mit gutem ,
zähem Papier vollständig ausgelegt oder mit dünnen
Zinkeinsätzen versehen sind .

(2) Vor dem Einlegen in die Kisten sind die Stücke von höchstens 20 m Zündgarn
auf mindestens fünffach gefaltete Pappstreifen in einer Lage aufzuwickeln . In jede Falteist ein an den Außenseiten mindestens 1 em überstehender Pappestreifen zu legen . DieStücke sind in Packpapier einzuwickeln und fest zu umschnüren . Je 10 davon sinddurch doppelte Umwicklung mit starkem Packpapier zu einem Pakete zu vereinigen , das
kreuzweise umschnürt und in ein Holzkästchen von mindestens 10 mm Brcttstärke soeingepackt sein muß , daß zwischen dem Paket und dem Holzkästchen überall ein
Zwischenraum von mindestens 6 em vorhanden ist , der mit Sägemehl fest ausgefülltsein muß . Ein Frachtstück darf höchstens 30 solcher Kästchen enthalten .

(z) Die äußeren Behältnisse müssen die deutliche Aufschrist tragen „ Zündgarn le " .

2 . Pyrotechnische Scherzartikel,Zünd -
bänder .
s>) Knallbonbons,Blumenkarten,Blättchen

von Kollodiumpapier und ähnliche
Sachen , die ganz geringe Mengen von
Kollodiumpapier oder kleine Knall¬
silberpünktchen enthalten .

d) Knallerbsen , Knallgranaten und ähn¬
liche Artikel mit Knallsilber ; 1000 Stück
dürfen nicht über 1 F Knallsilber ent¬
halten .

e) Konfettibomben , Boskozylinder , Ko-
tillonfrüchts und ähnliche Artikel , die
eine kleine Ladung von Kollodium¬
wolle zum Ausstoßen einer ungefähr¬
lichen Füllung wie Wattekugeln , Kon¬
fetti und dergl . enthalten .

Pyrotechnische Scherzartikel .
(1) Zur Verpackung der pyrotechnischcn Scherz¬

artikel sind dichte , sicher verschlossene Holzkisteu zu
verwenden . Bei den Gegenständen b bis s müssen
die Kisten aus gefügten Brettern bestehen ; ihre
Seitenteile müssen durch Zucken oder Kopfleisten
miteinander verbunden sein . Die Kisten müssen
eine Brettstärke von mindestens 18 mm haben und
im Innern mit gutem , zähem Papier vollständig
ausgelegt oder mit dünneu Zinkeinsätzen versehen sein .

( 2) Vor dem Einlegen in die Kisten sind zu
verpacken die Gegenstände :

der Ziffern 2 a und 2e in starke Papierumschläge
oder Schachteln ;

der Ziffer 2d in Holzkistchen oder in starke , mit
Papier umwickelte Pappschachteln , wobei jeder
Behälter höchstens 1000 Stück enthalten darf ;
zur Festlegung ist Sägemehl zu verwenden ;

der Ziffer 2ck
«) Zündblättchen in starke Pappschachteln , vs «

denen jede höchstens 100 Zündpillen enthalte »
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ch Zündblättchen (Amorces ) , Zündbänder ,
Paraffinzünd band er , welche den in

Anlage L zur Eisenbahn -Verkehrs -

ordnnng unter le Ziff . 2 6 festgesetzten
Bedingungen entsprechen.

Knallkörper , die mittels Schlag¬
vorrichtung zur Detonation gebracht
werden , wie Knallkorke , Knallkapseln ,
Pappzündhütchen,Zündspiegel (Liliput -

munition ) und dergleichen , die haupt¬
sächlich einen Knall hervorrufen sollen
oder für Spielzwecke bestimmt sind, von
den zum Eisenbahnverkehr aus¬

drücklich zugelassenen Mustern .

s ) Sogenanntes spanisches Feuerwerk ,
wie Radauplätzchen , Krawallstangen ,
Gewitterhagel , soweit es den in An¬

lage L zur Eisenbahn -Verkehrsordnung
unter lo Ziff . 2 s festgestellten Bedin¬

gungen entspricht.

darf ; je 12 Schachteln mit Zündblättchen
sind zu einer Rolle und je 12 Rollen wieder

zu einem festen Paket mit Papierumschlag zu
verbinden ;

/Z) Zündbänder und Paraffinzündbänder ent¬
weder wie unter a oder in zylindrischen
Blechbüchsen mit oben und unten dicht auf¬
geschobenen Deckeln. Jede Büchse darf
höchstens 12 gerollte Bandstreifen mit je
S0 Zündpillen enthalten . Höchstens je
30 Büchsen sind durch Papierumschlag zu
einem festen Pakete zu vereinigen ;

/ ) Knallkorke in starken Pappschachteln , von
denen jede höchstens 50 Stück enthalten darf .
Die Korke sind am Boden der Schachtel fest¬
zukleben oder in mindestens gleichartiger

, Weise in ihrer Lage festzuhalten . Die

Zwischenräume sind mit trockenem Holzmehl
oder Korkmehl dicht anzufüllen . Auf das

Mehl ist eine passende Schicht von Watte
oder einem anderen mindestens gleichwertigen
elastischen Abdeckungsstoff zu legen und die

Schachtel mit einem übergreifenden Deckel

zu schließen . Korke , die nicht mehr als

0, °z Z Zündsatz in Form von Zündblättchen
enthalten , dürfen aufeinander gesetzt und

durch mehrfache EinWicklung in starkes

Packpapier in Rollen festgelegt werden , die in Schachteln mit übergreifendeui

Deckel so festzulegen sind , daß sie sich nicht verschieben können . Jede Schachtel

für sich oder je zwei Schachteln zusammen sind zu verschnüren und je 10 Schachteln

wieder mit Papierumschlag zu einem festen Pakete zu vereinigen . Eine Kiste

darf höchstens 20 Pakete enthalten ,
ö) Knallkapseln je ö0 in eine starke Pappschachtel fest in trocknes , feines Sägemehl ;

metallene Knallkapseln je b0 mit fest eingeschlossenen Zündblättchen dürfen mit

durchlochter Pappe unverschieblich festgelegt werden ; jede Schachtel ist mit über¬

greifendem Deckel zu verschließen und der Verschluß durch Umschnürung oder

Streifband zu sichern . Je 10 Schachteln sind durch Papierumschlag zu einem

festen Pakete zu vereinigen . Eine Kiste darf höchstens 20 Pakete , eine Kiste mit

metallenen Knallkapseln aber 100 Pakete enthalten ,

der Ziff . 2 s
in Holzkistchen , von denen jedes nicht mehr als 144 Feuerwerkskörper , gut in

Sägemehl verpackt , enthalten darf .
(z) Ein Bewegen der Pakete in den Kisten muß ausgeschlossen sein . Bei den Gegen¬

ständen der Ziff . 2d bis e müssen die Zwischenräume in den Einsätzen der Kisten mit ge¬

eigneten trockenen Verpackungsstoffen (Holzwolle , Papier oder dergl . — bei Knallkorken und

Knallkapseln mit Holzmehl oder Sägespänen —) fest ausgestopft sein . Feuchtes Heu , Putz¬

wolle und ähnliche , zur Selbstentzündung neigende Stoffe dürfen nicht verwendet werden .

(p Das Rohgewicht einer Kiste mit Gegenständen der Ziffern 2 d bis s darf 100 KZ

nicht überschreiten .
(s) Die äußeren Behälter mit Gegenständen der Ziffern 2d bis s müssen die deut¬

liche Aufschrift „Pyrotechnische Scherzartikel lo " tragen .

3 . Nachstehende Feuerwerkskörper , so¬
weit sie den in Anlage L zur Eisenbahn -

Verkehrsordnung unter lo Ziff . 3 fest¬
gesetzten Bedingungen entsprechen:
a ) Kunstfeuerwerkskörper , wie Raketen ,

römische Lichter , Fontänen , Feuer¬
räder , Sonnen und dergl .

d) Klein - und Salonfeuerwerk , wie
Frösche, bärs Oaoksrs , Schwärmer ,
Silher - und Goldregen und ähnliche
in der Hand abzubrennende Feuer¬
werkskörper .

o) Bengalische Feuer , bengalische Fackeln ,
LiZnal blus -Ii^bts und dergl .

Feuerwerkskörper .

(1) Zur Verpackung der Feuerwerkskörper sind
starke , dichte , sicher verschlossene Holzkisten ans min¬

destens 18 mm starken , gefügten Brettern zu ver¬
wenden . Die Seitenteile müssen durch Zinken oder

Kopsleisten miteinander verbunden sein ; im Innern
sind sie mit gutem , zähem Papiere vollständig aus¬

zulegen oder mit dünnem Zinkeinsatze zu versehen .
(2) Vor dem Einlegen in die Einsätze sind die

Gegenstände fest in starke Pappschachteln oder Holz¬
kistchen zu verpacken ; für die Gegenstände unter 0

sind auch Papierbeutel zulässig ; größere Kunst -

kenerwerkskörper sind in Papierumschläge zu ver¬

packen, wenn nicht ihre Anzündestelle mit einer

Papierkappe bekleidet ist — in beiden Fällen muß
ein Ausstreuen des Satzes verhindert sein — .

(s) Ein Bewegen der Gegenstände in den Kiste»

muß ausgeschlossen sein . Die Zwischenräume müsse»
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mit geeigneten trockenen Verpackungsstoffen (Holzwolle , Papier oder dergl .) fest ausgestopftsein . Feuchtes Heu , Putzwolle oder ähnliche, zur Selbstentzündung neigende Stoffe dürfen nichtverwendet werden .
Bei größeren Feuerbildern genügt sicheres Befestigen in der Kiste.(«) Das Rohgewicht einer Kiste darf 100 kg-

, das Gesamtgewicht des Inhalts an Feuer¬satz 20 des darin enthaltenen Feuerwerkskornpulvers 2,z nicht übersteigen .(-) Die äußeren Behälter müssen die deutliche Aufschrift „Feuerwerkslörper I <z" tragen .

4 . Signalfeuerwerk , wie Kanonenschlägeund dergl . , bestehend aus einer mit
Bindfaden umschnürten und geleimten
Papierhülse , die höchstens 75 A Korn¬
pulver mit Zündschnur , aber ohne Deto¬
nationszünder , enthält (wegen anderen
Signalfeuerwerks vgl . Ib Ziff . 8) .

Signalfeuerwerk .
(i) Kisten wie unter Ziff . 3 vorgeschrieben.
(?) Vor dem Einlegen in die Kisten sind die Gegen »,stände in starke Schachteln zu verpacken, in denen siefest eingebettet sein müssen, die einzelnen Körper durcheine starke Schicht trockenen Sägemehls oder eines

ähnlichen geeigneten Stoffes voneinander getrennt ,
(s) Wie (-) zu Ziff . 3.
(.) Wie (.) zu Ziff . 8.
(5) Die äußeren Behälter müssen die deutliche .Aufschrift . Signalfeuerwerk lo " tragen .

Verladungsvorschriste ».
A. Verladescheine .

1 . Über jede Sendung von Zündwaren und Feuerwerkskörpern , mit Ausnahme vonSicherheitszündhölzern und gewöhnlichen Schwefelhölzern , ist ein besonderer Verlade¬schein auszustellen , der mit einem mindestens 1 em breiten roten Querstreifen ver¬sehen ist.
llber Sendungen von Sicherheitshölzern und gewöhnlichen Schwefelhölzern sindVerladescheine der sonst gebräuchlichen Art auszustellen , auf denen jedoch andereGegenstände nicht aufgeführt werden dürfen .

2 . In den Verladescheinen sind Anzahl , Gattung , Zeichen und Nummer , dazu bei Gegen¬ständen der Ziffern 1b und o, 2b bis s , 3 und 4 das Rohgewicht der einzelnenVersandstücke anzugeben .
^Bei der Inhaltsangabe sind die in der Spalte „Verpackung " als Aufschrift für dieBehälter vorgeschriebenen Bezeichnungen vollständig wiederzugeben .3 . Wegen Unterschrist und Erklärungen des Abladers siehe § 3 der Polizei -Verordnung .Bei Knallkorken , Knallkapseln und dergleichen (Ziff . 2ck, Abs. 3) muß angegeben werden ,daß die Muster vom Reichs - Verkehrsministerium zur Bahnbeförderung zugelassensind, bei Zündgarn (Ziff . 1s ) , daß es den Stabilitätsbedingungen unter la ö 1Gruppe (1) a und b der Anlage zur Eisenbahn -Verkehrsordnung genügt .

B . Verladung im allgemeinen .
1 . Zündwaren und Feuerwerkskörper dürfen nicht verstaut werden :») in oder unmittelbar über Räumen , in denen sich Dampfmaschinen , Verbrennungs¬motoren , Kessel, Herde oder Ofen im Betriebe befinden . Von den Wändensolcher Räume sind sie möglichst weit , mindestens aber 3 m entfernt zu halten -,d) in derselben Schottenabteilung mit :

Sprengstoffen , la (Sicherheitszünder der Ziff . Ick dürfen mit Sprengstoffenzusammen verstaut werden ),
Muniton Ib (Sicherheitszünder der Ziff . Ick und Signalfeuerwerk der Ziff . 4dürfen mit Munition zusammen verstaut werden ),den in der Verladungsvorschrift zu Ick als entzündlich bezeichneten Gasenund flüssiger Luft ,
Kalziumkarbid und Kalziumhydrür (sowie Kalkstickstoff mit einem Kalzium¬karbidgehalt von mehr als 0,1 °/o , le Ziff . 2 a und 2 b,
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Verladungsvorschristen .

2 . Von selbstentzündlichen Stoffen II ,
brennbaren Flüssigkeiten mit Ausnahme der fetten Ole , III ,

Salpetersäure , Schwefelsäure und Gemischen daraus , V Ziff . 1 ,

sonstigen gefährlichen Gütern , VI.

müssen sie , wenn in derselben Schottenabteilung verstaut , in wirksamem räumlichen
Abschluß gehalten werden .

C . Zusatz für llberallzünder .

llberallzünder ( 1b) müssen, wenn unter Deck verladen , in unmittelbarer Nähe von
unbehindert zugänglichen Luken verstaut gehalten werden .

Ick . Verdichtete und
Güterverzeichnis .

Zur Beförderung sind zugelassen :

Verdichtete Gase :
1 . Kohlensäure .
2 . Azetylen , in Azeton gelöstes und

in porösen Massen aufgesaugtes .
3 . Leuchtgas , Wassergas ,

Fettgas , und zwar :
s ) schwach gepreßtes Fettgas mit

einem höchsten Füllungsdruck von
10 Atmosphären svgl . Verpackungs¬
vorschrift (e) ) , auch mit einem Zusatz
von höchstens 30 Prozent Azetylen
( Mischgas ) ;

b) stark gepreßtes Fettgas mit einem
Füllungsdruck von mehr als 10 bis
125 Atmosphären ; bei einer Tempera¬
tur von 45 ° darf der Überdruck nicht
mehr als das 1,14fache des Füllungs¬
drucks betragen .

4 . Sauerstoff , Wasserstoff , Gruben¬
gas , Stickstoff und Preßluft .

Verflüssigte Gase :
5 . Kohlensäure , Stickoxydul , Ammo¬

niak , Chlor , schweflige Säure ,
Chlorkohlenoxyd (Phosgen ) , Stick -
stofftetroxyd , Athan , verflüssigtes
Olgas , dessen Druck bei Temperaturen
bis zu 45 ° den Druck der verflüssigten
Kohlensäurenichtübersteigt , z . B . Blaugas .

6 . Chlormethyl und Chloräthyl , letz -
leres auch parfümiert (Lance-Parfüm ) ,
Methyläther , Methylamin und
Athylam n.

verflüssigte Gase .
Verpackung.

0 ) Für die Stoffe der Ziff . 1 bis S sind zu ver¬
wenden : dichtverschlossene Gefäße aus Schweißeisen ,
Flußeisen oder Gußstahl , die bei Acethlenlösungen
(Ziff . 2) , bei Leucht - und Fettgas (Ziff . 3) von mehr
als 20 Atmosphären Überdruck , bei Grubengas (Ziff . 4)
von mehr als 20 Atmosphären Überdruck sowie bei
allen anderen Stoffen der Ziff . 4 und bei ver¬
flüssigtem Äthan (Ziff . 6) nahtlos sein müssen . Bei
Chlorkohlenoxyd (Phosgen ) , Chlormethyl , Chloräthy !
und Methyläther auch kupferne Gefäße . Als Schutz -
umhlllluug für die Gefäße dürfen Kisten verwendet
werden .

Die Beschaffenheit des Materials und die Her¬
stellung der Gesüße muß den Vorschriften der An¬
lage 0 zur Effenbahn - Verkehrsordnung entsprechen ,

(s) Die Gefäße müssen mit mindestens einem
Ventile zum Füllen und Entleeren versehen sein.
Bei Azetylenlösnngen (Ziff . 2) dürfen die mit dem
Gase in Berührung kommenden Teile der Ventile
nicht aus Kupfer hergestellt sein . Bei Chlorkohlen¬
oxyd , Fett - und Mischgas sind statt der Ventile
eingeschraubte Stopfen zulässig ; diese müssen so
dicht schließen , daß sich der Inhalt des Gefäßes
nicht durch Geruch bemerkbar macht .

(z) Nicht in Kisten verpackte Gefäße müssen mit
Vorrichtungen versehen sein , die ein Rollen ver¬
hindern . Ihre Ventile müssen Schutzkappen aus
Schmiedeeisen , Stahl oder schmiedbarem Gusse
tragen ; bei Gefäßen aus Kupfer sind kupferne Schutz¬
kappen zulässig . Keiner Kappen bedürfen Ventile ,
die im Innern des Flaschenhalses angebracht und
durch einen aufgeschraubten , gut sitzenden Metall¬
stöpsel geschützt sind .

(<) Auf den Gefäßen bzw . den etwa verwendeten
Schutzkisten muß der Inhalt deutlich angegeben sein,
z . B . „ Verdichtete Kohlensäure " oder „ Verflüssigte
Kohlensäure " .

(b) Die Gefäße dürfen nur befördert werden ,
wenn auf ihnen in dauerhafter und leicht sichtbarer
Weise vermerkt ist :

s ) bei den verdichteten Gasen :
a ) die Höhe des zulässigen Druckes ,
/Z) der Tag der letzten Prüfung und der

Stempel des Sachverständigen , der die
Prüfung vorgenommen hat
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Güterverzeichnis . Verpackung.

d) bei den verflüssigten Gasen :
«) das Gewicht des leeren Behälters einschließlich der Ausrüstungsteile (Ventil ,

Schutzkappe , Stopfen und dergl ),
/Z) das zulässige Höchstgewicht der Füllung .
7) der Tag der letzten Prüfung und der Stempel des Sachverständigen , der die

Prüfung vorgenommen hat .
Der Tag der letzten Prüfung darf bei Chlor , Stickstofftetroxyd , schwefliger Säure ,

Chlorkohlenoxhd und den Stoffen der Ziff . 6 nicht länger als 2 Jahre , bei den übrigen
Gasen , mit Ausnahme von den Stoffen der Ziff . 2 , nicht länger als ö Jahre zurückliegen .

(s) Der zulässige höchste Füllungsdruck für verdichtete Gase beträgt bei 17,5 °

für gasförmige Kohlensäure 20 Atmosphären Überdruck
- in Azeton gelöstes und in porösen Massen

aufgesaugtes Azetylen *) . . . . . . . IS
- schwach gepreßtes Fettgas , Mischgas und

Wassergas 10
» stark gepreßtes Fettgas 12S
- Sauerstoff , Wasserstoff , Grubengas , Leucht¬

gas , Stickstoff und Preßluft 200

Die zulässige höchste Füllung der Gefäße für verflüssigte Gase der Ziff . S und 6 betrüg :

für Kohlensäure 1 Flüssigkeit für je 1,84 k
- Athan 1 - - - - 8 , s k
- verflüssigtes Olgas . . . 1 - - - - 2, « k
- Stickoxydul 1 - - - - 1,s « k
- Amnwniak 1 - - - - 1,8« k
- Chlor und Stickstofftetroxyd 1 - > - - 0,s t
- schweflige Säure . . . . 1 - - - - 0,s k
- Chlorkohlenoxhd . . . . 1 - - - - 0,s k
- Chlormethyl 1 « - - - 1 ,25 k
. Chloräthhl 1 - - - - 1, -5 l
- Metbyläther 1 - - - - 1, «« k
- Methylamin und Athhlamin 1 - - - - 1, ?» k

(7) Ausnahmen von den Vorschriften (1) bis («) .
a) Die verflüssigten Gase der Ziff . S dürfen in kleinen Mengxn , und zwar Kohlen¬

säure , Athan und Stickoxydul bis 3 ss , Ammoniak , Chlor und Stickstofftetroxhd bis

20 g , wasserfreie schweflige Säure und Chlorkohlenoxyd (Phosgen ) bis 100 A auch
in starken , zugeschmolzenen Glasröhren unter folgenden Bedingungen befördert
werden : Die Glasröhren dürfen für Kohlensäure , Athan und Stickoxydul nur bis

zur Hälfte , für Ammoniak , Chlor und Stickstofftetroxyd nur bis zu zwei Dritteln

für schweflige Säure und Chlorkohlenoxyd (Phosgen ) nur bis zu drei Vierteln gefüllt

sein . Jede Glasröhre muß in einer zugelöteten , mit Kieselgur gefüllten Blechkapsel
und diese in einer starken Holzkiste verpackt sein . Es ist zulässig , mehrere Blech¬

kapseln in eine Kiste zu legen , doch dürfen Röhren mit Ammoniak nicht mit Chlor

enthaltenden Röhren in dieselbe Kiste gelegt werden .
d) Die verflüssigten Gase der Ziffer 6 dürfen unter Beachtung der Vorschriften über

den Füllungsgrad (Vorschrift («) j in starken Glas - oder Metallröhren bis zu 100 g

Inhalt befördert werden , die entweder zugeschmolzen oder durch Schraubkappe
oder Hebelverschluß , beide mit Gummieinlage , sicher verschlossen sind .

Die Röhre » müssen einzeln in eine starke Schicht Watte , Wellpapier oder

Zellstoff eingewickelt nnd die gläsernen Kapillarspitzen , soweit sie nicht durch

Mctallvcrschliisse gedeckt sind , durch sorgfältig aufgesetzte Pappehülsen gegen

Bruch gesichert sein . Sie sind zunächst in haltbare Kästchen aus Holz oder

steifer Pappe unverrückbar derart einzulagern , daß eine Beanspruchung der

Gesäßwände nnd Verschlüsse auf Bruch vermieden wird . Ein Kästchen darf bis

<ivv g Flüssigkeit enthalten .

Fassuugsraum
des

Gefäße «

*) Bei Azethlenlösungen (Ziff . 2) müssen die Gefäße ganz ausgefüllt sein mit einer

feinporigen , gleichmäßig verteilten Masse , die
1 . die eisernen Gefäße nicht angreist und weder mit dem Lösungsmittel für

Azetylen (Azeton ) , noch mit diesem selbst schädliche Verbindungen eingeht ,
2 . auch bei längerem Gebrauch und bei Erschütterungen nicht zusammensucht oder

gefährliche Hohlräume bildet ,
3 . mit Sicherheit verhindert , daß explostonsähnliche Zersetzungen des Azetylens

selbst bei hohen Wärmegraden und heftigen Stößen eintreten oder sich durch
die Masse fortpflanzen .

ES darf nur soviel von dem Lösungsmittel eingeführt werden , daß sich die durch

Aufnahme des Azetylens und durch Steigerung der Wärme auf 40 ° eintretende Volumen »

Vergrößerung gefahrlos vollziehen kann . Hierbei darf der innere Überdruck dc«

Probedrucks nicht übersteigen .
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Güterverzeichnis . Verpackung.

Zur Verpackung der Kästchen sind starke Holzkisten mit verlötetem Blccheinsatz
zu verwenden , auf denen der Inhalt angegeben sein mutz.

Höchstes Rohgewicht eines Versandstiickes kll
o) Ohne Beschränkung werden befördert :

«) Metallene Kohlensänrekapseln ( Sodor , Sparklet ) , die höchstens 2S flüssige
Kohlensäure und höchstens 1 A Flüssigkeit auf 1, - < ocin Fassnngsraum ent¬
halten , wenn die Kohlensäure nicht mehr als ^/z Prozent Lust enthält .

K Behälter von Eismaschinen , welche die für den Betrieb erforderliche Menge
von flüssiger schwefliger Säure dauernd enthalten , wenn der Inhalt an
schwefliger Säure 20 t nicht übersteigt , in haltbaren Holzbehältern sicher
verpackt .

ck) Zur Beförderung von verdichtetem Sauerstoff und verdichtetem Wasserstoff dürfen
auch solche Behälter benutzt werden , die laut angebrachtem Stempel nach den be¬
sonderen Vorschriften der Militärverwaltung amtlich geprüft und innerhalb der
letzten 3 Jahre nachgeprüft sind . In diesem Falle dürfen die Gase auf
170 Atmosphären verdichtet sein . Bei Behältern , die nach der amtlichen Prüfung
mit einem Betriebsdrucke von höchstens 1ö0 Atmosphären in Anspruch genommen
werden dürfen , ist die Verdichtung der Gase nur bis zu dieser Grenze zulässig .
Im übrigen gelten die Vorschriften (l ) bis (s) .

s ) Gefäße mit Sauerstoff , die in Fischbehältern befestigt sind , werden auch zugelassen »
wenn sie nicht dicht verschlossen, sondern mit Vorrichtungen zum allmählichen
Abgeben des Sauerstoffs versehen sind .

7 . Flüssige Luft . (>) Flüssige Luft ist zu befördern : a ) in
gefätzen mit luftleeren Doppelwänden .

Sie müssen mit Filz umkleidet und mit einem Filzpfropfen so verschlossen sew , daß
die verdampfenden Gase entweichen können , ohne im Innern einen erheblichen Überdruck
zu erzeugen , daß aber ein Ausfließen des Inhalts verhindert wird . Der Filzpfropfen
muß so befestigt sein , daß er sich beim Kippen oder Umkehren der Flasche nicht lockert.
Jede Flasche oder mehrere Flaschen gemeinschaftlich müssen durch einen sicherstehenden
Drahtkorb oder durch ein ähnliches Gefäß gegen Stöße geschützt sein . Die Drahtkörbe
oder anderen Gefäße find in Metallkästen oder in Holzkisten mit Blecheinsatz einzustellen ,
die oben offen oder nur durch ein Drahtnetz , einen mit Löchern versehenen Deckel oder
eine ähnliche Vorrichtung geschlossen sind . Die Metallkästen oder Holzkisten müssen an dem
unteren Teile bis zu einer solchen Höhe dicht sein , daß im Falle eines Bruches der
Flaschen die Flüssigkeit nicht auskaufen kann . In den Kisten dürfen sich keine leicht
brennbaren Verpackungsstoffe , wie Sägespäne , Torf , Stroh , Heu , befinden , dagegen ist
Holzwolle zulässig .

/Z) Gefäße aus anderem Stoffe sind nur zuzulassen , wenn sie gegen Wärmedurchgang
so geschützt sind , daß sie nicht beschlagen oder bereifen . Eine lveitere Verpackung dieser
Gefäße ist nicht erforderlich . Die Vorschriften für den Verschluß der Glasflaschen imter a
gelten sinngemäß auch für solche Gefäße .

(s) Die äußeren Behälter (Holzkisten , Metallkästen ) müssen die deutlichen Aufschriste»
. Flüssige Luft .

"
, . Oben . " , „ Unten ." , „ Sehr zerbrechlich ." tragen .

Verladungsvorschristen .

A . Verladescheine .

1 . Ober jede Sendung von Gasen (mit Ausnahme von den gemäß Ziff . (7) a , b und o
verpackten) ist ein

'
besonderer Verladeschein auszustellen , der mit einem mindestens

1 om breiten roten Querstrich versehen ist.

2 . In den Verladescheinen ist Anzahl , Gatwng , Zeichen und Nummer der Versandstücke
anzugeben . Bei der Inhaltsangabe , die den in der Spalte „Verpackung " als Aus¬
schrift der Behälter vorgeschriebenen Bezeichnungen entsprechen muß , sind die Eigen¬
schaften der Gase nach Maßgabe des nachstehenden Verzeichnisses auffällig hervor¬
zuheben :
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Verladungsvorschristen .

a) Entzündlich und giftig b) Entzündlich e) Giftig

Azetylen . . . Ziff . 2
Leuchtgas
Fettgas «
Mischgas s

' ^

Wassergas
Grubengas . . - 4
Nthan . . . . - 5
Olgas . . . . - 6

Wasserstoff . . Ziff . 4
Chlormethyl
Chloräthyl
Methyläther ' . - 6
Methylamin
Athylamin

Kohlensäure Ziff . 1 u . 5
Stickoxydul
Ammoniak
Chlor „
Schweflige Säure
Chlorkohlenoxyd
Stickstofftetroxyd

Flüssige Luft , Ziff . 7 , ist als „ feuergefährlich " zu bezeichnen.

3 . Wegen Unterschrist und Erklärungen des Abladers siehe § 3 der Polizei -Verordnung .

B . Verladung im allgemeinen .

t . Die Behälter mit verdichteten und verflüssigten Gasen der Ziff . 1 bis 6 unterliegen
bei außergewöhnlicher Erwärmung des Inhalts der Gefahr , gesprengt zu werden .
Sie dürfen deshalb allgemein nicht verstaut werden

a) bei Verladung unter Deck : in oder im Wirkungsbereiche von Räumen , in denen
sich Wärmequellen (Maschinen , Kessel , Ofen und sonstige Heizkörper ) befinden
oder in denen der selbständigen Erhitzung unterworfene Stoffe (II und VI b ein¬
schließlich Bunkerkohlen ) sowie die unter Umständen die Entzündung oder Erhitzung
brennbarer Gegenstände hervorrufenden Stoffe (Schwefelsäure , Salpetersäure , Ge¬
mische daraus , V Ziff . 1 , flüssige Lust , Ick Ziff . 7 sowie Stoffe der Klasse Via ,
Ziff . 1 bis L) verstaut sind ;

d) bei Verladung an Deck : den Sonnenstrahlen ausgesetzt , oder in der Nähe von
Schornsteinen , Maschinen - und Kesselschächten .

2 . Die Behälter sind fest zu lagern und auch beim Löschen und Laden vor Erschütterung
und Erwärmung zu bewahren .

C . Weitere Vorschriften für einzelne Gasarten .
1 . Die entzündlichen Gase , welche zum Teil auch mit Lust explosive Gemische bilden ,

(Spalte a und b der Tabelle unter A) sowie flüssige Lust dürfen nicht in derselben
Schottenabteilung verstaut werden mit

Sprengstoffen , la ,
Munition , Ib ,
Zündwaren und Feuerwerkskörpern , lo ,
selbstentzündlichen Stoffen , II ,
Gemischen von Schwefelsäure und Salpetersäure , VI .

L . Die entzündlichen Gase dürfen mit Sprengstoffen , la , und Munition , Ib , überhaupt
nur dann auf demselben Schiffe verladen werden , wenn sie in horizontal weit von
diesen entfernten Abteilungen (auf Dampfschiffen mindestens durch Maschinen - und
Kesselraum getrennt ) oder so an Deck untergebracht sind , daß bei Entzündung der Gase
eine unmittelbare Gefährdung der mit Sprengstoffen oder Munition belegten Räume
ausgeschlossen ist . '

8 . Die giftigen (bzw . erstickenden) Gase (Spalte a und o) dürfen nicht so verstaut werden ,
daß sie beim Entweichen in bewohnte oder dem Verkehre dienende Räume dringen
können.



2S l s , 1 ., 2 . » , b , o . , S ., 4.

Verladungsvorschriften .

4 . Chlor , Ziff . 5 , darf sich auch keinesfalls mit den nachstehenden anderen Gasen ver¬

mischen können :
Wasserstoff Ziff . 4 , Azetylen Ziff . 2 , Leuchtgas , Fettgas , Mischgas . Wafsergas Ziff . 3.

Derartige Mischungen sind in hohem Grade explosiv.
5 . Behälter mit flüssigerLuft , Ziff . 7 , müssen aufrecht stehen, dürfen nicht belastet werden

und nicht in der Nähe von leicht brennbaren kleinstückigen oder leicht brennbaren
flüssigen Stoffen verstaut werden .

! e . Stoffe , die in Berührung mit Waffer entzündliche oder die Verbrennung
unterstützende Gase entwickeln.

Güterverzeichnis .
Zur Beförderung sind zugelassen:

1 . Die Metalle der Alkalien und der
alkalischen Erden , wie Natrium ,
Kalium , Kalzium und dergl . , sowie
Legierungen dieser Metalle miteinander .

Verpackung.

(>) Diese Metalle in größeren Mengen als 5 kg
sind in starke , dichte, sicher verschlossene Gefäße aus
Eisen (auch Eisenblech ) zu verpacken . Mengen bis zu
S k ? dürfen auch in starken , sicher verschlossenen Glas¬
gefäßen befördert werden . Die Gefäße müssen völlig
trocken und dürfen auch mit Petroleum beschickt sein .

(-) Eiserne Gefäße sind in Holzkisten oder dichte eiserne übcrgefäße einzusetzen.
Die Holzkisten sind mit einem wasserdichten Blecheinsatz zu versehen. Glasgefäße
sind in Holzkisten mit einem gegen das Eindringen von Wasser gesicherten Blecheinsatz
zu verpacken , fest eingebettet in trockener Kieselgur oder ähnlichen , nicht brennbaren

Stoffen . Bei Glasgefäßen mit Mengen bis 2S0 A dürfen statt der Holzkisten sicher und

dicht verschlossene Blechgefäße verwendet werden .
(-) Die äußeren Behälter müssen die deutliche und dauerhafte Inhaltsangabe und

den Vermerk „ vor Nässe zu schützen " tragen .

Sa . Kalziumkarbid , auch imprägniert ,
Kalziumhydrür (Hydrolith ) sowie
Kalkstickstoff ( Kalziumzyanamid )
mit mehr als 0,5 °/o Kalziumkarbid .*)

( >) Diese Stoffe müssen in eisernen Gefäßen
( auch Schwarzblech » verzinntes oder verbleites
Eisenblech ) luft- und wasserdicht verschlossen sein.

Die Gefäße sind in feste Holzumschließungen
zu verpacken. Das Gewicht eines solchen Versand»
stückcs darf 135 kg nicht überschreiten .

Die Blechdicke muß für Gesäße bis zu 135 kg Rohgewicht mindestens 0,0 mm und
für Gefäße, die höchstens 5b kg fassen , mindestens 0,4 mm betragen. Für Dosen
von Ist kg und weniger Fassungsvermögen genügen geringere, der Größe angemessene
Blechstärken . Solche Dosen sind in mindestens 12 mm starke Holzkisten festliegend zu
verpacken, die mit Bandeisen oder Kopfleisten verschen sein müssen . Die Kisten sind
mit einem dichtverlöteten Blecheinsatz zu versehen. Eine Kiste mit Dosen darf das
Gewicht von «5 kg (mit Blecheinsatz 70 kg) nicht überschreiten .

(-) Die Holzumschlictzung kann in Fortfall kommen , wenn die 100 kg fassenden
Gefäße 0,8 mm, die 50 kg und weniger fassenden 0,0 mm Wandstärke haben und
es sich nur um Reisen handelt, deren Dauer unter normalen Verhältnisse« als 5 Tage
nicht übersteigend zu berechnen ist.

(s) Schwarzblechbehältersind stets mit einem Schutzanstrich zu versehen.
(«) Jedes Versandstllck muß deutlich und haltbar die Inhaltsangabe und die An¬

weisung „Bor Nässe zu schützen " tragen. Die Jnuenbehälter sind mit dauerhafter
Inhalts - und Mengenangabe zu versehen.

Kalkstickstoff dieser Art ist in last - und Wasser-
dicht verschlossenen , eisernen Trommeln von min¬
destens 0,3 mm Blechstärke zum Versand zu
bringen, die deutlich und haltbar die Inhalts¬
angabe und die Anweisung „vor Nässe zu schützen "
tragen.

Kalkstickstoff dieser Art darf außer in den zu
2 k bezeichneten Trommeln auch in starken, gegen
Feuchtigkeit gedichteten Säcken befördert werden.

( , ) Die Stoffe der Ziff . 3 und 4 sind in starke ,
dichte , sicher verschlossene Gesäße aus Eisen (auch
Eisenblech ) zu verpacken , die völlig trocken sein
müssen , bei Natriumazid auch mit Petroleum beschickt
sein können .

(-) Die eisernen Gefäße sind in Holzkisten mit
einem gegen das Eindringen von Wasser gesicherten
Blecheinsatz einzusetzen .

(-) Die äußeren Behälter müssen die deutliche
und baltbare JnbaltS anaabe nnd . den Vermerk . Vor

2b . Kalkstickstoff ( Kalziumzyanamid )
mit mehr als 0,1 bis höchstens 0,5 °/o
Kalziumkarbid .

2o . Kalkstickstoff mit einem vom Absen¬
der bescheinigten Gehalt von höchstens
0,1 Kalziumkarbid .

3 . Natriumsuperoxyd , auch in Mi¬
schungen , die nicht gefährlicher
sind als Natriumsuperoxyd .

4. Natriumazid .

"
) EntleerteBehälter , welche nicht gründ¬

lich von Resten dieser Stoffe befreit sind ,
- lassen
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Verladungsv o rschriften .

A . Verladescheine .
1 . Wer jede Sendung dieser Stoffe ist ein besonderer Verladeschein auszustellen , der mit

einem mindestens 1 om breiten roten Querstrich versehen ist .
L . In den Verladescheinen ist Anzahl , Gattung , Zeichen und Nummer der Versandstücke

anzugeben .
Bei der Inhaltsangabe , die der Aufschrift der Behälter (vgl . Verpackungsvorschrist )

entsprechen muß , ist in auffälliger Schrift darauf hinzuweisen , daß bei Zutritt von Wasser
die Stoffe der Ziffern 3 und 4 „feuergefährlich "

, die Stoffe der Ziffern 1 und 2
„ explosionsgefährlich " sind.

3 . Wer leere Behälter , welche Stoffe der Ziffer 2a und 2b enthalten haben , ist unter
Angabe des früheren Inhalts ein besonderer Verladeschein auszustellen .

4 . Wegen Unterschrift und Erklärungen des Abladers siehe Z 3 der Polizei -Verordnung .
In den Verladescheinen über Kalkstickstoff Ziffer 2o ist zwecks Befreiung von den

besonderen Verladevorschriften C zu bescheinigen, daß der Karbidgehalt 0 , 1 °/o nicht
übersteigt , und , falls der Stoff in Säcken zur Verladung kommt , auf die Bedingung
durchaus trockener Verladung hinzuweisen .

B . Verladung im allgemeinen .
1 . Die Stoffe sind , wenn unter Deck verladen , in trockenen und dauernd trocken zu

haltenden , besonders gut ventilierten Räumen und möglichst abgeschlossen von brenn¬
baren Flüssigkeiten und leicht entzündlichen Stoffen unterzubringen .

2 . Verboten ist ihre Verladung in derselben Schottenabteilung mit :
Sprengstoffen , la ,
Munilion , Ib .

3. Die Versandstücke sind besonders sorgfältig zu behandeln und fest zu lagern .
4 . Feuchte Säcke mit Kalkstickstoff , Ziffer 2o , sind von der Verladung auszuschließen .

C . Weitere Vorschriften für Stoffe der Ziffern 2a und 2b .
! . Diese Stoffe dürfen auch nicht in derselben Schottenabteilung verladen werden mit :

Zündwaren und Feuerwerkskörpern , lo ,
selbstentzündlichen Stoffen , II , mit Ausnahme der vorschriftsmäßig verpackten

pyrophorischen Metalle (II Ziff . 11 ) ,
Gemischen von Schwefelsäure und Salpetersäure , V Ziff . 1 ,
sonstigen gefährlichen Gütern , VI.

2 . Sie dürfen auf Personenschiffen unter Deck in Mengen von höchstens 200 t und nur
nach Maßgabe der für sie verfügbaren geeigneten Räume befördert werden . Als
geeignet sind trockene , gut ventilierte Räume anzusehen , die über dem Schottendeck uud
nicht unter bewohnten Räumen liegen , Heizanlagen und Flammenbeleuchtung nicht
enthalten und auch nicht mit Räumen , die solche Einrichtungen enthalten , in Ver¬
bindung stehen. Besonderer Wert ist darauf zu legen , daß im Notfall die Stoffe der
Ziffern 2a und 2b schnell beseitigt werden können . Eine Beiladung anderer Gegen¬
stände ist also nur zulässig, wenn hierdurch die Schnelligkeit der Beseitigung der Stoffe
der Ziffern 2a und 2b im Notfall nicht beeinträchtigt wird und wenn weiter die bei¬
zuladenden Stoffe nicht brennbar und nicht explosionsgefährlich sind oder wie z . B .
chlorsaures und bromsaures Kali , übermangansaures Kali , Natrium - oder Barium¬
superoxyd , durch Reibung mit organischer Substanz Brände verursachen können.
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II . Selbstentzündliche Stoffe .

Güterverzeichnis . I Verpackung.

Vorbemerkung : Werden bei den Stoffen der Ziffern 5 bis 7, 8, 8s , 3b und 10 des Güterverzeichnisses ,
sowie bei Eisen - und Stahlspänen der Ziff ." 9 die in den Fußnoten dazu vorgesehenen Bescheinigungen von

dem Ablader nicht abgegeben , so sind sie als frischgcglüht (Ziff . ö und ö) , derart beschwert , daß Selbstent¬

zündung eintreten kann (Ziff . 7) , gefettet (Ziff . 8, Eisen - und Stahlspäne , Ziff . 9) oder hinsichtlich ihrer

Tränkungsmittel als nicht vollkommen trocken und noch der Selbstoxydation unterliegend (Ziff . 8a , 8b , 10)

anzusehen . Diese Stoffe sind dann nach den Vorschriften der Klasse II zu behandeln .

Zur Beförderung sind zugelassen :
1 . Gewöhnlicher (weißer oder gelber )

Phosphor .
2. Amorpher (roter ) Phosphor , Phos -

phorsesquisulfid , Phosphorkalzi¬
um , Phosphorstrontium , Phos¬
phoreisen und ähnliche Verbindun¬
gen von Phosphor mit Metallen .

3 . Mischungen von amorphem Phos¬
phor mit Harzen und Fetten , deren
Schmelzpunkt über 35 ° liegt .

4 . Zinkäthyl , und Zinkmethyl auch
in ätherischer Lösung .

(i) Die Stoffe der Ziff . 1 und 2 müssen in starke,
dichte, gut verlötete Blechgefäße verpackt und diese
in starke , sicher verschlossene Holzbehälter fest ein¬
gesetzt sein . Gewöhnlicher Phosphor muß mit
Wasser umgeben sein . Bei den Stoffen der Ziff . 2
in Mengen bis zu 2 kx dürfen statt der Blechgefäß »
auch starke Glasflaschcn oder Kruken oder Kisten ver¬
wendet werden .

(-) Auf den Kisten muß der Inhalt beutlich
und dauerhast angegeben sein , bei gewöhnlichem
Phosphor ist die Bezeichnung „ Oben " beizufügen .

Diese Stoffe sind entweder in Kisten zu verpacken ,
die kein Ausstreuen gestatten , oder müssen in
ungeladene Geschosse eiugegossen sein .

(») Diese Stoffe , auch in ätherischer Lösung , sind
in starke , dichte , gut verschlossene Gefäße aus Glas ,
Ton (Steinzeng oder dergl .) oder Metall zu verpacken .

(») Gefäße aus Glas oder Ton sind einzeln oder

zn mehreren unter Verwendung von Asche oder trockener Kieselgur in starke Blechgefäße
einzusetzen , die dicht zu verlöten sind . Gefäße aus Metall sind einzeln oder zu mehreren
unter Verwendung geeigneter Verpackungsstoffe in starke , starre , geschlossene Übergefäße
(Kübel oder Kisten ) fest einzusetzen .

(»> Die äußeren Behälter müssen die „Inhaltsangabe " tragen . Übergefäße mit

Glasballons müssen ferner mit der deutlichen Aufschrift „ Vorsichtig tragen " versehen sein.

v .
*) Frisch geglühter Ruß .

6 .
*) Frisch geglühte Holzkohle und
Lederkohle , gemahlen oder
körnig .

7 .
—) Hochbeschwerte Seide (Cordon -,

net - , Souple - , Bourre de Soie - und
Chappe -Seide ) in Strängen .

8 .
***) Folgende Stoffe gefettet , ge¬
firnißt oder geölt : Wolle,Haare ,
Kunstwolle , Baumwolle , Seide ,
Flachs , Hans , Jute — in rohem
Zustand , als Abfälle , Lumpen
oder Lappen .

*) Die in den Ziffern S und 6 bezeichneten
Stoffe gelten als frischgeglüht , wenn nicht vom Ab¬
lader im Verladeschein bescheinigt ist , daß sie
nach der Abkühlung mindestens 43 Stunden dünn
ausgebreitet frischem Lustzug ausgesetzt waren . Liegt
diese Bescheinigung vor , so sind jene Stoffe ohne
Beschränkung zugelassen .**) Die Beförderung von Seide in Strängen ,
die laut Bescheinigung in den Verladescheinen nicht
m solcher Weise beschwert ist , daß Selbstentzündung
eintreten lann , unterliegt keinen Beschränkungen .

***
) Die Beförderung von Stoffen dieser Gattung ,

welche laut Bescheinigung in den Verladescheinen
mcht gefettet , gefirnißt oder geölt sind , unterliegt

_kemer Bescbräukuu

Die »Stoffe der Ziff . K und 6 sind in dichte, grit
verschlossene Metall o ehälter zu verpacken .

Hochbeschwerte Seide muß in starke Kisten ver¬
packt sein . Sind die Kisten höher als 12 em , so
müssen zwischen den einzelnen Lagen der Seide
durch Holzroste ausreichende Hohlräume geschaffen
sein , die mit Offnungen in den Kistenwänden in
Verbindung stehen , so daß die Luft durchziehen
kann . An den äußeren Kistenwänden sind Leisten
anzubringen , die das Zustellen der Luftlöcher ver¬
hindern .

Die Stoffe nnd Fabrikate der Ziff . 8, 8s , 8b ,
8e, 9 und 10 (mit Ausnahme von Netzen ) müssen
in starken Behältern luftdicht verpackt sein , d . h.
in metallenen Gesäßen oder in Kisten mit dichten
Blecheinsätzen . Geölte Netze sind in gut venti¬
lierten Räumen lose aufzuhängen.

Bei Magnesiumpulver genügt auch eine Ver¬
packung in dichten Blechbüchsen , die in Holzkisten
eingesetzt sind .
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8a .
****) Gefettete , gefirnißte oder
geölte Erzeugnisse aus den
Stoffen der Ziffer 8 , z . B . Schutz¬
decken, Persenninge , Ölzeug , Seiler¬
waren , Treibriemen aus Baumwolle
oder Hanf , Weber - , Harnisch - und
Geschirrlitzen , Garne und Zwirne ,
Netzwaren (Olfischnetze und dergl . ) ,
sofern die Tränkuugsmittel wegen
nicht vollkommener Trocknung noch
der Selbstoxydation unterliegen und
deshalb Wärme entwickeln können.

8d . ****
) Gemenge aus köruigen oder

porösen , brennbarenStoffenmit
Lein öl , Harz , Harzöl , Petroleum¬
rückständen und dergl . , sofern die
letzteren Bestandteile noch der
Selbstoxydation unterliegen kön¬
nen (z . B . sogenannte Korkfüll¬
masse ) , Lupulin .

8o . Gummi (Kautschuk) gemahlen ,
Gummi -(Kauts chuk-)staub .

9 . Staub , Gries , Flitter , Pulver , Späne
von Magnesium , Aluminium , Zink
oder von Legierungen mit einem

Aluminium - Zinkgehalt von mehr

als 80 °/» , auch fettig oder ölig , Hoch-
osenfilterstaub , fettige oder ölige Eisen-
und Stahlspäne (Dreh - , Bohrspäne
und dergl .) *) .

50 .
****) Mit Fett , Ol oder Firnis ge -

tränktes Papier (auch Pappe ) und
Fabrikate daraus **) (z . B . Hülsen ,
Pappringe ) , sofern die Tränkungs¬
mittel wegen unvollkommener Trock¬
nung noch der Selbstoxydation unter¬
liegen und deshalb Wärme entwickeln
können.

11 . Pyrophorische Metalle .
12 . Schwefelkalium und Schwefelnatrimn ,

trocken (wasserfrei ) .
13 . Gebrauchte Hefebeutel , ungerei¬

nigt .

<"»»») Die w den Ziffern 8 » , 8d und 10 bezeich¬
neten Sisffe gelten als selbstentzündlich , wenn nicht
vom Ablader im Verladeschein bescheinigt ist, daß
die Tränkungsmittel vollkommen getrocknet und also
Selbstoxhdationund Wärmeentwicklung ausgeschlossen
sind . Liegt diese Bescheinigung vor , so sind jene
Stoffe ohne Beschränkung zugelassen .

Gewöhnliches Tauwerk gilt ohne weiteres als
nicht gefettet .

*) Die Beförderung von Eisen - und Stahlspänen ,
die laut Bescheinigung in den Verladescheinen nicht
gefettet sind , unterliegt keiner Beschränkung .

**) Gewisse japanische Fabrikate dieser Art haben

Verpackung.

Die pyrophortschen Metalle müssen i» Glasröhren
eingeschmolzen und diese in verlötete Blechgefäße
verpackt sein, die mit Kieselgur oder mit anderen
geeigneten trockenen , erdigen Stoffen ausgefüllt sind .

Diese Stoffe find in starke, luftdicht verschlos¬
sene Metallgesäße zu verpacken, die durch den
Inhalt nicht angegriffen werden .

Gebrauchte , ungereinigte Hefebeutel find w luft¬
dicht schließende Behälter zu verpacken .
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Verladungsvorschriften .

A. Verladescheine .

1 . Über jede Sendung der aufgeführten Stoffe , mit Ausnahme der nach Vorschrift ver¬

packten pyrophorischen Metalle Ziff . 11 , ist ein besonderer Verladeschein auszustellen ,

der mit einem mindestens 1 om breiten roten Querstrich versehen ist.

2. In den Verladescheinen ist Anzahl , Gattung , Zeichen und Nummer der Behälter

(bzw . Netzballen vgl . Ziff . 8) aufzuführen und der Inhaltsangabe , abgesehen von

Ziff . 11 , der Vermerk „ Selbstentzündlich
" in auffälliger Schrift hinzuzufügen .

3 . Wegen Unterschrift und Erklärungen des Abladers siehe Z 3 der Verordnung und die

Fußnoten zu den Stoffen des Güterverzeichnisses .

B . Verladung .

1 . Die Stoffe , mit Ausnahme der vorschriftsmäßig verpackten pyrophorischen Metalle ,

Ziff . 11 , dürfen
a) nicht in derselben Schottenabteilung verladen werden mit :

Sprengstoffen ,
Munition , 1b ,
den in der Verladungsvorschrist zu Ick als entzündlich bezeichneten Gasen ,

Kalziumkarbid und Kalziumhydrür sowie Kalkstickstoff mit einem Kalzium¬

karbidgehalt von mehr als 0,1 °/» , Is Ziff . 2a und 2b ,

sonstigen gefährlichen Gütern , VI .

2 . Im übrigen sind sie von leicht brennbaren Gegenständen jeder Art , insbesondere

Zündwaren und Feuerwerkskörpern , lo , und brennbaren Flüssigkeiten mit Ausnahme

der fetten Ole , III , sowie von Behältern mit anderen als brennbaren Gasen , die

Stoffe der Ziff . 12 auch von Säuren wirksam räumlich abgeschlossen und überall

leicht zugänglich zu verstauen . /

III . Brennbare Flüssigkeiten .

Güterverzeichnis .

1 . Kohlenwasserstoffe , und zwar
a) Petroleum , rohes und gerei¬

nigtes , wenn es bei 17,5 ° ein

spezifisches Gewicht von min¬

destens 0,750 hat , oder bei einem
Barometerstande von 760 mm
(auf die Meereshöhe reduziert )
im Abelschen Apparate nicht
unter 21 ° entzündliche Dämpfe
gibt (Testpetroleum ).

AusBraunkohlenteer bereitete
Ole , Tors - und Schieferöle ,
Asphaltnaphtha und Destillate
aus solchen , wenn diese Stoffe
mindestens das vorbezeichnete
spezifische Gewicht haben (Solar -
öl , Photogen und dergl .) .

Verpackung.

(») Zur Verpackung der hier aufgeführten brenn¬

baren Flüssigkeiten sind starke , dichte , sicher ver¬

schlossene Gefäße aus Glas , Ton (Steinzeug oder

dergl .) oder Metall zu verwenden . Lösungen von

Nitrozellulose in Essigsäure ( Ziff . 4) dürfen nicht in

Metallgefäßen versandt werden .

Für die Flüssigkeiten der Zisf . 1 und 2, die

gleichen oder höheren Flammpunkt haben wie

Tcstpetrolenm (Zisf . 1a ) , sowie für die Flüssig¬
keiten der Zisf . 4, S, K, 7 und S sind auch starte ,

dichte , sicher verschlossene Holzbehältcr (Fässer )

zulässig . Dasselbe gilt für alle unter Ziff . 1a ,

Absatz 3 bezeichneten Steinkohlenteeröle .

<, ) Flüssigkeiten der Ziff . 1 und 2 mit einem

Flammpunkt unter 21 Grad v , abgesehen von den

unter 1a Absatz 3 bezeichneten Steinkohlenteerölen ,

dürfen , wenn die Vcrsandstülke mehr als Iti kg
oder 201 Inhalt haben , nur in starken eisernen

Gefäßen befördert werden oder auch in starken ,

luftdicht verschlossenen Blechkanistern von nicht

mehr als 2V1 Rauminhalt , von denen höchstens
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Güterverzeichnis . Verpackung.

Steinkohlenteeröle , die bei
17,s ° ein geringeres spezifisches
Gewicht als 0,sso haben (Benzol ,
Toluol , Xylol , Knrnol und dergl .) .

Kohlenwasserstoffe anderen
Ursprungs , die bei 17,s ° ein
spezifisches Gewicht von minde¬
stens l), »so haben , mit Ausnahme
von Schmierölen , die im Pensky -
Martensschen Apparat erst bei einer
Wärme von mindestens 100 ° ent¬
zündliche Dämpfe geben,

d) Petroleum , rohes und gereinig¬
tes , Braunkohlenteeröle , Torf - -
und Schieferöle , Asphaltnaphtha
sowie Destillate aus solchen ,
wenn diese Stoffe bei 17,5 ° ein
spezifisches Gewicht von weniger
als v,7so und mehr als 0,ss »
haben .

Petroleumnaphtha und Destil - ,
late aus Petroleum und Pe¬
troleumnaphtha (Benzin , Ligroin ,
Putzöl und dergl .) , wenn diese
Stoffe bei 17,s ° ein spezifisches
Gewicht von mehr als 0 ,680
haben .

o) Petroleumäther (Gasolin , Gas¬
äther , Neolin und dergl . ) und ähn¬
liche aus Petroleumnaphtha
oder Braunkohlenteer bereitete
leichi entzündliche Stoffe , wenn
sie bei 17,s ° ein spezifisches Ge¬
wicht von höchstens 0,68» haben .

2 . Flüssigkeiten , die bereitet sind
einerseits aus Petroleumnaphtha
oder ähnlichen leichtentzündlichen
Flüssigkeiten , andererseits aus
Harz , Kautschuk , Guttapercha ,
Seife , Asphalt , Teer und dergl .

Ester ( Äther ) aller Art z . B .
Amylazetat (für Petroleumäther vgl .
Ziff . 1 o, für Schwefeläther vgl . Ziff . 3) .

3 . Schwefeläther , auch mit anderen
Flüssigkeiten gemengt (z . B . Hoff-
mannstropfen ) , Lösungen von Nitro¬
zellulose in Schwefeläther (Kollo¬
dium ) in Amylalkohol , in Äthyl¬
alkohol , in Methylalkohol , in
Essigäther , in Amylaze at , in
Azeton , in Nitrobenzol oder in
Gemengen dieser Flüssigkeiten
(z . B . Zaponlacke ), höchstens ein -
prozentige Lösungen von Nitro -
glyzerin in Alkohol .

4. Lösungen von Nitrozellulose in
Essigsäure .

zwei in einer geschlossenen starken , genau über
die Behälter passenden überliste zp verpacken sind .

Flüssigkeiten der Ziss . 8 dürfen , wenn die
Versandstücke mehr als S k ? Inhalt haben , nur
in starken eisernen Gesäßen befördert werden .

Unterhalb der in den vorstehenden beiden Ab¬
sätzen angegebenen Grenzen sind sür die dort bezeich¬
neten Flüssigkeiten auch andere der nntcr (1 ) Ab¬
satz 1 genannten Behälter in geschlossenen starken
Kisten znläjsig , jedoch fürMcngcn ( Einzelpacknngeu )
von mehr als nur Metallgcsäßc . Außer Glas -
und Tongefäßen sind auch Vlcchgcfäßc unter
Verwendung geeigneter Bcrpackungsstofse in die
Kisten fest einzusetzen . Wenn die Kisten genauüber die Blechbehälter Passen , kann das besondere
Vcrpacknngsmaterial wegfallen . ( Vgl . auch (s) .)

<z) Gefäße aus Glas oder Ton mit den Flüssig¬
keiten der Ziff . 1 bis 9 sowie Blechgefäße mit
Flüssigkeiten der Ziff . 3 und 8 sind einzeln oder zu
mehreren unter Verwendung geeigneter Verpacknngs -
stoffe in starke Übergcfäße fest einzusetzen , die (Kisten
ausgenommen ) mit gnten Handhaben versehen sein
müssen . Offene Übergesäße müssen eine Schntzdecke
haben , die , wenn sie ans Stroh , Rohr , Schilf oder
ähnlichen leicht brennbaren Stoffen besteht , mit
Lehm - , Kalkmilch oder dergleichen unter Zusatz von
Wasserglas getränkt ist .

Kisten oder Kübel sind ans den entsprechenden
Flächen mit der Aufschrift „oben " zu versehen .

(«) Blech - oder andere Metallgesäße dürfen mit
Flüssigkeiten der Ziff . 3 und 8 sowie mit Azet -
aldehyd (Ziff . S) nur bis zu (bei 1S °) gefüllt
werden .

l ») JcdcsVersandstückmitFlüssigkeitcnmiteinem
Flammpunkt unter 21 Grad <1 mit Ausnahme der
unter In , Absatz 3, sowie unter 4, ü, K, 7 und 9
genannten Flüssigkeiten muß ans rotem Grunde
dir deutliche , gedruckte Ausschrift „seuergefiihrlich "
tragen .

(«) Die vorstehenden Bestimmungen finden keine
Anwendung bei Beförderung brennbarer Flüssig¬
keiten in Sammelbehältern von Tankschiffen .

5 . Holzgeist , roh und rektifiziert ,
Azeton , Azetaldehyd (auch in alko¬
holischer Lösung ) .

6 . Das allgemeine Denaturierungs -
mittel für Spiritus ( mit Pyridin
versetzter Holzgeist ) .

7 . Gemische von Holzgeist und Benzol
(mit oder ohne Erdwachs , z . B . Pansol ),
serner Monochlorbenzol .

8 . Schwefelkohlenstoff und brenn¬
bare Flüssigkeiten , die Schwefel¬
kohlenstoff enthalten .

9 . Fette Ole , Firnisse , mit Firnis
versetzte Farben , Terpentinöl (Kien-
öl) und andere ätherische Ole ,
aus Terpentinöl bereitete brenn¬
bare Flüssigkeiten lTerpentinöllacke
und dergl .) , Fuselöle , absoluter
Alkohol , Weingeist (Spiritus ) sowie
daraus bereitete Flüssigkeiten ( Spiritus¬
lacke, Sikkative , flüssige Seifen und dergl .).
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Verladungsvorschriften .

A . Verladescheine .

1 . Für jede Sendung von brennbaren Flüssigkeiten ist ein eigener Verladeschein unter

Ausschluß anderer Gegenstände auszustellen . Die Flüssigkeiten sind mit Namen ,

Ziffern und Buchstaben nach Maßgabe des Güterverzeichnisses aufzuführen .

Die Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 21 ° O sind als „feuergefährlich
" ,

die übrigen als „ brennbar " zu bezeichnen.

2 . Wegen Unterschrift und Erklärungen des Abladers siehe § 3 der Polizei -Verordnung .

B . Verladung im allgemeinen .

1 . Die Flüssigkeiten mit eineni Flammpunkt unter 21 ° <7 dürfen mit

Sprengstoffen , In , und
Munition , Ib ,

überhaupt nur dann auf demselben Schiffe befördert werden , wenn sie in horizontal
weit von diesen entfernten Abteilungen (auf Dampfschiffen mindestens durch die

Maschinen - und Kesselräume getrennt ) oder so an Deck untergebracht sind , daß bei

Entzündung der Flüssigkeiten eine unmittelbare Gefährdung der mit Sprengstoffen
oder Munition belegten Räume ausgeschlossen ist .

2 . Keine brennbare Flüssigkeit darf in derselben Schottenabteilung verladen werden mit :

Sprengstoffen , la ,
Munition , Ib .

3 . Im übrigen sind die Flüssigkeiten mit Ausnahme der fetten Ole der Ziff . 9

a) von Feuerungsanlagen und Flammenbeleuchtung
b) von

Zündwaren und Feuerwerkskörpern , lo , Natriumsuperoxhd Is , 3.

selbstentzündlichen Stoffen , II , mit Ausnahme der vorschriftsmäßig verpackten

pyrophorischen Metalle , Ziff . 11 ,
Salpetersäure , Schwefelsäure und Gemischen daraus , V Ziff . 1 ,
sonstigen gefährlichen Gütern , VI,

räumlich derart getrennt zu halten , daß weder die Flüssigkeiten selbst noch die durch

ihre Verdunstung entstandenen Gase oder explosiven Luftgemische sich an den Feuerungs¬
und Beleuchtungsanlagen oder an etwa durch Gegenstände unter b erzeugten Brand -

oder Erhitzungsherden entzünden können.

4 . Die Stauungsräume müssen gut ventiliert sein.

6 . Offene Mergefäße zerbrechlicher Behälter (vergl . Verpackungsvorschrift (3)) dürfen

nicht belastet werden .

d . Verschärfung für Personenschiffe .

Auf einem Personenschiffe dürfen von den Stoffen der Ziff . 1b und 0 , 2 und 3

zusammen nicht mehr als 500 KZ , von Schwefelkohlenstoff , Ziff . 8 , nicht mehr als 5 KZ

befördert werden , und zwar , abgesehen von kleinen Mengen in Sammelsendungen gemäß

Anlage 2 , nur an Deck.

v . Vorsicht bei der Verstauung von fetten Olen und Firnissen .

Tierische und pflanzliche Faserstoffe und Fabrikate daraus (auch Papier ) , sowie

Sägemehl , Holzwolle und dergl . neigen bei Tränkung mit den meisten fetten Olen und mit

Firnissen , besonders bei verhinderter Wärmeabfuhr (feste Packung oder Stauung ) zur Selbst¬

entzündung . Bei der Verstauung der genannten Flüssigkeiten ist deshalb Vorsorge zu

treffen , daß derartige Brandherde nicht entstehen können.
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IV . Giftige Stoffe .
*)

Güteruerzeichnis .
1 . Nicht flüssige Arsenikalien , nament¬

lich arsenige Säure (Hüttenrauch ) ,
gelbes Arsenik (Rauschgelb , Auripig -
ment ) , rotes Arsenik (Realgar ) , Scher¬
benkobalt (Fliegenstein ) und dergl .

Verpackung .
( i ) Diese Stoffe sind zu verpacken :
a) in starke eiserne Fässer mit aufgeschraubtem

Deckel und Nollreifen oder
b) ist doppelte Fässer aus festem , trockenem

Holze mit Einlagercifen oder in ebensolche
doppelte Kisten mit llmfassungsbändern , wo¬
bei die inneren Gefäße niit dichtem Stosse

ausgekleidet sein müssen . Statt der inneren Holzbehälter können auch verlötete
BIcchgefäßc oder Gefäße aus Glas oder Ton verwendet werden . Die Glas - oder
Tongefäße müssen in den Übergefäßen (Körben , Wibeln , Kisten ) mit geeigneten
Verpackungsstoffen fest verpackt sein . Unter diesen Bedingungen können anck
mehrere solcher Behälter zu einem Versandstücke vereinigt werden ,

e) Die Stoffe dürfen auch in Säcke von geteerter Leinwand verpackt sein , die in
einfache Fässer von starkem , trockenem Holze einzuschließen sind .

(2) Auf den Versandstückcn ist der Inhalt (z . B . Arsenikalien ) deutlich und dauerhast
anzugeben .

2 . Ferrosilizium und Ferromangan -
silizium,aufelektrischemWegegewonnen .

.R Zyankalium und Zyannatrium in
fester Form .

4 . Flüssige Arsenikalien , insbesondere
Arsensäure in Lösung .

x

( 1) Diese Stoffe sind trocken in völlig trockene,
starke , wasserdichte Behälter aus Holz oder Metall
zu verpacken .

(si Auf den Versandstücken ist der Inhalt deutlich
und dauerhaft anzugeben mit dem Znsatz „ Vor
Nässe zu bewahren "

, „ Nicht stürzen ".

st ) Zhankalinm usw . ist nach den Vorschriften
( i ) a und d für Ziff . 1 (Arsenikalien ) zu verpacken .

(2) Auf den Versandstücken ist der Inhalt deutlich
und dauerhaft anzugeben .

( >) Flüssige Arsenikalien sind zu verpacken :
a) in Metall - , Holz - oder Gummigefäße mit

guten Verschlüssen oder
b) in Glas - oder Tongefäße , die unter Ver¬

wendung geeigneter Verpackungsstoffe in
starke Übergefäße (Weiden - oder Nietallkörbe ,
Kübel oder Kisten ) fest eingesetzt sind ; Über¬
gefäße ( ausgenommen Kisten ) tnüssen mit
guten Handhaben versehen sein .

(2) Auf den Versandstücken ist der Inhalt deutlich
und dauerhaft anzugeben .

( >) Zyankalium - usw . Lauge ist in gut ver¬
schlossene eiserne Gefäße zu verpacken , die in feste
Holz - oder Metallbehälter mit Kieselgur , Sägemehl
oder anderen aufsaugenden Stoffen fest eingebettet
sind .

(2) Auf den Versandstücken ist der Inhalt deutlich
und dauerhaft anzugeben .

(1) Die Stoffe dieser Ziffer sind zu verpacken :
s ) in eiserne Fässer oder in dichte Fässer ans

festem , trockenem Holze mit Einlagereffen
oder in Kisten mit llmfassungsbändern

oder
d) in eiserne Gefäße (sogenannte Hobbocks)

oder
0) in Glas - oder Tongefäße oder — bei Mengen

bis zu 16 kA — in doppelte , starke Papier -
umhüllungen (Beutel ) ; die Behälter und
Beutel sind in starke , dichte , sicher verschlossene
Holzbehälter mit geeigneten Verpackungs¬
stoffen fest einzubetten ;

ck) bei allen Bleifarben sind auch Gefäße aus
Weiß - oder anderem Eisenbleche zugelassen .

(2) Ans den Versandstücken ist der Inhalt (auch
mit Sammelbezeichnungen wie Giftfarben , Blei¬
präparate ) deutlich und dauerhaft anzugeben .

*) Wegen leerer Behälter , in denen giftige Stoffe der Ziff . 1 , 3, 4 , b oder 6s enthalten gewesen sind,
siehe Verpackungs - und Verladungsvorschristen .

5 . Zyankaliumlauge und Zyannatri -
umlauge .

ff . Giftige Metallpräparate :
a) Sublimat , weißes und rotes

Präzipitat ;
Kupferfarben,insbesondere Grün¬

span , grüne und blaue Kupferpigmente ;
Bleizucker ;

b) andere Bleipräparate , insbesondere
Bleiglätte (Glätte , Mafsikot ) , Men¬
nige , Bleiweiß und andere Blei¬
farben ;

Bleirückstände und sonstige
bleihaltige Abfälle .
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Kupfervitriol (Blaustein ) und Mi¬
schungen von Kupfervitriol mit
Kalk , Soda oder dergl . (Pulver zur
Herstellung von Bordelaiser Brühe
oder dergl .) .

8. Bromzyan .

Kupfervitriol usw . ist zu verpacken in starke ,
dichte, sicher verschlossene Holzbehölter ( Fässer oder

Kisten ) oder in starke , dichte , gut verschlossene Säcke .

Auf den Versandstücken ist der Inhalt deutlich
und dauerhaft anzugeben .

( - ) Bromzyan muß in zugeschmolzenen Glas¬
tuben zur Beförderung gebracht werden , die

höchstens V- kx des Stosses enthalten und nur

bis zur Hälfte gefüllt sein dürfen .
Jede Tube muß in eine starke, verlötete Blechbüchse eingelötet sein , deren Raum¬

inhalt das Fünffache des Vromzyüns betragen muss. Die Büchse muß mit Kiesel¬

gur aufgefüllt sein .
Die Büchsen sind in starke Holzkisten mit zu verlötendem Einsatz aus ver¬

bleitem Eisenbleche festzulagern . Eine solche Kiste darf nicht mehr als 5 kß- Bromzyan

enthalten .
(-) Auf den Versandstücken ist der Inhalt deutlich und dauerhaft anzugeben .

9 . Baryt , Barythydrat , Barium¬
salze (ausgenommen schwefelsaures
Barium und Bariumsuperoxyd Via ) .

Anmerkung : Die chlorsauren Salze (Ziffer 8
der Klasse IV der Anlage C zur Eisenbahnverkehrs¬
ordnung ) sind in Klasse VI3 dieser Anlage aufgeführt .

(>) Die Stoffe der Ziffer 9 sind zu verpacken
in dichte Holzbehölter (Fässer oder Kisten ) oder in

dichte Säcke aus Jute oder Papier . Bariumsuper¬
oxyd ist nach den Vorschriften der Klasse VI s

Ziffer 3 zu behandeln .
Leere Behälter , in denen Stoffe der Ziff . 1 , 3,

4 , 5 , 6s oder 9 enthalten gewesen sind , müssen
vollkommen dicht geschloffen sein . Der frühere In¬
halt muß auf ihnen angegeben sein .

Verladungsvorschristen .

A . Verladescheine .

1 . Für jede Sendung von giftigen Stoffen der bedingungsweise zugelassenen Arten ist ein

besonderer Verladeschein unter Ausschluß anderer Gegenstände auszustellen . Die Stoffe

sind mit Namen , Ziffer und Buchstaben nach Maßgabe des Güterverzeichnisses aus¬

zuführen und deutlich als „ giftig " zu bezeichnen.
Das Gleiche gilt für entleerte Gefäße , welche Stoffe der Ziff . 1 , 3 , 4, 5 , 6a und 9

enthalten haben .
2 . Wegen Unterschrift und Erklärung des Abladers siehe H 3 der Polizei - Verordnung .

B . Verladung .

1 . Glas - und Tongesäße in offenen Schutzhüllen dürfen nicht belastet werden .

2 . Die Stoffe der Ziff . 1 , 3 , 4 , 5 , 6a und S sowie deren entleerte Behälter müssen unter

wirksamem , räumlichem Abschluß von Nahrungs - und Genußmitteln gehalten werden .

3 . Behälter mit aus elektrischem Wege gewonnenem Ferrosilizium und Ferromangansilizium

müssen trocken und , wenn unter Deck , in gut gelüfteten Räumen und nicht in der

Nachbarschaft von bewohnten Gelassen verstaut werden .

4 . Die Stoffe der Ziff . 3 und 5 müssen von Säuren räumlich so wirksam abgeschlossen ge¬

halten werden , daß eine Mischung auch bei Beschädigung der Behälter ausgeschlossenbleibt .

5 . Bromzyan darf nur auf Deck verladen werden .
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V . Ätzende Stoffe .

Güterverzeichnis .*) Verpackung .
1 .

**) Schwefelsäure jeglicher Konzen¬
tration , auch rauchende (Oleum ) ein¬
schließlich Schwefelsäureanhydrid ,
Salzsäure , Salpetersäure (Scheide¬
wasser) , Flußsäure .

Gemische von Schwefelsäure und Sal¬
petersäure dürfen
a) kein Glyzerin oder Nitrogly -

zerin enthalten ,
b) sie müssen bei einem Gehalt an

Schwefelsäure unter 3 °/o wasser¬
frei sein , sie dürfen bei einem Ge¬
halt an Schwefelsäure von 3 bis
4 °/o höchstens 4 °/o Wasser und bei
einem Gehalt von mehr als 4 °/o
dem Schwefelsäuregehalt ent¬
sprechend von 4 bis höchstens
18 °/o Wasser enthalten .

2 . Chlorschwefel sowie salpetersaures
und schwefelsaures Eisenoxyd (Ferri -
nitrat oder Ferrisulfat , Eisenbeize) .

3 . Atzlauge (Natronlauge , Sodalauge ,
Kalilauge , Pottaschenlauge und dergl .) , !
Olsatz (Rückstände von der Ölraffinerie ) . >

4 . Brom . i

st ) Zur Verpackung der Stoffe 1 bis 4 sind starke ,
dichte, sicher verschlossene Gesäße zu verwenden , die
durch den Inhalt nicht angegriffen werden .**" ) Der
Verschluß muß so beschaffen sein , daß er weder
durch Erschütterungen noch durch den Inhalt be¬
schädigt werden kann . Bei Verwendung von Ge¬
fäßen aus Glas oder Ton ist nachstehendes zubrachten :

a) Bei den Stoffen der Ziff . 1 bis 3 sind die
Gefäße unter Verwendung geeigneter Ber -
packungSstoffe in starke tlbergefäße lWeideu -
oder Metallkörbe , Kübel oder Kisten ) fest
einzusetzen ; Übergefäße (ausgenommen Kisten )
müssen mit guten Handhaben versehen sein.

d) Bei konzentrischer Salpetersäure mit einem
spezifischen Gewicht von mindestens 1,43 bei
1ö° L (43,8 ° Beaums ) und bei roter rauchender
Salpetersäure sowie bei rauchender Schwefel¬
säure (Oleum ) mit einem Gehalt von 29 N-
freiem Anhydrid an aufwärts und bei
Schwefelsäureanhydrid sind die Glas - oder
Tongefäße in den Übergefäßen mit einer
ihrem Inhalte mindestens gleichkommenden
Menge Kieselgur oder anderer geeigneter
trockcnerdiger Stoffe einzubetten . Das gleiche
gilt bereits für Salpetersäure von 1,8 spezi¬
fischem Gewicht (36 ° Bcaumö ) , wenn sie
unter Deck verladen werden soll .

e) Berpacknngsstoff (a) und ( b ) ist nicht erfor¬
derlich , wenn die Glasgefäße in eiserne
Mnntelkörbe eingesetzt sind und durch gut
federnde , mit Asbest belegte Schließen so ge¬
halten werden , daß sie sich in den Körben
nicht bewegen können .

ä ) Bei Broni (Ziff . 4) sind die Glas - oder Tongefäße in starte Holz - oder Metall¬
behälter bis zum Halse in Asche , Sand oder Kieselgur oder in ähnliche , nicht
brennbare Stoffe einzubetten . Die Gefäße müssen starkwandig und mit gut ein -
gcschliffenen , gedichteten und gegen Herausfallen gesicherten Glas - oder Ton¬
stöpseln verschlossen und dürfen nur biS zu fiz gefüllt sei »,

(s) Feuerlöschvorrichtungen , die Säuren der Ziff . 1 enthalten , müssen so gebaut sein ,
daß keine Säure ansfließen kann .

(z) Die Vcrsandstücke müssen die Inhaltsangabe tragen .
st) Mit Schwefelsäure (Ziff . 1) gefüllte elektrische Sammler (Akkumulatoren ) sind in

einem Batteriekasten so zu befestigen , daß die einzelnen Zellen sich nicht bewegen können .
Der Batteriekasten ist mit aufsaugenden Verpacknngsstoffcn in eine Kiste fest zu ver¬
packen. Die Kisten müssen auf den Deckeln die deutlichen Aufschriften „ Elektrische
Sanimler (Akkumulatoren ) " und „ Oben " tragen . Sind die Sammler geladen , so müssen
die Pole gegen Kurzschluß gesichert sein.

Nur Zellen oder Batterien , die in Fahrzeuge für deren betriebsmäßige Benutzung
eingebaut sind , bedürfen keiner besonderen Verpackung .

(5) Für schwefelsäurehaltigen Bleischlamm aus Akkumulatoren und ans Bleikammern
dürfen Holzgefäße nur verwendet werden , wenn ein Austropfen der Säure verhindert ist .

st ) Für Sänreharz , das Schwefelsäure in tropfbar flüssiger Form enthält , dürfen
Eisensässer und Holzgefäße auch ohne Übergefäße verwendet werden . Bei Holzgefäßen
muß ein Austropfen der Säure verhindert sein .

Wegen der Behälter für Säuren bei der Beförderung in Tankschiffen siehe Verladungs¬
vorschriften unter E.

Nicht vollständig gereinigte leere Behälter , in denen Stoffe der Ziff . 1
bis 4 enthalten gewesen sind , müssen dicht verschlossen sein und die
Bezeichnung des früheren Inhalts tragen .

*) Wegen leerer Behälter , in denen ätzende Stoffe der Ziff . 1 bis 4 enthalten gewesen sind , siehe Ver -
packungs - und Verladevorschrifteu**) Nbfallschwefelsüure aus Nitroglhzeriufabriken darf nur vollständig denitriert zur Be¬
förderung kommen .

***) Aluminium mit einem Gehalt von 99,5 v . H . entspricht den unter Verpackungsvorschriften (1) und
unter Verladungsvorschristen E 1 an die Widerstandsfähigkeit des Behältcrmaterials gegen Salpetersäure
gestellten Anforderungen .
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Güterverzeichnis . Verpackung.

Durch Wasser zersetzliche Chloride wie
Antimonpentachlorid , Thionylchlorid und
Chlorsulfonsäure .

(>) Die Chloride sind zu verpacken :
u) in vollkommen dichte und mit guten Ver¬

schlüssen versehene Gefäße aus Schweißeisen ,
Flußeisen , Gußstahl , Blei oder Kupfer

oder
b) in Glasgefäße . Für diesen Fall gelten folgende Vorschriften :

a ) Die Glaswände müssen statkwandig und mit gut êingeschliffenen , gedichteten
und gegen Herausfallen gesicherten Glasstöpseln verschlossen sein .

L) Wenn die Glasgefäße mehr als 5 kA enthalten , sind sie in metallene Gefäße

einzusetzen . Flaschen mit geringerem Inhalte dürfen in starke Holzbehälter
verpackt werden , die durch Zwischenwände in so viele Abteilungen geteilt sind ,
wie Flaschen versandt werden . Ein Behälter darf nicht mehr als vier Ab¬

teilungen enthalten . Die Glasgefäße sind in die Behälter so einzusetzen , daß

sie mindestens 30 mm von den Wänden abstehen . Die Zwischenräume sind
mit Kieselgur oder ähnlichen , nicht brennbaren Stoffen fest auszustopfen ; bei

Azethlchlorid dürfen auch Sägespäne verwendet werden .
(-) Auf dem Deckel der äußeren Behälter ist der Inhalt anzugeben und das Glas¬

zeichen anzubringen .

1 . Für jede Sendimg von ätzenden Stoffen der bedingungsweise zugelassenen Arten ist
ein besonderer Verladeschein unter Ausschluß anderer Gegenstände auszustellen . Die

Stoffe sind mit Namen und Ziffern nach Maßgabe des Güterverzeichnisses aufzuführen
und deutlich als „ ätzend" — rauchende Schwefelsäure sowie Gemische von Schwefel¬

säure und Salpetersäure als „ ätzend und feuergefährlich " — zu bezeichnen.

Auch auf entleerte , nicht vollständig gereinigte Gefäße , welche Stoffe der Ziff . 1

bis 4 enthalten haben , ist in den Verladescheinen hiyzuweisen .

2 . Die im § 3 der Polizei - Verordnung vorgeschriebene Erklärung des Abladers muß sich

auf Grund von Bescheinigungen der Austraggeber auch darüber aussprechen ,

a) daß Abfallschweselsäure aus Nitroglyzerinfabriken vollständig denitriert ist,
b) daß Gemische aus Schwefelsäure und Salpetersäure den in der Ziff . 1 des

Güterverzeichnisses gestellten Bedingungen entsprechen ;
o) sie muß ferner enthalten : bei Salpetersäure (Ziff . 1) in Glasgefäßen die Angabe

des spezifischen Gewichts bei 15° C und bei rauchender Schwefelsäure (Oleum )
in Glasgefäßen den Prozentgehalt an freiem Anhydrid .

1 . Säuren in Fässern sind so zu stauen und durch geeignete Zwischenlagen zu trennen ,

daß die Fässer sich nicht berühren und gegenseitig beschädigen können .

2 . Glas - oder Tongefäße mit ätzenden Stoffen in offenen Übergefäßen dürfen nicht

belastet werden .
3 . Bei Verladung von Schwefelsäure , Salpetersäure und Salzsäure unter Deck ist durch

eine geeignete Unterlage (wie Sand , Asche , Kieselgur — bei Salzsäure auch Kohle —)
oder durch andere geeignete Vorkehrungen die Berührung ausfließender Säure mit
der Schiffswand und Rohrleitungen zu verhindern .

4 . Schwefelsäure und Salpetersäure müssen unter sich und alle Säuren von Zyankalium ,
Zyannatrium und deren Laugen (IV Ziff . 3 und 5) sowie von Natriumsuperoxyd
(Is Ziff . 3) und von Stoffen der Klasse Via Ziff . 1 bis 5 räumlich so wirksam ab¬

geschlossen gehalten werden , daß eine Mischung auch bei Beschädigung der Behälter
ausgeschlossen bleibt .

Verladungsvorschriften .

A . Verladescheine .

B . Verladung im allgemeinen .
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Verladungsvorschristen .

C . Beschränkungen für Schwefelsäure , Salpetersäure und Gemische daraus .

1 . Die Gemische dürfen nicht auf Personenschiffen befördert werden.
2 . Die beiden Säuren und ihre Gemische dürfen nicht in derselben Schottenabteilung

verladen werden mit :
Sprengstoffen, la ,
Munition , Ib ;

die Gemische außerdem nicht mit
den in der Verladungsvorschrift zu lck als entzündlich bezeichneten Gasen und
mit Kalziumkarbid und Kalziumhydrür sowie Kalkstickstoff mit einem Kalzium¬
karbidgehalt von mehr als 0,1 °/ >, lo Ziff . 2a und 2b .

3 . Im übrigen ist bei der Unterbringung der beiden Säuren und ihrer Gemische zu
berücksichtigen, daß sie organische Stoffe, wie Holz , Kohlen , Faserstoffe und Gewebe ,
bis zur Entzündung erhitzen und so Brände hervorrufen können , sowie , daß Salpeter¬
säure und ihre Gemische bei Berührung mit den genannten Stoffen oder mit Metallen
zur Entwicklung der außerordentlich giftigen nitrosen Gase Anlaß geben . Es ist des¬
halb auf ihre wirksame räumliche Trennung von solchen Stoffen und außerdem von

Zündwaren und Feuerwerkskörpern, le ,
nnter Druck stehenden Gasbehältern , Ich
Kalziumkarbid und Kalziumhydrür , sowie Kalkstickstoff mit einem Kalziumkarbid¬

gehalt von mehr als 0,1 °/o , lo Ziff . 2a und 2b
und brennbaren Flüssigkeiten (z . B . III)

zu halten.
Beim Löschen und Laden von Salpetersäure und ihrer Gemische ist sorgfältigst zu

verfahren, damit ein Bruch der Gefäße und ein Überfließen der Säuren vermieden
wird . Etwa trotzdem verschüttete Säure ist mit reichlichen Mengen Wasser zu ver¬
dünnen, keinesfalls aber mit Sägemehl oder dergleichen zu bestreuen oder mit Putz¬
wolle oder dergleichen aufzuwischen , weil sich dabei giftige nitrose Gase entwickeln.

D . Ausnahmen für gewisse Fahrzeuge .
Auf hölzernen Segelschiffen in der Nah- , Küsten - und kleinen Fahrt kann von den

Vorschriften B . 1 bis 3 abgesehen werden.

E . Beförderung von Säuren in Tan .kschiffen .
D >ie Beförderung von konzentrierter Schwefelsäure, von konzentrierter Salpetersäure

und von Mischsäuren in den unter Ziffer 1 zweiter Absatz des Güterverzeichnisses angegebenen
Mischungsverhältnissenin Tankschiffen ist unter folgenden Bedingungen zulässig :

1 . Die Behälter sowie alle Teile, mit denen die Säure in Berührung kommt ,
müssen aus einem Stoffe bestehen , der von der Säure nicht angegriffen wird , f )

Die Behälter müssen für Schwefelsäure und Mischsäure auf einen Druck von
6 Atm. , für Salpetersäure aus einen Druck von 4 Atm. geprüft sein, zweckent¬
sprechende Lüftungseinrichtungen haben und mit Ausnahme der letzteren unterwegs
geschlossen gehalten werden.

2 . Es müssen Vorrichtungen vorhanden sein, die ein Anfressen des Schiffskörpers
durch die etwa beim Füllen oder sonst überfließende Säure verhüten.

Bei Salpetersäure und Mischsäure ist Vorsorge zu treffen , daß die etwa beim
Füllen oder sonst überfließende Säure nicht mit organischen Stoffen oder mit
Metallen in Berührung kommt und zur Entwicklung der außerordentlich giftigen
nitrosen Gase Anlaß geben kann .

1 ) Wegen Aluminium als Behältermaterial vergleiche Fußnote zur Derpactungsvorschrist ( 1 ) zu
Ziffer 1 —4 des Gliterve' 'zeichmsi?s
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VI . Sonstige gefährliche Güter.

VI » . Feste , nicht selbstentzündliche feuergefährliche Stoffe .

Güterverzeichnis .

1 , Chlorsaure Salze .

2 . Bromsaure Salze , Bromsalz (ein Ge¬
misch aus bromsaurem Natrium und
Bromnatrium ) .

8 , Variumsuperoxyd .

i '
lbermangansaure Salze .

5 , iiberchlorsaure Salze .

Verpackung.

( 1) Chlorsaure Salze sind zu verpacken in starke ,
dichte , sicher verschlossene Behälter aus Holz oder

Wellblech . Bei Wahl von Holzbchiilter » muh dem

Ausstreuen des Inhalts durch einen dichten
Jnnenfack begegnet sein . Uin die Wellblechgesätze,
die mindestens 0,6 mm stark sein müssen , sind Holz¬
dauben zn legen , die durch Weidenreifen oder in

entsprechend anderer sicherer Weise festgehalten
werden ,

(2) Auf den Versandstücken ist der Inhalt deutlicv
und dauerhast anzugeben ,

(>) Die Stoffe der Ziff . 2 sind zu verpacken in

starke Kisten mit dichtem Einsatz aus verbleitem

Eisenblech oder starkem Weißblech .
(2) Auf den Verfandstiicken ist der Inhalt

deutlich und dauerhaft anzugeben .

( >) Bariumsuperoxyd ist zu verpacken in starke,
dichte, dicht und sicher verschlossene Wellblcch -

bchälter , deren Mantel zweckmäßig mit einige »

Holzdauben und darüber gelegten Reifen bewehrt
wird .

(2) Auf den Vcrsandstncken ist der Inhalt
deutlich und dancrhaft anzugeben .

( >) Die Stoffe der Ziff . 4 find zu verpacken
in starke, dichte, sicher verschlossene verzinkte
Wellblcchfasser , deren Deckel mit Asbest abzu¬
dichten sind .

(2) Auf den Verfandstiicken ist der Anhalt
deutlich und dauerhaft anzugeben .

Die Stoffe der Ziff . S find zn verpacken wie
die Stoffe der Ziff . l .

Verladungsvorschriften .

A . Verladescheine .

Z , Für jede Sendung von Stoffen der Klasse Via ist ein besonderer Verladeschein unter

Ausschluß anderer Gegenstände auszustellen . Die Stoffe sind mit Namen , Ziffern

und Buchstaben nach Maßgabe des Güterverzeichnisses aufzuführen . Wegen Unter¬

schrift und Erklärung des Äbladers siehe H 3 der Verordnung .

2 , Bei Verladung von Maiskleie und Rückständen aus der Maisstärkefabrikation hat der

Ablader in den Verladescheinen unter vollgültiger Firmenzeichnung die verantwortliche

Erklärung abzugeben , daß der Wassergehalt der Güter nirgends 12 °/o übersteigt .

B . Verladung im allgemeinen .

! Die Stoffe dürfen nicht in derselben Schottenabteilung verladen werden mit :

Sprengstoffen , la ,
Munition , Ib ,
Kalziumkarbid und Kalziumhydrür sowie Kalkstickstoff mit einem Kalziumkarbid -

gehalt von mehr als 0,1 °/o , lo Ziffer 2a und 2b ,
selbstentzündlichen Stoffen , ll , mit Ausnahme der vorschriftsmäßig verpackten

pyrophorischen Metalle , II Ziffer 11 .
Von Zündwaren und Feuerwerkskörpern , le , müssen die Stoffe der Klasse Via ,

wenn in derselben Schottenabteilung verstaut , im wirksamen , räumlichen Abschluß

gehalten werden .
2 . In Räumen , in denen die Stoffe verstaut sind , oder in deren Wirkungsbereich dürfen

Behälter mit verdichteten und verflüssigten Gasen der Klasse Ick Ziffer 1— 6 nichl

verladen werden .
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Verladungsvorschriften .

3 . Die Stoffe sind von Säuren und Schwefel , ferner von Zucker, Mehl oder ähnlichen
organischen Stoffen in Pulverform räumlich so wirksam abgeschlossen zu halten , daß
eins Mischung auch bei Beschädigung der Behälter ausgeschlossen bleibt .

4 . Die Stoffe müssen endlich von brennbaren Flüssigkeiten der Klasse III Ziffer 1 — 8

räumlich derart getrennt gehalten werden , daß weder die Flüssigkeiten selbst noch die

durch ihre Verdunstung entstandenen Gase oder explosiven Luftgemische sich an Brand -

odsr Erhitzungsherden entzünden können , die etwa durch Stosse der Klasse Via ent¬

standen sind.

VI b . Massengüter , die der Selbsterhitzung unterliege « .

Güterverzeichnis . Verpackung.

t . Steinkohlen in Schüttladung oder
in Säcken .

2 . Preßkohlen (Briketts ) von Stein -
kohle *) und Braunkohle .

3 . Baumwolle , Jute , Hanf , Flachs
und andere pflanzliche Faserstoffe .

4 . Kopra in Säcken .
5 . Maisschrot , Maiskleie , Rückstände

aus der Maisstärkefabrikation ,
Hülsenmehl von Getreide (Kleie¬
staub , Kleiedunst ) , auch von Erd¬
nüssen und Reis (rieomoal ) und
ähnliche Nebenerzeugnisse der
Mühlenindustrie .

G Biertreber und Malzkeime .
7 . Rohstoffe für Papierfabrikation ,

Lumpen , geschlissenes Tauwerk ,
auch Gräser (z . B . Espartogras ) .

8 . Schwefelkies .
9 . Ungelöschter Kalk .

Genügend ausgekühlte Steinkohlenbriketts
entzünden sich nur unter dem Einfluß von Schwefel¬
säure , Salpetersäure und Gemischen daraus .

Verladungsvorschriften .
1 . Die Stoffe dürfen nicht in derselben Schottenabteilung verladen werden mit :

Sprengstoffen , la ,
Munition , Ib ,
Kalziumkarbid und Kalziumhydrür sowie Kalkstickstoff mit einem Kalziumkarbid -

geholt von mehr als 0,1 °/o , Is Ziffer 2a und 2b ,
selbstentzündlich en Stoffen , II , mit Ausnahme der vorschriftsmäßig verpackten

pyrophorischen Metalle (II Ziffer 11) .
2 . Bei Verwendung der an die Laderäume von Gütern dieses Abschnitts angrenzenden

Abteilungen ist mit der Möglichkeit der Erhitzung der Schotten zu rechnen . Außer
Sprengstoffen und Munition (siehe Verladungsvorschriften für diese) sollen demnach
nicht nur besonders feuergefährliche Gegenstände , sondern allgemein auch leicht brenn¬
bare Ladungen jeder Art im wirksamen Abstand von den Schotten gehalten werden .

3 . Gegenstände der letztgenannten Arten , insbesondere Zündwaren und Feuerwerks -

körper , lo , verdichtete und verflüssigte Gase , Ick, brennbare Flüssigkeiten , insbesondere III ,
müssen, wenn in derselben Schottenabteilung mit Gütern dieses Abschnitts unter -
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Verladungsvorschristen .

gebracht , räumlich derart getrennt gestaut werden , daß sie von einer Erhitzung der

Güter nicht unmittelbar in Mitleidenschaft gezogen und bei eintretender Gefahr ent -

fernt werden können.
4 . Steinkohlen , Preßkohlen , Faserstoffe , Gewebe , Ziffer 3 und 7 und Mühlenprodukte

der unter Ziffer ö genannten Arten dürfen nicht derart mit Schwefelsäure , Salpeter¬

säure und Gemischen daraus zusammengestaut werden , daß sie von auslaufenden
Säuren erreicht werden können.

6 , Maiskleie und Rückstände aus der Maisstärkefabrikation sind beim Verladen und im

Schiffe dauernd vor Nässe zu schützen.
6 . Die Stoffe der Ziffern 3 und 7 sind auch vor der Tränkung mit fetten Olen zu be¬

wahren .

C . Weitere Vorschriften für Steinkohlen und Preßkohlen .

1 . Vor der Einnahme einer losen oder gesackten Kohlenladung sind Einrichtungen der

Räume , welche den Durchzug von Luft durch die Kohlen fördern können , unwirksam

zu machen , z . V . sind Ventilationslöcher in den Masten sorgfältig zu schließen.

2 . In Kohlenladungen , die über die Grenzen der mittleren Fahrt hinaus bestimmt sind,

müssen von Beginn der Fahrt ab täglich Temperaturmessungen vorgenommen und die

Ergebnisse in das Schiffstagebuch eingetragen werden . Für die Einführung des

Thermometers bis in die untersten Kohlenschichten an möglichst zahlreichen Stellen

sind geeignete Vorrichtungen zu treffen.
3 . Für ausreichende Abführung der aus den Kohlen sich entwickelnden , in Mischung mit

Luft explosiven Gase ins Freie ist Sorge zu tragen .

4 . Die Oberfläche einer Kohlenladung darf nicht durch Planken , Persenninge usw . oder

durch undurchlässige Ladung dicht abgedeckt werden .

o . Mit Kohlen belegte Ladungsräume müssen gegen andere Räume dicht abgeschlossen

sein . Ventilatoren , Ventilationskanäle , Peilrohre und ähnliche Luftleiwngen , die mit

Kohlenräumen iy Verbindung stehen, dürfen keine Ableitung von Gasen in andere

geschlossene Räume ermöglichen .
6 . Preßkohlen dürfen nur vollständig ausgekühlt zur Verladung gebracht werden .

D . Sondervorschrift für ungelöschten Kalk .

Ungelöschter Kalk darf als Schüttladung nur in Räumen untergebracht werden ,

die durchaus trocken und vor dem Eindringen von Wasser geschützt sind . Andernfalls

ist er in dichte Behälter zu verpacken.
Von dieser Bedingung kann in der Nahfahrt und Küstenfahrt abgesehen werden ,

wenn die Laderäume ausreichend dicht sind , um den Abschluß des Kalkes von dem

Leckwasser durch eine geeignete Garnierung zu ermöglichen .
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Anlage 2 .
( Seefrachtordnung, )

Bestimmungen

über

das Zusammenpacken von Stoffen der Anlage 1 mit anderen Gegenständen
(§ 2 der Potizeioerordnung ).

1 , Allgemeines .

1 . Nur die hierunter aufgeführten Stoffe der Anlage 1 dürfen nach Maßgabe der Be¬

schränkungen in Spalte 4 miteinander und mit bedingungslos zur Beförderung zu¬

gelassenen (nicht gefährlichen ) Gegenständen in einem Versandstücke verpackt werden ,

2 . Die Stoffe müssen bei Aufnahme in eine derartige Sammelsendung nach den für sie

gültigen Vorschriften der Anlage 1 bzw . den dazu in Spalte 4 gegebenen Ergänzungen

verpackt sein. Die Einzelpackungen sind mit den übrigen Gegenständen in starke, dichte ,

sicher verschlossene Holzbehälter fest einzubetten .

3 . Über jede Sendung von Sammelpackungen , die bedingungsweise zur Beförderung

zugelassene Gegenstände enthalten , ist ein besonderer Verladeschein auszustellen , aus

dem der Inhalt jedes Behälters an bedingungsweise zugelassenen Gegenständen unter

Hervorhebung ihrer Eigenschaften gemäß den Vorschriften der Anlage 1 für die Ver¬

ladescheine deutlich zu ersehen sein muß . Zu diesem Zwecke sind die Angaben mit

roter Tinte zu unterstreichen . Dazu hat der Ablader aus Grund von Bescheinigungen

seiner Auftraggeber die Erklärung abzugeben , daß die gestatteten Gewichtsgrenzen

innegehalten sind und die Stoffe sich in der vorgeschriebenen Sonderverpackung be¬

finden .
4 . Sammelbehälter , die Stoffe der Arten Ick , lo , II , III und V enthalten , sind nach den

Vorschriften der Anlage 1 zu zeichnen und zu verstauen .
Behälter mit brennbaren Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 21 ° L mit Aus¬

nahme derjenigen , die in Klasse III unter 1a Absatz 3 sowie unter 4 , 6 , 6 , 7 und l>

aufgeführt sind , müssen mit der Aufschrift „Feuergefährlich
" auf rotem Grunde ver¬

sehen sein, es sei denn , daß die Gesamtmenge dieser Flüssigkeiten unter 5 bleibt

und die Einzelpackungen höchstens 1 KZ enthalten .

2 . Verzeichnis .

Lfd.
Nr .

Nummer
G e g e n st a n d der

Anlage 1
Bedingungen , Beschränkungen usw.

i 2 3 4

1 . Atz lauge (Natronlauge ,
Sodalauge , Kalilauge ,
Pottaschenlauge und
dergl .), auch Olsatz
(Rückstände von der Öl¬
raffinerie ) .

V3 Nicht mit Alkalimetallen und Phospharmetallen .

Alkalimetalle und
Kalzium , Stron¬
tium , Barium sowie
Legierungen dieser Me¬
talle untereinander .

lo 1 Bis b kg . Nicht mit Wasser und Säuren in irgend¬
welcher Form . Nicht mit den entzündlichen
Gasen (unter Nr . 14) und den brennbaren Flüssig¬
keiten mit einem Flammpunkt unter 21 ° (1

(Nr . 7a ) .
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Lfd .
Skr.

G e g e ii st a n d
Nummer

der
Anlage 1

Bedingungen , Beschränkungen usw.

i 2 3 4

3 . j Anhydrid siehe Nr . 23
Schwefelsäure .

4 . Arsenikalien , nicht
flüssige .

!

5 . i Arsenikalien , flüssige ,
Arsensäure in Lö¬
sung .

6 . ! Bariumsuperoxyd .

7 .

8 .

9.

10 .

11 .

12 .

13 .

14.

Brennbare Flüssig¬
keiten mit Ausnahme
von Schwefelkohlenstoff
und den sonstigen Flüssig¬
keiten der Klasse III ,
Ziffer 8 der Anlage 1 ;
darunter

a) solche , die einen
Flammpunkt unter
21 ° haben ,

d) solche , die einen
Flammpunkt von
21 ° und darüber
haben .

Brom .

Bromsanre und chlor¬
saure Salze , Brom¬
salz .

Bromzyan .

Chloride , durch Wasser
zersetzliche .

Chlorschwefel sowie
salpetersaures und
schwefelsaures
Eisenoxyd (Ferrini -
trat und Ferrisulsat ) .

Ferrosilizium und Fer -
romangansilizium ,
auf elektrischemWege ge¬
wonnen .

Gase , verflüssigte , mit
Ausnahme von Chlor ,
Stickstofftetroxyd und
verflüssigter Luft .

IV 1

IV 4

Via 3

II11 — 7 , 9

V 4

Via 1
und 2

IV 8

V 5

V 2

IV 2

Icl 5
und 6

Nicht mit Nahrungs - und Genußmiiteln . Arsenikalien .
die mit Säuren Arsenwasserstoff bilden , nickn

zusammen mit Säuren .

In Glasgefäßen , die mit Kieselgnr in dichte Blech¬
gefäße fest zu lagern sind . Nicht mit Nahrungs -

und Gennßmitteln . Arsenikalien , die mit Säuren
Arsenwasserstoff bilden , nicht zusammen mil
Säuren .

Nicht zusammen mit Säuren oder sauren Salzen .
Phosphor und Schwefel , ferner nicht mit Zucker.
Mehl oder ähnlichen organischen Stsffe .n in

Pulverform .

Zu a) nicht zusammen mit den selbstentzündlicheu
Stoffen der Nr . 17 , 21 und 2ö und entzündliche
Gase entwickelnden Stoffen der Nr . 2 , 1ö, 19
und 20 sowie konzentrierter Schwefelsäure und
konzentrierter Salpetersäure .

Zu d) nicht zusammen mit den selbstentzündlichen
Stoffen der Nr . 17 , 21 und 26 sowie mit konzen¬
trierter Schwefelsäure und konzentrierter Salpeter¬
säure .

Bis 1b in Glasgefäßen von je höchstens
SV« k? Inhalt .

Nicht zusammen mit Säuren oder sauren Salzen ,
Phosphor und Schwefel , ferner nicht mit Zucker,
Mehl oder ähnlichen organischen Stoffen in

Pulverform .

Bis 2 k ? in Tuben von je 1V6 A . Nicht zusammen
mit Nahrungs - und Genußmitteln .

Bis S k ? .

Nur mit trockenen Gegenständen . Nicht zusammen
mit Nahrungs - und Genußmitteln . Nur in gut¬
gelüsteten Räumen zu verstauen .

Entzündliche Gase nicht zusammen mit den selbst¬
entziindlichen Stoffen der Nr . 17, 21 und 26 und

entzündliche Gase entwickelnden Stoffen (Nr . 2 ,
15 , IS und 2V) sowie nicht mit konzentrierter
Schwefelsäure und konzentrierter Salpetersäure
Nr . 23 ) . Die für Gase der Ziffer 6 in Tuben

vorgeschriebene Sonderpackung in Blecheinsatz kann
bei Mengen unter S kx- fortfallen .
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Lfd.
Nr .

Gegenstand

Nummer
der

Anlage 1
Bedingungen , Beschränkungen usw.

15 .

16 .

17 .

18 .

19.
20 .

21 .

Kalziumhydrür (Hydro -
lith ) , Kalziumkarbid ,
auch imprägniert , Kalk -
stickstaff .

Kupfervitriol usw.

Metalle , pyrophorische .

Metallpräparate ,
giftige .

Natriumazid .
Natriumsuperoxyd .

Phosphor :
a) g ew ähnlich er (weiß er

oder gelber ) .
b) amorpher (roter ) .

22 .

23 . !

Phosphorkalzium ,
Phosphorstrontium ,
Phosphoreisen und
ähnliche Verbindungen
von Phosphor mit
Metallen . Säure -
chloride , siehe Nr . 11
„Chloride , durch Wasser
zersetzliche

" .

Schwefelsäure jeglicher
Konzentration , auch
rauchende (Oleum ) , ein¬
schließlich Schwefel¬
säureanhydrid , Salz -
Salpetersäure
(Scheidewasser ) ,
Flußsäure .

le , 2a , b
und o

IV 7

II 11

IV 6a
und 6b

lo 4
lo 3

II 1

II 2

II 2

V 1

Wie Alkalimetalle (siede daselbst ) .

Nicht zusammen mit Nahrungs - und Genuß »
Mitteln .

Nicht mit den entzündlichen Gasen (unter Nr . 14)
und den brennbaren Flüssigkeiten unter Nr . 7 a .

Nicht zusammen mit Nahrungs - und Genußmitteln ..

Wie die Alkalimetalle (siehe daselbst ) .

Bis 5 Im wie die Alkalimetalle (siehe daselbst ).
Nicht zusammen mit Metallpulver , init Zucker,
Mehl und anderen derartigen organischen Stoffen
in Pulverform .

a) bis 2 kg in Einzelpackungen nicht über b00 g
in Blech mit ltberdose , auch unter Wasser in

Flaschen , die fest in Blech eingelagert sind .

b) bis ö kg.
u und d nicht zusammen mit brennbaren

Flüssigkeiten (Nr . 7), den entzündlichen Gasen
unter Nr . 14 mit Bariumsuperoxyd (Nr . 6l mit
bromsauren und chlorsauren Salze » und Brom¬

salz ( Nr 9) mit Überchlorsauren und übermaugan -

souren Salzen (Nr . 24 , 2b ) , mit salpetersauren
Salzen sowie mit Nahrungs - und Genußmitteln .

Bis 500 kg . Nicht zusammen mit Säuren oder

Wasser in irgendwelcher Form .

Bis zu 16 kg in Flaschen von nicht mehr als S kx-

Jnhalt , jedoch nicht zusammen mit Alkalimetallen
usw . (Nr 2), Phosphormetallen lNr . 22) , Zyan¬
kalium und Zyannatrium (Nr . 28 ) , bromsauren
und chlorsauren Salzen und Bromsalz (Nr . 9),
Bariumsuperoxyd (Nr . 6) , Natriumsuperoxyd
(Nr . 20) , überchlor - und übermangansauren
Salzen ( Nr . 24 und 2b ) . Konzentrierte Schwefel¬
säure und Salpetersäure außerdem nicht mit
brennbaren Flüssigkeiten (Nr . 7 n , 7 b) und ent¬
zündlichen Gasen ( Nr . 14) . Flußsäurc in Blei¬
oder Guttaperchaflaschen . Salpetersäure und
rauchende Schwefelsäure unter der Vorschrift ,
daß sie durch eine Holzwand von den anderen
Gegenständen in der Kiste getrennt und in eine

zur vollständigen Aufsaugung ausreichende Menge
Kieselgur gebettet ist . Für stark verdünnte
Säuren mit einem Gehalt von weniger als 10 °/^
fallen bei Beachtung der übrigen Vorbehalte die
oben gegebenen Gewichtsbeschränkungen fort .
Wasserfreie Schwefelsäure darf auch in starke,
zugeschmolzene Glaskolben gefüllt sein , die mit

Kieselgur in starke , dicht verschlossene Blechgefäße
fest eingebettet sein müssen .
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Lfd.
Sir .

Nummer
Gegenstand der

Anlage 1
Bedingungen , Beschränkungen usw.

i 2 3

34 . Nbermangansaure
Salze .

Via 4 Nicht zusammen mit Säuren oder sauren Salzen ,
Phosphor und Schwefel ferner nicht zusammen
mit Zucker, Mehl oder ähnlichen organischen
Stoffen in Pulverform .

35 . Uberchlorsaure Salze . Via 5 Wie übermangansaure Salze (f . Nr . 24) .

26 . Zinkäthyl , Zinkmethyl ,
auch in ätherischer
Lösung .

II 4 Bis 2 k? , nur bis je tOV g in einer verschmolzeneu
Glasröhre , in Blech und Kieselgur verpackt.
Nicht zusammen mit brennbaren Flüssigkeiten
und sonstigen leicht entzündlichen Gegenständen .

37 . Zündgarn . 1e ! s Höchstens ö nach le 1o (2) verpackte Kästchen mit
anderen Feuerwerkskörpern znsammen .

28 . Zyankalium und Zyan¬
natrium in fester
Form .

IV 3 Nicht zusammen mit Säuren oder sauren Salzen .
Nahrungs - und Genußmitteln .

Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin W S.





lLi

Amtsblatt
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Regierung zu Düsseldorf .

Stück 29 . MWdses . SaMStag den 28 . Mai kl >22 .

Beilagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr . 41 und 42 und 20 der Sonderbeilage zum Oeffentlich . Anzeiger .

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 24 . Mai 1922 ,

mittags 12 Uhr , her Amtsblattstelle zuzusenden .

Inhalt : Erwerbslosenfürsorge 181, Auflösung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt

Rees 181 , Polizeiverordnung über den Verkehr mit Nahrungs - und Eenußmitteln 181 , Arzneitaxe 181 ,

Enteignung 182 , Wahlen zum Gesellenausschusse der Handwerkskammer in Düsseldorf 182 , Innungen 182 ,

Vergutungsanerkennmisse über Kriegsleistungen 183 . Rentenbankbeamter 183 , Neue Apotheke 183 Lose¬

vertrieb 183 , Dampfkesselllberwachung 183 , Sprengarbeiten unterhalb Köln -Mülheim unter Wasser 183 ,

Führerschein für Kraftfahrzeuge 184, Umlage der Handwerkskammmer 184 , Markscheider 184, Transport¬

kontrolle im Erenzbezirk des . Regierungsbezirks Dü sseldorf 184 .

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .

544 . Nach Aufhebung der Verordnung üher die

Behebung des Arbeitermangels in der Landwirt¬

schaft kann lediglich auf Grund einer früheren Beschäf¬

tigung in der Land - öder Forstwirtschaft freie Fahrt

in den Beschäftigungsort usw . nicht mehr gewährt

werden . Die Vorschriften des Z 8 Abs . 2 der Reichs -

verordnung über Erwerbslosenfürsorge vom 1 . No¬

vember 1921 finden nur auf diejenigen Erwerbslosen

Anwendung , die gemäß § 6 zuni Bezüge der Erwerbs¬

losenunterstützung berechtigt sind .
An den Herrn Oberpräsidenten in B .
Berlin W . 66 , 25 . April 1922 . III L Nr . 752 .

Der Minister für Volkswohlfahrt .
Im Auftrage : Bracht .

545 . Verordnung über Auflösung der Stadtver¬

ordnetenversammlung der Stadt Rees , Regierungs¬

bezirk Düsseldorf .
St . M . 1 (röm ) 2762 .
Beglaubigte Abschrift zu 4 (röm ) a . 4 (röm ) 212 .

2 (röm ) .
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt

Rees , Regierungsbezirk Düsseldorf , wird hiermit ge¬

mäß § 86 der Städteordnung für die Rheinprovinz
vom 15 . Mai 1856 (GS . S . 466 ) und Artikel 82 der

Preußischen Verfassung vom 30 . November 1920

(GS . S . 543 ) aufgelöst .
Berlin , 26 . April 1u22 .

Das Preußische Staatsministerium ,

gez . Braun . gez . Severing .

Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .
546 . Auf Grund der Z§ 6 , 12 und 15 des Gesetzes
über die Polizeiverwaltung vom 11 . 3 . 1850 — ES , S .

265 — und der § K 137 und 139 des Gesetzes über die

allgemeine Landesverwaltung vom 30 . 7 . 1883 — GS .

S . 195 — wird für den Umfang des Regierungsbe¬

zirks Düsseldorf mit Zustimmung des Bezirksaus¬

schusses folgende Polizeiverordnung erlassen .
8 1.

§ 8 der Polizeiverordnung über den Verkehr mit

Nahrungs -Genußmitteln und Gebrauchsgegenftänden
vom 2 . 4 . 1912 — A .-Bl . S . 171/3 — erhält als neuen

Albsatz folgenden Zusatz :

„Frische tote Seefische dürfen bei warmer Witte¬

rung nur in Kühlbehältern oder in Eis verpackt

aufbewahrt oder feilgehalten werden . Gehacktes

Fleisch darf während der warmeü Jahreszeit nicht

vorrätig gehalten werden . Es ist vebpten, . das am

Tage vorher hergestellte Hackfleisch aufzubewahren
und feilzuhalten .

8 2.
§ 9 der Polizeiverordnung über den Verkehr mit

Nahrungs -Genußmitteln und Gebrauchsgegenftänden
vom 2. 4 . 1912 — A . -B . S . 171/3 — erhielt hinter dem

Worte ^Umhüllung
" folgenden Zusatz : „ insbesondere

mit unbedrucktem Papier
" .

8 3 . .
' Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der

Verkündigung in Kraft .
Düsseldorf , 9 . März 1922 . I 9 915 .

Der Regierungspräsident .

547 . In der Weidmannschen Buchhandlung in Ber¬

lin ist der vom 15 . April 1922 ab geltende Nachtrag

zur vierten abgeänderten Ausgabe der Deutschen Arz¬

neitaxe 1912 erschienen .
I 9 2624 .

Düsseldorf , 27 . April 1922 .
Der Regierungspräsident .
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543 . Auf Antrag der Stadtgemeinde Moers hat der Regierungspräsident die Einleitung des Ver¬
fahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende, zum Ausbau der Weyerstraße in Moers er¬
forderliche Grundfläche angeordnet .

55 Größe der zu
enteignenden
Grundfläche

s ^ qni

Kataster - Parjelle

F !ur > Nr .

82 I 782/219

( Band IX Aitik l 409
des Grundbuchs von Moers)

Kullurart
des

Grundstücks

Weg

Bezeichnung der Eigentümer

1 . Ehefrau Lehrer Ernst Rellensmann ,
Caroline , geborene Tendik

2 . Ehefrau Lehrer Hugo Otto , Agnes
geborene Tendik

' Wohnort

Moers

Moers

Nachdem der Regierungspräsident mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Ver¬
fahrens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Ab¬
schätzung anberaumt auf Freitag , den 26. Mai 1322 , nachmittags 4 Uhr , im Rathause zu Moers .

Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit auf¬
gefordert , ihre Rechte im Termine wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben ohne
ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren verfügt
werden wird.

Düsseldorf , 15 . Mai 1922 .

549 . Nachdem das Ergebnis der Wahlen zum Ee -
sellenausschusse der Handwerkskammer endgültig fest¬
steht , bringe ich gemäß K 15 der Wahlordnung für
die Handwerkskammer zu Düsseldorf vom 23. August
1899 die jetzige Zusammensetzung des Eesellenaus -
schusses zur öffentlichen Kenntnis .

I. Mitglieder :
Andreas Göbgen , Schneidergeselle , Düsseldorf.
Justus Knieling , Schlossergeselle, Wald .
Julius Holle , Schlossergeselle, Essen .
Otto Kranz , Malergeselle , Werden .
Hermann Sanders , Malergeselle , Duisburg .
Adam Marschall , Schreinergeselle , Hamborn .
Wilhelm Jung , Zimmergeselle , Elberfeld . ^
Fritz Kindereit , Schneidergeselle , Elberfeld .
Jakob Esser, Dachdeckergeselle , M .Eladbach .
Hermann Koch , Schreinergeselle , Dülken .
Karl Huhnen , Schneidergeselle , Krefeld .
Wilhelm Michels , Schreinergeselle , Rindern b . Eleve .

II. Ersatzmänner.
Jakob Laps , Zimmergeselle , Düsseldorf.
Johann Heuselder , Dachdeckergeselle , Essen-Rütten -

scheid,
Wilhelm Real , Schlossergeselle, Werden .
Josef Fischell , Malergeselle , Duisburg .
Josef Stilger , Maurergeselle , Mülheim -Ruhr .
Oskar Haas , Schneidergeselle , Barmen .
Albert Strack , Schreinergeselle , Velbert .
Franz Driescher, Schneidergeselle , Rheydt .
Wilhelm Pütting , Bäckergeselle, Dülken .
Alex Nasky , Anstreichergeselle, Krefeld -Bockum .
Theodor Keysers , Bäckergeselle, Pont .

Düsseldorf , 5 . Mai 1922 . I ? V 1446 .
Der Regierungspräsident .

550 . Zur Ermittelung , ob die Mehrheit der betei¬
ligten Gewerbetreibenden dem Antrage auf Ausdeh -

' Der Enteignungskommissar .
Plitt , Regierüngs -Obersekretär .

nung der Zwangsinnung für das Zimmerhandwerk zu
Barmen auf die Bürgermeisterei Cronenberg zu¬
stimmt , habe ich den Herrn Oberbürgermeister zu
Barmen zum Beauftragten bestellt .

Düsseldorf . 5 . Mai 1922. I b V 2020.
Der Regierungspräsident .

551 . Zur Ermittelung , ob die Mehrheit der betei¬
ligten Gewerbetreibenden dem Antrage auf Errich¬
tung einer Zwangsinnung für das Schreinerhandwerk
für den Bezirk des Landkreises Neust mit dem Sitze
in » eust, zustimmt , habe ich den Herrn Landrat zu
Neust zum Beauftragten bestellt .

Düsseldorf . 5 . Mai 1922 . I ? V 2008.
Der Regierungspräsident .

552 . Zur Ermittelung , ob die Mehrheit der betei¬
ligten Gewerbetreibenden dem Antrage auf Errichtung
einer Zwangsinnung für das Faßbinder - und Küfer -
Handwerk in dem Bezirke der Stadt Elberfeld und
Barmen mit dem Sitze in Elberfeld zustimmt , habe
ich den Herrn Oberbürgermeister zu Elberfeld zum
Beauftragten bestellt .

Düsseldorf . 5 . Mai 1922 . I 5 V 1962 .
Der Regierungspräsident .

553 . Zur Ermittelung , ob die Mehrheit der betei¬
ligten Gewerbetreibenden dem Antrage auf Ausdeh¬
nung der Schneider -Zwangsinnung „Einigkeit " in
Mülheim -Ruhr auf die selbständigen Schneiderinnen
daselbst zustimmt , habe ich den Herrn Oberbürger¬
meister zu Mülheim -Ruhr zum Beauftragten bestellt .

Düsseldorf . 5 . Mai 1922. I l? V 2098.
Der Regierungspräsident .

554 . Zur Ermittelung , ob die Mehrheit der betei¬
ligten Gewerbetreibenden dem Antrage auf Errich¬
tung einer Zwangsinnung für das Maler - und An¬
streichergewerbe im Bezirke des Stadtkreises Crefeld
mit dem Sitze in Crefeld , zustimmt , habe ich den Herrn
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lOberbürgermeister zu Crefeld zum Beauftragten be¬
istellt.

I ? V 2112 .
Düsseldorf . 5 . Mai 1922 .

Der Regierungspräsident .

Iz55. Gemäß K 21 des Kriegsleistungsgesetzes vom
Il3 . 6 . 1873 werden die Inhaber von Vergütungsaner -

venntnissen hierdurch aufgefordert , die Anerkenntnisse
zur Empfangnahme von Kapital und Zinsen bei der

Mündigen Kreiskasse — für Stadt Düsseldorf : Re -

gerungshauptkasse hier — vorzulegen . Die Kreis¬

assen sind angewiesen , nur diejenigen Anerkenntnisse
zinzulösen , die auf den den Gemeinden zugehenden
Zahlungsnachrichten angegeben sind . Die Anerkennt¬

nisse sind auf der Rückseite mit Quittung über Ka -

»ital und Zinsen zu versehen . Der Zinsenlauf hört
nit Ende Mai 1922 auf .

Düsseldorf . 4 . Mai 1922 . T . -B . Nr . I d 1369 .
Der Regierungspräsident .

>ök . Das durch Ausscheiden des Oberregierungs -
!:ats Korb aus dem Staatsdienst erledigte Nebenamt
tls Direktor der Rentenbank Münster ist dem Lan
beskulturamtspräsidenten Hesselt in Münster i . W .
zom 1 . April 1922 ab auf jederzeitigen Widerruf
Übertragen worden . I L 2667 .

Düsseldorf, 9 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

^ 7 . Errichtung einer neuen Apotheke .
Mit Genehmigung des Herrn Oberpräsidenten wird

»ie in Holzheim , Kreis Neust , neu zu errichtende
Ppotheke nochmals ausgeschrieben .

Die Konzession wird nur nach Maßgabe des Aller¬

höchsten Erlasses vom 36 . Juni 1894 und des Mini -
ierial -Erlasses vom 5 . Juli 1894 über die Einfüh¬
rung der Personalkonzession erteilt .

Geeignete Bewerber fordere ich hierdurch auf ,
linnen 4 Wochen ihr Gesuch schriftlich bei mir

hinzureichen. Persönliche Vorstellungen sind zwecklos
Dem Gesuche sind beizufügen :

. Lebenslauf mit Angabe der Familienverhältnisse
- Die Approbation .

Sämtliche Zeugnisse über die bisherige Beschäfti
gung seit Ablegung der Staatsprüfung in Ur¬

schrift oder amtlich beglaubigter Abschrift . Diesen
der Zeitfolge nach zu heftenden Zeugnissen ist ein
Inhaltsverzeichnis vorzuheften , aus welchem die
in den einzelnen Stellen zugebrachte Zeit unter
jedesmaliger Anführung des Ein - und Austritts¬
tages zu ersehen ist . Die Gesamtzeit der Beschäf¬
tigung als approbierter Apotheker ist am Schlüsse
nach Jahren , Monaten und Tagen zusammenzu¬
rechnen.
Polizeiliche , gleichfalls der Zeitfolge nach gehef¬
tete Führungszeugnisse aus sämtlichen Orten , an
welchen der Bewerber nach erlangter Approbation
als Apotheker oder in sonstiger Beschäftigung
tätig gewesen ist . Hierbei sind die vorgeschriebe¬
nen Stempel zu verwenden .
Der amtliche , aus neuester Zeit herrührende

6 .

Nachweis des zur Errichtung einer Apotheke er¬
forderlichen Vermögens .
Die eidesstattliche Versicherung , ob der Bewerber
eine Apotheke bisher besessen hat . Sollte dies der
Fall gewesen sein , so sind Zeitdauer des Besitzes
und die Gründe der Veräußerug anzugeben, ' auch
ist der Nachweis des An - und Verkaufspreises bei¬
zufügen .

Apotheker , die zur Zeit eine Apotheke besitzen ,
werden unter der Bedingung als Bewerber zuge¬
lassen , daß sie in bindender Form sich verpflichten ,
im Falle der Berücksichtigung ihres Gesuches auf das
bisherige Betriebsrecht ohne Anspruch auf Entschädi¬
gung zu verzichten .

Bewerber , die erst nach dem Jahre 1969 approbiert
sind , können voraussichtlich nicht berücksichtigt werden .
Haben sich Bewerber durch Uebernahme anderweiti¬
ger Geschäfte oder Stellungen auf einige Zeit ihrem
eigentlichen Berufe mehr oder weniger entfremdet ,
so wird bei Feststellung des Dienstalters die Zeit
anderweitiger Beschäftigung abgerechnet werden .

Es wird bemerkt , daß eine anderweitige Regelung
des Apothekerwesens beabsichtigt ist und dabei auch
in Frage steht , ob den Konzessionaren eine noch näher
zu bestimmende Betriebsabgabe auferlegt werden
soll . Es bleibt vorbehalten , dieser Betriebsabgabe
auch die vorliegende Konzession z.u unterwerfen .

Düsseldorf , 16 . April 1922 . I .1 2333 .
Der Regierungspräsident .

558 . Vf . d . M . d . I . u . d . Fin . -Min . vom 8 . 4 . 1922
— III 656 bezw . I bl ^ 1259 , betr . Festsetzung der
Ziehungstage für die dem Vorstand des Vereins für
die Wiederherstellung und Ausschmückung der Ma¬
rienburg genehmigt . Geldlotterie

1 . Zweck : Wiederherstellung und Ausschmückung
der Marienburg i 2 . Spielkapital : 1866 666 Mk . ein¬
schließlich Reichsstempelabgabe ; 3 . Reinertrag : 566 666
Mk .

' 4 . Eewinnbetrag : 566 666 Mk . ; 5 . Zahl der Lose :
366 666 Stück ; 6 . Preis des Einzelloses : 6 Mk . ein¬
schließlich Reichsstempelabgabe ; 7 . Losabsatzgebiet :
Preußen ; 8 . ^ iehungstage der 2 . Reihe : 7 . bis 9 . Sep¬
tember 1922 .

An die Oberpräs . u . d . Landes - u . Ortspolizei¬
behörden . I Da . 4765 .

Vgl . MBliV . 1922 S . 115 .
Düsseldorf . 16 . Mai 1922 .

Der Regierungspräsident .
559 . Dem Diplom -Ingenieur Walter Merbach
beim Bergischen Dampfkesselüberwachungsverein in
Barmen ist die Berechtigung ersten Grades erteilt
worden . I b' 2897 .

Düsseldorf . 14 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

566 . Bekanntmachung für die Rheinschiffahrt .
Die Schiffahrttreibenden werden hierdurch benach¬

richtigt , daß in der Zeit vom 22 . Mai dieses Jahres
ab auf die Dauer von etwa 2 Monaten am rechten
Ufer unterhalb Köln -Mülheim , am sogenannten
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Schlackenbera , km 191,1 - , Sprengarbeiten unter Was¬

ser ausgeführt werden . Das Sprengen geschieht gegen

Abend . Etwa 509 Bieter ober - und unterhalb der

Sprengstelle wird ein Wahrscyauer mit roter Flagge

und Signalhorn aufgestellt . c . Nr . 3733 .

Coblenz . -12 . Mai 1922.
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung . )
In Vertretung : Langen .

591 . . , Der dem Hans Rinck in Berlin -Steglitz , ge¬

boren am 22 . 7 . 1884 - in Elberfeld , diesseits am 26 .

Februar 1915 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬

zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für

ungültig erklärt .
ILI Nr . 768/22 .

Düsseldorf . 27 . April 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

Bekanntmachungen anderer Behörden .

562 . Umlage der Handwerkskammer .
Bei der Umlage der Kosten der Handwerkskammer

auf die Gemeinden für das Rechnungsjahr 1922 ent¬

fällt auf je 10 Handwerker und 470 Mark der von

diesen zu entrichtenden Gewerbesteuer eine Steuer¬

einheit vÄt . 347,28 Mark . lly/L .
" Düsseldorf , 11 . Mai 1922 .

Die Handwerkskammer .

63 . Der konzessionierte Markscheider Nenno hat

seinen Wohnsitz von Palenberg , Kreis Geilenkirchen ,

nach Marl i . W . verlegt .
- 8 Nr . 234/1 .

Dortmund , 12 . Mai 1922 .
Preußisches Oberbergamt .

564 . Der konzessionierte Markscheider Nodeck hat

seinen Wohnsitz von Dortmund nach Siegen verlegt .

Dortmund , 8 . Mai 1922 . 8 Nr . 240/6 .
Preußisches Oberbergamt .

565 . Bekanntmachung
betr . die Transportkontrolle im Grenzbezirk des

Regierungsbezirks Düsseldorf .

Auf Grund des Erlasses des Herrn Reichsministers
der Finanzen vom 24 . Februar 1922 II z 1400 wird

folgendes angeordnet :
1 . Im Grenzbezirk des Regierungsbezirks Düssel¬

dorf sind Pferde , Rindvieh , Schweine und Schafe ge¬

mäß Z 119 ff des VZE . der Transportkontrolle un¬

terworfen .
2 . Wer Vieh dieser Art im Grenzbezirk transpor¬

tiert , hat sich durch eine amtliche Bescheinigung (Legi¬

timation ?- oder Versendeschein ) darüber auszuweisen ,

daß er zum Transport des gehörig bezeichneten Viehs

in eindr gewissen Frist und auf den vorgeschriebe¬
nen Wegen befugt sei.

3 . Die Ausstellung der für die Beförderung erfor¬

derlichen zollamtlichen Ausweise erfolgt bei den

Hauptzollämtern , Zollämtern und den vom Landes¬

finanzamt Düsseldorf , Abt . für Zölle und Verbrauchs¬

steuern bestimmten und bekannt gemachten Zettel¬

stellen (Versendeschein - und Legitimationsschein -Aus -

fertigungsstellen ) , die befugt sind , vor der Ausstel¬

lung des Scheines den Nachweis über die Herstam -

mung des Viehs zu erlangen .
4 . Rindvieh ist der Zettelstelle vor Ausstellung des

Scheines vorzuführen . Bei anderem Vieh kann die

Vorführung verlangt werden .
5 . Für Pferde kann die zollam ^ iche Bezettelunz

du rch eine polizeilich ausgestellte Ausweiskarte er¬

setzt werden , wenn darin die Pferde genau beschrü
ben sind .

^

.6 . Die Scheine werden am Tage des Transporte¬
ausgestellt , für unverdächtige Frühtransporte bei

vorliegendem Bedürfnis schon am Abend vorher .

7 . Das unter Ziffer 1 bezeichnete Vieh darf mii

innerhalb der Tageszeit transportiert werden .

Tageszeit gilt in den Monaten Januar und Dezember
die Zeit von 7 Uhr vormittags bis 6 Uhr nachmittags
in den Monaten Februar , Oktober und November di

Zeit von 6 Uhr vormittags bis 6 Uhr nachmittags
in den Monaten März , April , August und Septem¬
ber die Zeit von 5 Uhr vormittags bis 8 Uhr pach

mittags , in den Monaten Mai , Juni und Juli bi

Zeit von 4 Uhr vormittags bis
' 10 Uhr nachmittags

Sind in dringenden Fällen Ausnahmen bewillig

so ist der Grund im Zettel zu vermerken .
8 . Das zuständige Hauptzollamt bestimmt unt

Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse , auf wel

Weise Vieh auszuweisen ist , wenn es
a ) lediglich zwecks Ausstellung des Legitimatiom

oder .Versendescheins der Zettelstelle Vorgefühl!

wird (siehe Ziffer 4) '

b) mit der Eisenbahn im Grenzbezirk ankommt !
c) lediglich zum Decken innerhalb des Bezirks di?

Zettelstelle und des Nachbarbezirks transp
tiert wird .

9 . Zuwiderhandlungen werden nach Z 152

VZE . geahndet , sofern nicht höhere Strafen verrvii

sind .
Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom !

Juni 1922 in Kraft .
Gleichzeitig treten etwaige entgegenstehende Ä

stimmungen außer Kraft . II 11

Düsseldorf , 4 . April 1922 .
Landesfinanzamt , Abt . f . Zölle u . Verbrauchssteuer !

gez. Dr . Finger .

Das Inkrafttreten vorstehender Bekanntmachm

hat die Rheinlandskommission unter dem 23 . Ap

1922 Nr . 6005 H . II . 3 . 1 . U . mit dem Borbehalt z

gelassen , daß diese Bestimmungen in keiner Hinsichtd

Pferde - und Viehtransporte behindern dürfen , wel
'

zur Befriedigung der Bedürfnisse der Besatzung
armeen bestimmt sind .

!Ir« Tinrückungsgebühren betragen für die zwrigespalten« Teztzeile oder deren Raum 1, — M ., der Takellensatz

, <k ;weig«spaltene Zeile oder deren Raum 1,Sb M . — Belegblätter und einzeln« Stück« kosten SS Af » . für

angefangenen Bogen , mindesten» aber 1 für jedes Stück des Amtsblatt ».

Sckritllewinm Rmt- bta-rtztege der Regierung . — Druck ' Buchdruckerei Otto Fritz. Düsseldo-lf , OWt , Itz.
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Inhalt : Tarif für die in den staatlichen und städtischen Häfen des Eemeindebezirks Duisburg zu ent¬

richtenden Verkehrsabgaben und Nebengebührsntarif für die Duisburger Hafeneisenbahn und Erhö¬

hung der Hafenbahnfrachten in den Duisburg -Ruhr orter Häfen .

Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .
566 . Tarif
für die in ^ den staatlichen und städtischen Häfen des
Eemeindebezirks Duisburg zu entrichtenden Verkehrs¬

abgaben .

80 ^

Es ist zu zahlen !
I . an Hafengeld

beim jedesmaligen Einlaufen in einen der Häfen für
je 12 Wochen ununterbrochenen Aufenthaltes !
1 . von Schiffen , die ausschließlich oder vor¬

wiegend zur Beförderung von Gütern die¬
nen,für jede Tonne Tragfähigkeit

2 . von Schiffen , die ausschließlich oder vor¬
wiegend zur Beförderung von Personen
dienen , und von Schleppdampfern , für jede
Tonne Tragfähigkeit 160 ^

3 . von Fähren . Baggern und sonstigen , nicht
auf Tragfähigkeit vermessenen Schwimm¬
körpern für jedes qm Fläche 160 ^

4. von Floßholz für jede Tonne 160 L
Ausnahmen .

1 . Fahrzeuge , die an einem Tage mehr als einmal
in denselben Hafen einlaufen , haben das Hafen¬
geld für jeden Tag nur einmal zu entrichten .

2 . Güterdampfer und Schiffe mit Teilladungen , die
nicht länger als 72 Stunden in einem der Häfen
verweilen , haben !
a ) sofern sie nicht mehr als ein Viertel ihrer ' Trag -

fähigkeit an Gütern löschen und laden , nur ein
Viertel der Abgaen unter I , 1 ,

b) sofern sie darüber hinaus , aber nicht mehr als
die Hälfte ihrer Tragfähigkeit an Gütern löschen
und laden , nur die Hälfte der Abgaben unter

> I , 1 zu entrichten .
3 . Ellterdampfer , die ausschließlich zur Einnahme von

Bunkerkohlen einen der Häfen anlaufen und dort
nicht länger als 48 Stunden verweilen , zahlen an
Hafengeld den festen Satz von 60 Mark .

Anmerkung zu I .
Bei Feststellung des Floßholzgewichtes wird ein cbm

hartes Holz zu 0,75 t , ein cbm weiches Holz zu 0,55 t
und ein Festmeter zu 116 cbm oder 5 qm Wasserfläche
— bei einfacher Lage der Stämme — gerechnet .

H an Schutzgeld !
Bei Eintritt von Hochwasser oder Eisgang von den

in den Häfen befindlichen oder diese aufsuchenden

Schiffen und sonstigen Schwimmkörpern das Doppelte
der Sätze unter I .

Anmerkung zu II .
a ) Schutzgeld für Benutzung der Häfen gegen Eis¬

oder Hochwassergefahr wird von Fahrzeugen ,
Schwimmkörpern und Flößen innerhalb eines
Hebungsjahres , das sich vom 1 . Oktober des einen
bis zum 30 . September des folgenden Jahres er¬
streckt, nur einmal erhoben '

b) Fahrzeuge und Schwimmkörper , die schon in
einem anderen preußischen Hafen des

'
Rhein¬

stromgebietes mit gleichartigem oder höherem
Schutzgeldtarif Schutzgeld in demselben Hebungs¬
jahre bezablt haben , bleiben für dieses Jahr im
Falle der Benutzung der Häfen schutzgeldfrei . Ist

aber das in dem früher benutzten Hafen erlegte
Schutzgeld niedriger als das unter II festgesetzte ,
so wird der Unterschied nacherhoben ;

c) Fahrzeuge und Schwimmkörper , die nach dem 2.
September in einem der Häfen oder in einem
anderen preußischen Hafen des Rheinstromgebiets
mit gleichartigem Schutzgeldtarif schutzgeldpflich -
tig geworden sind , können 4 Wochen lang Hafen¬
schutz ohne wiederholte Entrichtung ' von Schutz¬
geld in Anspruch nehmen , auch wenn ein Teil
dieses Zeitraumes schon in das mit dem 1 . Ok¬
tober beginnende neue Hebungsjahr fällt ;

d) Anfang und Ende der Schutzzeit (derjenigen
Zeiträume , in denen die Verpflichtung zur Zah¬
lung von Schutzgeld besteht ) , wird durch die Ha¬
fenverwaltung öffentlich bekannt gemacht ;

e) das von den schutzgenießenden Schiffen und
Schwimmkörpern einschl . des Floßholzes nach
Abschnitt I zu zahlende einmalige Hafengelo
wird auf das Schutzgeld angerechnet ;

f) im Hochfelder Nord - und Südhafen wird kein
Schutzgeld erhoben .

HI . an Werftgeld (llfergeld ) !
von allen im Bereiche der vier Häfen ein - oder aus¬
geladenen Gütern einschließlich des Floßholzes !
1 . an fiskalischen und städtischen verpachteten , sowie

an Privatplätzen !
a ) von Abfallsäure (minderprozentige

Schwefelsäure ) , Bittersalz , Braun¬
stein , Calcium -Carbid zur Dünger -
fabrikation , Chilisalpeter , Dach -
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ziegeln , Dünger , Düngemitteln
einschl . der Kalisalze , Erden , euro¬
päischen aller Art einschl . der Farb¬
erden , Erzen , Glaubersalz , Graphit ,
Kalk , auch phosphorsaurem und ge¬
branntem , Kies , Kupferstein , Lehm ,
Maurersteinen , Mergel , Pflaster¬
steinen aller Art , Röhren aus Ton
und Zement , Salz , Sand , Schlacken ,
Schwefelkies , Steinen als Bruch - ,
Bau - , Werk - , Polier - , Schleif - und

Wetzsteinen einschl . Kleinschlag ,
Superphosphat , Thomasmehl und
Ton für jede Tonne

b) von Brennholz , Braunkohlen , Braun¬
kohlenkoks , Braunkohlenbriketts , Eisen -

und Stahlbruch , Floßholz , Gruben¬
holz , Holzkohlen , Luppen von
Schweißstäben , Kleie , Reiskleie , Rei¬

sig , Salpetersäure , Schwefelsäure ,
roher , Spänen , Steinkohlen , Stein¬
kohlenkoks , Steinkohlenbriketts , Torf ,
Torfkohlen , Torfstreu , Zelluloseholz ,
(Rundholz zur Herstellung von Holz¬
masse ) , Zement , Zementsteinen ,
-Platten und -Fliesen , für jede
Tonne

c) von Asphalt , Buchweizen, Gerste , Hafer,
Heu , Hirse , Hlllsenfrüchten , Kar¬
toffeln , Knochen , Leinsamen , Meis
(Kukuruz ) , Oelsamen , Reis , Rog¬
gen , Roheisen , Spelz , Stroh und
Weizen , für jede Tonne

d) von Blei u . Blöcken , Bleiwaren , Eisen -

, und Stahl in Stäben , auch geformt ,
Eisen - und Stahldraht , Eisenbahn¬
schienen , Eisenbahnschwellen , eiser¬
nen und hölzernen , Eisen - und
Stahlwaren , eisernen Achsen und

Bandagen , eisernen Blechen und
Platten , eisernen Röhren und Säu¬
len , Lumpen , Metallen , unedlen ,
Rohzucker , Schienenbefestigungsge¬

genständen , Zink - und Zinkbrocken
für jede Tonne

e) von Harz , Hölzern aller Art , bearbeitet
und unbearbeitet , mit Ausnahme der
unter b und d genannten , Küchen¬
gewächsen , Malz , Müllereierzeug¬
nissen , Pech , Pflanzen , Reismehl ,
Roggenmehl , Salzsäure , Sämereien ,
Soda , calzinierter und kaustischer ,
Teer , Telegraphenstangen , Umschlie¬
ßungen (Fässer , Kisten , Säcken ) und
Weizenmehl , für jede Tonne

f) von allen anderen Gütern für jede
Tonne

g) von allen Gütern , die zu Wasser ange¬
kommen sind und für welche das
volle Werftgeld bezahlt ist , wird

120 L

160 L

200 L

210 L

280 L

360 L

nur die Hälfte der Sätze unter III
1 a—f erhoben falls sie unverändert
wieder zu Master verladen werden .

2 . an fiskalischen und städtischen nicht verpachteten
Plätzen : die Sätze unter 1a —f erhöhen sich für die

Tonne um 160 Pfg . ; im Falle lg um die Hälfte

dieser erhöhten Satz » ;
3 . von Gütern , die von Schiff zu Schiff umgeschlagen

werden , ohne das Ufer z» berühren , die Hälfte der

Sätze unter 1a— f.
IV . an Lagergeld :

von allen Gütern , die über die gebührenfreie Frist
von 18 Stunden auf fiskalischen oder städtischen nicht

verpachteten Plätzen lagern , für jede folgende Woche
und jedes qm belegter Flächen 120 L .

Zusätzliche Bestimmungen zu I—IV .
1 . Angefangene Erhebungseinheiten werden für voll

gerechnet .
2 . Die zu zahlenden Gebühren werden bei jeder Zah¬

lung auf volle Mark nach oben abgerundet ; in den

Fällen zu I und II werden als Mindestabgaben
6V Mark (für das Hafenbugsierboot 10 Mark ) er¬

hoben .
3 . Die unter I und II für die Dampfschiffe getrof¬

fenen Bestimmungen gelten auch für solche, Fahr¬

zeuge , die durch Naphtha , Benzin , Petroleum ,
Elektrizität oder eine andere mechanische Trieb¬

kraft bewegt werden .
1 . Der Flächenraum in den Fällen unter 13 , und II

wird durch Vervielfältigung der größten Länge
mit der größten Breite der Schiffe und sonstigen
Schwimmkörper einschließlich des Floßholzes —

bei Raddampfern unter Hinzurechnung eines Rad¬

kastens zur größten Schiffsbreite — ermittelt .
5 . Tag und Stunde des Einlaufens werden bei Be¬

rechnung der 12wöchigen und 72stündigen Frist im

Sinne des Abschnittes I nicht mitgezählt .
6 . Für den durchgehenden Verkehr zwischen dem

Rhein und der Schleuse I des Rhein -Weser -Ka -

nals ist , wie nachrichtlich bemerkt wird , die durch
den jeweiligen Tarif für die Schiffahrtsabgaben
auf dem Rhein -Weser -Kanal und dem Lippe -Ka¬
nal von Datteln bis Hamm festgesetzte Abgabe zu
zahlen .

V . an Kippgeld
von den im Betriebe der Hafenverwaltung gekipp¬
ten Kohlen , Briketts , Koks und Koksasche für jede
Tonne
1 . von flott zu kippenden Kohlen und

Briketts sowie von Koksasche (Kippzeit
bis zu 7 Minuten )

2 . von flott zu kippendem Koks (Kipp¬
zeit bis zu 7 Minuten )

3 . von schwer zu kippenden Kohlen , Bri¬
ketts , Koks und Koksasche (Kippzeit bis

zu 15 Minuten )
1 . wie vor (Kippzeit bis zu 3V Minuten )
5 . wie vor (Kippzeit über 30 Minuten )

Für Seirdungen unter 100 Tonnen wer¬
den jedoch ohne Ausnahme die Sätze der
nächsthöheren Staffel erhoben . Die Staf -

10,00 M

13,00 M

16,00 M
25,00 M
35,00 M

i
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fel zu 5 erfährt hierbei eine Erhöhung >
auf 46 .00
Der Mindestsatz für jede Sendung be¬
trägt 800,00 -4l

S. für das Abdrehen der zurückzustellenden
Eisenbahnwagen für jeden Wagen 7,00 -4l

7 . für das Verwiegen jedes Eisenbahn¬
wagens 20,00 -4t

VI . an Schleppgeld
1 . für jede Fahrt außerhalb des Hafengebiets ohne

Unterschied der Fahrtlänge
a ) von Schraubendampfern 420,00 -4t
b) von Naddampfern 570,00 -4t
c) von ganz oder teilweise beladenen

Schiffen bis zu 350 Tonnen Trag¬
fähigkeit 250,00 -4t
desgleichen bis 500 Tonnen Trag¬
fähigkeit 330,00 -4t
von größeren Schiffen für jede wei¬
teren 250 Tonnen Tragfähigkeit 80,00 -4t mehr

d ) von leeren Schiffen (außer Damp¬
fern ) und von Schiffen (außer
Dampfern ) , die , in den einzelnen
Hafenbecken nur von einer Stelle
zur andern geschleppt werden , zwei
Drittel der Sätze unter c ;

e) von Schiffen (äußer Dampfern ) , die
nur durch die Hafenbrücken geschleppt
werden , ein Drittel der Sätze unter c
für jede Brücke ;

f) von Baggern und anderen unter
a— c nicht aufgeführten Schwimm¬
körpern je 500,00 -4t

g) von Flößen für jede Floßtafel bis
zuj 8 Stammlängen und bis zu 4 Me¬
ter Breite oder bis zu 3 Stammlän¬
gen und 8 Meter Breite 500,00 -4t

Anmerkung !
Zum Hafengebiet im Sinne dieses Schlepptarifs

I wird für den Ruhrorter Hafen und den Ruhrorter
> Eisenbahnhafen die Strecke zwischen Haus Knipp
I und der Essenberger Fähre hinzugerechnet , für den
I Duisburger Hafen die Strecke zwischen der Essen -
I derger , und Werthauser Fähre , und für den Hoch-
> selber Hafen die Strecke zwischen der Werthauser
I Fähre und Rheinhausen .
I 2. Geht die Schleppkraft eines Fahrzeuges oder eines

sonstigen Schwimmkörpers einschließlich des Floß¬
holzes über das unter 1 bezeichnete Hafengebiet
hinaus , so ist für jede der nachstehend angege¬
benen Strecken , auch wenn sie nur teilweise durch¬
fahren wird , nochmals die Abgabe zu 1 zu ent¬
richten .
Diese Strecken sind !

von Uerdingen bis Friemersheim ,
von Friemersheim bis Rheinhausen ,
von Rhcinhausen bis zur Werthauser Fähre ,
von der Werthauser Fähre bis zur Essenberger

Fähre ,
von der Essenberger Fähre bis Haus Knipp ,

von Haus Knipp bis Alsum ,
von Alsum bis Walsum .

Die an einer dieser Strecken gelegenen Häfen gel¬
ten als zu dieser Strecke gehörig .

Für den durchgehenden Verkehr zwischen dem
Rhein und der Schleuse I des Rhein -Weser -Kanals ,
der dem Schleppmonopol unterliegt , gilt der
Schlepplohntarif für den Rhein -Weser -Kanal und
den Lippe -Kanal von Datteln bis Hamm .

Befreiungen .
Befreit sind :

1 . von allen Abgaben , abgesehen vom Kipp - und
Schleppgelde ! Fahrzeuge und sonstige Schwimm¬
körper einschließlich des Floßholzes sowie Güter ,
die Aufsichts - , Strombau - und sonstigen , zugleich
die Duisburg -Ruhrorter Hafenanlagen fördernden
Zwecken dienen ;

2 . vom Hafen -, Schutz- und Schleppgelde !
Boote , die zu anderen abgabepflichtigen Fahrzeu¬
gen gehören ;

3 . vom Hafen und Schutzgelde !
Fahrzeuge von weniger als 2 Tonnen Tragfähig¬
keit ;

4 . vom Hafen - und Ufergelde !
Fahrzeuge , die im Ruhrorter Eisenbahnhafen und
im Hochfelder Nordhafen <rmnd und Kies für die
Reichseisenbahnverwaltung löschen oder laden ;

5 . vom Hafengelde !
a ) Fahrzeuge , die unmittelbar aus einem der Hä¬

fen , für die dieser Tarif gilt , in einen der an¬
deren Häfen kommen und im ersteren das Ha¬
fengeld entrichtet haben ;

b ) im Ruhrorter Eisenbahnhafen Fahrzeuge , die
diesen nur der Verzollung wegen aufsuchen .

Anmerkung zu a .
Für Eüterdampfer und Schiffe mit Teilladungen ,

für die nach Ausnahme 2 zu I nicht das volle Ha¬
fengeld entrichtet wird , ist eine Nachzahlung bis zum
vollen Hafengeld zu leisten , falls nicht nachgewiesen
wird , daß sie in zwei Häfen zusammen nicht länger
als 72 Stunden verweilt und nicht mehr als
bezw . die Hälfte ihrer Tragfähigkeit an Gütern ge¬
löscht und geladen haben .

Die Befreiung tritt nur ein , wenn von dem zu¬
ständigen Revierbeamten auf der im ersten Hafen
erhaltenen Hafengeldquittung bescheinigt ist , daß
zwischen der Abfahrt in dem einen und der Ankunft
in dem anderen Hafen nicht mehr als 24 Stunden

stiegen .
6 . vom Ufergeld !

Getreide , daß nur zum Zwecke der Lüftung zwi¬
schen Magazin und Schiff hin - und herverladen
wird , wenn für dasselbe schon einmal Ufergeld
bezahlt worden ist .
Dieser -uarif tritt an Stelle des Tarifs vom 29 .

November 4921 und des 1 . Nachtrages zum Tarif
vom 24 . Februar 1922 mit Wirkung vom 1 . Juni
1922 in Kraft . I U 1484 .

Düsseldorf . 20 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

In Vertretung ! Putsch .
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Anhang mm Tarif .
Mr die in den staatlichen und stadtischen Häfen des
Hemeindebezirks Duisburg zu entrichtenden Ver¬

kehrsabgaben .
Zu den Häfen im Rheinstromgebiet , die hinsicht¬

lich der Hafen - (Schutz - ) geldentrichtung eine Gemein¬

schaft bilden und für die Anmerkung b zu Abschnitt
II des Tarifs in Betracht kommen, gehören : die Hä¬
fen zu Schierstein , Rüdesheim , Oberwesel , an der

, Loreley , zu St . Eoar , Oberlahnstein , Coblenz , Brohl ,
Oberwinter , Mülheim -Rhein , Schwelgern , Walsum ,
Orsoy , die staatlichen und städtischen Häfen zu Wesel
und Emmerich , der städtische Hafen zu Eleve , die

Wasserstraße zwischen Eleve und dem Rhein , und

zwar auf der Strecke von 1,777 km bei " Nellewardjen
zur Einmündung des Altrheins in den Rhein , so¬
wie der Altrhein zwischen dieser Wasserstraße und
dem Fährdamm bei Eriethausen , die staatlichen und
städtischen Häfen des Eemeindebezirks Duisburg , der
Rheinhafen des Steinkohlenbergwerks „Rheinpreu -

ßen " zu Homberg -Niederrhein , der städtische Hafen
zu Frankfurt a . M . , der Hafen zu Hanau und die
abgabepflichtige Lahnstrecke bei Niederlahnstein .
507 . Nebengebührentaris

für die Duisburger Hafeneifenbnhn .
(Beträge ausschließlich Verkehrssteuer .)

Die in 7° ausgedrückten Beträge beziehen sich auf
die jeweils geltende Hafenfracht .

I. Anschlußgcbühren .
Die Anschlußwerke haben außer der Hafenfracht

eine Anschlußgebührt zu zahlen , deren Höhe von
der Länge der Anschlußstrecke (von der Mitte des
Stationsgebäudes an der Straße „Zur Ackerfähre"

bis zur Mitte des Uebergabegleises des Anschluß¬
werkes gemessen) abhängig iit .

Hiernach beträgt die Änschlußgebühr :
1 . bei Entfernung bis zu 3 km . 16 X
2 . bei Entfernung über 3 bis 4 km . 20 7°
3 . bei Entfernung über 4 bis 5 km . 24 7°
4 . bei Entfernung über 5 bis 6 km. 28 7°
5 . und für jedes angefangene weitere km . 4 7° mehr .

Die vorstehenden Gebühren werden nur für die
beladenen Wagen erhoben , die Bewegung der leeren
Wagen erfolgt mit der Maßgabe unentgeltlich , daß
für leere Wagen , welche zur Beladung zugeführt ,
aber nicht innerhalb der bestimmten Beladungsfrist
beladen werden und daher leer zurückzuholen sind ,
außer dem Wagenstandgeld die Hafen - und Anschluß-
sracht zur Erhebung kommt.

II. Wiegegebühren .
Auf allen Waggonwagen der Hafeneisenbahn

und der Kipper werden für jeden beldden oder leer
verwogenen Wagen die tarifmäßigen Gebühren der
Reichsbahn erhoben .

III . Umstellgebühren .
1 . Für Umstellungen aus einem Sammel

gleis in ein anderes oder — vor der Be¬
reitstellung — nach einer anderen Lade¬

stelle desselben Hafenteils für jeden
Wagen IS X

2. desgl . vor der Bereitstellung vorgenom¬
mene Umstellung aus einem Hafenteil
in einen anderen für jeden beladenen
Wagen 2K X

3 . Für Umstellung nach erfolgter Bereitstel¬
lung nach einer anderen Ladestelle auch
innerhalb eines Hafenteils für jeden be¬
ladenen Wagen 200 X

4 . Für Umstellung eines aus einem Hafen¬
teil abgeholten und mit einer späteren
Bedienung wieder zugeführten beladenen
Wagens 200 X

5 . Für jeden während der Bedienung gestell¬
ten bezw. wieder zugestellten Wagen 10 X

6 . Für Benutzung eines Umgangs - (Fahr -)
Gleises zu Ent - oder Beladungen für je¬
den Wagen 25 X

7 . Für Abholung eines leer gestellten , aber
nicht beladenen Wagens 100 X

8 . Für besondere ( außerplanmäßige ) Zustel¬
lungen oder Abhalungen für jeden
Wagen 100 X

9. Für besondere Bedienungsfahrten (bei
mehr als 4 Magen in einer Fahrt ) für
jede Lokomotivstunde 400 X

10 . Für Aufstellung von Wagen , welche
ohne ordnungsmäßige Begleit¬
papiere eingetroffen sind , von den Fir¬
men nicht abgerufen , geweigert oder we¬
gen schlechter Ladung ausgesetzt wer¬
den für jeden Tag und Wagen 25 X

11 . Für jeden Wagen , der von der Firma
nicht rechtzeitig abgerufen , sondern von
einer Bedienung auf die folgende zurück¬
gestellt wird 5 X

12 . Für Löschung eines durch Selbstentzün¬
dung in Brand geratenen Wagens 400 X

13. Für Bauwagen sind dieselben Gebühren
zu entrichten , wie sie die Reichsbahn für
Locosendungen erhebt , zuzüglich der fest¬
gesetzten Hafenfracht .

14 . Bei Berechnung der Gebühren zu I bis
III werden die sich ergebenden Beträge
auf volle 50 Pfg . nach oben abgerundet .

Gültig vom 1 . Juni 1922.
Düsseldorf , 20 . Mai 1922 . I H 1482 .

Der Regierungspräsident .
In Vertretung : Putsch .

568 . Mit Genehmigung des Ministers für Handel
und Gewerbe und des Preußischen Finanzministers ,
sowie mit Zustimmung der Eisenbahndirektion Essen
sind die Hafenbahnfrachten in den Duisburg -Ruhr -
orter Häfen vom 1. Juni 1922 ab um 60 vom Hun¬
dert erhöht worden . Sie betragen demnach für den
Wagen statt 60 -4t vom 1 . Juni 1922 ab — 96 -4t.

Dusseldorf . 20. Mai 1922. I H 1485.
Der Regierungspräsident .

In Vertretung : Putsch.

vchrtftletrung : « mt- blattldell « ix» Bestenin » . — Druck : Buchdrucker«? Otto Fritz, Diillelvork OWRr r».
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Amtsblatt
v«

Regierung zu Düsseldorf .
Stück 21 . Düsseldorf . Samstag den 27. Mai 1922

Beilagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr . 43 und 44 und 21 der Sonderbeilage zum Oeffentlich . Anzeiger .

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 31 . Mai 1922 ,
mittags 12 Uhr , der Ämtsblattstelle zuzusenden .

Inhalt : Tarif für die Motorboot -Fähre Hamborn -Alsum -Baerl -Binsheim 189 , Rechnung über die
Witwen - und Waisenversorgungsanstalt für die Kommunalbeamten der Rheinprovinz für das Jahr
1919 189 , Losevertrieb 189 , Verlorene Führerscheine für Kraftfahrzeuge 189 , 194 , Lebensmittelpreise im
Monat April 19V , Enteignung 194 , Polizeiverordnung betreffend Auslandsverkehr 195 , Tarif für die
Fähre Orsop -Walsum 197 , Tarif für die Fähre Beek -Bislich 198 , Auslosung von Rentenbriefen 199 .

569 . I . Nachtrag
zum Tarif vom 19 . April 1922 b 3095 für die

Motorboot -Fähre Hamborn -Alsum -Baerl -
Binsheim .

Es sind zu entrichten für '
1 . Kinder unter 19 Jahren die Hälfte der Sätze un¬

ter a— c des Tarifs vom 19 . 4 . 22 . Kinder unter
4 Jahren sind frei , wenn sie keinen besondere .n
Sitzplatz einnehmen .

2 . Fahrscheinhefte (13 einfache Fahrten von Ham -
borm -Binsheim oder umgekehrt 39 -N .

3 . Ein Fahrrad 3 -4t .
4 . Kindersportwagen 1,59 -4t .
5 . Hund 1,59 -4t .
6 . Einfache Fahrt von oder zur Badeanstalt

a ) von Erwachsenen 1 -4t :
b ) von Schülern und Schülerinnen 9,59 -4t.
Coblenz , 15 . Mai 1922 . . b 3492 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Rheinstrombauverwaltung . )
Im Auftrage : Unterschrift .

579 . Die geprüfte Rechnung über die Witwen -
und Waisenversorgungsanstalt für die Kommunal¬
beamten der Rheinprovinz für das Rechnungsjahr
1919 liegt im hiesigen Stündehause , Zimmer 13 , vom
1 . Juni 1922 ab auf 4 Wochen zur Einsicht offen ,
was nach § 24 der Satzung der genannten Anstalt
hierdurch bekannt gegeben wird . I II 4462 V7.

Düsseldorf , 18 . Mai 1922 .
Der Landeshauptmann der Rheinprovinz .

Im Auftrage : (gez .) Westermann .

des Israelitischen Kinderheims in Köln , Lützow -
Straße 37, die Erlaubnis erteilt , zum Besten der in
dem Kinderheim untergebrachten jüdischen Kinder
im Jahre 1922 eine öffentliche Ausspielung von
Handarbeiten und Geschenken verschiedener Art zu
veranstalten und dib Lose bei den jüdischen Glau¬
bensgenossen innerhalb der Rheinprovinz zu ver¬
treiben . Es sollen 39 999 Lose zu 19 -4t vertrieben
und 3999 Gewinne im Gesamtwerte von 39 999 -4t
ausgespielt werden .

Düsseldorf . 19 . Mai 1922 . I La 4722 .
Der Regierungspräsident .

572 . Der dem Heinrich Weckauf in Frankfurt a .
M . geboren am 39 . August 1895 in Bremen dies¬
seits am 3 . 9 . 1929 erteilte Führerschein für Kraft¬
fahrzeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit
für ungültig erklärt . I 8 I Nr . 899/22 .

Düsseldorf , 18 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

573 . Der dem Gerhard Hiltgen in Duisburg , ge¬
boren am 17 . April 1886 in Duisburg - Meiderich
diesseit am 28 . 5 . 1914 erteilte Führerschein für
Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt . I 8 I Nr . 969/22 .

Düsseldorf , 17 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

574 . Der dem Karl Schrewe in Barmen , geboren
am 14 . Juli 1876 in Barmen diesseits am 4 . 4 . 1919
erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist abhan¬
den gekommen und wird hiermit für ungültig er¬
klärt . I 8 I Nr . 1442/22 .

571 . Der Oberpräsident in Coblenz hat durch Er - j Dsseldorf , 18 . Mai 1922 .
laß vom 2 . ds . Mts . L 2 Nr . 134 UI dem Vorstand Der Regierungspräsident .
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b?5 . Nachweisung des Durchschnitts der häufigsten Preise wichtiger Leben

4 5 6 7 8 9 10 12 ^ 13 14 16 16

5

Namen

der Notieruugsorte
und der

zugehörigen
Li eferungsverbände .

ll . Preise wichtiger Lebens - und Berpflegungsmittel

Hülsenfrüchte Etzkartoffeln Heu Stroh

Handel in größeren
Mengen

Kleinhandel
Handel in

gr . Mengen
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bürg , MülheimMuhr ,
Oberhansen , Dins -
laken , Hamborn )

Essen
( Kreise Essen St . u . L . )

Geldern
( Kreis Geldern )

M .-Gladbach
( ist kein Hauptmarktort )

Moers
(Kreis Moers )

Neuß
(Kreise M . Gladbach ,
St . u . L . , Grevenbroich ,
Rheydt . Neuß St . u . fl

Wesel
Kreis Rees )
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und Verpflegungsmittel im Regierungsbezirk Düsseldorf im Monat April 1922 .
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8 . Sonstige Warenpreise , die im Lause des obengenannten Monats ermittelt worden find .
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e Fleischpreise im Kleinhandel .

Namen
Schweine - Rind . Ochsen - Kuh - Kalb . Hammel - ^ Schweine -

Schmalz fleisch

Name

der Notierungsorte

und der

zugehörigen

Lieferungsverbände . ausländisches
(
Preßschmalz

)

inländischesBratfleisch
von

der

Keule

Kochfleisch

vom

Vordervierte

!
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vom

Bauch

usw

.
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Es kostet 1 kg in Pfennig

1 Eleve
(Kreis Eleve )

9000 9200 3000 8000 3000 3000 8000 3000 3000 3000 3000 7200 7200 8000 3000 7200 7200 7200

2 Crefeld
(Kreise Kempen , Cre -
feld -St . u . L .)

8400 9300 3000 7600 7000 — 8400 7.300 7400 7200 9000 3700 8300

3 Düsseldorf
(Kreise Düsseldorf - St .
u , L .)

9595 9930 8000 8000 8000 9200 9200 3800 3000 8000 8000

a

3400 7600 3300 3000 looav 9600 9600

4

5

6

7

8

9
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Duisburg
( Kreise Barmen , Len -
nep , Remscheid , So -
lingcn -Sr . u . L>, Elber -
feld , Mettmann , Duis¬
burg , Mühlheim -Ruhr ,
Oberhausen , Dins -
laken , Hamborn )

Essen
(Kreise Essen -St . u . L .)

Geldern
(Kreis Geldern )

M . Eladbach
( istkein Hauptmarktort )

Moers
(Kreis Moers )

Neuß
(Kreise M .- Gladbach ,
St . u . L . ,Greoenbroich ,
Rheydt,Neust - St . u . L .)

Wesel
(Kreis Rees )

3750

9600

9000

8300

9200

9600

ivsoo

11200

ivooo

8300

9600

9600

(8000

7300

9000

9600

7200

9400

3000

7800

8800

3000

7200

9400

3000

7300

3300

9200

7200

9600

9600

8000

3000

9000

9600

9400

9000

8000

3000

8300

1400

9400

8400

3000

3000

8300

9600

8400

8000

7800

9000

9400

7600

3000

7300

3300

9400

7200

3000

7300

3800

9200

3400

7200

7200

8400

8000

6000

9200

7200

7200

7200

3400

7600

6000

3000

8000

6L00

3000

4000

8000

6400

6600

8000

3300

roooo

8400

9000

10200

wooo

9600

3000

ivooo

8000

9000

9800

ivooo

8800

9000

loooo

7200

9000

9300

ivooo
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v . Eetreidepreise (Die unteren Preise für ausländische Waren )

inländ . geräuchert ,
roher Schinken

Weizen Roggen Futtergerste Hafer

<54

im

neznag

im

Knochen

° -
ZA AK N

« 95 55
e

ISISn
r«

gut Mittel gering gut Mittel gering gut Mittel gering gut Mittel gering

Es kosten je 100

M , P . jM P . !M . P, >M . P . jM . P . jM . P !M . P . !M . P M , P . !W . P . M . P . !M . P

lvvoo

9900

12000

10800

10000

14000

10400

10000

10000

10400

10800

11000

10400

14000

10400

12000

10400

10000

12700

12000

11600

10300

14000

9600

12000

10800

9600

10400

10000

10400

10400

11200

10000

10000

10400

3000

4550

S000

3200

3100

28 00

3600

4400

Anmerkung :

'
In Wesel kostete im obengenannten M ° nat 1 Liter Essig 250 1 Kilogramm Nierenfett

80 ^
Düsseldorf , den 15 . Mai 1922 . I Q 15H . Der Regierungs -Präsident .
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576 . Auf Antrag der Stadtgemeinde Remscheid hat der Regierungs -Präsident die Einleitung des

Verfahrens und Verhandlung über die gegen den Plan erhobenen Einsprüche für nachstehende , zur

Erweiterung des Viehwirtschaftsbetriebes der städtischen Krankenanstalten zu Remscheid erforderliche

Grundfläche angeordnet .

> > Brühe der zn
enteignenden
Grundfläche

s j qm

Aus der
Kataster -Parzelle

11 46

Flur Nr .

S6S/89

Kulturart
des

Grundstücks

Holzung und
Wiese

Bezeichnung der Eigentümer

Geschwister Wimber :
1 . Emilie , geb . Wimber , jetzt geschäfts -

lose Ehefrau des Zangenfabrikanten
Robert Plate

2 . Anna , geb . Winiber , jetzt geschäfts¬
lose Ehefrau des Meisters Ernst
Kampf

3 . Berta Wimber , jetzt Verkäuferin

Wohnort -

Remscheid ,
Solingerstr . 32

Barmen ,
Bismarekstr . 14

Remscheid ,
Lobornerstr . 2

Nachdem der Regierungs -Präsident mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Ver¬

fahrens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Ab¬

schätzung anberaumt auf Dienstag , den 13 . Juni 1922 , vormittags 1914 Uhr , an Ort und Stelle .
Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit aufge¬

fordert , ihre Rechte im Termine wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben

ohne ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren
verfügt werden wird . ^ Nr . 1.

Düsseldorf , 18 . Mai 1922 . - Der Enteignungs -Kommissar .
Dr . Vorster , Regierungs -Rat .

577 . Der dem Franz Hardt in Essen , geboren am
29 . Januar 1885 in Paterswalde , Krs . Wehlau .
diesseits am 11 . 10 . 1920 erteilte Führerschein für
Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt .

Düsseldorf . 18 . Mai 1922 . I 8 I Nr . 1580/22 .
Der Regierungspräsident .

578 . Der dem Franz Hense in Selbeck , geboren am
29 . Juni 1902 in Mülheim -Ruhr , diesseits am 18.
Dezember 1920 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . 18 1 Nr . 1433/22 .

Düsseldorf , 11 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

579 . Der dem Hugo Kahre in Neviges , geboren am
7 . Januar 1901 in Untensiebeneich . diesseits am 16 .
9 . 1921 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist
abhanden gekommen und wird hiermit für ungültig
erklärt . I 8 I Nr . 1156/22 .

Düsseldorf . 11 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

580 . Der dem Heinrich Krohn in Düsseldorf , ge¬
boren am 19 . Februar 1902 in Düsseldorf , diesseits
am - 19 . 6 . 1920 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . I 8 I Nr . 1142/22 .

Düsseldorf , 11 . Mai 1922 .
Der Regierungsprästdent .

581 . Der dem Adolf Meyer in Elberfeld , geboren
am 20 . April 1888 in Elberfeld , diesseits am 24 . April

1914 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist ab¬
handen gekommen und wird hiermit für ungültig
erklärt . I 8 I Nr . 814/22 .

Düsseldorf , 11 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

582 . Der dem Zakob Busch in Schiefbahn , geboren
am 24 . April 1877 in Neersen , diesseits am 25 . Ok¬
tober 1910 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge
ist abhanden gekommen und wird hiermit für un¬
gültig erklärt . 13 1 Nr . 965/22 .

Düsseldorf , 11 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

583 . Der dem Paul Brügge in Stolberg (Rhld . ) ,
geboren am 2 . September 1885 in Eoeffen , Kr . Wa¬
rendorf , diesseits am 5 . 7 . 1910 erteilte Führerschein
für Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt . 1 8 I Nr . 1257/22 .

Düsseldorf . 11 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

584 . Der dem Heinrich Jötten in Elberfeld , gebo¬
ren am 3 . September 1868 in Styrum , diesseits am
22 . 12 . 1913 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge
ist abfanden gekommen und wird hiermit für ungül¬
tig erklärt . I 8 1 Nr . 1230/22 .

i Düsseldorf , 11 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

>535 . Der dem Richard Weimer in Elberfeld , ge¬
boren am 8 . Mai 1898 in Elberfeld , diesseits am 9.

>11 . 1920 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist



abhanden gekommen und wird hiermit für ungültig
erklärt . I 8 I Nr . 1229/22 .

Düsseldorf . 11 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

586 . Polizeiverordnung .
In Ausführung der Verordnung des Reichs -

ministers des Innern betreffend Zuwiderhandlun¬
gen gegen die Paßvorschriften vom 21 . Mai 1919
(REBl . S . 47V ) und der Verordnung des Reichsprä¬
sidenten betreffend anderweite Regelung der Paß¬
pflicht vom 16 . Juni 1919 (REBl . S . 516 ) erlasse
ich auf Grund der 88 12 und 16 des Gesetzes über
die Polizeiverwaltung vom 11 . März 183V (ES . S .
263) sowie der 8 137 -und 139 des Landesverwal¬
tungsgesetzes (ES . S . 193 ff . ) und zwar , da ein Fall
vorliegt , welcher keinen Aufschub zuläßt , vor Einho¬
lung der Zustimmung des Bezirksausschusses im Ein¬
vernehmen mit dem Präsidenten des Landesfinanz¬
amtes in Düsseldorf für den Personengrenzverkehr
zwischen dem linksrheinischen Teil des Regierungsbe¬
zirks Düsseldorf einschließlich des Rheinstromes
einerseits und dem Königreich der Niederlande an¬
dererseits nachstehende Verordnung :

I. Allgemeine Bestimmungen für den Auslands¬
verkehr .

8 1 -
Wer das Reichsgebiet verläßt , oder wer aus dem

Auslande in das Reichsgebiet eintritt , ist verpflich¬
tet , sich durch einen Paß über seine Person auszu¬
weisen .

Der Paß bedarf vor dem jedesmaligen Erenzüber -
tritt des Sichtvermerks der zuständigen deutschen
Behörde . (Verordnung vom 1v . Juni 1919 8 1 .)

- 8 2 .
Jeder Ausländer , der sich im Reichsgebiet aufhält ,

ist verpflichtet , sich durch einen Paß über seine Per¬
son auszuweisen . (Verordnung vom 1v . Juni 1919
8 2) .

Auf Grund der Note der Rbeinland -Kommission
vom 4 . 6 . 1921 (Nr . 354 -, ) ist die Anwendung der
88 1 und 2 der Deutschen Verordnung vom 1v.
Juni 1919 (REBl . S . 516 ) , betreffend Aenderung
der deutschen Verordnung vom 21 . Juni 1916 über
die Regelung der Paßpflicbt nicht anwendbar auf die
Streitkräfte der Alliierten und Assoziierten Mächte ,
auf die ihnen zugeteilten Personen , denen die kom¬
mandierenden Generale der Armeen einen jederzeit
widerruflichen Paß erteilt haben , noch auf irgend
einen Staatsangehörigen einer der alliierten Mächte ,
welcher von den genannten Streitkräften angestellt
ist oder sich in ihren Diensten befindet , noch auf die
Mitglieder der Rheinland -Kommission oder ihre Fa -
Inilien , noch auf einen Staatsangehörigen einer
der alliierten Mächte , der sich in ihren Diensten be¬
findet , noch auf die Familie der letzteren .

Die Bestimmungen sind ebensowenig anzuwenden ,
auf die Untertanen der Nationen , deren Truppen
an der Besetzung teilnehmen . Diese Personen können

in das besetzte Gebiet einreisen gegen Vorzeigung
eines Passes oder eines einfachen Eeleitscheines der
ihnen von ihren heimatlichen Behörden ausgestellt
wird .

8 3 -
Für die Ausstellung der Pässe und Sichtvermerke

bleiben die bisher gültigen Bestimmungen , insbeson¬
dere die Bekanntmachung vom 24 . Juni 1916 betref¬
fend Ausführungsbestimmungen zu der Paßvcrord -
nung vom 21 . Juni 1916 (RGBl . S . 6V1) in Kraft .

8 4.
Sonderbestimmungen , die für besondere Arten von

Reisenden , z . B . Kinder unter 12 Jahren , Ferien¬
kinder usw getroffen sind , bleiben unberührt .

II . Kleiner Erenzverkehr .
8 5 .

Bewohner niederländischer Erenzbezirke können ,
wenn sie von dort aus in deutschen Grenzbezirken
beruflich tätig sein wollen , die Vergünstigung erlan¬
gen , zu wiederholten Ueberschreiten der Grenzen zu¬
gelassen zu werden , ohne daß sie jedesmal eines kon-
sulatrischen Sichtvermerks auf ihrem Passe bedürfen .

8 6.
Wer sich die Vergünstigung aus 8 5 verschaffen

will , muß einen Auslandspaß haben , und ihn dem
zuständigen deutschen Konsulat mit dem Antrage

auf Erteilung eines Dauer -Sichtvermerks vorlegen .
Hierbei ist der Nachweis zu erbringen , daß und wo

der Paßinhaber eine feste Berufstätigkeit ausübt
oder ausüben wird .

Angestellte und Industriearbeiter haben eine po¬
lizeilich beglaubigte Bescheinigung des Arbeitgebers
über das Angestellten - oder Ärbeitsverhältnis und
dessen voraussichtliche Dauer beizubringen .

8 7 .
Auf Grund des vom zuständigen deutschen Konsu¬

lat erteilten Dauer -Sichtvermerks stellen die für den
linksrheinischen Teil des Regierungsbezirks Düssel¬
dorf zuständigen Paßbehörden (Landratsämter ) nach
Einziehung der erforderlichen Erkundigungen sofern
keine Bedenken vorliegen , eine Durchlaßkarte aus .

8 8-
Paß - und Durchlaßkarte berechtigen alsdann den

Inhaber während der Geltungsdauer die in der
Karte und im Sichtvermerk des Passes angegebenen
Grenzübergangsstelle wiederholt zu überschreiten .

8 9-
Wer auf eine solche Durchlaßkarte zum ersten

Male in den Regierungsbezirk Disiseldorf einreist , hat
sich unverzüglich spätestens , aber binnen acht Stun¬
den bei der Ortspolizeibehörde , die für den in dem
Sichtvermerk des Passes angegebenen Zielort zustän¬
dig ist , unter Vorlegung des Passes und der Durch¬
laßkarte persönlich zu melden .

Die erfolgte Meldung wird im Passe vermerkt .
8 16-

Der Arbeitgeber im Erenzbezirk hat bei der Po¬
lizeibehörde unverzüglich Anzeige zu erstatten , wenn



der Angestellte oder Arbeiter die Arbeit nicht auf¬
nimmt oder aus der Arbeit wegbleibt oder wenn das

Anstellungs - oder Arbeitsverhältnis sonst sein Ende

erreicht . Diö Polizeibehörde macht ihrerseits der Paß¬

zentrale Mitteilung .
8 11-

Die Arbeitgeber im Erenzbezirk sind der Paßzew
trale und der Polizeibehörde zur Auskunft über die

von ihnen beschäftigten ausländischen Angestellten
und Arbeiter verpflichtet .

8 12 .
Bewohnern des deutschen Grenzbezirkes , die im

niederländischen Grenzbezirke beruflich tätig sein wol -

.len oder aus Familien - oder Geschäftsrücksichten die

deutsch -niederländische Grenze wiederholt überschrei¬
ten wollen , kann von den Paßbehörden auf Grund
eines Passes eine Durchlaßkarte ausgestellt werden ,
die in Verbindung mit dem Paß zu wiederholten
Grenzübertritt berechtigt . Die Paßbehörde vermerkt

aus dem Passe , welche Durchlaßkarte dazu gehört .
Eines Sichtvermerkes bedarf es in solchen Fällen
nicht .

8 13-

Durchlaßkarten (K7 und H 12) können auf die

Dauer von drei Monaten ausgestellt werden . Nach
Ablauf dieser Zeit kann ihre Geltung verlängert
werden und zwar wiederholt , aber nur immer auf

höchstens drei Monate .
8 11-

Für die erstmalige Ausstellung einer Durchlaßkarte
ist eine Gebühr von 10 Mark — bei Erenzübertritt
zu gewerblichen Zwecken 20 Mark — für eine Ver¬

längerung und Ausstellung einer neuen Durchlaß¬
karte eine Gebühr von 5 Mark , bei Erenzübertritt
zu gewerblichen Zwecken 15 Mark im voraus zu ent¬

richten . Die Gebühren fließen zur Staatskasse .
8 IS .

Außer mit dem Ablauf der Geltungsdauer verliert
die Durchlaßkarte ihre Gültigkeit , wenn der Inhaber
seine Arbeits - oder Beschäftigungsstelle wechselt , oder

seine Berufstätigkeit aufgibt .
Sie kann jedoch den eingetretenen Verhältnissen

entsprechend umgeschrieben werden , wenn der In¬
haber nur den Arbeitgeber oder nur den Arbeitsort

wechselt . Wechselt er beides , so bedarf es stets der

Ausstellung einer neuen Karte . Bei Ausländern ist
in diesem Falle auch ein neuer Sichtvermerk erfor¬
derlich . i

Die Paßbehörde kann eine ungültig gewordene
Durchliaßkarte , sofern keine Umschreibung stattfindet ,
zur Ausreise für gültig erklären .

8 16-
Die vorstehenden Vorschriften (Z 5 bis 15) . können

nach Ermessen der Paßbehörde auch auf solche Be »

wohner des Erenzbezirkes angewandt werden , welche
die Grenze zum Kirchen - oder Schulbesuch überschrei¬
ten wollen .

8 17-
Als Grenzbezirk im Sinne der § § 5 und 12 wird

bestimmt :
a ) auf niederländischer Seite : Das Gelände östlich

der Linie Arnheim — Valburg — Benningen —

Erave — Mill — Nenray — Horst — Sevenum
— Masbree — Helden — Neer .

b) auf deutscher Seite : Das Gebiet westlich der

Linie Emmerich , Eleve — der Eisenbahnstrecke

folgend bis Pont — Hirsbeck — Vreyell —

Brtiggcn .
8 18-

Bewohner des niederländischen und deutschen
Grenzbezirkes (K 17) , die zu beiden Seiten der Grenze
Ackerland , Wiesen oder Waldbesitz haben , und deren

Angestellte haben im Falle des Bedürfnisses , sofern

gegen ihre Zuverlässigkeit im polizeilichen und Zoll¬

interesse keine Bedenken bestehen zur Bewirtschaftung
der Ländereien und Einbringung der Erzeugnisse auf
Grund eines Ausweisscheines die Erlaubnis , die

deutsch - niederländische Grenze außerhalb der Grenz¬
übergangsstellen zu überschreiten .

8 19 -
Die Ausfertigung der Ausweisscheine für die im

Z 18 genannten Personen erfolgt durch die deutsche

Polizeibehörde . Zuständig ist die Polizeibehörde , in

deren Bezirk die auf der deutschen Seite bewirtschaf¬
teten Grundstücke liegen .

Die niederländischen Grenzbewohner , welche die

Vergünstigung erhalten wollen , müssen im Besitze
eines niederländischen Passes sein . Jedoch ist ein

Sichtvermerk (ausländischer oder inländischer ) nicht
erforderlich .

In jedem Falle ist der Erenzübertritt für den In¬
haber eines Ausweisscheines nur an einer (z . B .

nach Grenzsteinen ) bestimmten Stelle bezw . an meh¬
reren bestimmten Stellen zulässig , deren Angaben
auf dem Scheine vermerkt werden muß .

III . Erenzschiffsverkehr auf dem Rhein .
8 20 .

Schiffer , (Schiffsführer , Schiffsmannschaft , sowie
sonstige Schiffsangestellte ) und ihre auf den Schiffen
wohnenden nächsten Angehörigen , die von den Nie¬
derlanden oder von Deutschland aus den Rhein be¬

fahren wollen , können die Vergünstigung erlangen ,
zu wiederholter (Berg - und Tal -) Fahrt über die

deutsch -niederländische Grenze zugelassen werden , ohne
daß sie jedesmal eines Sichtvermerkes auf ihrem
Passe bedürfen .

8 21 .
Wer sich die Vergünstigung des § 19 verschaffen

will , muß einen Auslandspaß haben und einen
Dauer -Sichtvermerk nachsuchen . , Zuständig für die

Erteilung des Sichtvermerkes ist die Sichtvermerks¬
behörde für Schiffliegestelle , von der aus der Paß¬
inhaber seine Fahrt antreten oder fortsetzen will .

8 22.
Auf jedem Schiffe , das zu Fahrten auf dem

Rhein über die deutsch -niederländische Grenze benutzt



werden soll oder benutzt wird , ist vom Schiffsfüh¬
rer , im Behinderungsfalle von seinem Vertreter ,
über die im Z 26 genannten Personen eine Liste
(Schiffsliste ) in doppelter Ausfertigung zu führen .

In der Liste müssen Namen , Alter , Geburtsort und
Tag , sowie die Staatsangehörigkeit , gegebenenfalls
auch die frühere Staatsangehörigkeit dieser Personen
wahrheitsgemäß angegeben und deren eigenhändige
Unterschrift enthalten sein . Kinder unter 12 Jahren
sind, obwohl sie keines Passes bedürfen , in der Schiffs¬
liste mit aufzuführen . Jede Aenderung in dem Be¬
stände , der sich auf dem Schiffe aufhaltenden Personen
ist sofort in die Schiffsliste einzutragen .

§ 23 .
Paßinhaber haben der Rheinlandüberwachungs¬

stelle in Emmerich , sowie den Polizeibehörden (ein¬
schließlich stellvertretender Grenzkommissar ) und zu¬
ständigen Polizeibeamten , ferner zur Eintragung in
die Schiffsliste dem Führer der Liste , über ihre Person
und ihre sonstigen persönlichen Verhältnisse , insbeson¬
dere ihre Staatsangehörigkeit , früheren Aufenthalt
und bisherige Beschäftigung , wahrheirsgerreue An¬
gaben zu machen , sowie auch ihre Pässe und Ecküffs -
listen auf Erfordern vorzulegen .

Z 24 .
Die Besatzung sämtlicher Schiffe , sowie die Schiffs¬

papiere , Raume , Ladung und Einrichtung der zu
Berg und Tal fahrenden Schiffe werden bei der
Nheinllberwachungsstelle in Emmerich einer Durch¬
suchung unterzogen . Die Schiffer haben diesem
Zwecke bei der Ueberwachungsstelle die Fahrt zu
unterbrechen . Bei dem Eingang der Schiffe aus
den Niederlanden darf niemand das Schiff verlassen
und an Land gehen , bevor die Durchsuchung beendet
ist . Bei dem Ausgang nach den Niederlanden müs¬
sen die Schiffe nach Beendigung der Durchsuchung
sofort ausfahren und es darf sich niemand mehr
an Land begeben .

s 25 .
Der Reiseverkehr zu Schiff ist nur den von der

Schiffahrtsbehörde zur Persdnenbeförderung zuge¬
lassenen Fahrzeugen gestattet .

IV . Grenzübergangsstellen und Dienststunden .
8 26 .

Die Grenze darf vorbehaltlich der Bestimmungen
der §§ 18 und 19 nur an folgenden Grenzübergangs¬
stellen überschritten werden :

1 . in Bimmen auf der Landstraße Cleve -Millingen ,
2. in Zyfflich bei der Thornschen Schleuse und auf

dem Wege Zyfflich -Leuth ,
3 . in Niel auf dem Wege Niel -Leuth ,

4 . in Wyler auf der Straße Cleve -Nymwegen (Stra¬
ßenbahn ) ,

5 . in Wyler auf den Wegen Wyler -Eroesbeck und
Wyler -Berg en Dal ,

6 . auf dem Erenzbahnhof Cranenburg mit allen
die Grenze passierenden Zügen ,

7 . in Cranenburg auf dem Wege Cranenburg -
Eroesbeck ,

8 . in Erafenwegen auf dem Wege Erafenwegen -
Eroesbeck , ch

9 . in Erunewald auf dem Wege Erunewald -
Gennep ,

1V . in Hommersum auf dem Wege Hommersum -
Heyen .

11 . auf dem Erenzbahnhof Hassum mit allen die
Grenze passierenden Zügen ,

12 . bei Terporten auf dem Wege Hassum -Siebenge -
wald ,

13 . bei Eaesdonk auf den Wegen Gaesdonk -Afferden
und Eaesdonk - Vergen ,

14 . bei Wemb Bruchstraße -Well '
sche Hütte ,

15 . bei Twisteden auf den Wegen Twisteden -Ham -
mert und Twisteden -Wellerloi ,

16 . bei Walbeck auf dem Wege Uelbeck- Arcen ,
17 . auf "dem Erenzbahnhof Kaldenkirchen mit allen

die Grenze passierenden Zügen ,
18 . bei - Kaldenkirchen auf den Straßen Kaldenkir -

chen-Venlo und Kaldenkirchen Tegele
'n ,

19 . bei Brüggen auf der Straße Brüggen -Roermond ,
26 . für den Schifsverkehr auf dem Rhein ist der

Erenzübertritt bei Emmerich zugelassen .
Für die Grenzübergangsstellen auf den Landwe¬

gen werden die Stunden von 4 Uhr vormittags bis
16 Uhr nachmittags als Dienststunden festgesetzt . Auf
dem Rhein kann die Grenze zu allen Tages - und
Nachtzeiten überschritten werden .

Zur Ausübung der Paßkontrolle werden die an der
Grenze tätigen Zollbeamten bis auf weiteres hilfs¬
weise herangezogen . Bei den ihnen hiernach über¬
tragenen Befugnissen haben sie die Rechte der Lan -
despolizeibeamten .

V . Strafbestimmungen .
§ 27 .

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser
Bekanntmachung wetden soweit nicht nach den all¬
gemeinen Strafgesetzen eine schwerere Strafe ver¬
wirkt ist , auf Grund der Verordnung betreffend
Strafbestimmungen für Zuwiderhandlungen gegen
die Paß Vorschriften vom 21 . Mai 1919 (Neichsg .-
Vl . S . 476 ) in Verbindung mit dem Reichsgesetz
vom 21 . 12 . 1921 (REBl . S . 1664 ) mit Geldstrafe
bis zu 15 666 Mark oder mit Haft oder mit Gefäng¬
nis bis zu einem Jahre bestraft .

H 28.
Diese Anordnung tritt mit dem auf die Ausgabe

des sie veröffentlichenden Amtsblattes folgenden
Tage in Kraft .

Düsseldorf . 4 . April 1922 . I Oa 3223 .
Der Regierungspräsident .

I . V . : Tiemann .
587 . Tarif

für die Fähre Orsoy -Walsum .
Es sind zu entrichten ab sofort : Fähr -
I . Von Personen einschließlich der Traglast geld

die nicht den Platz für 1 Person einnimmt :
1 . In Nachen oder auf Schalden :
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a) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede
Person
aber mindestens zusammen
ür eine besondere unverzügliche Ueber -

3
24

b)
ahrt mittels Nachens , welche auf Ver¬

fangen geschehen muß , für jede Person
bei Tag 8 ^ bei Nacht (nach 12 Uhr )
24 . -N , von den überzusetzenden Perso¬
nen zusammen wenigstens :
bei Tag
bei Nacht (nach 12 Uhr )
wenn die Abgabe , nach dem Satze zu 1 a
von den einzelnen erhoben , nicht mehr
beträgt .

2 . Auf Dampf - oder Kraftboten , für jede
Person einschließlich der Traglast :
a ) für 1 Person
b) für 1 Fahrrad

Anmerkung : Kinder unter 4 Iahren sind
abgabenfrei , sofern sie eixien besonderen
Sitzplatz nicht einnehmen .

II . Von Tieren :
a ) für ein Pferd oder Maultier
b ) für ein Stück Rindvieh oder einen Esel
c) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein ande¬
res Stück kleines Vieh

d) für Federvieh , für jede angefangenen
19 Stück
Anmerkung : Für Tiere , die auf Fuhr¬

werken befördert werden , wird eine beson¬
dere Abgabe nicht erhoben .

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für die

dazu gehörenden Personen nach I 1 und für
das Gespann nach II :
a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe

zusätzliche Bestimmung 3) oder ein als

Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk
für Lokomobilen , Dampfmaschinen und

sonstige schwere Fuhrwerke je
b) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬

wie für einen leeren oder zum Trans¬

port von Personen benutzten Personen¬
wagen , für Marktfuhrwerk , Schlitten ,
Leichenwagen und sonstiges leichtes
Fuhrwerk je

c) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , einen
Kinderwagen , einrädrigen Handkarren ,
Handschlitten , auch beladen , sowie für
die unbeladenen Fuhrwerke der folgen¬
den Abteilung je

d) für einen Handkarren oder Handwagen
anderer Art oder für einen Eselskarren
beladen

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach I 1 :

a ) für Personenwagen mit mehr als vier

24
72

15
15

10

10

30

25

3

10

4V
50

4V
50

30
35

10

Sitzplätzen und für beladene Lastwagen :
mit Gummireifen
ohne Gummireifen

b) für Personenwagen mit vier oder weni¬

ger Sitzplätzen und für unbeladene Last¬
wagen mit Ausnahme der unter c ge¬
nannten Wagen für landwirtschaftliche
Betriebszwecke :

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

c) für unbeladene Lastwagen , welche land¬
wirtschaftlichen Betriebszwecken dienen :

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

d) für Kraftfahrräder :
für jeden Sitz

Anmerkung zu IV . Als Sitzplätze gel -
' ten nur die dauernd eingebauten festen Sitz¬

gelegenheiten . einschließlich des Sitzes für
den Wagenführer .

V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬

genständen wird die Abgabe erhoben , welche
die Personen , Tiere oder das Fuhrwerk
treffen würde .

VI . Arbeitskarten :
1 . Arbeiterfährheftchen für 1 Person (20

Fahrten )
2 . Arbeiterfährheftchen für 1 Person und

Fahrrad (20 Fahrten )
VII . Die gewöhnlichen (fahrplanmäßigen ) Ueber -

fahrtszciten und die Nachtzeiten sind an den

Fährstellen bekannt zu machen .
Die zusätzlichen Bestimmungen des Tarifs vom 22 .

Oktober 1920 (b:' 3609 ) bleiben bestehen .
Coblenz , 13 . Mai 1922 . b . Nr . 3608 .

Der Ober -Präsident der Nheinprovinz .

(Chef der Rheinstrombau -Verwaltung .)
Im Auftrage : Unterschrift .

588 . Tarif
für die Fähre Beek -Bislich .

Es sind zu entrichten ab sofort : Fähr -

I . Von Personen einschließlich der Traglast geld

die nicht den Platz für 1 Person einnimmt : F

1 . In Nachen oder auf Schulden :
a) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person
aber mindestens zusammen

b) für eine besondere unverzügliche Ueber¬

fahrt mittels Nachens , welche auf Ver¬

langen geschehen muß , für jede Person
bei Tag 8 -ll , bei Nacht (nach 12 Uhr )
24 -ll ,

"
von den überzusetzenden Perso¬

nen zusammen mindestens :
bei Tag
bei Nacht (nach 12 Uhr )
wenn die Abgabe , nach dem Satze zu 1 a
von den einzelnen erhoben , nicht mehr
beträgt .
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2 . Auf Dampf - oder Kraftboten , für jede
Person einschließlich .der Traglast :
a ) für 1 Person
b) für 1 Fahrrad

Anmerkung : Kinder unter 4 Jahren sind
abgabenfrei , sofern sie einen besonderen
Sitzplatz nicht einnehmen .

II . Von Tieren :
a) für ein Pferd oder Maultier
b) für ein Stück Rindvieh oder einen Esel
c) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein ande¬
res Stück kleines Vieh

d) für Federvieh , für jede angefangenen
18 Stück
Anmerkung : Für Tiere , die aus Fuhr¬

werken befördert werden , wird eine beson¬
dere Abgabe nicht erhoben .

HI . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für die
dazu gehörenden Personen nach I 1 und für
das Gespann nach II :
a) für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe

zusätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk
für Lokomobilen , Dampfmaschinen und
sonstige schwere Fuhrwerke je

b) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie für einen leeren oder zum Trans¬
port von Personen benutzten Personen¬
wagen , für Marktfuhrwerk . Schlitten ,
Leichenwagen und sonstiges leichtes
Fuhrwerk je

c) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , einen
Kinderwagen , einrädrigen Handkarren ,
Handschlitten , auch beladen , sowie für
die unbeladenen Fuhrwerke der folgen¬
den Abteilung je

d) für einen Handkarren oder Handwagen
anderer Art oder für einen Eselskarren
beladen

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach I 1 :
a) für Personenwagen mit mehr als vier

Sitzplätzen und für beladene Lastwagen :
mit Gummireifen
ohne Gummireifen

b) für Personenwagen mit vier oder weni¬
ger Sitzplätzen und für unbeladene Last¬
wagen mit Ausnahme der unter c ge¬
nannten Wagen für landwirtschaftliche
Betriebszwecke :

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

c) für unbeladene Lastwagen , welche land¬
wirtschaftlichen Betriebszwecken dienen :

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

d) für Kraftfahrräder :
für jeden Sitz

15
15

10

10

Anmerkung zu IV . Als Sitzplätze gel¬
ten nur die dauernd eingebauten festen Sitz¬
gelegenheiten , einschließlich des Sitzes für
den Wagenführer .

V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben , welche
die Personen , Tiere oder das Fuhrwerk
treffen würde .

VI . Arbeitskarten :
1 . Arbeiterfährheftchen für 1 Person (2V

Fahrten )
2 . Arbeiterfährheftchen für 1 Person und

Fahrrad (20 Fahrten )
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VII . Die gewöhnlichen (fahrplanmäßigen ) Ueber¬

fahrtszeiten und die Nachtzeiten sind an den
Fährstellen bekannt zu machen.

Die zusätzlichen Bestimmungen des Tarifs vom 10 .
Dezember 1921 b . 5795 bleiben bestehen.

Coblenz. 13 . Mai 1922 . b . Nr . 3608.
Der Ober -Präsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombau -Verwaltung .)

Im Auftrage : Unterschrift .

zg Bekanntmachungen anderer Behörden .

589 . Bei der heutigen Auslosung von Renten¬
briefen zum 1 . 10 . 1922 sind folgende Nummern ge¬
zogen worden :

der Provinz Westfalen und der Nheinprovinz .
a) zu 4 Prozent Buchst. ^ —v .

Bchst . ^ zu 3000 °4l oder 1000 Tl . Nr . 361 444
2475 607 3981 4519 649 720 5031 061 316 460 588
610 720 6434 480 540 571 612 750 752 852 896
7054 081 097 128 170 191 404 463 473 636 734 754

3 769 866 878.
I Bchst . 6 zu 1500 -II oder 500 Tl . Nr . 932 1054
!961 981 2178 793 957 3003 036 071 079 181 210 229

10 270 286 398.
Bchst . O zu 300 oder 100 Tl . Nr . 1510 2571

750 3237 507 530 785 833 4695 720 5518 7395 609
8167 273 780 851 9199 718 10424 456 539 742 844
12116 351 490 597 614 634 817 992 13137 177 435

40 698 729 941 14033 138 284 318 374 441 704 901

30 16010 262 310 325 463 544 639 696 713 757 818
16125 279 315 493 650 691 704 774 855 17136 241
531 603 683 938 963 996 18402 697 704 770 938
19083 136 407 538 554 576 598 622 661 725 758
850 925 29134 179 245 34 .

" 356 376 391 405 433
435 455 561 613 659 .

Bchst . I) zu 75 -K oder 25 Tl . Nr . 1513 3207 924
998 4736 5767 897 6315 633 8179 239 487 691
9180 962 19170 193 249 324 11055 220 369 842 936
967 12057 080 106 157 164 255 316 343 442 484 555
576 643 807 13036 050 292 510 581 588 634 804
862 951 14115 280 373 595 641 15039 170 187 263
439 523 541 719 760 821 16051 070 506 622 726 815

10 904 17002 18049 161 229 497 660 691 884 903 945

40
50

30
35
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19019 058 078 121 236 273 325 439 591 617 626 686
697 870 942 978 20000.

b) zu 3 ^ Prozent Bchst. L—P .
Bchst . L zu 3000 .11 Nr . 152 183 230 331 353 389

399 433 446 470 556 583 594 596 639 640 686 710
798 803 826 870 909 1041 069 083 .

Bchst . M zu 1500 M Nr . 48 84 104 106 152 281
337 350 .

Bchst . N zu 300 -A Nr . 3 63 95 137 152 219 278
334 350 362 400 442 467 473 475 491 513 594 611
639 664 709 723 728 786 861 894 971 1077 087 115
199 317 428.

Bchst . O zu 75 Nr . 3 9 180 203 265 308 331 399
416 452 473 508 612 730 736 770 771 793 796.

c) zu 4 Prozent Bchst. AA—DD.
Bchst . AA zu 3000 ^ Nr . 39 165 166 200 213 236
Bchst . BB zu 1500 -4t Nr . 8 67 78 .
Bchst . CC zu 30» °4t Nr . 18 28 113 128 206 207

216 224 .
Bchst . DD zu 75 ^tt Nr . 37 119 .
Die ausgelosten Nentenbriefe , deren Verzinsung

vom 1 . 10 . 1922 ab aufhört , werden den Inhabern
mit der Aufforderung gekündigt , den Kapitalbetrag
gegen Rückgabe der Rentenbriefe mit den dazu ge¬
hörigen .nicht mehr zahlbaren Zinsscheinen en

zu a) nur Erneuerungsschein der Reihe 9,
zu b ) Reihe 4 Nr . 15—16
zu c) Reihe 2 Nr . 12—16
nebst Erneuerungsscheinen

vom 1 . 10. 1922 ab bei den Rentenbankkassen hier
oder in Berlin C , Klosterstraße 76 , 1 . Etg . , oder der
Preußischen Staatsbank (Seehandlung ) in Berlin
W . 56 , Markgrafenstraße 46a , vormittags von 9
bis 12 llhr in Einpfang zu nehmen . Der Wert der
etwa fehlenden Zinsscheinen wird in Abzug ge¬
bracht .

Die Einlieferung der gekündigten Rentenbriefe
kann zum Fälligkeitstage auch durch die Post porto¬
frei erfolgen , worauf der Gegenwert in der bean¬
tragten Weise auf Gefahr und Kosten des Empfän¬
gers übermittelt wird .

Ferner sind seit 2 Jahren und länger die nach¬
stehenden! Rentenbriefe rückständig:

Provinz Westfalen und der Nheinprovinz :
a) Bchst . D Nr . 15205 seit 1 . 4 . 12 .
b) Bchst . C Nr . 3007 15493 15494 , Bchst . D Nr .

8909 16502 19866 seit 1 . 4 . 15 .
c) Bchst . C Nr . 3008, Bchst . D Nr . 18220 19856 seit

1 . 10 . 15 .
d) Bchst . A Nr .3233 7291 , Bchst . C Nr . 6267 7032

15987 18713, Bchst . D Nr . 13607 14590 17052
18740 19122 seit 1 . 4 . 16 .

e) Bchst . C Nr . 6407 10855 18196, Bchst . - D Nr .
16628 19764 seit 1 . 10 16 .

f) Bchst . A Nr . 2753 6554 6909, Bchst . B Nr . 2159.
Bchst . C Nr . 18336. Bchst . D Nr . 928 18403 seit
1 . 4 . 17 .

g) Bchst . C Nr . 2974 . Bchst . D Nr . 12512 14792
20020 seit 1 . 10 . 17 .

h) Bchst. A Nr . 4372 6410 7599, Bchst . C Nr . 2793
6402 7807 14246 14985 18240 18662 20441.
Bchst . D Nr . 6309 11077, 16042 16503 17585 19467
seit 1 . 4 . 18 .

i ) Bchst . C Nr . 2376 8060 20484, Bchst . D Nr . 34»
16507 feit 1 .10 . 18.

k) Bchstl A Nr . 6584 7408, Bchst . C Nr . 8267 10927
14730 15295 15755 16961 18280, Bchst . D Nr .
9927 11225 14024 19975 20012 seit 1 . 4 . 19 .

l ) Bchst . A Nr . 2008 6561 6929 7323 7360 7456.
Bchst . C Nr . 5965 6611 7908 11987 12054 13536
13553 14524 15782 15783 16479 17069 17428
18300 19270 19686 20600 20627 20761, Bchst . D
Nr . 8508 10645 12911 14474 15553 17918 18086
19095 19359 seit 1 . 10 . 19 .

m) Bchst . A Nr . 7674, Bchst . B Nr . 2765, Bchst . C
Nr . 1345 7597 12605 14035 14037 16949 18301
19895 20523 20586 20722, Bchst . D Nr . 3781 7515
12881 15588 17423 18336 19822 19827 seit 1 . 4 . 20.

n ) Bchst . A Nr . 6526 6738 7012 7842, Bchst . B Nr .
2521 , Bchst . C Nr . 7103 8389 10575 14201 14221
15597 15769 16876 17097 17100 18649 19146
20027 20169, Bchst . D Nr . 582 2369 360» 6762
10989 13575 14038 14611 15122 15185 15705
16872 17214 17462 17720 17757 18464 18493
18850 19223 19796 seit 1 . 10 . 20 .

o) Bchst . P Nr . 369 seit 1 . 4 . 16 .
pf Bchst . L Nr . 892 seit 1 . 4 . 17,
q) Bchst . L Nr . 734 l . . 7

Bchst . P Nr . 168 l 1 . 10 . 17.
r ) Bchst . L Nr . 753, Bchst . N Nr . 703, Bchst . O Nr .

701 seit 1 . 10 . 18,
s) Bchst. N Nr . 191 , Bchst . P Nr . 214 seit 1 . 4 . 19 .
t ) Bchst . M Nr . 186 , Bchst . N Nr . 695 , Bchst . O

Nr . 103 , Bchst . P Nr . 199 , 205 , 256, 258 seit 1 .
10 . 19 .

u) Bchst . L Nr . 721, Bchst . N Nr . 828 938 seit 1.
4. 20 .

v) Bchst . L Nr . 531 813 915 , Bchst . N Nr . 831
1116 1396 , Bchst . O Nr . 11 205 514 seit 1 . 10 . 20.

w) Bchst . I Nr . 175 seit 1 . 7 . 16 .
x) Bchst F Nr . 756 seit 2 . 1 . 18 .
y ) Bchst . K Nr . 41 feit 1 . 7 . 18.
z ) Bchst . K Nr .355 seit 2 . 1 . 19 .

aa ) Bchst . F Nr . 432, Bchst . I Nr . 104 , Bchst . K
Nr . 1 90 140 141 180 264 270 360 seit 1 . 7 . 19 .

bb) Bchst . H Nr . 986 , Bchst . I Nr . 268 666 seit 2.
1 . 20 .

cc) Bchst . F Nr . 407 408, Bchst . E Nr . 13 434, Bchst .
H Nr . 611 1324 1615 1639 seit 1 . 7 . 20 .

dd) Bchst . DD Nr . 121 seit 1 . 10 . 17 .
ee) Bchst . AA Nr . 93 . Bchst . BV Nr . 50 seit 1 . 10 . 19.
ff ) Bchst . VV Nr . 19 seit 1 . 4 . 20 .
gg ) Bchst . AA Nr . 20 160 , Bchst . CC Nr . 201 , Bchst .

DD Nr . 129 seit 1 . 10 . 20 .
hh) Bchst . EG Nr . 63 seit 2 . 1 . 18 .
ii ) Bchst . II Nr . 157 seit 1 . 7 . 20 .

Die Nummern aller gekündigten bezw. noch rück¬
ständigen Rentenbriefe werden auch durch die von
Ulrich Levysohn in Berlin -Charlottenburg 4 , Dahl -
mianustraße 8 , zusammengestellte und im Verlage
von W . Levysohn in Grünberg i . Schles. erscheinende
„Allgemeine Verlosungstabelle " in den Monaten
Mai und November jedes Jahres veröffentlicht .

Münster i . W . . 16 . Mai 1922.
Direktion der Rentenbank .

Schriftleitung : Amtsblattstelle der Regierung . — D ruck : Buchdruckerei Otto Fritz , Düsseldorf , Oststr . 13.
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Amtsblatt
d<»

Regierung zu Düsseldorf .
Stück 22 . ZWelöoef, Samstag den 3 . Zum 5922

Beilagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr . 45 und 46 und 22 der Sonderbeilage ZM Oeffentlich . Anzeiger .
Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 7 . Juni 1922 ,

mittags 12 Uhr , der Amtsblattstelle zuzusenden.
Inhalt : Aenderung der Gebührenordnung der Katasterverwaltung vom 17 . Juni 1926 261 , Ver¬

leihung des Enteignungsrechtes 261 , Heranziehung der Veamtendienstwohnungen zur Wohnungsbauab¬
gabe 261 , III . Nachtrag zum Tarif für die Privatwer ft der Firma Jndustrieterrains Düfseldorf -Reisholz
Aktien -Gesellschaft zu Benrath vom 17 . Februar 19 21 262, Vorentwürfe der Preußischen Landgemeinde¬
ordnung und Städteordnung 263, Standesbeamtenste llvertreter 263, Polizeiverordnung betr . die Melde¬
pflicht der Ausländer und Staatenlosen 263 , Zwangsinnungen 264 , 266 , Losevertrieb 264, Tarif für die
Schiffahrt - und Flößereiabgaben auf der Wasserstraße zwischen Eleve und dem Rhein usw. 264 , Verlorene
Führerscheine für Kraftfahrzeuge 266, 267 , Ehrenbür germeister 267 , 5 . Ausgabe der Deutschen Arzneitaxe
1922 267 , Feststellung von Entschädigungen für Auf ruhrschäden 267 , Rentmeister Degener in M .Elad -
bach 267 , Errichtung einer neuen Apotheke in Hamborn 267 , Fährgeld für die Ruhrfähre in Heistngen
268 , Teilung der Bergwerks -Felder Hubert und Marie der Rheinischen Stahlwerke in Duisburg -Meide¬
rich 268, Vernichtung von Rentenbriefen der Provinz Westfalen und der Rheinprovinz 268, Ortslohn nach
der Reichsversicherungsordnung 269, Perlorene Wandergewerbescheine 269, Ausführung von Vorarbeiten
im Siedlungsverbande Ruhrkohlenbezirk 269 , Person alien 269.

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
596 . Verfügung betr . Aenderung der Gebühren¬
ordnung der Katasterverwaltung vom 17 . Juni 1926 .

Die Gebührenordnung der Katasterverwaltung
oom 17 . Juni 1926 in der Fassung vom 15 . Dezember
1921 wird wie folgt geändert :

1 . Ziffer 1 bis 5 , 46 a , 42 bis 67 , 68 a , 76 bis 78
und 96 : Die Gebührensätze werden um 56 vom
Hundert erhöht .

2 . Ziffer 6 und 93 : Der Gebührensatz wird von 11
Mark auf 18 Mark erhöht .

3 . Ziffer 16 lautet künftig :
b) für Mehrleistungen der in Abschnitt 1 Ziff . 6

bezeichneten Art 11,— Mark .
4 . Ziffer 89 : Der Gebührensatz wird von 34 Mark

auf 56 Mark erhöht .
5 . Ziffer 96 : Der Gebührensatz wird vo.n 276 auf

466 Mark erhöht .
6 . Ziffer 91 : Der Gebührensatz wird von 29 Mark

auf 45 Mark erhöht .
7 . Ziffer 92 lautet künftig : „des Katastersekretärs

oder Katasterdiätars 36 Mark .
"

8 . Ziffer 99 : Der Gebührensatz wird von einem
Siebentel auf ein Zehntel anderweit festgesetzt .

. 9 . Die vorstehenden Aenderungen treten unter
finngemäßer Anwendung der Vorschrift unter
Ziffer 165 1 . Satz der Gebührenordnung am 1 .

Juni 1922 in Kraft . Bei beigebrachten Mes¬
sungsschriften , für welche die Unterlagen
(Anw . II Nr . 22) bei der Katasterverwaltung vor
dem 1 . Juni 1922 beantragt waren , wird die Ge¬
bühr nack Ziffer 99 auf Grund der bisherigen
Fassung (vom 15 . Dzeember 1921 ) der Gebühren¬
ordnung berechnet . X V 2/829.

Berlin . 13 . Mai 1922 .
Der Finanzminister . I . V . : Weber .

i9l . Der Stadt Remscheid im Regierungsbezirk
Düsseldorf wird hierdurch aus Grund des Gesetzes
vom 11 . Juni 1874 (GS . S . 221 ) das Recht verliehen ,das zur Erweiterung des Viehwirtschaftsbetriebes der
städtischen Krankenanstalten zu Remscheid erforder¬
liche Grundeigentum im Wege der Enteignung zu
erwerben oder , soweit dies ausreicht , mit einer dau¬
ernden Beschränkung zu belasten . Auf staatliche
Grundstücke und staatliche Rechte an fremden Grund¬
stücken findeb dieses Recht keine Anwendung .
M . d . Jnn . IV a IV 186 . M . f . H . u . E . V a 3666.
M . f . V . I N II 1433/22.

Berlm , 21 . April 1922.
Das Preußische Staatsministerium .

Der Miniirer des Innern , gez . : Severing .

Vskanntmachungen der Provinzialbehörde .
592 . Betrifft : Heranziehung der Beamtendienst¬
wohnungen zur Wohnungsbauabgabe .



Das Reichsgesetz vom 26 . Juni 1921 ( RGBl . S .
773 ) , abgeändert durch Nachtrag vom 6 . Mär .? 1922
(RGBl . S . --35 ) sieht zwei Verfahrensarten für die
Festsetzung der Abgabe zur Förderung des Woh¬
nungsbaues vor , nämlich !

1 . die Veranlagung einer neuen Steuer nach
Nutzungs - (Miet - ) werten (HZ 2 bis 6)

und
2 . die Erhebung von Zuschlägen zu bestehenden

oder neu einzuführenden Steuern von Grund¬
vermögen (Z 9) .

Für Preußen ist das zweite Verfahren durch Ver¬
ordnung vom 22 . November 1921 (Ges . - S . S . 549 ) be¬
stimmt worden . Z 9 tritt also an Stelle der KZ 2 bis
6 mit der Maßgabe , daß die ZK 3, 6 und 8 entspre¬
chend gelten .

Die Heranziehung der Dienstwohnungen zur Woh¬
nungbauabgabe ist für das Verfahren zu 1 durch
die Bestimmungen im Z 2 Absatz 3 und im Z 4 Abs .
2 geregelt . Die letztgenannte Bestimmung ist dann
noch gemäß Z 12 Abs . 1 durch Artikel II der Bekannt¬
machung der Neichsregierung vom 15 . Dezember 1921
(Zentralblatt für das Deutsche Reich S . 997 ) aus¬
geführt .

Für das Verfahren zu 2 ist die Behandlung der
Dienstwohnungen reichsgesetzlich nicht geregelt . >Die
Regelung hat daher gemäß Z 12 Abs . 2 Satz 2 RG .
durch die oberste Landesbehörde zu erfolgen . Da in
Preußen die Wohnungsbauabgabe in Form von Zu¬
schlügen zu einer bestehenden Steuer , nämlich der
staatlich veranlagten Gebäudesteuer erhoben wird ,
ergibt sich ohne weiteres , daß der Nutzungswert
der Dienstwohnungen bei der Wohnungsbauabgabe
kein anderer sein kann , als der auf Grund des Ee -
bäudesteuergesetzes vom 21 . Mai 1861 ermittelte Ee -
bäudesteuernutzungswert . Dienstwohnungen , die nach
Z 24 des Koinmunalabgabengesetzes nicht gebäude -
steuerpfli ^ t . g und daher zur Eebäudesteuer ni ^ t ver¬
anlagt sind , wie z . B . die Dienstwohnungen der Geist¬
lichen , Volksschullehrer usw . , mußten also nachträglich
im förmlichen Versahren fingiert zur Gebäudesteuer
veranlagt werden , um danach die Wohnungsbauab¬
gabe in glenger Weise bemessen zu können , wie für
alle sonstigen abaabepflichiwen Gebäude und Ge¬
bäudeteile . Dementsprechend habe ich im Einverneh¬
men mit dein Herrn Miniger für Volkswohlfahrt die
Steuerbehörden bereits mit Weisung versehen .

A b g a b e s ch u l d n e r ist in Preußen der Ee -
bäudeeigentümer . Dieser kann jedoch nach L 9 Abs .
2 RE . von den Nutzungsberechtigten der Gebäude
oder Gebäudeteile die Erstattung der Abgabe ver¬
langen . Es ist anzunehmen , daß von dieser gesetz¬
lichen Ermächtigung alle Eebäudeeigentümer Ge¬
brauch machen werden . Gründe , die eine Ausnahme
hinsichtlich der Dienstwohnungen rechtfertigen wür¬
den , sind nicht erkennbar . Härten , die im Einzelfalle
entstehen könnten , werden durch das in Aussicht ge¬
nommene Gesetz zur Abänderung des Gesetzes , betr .

die Besteuerung der Dienstwohnungen der Reichs¬
beamten vom 31 . Mai 1881 beseitigt werden . Der
Entwurf dieses Gesetzes , der gegenwärtig dem Reichs¬
tage zur Beschlußfassung vorliegt , erstreckt sich auch auf
die Dienstwohnungen der Beamten d «r Länder , Ge¬
meinden und Eemeindeverbünde . Ich bestimme da¬
her im Einvernehmen mit dem Herrn Minister für
Volkswohlfahrt und in sinngemäßer Anlehnung an
die Regelung der Abgabeschuldnerschaft im Z 2 Abs .
3 , daß bei Dienst - und Mietwohnungen , sowie unter¬
vermieteten Räumen in Gebäuden , welche dem Staate
gehören oder von ihm ermietet sind , in jedem Falle
die Abgabe von dem Wohnungsinhaber bezw . von
dem zum Gebrauch unmittelbar Berechtigten gemäß
Z 9 Abs . 2 dem zur Zahlung der Abgabe Verpflich¬
teten zu erstatten ist . Diese Regelung entspricht auch
den Grundsätzen des Regulativs über die Dienstwoh¬
nungen der Staatsbeamten vom 26 . Juli 1889/20 .
April 1898 .

Sofern eine Verteilung der festgesetzten Abgabe
auf mehrere Dienst - (Miet - ) Wohnungen in Frage
kommt , gilt als Verteilungsmaßstab im allgemeinen
der Friedensmietwert ,
k V 2/693 . M . f . V . II 13/522 .

Berlin (5 . 2 . 8 . Mai 1922 .
Der Preußische Finanzminister .

Vorstehender Erlaß wird hierdurch zur öffentlichen
Kenntnis gebracht . III R Nr . 2547 .

Düsseldorf . 23 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

593 . III . Nachtrag
zum Tarif für die Privatwerft der Firma Jndustrie -
terrains Düsseldorf -Reisholz Aktien -Gesellschaft zu

Benrath vom 17 . Februar 1921 .
I . Zu den Gebührensätzen unter ^ wird ein Zu¬

schlag von 59 Prozent erhoben .
II . Zu den Gebührensätzen unter L und LI sind fol¬

gende Zuschläge zu zahlen !
a ) für Kies , Steine aller Art , Salz , Sand ,

Schlacken !
1 . zu den Sätzen unter IZ 180 vom Hundert
2 . zu den Sätzen unter 151 189 vom Hundert

b ) für die übrigen Güter !
1 . zu den Sätzen unter L 269 vom Hundert
2 . zu den Sätzen unter 151 399 vom Hundert

III . Dieser Nachtrag tritt an Stelle des am 3 . März
1922 genehmigten H . Nachtrages zum Tarif vom
17 . Februar 1921 am dritten Tage nach dem
Tage der Verkündigung im Amtsblatt der Re¬
gierung zu Düsseldorf in Kraft .

Koblenz , 17 . Mai 1922 . <5 Nr . 3679 .
Im Namen des Finanzministers und des Ministers

für Handel und Gewerbe !
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung, )
In Vertretung ! Langen .
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Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffent¬
lichen Kenntnis gebracht . I 15 3028 .

Düsseldorf . 23 . Mai 1022 .
Der Regierungspräsident .

594 . Vf . d . M . d . I . v . 27 . 3 . 1922 — IV a I 2011 ,
betr . Veröffentlichung der Vorentwürfe der Preuß .
Landgcmeindeordnung und Städteordnung .

Die Vorentwürfe der Preußischen Landgemeinde¬
ordnung und Städteordnung werden in dem Reichs¬
und Staatsanzeiger Nr . 76 vom 30 . 3 . 1922 veröf¬
fentlicht werden .

Druckexemplare der Entwürfe werden außerdem
von der Preußischen Verlagsanstalt , E . m . b . H . ,
Berlin SW . 68 , Ritterstraße 50 , zum Selbstkosten¬
preise abgegeben .

Etwaige Bestellungen von Druckexemplaren sind
nicht an das Preußische Ministerium des Innern , son¬
dern an die Preußische Verlagsauslalt unmittelbar
zu richten . I v 4932 .

Düsseldorf . 11 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

595 . Mit meiner Genehmigung hat der Bürger¬
meister von Orsoy die Geschäfte eines Stellvertreters
des Standesbeamten für den Standesamtsbezirk
Orsoy -Städt dem Siadtsekretär Johann Hahn in
Orsoy widerruflich übertragen und die Ernennung
des Eemeindeeinnehmers Haferkamp für das gleiche
Amt widerrufen . I lll 2489 .

Düsseldorf . 26 . Mai 1922 .
Der Regierungs -Prästdent .

596 . Polizeiverordnung
betreffend die Meldepflicht der Ausländer und

Staatenlosen .
Auf Grund des Z 187 des Landesverwaltunas -

gesetzes (GS . S . 195 ff ) und der KZ 6 , 12 und 15 des
Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11 . März
1850 (GS . S . 265 ) wird für den Umfang des Regie¬
rungsbezirks Düsseldorf mit Zustimmung des Be¬
zirksausschusses folgendes verordnet :

§
Jeder über 16 Jahre alte Ausländer und Staaten¬

lose ist verpflichtet , sich binnen 48 Stunden nach der
Ankunft bei der Ortspolizeibehörde des Ankunfts¬
ortes anzumelden .

§ 2.
Wechselt der Ausländer oder Staatenlose seine

Wohnung oder Unterkunft innerhalb derselben Ge¬
meinde , des Polizeibezirks oder innerhalb des Bür¬
gerin eisterbezirks , so ist er verpflichtet , dies innerhalb
24 Stunden nach erfolgtem Umzüge bei der Ortspoli¬
zeibehörde zu melden .

s 3-
Gibt der Ausländer oder Staatenlose seine Woh¬

nung oder Unterkunft auf , so ist er verpflichtet , sich
spätestens 24 Stunden nach Aufgabe der Wohnung bei
der Ortspolizeibehörde abzumelden .

§ 4.
Zu den in den ZZ 2 und 3 vorgeschriebenen Mel¬

dungen ist neben dem Ausländer und Staatenlosen

auch verpflichtet , wer einem solchen entgeltlich oder
unentgeltlich Wohnung oder Unterkunft gewährt .

Z5 .
Die An - , Um - oder Abmeldung hat persönlich un¬

ter Vorlegung eines Passes oder des als Paßersatz
dienenden amtlichen Ausweises (Z 3 der Verordnung
vom 10 . Juni 1919 RGVl . Nr . 6887 ) zu erfolgen . Sie
wird von der Polizeibehörde unter Beidrückung des
Amtssiegels und Angabe des Tages und der Stunde
der Meldung im Paß oder Personalausweis be¬
scheinigt .

Der Anmeldung ist ein Lichtbild des Anmeldenden
beizufügen ; ist er nicht im Besitze eines gültigen
Passes oder Personalausweises , so sind vier Licht¬
bilder beizufügen .

Kranke und Gebrechliche können unter Beibringung
einer ärztlichen Bescheinigung schriftliche Voranmel¬
dung einreichen . Dies muß 48 Stunden nach der An¬
kunft geschehen . Die Polizeibehörde kann die nach¬
trägliche persönliche An - oder Ummeldung fordern .

s 6 .
Die im besetzten Gebiet sich aufhaltenden Staats¬

angehörigen der an der Besetzung beteiligten Mächte
sind verpflichtet , sich auf Grund ihrer Legitimations¬
ausweise in den Easthöfen bezw . bei den Zimmer¬
vermietern einzuschreiben . Sie sind an keine andere
deutsche Verordnung gebunden .

§ 7-
Wer einem Ausländer oder Staatenlosen entgeltlich

oder unentgeltlich Wohnung oder Unterkunft ge¬
währt , ist verpflichtet , sich über die erfolgte polizei¬
liche Anmeldung des Beherbergten binnen 48 Stun¬
den nach der Aufnahme zu vergewissern . Wird ihm
die Anmeldung nicht nachgewiesen , so hat er der
Ortspolizeibehörde schriftlich oder mündlich inner¬
halb 24 Stunden Anzeige zu erstatten .

§ 8-
Die Ortspolizeibehörde , die Gastwirte und Quar¬

tiergeber Haben über die in ihrem Bereich sich auf¬
haltenden Ausländer und Staatenlosen Listen zu
führen , in denen Namen , Alter , Staatsangehörigkeit ,
letzter Wohnsitz und Aufenthaltsort , Tag der An¬
kunft , Tag der An - , Um - oder Abmeldung , sowie die
Wohnung -einzutragen sind .

Bei Kriegsgefangenen ist außerdem zu vermerken ,
zu welchem Lager sie gehören und bei welchem Ar¬
beitgeber sie beschäftigt werden .

§ S -
Alle über 16 Jahre alten Ausländer und Staaten¬

losen , die bei Inkrafttreten dieser Verordnung sich be¬

reits länger als 48 Stunden innerhalb des preußi¬
schen Staatsgebietes aufgehalten haben , ohne daß sie

!sich bisher bei einer Polizeibehörde angemeldet hat¬
ten , sind , auch ohne Wohnungs - und Aufenthalts¬
wechsel , verpflichtet , die Anmeldung binnen einer

!Woche nach Inkrafttreten dieser Verordnung bei der
^Ortspolizeibehörde ihres gegenwärtigen Aufenthalts¬
ortes persönlich nachzuholen , und zwar auch dannl



wenn sie sich im Besitze eines Passes oder Personal¬
ausweises befinden .

ß 10.
Ausländer und Staatenlose , die ihrer Meldepflicht

gemäß 1 , 2 , 3, 5 und 9 nicht geniigen , sowie Woh¬
nungsgeber , die den Vorschriften der ZK 4 und 7 zu¬wider handeln , werden mit Geldstrafe bis 699 Mark ,im Unvermögensfalle mit entsprechender Haft be¬
straft .

Neben der Strafe haben Ausländer und Staaten¬
lose , die dieser Verordnung zuwider handeln , ihre
Ausweisung aus dem preußischen Staatsgebiet zu ge¬
wärtigen .

8 11-
Für das besetzte Gebiet gilt die vorstehende Ver¬

ordnung nur insoweit , als sie mit dem Titel I Ver¬
kehrspolizei der Verordnung 3 der Interalliierten
Rheinland -Kommission vom 19 . Januar 1929 nicht in
Widerspruch steht.

8 12 .
Vorstehende Polizeiverordnung tritt mit dem Tage

ihrer Verkündung im Regierungsamtsblatt in
Kraft .

Mit dem gleichen Tage wird die im Regierungs¬
amtsblatt 1929 Stück 43 Nr . 1635 veröffentlichte Poli - '
zeiverordnung aufgehoben und tritt außer Kraft .

Düsseldorf . 25 . Februar 1922 . I 0a . 1299.
Der Regierungspräsident .

597 . Zur Ermittelung , ob die Mehrheit der betei¬
ligten Gewerbetreibenden dem Antrage auf Errich¬
tung einer Zwangsinnung für das Schuhmacher¬
handwerk in dem Bezirke der Bürgermeistereien Ra¬
tingen , Eckamp und Hubbelrath , mit dem Sitze in
Ratingen , zustimmt , habe ich den Herrn Landrat zu
Düsseldorf zum

'
Beauftragten bestellt . I V V 2269 .

Düsseldorf , 16 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

598 . Vf . d . M . d . I . u . d . Fin . -Min . v . 22 . 19, 1921— IV k Lot . II 5 . III . bezw . I 15 1841, betr . Geneh¬
migung der Geldlotterie des Verbandes für deutsche
Jugendherbergen in Hilchenbach-Westf . 2)

>) 2 ) Vgl . MBliV . S . 115 .
I .Zweck ! Einmalige Beschaffung von Geräten für

Wanderherbergen ! 2 . Spielkapital ! 999 999 Mark
einschl . Reichsstempelabgabe, ' 3 . Reinertrag : 259 999
Mark, ' 4 . Eewinnbetrag ! 259 999 Mark ; 5 . Zahl der
Lose ! 150 999 Stücks 6 . Preis des Einzelloses ! 6 Mk.
einschl . Reichsstempelabgabe ! 7 . Losabsatzgebiet !
Preußen ! 3 . Ziehungstage : 27. bis 28. Oktober 1922.An die Oberpräs . u . d . Landes - u . Ortspolizei¬
behörden .

Düsseldorf , 17 . Mai 1922. . I Ca . 5162.
Der Regierungspräsident .599. Vf . d . M . d . I . v . 2 . 5 . 1922 — IH 871, betr .

Verlegung d . Ziehungstermins f . die der Malerkom¬
mission der Kiinstlerhilfe in Berlin genehmigte Wert¬
lotterie 2) .

2 ) Vgl . MBliV . 1922 S . 115 .

Ziehungstag ! 1 . Juni 1922 .
An die Oberpräs . u . d . Landes - u . Ortspol .-Be-

hörden .
Düsseldorf. 17 . Mai 1922 . I La . 5161.

, Der Regierungspräsident .
690 . Vf . d . M . d . I . u . d . Fin .-Min . v . 2 , 3 , 1922
— III 105 2 bezw . I 15 ^ 652 , betr . Genehmigung der
Geldlotterie des Rheinschiffahrtsverbandes Konstanz ,
e , V . , für die Prov . Hessen -Nassau , Westfalen , Rhein¬
provinz u . Sigmaringen 1) .

Vgl . MBliV . S . 115 .
1 . Zweck ! Förderung der Rheinschiffahrt zwischen

Konstanz und Basel ! 2 . Spielkapital ! 399 909 Mark
ausschl. Reichsstempelabgabe ! 3 . Reinertrag ! 199 999
Mark ! 4 . Eewinnbetrag ! 199 999 Mark ! 5 . Zahl der
für Preußen zugelassenen Lose ! 50 999 Stück ! 6 . Preisdes Einzelloses ! 3 Mark ausschl. Reichsstempelabgabe !
7 . Losabsatzgebiet ! Hessen -Nassau , Westfalen , Rhein¬
provinz , Sigmaringen ! 8 . Ziehungstag ! 39 . Juni
1922 .

An die Oberpräs , in Cassel, Münster , Coblenz , die
Landes - u . Ortspolizeibehörden der Prov . Hessen -
Nassau , Westfalen , Rheinprovinz und der hohenzol-
lernschen Lande (Sigmaringen ) .

Düsseldorf, 17 . Mai 1922 . I Oa . 5163.
Der Regierungspräsident .

691 . Vf . d . M . d . I . u . d . Fin . -Min . v . 22 , 19 . 1921
— IV ü Lot . X 4 IV bezw. I L 1 1851 , betr . Geneh¬
migung einer Geldlotterie für das Kaiserin Friedrich -
Haus und das Zentralkomitee für das ärztliche Fort -
bildungswefen für Preußen in Berlin ^) .

1) Vgl . MBliV . S . 115 .
1 . Zweck ! Fortbildung praktischer Aerzte , insbeson¬

dere während des Krieges approbierter Aerzte ! 2 .
Spielkapital ! 1989 999 Mark einschl . Reichsstempel¬
abgabe ! 3 . Reinertrag ! 399 999 Mark ! 4 . Eewinnbe¬
trag ! 399 999 Mark ? 5 . Zahl der Lose ! 108 999 Stück:
6 . Preis des Einzelloses ! 19 Mark einschließlich
Reichsstempelabgabe ! 7 . Losabsatzgebiet ! Preußen :8 . Ziehungstage ! 26 . bis 27 . September 1922 .

An die Ober -Präs . u . d . Landes - u . Ortspolizei¬
behörden .

Düsseldorf , 17 . Mai 1922 . I 0a . 5164.
Der Regierungspräsident .

692 . Vf . d . M . d . I . u . d . Fin . -Min . v . 22 , 4, 1922— III 679 bezw. I 15 1 1446, betr . Festsetzung der Zie¬
hungstage für die Geldlotterie des Verbandes Deut¬
scher Beamtenvereine in Berlin 2 ) .

2) Vgl . MBliV . S . 115 .
1 . Zweck ! Errichtung eines Beamten -Erholungs¬

heimes : 2 . Spielkapital der 3 . Reihe ! 759 999 Mark
ausschl. Reichsstempelabgabe ! 3 . Reinertrag ! 259 999
Mark : 4 . Eewinnbetrag ! 259 999 Mark, ' 5 . Zahl der
Lose ! 159 999 Stück : 6 . Preis des Einzelloses ! 6 Mk.
einschl . Reichsstempelabgabe ! 7 . Losabsatzgebiet !
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Preußen ; 8 . Ziehungstage der 3 . und letzten Reihe :10 . bis 11 . August 1922.

An die Oberpräs . u . d . Landes - u . Ortspolizei¬behörden .
Düsseldorf , 17 . Mai 1922 . I Oa . 5169 .

Der Regierungspräsident .603 . Tarif
für die Schiffahrt - und Flößereiabgaben auf der Was¬
serstraße zwischen Eleve und dem Rhein , und zwarauf der Strecke von km 1,7 -6 77 bei Nellewardjenbis zur Einmündung des Altrheins in den Rhein ,sowie auf dem Altrhein zwischen dieser Wasserstraßeund dem Fährdamm bei Griethausen .Es ist zu zahlen :

I . von den in Schiffen beförderten Gütern für jedeTo . zu 1000 kg bei jedesmaliger Befahrung der
Wasserstraßen
a ) unter Benutzung der Schleuse bei Brienen

in Güterklasse I — 6,00 -K
II ^ 5,50 ..

» III - 4,00 „
>, „ IV — 3,00 „

V - 2,50 „bj ohne Benutzung der Schleuse zu Brienen die
Hälfte der vorstehenden Abgaben ;in den fällen zu a und b jedocb mindestensdie nach Abschnitt II vom leeren Schiffe zu
entrichtende Abgabe .

Ausnahme .
Fahrzeuge , welche vom Rhein gekommen

sind , ihre Ladung nicht oder nur teilweise ge¬
löscht und keine Zuladung erhalten haben , zah¬len auf der Rückfabrt nach dem Rhein nur die
Abgave für leere Schiffe nach Abschnitt II .Wird auf der Rückfahrt die Schleuse Brienen
nicht durchfahren , so sind diese Fahrzeuge ab¬
gabenfrei .

II . von leeren Schiffen beim jedesmaligen Durch¬
fahren der Briener « cqleuse für jede To . ihrer
Tragfähigkeit — 10 Pfg .

III . von Schleppdampfern ohne Anhang beim je
desmaligen Durchfahren der Briener Schleuse^ 50

IV . von Personenfahrzeugen beim jedesmaligen
Durchfahren der Briener Schleuse , sofern min¬
destens ein Fahrgast befördert wird , für den
Kopf der polizeilich zugelassenen Höchstzahl von
Fahrgästen — 50 L .

Wird kein Fahrgag befördert , so Nt die Ab¬
gabe nacb Tarifab ' hnitt II zu entrichten .V . von Fischerr ^ nen , Fischdröbeln , Gondeln ,
Sportfahrzeu " en und äbnlichen kleinen Schiffs
gefäßen , welche nicht geeicht oder vermessen und
zur Fracktbeförderung nickt bestimmt sind , beim
jedesmaligen Durck ahren der Briener Scbleuse ,sofern die Durchfabrt gleichzeitig mit einem ge¬
eichten oder vermessenen und zur Fracht oder
Personenbeförderung bestimmten Fahrzeuge

stattfindet , 5 sonst 20 -K .
VI . von Floßholz für je 10 qm der Oberfläche mit

Einschluß des Flottwerks und Wasserraumes
bei jedesmaliger Befahrung der Wasserstraßen
a ) unter Benutzung der Briener Schleuse

1 . wenn die ^ löße ganz oder teilweise aus
vierkantig beschlagenen Hölzern (Qua -
dratyolz ) oder Balken bestehen — 4

2 . andernfalls 3
3 . wenn die Flöße in doppelter oder mehr¬

facher Stammlage gebunden sind , die nach
VI a 1 und 2 zu entrichtenden Abgaben
mit einem Zuschlage von 2V vom Hun¬
dert ,

b) ohne Benutzung der Briener Schleuse die
Hälfte der vorstehenden Abgaben .

VII . von den auf Flößen beförderten Gütern , außer
Stabholz , Felgenholz und Brettern für jede
beladene Floßtafel — 10 -K.

VIII . von Fahrzeugen aller Art , die die Briener
Schleuse an Sonn - und anerkannten Feierta¬
gen benutzen , ein Zuschlag von 50 vom Hun¬dert zu den nach Abschnitt I bis VII zu entrich¬tenden Abgaben .

IX . von allen Fahrzeugen , Schwimmkörpern und
Flößen , die sich auf der Wasserstraße zwischenEleve und dem Rhein sowie auf dem Altrhein
zwischen dieser Wasserstraße und dem Orte
Griethausen bei Eintritt von Hochwasser oder
Eisgang befinden oder diese Wasserstraßen auf¬
suchen, innerhalb eines mit dem 1 . Oktober be¬
ginnenden und mit dem 30 . September des
folgenden Jahres endenden Hebungsjahres :
1 . von Fahrzeugen unter 20 To . Trag¬

fähigkeit für das Stück 10 ^
2 . von größeren Fahrzeugen und zwara ) von Dampf - und Motorschiffen

für jedes qm der von ihnen be¬
nutzten Fläche 60 Lb) von anderen Schiffen für jede To .
Tragfähigkeit 40 L
mindestens aber 10

3 . von Badeanstalten sowie von Fahr¬
zeugen und Schwimmkörpern , welche
Sportzwecken zum ausschließlichen
eigenen Gebrauch dienen , für jedes
qm benutzter Fläche 10 L4 . von sonstigen Schwimmkörpern ein¬
schließlich des Floßholzes für jedes
qm benutzter Fläche 6V ^

Anmerkung .
a ) Schutzgeld für Benutzuno des Hafens bei Eis¬

gang oder Hochwassergefahr wird von Fahrzeu¬
gen , Schwimmkörpern und Flößen innerhalb
eines Hebungsjahres , das sich vom 1 . Oktober
des einen bis zum 30 . September des folgenden
Jahres erstreckt , nur einmal erhoben , auch wenn
ein und derselbe Hafen wiederholt benutzt wird
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oder mehrere derjenigen Häfen aufgesucht wer -

. den , welche hinsichtlich der Echutzgelbentrichtung
eine Gemeinschaft bilden .

Zu dieser Gemeinschaft gehören jetzt die Häfen
zu Hanau , Frankfurt a . M . , Schierstein , Rüdes¬
heim , Oberwesel , an der Loreley , zu St . Goar ,
Oberlahnstein , die Lahngreae bei Niederlahn¬
stein , zu Eoblenz (Rheinlache ) , Ehrenbreitstein ,
Eoblenz -Lutzeq Brohl , Oberwinter , Mülheim a .
Rh . , Duisburg -Ruhrort , Orsoy , Wesel , Gmmerich
und der Spoykanal .

b ) Anfang und Ende der Schutzzeiten (derjenigen
Zeiträume in welchen die Verpflichtung zur Zah¬
lung des Schutzgeldes besteht ) werden durch das
zuständige Wasjerbauamt bekannt gemacht .

L . Zusatzliche Bestimmungen .
1 . Der Abgabenberechnung nach dem Gewicht wird

das Bruttogewicht der Ladung zu Grunde gelegt .
2 . Für Güter , deren Menge nicht nach den tarif¬

mäßigen , sondern nach einem anderen handelsüb¬
lichen Maßstab im Frachtbrief angegeben ist , er¬
folgt die Umrechnung der Menge in Bruttoge¬
wicht (kg) durch die Hafenverwaltung , wenn das
wirkliche Gewicht nicht durch Nachwiegen oder
Aufnahme der Schiffseiche festgestellt werden
kann .

3 . Für die Berechnung der Abgaben nach qm Fläche
gilt der Flächeninhalt , der sich aus der Verviel¬
fältigung der größten Länge mit der größten
Breite ergibt . Bei Raddampfern wird der größ¬
ten Breite des eigentlichen Schiffskörpers die
Breite eines Radkastens hinzugerechnet .

4 . Bruchteile der Tarifeinheiten — 36 Tage , Wo¬
chen, qm , 100 kg , To . — werden für voll gerech¬
net ! die einzelnen Abgabenbeträge werden auf
volle Mark nach oben abgerundet .

5 . Ist Holz in den bei der Anmeldung vorzulegen¬
den Fracht - oder Vermessungsbriefen nicht nach
Gewicht gerechnet , so gelten folgende Umrech -
nungsfätze :

a ) 1 cbm Weichholz : Pappel , Erle , Tanne , Fichte ,
Kiefer — ausgenommen amerikanische Pech¬
kiefer — 500 kg,

b ) 1 cbm amerikanische Pechkiefer 650 kg !
c ) 1 cbm Hartholz : Eiche , Buche , Ulme , Esche

750 kg,'
d ) 100 Kubikfuß oder 100 Bord 16 ' 12" 1500 kg .

6 . Das Gewicht von 1 cbm Sand oder Kies wird
gerechnet zu — 1600 kg.

0 . Befreiungen ,
Abgabenfrei sind :

1 . Schiffe und Ladungen , welche Aufsicht ?-, Wasser¬
bau - und sonstigen zugleich die Kanal - und
Stromanlagen fördernden Zwecken des Reichs
oder des Landes dienen .

2 . Handkühne und Leichterschiffe , die zu größeren
Fahrzeugen gehören und gleichzeitig mit ihnen die
abgabenpflichtigen Wasserstraßen benutzen .

Bemerkungen .
Die Verteilung der Güter auf die Tarifklassen er¬

gibt sich aus dem Güterverzeichnis zu dem jeweilig
geltenden Tarif für die Schiffahrtsabgaben auf den
westdeutschen Kanälen .

Dieser Tarif tritt an Stelle des bisherigen Tarifs
vom 26 . Januar 1921 am 15 . Juni 1922 in Kraft .

Berlin , 16 . Mai 1922 .
Der Reichsverkehrsminister .

In Vertretung . Unterschrift .
Vorstehender Tarif wird hiermit zur öffentlichen

Kenntnis gebracht . I B 3138 .
Düsseldorf . 29 . Mai 1922 .

Der Regierungspräsident .
604 . Der dem Heinrich Cadovius in Düsseldorf ,
geboren am 23 . November 1881 in Bonn , diesseits
am 29 . 10 . 1919 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . I S I Nr . 1246/22 .

Düsseldorf , 12 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

605 . Der dem Paul Welter in Hamborn , geboren
am 4 . November 1892 in Bonn , diesseits am 20 . 5.
1920 erteilte Duplikat -Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklart . I 8 I Nr . 956/22 .

Düsseldorf , 12 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

606 . Der dem Artur Becker in Duisburg , geboren
am 13 . April 1900 in Nuda -Anteil , diesseits am 12 .
8 . 1919 erteilte T-ührerschoin für Kraftfahrzeuge ist
abhanden gekommen und wird hiermit für ungültig
erklärt . I S I Nr . 1360/22 .

Düsseldorf , 12 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

607 . Der dem Hermann Brockmann in Mülheim -
Ruhr , geboren - ckm 14 . Oktober 1898 in Osnabrück ,
diesseits am 23 . 8 . 1920 erteilte Führerschein für
Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt . ILI Nr . 1369/22 .

Düsseldorf , 12 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

608 . Der dem Hermann Müller in Essen , geboren
am 18 . Dezember 1894 tn Leipzig , diesseits am 11 .
1V . 1920 erteiue Führerschein für Kraftfahrzeuge ist
abhanden gekommen und wird hiermit für ungültig
erklärt . I S I Nr . 1415/22 .

Düsseldorf . 12 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

609 . Nackidem bei der Abstimmung sich die Mehr¬
heit der beteiligten Gewerbetreibenden für die Ein¬
führung des Beitrittszwanges erklärt hat , ordne ich
hiermit an , daß zum 1 . August 1922 eine Zwangs¬
innung für das Herren - und Damenschneiderhand¬
werk in dem Bezirke der Stadtgemeinde Ohligs mit
dem Sitze in Ohligs und dem Namen „Zwangsinnung
für das Herren - und Damenschneiderhandwerk im
Bezirke der Stadtgemeinde Ohligs errichtet wird .



so?
Von dem genannten Zeitpunkt ab gehören alle Ge¬

werbetreibende , welche das Herren - oder Damen¬
schneidergewerbe in dem genannten Bezirke betrei¬
ten , dieser Innung an . I ? V 2361 .

Düsseldorf , 23 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

V10 . Die am 10 . Dezember 1920 für den mit dem
Erkennungszeichen I 2 7803 versehenen Last -Kraft -
wagen der Firma Vierhaus , Colsmann u . Zeime in
Rheydt erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden
gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt .
Die Etkennungsnummer l 2 7803 ist einstweilen ge¬
sperrt . I 8 II 1005 .

Düsseldorf . 19 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

611 . Die am 6 . Oktober 1920 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 7 19043 versehenen Personen - Kraft¬
wagen der Schutzpolizei , II . Abteilung , in Düsseldorf ,erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden gekom¬
men und wird hiermit für ungültig erklärt . Die Er¬
kennungsnummer I 6 19043 ist einstweilen gesperrt .

Düsseldorf , 19 . Mai 1922 . I 8 II 1076 .
Der Regierungspräsident .

612 . Die am 30 . November 1921 für den mit dem
Erkennungszeichen I 7 19350 versehenen Last -Kraft -
wagen der Firma Rhein . Eroßhandels -Ges . m . b . H .
in Duisburg -Meiderich erteilte Zulassungsbescheini¬
gung ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . Die Erkennungsnummer I 7 19350
ist einstweilen gesperrt .

Düsseldorf , 20 . Mai 1922 . I 8 II 1045 .
Der Regierungspräsident .

613 . Die am 28 . Februar 1920 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 7 15934 versehenen Personen -Kraft¬
wagen der Firma Nobur -Werkzeug -Jndustrie - Ees .
m . b . H . in Mülheim -Ruhr erteilte Zulassungsbeschei¬
nigung ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . Die Erkennungsnummer I 7! 15934
ist einstweilen gesperrt . I 8 II 930 .

Düsseldorf , 20 . Mai 1v^ .
Der Regierungspräsident .

K14' Die am 15 . Januar 1921 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 7 15871 versehenen Personen -
Kraftwagen der Firma Keller & Co . , Autobetrieb
in Duisburg erteilte Zulasssungsbescheinigung ist ab¬
handen gekommen und wird hiermit fiir ungültig er¬
klärt . Die Erkennungsnummer I 7! 15871 ist einst¬
weilen gesperrt . I 3 II 1079 .

Düsseldorf , 22 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

615. Die am 21 . März 1919 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 7 619 versehenen Personen -Kraft¬
wagen des Herrn Peter Theisen in Elberfeld , Sedan -
straße 44 , erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhan¬
den gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt .
Die Erkennungsnummmer I 7 619 ist einstweilen ge¬
sperrt . I 8 II 1043 .

Düsseldorf , 22 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

616 . Die am 29 . Juli 1921 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 7 17351 versehenen Personen -
Kraftwagen der Firma August Thyssen -Hütte in
Dinslaken erteilte Zulassungsbescheinigung ist ab¬
handen gekommen und wird hiermit für ungültig er¬
klärt . Die Erkennungsnummer I 7 17351 ist einst¬
weilen gesperrt . I 8 II 1026 .

Düsseldorf , 23 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

617 . Die am 4 . April 1921 für den mit dem Erken¬
nungszeichen I 7 19797 versehenen Personen -Kraft¬
wagen der Firma A . H . Hofer , Metropol -Earage in
Düsseldorf , Oststraße 89 , erteilte Zulassungsbescheini¬
gung ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . Die Erkennungsnummer I 7 19797
ist einstweilen gesperrt . I 8 II 1159 .

Düsseldorf , 23 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

618 . Die am 6 . April 1921 unter dem Erkennungs¬
zeichen 170 1123 der Firma A . H . Hofer , Metropol -
Earage in Düsseldorf , Oststr . 89 , erteilte Probefahrt -
Zulassungsbescheinigung ist abhanden gekommen und
wird hiermit für ungültig erklärt . Die Erkennungs -
nummer 170 1123 ist einstweilen gesperrt . I 8 II 1159

Düsseldorf , 23 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

619 . Der Herr Oberpräsident der Rheinvrovinz hat
durch Erlaß vom 4 . 5 . 22 0 750/22 den GutsbesitzerEduard von Weiler zu Haus Empel am Niederrhein
zum Ehrenbürgermeister der Landbürgermeisterei
Millingen , Kreis Rees , ernannt .

Düsseldorf , 15 . Mai 1922 . I v 5891 .
Der Regierungspräsident .

620 . In der Weidmannschen Verlagsbuchhandlungin Berlin ist die vom 1 . Mai 1922 an geltende 5.
Ausgabe der deutschen Arzneitaxe 1922 erschienen .

Düsseldorf , 15 . Mai 1922 . I .1 3014 .
Der Regierungspräsident .

621 . Ich habe mit Wirkung vom 1 . April 1922 die
Ausschüsse I und H zur Feststellung von Entschädigun¬
gen für Aufruhrschäden in Dinslaken unter Beibehal¬
tung aller bisherigen Beisitzer beider Ausschüsse der¬
art vereinigt , daß nur ein Ausschuß in Dinslaken
unter dem Vorsitze des Herrn Amtsgerichtsrates
Schmitz besteht .

Düsseldorf , 13 . Mai 1922 . T . -B . Nr . I 0 1439 .
Der Regierungspräsident .

622 . Der Rentmeister Degener übernimmt am 31 .
Mai 1922 die Geschäfte der Kreiskasse in M .Gladbach ,deren Rentmeisterstelle ihm durch Finanzminssterial -
erlaß verliehen worden ist . III 0 Nr . 240 .

Düsseldorf , 26 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

623 . Errichtung einer neuen Apotheke .
Mit Genehmigung des Herrn Oberpräsidenten in

Hamborn in der Kaiser Friedrichstraße eine neue (4. )
Apotheke errichtet werden .

Die Konzession wird nur nach Maßgabe des Aller -



höchsten Erlasses vom 30 . Juni 1834 und des Mini -
sterial - Erlasses vom 5 . Juli 1834 über die Einfüh¬
rung der Personalkonzession erteilt .

Geeignete Bewerber fordere ich hierdurch auf ,
binnen 4 Wochen ihr Gesuch schriftlich bei mir
einzureichen . Persönliche Vorstellungen sind zwecklos .

Dem Gesuche sind beizufügen :
1 . Lebenslauf mit Angabe der Familienverhältniss « .
2 . Die Approbation .
3 . Sämtliche Zeugnisse über die bisherige Beschäfti¬

gung seit Ablegung der Staatsprüfung in Ur¬
schrift oder amtlich beglaubigter Abschrift . Diesen ,
der Zeitfolge nach zu heftenden Zeugnissen ist ein
Inhaltsverzeichnis vorzuheften , aus welchem die
in den einzelnen Stellen zugebrachte Zeit unter
jedesmaliger Anführung des Ein - und Austritts¬
tages zu ersehen ist . Die Gesamtzeit der Beschäf¬
tigung als approbierter Apotheker ist am Schlüsse
nach Jahren , Monaten und Tagen zusammenzu¬
rechnen .

4 . Polizeiliche , gleichfalls der Zeitfolge nach gehef¬
tete Führungszeugnisse aus sämtlichen Orten , an
welchen der Bewerber nach erlangter Approbation
als Apotheker oder in sonstiger Beschäftigung
tätig gewesen ist . Hierbei sind die vorgeschriebe¬
nen Stempel zu verwenden .

5 . Der amtliche , aus neuester Zeit herrührende
Nachweis des zur Errichtung einer Apotheke er¬
forderlichen Vermögens .

6 . Die eidesstattliche Versicherung , ob der Bewerber
eine Apotheke bisher besessen hat . Sollte dies der
Fall gewesen sein > so sind Zeitdauer des Besitzes
und die Gründe der Veräußerug anzugeben ; auch
ist der Nachweis des An - und Verkaufspreises bei¬
zufügen .

Apotheker , die zur Zeit eine Apotheke besitzen,
werden rinter der Bedingung als Bewerber zuge¬
lassen , daß sie in bindender Form sich verpflichten ,
im Falle der Berücksichtigung ihres Gesuches auf das
bisherige Betriebsrecht ohne Anspruch aus Entschädi¬
gung zu verzichten .

Bewerber , die erst nach dem Jahre 1302 approbiert
sind , können voraussichtlich nicht berücksichtigt werden .
Haben sich Bewerber durch Uebernahme anderweiti¬

ger Geschäfte oder Stellungen auf einige Zeit ihrem
eigentlichen Berufe mehr oder weniger entfremdet ,
so wird bei Feststellung des Dienstalters die Zeit
anderweitiger Beschäftigung abgerechnet werden .

Es wird bemerkt , daß eine anderweitige Regelung
des Apothekenwesens beabsichtigt ist und dabei auch
in Frage steht , ob den Konzessionaren eine noch näher
zu bestimmende Betriebsabgabe auferlegt werden
soll . Es bleibt vorbehalten , dieser Vetriebsabgabe
auch die vorliegende Konzession zu unterwerfen .

Düsseldorf , 18 . Mai 1322 . I 3 3131 .
Der Regierungspräsident .

624 . I . Das Fährgeld für die Ruhrfähre in Heistn -

gen , ( Inhaberin Witwe Laufermann ) wird hiermit

auf die Dauer von 3 Jahren für erwachsene Personen
auf , 1,— -4t
und für Kinder bis einschl . 14 Jahre auf 0,00 -4t
erhöht .

II . Kinder unter 0 Jahren in Begleitung von Er¬
wachsenen sind vom Fährgeld befreit .

III . Die Tariferhöhung tritt mit dem Tage der Ver¬
öffentlichung durch das Regierungs -Amtsblatt in
Kraft .

Düsseldorf . 2« . Mai 1322 . I H 1520 .
Der Regierungspräsident .
In Vertretung : Putsch .

Bekanntmachungen anderer Behörden .
625 . Unter Verweisung auf die ZZ 42 , 45 , 43 und
51 des Allgemeinen Berggesetzes vom 24 . Juni 1865
wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht , daß
die Rheinischen Stahlwerke zu Duisburg -Meiderich
als Eigentümer des in den Gemeinden Kray , Land¬
kreis Essen , und Sevinghausen , Landkreis Gelsenkir -
chen belegenen Steinkohlenbergwerks Hubert sowie
des in den Gemeinden Steele und Kray , Landkreis
Essen , Königssteele , Kreis Hattingen , und Seving¬
hausen Landkreis Eelsenkirchen belegenen Steinkoh¬
lenbergwerks Marie , laut notariellem Akt vom 14.
November 1321 die reale Teilung der Felder Hubert
und Marie beschlossen haben und zwar :

1 . bei Feld Hubert in das auf dem Teilungs¬
riß mit den Buchstaben A , B , C , T , P , F > E , A , um¬
schriebene in den Gemeinden Kray , Landkreis Essen
und Sevinghausen , Landkreis Gelsenkirchen , gelegene
Feld mit einer Größe von 1 237 113,2 qm , das den
Namen Hubert behält , und in das auf dem Teilungs¬
riß mit den Buchstaben X, D , E , P , X umschriebene
in den Gemeinden Kray , Landkreis Essen und Se¬
vinghausen , Landkreis Eelsenkirchen , gelegene Feld
mit einer Größe von 32 633,8 qm , das den Namen
Hubert I erhält .

2 . Bei Feld Marie in das auf dem Teilungs¬
riß mit den Buchstaben a , b , c , d , e, P , k , l , m , n ,
o , p , q , r , a umschriebene in den Gemeinden Steele ,
Kray , Landkreis Egen , Königssteele , Kreis Hattin¬
gen , und Sevinabausen , Landkreis Eelsenkirchen , ge¬
legene Feld , mit einer Größe von 1053 580 qm , das
den Namen Marie behält und in das auf dem Tei¬
lungsriß mit den Buchstaben P , f , g , h , i , k , P um¬
schriebene in der Gemeinde Sevinghausen , Landkreis
Eelsenkirchen , gelegene Feld mit einer Größe von
277 402 qm , das den Namen Marie I erhält .

Der notarielle Akt und der Teilungsriß liegen auf
unserm Berechtsamtsbüro zur Einsicht offen .

Dortmund , 13 . Mai 1322 . III 34 , 2 . Ang .
Preußisches Oberbergamt .

626 . Die in der Zeit vom 11 . 11 . 1521 bis 10 . 5.
1322 eingelösten oX. und 4proz . Rentenbriefe der

Provinz Westfalen und der Rheinprovinz im Be¬
trage von 450 000 Mark sind mit den dazugehörigen
Zins - und Erneuerungsscheinen heute nach Prüfung
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mit den vorgelegten Verzeichnissen durch Feuer ver¬
nichtet worden , I 739/22 .

Münster i . W . . 16 . Mai 1922 .
Direktion der Rentenbank . Unterschrift .

627 . Bekanntmachung
betr . Ortslohn nach der Reichsversicherungsordnung .

Auf Grund der sZ 119— 131 RVO . werden die
Ortslöhne (ortsübliches Tagesentgelt gewöhnlicher
Tagarbeiter ) innerhalb des Regierungs -Bezirks Düs¬
seldorf zwischenzeitlich für die Zeit vom 1 . August
1922 bis 1 . Januar 1923 wie folgt festgesetzt :

Die Ortslöhne betragen im
Bezirk : des

Versicherun - samics

für
männliche s weibliche

Tagarbei ter

-L 'A !
: s ^

40 iva no 30 70

33 70 90 25 46

> 25 45

60

Barmen
Elberfeld
Lenneg
Vohwinkel
Reinscheid
Opladcn
Solingen
Velbert

Crefeld - Stadt
Düsseldorf - Stadt

„ - Land
Essen - Stadt

„ - Land
M .- Gladbach - Siadt
Rhepdt
Sterkrade
Vieisen
Dinslaken
Hamboru
Oberhausen
Wesel
Duisburg
Mükheim - Ruhr
Neuß - Stadt

Clcvc
Crefrld -Land
Geldern
M . - G ! adbach - Land
Grevenbroich
Kempen
Moers ^
Neuß -Land

Vorstehende Aenderungen der Ortslöhne treten
nach der zwingenden Vorschrift des H 151 der Reichs¬
versicherungsordnung erst zwei Monate nach ihrer
Veröffentlichung in Kraft .

Düsseldorf , 12 . Mai 1922 . Nr . 1106 .
Oberversicherungsamt .

628 . Dem Ernst Schmidt in Barmen , Färberstraße
7 ^ , ist der vom Bezirksausschusse Hierselbst unter

60 20 35 S,0

Nr . 8703 für das Jahr 1922 erteilte Wandergewerbe¬
schein abhanden gekommen . Der Wandergewerbe¬
schein wird für ungültia erklärt .

Düsseldorf , 18 . Mai 1922 .
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses l . Abt .

629 . Dem Karl Huckenbeck in Crefeld , Neußerstr .
68 , ist der vom Bezirks -Ausschusse Hierselbst unter
Nr . 8712 für das Jahr 1922 erteilte , zum Handel mit
Krawatten , Hosenträgern und Textilwaren berech¬
tigende Wandergewerbeschein abhanden gekommen .
Der Wandergewerbeschein wird für ungültig erklärt .

Düsseldorf . 11 . Mai 1922 .
Der Vorsitzende des Bezirksausschunes , II . Abt .

630 . Ausführung von Vorarbeiten .
Gemäß Z 5 des Gesetzes über die Enteignung von

Grundeigentum vom 11 . Juni 1871 — GSS . 221 —
wird hiermit angeordnet , daß jeder Besitzer auf sei¬
nem Grund und Boden Handlungen geschehen zu las¬
sen hat , die zur Vorbereitung der folgenden dem
Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk gesetzlich über¬
tragenen Aufgaben erforderlich sind :
a ) Vorarbeiten für Straßen und Straßenbahnen im

Landkreise Essen ,
b) Vorarbeiten für Straßen und Straßenbahnen im

Kreise Mörs ,
c ) Geländeerkundung , Ergänzungsmessungen und

Aufnahmen für Uebersichtsbebauungspläne in den
Kreisen Hörde Land , Mörs , Dinslaken , Reckling¬
hausen Land , Eelsenkirchen Land , Hamm Land ,

d) Vorbereitende Arbeiten für die Städtebahn
Köln —Dortmund — Hamm in den Kreisen Duis¬
burg Stadt , Hamborn Stadt , Oberhausen Stadt ,
Mülheim Stadt , Essen . Stadt , Essen Land , Eel¬
senkirchen Stadt , Eelsenkirchen Land , Bochum
Stadt , Bochum Land , Herne Stadt , Dortmund
Stadt , Dortmund Land , Hamm Stadt , Hamm
Land .

Den Beauftragten des Siedlungsverbandes
Ruhrkohlenbezirk (Unternehmer ) dient eine vom
Verbandsdirektor ausgestellte Bescheinigung als
Ausweis .

Zum Betreten von Gebäuden und eingefrie¬
digten Hof - oder Eartenräumen bedürfen der Un¬
ternehmer bezw . die Beauftragten , insoweit der
Grundbesitzer seine Einwilligung nicht ausdrück¬
lich dazu erteilt , in jedem einzelnen Falle einer
besonderen Erlaubnis der Ortspolizeibehörde .
Eine Zerstörung von Baulichkeiten jeder Art so¬
wie ein Fällen von Bäumen ist nur mit beson¬
derer Gestattung des Verbandsrates zulässig .

e) Indem ich dies zur öffentlichen Kenntnis bringe
mache ich gleichzeitig darauf aufmerksam , daß
nach Z 3g des Feld - und Forstpolizeigesetzes vom
1 . April 1880 — GSS . 230 — mit Geldstrafe bis
zu 1500 Mark oder mit entsprechender Haft be¬
straft wird , wer unbefugt Steine , Pfähle , Drain -
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röhre oder ähnliche zur Vermessung dienende
Merkzeichen fortnimmt , zerstört oder versetzt.

Essen . 22 . Mai 1922 . V 53/22/2 .
Namens des Verbandsrates

Der Vorsitzende
Mülhens , Verbändspräsident .

Personal -Rachrichten .
K31 . Die Katasterdiätare Peter Geskes in Mörs ,
Eduard Hübinger in Trefeld , Richard Schwirtz in
Grevenbroich sind mit Wirkung vom 1 . April 1922 ab
zu Katastersekretären ernannt worden .
632 . Der Katastersekretär Wagner in Lennep ist

zum 1 . Juli dss . Jhrs . in die neuerrichtete zweite
Stelle eines katastertechnischen Bürobeamten bei dem
Katasteramte in Remscheid versetzt worden .
633 . Die Katasteranwärter Gründgens in Düssel¬
dorf , Wilhelm Schneider in Düsseldorf , Karl Müller
in Velbert , Püttmann in Dinslaken , Heinrich
Schmitt in Neusi sind mit Wirkung vom 1 . Juli dss.
Jhrs . ab zu Katasterdiätaren bei den Kataster¬
ämtern in Ratingen , Lennep , Velbert , Dinslaken
und Duisburg -Ruhrort ernannt worden .
634 . Im Oberlandesgerichtsbezirk Düsseldorf zu
besetzende Stellen ! 1 Kanzleiassistentenstelle in Op -
laden , Amtsgericht . 1 Oberwachtmeisterstelle in El -
berfeld , Strafanstalt .

V

Die Einrückungsgebühren betragen für die zweigelpaltene Textzeile oder deren Raum 1,— M .. bei Tabellensatz fürdie zweigespaltene Zeile oder deren Raum 1,50 M . — Belegblätter und einzelne Stücke kosten 50 Pfg . für jeden
angefangenen Bogen , mindestens aber 1 für jedes Stück des Amtsblatts »

Schriftleitung : Amtsblattstelle der Regierung . — Druck : Buchdruckerei Otto Fritz , Düsseldorf, Oftstr . IS.
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Regierung zu Düsseldorf .
Stück 23 . Düsseldorf , Samstkg den W . Zum 1922

Beilagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr . 47 und 48 und 23 der Sonderbeilage zum Oeffentlich . Anzeiger .

Bekanntmachungen , für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 44 . Juni 1922 ,
mittags 12 Uhr , der Amtsblattstelle zuzusenden .

Inhalt : Verleihung des Enteignungsrechts 211 , Tarif für die Fähre Volmerswerth 211 , Kollekte
212 ., Führerscheine pp . für Kraftfahrzeuge 212 , Belobigung 212 , Prüfungsvorschriften für Kommunalbe¬
amte 212 , Sperrung des Verkehrs auf der Ruhr 214 , 215 , desgleichen auf dem Rhein 215 , Pflegegeld für

Blindenanstalten pp . 215 , Auslosung von Rentenbriefen 215 , Hauptversammlung des Äereins für

Säuglingsfürsorge pp . 217 , Wandergewerbeschein 217 , Rechnung der Rodorphischen Familienstiftung 217 .

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
635 . Der Stadt Krefeld wird auf Grund des Go
setzes vom 11 . Juni 1874 (Eesetzsamml . S . 221 ) das
Recht verliehen , das zur Anlegung eines Spiel - und
Sportplatzes erforderliche Grundeigentum im Wege
der Enteignung zu erwerben oder , soweit dies aus¬
reicht , mit einer dauernden Beschränkung zu belasten .

Gleichzeitig wird auf Grund des 8 1 der Verord¬
nung betreffend ein vereinfachtes Enteignungsver¬
fahren vom 11 . September 1914 (Eesetzsamml . S . 159)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 31 . August
1921 (Eesetzsamml . S . 513 ) bestimmt , daß die Vor¬
schrift dieser Verordnung bei der Ausübung des vor¬
stehend verliehenen Enteignungsrechts Anwendung
zu finden hat . I 0 1203 .

Berlin . 17 . Mai 1922 .
Das Preußische Staatsministerium .

Zugleich für den Minister für Handel und Ge¬
werbe und den Minister für Volkswohlfahrt

Der Minister des Innern .
Im Auftrage ! v . Falkenhayn .

Urkunde über die Verleihung des Enteignungs -
nchts .

IV a IV 240 M . d . I .
V a 3865 M . f . H .
III 0 1328/22 M . f . V .

Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .
636 . Tarif

für die Fähre Volmerswerth .
Es sind zu entrichten : Fähr -

I . Von Personen einschließlich der Traglast ! geld
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede -N

Person mit Nachen , Motorboot , Dampf¬

boot oder Ponte
mindestens

b ) für Arbeiter und Schüler auf dem Wege
von ^ und zur Arbeit oder Schule und
für Kinder von 4— 10 Jahren

c ) für eine besondere unverzügliche Tages -
Ueberfahrt mittels Nachens , welche auf
Verlangen außer der fahrplanmäßigen
Zeit geschehen muß , für jede Person
zusammen wenigstens

d ) für Nachtfahrten für jede Person
für Nachtfahrten zusammen wenigstens
wenn die Abgabe , nach dem Satz zu 1 a
von den einzelnen erhoben , nicht mehr
beträgt .

II . Von Tieren !
a ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein ande¬
res Stück kleines Vieh

b ) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 10 Stück

Anmerkung ! Für Tiere , die auf
Fuhrwerken befördert werden , wird
eine besondere Abgabe nicht erhoben .

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für
die dazu gehörenden Personen nach I und
für das Gespann nach II !
a ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , einen

Kinderwagen , einrädrigen Handkar¬
ren , Handschlitten , auch beladen , sowie
für die unbeladenen Fuhrwerke der
folgenden Abteilung je

b) für einen Handkarren oder Handwagen
anderer Art oder für einen Eselskar¬
ren beladen

2,00
6,00

1,00

5,00
20,00
20,00
60,00

5,00

5,00

1,50

10,00
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IV . Bon Kraftfahrzeugen neben den Angaben
für die dazu gehörigen Personen nach 1 .

für Kraftfahrräder mit oder ohne An¬
hänger für den ersten Sitz 8,00
für jeden folgenden Sitz 4,00

Anmerkung zu IV . Als Sitzplätze gel¬
ten nur die dauernd eingebauten festen
Sitzgelegenheiten , einschließlich des
Sitzes für den Wagenführer .

V . Bon ünverladencn durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben , wel¬
che die Personen , Tiere oder das Fuhrwerk
treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrteu und die
Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann
als beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer
dem Zubehör und dem Futter für die Zugtiere
bczw . dem Betriebsstoff für die Maschine für
höchstens 3 Tage , an anderen Gegenständen mehr
als 100 Kg . befinden .

Befreiungen .
Bon der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen
oder Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger und
Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er¬
satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Reisenden und deren Effekten und von
Postsendungen benutzt werden .

4 . Hilfsfuhrcn bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und dem Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz . 31 . Mai 11122 . b . Nr . 4226 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombau -Verwaltung . )

I . A . Unterschrift .
637 . Durch Erlaß des Herrn Oberpräsidenten der
Rheinwrovinz vom 23 . 4 . 1922 L 2 Nr . 136 II ist
dem katholischen Kirchenvorstand der Rektoratsge¬
meinde Hoven bei Zülpich , Kreis Euskirchen , die Er¬
laubnis erteilt worden , zur Aufbringug der Kosten
für die Wiederherstellung der Rektoratskirche in
Hoven im Zahre 1922 eine einmalige Haussamm¬

lung bei den katholischen Bewohnern der Rheinpro -

vinz abzuhalten . Die Einsammlung der Kollekte
wird durch örtliche Vertrauensleute vorgenommen .

Düsseldorf . 31 . Mai 1922 . U v 1314 .
Der Regierungspräsident .

638 . Die am 12 . Juli 1920 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I A 14983 versehenen Last - Kraft -

wagen der Firma H . Coupienne A .-G . in Mülheim
a . d . Ruhr erteilte Zulassungsbescheinigung ist ab¬
handen gekommen und wird hiermit für ungültig
erklärt . Die Erkennungsnumsner I ^ 14983 ist einst¬
weilen gesperrt .

Düsseldorf . 31 . Mai 1922 . I 8 II 1186 .
Der Regierungspräsident .

639 . Die am 14 . Februar 1922 für das mit dem
Erkennungszeichen I 2 11632 versehene Kraftrad der
Firma Heinrich Leven in Amern , St . Anton , er¬
teilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden gekom¬
men und wird hiermit für ungrutig erklärt . Die Er¬
kennungsnummer I 2 11632 ist einstweilen gesperrt .

Düsseldorf . 30 . Mai 1922 . I 8 II 1183 .
Der Regierungspräsident .

640 . Der Oberwachtmeister der Schutzpolizei Um¬
land in Wesel hat am 22 . April 1922 auf der Hin -
denburgstraße daselbst unter eigener Lebensgefahr
ein durchgehendes Pferd nebst Wagen zum Stehen
gebracht , und dadurch ein größeres Unglück verhütet .
Ich erteile ihm hierdurch für sein mutiges und opfer¬
williges Verhalten eine öffentliche Belobigung .

Düsseldorf , 21 . Mai 1922 . I .1 3073 .
Der Regierungspräsident .

641 . Prüfungsvorschriften
für Kommunalbeamte im Regierungsbezirk

Düsseldorf .
§ 1 .

Zur Abhaltung von Prüfungen wird am Sitze der
Regierung ein Ausschuß gebildet , welcher den Kreisen
und Gemeinden zur freiwilligen Inanspruchnahme zur
Verfügung steht . — Für den gleichen Zweck be¬
siehende besondere Prüfungseinrichtungen einzelner
Kreise , Gemeinden , Gemeindeverbände , Beamtenschu¬
len usw . bleiben unberührt , soweit sie mindestens den
Anforderungen dieser Prüfungsordnung entsprechen .
Die von diesen Einrichtungen erteilten Zeugnisse ha¬
ben dieselbe Beweiskraft wie die im K 7 letzter Ab¬
satz erwähnten Zeugnisse .

Z 2 .
Den Vorsitz und stellvertretenden Vorsitz in dem

Prüfungsausschuß führt ein höherer Verwaltungs -
beamter .

Der Prüfungsausschuß besteht außerdem aus fol¬
genden Mitgliedern :

1 . einem Landrat oder Kreissyndikus :
2 . einem Stadt - oder Landbllrgermeister oder einem

besoldeten Beigeordneten :
3 . einem mittleren Verwaltungsbeamten (Ober¬

sekretär ) von einer Kreis - , Stadt - oder Gemeinde¬
verwaltung :



4 . einem mittleren Kassenbeamten (Obersekretär ) .
Wenn Sparkassenbeamte geprüft werden , tritt an

Stelle von 4 ein Sparkassenbeamter .
Für jedes Ausschuhmitglied sind 2 Stellvertreter

zu bestellen . Der Vorsitzende und stellvertretende Vor¬

sitzende werden widerruflich durch den Regierungs¬
präsidenten ernannt .

Die Wahl der Mitglieder und Stellvertreter er¬

folgt zu :
1 . durch den rheinischen Unterverband des Verban¬

des preußischer Landkreise '

2 . durch den rheinischen Städtebund und den rhei¬
nischen Eemeindetag ;

2 . und 4 . durch die Bezirksgruppe Rheinland des
Verbandes der Kommunalbeamten und -Ange¬
stellten Preuhens e . V .

s 3 -
Es werden I . (Sekretär - ) und II . (Obersekretär -)

Prüfungen abgehalten .
§ 4.

Die Prüfungen sind vom Nachweise einer bestimm -

ten wissenschaftlichen Vorbildung nicht abhängig .
Eine Zulassung zur ersten Prüfung soll in der

Regel erst erfolgen , wenn der Prüfling wie folgt im

Kommunaldienst beschäftigt war :
a ) Volksschüler — 6 Jahre
b > mit Obersekundareife — 3 Jahre
c) Unterprimaner — 2 Jahre
d) Abiturient . — 1 Jahr .

Für Kriegsteilnehmer können die Fristen angemes¬
sen gekürzt werden .

Die Zulassung zur zweiten Prüfung setzt das

Bestehen einer ersten Prüfung und eine weitere min¬

destens dreijährige (bei Militäranwärtern zweijäh¬
rige ) Vorbereitungszeit voraus . Es werden ferner

solche Prüflinge zur zweiten Prüfung zugelassen , die

bereits mindestens drei Jahre hsamteter Assistent

(beim Staate jetzt Sekretär genannt ) sind . Außer¬
dem diejenigen Beamtenanwärter , welche eine aner¬
kannte Verwaltungsfachschule nachweislich mit Erfolg

besucht haben . Voraussetzung für diese Beamtenan -

wärter ist , daß sie nach Besuch der Verwaltungsfach¬
schule sich mindestens drei Jahre in einer Verwaltung
oder Kasse beschäftigt haben .

Zur Beseitigung etwaiger Härten können bis Ende

des Jahres 1ll23 auch solche Personen (namentlich
Kriegsteilnehmer ) zu beiden Prüfungen zugelassen
werden , auf die die erwähnten Voraussetzungen nicht
in vollem Umfange zutreffen .

§ 5 .
Die Prüflinge haben sich durch die Vermittlung der

Behörde , bei welcher sie beschäftigt sind , zur Prüfung

anzumelden . — Der Anmeldung sind folgende Unter¬

lagen beizufügen :
a ) ein handschriftlich hergestellter Lebenslauf unter

Anschluß beglaubigter Abschriften etwaiger Zeug¬

nisse aus früheren Stellungen , sowie von Fach -

usw . Schulen '

b ) eine Bescheinigung der Beschäftigungsbehörde ,
die enthalten soll :

I . den Gang der dienstlichen Ausbildung , welche
der Prüfling genossen hat , (unter Angabe des

Beginns der Beschäftigung und der Zeitab¬
schnitte , während welcher der Prüfling in je¬
dem einzelnen Dienstzweig beschäftigt war ) ;

II . die Angaoe , ob und welchen theoretischen Un -

terrian der Prüfling in Verwaltungs - und

Kassensachen genossen hat ;
III . eine Verpflichtungserklärung der Behörde ge¬

mäß Z 1V der Prüfungsordnung ;
c) ein Zeugnis der Beschäftigungsbehörde über

Fleiß , Kenntnisse , Fähigkeiten und Leistungen
des Prüflings , sowie über dienstliche und außer¬
dienstliche Führung ;

d) eine Aeußerung , in welchem Sonderfach der

Prüfling evtl . besonders geprüft werden will .
Ueber die Zulassung zur Prüfung entscheidet der

Borsitzende des Prüfungsausschusses . Ablebnung darf
nur im Einverständnis mit dem Prüfungsausick >uß

nach Stimmenmehrheit erfolgen . Bei Stimmengleich¬
heit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden .

§ 6.
, Die Prüfungen finden in der Regel am Sitze der

Regierung statt . Ausnahmsweise kann der Vorsitzende
des Prüfungsausschusses die Prüfung auch an einem
anderen Orte des Regierungsbezirks statfinden lassen .
— Die Prüfung zerfällt in einen schriftlichen und ei¬

nen mündlichen Teil . Es sind drei schriftliche Ar¬

beiten zu fertigen , deren eine in 3— 4 Stunden erle¬

digt sein muß . Die Anfertigung der schriftlichen Ar¬

beiten wird von einem Mitgliede des Prüfungsaus¬
schusses beaufsichtigt .

Die schriftlichen Arbeiten bestimmt auf Vorschlag
der Mitglsieder des Prüfungsausschusses der Bor¬

sitzende oder sein Stellvertreter . Für die erste Prü¬
fung sind die Aufgaben , die sich auf den Entwurf leich¬
terer Verfügungen , Anweisungen , Aufsätze usw . . auch
vor allem auf die Kenntnis des Büro - und Registra¬
turwesens erstrecken sollen ) , so auszuwählen , daß aus

ihrer Erledigung zu ersehen ist , ob der Prüfling die

für seinen Beruf erforderlichen praktischen und theore¬
tischen Kenntnisse besitzt .

Nach Ablieferung seiner schriftlichen Arbeiten hat

sich der Prüfling noch einer Prüfung in der Handhabe
einer wahlfreien Kurzschrift zu unterziehen . Er muß
i nder Lage sein , mindestens fünf Minuten lang einem
Diktat von 1VV Silben in der Minute zu folgen . Für
Uebersetzung der Diktate wird dem Prüfling eine
Stunde Zeit gelassen .

Beim Vorliegen besonderer Gründe kann von der

Forderung von Leistungen in Stenographie abgesehen
werden .

Für die zweite Prüfung sind die Aufgaben
chwieriger zu gestalten . Welches Gesetzmaterial den

Teilnehmern an beiden Prüfungen zur Verfügung zu
stellen ist , entscheidet der Vorsitzende des Prüfungs¬
ausschusses .



s 7 .
Die schriftlichen Arbeiten werden vor der münd¬

lichen Prüfung vom Prüfungsausschuß begutachtet .
Jeder Prüfling ist zur mündlichen Prüfung

zuzulassen . Das Ergebnis der schriftlichen und münd¬
lichen Prüfung ist als Einheit zu bewerten .

Die mündliche Prüfung ist darauf zu richten , ob der
Prüfling auch die für seinen Geschäftsbereich erforder¬
lichen praktischen und theoretischen Kenntnisse erwor¬
ben hat . Der Prüfling muß bei der ersten Prüfung
mit nachbezeichneten Stoffen vertraut sein !

„Pflichten der Beamten und Angestellten , die Or¬
ganisation der Gemeinde -, Staats - und Reichsverwal¬
lung und der Behörden . Allgemeine Vürgerkunde und
allgemeine Fachausbildung . Kreis - , Städte - bezw .
Landgemeindeordnung , Gesetze über die allgemeine
Landesverwaltung , über die Zuständigkeit der Ver -
waltungs - und Berwaltungsgerichtsbehörden , über die
Polizeivcrwaltung betr . den Erlaß polizeilicher Straf -
vcrfiigungen , des Pslizeikoftengesetzes und der Verord¬
nung betreffend das Verwaltungszwangsverfahren
wegen Veitreibung von Geldbeträgen , Bestimmungen
über Kriegsbeschädigten - und Kriegshinterbliebenen -
fürsorge , Bestimmungen über allgemeine Wohlfahrts¬
pflege , Standesamts - , Schul - und Kirchenmesen . Ge¬
nauere Kenntnis des Haushalts - , Kassen - und Rech¬
nungswesens , Staats - und Volkswirtschaftslehre , (all¬
gemein ) . Staats - , Verwaltunas - und Bürgerrecht .
Statistik .

"

Bei derzweiten Prüfung mutz der Prüfling ver¬
traut sein mit den „wichtigsten Bestimmungen der
Neicbsjustizgesetze und des bürgerlichen Rechts , Orga¬
nisation der Staats - und Reichsverwaltungen und
Behörden , den Gesetzen über Steuern , über den Unter¬
stützungswohnsitz , Beurkundung des Personenstandes ,
Reicksversicherungsordnung , Gewerbeordnung für
das Deutsche Reich , Gesetz betreffend die Anlegung
und Veränderung von Straßen und Plätzen in Städ¬
ten und ländtichsn Ortschaften , Gesetz über die Ent¬
eignung von Grundeigentum und den wesentlichen
Vorschriften über das Grundbuch , genauere Kenntnis
der gesetzlichen und sonstigen Bestimmungen sämt¬
licher Geschäftsgebiete der Verwaltung und der Be¬
fugnisse der städtischen und ländlichen Behörden und
ihre Stellunq zu den Aufsichts - und sonstigen Behör¬
den . Jagd - und Forstgesctz . Beamtenrecht , Staats -
u . Volkswirtschaftslehre im speziellen (Organisation
der Produktion , Wirtschaftspolitik usw . ) . — Altge¬
meine Kenntnis über FinanKehre , Haushalts -, Kas¬
sen- und Rechnungswesen , Scheck - und Wechselrecht ,
Depotgesetz , Kameralisiische und kaufmännische Buch¬
führung .

"

Die durch Fettdruck besonders gekennzeichneten
Bestimmungen fallen für Sparkassenbeamte
fort , dagegen werden für die besonderen Gebiete der
Sparkasse erweiterte Kenntnisse verlangt .

Im Gegensatz zur ersten Prüfung wird in der zwei¬
ten Prüfung eine vertiefte Kenntnis und erweiterte

praktische Erfahrung gefordert . Zur Prüfung sollen
in der Regel gleichzeitig nicht mehr als sechs Prüf¬
linge zugelassen werden . Ueber Verlauf und Ergeb¬
nis der Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen , die
zu den Akten der Regierung genommen werden muß .

Der Prüfungsausschuß entscheidet durch Stimmen¬
mehrheit , ob die Prüfung „nicht "

, „befriedigend "
,

„ gut " oder „mit Auszeichnung " bestanden ist.
Dem Prüfling wird ein Prüfungszeugnis erteilt ,

welches von dem Vorsitzenden und den Mitgliedern
des Prüfungsabsschusses unterschrieben wird .

Das Zeugnis über die bestandene Prüfung gilt als
Befähigunasnachweis für Anstellung als Sekretär
bezw . Obersekretär bei einer Kreis - oder Gemeinde¬
verwaltung (siehe auch K 1 ) .

s8 . -
Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfung ist

nach 6— 12 Monaten zulässig . Eine 2 . Wiederholung
kann nur ausnahmsweise auf Antrag des Prüflings
oder der beteiligten Dienststelle durch den Vorsitzen¬
den des Prüfungsausschusses zugelassen werden .

§ 9-
Der Prüfling hat durch Vermittelung seiner Be¬

schäftigungsbehörde eine Gebühr von 3V Mark für
die erste Prüfung und eine Gebühr von 80 Mark für
die zweite Prüfung zu zahlen . Die Gebühr ist vor
Beginn der Prüfung an die Regierungshauptkasse
einzusenden . Die Prüfungsgebühr verfällt , wenn der
Prüfling ohne genügende Entschuldigung zur Prü¬
fung nicht erscheint . Aus den Prüfungsgebühren
werden die Reisekosten und Tagegelder der auswär¬
tigen Mitglieder der Prüfungskommission (entspr .
den staatlichen Sätzen ) gedeckt.

ß 10 .
Die anmeldenden Behörden haben sich zu ver¬

pflichten , anteilmäßig diejenigen Kosten zu tragen ,
die nicht durch die Prüfungsgebühren gedeckt sind .

s 11.
Eine Ausgestaltung aller die Ausbildung und

Prüfung betreffenden Maßnahmen , insbesondere
Veränderung der in vorliegender Prüfungsordnung
niedergelegten Vereinbarung darf nur unter Zu¬
stimmung der in 8 2 benannten Verbände erfolgen .

§ 12 .
Die Prüfungsordnung tritt am 1 . Juni 1922 in

Kraft .
Die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses

wird demnächst bekanntgegeben .
Die Gültigkeitsdauer der Prüfungsvorschriften ist

vcrläufig auf ein Jahr festgesetzt .
Düsseldorf , 23 . Mai 1922 .

Der Regierungspräsident ,
gez . : Erützner .

042 . Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Si¬
cherheit und Ordnung , sowie zur Abwendung von
Gefahr auf der Ruhr wird hiermit auf Grund der
von mir unterm 26 . November 1908 I H 4067 erlas¬
senen Polizeiverordnung (veröffentlicht im Reg .-
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Amtsbls 1908 , S . 545 ) der Verkehr auf der Ruhr¬
stromstrecke von der Valdeneyer Fähre — km 32,8 bis
zur Neukirchener Schleuse — km 30,3 der Ruhrein¬
teilung — wegen der von der Ruderriege „Mark "
des städtischen Realgymnasiums Essen zu veranstal¬
tenden Regatta am 15 . und 16 . Juli d . I . von 2 Uhr
nachmittags bis 8 Uhr abends gesperrt .

Schisse , aller Art , sowie Ruderboote und Flöße ,
mit Ausnahme der bei der Regatta tätigen Boote
dürfen die Ruhr an den bezeichneten Tageszeiten auf
der erwähnten Strecke nicht befahren .

Zuwiderhandlungen werden entsprechend bestraft .
Düsseldorf. 29 . Mai 1922 I U 1577 .

Der Regierungspräsident .
I . V . Unterschrift .

643 . Zur Aufrechterhaltu ng der öffentlichen Si¬
cherheit und Ordnung , sowie zur Abwendung von
Gefahr auf der Ruhr wird hiermit auf Grund der
von niir unterm 26 . November 1908 I U 4067 erlas¬
senen Polizeiverordnung (veröffentlicht im Regie¬
rungsamtsblatt 1908 , Seite 545 ) der Verkehr auf
der Ruhrstromstrecke von der Valdeneyer Fähre —
km 32,8 bis zur Neukirchener Schleuse — km 30,3
der Nuhreinteilung — wegen der von der Ruder¬
riege des Essener Turn - und Fechtklubs zu veran¬
staltenden Regatta am 1 . Juli ds . Js . von 3 Uhr
nachmittags bis 8 Uhr abends und am 2 . Juli ds.
Js . von 7 Uhr vorm . bis 8 Uhr abends gesperrt .

Schiffe aller Art , sowie Ruderboote und Flöße mit
Ausnahme der bei der Regatta tätigen Boote , dürfen
die Ruhr an den bezeichneten Tageszeiten auf der er¬
wähnten Strecke nicht befahren .

Zuwiderhandelungen werden entsprechend bestrast .
Düsseldorf . 29 . Mai 1922 .

' I U 1578 .
Der Regierungspräsident .

I . V . Unterschrift .
044 . Polizeiverordnung

Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Si¬
cherheit und Ordnung , sowie zur Abwendung von
Gefahr auf dem Rheine wird hiermit auf Grund des
8 138 des Gesetzes über die allgemeine Landesver¬
waltung vom 30 . Juli 1883 (Ees.-S . S . 195 ) fol¬
gende Polizeiverordnung erlassen :

- § 1-
Am 15 . Juni dieses Jahres ist mit Zustimmung

^ der Interalliierten Binnenschiffahrtskommission in
I Köln die Durchfahrt von Schifftzn und Fahrzeugen
I jeder Art durch die Mülheimer Rheinschiffbriicke
! während der Feier der sogenannten Mülheimer Got-
s testracht in der Zeit von 11 Uhr vormittags bis 1

Uhr nachmittags verboten .
8 2.

Zuwiderhandelnde werden mit Geldstrafe bis zu
300 Mark und im Falle des Unvermögens mit ent¬
sprechender Haft bestraft .

Coblenz, 23 . Mai 1922 . c . Nr . 4062.
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombauverwaltung )

Im Auftrage : Gelinsky .

645 . Der Provinzialausschuß der Rheinprovinz hat
gemäß der ihm in Z 9 des Reglements für die Aus¬
führung des Gesetzes vom 7 . August 1911 , betref¬
fend die Beschulung blinder und taubstummer Kin¬
der und für die Verwaltung und Leitung der Pro -
vinzial -Taubstummen - und Blindenanstalt der
Rheinprovin ^ vom 6 . 3 ./2 . 4 . 1912 , gegebenen Befug¬
nis in seiner Sitzung vom 3V. Mai 1922 die Erhö¬
hung des Pflegegeldes für die in der Pflege des Vro -
vinzialverbandes untergebrachten blinden und taub¬
stummen Kinder auf pflegetäglich 30 Mark mit Wir¬
kung vom 1 . Juni 1922 ab beschlossen.

Düsseldorf. 31 . Mai 1922 .
Der Landeshauptmann .

Bekanntmachungen anderer Behörden .
646 Bei der heutigen Auslosung von Renten¬
briefen zum 1 . 10 . 1922 sind folgende Nummern ge¬
zogen worden :

der Provinz Westfalen und der Rheinprovinz ,
aj zu 4 Prozent Buchst. v .

Bchst . ^ zu 3000 Zt oder 1000 Tl . Nr . 361 444
2475 607 3981 4519 649 720 5031 061 316 460 588
610 720 0434 480 540 571 612 750 752 852 896
7054 081 097 128 170 191 404 463 473 636 734 754
769 866 878 .

Bchst . lZ zu 1500 -N oder 500 Tl . Nr . 932 1054
961 981 2178 793 957 3003 036 071 079 181 210 229
270 286 398 .

Bchst . V zu 300 -N oder 100 Tl . Nr . 1510 2571
750 3237 507 H30 785 833 4695 720 5518 7395 609
8167 273 780 851 9199 718 10424 456 539 742 844
12116 351 490 597 614 634 817 992 13137 177 435
698 729 941 14033 138 284 318 374 441 704 901
15010 262 310 325 463 544 639 696 713 757 818
16125 279 315 493 650 691 704 774 855 17136 241
531 603 683 938 963 996 18402 697 704 770 938
19083 136 407 538 554 576 598 622 661 725 758
850 925 2» 34 179 245 347 356 376 391 405 433
435 455 561 613 659 .

Bchst. v zu 75 .N oder 25 Tl . Nr . 1513 3207 924
998 4736 5767 897 6315 633 8179 239 487 691
9180 962 10170 193 249 324 11055 220 369 842 936
967 12057 080 106 157 164 255 316 343 442 484 555
576 643 807 13036 050 292 510 581 588 634 804
862 951 14115 280 373 595 641 15039 170 187 263
439 523 541 719 760 821 16051 070 506 622 726,815
904 17002 18049 161 229 497 660 691 884 903 945
19019 058 07.8 121 236 273 325 439 591 617 626 686
697 870 942 978 20000.

b) zu 3 )4 Prozent Bchst . L—P .
Bchst . L zu 3000 oN Nr . 152 183 230 331 353 389

399 433 446 470 556 583 594 596 639 640 686 710
798 803 826 870 909 1041 069 083.

Bchst . M zu 1500 -R Nr . 48 84 104 106 152 281
337 350 .

Bchst. N zu 300 -R Nr . 3 63 95 137 152 219 278
334 350 362 400 442 467 473 475 491 513 594 611
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639 664 709 723 728 786 861 894 971 1077 087 113
199 317 428.

Vchst. O zu 73 Nr . 3 9 180 203 263 308 331 399
416 432 473 308 612 730 736 770 771 793 796 .

c) zu 4 Prozent Bchst. AA—DD.
Bchst . AA zu 3000 -N Nr . 39 165 166 200 213 236
Bchst . VB zu 1300 ^ Nr . 8 67 78 .
Bchst . CC zu 300 -N Nr . 18 28 113 128 206> 207

216 224 .
Bchst .

'
DD zu 73 -N Nr . 37 119 .

Die ausgelosten Rentenbriefe , deren Verzinsung
vom 1 . 10 . 1922 ab aufhört , werden den Inhabern
mit der Aufforderung gekündigt , den Kapitalbetrag
gegen Rückgabe der Rentenbriefe mit den dazu ge¬
hörigen .nicht mehr zahlbaren Zinsscheinen

zu a ) nur Erneuerungsschein der Reihe 9,
zu b ) Reihe 4 Nr . 15—16
zu c) Reihe 2 Nr . 12—16
nebst Erneuerungsscheiney

vom 1 . 10 . 1922 ab bei den Rentenbankkassen hier
oder in Berlin C , Klosterstraße 76 , 1 . Etg . , oder der
Preußischen Staatsbank (Seehandlung ) in Berlin
W . 56, Markgrafenstraße 46a , vormittags von 9
bis 12 Uhr in Empfang zu nehmen . Der Wert der
etwa fehlenden Zinsscheinen wird in Abzug ge¬
bracht.

Die Einlieferung der gekündigten Rentenbriefe
kann zum Fälligkeitstage auch durch die Post porto¬
frei erfolgen , worauf der Gegenwert in der bean¬
tragten Weise auf Gefahr und Kosten des Empfän¬
gers übermittelt wird .

Ferner sind seit 2 Iahren und länger die nach¬
stehenden Rentenbriefe rückständig!

Provinz Westfalen und der Rheinprovinz :
a) Bchst . D Nr . 13203 seit 1 . 4 . 12 .
b) Bchst . C Nr . 3007 15493 15494, Bchst . D Nr .

8909 16302 19866 seit 1 . 4 . 15 .
c) Bchst . C Nr . 3008, Bchst . D Nr . 18220 19836 seit

1 . 10 . 13.
d) Vchst. A Nr .3233 7291 , Vchst. C Nr . 6267 7032

13987 18713, Bchst . D Nr . 13607 14390 17032
18740 19122 seit 1 . 4 . 16 .

e) Bchst. C Nr . 6407 10835 18196, Bchst. D Nr.
16628 19764 seit 1 . 10 16 .

f) Bchst . A Nr . 2733 6354 6909, Bchst . B Nr . 2159 ,
Bchst . C Nr . 18336, Bchst . D Nr . 928 18403 seit
1 . 4 . 17 .

g) Vchst. C Nr . 2974, Bchst . D Nr . 12312 14792
20020 seit 1 . 10 . 17 .

h) Bchst . A Nr . 4372 6410 7599, Bchst . C Nr . 2793
6402 7807 14246 14985 18240 18662 20441.
Bchst . D Nr . 6309 11077, 16042 16503 17583 19467
seit 1 . 4 . 18 .

i ) Vchst . C Nr . 2376 8060 20484, Bchst . D Nr . 349
16507 seit 1 .10 . 18 .

k) Vchst. A Nr . 6384 7408, Bchst . C Nr . 8267 10927
1473 » 132 !13 15753 16961 18280, Bchst . D Nr .
9927 11225 14024 19973 20012 seit 1 . 4 . 19 .

l) Bchst . A Nr . 2008 6361 6929 7323 7360 7436.
Bchst . T Nr . 5965 6611 7908 11987 12054 13536
13333 14524 13782 15783 16479 17069 17428
18390 19270 19686 20600 20627 20761, Bchst . D
Nr . 8308 10645 12911 14474 15553 17918 18086
19093 19339 seit 1 . 10 . 19 .

m ) Vchst. A Nr . 7674, Bchst . B Nr . 2763 , Bchst . C
Nr . 1345 7397 12603 14033 14037 16949 18301
19895 20323 20386 20722, Bchst . D Nr . 3781 7315
12881 15388 17423 18336 19822 19827 seit 1 . 4 . 20 .

n) Vchst. A Nr . 6326 6738 7012 7842, Bchst . B Nr .
2521 , Bchst . C Nr . 7103 8389 10573 14201 14221
15597 13769 16876 17097 17100 18649 19146
20027 20169, Bchst . D Nr . 382 2369 3600 6762
10989 13575 14038 14611 15122 13183 15703
16872 17214 17462 17720 17757 18464 18493
t8850 19223 19796 seit 1 . 10 . 20 .

o) Bchst . P Nr . 369 seit 1 . 4. 16.
p) Bchst . L Nr . 892 seit 1 . 4 . 17.
q) Bchst . L Nr . 734 > . . _

Bchst . P Nr . 168 !
1 - 16 - 17.

r ) Vchst. L Nr . 733, Vchst. N Nr . 703, Bchst . O Nr .
701 seit 1 . 10 . 18,

s) Bchst . N Nr . 191 , Bchst . P Nr . 214 seit 1 . 4 . 19,
t ) Bchst . M Nr . 186 , Bchst . N Nr . 695, Bchst . O

Nr . 103 , Bsst . P Nr . 199 , 205 , 256 , 238 seit 1 .
10 . 19 .

u) Bchst . L Nr . 721 , Bchst . N Nr . 828 938 seit 1 .
4, 20 .

v) Bchst . L Nr . 531 813 913 , Bchst . N Nr . 831
1116 1396, Vchst. O Nr . 11 205 514 seit 1 . 10 . 20.

w) Bchst . I Nr . 175^seit 1 . 7 . 16.
x) Vchst F Nr . 75k seit 2 . 1 . 18 .
y ) Vchst . K Nr . 11 se.it 1 . 7 . 18.
z ) Vchst. K Nr .335 seit 2 . 1 . 19 .

aa ) Vchst. F Nr . 432, Bchst . I Nr . 104 , . Bchst . K
Nr . 1 90 140 141 180 264 270 360 seit 1 . 7 . 19.

bb) Vchst. H Nr . 986 , Bchst . I Nr . 268 666 seit 2.
1 . 20 .

cc) Vchst. F Nr . 407 408. Bchst . E Nr . 13 434, Bchst .
H Nr . 611 1324 1615 1639 seit 1 . 7 . 20 .

dd) Vchst. DD Nr . 121 seit 1 . 10 . 17 .
ee) Bchst . AA Nr . 93 , Bchst .- BV Nr . 30 seit 1 . 10 . 19 .
ff) Vchst. BV Nr . 19 seit 1 . 4 . 20 .
qq) Vchst. AA Nr . 20 160 , Bchst . CC Nr . 201 , Bchst .

DD Nr . 129 seit 1 . 10 . 20 .
chh) Bchst. EE Nr . 63 seit 2 . 1 . 18 .

ii ) Bchst . JZ Nr . 157 seit 1 . 7. 20 .
Die Nummern aller gekündigten bezw . noch rück¬

ständigen Rentenbriefe werden auch durch die von
Ulrich Levysohn in Berlin -Charlottenburg 4 , Dahl -
mannstraße 8 , zusammengestellte und im Verlage
von W . Levysohn in Erünberg i . Schles. erscheinende

^ .Allgemeine Verlosungstabelle " in den Monaten
Mai und November jedes Jahres veröffentlicht .

Münster i . W >, 16 . Mai 1922 .
Direktion der Rentenbank .
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647 . Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung des Vereins für
Säuglingsfürsorge und Wohlfahrtspflege im Regie¬
rungsbezirk Düsseldorf , am Samstag , den 24 . Juni
1922 , nachmittags K Uhr , im Sitzungssaal 1 der . Re¬

gierung , Düsseldorfs Cecilienallee .
Tagesordnung .

1 . Bericht über die Vereinstätigkeit seit der letzten
Hauptversammlung .

2 . Vortrag des Rechenschaftsberichtes und der Schluß¬
rechnungen .

3 . Entlastung des Vorstandes und Verwaltungsrates .
4 . Aenderung der Satzungen , insbesondere der 1 ,

4 , 7 und 8.
5 . AZahlen zum Verwaltungsrate nach Z 8 der

Satzungen .
6 . Verschiedenes .

Düsseldorf , 29 . Mai 1922 . llkMM
Namens des Verwaltungsrates .

Der stellv . Vorsitzende : Hermann Hardt .
Namens des Vorstandes ,

Der Vorsitzende : Schloßmann .

648 . Der Frau Mathias Schwitz in Fischlaken ,
Kreis Essen , ist der vom Bezirksausschüsse Hierselbst

unter Nr . 6174 für das Jahr 1922 erteilte Wander¬

gewerbeschein abhanden gekommen . Der Wanderge -

werbeschein wird für ungültig erklärt . III K 3113 .

Düsseldorf , 29 . Mai 1922 .
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses , II . Abt .

649 . Nack der von der Regierung , Abteilung für

Kirchen - und Schulwesen geprüpften und für richtig
befundenen Rechnung der Rodorphischen Familien¬
stiftung für das Jahr 1921 betrug :
a ) die Einnahme an Zinsen 9114,39 -N

b ) die Ausgaben an Lehrgeldbeihilfen 2 399, — „
c) der Vermögensbestand 297 299,42 „
d) die Vermögensabnahme 2 213,61 „

Den Stiftungsbeteiligten wird hiervon Kenntnis

gegeben . Gesuche von Angehörigen des Rodorphi¬
schen Familienstammes um Bewilligung von Lehr¬
geldbeihilfen aus der Stiftung zur Erlernung eines

Handwerks sind unter Anschluß eines beglaubigten
Lehrvertrages und eines von der Ortsbehörde aus¬
gestellten Bedürftigkeitszeugnisses an die Regierung ,
Abteilung für Kirchen - und Schulwesen oder an den

Unterzeichneten zu richten .
Düsseldorf . 1 . Juni 1922 .

Der Verwalter der Rodorphischen Familienstiftung
Lohf , Regnungsrat .

Die Einrückungsgebühren betragen für die zweigelvaltene TexUeile oder deren Raum 1 .— M . . bei Tabellenfatz für

die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 1,50 M . — Belegblätter und einzelne Stück « kosten 50 Pfg . für jeden

angefangenen Bogen , mindestens aber 1 »N für jedes Stück des Amtsblatts .

Schriitlsitung : Amtsblattstelle der Regierung . — Druck : Buchdruckerei Otto Fritz , Düsseldorf , Oststr . 13.
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Bekanntmachungen der Zentralbehörde .

651 . Polizeiverordnung . ,

Aus Grund des Z 2 des Reichsgesetzes gegen den

verbrecherischen und gemeingefährlichen Gebrauch von

Sprengstoffen vom 9 . Juni 1884 (RGBl . S . 61 ) und
des § 136 des Gesetzes über die allgemeine Landes¬

verwaltung vom 3 . Juli 1883 ( GS . S . 193 ) werden

folgende Abänderungen der Polizei Verordnung vom
10 . Augpst 1921/26 . November 1921 (HMBl . S .
183/264 ) betreffend Sprengstofferlaubnisscheine be¬

stimmt !
I . Im § 7 erhält Abs . (1 ) folgende Fassung !

( 1) „Der Verlust eines Erlaubnisscheines ist der

Behörde , die ihn ausgestellt hat , mit dem Er¬

suchen um Ausstellung eines neuen Scheines an¬

zuzeigen . Der neue Schein erhält das Datum der

ersten Ausfertigung und ist an auffälliger Stelle

durch die Aufschrift „Beglaubigte Abschrift vom

. . . . (Datum ) . . . . an Stelle des abhanden ge¬
kommenen Erlaubnisscheines - Nr vom

(Datum ) . . . .
" zu kennzeichnen . Mit der Aus¬

stellung des neuen Scheines verliert der frühere
seine Gültigkeit . Bezüglich der Bekanntgabe der

Ungültigkeitserklärung des abhanden gekomme¬
nen Scheines gelten die einschlägigen Vorschrif¬
ten im Abs . (3) ; jedoch ist für die Ausstellung
eines neuen Scheines und für die zugehörigen
Veröffentlichungen eine Gebühr von 150 Mark zu
zahlen . Dieser Betrag ist von der Ausstellungs¬
behörde vor Aushändigung des neuen Scheines

einzuziehen und , wenn jene Behörde ein Land¬
rat oder die staatliche Polizeiverwaltung einer
Stadt ist , an die Staatskasse abzuführen .

"

U . Im Z 7 erhalten die beiden letzten Sätze des Ab¬
satzes (3) folgende Fassung !
„Zugleich ist die alsbaldige Veröffentlichung der

Zurücknahme des Scheines im Reichs - u . Staats¬
anzeiger , sowie im Ministerialblatt der Handels¬
und Gewerbeverwaltung zu veranlassen . Auf
Grund dieser letzten Veröffentlichung haben die
Gewetberäte die Sprengstoffabriken und -Händler
ihres Bezirks mit Nachricht zu versehen .

"

Unter „ Zu Z 5" erhält der Abs . (1 ) folgende Fas¬
sung !

(1 ) „Die Urschriften der Erlaubnisscheine sind
stempelfrei auszustellen . Beglaubigte Abschriften
(Z 5 Abs . ( 1) Unterabsatz 4 und K 7 Abs . (1 ) der
Polizeiverordnung ) unterliegen der Stempel¬
pflicht .

"

Berlin . 4 . Mai 1922 .
Der Minister für Handel und Gewerbe .

I . A . ! von Meyeren .
Der Minister des Innern .

I . A . ! Roedenbeck .

Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .

652 . Der Pastor Ernst Görg aus Schwenningdorf
ist auf Grund der Bestimmungen der Eeneralkonzes -

sion vom 23 . Juli 1845 zum Pastor der evangelisch -
altlutherischen Kirchengemeinde Elberfeld -Barmen -



Laugenberg berufen worden , was nach vorschrifts¬
mäßig nachgewiesener Qualifikation zur öffentlichen
Kenntnis gebracht wird . (1 17(1 H.
. Coblenz , 26 . Mai 1922.

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
In Vertretung ! Unterschrift .

653 . Der Landmesser August Keulertz zu Düssel¬
dorf ist am 3 . Juni 1922 als solcher vereidigt worden .

Düsseldorf . 9 . Juni 1922 . III L Nr . 3109 .
Der Regierungspräsident .

6 4 . Bekanntmachung
betr . die Ausführungsanweisung zu dem Gesetz über
die Fleischversorgung vom 18 . April 1922 (RGBl .

Teil l Seite 460 ) .
Ich verweise auf die beiliegende Ausführungsan¬

weisung . . Mob . 5341 .
Düsseldorf , 1 . Juni 1922 .

Der Regierungspräsident .
655 . Die geprüfte Rechnung der Ruhegehaltskasse
der Kreiskommunalverbände und Stadtgemeinden der
Rheinprovinz für das Rechnungsjahr 1919 liegt im
hiesigen Landeshause , Zimmer 49 , vom 10 . Juni 1922
ab während vier Wochen für die beteiligten Mit¬
glieder zur Einsicht offen , was ich hierdurch nach F 19
der Kassensatzung zur Kenntnis bringe . I H 7275 .

Düsseldorf , 7 . Juni 1922 .
Der Landeshauptmann der Rheinprovinz .

656 . Zur Ermittelung , ob die Mehrheit der be¬
teiligten Gewerbetreibenden dem Antrage ans Errich¬
tung einer Zwangsiunung für das . Schlosser - und
Schiniedehandwerk für den Bezirk der Bürgermeiste¬
reien Emmerich , Vrasselt und Elten zustimmt , habe ich
den Herrn Bürgermeister zu EmiNerich zum Beauf¬
tragten bestellt . I I? V 2552 .

Düsseldorf , 1 . Juni 1922 .
Der Regierungspräsident .

657 . Zum Sachverständigen zur Prüfung von
Kraftfahrzengeu und deren Führer habe ich den In¬
genieur des Rheinischen Dampfkesselüberwachungs¬
vereins , Dipl .-Jngenieur Johannes Eerken in Düssel¬
dorf für die Kreise Dllssseldorf -Stadt , Düsseldorf - Land ,
Essen -Stadt und Essen -Land ernannt .

Düsseldorf . 6 . Juni 1922 . I 8 II 1184 .
Der Regierungspräsident .

658 . Mit meiner Genehmigung hat der Bürger¬
meister von Kleinenbroich die Geschäfte des Stellver¬
treters des Standesbeamten für den Standesamtsbe¬
zirk Kleinenbroich dem Rendanten Franz Jordans in
Kleinenbroich widerruflich übertragen und gleichzeitigdie Ernennung des Gemeindesekretärs Holzapfel zum
Stellvertreter des Standesbeamten widerrufen .

Düsseldorf , 7 . Juni 1922 . I 51 2814 .
Der Regierungs -Prästdent .

659 . Nachdem bei der Abstimmung sich die Mehr¬
heit der beteiligten Gewerbetreibenden für die Aus¬
dehnung der Zwangsinnung für das Bäcker - und Kon¬
ditorhandwerk in Haan auf den Bezirk der Gemeinde
Gruiten erklärt hat . ordne ich hiermit auf Grund

des 100 u der RGO . an , daß zum 1 . Juli 1922 die
beannte Zwangsinnung auf den Bezirk der Gemeinde
Gruiten ausgedehnt wird .

Von dem genannten Zeitpunkt ab gehören alle
Gewerbetreibende , welche das Bäcker - und Konditor¬
gewerbe in dem genannten Bezirke betreiben , dieser
Innung an . I I ' V 2482 .

Dstsseldorf , 27 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

660 . Taxe für beeidigle und öffentlich
angestellte Berstcigerer .

Auf Grund des K 78 der Gewerbeordnung für das
Deutsche Reich in Verbindung mit Ziffer 66 der Vor¬
schriften des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe
über den Umfang der Befugnisse und Verpflichtungen
sowie über den Geschäftsbetrieb der Versteigerer vom
10. Juli 1902 (Sonderbeilage zu Stück 33 des Amts¬
blatts der Regierung zu Düsseldorf für 1902 ) wird
der K 5 der unter dem 14. Oktober 1920 erlassenen
Taxe für beeidigte und öffentlich angestellte Verstei¬
gerer (Amtsblatt der Regierung zu Düsseldorf , Stück
40 für 1920 . Seite 400 ) dahin geändert !

Z 5 -
Der Versteigerer erhält , wenn die Versteigerung in

dem zu ihrer Abhaltung bestimmten Termine rück¬
gängig gemacht wird , die Hälfte , wenn sie schon vorher
rückgängig gemacht wird , ein Drittel der Gebühri
diese ist nach dem Werte , im Zjveifel nach dem bei
der Auftragserteilung angegebenen Werte der Gegen¬stände zu berechnen .

Düsseldorf , 24 . Mai 1922 . I l? V 2447 .
Der Regierungspräsident .

661 . Zur Ermittelung , ob die Mehrheit der betei¬
ligten Gewerbetreibenden dem Antrage auf Ausdeh¬
nung der Zwaugsinnung für das Barbier - , Friseur -
und Perückenmacherhandwerk zu Moers auf den Kreis
Moers mit Ausnahme der Bürgermeistereien Hom -
berg , Friemersheim und Hochemmerich , zustimmt , habe
ich den Herrn Landrat zu Moers zum Beauftragten
bestellt . l I' V 2423 .

Düsseldorf , 23 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

66 . Gemäß K 21 des Kriegsleistungsgesetzes vom
13. 6 . 1873 werden die Inhaber von Vergütungsaner¬
kenntnissen hierdurch aufgefordert , die Anerkenntnisse
zur Empfangnahme von Kapital und Zinsen bei der
zuständigen Kreiskasse vorzulegen . Die Kreiskasse
ist angepwiesen , nur diejenigen Anerkenntnisse einzu¬
lösen , die auf den der Gemeinde zugehenden Zahlungs¬
nachricht angegeben sind . Die Anerkenntnisse sind auf
der Rückseite mit Quittung über Kapital und Zinsen
zu versehen . Der Zinsenlauf hört mit Ende Juni1922 auf . I (Z 1726 .

Düsseldorf . 3. Juni 1922.
Der Regierungspräsident .

663 . Zur Ermittelung , ob die Mehrheit der betei¬
ligten Gewerbetreibenden dem Antrage auf Errich¬
tung einer Zwangsinnung für das Friseurgewerbe für
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den Bezirk des unteren Kreises Solingen (Gemeinden
Burscheid , Hitdorf , Rheindorf , Langenfeld , Leichlin -
gen , Monheim , Bergisch -Neukirchen , Opladen , Schle -
busch, Wiesdorf und Witzhelden ) zustimmt , habe ich
den Herrn Landrat zu Opladen zum Beauftragten
bestellt , l R V 25)39.

^ Düsseldorf . 31 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

964 . Dem Ingenieur Berka beim Ruhrorter
Dampfkesselüberwachungsverein in Duisburg ist die
Berechtigung zweiten Grades erteilt worden .

Düsseldorf , 9 . Juni 1922 . l ? 363 «.
Der Regierungspräsident .

665 . Zur Ermittelung , ob die Mehrheit der betei¬
ligten Gewerbetreibenden dem Antrage auf Errich¬
tung einer Zwangsinnung für das Schuhmacher -
gewerbe für den Bezirk der Bürgermeistereien Wer -
melskirchen , Burg a . d . W . , Dhünn und Dabring -
hausen mit dem Sitz in Wermelskirchen zustimmt ,
habe ich den Herrn Landrat zu Lennep zum Beauf¬
tragten bestellt . i .

Düsseldorf , 27 . Mai 1922 . 5 l 5 V 2444 .
Der Regierungspräsident ,

666 . Auf Grund des H 100 t Abs . 1 GO . wird die
Anordnung vom 2 . Juni 1913 1 l? 3546 (ABl . S . 294 )
über die Errichtung einer Zwangsinnung für das

Tischlerhandwerk in dem Bezirke der Gemeinden
Mettmann und Wülfrath mit dem Sitze in Mettmann
und dem Namen „Tischlerinnung Mettmann -WUlf -
rath " hiermit zurückgenommen und diese Innung mit
dem 30 . Juni 1922 geschlossen . 1 R V 2525 .

Düsseldorf , 6 . Juni 1922 .
Der Regierungspräsident .

667 . Tarif
für die Werftanlagen der Stadt Wesel .

Es ist zu zahlen :
A . An Werftgeld :

von allen auf dem Wasserwege ankommenden oder
abgehenden Gütern , die im Bereiche des Werftgebie¬
tes aus - , ein - oder umgeladen werden und zwar von :

1 . a ) Abfallsäure , (minderprozentige Schwefel¬
säure ) , Bittersalz , Braunstein , Calcum , Carbid zur
Düngerfabrikation , Chilisalpeter , Dachziegeln , Dün¬

ger , Düngemittel , einschl . der Kalisalze , Erden , euro¬
päische aller Art , einschl . der Farberden , Erzen , Elau -

' bersalz , Graphit , Kalk , auch phosphorsaurem und ge¬
brautem . Kies , Kupferstein , Lehm , Mauersteinen ,
Mergel , Pflastersteinen , aller Art , Röhren aus Ton
und - Zement , Salz , Sand , Schlacken , Schwefelkies ,
Steinen als Bruch , Bau - , Werk - , Polier - , Schleif - und
Wetzsteinen , einschließlich Kleinschlag , Superphosphat ,
Thomasmehl und Ton für je 100 kg 6 Pfennig -

b) Brennholz , Braunkohlen , Braukohlenkoks ,
Braunkohlenbriketts , Eisen - und Stahlbruch . Floß¬
holz , Grubenholz , Holzkohlen , Luppen von Schweiß¬
stäben , Kleie , Reiskleie , Reisig . Salpetersäure , Schwe¬
felsäure , roher , Spänen , Steinkohlen , Steinkohlenkoks ,
Steinkohlenbriketts , Torf , Torfkohlen . Torfstreu , Zel¬

luloseholz ( Rundholz zur Herstellung von Holzmasse ) ,
Zement , Zementsteinen , -Platten und -Fließen , für
je 100 kg 8 Pfennig ;

c ) Asphalt , Buchweizen , Gerste , Hafer , Heu , Hirse »
Hülsenfrüchte , ungeschält , Kartoffeln , Knochen , Lein¬
samen , Mais (Kukuruz ) , Oelsamen , Oelfrüchte , Reis ,
Roggen , Roheisen , Spelz , Stroh und Weizen für je
100 kg 10 Pfennig !

Ä ) Blei in Blöcken , Bleiwaren , Eisen und Stahl in
Stäben , auch geformt , Eisen und Stahldraht , Eisen¬
bahnschienen , Eisenbahnschwellen , eisernen und höl¬
zernen , Eisen und Stahlwaren , eisernen Achsen und
Bandagen , eisernen Blechen und Platten , eisernen
Röhren und Säulen , Lumpen , Metallen , unedlen ,
Schienenbefestigungsgegenständen , Zinn - und Zink¬
brocken , für je 100 kg 12 Pfennig, -

e ) Harz , Hölzern aller Art , bearbeitet und unbear¬
beitet , mit Ausnahme der unter b u . d genannten Kü¬
chengewächsen , Malz , Müllereierzeugnissen , Pech ,
Pflanzen , Reismehl , Roggenmehl , Salzsäure , Säme¬
reien , Soda , kalzinierter und kaustischer Teer , Tele¬
graphenstangen , Umschließungen (Fässer , Kisten ,
Säcken ) und Weizenmehl für je 100 tg 14 Pfennig !

j f) allen anderen Gütern für je 100 kg 18 Pfennig !
2 . Gütern , die im Werftgebiete von Schiff zu Schiff

umgeschlagen wexden , ohne das Ufer zu berühren , die ,
Hälfte der Sätze unter A . 1 a bis f) .

3 . Gütern , die im Werftgebiete in Schiffe einge¬
laden und aus ihnen wieder ausgeladen werden ,
mur einmal die Sätze unter H. 1 a ) bis f) .

4 . Gütern , die zu Wasser ankommen , aber nach den
Schiffspapieren für einen anderen Hafen bestimmt
sind und wieder zu Schiff verladen werden , nur
einmal die Sätze unter .4. 1a ) bis f) .

B . An Krangeld .
I . Für Benutzug eines Krans an Werktagen wäh¬

rend der gewöhnlichen , durch Anschlag bekannt ge¬
machten Vetriebszeit , wobei die Hafenverwaltung nur
den Kranführer stellt :

!l . bei Verwendung von Klappgefäßen u . dergl . 10 Z
2 . bei Verwendung von Selbstgreifern 15
3 . in allen anderen Fällen für je 100 kg 20 Z

II . Für Benutzung eines Krans :
a ) bei Ueberstunden die Sätze unter I mit 50 v . H.

Aufschlag .
b) bei den jeweils festgesetzten Nachtstunden und an

Sonn - und Feiertagen die Sätze unter I mit 100 v .
H . Aufschlag .

An merkung :
Die Sätze unter l verstehen sich für eine arbeits¬

stündliche Leistung bei
1 . und 2 , von wenigstens 20 000 kg .
3. von wenigstens 10 000 kg .

Bei geringerer Leistung sind zu entrichten für jede
angefangene Kranarbeitsstunde :

Im Falle I . 1 - 20 -4t
Im Falle I . 2 30 -4t
Im Falle I . 3 . 20 -4t
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(1 An Wiegegeld füllt fort .
l ) . An Werftlagergeld

von allen Gütern , welche über die gebührenfreie Frist
von 48 Stunden :
1 . in überdachten Räumen lagern , für je

100 kg und Tag 15
2 . auf den Werften im Freien lagern , für

jeden Quadratmeter . Fläche und jede ange¬
fangene Woche 30 I

U . An Hafenliegegeld . . . fällt fort .
1? . An Hafenbahnfracht (Rangiergeld ) .

1 . von Gütern in Wagenladungen von oder nach
den Werftübergabegleisen (Rangier - und Abho -
lungsgebühr ) .

Außerdem ist für die Beförderung der Wagen vom
Werfte nach dem Bahnhofe die von der Staatseisen -
bahnverwaltung zur Erhebung gelangende An¬
schlußfracht . sowie ein etwaiges Wagenstandgeld —
Wagenstrafmiete — zu entrichten ) /

Frachtsatz Mindest¬
satz für satzfür

ie jede Fracht «
IW kg briefs

Pfg .
^

Mk
" ^Nach oder von

1 . den Schiffsladestellen , die ausschließ¬
lich dem Speditionsverkehr dienen ,
von allen Gütern auch wenn sie über
Lager gehen (ausgenommen Flüssig¬
keiten unter 13 ) 10 10

2 . den übrigen Ladestellen und Gleis¬
anschlüssen von allen Gütern (aus¬
genommen Flüssigkeiten unter l 3) 12 12

2 a ) den Privatgleisanschlüssen von
allen Gütern 20 20

3 . den sämtlichen Ladestellen und Gleis¬
anschlüssen von Flüssigkeiten aller
aller Art in Kesselwagen , Ballons ,
Korbflaschen , Töpfen oder ähnlicher
Verpackung 25 25
II . für die Beförderung von Wagen¬

ladungsgütern im Binnenverkehr der
Hafenbahn , einschl . Gestellung der
Wagen
1 . in offenen Wagen 20 2V
2 . in gedeckten Wagen 25 25

III . für die Beförderung von
1 . leeren Schutzwagen je 5 -N
2 . Decken ohne Ladung je 1 -N

IV . von Wagen , die nach dem Ermessen der Werft¬
verwaltung umgestellt werden müssen , und zwar :
1 . wenn Wagen bei Ileberschreitung der Ladefristen

oder zur Entladung von ermitteltem Ueberge¬
wicht oder wegen mangelhafter Verladung abge¬
zogen , verschoben und wiederzugestellt werden
müssen ,

2 . wenn leer zugestellte Wagen nicht beladen , oder
beladen zugestellte Wagen nicht entleert , sondern
umgestellt oder anderweitig zur Entladung zuge¬
stellt oder angeladene Wagen einer anderen Lade¬
stelle zugeführt werden müssen .

s3 . wenn abbestellte Wagen zurückbefördert , oder leer
eingegangene Wagen leer zurückgegeben werden
müssen ,

4 . wenn beladen abgeholte Wagen , weil zu ihnen die
Begleitpapiere fehlen , in die nächste Uebergabe
nicht eingereiht oder zugeführte Wagen wegen
Raummangels an der Ladestelle oder in dem Zu¬
stellgleis nicht unmittelbar zugestellt werden kön¬
nen , sondern abgestellt werden müssen , für jede
Bewegung und für jeden Wagen 10 -N,
V. an Standgeld für die von der Anschlußbahn

oder von der Hafenverwaltung gestellten Eisenbahn¬
wagen , wenn die durch Anschlag bekannt gemachten
Ladefristen infolge zu später Ent - oder Beladung
oder infolge des unter 1 genannten Umstellens über¬
schritten werden , gemäß dem Staatsbahnennebenge -
bührentarif .

VI . von den auf dem Hafenbahngleise am städti¬
schen Sicherheitshafen ankommenden Wagen als
Entschädigung für , die Benutzung des städtischen
Grund und Vodes und Unterhaltung der Ladestraße
für den Wagen 1 -N ,

VII . an Nebengebühren , soweit sie im Tarif nicht
besonders vorgesehen sind , nach den Verkehrsbestim -
munaen und Tarifen der Staatsbahnverwaltung .

.memeine Bestimmungen .
1 . Der Abgabenberechnung nach dem Gewicht wird

das Bruttogewicht der Ladung zugrunde gelegt .
2 . Für Güter , deren Menne nicht nach dem tarif¬

mäßigen , sondern nach einem anderen handelsübli¬
chen Maßstabe im Frachtbriefe angegeben ist , er¬
folgt die Umrechnung der Menge im Bruttogewicht
(kg) durch die Werftverwaltung , wenn das wirkliche
Gewicht nicht durch Nachwiegen oder Aufahme der
Schiffseiche festgestellt werden kann .

3 . Für die Berechnung der Abgaben nach Quadrat¬
meter Fläche (Tarifstelle I) ) gilt der Flächeninhalt ,
der sich aus der Multiplikation der größten Länge
mit der größten Breite ergibt .

4 . Bruchteile der Tarifeinheiten — Pfennige ,
Tage . Quadratmeter , 100 kg Tonnen , werden für
voll gerechnet und die einzelnen Abgaben auf 10 Pfg .
abgerundet .

5 . Ist Holz in den bei der Anmeldung vorzulegen¬
den Fracht - oder Vermessungsbriefen nicht nach Ge¬
wicht gerechnet , so gelten folgende Umrechnungs¬
sätze :
a ) 1 cbm Weichholz : Pappel , Erle , Tanns , Fichte ,

Kiefer , — ausgenommen amerikanische Pech¬
kiefer — 550 kg

b ) 1 cbm amerikanische Pechkiefer 650 kg
c ) 1 cbm Hartholz : Eiche , Buche , Ulme , Esche 750 kg
d ) 10» Kubikfuß oder 100 Bord 16" 12 " 1500 kg

6 . Das Gewicht von 1 cbm Sand oder Kies wird
gerechnet zu 1600 kg.

Befreiungen
Befreit sind vom

1 . Westgeld
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a ) Güter , die staatlichen Aufsichts -, Strombau - u . werbe und des Innern aus sicherheits - und gesund¬

ähnlichen zugleich die Hafen oder Werftanlagen heitspolizeilichen Gründen folgende Straßen an

fördernden Zwecken dienen ,
Sonn - und Feiertagen in der Zeit vom 1 . Mai bis

b) Eepächstücke von Reisenden , die ohne Benutzung 1 - November jeden Jahres von früh 7 Uhr bis abends

eines Krans aus - oder eingeladen werden . 9 Uhr für den gesamten Kraftwagen - und Kraftfahr -

Schlußbemerkung . radverkehr gesperrt )

Zu den in diesem Tarif vorgesehenen Sätzen wird 1 . von Mülheim - Saarn (Saarner Marktplatz ) über

1 . bei R Werftgeld ein Zuschlag von 100 v . H . Selbeck . Krummenweg nach Ratingen (Cromforder -

2 . bei U Krangeld ein Zuschlag von 300 v . H . u . Mühle ) , . <
2 . von Werden (Ruhrbrücke ) über Kettwig v .

Brücke ( linke Ruhrseite ) nach Krummenweg ,
3 . von Werden (Ruhrbrücke , rechte Ruhrseite ) über

Kettwig (Kettwig bleibt von „Air der Wellmuth "

bis zum Bahnhof für den Kraftfahrverkehr frei ) ,
Jkten , Menden .

' Mülheim (Kreuzung der Delle - u .
Friedrichstraße ) ,

4 . von Werden ( Ruhrbrücke ) über Bahnhof Hügel ,
Heisingen nach Steele (Grend -Platz ) ,

3 . bei N Hafenbahnfracht ein Zuschlag von
100 v . H . erhoben .
Dieser Tarif tritt sofort nach Bekanntmachung im

Regierungs -Amtsblatt Düsseldorf in Kraft .
Mit dem gleichen Tage tritt der unterm 15 . 2 . 1922

c Nr . 876 erlassene Tarif außer Kraft .
Coblenz , 20 . Mai 1922 . c Nr . 3848 .

Im Namen des ^ inanzministers und dos Ministers
für Handel und Gewerbe . . ,

Der Oberpräsident der Rheinprovinz . 5 . von Hösel (Vereinigung mit der Provinzialstraße

(Rheinstrombauverwaltung ) Düsseldorf - Essen zwischen Krummenweg und

In Vertretung ) Langen . Kettwig v . d . Brücke ) über Heiligenhaus ,

Vorstehender Tarif wird hiermit zur öffentlichen Velbert nach Neviges (Ecke Elberfelder - und Wil -

Kenntnis gebracht . I N 3400 II . Ang . Helmstraße bei km 8,2 ) ,

Düsseldorf , 1 . ^ uni 1922 . 6 . von Kettwig v . d . Brücke (Bahnhof ) über Vogel -

Der Regierungspräsident . sangbachtal nach Heiligenhaus (Mündung in die

668 . II . Nachtrag Straße Heiligenhaus -Hösel südlich der Unterlip ) ,

zum Tarif für die Schiffahrtabgaben auf den west - 7 . von Velbert (Ecke Ost - und Hohenzollernstraße )

deutschen Kanälen vom 17 . Dezember 1921 . über Hefel , Hespertal nach Werden (bis „am

1 . Zu den Abgabensätzen ist ein Zuschlag von 100 vom Schwarzen " 1500 m östlich Werden ) ,

Hundert zu zahlen .
8 . von Kupferdreh (Rathaus ) über Langenberg nach

2 . Der erste Satz der Ausnahme I zum Tarifabschnitt ^ Neviges (Einmündung in die Straße Heiligen -

I erhält folgende neue Fassung ) Haus -Neviges ) ,
Im Verkehr vom Osten nach Westen zahlen Kali - 9 . von Ratingen (Bahnhof Natingen West ) über Kal -

salze zum Düngen nur Erze und Schwe - kum nach Kaiserswerth (Einmündung der Schloß -

felkies - Abbrände nur » /, „ der Abgaben der Gü - allee Kalkum in die Provinzialstraße Dllsseldorf -

terklasse V . > Duisburg ) ,
Dieser Nachtrag tritt anstelle des Tarifnachtrages 10 . von Mettman (Wirtschaft „Rheinischer Hof " )

vom 5 . April 1922 am 15 . Juni 1922 in Kraft . ! über Neandertal nach Erkrath (Katholische Kirche ) .

Berlin . 26 . Mai 1922 .
Der ReichsverkeHrsminister .
Im Auftrage ) Unterschrift .

Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffent¬
lichen Kenntnis gebracht . I N 3460 I . Ang .

Düsseldorf , 7 . Juni 1922 .
Der Regierungspräsident .

669 . Meine Bekanntmachug vom 21 . Dezember
1920 I N 9890 (Reg . -Amtsblatt S . 507 Nr . 1895 )
wird dahin abgeändert , daß an Stelle des Regie¬
rungsrates v . Boetticher der Regierungsassessor Dr .
Perlia den Vorsitz bei der Entschädigungsbehörde
für den Regierungsbezirk Düsseldorf übernimmt .

Düsseldorf . 9 . Juni 1922 . I N V 2758 .
Der Regierungspräsident .

670 . Polizeiliche Anordnung .
Auf Grund des § 23 der Bundesratsver¬

ordnung über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom
3. Februar 1910 (RGBl . S . 389 ) werden mit Er¬

mächtigung der Herren Minister für Handel und Ge¬

Ausnahmen kann in besonders dringenden Fällen
der Landrat oder Oberbürgermeister und , sofern die
Ausnahmen sich über mehrere Kreise erstrecken , der
Regierungspräsident erteilen . Kraftfahrzeuge der
Post und der Feuerwehr werden von dieser Anord¬
nung nicht betroffen .

Zuwiderhandlungen werden auf Grund des § 21
des Gesetzes über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen
vom 3 . Mai 1909 (RGBl . S . 437 ) bestraft .

Die Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬
öffentlichung in Kraft .

Düsseldorf , 2 . Juni 1922 . I 0 1169 .
Der Regierungspräsident .

G r ü tz n e r .
67 l Schlepplohntarif
für den Rhein -Weser -Kanal und den Lippe -Kanal

von Datteln bis Hamm .
Anmerkung :

Zum Rhein -Weser -Kanal im Sinne dieses Tarifs
gehören der Anschluß nach Hannover , die Zweigka -



nüle nach Herne , Dortmund , Osnabrück , Minden
(Weserabstieg ) und Linden mit Leineabstieg , in ver -

( Bsvergern ) oder Hamni , oder im Perkehr inner¬
halb dieser Kanalstrecken erfolgt '

tiefte Ihme , sowie der Duisburg - Nuhrorter Hafen für Güter der Güterklassen 1
bezüglich des durchgehende » Verkehrs zwischen Rhein
und Kanal .

Es sind zu zahlen '.
I . K . von jedem geschleppten Fahrzeug für jede

Tonne Tragfähigkeit und jedes Kilometer !
a ) wenn die Schleppleistung im Wechselverkehr zwi¬

schen dem Rhein und der Schleuse Bergeshövede
(Bevergern ) oder Hamm , oder im Perkehr inner¬
halb dieser - . analstrecken erfolgt -
1 . auf der Strecke zwischen Rhein und

Schnittpunkt mit dem Zwejgkanal
Herne

2 . aus den übrigen Kanalstrecken
b ) in allen übrigen Fällen durchgängig

dem

II
III
IV
V

u >',i MrLnr . cke zw scheu
Rpeiu uud dcms . uuiit -
xuickl Mi ! dem Zm .eig -

inuial nach Herne

41
36
28
21
14

2
auf den
innigen
.'Nan 'nl-
si recken

Z
22
18
14
16,5

nach ln allen übrigen Fällen durchgängig die unter
6 a 2 genannten Sätze .

Ausnahme ! Für den Verkehr vom Osten nach We¬
sten zahlen Kalisalze zum Düngen nur Erze

Ausnahme
^

l
'

ffn
'
den

'
^ und b gilt ^ Schwefeikiesabbrände nur des Ladungszu -

der Satz von !1 F für den über 756 t hinausgehen - ckhlages der Guterklajse V . ..
den Teil der Tragfähigkeit des Fahrzeuges für je 2 t . ^ ^ lRoßen ^

das Doppelte des Satzes für die

2 a . Ilebersteigt das Gewicht der Ladung ausnahms - betreffende . Gurerrlasse unter ^ l ll

l8 L
6 Zi
9 Z

weise die nachgewiesene Tragfähigkeit des Fahr¬
zeuges , so ist der Schlepplohn gemäß Tarifab¬
schnitt l K nach dem Gewicht der Ladung zu be¬
rechnen .

Die Ausnähmebestimmung 1 wird in diesem
Falle nicht augewendet .

2 b . Uebersteigt das Gewicht der Ladung die nach
Ausnahmebestimmung 1 ermittelte Tragfähig¬
keit des Fahrzeuges , so ist auch in diesem Falle
der Schlepplohn nach dein Gewicht der Ladung
zu berechnen .

Zusätzliche Bestimmung .
1 . Mindestens ist ein Schlepplohn fiir 16 kni zu ent¬

richten . Tatsächlich nicht durchfahrene Kilometer
sind dabei , wenn die Schleppleistung nur auf der
unter I K a 1 bezeichneten Strecke erfolgt , mit 18
Z , in allen übrigen Fallen mit 9 Z anzurechnen .
Für den Verkehr von Osten über Schleuse VII nach
Westen findet die Bestimmung über den Mindest -
schlepplohn bei leeren Fahrzeugen , welche die
Fahrt im Monopolschleppbetriebe bei Schleuse
VII lediglich zwecks Zuteilung einer Ladung in
einem Zechenhasen im Rheine -Herne -Kanal unter¬
brechen müssen , keine Anwendung .

2 . Für den durchgehenden Verkehr zwischen dem
Rhein und der Schleuse l des Kanals oder in um¬
gekehrter Richtung ist der Schlepplohn für eine
Mindestentfernung von 7 km zu berechnen . Bei
einem Rheinwasserstand am Ruhrorter Pegel von

— Null b ' s — 6,49 einschließlich ist hierzu ein
Zuschlag voll 36 v . H . bei niedrigerem Wasser ein

lll . von Fischerkähnen , Fischdröbeln , Gondeln ,
Sportfahrzeugen und ähnlichen kleinen Schiffsge¬
fäßen mit höchstens 3 t Tragfähigkeit für jedes
Kilometer 4,56 ^4t
jedoch mindestens 45,— „

IV . von allen übrigen Schwimmkörpern
für jedes Kilometer . 67,56 „
jedoch mindestens 675,— „
wenn die Schlevpkraft eines Dampfers voll in An¬
spruch genommen wird , andernfalls die Hälfte der
Sätze f

V . für einen auf Antrag besonders gestellten
Schleppdampfer neben den Schlepplöhnen zu I bis
IV , wenn mehrere Kähne geschleppt werden und die
Schleppkraft des Dampfers voll in Anspruch genom¬
men wird , ein Zuschlag von 25 v . H . im anderen
Falle 56 v . H .

Ausnahme '-
Im Verholverkehr der in zwei Kanalhaltungen

liegenden Häfen wird nur die Hälfte der Schlepp¬
löhne unter I und II erhoben -

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Angefangene Tarifeinheiten gelten für voll .
2 . Die Schlepplohnbeträge sind auf volle Mark nach

oben abzurunden .
3 . Die Schlepplöhne beruhen auf dem . Preis von

1221,16 c/lt für Fettnußkohle ab Zeche. Beim Stei¬
gen oder Fallen der Kohlenpreise werden die
Schlepplöhne in gleichem Verhältnis erhöht oder
ermäßigt .
Die Sätze werden dabei auf halbe Pfennige nach
oben abgerundet .Zuschlag von 56 v . H . zu zahlen . ^ ^ ,

L . Für jede Tonne zu 1666 kg Ladung und jedes !4 - Die Schleppkraft eines Dampfers im Sinne der Z,f -

ilometer Schleppleistuna werden zu den unter I ^ fern IV und V dieses Tarifs gilt als voll in An¬Kilometer Schleppleistung werden zu
aufgeführten Sätzen die folgenden Zuschläge erhoben !
a ) wenn die Schleppleistung im Wechselverkehr zwi¬

schen dem Rhein und der Schleuse Bergeshövede

spruch genommen , wenn die nach der Wasserpolizei¬
verordnung zugelassene ^ öckstzahl der Anhänger
sich am Schleppzuge befindet .
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5. Die Zugehörigkeit der Güter zu den verschiedenen
Klassen ergibt sich nach dem jeweilig geltenden EüF
terverzeichnis zu dem Tarif für die Schiffahrtab -

' gaben auf den westdeutschen Kanälen .
Befreiungen .

Vom Schlepplohn lind befreit '

1 . Fahrzeuge , die sich beim inblassen oder Füllen der

Kanäle an einem von der Verwaltung angewiese¬
nen Platz legen und demnächst an den früheren

Liegeplatz zurückkehren !
2 . Leichterfahrzeuoe , wenn sie auf dem Kanal von an¬

deren Schiffen , welche den Schlepplohn entrickitet

haben , in Fällen der Not oder wegen niedrigen
Wasserstandes die Ladung übernehmen mußten !

3 . Schiffe und Ladungen , die Aufsichts - , Wasserbau¬
oder ähnlichen zugleich die Kana ^anlagen fördern¬
den Zwecken dienen, '

4 . Handkähne , welche zu einem abgabepflichtigen
Fahrzeuge gehören .
Dieser Tarif tritt am 15 . Juni 1922 an Stelle

des Schlepplohntarifs vom 17 . Dezember Z921 nebst

seinen Nachtrügen in Kraft .
Berlin , 26 . Mai 1922 .

Der Reichsverkehrsminister .
Im Auftrage ' Unterschrift .

Vorstehender -rarif wird hiermit zur öffentlichen
Kenntnis gebracht . I l2 3469 I . Ang .

Düsseldorf , 7 . Juni 1922 .
Der Regierunaspräsident .

672 . Tarif
für die Fähre zu Essenberg .

Es sind zu entrichten !
I . Von Personen Fähr -

1 . In Nachen oder auf Schulden oder auf geld
Kraftbooten

Ul

bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede
Person 3,99
aber mindestens zusammen 29,99

II . für ein Fahrrad 2,99

für ein Gepäck über 5 kg 1,59
Zusätzliche Bestimmungen .

1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬
wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬

richten .
2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und

die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an

der Fähre bekannt gegeben .
3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann als

beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer dem

Zubehör und dem Futter für die Zugtiere bezw .
dem Betriebsstoff für die Maschine für höchstens 3

Tage , an anderen Gegenständen mehr als 199 kg

befinden .
Befreiungen .

Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und

Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher

Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder

Uniform tragen .
Transporte , die für unmittelbare Rechnung des

Staates oder des Reichs geschehen .
3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die

von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger und

Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche

durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er¬

satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬

derung von Reisenden und deren Effekten und von

Postsendungen benutzt werden .
4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen

Notständen auf dem Hin - und Rückwege nebst

dem zugehörigen Personal .
Coblcnz , 1 . Juni 1922 . b Nr . 4299 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombauverwaltung . )

I . A . ! Unterschrift . .
673 . Tarif

für die Führe Piwipp -Monheim .
Es sind zu entrichten ! Fährgeld '.

I . Von Personen einschließlich der Traglast !

aj bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede
Person mit Nachen , Motorboot , Dampf¬
boot oder Ponte

b) für Arbeiter und Schüler auf dem Wege
von und zur Arbeit bezw . Schule und

für Kinder von 4 bis 19 Jahren
c ) für eine besondere unverzügliche Ueber¬

fahrt bei Tage mittels Nachens , welche
auf Verlangen außer der fahrplan¬
mäßigen Zeit geschehen muß , für die

Person
zusammen wenigstens

d) für Nachtfahrten für jede Person
für Nachtfahrten zusammen wenigstens
wenn die Abgabe nach dem Satze zu 1 a
von den einzelnen erhoben , nicht mehr
beträgt .

II . Von Tieren :
a ) für ein Pferd oder Maultier oder ein

Stück Rindvieh
b ) fiir einen Esel
c ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein anderes
Stück kleines Vieh

d) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 19 Sbiick
Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhr¬
werken befördert werden , wird eine be¬
sondere Abgabe nicht erhoben .

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für die

dazu gehörenden Personen nach I und für
das Gespann nach 1l !

a ) für ei beladenes Lastfuhrwerk ssiehe ' zu¬
sätzliche Bestimmung 3) oder ein als

5 Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk ,

3,99

1,50

5,99
15,09
29,90
59,09

19,99

19,99

I u
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für Lokomobilien , Dampfmaschinen und
sonstige schwere Fuhrwerke je

b ) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie für einen leeren oder zum Trans¬
port von Personen benutzten Personen¬
wagen , für Marktfuhrwerk , Schlitten ,
Leichenwagen und sonstiges leichtes
Fuhrwerk je

c ) für ein Fahrrad , Hundesuhrwerk , einen
Kinderwagen , einrädrigen Handkarren ,
Handscblitten , auch beladen , sowie für
die unbeladenen Fuhrwerke der folgen¬
den Abteilung je 5,00

d ) für einen Handkarren oder Handwagen
anderer Art oder für einen Eselskarren
beladen 15,0»

IV . Von Kraftfahrzeugen ne ^ en den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach l
für Kraflsahrräder mit und ohne An¬
hänger für den ersten Sitz 10,00
für jeden folgenden Sitz 5,00

V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann als
beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer dem
Zubehör und dem Futter stir die Zugtiere bezw .
dem Betriebsstoff kur die Maschine für höchstens 3
Tage , an anderen Gegenständen mehr als 100 kg
befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreite

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie si

'
cb " »hörig ausweisen oder

Uniform tragen .
2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des

Staates oder des Reichs geschehen .
3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die !

von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postvserde , die Briefträger und
Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er - s
satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför - '
derung von Reisenden und deren Effekten und von
Postsendungen benutzt werden .

4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und Rückwege nebst

dem zugehörigen Personal .
Coblenz , 1 . Juni 1022 . b Nr . 4224 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombauverwaltung . )

Z . A . ! Unterschrift .
074 . Tarif

für die Fähre Hamm -Neuß .
Es . sind zu entrichten ! Fährgeld .

I . Von Personen einschließlich der Traglast ! -K
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person mit Nachen , Motorboot , Dampf¬
boot oder Ponte 2,00

b) für Arbeiter und Schüler auf den
Wegen von und zur Arbeit bezw . Schule
und für Kinder von 4 bis 10 Jahren 1,00

c ) für eine besondere unverzügliche Ueber¬
fahrt bei Tage mittels Nachens , welche
auf Verlangen außer der fahrplan¬
mäßigen Zeit geschehen muß , für die .
Person 4,00
zusammen wenigstens 20,00

d ) für Nachtfahrten für jede Person 25,00
für Nachtfahrten , zusammen wenigstens 75,00
wenn die Abgabe , nach dem Satze zu 1 a
von den . einzelnen erhoben , nicht mehr
beträgt .

U . Von Tieren .
a ) für ein Pferd oder Maultier oder ein

Stück Rindvieh 6,00
b ) für einen Esel 3,00
c) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein anderes
Stück kleines Vieh 3,00

d) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 10 Stück 3,00
Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhr¬
werken befordert werden , wird eine be¬
sondere Abgabe nicht erhoben .

UI . Von Fuhrwerken nebe » der Abgabe für die
dazu gehörenden Personen nach I und
für das Gespann nach II !

a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe
zusätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk ,
für Lokomobilien , Dampfmaschinen und
sonstige schwere Fuhrwerke je 15,00

b) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , sowie
für einen leeren oder zum Transport
von Personen benutzten Personenwagen ,
für Marktfuhrwerk , Schlitten , Leichen¬
wagen u . sonstiges leichtes Fuhrwerk je 8,00

c ) für ein Fahrrad . Hundefuhrwerk , einen
Kinderwagen , einrädrigen Handkarren ,
Handschlitten , auch beladen , sowie für
die unbeladenen Fuhrwerke der folgen¬
den Abteilung je 2,00

d) für einen Handkarren oder Handwagen
anderer Art oder für einen Eselskarren
beladen g,gg
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IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach I '

a) für Personenwagen 20,00
b) für Kleinauto 15,00
c ) für unbeladene Lastwagen 20,00
d ) für beladene Lastwagen 35,00
,e) für Kraftfahrräder mit und ohne An¬

hänger für den ersten Sitz 6,00
für jeden folgenden Sitz 3,00

V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genstünden wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann als
beladen anzusehen , wenn sich auf ihm äußer dem
Zubehör und dem Futter für die Zugtiere bezw .
dem Betriebsstoff für die Maschine für höchstens 3
Tage , an anderen Gegenständen mehr als 100 kg
befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

Z . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpserde , die Briefträger und
Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er¬
satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Reisenden und deren Effekten und von
Postsendungen benutzt werden .

4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notstünden auf dem Hin - und Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Koblenz , 1 . Juni 1922 . / b Nr . 4224 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
( Chef der Rheinstrombauverwaltung . )

I . A . : Unterschrift .
675 . Tarif

für die Fähre Kaiserswerth -Langst .
Es sind zu entrichten : Fährgeld :

I . Von Personen einschließlich der Traglast : -4t
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person mit Nachen , Motorboot , Dampf -
doot oder Ponte 3,00 !

b) für Arbeiter und Schüler auf dem Wege

von und zur Arbeit bezw . Schule und für
Kinder von 4 bis 10 Jahren

c) für eine besondere unverzügliche Ueber¬
fahrt bei Tage mittels Nachens , welche
auf Verlangen außer der fahrplan¬
mäßigen Zeit geschehen muß , für die
Post
zusammen wenigstens

d) für Nachtfahrten für jede Person
für Nachtfahrten zusammen wenigstens
wenn die Abgabe , nach dem Satze zu 1 a
von den einzelnen erhoben , nicht mehr
beträgt .

II . Von Tieren :
a ) für ein Pferd oder Maultier oder ein

Stück Rindvieh
b) für einen Esel
c) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen 5und , eine Ziege oder ein anderes
Stück Vieh

d) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 10 Stück
Anmerkung : Für Tiere , die auf Fuhr¬
werken befördert werden , wird eine be¬
sondere Abgabe nicht erhoben .

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für die
dazu gebärenden Personen nach I und
für das Gespann nach II :

a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe
zusätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk ,

für Lokomobilien , Dampfmaschinen und
sonstige schwere Fuhrwerke je

b) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie für einen leeren oder zum Trans¬
port von Personen benutzten Personen¬
wagen , für Marktfuhrwerk , Schlitten ,
Leichenwagen und sonstiges leichtes
Fuhrwerk je

c) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , einen
Kinderwagen , einrädrigen Handkarren ,
Handschlitten , auch beladen , sowie für
die unbeladenen Fuhrwerke der folgen¬
den Abteilung je

d) für einen Handkarren oder Handwagen
anderer Art oder für einen Eselskarren
beladen

!IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach I :

a ) für Personenwagen
b) für Kleinauto
c) für unbeladene Lastwagen
d ) für beladene Lastwagen
e) für Kraftfahrräder mit und ohne An¬

hänger für den ersten Sitz
für jeden folgenden Sitz

IV . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
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welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so- !

wie bei vorhandener,Eisbahn , für deren gehörigen -
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent - ^
richten ,

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Uebersahrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann als
beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer dem
Zubehör und dem Futter für die Zugtiere bezw .
dem Betriebsstoff für die Maschine für höchstens 3
Tage , an anderen Gegenständen mehr als IM kg
befinden .

Befreiungen .
Bon der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit !

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger und
Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er¬
satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Reisenden und deren Effekten und von
Postsendungen benutzt werden .

4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrllnsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - .und Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblen, . 1 . Juni 1922 . b Nr . 4224 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
( Chef der Rheinstrombauverwaltung . )

I . A . ! Unterschrift .
876 . Tarif

für die Fähre Uerdingen -Mündelheim .
Es sind zu entrichten ! Fährgeld !

I . Von Personen einschließlich der Traglast ! M
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person mit Nachen , Motorboot , Dampf¬
boot oder Ponte 3,69

b ) für Arbeiter und Schüler auf dem Wege
von und zur Arbeit bezw . Schule und für
Kinder von 4 bis 16 Jahren 1,56

c ) für eine besondere unverzügliche Ueber -
sahrt bei Tage mittels Nachens , welche
auf Verlangen außer der fahrplan¬
mäßigen Zeit geschehen muß , für die
Person 5,66
zusammen wenigstens 26,66

d ) für Nachtfahrten für jede Person 25,66
für Nachtfahrten zusammen wenigstens 56,66
wenn die Abgabe , nach dem Satze zu
1 a von den einzelnen erhoben , nicht
mehr beträgt .

II . Von Tieren !

a ) für ein Pferd oder Maultier , oder ein
Stück Rindvieh 8,66

b ) für einen Esel 6,66
c ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein ande¬
res Stück kleines Vieh 3,66

d ) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 16 Stück
Änmerrung ! Für Tiere , die auf Fuhr¬

werken befördert werden , wird eine be¬
sondere Abgabe nickt eryoben .

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für
die dazu gehörenden Personen nach I
und für das Eesvann nach II !
a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe

zusätziMe Bestimmung 3) oder ein als
Lastfubre benutztes Personensuhrwerk ,
für Lokomobilen , Dampfmaschinen und
sonstige schwere Fuhrwerke je 15,66

b) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie für einen leeren oder zum Trans¬
port von Personen benugten Perso¬
nenwagen , für Marktfuhrwerk , Schlit¬
ten , Leichenwagen und sonstiges leich¬
tes Fuhrwerk je 16,66

c) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk ,
einen Kinderwagen , einrädrigen Hand¬
karren , Handschlitten , auch beladen , so¬
wie für die unbeladenen Fuhrwerke der
folgenden Abteilung je 3,66

d ) für einen Handkarren oder Handwa -
wagen anderer Art oder für einen
Eselskarren beladen 5,66

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach 1
a ) für Personenwagen 36,66
b ) für Kleinauto 26,66
c ) für unbeladene Lastwagen 36,66
d) für beladene Lastwagen 46,66
e) für Kraftfahrräder mit und ohne An¬

hänger für den ersten Sitz 8,66
für jeden folgenden Sitz 4,66

iV. Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu! ent¬
richten .

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der T-ähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann als
beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer dem
Zubehör und dem Futter für die Zugtiere bezw .
dem Betriebsstoff für die Maschine für höchstens 3
Tage , an anderen Gegenständen mehr als 166 kg
befinden .
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Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

Z . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger und
Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er¬
satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Reisenden und oeren Effekten und von
Postsendungen benutzt werden .

4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrllnsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz , 1 . Kuni 1922 . b Nr . 4224 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombauverwaltung . )

I . A . : Unterschrift .
677 . Tarif

für die Führe Uedesheim .
Es sind zu entrichten : Fährgeld

I . Von Personen einschließlich der Traglast :
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für iede

Person mit Nachen , Motorboot , Dampf¬
boot oder Ponte

' 2,66
b) für Arbeiter und Schüler auf dem Wege

von und zur Arbeit bezw . Schule und
für Kinder von 4 bis 16 Jahren 1,66

c ) für eine besondere unverzügliche Ueber¬
fahrt bei Tage mittels Nachens , welche
auf Verlangen außer der fahrplan¬
mäßigen Zeit geschehen muß , für die
Person 3,66
zusammen wenigsteys 26,66

d ) für Nachtfahrten für jede Person 23,66
für Nachtfahrten zusammen wenigstens 75,66
wenn die Abgabe , nach dem Satz zu 1 a -

von den einzelnen erhoben , nicht mehr
beträgt .

II . Von Tieren :
a ) für ein Pferd oder Maultier , oder ein

Stück Rindvieh 8,66
b) für einen Esel 6,66
c ) für ein Fohlen, -Kalb , Schaf , Scywein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein ande¬
res Stück kleines Vieh 3,66

d) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 16 Stück
Anmerkung : Tür Tiere , die auf Fuhr¬

werken befördert werden , wird eine be¬
sondere Abgabe nicht erhoben .

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für
die dazu gehörenden Personen nach I
und für das Gespann nach II :

a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk lüehe
zusätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lastfuhre benutztes " '

ersonenfuhrwerk ,
für Lokomobilen , Dampfmaschinen und
sonstige schwere Fuhrwerke je 13,66

b ) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie für einen leeren oder zum Trans¬
port von Personen benutzten Perso¬
nenwagen , für Marktfubrwerk , Schlit¬
ten , Leichenwagen und sonstiges leich¬
tes Fuhrwerk je 16,66

c ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk ,
einen Kinderwagen , einrädrigen Hand¬
karren , Handschlitten , auch beladen , so¬
wie für die unbeladenen Fuhrwerke der
folgenden Abteilung je 2,66

d ) für einen Handkarren oder Handwa -
wagen anderer Art oder für einen
Eselskarren beladen 3,66

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abaaben
für die dazu gehörigen Versonen nach I l
a ) für Personenwagen 26,66
b ) für Kleinauto 15,66
c ) für unbeladene Lastwagen 26,66
d) für beladene Lastwagen 36,66
e ) für Kraftfahrräder mit und ohne An¬

hängen für den ersten Sitz 8,66
für jeden folgenden Sitz 4,66

V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

i2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ileberfahrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Führe bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann als
beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer dem
Zubehör und dem Futter für die Zugtiere bezw .

'

dem Betriebsstoff für die Hiaschi » e für höchstens 3
Tage , an anderen Gegenständen mehr als 166 kg
befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger und
Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
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durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er¬
satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Reisenden und deren Effekten und von
Postsendungen benutzt werden .

4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz . 1 . Juni 1922 . b Nr . 4224 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombauverwaltung . )

I . A . ! Unterschrift .
678 . Tarr ,

für die Fähre Stürzelberg .
Es sind zu entrichten ! Fährgeld

I . Von Persoüen einschließlich der Traglast ! <̂ l
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person mit Nachen , Motorboot , Dampf¬
boot oder Ponte 3,99

b ) für Arbeiter und Schüler auf dem Wege
von und zur Arbeit bezw . Schule und
für Kinder von 4 bis 19 Jahren 2,99

c ) für eine besondere unverzügliche Ueber¬
fahrt bei Tage mittels Nachens , welche
auf Verlangen außer der fahrplan¬
mäßigen Zeit geschehen muß , für die
Person 5,99
zusammen wenigstens 29,99

d) für Nachtfahrten für jede Person 25,99
für Nachtfahrten zusammen wenigstens 75,99
wenn die Abgabe , nach dem Satz zu 1 a
von den einzelnen erhoben , nicht mehr
beträgt .

II . Von Tieren !
a ) für ein Pferd oder Maultier , oder ein

Stück Rindvieh 12,99
b) für einen Esel ^ 19,99
c ) für ein Fohlen , Kalb Schaf , Schwein ,

einen ^ und , eine Ziege oder ein ande¬
res Stück kleines Vieh 6,99

d) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 19 Stück 6,99
Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhr¬

werken befördert werden , wird eine be¬
sondere Abgabe nicht erhoben .

III . Von Fuyrwerken neben der Abgabe für
die dazu gehörenden Personen nach I
und für das Gespann nach II !
a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe

zusätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lastfubre benutztes Personenfuhrwerk ,
für Lokomobilen , Dampfmaschinen und
sonstige schwere Fuhrwerke je

b) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie für einen leeren oder / zum Trans¬
port von Personen benutzten Perso¬
nenwagen , jür Marktfuhrwerk , Schlit¬
ten , Leichenwagen und sonstiges leich¬
tes Fuhrwerk je

c) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk ,

einen Kinderwagen , einrädrigen Hand¬
karren , Handschlitten , auch beladen , so¬
wie für die unbeladenen Fuhrwerke der
folgenden Abteilung je 3,99

d) für einen Handkarren oder Handwa -
wagen anderer Art oder für einen
Eselkarren beladen , 15,99

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach I
a ) für Personenwagen mit mehr als vier

Sitzplätzen und für beladene Lastwagen !
mit Gummireifen
ohne Gummireifen

b) für Personenwagen mit vier oder we¬
niger Sitzplätzen und für unbeladene
Lastwagen mit Ausnahme der unter c
genannten Wagen für landwirtschaft¬
liche Betriebszwecke !

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

c ) für unbeladene Lastwagen , welche land¬
wirtschaftlichen Betriebszwecken dienen !

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

d ) für Kraftfahrräder mit und ohne An¬
hänger für den ersten Sitz 19,99
für den folgenden Sitz 5,99

V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen .
1. Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann als
beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer dem
Zubehör und dem Futter für die Zugtiere bezw .
dem Betriebst , für die Maschine für höchstens 3
Tage , an anderen Gegenständen mehr als 199 kg
befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit !

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger und
Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er -
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satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Reisenden und deren Effekten und von
Postsendungen benutzt werden .

4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz , 1 . Juni 1922 . ' b Nr . 4224 .

Der Oberpräsident der Rheinprooinz .
( Chef der Rheinstrombauverwaltung . )

I . A . ! Unterschrift .
«79 . Tarif

für die Fähre Benrath - Grind .
Es sind zu entrichten ! Fährgeld

I . Von Personen einschließlich der Traglast ! -A
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person mit Nachen , Motorboot , Dampf¬
boot oder Ponte 3,99

b ) für Arbeiter und Schüler auf dem Wege
von und zur Arbeit bezw . Schule und
für Kinder von 4 bis 19 Iahren 2,99

c ) für eine besondere unverzügliche Ueber¬
fahrt bei Tage mittels Nachens , welche
auf Verlangen außer der fahrplan¬
mäßigen Zeit geschehen muß , für die
Person 5,99
zusammen wenigstens 29,99

d ) für Nachtfahrten für jede Person 25,99
für Nachtfahrten zusammen wenigstens 75,99
wenn die Abgabe , nach dem Satz zu 1 a
von den einzelnen erhoben , nicht mehr
beträgt .

II . Von Tieren !
a) für ein Pferd oder Maultier , oder ein

Stück Rindvieh 12,99
b ) für einen Esel 19,99
c ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein ande¬
res Stück kleines Vieh 6,99

d ) für Federyieb welches getrieben wird ,
für jede angefangenen Stück 6,99
Anmerkung ! Für Tiere , die auf Rühr¬

werken befördert werden , wird eine be¬
sondere Abgabe nicht erhooen .

!H . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für
die dazu gehörenden Personen nach I
und für das Gespann nach II !
a ) für ein beladeneck Lastfuhrwerk (siehe

zusätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk ,
für Lokomobilen , Dampfmaschinen und
sonstige schwere Fuhrwerke je

b) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie für einen leeren oder zum Trans¬
port von Personen benutzten Perso¬
nenwagen , für . Martrfuhrwerk , Schlit¬
ten , Leichenwagen und sonstiges leich¬
tes Fuhrwerk je

c ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk ,
einen Kinderwagen , einrädrigen Hand¬

karren , Handschlitten , auch beladen , so¬
wie für die unbeladenen Fuhrwerke der
folgenden Abteilung je 3,96

d ) für einen Handkarren oder Handwa -
wagen anderer Art oder für einen
Eselskarren beladen 15,99

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach I
a ) für Personenwagen mit mehr als vier

Sitzplätzen und für beladene Lastwagen !
mit Gummireifen
ohne Gummireifen

b ) für Personenwagen mit vier oder we¬
niger Sitzplätzen und für unbeladene
Lastwagen mit Ausnahme der unter c
genannten Wagen für landwirtschaft¬
liche Betriebszwecke !

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

c ) für unbeladene Lastwagen , welche land¬
wirtschaftlichen Betriebszwecken dienen !

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

d) für Kraftfahrräder mit und ohne An¬
hänger für den ersten Sitz 19,99
für jeden folgenden Sitz 5,99

V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
. Zustand von der f >ebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

2. Die Zeiten , der gewöhnlichen Ueberfnhrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann als
beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer dem
Zubehör und dem Futter für die Zugtiere bezw .
dem Betriebsstoff für die Maschine für höchstens 3
Tage , an anderen Gegenständen mehr als 199 kg
befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit !

1 . Oeffentlicbe Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich - ebörig ausweisen oder
Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3. Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpserde , die Briefträger und
Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er¬
satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför -



3,00

2 .00

5,00
20,00
25,00

derung von Reisenden und deren Effekten und von
Postsendungen benutzt werden .

4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz , 1 . Jum 1922 . b Nr . 4224 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombauverwaltung . )

I . A . : Unterschrift .
K8V . Tarif

für die Fähre Zons .
Es sind zu entrichten ' Fährgeld

I . Von Personen einschließlich der Traglast ' -R
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person mit Nachen , Motorboot , Dampf¬
boot oder Ponte

b ) für Arbeiter und Schüler auf dem Wege
von und zur Arbeit bezw . Schule und
für Kinder von 4 bis 10 Jahren

c ) für eine besondere unverzügliche Ueber¬
fahrt bei Tage mittels Nachens , welche
auf Verlangen außer der fahrplan¬
mäßigen Zeit geschehen muß , für die
Person
zusammen wenigstens

d ) für Nachtfahrten für jede Person
für Nachtfahrten zusammen wenigstens 50,00
wenn die Abgabe , nach dem Satz zu 1 a
von den einzelnen erhoben , nicht mehr
beträgt . - '

II . Von Tieren :
a) für ein Pferd oder Maultier , oder ein

Stück Rindvieh
b ) für einen Esel
c ) für ein Foylen , Kalb Schaf . Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein ande¬
res Stück kleines Vieh

d ) für Federvieh , welches
' getrieben wird ,

für jede angefangenen 10 Stück
Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhr¬

werken befördert werden , wird eine be¬
sondere Aboabe nicht erhoben .

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für
die dazu gehörenden Personen nach I
und für das Gespann nach II :
a ) für ein beladcnes Lastfuhrwerk ( siehe

zusätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk ,
für Lokomobilen , Dampfmaschinen und
sonstige schwere Fuhrwerke je

b ) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie für einen leeren oder zum Trans¬
port von Personen benutzten Perso¬
nenwagen , für Marktfuhrwerk , Schlit¬
ten . Leichenwagen und sonstiges leich¬
tes Fuhrwerk je

c ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk ,
einen Kinderwagen , einrädrigen Hand¬
karren , Handschlitten , auch beladen , so¬

12,00
10,00

6 .00

6,00

wie für die unbeladenen Fuhrwerke der
folgenden Abteilung je 4M

d ) für einen Handkarren oder Handwa -
wagen anderer Art oder für einen
Eselskarren beladen IvM

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach I
a ) für Personenwagen mit mehr als vier

Sitzplätzen und für beladene Lastwagen :
mit Gummireifen
ohne Gummireifen

b ) für Personenwagen mit vier oder we¬
niger Sitzplätzen und für unbeladene
Lastwagen mit Ausnahme der unter c
genannten Wagen für landwirtschaft¬
liche Betriebszwecke :

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

c > für unbeladene Lastwagen , welche land¬
wirtschaftlichen Vetriebszwecken dienen :

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

d ) für Kraftfahrräder mit und ohne An¬
hänger für den ersten Sitz 10,00
für jeden folgenden Sitz 5,00

V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann als
beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer dem
Zubehör und dem Futter für die Zugtiere bezw .
dem Betriebsstoff für die Maschine für höchstens 3
Tage , an anderen Gegenständen mehr als 100 kg
befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Beranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger und
Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er¬
satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Reisenden und deren Effekten und von
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Postsendungen benutzt werden .

4. Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz , 1 . Juni 1922 . b Nr . 4224 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombauverwaltunq . )

I . A . ! Unterschrift .
S81 . Tarif

für die Fähre Hitdorf .
Es sind zu entrichten ! Fährgeld

I . Von Personen einschließlich der Traglast ! -K
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für zede

Person mit Nachen, Motorboot , Dampf¬
boot oder Ponte ' 4,9V

b) für Arbeiter und ^.cyüler auf dem Wege
von und zur Arbeit bezw . Schule und
für Kinder von 4 bis 19 Jahren 2,99

c ) für eine besondere unverzügliche Ueber¬
fahrt bei Tage mittels Nachens , welche
auf Verlangen außer der fahrplan¬
mäßigen Zeit geschehen muß , für die
Person 2,99
zusammen wenigstens 29,99

d) für Nachtfahrten für jede Person 25,99
für Nachtfahrten zusammen wenigstens 59,99
wenn die Abgabe , nach dem Satz zu 1 a
von den einzelnen erhoben , nicht mehr
beträgt .

II . Von Tieren !
a ) für ein Pferd oder Maultier oder ein

Stück Rindvieh
b) für einen Esel
c ) für ein Fohlen , Kalb . Sckaf . Schwein ,einen Hund , eine Ziege oder ein ande¬

res Stück kleines Vieh 5,99
d ) für Federvieh , welches getrieben wird ,

für jede angefangenen 19 Stück
Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhr - '

werken befördert werden , wird eine be¬
sondere Abgabe nicht erhoben .

Hl . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für
die dazu gehörenden Personen nach l
und für das Gespann nach II !
a) für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe

zusätzliche Bestimmung 8 ) oder ein als
Lastfuhre benutztes Perfonenfuhrwerk ,
für Lokomobilen , Dampfmaschinen und
sonstige schwere Fuhrwerke je

b ) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie für einen leeren oder zum Trans¬
port von Personen benutzten Perso¬
nenwagen , für Marktfuhrwerk , Schlit¬
ten , Leichenwagen und sonstiges leich¬
tes Fuhrwerk je

c) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk ,
einen Kinderwagen , einrädrigen Hand¬
karren , Handchckitten, auch beladen , so¬
wie für die unbeladenen Fuhrwerke der
folgenden Abteilung je 5,99

d ) für einen Handkarren oder Handwa - .
wagen anderer Art oder für einen
Eselskarren beladen

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach I
a ) für Personenwagen mit mehr als vier

Sitzplätzen und für beladene Lastwagen !
^ mit Gummireifen

ohne Gummireifen
b ) für Personenwagen mit vier oder we¬

niger Sitzplätzen und für unbeladene
Lastwagen mit Ausnahme der unter c
genannten Wagen für landwirtschaft¬
liche Betriebszwecke !

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

c ) für unbeladene Lastwagen , welche, land¬
wirtschaftlichen Betriebszwecken dienen !

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

dj für Kraftfahrräder mit und ohne An¬
hänger für den ersten Sitz 15,99
für jeden folgenden Sitz 5,99

V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen

Zustand von der Hebestelle zu
" sorgen ist , zu ent¬

richten.
2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ileberfahrten und

die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben.

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann als
beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer dem
Zubehör und dem Futter für die Zugtiere bezw.
dem Betriebsstoff für die Maschine für höchstens 3
Tage , an anderen Gegenständen mehr als 199 kg
befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Kährgeldes sind befreit !

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger und
Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er¬
satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Reisenden und deren Effekten und von
Postsendungen benutzt werden .

4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und Rückwege nebst
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4.00

2,00

dem zugehörigen Personal .
Koblenz , 1 . Juni 1022 . b Nr . 4224 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombauverwaltung .)

Z . A . ! Unterschrift .
«82 . Tarif

für die Fähre Wiesdorf .
Es sind zu entrichten ! Fährgeld

I . Von Personen einschließlich der Traglast ! -4t
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person mit Nachen , Motorboot , Dampf¬
boot oder Ponte

b ) für Arbeiter und ^ -aMler auf dem Wege
von und zur Arbeit bezw . Schule und
für Kinder von 4 bis 10 Jahren

c ) für eine besondere unverzügliche Ueber¬
fahrt bei Tage mittels Nachens , welche
auf Verlangen außer der fahrplan¬
mäßigen Zeit geschehen muß , für die
Person 5,00
zusammen wenigstens 40,00

d) für Nachtfahrten für jede Person 10,00
für Nachtfahrten zusammen wenigstens 30,00
wenn die Abgabe , nach dem Satz zu 1 a
von den einzelnen erhoben , nicht mehr
beträgt .

II . Von Tieren !
a ) für ein Pferd oder Maultier
b) für einen Esel
c ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein ande¬
res Stück kleines Vieh

d ) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 10 Stück
Anmertung ! Für Tiere , die auf Fuhr¬

werken befordert werden , wird eine be¬
sondere Abgabe nicht erhoben .

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für
die dazu gehörenden Personen nach 11
und für das Gespann nach II !
a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk ( siehe

zusätzliche Bestimmung 3 ) oder ein als
Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk ,
für Lokomobilen , Damvfmaschinen und
sonstige schwere Fuhrwerke je

b ) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie für einen leeren oder zum Trans¬
port von Personen benutzten Perso¬
nenwagen , für Marktsuhrwerk , Schlit¬
ten , Leichenwagen und sonstiges leich¬
tes Fuhrwerk je

c ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk ,
einen Kinderwagen , einrädrigen Hand¬
karren , Hnndschlitten , auch beladen , so¬
wie für die unbeladenen Fuhrwerke der
folgenden Abteilung je

d ) für einen Handkarren oder Handwa -
wagen anderer Art oder für einen
Eselskarren beladen

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben

V

8,00
4,00

!2 .

4,00 3 .

11 ,
I

2,

3,

4,00

8,00

für die dazu gehörigen Personen nach 11
a ) für Personenwagen mit mehr als vier

Sitzplätzen und für beladene Lastwagen !
mit Gummireifen
ohne Gummireifen

b ) für Personenwagen mit vier oder we¬
niger Sitzplätzen und für unbeladene
Lastwagen mit Ausnahme der unter c
genannten Wagen für landwirtschaft¬
liche Betriebszwecke !

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

c ) für unbeladene Lastwagen , welche land¬
wirtschaftlichen Betriebszwecken dienen !

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

d) für Kraftfahrräder mit und ohne An¬
hänger für den ersten Sitz
für jeden folgenden Sitz

. Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen.
Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬
wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .
Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben .
Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann als
beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer dem
Zubehör und dem Futter für die Zugtiere bezw .
dem Betriebsstoff für die Maschine für höchstens 3
Tage , an anderen Gegenständen mehr als 100 kg
befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit !
Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen .
Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .
Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Vostpferde , die Briefträger und
Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er¬
satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Reisenden und deren Effekten und von
Postsendungen benutzt werden .
Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz, 1 . Juni 1922 . b Nr . 4224.

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombauverwaltung .)

I . A . ! Unterschrift .

Cchriftleitung ! Amtsblattstelle der Regierung . — Druck ! Buchdruckerei Otto Fritz , Düsseldorf, Oststr. 13.



Sonderbeilage zum Amtsblatt .

Ausführungsanweisung
zu dem

Gesetz über die Fleischversorgung vom 18. April 1922.
(Reichsgesetzbl. Teil I S . 460 .)

I. Genehmigungspflicht für den Viehhandel.
1 .

Über Anträge auf Erteilung der Erlaubnis nach § 2 des Gesetzes entscheidet der
Oberpräsident , in den Regierungsbezirken Kassel, Wiesbaden , Schneidemühl und Sigmaringen
der Regierungspräsident . Vor der Entscheidung sind Sachverständige oder Berufsvertretungen
zu hören .

2.
(1) Wird die Erlaubnis versagt , steht dem Antragsteller innerhalb einer Ausschlußfrist

von 2 Wochen nach erfolgter Zustellung der Entscheidung der Antrag auf mündliche Ver¬
handlung vor einem bei dem Oberpräsidenten (Regierungspräsidenten ) zu diesem Zwecke
.zu bildenden Kollegium zu . In die ablehnenden Bescheide sind entsprechende Rechtsmittel¬
belehrungen aufzunehmen .

(2) Das Kollegium besteht aus 6 Mitgliedern , ausschließlich des Oberpräsidenten
(Regierungspräsidenten ) als Vorsitzenden , von denen 2 ernannt und 3 gewählt werden .
Von den ernannten Mitgliedern muß eines die Befähigung zum Richteramt haben . Die
Ernennung erfolgt auf Vorschlag des Staatskommissars für Volksernährung durch den
Minister des Innern tunlichst aus der Zahl der dem Oberpräsidenten (Regierungspräsidenten )
zugeteilten Beamten .

(3) Von den gewählten Mitgliedern muß eines der Landwirtschaft , eines dem Gewerbe
5er Viehhändler und eines dem Fleischergewerbe angehören ; die Wahl erfolgt auf Vor¬
schlag der im Bezirk vorhandenen Landwirtschasts -, Handels - und Handwerkskammern vom
Provinzialrat (Bezirksausschuß ) auf die Dauer von 3 Jahren . Wählbar sind Landwirte ,
Viehhändler und Fleischer , die in dem betreffenden Bezirk ihre gewerbliche Niederlassung
oder ihren Wohnsitz haben und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte sind . Die gewählten
Mitglieder erhalten Tagegelder und Fahrkosten nach den Sätzen der im Z 1 des Gesetzes,
betreffend die Reisekosten der Staatsbeamten vom 26 . Juli 1910 (Gesetzsamml. S . 160)
unter IV genannten Beamten unter Berücksichtigung der hierzu erlassenen bzw . etwa noch
ergehenden Ergänzungsbestimmungen .

(t) Für sämtliche Mitglieder werden in gleicher Weise Stellvertreter ernannt und gewählt .



(1) Die Kollegien sind befugt , Untersuchungen an Ort und Stelle zu veranlassen , Zeugen
und Sachverständige zu laden und eidlich zu vernehmen , überhaupt den angetretenen Be¬
weis in vollem Umfange zu erheben .

(2) Soweit Zeugen und Sachverständige vernommen werden , gelten für ihre Gebühren
die in den Zivilprozessen zur Anwendung kommenden Vorschriften . Die durch unbegrün¬
dete Anträge und Einwände erwachsenden Gebühren für Zeugen und Sachverständige sind
demjenigen zur Last zu legen , welcher den Antrag gestellt bzw . den Einwand erhoben hat .

4.
( 1) Den Vorsitz im Kollegium führt der Oberpräsident (Regierungspräsident ) oder der zn

diesem Zwecke aus der Zahl der ernannten Mitglieder bestimmte Vertreter .
(2) Die Beschlußfassung erfolgt in der Besetzung von 5 Mitgliedern , darunter 3 gewählten .

Stimmenmehrheit entscheidet . Enthält sich ein Mitglied der Abstimmung und tritt dadurch .
Stimmengleichheit ein , so gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag .

5 .

( 1) Dem Antragsteller und dem Oberpräsidenten (Regierungspräsidenten ) steht gegen den

Beschluß innerhalb einer Ausschlußfrist von 2 Wochen nach der Zustellung die Beschwerde
zu . Die Beschwerde des Antragstellers ist beim Oberpräsidenten (Regierungspräsidenten )
einzureichen . Über die Beschwerde beschließt der Staatskommissar für Volksernährung .
Seine Entscheidung ist endgültig .

(2) In den ablehnenden Kollegialbeschluß ist eine entsprechende Nechtsmittelbelehrung

aufzunehmen .
6 .

( 1) Die Erlaubnis ist für die Provinz (den Regierungsbezirk ) und für das Kalenderjahr

zu erteilen .
(2) Die Erlaubnis kann aus einzelne Viehgattungen , insbesondere auf den Handel mit

Schlachtvieh , Zucht - und Nutzvieh , Kleinvieh (Schweine , Kälber , Schafe ) , sowie auf den

Handel mit Ferkeln und Läuferschweinen beschränkt werden .

7 .
(1) Ist die Erlaubnis erteilt , so ist vom Oberpräsidenten (Regierungspräsidenten ) dem

Antragsteller eine auf seinen Namen und das Kalenderjahr lautende Erlaubniskarte aus¬

zustellen . Sie dient als Ausweis und ist auf Verlangen bei Ausübung des Gewerbe¬
betriebes der Polizeibehörde , dem Regierungskommissar auf den Viehmärkten , den Eisen¬
bahnbehörden bei Verladung des Viehes und den Personen , mit denen der Inhaber der

Erlaubniskarte ein Geschäft abschließen will , vorzuzeigen . Die Überlassung der Erlaubnis¬
karte an eine andere Person ist verboten und strafbar .

(2) Genossenschaften und Vereinigungen , denen die Erlaubnis erteilt ist , sind verpflichtet ,

für die bei ihnen im Viehhandel beschäftigten Personen (Aufkäufer ) Nebenerlaubniskarten

auf deren Namen zu beantragen ; ebenso Viehhändler und diejenigen Personen , die dem

Erlaubniszwang gemäß § 2 , letzter Absatz des Gesetzes unterliegen und Aufkäufer

beschäftigen , für diese . Ohne Nebenerlaubniskarten ist die Tätigkeit der Aufkäufer verboten

und strafbar .
8 .

( 1) Für die Ausstellung jeder Erlaubniskarte ist von dem Antragsteller eine Gebühr zn

entrichten , deren Höhe sich in erster Linie nach der staatlich veranlagten Gewerbesteuerklasse
deS Gewerbebetriebes richtet . Die Gebühr beträgt für :

Gewerbesteuerklasse I 900 ^
II . . . . . 000 -

II I 300 -
IV 150



für staatlich gewerbesteuerfrei veranlagte Betriebe , sofern eine Veranlagung zur Hausier¬

steuer nicht in Frage kommt , und für Nebenkarten 30

(2) Hat eine Veranlagung zur staatlichen Gewerbesteuer noch nicht stattgefunden , oder

ist der Antragsteller gemäß HZ 3 bis 6 des Gesetzes vom 24 . Juli 1891 (Gesetzsamml.

S . 305 ) von der staatlichen Gewerbesteuer befreit , so hat der Oberpräsident (Regierungs¬

präsident ) die Gebühr für die Erteilung der Erlaubniskarte unter Anpassung an die

Bestimmungen der Ziffer 8 , Absatz 1 dieser Ausführungsanweisung nach pflichtmäßigem

Ermessen festzusetzen . Ist der Gewerbetreibende hinsichtlich des Viehhandels nur zur

Hausiersteuer veranlagt , so beträgt die regelmäßige Gebühr 100 -M .

(3) Wird das Wandergewerbe in größerem Umfange , insbesondere mit Kraftwagen , Fuhr¬

werk oder Begleitern ausgeübt , so hat der Oberpräsident (Regierungspräsident ) die regel¬

mäßige Gebühr von 100 nach pflichtmäßigem Ermessen entsprechend bis zu dem Satz

von 500 ^ zu erhöhen . Ist Befreiung von der Hausiersteuer eingetreten , so kann der

Oberpräsident (Regierungspräsident ) die Erlaubniskarte gebührenfrei ausstellen .

(4) Handelt es sich um die Erteilung der Erlaubnis gemäß § 2 , Absatz 2 des Gesetzes an

Schlächter (Fleischer , Metzger) und Fleischwarenfabrikanten unter ausdrücklicher Beschrän¬

kung des Viehaufkaufs für ihren Gewerbebetrieb , so ist die an sich zu zahlende Gebühr

um 50 v . H . zu ermäßigen . Sind der Veranlagung zur staatlichen Gewerbesteuer neben

dem Viehhandel auch noch andere Gewerbebetriebe zugrundegelegt , oder ist die Erlaubnis

auf einzelne Viehgattungen gemäß Ziffer 6 , Absatz 2 dieser Ausführungsanweisung beschränkt,

so ist der Oberpräsident (Regierungspräsident ) berechtigt , unter Berücksichtigung des Um¬

fanges der einzelnen der Veranlagung zugrundegelegten Gewerbe eine Ermäßigung der an

sich für die Erteilung der Erlaubniskarte zu zahlenden Gebühr nach pflichtmäßigem Ermessen

zu bewilligen , wenn der Antragsteller nachweist , daß die Zahlung der vollen Gebühr eine

offenbare Benachteiligung gegenüber anderen Gewerbetreibenden darstellt .

(s) Erfolgen weitere Erlaubniserteilungen gemäß H 4, Absatz 2 des Gesetzes, so ist für

diese in jedem einzelnen Falle ein Viertel der für die erste Erlaubniserteilung gezahlten

Gebühr zu entrichten , soweit es sich um preußische Staatsangehörige handelt . Angehörige

anderer deutscher Länder haben für jede weitere Erlaubniserteilung in Preußen bei ver¬

bürgter Gegenseitigkeit eine Gebühr von 100 zu entrichten .

(s) Die Ausstellung eines Doppels für eine in Verlust geratene Haupt - oder Neben -

erlaubniskarte erfolgt nach Glaubhaftmachung des betreffenden Vorganges und nach Er¬

legung einer Gebühr von 10 ^ in jedem einzelnen Falle .
(7) Für erteilte , aber hinterher nicht abgenommene Haupterlaubnis - und Nebenerlaubnis -

karten ist eine Gebühr von 20 ^ in jedem einzelnen Falle zu zahlen . Auch sind etwaige

entstandene Nebenkosten (z . B . Portoauslagen ) zu erstatten .
(s) Gegen die vom Oberpräsidenten (Regierungspräsidenten ) erfolgte Festsetzung der

Gebühr steht dem Antragsteller innerhalb einer Ausschlußfrist von 2 Wochen seit Bekannt¬

gabe die Beschwerde an den Staatskommissar für Volksernährung zu , welcher endgültig

entscheidet. Die Beschwerde ist beim Oberpräsidenten (Regierungspräsidenten ) einzureichen.

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung .

9.

( 1) Über die Zurücknahme der Erlaubnis gemäß Z 5 des Gesetzes entscheidet der Oberpräsident

(Regierungspräsident ) . Gegen dessen Entscheidung steht dem Betroffenen innerhalb einer

Ausschlußsrist von 2 Wochen nach ersolgter Zustellung der Antrag aus mündliche Verhand¬

lung vor dem Kollegium zu . Die Ziffer 3 dieser Ausführungsanweisung findet Anwendung .

(2) Gegen den Beschluß des Kollegiums steht dem Betroffenen und dem Oberpräsidenten

(Regierungspräsidenten ) innerhalb einer Ausschlußfrist von 2 Wochen nach ersolgter Zu¬

stellung die Beschwerde zu . Auf das weitere Verfahren findet die Ziffer 5 dieser Aus -

fükrungsanweisung Anwendung .
( 3) Bei der vom Oberpräsidenten (Regierungspräsidenten ) ausgesprochenen Entziehung

einer Erlaubniskarte behält es solange sein Bewenden , bis eine anderweite rechtskräftige

Entscheidung einer weiteren Instanz ergeht .
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(4) Ist die Zurücknahme der Erlaubnis rechtskräftig erfolgt , so ist durch den Oberpräsi¬
denten (Regierungspräsidenten ) ihre Bekanntgabe in dem zuständigen Kreis - und Amtsblatt
auf Kosten des Betroffenen zu veranlassen .

10 .
Die Einziehung der ordnungsmäßig festgesetzten Gebühren , Kosten und baren Aus¬

lagen (vgl . Ziffer 3 , 8 und 9 dieser Ausführungsanweisung ) erfolgt erforderlichenfalls im
Verwaltungszwangsverfahren .

11 .
Legitimationskarten und Wandergewerbescheine für einen Gewerbebetrieb des § 2 des

Gesetzes dürfen erst ausgestellt werden , wenn der Antragsteller nachweist , daß ihm die
Erlaubnis nach § 2 des Gesetzes vom Oberpräsidenten (Regierungspräsidenten ) erteilt ist.

H . Viehmärkte .
12.

( i) Als Behörde im Sinne des § 8 , Absatz 1 und 2 des Gesetzes werden die Ober¬
präsidenten (Regierungspräsidenten ) für ihren Bezirk bestimmt . Die Überwachung der
Viehmärkte wird diesen Behörden gleichfalls übertragen ; sie können damit besondere
Kommissare beauftragen .

(s) Der Schlußscheinzwang und der Handel nach Lebendgewicht werden für die Schlacht¬
viehmärkte in Aachen, Berlin , Breslau , Dortmund , Duisburg , Duisburg -Meiderich , Düssel¬
dorf , Elberfeld , Essen, Frankfurt a . M . , Hannover , Krefeld , Köln , Magdeburg und Wies¬
baden angeordnet .

13.
Soweit der Handel nach Lebendgewicht vorgeschrieben ist (vgl . Ziffer 12 , Absatz 2

dieser Ausführungsanweisung ) , muß die Feststellung des Lebendgewichts durch Wiegung
erfolgen .

14.
(1) Zur Ausstellung der Schlußscheine sind diejenigen Personen verpflichtet , welche das

Vieh auf den Märkten verkaufen (beim Verkauf durch Beauftragte oder Kommissionäre diese) .
(2) Soweit Schlußscheinzwang vorgeschrieben ist, sind Geschäftsabschlüsse ohne Schluß¬

schein nichtig .
(3) Die näheren Bestimmungen über die Schlußscheinpflicht , die Schlußscheine selbst und

die zum Zweck der Feststellung von Preis und Gewicht der Tiere zU erlassenden Vorschriften und
zu treffenden Einrichtungen werden durch die für die einzelnen Schlachtviehmärkte vom Staats¬
kommissar für Volksernährung zu erlassenden Preisfeststellungsordnungen getroffen . Bis
dahin behalten die bisher auf Grund des Gesetzes, betreffend die Preisfeststellung beim
Markthandel mit Schlachtvieh vom 8 . Februar 1909 (Reichsgesetzbl. S . 269 ) , erlassenen
Ordnungen mit der Maßgabe ihre Gültigkeit , daß auf den in Ziffer 12 , Absatz 2 genannten
Schlachtviehmärkten alle Schlachttiere nach Lebendgewicht gehandelt werden müssen.

III . Kleinhandel mit Fleisch.
16.

( 1) Über Anträge auf Erteilung der Erlaubnis nach § 11 des Gesetzes entscheidet in den
kreisfreien Städten der Magistrat (Bürgermeister ) , in den Landkreisen der Landrat (Ober¬
amtmann ) nach Anhörung geeigneter Sachverständiger oder Berufsvertretungen .

(2) Die Erlaubnis ist zeitlich mcht zu beschränken ; eine sachliche Beschränkung ist nur dort
zulässig , wo üblicherweise zwischen Ochsenmetzgern, Schweinemetzgern usw . unterschieden wird .

(3) Wird die Erlaubnis versagt , steht dem Antragsteller innerhalb einer Ausschlußfrist
von 2 Wochen nach erfolgter Zustellung die Beschwerde an den Oberpräsidenten (Regierungs¬
präsidenten ) zu . Über

"
die Beschwerde entscheidet das Kollegium nach I , Ziffer 2—4 dieser

Ausführungsanweisung endgültig .
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Auf die Zurücknahme der Erlaubnis findet das Verfahren nach I , Ziffer 9 sinngemäß

Anwendung . An Stelle des Oberpräsidenten (Regierungspräsidenten ) tritt der Magistrat

( Bürgermeister ) oder der Landrat (Oberamtmann ) .

17 .

Als Frischfleisch im Sinne des § 11 des Gesetzes ist anzusehen , Fleisch , welches

— abgesehen von einem etwaigen Kühlverfahren — einer auf die Haltbarkeit einwirkenden

Behandlung nicht unterworfen ist , ferner Frisch , welches zwar einer solchen Behandlung

unterworfen worden ist , aber die Eigenschaften frischen Fleisches im wesentlichen beibe¬

halten hat oder durch entsprechende Behandlung wieder gewinnen kann .

18 .
Die nach Z 13 des Gesetzes erforderlichen Verzeichnisse müssen so angebracht sein ,

daß die darin angegebenen Preise sowohl im Verkaufsraum oder Betriebsstand als auch

von außen deutlich sichtbar sind . Über die Ausgestaltung der Preisverzeichnisse erlassen die

Oberpräsidenten (Regierungspräsidenten ) für ihre Bezirke die erforderlichen Anordnungen .

Der Erlaß von Richtlinien durch den Staatskommissar für Volksernährung bleibt vorbehalten .

19 .

(1) Die auf den Preisverzeichnissen angekündigten Preise dürfen nicht überschritten

werden .
(2) Die Abgabe der im Kleinhandel üblichen Mengen an die Verbraucher zu den auf

den Preisverzeichnissen angekündigten Preisen gegen Barzahlung darf , solange Vorrat vor¬

handen ist , nicht verweigert , im besonderen auch nicht von der Abnahme anderer Waren

abhängig gemacht werden .

IV. Schlußbestimmungen .
20.

Wer gegen die Bestimmungen dieser Ausführungsanweisung oder der auf Grund

derselben mit Genehmigung des Staatskommissars für Volksernährung von den Ober¬

präsidenten (Regierungspräsidenten ) erlassenen Ausführungsanweisungen verstößt , wird mit

Gefängnis bis zu 3 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu hunderttausend Mark bestrast .

21 .

(1) Gemäß 8 14 , Absatz 2 des Gesetzes kann in den daselbst vorgesehenen Fällen neben

der Strafe seitens der Gerichte auf Einziehung der Gegenstände erkannt werden , auf die

sich der unzuverlässige Handelsbetrieb bezieht ohne Unterschied , ob sie dem Täter gehören

oder nicht .
(2) Daher können die von der Polizeibehörde durch einen Hilssbeamten der Staats¬

anwaltschaft beschlagnahmten Sachen gemäß der Bekanntmachung , betreffend einige die

Kriegsverordnungen ergänzende Vorschriften über Einziehung und über Veräußerung

beschlagnahmter Gegenstände vom 22 . März 1917 (Reichsgesetzbl . S . 255 ) in Verbindung

mit Artikel II der Verordnung über Ausdehnung einzelner Verordnungen für die Kriegs¬

wirtschaft auf die Übergangswirtschaft vom 12 . Februar 1920 (Reichsgesetzbl . S . 230 ) und

§ 2 des Gesetzes über den Erlaß von Verordnungen für die Zwecke der Übergangswirtschaft

vom 6 . Februar 1921 (Reichsgesetzbl . S . 139 ) bereits vor der gerichtlichen Entscheidung

über die Einziehung veräußert werden .
22.

Die in Gemäßheit der Ziffer 20 dieser Ausführungsanweisung erlassenen Ausführungs¬

bestimmungen der Oberpräsidenten (Regierungspräsidenten ) werden durch Veröffentlichung

in den betreffenden Regierungsamtsblättern rechtsverbindlich .
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Die Ausführungsanweisungen vom 24 . September 1920 — St . K . f . V . VI <Z. 3672 usw ..

und vom 27 . Oktober 1920 — St . K . f . V . VI6 . 3672 II . usw . — treten außer Kraft.

Berlin , den 6 . Mai 1922 .

Preußischer Staatskommissar für Volksernährung .
In Vertretung

Dr . Hagedorn .

Der Minister
für Handel und Gewerbe.

Im Austrage
Ball .

Der Minister für Landwirtschaft̂
Domänen und Forsten .

Im Auftrage
Dr . Hellich.

Der Minister des Innern .
Im Auftrage

v . Falkenhayn .

Der Finanzminister .
In Vertretung
Dr . Weber .

St . K . f . V . VI S 491 .
M . f . H . 11b 3279.
M . f. L . I ^ Ill 4720.
M . d . I . V V .E. 105 .
FM . Sekr . 463.
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Amtsblatt
»er

Regierung zu Düsseldorf .
Stück 25 . MMdsrs . Samstag den 24. Zum l822

Beilagen : Oefsentlicher Anzeiger Nr . 51 ui^ > 52 und 25 der Sonderbeilage zum Oeffentlich . Anzeiger .

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 28 . Juni 1922 ,
mittags 12 Uhr , der Amtsblattstelle zuzusenden .

Inhalt : Beitreibung von Geldbeträgen 235 , Aufbringung der Mittel für die Kohlenwirtschaftsstel¬
len 235 , Verleihung des Enteignungsrechts 235 , Fährtarif Hitdorf 235 , Tarif für die Oberbürgermeister
Lehr -Brücke in Duisburg 236 , Prüfung von Hufschmieden 236 , Pontonier pp . Uebungen 237 , Losevertrieb
237 , Aufruhrschäden 237 , 243 , Kollekte 237 , Arznei taxe 237 , Lebensmittelpreise für Mai 1922 S . 238 ,
Regulativ für das Eewerbegericht in M .Eladbach 242 , Landmesser 243 , Führerscheine pp . für Kraftfahrzeuge
243 , Umpfarrungsurkunde 243 , Apotheke 244 , Beschädigung von Fernsprechanlagen 244 , Auslösung von
Rentenbriefen 245 , Personalien 246 .

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
683 . Die Verordnung wegen Abänderung der Ver¬
ordnung v . 15 . 11 . 1899 , betr . das Verwaltungs¬
zwangsverfahren wegen Beitreibung von Geldbe¬
trägen , v . 29 . 4 . 1921 — GS . S . 381 — und die An¬
weisung zur Ausführung dieser Verordnung v, 22.
19 . 1921 sind im Finapz -Ministerialblatt Nr . 19 v.

. Mai 1922 veröffentlicht worden . Hiervon sind
Sonderabdrucke durch R . von Decker's Verlag — E .
Schenck — in Berlin SW . , Jerusalemerstr . 56 , her¬
gestellt worden , deren Beschaffung den Gemeindebe¬
hörden anheimgestellt wird .

"

Zugleich im Namen des Ministers des Innern .
Der Preußische Finanzminister .

I . A . : Bachem .
684 . IV . Nachtrag
zur Bekanntmachung zur Verordnung über die Auf¬
bringung der Mittel für die Kohlenwirtschaftsstellen

vom 3 . Mai 1929 (R . -E . -Bl . 1929 S . 1197 ) .
In Ergänzung der Bekanntmachung vom 29 . Juli

1329 zur Verordnung über die Aufbringung der Mit¬
tel für die Kohlenwirtschaftsstellen vom 31 . Mai
1929 bestimme ich mit Ermächtigung des Herren Mi¬
nisters für Handel und Gewerbe und im Einverneh¬
men mit den beteiligten Landesregierungen für den
Bereich der Preußischen Landeskohlenstelle folgendes :

Der H 1 dieser Bekanntmachung erhält mit Wir¬
kung vom 1 . Juli ds . Js . ab folgende Fassung :

§ 1-
Die Beträge betragen für

Steinkohlen , Steinkohlenbriketts , Koks 1 -4t für
die Tonne ,

Braunkohlenbriketts , Böhm . Btaunkohlen 9,65 -4t
für die Tonne .

Berlin W . S , 29 . Mai 1922 .
Preuß . Landeskohlenstelle .

685 . Dem Rheinisch -Westfälischen Elektrizitätswerk
A . -G . , Essen -Ruhr , wird hierdurch auf Grund des
Gesetzes vom 11 . Juni 1874 (Gesetzsamml . S . 221 ) das
Recht verliehen , die Parzelle Eleve Flur 9 Nr . 327/3
usw . im Kreise Eleve , soweit sie zur Weiterführung
ihrer Strakstromleitung von Emmerich zu dem Grund¬
stück der Clever Straßenbahn E . m . b . H . erforderlich
ist , im - Wege der Enteignung zu erwerben oder , so¬
weit dies ausreicht , mit einer dauernden Beschränkung
zu belasten .

Gleichzeitig wird auf Grund des 8 1 der Verord¬
nung , betreffend ein vereinfachtes Enteignungsver¬
fahren vom 11 . September 1914 (Gesetzsamml . Seite
159) in der Fassung der Bekanntmachung , betreffend
Neuveröffentlichung der Verordnung über ein verein¬
fachtes Enteignungsverfahren , vom 31 . August 1921
(Gesetzsamml . S . 513 ) bestimmt , daß die Vorschrift die¬
ser Verordnung bei der Ausübung des vorstehend ver¬
liehenen Enteignungsrechts Anwendung zu finden
hat .

Berlin , 31 . Mai 1922 . V a 3972 .
Im Namen des Preußischen Staatsministeriums .

Der Minister für Handel und Gewerbe .
Im Auftrage : Krohne .

Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .
686 . In dem Fähr -Tarif Hitdorf unter I Buch¬
stabe c muß es statt 2,59 -4t , 5,99 -4t heißen ! in dem
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Tarif Kaiserswerth -Langst unter III c statt 20,00
nur 2,0 (1 -4t .

Coblenz . 15 . Juni 1022 . b Nr . 4538 .
Der Ober -Präsident der Rheinprovinz

(Rheinstrombauverwaltung ) .
687 . Tarif
für die Oberbürgermeister -Lehr -Brücke in Duisburg .

I .
Es ist zu entrichten :

1 . Von jedem unangespannten , nicht auf Wa¬
gen befindlichen Pferde , Stück Rindvieh , -,1t
Maulesel und Esel mit oder ohne Last —,30

2. von Fuhrwerken einschl . Schlitten bei einer
Bespannung mit einem Zugtier (ausschl .
Hunde ) 1,—

3 . desgleichen wie vor mit zwei Zugtieren 1,50
4 . von jedem weiteren Zugtier —,50
5 . von jedem Personenkraftwagen bis zu 6

Sitzen und von einem dreirädrigen Kraft¬
wagen für Eeschäftszwecke 2,—

6 . von jedem Personenkraftwagen m it mehr
als 6 Sitzen 4,—

7 . von jedem beladenen Kraftfahrzeug für
Güter 5,—

8 . von jedem unbeladeneir Kraftfahrzeug für
Güter 2,50

9 . von jeder Zugmaschine 15,—
10 . von jedem beladenen Anhängewagen eines

Kraftfahrzeuges oder einer Zugmaschine 4,—
11 . desgl . von jedem unbeladenen 2,—
12 . von 1 Dampfwalze bis 10 000 kg 12,—
13 . von 1 Dampfwalze über 10 000 b . 20 000 kg 18,—
14 . von 1 Dampfwalze über 20 000 b . 23 000 kg 25,—

Anmerkung : Für Fuhrwerke , deren Radbe¬
schläge vorragende Kopfnägel , Stifte oder Schrauben
haben , ist die entsprechende Abgabe doppelt zu zah¬
len ; ausgenommen sind hiervon die Dampfwalzen .

II. Ermäßigungen .
K, . Zeitkarten .

Es werden Zeitkarten , für den Kalendermonat gül -
ig , ausgestellt und zwar : -4t
ür einen Personenkraftwagen bis zu 6 Sitzen 60,—
ür einen dreirädrigen Kraftwagen für Ge¬

schäftszwecke 200,—
Die Zeitkarten berechtigen zur beliebig häufigen Be¬
nutzung der Brücke während des angegebenen Mo¬
nats . Sie werden auf die amtliche Erkennungsnum¬
mer des Wagens ausgestellt .
L . Hundertkarten .

Es werden Blocks von 100 Karten mit einjähriger
Gültigkeit ausgegeben und zwar : -4t
1 . für ein Fuhrweerk oder Schlitten mit einem

Zugtier zu 40,—2 . für ein Fuhrwerk oder Schlitten mit mehre¬
ren Zugtieren zu 75,—
Für jede Fahrt ist eine Karte abzutrennen . Die

Abtrennung darf nur durch den Brückengelderheber
erfolgen .

III . Befreiungen .
Von der Entrichtung des Brückegeldes sind befreit :

1 . Tiere , Wagen , Kraftfahrzeuge usw . , die im Reichs¬
oder Staatsinteresse die Brücke benutzen , sofern
entsprechende Ausweise vorgelegt werden .

2 . Tiere , Gespanne usw . der Reichswehr , wenn sie sich
über ihren dienstlichen Auftrag ausweisen ;

3 . Fuhrwerke und Reitpferde der öffentlichen Beam¬
ten bei Dienstreisen ;

^4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen ;

5 . an den durch besondere Rechtsmittel begründeten
Befreiungen oder Erleichterungen hinsichtlich der
Entrichtung des Brückengeldes wird durch den ge¬
genwärtigen

'
Tarif nichts geändert .

IV . Besondere Bestimmungen .
Die die Brücke befahrenden Fuhrwerke , Kraftwa¬

gen usw . sind der Brückenkontrolle unterworfen . Die
Ausweise über den gezahlten Brückengeldbetrag sind
während des Aufenthaltes auf der Brücke und den
beiderseitigen Brückenrampen aufzubewahren und
auf Verlangen dem Kontrollbeamten offen vorzuzei¬
gen . Wer ohne oder ohne gültigen Ausweis auf der
Brücke angetroffen wird , muß Nachzahlung leisten .
Für eine in Verlust geratene Zeitkarte wirdein Er¬
satz nicht gewährt , sofern der Verlust nicht glaubhaft
nachgewiesen wird . Im letzteren Falle wird für die
Ausstellung einer Ersatzkarte eine Gebühr von 1,00 -4l
erhoben . Erstattung auf Zeitkarten findet unter kei¬
nen Umstünden statt .

Wer sich der Verpflichtung zur Entrichtung der
Brückengeldgebühren entzieht , macht sich strafbar und
kann auf Grund der Bestimmungen des Gesetzes vom
2 . Mai 1900 , betreffend die Hinterziehung und Ueber¬
hebung von Verkehrsabgaben (GS . S . 123 ) verfolgt
werden .

Dieser Tarif tritt an Stelle desjenigen vom 7 .
'Juli

1921 I II 1713 und erhält mit dem Tage der Verkün¬
digung durch das Regierungsamtsblatt Rechtskraft .

Düsseldorf , 14 . Juni 1922 . I U 1734 .
Der Regierungs -Präsident .

I . V . : Bammel .
688 . Die nächste Prüfung von Hufschmieden findet
in Düsseldorf am 20 . Juli 1922, vormittags 9 Uhr ,bei dem Hufschmiedemeister Anton Vierboom , Neu -
ßerstraße Nr . 39 statt .

Meldungen zp dieser Prüfung sind mindestens 4
Wochen vorher an das Veterinärbüro der Regierung
Hierselbst zu richten .

Für die Prüfung gelten die im Amtsblatt für 1905
auf Seite 61 ff . veröffentlichten Vorschriften für den
Hufbeschlag .

Der Meldung sind beizufügen :
1. Geburtsschein , ,2 . Zeugnisse über erlangte technische Ausbildung ,3 . Erklärung darüber , daß der Meldende innerhalb

der letzten 6 Monate sich nicht erfolglos einer Huf¬
beschlag -Prüfung unterzogen hat und
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Einhundert Mark für Prüfungsgebühren . zu ihrer sicheren Steuerung und Fortbewegung not -

Zu der Prüfung hat der Prüfling 1 Rinnenmesser wendig ist.
und 1 Unterhauer mitzubringen ! das übrige Hand - Zuwiderhandlungen werden gemäß Z 46 der Rhein¬

werkszeug , die Schmiedeeinrichtung und die nötigen schiffahrtspolizeiordnung bestraft .

Pferde werden von der Kommission zur Verfügung Coblenz , 12 . Zuni 1922 . Zu I L 3793 .

gestellt . IL 2591 . i Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
Düsseldorf , 9 . Juni 1922 . (Rheinstrombauverwaltung ) .

Der Regierungspräsident . In Vertretung ! Eelinsky .

689 . Bekanntmachung für die Rhcinschiffahrt . 699 . Unter Bezugirahme auf meine Bekauntma -

Auf Befehl der Interalliierten Binnenschiff - chZNg vom ^ - Jum ^

fahrtskommisston (C . I . N . C . ) wird folgendes zur
Kenntnis der Schiffahrttreibenden gebracht !

Französische Pioniertruppen werden in der Zeit
vom 17 . Juni bis 3 . September 1922 bei St . Eoar
Pontonier - und Brllckenschlagübungen abhalten , und
zwar !

I . Am Samstag , den 17 . Juni 1922 finden bei
St . Eoar Uebersetzübungen mit Pontonierfähren in
starker Strömung statt . -

Während der Dauex dieser Uebungen
1 . müssen alle Fahrzeuge zwischen Kilometer 54 und

55 mit der geringsten Geschwindigkeit fahren .
2 . sind alle Schifssmanöver so auszuführen , daß die

Pontonfähre , welche eine rote Flagge zeigt , nicht
behindert wird ,

3 . ist das Ankern und Anlegen von Fahrzeugen in
der Nähe der Landestelle der Pontonfähre ver¬
boten .
II . Brückenschlagübungen finden statt etwa 259 m

unterhalb der Dampfschifflandebrllcke in St . Eoar !
am Sonntag , den 18 . Juni 1922

„ > 9 Juli 1922
. , 39 ! Juli 1922
.5- 13 . August 1922
, . 29 . August 1922

„ „ „ 3 . September 1922
Während jeder dieser Uebungen wird die gebaute

Schiffbrücke in der Zeit von 3 bis 6 Uhr nachmit¬
tags geschlossen sein . Die Schiff - und Floßfahrt ist
während dieser Zeit gesperrt .

Die Schiffe und Flöße haben bei geschlossener Brücke
mindestens 2 Kilometer oberhalb und 1 Kilometer
unterhalb zu halten .

Im übrigen nverden waprend der Brückenschlag¬
übungen etwa 3 Kilometer oberhalb und 1 Kilometer
unterhalb der Brückenstelle Wahrschauer aufgestellt .

Die Schifi -?nihrer haben auf die Zeichen und Wei¬
sungen der Wahrschauer zu ächten und denselben
Folge zu leisten .

Die Flaggenzeichen sind dieselben wie die für die
Durchfahrt durch andere Schiffbrücken durch die
Rheinschiffahrtspolizeiordnung vorgeschriebenen .

Das Schlevven von Ankern ist beim Durchfahren
der Brllckenstelle mit Rücksicht auf die Verankerung
der Brücke verboten .

Beim Ourchfahren der Uebungsstelle ist besondere
Vorsicht anzuwenden . Schiffe mit eigener Triebkraft
dürfen nicht mit größerer Geschwindigkeit fahren als

bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntnis , daß der
Herr Minister für Volkswohlfahrt die noch zu spielende
2 . und 3 . Reihe der durch Erlaß des Herrn Ministers
des Innern vom 26 . Mai 1921 IV H Lot . U. 2 II
genehmigten öffentlichen Verlosung von Silberge¬
räten und Erzeugnissen des Kunstgewerbes zugun¬
sten von Ergänzungseinrichtungen des Freiluftmu¬
seums in Königsberg zu einer Lotterie zusammenge¬
legt hat . Es sollen nunmehr 399 999 Lose zu je 5 -4t
— ausschließlich Reichsstempelabgabe — ausgegeben
werden und 13 836 Gewinne im Gesamtwerte von
458 599 -4t zur Ausspielung gelangen . Die Ziehung
findet in den Tagen vom 14 .— 16 . Dezember 1922 in
Berlin statt . I La 6436 .

Düsseldorf , 16 . Juni 1922 .
Der Regierungspräsident .

691 . Auf Grund der mir vom Herrn Minister des
Innern erteilten Ermächtigung (Erlaß vom 8 . 19 . 29
— II L 4934 —) ernenne ich zu Beisitzern des Fest -
stellungs -Ausschusses für Aufruhrschäden in Remscheid
die Herren ! Bankdirektor Müller , Kaufmann Emil
Lumbeck und Kaufmann Fritz Lucas , — zu stellver¬
tretenden Beisitzern die Herren ! Eewerkschaftssekretär
Otto Weber und Architekt Oskar Matthey .

Gleichzeitig entbinde ich die bisherigen Ausschußmit¬
glieder , die Herren ! Fabrkant Hentzen , Architekt Meu -
then , Rechtsanwalt Klener , Eewerkschaftssekretär Eck¬
hardt und Dachdeckermeister Nebbeling von ihren
Aemtern als Beisitzer bezw . Stellvertreter . Die Her¬
ren ! Landwirt Hulverscheidt und Kaufmann Paß wer¬
den unter Entbindung von ihrem Amt als Beisitzer
zu stellvertretenden Beisitzern ernannt . I L 1913 .

Düsseldorf , 19 . Juni 1922 .
Der Regierungspräsident .

692 . Unter Bezugnahme auf meine Bekanntma¬
chung vom 19. 19 . v . Js . (Amtsblatt Stück 43 Nr .
1313 ) und vom 14 . 12 . v . Js . Amtsblatt Stück 51
Nr . 1511 ) bringe ich hiermit zur öffentlichen Kennt¬
nis , daß mit der Abhaltung der Sammlung zum
Besten des Kirchenbauvereins Merkstein -Streiffelt der
Sammler Abel Wickrath in Nordstern beauftragt ist .

Düsseldorf . 19 . Juni 1922 . I La 6611 .
Der Regierungspräsident .

693 . In der Weidmann 'schen Buchhandlung in
Berlin ist die vom 1 . Juni 1922 ab geltende 6 . Aus¬
gabe der Deutschen Arzneitaxe 1922 erschienen .

Düsseldorf . 14 . Juni 1922 . I 3 3793 .
Der Regierungspräsident .
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k . Fleischpreise im Kleinhandel .
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1 Cleve
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2 Crefeld
(Kreise Kempen , Cre -
feld - Sl . u . L .)
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(Kreise Düsseldorf -St .
u . L .)
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4 Duisburg
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(Kreise Essen - St . u . L .)

9275 NSW — — — 9600 9000 S400 8400 7600 7200 8300 7600 8000 7600 9600 ivooo 9600

6 Geldern
(Kreis Geldern )

— 12000 9000 9600 9000 9000 9000 9000 9000 0000 9000 3000 8000 9600 9600 12000 >2000 12000

7 M . Eladbach
( istkein Hauplmarktort )

— 9400 9400 9400 9600 S600 9600 9400 9400 9400 8300 8600 «400 8200 11200 nooo nooo

8 Moers
(Kreis Moers )

loooo nvao 10000 I0 !>00 isooo 10100 10000 S400 8400 N200

9 Neutz
(Kreise M .- Gladbach ,
St . u . L . , Grevenbroich ,
Rheydt,Neufl - St . u . L . )

NR » noo »

10 Wesel
(Kreis Rees )

9000 10000 3400 8400 8400 — — — 8100 8400 8000 7000 7000 — — 9200 9200 9200
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ll . Eetrcidepreise (Die unteren Preise für ausländische Waren )
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Düsseldorf , den 15 . Juni 1S2S .
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i Q 1871 . Der Regierungs -Präfident .



695 . IV. Nachtrag
zum Regulativ des Staatlichen Eewerbegerichts vom

39 . August 1993 .
Das Regulativ wird wie folgt geändert :

Im Z > . Abs . 2 zu 1a und 2a , ist das Wort „ihren "
zu streichen .

Im § 2 ist anstelle von „2999 " zu setzen „ 199 999 ".
Der 8 3, Ziffer 1 ist zu ergänzen durch die Worte :

„ und über Erteilung , Form oder Inhalt einer
Auskunft des Arbeitgebers über den Arbeiter " .

Im 8 3 Ziffer 4 ist das Wort „ Invalidenversicherung "
zu ersetzen durch die Worte „Angestellten - und In¬
validenversicherung , Steuerkarten und ähnliche Ur¬
kunden , ferner wegen Einholung , Erteilung , Ver¬
weigerung , Form oder Inhalt einer Auskunft des
Arbeitgebers über den Arbeiter .

"
Im 8 3 ist unter einer neuen Ziffer 7 einzuschalten :

7 . Die Ansprüche aus einer Vereinbarung , durch die
der Arbeiter für die Zeit nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses in seiner gewerblichen Tä¬
tigkeit beschränkt wird .

"
§ 3 Abs . 1 erhält folgende Fassung :

Das Gewerbegericht besteht aus einem Vorsitzenden ,4 Stellvertretern desselben und 48 Beisitzern .
8 6, Abs . 1 erhält folgende Fassung :

„Zum Mitgliede eines Eewerbegerichts soll nur be¬
rufen werden , wer das 23 . Lebensjahr vollendet hat .
Personen , die zum Amte eines Schöffen unfähig
sind (Gerichtsverfassungsgesetz 8s 31 , 32) , können
nicht berufen werden :
Personen weiblichen Geschlechts können jedoch be¬
rufen werden .

"
Der bisherige Absatz 3 des 8 6 fällt fort .
Der 8 8, Abs . 3 lautet : Beisitzer , deren Amtsperiode

abgelaufen ist , scheiden erst dann aus , wenn ihr
Nachfolger in das Amt eingetreten ist.

ß 9 Abs . 2 erhält folgende Fassung :
„Personen , die nach 8 6 Abs . . 1 , Satz 2, nicht be¬
rufen werden können , sind nicht wahlberechtigt .

"
, H 14 , Abs . 1 erhält folgende Fassung :

„Ort und Zeit der Wahlen , die an sämtlichen
Wahlstellen gleichzeitig stattzufinden haben , werden
von dem Vorsitzenden des Wahlausschusses (8 12)
bestimmt und mindestens 6 Wochen vor der Wahl
in folgenden 6 Zeitungen bekannt gemacht :

„Eladbacher Zeitung , Rheydter Zeitung , Ereven -
broicher Zeitung , Westdeutsche Landeszeitung ,
Viersener Volkszeitung und DUlkener General -
Anzeiger .

"
Die Wahlen haben an einem Sonntage stattzufin¬
den . In der Anzeige sind zugleich die Wahlberech¬
tigten des Wahlbezirkes zur Einreichung von Wahl¬
vorschlagslisten aufzufordern .

"
Der 8 14 , Abs . 4 erhält folgenden Zusatz :

„Die Prüfung der Wahlvorschläge erfolgt durch den
Wahlausschuß , der gegebenenfalls etwaige Anstünde
den Listenvertretern unter Anberaumung einer
Frist für ihre Beseitigung mitteilt , und sie späterhin
nach Abstellung der angegebenen Mängel zuläßt
und veröffentlicht .

"

Der 8 21, Abs . 2 erhält folgenden Zusatz :
„Die Ersatzwahl ist , um die wesentliche Eigenschaft
der Verhältniswahl zu wahren , dahin zu beschrän¬
ken , daß für jeden Ausgeschiedenen nur ein Ersatz¬
mann gewählt werden darf , der derselben Richtung
(Gruppe ) wie der Ausgeschiedene angehört .

"
8 24 erhält hinter der Zahl „26" folgenden Zusatz :

und des Erlasses des Ministers für Handel und Ge¬
werbe vom 22 . November 1921 — HI 12658 (M . -Bl .
f . H . und G . Verw . S . 243 ) .

Im 8 39 , Satz 1 tritt an Stelle eines Satzes von 4
Mark ein solcher von „69" Mark als Entschädigung
für Zeitversäumnis , welcher auch für Vertrauens¬
männer und Beisitzer gilt (8 48) .

"
Die Beisitzer aus dem Kreise der Arbeiter erhal¬
ten außer der Entschädgung den Unterschied zwi¬
schen ihr und dem entgangenen Arbeitsverdienst
ersetzt , wenn der Arbeitsverdienst höher ist als die
Entschädigung . Die Zurückweisung der Entschä¬
digung ist unzulässig .

" /
8 31 , Abs . 2 erhält folgende Fassung :

„Der Vorsteher der Eerichtsschreiberei und diejeni¬
gen seiner Gehilfen , welche an den Spruchsitzungen
des Eewerbegerichts als Protokollführer teilneh¬
men »sollen , sind durch den Vorsitzenden des Ee¬
werbegerichts zu vereidigen oder unter Hinweis auf
den bereits geleisteten Staatsdienereid zu verpflich¬
ten , gemäß der Bekanntmachung des Herrn Mini¬
sters für Handel und Gewerbe und des Innern
vom 17 . Februar 1891 (Min . -Bl . f . d. i . V . S . 26)
und des Erlasses des Ministers für Handel und Ge¬
werbe vom 22 . November 1921 — II1 12638 — (M .-
Bl . f . H . u . G .-Verw . S . 243 ) . Der Vorsteher der
Eerichtsschreiberei ist , falls er bei dem Gewerbege¬
richt im Hauptamt tätig ist , auf Lebenszeit und mit
einer Pensionsberechtigung , für welche die für
Staatsbeamte geltenden Vorschriften maßgebend
sind , anzustellen .

Auch den vereideten Bllrogehilfen und den übri¬
gen Angestellten des Gerichts , die eine zehnjährige
Dienstzeit zurückgelegt haben , kann Ruhegehalt so¬
wie Anspruch auf Witwen - und Waisengelder - für
ihre Hinterbliebenen zugesichert werden . Auch kön¬
nen sie nach Vollendung des 33 . Lebensjahres auf
Lebenszeit angestellt werden . Die Verträge bedür¬
fen der Genehmigung des Regierungspräsidenten ,
der auch die vertraglich zugesicherten Ruhegehälter
und Witwen - und Waisengelder festsetzt.

Der 8 34 , Abs . 2 und 3 erhält folgende Fassung :
Dieselbe beträgt bei einem Gegenstände im Werte
bis 29 Mark einschließlich 1,39 -41
von mehr als 29 -41 — 39 -41 einschließlich 2,59 -41
von mehr als 59 -41 bis 199 -41 einschl . 5,99 „
Die ferneren Wertklassen steigen um je 199 -41, die

Gebühren um je 5 -41 .
Die höchste Gebühr beträgt 399 -41 .
Düsseldorf . 16 . Juni 1922 . I ? V 2839 .

Der Regierungspräsident .
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696 . Der Landmesser Paul Eorlt in Solingen ist 'sür K ' N ^ '
ahr ^ euae ist abhanden gekommen und wird

am 14 . Juni d . In . a - die B eobachtung der F . - Perun . ->r ungültig erklärt , l L I Nr . 1463/22 .
Landmesser bestehenden Vv " fchriften nach § 36 der ' Düsseldorf , 9 . Juni 1922 .
Reich ' gewerbeordnung ver > igt worden . j Der Regierungspräsident .

Düsseldorf , 19. Juni 1922 . 11t L Nr . 33923 -
'65 . Der dem Gustav Ropenus in Duisburg -Beeck,

Der Regierung . pr stident . ' geboren am 5 . Juni 1883 in Echonnebeck , Kreis
697 . Der Landmesser Johannes Eis zu Düsseldorf Essen , diesseits am 2 . Januar 1911 erteilte Führer¬
ist als solcher am 14 . Juni ds . Js . ve - eidi s worden , schein für Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und

Düsseldorf , 19 . Juni ll '22 . III . L . Nr . o
Der Reglerungspräsident , >

698 . Auf Grund der mir vom Herrn Minister dech
Innern erteilten Ermächtigung (Erlast vom 8 . 19 . 29
— II d 4934 ) ernenne ich an Stelle des verstorbene
Rentiers Herrn Spiäermann und des von Sterkrad
verzogenen Kaufmanns Herrn Witthoff die Stadt
verordneten Herren Lehrer Zander und Büro -Ober
inspektor Finke zu Beisitzern des Feststellungs -llun
schusses für Aufruhrschäden in Sterkrade . I d 199(

Düsseldorf , 19 . Juni r 32.
Der Regierungspräsident .

rurit für ungültig erklärt . I 8 1 Nr . 1916/22 .
Düp . llorf , 9. Juni 1922 .

. Der Regierungspräsident .
96 . Die am 11 . Juni 1929 für den mit dem Er¬

kennung , eichen I X 7441 versehenen Personen -Kraft -
m oes Paul Niederdrenk in Velbert erteilte Zu¬

lu um, ! ! dp ng ist abhanden gekommen und
u rd !>ie - » i >l ur - » gültig erklärt . Die Erkennungs -

ig einstweilen gesperrt .
Dust , , -e u . ni 1922 .

'
. I 8 II 1189 .

Der Regierungspräsident .
,797 . Die am 18 . Februar 1922 für den mit Erken -

699 . Der dem F ?jb ' - - l in ' " .ie -sten , -a. / J >n an - nnngszeichen 1 25 26332 versehenen Lastkraftwagen des
6 . Dezember
am > ,
zeu - i
un

Düsse wrf ,

8 -L
11 .

799 . Der dem
ren am 4. Aprll
Juni 2D9 w, 2 ill
abhanden gekom
e -. Der . 18

Düsseldorf ,

791 . Der 1
am 18 , n
Mäv ,

'
ist abhanden
tig erklärt .

Düsseldorf ,

rsenbrück , die
etieitle Führerschein für Kraftsahr

^ )er Regierungspräsident .
Franz Reist in Essen -Vorbeck , gebe
8 ' in llischofstein , diesseits am

>, Fill -is . Pulln Krastfayrzeugl

'D ll' f ll llrllm in Neust erteilte Zulassungsbescheini -
in abbanden gekommen und wird hiermit für

ll u erklärt . Die Erkennungsnummer I 2 26332
ist c -nstweileu gesperrt . I 8 II 1191 .

Diisfcll -orf , 2 . Juni 1922 .
Der Regierungspräsident .

798 . , Die am 23 . Februar 1922 für den mit dem Er -
> kennnngszeichen I 55 26363 versehenen Personen -Kraft -

- agen der Firma Matthes Fischer -Werke in Dllssel -

ab
lllnr

Kurt Ki

Juni

Der Regierung ^
ocker in Dortnu nd , gebc

seits am

nnrv gwrmit si

: n

uge
llil -

9 1 Die am

922 . c
Der Regierungspräsident . >

792 . Der dem Karl Hahn in Düsseldorf , geboren !
am 8 . Juli 1899 in Düsseldorf , diesseits am 19 . Fe¬
bruar 1921 erteilte Führerschein für
ist abhanden gekommen und wird hiermit für ungill - 719 ,
tig erklärt . 18 1 Nr . 1714/22 .

Düsseldorf , 19 . Juni 1922 .
Der Regierungspräsident , sungsbescheinigung ist abhanden gekommen und wird

Der dem Hermann Weyand in Plan i . Meck- hiermit für^ ungültig erklärt . Die Erkennungs

bsillassLl erteilte Zulassungsbescheinigung ist
n elommen und wird hiermit für ungültig

allennungsnummer 1 X 26365 ist einst -
-Pperrt . I 8 II 1199 .
.do - s , 3 . Juni 1922 .

Der Regierungspräsident .
März 1922 für den mit dem Er -

! 39 versehenen Personen -Kraft -
um Otto Leckebusch in Barmen

ung ist abhanden gekom -
. u , altig erklärt . Die Er -

-9 P einstweilen gesperrt .
. ^ , i 1922 . I 8 II 1192 .

^ er Regierungspräsident .
Die am 1 . März 1922 für den mit dem Erken¬

nungszeichen l 55 18366 versehenen Last -Kraftwagen
der Firma Adolf Weskott in Elberfeld erteilte Zulas -

7V3 .
lenburg , geboren am 2 . Juni 1894 in Duisburg , dies¬
seits am 9 . Mai .1919 erteilte Duplikat -Führerschein
für Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt . 1 8 1 1376/22 .

Düsseldorf . 9 . Juni 1922 .
Der Regierungspräsident

cassel , geboren am 8 . November 1883 in Düsseldorf ,

nummer I 55 18366 ist einstweilen gesperrt .
Düsseldorf , 1 . Juni 1922 . I 8 II 1965 .

Der Regierungspräsident .
711 . Umpfarrungsurkunde .

Aufgrund der von dem Herr Minister für Wissen¬
schaft , Kunst und Volksbildung und dem Evangeli -

794 . Der dem Franz Engstfeld in Diisseldorf -Ober -Zchen Oberkirchenrat erteilten Ermächtigung sowie
nach Anhörung der Beteiligten wird von den unter -

diesseits am 26 . September 1913 erteilte Führerschein zeichneten Behörden hierdurch folgendes festgesetzt !



244

§ 1-
Die bisher zur Kirchengemeinde Wald , Synode

Solingen , gehörenden evangelischen Bewohner des
Gehöftes Backesheide , Bürgermeisterei Wald , Kreis
Solingen -Land , werden in die Kirchengemeinde Haan ,
Synode Düsseldorf , Kreis Mettmann , umgepfarrt .

Z2 .
Diese Urkunde tritt am 1 . Juli 1922 in Kraft .
Coblenz , 7 . Juni 1922 . Düsseldorf ,-15 . Juni 1922 .

Evangelisches Konsistorium Regierung , Abteilung für
der Rheinprovinz . Kirchen - und Schulwesen .

Für den Präsidenten : Im Auftrage : Unterschrift .
Unterschrift . ll Nr . 3524 II v . 1427 .

712 . Errichtung einer neuen Apotheke .
Mit Genehmigung des Herrn Oberpräsidenten soll

in Oberhausen eine neue (19 . ) Apotheke errichtet wer¬
den und zwar in dem Stadtteile , der '

begrenzt wird
südöstlich von der Mittelstraße und der Gutenberg¬
straße , nordwestlich von der Bahnstraße , nordöstlich
von der Königstraße und südwestlich von der Moltke -
straße .

Die Konzession wird nur nach Maßgabe des Aller¬
höchsten Erlasses vom 39 . Juni 1894 und dem Ministe -
rialerlasse vom 5 . Juli 1894 über die Einführung der
Personalkonzession erteilt .

Geeignete Bewerber fordere ich hierdurch auf , bin¬
nen 4 Wochen ihr Gesuch schriftlich bei mir einzurei¬
chen. Persönliche Vorstellungen sind zwecklos.

Dem Gesuche sind beizufügen :
1 . Lebenslauf mit Angabe der Familienverhältnisse .
2 . Die Approbation .
3 . Sämtliche Zeugnisse über die bisherige Beschäfti¬

gung seit Ablegung der Staatsprüfung in Urschrift
oder amtlich beglaubigter Abschrift . Diesen , der
Zeitfolge nach zu heftenden Zeugnissen ist ein In¬
haltsverzeichnis vorzuheften , aus welchem die in
den einzelnen Stellen zugebrachte Zeit unter jedes¬
maliger Anführung des Ein - und Austrittstages
zu ersehen ist . Die Gesamtzeit der Beschäftigung
als approbierter Apotheker ist am Schlüsse nach
Jahren , Monaten und Tagen zusammenzurechnen .

4 . Polizeiliche , gleichfalls der Zeitfolge nach geheftete
Führungszeugnisse aus sämtlichen Orten , an wel¬
chen der Bewerber nach erlangter Approbation als
Apotheker oder in sonstiger Beschäftigung tätig ge¬
wesen ist . Hierbei sind die vorgeschriebenen Stem¬
pel zu verwenden .

5 . Der amtliche , aus neuester Zeit herrührende Nach¬
weis des zur Errichtung einer Apotheke erforder¬
lichen Vermögens .

ß . Die eidesstattliche Versicherung , ob der Bewerber
eine Apotheke bisher besessen hat . Sollte dies der
Fall gewesen sein , so sind Zeitdauer des Besitzes
und die Gründe der Veräußerung anzugeben : auch
ist der Nachweis des An - und Verkaufspreises
beizufügen .

Apotheker , die zur Zeit eine Apotheke besitzen , wer¬
den unter der Bedingung als Bewerber zugelassen ,

daß sie in bindender Form sich verpflichten , im Falle
der Berücksichtigung ihres Gesuches auf das bisherige
Betriebsrecht ohne Anspruch auf Entschädigung zu
verzichten .

Bewerber , die erst nach dem Jahre 1992 approbiert
sind , können voraussichtlich nicht berücksichtigt werden .
Haben sich Bewerber durch Uebernahme anderweiti¬
ger Geschäfte oder Stellungen auf einige Zeit ihrem
eigentlichen Berufe mehr oder weniger entfremdet, ,
so wird bei Feststellung des Dienstalters die Zeit
anderweitiger Beschäftigung abgerechnet werden .

Es wird bemerkt , daß eine anderweitige Regelung
des Apothekenwesens beabsichtigt ist und dabei auch
in Frage steht , ob den Konzessionaren eine noch näher
zu bestimmende Betriebsabgabe auferlegt werden
soll . Es bleibt vorbehalten , dieser Betriebsabgabe
auch die vorliegende Konzession zu unterwerfen .

Düsseldorf , 15 . Juni 1922 . I 9 3797 .
Der Regierungspräsident .

Bekanntmachungen anderer Behörden .
713 . Bekanntmachung
betreffend die Beschädigung von Telegraphen - und

Fernsprechanlagen .
Die Reichs -Telegraphen - und Fernsprechanlagen

sind noch immer häufigen vorsätzlichen oder fahrläs¬
sigen Beschädigungen , namentlich durch Herausschnei¬
den und Entwenden von Drahtstücken , Hineinwerfen
von Drahtenden in die Leitungen , Zertrümmerung
von Isolatoren mittels Steinwürfe , Auflassen von
Papierdrachen in der Nähe der Leitungen , Unvorsich¬
tigkeit beim Baumfällen oder bei Sprengarbeiten ,
Anfahren von Telegraphenstangen usw . ausgesetzt .

Da hierdurch die Benutzung der Anlagen gestört
wird , so wird auf die einschlägigen Bestimmungen
des Strafgesetzbuches für das Deutsche Reich aufmerk¬
sam gemacht . Demjenigen , der bei vorsätzlichen oder
fahrlässigen Beschüdigugnen die Täter derart ermit¬
telt und zur Anzeige bringt , daß sie zum Ersatz oder
zur Bestrafung herangezogen werden können , werden
im Einzelfalle Belohnungen aus der Postkasse ge¬
währt . Die Belohnungen werden auch dann bewil¬
ligt , wenn die Schuldigen wegen jugendlichen Alters
oder aus sonstigen persönlichen Gründen nicht haben
bestraft oder ersatzpflichtig gemacht werden kön¬
nen , oder wenn die Beschädigung noch nicht
wirklich ausgeführt , sondern durch rechtzeitiges
Einschreiten verhindert worden ist . Der gegen
die Telegraphenanlagen usw . verübte oder versuchte
Unfug muß jedoch soweit festgestellt sein , daß die Be¬
strafung der Schuldigen erfolgen kann . Die einschlä¬
gigen Bestimmungen des Strafgesetzbuchs für das
Deutsche Reich lauten nach dem Gesetze vom 13 . Mai
1891 :

8 317.
„Wer vorsätzlich und rechtswidrig den Betrieb einer

zu öffentlichen Zwecken dienenden Telegraphenanlage
dadurch verhindert oder gefährdet , daß er Teile oder



Zubehörungen derselben beschädigt oder Veränderun¬
gen daran vornimmt , wird mit Gefängnis von einem
Monat bis zu drei Jahren bestraft .

"

§ 318.
„Wer fahrlässigerweise durch eine der vorbezeichne¬

ten Handlungen den Betrieb eister zu öffentlichen
Zwecken dienenden Telegraphenanlage verhindert oder
gefährdet , wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre
oder mit Geldstrafe bis zu neunhundert Mark be¬
straft .

"
§ 318a .

„Unter Telegraphenanlagen , im Sinne der KZ 317
und 318 sind Fernsprechanlagen mitbegriffen .

"
Daneben sind unter gewissen Voraussetzungen noch

die allgemeinen Strafbestimmungen wegen Sach¬
beschädigung anwendbar , namentlich : ß 301 .

Wer vorsätzlich und rechtswidrig Gegenstände , welche
zum öffentlichen Nutzen dienen , beschädigt oder zer¬
stört, wird mit Gefängnis bis zu drei Jahren oder
mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark be¬
straft . Neben der Gefängnisstrafe kann auf den Ver¬
lust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden .

„Der Versuch ist strafbar .
"

Düsseldorf , 24 . Mai 1921 . Ober -Postdirektion .
711 . Bei der heutigen Auslosung von Renten¬
briefen zum 1 . 10 . 1922 sind folgende Nummerst ge¬
zogen worden :

der Provinz Westfalen und der Rheinprovinz ,
a) zu 4 Prozent Buchst. ^—0 .

Bchst . zu 3000 -N oder 1000 Tl . Nr . 361 444
8475 607 3981 4519 649 720 5031 061 316 460 588
610 720 K434 480 540 571 612 750 752 852 896
7054 081 097 128 170 191 404 463 473 636 734 754
769 866 878.

Bchst . L zu 1500 oder 500 Tl . Nr . 932 1054
961 981 2178 793 957 3003 036 071 079 181 210 229
270 286 398 .

Bchst . 0 zu 300 -N oder 100 Tl . Nr . 1510 2571
750 3237 507 530 785 833 4695 720 5518 7395 609
8167 273 780 851 9199 718 1V424 456 539 742 844
12116 351 49» 597 614 634 817 992 13137 177 435
698 729 941 14033 133 284 318 374 441 704 901
15010 262 310 325 463 544 639 696 713 757 818
16125 279 315 493 650 691 704 774 855 17136 241
531 603 683 938 963 996 18402 697 704 770 938
19083 136 407 538 554 576 598 622 661 725 758
850 925 29134 179 245 347 356 376 391 405 433
435 455 561 613 659.

Bchst . v zu 75 -N oder 25 Tl . Nr . 1513 3207 924
998 4736 5767 897 6315 633 8179 239 487 691
9180 962 19170 193 249 324 11055 220 369 842 936
967 12057 080 106 157 164 255 316 343 442 484 555
576 643 807 13036 050 292 510 581 588 634 804
862 951 14115 280 373 595 641 15039 170 187 263
439 523 541 719 760 821 16051 070 506 622 726 815
904 17002 18049 161 229 497 660 691 884 903 945
19019 058 078 121 236 273 325 439 591 617 626 686
697 870 942 978 29000.

b) zu 3 ^ Prozent Bchst. L—P .
Bchst . L zu 3000 -N Nr . 152 183 230 331 353 389

399 433 446 470 556 583 . 594 596 639 640 686 710
798 803 826 870 909 1041 069 083 .

Bchst . M zu 1500 -N Nr . 48 84 104 106 152 281
337 350 .

Bchst . N zu 300 -N Nr . 3 63 95 137 152 219 278
334 350 362 400 442 467 473 475 491 513 594 611
639 664 709 723 728 786 861 894 971 1077 087 115
199 317 428.

Bchst . O zu 75 Nr . 3 9 180 203 265 308 331 399
416 452 473 508 612 730 736 770 771 793 796 .

c) zu 4 Prozent Bchst. AA—DD.
Bchst . AA zu 3000 Zl Nr . 39 165 166 200 213 236
Bchst . BB zu 1500 Zl Nr . 8 67 78.
Bchst . CG zu 300 Nr . 18 28 113 128 206 207

216 224 .
Bchst .

'
DD zu 75 -N Nr . 37 119 .

Die ausgelosten Rentenbriefe , deren Verzinsung
vom 1 . 10 . 1922 ab aufhört , werden den Inhabern
mit der Aufforderung gekündigt , den Kapitalbetrag
gegen Rückgabe der Rentenbriefe mit den dazu ge¬
hörigen .nicht mehr zahlbaren Zinsscheinen

zu a) nur Erneuerungsschein der Reihe 9 ,
zu b ) Reihe 4 Nr . 15—16
zu c) Reihe 2 Nr . 12—16
nebst Erneuerungsscheinen

ivom 1 . 10 . 1922 ab bei den Rentenbankkassen hier
oder in Berlin C , Klosterstraße 76 , 1 . Etg . , oder der
Preußischen Staatsbank (Seehandlung ) in Berlin
W . 56 , Markgrafenstraße 46a , vormittags von 9
bis 12 Uhr in Empfang zu nehmen . Der Wert der
etwa fehlenden Zinsscheinen wird in Abzug ge¬
bracht .

! Die Einlieferung der gekündigten Rentenbriefe
kann zum Fälligkeitstage auch durch die Post porto -

jfrei erfolgen , worauf der Gegenwert in der bean¬
tragten Weise auf Gefahr und Kosten des Empfän¬
gers übermittelt wird .
j Ferner sind seit 2 Jahren und länger die nach¬
stehenden Rentenbriefe rückständig:

Provinz Westfalen und der Nheinprovinz :
^ a) Bchst . D Nr . 15205 seit 1 . 4 . 12 .
^ b) Bchst . C Nr . 3007 15493 15494 , Bchst. D Nr .

8909 16502 19866 seit 1 . 4 . 15 .
c) Bchst . C Nr . 3008, Bchst . D Nr . 18220 19356 seit

1 . 10 . 15 .
d) Bchst . A Nr .3233 7291, Bchst . C Nr . 6267 7032

15987 18713, Bchst . D Nr . 13607 14590 17052
18740 19122 seit 1 . 4 . 16 .

e) Bchst . C Nr . 6407 10855 18196, Bchst . D Nr .
16628 19764 seit 1 . 10 16 .

f) Bchst . A Nr . 2753 6554 6909, Bchst . B Nr . 2159.
Bchst . C Nr . 18336, Bchst . D Nr . 928 18403 seit
1 . 4 . 17 .

g) Bchst . C Nr . 2974, Bchst . D Nr . 12512 14792
20020 seit 1 . 10 . 17 .

h) Bchst . A Nr . 4372 6410 7599, Bchst . C Nr . 2793
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6402 7807 14246 14985 18240 18662 20441.
Vchst. D Nr . 6309 11077, 16042 16503 17585 19467
seit 1 . 4 . 18 .

i ) Bchst . C Nr . 2376 8060 20484, Bchst. D Flr . 349
16507 seit 1 .10 . 18 .

k) Bchst . A Nr . 6584 7408, Bchst . C Nr . 8267 10927
14730 15295 15755 16961 18280, Bchst . D Nr .
9927 11225 14024 19975 20012 seit 1 . 4 . 19 .

l ) Bchst . A Nr . 2008 6561 6929 7323 7360 7456 .
Bchst . C Nr . 5965 6611 7908 11987 12054 13536
13553 14524 15782 15783 16479 17069 17428
18300 19270 19686 20600 20627 20761, Bchst . D
Nr . 8508 10645 12911 14474 15553 17918 18086
19095 19359 seit 1 . 10 . 19 .

m) Vchst. A Nr . 7674 , Bchst . B Nr . 2765 , Bchst . C
Nr . 1345 7597 12605 14035 14037 16949 18301
19895 20523 20586 20722, Bchst . D Nr . 3781 7515
12881 15588 17423 18336 19822 19827 seit 1 . 4 - 20.

n) Bchst . A Nr . 6526 6738 7012 7842, Bchst . V Nr .
2521 , Bchst . C Nr . 7103 8389 10575 14201 14221
15597 15769 16876 17097 17100 18649 19146
20027 20169, Bchst . D Nr . 582 2369 3600 6762
10989 13575 14038 14611 15122 15185 15705
16872 17214 17462 17720 17757 18464 18493

18850 19223 19796 seit 1 . 10 . 20 .
o) Bchst . P Nr . 369 seit 1 . 4 . 16 .
p) Bchst . L Nr . 892 seit 1 . 4 . 17,
q) Bchst . L Nr . 734 , . . . . 7

Vchst. P Nr . 168 , >^ it 1 . 10. 17.
r ) Bchst . L Nr . 753, Bchst . N Nr . 703, Bchst . O Nr .

701 seit 1 . 10 . 18,
s) Vchst. N Nr . 191 , Bchst . P Nr . 214 seit 1 . 4 . 19 .
t ) Bchst . M Nr . 186 , Bchst . N Nr . 695 , Bchst . O

Nr . 103 , Bchst . P Nr . 199, 205 , 256, 258 seit 1 .
10 . 19 .

u ) Bchst . L Nr . 721, Bchst . N Nr . 828 938 seit 1 .
4. 20 .

r>) Bchst . L Nr . 531 813 915 , Bchst . N Nr . 831
1116 1396 , Bchst . O Nr . 11 205 514 seit 1 . 10 . 20.

w ) Bchst . I Nr . 175 seit 1 . 7 . 16 .
x) Vchst F Nr . 756 seit 2 . 1 . 18 .
y) Bchst . K Nr . 41 seit 1 . 7 . 18 .
z) Bchst . K Nr .355 seit 2 . 1 . 19 .

aa ) Bchst . F Nr . 432, Bchst . I Nr . 104 , Bchst . K
Nr . 1 90 140 141 180 264 270 360 seit 1 . 7 . 19 .

bb) Bchst . H Nr . 986, Bchst . I Nr . 268 666 seit 2 .
1 . 20.

cc) Bchst . F Nr . 407 408, Vchst. E Nr . 13 434, Bchst .
H Nr . 611 1324 1615 1639 seit 1 . 7 . 20 .

dd) Bchst . DD Nr . 121 seit 1 . 10 . 17 .
ee ) Bchst . AA Nr . 93 . Bchst . BV Nr . 50 seit 1 . 10 . 19 .
ff ) Bchst . BB Nr . 19 seit 1 . 4 . 20 .
gg) Bchst . AA Nr . 20 160, Bchst . CC Nr . - 201, Bchst .

DD Nr . 129 seit 1. 10 . 20.
hh) Bchst . EG Nr . 63 seit 2 . 1 . 18 .
ii ) Vchst . II Nr . 157 seit 1 . 7 . 20 .

Die Nummern aller gekündigten bezw. noch rück¬
ständigen Rentenbriefe werden auch durch die von
Ulrich Levysohn in Verlin -Charlottenburg 4 , Dahl -
Mannstraße 8, zusammengestellte und im Verlage
von W . Levysohn in Erllnberg i . Schles . erscheinende
„ Allgemeine Verlosungstabelle " in den Monaten
Mai und November jedes Jahres veröffentlicht .

Münster i . W .. 16 . Mai 1922 .
Direktion der Rentenbank .

Personal -Nachrichten.
715 . Der Katasteranwärter Wilhelm Theveßen in
Viersen ist vom 1 . Juli d . Js . ab zum Katasterdiätar
beim Katasteramt in M .-Gladbach ernannt worden .
7 ! 6 . Der Katasteranwärter Schröder in Halle i . W .
ist vom 1 . Juli 1922 ab zum Katasterdiätar beim
Katasteramte in Oberhausen ernannt worden .
717 . Der Katasterdiätar Josef Lammers in Essen
(Neumessungsbüro ) ist vom 1 . April 1922 ab zum
Katastersekretär daselbst ernannt worden .
718 . Der Katasterdiätar Wilhelm Bausenhaus in
Vohwinkel ist vom 1 . April 1922 ab zum Kataster¬
sekretär daselbst ernannt worden .
719 . Der Katasterdiätar Wilhelm Harenz in Vor¬
deck ist vom 1 . April 1922 ab zum Katastersekretär
daselbst ernannt worden .

! . Der Katasterdiätar Ernst Flamme in Solin¬
gen ist vom 1 . April 1922 ab zum Katastersekretär
idaselbst ernannt worden .
72 ! . Der Katasterdiätar Ernst Vatter in Werden
a . d . Äuhr ist vom 1 . April 1922 ab zum Kataster¬
sekretär daselbst ernannt worden .
722 . Der Katasteranwärter Wilhelm Schneider in

^Düsseldorf ist mit Wirkung vom 1 . Juli d . Js . ab zum
Katasterdiätar beim Katasteramt in Lennep ernannt
ŵorden .

^723 . Oberlandesgerichtsbezirk Hamm . Zu besetzen :
je eine J .-O .-S .-Stelle bei den A .-E . in Hilchenbach
lind Gelsenkirchen.
! l2 . Oberlandesgerichtsbezirk Hamm . Zu besetzen :
1 Kassenkuratorstelle Ag . Eelsenkirchen , 1 J . -J . -Stelle ,
Ag . Minden , je 1 J . -O . -S .-Stelle Ag . Altena und Ag.
Essen, je 1 Kanzl .-Ass.-Stelle Ag . Essen und Ag.
Münster .

^725 . Es sind zu besetzen : je 1 Eerichtsvollzieherstelle
,in Eoch und Oberhausen , 2 in Düsseldorf , je 2 Wacht¬
meisterstellen bei der Staatsanwaltschaft und dem
Ämtsgericht in Düsseldorf , 1 bei dem Landgericht in
Düsseldorf sowie 1 Wachtmeisterinnenstelle bei der
Strafanstalt in Anrath .

Die Einiückungsgedühren betragen für die zroeigeipalten « Textzeile oder deren Raum 1,— M . , bei Tabellensatz für

die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 1,50 M . — Velegblätter und einzeln« Stück« kost«n 50 Psg. für jeden
angefangenen Bogen , mindestens aber 1 ^ für jedes Stück des Amtsblatts .

Schriftleitung : Amtsblattstelle der Regierung . — Druck : Buchdruckerei Otto Fritz , Düsseldorf , Oftstr . 13 .
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Amtsblatt
Negierung zu Düsseldorf .

Stück 26 . ZWeldgxs , Ssmstüg den I . Juli 1922

Beilagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr . 53 und 54 und 26 der Sonderbeilage zum Oeffentlich. Anzeiger.

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 5 . Juli 1922 ,

mittags 12 Uhr , der Amtsblattstelle zuzusenden.

Inhalt : Kurzarbeiterunterstützung 247 , Stande '
samtsbezirke in Mülheim -Rnhr 247, Tarife für die

Fähre bei Casselberg 247 , über die Wuppermündung 248, die Fuß ingerbrüäe über die Wupper am

Wiesenkotten 249, Lotsenprüfungskommission 249, Standesbeamter 249, Führerscheine für Kraftfahr¬

zeuge 249 , Provinziallandtag 249, Versendescheinaussteller 249, Sitzungsarzt für das Oberversicherungs

amt 259, Markscheider 259.

Bekanntmachungen der Zentralbehörde.

729. Betrifft Begutachtung von Anträgen auf Be¬

willigung von Kurzarbeiterunterstützungdurch die Ee-
werbeaufsichtsbeamten.

§ 9 Abs. 2 der Reichsverordnung über Er¬

werbslosenfürsorge vom 26. Januar 1921 (RGBl . S .
98) sieht vor , daß bei vorübergehender Einstellung
oder Einschränkung der Arbeit (sog . Kurzarbeit ) den

davon betroffenen Arbeitnehmern ein Zuschuß zum
Arbeitsverdienst , die Kurzarbeiterunterstützung , ge¬

währt werden kann . Voraussetzung dafür ist , daß die

Kurzarbeit aus rein wirtschaftlichen Gründen , welche

sich als Kriegsfolge darstellen , eingeführt wird . Die

Erwerbslosenfürsorgestellen der Gemeinden klagen
neuerdings in zunehmendem Maße darüber , daß sie
bei Anträgen auf die Gewährung solcher Unter¬

stützung nicht in der Lage seien, die Notwendigkeit
und die wirtschaftlichen Voraussetzungen der beabsich¬
tigten Arbeitsstreckung der die Anträge stellenden Be¬
triebe zu beurteilen . Häufiger wird über den Ver¬

such berichtet , auch bei regelmäßig wiederkehrenden
Betriebsstillständen , z . B . in Glashütten und ähn¬

lichen Betrieben durch Ofenreparaturen , wie sie auch

schon im Frieden notwendig und betriebsüblich wa¬

ren , den Arbeitern die Kurzarbeiterunterstützung zu
verschaffen. Es erscheint daher erforderlich , für

Zweifelsfälle die Möglichkeit der Heranziehung einer

sachverständigen Stelle zu haben , an welche sich die

Erwerbslosenfürsorge um Begutachtung entsprechen¬
der Anträge wenden kann . Hierfür kommen in erster
Linie die Eewerbeauffichtsbeamten , welche die Be¬

triebe ihres Dienstbezirkes in wirtschaftlicher und . be¬

triebstechnischer Hinficht so genau kennen, daß sie in

der Regel auch ohne Vornahme besonderer Dienstrei¬
sen oder Besichtigungen sich ein Utteil über derartige

Anträge bilden können , in Frage . Ich ersuche daher ,
die Eewerberäte , für die Abdrucke dieses Erlasses bei¬

liegen , zu veranlassen , daß sie etwaigen Wünschen der

Erwerblosenfiirsorgestellen auf Begutachtung von
Anträgen auf Kurzarbeiterunterstützung , soweit dies

ohne Beeinträchtigung ihrer sonstigen Dienstgeschäfte
Möglich ist , entsprechen.

Berlin W . 9 13. Mai 1922 . III 450.
Der Minister für Handel und Gewerbe .

I . A. : von Meyeren .
An die Herren Regierungspräsidenten und den

Herrn Polizeipräsidenten , hier .

Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .

727 . Auf Grund des K 2 des Personenständsgesetzes
bestimme ich mit Wirkung vom 1 . Juni 1922 ab : Der

Standesamtsbezirk II in Mulheim -Ruhr wird aufge¬
hoben und mit dem Standesamtsbezirk I dasölbst
vereinigt . Der Standesamtsbezirk III in Mülheim -

Heißen erhält die Bezeichnung Standesamtsbezirk
II Miilheim -Ruhr . I N 3993.

Düsseldorf . 22 . Juni 1922 .
Der Regierungspräsident .

728 . Tarif
für die Fähre bei Casselberg.

Es sind zu entrichten : Fährgeld
I. Von Personen einschließlich der Traglast :

a ) . bei gewöhnlicher lleberfahrt für jede
Person mit Nachen, Motorboot , Dampf¬
boot oder Ponte 4,99 mind . 6,99

b) für Arbeiter und Schüler auf dem Wege
zur Arbeit bezw. Schule, und für Kinder
von 4 bis 19 Jahren 2,59

c) für Nachtfahrten für jede Person 25,09
für Nachtfahrten zusammen mindestens 75.99
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wenn die Abgabe , nach dem Satze zu 1a
von den einzelnen erhoben . nicht mehr be¬
trägt .

II . Von Tieren !
a ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege odeö ein anderes
Stück kleines Vieh 6,00

b) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 1l) Stück 6,00

Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhrwer¬
ken befördert werden , wird eine besondere
Abgabe nicht erhöben .

Hl . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für die
dazu gehörenden Personen nach I und für
das Gespann nach II !
a ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , einen

Kinderwagen , einrädrigen Handkarren ,
Handschlitten , auch beladen , sowie für die
unbeladenen Fuhrwerke der folgenden
Abteilung je 3,00

b) für einen Handkarren oder Handwagen
anderer Art oder für einen Eselskarren
beladen 5,00

V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Gegen¬
ständen wird die Abgabe erhoben , welche die
Personen , Tiere oder das Fuhrwerk treffen
würde . «

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der yebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann als
beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer dem
Zubehör und dem Futter für die Zugtiere bezw .
dem Betriebsstoff iur die Maschine für höchstens 3
Tage , an anderen Gegenständen mehr als 100 kg
befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit !

1. Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3. Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger und
Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er¬
satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Reisenden und deren Effekten und von
Postsendungen benutzt werden .

4 , Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz , 21 . Juni 1922 . b . Nr . 4718 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz . »
(Chef der Rheinstrombauverwaltung . )

I . A . ! gez . Eelinskr .
729 . Tarif

für die Fähre über die Wuppermündung .
Es sind zu entrichten ! FährgeldI. Von Personen einschließlich der Traglast ! -4t
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person mit Nachen , Motorboot , Dampf¬
boot oder Ponte 1,00

b ) für Arbeiter und Schüler auf dem Wege
zur Arbeit bezw . Schule , und für Kinder
von 4 bis 10 Jahren 0,75

c ) für Nachtfahrten für jede Person 3,00II . Von Tieren !
a ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,einen Hund , eine Ziege oder ein anderes

Stück kleines Vieh 3,00
b ) für Federvieh , welches getrieben wird ,

für jede angefangenen 10 Stück 3,00
Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhrwer¬

ken befördert werden , wird eine besondere
Abgabe nicht erhoben .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

^
2. Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und

die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann als
beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer dem
Zubehör und dem Futter für die Zugtiere bezw .dem Betriebsiroff für die Maschine für höchstens 3
Tage , an anderen Gegenständen mehr als 100 kg
befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit !

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen . .3. Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Ppstfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger und
Pösthoten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er¬
satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Reisenden und deren Effekten und von
Postsendungen benutzt werden .

1. Hilfsfuhren bei Feuersbrllnsten und ähnlichen
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Notständen auf dem Hin - und Rückwege nebstdem zugehörigen Personal .
Coblenz , 21 . Juni 1922 . b . Nr . 4718 .Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Chef der Rheinstrombauverwaltung .)
I . A . ! gez. Gelin - ski .

730 . Tarif
für die Fußgängerbrücke über die Wupper am

Wiesenkotten (Stadtgemeinde Solingen ) .Es ist zu entrichten !
1 . für Personen einschl . der Traglast 50 L2. für Fahrräder 150 ^L . Ermäßigungen !
Schulkinder bis zu 14 Jahren in Begleitung ihrer
Lehrer bezw . Lehrerinnen zählen die Hälfte des
Satzes unter H 1 .

O . Befreiungen !
Krankenschwestern in Berufskleidung und noch
nicht schulpflichtige Kinder sind von der Entrich¬
tung des Brückengeldes befreit .

Dieser Tarif tritt an die Stelle des Tarifs vom19 . Juli 1900 nebst Nachtrag vom 26 . Januar 1906und erlangt mit dem Tage der Veröffentlichung
durch das Regierungsamtsblatt Rechtskraft .

Düsseldorf . 23. - Juni 1922 . I bl 3777 .
Der Regierungspräsident
. I . V . ! Unterschrift .731 . An Stelle des verstorbenen SchiffskapitänsUebing in Duisburg , habe ich den Lotsen HermannEiesen in Duisburg , Maibüschchenweg zum Mitgliedder Lotsenprüfungskommission ernannt .

Düsseldorf , 19 . Juni 1922 . I II 3506 .
Der Regierungspräsident .

732 . Mit meiner Genehmigung hat der Oberbür¬
germeister von Duisburg die Geschäfte des Stellver¬
treters des Standesbeamten für den Standesamtsbe¬
zirk Duisburg -Beeck dem Stadtsekretär Dietrich Neh-
les widerruflich übertragen und gleichzeitig die Er¬
nennung des Stadtsekretärs Körner zum Stellvertre¬ter des Standesbeamten widerufen . I lll 3067/22.

Düsseldorf , 21. Juni 1922 . .Der Regierungspräsident .
733 . Der dem Alfred Baatz in Lohausen , geborenam 1 . Juli 1898 in Lübeck, diesseits am 19 . Februar1920 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist ab¬
handen gekommen und wird hiermit für ungültig er¬klärt . I 3 I Nr . 1167/22.

Düsseldorf . 10 . Juni 1922 .
Der Regierungspräsident .

734 . Der dem Hermann Weber in Essen, geborenam 15 . Mai 1899 in Essen, diesseits am 13 . Januar1920 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist ab¬
handen gekommen und wird hiermit für ungültig er¬klärt . I 3 I Nr . 1655/22.

Düsseldorf , 10 . Juni 1922 .
Der Regierungspräsident .735 . Der dem Johann Krüger in Düsseldorf, ge¬boren am 15 . Oktober 1898 in Düsseldorf, diesseits

am 24 . 9 . 1921 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . I . 8 . I . Nr . 1842/22.

Düsseldorf , 21 . Juni 1922 .
Der Regierungspräsident .

736. Das Preußische Staatsministerium hat ge¬
nehmigt , daß der Provinziallandtag der Rheinpro¬
vinz zum 10. 7 . 1922 nach der Stadt Düsseldorf be¬
rufen wird .

Coblenz , 17 . Juni 1922 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

In Vertretung ! Dr . Brandt .

Bekanntmachungen anderer Behörden .
737 . Bekanntmachung .

Unter Bezugnahme auf Ziffer 3 meiner Be¬
kanntmachung betreff , die Transportkontrolle im
Erenzbezirk vom 4. 4 . 1922 II H 1199 (Reg . -Amtsbl .Nr . 20) bringe ich hiermit zur öffentlichen Kennt¬nis , daß zur Ausstellung von Versendescheinen außerden Hauptzollämtern und Zollämtern die nachstehend
aufgeführten Versendescheinaussteller befugt sind .
Lfd .
Nr. Name und Stand Wohnort .
1 2 3

I . Hauptzollanit W e
van Harten , Postagent
Hecheltzen , Hermann
Vongartz , Hermann , Schuh¬
machermeister
Lennings , Kleinhändler

II . Hauptzollamt N e
Montforts , Peter , Wirt
Langebeins , Wilhelm , Wirt
Rath , Josef , Wirt

III . Hauptzollamt C l
Lamers , Johann , Gastwirt
Math , van Baal , Gastwirt
Oswald Pitz , Gastwirt
Johann Biermann , Gastwirt
Peter Emmers , Gastwirt

6 Witwe Jansen , Gastwirtin
7 Hubert Lamers , Gastwirt
8 Wilh . Verhoeven , Landwirt
9 Hubert Schneider , Gastwirt

10 Joh . Vallen , Gastwirt
11 Paul Terlinden , Gastwirt F12 Gerhard Michels , Gastwirt
13 Alois Hoegen, Gastwirt
14 Heinrich Lamres , Gastwirt
15 Ernst Skwores , Schleusenmstr .

1
2
3

1
2
3
4
5

16 Alois Siebert , Landwirt
17 Wilhelm Unkrieg , Gastwirt
18 Schulte Mattler , Wirt
19 Heinrich Bennings , Wirt

sel .
Ringenberg
Brünen -Havelich

Geldern
Capellen

uß .
Amern -St . Georg
Schier b . Amern
Waldniel

e v e.
Brienen
Donsbrüggen
Eriethausen
Erfgen
Hasselt
Hau
Kellen
Materborn
Materborn
Qualburg
Rindern
Schneppenbaum
Warbeyen
Warbeyen
Wardhausen -

Salmorth
Wardhausen
Schenkenschanz
Alt -Calcar
Appeldorn
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Lfd .
Nr .

Name und Stand Wohnort

2V Berh . Wel , Landwirt
21 Franz Kühnen , Bürgermeister
22 Wilhelm Unkrieg , Landwirt
23 Wilh . Pollmann , Wirt
24 Joh . van Eisbergen , Guts¬

besitzer
25 Heinrich Naß , Gastwirt
26 Reinhard Seesing , Landwirt

Jacob Zillig , PostHilfsstelle ,
Landw .
Karl Jansen , Landwirt
Joswin Terniepen , Landwirt
Wilh . Offenberg , Landwirt
Paul Perau , Landwirt
Karl Eberhard , Land - und
Gastwirt
Heinr . Seesing , Wirt
Heinrich Hoimann , Gastwirt
Erüntjens , Gastwirt
Berh . Kleypaß , Gastwirt
Wilhelm Look , Gastwirt
Wilhelm Perau , Gastwirt
Emma Auler , Gastwirtin
Joh . Hetzel , Gastwirt
Pal . Hans , Gastwirt
Hermann Poen , Gastwirt
Anton Terörde , Gastwirt
Johann Kerkmann , Bäcker
Hübecker , Arnold , Kleinhändl .
Meiers , Küster
Jngenbleek , Peter , Landwirt
Franken , Heinr . , Gast - und
Landwirt

. .. Langenderg , Johann , wie vor
50 Schenk , Gerhard , wie vor
5t Frau Janssen , Eigentümerin

Wwe . Boß , Wirtschaft
Wwe . Heinr . Koenen , Wirtin
Janssen . Gerhard , Schmied
Frl . Boß . Eiise , Putzgeschäft
MölderJoh . , Kaufmann
Lange , Hubert , Wirt
Koenen . Gerhard , wie vor ^
Thönnissen , Joh . , Kaufmann
Bink . Wilbelm , Wirt
Welbers , Gerhard , Bäcker
Laak , Joh . . Landwirt und
Amtsvorsteher

27

28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49

52
53
54
55
56
57
58
59
60
Kt
62

Bglerward
Calcar
Louisendorf

Grieth
Erietherort
Emmerich -Ey -

land

Louisendorf
Hönnepel
Neu -Louisendorf
Huisberden
Kehrum

Moyland
Niedermörmter
Till
Wisset

Wisselward
Bimmen
Düffelward
Pfalzdorf

Hülm
Hülm
Bockelt

Keppeln

Vornick
Asperden
Asperden
Asperheide
Goch
Uedem
Grafwegen
Frasselt
Schottheide
Nütterden
Mehr

Niel

Lfd.
Nr .

Name und Stand Wohnort

S

Zyfflich63 Püplichhuisen , Joh . , Wirt
64 Derks , Gerhard , Rentner und

Ortsvorsteher Wyler
65 Lamb . Deselaers , Landwirt Baersdonk
66 Josef Bester , Mühlenbesitzer Boekelt
67 Hugo Dohmen , Gastwirt Nieukerk
63 Heinr . Cronenbrock, Gastwirt Pont
69 Heinr . Wolfram , Gastwirt Beert
70 Wilhelm Rademacher , Gastwirt Beert
71 Wwe . Allofs , Gastwirtin Walbeck

Johann Schwartz , Schuhmacher-72
meister

73 Grause , Landwirt
74 —
75 Math . Luyven , Gastwirt
76 Theodor Erben , Gastwirt
77 Fr . Gerber , Gutsbesitzer
78 Aengenheister , Gastwirt
79 Peter Baumeister , Kaufmann
80 Christ . Schenk, Kaufmann
81 Willi brock, Vorsteher

Winternam
Walbeck-Damm

Lültingen
Twisteden

Wetten
Winnekendonk
Wemb
Arbeiterkolonie
St . Petrusheim
Weeze
Laar
Kervenheim
Helsum
Kessel
Hassum

82 Eehlings , Johann , Rendant
83 Copmanns , Johann , Rentner
84 Hamakers , Postbeamter
85 Schoppmann , Landwirt
86 Stoffeln , Toni , Gastwirt
87 Linders , Jos . , Gastwirt

Düsseldorf. 14 . Juni 1922 .
Landesfinanzamt

Abteilung für Zölle und Verbrauchssteuern .
I . V . : Dr . Eoldschmidt-Fürstner .

738 . Gemäß H 1686 der Reichs-Bers .-Ordnung ist

für das OberMer sich.-Amt nach nhören der zustän¬
digen Aer - tevertretung auf die Dauer von 4 Jahren
der Professor Dr . Graf , Oberregier .-Medizinalrat .
Genera ? iberarzt a . D . in Düsseldorf als Sitzungsarzt
gewählt worden .

Düsseldorf , 20 . Juni 1922. Nr . 771 .
Der Borsitzende des O .-B .-A.

739 . Dem Markscheider Rellensmann ist von uns

unserm 18 . April 19M die Berechtigung zur selbstän¬
digen Ausführun von Morkscheiderarbeiten inner¬

halb des Preußischen Staatsgebietes erteilt worden .

Derselbe hat seinen -Wohnsit ! in Hannover genommen .
Dortmund . 13 . Juni 1922 . 8 Nr . 304/9.

Preußisches Oberbergamt .

Die Einrückungsgebühren betragen für die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum 3,— bei Tabellensaü kür

ie zweigespaltene Zeile oder deren Raum 4,50 ^ l . — Belegblätter und einzelne Stücke kosten 1 — für jeden

«" ^ W^ enen ^ ogen , mindestens aber 2 ^ für jedes Stück des Amtsblatts

Schriftleitung . Amtsblattstelle der Regierung . — Druck : Buchdruckerei Otto Fritz . Düsseldorf . Oftstr . 13.
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Amtsblatt
der

Regierung zu Düsseldorf .
Stück 27 . SWeWsrs . ZKMtsg den 8 . Zuü l922

Beilagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr . 55 und 56 und 27 der Sonderbeilage zum Oeffentlich . Anzeiger .
Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 12 . Juli 1922 ,

mittags 12 Uhr , der Amtsblattstclle zuzusenden .

Inhalt . Satzung des Kaufmannsgerichts des Landkreises Mettmann in Vohwinkel 251 , Tarife :
für die städtischen Hafen - und Werftanlagen von Düsseldorf 254 , Neust 255 , Crefeld 256 , Vereidigun¬
gen von Landmessern 255 , Brückengeldtarif für die Rheinbrücke zwischen Duisburg -Ruhrort und Hom -
berg 255 , Konsul 256 , Wahrnehmung pp . der Wasserpolizei für den Rheinberger pp . Kanal 256 , Ausstat¬
tung der Schiffe und Flöste auf dem Rhein mit Trinkwasserbehältern 256 , Führerscheine für - Kraft¬
fahrzeuge 257 , 258 , Auslosung von vorm . Hannoverschen Staatsschuldverschreibungen 257 , Abänderungder Polizeiverordnung über den Verkehr mit Mineralölen 258 , Aerztliche Sachverständige für das Ver¬
sorgungsgericht in Düsseldorf 258 , Hauptzollamt in Duisburg -Nuhrort -258 .

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
74V . Satzung

des Kaufmannsgerichts des Landkreises Mettmann
in Vohwinkel .

Für den Landkreis Mettmann wird hiermit nach
Maßgabe des Beschlusses des Kreistages vom 24 . No¬
vember 1s)21 auf Grund des Z 1 Abs . 1,̂ 4 und 6 des
Kaufmannsgerichtsgesetzes vom 6 . Juli 1964 (REBl .
S . 266 ) in Verbindung mit den Verordnungen zur
Abänderung des Kaufmannsgerichtsgesetzes vom 12.
Mai 1926 (RGBl . S . 958 ) , vom 29 . Oktober 1926
(RGBl . S . 1843 und dem 14 . Januar dss . Jhrs .
(RGBl . S . 155 ) nach Anhörung beteiligter Kaufleute
und Handlungsgehilfen folgende Kreissatzung er¬
lassen :

Erster Abschnitt .
Errichtung und Zusammensetzung des

Kaufmanngsgerichts .

Zur Entscheidung von Streitigkeiten aus dem
Dienst - oder Lehrverhältnis zwischen Kaufleuten ei¬
nerseits und Handlungsgehilfen oder -Lehrlingen an¬
dererseits wird ein Kaufmannsgericht errichtet , das
den Namen

Kaufmannsgericht des Landkreises Mettmann
führt .

Sein Sitz ist in Vohwinkel .
Sein Bezirk umfaßt den Landkreis Mettmann ohnedie Städte Velbert und Cronenberg .
Das Gericht wird in sechs Abteilungen eingeteilt ,die ihren Sitz in Vohwinkel , Heiligenhaus , Langen -

berg , Mettmann , Neviges und Wülfrath haben .
Die Abteilung umfaßt den Bezirk ihrer Gemeinde ;

zur Abteilung Vohwinkel gehören die Städte Voh¬
winkel und Haan und die Bürgermeisterei Gruiten .

§ 2.
Zuständigkeit .

Die sachliche Zuständigkeit regelt sich nach den ge¬
setzlichen Bestimmungen (Kaufmannsgericksts -Eesetz
Z 5, Reichsversicherungsordnung Z 465 , Einführungs¬
gesetz zur Reichsversicherungsordnung , Artikel 161,und etwaige künftige Ergänzungsbestimmungen ) .

Oertlich zuständig ist die Eerichtsabteilung , in de¬
ren Bezirk die streitige Verpflichtung zu erfüllen ist,oder sich die Handelsniederlassung des Arbeitgebers
befindet , oder beide Parteien ihren Wohnsitz haben .

Unter mehreren zuständigen Abteilungen hat der
Kläger die Wahl .

Ausgenommen von der Zuständigkeit des Kauf¬
mannsgerichts sind Streitigkeiten , aus dem Dienst¬
verhältnisse von Handlungsgehilfen , deren Jahres¬
arbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt den Betrag von
hunderttausend Mark übersteigt , sowie von Gehilfen
und Lehrlingen in Apotheken .

§ 3.
Zusammensetzung .

Das Kaufmannsgericht besteht aus dem Vorsitzen¬
den , seinem Vertreter und den Mitgliedern der sechs
Abteilungen .

Bei Entscheidungen über Gutachten und Anträge
gemäß ZK 17, 18 , besteht das Gericht aus dem Vor¬
sitzenden und zwölf Beisitzern , die vom Vorsitzenden
zu je einem Kaufmann und einem Handlungsge¬
hilsen aus den Beisitzern der sechs Abteilungen be¬
rufen werden .

Die Abteilungen bestehen aus dem Abteilungsvor¬
sitzenden , seinem Vertreter und zehn Beisitzern , die zur



Hälfte Kaufleute , zur Hälfte Handlungsgehilfen sein
müssen .

Zur Spruchsitzung entscheidet die Abteilung in der
Besetzung mit dem Vorsitzenden und 4 Beisitzern , von
denen 2 Kaufleute , 2 Handlungsgehilfen sein müssen .

Die Abteilung ist beschlußfähig , mit dem Vorsitzen¬
den und 2 Beisitzern , von denen der eine Kaufmann ,
der andere Handlungsgehilfe ist.

Erscheinen drei Beisitzer , wird der jüngere der dop¬
pelt besetzten Gruppe entlassen .

8 1-
Vorsitzender und Vertreter .

Der Vorsitzende des Kreiskaufmanngerichts , sein
Vertreter , die Vorsitzenden der Abteilungen und de¬
ren Vertreter vom Krsisausschuß auf 3 Jahre ge¬
wählt .

Soweit keine sachlichen und gesetzlichen Gründe
entgegenstehen , sind die Vorsitzenden der am Sitze der
Kaufmannsgerichtsabteilungen bestehenden Abteilun¬
gen des Kreisgewerbegerichts und ihre Vertreter zu
Vorsitzenden und Vertretern im Vorsitz der Kauf¬
mannsgerichtsabteilungen zu bestellen .

Wegen der persönlichen , sachlichen , beruflichen und
sonstigen Voraussetzungen , die in den Personen der
Vorsitzenden und Vertreter erfüllt sein müssen , ver¬
bleibt es bei den gesetzlichen Bestimmungen .'

85 -
Beisitzer .

Die Beisitzer aus dem Kreise der Kaufleute werden
durch Wahl der nach Gesetz wahlberechtigten Kauf¬
leute , die Beisitzer aus dem Kreise der Handlungs¬
gehilfen durch Wahl der Handlungsgehilfen auf sechs
Jahre bestellt . Wiederwahl ist zulässig .

Wegen des aktiven und passiven Wahlrechts der
Kaufleute und Handlungsgehilsen verbleibt es bei
den gesetzlichen Bestimmungen . (Kaufmannsgerichts -
Gesetz Z 13 in Verbindung niit Verordnung zur Ab¬
änderung des Gewerbe - und Kausmannsgerichts -
gesetzes vom 12 . Mai 19211 )

Beisitzer , deren Amtsperiode abgelaufen ist . schei¬
den erst dann aus , wtznn ihr Nackrfoloer in das Amt
eingetreten lsi.

§ 6 .
Wahl der Beisitzer .

Die Wahl der Beisitzer erfolgt auf Grund der Be¬
stimmungen des Nachtrages zum Kreissiatut für das
Eewerbegericht Vohwinkel vom 6 . Dezember 1929 , auf
den hiermit verwiesen wird mit der Maßgabe , daß an
Stelle des im Nachtrag genannten Gewerbegerichtes
sinngemäß das Kaufmannsgericht oder seine Abtei¬
lungen , an Stelle des Eewerbegerichtsvorsitzenden dör
Vorsitzende der Kaufmannsgerichtsabteilung , an
Stelle der Arbeitgeber die Kaufleute und an Stelle
der Arbeiter die Handlungsgehilfen treten .

Bekanntgabe der endgültigen Zu¬
sammensetzung des Kaufmanns¬

gerichts .
Die endgültige Zusammensetzung des Gerichts ist

vom Vorsitzenden des Kaufmannsgerichts , erstmalig

vom Vorsitzenden des Kreisausschusses in dem zu amt¬
lichen Anzeigen der Kreisbehörden bestimmten

Blättern unter Angabe der Namen und Wohnorte
der einzelnen Mitglieder bekannt zu machen .

8 S.
Vereidigung , Enthebung , Entsetzung

der Mitglieder .
Wegen der Vereidigung der Mitglieder , ihrer Ent¬

hebung und Entsetzung vom Amte verbleibt es bei
den gesetzlichen Bestimmungen (KEG . 8 15 Abs . 2 u .
3 , GGE . 8 21 ) .

Die Vereidigung der Mitglieder hat nach der Be¬
kanntmachung der Herren Minister für Handel und
Gewerbe und des Innern vom 17 . Februar 1891
(Min . -Bl . f . d . i . V . S . 26 ) und nach dem Erlaß des
Herrn Ministers für Handel und Gewerbe vom 22 .
November 1921 (Min . -Bl . f . H . u . E . S . 243 ) zu er¬
folgen .

§ 9 .
Verteilung der Beisitzer .

Die Reihenfolge , in welcher die Beisitzer an den
Sitzungen der Abteilungen teilnehmen , wird vom
Vorsitzenden der Abteilung festgestellt .

8 19
Der Vorsitzende der Abteilung setzt die Beisitzer von

ihren Sitzungstagen unter Hinweis auf die Folgen
des Ausbleibens schriftlich in Kenntnis .

Eine Aenderung in der bestimmten Reihenfolge
kann aus übereinstimmenden Antrag der beteiligten
Beisitzer von dem Vorsitzenden bewilligt werden , so¬
fern die in den betreffenden Sitzungen zu verhandeln¬
den Sachen noch nicht bestimmt sind . Der Antrag und
die Bewilligung sind aktenkundig zu machen .

Die Beisitzer sind verpflichtet , im Falle der Verhin¬
dern ng ihre Entschuldigungsgründe rechtzeitig dem
Vorsitzenden anzuzeigen .

Beisitzer , die ohne genügende Entschuldigung zur
Sitzung nicht rechtzeitig sich einfinden , oder ihren
Obliegenheiten in anderer Weise sich entziehen , sind zu
einer Ordnungsstrafe bis zu 399 Mark , sowie in die
verursachten Kosten zu verurteilen . Die Verurteilung
wird durch den Vorsitzenden der Abteilung ausgespro¬
chen. Erfolgt nachtrüglich genügende Entschuldigung ,
so kann die Verurteilung ganz oder teilweise zurück¬
genommen werden .

Gegen die Entscheidung findet Beschwerde an das
Landgericht zu Elberfeld statt . Das Verfahren richtet
sich nach den Vorschriften der Strafprozeßordnung . Die
Beisitzer haben jeden Wechsel ihrer Wohnutig binnen
drei Tagen dem Vorsitzenden anzuzeigen .

8 11 .
Besetzungde s. E erichtsindsreinzelnen

Sitzung .
Für jede Spruchsitzung des Kaufmannsgerichtes sind

vier Beisitzer , 2 Kaufleute und 2 Handlungsgehilfen ,
einzuladen . Zur Beschlußfassung genügt die Anwe¬
senheit des Vorsitzenden und zweier Beisitzer , von
denen der eine . Kaufmann , der andere Handlungs¬
gehilfe ist .
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8 12 .
Die Beisitzer erhalten für jede Sitzung , welcher sie

beigewohnt haben , als Entschädigung für Zeitver -
säumnis 15 Mark . Die Beisitzer aus dem Kreise der
Handlungsgehilfen erhalten außer der Entschädigung
den Unterschied zwischen ihr und dem entgangenen
Arbeitsverdienst ersetzt , wenn der Arbeitsverdienst
höher ist , als die Entschädigung . Die Entschädigun¬
gen werden sofort ausgezahlt , eine Zurückweisung
derselben ist nicht statthaft .

Außerdem erhalten die Beisitzer die Reisekosten er¬
setzt ! soweit die Reise auf Eisenbahnen zurückgelegt
worden ist , werden die Kosten einer Fahrkarte zweiter
Klasse für die Hinreise und die Rückreise vergütet .

§ 13-
Ee r i ch t s s ch r e i b e r e i .

Bei dem Kaufmannsgericht und seinen Abteilungen
wird eine Gerichtsschreiberei eingerichtet , mit der
Maßgabe , daß die Gerichtsschreibereien des Kreis¬
gewerbegerichts und seiner Abteilungen gleichzeitig
Gerichtsschreiberei des Kaufmannsgerichts sind .

Der jeweilige Eerichtsschreiber des Kreisgewerbe¬
gerichts ist Eerichtsschreiber des Kaufmannsgerichts .
Die bei den Abteilungen des Eewerbegerichts ernann¬
ten Hilfsgerichtsschreiber sind Hilfsgerichtsschreiber der
Kau

'
fmannsgerichtsabteilung . Die bei den Gewerbe¬

gerichtsabteilungen beschäftigten Schreibkräfte , Zustel¬
lungsbeamte usw . versehen gleichen Dienst bei der
Kaufmannsgerichtsabteilung .

Die Vereidigung der Eerichtsschreiber des Kauf -
mansgerichts regelt sich nach den gesetzlichen Bestim¬
mungen . (Bekanntmachung der Herren Minister für
Handel und Gewerbe und des Innern vom 17 . Fe¬
bruar 1891 (M . Bl . f . d . i . V . S . 26) und Bekannt¬
machung des Herrn Ministers für Handel und Ge¬
werbe vom 22 . November 1921 (Min . Bl . f . H . u . G .
S . 243 ) .

' >
Die Entschädigung der Eerichtsschreiber ist die

gleiche wie die der Eerichtsschreiber der Eewerbege -
richtsabteilungen .

8 14 .
Die Kosten der Einrichtung und Unterhaltung des

Kreiskaufmannsgerichtes sind , soweit sie nicht in den
Einnahmen Deckung finden , vom Kreise zu tragen ,
mit der Maßgabe , daß sie auf Grund des Z 13 der
Kreisordnung durch Mehrbelastung der beteiligten
Gemeinden wieder aufzubringen sind .

Zweiter Abschnitt .
Verfahren .

§ 15 .
Das Verfahren vor dem Kaufmannsgericht , die Zu -

lässigkeit der Berufung gegen seine Urteile , Zustän¬
digkeitsstreitigkeit zwischen dem Kaufmannsgericht
einerseits , ordentlichen oder Gewerbe -Gericht anderer¬
seits usw . richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmun¬
gen (KEG . § 16 . GEG . § § 26— 61 CPO . § 11) .

8 16 .
Gebühren .

Für die Verhandlung des Rechtsstreites vor dem
Kaufmannsgericht wird eine einmalige Gebühr nach

dem Wert des Streitgegenstandes erhoben .
Sie beträgt bei einem Gegenstände im Werte
bis 26 -1i einschließlich 1 .56 -H
von mehr als,26 -1t bis 56 °1t einschließlich 2 .56 -1t
von mehr als 56 -1t bis 166 -1t einschließlich 5 .66 -1t
Die ferneren Wertklassen steigen um je 166 Mark ,

die Gebühren um je 5 Mark . Die höchste Gebühr be¬
trägt 366 Mark .

Wird der Rechtsstreit durch Versäumnisurteil oder
durch eine auf Grund eines Anerkenntnisses oder einer
Zurücknahme der Klage erlassene Entscheidung erle¬
digt , ohne daß eine kontradiktorische Verhandlung
vorhergegangen war , so wird eine Gebühr in Höhe der
Hälfte der oben bezeichneten Sätze erhoben . Wird ein
zur Beilegung des Rechtsstreits abgeschlossener Ver¬
gleich aufgenommen , so wird eine Gebühr nicht er¬
hoben , auch wenn eine kontradiktorische Verhandlung
vorausgegangen war .

Schreibgebllhren kommen nicht in Ansatz . Für Zn¬
stellungen werden bare Auslagen nicht erhoben .

Die Erhebung der Auslagen findet im übrigen
nach Z 79 des Eerichtskosten -Eesetzes statt . Der H 2
desselben findet Anwendung . Bei Vergleich , Aner¬
kenntnis oder Zurücknahme der Klage werden Aus¬
lagen nicht erhoben .

Dritter Abschnitt .
8 17.

TätigkeitdesKaufmannsgerichtes
als Einigungsamt .

Als Einigungsamt bei Streitigkeiten zwischen
Kaufleuten und Handlungsgehilfen oder -Lehrlingen
über die Bedingungen der Fortsetzung oder Wieder¬
aufnahme des Dienst - oder Lehrverhältnisses sind die
Abteilungen des Kaufmannsgerichts nach Maßgabe
der Regeln über die örtliche und sachliche Zuständigkeit
zuständig .

Bezüglich der Zusammensetzung des Einigungs¬
amtes und des Vrfahrens vor ihm wird auf die ge¬
setzlichen Bestimmungen verwiesen (KGG . § 17 , GEG .
M 63- 71 , 79,7 ) .

§ 18 .
Die Vertrauensmänner und Beisitzer erhalten auf

ihren Antrag für Zeitversäumnis und Reisekosten
gemäß Z 12 der Satzung , die Auskunftspersonen eine
Vergütung nach Maßgabe der Gebührenordnung für
Zeugen und Sachverständige .

Vierter Abschnitt .
Gutachten und An trägedesKauf -

mannsgerichts .
8 19-

Das Kaufmannsgericht ist verpflichtet , auf Ansuchen
von Staatsbehörden oder von Kommunalbehörden
seines Bezirks Gutachten über Fragen abzugeben , die
das kaufmännische Dienst - oder Lehrverhältnis be¬
treffen .

Das Kaufmannsgericht ist berechtigt , in den be¬
zeichneten Fragen Anträge an Behörden , an Vertre¬
tungen von Kommunalverbänden und an die gesetz¬
gebenden Körperschaften des Staates oder des Reiches
zu richten .
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Z 2V.
Ueber die vorbezeichneten Anträge beschließt das

Kreiskaufmannsgericht unter Leitung des Vorsitzenden
in Besetzung mit 12 Beisitzern gemäß Z 3 Abs . 2 (Ge -
samt -Kaufmannsgericht ) . Die Abteilungen des
Kaufmannsgerichts sind nicht zuständig .

Zur Vorbereitung der Anträge und zur Vorberei¬
tung und Abgabe der Gutachten kann das Eesamt -
Kaufmannsgericht unter Leitung des Vorsitzenden
einen aus Kaufleuten und Handlungsgehilfen in glei¬
cher Zahl bestehenden Ausschuß aus seiner Mitte bil¬
den . Die Wahl des Ausschusses erfolgt , falls sich kein
Widerspruch erhebt , durch Zuruf , andernfalls . getrennt
von Kaufleuten und Handlungsgehilfen durch ver¬
schlossene Stimmzettel in der Weise , daß jeder
Stimmberechtigte soviel Namen auf einen Stimm¬
zettel schreibt , wie Ausschußmitglieder gewählt wer¬
den sollen . Gewählt sind diejenigen , auf welche die
meisten Stimmen gefallen sind . Bei Stimmengleich¬
heit entscheidet das durch den Vorsitzenden zu ziehende
Los ,

Z 21 .
Der Vorsitzende des Kreiskaufmannsgerichts beruft

das Gesamt -Kaufmannsgericht und den Ausschuß und
leitet die Verhandlungen . ,

'
Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit

gefaßt . Der Vorsitzende stimmt mit . Ein Antrag ,
für den nur die Hälfte der Stimmen abgegeben ist ,
gilt als abgelehnt .

Z 22 .
Das Gesamtkaufmannsgericht muß berufen werden ,

wenn von mindestens 10 Beisitzern beantragt wird ,
daß eine von ihnen bezeichnete Frage zum Gegen¬
stande eines Antrages der im Z 18 Absatz 2 des Ge¬
setzes bezeichneten Art gemacht werde .

Andere als die im K 18 Abs . 2 des Gesetzes bezeich¬
net » Frügen sind vom Vorsitzenden nicht zur Ver¬
handlung zu bringen .

s 23 .
Ueber die Verhandlungen des Eesamt -Kaufmanns -

gerichts ist eine Niederschrift aufzunehmen , die bei
Meinungsverschiedenheiten ersichtlich machen muß ,
welche Meinungen von den Kaufleuten und welche
von den Handlungsgehilfen vertreten , worden sind .

Abstimmungen sind so vorzunehmen , und . zur Nie¬
derschrift zu bringen , daß das Ergebnis hinsichtlich
der Kaufleute und der Handlugsgehilfen getrennt er¬
sichtlich ist.

s 24 .
Mit dem beschlossenen Gutachten oder Antrage ist

eine Abschrift der Verhandlungsniederschrift einzu¬
reichen .

Ist über ein zu erstattendes Gutachten ein Be¬
schluß nicht zustande gekommen , so ist eine Abschrift
der Verhandlungsniederschrift einzureichen .

Fünfter Abschnitt .
S ch l u ß b e st i m m u n g e n .

s 25 .
Die dienstliche Aufsicht über die Geschäftsführung

des Kaufmannsgerichts nimmt in erster Instanz der
Regierungspräsident in Düsseldorf , in höherer und
letzter Instanz der Oberpräfident der Rheinprovinz
wahr .

§ 26 .
Diese Kreissatzung tritt am 1 . April 1922 in Kraft .

Die Maßnahmen , die erforderlich sind , die Tätigkeit
des Kaufmannsgerichts von diesem Zeitpunkte ab zu
ermöglichen , sind vorher zu treffen .

s 27 .
Die bei Inkrafttreten dieser Satzung bei den zu¬

stündigen Behörden anhängigen Streitigkeiten sind
bei diesen Behörden zur Erledigung zu bringen .

Vohwinkel , 24 . November 1921 .
Der Kreistag ,

gez . Wülfing . gez . Schllßler .

Die vom Kreistage des Landkreises Mettmann
unter dem 24 . November vorigen Jahres beschlossene
Satzung betreffend das Kaufmannsgericht des Land¬
kreises Mettmann in Vohwinkel , wird hierdurch ge¬
nehmigt .

Berlin , IN . Juni 1022 .
Namens des Preußischen Staatsministeriums .

Der Minister für Handel und Gewerbe .
I . A . : gez . v . Meyeren .

Der Minister des Innern .
I . A .

' gez . Mulert .
E e n e b m i g u n g :

III 5478/22 M . f . H . u . E .
IV a III 847 M . d . I .

Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .
741 . IV . Nachtrag
zum Tarif für die städtischen Hafen - und Werftan¬

lagen von Düsseldorf (rechts - und linksrheinisch )
vom 17 . Februar 1921 .

Es werden erhoben zu den Gebührensätzen in den
Tarifabschnitten ,

Werftgeld 109 A
L . Krangeld

a ) für Rohre , Bleche , Draht - und Draht¬
produkte , Schrott , Stab - und Monier¬
eisen , Eisenblöcke , Eisenknüppel , Eisen -
Halbzeug , Eisenkonstruktion , Glasfla¬
schen als Erzeugnisse der Düsseldorfer
Industrie oder als Rohstoffe zur Ver¬
arbeitung in dieser Industrie 150

b) für Kies , Steine aller Art , Salz ,
'

Sand , Schlacken , Braunkohlen und
Kohlen mit Nebenarten sowie Erze 250 A

c) für alle anderen Güter 350 ^
(4 . Hafenbahnfracht

a ) für Kies , Steine aller Art , Salz ,
Sand , Schlacken , sowie Braunkohlen ,
Kohle mit Nebenarten im Umschlags¬
verkehr 250 A

b ) für alle anderen Güter 400 A
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Dieser Nachtrag tritt an Stelle des III . (nicht , wie
irrtümlich angegebenen 4 . ) Nachtrages vom 12 . 1 .
1922 sofort nach Bekanntgabe im Regierungsamts¬
blatt in Kraft .

Eoblenz , 20 . Juni 1922 . c . Nr . 4572 .
Im Namen des Finanzministers und des Ministers

für Handel und Gewerbe .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz

(Rheinstrombauverwaltung )
In Vertretung ' Langen .

Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffent¬
lichen Kenntnis gebracht . I lZ 3880 .

Düsseldorf , 28 . Juni 1922 .
Der Regierungspräsident .

742 . V. Nachtrag
zum Tarif für die Werft - und Hafenanlagen der

Stadt Nsutz vom 17 . Februar 1921 .
1 . Der Tarifnachtrag IV vom 18 . April 1922 wird

aufgehoben .
2 . An Stelle der bisherigen Zuschläge sind zu zahlen

zu den Tarifsätzen unter :
K,) Werftgeld 200 A
D ) Krangeld

1 . für Kies , Steine aller Art , Salz ,
Sand , Schlacken , .Braunkohlen und
Kohlen mit Nebenarten sowie Erze 400

2 . für alle übrigen Güter 500
(?) Wiegegeld , v ) Werftlagergeld , bl) Ha¬

fenliegegeld und IZ Schutzgeld 200 A
3 . Dieser Nachtrag tritt sofort in Kraft .
Im Namen des Finanzministers und des Ministers

für Handel und Gewerbe .
Coblcnz , 17 . Juni 1922 . c Nr . 4575 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz
(Rheinstrombauverwaltung )
In Vertretung : Unterschrift .

Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffent¬
lichen Kenntnis gebracht .

Düsseldorf , 23 . Juni 1922 . I I? 3769 .
Der Regierungspräsident .

743 . Der Landmesser Paul Evers zu Essen ist am
26 . Juni 1922 als solcher vereidigt worden .

Düsseldorf , 30 . Juni 1922 . III L Nr . 3564 .
Der Regierungspräsident .

744 . Der Landmesser Wilhelm Linkwitz in Hilden
ist am 24 . Juni ds . Js . als solcher vereidigt worden .

Düsseldorf . 26 . Juni 1922 . III L Nr . 3526 .
Der Regierungspräsident .

745 . Tarif
nach welchem das Vrückegeld für den Uebergang über

die Nheinbrücke zwischen Duisburg -Ruhrort und
Homberg zu erheben ist .

V . Es wird entrichtet :
I . Von Personen einschl . der Träglast :

a ) Von Kindern bis zum vollendeten 14.
Lebensjahr , allgemein , von Schülern
auf dem - Wege von Hause nach der
Schule und von der Schule nach Hause ,

sowie bei Schülerausslügen und Ver¬
anstaltungen für Schüler unter Füh¬
rung von Lehrern

b) von sonstigen Personen
für kleine Kinder , welche auf dem Arm
getragen werden , wird Brückengeld
nicht erhoben ; kleine Kinder , welche in
einem Kinderwagen gefahren werden ,
sind ebenfalls vom Brückengeld befreit .

II . Für Tiere :
a ) für 1 Pferd , Maultier , Rindvieh oder

Esel
b) für 1 Kalb , Schaf , Schwein , einen Hund

^ eine Ziege oder ein anderes Stück
Kleinvieh , bei Federvieh , welches ge¬
trieben wird , bis zu 10 Stück und für
jede weiteren 10 Stück

III . Für Fuhrwerke neben der Abgabe für das
Gespann nach II , jedoch einschl . des
Brückengeldes für einen Führer :
a ) für 1 beladenes Fuhrwerk
b) für 1 beladenes 2spänniges Lastfuhr¬

werk , das zum Transport von Kohlen ,
Ziegelsteinen , Mehl , Langhölzern dient
und für beladene *2spännige Möbel¬
wagen

c) für ein unbeladenes Fuhrwerk
d) für einen Kinderwagen , einen Hand¬

karren , Handschlitten (auch beladen )
oder ein Fahrrad
Anmerkung zu d : Von Schülern , bei

dene n die Voraussetzungen des Abschn . la
- zutreffen , sowie von Inhabern von Wochen -

und Monatskarten wird für die von ihnen
benutzten Fahrräder ein besonderes

Brückengeld nicht erhoben .
IV . Für Kraftfahrzeuge und deren Anhänge -

wagen einschl . des Brückengeldes für einen
Führer je Wagen :
a ) für eine Dampfwalze oder ein mit einer

Lokomobile , einem eisernen Kessel oder
einem sonstigen besonders schwerwie¬
genden Eisenteil beladenen Fahrzeug

bis zu 10 t
b) desgl . über 10—20 t
c) desgl . über 20 t
d) für 1 beladenes Kraftfahrzeug für

Güter
e) für 1 unbeladenes Kraftfahrzeug für

Güter
f) für jeden Anhüngewagen der unter d u .

e genannten Kraftfahrzeuge gelten die
dort festgesetzten Sätze . Für An -
Hünge -Hilfswagen mit 2 Rädern wird
die Hälfte dieser Sätze erhoben .

g ) für jede Zugmaschine
für jeden beladenen Anhängewagen die¬
ser Maschine

0,25

30,00
45,00
65,00

12,00

8,00

30,00

12,00
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für jeden unbeladenen Anhängewagen
dieser Maschine 8,66

h) für 1 4rädriges Kraftfahrzeug für Per¬
sonen 7,66

i ) für 1 Zrädriges Kraftfahrzeug für Per¬
sonen 3,66

k) für 1 Kraftfahrrad für jeden Sitzplatz
einschl . Führer 2,66
L . Ermäßigungen .

1 . Von Personen , die bei der Brückengeldhebe¬
stelle in Homberg eine Karte zur Benutzung
der städtischen Badeanstalt Dbg . -Ruhrort

. lösen , wird für den Hin - und Rückweg an
Brückengeld erhoben 6,56

2 . Dauerkarten werden ausgegeben :
a ) für eine Woche zum Preise von 4,66
b ) für einen Monat zum Preise von 15,66
Die Monatskarten werden nur für den Kalender¬

monat ausgegeben .
0 . Befreiungen .

Von der Entrichtung des Brückengeldes sind be¬
freit :
1 . Tiere , Wagen , Kraftfahrzeuge usw . , die im Reichs - ,

Staats - , oder Gemeindeinteresse die Brücke be¬
nutzen .

2 . Tiere , Gespanne u . a . de? Reichswehr , wenn sie sich
über ihren dienstlichen Auftrag ausweisen .

3 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen Not¬
ständen , Feuerwehren und Sanitätskolonnen im
Dienst .
Genehmigt in der Stadtverordneten -Versammlung

von Duisburg am 14 . Juni 1922 . Hiergegen erlischt
der Tarif vom 16 . September 1921 .

Duisburg -Homberg , 26 . Juni 1922 .
Der Oberbürgermeister . I . V . : Unterschrift .

Der Bürgermeister . I . V . : Kunitz .
Genehmigt mit der Matzgabe , daß der vorstehende

Tarif mit dem Tage der Veröffentlichung durch das
Regierungsamtsblatt in Kraft tritt . I 15 3879 .

Düsseldorf . 36 . Juni 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

In Vertretung gez . Tiemann .
746 . Dem Königlich Rumänischen Honorarkonsul
in Duisburg , Joseph Dohm , ist namens des Reichs
das Exequatur erteilt worden . I ? V 2414 .

Düsseldorf , 24 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

747 . V. Nachtrag
zu dem Tarif für die Werft - und Hafenanlagen der

Stadt Creseld vom 17 . Februar 1921 .
Als Zuschläge sind zu zahlen :

1 . beim Tarifabschnttt K. „Werftgeld " 266 v . H.
2 . beim Tarifabschnitt L „Krangeld " für

Erden , Kies , Steine aller Art , Salze ,
Sand , Schlacken , Braunkohlen u . Stein¬
kohlen mit Nebenarten sowie Erze 466 v . H.
und für alle übrigen Güter 566 v . H .

3 . bei allen übrigen Tarifabschnitten 266 v . H.

Dieser Nachtrag tritt an Stelle des Nachtrags im
Tarif vom 17 . Februar 1921 und der Nachträge vom
4 . 16 . 1921 , 12 . 1 . 1922 und 6 . 4 . 1922 sofort in Kraft .

Coblenz , 25 . Juni 1922. c . Nr . 4749 .
Im Namen des Ministers für Handel und Gewerbe

und des Finanzministers .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz

(Rheinstromverwaltung ) .
In Vertretung : Langen .

Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffent¬
lichen Kenntnis gebracht . I 15 4613 .

Düsseldorf , 4 . Juli 1922 .
Der Regierungspräsident .

748 . Die Minister für Landwirtschaft , Domänen
und Forsten und für Handel und Gewerbe haben ge¬
mäß A 343 des Wassergesetzes vom 7 . April 1913
(Gesetzsamml . S . 53 ) die Wahrnehmung der Wasser¬
polizei auch für die als Wasserläufe I . Ordnung gel¬
tenden Strecken des Rheinberger Altrheins (Rhein -
berger Kanal ) , des Griethauser Altrheins und des
Spoykanals dem Herrn Oberpräsidenten in Coblenz
übertragen . Soweit der Oberprästdent mit der
baulichen Verwaltung dieser Wasserläufe und der
über sie führenden staatlichen Brücken und Fähren
nicht bereits früher betraut worden war , ist sie ihm
gleichfalls übertragen worden . Der Zeitpunkt des
Ueberganges wird demnächst noch bekanntgegeben .

Düsseldorf , 16 . Juni 1922 . I 15 3317 .
Der Regierungspräsident .

I . V . : gez . Tiemann .
749 . Bekanntmachung für die Nheinschiffahrt .

Die Centralkommission für die Rheinschiffahrt hat
laut Protokoll 9 ihrer dritten Tagung im Jahre 1921
unterm 16 . Dezember 1921 beschlossen :

Polizciordnung
über die Ausstattung der Schiffe und Flöße auf dem

Rhein mit Trinkwasserbehältern .
8 1 .

Jedes Floß ist mit einem oder mehreren Trink¬
wasserbehältern zu versehen , die für jede Person der
vorgeschriebenen Bemannung und für jede andere
Person , für welche Räume zur dauernden Unter¬
kunft vorgesehen sind , mindestens 166 Liter zu fassen
haben .

8 2.
1 . Schiffe ohne eigene Triebkraft und Motorschiffe

sind , sofern sie 15 Tonnen und mehr Tragfähigkeit
haben , mit einem oder mehreren Trinkwasserbehäl¬
tern zu versehen , die mindestens zu fassen haben :
für Schiffe bis einschl . 56 t Tragfähigkeit 166 Liter
für Schiffe über 56 t bis einschl . 166 t

Tragfähigkeit 156 „
für Schiffe über 166 t bis einschl . 266 t

Tragfähigkeit 266 „
für Schiffe über 266 t bis einschl . 366 t

Tragfähigkeit 366 „
für Schiffe über 366 t bis einschl . 566 t

Tragfähigkeit 566 „
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2 . Bei Schiffen über 500 t Tragfähigkeit ist die
Vemannüngsstärkc zugrunde zu legen , welche die
„Anweisung für die Schiffsuntersuchungs -Kommission
hinsichtlich der Festsetzung der Bemannung " für
Schiffe der verschiedenen Größenklassen vorsieht . Die
Trinkwasserbehälter haben für jede Person der hier¬
nach zu errechnenden Bemannung und für jede an¬
dere Person , für welche auf dem Fahrzeug Räume
zur dauernden Uterkunft vorgesehen sind , mindestens
10V Liter zu fassen .

8 3.
1 . Für Dampfschiffe , abgesehen von Personendam¬

pfern , haben die Trinkwasserbehälter , für jede Per¬
son der nach Maßgabe des H 2 Absatz 2 zu errech¬
nenden Bemannung und für jede andere Person , für
welche auf dem Fahrzeug Räume zur dauernden Un¬
terkunft vorgesehen sind , mindestens 100 Liter , zu
fassen .

2 . Auf Dampfschiffe , die ausschließlich zum Hafen¬
dienst verwendet werden oder deren Bemannung an
Bord weder übernachtet noch die Mahlzeiten ein¬
nimmt , finden statt dieser Bestimmungen die oben
erwähnten Bestimmungen für Schiffe ohne eigene
Triebkraft Anwendung .

8 4 .
Für Personendampfer haben die Trinkwasserbehäl¬

ter für jede Person der nach Maßgabe des § 2 Absatz
2 zu errechnenden Bemannung und für jede andere
Person , für welche auf dem Fahrzeug Räume zur
dauernden Unterkunft vorgesehen sind , bis zu einem
Höchstmaß von 730 Litern mindestens 50 Liter zu
fassen .

Falls auf einem Fahrzeug mehrere Familienwoh¬
nungen sind , müssen bei jeder Wohnung ein oder
mehrere Trinkwasserbehälter vorhanden sein , welche
insgesamt den in KZ 1— 4 vorgeschriebenen Inhalt
haben müssen .

8 6.
Die Behälter müssen so beschaffen sein , daß das

Wasser bequem entnommen werden kann und daß
sie immer leicht gereinigt werden können . Fest ein¬
gebaute Behälter von mehr als 2000 Liter Fassungs¬
raum müssen mit einem Mannloch samt Deckel, einer
Luftöffnung , einem Zapfhahn oder einer Pump - und
Pegelvorrichtung versehen sein .

8 7-
Auf Fähren und oberhalb der Spijkschsn Fähre

auf Schiffe unter 500 t Tragfähigkeit , die nur im
Nahverkehr — weniger als 50 Kilometer — fah¬
ren , finden diese Bestimmungen keine Anwendung .

s 8.
Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen

werden gemäß Artikel 32 der revidierten Rhein¬
schiffahrtsakte vom 17 . Oktober 1868 bestraft .

8 9-
Diese Polizeiordnung tritt für Neubauten von

Schiffen und für neue Einrichtungen auf im Dienst

stehenden Schiffen am 1 . Oktober 1922 , für die übri¬
gen Schiffe am 1 . Oktober 1923 in Kraft .
Ergänzungen der Ordnug für die Untersuchung der

Nheinschiffe .
1 . Hinter § 9 ist einzuschalten :

Z 9a Trinkwasserbehälter .
Die Kommission hat ferner festzustellen , ob die

^Vorschriften der „Polizeiordnung über die Ausstat¬
tung der Schiffe und Flöße auf dem Rhein mit
Trinkwasserbehältern " beachtet sind .

2 . In dem Verzeichnis der Ausrüstung und Be¬
mannung " Seite 5 des Formulars für Schiffsatteste
(Anlage (?) unter „Sonstige Gegenstände " ist am
Schlüsse hinzuzufügen : „Trinkwasserbehälter " .

Coblenz , 24 . Juni 1922 . c . Nr . 4737 .
Der Oberpräfident der Rheinprovinz

(Rheinstromverwaltung ) .
In Vertretung : Langen .

750 . Der dem Moritz Wohlmuth in Cottbus , gebo¬
ren am 25 . August 1889 in Bochnia i . Ostpr . , dies¬
seits am 9 . 11 . -1910 erteilte Führerschein für Kraft¬
fahrzeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit
für ungültig erklärt . I . 3 . I . 1691/22 .

Düsseldorf , 21 . Juni 1922 .
Der Regierungspräsident .

751 . Der dem Bruno Wüsthof in Solingen , gebo¬
ren am 22 . Oktober 1892 in Solingen , diesseits am
18 . 8 . 1911 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge
ist abhanden gekommen und wird hiermit für ungül¬
tig erklärt . I . 3 . I . Nr . 1978/22 .

Düsseldorf , 21 . Juni 1922.
Der Regierungspräsident .

752 . Der dem Jakob Pandel in Cronenberg , gebo¬
ren am 4 . Mai 1882 in Küllenhahn , Krs . Mettmann ,
diesseits am 8 . März 1915 erteilte Führerschein für
Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt , I . 3 . I . 1934/22 .

Düsseldorf , 21 . Juni 1922.
Der Regierungspräsident .

753 . Der dem Paul Treppner in Düsseldorf , ge¬
boren am 1 . Januar 1398 in Rosenthal , Krs . Rasten¬
burg , diesseits am 5 . März 1319 erteilte Führerschein
für Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt . I . 8 . I . Nr . 2020/22 .

Düsseldorf , 21 . Juni 1922 .
Der Regierungspräsident .

754 . Der dem Ernst Dahl in Essen , geboren am 31 .
März 1895 in Maulen , Kn Königsberg , diesseits am
21 . März 1921 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist gbhanden gekommen -und wird hiermit für
ungültig erklärt . I . 8 . I . Nr . 1867/22 .

Düsseldorf , 21 . Juni 1922.
Der Regierungspräsident .

755 . Bei der am 1 . Juni d . I . in Gegenwart eines
Notars stattgehabten Auslosung der vormals Han -
noverschen 4 ?z Staatsschuldverschreibungen Lit . 3 zur
Tilgung für das Rechnungsjahr 1922 sind die fol¬
genden Nummern gezogen worden :



Rr . 114 . 116 , 131 , 261 . 301 . 341 . 408 . 450 , 550,
S03 über je 1000 Taler Gold und

Nr . 044 . 062 . 967 , 1143 , 1332 , 1520 , 1692 , 2026
über je 500 Taler Gold .

Diese werden den Besitzern hierdurch auf den 2 .
Januar 1923 zur baren Rückzahlung gekündigt .

Die Kapitalbetärge werden vom 15 . Dezember d .
I . ab gegen Quittung und portofreie Einlieferung
der Schuldverschreibungen nebst den zugehörigen Er¬
neuerungsscheinen und nach dem 2 . Januar 1023 fäl¬
ligen Zinsscheinen (Reihe XI Nr . 5 bis 10 ) an den
Geschäftstagen der Regierungshauptkasse Hierselbst
von 9 bis 12 Uhr vormittags ausgezahlt . Mit dem
31 . Dezember 1922 hört ihre Verzinsung auf .

Die Schuldverschreibungen können auch bei sämt¬
lichen übrigen Regierungshauptkassen , bei der
Staatsschuldenprüfungskasse in Berlin sowie bei der
Staatlichen Kreiskasse I in Frankfurt a . M . eingelöst
werden . Zu diesem Zwecke sind die Schuldverschrei¬
bungen nebst Zubehör schon vom 1 . Dezember d . I .
ab bei einer dieser Kassen einzureichen.

Hannover , 8 . Juni 1922 .
Der Regierungspräsident .

756 . Der dem Otto Kaufmann in Düsseldorf , ge¬
boren am 14 . April 1893 in Velbert , diesseits am 10 .
Juni 1912 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge
ist abhanden gekommen und wird hiermit für ungül¬
tig erklärt , I . 3 . I . Nr . 2076/22.

Düsseldorf , 22 . Juni 1922 .
Der Regierungs -Präsident .

757 . Der dem Hermann Westhoff in Mülheim -
Ruhr , geboren am 23 . November 1902 in Mülheim -
Ruhr , diesseits am 24 . 11 . 1921 erteilte Führerschein
für Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt . I . 8 . I . 1869/22.

Düsseldorf , 21 . Juni 1922 .
Der Regierungspräsident .

758 . Der dem Walter Hengst in Elberfeld , gebo¬
ren am 1 . September 1902 in Elberfeld , diesseits am
7 . Februar 1922 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . I . 8 . I . Nr . 1856/22.

Düsseldorf , 21 . Juni 1922 .
Der Regierungspräsident .

759 . Der dem Wilhelm Schmidt in Düsseldorf, ge¬
boren am 6 . April 1899 in Düsseldorf , diesseits am
9. Januar 1920 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für

ungültig erklärt . I . 8 . I . 1928/22.
Düsseldorf , 22 . Juni 1922 .

Der Regierungspräsident .
760. Polizeiverordnung
betreffend Abänderung der Polizeiverordnung üb«

den Verkehr mit Mineralölen .
Auf Grund des 8 137 des Gesetzes über die allge¬

meine Landesverwaltung vom 30 . Juli 1883 und der
88 6, 12 , und 15 des Gesetzes vom 11 . März 1850
über die Polizeiverwaltung wird mit Zustimmung
des Bezirksausschusses die unter dem 4 . November
1916 (A. -Bl . S . 520) erlassene Aenderung und Er¬
gänzung der 41 und 131 , Abs. 2 der Polizeiver¬
ordnung vom 2 . Mai 1906 (A .-Bl . S . 208) , betreffend
Abänderung der Polizeiverordnung über den Ver¬
kehr mit Mineralölen vom 10 . November 1902 (A.-
Bl . S . 499 ) mit Wirkung vom 1 . Juli dieses Jahres
aufgehoben . I ? 2689.

Düsseldorf . 18 . Mai 1922 .
Der Regierungspräsident .

Bekanntmachungen anderer Behörden .
761 . Gemäß § 22 des Gesetzes über das Verfahren
in Versorgungssachen vom 10 . Januar 1922 (RG . Bl .
S . 59) sind als ärztliche Sachverständige (Eerichts -
ärzte ) für das Versorgungsgericht Düsseldorf auf die
Dauer von vier Jahren gewählt worden :

Herr Professor Dr . Meißen ,
Herr Dr . med . Baumann ,
Herr Dr . med. Stoop ,
Herr Dr . med. Henrichs ,
Herr Dr . med. Eenner ,

sämtlich in Essen wohnhaft .
Düsseldorf . 29. Juni 1922. T .-Nr . 457/22.

Der Vorsitzende des Versorgungsgerichts Düsseldorf .
I . A . : gez . Freiherr von Zedlitz, Reg . -Rat .

762 . Im Bezirk des Hauptzollamts Duisburg -
Ruhrort wird am 1 . Juli 1922 eine öffentliche Zoll¬
abfertigungsstelle unter der Bezeichnung : „Hauptzoll¬
amt Duisburg -Ruhrort , Zollabfertigungsstelle am
Hafenkanal " errichtet werden . Die bisherige Abfer¬
tigungsstelle am Slldhafen zu Duisburg -Ruhrort wird
aufgehoben . 1Z Nr . I a 2781.

Düsseldorf , 20. Juni 1922 .
Landesfinanzamt

Abt . für Zölle und Verbrauchssteuern .
I . V . : Unterschrift .

Die Einriickungsgebühren betragen für die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum 3,— -4t , bei Tabellensatz für
die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 4,59 -4t . — Belegblätter und einzelne Stücke kosten 1,— -4t für jeden

angefangenen Bogen, mindestens aber 2 -4t für jedes Stück des Amtsblatts .
Schriftleitung : Amtsblattstelle der Regierung . — Druck : Buchdruckers! Otto Fritz , Düsseldorf , Oststr . 13.
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Beilagen : Osfsentlicher Anzeiger Nr . 57 und 58 und 28 der Sonderbeilage zum Oesfentlich . Anzeiger .

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 19 . Juli 1922,
mittags 12 Uhr , der Amtsblattstelle zuzusenden .

Inhalt : Umzugskostenbeihilfen für Beamte im Ruhestande und für Hinterbliebene von Beam¬
ten 259 , Einverleibung von Möllen und Spellen in die Gemeinde Voerde 269 . Tarife : für die Motorboot¬
fähre Hamborn/Alsum — Baerl/Binsheim 269 , Essen berg 261 , Nees 262 , die Privatruhrfähre Essen -Hügel
263 , Arzneitaxe 261 , Zulassungsbescheinigungen für Kraftfahrzeuge 261 , 263 , Losevertrieb 261 , Gebühren -
tarif für die städtischen Häfen in Düsseldorf für Sportfahrzeuge 262 , Wohlfahrtsschule 263 , Wan¬
dergewerbescheine 263 , Aufruhrschäden 263 , Regulativ für das Eewerbegericht M .Gladbach 263 , Enteignung
264 , Hauptversammlung des Vereins Berg . Heilstätten für lungenkranke Kinder 264 .

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .

763 . Verfügung des Frnanzministers
vom 26 . 5 . 1922 , betr . Gewährung von Umzugs¬
kostenbeihilfen für Beamte im Ruhestande und für

Hinterbliebene von Beamten (I . O 2 . 1147 ) .

An die Stelle des Runderlasses vom 7 . 11 . 1921
(FMBl . S . 519 ) treten folgende Bestimmungen :

Von verschiedenen Seiten ist darauf hingewiesen
worden , daß Beamte beim Uebertritt in den Ruhe¬
stand gern auf das flache Land und in kleinere Städte
ziehen würden , wo sie bei Verwandten usw . auch
Wohnung bekommen könnten , aber diese Absicht nicht
zu verwirklichen vermögen , weil es an den Mitteln
zur Bestreitung der Kosten des Umzugs fehle . Da
andererseits die Aufwendungen für Wohnungsbei¬
hilfen , die jetzt den versetzten aktiven Beamten ge¬
währt werden , dauernd erheblich anwachsen und ' fer -
ner eine Erleichterung des Umzugs der in den Ruhe¬
stand versetzten Beamten auf das flache Land zur
Linderung der bestehenden Wohnungsnot in den

großen Städten beitragen könnte , werden Mittel durch
den Staatshaushalt für 1922 bereitgestellt werden ,
damit nicht nur unmittelbaren Staatsbeamten im
Ruhestände / sondern auch Hinterbliebenen von un¬
mittelbaren Staatsbeamten Umzugskostenbeihilfen ge¬
währt werden können .

In Ausführung dieser Maßnahme - wird für die
Ruhestandsbeamten und die Hinterbliebenen von un¬
mittelbaren Staatsbeamten aus dem Bereich der all¬
gemeinen , Kreiskassen - , Kataster -, Hochbau - und in¬

neren Verwaltung , einschließlich Landjägerei und
Schutzpolizei , hierdurch folgendes bestimmt :

I . Der Antragsteller hat in erster Linie nachzu¬
weisen :

j a ) durch Beschinigung der Eemeindebehörde , daß
die freiwerdende oder eine gleichwertige Woh¬
nung an demselben oder an einem anderen Orte
einem aktiven , unmitttelbaren Staatsbeamten ,
der , wenn angängig , namentlich zu bezeichnen

ist . überwiesen wird ;
! b) durch Bescheinigung der Dienstbehörde des bezeich¬

neten Beamten , daß dieser eine Wohnungsbeihilfe
bezieht oder Anspruch auf eine solche hat .

Diese Bescheinigungen sind jedoch nicht nötig ,
sofern der Amtsnachfolger des in den Ruhestand
tretenden oder des verstorbenen aktiven Beamten
auf Grund der Verordnung vom 23 . 7 . 1921
— ES S . 48 — einen Anspruch auf Zuweisung

der Wohnung des Amtsvorgängers hat .
Sollten die unter l a und b bezeichneten Beschei¬

nigungen nicht beigebracht werden können , so sind die
Hinderungsgründe darzulegen .

II . Der Antrag des Ruhestandsbeamten oder der
Hinterbliebenen ist an die letzte Dienstbehörde zu rich¬
ten und muß folgende Angaben enthalten :

1 . letzte Dienststellung des Beamten , 2 . Höhe des
Ruhegehalts oder der Hinterbliebenenbezüge einschl .
des Versorgungszuschlags und zahlende Kasse , 3 . Höhe
des sonstigen Einkommens , 4 . Größe (Zahl der Zim¬
mer der jetzigen Wohnung ) , 5 . Höhe der voraussicht¬
lichen Umzugsauslagen , kurz erläutert nach Trans -
port - und allgemeinen Kosten , 6 . Höhe der erbetenen



260

Beihilfe , 7 , voraussichtlichen Termin des Umzugs , 8.
sofern der Umzug sich auf eine längere Entfernung
erstreckt , kurze Begründung hierfür , und 9 . kurzen
Bericht , in welcher Weise die Unterbringung am
Zuzugsort erfolgt und ob dort eine besondere Woh¬
nung in Anspruch genommen wird .

III . Die Anträge sind von der letzten Dienstbehörde
mit gutachtlicher Aeußerung unmittelbar der Provin¬
zialbehörde und von dieser dem zuständigen Fach -
minister unmittelbar vorzulegen ; insbesondere sind
Vorschläge über die Höhe der Umzugskostenbeihilfe
zu machen . Nur in besonders begründeten Fällen
wird diese Beihilfe in voller Höhe der zu erwartenden
Auslagen bewilligt werden können .

Kleinliches Eindringen in die persönlichen Ver¬
hältnisse ist nach Möglichkeit zu vermeiden .

Im Falle eines Umzugs nach einer größeren Stadt
kann die Gewährung einer Beihilfe nur dann in
Frage kommen , wenn dort eine besondere Wohnung
nicht in Anspruch genommen wird .

IV . Die Beihilfe kann nur für einen Umzug er¬
beten werden .

V . Die Beihilfe kann auch an Dienstwohnungs -
inhaber gewährt werden , die beim Uebertritt in denz
Ruhestand oder bei dem Tode des Beamten die
Dienstwohnung räumen , selbst wenn sie am Wohn - z
orte verbleiben . Ziffer I findet auf Dienstwohnung ^
Haber keine Anwendung .

VI . Dem Antragsteller wird demnächst durch die
für seineil Wohnort zuständige Provinzialbehörde in
unserein Auftrage die Zusicherung einer Umzugs¬
kostenbeihilfe mitgeteilt werden . Gleichzeitig wird
diese Behörde ermächtigt , bis zur Höhe des zugesicher¬
ten Betrages auf Antrag des Ruhestandsbeamten
usw . durch die Kasse , die die Ruhegehalts - oder Hin¬
terbliebenenbezüge zahlt , einen Vorschuß auf diese
Bezüge zur Bestreitung der Umzugsauslagen anzuwei¬
sen . Der Vorschuß ist möglichst binnen Monatsfrist
abzurechnen . Zu diesem Zwecke hat der Antragsteller
die Belege über die tatsächlichen Umzugsauslagen
durch Vermittelung der Kasse , die die Ruhegehalts -
usw . Bezüge zahlt , der Provinzialbehörde einzurei¬
chen ; diese Behörde prüft die Ausgaben in rechne¬
rischer Hinsicht und unter Berücksichtigung des Rund¬
erlasses vom 7 . 19 . 1921 (FMBl . S . 466 ) und bean¬
tragt die Auszahlung der Beihilfe bei uns .

Schließlich wird ergebenst ersucht , die vorstehenden
Grundsätze möglichst bald zur öffentlichen Kenntnis
zu bringen und für eine schleunige Bearbeitung der
Anträge Sorge zu tragen . >

Es wird darauf Bedacht genommen werden , daß
zur Vereinfachung des Geschäftsganges möglichst bald
den Nachgeordneten Behörden die selbständige Fest¬
setzung und Anweisung der Beihilfe übertragen wird .

Ueberdrucke für ^die Hochbauverwaltung liegen bei .
Der weitere Bedarf ist binnen acht Tagen auf dem
Vürowege bei dek Kanzlei des Finanzministeriums
anzufordern .

Zugleich im Namen des Ministers des Innern .
Der Finanzminister .

An die Nachgeordneten Behörden .
764 . Gemäß K 6 der Gemeindeordnung für die
Rheinprovinz vöm 23 . Juli 1843 wird hierdurch ge¬
nehmigt , daß die Gemeinden Möllen und Spellen in
die Gemeinde Voerde (Niederrhein ) , Kreis Dins -
laken , einverleibt werden .

Berlin , 20 . Juni 1922 .
Das Preußische Staatsministerium .

gez . : Severing . . - '

Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .
765 .

' Tarif
für die Motorboot -Fähre Hamborn/Alsum —

Baerl/Binsheim .
(Gültig sofort . )

H,. Allgemeine Bestimmungen .
1 . Auf Beförderung mit der Fähre haben nur die¬

jenigen Personen Anspruch , die sich un Besitze eines
gültigen Fahrscheines befinden . Durch Lösung oder
Benutzung eines solchen unterwirft sich der Fahrgast
den geltenden Fahrbedingungen . Der Fahrgast hat
selbst dafür Sorge zu tragen , daß er in den Besitz
eines Fahrscheines gelangt . Das Fahrgeld ist mög¬
lichst abgezählt bereit zu halten ; die Fahrtausweise
sind während der Fahrt aufzubewahren und den
Aufsichtsbeamtsn aus Verlangen vorzuzeigen bezw .
zur Prüfung auszuhändigen .

2 . Der durch Beschädigung des Booates entstan¬
dene Schaden ist vom Urheber zu ersetzen . Außer¬
dem ist bei Verunreinigung eine Reinigungsgebühr
von 20,— sofort an den Motorbootführer zu
zahlen .

R . Fahrpreise .
a ) Für die einmalige planmäßige Ueberfahrt

von Hamborn nach Baerl/Binsheim oder
umgekehrt für die Person 3,00

b ) für die einfache unverzügliche Ueberfahrt
von Hamborn nach Baerl/Binsheim oder
umgekehrt in den Fahrplan -Zwischenzei -
ten für die Person 12,00
mindestens aber 60,00

c) für die einfache Ueberfahrt von Hamborn
nach Baerl oder umgekehrt nach 12 Uhr
nachts für die Person 23,00
mindestens aber 100,00

d) für Fahrscheinhefte (13 einfache Fahrten
von Hamborn nach Baerl/Binsheim oder
umgekehrt , gültig nur für die fahrplan¬
mäßigen Fahrten ) 30,00

e) für Gegenstände und Traglasten , die den
Platz einer Person einnehmen 3,00

f) für einen Hund 3,00
g) sür Vereine und Schulen von mindestens

50 Teilnehmern nach vorheriger Anmel¬
dung und unter Benutzung der planmäßi¬
gen Fahrten , für Hin - und Rückfahrt von
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Hainborn nach Baerl/Binsheim oder um¬
gekehrt , für jede Person

h) für die einfache Fahrt von oder zur städ¬
tischen Badeanstalt von der Hamborn -
Aksumer Landebrücke ab , für Erwachsene
für Schüler und Schülerinnen

i) Kinder unter 4 Jahren sind abgabefrei ,
sofern sie eisten besonderen Sitzplatz nicht
einnehmen .

Zusätzliche Bestimmungen :
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande zu

entrichten .
2 . Die Zeiten der fahrplanmäßigen (gewöhnlichen )

!Kraftwagen der Firma Siemens -Schuckert -Werke
3,66 G . m . b . H . in Düsseldorf , Wehrhahn 25 erteilte Zu¬

lassungsbescheinigung ist abhanden gekommen und
wird hiermit für ungültig erklärt . Die Erkennungs -

2,66 nummer l 7, 8763 ist einstweilen gesperrt .
1,66 I S II S 163 ,

^ Düsseldorf , 6 . Juli 1622 .
Der Regierungspräsident .

769 . Verfg . d . M . f . Volkswohlfahrt u . d . Fin .-
Min . vom 19 . 6 . 1922 III II Nr . 99/Fin .-Min . I ül
12645 , betr . Genehmigung 1 . (bezw . 2 . ) Geldlotterie
zu Zwecken der Volkswohlfahrt und Erhaltung von

^ Baudenkmälern, . Spielkapital : je 7 266 666 Mark
Dauer der Nachtzeit wer -

^einschließlich Reichsstempelabgabe ^ Reinertrag je -

unter 14 Jahren in Begleitung Erwachsener .
Befreiungen .

Von der Entrichtung des Fahrgeldes sind befreit :
1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und

Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen
oder Uniform tragen .

2 . Transporte für unmittelbare Rechnung des Staa¬
tes oder des Reichs .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
von der Postbeförderung ledig zurückkommenden I . Von Personen :

tage : für die 1 . Lott . 14 . bis 16 . 9 . und für die 2.
Lott . 6 . bis 8 . 11 . 22 . Der Losevertrieb darf nicht
beanstandet werden . I <3a . 7136 .

Düsseldorf , 29 . Juni 1922 .
Der Regierungspräsident .

776 . Tarif
für die Fähre zu Essenberg

gültig ab 15 . 7 . 1922 .
Es sind zu entrichten : Fährgeld

Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger
und Postboten , desgl . Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er - i
satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Ve - ^
förderung von Reisenden und deren Effekten und
Postsendungen benutzt werden .

4. Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und Rückwege nebst dem
zugehörigen Personal .
Cöblenz , 3 . Juli 1922 . b . Nr . 4888 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Rheinstrombauverwaltung . )
Im Auftrage : Unterschrift .

766 . In der Weidmann 'schen Buchhandlung in
Berlin ist der vom 17 . Juni 1922 ab geltende Nach¬
trag zur sechsten Ausgabe der Deutschen Arzneitaxe
1922 erschienen . ' I 3 4155 .

Düsseldorf . 36 . Juni 1922 .
Der Regierungspräsident .

767 . Die am 5 . August 1919 für das mit dem
6rkennungszeichen I 7 8748 versehene Personen -
Kraftrad des Herrn Alfred Speule , Oberingenieur
in Essen , erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhan¬
den gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt .
Die Erkennungsnummer I 7 8748 ist einstweilen ge¬
sperrt . I S II 8 161 .

Düsseldorf . 6 . Juli 1922 .
Der Regierungspräsident .

768 . Die am 17 . September 1926 für den mit dem
Erkennungszeichen I 7 8763 versehenen Personen¬

jede

35,—
3 -
2,56

1 . In Nachen oder auf Schulden oder auf
Kraftbooten
bei gewöhnlicher Ueberfahrt f̂ür
Person (Kinder die Hälfte )
aber mindestens zusammen
für ein Fahrrad
für Gepäck üüer 5 Kg .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der idähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann als
beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer dem
Zubehör und dem Futter für die Zugtiere bezw .
dem Betriebsstoff für die Maschine für höchstens 3
Tage , an anderen Gegenständen mehr als 166 kg
befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des idäbrgeldes sind befreit :

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
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Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger und
Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er¬
satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Reisenden und oeren Effekten und von
Postsendungen benutzt werden .

4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz . 5 . Juli 1922 . b . Nr . 5101 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombauverwaltung . )

I . A . : gez , Eelinsky .
771 . II. Nachtrag
zum Gebührentarif für die Benutzung der städti¬

schen Häfen in Düsseldorf durch Sportfahrzeuge
vom 1 . April 1909 .

Die im obengenannten Eebührentarif festgesetzten
Liegegebühren werden um das Zehnfache erhöht .

Dieser Nachtrag tritt an Stelle des Nachtrages I
vom 12 . Juni 1920 mit dem Tage seiner Veröffent¬
lichung im Regierungs -Amtsblatt Düsseldorf in
Kraft , c . Nr . 4836 .

Coblenz , 30 . Juni 1922 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung . )
In Vertretung : Eelinsky .

Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffent¬
lichen Kenntnis gebracht . I L 4228 II .

Düsseldorf , 7 . Juli 1922 .
Der Regierungspräsident .

772 . Tarif
für die Fähre zu Rees .

Es sind zu entrichten : Fährgeld
I . Von Personen einschließlich der Traglast :

1 . In Nachen oder auf Schulden bezw .
Kraftbooten :

a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede
Person

b ) für eine besondere unverzügliche Ueber¬
fahrt mittels Nachens , welche auf Ver¬
langen geschehen muß , von den über¬
zusetzenden Personen zusammen wenig¬
stens :

bei Tag
bei Nacht

wenn die Abgabe , nach dem Satze zu 1 a
von den einzelnen erhoben , nicht mehr
beträgt .
Anmerkung : Kinder unter 4 Jahren

sind abgabenfrei , sofern sie einen besonde¬
ren Sitzplatz nicht einnehmen .

II . Von Tieren :
a ) für ein Pferd oder Maultier
b ) für ein Stück Rindvieh oder einen Esel
c) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein ande¬
res Stück kleines Vieh

2 -

20, -
30 .-

5,-
3,50

2 .50

Anmerkung : Für Tiere , die auf Fuhr¬
werken befördert werden , wird eine beson¬
dere Abgabe nicht erhoben .

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für
die dazu gehörenden Personen nach 11
und für das Gespann nach II :
a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe

zusätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk 10,—

b ) für Lokomobilen , Dampfmaschinen und
sonstige schwere Fuhrwerke je 20,—

c) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie für einen leeren oder zum Trans¬
port von Personen benutzten Personen¬
wagen , für Marktfuhrwerk , Schlitten ,
Leichenwagen und sonstiges leichtes
Fuhrwerk je - 5,—

d ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , einen
Kinderwagen , einrädrigen Handkar¬
ren , Handschlitten , auch beladen , sowie
für die unbeladenen Fuhrwerke der fol¬
genden Abteilung je 1,—

e) für einen Handkarren oder Handwagen
anderer Art oder für einen Eselskarren
beladen 1H0

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach II :
a ) für Personenwagen mit mehr als vier

Sitzplätzen und für beladene Lastwagen :
mit Gummireifen 10,—
ohne Gummireisen 20,—

b ) für Personenwagen mit vier oder we¬
niger Sitzplätzen und für unbeladene
Lastwagen mit Ausnahme der unter c
genannten Wagen für landwirtschaft¬
liche Betriebszwecke :

mit Gummireifen 7,tzg
ohne Gummireifen 10,—

c) für unbeladene Lastwagen , welche land¬
wirtschaftlichen Vetriebszwecken dienen :

mit Gummireifen 8,—
ohne Gummireifen 10,—

d ) für Kraftfahrräder :
für jeden Sitz 3,50
Anmerkung zu IV .. Als Sitzplätze gelten

nur die dauernd eingebauten festen Sitz¬
gelegenheiten , einschließlich des Sitzes fürden Wagenführer .

V . Von nnverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬werk treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen

Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .
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2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und

die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann als
beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer dem
Zubehör und dem Futter für die Zugtiere bezw .
dem Betriebsstoff für die Maschine für höchstens 3
Tage , an anderen Gegenständen mehr als 100 kg
befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit !

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare '
Rechnung des

Staates oder des Reichs geschehen .
3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die !

von Postbeförderungen ledig zurückkommenden ^
Postfuhrwerks und Postpferde , die Briefträger und
Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er¬
satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Reisenden und deren Effekten und von
Postsendungen benutzt werden .

4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und Rückwege nebst

'

dem zugehörigen Personal .
Coblenz , 28 . Juni 1922 . b . Nr . 4887 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombauverwaltung . )

I . A . ! gez .
' Eelinsky .

773 . III . Nachtrag
zur Gebührenordnung für die Privatruhrfähre zu

Essen -Hügel vom 26 . Juni 1920 I . H . 1431 .
1 . Die Gebührensätze der vorbezeichneten , im Regie¬

rungsamtsblatt , Stück 26 vom 10 . Juli 1920 S .
259 veröffentlichten Gebührenordnung werden
wie folgt erhöht !
a ) bei Ziffer 1 für Schulkinder (einfache

Fahrt ) auf 0,50
b) bei Ziffer 2 für alle anderen Per¬

sonen (einfache Fahrt ) auf 1,00
c) bei Ziffer 3 Monatskarten auf 30,00 -N

2 . Dieser Nachtrag tritt an Stelle des im Regierungs¬
amtsblatt , Stück 6 vom 11 . Februar 1922 , S . 47
veröffentlichten II . Nachtrages und erhält mit dem
Tage der Veröffentlichung im Regierungsamts¬
blatt Rechtskraft . I H 1940 .
Düsseldorf , 28 . Juni 1922 .

Der Regierungspräsident .
774 . Das Evangelisch -Soziale Frauenseminar in
Elberfeld , staatlich änerkannnte Wohlfahrtsschule , be¬
absichtigt , in nächster Zeit bei hinreichender Beteili¬
gung einen Nachschulungslehrgang abzuhalten und
nimmt Anmeldungen hierzu baldigst entgegen .

Düsseldorf . 3 . Juli 1922 . I 9 4297 .
Der Regierungspräsident .

775 . Die am 11 . August 1922 für den mit dem
Erkennungszeichen I X 17388 versehenen Last -Kraft¬
wagen der Firma Josef Meper in Düsseldorf er¬
teilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden gekom¬
men und wird hiermit für ungültig erklärt . Die Er¬
kennungsnummer I 17388 ist einstweilen gesperrt .
I 8 II N 205 .

Düsseldorf , 10 . Juli 1922 .
Der Regierungspräsident .

776 . Die am 4. Februar 1921 für den mit dem
Erkennungszeichen I 19419 versehenen Personen -
Kraftwagen der Fa . Wagner u . Kleemann in Duis¬
burg erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden
gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt .
Die Erkennungsnummer I ^ 19419 ist einstweilen ge¬
sperrt . I 8 II IV 193 .

Düsseldorf . 6 . Juli 1922 . »
Der Regierungspräsident .

777 . Die am 19. Juli 1920 ^ ür den mit dem Er¬
kennungszeichen I X 11300 versehenen Lastkraftwagen
der Fa . Aktien -Bierbrauerei in Essen erteilte Zulas¬
sungsbescheinigung ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt . Die Erkennungsnummer
I X 11300 ist einstweilen gesperrt . I 3 II K 96.

Düsseldorf . 6. Juli 1922 .
Der Regierungspräsident .

778 . Der Frau Josef Högener in MülheimRuhr ,
Kappenstraße 28 , ist der vom Bezirksausschusse Hier¬
selbst unter Nr . 3902 für das Jahr 1922 erteilte , zum
Handel mit Kurz -, Woll - und Manufakturwaren be¬
rechtigende Wandergewerbeschein abhanden gekom¬
men . Der Wandergewerbeschein wird für ungültig
erklärt .

Düsseldorf . 5 . Juli 1922 .
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses II . Abt .

779 . Auf Grund der mir vom Herrn Minister des
Innern erteilten Ermächtigung (Erlaß vom 8 . 10.
20 II K 4934 ) ernenne ich an Stelle des verstorbenen
Herrn Justizrat Vaur Herrn Rechtsanwalt Buch¬
mann in Wesel zum stellvertretenden Vorsitzenden
des Tumultichaden -Feststellungsausschusses in Wesel .

Düsseldorf , 11 . Juli . 1922 . I « 2234 .
Der Regierungspräsident .

780 . Dem Josef Jungbluth in Odenkirchen , Ver¬
einsstraße 17 , ist der vom Bezirks -Ausschusse Hier¬
selbst unter Nr . 6746 für das Jahr 1922 erteilte
Wandergewerbeschein abhanden gekommen . Der
Wandergewerbeschein wird für ungültig erklärt .

Düsseldorf . 7 . Juli 1922 .
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses , I . Abt .

'

781 . „Die Ueberfchrift zu Nr . 695 des Regierungs¬
amtsblattes 1922 (Seite 242 ) muß lauten ! IV . Nach¬
trag zum Regulativ des staatlichen Eewerbegerichts
für den Jndustriebezirk M .Eladbach vom 3V . August
1905 .

" I ? V 3223 .
Düsseldorf . 5 . Juli 1922 .

Der Regierungspräsident .
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782 . Zur Feststellung der Entschädigung für das zum Bau des 5 . /K . Gleises von Uerdingen nach
Crefeld -Linn zu enteignende , in der Gemeinde Uerdingen belegene , nachstehend bezeichnete Grundeigen¬
tum habe ich Termin auf den 2V. Juli 1922 , vormittags 11 Uhr , im Rathause zu Uerdingen an¬
beraumt .

Alle Beteiligten werden gemäß K 23 des Gesetzes über die Enteignung von Grundeigentum vom
11 . Juni 1874 (E . -S . S . 221 ) aufgefordert , ihre Reichte im Termin wahrzunehmen .

Beim Ausbleiben wird ohne ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung
oder Hinterlegung der Entschädigung verfügt werden .

§ m^ ^

KIT

Karastermäßge
Bezeichnung

des Grundstückes Eigentümer

Das Grund¬
stück ist ver¬
zeichnet im

Wirischafts -

Art
Größe

der zu enteignen¬
Kurten Par¬

zelle
(Name , Stand u . Wohnort ) Grundbuch und Lage

den Grundflächen
«Gemeinde ) - blatt von Land Blatt a. gm

7 . Urdingen 4 I582/220 iEbefr . Konditor Franz Knops ,
! Maria , geb . Schönwasser in

Urdin¬ XV 703 Äcker , jetzt 1 18
gen Bahnkörper

8. " 4 I581/220 ' Urdingen " 708 Äcker ,
jetzt Weg

Kurze Bruch

1 40

15 . 4 1504/239 ! VI 288 Acker , jetzt 49 77
R . Wedekind <K Co . , G .m . b .H . Bahnkörper

10. 4 1561/252 ! in Urdingen 288 dcsgl . — 14
Eselsweide' 19. 4 1070/04 II 62 Uuland — 24

so . 4 1071/64 ! Witwe Wilhelm Gobbers , 02 3 33
21 . 4 1072/04 > Frieda , geb . Maßen und .. 02 Acker , jetzt 2 58

1287/0 . 20
Miteigentümer in Crefeld Bahnkörper

22 . * 4 1 62 desgl .
Duugbenden

46

40. 4 1037/10 V 242 Acker / 1 10

41 .

42 .

- 4

4

1638/10

1639/10

Witwe Aeinhard Schulte , Ma¬
ria , geh . Helmich in Duis¬
burg und Miteigentümer

» 242

242 -

jetzt Weg
.Äcker , jetzt
Bahnkörper

Acker , j . Weg

14 05

05
43 . „ 4 . 1640/10 242 Acker 10 39

974/24 ! Ehefrau Lambcrt Gerbecks in
Zweite Dung

50. 1 „ III 128 Acker , jetzt 43 45

51 . 1 975/24 f Crefeld - Bockum
128

Bahnkörper
Acker 85

Betriebsleiter Math . Driesch
in Barmen und Miteigen¬
tümer

öockumerfeld
59 .

^ " 1 962/52 " I 6 Acker , jetzt
Bahnkörper

Bockumerfeld

03

Düsseldorf , 8 . Juli 1922 .
Der Enteignungskömmissar .

Dr . Bammel , Geh . Regierungsrat .

I . U . 1397 .

Bekanntmachungen anderer Behörden .
783 . Einladung

zur Hauptversammlung des Vereins „Bergische Heil¬
stätten für lungenkranke Kinder E . V .

" am Sams¬
tag , den 22 . Juli 1922 , nachmittags 3 Uhr , in der

. Heilstätte zu Aprath .

1.
2.

-22.
Tagesordnung :

Entlastung der Jahresrechnung für 1921 -
Jahresbericht .

3 . Besichtigung der Heilstätte .
4 . Verschiedenes .

Bergische Heilstätten für lungenkranke Kinder E . V .
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates .
I . A . : Kreisarzt , Med . -Rat Dr . Kriege .

Die Emruckungsgebuhren betragen für die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum 3,— °4l , bei Tabellensatz fürdie zwergespaltene Zeile oder deren Raum 4 .50 -lt . — Belegblätter und einzelne Stücke kosten 1,— -lt für jeden
angefangenen Bogen , mindestens aber 2 -lt für jedes Stück des Amtsblatts

Schriftleitung : Amtsblattstelle der Negierung . — Druck : Buchdruckcrei Otto Fritz , Düsseldorf , Oststr 13
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Amtsblatt
Regierung zu Düsseldorf .

Stück 29 AWeldors . Samstag den 22. Juli 1922
Beilagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr . 59und (wund 29 der Sonderbeilage zum Oeffentlich. Anzeiger.

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 26 . Juli 1922 ,
mittags 12 Uhr , der Amtsblattstelle zuzusenden.

Inhalt : Fortschreibungsgebührenordnung der Katasterverwaltung 265 , Azetylenschweißapparate 265 ,
266 , Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft 267 , Rhein schiffahrtsbeschränkungen 267 , 279 , 286 , 282 , Kol¬
lekte 268 , Wandergewerbescheine 268, 282 , Losevertrieb 268 , Tarife : für die Ruhrbrücke , Kupferdreh -
Heisingen 268, Kahlenbergbrllcke , Schloßbrücke und Raffelbergbrücke zu Mülheim -Ruhr 269 , 276, 271 ,
für die in den staatlichen und städtischen Häfen von Duisburg zu entrichtenden Verkehrsabgaben 272 ,
für die Fähre bei Werthausen 275 , Werft - und Hafenanlagen der Stadt Emmerich 279 , Eleve 279 , Pri¬
vatwerft der Firma Jndustrieterrains Düsseldorf-Reisholz 286 , Innungen 276, Landjägerbeamtenaus¬
schuß 276, Arzneitaxe 277, . Viehseuchenentschädigung 277, Apotheken 277 , 278 , Ausübung der Wasser¬
polizei 279 , Hafenbahnfrachten in den Duisburg -Ruhrorter Häfen 279, Verleihung von Wasserrechten pp.
286, Kraftloserklärung von Staatsschuldurkunden 281 , Führerschein für Kraftfahrzeuge 282 , Bauliche An¬
lage pp . von Theatern usw . 282 , Personalien 284 .

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
784. Im Einvernehmen mit dem Herrn Justiz -
minister wird nachstehende Fortschreibungsgebühren¬
ordnung erlassen .

Fortschreibungsgebührenordnung
der Katafterverwaltung .

Auf Grund der Bestimmungen in den §8 1 und 5
des Gesetzes vom 14 . Juni 1922 über die Erhöhung
der Katasterfortschreibungsgebühren wird nachste¬
hende Gebührenordnung erlassen :
1 .Für die katasteramtliche Fortschreibung derjenigen

Liegenschaften und Gebäude , in deren Eigentums -
verhältnis ein Wechsel eintritt , haben die Erwer -
ber eine Fortschreibungsgebühr zur Staatskasse zu
entrichten .

2 . Die Gebühr beträgt 6,7 vom Tausend des Wertes
der/Liegenschaften und Gebäude , mindestens 16,—
Mark , höchstens 566,— Mark . Die Gebühr,ist auf
volle Mark nach oben abzurunden .

3 . Als Wert gilt der zur Berechnung der Gebühr für
die Eintragung des Eigentümers im Grundbuchs
maßgebende Wert .

4 . Die Gebühr wird nach den näheren Anordnungen
des Herrn Justizministers zugleich mit den Kosten
der Eintragung des Eigentümers im Grundbuchs
berechnet , von den Eerichtskossen eingezogen und

! zu den Gerichtskosten vereinnahmt .
5 . Eine Fortschreibungsgebühr wird nach Z 2 des

Gesetzes nicht erhoben , 1 . wenn die Eintragung
des Eigentümers im Erundbuche gebührenfrei er¬
folgt und 2 . wenn die katasteramtliche Fortschrei¬
bung aus Anlaß der Veräußerung von solchen
Liegenschaften und Gebäuden , die im Erundbuche
nicht eingetragen sind , stattfindet .

6 . Bei Beschwerden gegen die Festsetzung der Fort¬
schreibungsgebühr finden die Bestimmungen des er¬

sten Abschnitts des ersten Teiles des Preußischen
Gerichtskostengesetzes sinngemäß Anwendung , so¬

weit sich nicht aus der Fortschreibungsgebühren -
orduung ein anderes ergibt .

7 . Die Gebührenordnung tritt am 8. Juli 1922 in
Kraft , und zwar für das gesamte preußische
Staatsgebiet mit Ausnahme der Insel Helgoland .
An diesem Tage tritt der Tarif der Katasterfort -
schreibungsgebühren vom 15 . Dezember 1898 außer
Kraft . Zu K . V . 2 . 1237 .
Berlin , 14 . Juni 1922 .

Der Finanzminister .
In Vertretung : gez . Weber .

78S . Bekanntmachung
betreffend Zulassung von Azetylenschweißapparten .

Auf Antrag der Technischen Aufsichtskommission
für die Untersuchungs - und Prüfstelle des Deutschen



Azetylenvereins wird der Azetylxnschweißappartz der
Firma HAme

'
u- HsäMHWeld/ -' MaschiirM » i -und

Appäratefabrik in Halte a . S . außer den unter den
Typennummern 3 43 und K 1 bereits zugelassenen
Größen IX , XI und XII auch in der Größe v nach
8 12 der Azetylenverordnung unter der Typennum -
mer .1 43 zum dauernden Betrieb in Arbeitsräumen
und nach 1 i ' a . a . O . unter der Typennummer K 1
zur vorübergehenden - Benutzung in Arbsitsräumen
unter den a . a . O . festgelegten Voraussetzungen und
Bedingungen widerruflich in Preußen zugelassen .
Der Erlaß vom 18 . Januar 1922 (H .-M . - Bl . S . 21 )
wird im übrigen auf die vorstehende Größe O mit 2
kg

' Karbidfiillung ausgedehnt . III 5747 .
Berlin , 13 . Juni 1922 .

Der Minister für Handel und Gewerbe .

786 . Bekanntmachung ,
betreffend Zulassung von Azetylenschweißapparaten .

Auf Antrag der Technischen Aufsichtskommission
für die Untersuchungs - und Prüfstelle des Deutschen
Azetylenoereins wird der Azetylenschweißapparat
„Automat " Bauart X . IV . der Firma Messer L Co .
G . m . b . H . in Frankfurt a . M . in den Größen O
und II nach § 12 der Azetylenverordnung unter der
Typennummer .1 19 zum dauernden Betrieb in Ar¬
beitsräumen und in den Größen 0 , II und IV nach
8 14 a . a . O . unter der Typennummer K5 zur vor¬
übergehenden Benutzung in Arbeitsräumen unter

den a . a . O . festgelegten Voraussetzungen und Be¬
dingungen bei gleichzeitiger Befreiung der Größen
II und IV von den Bestimmungen der Ziffer 11
Abs . 3 der Technischen Grundsätze für den Bau von
Azetylenanlagen widerruflich in Preußen zugelassen .

Die Fabrikschilder der Apparate müssen auf den
zu ihrer Befestigung dienenden Zinntropfen oder
Nwten den Stempel des Dampfkesselüberwachungs¬
vereins in Frankfurt a . M . erkennen lassen .

Für die Zulassung gelten die von der Technischen
Aufsichtskommission vorgeschlagenen , den Behörden
mitgeteilten Bedingungen .

Berlin , 15 . Mai 1922 . III 4771 .
Der Minister für Handel und Gewerbe .

I . A . l Gerbaulet .
787 . Bekanntmachung ,

betreffend Zulassung von Azetylenerzeugungs¬
apparaten .

Auf Antrag der Technischen Aufsichtskommission
für die Untersuchungs - und Prüfstelle des Deutschen
Azetylenvereins wird der Azetylenerzeugungs¬
apparat „Nova " der Firma Continental Licht - und
Apparatebaugesellschaft in Frankfurt a . M . in den
Größen Nr . 272 und 273 nach 8 12 der Azetylenver¬
ordnung unter der Typennummer 3 74 zum dauern¬
den Betrieb in Arbeitsräumen und in den Größen
Nr . 272 bis 273 nach 8 14 a . a . O . unter der Typen¬
nummer 69 zur vorübergehenden Benutzung in
Arbeitsräumen unter den a . a .

' O . festgelegten Vor¬
aussetzungen und Bedingungen bei gleichzeitiger Be¬

freiung der Größen 25Ä. bis 275 von deu .Bestimmi ! N-
gey "Ver Ziffer

'
llläAbsatz 3 der technischen Grundsätze

für den Bau von Azetylenanlagen widerruflich in
Preußen zugelassen .

Die Fabrikschilder der Apparate müssen auf den
zu ihrer Befestigung dienenden Zinntropfen oder
Nieten den Stempel des Dampfkesselüberwachungs¬
vereins in Frankfurt a . M . erkennen lassen .

Für die Zulassung gelten die von der Technischen
öu ssichtskommission vorgeschlagenen , den Behörden
mitgeteilten Bedingungen .

Berlin , 11 . April 1822 . III 3483 .
Der Minister für Handel und Gewerbe .

I . Au von Meyeren .
788 . Bekanntmachung ,
betreffend Zulassung von Azetylenschweißapparaten .

Auf Antrag der Technischen Aufsichtskommission
für die Untersuchungs - und Prüfstelle des Deutschen
Azetylenvereins wird der Azetylenschweißapparat
„Automat " Tyne V . 8 . (Verdrängungssystem ) der
Firma Messer Co . G . m . b . H . in Frankfurt a .
M . in den Größen a und b nach 8 12 der Azetylen¬
verordnung unter der Typennummer 3 73 zum
dauernden Betrieb in Arbeitsräumen und in den
Größen a , b und c nach 8 H a . a . O . unter der
Typennummer X59 zur vorübergehenden Benutzung
in Arbeitsräumen unter den a . a . O . festgelegten
Voraussetzungen und Bedingungen bei gleichzeitiger
Befreiung der Größen b und c von den Bestimmun¬
gen der Ziffer 11 Absatz 3 der Technischen Grundsätze
für den Bau ( von AZetylenanlagen widerruflich in
Preußen zugelassen .

Die Fabrikschilder der Apparate müssen auf den
zu ihrer Befestigung dienenden Zinntropfen oder
Nieten den Stempel des Dampfkesselüberwachungs -
vereins in Frankfurt a . M . erkennen lassen .

Für die Zulassung gelten die von der Technischen
Aufsichtskommission vorgeschlagenen , den Behörden
mitgeteilten Bedingungen .

Berlin , 3 . April 1922 . III 3258 .
Der Minister für Handel und Gewerbe .

I . A . : von Meyeren .
789 Bekanntmachung ,

betreffend Ausnahmebewilligung für Azetylen¬
erzeugungsapparate .

Auf Grund des 8 28 der Azetylenverordnung ge¬
nehmige ich nach Anhörung der Technischen Auf¬
sichtskommission für die Untersuchungs - und Prüf¬
stelle des Deutschen Azetylenvereins widerruflich ,
daß der Azetylenerzeugungsapparat (Original -
Dagag -Apparat ) der Deutschen Acetylen -Gleichgas -
Apparatebau -Gesellschaft m . b . H . in Hamburg in
den Größen ^ 1 mit 1 kg , L 2 mit 2 kg und U mit
9 .3 kg Karbidfüllung ausnahmsweise in Abwei¬
chung von den sonstigen Bestimmungen der Azety -
lcnverordnung und den Technischen Grund¬
sätzen für den Bau von Azetylenanlagen mit
einem Betriebsdrucke von 1,3 Atmosphären für
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die Zwecke des Kochens , der Beleuchtung
und » -des - ' -Lötens zur Benutzung in Arbeit .s .räu -
MeüAmd im Freien unter nachstehenden Bedingun¬
gen benutzt wird !
1 . Jeder Apparat ist , wie die nach HZ 12 bezw . 14
a , a . O . zugelassenen Apparate , von dem zuständi¬
gen Sachverständigen abzunehmen . Die Ueberein¬
stimmung mit dem vom Deutschen Azetylenverein
geprüften und begutachteten System ist durch amt¬
liche Etempelung der Kupfernieten oder Zinntro¬
pfen , mit denen das Fabrikschild am Entwickler zu
befestigen ist , nachzuweisen .

2 . Das Schild muh auher den Angaben nach H 4
a . a . O . auch die zulässige Karbidfiillung und den
zugelassenen Verwendungszweck des Apparates an¬
geben .

Für die Abnahme und Stempelung ist das Ham¬
burgische Eewerbeaufsichtsamt zuständig .

Berlin , 1 . Juni 1322 . III 5271 .
Der Minister für Handel und Gewerbe .

I . A . ! von Meyeren .
790 . Gemeinschaftliche Verfügung des Justiz¬
ministers und des Ministers des Innern vom 8.
Juni 1922 , betreffend den Widerruf der Bestellung
zu Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft .

Die durch nachstehend aufgeführten gemeinschaft¬
lichen Verfügungen ausgesprochenen Bestellungen zu
Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft werden hier¬
durch widerrufen .

1 . Gemeinschaftliche Verfügung vom 7 . Mai 1913
betreffend die Bestellung !
a ) der Offiziere der Handelsmarine , Oberleutnant

Becker , für die Bezirke der Staatsanwaltschaften
in Thorn , Vromberg , Eraudenz , Danzig und
Elbing ;

b) der Offiziere der Handelsmarine , Oberleutnant
Klocke und Schiffahrtsinspektor Berndt , für die
Bezirke der Staatsanwaltschaften in Cassel , Eöt -
tingen , Paderborn , Hannover , Bielefeld , Verden ,
Lüneburg , Osnabrück , Aurich . Münster , Dort¬
mund , Bochum , Essen und Duisburg !

c ) des Offiziers der Handelsmarine , Leutnant We¬
ber . für die Bezirke der Staatsanwaltschaften in
Königsberg i . Pr ., Bartenstein , Jnsterburg , Tilsit
und Memel ;

(abgedruckt im Amtsblatt der Negierungen in Ma¬
rienwerder Nr . 22 von 1319 , in Hildesheim Stück
23 von 1919 , in Hannover , Lüneburg , Osnabrück ,
Stade und Aurich , Stück 21 von 1919 , in Arnsberg
Stück 21 von 1919 , in Minden Stück 22 von 1919 ,
in Münster Stück 23 von 1919 , in Düsseldorf
Stück 23 von 1919 , in Königsberg Stück 22
von 1919 , in Eumbinnen Stück 21 von 1919 und der
früher preußischen Regierungen in Danzig Nr . 22 von
1919 und in Bromberg Nr . 31 von 1919 ) .

2 . Gemeinschaftliche Verfügung vom 31 . Mai 1919
betreffend die Besteung !
a) des Schiffskontrolleurs Osterberg für die Bezirke

der Staatsanwaltschaften in Ratibor , Oppeln ,
, Prspg , Breslau , MogKU , Tuben , Frankfurt a . O „
6 - Land ^ berg a . W .> Prpnzlän und Stettiti »-

'

b) des Echiffskontrolleurs Wende für die Bezirke der
Staat mnwalischaflen bei den Landgerichten I , II
und III in Berlin , sowie der Staatsanwaltschaf¬
ten in Cottbus , Frankfurt a . O . , Guben , Lands¬
berg a . W . , Potsdam , Prenzlau und Neuruppin ,

( abgedruckt im Amtsblatt der Negierungen in Frank¬
furt a . O ., Stück 33 , in Potsdam Stück 33 , in
Oppeln Stück 29, in Breslau Stück 33 , in Lieg -
nitz Nr . 33 , in Stettin Stück 33 , sämtlich vom
Jahre 1919 , und in den amtlichen Nachrichten des

Polizeipräsidiums in Berlin Nr . 133 von 1919 ) .
3 . Gemeinschaftliche Verfügung vom 17 . Juli 1919

betreffend Bestellung des Stromaufsichtsoffiziers
Renkell für die Bezirke der Staatsanwaltschaften in
Torgau , Magdeburg , Stendal , Neuruppin , Lüneburg ,
Altona und Stade ) ,
(abgedruckt im Amtsblatt der Regierung in Merse -
burg , Stück 37 , Potsdam Stück 37 , Lüneburg Stück
34 , Schleswig Stück 45 , Stade Stück 33 , Magdeburg
Stück 34 , sämtlich vom Jahre A919 ) .

4 . Gemeinschaftliche Verfügung vom 8 . Dezember
! 918 betreffend Bestellung !
a ) des Schiffahrtskontrolleurs Overbeck für die Be¬

zirke der Staatsanwaltschaften in Torgau , Mag¬
deburg , Stendal , Neuruppin , Lüneburg , Altona
und Stade ,

b) des Schiffskontrolleurs Krüger für die Bezirke der
Staatsanwaltschaften in Meseritz , Echneidemühl ,
Landsberg a . W . und Frankfurt a . O . ,

(abgedruckt im Amtsblatt der Regierung in Merse -
burg , Stück 4 , Magdeburg Stück 4 , Potsdam Stück 4,
Lüneburg Stück 4 , Schleswig Stück 6 , Stade Stück 4 ,
Schneidemühl Stück 29 , Frankfurt a . O . Stück 4,
sämtlich vom Jahre 1923 .

5 . Gemeinschaftliche Verfügung vom 14 . Oktober
1923 betreffend die Bestellung des Kapitänleutnants
a . D . Otto Lensch für die Bezirke der Staatsanwalt¬
schaften in Ratibor , Oppeln , Brieg , Breslau , Elogau ,
Guben . Frankfurt a . O . , Landsberg a . W . , Prenz¬
lau und Stettin ,
(abgedruckt im Amtsblatt der Regierung in Oppeln
Stück 22 , Breslau Stück 45 , Liegnitz Stück 44 , Frank¬
furt a . O . Stück 44 , Potsdam Stück 43 , Stettin Stück
45 , sämtlich vom Jahre 1923 ) .

Berlin , 8 . Juni 1922 .
Der Justizminister . I . A . ! gez . Fritze .

Der Minister des Innern . I . A . ! Unterschrift .
I . 3941 1 . U . II . D . 1336 M . d . I .

Bekanntmachungen der Provinzialbchördc .
791 . Bekanntmachung für die Rheinschiffahrt .

! Vom 1 . Juni 1922 ab sind an Stelle der jetzigen
Wahrschaugebllhren die folgenden Gebühren zu ent¬
richten !
1 . von jedem zu Berg fahrenden Fahrzeug mit eige -
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ner Triebkraft mit Ausnahme der zu 2 genannten und Gewinnplan genehmigt . Danach gelangen 180 000
Fahrzeuge sowie von jedem zu Berg fahrendenLose zu 10 Mark (8,3316 Mk . zuzüglich 1,6616 Mk .

20 -1t
21 -1t
20 -1t

20 -1t

20 -1t
20 -1t
20 -1t
20 -1t

Schleppzuge an die Wahrschau
« ) unterhalb Rüdesheim gegenüber der

Krausau bei km 26,6
b ) oberhalb Aßmannshausen bei km 29,1 ,

soweit dieser Posten bei unsichtigem
Wetter besetzt ist

c) am Vingerloch auf dem Mäuseturm
d ) an der Wirbellay
e ) bei Oberwesel unterhalb des Ochsen¬

turms
f ) dem Kammereck gegenüber auf dem

rechten Ufer
g ) am Betteck
h) der Loreley gegenüber
i ) oberhalb St . Eoar an der Bank

2 . von jedem zu Berg fahrenden Fahrzeug mit eige¬
ner Triebkraft , das gewerbsmäßig den Ortsvev
kehr zwischen Rüdesheim oder Vingen und Aß
mannshausen oder Schloß Rheinstein vermittelt
und von der Rheinstrombauverwaltung mit einer
entsprechenden Bescheinigung versehen ist, an die
Wahrschau auf dem Mäuseturm und bei km 26,6
zusammen 6 -lt .
Coblenz , 7 . Juli 1922 .

"
c . Nr . 5176 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
Chef der Rheinstrombauverwaltung .

In Vertretung : Gelinsky .
792 . Unter Bezugnahme auf meine Bekanntma¬
chung vom 3. 3 . ds . Js . (Amtsblatt Stück 19 Nr . 323 )
bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntnis , daß der
Fabrikmeister Hubert Eerads aus Merkstein mit der
Abhaltung der Sammlung zum Besten des Kirchen -
bauvereins Merkstein -Streifeld beauftragt ist .

Düsseldorf , 11 . Juli 1922 . I 0a 7834 .
Der Regierungspräsident .

7 93 . Dem Franz Tillmanns aus Rheydt ist der
vom Bezirks -Ausschusse Hierselbst unter Nr . 2932 für
das Jahr 1922 erteilte Wandergewerbeschein abhan¬
den gekommen . Der Wandergewerbeschein wird für
ungültig erklärt .

Düsseldorf , 23 . Juni 1922 .
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses , I . Abt .

794 . Vf . d . M . d . I . u . d . F . -M . vom 19 . 6 . 1922
m II 43 bczw . I L I 1917 betr . Verlegung des Zieh¬
ungstermines für die dem Rheinschiffahrtsverbande
Konstanz genehmigte Geldlotterie . Ziehungstag : 20 .
7 - 1922 . i va . 7648 .

Düsseldorf . 6 . Juli 1922 .
Der Regierungspräsident .

795 . Der Herr Minister für Volkswohlfahrt in
Berlin hat durch Erlaß vom 30 . v . Mts . IU II Nr . 42
I L > Nr . 1983 I? N unter Abänderung der in Nr . 16
des Ministerialblattes für die innere Verwaltung ab¬
gedruckten Bekanntmachung , betr . Genehmigung einer
Geldlotterie für den Jnvalidendank , Berlin , den vom
Jnvalidendank vorgelegten abgeänderten Lotterie -

Reichsstempelabgabe ) zur Ausgabe . Die Zahl der
Gewinne ist auf 6367 Stück verringert . Spielkapital

20 -11 (1800 000 Mk . ) . Reinertrag (500 000 Mk . ) . und Ge¬
winnbetrag (500 000 Mk . ) bleiben unverändert . Als
Ziehungstage gelten der 21 . und 22 . August 1922 .

Düsseldorf , 7 . Juli 1922 . I da . 7718 ^
Der Regierungspräsident .

96 . Dem Händler Gustav Bester zu Düsseldorf
ist der vom Bezirksausschusse Hierselbst unter Nr . 5800
für das Jahr 1922 erteilte , zum Handel mit Spiel -
und Kurzwaren , sowie Ansichtspostkarten berech¬
tigende Wandergewerbeschein abhanden gekommen .
Der Wandergewerbeschein wird für ungültig er¬
klärt .

Düsseldorf . 11 . Juli 1922 .
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses I . Abt .

797 . II . Nachtrag
zur Brückengeldordnung für die Ruhrbrücke

Kupferdreh -Heisingen vom 25 . 10. 1921 l L 2606 .
Es ist zu entrichten : -1t
I . von ieder Person einschl . dessen , was sie

trägt
(Kinder im Kinderwagen sind frei . Ver¬
gleiche III V . )

II . a ) Für Monatskarten der Arbeiter von
und zur Schicht

b) für sonstige unbeschränkt zu benutzende
Monatskarten

III . Von Fuhrwerken und Schlitten einschl .
der dazu gehörigen Personen :
1 . a ) von einspännigen Personenwagen

b ) von zweispännigen Personenwagen
2 . Von Lastfuhrwerken und zwar :

a ) von einspännigen (unbeladen )
b) von einspännigen (beladen )
c ) von zweispännigen (unbeladen )

d ) von zweispännigen (beladen )
3 . Von leichteren Geschäftswagen :

a ) einspännig beladen und unbeladen
b ) zweispännia beladen und unbeladen

4 . Von unbespannten Fuhrwerken :
a ) unbeladen
b ) beladen

5 . Für jeden Handwagen , Handkarren ,
Handschlitten , Fahrrad usw . . beladen
oder unbeladen

IV . Von unbespannten Tieren :
1 . für 1 Pferd , Maultier oder Maulesel

ohne Führer
2 . für 1 Stück Rindvieh oder Esel ohne

Führer
3 . für 1 Fohlen , Kalb , Schwein , Schaf ,

Ziege , Hund oder anderes Stück kleines
Vieh ohne Führer

4 . für Federvieh ; e 10 Stück und darunter
ohne Führer 0,30

0,50

10,00

15,00

4,00
8,00

3,00
5 .00
5,00

10,00

3,00
6,00

1,00
2,00

0,30

2,00

1,00

0,30
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Federvieh auf Fuhrwerken , Handkarren
oder Tragkörben ist frei .

V . Von Personenkraftwagen 8,00
VI . Von Lastkraftwagen 15,00

VII . Von Motorrädern 2,00
Vorstehender Nachtrag tritt an die Stelle des

Nachtrages vom 21 . 2 . 22 I U 401 und erhält mit
dem Tage der Verkündigung durch das Regierungs¬
amtsblatt Rechtskraft . I U 2070 .

Düsseldorf , 7 . Juli 1922 .
Der Regierungspräsident .

798 . Tarif
für die Kahlenbergbrücke zu Mülheim a . d . Ruhr .

8 1 -
An Brückengeld ist für die einmalige Benutzung

der Brücke zu entrichten '
. -4t

I . Von Personen ! 0,10
Bei Benutzung von Fuhrwerken u . Kraft¬
fahrzeugen durch mehr als 6 Personen ein¬
schließlich des Führers ist neben den Sätzen
für das Fahrzeug für die 7 . und jede
weitere Person das Brückengeld zu entrich¬
ten . Ferner ist das Brückengeld für die
Personen auch neben der Abgabe für un¬
angespannte , nicht auf Wagen befindliche
Tiere zu entrichten .

II . Von Fuhrwerken !
1 . Perionenfuhrwerke und -Schlitten für

jedes Zugtier
2 . Lastfuhrwerke und -Schlitten !

a ) unbeladen für jedes Zugtier
b ) beladen , d . h . Fuhrwerke , auf denen

sich außer dem Zubehör Gegenstände
tauch lebende Tiere ) befinden , für
jedes Zugtier

III . Von Kraftfahrzeugen !
1 . Für einen vierrädrigen Personenwagen
2 . Für einen vierrädrigen unbeladenen

Lastwagen
3 . Für einen vierrädrigen beladenen Last »

wagen mit Gummibereifung
Für Wagen bis zu 3V Ztr . Nutzlast be¬
trägt das Brückengeld die Hälfte des
Satzes zu 3.

4 . Für ein dreirädriges Personen - oder
Lastfahrzeug 0,50

5 . Für einen beladenen oder unbeladenen
Anhängewagen eines zwei - oder drei¬
rädrigen Personen - oder Lastfahrzeuges —

0 . Für einen beladenen Anhängewagen
eines Lastwagens —

7 . Für einen unbeladenen Anhängewagen
eines Lastwagens —

8 . Für eine Dampfwalze oder Lokomobile :
a ) bis zu 10 000 kg —
b) über 10 000 kg —

IV . Für unangespannte , nicht auf Wagen be¬
findliche Tiere !

Für jedes Pferd , Maultier , jeden Maul¬
esel , Esel , jedes Stück Rindvieh

§ 2.

»,50

0,50

0,50

1 .—

3 -

Es werden Hundertkarten ausgegeben . Die Hun¬
dertkarten gelten für die drei Ruhrbrücken der Stadt
Mülheim a . d . Ruhr . Für die Hundertkarte ist zu
entrichten !

1 . Für ein einspänniges Personenfuhrwerk 45,—
2 . Für ein zweispänniges Personenfuhrwerk 90,—
3 . Für einen vierrädrigen Personenkraft¬

wagen 150,—
4 . Für einen Lastkraftwagen —

Für Wagen bis zu 30 Zentner Nutzlast
beträgt der Preis die Hälfte des Satzes
zu 4 . —

5 . Für einen Anhängewagen eines Last¬
kraftwagens —

6. Für ein einspänniges Lastfuhrwerk 125,—
7 . Für ein zweispänniges Lastfuhrwerk 250,—
8 . Für ein dreirädriges Personen - oder

Lastkraftfahrzeug 45,—
Die Sätze bei Nr . 4 , 5 , 6 und 7 gelten
für 100 Hin - und 100 Rückfahrten
eines beladenen oder unbeladenen Fuhr¬
werks .

8 3 . -
Es werden Monatskarten ausgegeben . Die Mo¬

natskarten haben nur Gültigkeit für den Kalender¬
monat , das Fahrzeug und die Person , für die sie ge¬
löst sind, ' sie gelten für alle drei Ruhrbrücken . Für

Monatskarten ist zu entrichten :
I . Von Personen : 2,—
II . Für Kraftfahrzeuge !

1 . Für einen vierrädrigen Personenkraft¬
wagen 40,—

2 . Für einen beladenen oder unbeladenen
vierrädrigen Lastkraftwagen —
Für Wagen bis zu 30 Zentner Nutzlast
beträgt der Preis die Hälfte des Satzes
zu 2.

3 . Für einen beladenen oder unbeladenen
Anhängewagen eines Lastkraftwagens —

4 . Für ein dreirädriges Personen - oder ein
dreirädriges beladenes oder unbeladenes
Lastkraftfahrzeug 30,—
Zu 1 bis 4 mit der Maßgabe , daß für
jedes zweite und weitere Fahrzeug des¬

selben Besitzers Nebenkarten zu einem
2ll Prozent ermäßigten Preise aus¬
gegeben werden .

8 4 .
Von der Entrichtung des Brückengeldes sind befreit :

1 . Berittene Militärpersonen , Fuhrwerke oder Tiere ,die der Armee oder den Truppen auf dem Marsche
angehören .

2 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerk und Tiere
bei Dienstreisen , wenn sie sich gehörig ausweisen ,
von Steuer - und Polizeibeamten in Uniform auch
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ohne besonderen Ausweis , ij, . .
Z . Beförderungen , die für ' unmittelbare Rechnung

der Gemeinde , des Staates oder des Reiches ge¬
schehen, auf Vorzeigung von Freipässen , von Vor¬
spannfuhren auf Hin - und Rückreise , wenn sie sich
als solche durch die Bescheinigung der Ortsbehörde ,
ingleichen von Lieferuggsfuhren , ebenfalls auf der
Hin - und Rückreise , wenn sie sich als solche durch
den F :

' rbefehl ausweisen .
4 . Die ordentlichen Posten nebst Beiwagen , die auf

Kosten des Staates beförderten Eilboten des Hee¬
res , die von Postbeförderungen ledig zurückkommen¬
den Postfuhrwerke und Postpferde , ingleichen Per¬
sonenfuhrwerke , welche durch Privatunternehmer
eingerichtet und als Ersatz für ordentliche Posten
ausschließlich zur Beförderung von Reisenden und
deren Gepäck und von Postsendungen benutzt
werden .

5 . Hilssfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen Not¬
ständen .

6 . Die zu einem Leichenzuge gehörigen Fuhrwerke .
7 . Die Fuhrwerke und Kraftwagen der auf der Rück¬

fahrt vom städtischen «Schlacht - und Viehhofe befind¬
lichen Metzger und Viehhändler , sofern der Beglei¬
ter im Besiche einer im Schlachthof ausgestellten ,
dem Brückengelderheber abzugebenden Ausweis¬
karte über die stattgehabte Benutzung des Schlacht¬
hofes ist.

§ 5.
Der Tarif tritt mit dem Tage der Veröffentlichung

durch das Regierungsamtsblatt in Kraft .
Mülheim a. d . Ruhr . 22 . Mai 1922 .

Der Oberbürgermeister . I . V . : Unterschrift .

Genehmigt . I H 2952 .
Düsseldorf , 6 . Zuli 1922 .

Der Regierungspräsident .
I . V . : Bammel .

799 . Tarif
für die Schloßbrücke zu Mülheim a . d . Ruhr .

§ 1 .
An Brückengeld ist für die einmalige Benutzung

der Brücke zu entrichten :
I . Von Personen : —

Bei Benutzung von Fuhrwerken u . Kräft¬
fahrzeugen durch mehr als 6 Personen ein¬
schließlich des Führers ist neben den Sätzen
für das Fahrzeug für die 7 . und jede
weitere Person das Brückengeld zu entrich¬
ten . Ferner ist das Brückengeld für die
Personen auch neben der Abgabe für un¬
angespannte , nicht auf Wagen befindliche
Tiere zu entrichten .

II . Von Fuhrwerken :
1 . Personenfuhrwerke und - Schlitten für

jedes Zugtier 9,59
2 . Lastfuhrwerke und - Schlitten :

a ) unbeladen für jedes Zugtier 9,59

b) beladen , d , ch . Fyhrpzerke , auf denen
sich außet ' dein Z'uöifhor Gegenstands
jauch lebende Tiere ) befinden , füt

'

jedes Zugtier
lll . Von Kraftfahrzeugen :

1 . Für einen vierrädrigen Personenwagen
2 . Für einen vierräorigen unbeladenen

Lastwagen
3 . Für einen vierrädrigen beladenen Last¬

wagen mit Gummibereifung
Für Wagen bis zu 39 Ztr . Nutzlast be¬
trägt das Brückengeld die Hälfte des
Satzes zu 3.

4 . Für ein dreirädriges Personen - oder

1 -

3 —

3 -

k -

9,59

9,59

4 -

1 -

19 .—
29 .-

9,59

Lastfahrzeug
5 . Für einen beladenen oder unbeladenen

Anhänaewagen eines zwei - oder drei¬
rädrigen Personen - oder Lastfahrzeuges

6 . Für einen beladenen Anhängewagen
eines Lastwagens

7 . Für einen unbeladenen Anhängewagen
eines Lastwagens

8 . Für eine Dampfwalze oder Lokomobile :
a ) bis - u 19 999 kg
b ) über 19 999 kg

IV . Für unangespannte , nicht auf Wagen be¬
findliche Tiere :
Für jedes Pferd , Maultier , jeden Maul¬
esel, Esel , jedes Stück Rindvieh

§ 2 .
Es werden Hundertkarten ausgegeben . Die Hun¬

dertkarten gelten für die drei Ruhrbrücken der Stadt
Mülheim . Für die , Hundertkarte ist zu entrichten :

1 . Für ein einspänniges Personenfuhrwerk 45,—
2 . Für ein zweispänniges Personenfuhrwerk 99,—
Z . Für einen vierrädrigen Personenkraft¬

wagen 159,—
4 . Für einen Lastkraftwagen , 999, —

Für Wagen bis zu 39 Zentner Nutzlast
Sdträgt der Preis die Hälfte des Satzes
zu 4.

5 . Für einen Anhängewagen eines Last¬
kraftwagens 599, —

6 . Für ein einspänniges Lastfuhrwerk 125,—
7 . Für ein zweispänniges Lastfuhrwerk 259, —
8 . Für ein dreirädriges Personen - oder

Lastkraftfahrzeug 45,—
Die Sätze bei Nr . 4 , 5 , 6 und 7 gelten
für 199 Hin - und 199 Rückfahrten
eines beladenen oder unbeladenen Fuhr¬
werks .

s 3.
Es werden Monatskarten ausgegeben . Die Mo¬

natskarten haben nur Gültigkeit für den Kalender¬
monat , das Fahrzeug und die Person , für die sie ge¬
löst sind, ' sie gelten für alle drei Ruhrbrücken . Für

Monatskarten ist zu entrichten :
I . Von Personen : * —
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II . Für ^Kraftfahrzeuge :
1 . Fstr einen vierrädrigen Perfonenkraft -

rvägen 4V,—
2 . Für einen beladenen oder unbeladenen

vierrädrigen Lastkraftwagen 200,—
Für Wagen bis zu 30 Zentner Nutzlast
beträgt der Preis die Hälfte des Satzes
ZU 2 .

3 . Für einen beladenen oder unbeladenen
Anhängewagen eines Lastkraftwagens 60,—

4 . Für ein dreirädriges Personen - oder ein
dreirädriges beladenes oder unbeladenes
Lastkraftfahrzeug 30,—
Zu 1 bis 4 mit der Maßgabe , daß für
jedes zweite und weitere Fahrzeug des¬
selben Besitzers Nebenkarten zu einem
20 Prozent ermäßigten Preise aus¬
gegeben werden .

8 4 .
Von der Entrichtung des Brückengeldes sind befreit :

1 Berittene Militärpersonen , Fuhrwerke oder Tiere ,
die der Armee oder den Truppen auf dem Marsche
angehören .

2 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerk und Tiere
bei Dienstreisen, , wenn sie sich gehörig ausweisen ,
von Steuer - oder Polizeibeamten in Uniform auch
ohne besonderen Ausweis .

3 . Beförderungen , die für unmittelbare Rechnung
der Gemeinde , des Staates oder des Reiches ge¬
schehen , auf Vorzeigung von Freipässen , von Vor¬
spannfuhren auf Hin - und Rückreise , wenn sie sich
als solche durch die Bescheinigung der Ortsbehörde ,
ingleichen von Lieferungsfuhren , ebenfalls auf der
Hin - und Rückreise , wenn sie sich als solche durch
den Fahrbefehl ausweisen .

4 . Die ordentlichen Posten nebst Beiwagen , die auf
Kosten des Staates beförderten Eilboten des Hee¬
res , die von Postbeförderungen ledig zurückkommen¬
den Postsuhrwerke und Postpferde , ingleichen Per¬
sonenfuhrwerke , welche durch Privatunternehmer
eingerichtet und als Ersatz für ordentliche Posten
ausschließlich zur Beförderung von Reisenden und
deren Gepäck und von Postsendungen benutzt
werden .

5 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen Not¬
ständen .

6 . Die zu einem Leichenzuge gehörigen Fuhrwerke .
7 . Die Fuhrwerke und Kraftwagen der aus der Rück¬

fahrt vom städtischen Schlacht - und Viehhofe befind¬
lichen Metzger und Viehhändler , sofern der Beglei¬
ter im Besitze einer im - Schlachthof ausgestellten ,
dem Brllckengelderheber abzugebenden Ausweis¬
karte über die stattgehabte Benutzung des Schlacht -
Hofes ist.

8 6.
Der Tarif tritt mit dem Tage der Veröffentlichung

durch das Regierungsamtsblatt in Kraft .
Mülheim a. d. Ruhr , 22 . Mai 1922 .

Der Oberbürgermeister . Z . V . : Unterschrift .

Genehmigt .
^ Düsseldorf . 6 . Just 1922Z

Der Regierungspräsident :

I . U 2052 .

I . V . : Bammel .
800 . Tarif

für die Raffelbergbrücke zu Mülheim a . d . Ruhr .
8 1 -

Als Brückengeld ist für die einmalige Benutzung
der Brücke zu entrichten : -N

I . Von Personen : . 0,10
Bei Benutzung von Fuhrwerken u . Kraft¬
fahrzeugen durch mehr als 6 Personen ein¬
schließlich des Führers ist neben den Sätzen
für das Fahrzeug für die 7 . und jede
weitere Person das Brückengeld zu entrich¬
ten .. Ferner ist das Brückengeld für die
Personen auch neben der Abgabe für un¬
angespannte , nicht auf Wagen befindliche
Tiere zu entrichten .

II . Von Fuhrwerken :
1 . Personenfuhrwerke und -Schlitten für

jedes Zugtier 0,50
2 . Lagsuhrwerke und - Schlitten :

a ) unbeladen für jedes Zugtier 0,50
b ) beladen , d . h . Fuhrwerke , auf denen

sich außer dem Zubehör Gegenstände
(auch lebende Tiere ) befinden , für
jedes Zugtier 1,—

III . Von Kraftfahrzeugen :
1 . Für einen vierrädrigen Personenwagen 3,—
2 . Für einen vierrädrigen unbeladenen

Lastwagen 3,—
3 . Für einen vierrädrigen beladenen Last¬

wagen mit Gummibereifung 6,—
Für Wagen bis zu 30 Ztr . Nutzlast be¬
trägt das Brückengeld die Hälfte des
Satzes zu 3.

4 . Für ein dreirädriges Personen - oder
Lastfahrzeug 0,50

5 . Für einen beladenen oder unbeladenen
Anhängewagen eines zwei - oder drei¬
rädrigen Personen - oder Lastfahrzeuges 0,50

6 . Für einen beladenen Anhängewagen
eines Lastwagens 4,—

7 . Für einen unbeladenen Anhängcwagen
eines Lastwagens - 1,—

8 . Für eine Dampfwalze oder Lokomobile :
a ) bis zu 10 000 kg 10,—

ilV . Für unangespannte , nicht auf Wagen be¬
findliche Tiere :
Für jedes Pferd , Maultier , jeden Maul¬
esel , Esel , jedes Stück Rindvieh 0,50

§ 2.
Es werden Hundertkarten ausgegeben . Die Hun¬

dertkarten gelten für die drei Ruhrbrücken der Stadt
Mülheim . Für die Hundertkarte ist zu entrichten :

1 . Für ein einspänniges Personenfuhrwerk 45,—
2 . Für ein zweispänniges Personenfuhrwerk 30,—
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Z . Für einen vierrädrigen Personenkraft¬

wagen 150,—
4 . Für einen Lastkraftwagen 900,—

Für Wagen bis zu 30 Zentner Nutzlast
beträgt der Preis die Hälfte des Satzes
zu 4 .

V . Für einen Anhängewagen eines Last¬
kraftwagens 500, —

0 . Für ein einspänniges Lastfuhrwerk 125,—
7 . Für ein zweispänniges Lastfuhrwerk 250,—
8 . Für ein dreirädriges Personen - oder

Lastkraftfahrzeug 45,—
Die Sätze bei Nr . 4 , 5 , 6 und 7 gelten
für 100 Hin - und 100 Rückfahrten
eines beladenen oder unbeladenen Fuhr¬
werks .

§ 3.
Es werden Monatskarten ausgegeben . Die Mo¬

natskarten haben nur Gültigkeit für den Kalender¬
monat , das Fahrzeug und die Person , für die sie ge¬
löst sind ; sie gelten für alle drei Ruhrbrücken . Für

Monatskarten ist zu entrichten !
I . Von Personen ! 2,—

H . Für Kraftfahrzeuge !
1 . Für einen vierrädrigen Personenkraft¬

wagen 40,—
2 . Für einen beladenen oder unbeladenen ^

vierrädrigen Lastkraftwagen 200,—
Für Wagen bis zu 30 Zentner Nutzlast
beträgt der Preis die Hälfte des Satzes
zu 2.

3 . Für einen beladenen oder unbeladenen
Anhängewagen eines Lastkraftwagens 60,—

4 . Für ein dreirädriges Personen - oder ein
dreirädriges beladenes oder unbeladenes
Lastkraftfahrzeug 30,—
Zu 1 bis 4 mit der Maßgabe , daß für
jedes zweite und weitere Fahrzeug des¬
selben Besitzers Nebenkarten zu einem
20 Prozent ermäßigten Preise aus¬
gegeben werden .

5 4 .
Von der Entrichtung des Brückengeldes sind bckfreit !

I . Berittene Militärpersonen , Fuhrwerke oder Tiere ,
die der Armee oder den Truppen auf dem Marsche
angehören .

2 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerk und Tiere
bei Dienstreisen , wenn sie sich gehörig ausweisen ,
von Steuer - und Polizeibeamten in Uniform auch
ohne besonderen Ausweis .

3 . Beförderungen , die für unmittelbare Rechnung
der Gemeinde , des Staates oder des Reiches ge¬
schehen , auf Vorzeigung von Freipässen , von Vor¬
spannfuhren auf Hin - und Rückreise , wenn sie sich
als solche durch die Bescheinigung der Ortsbehörde ,
ingleichen von Lieferungssuhren , ebenfalls auf der
Hin - und Rückreise , wenn sie sich als solche durch
den Fahrbefehl ausweisen .

4 . Die ordentlichen Posten nebst Beiwagen , die auf
Kosten des Staates beförderten Eilboten des Hee¬
res , die von Postbeförderungen ledig zurückkommen¬
den Postfuhrwerke und Postpferde , ingleichen Post -
fuhrwerke , welche durch Privatunternehmer
eingerichtet und als Ersatz für ordentliche Posten
ausschließlich zur Beförderung von Reisenden und
deren Gepäck und von Postsendungen

'
benutzt

werden .
5 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen Not¬

ständen .
6 . Die zu einem Leichenzuge gehörigen Fuhrwerke .
7 . Die Fuhrwerke und Kraftwagen der auf der Rück¬

fahrt vom städtischen Schlacht - und Viehhofe befind¬
lichen Metzger und Viehhändler , sofern der Beglei¬
ter im Besitze einer im Schlachthof ausgestellten ,
dem Brllckengelderheber abzugebenden Ausweis¬
karte über die stattgehabte Benutzung des Schlacht¬
hofes ist .

§ 5 .
Der Tarif tritt mit dem Tage der Veröffentlichung

durch das Regierungsamtsblatt in Kraft .
Mülheim a . d . Ruhr , 22 . Mai 1922 .

'
Der Oberbürgermeister . Z . V . ! Unterschrift .

Genehmigt . I U 2052 .
Düsseldorf . 5 . Juli 1922 .

Der Regierungspräsident .
I . V . ! Bammel .

801 . Tarif
für die in den staatlichen und städtischen Häfen des
Gemeindebezirks Duisburg zu entrichtenden Ver¬

kehrsabgaben .
Es ist zu zahlen !

I . an Hafengeld
beim jedesmaligen Einlaufen in einen der Häfen
für je 12 Wochen ununterbrochenen Aufenthaltes
1 . von Schiffen , die ausschließlich oder vorwiegend

zur Beförderung von Gütern dienen , für jede
Tonne Tragfähigkeit 130 ^

2 . von Schiffen , die ausschließlich oder vor¬
wiegend zur Beförderung von Personen
dienen , und von Schleppdampfern , für
jede Tonne Tragfähigkeit 260 ^

3 . von Führen , Baggern und sonstigen , nicht
auf Tragfähigkeit vermessenen Schwimm¬
körpern für jedes qm Fläche 260

4 . von Floßholz für jede Tonne 260 L
Ausnahmen .

1 . Fahrzeuge , die an einem Tage mehr als einmal
in denselben Hafen einlaufen , haben das Hafen¬
geld für jeden Tag nur einmal zu entrichten .

2 . Eüterdampfer und Schiffe mit Teilladungen , die
nicht länger als 72 Stunden in einem der Häfen
verweilen , haben !
a ) sofern sie nicht mehr als ein Viertel ihrer

Tragfähigkeit an Gütern löschen und laden ,
nur ein Viertel der Abgaben unter I , 1 ,
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b ) sofern sie darüber hinaus , aber nicht mehr als
die Hälfte ihrer Tragfähigkeit an Gütern lö¬
schen und laden , nur die Hälfte der Abgaben
unter I , 1 zu entrichten .

3 . Güterdampfer , die ausschließlich zur Einnahme
von Bunkerkohlen einen - der Häfen anlaufen und
dort nicht länger als 48 Stunden verweilen , zah¬
len an Hafengeld den festen Satz von IM -4t .

Anmerkung zu I .
Bei Feststellung des Floßholzgewichtes wird ein

cbm hartes Holz zu 0,75 tz ein cbm weiches Holz
zu 0,55 t und ein Festmeter zu IlÄ cbm oder 5 qm
Wasserfläche — bei einfacher Lage der Stämme —

gerechnet .
II . an Schutzgeld

bei Eintritt von Hochwasser oder Eisgang von den
in den Häfen befindlichen oder diese aufsuchenden
Schiffen und sonstigen Schwimmkörpern das Dop¬
pelte der Sätze unter I .

Anmerkung zu II .
a ) Schutzgeld für Benutzung der Häfen gegen Eis¬

oder Hochwassergefahr wird von Fahrzeugen ,
Schwimmkörpern und Flößen innerhalb eines
Hebungsjahres , das sich vom 1 . Oktober des einen
bis zum 30 . September des folgenden Jahres er¬
streckt, nur einmal erhoben '

b) Fahrzeuge und Schwimmkörper , die schön in
einem anderen preußischen Hafen des Rhein¬
stromgebietes mit gleichartigem oder höherem
Schutzgeldtarif Schutzgeld in demselben Hebungs -
jahre bezahlt haben , bleiben für dieses Jahr im
Falle der Benutzung der Häfen schutzgeldfrei . Ist
aber . das in dem früher benutzten Hafen erlegte
Schutzgeld niedriger als das unter II festgesetzte ,
so wird der Unterschied nacherhoben '

c ) Fahrzeuge und Schwimmkörper , die nach dem 2 .
S "ptember in einem der Häfen oder in einem
anderen preußischen Hafen des Nheinstromgebiets
mit gleichartigem Schutzgeldtarif schutzgeldpflich -
tig geworden sind , können 4 Wochen lang Hafen¬
schutz ohne wiederholte Entrichtung von Schutz¬
geld in Anspruch nehmen , auch wenn ein Teil die¬
ses Zeitraumes schon in das mit dem 1 . Oktober
beginnende neue Hebungsjahr fällt ! .

d) Anfang und Ende der Schutzzeit (derjenigen
Zeiträume , in denen die Verpflichtung zur Zah¬
lung von Schutzgeld besteht ) wird durch die Ha¬
fenverwaltung öffentlich bekannt gemacht !

e) das von den schutzgenießenden Schiffen und
Schwimmkörpern einschl . des Floßholzes nach Ab¬
schnitt I zu zahlende einmalige Hafengeld wird
auf das Schutzgeld angerechnet !

f ) sim Hochfelder Nord - und Südhafen wird kein
Schutzgeld erhoben .

III . an Werftgeld (Ufergeld )
von allen im Bereiche der vier - Häfen ein - oder aus¬
geladenen Gütern einschließlich des Floßholzes
4 . an fiskalischen und städtischen verpachteten sowie

an Privatplätzen
a ) von Abfallsäure (minderprozentige

Schwefelsäure ) , Bittersalz , Braun -,
stein , Calcium - Carbid zur Dünger¬
fabrikation , Chilisalpeter , Dach¬
ziegeln , Dünger , Düngemitteln
einschl . der Kalisalze , Erden , euro¬
päischen aller Art einschl . der Farb¬
erden , Erzen , Glaubersalz , Graphit ,
Kalk , auch phosphorsaurem und ge¬
branntem , Kies , Kupferstein , Lehm ,
Maurersteinen , Mergel , Pflaster¬
steinen aller Art , Röhren aus Ton
und Zement , Salz , Sand , Schlacken ,
Schwefelkies , Steinen als Bruch -,
Bau - , Werk - , Polier - , Schleif - und
Wetzsteinen einschl . Kleinschlag ,
Superphosphat , Thomasmehl und
Ton sowie Braunkohlen für jede
Tonne

b) von Brennholz , Braunkohlenkoks ,
Braunkohlenbriketts , Eisen - und
Stahlbruch , Floßholz , Gruben¬
holz , Holzkohlen , Luppen von
Schweißstäben , Kleie , Reiskleie , Rei¬
sig , Salpetersäure , Schwefelsäure ,
roher , Spänen , Steinkohlen , Stein¬
kohlenkoks , Steinkohlenbriketts , Torf ,
Torfkohlen , Torfstreu , Zelluloseholz ,
(Rundholz zur Herstellung von Holz¬
masse ) , Zement , Zementsteinen ,
-Platten und -Fliesen , für jede
Tonne

c ) von Asphalt , Buchweizen , Gerste ,
Hafer , Heu , Hirse , Hülsenfrüchten ,
Kartoffeln , Knochen , Leinsamen ,
Mais (Kukuruz ) , Oelsamen , Reis ,
Roggen , Roheisen , Spelz , Stroh u .
Weizen für jede Tonne

d ) von Blei u . Blöcken , Bleiwaren , Eisen
und Stahl in Stäben , auch geformt ,
Eisen - und Stahldraht , Eisenbahn¬
schienen , Eisenbahnschwellen , eiser¬
nen und hölzernen , Eisen - und
Stahlwaren , eisernen Achsen und
Bandagen , eisernen Blechen und
Platten , eisernen Röhren und Säu¬
len, . Lumpen , Metallen , unedlen ,
Rohzucker , Schienenbefestizungsge -

genständen , Zink - und Zinkbrocken
für jede Tonne

e) von Harz , Hölzern aller Art , bearbeitet
und unbearbeitet , mit Ausnahme der
unter b und d genannten , Küchen¬
gewächsen , Malz , Miillereierzeug -
nissen , Pech , Pflanzen , Neismehl ,
Roggenmehl , Salzsäure , Sämereien ,
Soda , calzinierter und kaustischer ,
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Teer , Telegraphenstangen , Umschlie¬
ßungen (Fässer , Kisten , Säcken ) und
Weizenmehl für jede Tonne 450 L

f ) von allen anderen Eutern für jede
Tonne ^ 580 L

g ) von allen Gütern , die zu Wasser an¬
gekommen sind und für welche das
volle Werftgeld bezahlt ist , wird
nur die Hälfte der Sätze unter III
1a —f erhoben , falls sie unverändert
wieder zu Waster verladen werden .

2 . an fiskalischen und städtischen nicht verpachteten
Plätzen ! die Sätze unter 1a—f erhöhen sich für die
Tonne um 260 L ! im Falle 1 g um die Hälfte
dieser erhöhten Sätze !

3 . von Gütern , die von Schiff zu Schiff umgeschlagen
werden , ohne das Ufer zu berühren , die Hälfte der
Sätze unter 1a— f .

IV . an Lagergeld
von allen Gütern , die über die gebührenfreie Frist
von 48 Stunden auf fiskalischen oder städtischen nicht
verpachteten Plätzen lagern , für jede folgende Woche
und jedes qin belegter Fläche 200 L .

Zusätzliche Bestimmungen zu I—IV .
1 . Angefangene Erhebungseinheiten werden für voll

gerechnet .
2 . Die zu zahlenden Gebühren werden bei jeder Zah¬

lung auf volle Mark nach oben abgerundet ! in den
Füllen zu I und II werden als Mindestabgaben
100 -4t ( für das Hafenbugsierboot 65 -4t ) erhoben .

3 . Die unter I und II für die Dampfschiffe getroffe¬
nen Bestimmungen gelten auch für solche Fahr¬
zeuge , die durch Naphtha , Benzin , Petroleum ,
Elektrizität oder eine andere mechanische Trieb¬
kraft bewegt werden .

4 . Der Flachenraum in bey Fällen unter I 3 und II
wird durch Vervielfältigung der größten Länge
mit der größten Breite der Schiffe und sonstigen
Scknvimmkörper einguueßlich des Floßholzes —
bei Raddampfern unter Hinzurechnung eines Rad¬
kastens zur größten Schiffsbreite — ermittelt .

5 . Tag und Stunde des Einlaufens werden bei Be¬
rechnung der 12wöchigen und 72stündigen Frist im

Sinne des Abschnittes 1 nicht mitgezählt .
6 . Für den durchgehenden Verkehr zwischen dem Rhein

und der Schleuse I des Rhein -Weser - Kanals ist,wie nachträglich bemerkt wird , die durch den je¬
weiligen Tarif für die Schiffahrtsabgaben auf dem
Rhein -Weser -Kanal und dem Lippe -Kanal von
Datteln ' bis Hamm festgesetzte Abgabe zu zahlen .

V . an Kippgeld
von den im Betriebe der Hafenverwaltung gekipp¬
ten Kohlen , Briketts , Koks und Koksasche für jedeTonne
1 . von flott zu kippenden Kohlen und Bri¬

ketts , sowie von Koksasche (Kippzeit bis
zu 7 Minuten ) 16 -4t

2 . von flott zu kippendem Koks (Kippzeit

21 -N

26 -4t
40 -4t
56 -4t

690 -4t
930 -4t

420 -4t

540 -4t

135 -4t

bis zu 7 Minuten )
3 . von schwer zu kippenden Kohlen , Bri¬

ketts , Koks und Koksasche (Kippzeit bis
zu 15 Minuten )

4 . wie vor (Kippzeit bis zu 30 Minuten )
5 . wie vor (Kippzeit über 30 Minuten )

Für Sendungen unter 100 Tonnen wer¬
den jedoch ohne Ausnahme die Sätze der
nächsthöheren Staffel erhoben . Die Staf¬
fel zu 5 erfährt hierbei eine Erhöhung
auf 74 -4t .
Der ZMffdestsatz für jede Sendung beträgt 1200 -4t

6 . für das Abdrehen der zurückzustellenden
Eisenbahnwagen für jeden Wagen ' 11 -4t

7 . für das Verwiegen jedes Eisenbahn¬
wagens 32 -4t

VI . an Schleppgeld
1 . für jede Fahrt außerhalb des Hafengebietes ohne

Unterschied der Fahrtlänge
a ) von Schraubendampfern
b ) von Naddampfern
c ) von ganz oder teilweise beladenen

Schiffen bis zu 350 Tonnen Tragfähig¬
keit
desgleichen bis 500 Tonnen Tragfähig¬
keit
von größeren Schiffen für jede wei¬
teren 250 Tonnen Tragfähigkeit
mehr ,

d ) von leeren Schiffen (außer Dampfern )
und von Schiffen (außer Dampfern ) ,
die in den einzelnen Hafenbecken nur
von einer Stelle zur anderen geschleppt
werden , zwei Drittel der Sätze unter c ,

e) von Schiffen (außer Dampfern ) , die
nur durch die Hafenbrücken geschleppt
werden , ein Drittel der Sätze unter c

, für jede Brücke ,
f ) von Baggern und anderen unter a— c

nicht aufgeführten Schwimmkörpern je
g ) von Flößen für jede Floßtafel bis zu 8

Stammlängen und bis zu 4 Meter
Breite oder bis zu 3 Stammlängen und
8 Meter Breite

Anmerkung !
1 . Zum Hafengebiet im Sinne dieses Schlepptarifs

wird für den Ruhrorter Hafen und den Ruhrorter
Eisenhahnhafen die Strecke zwischen Haud Knippund der Essenberger Fähre hinzugerechnet , für den
Duisburger Hafen die Strecke ' zwischen der Essen¬
berger und Werthauser Fähre , und für den Hoch¬
felder Hafen die Strecke zwischen der Werthauser
Fähre und Rheinhausen .

2 . Geht die Schleppkraft eines Fahrzeuges oder eines
sonstigen Schwimmkörpers einschließlich des Floß¬
holzes über das unter 1 bezeichnete Hafengebiet hin¬aus , so ist für jede der nachstehend angegebenen
Strecken , auch wenn ' sie nur teilweise durchfahrenwird , nochmals die Abgabe zu 1 zu entrichten .

800 -4t

800 -4t
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Diese Strecken sind !

von Uerdingen bis Friemersheim ,von Friemersheim bis Rheinhausen ,von Rheinhausen bis zur Werthguser Fähre ,von der Werthauser Fähre bis zur Essenberger
Fähre ,

von der Essenberger Fähre bis Haus Knipp ,von Haus Knipp bis Alsum ,
von Alsum bis Walsum .

Die an einer dieser Strecken gelegenen Häfen
gelten als zu dieser Strecke gehörig .

Für den durchgehenden Verkehr zwischen dem
Rhein und der Schleuse I des Rhein -Weser -Kanals ,der dem Schleppmonopol unterliegt , gilt der
Schlepplohntarif für den Rhein -Weser -Kanal und
den Lippe -Kanal von Datteln bis Hamm .

B e freiungen !
Befreit sind !

1 . von allen Abgaben , abgesehen vom Kipp - und
Schleppgelde ! Fahrzeuge und sonstige Schwimm¬
körper einschließlich des Floßholzes , sowie Güter , die
Aufsichts - , Strombau - und sonstigen , zugleich die
Duisburg - Ruhrorter Hafenanlagen fördernden
Zwecken dienen ;

2 . vom Hafen - , Schutz - und Schleppgelde ! Boote , die
zu anderen abgabepflichtigen Fahrzechgen ge¬
hören ;

3 . vom Hafen - und Schutzgelde ! Fahrzeuge von weni¬
ger als 2 Tonnen Tragfähigkeit ; .4 . vom Hafen - und Ufergelde ! Fahrzeuge , die im
Ruhrorter Eisenbahnhafen und im Hochfelder
Nordhafen Sand und Kies für die Reichseisenbahn -
verwaltung löschen oder laden ;

5 . vom Hafengelde !
a ) Fahrzeuge , die unmittelbar aus einem der Hä¬

fen , für die dieser Tarif gilt , in einen der an¬
deren Häfen kommen und im ersteren das Ha¬
fengeld entrichtet haben ;

b ) im Ruhrorter Eisenbahnhafen Fahrzeuge , die
diesen nur der Verzollung wegen aufsuchen .

Anmerkung zu a .
Für Eüterdampfer und Schiffe mit Teilladungen ,

für die nach Ausnahme 2 zu I nicht das volle Ha
fengeld entrichtet wird , ist eine Nachzahlung bis
zum vollen Hafengeld zu leisten , falls nicht nachge
wiesen wird , daß sie in zwei Häfen zusammen nicht
länger als 72 Stunden verweilt und nicht mehr als
ein Viertel bezw . die Hälfte ihrer Tragfähigkeit an
Gütern gelöscht und geladen haben .

Die Befreiung tritt nur ein , wenn von dem zu¬
ständigen Revierbeamten auf der im ersten Hafen
erhaltenen Hafengeldquittung bescheinigt ist , daß
zwischen der Abfahrt - in dem einen und der Ankunft
in dem anderen Hasen nicht mehr als 24 Stunden
liegen .

y . vom Ufergeld !
Getreide , das nur zum Zwecke der Lüftung zwischen
Magazin und Schiff hin - und herverladen wird ,

wenn für dasselbe schon einmal Ufergeld bezahltworden ist .
Dieser Tarif tritt an Stelle des Tarifs vom 2V.

Mai 1922 I U 1484 mit Wirkung vom 1 . August 1922
in Kraft .

Düsseldorf . 15 . Juli 1922 .
Zugleich im Namen des Herrn Ministers für Han¬del und Gewerbe . I U 2174 .

Der Regierungspräsident .
I . V . ! Unterschrift .

Anhäng zum Tarif
für die in den staatlichen und städtischen Häfendes Eemeindebezirks Duisburg zu entrichtenden

Verkehrsabgaben .
Zu den Häfen im Rheinstromgebiet , die hinsichtlichder Hafen - (Schutz - ) geldentrichtung eine Gemeinschaft

bilden und für die Anmerkung b zu Abschnitt II des
Tarifs in Betracht kommen , gehören ! die Häfen zu
Schierstein , Rüdesheim , Oberwesel , an der Loreley , zuSt . Goar , Oberlahnstein , Coblenz , Brohl , Oberwin¬
ter , Mülheim -Rhein , Schwelgern , Walsum , Orsoy , die
staatlichen und städtischen Häfen zu Wesel und Emme¬
rich , der städtische Hafen zu Eleve , die Wasserstraße
zwischen Eleve und dem Rhein , und zwar auf der
Strecke von 1,777 km bei Nellewardjen zur Einmün¬
dung des Altrheins in den Rhein , sowie der Altrhein
zwischen dieser Wasserstraße und dem Fährdamm bei
Eriethausen , die staatlichen und städtischen Häfen des
Gemeindebezirks Duisburg , der Rheinhafen des
Steinkohlenbergwerks „ Rheinpreußen " zu Homberg -
Niederrhein , der städtische Hafen zu Frankfurt <r. M . ,der Hafen zu Hanau und die abgabepflichtige Lahn¬
strecke bei Niederlahnstein .
802 . Tarif

für die Fähre bei Werthausen .
Es sind zu entrichten ! Fährgeld

I . Von Personen einschließlich der Traglast !
In Nachen oder auf Schulden !

a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede
Person 2,00

aber mindestens zusammen 4,90
Monatskarten für Arbeiter und Ange¬
stellte für 4 Fahrten täglich 40,00

II . Von Tieren !
a ) für ein Pferd oder Maultier 6,00
b ) für ein Stück Rindvieh oder einen Esel 6,00
c ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,einen Hund , eine Ziege oder ein an¬

deres Stück kleines Vieh 4,00
d ) für Federvieh , welches getrieben wird ,

für jede angefangenen 10 Stück 4,00
Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhrwerken
befördert werden , wird eine besondere

Abgabe nicht erhoben .
III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für die

dazu gehörenden Personen nach 11 und für
das Gespann nach II !
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a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe
zusätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk ,
für Lokomobilien , Dampfmaschinen und
sonstige schwere Fuhrwerke je 12 .00

b ) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , sowie
für einen leeren oder zum Transport
von Personen benutzten Personen¬
wagen , für Marktfuhrwerk , Schlitten ,
Leichenwagen und sonstiges leichtes
Fuhrwerk , sowie für Milchwagen , die
auf der Rückfahrt am selben Tage nur

mit leeren Milchgefäßen beladen sind ,
je 8,00

c ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , einen
Kinderwagen , einrädrigen Handkarren ,
Handschlitten , auch beladen , sowie für
die unbeladenen Fuhrwerke der fol¬
genden Abteilung je 2,00

d) für einen Handkarren oder Handwagen
anderer Art oder für einen Eselskarren
beladen 4,00

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach I 1 :

a) für Personenwagen 20,00
b) für unbeladene Lastwagen 20,00
c ) für beladene Lastwagen 30,00
d) für Kraftfahrräder : —

für jeden Sitz : ^ 8,00
V . Von unverladenen durch Personen , Tiere

oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Gegen¬
ständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das
Fuhrwerk treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen.
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten.

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten unk
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Führe bekannt gegeben.

S . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann als
beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer dem
Zubehör und dem Futter für die Zugtiere bezw .
dem Betriebsstoff für die Maschine für höchstens 3
Tage , an anderen Gegenständen mehr als 100 kg
befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen .

^2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3. Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
von Postbeförderungen ledig zurückkommenden

Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger und
Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er¬
satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Reisenden und deren Effekten und von
Postsendungen benutzt werden .

4. Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz, 7 . Juli 1922 . b Nr . 0118.

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombau -Verwaltung .)

I . A . : gez . Eelinsky .
803 . Der Herr Minister für Handel und Gewerbe
hat durch Erlaß vom 14 . Juni dss . Jhrs . — IV 7291
— auf meinen Antrag meine Verfügung vom 22 .
März dss . Jhrs . — l b' V 1369 — dahin abgeändert ,
daß die im Stadtbezirk Ohligs wohnenden und das
Maler - und Anstreicherhandwerk ausübenden Mit¬
glieder der Zwangsinnung für das Maler - , Anstrei¬
cher-, Glaser - und Tapeziererhandwerk in Solingen
nicht bereits am 1 . Mai dss . Jhrs . , sondern erst am
31 . Dezember 1922 aus der Innung auszuscheiden
haben .

Soweit diese Handwerker gleichzeitig das Glaser¬
und Tapeziererhandwerk mit betreiben , scheiden sie
auch mit diesen Handwerken zu dem genannten Zeit¬
punkte aus der bisherigen Innung aus .

Die nunmehr statt zum 1 . Juni 1922 erst am 1.
Januar ' 1923 in Ohligs für die gleichen Gewerbe zu
errichtende Zwangsinnung führt den Namen
„ Zwangsinnung für das Maler - , Anstreicher - , Glaser -
und Tapezierergewerbe zu Ohligs " und hat ihren Sitz
in Ohligs .

Vom 1 . Januar 1923 ab gehören alle Gewerbetrei¬
bende, die im Stadtbezirke Ohligs die vorgenannten
Gewerbe betreiben , dieser Innung an . I l ' V 3372 .

Düsseldorf , 11 . Juli 1922
Der Regierungspräsident .

804 . Bei der am 3 . Mai 1922 stattgehabten Er¬
satzwahl für den aus dem Landjäger -Veamtenaus -
schuß für den Regierungsbezirk 'Düsseldorf ausgetre¬
tenen Landjägermeister Jouy ist derselbe mit Stim¬
menmehrheit wieder gewählt worden . Landjäger¬
meister Jouy hat die Wahl angenommen .

Etwaige Einsprüche gegen die Wiederwahl sind bin¬
nen 14 Tagen hei mir schriftlich einzureichen.

Düsseldorf, 30. Juni 1922 . I d a 1487 .
Der Regierungspräsident .

805 . Zur Ermittelung , ob die Mehrheit der betei¬
ligten Gewerbetreibenden dem Antrage auf Ausdeh¬
nung der Zwangsinnung für das Schlosserhandwerk
(Kunst -, Bau - und Ofenschlosser ) zu Solingen auf die
Werkzeugschlosser des Jnnungsbezirks zustimmt , habe
ich den Herrn Oberbürgermeister zu Solingen zum
Beauftragten bestellt . i 3124

Düsseldorf. 3 . Juli 1922 .
Der Regierungs -Präftdent .



809 . Auf Grund des § 8V Abs . 1 der Gewerbeordnung
für das Deutsche Reiche bestimme ich !

Die in Nr . 23 unter a bis n der textlichen Bestim¬
mungen der Deutschen Arzneitaxe 1922 verzeichneten
Vergütungen für die Arbeiten , welche zur Herstellung
der vom Apotheker zur Abgabe hergerichteten Arznei
aufgewendet werden , werden vom 19 . Zum 1922 ab
verdoppelt .

Berlin , 8 . Juni 1922 .
Der Preußische Minister für Volkswohlfahrt .

I . U . II Nr . 2352 . I . A . ! Eottstein .
897 . Der Provinzialausschuß hat in seiner Sitzung
vom 8 . Juli 1922 auf Grund des K 8 der Viehseuchen -
Entschädigungssatzung für die Rheinprovinz vom 8.
März/27 . April 1912 beschlossen, für das Rechnungs¬
jahr 1922 an Versicherungsbeiträgen für Pferde , Esel ,
Laultiere und Maulesel 29 Mark und für Rindvieh
12 Mark für das Stück zu erheben . Die Aufnahme
des abgabepflichtigen Viehbestandes hat im Juli zu
erfolgen .

Düsseldorf . 12 . Juli 1922 .
Der Landeshauptmann der Rheinprovinz .

898 . Errichtung einer neuen Apotheke .
Mit Genehmigung des Herrn Oberpräsidenten

soll in Düsseldorf in der Gegend der Corneliusstraße
zwischen Fürstenwall und Bilkerallee eine neue Apo¬
theke errichtet werden .

Die Konzession wird nur nach Maßgabe des Aller¬
höchsten Erlasses vom 39 . Juni 1894 und des Ministe -
rialerlasses vom 5 . Juli 1894 über die Einführung
der Personalkonzession erteilt .

Geeignete Bewerber fordere ich hierdurch auf , bin¬
nen 4 Wochen ihr Gesuch schriftlich bei mir einzu¬
reichen . Persönliche Vorstellungen sind zwecklos .

Dem Gesuche sind beizufügen !
1 . Lebenslauf mit Angabe der Familienverhältnisse .
2 . Die Approbation .
3 . Sämtliche Zeugnisse über die bisherige Beschäfti¬

gung seit Ablegung der Staatsprüfung in Urschrift
oder amtlich beglaubigter Abschrift . Diesen , der
Zeitfolge nach zu heftenden Zeugnissen ist ein In¬
haltsverzeichnis vorzuheften , aus welchem die in
den einzelnen Stellen zugebrachte Zeit unter jedes¬
maliger Anführung des Ein - und Austrittstages zu

- ersehen ist . Die Gesamtzeit der Beschäftigung als
approbierter Apotheker ist am Schlüsse nach Jahren ,
Monaten und Tage zusammenzurechnen .

4 . Polizeiliche , gleichfalls der Zeitfolge nach geheftete
Führungszeugnisse aus sämtlichen Orten , an wel¬
chen der Bewerber nach erlangter Approbation als
Apotheker oder in sonstiger Beschäftigung tätig ge¬
wesen ist . Hierbei sind die vorgeschriebenen Stem¬
pel zu verwenden .

5 . Der amtliche , aus neuester Zeit herrührende Nach¬
weis des zur Errichtung einer Apotheke erforder¬
lichen Vermögens .

S . Die eidesstattliche Versicherung , ob der Bewerber
eine Apotheke bisher besessen hat . Sollte dies der

Fall gewesen sein , so find Zeitdauer des Besitzes
und die Gründe der Veräußerung anzugeben ; auch
ist der Nachweis des An - und Verkaufspreises bei¬
zufügen .
Apotheker , die zur Zeit eine Apotheke besitzen , wer -

den unter der Bedingung als Bewerber zugelassen ,
daß sie in bindender Form sich verpflichten , im Falle
der Berücksichtigung ihres Gesuches auf das bisherige
Betriebsrecht ohne Anspruch auf Entschädigung zu ver¬
zichten .

Bewerber , die erst nach dem Jahre 1992 approbiert
sind , können voraussichtlich nicht berücksichtigt werden .
Haben sich Bewerber durch Uebernahme anderweitiger
Geschäfte oder Stellungen auf einige Zeit ihrem ei¬
gentlichen Berufe mehr oder weniger entfremdet , so
wird bei Feststellung des Dienstalters die Zeit ander¬
weitiger Beschäftigung abgerechnet werden .

Es wird bemerkt , daß eine anderweitige Regelung
des Apothekenwesens beabsichtigt ist und dabei auch
in Frage steht , ob den Konzessionaren eine noch näher
zu bestimmende Betriebsabgabe auferlegt werden soll .
Es bleibt vorbehalten , dieser Betriebsabgabe auch die
vorliegende Konzession zu unterwerfen .

Düsseldorf , 8 . Juni 1922 . I 3 3581 .
Der Regierungspräsident .

309 . Errichtung einer neuen Apotheke .
Mit Genehmigung des Herrn Oberpräsidenten

soll in Hochemmerich , Kreis Moers , an der Grenze
des Ortsteils Bergheim und Oestrum eine neue 2.
Apotheke errichtet werden .

Die Konzession wird nur nach Maßgabe des Aller¬
höchsten Erlasses vom 39 . Juni 1894 und des Ministe -
rialerlasses vom 5 . Juli 1894 über die Einführung
der Personalkonzession erteilt .

Geeignete Bewerber fordere ich hierdurch auf , bin¬
nen 4 Wochen ihr Gesuch schriftlich bei mir einzu¬
reichen . Persönliche Vorstellungen sind zwecklos .

Dem Gesuche sind beizufügen !
1 . Lebenslauf mit Angabe der Familienverhältnisse .
2 . Die Approbation .
3 . Sämtliche Zeugnisse über die bisherige Beschäfti¬

gung seit Ablegung der Staatsprüfung in Urschrift
oder amtlich beglaubigter Abschrift . Diesen , der
Zeitfolge nach zu heftenden Zeugnissen ist ein In¬
haltsverzeichnis vorzuheften , aus welchem die in
den einzelnen Stellen zugebrachte Zeit unter jedes¬
maliger Anführung des Ein - und Austrittstages zu
ersehen ist . Die Gesamtzeit der Beschäftigung als
approbierter Apotheker ist am Schlüsse nach Jahren ,
Monaten und Tage zusammenzurechnen .

4 . Polizeiliche , gleichfalls der Zeitfolge nach geheftete
Führungszeugnisse aus sämtlichen Orten , an wel¬
chen der Bewerber nach erlangter Approbation als
Apotheker oder in sonstiger Beschäftigung tätig ge¬
wesen ist . Hierbei sind die vorgeschriebenen Stem¬
pel zu verwenden .

5 . Der amtliche , aus neuester Zeit herrührende Nach¬
weis des zur Errichtung einer Apotheke erforder -
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Fall gewesen sein , so sind Zeitdauer des Besitzes
und die Gründe der Veräußerung anzugeben : auch
ist der Nachweis des An - und Verkaufspreises bei¬
zufügen .
Apotheker , die zur Zeit eine Apotheke besitzen , wer¬

den unter der Bedingung als Bewerber zugelassen ,
daß sie in bindender Form sich verpflichten , im Falle
der Berücksichtigung ihres Gesuches auf das bisherige
Betriebsrecht ohne Anspruch auf Entschädigung zu ver¬
zichten .

Bewerber , die erst nach dem Jahre 1902 approbiert
sind , können voraussichtlich nicht berücksichtigt werden .
Haben sich Bewerber durch Uebernahme anderweitiger
Geschäfte oder Stellungen auf einige Zeit ihrem ei¬
gentlichen Berufe mehr oder weniger entfremdet , so
wird bei Feststellung des Dienstalters die Zeit ander¬
weitiger Beschäftigung abgerechnet werden . -

Es wird bemerkt , daß eine anderweitige Regelung
des Apothekenwesens beabsichtigt ist und dabei auch
in Frage steht , ob den Konzessionaren eine noch näher
zu beitiürmenÄe Betriebsabgabe auferlegt werden soll .
Es bleibt vorbehalten , dieser Vetriebsabgabe auch die
vorliegende Konzession zu unterwerfen .

Düsseldorf , 8 . Juni 1922 . I 9 3580 .
Der Regierungspräsident .

810 . Errichtung einer neuen Apotheke .
Mit Genehmigung des Herrn Oberpräsidenten

soll in Dllsseldorf -Oberkassel , in der Gegend des Bahn¬
hofs , eine neue Apotheke errichtet werden .

Die Konzession wird nur nach Maßgabe des Aller¬
höchsten Erlasses vom 3V. Juni 1894 und des Ministe -
rialerlasses vom 5 . Juli 1894 über die Einführung
der Personalkonzession erteilt .

Geeignete Bewerber fordere ich hierdurch auf , bin¬
nen 4 Wochen ihr Gesuch schriftlich bei mir einzu¬
reichen . Persönliche Vorstellungen sind zwecklos .

Dem Gesuche sind beizufügen :
1 . Lebenslanf mit Angabe der Familienverhältnisse .
2 . Die Approbation .
3 . Sämtliche Zeugnisse über die bisherige Beschäfti¬

gung seit Avlegung der Staatsprüfung in Urschrift
oder amtlich beglaubigter Abschrift . Diesen , der
Zeitfolge nach zu heftenden Zeugnissen ist ein In¬
haltsverzeichnis vorzuheften , aus welchem die in
den einzelnen Stellen zugebrachte Zeit unter jedes¬
maliger Anführung des Ein - und Austrittstages zu
ersehen ist. Die Gesamtzeit der Beschäftigung als
approbierter Apotheker ist am Schlüsse nach Jahren ,
Monaten und Tage zusammenzurechnen .

4 . Polizeiliche , gleichfalls der Zeitfolge nach geheftete
Führungszeugnisse aus sämtlichen Orten , an wel¬
chen der Bewerber nach erlangter Approbation als
Apotheker oder in sonstiger Beschäftigung tätig ge¬
wesen ist . Hierbei sind die vorgeschriebenen Stem¬
pel zu verwenden .

5 . Der amtliche , aus neuester Zeit herrührende Nach -
F .ÄAs des zn ^ :Mr,ichtnng einer Apotheke, . erfocher -

lichen Vermögens .
6 . Die eidesstattliche Versicherung , ob der Bewerber
' eine Apotheke bisher besessen hat . Sollte dies der

Fall gewesen sein , so sind Zeitdauer des Besitzes
und die Gründe der Veräußerung anzugeben : auch
ist der Nachweis des An - und Verkaufspreises bei¬
zufügen .
Apotheker , die zur Zeit eine Apotheke besitzen , wer¬

den unter der Bedingung als Bewerber zugelassen ,
daß sie in bindender Form sich verpflichten , im Falle
der Berücksichtigung ihres Gesuches aus das bisherige
Betriebsrecht ohne Anspruch auf Entschädigung zu ver¬
zichten .

Bewerber , die erst nach dem Jahre 1902 approbiert
sind , können voraussichtlich nicht berücksichtigt werden .
Haben sich Bewerber durch Uebernahme anderweitiger
Geschäfte oder Stellungen auf einige Zeit ihrem ei¬
gentlichen Berufe mehr oder weniger entfremdet , so
wird bei Feststellung des Dienstalters die Zeit ander¬
weitiger Beschäftigung abgerechnet werden .

Es wird bemerkt , daß eine anderweitige Regelung
des Apothekenwesens beabsichtigt ist und dabei auch
in Frage steht , ob den Konzessionaren eine noch naher
zu bestimmende Vetriebsabgabe auferlegt werden soll .
Es bleibt vorbehalten , dieser Vetriebsabgabe auch die
vorliegende Konzession zu unterwerfen .

Düsseldorf . 8 . Juni 1922 . I 9 3581 .
. Der Regierungspräsident .

811 . Errichtung einer neuen Apotheke .
Mit Genehmigung des Herrn Oberpräsidenten soll

in Düsseldorf in der Oststraße , zwischen Hohenzollern -
und Marienstraße , eine neue Apotheke errichtet
werden .

Die Konzession wird nur nach Maßgabe des Aller¬
höchsten Erlasses vom 30 . Juni 1894 und des Ministe -
rialerlasses vom 5 . Juli 1894 über die Einführung
der Personalkonzession erteilt .

Geeignete Bewerber fordere ich hierdurch auf , bin¬
nen 4 Wochen ihr Gesuch schriftlich bei mir einzu¬
reichen . Persönliche Vorstellungen sind zwecklos .

Dem Gesuche sind beizufügen :
1 . Lebenslauf mit Angabe der Familienverhältnisse .
2 . Die Approbation .
3 . Sämtliche Zeugnisse über die bisherige Beschäfti¬

gung seit Ablegung der Staatsprüfung in Urschrift
oder amtlich beglaubigter Abschrift . Diesen , der
Zeitfolge nach zu heftenden Zeugnissen ist ein In¬
haltsverzeichnis vorzuheften , aus welchem die in
den einzelnen Stellen zugebrachte Zeit unter jedes¬
maliger Anführung des Ein - und Austrittstages zu
ersehen ist . Die Gesamtzeit der Beschäftigung als
approbierter Apotheker ist am Schlüsse nach Jahren ,
Monaten und Tage zusammenzurechnen .

4 . Polizeiliche , gleichfalls der Zeitfolge nach geheftete
Führungszeugnisse aus sämtlichen Orten , an wel¬
chen der Bewerber nach erlangter Approbation als
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Apotheker oder in sonstigem Beschäftigung tätig ae -
tvesenäst . Hierbei sind W vöVgefch ! ieben (en SWn -
pel zu verwenden .

5 . Der amtliche , aus neuester Zeit herrührende Nach¬
weis des zur Errichtung einer Apotheke erforder¬
lichen Vermögens .

6 . Die eidesstattliche Versicherung , ob der Bewerber
eine Apotheke bisher besessen hat . Sollte dies der
Fall gewesen sein , so sind Zeitdauer des Besitzes
und die Gründe der Veräußerung anzugeben ' auch
ist der Nachweis des An - und Verkaufspreises bei¬
zufügen .
Apotheker , die zur Zeit eine Apotheke besitzen , wer¬

den unter der Bedingung als Bewerber zugelassen ,
daß sie in bindender Form sich verpflichten , im Falle
der Berücksichtigung ihres Gesuches auf das bisherige
Betrielwrecht ohne Anspruch auf Entschädigung zu ver¬
zichten .

Bewerber , die erst nach dem Jahre 1902 approbiert
sind , können voraussichtlich nicht berücksichtigtwerden .
Haben sich Bewerber durch Uebernahme anderweitiger
Geschäfte oder Stellungen auf einige Zeit ihrem ei¬
gentlichen Berufe mehr oder weniger entfremdet , so
wird bei Feststellung des Dienstalters die Zeit ander¬
weitiger Beschäftigung abgerechnet werden .

Es wird bemerkt , daß eine anderweitige Regelung
des Apothekenwesens beabsichtigt ist und dabei auch
in Frage steht , ob den Konzessionaren eine noch näher
zu bestimmende Vetriebsabgabe auferlegt werden soll .
Es bleibt vorbehalten , dieser Betriebsabgabe auch die
vorliegende Konzession zu unterwerfen .

Düsseldorf , 8 . Juni 1922 . I 9 3581 .
Der Regierungspräsident .

812 . Im Anschluß an meine Bekanntmachung vom
1V . Juni 1922 I . 3317 (Regierungsamtsblatt
Seite 256 Nr . 748 ) wird mitgeteilt , daß die Ge¬
schäfte der Wasserpolizei hinsichtlich des Rheinberger
Altrheins (Kreis Moers ) , des Griethauser Alt¬
rheins und des Spoykanals (Kreis Eleve ) am 1 . Juli
dieses Jahres auf den Herrn Oberpräsidenten
(Nheinstrombauverwaltung ) in Coblenz übergegan¬
gen sind .

' I - H 3520 .
Düsseldorf , 13 . Juli 1920 .

Der Regierungspräsident .
813 . IV . Nachtrag

zum Tarif für die Werft - und Hafenanlagen
der Stadt Emmerich vom 23 . Juni 1921 .

Es ist zu entrichten zu den Abgabesätzen in den
Tarifabschnitten !

Werftgeld ein Zuschlag von 100 Prozent .
B . Krangeld !

a ) für Kies , Steine aller Art , Salz , Sand ,
Schlacken , Braunkohlen und Kohlen mit Ne¬
benarten sowie Erze ein Zuschlag von 250
Prozent ;

b) für alle übrigen Güter ein Zuschlag von
350 Prozent .

L . Wiegegeld

.' schlag r
lag von

KMOlagergeld MIX Hafengeld ein .sf
K . Hafenfracht !

a ) für Kies , Steine aller Ärt . Salz , Sand ,
Schlacken , Braunkohlen und Kohlen mit Ne¬
benarten im Umschlagsverkehr sowie Erze ein
Zuschlag von 250 Prozent !

b ) für alle übrigen Güter bezw . Tarifsätze ein
Zuschlag von 400 Prozent .

Dieser Nachtrag tritt an Stelle des U . Nachtrages
vom 22 . Februar 1922 sofort nach Bekanntgabe im
Regierungsamtsblatt in Kraft .

Coblenz , 6 . Juli 1922 .
Namens des Ministers für Handel und Gewerbe

und des Finanzministers !
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung .) '
I . V . ! Unterschrift .

Vorstehender Tarif wird hiermit zur öffent¬
lichen Kenntnis gebracht . I D 4332 II .

Düsseldorf . 14 . Juli 1922 .
Der Regierungspräsident .

814 . Nachtrag III
zu dem Tarif für die Werft - und Hafenanlagen

der Stadt Eleve vom 17. Februar 1921 .
1 . Unter Aufhebung des im Tarif vom 17 . Februar

1921 enthaltenen Nachtrages und des Nachtrages
II vom 13 . Oktober 1921 sind zu den Einzelnen Ge¬
bührensätzen folgende Zuschläge zu zahlen !

Bei Werftgeld , bei IZ Krangeld und - bei 6l
Hafenbahnfracht » 200 vom Hundert ,

bei O Wiegegeld , v Werftlagergeld - L Hafen¬
liegegeld und bei Schutzgeld . . 25 vom Hundert .

2 . Die Ausnahme unter Tarifstelle H. fällt fort .
Dieser Nachtrag tritt sofort in Kraft .
Coblenz , 4 . Juli 1922 . zu c 4619 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Rheinstrombauverwaltung . )

I . V . ! Unterschrift .

Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffent - >
lichen Kenntnis gebracht . IL 4296 U .

Düsseldorf , 14 . Juli 1922 . > >? tz-
Der Regierungspräsident .

815 . Mit Genehmigung des Ministers für Handel
und Gewerbe und mit Zustimmung der Eisenbahn¬
direktion Essen werden die Hafenbahnfrachten in den
Duisburg -Ruhrorter Häfen vom 1 . August 1922
ab mn 60 vom Hundert erhöht . Sie betragen dem¬
nach ausschließlich der Steuer für den Wagen statt
96 Mark vom 1 . August 1922 ab 154 Mark .

Düsseldorf , 15 . Juli 1922 . I U 2175 .
Der Regierungspräsident .

816 . Bekanntmachung für die Rheinschiffahrt .
Die Schiffahrttreibenden werden hierdurch benach¬

richtigt , daß vom 15 . August dieses Jahres ab auf
die Dauer von etwa drei Monaten an der Hohen -
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zollernbrücke zu Köln ein fahrbares Hängegerust be-

hu ' s Ausführung von Anstreicherarbeiten angebracht
fein wird . Das Hängegerüst hat eine Breite von
1 Meter , seine Unterkante liegt ungefähr 1,50 Meter
unter der Unterkante der Brückenkonstruktion . Bei
Tage wird die Stellung des Gerllstes durch eine rote
Flagge , bei Nacht durch je 2 in einem Meter Ab¬
stand übereinander angebrachte rote Laternen auf
jeder Seite des Eerüstes bezeichnet . c Nr . 5175 .

Toblenz , 8 . Juli 1922 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombguverwaltung .)
In Vertretung : Gelinsky .

817 . Die Eisenwerke und Maschinenbau A .-G . in
Düsseldorf -Heerdt hat die Verleihung von Wasser¬
rechte an der Erftkanalmündung und die gewerbliche
Genehmigung einer Werftanlage auf dem in der Ge¬
meinde Düsseldorf -Heerdt , Flur 16 , Parzelle 576/99
belegenen Grundstücke beantragt .

Einwendungen gegen das gewerbliche Vorhaben ,
Widersprüche gegen die Verleihung und Ansprüche
auf Herstellung und Unterhaltung von Einrichtun¬
gen oder auf Entschädigungen sind bei dem Bezirks¬
ausschuß in Düsseldorf , I . Abteilung schriftlich in 2
Ausfertigungen oder zu Protokoll binnen einer Frist
von 14 Tagen vom Tage der Veröffentlichung dieser
Bekanntmachung ab anzubringen . Andere Anträge
auf Verleihung des Rechtes zu einer Benutzung des
Gewässers durch welche die von der Eisenwerke und
Maschinenbau A .-E . beabsichtigte Benutzung beein¬
trächtigt werden würde , sind in gleicher Weise mit
den unter Ziffer 2 und 5 der HI . Ausführungsanwei¬
sung zum Wassergesetz vom 7 . April 1913 vorge¬
schriebenen Unterlagen einzureichen .

Mit Ablauf der Frist geht das Widerspruchs - und
Antragsrecht in dem Verleihungsverfahren verloren
und können Einwendungen gegen das gewerbliche
Vorhaben nicht mehr angebracht werden . Vom Be¬
ginn der Ausübung des verliehenen Rechtes an kön¬
nen wegen nachteiliger Wirkungen nur noch die im
K 82 und in Z 203 Abs . 2 des Wassergesetzes bezeich¬
neten Ansprüche geltend gemacht werden . Die Zeich¬
nungen und Erläuterungen liegen beim Bezirksaus¬
schuß in Düsseldorf I . Abteilung zur Einsicht offen .
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses in Düsseldorf

l . Abteilung .
In Vertretung : gez . Dr . Neumeister .

2 . Vorstehende Bekanntmachung veröffentliche ichmit dem Bemerken , daß mir gemäß Ziffer 16 der III .
Ausführungsanweisung zum Wassergesetz vom 7.
April 1913 (E .-S . S . 53) durch Verfügung des Vor¬
sitzenden des Bezirksausschusses vom 4 . Februar 1922
die Leitung des Vorverfahrens übertragen ist . Die
Plane und Unterlagen liegen zu jedermans Einsicht
wahrend der festgesetzten Frist im Regierungsgebäude
Zimmer 149 offen .

Zur mündlichen Erörterung der rechtzeitig geltend
gemachten Widersprüche , der Ansprüche auf Herstel -

gnlu und Unterhaltung von Einrichtungen und der
Entschädigungsansprüche beraume ich auf den 14.

September 1S22 , vormittags 9 Uhr , im Regie¬
rungsgebäude , Sitzungssaal des Bezirksausschusses ,
Termin an mit der Eröffnung , daß die Erörterung
auch im Falle des Ausbleibens eines Beteiligten
stattfinden wird . I IV 68/1921/18 .

Düsseldorf . 6 . Juli 1922 .
» gez . : Kürten , Regierungsrat .

818 . IV. Nachtrag
zum Tarif für die Privatwerft der Firma Jndustrie -
terrains Düseldorf -Reisholz Aktiengesellschaft zu Ben -

rath vom 17 . Februar 1921 .
I . Zu den Gebührensätzen unter ^ wird ein Zu¬

schlag von 150 Prozent erhoben .
II . Zu den Gebührensätzen unter IZ sind folgende Zu¬

schläge zu zahlen :
a ) für Kies , Steine aller Art , Salz , Sand ,

Schlacken , Braunkohle und Kohle mit Neben¬
arten , Erze 300 Prozent .

b ) für die übrigen Güter 380 Prozent .
III . Zu den Gebührensätzen unter L ^ sind folgende

Zuschläge zu zahlen :
a ) für Kies , Steine aller Art , Salz , Sand ,

Schlacken , sowie Braunkohle und Kohle mit
Nebenarten im Umschlagverkehr 380 Prozent ;

b ) für alle übrigen Güter , auch die Braunkohle
und Kohle mit Nebenarten , soweit sie nicht zum
Umschlagverkehr rechnen 540 Prozent .

IV . Dieser Nachtrag tritt an Stelle des am 17 . Mai
1922 genehmigten III . Nachtrags zum Tarif vom
17 . Februar 1921 sofort nach Verkündigung im
Amtsblatt der Regierung zu Düsseldorf In Kraft .

Coblenz , 19 . Juli 1922 . 5503/22 .
Im Namen des Finanzministers und des Ministers

für Handel und Gewerbe .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung . )
Im Auftrage : Kaufnicht .

Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffent¬
lichen Kenntnis gebracht . I L 4577 .

Düsseldorf , 20 . Juli 1922 .
Der Regierungspräsident .819 . Bekantmachung für die Rheinschiffahrt .

Die Schiffahrttreibenden werden hierdurch benach¬
richtigt . daß in der Zeit vom 14 . Juli bis 15 . Oktober
dieses Jahres ab an der Rheinbrllcke über den Rhein¬
strom von Düsseldorf nach Oberkassel ein fahrbares
Hangegerllst behufs Ausführung von Anstreicherar¬beiten angebracht sein wird . Bei Tage wird die
Stellung des Eerüstes durch eine rote Flagge , bei
Nacht durch je 2 in einem Meter Abstand überein¬
ander angebrachte rote Laternen auf jeder Seite des
Eerüstes bezeichnet . c Nr 5215

Coblenz . 14 . Juli 1922 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung . )
In Vertretung : Langen .
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820 . Liste der im Rechnungsjahr 1SZ4 fiir kraftlos erklärten Staatsjchuldurkunde » .

I . Konsolidierte 4 prozentige Staatsanleihe :

von 1908
Lit . /I zu 5000 Mk . :

Nr . 419 944 . 439 5,20 .
Lit . V zu 2 000 Mk .:

Nr . 627 134 .
Lit . c zu I 000 Mk . :

Nr . 1610 7S6 .

von 1876 - 1879
Lit . c zu 1 000 Mk . :

Nr . 83 201 .
Lit . 0 zu 500 Mk . :

Nr . 63 327 .
Lit . 1' zu 200 Mk -

Nr . 4 347 . 9 182.
27 365 . 32 330 .

Lii . O zu 500 Mk . .
Nr . 943 740 .

Lit . f-
zu 200 Mk .:

Nr . 319 836 . 324662 . 663 .

von 1969
Lit . c zu 1 000 Mk .

Nr . 1934 061 . 069 . 1969 269 . 1969 084 .
Lit . v zu 600 MK . :

Nr . »89 008 .

II . Konsolidierte 3 V» svormals 4 ) prozentige Staatsanleihe :

Lit .
Nr .

von 1389
!Lit . 6 zu 5 000 MK . :
^ Nr . 35 042 .
iLit . v zu 500 Mk .:

Nr . 9» 186 136 629 .
163 103 .

kl zu 300 Mk . :
89 299 . 91072 .
197 810 . 117 512 .
128 043 . 147 008 .
194 107 . 229 798 .
326 568 . 349 >47 .
368 267 386 667 .
388 746 . 439 192 .
459 519 .

1' zu 200 Mk .:
86 134 . 89 559 .
95 200 . - 193 031 .
127 718 .

I von 1881
L zn 1 00« Mk . :!Lit .

Nr . 211 734 .
!Lit . 5 zu 200 Mk .

Nr 133138 .

i Nr .

von 1884
Lit . L zu 1 000 Mk :
Nr . 527 437

Lit . I) zu 500 Mk .
Nr . 553 578 . 642 232 .

Lit . L zu 300 MK . :
Nr . 869332 .

Lit . 1l zu 150 Mk :
Nr . 93 437 .

von 1885
Mt . c zu 1 000 Mk .:

Nr . 639119 .
Lit . v zu 500 Mk .:
Nr . 757 773 . 758 384 .

Lit . L zu 300 MK . :
Nr 1999015 . 1927 067 .

1949 731 . 736 .

von 1894
!Lit . 1' zu 200 Mk . :

Nr 377 986 .

III. Konsolidierte 3 /̂, prozentige Staatsanleihe :

von 1883
Lit . c zu I 000 Mk .:

Nr . 43 340 .

von 1886
Lit . C zn 1 000 MK .:

Nr . 48 422 . 423 .
Lit . I) zu 500 Mk . :

Nr . 72 406 . 407 .

von 1887 , 1883
!öit . L zu 1 000 MK . :
! Nr . 197 576 . 577 .
Lit II zu 500 Mk . :

Nr . 127 89» .

von 1889
Lit . L zu 300 Mk .:

^ Nr . 237 249 .

von 1899
Lit . 6 zu 5 000 MK .

Nr . 69 054 .
Lit . L zu 2000 MK .:

Nr 297 496 .
Lit . c zu I 000 MK . :

Nr . 271 635 . 294 605 .
319 908 . 369 710 .

Lit . v zu 500 MK :
Nr . 339120 . 494 017 .

412 894 . 473 337 .
479 186 .

Lit . kl zu 300 Mk :
Nr . 439 331 . 382 .

482 528 . 599 932 .
523 393 . 524 041 .
526 543 . 558 0 .56.
579 927 . 597 >14 .
693 765 . 634 459 .

! von 4903 . 1966
jLit . kl zu 5 000 MK .

Nr . 282 897 . 399 .
292 253 .

von 1999
Lit . 8 z » 2 000 Mk .' Nr . 519 381 .

:Lit . 3 zu 100 Mk . :
Nr . 77 960 . 79 525 .

IV . Konsolidierte 3 prozentige Staatsanleihe :

von 1899
Lit . v zu 500 Mk .:

Nr . 16 918 .

von 1891
Lit . 0 zu 500 Mk .:

Nr . 56 513 . 514 .

von 1966 . 1901 , 1902
Lit L zu I 000 MK .:

Nr . 319 664 .
Lit . 11 zu 500 - MK . :

Nr . 257 302 bis 305 . 300 031 bis »33 .
Lit . 8 zu 200 Mk .:

Nr . 130 764 bis 766 . 153 670 . 671 .

V . Preußische 5 prozentige Schatzanweisunge «
von 1917 , fällig am 1 . Mai 192l .

Serü - » Lit . I) zu 5 000 Mk . :
Nr . 88 226 .

Serie II Lit . 8 zu 1000 Mk .:
Nr . 373 436 . 437 . 499 777 .

Serie II Lit . <1 zu 500 Mk . -
Nr . 178 907 bis 911 . 188 491 .

Berlin , den 2 . Mai 1922 . Kontrolle der Staatspapierc : Fiedler , Bayer .
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821 . Bekanntmachung für die Rheinschiffahrt .
Die SchiffahrttreihendeN ^werden hierdurch benach¬

richtigt , daß die diesjcchriHe DSiebengebirKregatta
am Samstag , den 22 . und Sonntag , den 23 . Juli
1922 , stattfindet .

Die Rennstrecke befindet sich längs des linken
Ufers zwischen Mehlem und Rüngsdorf von Strom¬
station km 142,7 bis 144,8 und ist durch festgelegte
Nachen und Tonnen gekennzeichnet . Die ' Schiffahrt¬
treibenden werden ersucht , auf die Veranstaltung ge¬
bührende Rücksicht zu nehmen . J -Nr . c . 4954 .

Coblenz . 3 . Juli 1922 .
Der Oberpräsident der Nheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung .)
In Vertretung ! Langen .

822 . Dem Schausteller Ludwig van de Sandt zu
Benrath ist der vom Bezirksausschusse Hierselbst unter
Nr . 5592 für das Jahr 1922 erteilte , zum Betriebe
eines Dampfkaroussels berechtigende Wandergewerbe¬
schein abhanden gekommen . Der Wandergewerbeschein
wird für ungültig erklärt . ,

Düsseldorf . 15 . Juli 1922 .
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses I . Abt .

823 . Der dem August Barnowski in Essen , geboren
am 7 . Oktober 1881 in Hochlindenberg , Krs . Ger¬
dauen , diesseits am 26 . März 1919 erteilte Führer¬
schein für Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und
wird hiermit für ungültig erklärt . I 8 I Nr . 2301/22 .

Düsseldorf , 14 . Juli 1922 .
Der Regierungspräsident .

schieden !
V . Theater — - eigentliche und Volltheater ^ ^mit

d 'er Unteratt Rauchtheater .
L . Oeffentliche Versammlungsräume mit den Unter¬

arten zu O, zu 1) und zu 1Z.
<2. Oeffentliche Versammmlungsräume mit einer

Bühnenanlage für gelegentliche Theaterauffüh¬
rungen .

v . Oeffentliche Versammlungsräume mit einem büh¬
nenmäßig ausgestatteten Podium für Vorträge und

Schaustellungen ,
lil . Oeffentliche Versammlungsräume mit einem Po¬

dium ohne bühnenmäßige Ausstattung für Auf¬
führungen , die über den Rahmen einfacher Vor¬
träge und Schaustellungen hinausgehen .

U . Zirkusanlagen .
Zu V.

Als Theater im Sinne dieser Verordnung gelten ,
mit den aus den Unterscheidungen dieses Paragraphen
sich ergebenden Einschränkungen — alle baulichen An¬
lagen für Aufführungen , die bei gewerbsmäßiger
Veranstaltung einer Erlaubnis gemäß den 88 32 und
33 a der Reichsgewerbeordnung bedürfen .

Neue Theater unterliegen den allgemeinen Bestim¬
mungen unter V im Abschnitt II dieser Verordnung ,
Rauchtheater außerdem den Sonderbestimmungen da¬
selbst (8 6 Ziffer 3 bis 8 , F 8 Ziffer 1 , 3 , 5 und 8 ,
K 9 Ziffer 6 , 8 11 Ziffer 3 . 8 19 Ziffer 3) . Ueber
bestehende Theater siehe Abschnitt III .

Zu k .
Als öffentliche Versammlungsräume im Sinne die¬

ser Verordnung gelten alle mehr als 299 Personen
fassenden baulichen Anlagen für öffentliche Versamm¬
lungen . öffentliche Lustbarkeiten oder ähnliche Zwecke,
soweit diese Anlagen nicht unter die Begriffsbestim¬
mungen zu V , zu O, zu I) oder zu ül fallen oder Zir -
kusanlagen sind . Unter den sonstigen Voraussetzun -

Vekanntmachungen anderer Behörden .
824 . Polizeiverordnung .

Kopf für Düsseldorf .
In Gemäßheit der 88 6, 11 , 12 und 15 des Gesetzes

über die Volizeiverwaltung vom 11 . März 1859 . . .
« SS . S . 265 ) der 88 13? und 139 des Gesetzes über die gen zahlen zu den öffentlichen Versammlungsräumen

allgemeine Landesverwaltung vom 39 . Juli 1883 im Sinne dieser Verordnung auch solche Raume , die

(ES . S . 195) sowie der 88 2, 24 , 25 und 26 des Ee - Gwar nicht im einzelnen , aber zusammen mehr als

setzes betr . Verbandsordnung für den Siedlungsver - 299 Personen fassen , und für ihre Entleerung auf ge-

bänd Ruhrkohlenbezirk vom 5 . Mai ^ . 9 (ES . S . weinschaftliche Flure , Treppen und Ausgange ange -

286 ) wird mit Zustimmung des Verbandsrates des -wiesen find . ^ v ^ ,
Siedlungsverbandes Nuhrkohlenbezirk die Polizeiver - ..

linier den Voraussetzungen des Absatz I gelten als

ordnung des Regierungspräsidenten in Düsseldorf vom öffentliche auch solche Versammlungsräume die von

18 . Juni 1909 über die bauliche Anlage , die innere ihrem Bestüer gewerbsmäßig für private Versamm -

Einrichtung und den Betrieb von Theatern , öffent¬
lichen Versammlungsräumen und Zirkusanlagen im
Regierungsbezirk Düsseldorf — Sonderbeilage zum
Amtsblatt Nr . 25 vom 26 . Juni 1919 — für den

lungen , Festlichkeiten oder dergleichen Veranstaltun¬
gen hergegeben werden .

Neue Anlagen der im Absatz 1 und 2 bezeichneten
Art unterliegen den Bestimmungen unter IZ im Ab¬

Umfang derjenigen Teile
'

des Regierungsbezirkes schnitt II dieser Verordnung Ueber bestehende Ver¬

Düsseldorf , welche zum Gebiet des Siedlungsverban - snwmlungsraums stehe Abschnitt III .
des Ruhrkoblenbezirk aehören , wie folgt geändert ! Baulichkeiten , die ausschließlich für Gottesdienst

bezw ergänzt ' oder Unterrichtszweckg -bestimmt find , werden von die -

I . 8 2
'

erhält folgende Fassung ! fser Verordnung nicht betroffen .

§ 2 . Zu O.
Begriffsbestimmungen . j Oeffentliche Versammlungsräume mit einer Büh -

Für die Zwecke dieser Verordnung werden unter - chenanlage für Theaterauffllhrungen (zu V) bis zu



tzjzqa -L30 - BIN,,Grundfläche (Zu77c ) gelten für ^ diese
Verordnung nur dann nicht Äss Theater , wenn ^ die
Bühnenanlage nur gelegentlich zu Theaterauf¬
führungen benutzt wird .

Neue Anlagen dieser Art unterliegen den allgemei¬
nen Anforderungen an öffentliche Versammlungs¬
räume und außerdem den Sonderbestimmungen un¬
ter (3 dieses Abschnitts II dieser Verordnung . Ueber
bestehende Versammlungsräume siehe Abschnitt III .

Wird der Versammlungsraum nicht nur gelegent¬
lich zu Theateraufführungen benutzt oder geht die
Bühnenanlage wesentlich über 100 qm hinaus (Z
77 aj , so hat die ganze Anlage den Anforderungen
an Volltheater zu genügen .

Zu v .
Oeffentliche Versammlungsräume mit einem büh¬

nenartig ausgestatteten Podium bis zu etwa 30 qm
Grundfläche HZ 02 a ) für Vorträge und Schaustel¬
lungen gelten für diese Verordnung als Unterart
der öffentlichen Versammlungsräume , wenn das Po¬
dium lediglich für Gesangs - oder deklamatorische Vor¬
träge oder für Schaustellungen von höchstens vier
Personen dient .

Neue Anlagen dieser Art unterliegen den allge¬
meinen Anforderungen an öffentliche Versammlungs¬
räume , und außerdem den Sonderbestimmungen un¬
ter I) im Abschnitt II dieser Verordnung . Ueber be¬
stehende Versammlungsräume siehe Abschnitt III .

Werden auf dem Podium andere als Gesangs - oder
deklamatorische Vortrüge oder Schaustellungen unter
Mitwirkung von mehr als 4 Personen dargeboten
oder geht das Podium wesentlich über 30 qm Grund¬
fläche hinaus 02 a) , so ist die ganze Anlage je
nach Lage der Verhältnisse nach den Anforderungen
zu <3 oder als Theater zu behandeln .

Zu lZ .
Oeffentliche Versammlungsräume mit einem Po¬

dium bis zu etwa 100 qm Gründfläche (Z 93 a ) gel¬
ten für dcese Verordnung nur dann nicht als Thea¬
ter , wenn sie keine bühnenmäßige Ausstat -
tung e r h aZ t e n .

Neue Anlagen dieser Art unterliegen den allge¬
meinen Anforderungen an öffentliche Versammlungs¬
räume und außerdem den Sonderbestimmungen unter
13 sowie in den ZZ 74—77 , 80 , 82 , 84—90 unter <3
im Abschnitt II dieser Verordnung . Ueber besteheüde
Versammlungsräume siehe Abschnitt III .

Wird auf dem Podium eine bühnenmäßige Aus¬
stattung verwandt oder geht das Podium wesentlich
über 100 qm Grundfläche hinaus , so ist die ganze An¬
lage je nach Lage der Verhältnisse nach den Anfor¬
derungen zu <3 als Theater zu behandeln .

Zu
Neue Zirkusanlagen unterliegen den Anforderun¬

gen unter l? im Abschnitt dieser Verordnung . Ueber
bestehende Zirkusanlagen siehe Abschnitt III .
II . Hinter Z 73 sind als neue Bestimmungen einzu¬

schalten :

83

s Der Bühnensaalhöher als Im ersten
Obergeschoß liegen .

Z 73 b Galerien .
Der Bühnensaal -darf nicht mehr als eine Galerie

haben .
>11 . Hinter K 77 sind als neue Bestimmungen einzu¬

schalten :
s 77 Podium .

Das Podium muß feuerfest und undurchbrochen sein .
Die GrundflücheTzes Podiums darf keinesfalls 110 qm
überschreiten .

s 77 b Ausstattung des Bühnenraumes .
Ein Schnürboden , Galerien oder Laufstege dürfen

nicht vorhanden sein .
ß 77c Dekorationen .

Die Dekorationen müssen unverbrennlich sein .
IV - Zn Z 83 ist folgende Ziffer 3 einzufügen :
Die Magazinräume für Dekorationen oder Re¬

quisiten dürfen keine größere Grundfläche als 20 v.
H . der Bühnenfläche haben und müssen feuerfest
umschlossen sein .

V. Hinter dem Z 82 sind als neue Besinnungen
einzuschalten :

s 32 a Podium .
I . Die Umfassungswände und Decke des Podiums

müssen feuerfest sein .
2 . Der Fußboden des Podiums muß feuerfest und

undurchbrochen sein , wenn darunter andere be¬
nutzbare Räume liegen . Andernfalls genügt eine
Herstellung der Podiumfläche aus Holz mit un¬
terer feuersicherer Bekleidung . Ein etwaiger
Hohlraum unter dem Podium därf Nicht ' Mr Auf¬
bewahrung von Gegenständen benutzt werden . Die
Unterkonstruktionen in der Nähe der Lichtleitun¬
gen müssen feuersicher hergestellt sein .

3 . Die Grundfläche des Podiums darf keinesfalls 33
qm überschreiten .

s 32 b. Dekorationen .
Die Dekorationen des Podiums njüssen unverän¬

derlich , unverbrennlich und mit dem Podium dauernd
fest verbunden sein . , ,
VI. Hinter K 33 sind als neue Bestimmungen einzu¬

schalten :
ZZ. Oeffentliche Bersammlungsräume mit,r >eWem

Podium ohne bühnenähnliche Ausstattung für Auf¬
führungen , die über den Nahmen einfacher Vorträge
und Schaustellungen hinausgehen .

§ 35 a . Höhenlage .
Der Saal darf nicht höher als im ersten Oberge¬

schoß liegen .
s 35 b . Anordnung der Plötze .

1 . Lose Tische und Stühle sind nur in Logen statt¬
haft .

2 . Der Saal darf nicht mehr als eine Galerie haben .
s 35 c. Podium .

1 . Die Umfassungswände und Decke des Podiums
müssen feuerfest sein .

2 . Der Fußboden des Podiums muß feuerfest und un -
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durchbrochen sein , wenn darunter andere benutz¬
bare Räume liegen . Andernfalls genügt eine Her¬
stellung der Podiumfläche aus Holz mit unterer
feuersicherer Bekleidung . Ein etwaiger Hohlraum
unter dem Podium darf nicht zur Aufbewahrung
von Gegenständen benutzt werden . Die Unter¬
konstruktionen in der Nähe der Lichtleitungen müs¬
sen feuersicher hergestellt sein .

3 . Die Grundfläche des Podium darf keinesfalls 110
qm überschreiten .

8 35 d. Ausstattung der Podiums .
1 . Die Decke des Podiums mutz in einer Höhe liegen ,

um das Aufhängen von Dekorationen unmöglich
zu machen . Ein Höherliegen ist nur inssoweit zu¬
lässig , als die Anordnung von Beleuchtungskör¬
pern es erfordert .

5 . Schnürboden , Galerien oder Laufstege , Sofitten ,
Kulissen oder sonstige Versatzstücke , Tür - und an¬
dere Vorhänge dürfen nicht vorhanden ein . Ge¬
stattet sind ein Vorhang , zwei Hinterhänge vor
der Rückwand und den Seitenwänden , die sämtlich
seitlich zu bewegen sein müssen , vor den beiden
Seitenwänden einige Versatzstücke , deren Gesamt¬
fläche für eine Vorstellung nicht größer als die
Vorhangfläche sein darf , einige Requisiten aus
schwer entflammbaren Material , wie Tische ,
Stühle und dergl . Vorhänge müssen aus unver -
brennlichen Stoffen (Asbest ) bestehen .

§ 35 e. Beleuchtung .
1 . Sofittenbeleuchtungen sind unzulässig . Die Be¬

leuchtung mutz elektrisch , unbeweglich und bis auf
die Lichtöffnungen feuersicher ummantelt sein .

2 . Rampenbeleuchtungen sind zulässig , wenn sie
außerhalb des Vorhanges angebracht werden .

8 35 f. Aufbewahrungsräume für Requisiten .
Es müssen vorschriftsmäßige ausreichend große

und feuerfest umschlossene Aufbewahrungsräume für
Versatzstücke und Requisiten vorhanden sein .

8 35 g . Feuerwache .
Weitere Forderungen , insbesondere die Forderun -

en nach Stellung einer Feuerwache bleibt der Ent -
eidung der Polizeibehörden vorbehalten .

VII . Der alte Abschnitt „L " erhält den Buch¬
staben

Vlll . Dem 8 123 ist folgende Ziffer K hinzuzufügen :
6 . Sollen Räume , die für Unterrichtszwecke bestimmt

sind , gelegentlich zu öfentlichen Aufführungen be¬
nutzt werden , bedürfen sie hierzu einer besonderen
baupolizeilichen Genehmigung der Polizeibehörde .

IX . 8 12k Abs . II erhält folgende Fassung :
Dispense von zwingenden Vorschriften der Ver¬

ordnung erteilt der Verbandspräsident .
X . Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer

amtlichen Bekanntmachung in Kraft . Die zu dem
Zeitpunkt noch nicht genehmigten Bauvorhaben un¬
terliegen den Vorschriften der gegenwärtigen Ver¬
ordnung .

Essen . 13. Juli 1922 .
Der Verbandspräsident .

Personal -Nachrichte«.
82S . Es sind ernannt :
4 . Kaplan Kock in Kempen zum Pfarrer der kath .

Pfarrgemeinde Rheinberg , Kreis Moers .
2 . Kaplan Schneider in M .-Gladbach zum Pfarrer

der kath . Pfarrgemeinde Mülheim -Ruhr -Dümpten .
Z . Pfarrer Neuhaus in Erotzenbaum zum Pfarrer

der evangel . Kirchengemeinde Krefeld .
4 . Pfarrer Peters in Anrath zum Pfarrer der kath .

Pfarrgemeinde Hersel , Kreis Bonn -Land .
5 . Pfarrer Meiss in Heiligenhaus zum Pfarrer der

kath . Pfarrgemeinde Herz -Jesu in Elberfeld .
K . Pfarrer Giesbert in Norf zum Pfarrer der kath .

Pfarrgemeinde St . Joseph in Oberhausen .
7 . Rektor Emonds am Waisenhaus in Neutz , zum

Pfarrer der kath . Pfarrgemeinde Nieoenheim .
8 . Pfarrer Schomburg in Öberhausen zum Pfarrer

der ev . -luth . Pfarrgemeinde Barmen -Wichling -
hausen .

9 . Pfarrer Schiller in Hamm i . W . zum Pfarrer der
evgl .-luth . Pfarrgemeinde Barmen -Wupperfeld .

10 . Pfarrer Krickhans in Elberfeld zum Pfarrer der
evgl . Gemeinde Heiligenhaus .

11 . Pfarrer Koch in Rövenich , Kreis Euskirchen zum
Pfarrer der kath . Pfarrgemeinde Norf .

12 . Kaplan Fischer in Werden zum Pfarrer der kath .
Pfarrgemeinde in Ueberruhr .

13 . Pfarrer Hack in Ueberruhr zum Pfarrer der kath .
Pfarrgemeinde Anrath .

14 . Pfarrer Lellmann in Endenbach zum Pfarrer der
kath . Pfarrgemeinde Heiligenhaus .

15 . Der Pfarrverwalter Dr . Wahlen an der kath . St .
Maximilianpfarre Düsseldorf zum Pfarrer dort¬
selbst .

926 . Der Katasteranwärter Heinrich Schmitt in
Neutz ist mit Wirkung vom 1 . Juli d . I . ab zum Kata -
sterdiätar beim Katasteramt in Neutz ernannt
worden .

Die im Amtsblatt Stück 22 Nr . 633 veröffentlichte
Ernennung des Schmitt zum Katasterdiätar beim Ka¬
tasteramt in Duisburg -Ruhrort ist aufgehoben .
827 . - Zu besetzen : 1 J . - O . -S . -Stelle bei dem A .-E .
in Borken und 2 J .-O .-S . -Stellen bei dem A .-G . Rek¬
kinghausen . Je 1 Kanzleiassistentenstelle bei dem
Landgericht in Bielefeld und A .-E . Essen . Je 1 Ju¬
stizwachtmeisterstelle bei dem O . -L .-E . Hamm und A .-
G . Langendreer .

Die Einriickungsgebiihren betragen für die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum 3,— -4t , bei Tabellensatz für
sie zweigcspaltene Zeile oder deren Raum 4,50 -4l . — Belegblätter und einzelne Stücke kosten 1,— ^tt für jeden

angefangenen Bogen , mindestens aber 2 -4t für jedes Stück des Amtsblatts.
Schriftleitung : Amtsblattstelle der Regierung . — Druck : Buchdruckerei Otto Fritz , Düsseldorf, Oststr . 13 .
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Amtsblatt
de?

Regierung zu Düsseldorf
Stück 30 . ZWeidsrs. SKMStag den 23. Zu« 1922

Bellagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr . 61 und 62 und 36 der Sonderbeilage zum Oeffentlich . Anzeiger .

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 2 . August 1922 ,
mittags 12 Uhr , der Amtsblattstelle zuzusenden .

Inhalt : Azetylenschweißapparate 283 , 288 , Tarife ! für die Schiffahrtsabgaben auf den west¬
deutschen Kanälen 283 , für den Rhein -Weser -Kanal usw . 287 , die Fähre bei Baumberg 293 , bei Lange ! 294 ,
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Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
828 . Bekanntmachung ,
betreffend Zulassung von Azetylenschweißapparten . !

Auf Antrag der Technischen Aufsichtskommission !
für die Untersuchungs - und Prüfstelle des Deutscherp
Azetylenvereins wird der Azetylenschweißapparat der /
Firma Heime & Hans Herzfeld , Maschinen - und 4
Apparatefabrik in Halle a . S . außer den unter den
Tyxennummern 4 43 und ^ 1 bereits zugelassenen
Größen IX , XI und XII auch in der Größe 0 nach
Z 12 der Azetylenverordnung unter der Typennum¬
mer 4 43 zum dauernden Betrieb in Arbeitsräumen
und nach s 14 a . a . O . unter der Typennummer ^ 1
zur vorübergehenden Benutzung in Arbeitsräumen
unter den a . a . O . festgelegten Voraussetzungen und
Bedingungen widerruflich in Preußen zugelassen .

Der Erlaß vom 18 . Januar 1922 (H .M .Bl . S . 21)
wi rd im übrigen auf die vorstehende Größe 0 mit 2

- kg Karbidfüllung ausgedehnt . HI . 3747 .
Berlin , 13 . Juni 1922 .' Der Minister für Handel und Gewerbe ,

829 . Tari .f
für die SchiffahrtsaSgaben auf den westdeutschen

Kanälen .
Anmerkung !

Zu den westdeutschen Kanälen im Sinne dieses >2 .
Tarifs gehören !
1 . der Nhei n -Weser -Kanal nebst dem Anschluß nach !

Hannover , den Zweigkanälen nach Osnabrück ,
Minden ( Weserabstieg ) , Linden mit Leineabstieg ,
die vertiefte Jhme sowie der Duisburg -Nuhrorter
Hafen bezüglich des durchgehenden Verkehrs zwi¬
schen Rhein und Kanal ;
der Lippekanal von Datteln bis Hamm und
der Dortmund -Emskanal (die Wasserstraße Dort -
mund/Herne bis einschließlich Schleuse Herbrum
und der Seitenkanal Oldersum -Emden ) .

Es sind zu zahlen !
. von den in Schiffen oder auf Flößen beförderten

Gütern sowie von Floßholz für jede Eewichts -
tonne zu 1666 kg und jedes zurückgelegte km
1 . im Wechselverkehr zwischen dem Rhein und der

Schleuse Bergeshövede oder Hamm oder im
Verkehr innerhalb dieser Kanalstrecken

in Güterklasse

-0
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in allen übrigen Verkehrsbeziehungen — auch auf
der unter I , 1 a bezeichneten Strecke — die Sätze
unter I , 1 b



bei 1 und 2 mindestens aber die vo« leeren
Schiff zu zahlende Abgabe, '

Ausnahmen zu I.
.1 . Im Verkehr von Osten nach Westen zahlen Kali¬

salze zum Düngen nur >/ Erze und Schwefel -
kiesabbrände nur der Abgaben der Güterklasse
V . Ferner wird für diese Verkehrsrichtung Ge¬
treide bis auf weiteres nach Güterklasse II tarifiert .
Als Ost -Westverkehr rechnet auch der bei Berges -
hövede auf den Rhein -Weserkanal gelangende und
in Richtung Rhein gehende ' Verkehr .

2 . Die nach Abschnitt I , 1a zu entrichtenden Abgaben
ermäßigen sich für Güter , welche von Kanalplätzen
rheinaufwärts gehen oder von dort kommen
a ) für Orte oberhalb Cöln bis einschließlich St .

Eoar um 18 v . H . .
b ) für Orte oberhalb E>t . Goar um 30 v . H.
Sofern nach den Ausführungsbestimmungen zu die¬
sem Tarif die Abgaben zunächst voll entrichtet wer¬
den müssen , sind Anträge auf Rückerstattung des
Ermäßigungsbetrages innerhalb einer Ausschluß¬
frist von 3 Monaten nach Durchführung der ersten
Hebestelle an die i.n den Ausführungsbestiminun -

gen bezeichneten Dienststelle zu richten .
3 . Auf der Strecke zwischen Schleuse Bergeshövede

(Bevergern ) einschließlich und der Schleuse Her¬
brum einschließlich wird nur der Sätze unter
I , 1 b erhoben .

II . Von leeren Schiffen einschließlich der Personen -
und Schleppdampfer für jede t zu 1000 kg ihrer
Tragfähigkeit und jedes zurückgelegte kin
1 . in den Fällen zu I . 1a 0,25 F , mindestens aber

25 -H für jede Durchfahrt durch eine Schleuse !
2 . in allen übrigen Fällen 0,125 L , mindestens je¬

doch für jede Durchfahrt durch eine Schleuse oder
durch das Hebewerk 12,50 -1l !

III . von den nur Personen oder Personen und Güter
befördernden und hierfür eingerichteten Schiffen
für jede t zu 1000 kg ihrer Tragfähigkeit und je¬
des zurückgelegte km
1 . in den Fällen unter I , 1a 38 F , mindestens

aber für jede Durchfahrt durch eine Schleuse
150 -1l ,

2 . in allen übrigen Fällen 19 mindestens aber
für jede Schleuse 75 -/ll und für jede Bewegung
des Hebewerks oder Benutzung der Schacht¬
schleuse 125 -ll ;

IV . von Fischerkähnen , Fischdröbeln , Gondeln , Sport¬
fahrzeugen und ähnlichen kleinen Schiffsgefäßen
mit höchstens 3 t Tragfähigkeit für jede besondere
Durchfahrt durch eine Schleuse
1 . in den Fällen unter I , 1a 150 -/ll,
2 . in den Fällen unter I , 1 b und 2 75 -K und für

jode besondere Durchfahrt durch das Hebewerk
oder die Schachtschleuse 125 -1t !

V . von anderen Schwimmkörpern für jedes km
12,50 -1t !

VI . von allen Schiffen für Vorschleusungen und

Schleusungen : außerhalb der festgesetzten Tagesbe -e
triebszeit ein Zuschlag
1 . in den Fällen unter l , 1a von 200 -1t, .
2 . in allen übrigen Fällen von 150 -1t,

für jede Schleuse oder das Hebewerk, ' .
Ausnahmen zu II—IV und VI .

Auf der Strecke zwischen Schleuse Bergeshövede
(Bevergern ) einschließlich und der Schleuse Herbrum
einschließlich werden nur die Hälfte der Sätze unter
Ziffer 2 der Abschnitte II— IV und VI erhoben .
VII . Von allen Schiffen für Oeffnen der Drehbrücken

bei Lingen und Meppen 12,50 -1t , jedoch außer¬
halb der festgesetzten Tagesbetriebszeit 25 -lt ..

Ausnahme .
Für die Befahrung des Seitenkanals Olderum -

Emden ist statt der unter l bis III bezeichneten Ab¬
gaben für jede durchfahrene Schleuse lediglich eine
Abgabe von G25 -1t zu zahlen .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Angefangene Erhebungseinheiten gelten als voll .

Für den durchgehenden Verkehr zwischen dem
Rhein und der Schleuse I des Kanals sind die Ab¬
gaben für eine Entfernung von 4 km zu entrichten .

2 . Die Abgabenbeträge werden auf volle Mark nach
oben abgerundet .

3 . Bei der Feststellung des Gewichts für Holz wird
ein Festmeter (— 11» cbm ) hartes Holz (die nicht
als weiches Holz aufgeführten Laubholzarten ) zu
800 kg , weiches Holz (alle Nadelhölzer sowie
Birke , Erle , Linde , Pappel , — auch Aspe , Espe und
Zitterpappel — , Roßkastanie und Weide ) zu 600
kg , gerechnet .

4. Die Verteilung der Güter auf die Tarifklassen er¬
gibt sich aus dem besonderen Gllterverzeichnis .

Befreiungen .
Befreit sind :

1 . Schleppdampfer , welche Anhang haben , von der
Abgabe unter II ,

2 . Schiffe , die sich beim Ablassen oder Füllen der Ka¬
näle an einen von der Verwaltung angewiesenen
Platz legen und demnächst an den früheren Liege¬
platz zurückkehren ,
von den Abgaben unter I—III und V"

3 . Leichterfahrzeuge , wenn sie auf den Kanälen von
anderen Schiffen , welche die Abgabe entrichtet ha¬
ben , in Fällen , der Not oder wegen niedrigen Was¬
serstandes Ladung übernehmen mußten , von den
Abgaben unter I , III und

4 . Schiffe und Ladungen , welche Aufsichts - , Wasser¬
bau - und sonstigen ' zugleich die Kanal -Stroman -
lagen fördernden Zwecken dienen , von allen Ab¬
gaben ,

5 . Fischerkähne , Fischdröbel , Gondeln , Sportfahrzeuge ,
und ähnliche kleine Schiffsgefäße mit höchstens 3 t
Tragfähigkeit und die von abgabepflichtigen Schif¬
fen mitgeführten Beiboote , wenn sie gleichzeitig mit
Fahrzeugen , welche abgabenpflichtig oder abgaben¬
frei sind , durch eine Schleuse oder durch das Hebe -
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werk befördert werden , von den Abgaben nach IV.
v. Schiffe, welche mit nassem oder trockenem Schlick

beladen sind , von den Abgaben zu I .
Dieser Tarif tritt an Stelle des Tarifs vom 17 . De¬

zember 1921 nebst Nachträgen am 1 . August 1922 in
Kraft .

Berlin , 12 . Juli 1922 . VV IV V 18/272.
Der Neichsverkehrsminister .
In Vertretung ! Unterschrift .

83V , Schlepplohntarif
für den Rhein -Wescr-Kana ! und den Lippe-Kanal

von Datteln bis Hamm .
Anmerkung !

Zum Rhein -Weser-Kanal im Sinne dieses Tarifs
gehören der Anschluß nach Hannover , die Zweigka¬
näle nach Herne , Dortmund , Osnabrück , Minden
(Weserabstieg ) und Linden mit Leineabstieg , die ver¬
tiefte Jhme , sowie der Duisburg -Ruhrorter -Hafen
bezüglich des durchgehenden Verkehrs zwischen Rhein
und Kanal .

Es sind zu zahlen !
I . H.. von jedem geschleppten Fahrzeug für jede

Tonne Tragfähigkeit und jedes Kilometer !
a) wenn die Schleppleistung im Wechselverkehr

zwischen dem Rhein und der Schleuse Berges -
hövede (Bevergern ) oder Hamm , oder im Ver¬
kehr innerhalb dieser Kanalstrecken erfolgt .
1 . auf der Strecke zwischen Rhein und dem

Schnittpunkt mit dem Zweigkanal nach
Herne 23 ^

2 . auf den übrigen Kanalstrecken 11,5 L
b ) in allen übrigen Fällen durchgängig 11,5 ^

Ausnahme ! 1 . In den Fällen I a 2 und b gilt
der Satz von 11,5 ^ für den über 759 t hinausgehen¬
den Teil der Tragfähigkeit des Fahrzeuges für je 2 t .
2a . Uebersteiat das Gewicht der Ladung ausnahms - >

weise die nachgewiesene Tragfähigkeit des Fahr¬
zeuges, so ist der Schlepplohn gemäß Tarifab¬
schnitt I V nach dem Gewicht der Ladung zu be¬
rechnen.

Die Ausnahmebestimmung 1 wird in diesem
Falle nicht angewendet .

2b . Ilebersteigt das Gewicht der Ladung die nach
Ausnahmebestimmung 1 ermittelte Tragfähigkeit
des Fahrzeuges , so ist auch in diesem Falle der
Schlepplohn nach dem Gewicht der Ladung zu be¬
rechnen.

Zusätzliche Bestimmung .
1 . Mindestens ist ein Schlepplohn für 19 km zu ent¬

richten . Tatsächlich nicht durchfahrene Kilometer
sind dabei , wenn die Schleppleistung nur auf der
unter I . V . a 1 gezeichneten Strecke erfolgt , mit
23 Z , in allen übrigen Fällen mit 11,5 ^ anzu¬
rechnen. Für den Verkehr von Osten über SchleuseVII nach Westen findet die Bestimmung über den
Mindestschlepplohn bei leeren Fahrzeugen , welchedie Fahrt im Monopolschleppbetriebe bei SchleuseVII lediglich zwecks Zuteilung einer Ladung in

einem Zechenhafen im Rhein -Herne -Kanal unter »
brechen müssen, keine Anwendung .

2 . Für den durchgehenden Verkehr Zwischen dem Rhein
und der Schleuse l des Kanals oder in umgekehrter
Richtung ist der Schlepplohn für eine Mindestent¬
fernung von 7 km zu berechnen. Bei einem Rhein¬
wasserstand am Ruhrorter Pegel von — Null bis
— 9,49 einschließlich ist hierzu ein Zuschlag von 39
v . H . bei niedrigerem Wasser ein Zuschlag von 59 v.
H . zu zahlen .

L . Für jede Tonne zu. 1999 kg Ladung und jedes
Kilometer Schleppleistung werden zu den unter
I . V aufgeführten Sätzen die folgenden Zuschläge
erhoben !
a ) wenn die Schleppleistung im Wechselverkehr

zwischen dem Rhein und der Schleuse Berges -
hövede (Bevergern ) oder Hamm , oder im Ver¬
kehr innerhalb dieser Kanalstrecken erfolgt !

für Güter der Güterklasse 1 2

I
II
IH
IV
V

auf der Strecke zwischen
Rhein und dem Schnitt¬
punkt mit dem Zweig¬

bank ! nach He ' ne
Pfg .
56
45
34
26
17

auf den übrigen
Kanalstrecken

Pfg .
28
22,5
17
13
8 .5

b ) in allen übrigen Fällen durchgängig die unter
ö a 2 genannten Sätze.

Ausnahme !
Für den Verkehr von Osten nach Westen zahlen

Kalisalze zum Düngen nur Vio > Erze und Schwefel-
kiesabbrände nur Vzg des Ladungsumschlages der
Güterklasse V .
II . von Flößen das Doppelte des Satzes für die be¬

treffende Güterklasse unter I . L .
III . von Fischerkähnen , Fischdröbeln , Gondeln , Sport¬

fahrzeugen und ähnlichen kleinen Schiffsgefäßen
mit höchstens 3 t Tragfähigkeit für jedes Kilo¬
meter - 5 -4t
jedoch . mindestens 59 -4t

IV . von allen übrigen Schwimmkörpern
für jedes Kilometer 85 -.4t
jedoch mindestens . 859 -4t
wenn die Schleppkraft eines Dampfers voll in An¬
spruch genommen wird , andernfalls die Hälfte der
Sätzen

V . für einen auf Antrag besonders gestellten
Schleppdampfer neben den Schlepplöhnen zu I bis
IV , wenn mehrere Kähne geschleppt werden und
die Schleppkraft des Dampfers voll in Anspruch
genommen wird , ein Zuschlag von 25 v . H . , im
anderen Falle 59 v . H .

Ausnahme !
Im Verholverkehr der in zwei Kanalhaltungen lie¬

genden Häfen wird nur die Hälfte der Schlepplöhne
unter I und II erhoben .



Zusätzliche Bestimmungen ,
1 . Angesungene Tarifeinheiten gelten für voll .
2 . Schlepplohnbeträge sind auf volle Mark nach oben

abzurunden .
3 . Die Schlepplöhne beruhen auf dem Preis von 1527

lK für Fettnußkohle ab Zeche . Beim Steigen oder
Fallen der Kohlenpreise werden die Schlepplöhne in
gleichem Verhältnis erhöht oder ermäßigt . Die

Sätze werden dabei auf halbe Pfennige nach oben
abgerundet .

4 . Die Schleppkraft eines Dampfers im Sinne der Zif¬
fer IV und V dieses Tarifs gilt als voll in An¬
spruch genommen , wenn die nach der Wafserpoli -
zeiverordnung zugelassene Höchstzahl der Anhänger
sich am Schleppzuge befindet .

6 . Die Zugehörigkeit der Güter zu den verschiedenen
Klassen ergibt sich nach dem jeweilig geltenden Gü¬
terverzeichnis zu dem Tarif für die Schiffahrtsab¬
gaben auf öen westdeutschen Kanälen .

Befreiungen .
Vom Schlepplohn sind befreit '

1 . Fahrzeuge , die sich beim Ablassen oder Füllen der
Kanäle an einen von der Verwaltung angewiese¬
nen Platz legen und demnächst an den früheren
Liegeplatz zurückkehren ;

2 . Leichterfährzeuge , wenn sie auf dem Kanal von an¬
deren Schiffen , welche den Schlepplohn entrichte :
haben , in Fällen der Not oder wegen niedrigen
Wasserstandes die Ladung übernehmen mußten ;

3 . Schiffe und Ladungen , die Aufsichts - , Wasserbau¬
oder ähnlichen zugleich die Kanälanlagen fördern¬
den Zwecken dienen ;

4 . Handkühne , welche zu einem abgabepflichtigen
Fahrzeuge gehören .
Dieser Tarif tritt am 1 . August 1922 an Stelle des

Schlepplohntarifs vom 26 . Mai 1922 im Kraft .
Berlin . 12 . Juli 1922 . IV IV V 18/272 .

Der Reichsverkehrsminister .
In Vertretung ! Unterschrift .

83 l . Bekanntmachung
betreffend Zulassung von Azetylenschweißapparaten .

Auf Antrag der Technischen Aufsichtskommission
für die Untersuchungs - und Prüfstelle des Deutschen
Azetylenvereins wird der Azetylenschweißapparat
Modell .1 der Firma Hager 6c Weidmann Aktien¬
gesellschaft , Maschinen - und Apparatebauanstalt in
Berg -Gladbach , Bezirk Köln , in der Größe 2 mit 2
kg Karbidfüllung nach H 12 der Azetylenverordnung
unter der Typennummer ll 75 zum dauernden Betrieb
in Arbeitsrä : men und nach 8 14 a . a . O . unter der
Typennummer K 61 zur vorübergehenden Benutzung
in Arbeitsräumen unter den a . a . O . festgelegten Vor¬
aussetzungen und Bedingungen widerruflich in Preu¬
ßen zugelassen .

Die Fabrikschilder der Apparate müssen auf den zu
ihrer Befestigung dienenden Zinntropsen oder Nieten
den Stempel des Dampfkessel - 1l eber wa¬
ch u n g s v e r e i n s in Köln erkennen lassen .

Für die Zulassung gelten die von der Technischen
-. lu5 mtskommission vorgeschlagenen , den Behörden
mitgeteilten Bedingungen . lll 6377 .

Berlin . 29 . Juni 1922 .
Der Minister für Handel und Gewerbe .

I . A . ! Unterschrift .

Bekanntmachungen der Provinzialöchörde .
83 2 . Betrifft ! Erteilung von Fristverlängerungen
für Maßnähmen der produktiven Erwerbslosenfür¬

sorge .
In letzter Zeit sind die Förderungsfristen nach

Maßgabe der Ziffer 2 Abs . 1 meines Runderlasses
vom 1 . März 1921 — lll . U 1015/21 für aus Mitteln
der produktiven Erwerbslosenfürsorge geförderte
Maßnahmen auf Grund meines Nunderlasses vom
8 . Februar ds . Js . — lll . It . I . 406 — von verschiede¬
nen Stellen bis in den Herbst ds . Js . bezw . sogar bis
zum Ende des Kalenderjahres verlängert worden .
Dies gibt mir Veranlassung , darauf hinzuweisen , daß
insbesondere erhebliche Fristverlängerungen nicht
ohne weiteres ausgesprochen werden können .

Bei Fristverlängerungen über den 1 . April 1922
hinaus ist vielmehr künftig anzugeben , in welcher
Weise den einschränkenden Bestimmungen , insbeson¬
dere meinem Runderlaß vom 4 . März ds . Js . — III .
It . I . 684 . Ziffer II , 3 — genügt wird . Hiernach .soll
der kirundsatz , nur noch Personen als anrechnungs¬
fähig zuzulassen , die unmittelbar vorher wenigstens 4
Wochen lang unterstützt sind , soweit als möglich auch
auf bereits im Gang befindliche Notstandsarbeiten
Anwendung finden . Ferner haben die Ermittlungen
auf Grund meines Runderlasses vom 1 . März ds . Js .
— III . R . I . 1072 — («Stichtag 28 . April ds . Js . ) für
einige Bezirke noch eine verhältnismäßig hohe Ziffer
beschäffigter bedingt Erwerbsldser ergeben .

Ich nehme hierbei Bezug auf die seinerzeit gültige
Ziffer 1 Satz 2 meines Runderlasses vom 21 . Novem¬
ber 1921 — III . It . I . 448 — wonach damals bereits
die anrechenbare Zahl der bedingt Erwerbslosen durch
Anlegung eines strengeren Maßstabes den überwie -
senen Unterstützungsbeziehern gegenüber mehr als
bisher zurücktreten sollte .

Hiernach läßt sich bei der Abrechnung die Einbezie¬
hung der von bedingt Erwerbslosen geleisteten Tage¬
werke in die Förderung nach dem 1 . April 1922 nicht
vertreten , desgleichen nicht die Einbeziehung - ^ von
Tagewerken nach dem 1 . Juli 1922 solcher Erwerbs¬
losen , die der Ziffer II , 3 meines obigen Runderlas¬
ses — III . It . I . 684 — nicht entsprechen . Es empfiehlt
sich deshalb , sofern noch Erwerbslose vorhanden sind ,
auch da , wo bisher eine Auswechslung der Erwerbs¬
losen nicht vorgesehen war , auf eine solche hinzuwir¬
ken , zugleich im Hinblick auf die während der gegen¬
wärtigen , günstigen Arbeitsmarktlage notwendige u .
leicht durchführbare Aussiebung der noch vorhande¬
nen Erwerbslosen .

Stehen selbst durch zwischenörtlichen Ausgleich Er¬
werbslose gemäß Ziffer II , 3 meines obigen Runder -



lasses — 111 . H . I . 684 — nicht mehr zur Verfügung
und erweist sich die Unterbrechung der Maßnahme als
untunlich , so kann im Einzelfalle von der Voraus¬
setzung dieser Ziffer dortseits abgesehen werden . Wei¬
terhin bin ich von Fall zu Fall bereit , bei volkswirt¬
schaftlich besonders wertvollen Maßnahmen zur Ver¬
meidung von Härten den in Aussicht gestellten Zu¬
schuß in einen festen zu verwandeln . Auch braucht
dortseits die Weiterzahlung des Zuschusses von der
Erfüllung der Ziffer 4 meines Nunderlasses vom 21 .
November 1921 — III . R . I .448 — dann nicht ab¬
hängig gemacht zu werden , wenn während der
Durchführung der Maßnahme die Zahl von 3 °/« «
Vollerwerbslosen einschließlich der noch bei anderen
Notstandsarbeiten beschäftigten Erwerbslosen unter¬
schritten wird . UI . R . I . Nr . 2208/22 .

Berlin , 28 . Juni 1922 .
Der Minister für Volkswohlfahrt .

I . A . : Unterschrift .
An die Herren Regierungspräsidenten und den

Herrn Oberpräsidenten in Berlin W . 10.
Düsseldorf , 18 . Juli 1922 .

' I I II 1929 .
Der Regierungspräsident .

In Vertretung ! gez. Dr . Kirchner .
833 . Polizeiverordnung

. über Krankenhäuser und ähnliche Anstalten .
Auf Grund der ZZ 137 und 139 des Gesetzes über

die allgemeine Landesverwaltung vom 30 . Juli 1883
( E . S . S . 195 ) und gemäß HZ 6, 12 und 15 des Ge¬
setzes über die Polizeiverwaltung vom 11 . März 1850
(E . S . S . 265 ) und auf Grund des Reichsgesetzes vom
21 . Dezember 1921 (R . E . - Bl . S . 1604 ) zur Erweite¬
rung des Anwendungsgebiets der Geldstrafe und zur
Einschränkung der kurzen Freiheitsstrafen wird unter
Zustimmung des Provinzialrars für den Umfang der
Nheinprovinz folgendes verordnet :

§ 1 ..
Als kleine Krankenanstalten im Sinne der nachste¬

henden Vorschriften sind Anstalten mit einer Höchst¬
zahl von 50 Betten , als mittlere solche mit einer Zahl
von mehr als 50 bis 150 Betten , als große Anstalten
diejenigen mit mehr as 150 Betten anzusehen .

I . Allgemeine Vorschriften ,
s 2.

1 . Die Krankenanstalt muß frei und entfernt von
Betrieben liegen , die geeignet sind , den Zweck der An¬
stalt zu beeinträchtigen . Der Bauplatz muß eine
DurchschnittsgrLße von 75 Flächenmeter — auf ein
Bett berechnet — haben . Der Baugrund soll in ge¬
sundheitlicher Beziehung einwandfrei sein .

2 . Die Fensterwände derjenigen Krankenräume , die
zum dauernden Aufenthalt von Kranken bestimmt
sind , müssen von anderen Gebäuden mindestens 14 m,die übrigen wenigstens 9 m entfernt sein .3 . Alle Krankenräume müssen durch unmittelbares
Himmefslicht genügend erhellt sein . Diese Bedin¬
gung gilt als erfüllt , wenn auf jeden Punkt des Fuß¬bodens ein Lichteinfallswinkel von mindestens 5 Grad

Höhe einwirken kann .
Die Scheitel der kleinsten Lichteinfallswinkel liegen

in den vom Fensterlicht am weitesten entfernten
Punkten des Fußbodens , während der obere Schenkel
durch den Fenstersturz , der untere durch die den Licht¬
einfall behindernde Kante des gegenüberliegenden
Hinernisses (Haus , Berg oder dergl . ) bestimmt ' wird .

Sind die Nachbargrundstücke noch nicht soweit be¬
baut , als es die Bauordnung zuläßt , so ist bei Neu¬
bauten von Krankenhäusern vorzusorgen , daß obige
Bedingung erfüllt bleibt .

4 . Die Anlage von rings durch Gebäude umschlos¬
senen Höfen ist im allgemeinen unzulässig .

5 . Jedes Stockwerk , das für mehr als 40 Betten be¬
stimmt ist , muß zwei Treppen mit Ausgängen ins
Freie haben .

6 . In mittleren und großen Krankenanstalten niuß
für die Aufnahme von Kranken eine Beobachtungs¬
abteilung mit besonderem Eingang von außen vor¬
handen sein .

§ 3.
1 . Flure und Gänge müssen bei mehr als 5 Meter

Länge mindestens 1,8 Meter breit , im übrigen immer
gut belichtet , lüft - und heizbar sein .

2 . Flure und Gänge , an denen Krankenräume lie¬
gen , sind bei mehr als 25 Meter Länge einseitig an¬
zulegen . Jedoch können an der den Krankenräumen
gegenüber liegenden Seite Nebenräume (Anrichte¬
lüche , Bade - , Aborträume , Zimmer für Pflegeper¬
sonal usw .) bis znr Hälfte der Länge des Ganzes
angebracht werden .

Z 4.
1 . Die für Kranke bestimmten Räume müssen in

der ganzen Grundfläche gegen das Eindringen von
Bodenfeuchtigkeit gesichert sein .

2 Räume , deren Fußboden nicht mindestens » 30
Zentimeter über der anschließenden Erdoberfläche
liegt , dürfen mit Kranken nicht belegt werden .

3 . Krankenzimmer , die das Tageslicht nur von ei¬
ner Seite erhalten , dürfen nicht nach Norden liegen .

4 . Die Wände in allen Krankenzimmern sollen
glatt , in Operation ?- und Entbindungszimmern , so¬
wie in solchen Räumen , in denen Personen mit über¬
tragbaren Krankheiten untergebracht werden , ab¬
waschbar und Möglichst mit ausgerundeten Ecken her¬
gestellt sein .

5 . Die Türen und Fenster sollen mit einfacher , ab¬
gerundeter Profillierung , sowie abwaschbar herge - ,richtet sein .

H 5 . -
1 . Die Haupttreppen für Stockwerke mit mehr als

25 Betten sollen feuerfest im Sinne der Bauordnung
sein . Für Stockwerke bis Fu 25 Betten geniigen
Treppen , die feuer s i ch e r im Sinne der Bauordnung
sind .

2 . Die Haupttreppen sollen ohne Wendelstufen und
mit geraden , ihnen an Breite gleichen Podesten an¬
gelegt und mindestens 1,3 Meter breit sein , die



Stufen sollen wenigstens 28 Zentimeter Auftritts¬
breite und höchstens 18 Zentimeter Steigung haben .
Die Trepppenhäuser müssen Licht und Luft unmittel¬
bar von außen erhalten .

3 . Die Fußböden aller von Kranken benutzten
Näume sind möglichst wasserdicht und so herzustellen ,
daß die Kranren vor Abkühlung geschätzt sind .

§ 6.
1 . Die Krankenzimmer , alle von den Kranken be¬

nutzten Nebenräume , Anrichteküchen , Flure , Gänge
und Treppenhäuser müssen mit Fenstern versehen
werden , die unmittelbar ins Freie führen . Die Fen¬
sterfläche soll bei Krankenanstalten im Städtinnern
in mehrbettigen Krankenzimmern mindestens ein
Siebtel der Bodenfläche , in einbettigen Zimmern
(Einzelzimmern ) mindestens 2 Flächenmeter betra¬
gen ; bei Anstalten in freier Lage genügt eine Fen¬
sterfläche von ein Zehntel der Bodenfläche für mehr -
bettige von 1,5 Flächenmeter für einbettige Kranken¬
zimmer .

2 . Für Räume , in denen Kranke mit übertrag¬
baren Krankheiten over bettlägerige Sieche unterge¬
bracht werden , kann eine größere Fensterfläche vor¬
geschrieben werden .

3 . ; lle Fenster müssen mit geeigneten Einrichtun¬
gen zum Schutz gegen Sonnenstrahlen versehen sein .

5 D
1 . In mehrbettigen Zimmern muß für jedes Bett

ein Luftraum von wenigstens 25 Raummeter auf 6,6
Flächenmeter Bodenfläche und in einbettigen Zim¬
mern ein Luftraum von wenigstens 35 Raummeter
auf 16 Flächenmeter Bodenfläche vorhanden sein ; für
Kinder unter 14 Iahren genügt in mehrbettigen
Zimmern ein Luftraum von 15 Raummeter auf 4
Flächenmeter Bodenfläche für jedes Bett . Bei Be¬
rechnung des Luftraumes soll eine Höhe von mehr
als 4 Meter nicht in Anrechnung gebracht werden .

2 . Mehr als 36 Betten dürfen in einem Kranken¬
raum nicht aufgestellt werden .

Z 8.
1 . In jeder Krankenanstalt muß für jede Abtei¬

lung oder für jedes Geschoß mindestens ein geeigneter
Tageraum für zeitweise nicht bettlägerige , in gemein¬
samer Vflege befindliche Kranke eingerichtet werden ,
dessen Größe avj etwa 2 Flächenmeter für jeden Kran¬
ken , mindestens aber auf 26 Flächenmeter zu bemessen
ist . Veranden , die geschlossen und ausreichend er¬
wärmt werden können , können als Tageräume ange¬
rechnet werden .

2 . Außerdem muß ein mit Gartenanlagen versehe¬
ner Erhotungsplatz von angemessener Größe , in der
Regel von 16 Flächenmeter für jedes Krankenbett ,
vorgesehen werden .

§ 9-
1 . Alle Krankenzimmer und von Kranken benutzten

Räume müssen in einwandfreier Weise geheizt , ge¬
lüftet und beleuchtet werden können .

2 . Die Fenster der von den Kranken benutzten

Räume , der Flure , Gänge und Treppen sollen leicht
zu öffnen oder mit Lüftungseinrichtungen versehen
sein .

3 . Für alle von Kranken benutzten Räume , Flure
und Gänge muß eine ausreichende Erwärmung vor¬
gesehen sein . Hierbei ist der Belästigung durch strah¬
lende Wärme vorzubeugen , Staubentwicklung von der
Heizeinrichtung aus und Ueberhitzung der Luft an
den Heizflächen zu vermeiden , jede Beimengung von
Rauchgasen auszuschließen .

5 l »
Zur Versorgung der Anstalt mit gesundheitlich ein¬

wandfreiem Wasser müssen täglich für ein Kranken¬
bett durchschnittlich 156 Liter Wasser geliefert werden
können .

8 ll .
1 . Die Entwässerung und die Entfernung der Ab¬

fällstoffe muß in gesundheitlich unschädlicher Weise
erfolgen . Ein ordnungsmäßiger Müllbehälter muß
vorhanden sein .

2 . Auswurfs - und Abfallstoffe , für die der Verdacht
besteht , daß sie Krankheitserreger enthalten , müssen
sofort unschädlich gemacht werden .

§ 12 .
1 . Die Aborträume sind in ausreichendem Umfang

mit wenigstens einem Abort für je 15 Betten der
Männer - und je einem für 16 Betten der Frauenab¬
teilung in der erforderlichen Ausstattung und von
den Krankenzimmern genügend getrennt anzulegen .
Der Abort ist mit einem Vorraum zu versehen , der
wie der Abort selbst mindestens ein ins Freie führen¬
des Fenster haben muß , ausreichend hell , ständig ge¬
lüftet und heizbar sein soll . Für Männer sind Aus -
tret -Stände in einem besonderen . Abteil des Abort¬
raumes anzubringen .

2 . Für das Pflegepersonal sind besondere Abort¬
räume , und zwar tunlichst getrennt von den für die
Kranken bestimnrten Aborten einzurichten .

8 13.
1 . In jeder Krankenanstalt müssen geeignete

Räume und Einrichtungen für Vollbäder vorhan¬
den sein .

2 . In mittleren und großen Anstalten soll auf jeder
Abteilung mindestens ein Raum mit der erforder¬
lichen Einrichtung für Vollbäder zur Reinigung der

Kranken , sowie eine fahrbare Wanne vorhanden
sein . Ferner ist mindestens je ein Baderaum für das
Pflegepersonal - und einer für ansteckende Kranke vor¬
zusehen , falls hierfür nicht in anderen Teilen der An¬
stalt ausreichend gesorgt ist.

A 14.
1 . In jeder Krankenanstalt sind je ein Raum für

ärztliche Untersuchungen , ein Raum für die Gewäh¬
rung der „Ersten Hilfe "

, der zugleich als Behand¬
lungszimmer dienen kann , sowie Einzelzimmer vorzu¬
sehen , in denen Kranke untergebracht werden können ,
deren Absonderung — abgesehen von den Füllen des
§ 16 — erforderlich wird . Auch ist in jeder Anstalt



ein Raum zum Abstellen und Erwärmen der Speisen
mit den erforderlichen Wärmevorrichtungen einzu¬
richten . .

3 . In mittleren und großen Krankenanstalten müs¬
sen derartige Räume etwa in einer den Abteilungen
entsprechenden Zahl vorhanden sein .

Z 15.
In Krankenanstalten , in denen Operationen aus¬

geführt zu werden pflegen , sind Operationszimmer
init der notwendigen Ausstattung einzurichten , in
denen auch aseptische Operationen unbedenklich vor¬
genommen werden können .

8 1k.
1 . Die Wirtschaftsraume sind so anzulegen , daß

Dünste und Geräusche aus ihnen nicht in die Kranken¬
räume dringen können .

3 . Für große Krankenanstalten sind die Wirt¬
schaftsräume in einem besonderen Gebäude oder Ge¬
bäudeteil unterzubringen .

8 17-
1 . Jede Krankenanstalt muß eine ausschließlich für

deren Znsassen bestimmte Waschküche haben . Infizierte
Wäsche darf ohne vorherige Desinfektion nicht ge¬
reinigt werden .

2 . Für jede Krankenanstalt ist in einem ausrei¬
chend abgesonderten Gebäude oder Gebäudeteile eine
geeignete Desinfektionseinrichtung vorzusehen , sofern
nicht am Orte eine öffentliche Desinfektionsanstalt
zur Verfügung steht .

3 . Zur Unterbringung von Leichen ist in jeder
Krankenanstalt ein besonderer Raum einzurichten , der
nur diesem Zweck dient und dem Anblick der Kranken
möglichst entzögen ist ; für große Anstalten ist ein be¬
sonderes Leichenhaus mit einem Raum für die Vor¬
nahme von Leichenöffnungen erforderlich .

4 . Waschküche, Leichenhaus und Desinfektionshaus
dürfen unter einem Dach angeordnet werden , wenn
diese Anlagen durch massive Wände vollständig von¬
einander getrennt werden . Nur die reine Seite der
Desinfektionseinrichtung darf mit der Waschküche in
Verbindung stehen .

8 18 .
In allen Krankenanstalten müssen sämtliche männ¬

liche und weibliche Kranke , abgesehen von Kindern
bis zu 10 Jahren , in getrennten Räumen , in mitt¬
leren und großen Anstalten in getrennten Abteilun¬
gen untergebracht werden .

8 19.
1 . Für die Unterbringung von Kranken , die an

übertragbaren Krankheiten leiden , sind die zur Ver¬
hütung einer Weiterverbreitung dieser Krankheiten
erforderlichen Absonderungsräume nebst Abort und
Baderaum einzurichten .

2 . Diese Räume sind für jede große Krankenanstalt
in einem besonderen Gebäude unterzubringen , wäh¬
rend in kleinen und mittleren Anstalten die Einrich¬
tung dieser Räume wenigstens in einer abgesonderten
Abteilung des Gebäudes mit besonderem Eingang von

außen geschehemmuß . Soll die letztere Art der Unter¬
bringung in einem Obergeschoß erfolgen , so ist hier¬
für ,

"
wenn möglich , noch eine besondere , mit keinem

anderen Geschoß in Verbindung stehende , direkt von
außen zugängliche Treppe vorzusehen .

ll . Vorschriften über besondere Anstalten .
a ) Anstalten für Geisteskranke , Fallsüchtige und

Schwachsinnige .
8 20 .

Abteilungen und Räume für dauernd oder zeit¬
weise auch am Tage bettlägerige , ferner für erregte
oder unruhige oder einer besonderen Pflege bedürf¬
tige , für hilflose oder unsaubere Kranke (Aufnahme¬
häuser , Wachsäle , Lazarette , Siecheuabteilungen , Säle
für Bettruhe , Stationen für Unsaubere usw . ) fallen
unter die Bestimmungen der 8ß 1— 19 . Doch sind Ab¬
weichungen von den Vorschriften in den Fällen zu¬
lässig , wo durch ihre Befolgung eine sichere Bewah¬
rung der Kranken oder die Uebersichtlichkeit der
Räume verhindert wird oder wo die besonderen Ver¬
hältnisse dieser Anstalten solche Abweichungen bedin¬
gen . Dies gilt im besonderen von den Vorschriften
des §3 Abs . 2, « 4 Abs . 3. K 9 Abs . 2 , § 12 und § 13
Abs . 2 . Auf genügende Belichtung und Heizung , na¬
mentlich aber auf sorgfältige Entlüftung ist in diesen
Ausnahmefällen besonders zu achten .

8 21 .
1 . Für erwachsene Kranke , die am Tage den Schlaf¬

räumen ganz fern bleiben , körperlich rüstig , nicht stö¬
rend und völlig sauber sind , ist unter der Voraus¬
setzung genügender Lüftung und Belichtung eine Ver¬
minderung des Luftraumes in den Schlafräumen auf
15 Raummeier und der Grundfläche am Tagesraum
a ^ f etwa 1 Flächenmeter für den Kranken zulässig .
Für kranke Kinder genügt in den Schlafräumeu ein
Luftraum von 13 Raummeter auf 3,5 Flächenmeter
Bodenfläche für jedes Bett . (A 7 und 8) . Auch kön¬
nen mit Bezug auf die Größe der Fensterfläche (§ 6)
Ausnahmen zugelassen werden .

2 . Die im Z 20 aufgeführten Abweichungen von
den allgemeinen Vorschriften finden auch für diese
Art Kranken sinngemäße Anwendung .

3 . Arbeitsräume für diese Kranken können auch in
hellen , trockenen und luftigen Kellerräumen unter¬
gebracht werden .

8 22 .
Bei allen nicht unter den 8 20 fallenden Abteilun¬

gen , besonders bei kolonialen Gebäuden , Landhäusern
und Villen für ruhige , körperlich rüstige und regel¬
mäßig beschäftigte Kranke bleiben die Vorschriften
der Z8 2— 19 außer Anwendung . Heizung , Lüftung ,
Belichtung , Wasserversorgung und Beseitigung der
Abfälle müssen jedoch sowohl für die eigentlichen
Krankenräume als auch für die Veschäftigungsräume ,
Arbeitsstätten und Nebengelasse ausreichend und der¬
artig eingerichtet werden , daß jede ungünstige Ein¬
wirkung auf die Gesundheit ausgeschlossen bleibt .
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8 23 .
Die Vorschriften des 8 22 gelten auch für Nerven¬

heilanstalten , Nervenheilstätten , für Erholungs¬
heime für Nervenkranke , für Heilstätten für rheuma¬
tische Kranken , Anstalten für Alkoholkranke , und für
ähnliche Anlagen . In jeder Nervenheilanstalt usw .
müssen jedoch Räume für dauernd bettlägerige , kör¬
perlich hilflose und geschwächte Kranke zur Verfügung
stehen , für welche die Vorschriften des 8 2i) gelten .

8 2 ! .
Vei allen in den 88 22 und 23 erwähnten Anstal¬

ten und Abteilungen sind ausreichende Badeeinrich -
tungen , die Möglichkeit der Beschäftigung und eine
genügende Fläche zur Bewegung im Freien vorzu¬
sehen .

8 25 .
In den kleinen Anstalten für Geisteskranke , Fall¬

süchtige oder Schwachsinnige (88 20 bis 23 ) muß we¬
nigstens ein passend gelegener und eingerichteter
Raum von 35 Raummeter Luftgehalt für die Abson¬
derung von Kranken vorhanden sein ! in mittleren
Anstalten sind wenigstens zwei solcher Räume vor¬
zusehen .

In großen Anstalten dieser Art sind entsprechend
erweiterte Anlagen , namentlich auch zur Absonde¬
rung von Personen mit übertragbaren Krankheiten
einzurichten .

b ) Lungenheilstätten .
8 26 .

Lungenheilstätten und Abteilungen für Lungen¬
kranke in allgemeinen Krankenanstalten fallen unter
die Vorschriften der 88 1— 19 . In solchen . Anstalten
und Abteilungen sind Gesellschafts - und Beschäfti¬
gungsräume , ferner überdachte Einrichtungen für
die Liegekur im Freien in einer der Größe der An¬
stalt oder Abteilung entsprechenden Art und Zahl
vorzusehen . Auf die im 8 8 Absatz 1 vorgeschriebe¬
nen Tageräume können diese Räume , und Einrich¬
tungen in Anrechnung gebracht werden .'

8 27 .
Für Kranke , die am Tage den Schlafräumen fern

bleiben , ist unter der Voraussetzung genügender
Lüftung , Belichtung und des Bestehens ausreichender
Tageräume eine Verminderung des Luftraums in
den Schlafzimmern für mehrere Kranke auf 20
Raummeter , bei Kindern unter 14 Jahren auf 12
Raummeter , zulässig .

8 28 .
Für Erholungsstätten , Walderholungsstätten ,

Heime für Ferienkolonisten und ähnliche Anstalten
gelten die Vorschriften der 88 22 bis 25.

c) Entbindungsanstalten und Säuglingsheime .
8 20 .

In Entbindungsanstalten , Wöchnerinnenasylen ,
Wöchnerinnenheimen , Säuglingsheimen , Kinderkrip¬
pen und ähnlichen Anstalten oder Abteilungen dieser
Art in allgemeinen Krankenhäusern gelten für die¬
jenigen Räume , in denen Kreißende , Wöchnerinnen

12
und erkrankte Pfleglinge untergebracht werden , die
Bestimmungen der 88 1— 19 mit der Maßgabe , daß
in Zimmern für mehrere Wöchnerinnen für je eine
Wöchnerin mit ihrem Kind wenigstens 30 Raum¬
meter und in Zimmern für nur eine Wöchnerin mit
Kind wenigstens 40 Raummeter in Ansatz zu brin¬
gen sind .

8 20
In Entbindungsanstalten mit mehr als 4 Betten ist

ein besonderes Entbindungszimmer mit der nötigen
Einrichtung vorzusehen . In Entbindungsanstalten ,
die auch frauenärztlichen Zwecken dienen und nicht
mehr als 10 Betten haben , kann das Entbindungs¬
zimmer zugleich als Operationszimmer benutzt
werden .

8 21 ,
Für die übrig/n Räume , namentlich für diejenigen

der Schmanaeren , gelten die Bestimmungen des 8 22 .
8 32 .

1 . In Räumen für gesunde Säuglinge und Klein -
kinder soll auf ein Bett wenigstens ein Luftraum von
10 Raummeter vorhanden sein .

2 . Für erkrankte Säuglinge und Kleinkinder ist
auf ein Bett wenigstens ein Luftraum von 15 Raum¬
meter in Ansatz zu bringen .

d ) Sonstige Bestimmungen .
. 8 33 .

In besonders gearteten Bällen kann bei Anstalten
für bestimmte Kranke , z . V . bei den Augenheilan¬
stalten , von den Vorschriften des 8 17 abgesehen
werden .

8 34 .
Für die Krüppelheilanstalten , Heime und ortho¬

pädische Anstalten gelten sinngemäß die Vorschriften
der 88 22— 25 .

8 35 .
Von den Bestimmungen des 8 2 Absatz 1—6 , 8 3,

8 4 Abs . 2 und 3 , 8 6 , 8 7 Abs . 2 , 8 8 Abs . 2 . 8 12
und 8 16 Abs . 2 kann der Regierungspräsident für die >
Provinzialanstalten und die Heilstätten der Ländes -̂
Versicherungsanstalt der Oberpräsident Ausnahmen

"

zulassen . Diese Behörden sind auch zur Genehmi¬
gung der nach den Vorschriften der '

88 20 bis 33 zu¬
lässigen Abänderungen befugt .

In besonders schwierig liegenden Einzelfällen kann
der Minister für Volkswohlfahrt nach vorausgegan¬
gener Prüfung der Angelegenheit durch die unteren
Verwaltungsbehörden (8 35) noch weitere Abwei¬
chungen von den vorstehenden Bestimmungen zulas¬
sen , wenn dadurch eine besonders ins Gewicht fal -
lened Kostenersparnis beim Bau einer Krankenan¬
stalt zu erzielen ist und die beantragte Abweichung
nicht erheblichen gesundheitlichen Bedenken begegnet .

8 36 .
Die vorstehenden Vorschriften finden auf Erweite -

rungs - und Umbauten entsprechende Anwendung .
Bei Umbauten können die in 8 35 Absatz 1 bezeichne¬
ten Behörden von allen Vorschriften Dispense er -



teilen . Die im K 35 Absatz 2 angegebenen Voraus¬
setzungen brauchen dabei nicht vorzuliegen .

K 37 .
Die Vorschriften der Bauordnungen bleiben inso¬

weit in Kraft , als sie nicht durch die vorstehenden Be¬
stimmungen verschärft werden .

s 38 .
Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverord¬

nung werden , sofern nach den bestehenden Gesetzen
keine höhere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis
zu 1599 oder mit entsprechender Haftstrafe ge¬
ahndet .

Daneben bleibt die Polizeibehörde befugt , die Her¬
stellung vorschriftsmäßiger Zustände herbeizuführen .

s 39 .
Vorstehende Polizeiverordnung tritt mit dem

1 . Juli 1922 in Kraft , während mit dem gleichen
Tage die Polizeiverordnung über die Anlage , Bau
und Einrichtung von Kranken - , Heil - und Pflegean -
stalten , sowie Entbindungsanstalten und Säuglings¬
heimen vom 24 . November 1911 außer Geltung ge¬
setzt wird .

Coblenz , am 15. Mai 1922 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

_ In Vertretung ! Unterschrift .
834 . Der Hausiererin Ehefrau Nikolaus Matte -

kowitsch zu Crefeld ist der vom Bezirks -Ausschusse
Hierselbst unter Nr . 6465 für das Jahr 1922 erteilte ,
zum Sammeln von Lumpen , Knochen , altem Eisen
usw . , sowie zum Handel mit Porzellan , Emaille - ,
Kurz - und Manufakturwaren , Hafen - und Kaninchen¬
fellen berechtigende Wandergewerbeschein abhanden
gekommen . Der Wandergewerbeschein wird für un¬
gültig erklärt .

.. Düsseldorf , 19 . Juli 1922 . III K 3719 .
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses , II . Abt .

835 . Tarif
für die Fähre bei Baumberg .

Es sind zu entrichten ! Fährgeld
I . Von Personen einschließlich der Traglast ! .

1 . In Nachen oder auf Schulden !
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person mit Nachen 4,9 mind . 6,9
b ) für Arbeiter und Schüler auf dem Wege

von und zur Arbeit bezw . Schule und
Kinder von 4 bis 19 Jahren 2,99

c ) für eine besondere unverzügliche Ueber¬
fahrt mittels Nachens , welche auf Ver¬
langen geschehen muß , von den über¬
zusetzenden Personen zusammen wenig¬
stens !

bei Tag ^ 25,99
bei Nacht

'
75,99

wenn die Abgabe , nach dem Satze zu 1 a
von den einzelnen erhoben , nicht mehr
beträgt .

H . Von Tieren !
a ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein ande¬
res Stück kleines Vieh 5.90

b ) für Federvieh , welches getrieben wird ,
a ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , einen

für jede angefangenen 19 Stück 3,99
Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhr¬

werken befördert werden , wird eine beson¬
dere Abgabe nicht erhoben .

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für die
dazu gehörenden Personen nach 11 und
für das Gespann nach II !

Kinoerwagen , einrädrigen Handkarren ,
Handschlitten , auch beladen , sowie für
die unbeladenen Fuhrwerke der folgen¬
den ^ oteilung je 4,99

b ) für einen Handkarren oder Handwagen
anderer Art oder für einen Eselskarren
beladen 8,99

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach 11 !
a ) für unbeladene Lastwagen 19,99
b) für Kraftfahrräder 5,99

Anmerkung zu IV . Als Sitzplätze gelten
nur die dauernd eingebauten festen Sitzge¬
legenheiten , einschließlich des Sitzes für den
Wagenführer .

'

V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben , wel¬
che die Personen , Tiere oder das Fuhrwerk
treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und die
Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann
als beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer
dem Zubehör und dem Futter für die Zugtiere
bezw . dem Betriebsstoff für die Maschine für
höchstens 3 Tage , an anderen Gegenständen mehr
als 199 Kg . befinden . ^

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind 'befreit !

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen -
oder Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger und
Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er --
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»atz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Reisenden und deren Effekten und von
Postsendungen benutzt werden .

4. Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und dem Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz . 18 . Juli 1922 . b Nr . 53191 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .' Rhen " " " '
(Chef der Rheinstrombau -Verwaltung . )

I . A . Unterschrift .
836 . Tarif

für die Fähre bei Langel .
Es sind zu entrichten ! Fährgeld

I . Von Personen einschließlich der Traglast !
1 . In Nachen oder auf Schulden !

a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt -für jede
Person mit Nachen 4,9mind . 6,9

b) für Arbeiter und Schüler auf dem Wege
von und zur Arbeit bezw . Schule und
Kinder von 4 bis 19 Jahren 2,99

c ) für eine besondere unverzügliche Ueber¬
fahrt mittels Nachens , welche auf Ver¬
langen geschehen muß , von den über¬
zusetzenden Personen zusammen wenig¬
stens !

bei Tag 25,99
bei Nacht 75,99

wenn die Abgabe , nach dem Satze zu 1 a
von den einzelnen erhoben , nicht mehr
beträgt .

U . Von Tieren !
a ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein ande¬
res Stück kleines Vieh 5,99

b ) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 19 Stück 3,99
Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhr¬

werken befördert werden , wird eine beson¬
dere Abgabe nicht erhoben .

UI . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für die
dazu gehörenden Personen nach 11 und

- für das Gespann nach II !
a ) für die unbeladenen Fuhrwerke der fol¬

genden Abteilung je 4,99
b) für einen Handkarren oder Handwagen

anderer Art oder für einen Eselskarren
beladen 8,99

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach II !
a ) für unbeladene Lastwagen 19,99
b ) für Kraftfahrräder 5,99

Anmerkung zu IV . Als Sitzplätze gelten
nur die dauernd eingebauten festen Sitzge¬
legenheiten , einschließlich des Sitzes für den
Wagenführer .

V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,

welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

2. Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann als
beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer dem
Zubehör und dem Futter für die Zugtiere bezw .
dem Betriebsstoff für die Maschine für höchstens 3
Tage , an anderen Gegenstünden mehr als 199 kg
befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit !

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3. Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger und
Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er¬
satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Neiienden und deren Effekten und von
Postsendungen benutzt werden .

4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz , 18 . Juli 1922 . b Nr . 5319II .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
Chef der Rheinstrombauverwaltung .

I . A . gez . ! Kaufnicht .
837 . Tarif

für die Fähre bei Worringen .
Es sind zu entrichten ! Fährgeld

I . Von Personen einschließlich der Traglast ! Zt
1 . In Nachen oder auf Schulden !

a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede
Person mit Nachen 4,99 mind . 6,99

b) für Arbeiter und Schüler auf dem Wege
von und zur Arbeit bezw . Schule und
Kinder von 4 bis 19 Jahren 2,99

c ) für eine besondere unverzügliche Ueber¬
fahrt mittels Nachens , welche auf Ver¬
langen geschehen muß , von den über¬
zusetzenden Personen zusammen wenig¬
stens !

bei Tag 25,99
bei Nacht 75,98

wenn die Abgabe , nach dem Satze zu 1 a
von den einzelnen erhoben , nicht mehr
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beträgt .
II . Von Tieren !

a ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,
einen Hund , eine Ziege oder ein ande¬
res Stück kleines Vieh 5,99

b ) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 19 Stück 3,9V
Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhr¬

werken befördert werden , wird eine beson¬
dere Abgabe nicht erhoben .

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für die
dazu gehörenden Personen nach 11 und
für das Gespann nach II :
a ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , einen

Kinderwagen , einrädrigen Handkarren ,
Handschlitten , aucb beladen , sowie für
die unbeladenen Fuhrwerke der folgen¬
den Abteilung je 4,99

b ) für einen Handkarren oder Handwagen
anderer Art oder für einen Eselskarren
beladen ^ 8,99

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die da - u gehörigen Personen nach II !-
a ) für unbeladene Lastwagen 19,99
b) für Kraftfuhrräder 5,99

Anmerkung zu IV . Als Sitzplätze gelten
nur die dauernd eingebauten festen Sitzge¬
legenheiten , einschließlich des Sitzes für den
Wagenführer .

V Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

L. Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Nähre bekannt gegeben .

8. Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann als
beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer dem
Zubehör und dem Futter für die Zugtiere bezw .
dem Betriebsstoff für die Maschine für höchstens 3
Tage , an anderen Gegenständen mehr als 199 kg
befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Täbrgeldes sind befreit !

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen .

L. Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3. Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
von Postbeförderuugen ledig zurückkommenden

Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger und
Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er¬
satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Reisenden und oeren Effekten und von
Postsendungen benutzt werden .

4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz . 18 . Juli 1922 . b Nr . 5319III .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombauverwaltung . )

Z . A . gez . ! Kaufnicht .
838 . Nach einer Mitteilung der Eroßbritannischen
Botschaft in Berlin ist der Königlich Eroßbritannische
Vizekonsul in Köln I . Cockburn Curtis von seinem
Posten abberufen worden . I I" V 3919 .

Düsseldorf . 6 . Juli 1922 .
Der Regierungspräsident .

839 . Der Herr Oberpräsident der Rheinprovinz hat
durch Erlaß vom 11 . d . Mts . — « 1158/22 — den
kommissarischen Bürgermeister Schmitz zum Bürger¬
meister der Landbürgermeisterei Mintrad (Sitz Kett -
wig v . d . Brücke ) , Kreis Düsseldorf , endgültig er¬
nannt . I 1) 8829 .

Düsseldorf , 29 . Juli 1922 .
Der Regierungspräsident .

840 . In der Weidmann ' schen Buchhandlung in
Berlin ist die vom 1 . Juli 1922 ab geltende 7 . abge¬
änderte Ausgabe der Deutschen Arzneitaxe 1922 er¬
schienen . I 3 4651 .

Düsseldorf , 18 . Juli 1922 .
Der Regierungspräsident .

841 . Tarif
für die Fähre Kaiserswerth -Langst .

Es sind zu entrichten ! Fährgeld
I . Von Personen einschließlich der Traglast ! M

a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede
Person init Nachen , Motorboot ,
Dampfschiff oder Ponte 4,99
für Kinder von 4 bis 19 Jahren 3,99

b ) für eine besondere unverzügliche
Ueberfahrt mittels Nachens , welche auf
Verlangen geschehen muß , von den
überzusetzenden Personen zusammen
wenigstens !
bei Tag a Person 19 M zus . mindest . 59,99
bei Nacht a Person 25 M zus . wenigst . 199,99

wenn die Abgabe , nach dem Satze zu 1 a
von den einzelnen erhoben , nicht mehr be¬
trägt .

U . Von Tieren !
a ) für ein Pferd oder Maultier 19,99
b ) für ein Stück Rindvieh oder einen Esel 19,99
c) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein an¬
deres Stück kleines Vieh 5,90

d) für Federvieh , welches getrieben wird ,
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für jede angefangenen 10 Stück 5,00
Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhr¬

werken befördert werden , wird eine be¬
sondere Abgabe nicht erhoben ,

u . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für die
dazu gehörenden Personen nach 11 und für
das Gespann nach II :

a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe
zusätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk ,

für Lokomobilen , Dampfmaschinen und
sonstige schwere Fuhrwerke je 25,00

b) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , sowie
für einen leeren oder zum Transport
von Personen benutzten Personen¬
wagen , für Marktfuhrwerk , Schlitten ,
Leichenwagen und sonstiges leichtes
Fuhrwerk je 15,00

c ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , einen
Kinderwagen , einrädrigen Handkarren ,
Handschlitten , auch beladen , sowie für
die unbeladenen Fuhrwerke der fol¬
genden Abteilung je 5,00

d) für einen Handkarren oder Handwagen
anderer Art oder für einen Eselskarren
beladen 10,00

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach I l !

a ) für Personenwagen 40,00
für Kleinauto genannt „Puppchen¬
wagen " 30,00

b ) für unbeladene Lastwagen 40,00
für beladene Lastwagen 50,00

c ) für Kraftfahrräder ohne Anhänger 10,00
mit Anhänger 13,00

Anmerkung zu IV . Als Sitzplätze gelten
nur die dauernd eingebauten festen Sitzge¬
legenheiten , einschließlich des Sitzes für
den Wagenführer .

V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten un5
die Dauer der Nachtzeit uzerden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben .

8 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann als
beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer dem
Zubehör und dem Futter für die Zugtiere bezw .
dem Betriebsstoff für die Maschine für höchstens 3
Tage , an anderen Gegenständen mehr als 100 kg
befinden .

h Befreiungen .
! Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :
^1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und

Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger und

> Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er¬
satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Reisenden und deren Effekten und von
Postsendungen benutzt werden .

4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
> Notständen auf dem Hin - und Rückwege nebst

dem zugehörigen Personal .
Coblenz . 12 . Juli 1922 . b Nr . 5200 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombau -Verwaltung . )

> I . A . ! gez . Eelinsky .
842 . Bekantmachung für die Rheinschiffahrt .

Auf Befehl der Interalliierten Binnenschiffahrts¬
kommission (d . I . bl . <F ) in Köln wird folgendes zur
Kenntnis der Schiffahrttreibenden gebracht !

Französische Pioniertruppen werden auf dem Rhein
an der Stelle des Eisenbahntrajekts zu Bonn in der
Zeit zwischen dem .20 . Juli und 30 . September 1922
folgende Uebungen abhalten !

I . Brückenschlagübungen vom 17 . August bis 30 .
September .

II . Uebersetzen mit Fähren für Eisenbahnwagen und
Lokomotiven vom 2V. bis 30. Juli .

I . Die Vrückenschlagllbungen bestehen in der Her¬
stellung eines Stückes einer Pontonbrücke , das
sich ungefähr 130 Meter vom linken Ufer ab
in den Fluß erstreckt .

Zur Bezeichnung des Fahrwassers werden
Bo jen ausgelegt sein auf dem linken Ufer bei
km 149 , auf dem rechten Ufer von km 149 bis
151 . Während dieser Uebungen ist das
Ueberholen von Schleppzügen verboten auf der
Strecke zwischen Bonn und Eodesberg und
zwar von km 140 bis 150 .

Sich begegnende Schleppzüge müssen , soweit
es möglich ist , in normaler Weise gemäß Z 9
der Rheinschiffahrtspolizeiordnung nach Steuer¬
bord einander ausweichen .

Die Schiffsführer haben auf den Anruf der
bei km 146 und 150 aufgestellten Wahrschauer ,
welche mit Flaggen ausgerüstet sind , genau zu
achten und ihren Weisungen Folge zu leisten .

Eine von den Wahrschauern geschwenkte rote
Flagge gilt als Zeichen , daß die Fahrt verlang¬
samt werden muß , ein Schwenken mit dre blau¬
weißen Flagge bedeutet , daß die Uebungsstelle
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nicht durchfahren werden darf .
Brückenteile werden auch während der Nacht

am linken Ufer stehen bleiben . Das Ende der¬
selben nach der Fahrwasserseite wird durch das
übliche Signal (Zwei rote Laternen ) übereinan¬
der ) kenntlich gemacht .

II . Bei den Uebersetzübungen werden Fähren mit
Eisenbahnwagen und Lokomotiven den Rhein
überfahren .

Schiffe mit eigener Triebkraft dürfen an den
Fähren nicht mit größerer Geschwindigkeit vor¬
beifahren , als zu ihrer sicheren Steuerung und
Fortbewegung notwendig ist .

Im übrigen gilt für die Wahrschauerzeichen
das unter I Gesagte .

Zuwiderhandlungen gegen die in dieser Bekannt¬
machung getroffenen Anordnungen werden gemäß
Z 46 der Rheinschiffahrtspolizeiordnung bestraft .

Coblenz . 14 . Juli 1922 . c Nr . 5384 .
Der Oberprüstdent der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung .)
In Vertretung : Langen .

843 . Tarif
für die Fähre zu Emmerich .

Es sind zu entrichten Fährgeld
I . Von Personen einschließlich der Traglast : Hl

1 . In Nachen oder auf Schalden :
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person 4,—
aber mindestens zusammen 35,—

b ) für eine besondere unverzügliche Ueber¬
fahrt mittels Nachens , welche auf Ver¬
langen geschehen muß , von den über¬
zusetzenden Personen zusammen wenig¬
stens :

bei Tag 56,—
bei Nacht 156,-

wenn die Abgabe , nach dem Satze zu
1 a von den einzelnen erhoben , nicht
mehr beträgt .

2 . Auf Dampf - oder Kraftboten , für
jede Person einschließlich der Traglast 3,—

Anmerkung : Kinder unter 4 Jahren sind
abgabenfrei , sofern sie einen besonderen
Sitzplatz nicht einnehmen .

Für regelmäßige Benutzung der Fähre
durch Arbeiter von und zur Arbeitsstelle
bei Lösung von Wochenkarten für jede
Fahrt 25,—

Für 12 Einzelfahrten werden übertrag¬
bare Ermäßigungskarten ausgestellt .

U . Von Tieren :
a ) für ein Pferd oder Maultier 26,—
b) für ein Stück Rindvieh oder einen Esel 26,—
e) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein an¬
anderes Stück kleines Vieh 15,—

d ) für Federvieh , welches getrieben wird ,

für jede angefangenen 16 Stück 15,—
Anmerkung : Für Tiere , die auf Fuhr¬

werken befördert werden und kleine Hunde
wird eine besondere Abgabe nicht erhoben .

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für
die dazu gehörenden Personen nach I 1
und für das Gespann nach II :
a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe

zusätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk ,
für Lokomobilen , Dampfmaschinen und
sonstige schwere Fuhrwerke je 56,—

b) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie für einen leeren oder zum Trans¬
port von Personen benutzten Personen¬
wagen , für Marktfuhrwerk , Schlitten ,
Leichenwagen und sonstiges leichtes

-̂ leichtes Fuhrwerk je 46,—
c ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , einen

Kinderwagen , einrädrigen Handkarren ,
Handschlitten , auch beladen , sowie für
die unbeladenen Fuhrwerke der folgen¬
den Abteilung je 5,—

d) für einen Handkarren oder Handwagen
anderer Art oder für einen Eselskarren
beladen 15,—

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach I I :
a ) für Personenwagen mit mehr als vier

Sitzplätzen u . für beladene Lastwagen :
mit Gummireifen 86, —
ohne Gummireifen 166,—

b) für Personenwagen mit vier oder we¬
niger Sitzplätzen und für unbeladene
Lastwagen mit Ausnahme der unter c
genannten Wagen für landwirtschaft¬
liche Betriebszwecke :

mit Gummireifen 66,—
ohne Gummireifen 86,—

F ) für unbeladene Lastwagen , welche land¬
wirtschaftlichen Betriebszwecken dienen :

mit Gummireifen 36,—
ohne Gummireifen 46,—

d) für Kraftfahrräder :
für jeden Sitz 15,—
Anmerkung zu IV . Als Sitzplätze gel¬

ten nur die dauernd eingebauten festen
Sitzgelegenheiten , einschließlich des Sitzes
für den Wagenführer .

V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk Zur Fähre gebrachten .Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent -
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richten .
2 . Die Zeiten der gewöhnlichen lleberfahrten und

die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann als
beladen (Anzusehen , wenn sich auf ihm außer dem
Zubehör und dem Futter für die Zugtiere bezw .
dem Betriebsstoff für die Maschine für höchstens 3
Tage , an anderen Gegenständen mehr als 100 kg
befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Diennreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger und
Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er¬
satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Reisenden und deren Effekten und von
Postsendungen benutzt werden .

4 . Hilfsfuhren bei FeuersbrUnsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz , 22 '

. Zuli 1922 . b Nr . 5610 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Chef der Rheinstrombau -Verwaltung . )
Z . A . gez. : Kaufnicht .

844 . Der dem Erich Nowak in Duisburg , geboren
am 19 . Dezember 1899 in Charlottenburg , diesseits
am 14 . Februar 1921 erteilte Führerschein für Kraft¬
fahrzeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit
für ungültig erklärt . 18 1 Nr . 1679/22 .

Düsseldorf . 14 . Zuli 1922 .
Der Regierungspräsident .

845 . Der dem Wilhelm Paas in Gräfrath , Kreis
Solingen , geboren am 28 . November 1885 in Holt -

hauscn bei Düsseldorf , diesseits am 16 . Februar 1914
erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist abhanden
gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt .'

Düsseldorf , 14 . Zuli 1922 . I 3 I Nr . 1935/21 .
Der Regierungspräsidenr .

846 . Der dem Hellmut Pfahl in Homberg (Nieder¬
rhein ) , geboren am 16 . März 1899 in Graudenz ,
diesseits am 21 . Dezember 1920 erteilte Führerschein
für Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt . I 8 I Nr . 2158/22 .

Düsseldorf . 14 . Zuli 1922 .
Der Regierungspräsident .

847 . Unter Bezugnahme auf meine Bekantma -
chun g vom 3 . 5 . ds . Zs . (Amtsbl . Stück 19 Nr . 523 )
bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntnis , daß der
Sammler Leopold Eckart in Düsseldorf mit der Ab¬

haltung der Sammlung zum Besten des Kirchenbau »
Vereins Merkstein -Streiffeld beauftragt ist .

Düsseldorf . 20 . Zuli 1922 . I La 8401 .
Der Regierungspräsident .

848 . Auf Grund des K 936 der Reichsversicherungs¬
ordnung wird hiermit der durchschnittliche Zahres -
arbeitsverdienst der landwirtschaftlichen Arbeiter
mit Wirkung vom 1 . Oktober 1922 ab wie folgt fest¬
gesetzt :

Der durchschnittliche Jah¬
resarbeitsverdienst der

landwirtschaftlich . Arbeiter
im Reg . - Bez . Düsseldorf
beträgt im Stadt - bezw .

Landkreise :

Düsseldorf - Land ,
Stadt

Duisburg , . , ,
Essen - Land , . ,

„ Stadt . , ,

für
« ärmliche j weibliche

Arbeiter

tv
Zai¬
re»

Barmen
Crefeld - Land .

„ Stadt , . ,
Elberfeld
M .-Gladbach -Land

. Stadt
Hamborn
Kempen
Lennep
Mlllheim - Ruhr . .
Neuß - Stadt , . , .
Oberhausen , , , ,
Rees
Remschcid , , . ,
Rheydt
Sterkrade

8400

7200

zwi¬
schen

lg u . 21
Jahren

13800

12000

über
21

Iah »n

18000

15600

»nter
IS

Jah¬
re»

7200

6000

zwi¬
schen
lku .

21
Jah¬
ren

9600

9000

über
21

Jahre «

14400

12000

Eleve
Dinslakcn
Geldern
Brevenbroich , ,
Mettmann 6000 9600 12600 5400 6600 9600
Moers
Neuß -Land
Salingen - Stadt , , ,

„ Land . , ,
Düsseldorf . 22 . Zuli 1922 . 13341 .

Der . Regierungspräsident
als Vorsitzender des Oberversicherungsamts

Regierungs -Bezirk Düsseldorf .
849 . Der dem Max Beer in Essen , geboren am 16.
April 1898 in Eera i . Reuß , diesseits am 28 . 11 . 1921
erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist abhanden
gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt .

Düsseldorf , 14 . Zuli 1922 . I 8 I Nr . 2080/22 .
Der Regierungspräsident .
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85V . Der dem Hermann Braß in Essen , geboren
am 12 . November 1899 in Essen , diesseits am 21 .
November 1919 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . 18 1 Nr . 2415/22 .

Düsseldorf , 14 . Juli 1922 .
Der Regierungspräsident .

851 . Der dem Bruno Weygand in Düsseldorf -Ober -
kassel , geboren am 18 . April 1869 in Hattingen , dies¬
seits am 26 . 10 . 1910 erteilte Führerschein für Kraft¬
fahrzeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit
für ungültig erklärt . 18 1 Nr . 2197/22 .

Düsseldorf . 14 . Juli 1922 .
Der Regierungspräsident .

852 . Der dem Theodor Wehner in Düsseldorf , ge¬
boren am 28 . Juli 1899 in Urdenbach , diesseits am

4 . Dezember 1919 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . 1 8 1 Nr . 2098/22 .

Düsseldorf , 14 . Juli 1922 .
Der Regierungspräsident .

858 . Dem Portugiesischen Konsul in Köln , Ferdi¬
nand Maus ist namens des Reichs das Exeguatur
erteilt worden . I 1? V 3010 .

Düsseldorf , 2 . Juli 1922 .
Der Regierungspräsident .

854 . Dem Ingenieur Rollwagen bei der Gesell¬
schaft zur Ueberwachung von Dampfkesseln in M . -
Gladbach ist die Berechtigung ersten Grades erteilt
worden . I ? 4213 .

Düsseldorf , 19 . Juli 1922.
Der Regierungspräsident .

855 . Auf Antrag der Gemeinde Friemersheim (Kreis Moers ) hat der Regierungspräsident die Einlei¬
tung des Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende , zur Freilegung der Hohen -
budbergerstraße in Friemersheim erforderliche Grundfläche angeordnet .

T7

Größe der zu
enteignenden
Grundfläche

m

Aus der
Kataster - Parzelle

Flur ! Nr .

Kulturart
des

Grundstücks
Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

l 46 14 zum Weg
aus 1007

19 e !c .

( Band VI, Artikel 2S6 des Grund¬
buches von Friemersheim )

Gemarkung Friemersheim
Weg Erben des Maurers Wilhelm Schür¬

mann des Alteren und des Maurers
Wilhelm Schürmanu des Jüngeren ,
beide früh , in Friemersheim wohnhaft .
1 . Ehefrau Klemens Bolkmann , Anna

geb Reif ( verw . Wilhelm Schlir -
mann fr . )

2 . Ehefrau Maschinist Peter Hess .
Sophie geb . Schürmann

3 . Ehefrau Andreas Hiigelschäffer ,
Elisabeth , geb . von Borst (verw .
Peter Schürmanu ) u . deren Kinder

a ) Elisabeth Zchiirmann .
b ) Johann Schürmann

4 . Hermann Schürmanu
5 . Heinrich Schürmann
6 . Ehefrau Schlosser Franz Lukas ,

Elisabeth geb . Schürmanu
7 . Ehefrau Installateur August Lan¬

det! , Katharina geb . Schürmanu
8 . Arnold Schürmann
9 . Franz Schürmann

Nachdem der Regierungs -Präsident mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Ver¬
sahrens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Ab¬
schätzung anberaumt auf Sonnabend , 12. August 1922 , vormittags 101 » Uhr , im Rathaus zu Frie¬
mersheim .

Alle Beetiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit aufgefor¬
dert , ihre Rechte im Termine wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Aubsleiben ohne
ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinlegung der letzteren verfügt
werden wird .

Düsseldorf , 8 . Juli 1922 . I 0 Nr . 1597 .
Der Enteignungs -Kommissar .

gez . Plitt , Regierungs -Obersekretär .

Duisburg

Friemersheim

Uerdingen

In Gefangenschaft

Friemersheim
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856 . Gemäß K 6 der rheinischen Gemeindeordnung
vom 23 . Juli 1845 und s 2 Abs . 2 der rheinischen
Städteordnung vom 15 . Mai 1856 wird genehmigt ,
daß
1 . die auf der Katasterkartenabzeichnung des Stadt -

oermessungsamts in Elberfeld vom 16 . Januar

I 8 I Nr . 2360/22 .mit für ungültig erklärt .
Düsseldorf . 15 . Juli 1922 .

Der Regierungspräsident .
860 . Der dem Servatius Schallenberg in Ratin¬
gen , geboren am 18 . April 1875 in Nofeld , Kreis
Bonn , diesseits am 24 . August 1914 erteilte Fllh -

1922 blau schraffierten Teile der Parzellen Nr . rerschein für Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen
1228/422 , 1230/369 . 1333/368 , 1330/363 , 1284/362
und 1313/338 in einer Geisamtgröße von etwa
5650 qm von der Landgemeinde Hardenberg , Ge¬
markung Dönberg , abgetrennt und mit der Stadt¬
gemeinde Elberfeld vereinigt werden ,

2 . der auf der oben bezeichneten Katasterkartenab¬
zeichnung grün schraffierte Teil der Parzelle
Nr . 71/033 in einer Gesamtgröße von etwa 740 qm
von der Stadtgemeinde Elberfeld abgetrennt und
mit der Landgemeinde Hardenberg . Gemarkung
Dönberg , vereiniat wird . I V a IV 214 II .
Berlin / 3 . Juli 1922 .

Das Preußische Staatsministerium .
(L . S . ) Unterschrift .

Genehmigungsurkunde .
Die Abtrennung bezw . Vereinigung tritt mit dem

1 . September ds . Js . in Kraft . I . v . 8410 .
Düsseldorf , 15 . Juli 1922 .

Der Regierungspräsident .
857 . II . Nachtrag

zur Fleischbeschaugebührenordnung vom
27 . August 1921 .

Nachdem durch die Neuregelung der Reisekosten
der Staatsbeamten die Tagegelder der Kreistier¬
ärzte auf 45 4t je . Tag festgesetzt worden sind , wird

und wird hiermit für ungültig erklärt .
Düsseldorf , 14. Juli 1922 . I 8 I Nr . 2155/22 .

Der Regierungspräsident .
861 . Der dem Alfred Spenls in Essen , geboren
am 21 . Dezember 1870 in Suttenbach , diesseits am
29 . Juli 1910 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . 13 1 Nr . 2302/22 .

Düsseldorf , 15 . Juli 1922 .
Der Regierungspräsident .

Bekanntmachungen anderer Behörden .
862 . Der Herr Minister für Handel und Gewerbe
hat durch Erlaß vom 15 . Juli dss . Jhrs . — Ia 1357
— den Bergrat Heinrich Zix in Essen zum Stellver¬
treter des Vorsitzenden des Berggewerbeaerichts in
Dortmund unter gleichzeitiger Betrauung mit dem
Vorsitz der Kammer Esien I dieses Gerichts ernannt .

Dortmund , 22 . Juli 1922 . 119 . XXXVII . 7.
Preußisches Oberbergamt .

863 . Dem Markscheider Georg Schotte ist vom
Oberbergamt Clausthal unterm 15 . März 1922 die
Berechtigung zur selbständigen Ausführungzur stibstandlgen Ausführung von

> Markscheiderarbeiten innerhalb des preußischen
mit Genehmigung des

"
Preußischen Landwirtschafts - Staatsgebietes erteilt worden . Derselbe hat seinen

Ministers vom 19 . Juni 1922 Nr . I 4 . III i . 4706 hier - '

mit angeordnet , daß den in der Fleischbeschau täti¬
gen Tierärzten bei der Ausübung der Ergänzungs -
bescha : an Stelle der Einheitsgebiihr von 30 4 t je

III 312/1 .

Tier wahlweise unter den bisherigen Bedingungen
diese Gebühr oder ein . Tagegeld von 45 Mk . zu zah¬
len ist . I ? 3070 .

Düsseldorf , 10 . Juli 1922,
Der Regierungspräsident .

858 . Der dem Heinrich Krämer in - Essen , geboren
am 10 . Oktober 1895 in Essen , diesseits am 11 . Ja¬
nuar 1919 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist
abhanden gekommen und wird hiermit für ungültig
erklärt . I 3 I Nr . 2414/22 .

Düsseldorf . 15 . Juli 1922 .
Der Regierungspräsident .

859 . Der dem Wilhelm Schiittler in Düsseldorf ,
geboren am 19 . November 1893 in Elberfeld , dies¬
seits am 6 . November 1914 erteilte Führerschein für
Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird hier -

Wohnsitz in Bochum genommen .
Dortmund , 11 . Juli 1922 .

Preußisches Oberbergamt .
864 . Durch Erlaß des Herrn Ministers für Han¬
del und Gewerbe vom 3V . Juni ds . Js . — Nr . HI
6442 — ist dem Ingenieur Dr . Jng . Lauber beim
Dampfkesselübsrwachungsverein der . Zechen im Ober -
bergamtsbezirr Dortmund , zu Essen -Ruhr neben sei¬
nen früheren Befugnissen das Recht zur Vornahme
der Abnahmeprüfung von feststehenden und Schifss -
dämpfkesseln — Berechtigung 3 . Grades —. verliehen
worden . 86 Nr . 40/120 .

Dortmund , 14 . Juli 1922 .
Preußisches Oberbergamt .

Personal -Nachrichten.
365 . Oberlandesgsrichtsbezirk Hamm .

Zu besetzen : Je 1 Eerichtsvollzieherstelle bei dem
A .-E . in Paderborn und Menden .

Die Einriickungsgebühren betragen für die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum 3,— 4t , bei Tabellcnsatz für
die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 4,50 4t . — Belegblätter und einzelne Stücke kosten 1,— 4t für jeden

angefangenen Bogen , mindestens aber 2 4t für jedes Stück des Amtsblatts
Schriftleitung : Amtsblattstelle der Regierung . — Druck : Buchdruckerei Otto Fritz , Düsseldorf , Oststr . 13.
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Amtsblatt
Regierung zu Düsseldorf .

MÄA 31 . LWZZdöT WWZtag dZK 5 . August 1822

Beilagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr . 63 und 64 und 31 der Sonderbeilage zum Oeffentlich . Anzeiger .

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 0 . August >022 .
mittaas 12 Uhr , der Awksblatistelle zuzusendend

Zuhält : Azetylenschweißapparate 301 , 302 , 306 , Verleihung des Huteignungsrechts 301 , Hilfsbe -
amte der Staatsanwaltschaft 301 , Lehrlingshaltung ! im Fleischer - pp . Gewerbe 302 , Bäcker - pp . Gewerbe
303 , Rheinschiffahrtsbeschränkungen 303 , 312 , 313 , Tarife : für die Werftanlagen der Stadt Wesel 305 ,
der Stadt Uerdingen 312 , Emmerich 313 , Düsseldorf 314 , Führerscheine pp . für Kraftfahrzeuge 305 , 315 ,
Lebensmittelpreise für Juni 1922 S . 308 , Anmeldung von Sachschäden , die durch Truppen auf dem
Marsche verursacht sind 313 , Apotheke 314 , Straßensperrung für Kraftfahrzeuge 314 , Wandergewerbe¬
scheine 315 , Maßnahmen gegen Verunstaltung von Ortschaften und landschaftlich hervorragenden Ge¬

genden 315 , Wahl zur Tierärztekammer 316 , Zollabfertigungsstelle 316 , Personalien 316 .

Zelanntmachungen der Zentralbehörde . .Landstraße erforderliche Grundeigentum im Wege
806 Bekanntmachung

' der Enteignung zu erwerben oder , soweit das aus¬
betreffend Zulassung von Azetylenschweißapparaten , reicht , mit einer dauernden Beschränkung zu belasten .

d - , T . chmsch - „ Aussich, - I- mmüst - n M, N ch I . . ZM , .
die Untersuchungs - uird Prüfstelle des Deutschen chs ^ ch . 'A
Azetylenvereins wird der Azetylenschweißapparat WxAi, .

' In in/ ?
„Hera " der Internationalen Gesellschaft für A ?ety - ' " ' bV '

.'

lenbeleuchtung „Hera "
, Landsberger u . Co . in Mann -

heim in den Größen 0/1 , 0/2 , 1 und 2 nach Z 12 der Zugleich für die Minister für Handel und Gewerbe

Azetylenverordnung unter der Typennummer 3 21 ^
zum dauernden Betrieb in Arbeitsräumen und in
den Größen 0/1 , 0/2 , 1 , 2 , 4 und 5 nach Z 14 a . n . O .
unter der Typennummer 10 zur vorübergehendem

" ' ' '
//

" 'chovn ^ Erlaß

Benutzung in Arbeitsräumen unter den a . a . O . fest-
v ! n ! ^

werden

gelegten Vorausseüungen und Bedingungen wider - ' ,/ / Ä ^ ernannten Wasserbau -

ruflich in Preußen zugelassen . ^
Schleusenbeamten der

Die Fabrikschilder der Apparate müssen auf den zu
' Kanalbaud - rMt . au Esse . ' .n . ter Vorbehalts lederze . -

ihrer Befestigung dienenden Zinntropfen oder Nie - >̂ I ! Hilfsbeainten der Staatsanwalt -

ten den Stempel der Badischen Gesellschaft zur Ueber - stl^ urg , Ejsen , Dortmund , Bochum ,
wachung von Dampfkesseln in Mannheim erkennen
lassen .

Für die Zulassung gelten die von der Technischen
Aufsichtskommission vorgeschlagenen , den Behörden
mitgeteilten Bedingungen . III 5748 .

Berlin . 13 . Juni 1922 .
Der Minister für Handel und Gewerbe .

867 . Der Stadtgemeinde Mllnchen ^Gladbach wird
hie rdurch a > f- Grund des Gesetzes vom 11 . Juni 1874
(E . -S . S . 221 ) das Recht verliehen , das zur Erwei¬
terung des städtischen Frisdhofs an der Viersener

Münster und Paderborn bestellt .
Berlin , 7 . März 1922 .

Der Justizminister .
I . 7114 . I . A . : gez. Unterschrift .

Der Minister des Innern .
II . v . 241 . I . A . : gez. Unterschrift .

Der Minister für Landwirtschaft , Domänen und
Forsten — Abwicklung Wasserbau —.

I . A . : gez . Unterschrift .
Abw . IV. 1 . 10 . 318/22 .

Der Minister , für Handel und Gewerbe .
Va . 1582 . I . A . : gez . Unterschrift .



800 . Bekanntmachung
betreffend Zulassung von Azetylenschweißapparten .

Auf Antrag der Technischen Aufsichtskommission für
die Untersuchungs - und Prüfstelle des Deutschen

Azetylenvereins wird der Azetylenschweißapparat
Ueberschwemmungssystem Modell 8 der Firma
Azetylenwerk Ebersbach a . F . (Inh . Eug . Zinser ) in
Ebersbach a . Fils in den Größen S1 und 8 2 nach
8 12 der Azetylenverordnung unter der Typennum¬
mer 0 71 zum dauernden Betrieb in Arbeitsräumen
und in den Größen 8t bis 85 nach § 14 a . a , O .
unter der Typennummer K57 zur vorübergehenden
Benutzung in Arbeitsräumen unter den a , a . O .
festgelegten Voraussetzungen und Bedingungen bei
gleichzeitiger Befreiung der Größen 8 4 und 8 5 von
den Bestimmungen der Ziffer 11 Absatz 3 der Tech¬
nischen Grundsätze für den Bau von Azetylenanla¬
gen widerruflich in Preußen zugelassen .

Die Fabrikschilder der Apparats müssen auf den
zu ihrer Befestigung dienenden Zinntropfen oder
Nieten den Stempel der Technischen Beratungsstelle
des Württembergischen Landes,gewerbeamts in Stutt¬
gart oder da das Azetylenwerk Ebersbach den Ver¬
trieb der Apparate seinem Vertreter Carl Schümann
in Hamburg 3> Teilfeld 5 , und der Firma Charles
Scholl in Leipzig , Eilenburger Starße 35 , übertra¬
gen hat , den Stempel des ' Gewerbeaufsichtsamis
Hamburg bzw . des Gewerbeaufsichtsamts Leipzig II
— 6 . ,1 . 16 — erkennen lassen .

Für die Zulassung gelten die von der Technischen
Aufsichtskommission vorgeschlagenen , den Behörden
mitgeteilten Bedingungen . III 3157 .

Berlin . 3 . April 1922 .
Der Minister für Handel und Gewerbe .

I . A . ! von Meyeren .
87t ) . Betrifft Lehrlingshaltung im Fleischer -
(Echlächter - , Metzger -) und Wurstmachergewerbe .

Unter Aufhebung meines Erlasses vom 16 . April
1921 — IV 4316 — (HMBl . S . 91 ) verordne ich auf
Grund des 8 128 Abs . 2 GO . für den Umfang des ^
Preußischen Staates !

I . In jedem Betriebe des Fleischer - (Schlächter - ,
Metzger - ) und Wurstmacherhandwerks , sowie in
Wurstfabriken darf , soweit die sonstigen gesetzlichen
Voraussetzungen erfüllt sind , ein Lehrling gehalten
werden . Ein zweiter Lehrling darf in folgenden
Fällen gehalten werden !
1 . wenn der erste Lehrling das zweite Lehrjahr voll¬

endet hat .
Z . wenn in dein Betriebe ein zur Anleitung von

Lehrlingen berechtigter Geselle dauernd beschäftigt
wird ,

8 . wenn einer der unter Ziffer III erwähnten drin¬
genden Ausnahmefälle vorliegt .
II . Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf

Betriebe , in denen bei Inkrafttreten dieser Anord¬
nung bereits mehrere Lehrlinge gehalten werden .
Neueinstellungen dürfen in diesen Betrieben erst dann

5erfolgen , wenn die Voraussetzungen der Ziffer l vor¬
stiegen .

III . Als besonders dringende Ausnahmefälle im
Sinne der Ziffer I Satz 2 Ziffer 3 kommen vorzugs¬
weise in Betracht !
1 . Außergewöhnlich wirtschaftliche Notlage des Lehr¬

lings , insbesondere dann , wenn sie durch längexs
Kriegsteilnahme , durch Kriegsverletzung , durch .
Ausweisung aus dem besetzten oder abgetretenen
Gebiete , durch Tod oder Ausweisung des Lehrmei¬
sters oder durch Auflösung des Betriebs des Lehr¬
meisters verursacht worden ist .

2 . Beschlüsse des Eesellenprüfungsausschusses der In¬
nungen oder der Handwerkskammer , nach denen
die Lehre bei einem anderen Lehrmeister fortgesetzt
werden soll , weil der Lehrling die Gesellenprüfung
nicht bestanden hat , oder weil sich der Lehrmeister
Verfehlungen oder Pflichtverletzungen gegen die
Lehrlinge hat zu Schulden kommen lassen . Aus¬
nahmen sind auch dann zulässig , wenn dem Lehr¬
meister die Befugnis zum Halten und zum Anlei¬
ten von Lehrlingen gemäß K 126 a der EO . ent¬
zogen , oder wenn gegen ihn auf Grund von 8 128
Abs . 1 der EO . vorgegangen worden ist .

3 . Unter sorgfältiger Berücksichtigung des Einzelfalle »
verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Lehr¬
meister und Lehrling , namentlich dann , wenn es
sich um Lehrverhältnisse zwischen Eltern und Kin¬
dern handelt . Hier kann insbesondere der Fall
vorliegen , daß der Lehrmeister schon eimen Lehr¬
ling eingestellt hat , der jetzt anderweitig nicht un¬
tergebracht werden kann , und daß er nun seinen
inzwischen herangewachsenen Sohn als Lehrling be-
sckmsi' " en will . Es kann ferner der Fall eintreten ,
daß zwei Söhne vorhanden sind , die beide im vä¬
terlichen Betrieb als Lehrlinge beschäftigt werden
sollen .

In allen Fällen werden die nach Ziffer V zur
Enücyeidung berufenen Stellen zu prüfen haben , ob
der vorliegenden Notlage nicht auf andere Weise ,
insonderheit durch Unterbringung des Lehrlings
bei einem Lehrmeister , der noch keinen Lehrling hat ,
abgeholfen werden kann . Ackgemeine , grundsätz¬
liche Ausnahmen für Meistersöhne können nicht
festgesetzt werden . Ebenso kann die wirtschaftliche
Notlage des Betriebsinhabers allein keine Aus¬
nahme rechtfertigen ,
IV . Die Einstellung eines zweiten Lehrlings in dem

Falle der Ziffer I Satz 2 Ziffer 1 darf nur erfolgen ,
nachdem die Handwerkskammer aus der Lehrlings¬
rolle oder durch Einsichtnahme in die Lehrverträge fest¬
gestellt hat , daß der erste Lehrling das zweite Lehr¬
jahr vollendet hat .

V . Die Gesuche von Inhabern handwerksmäßiger
Fleischerei - und Wurstmacherbetriebe um Einstellung
eines zweiten Lehrlings auf Grund der Ziffer I Satz
2 Ziffer 2 und 3 sind an die zuständige Handwerks -
kammmer zu richten und von dieser zur Entscheidung



« n besondere , von ihr zu bildende Ausschüsse abzu¬
geben , denen Arbeitgeber und Arbeitnehmer des Flei¬
scher - und Wurstmacherhandwerks in gleicher Zahl
unter Vorsitz eines Vertreters der Aufsichtsbehörde
der Handwerkskammer angehören . Die Handwerks¬
kammer hat die Mitglieder dieser Ausschüsse einzube¬
rufen auf Grund von Vorschlägen der Organisationen
der Meisterschaft , insbesondere der Jnnungsverbände
und der im Bezirk der Handwerkskammer vertretenen
wirtschaftUa ) en Bereinigungen 'der Arbeitnehmer , die
auf beruflicher Grundlage ruhen , nach Satzung oder
llebung sich mit der Regelung der Lehrlingshaltung
beschäftigen und tariffähig sind . Die Ausschüsse geben
die Anträge mit ihrer Entscheidung an den Vorstand
der Handwerksammer zurück, der den Antragsteller
entsprechend bescheidet . Gegen den Beschew steht den
Beteiligten , d . h . dem Lehrmeister , dem Lehrling
und dessen geielu - ck' en Vertreter , innerhalb zwei Wo¬
chen, die Beschwerde an die Aufsichtsbehörde der
Handwerkskammer zu , die endgültig entscheidet .

Gesuche von Inhabern von Wurstfabriken , die nicht
der Handwerkskammer unterstehen , sind an den Zu¬
ständigen Eewerbeaufsichtsbeamten zu richten , dem
die Entscheidung obliegh Auf die binnen zwei Wo¬
chen einzulegende Beschwerde der Beteiligten ent¬
scheidet der Regierungspräsident , in Berlin der Po¬
lizeipräsident endgültig .

VI . Werden zu den unter Ziffer V erwähnten pa¬
ritätischen Ausschüssen von Arbeitgeber - und Arbeit¬
nehmerseite mindestens je zwei Beisitzer einberufen ,
so kann der eine Beisitzer auf der Arbeitgeberseite von
der Handwerkskammer nach freiem Ermessen bestellt
werden . Der ' eine Beisitzer der Arbeitnehmer darf
ein besoldeter Eewerkschaftsangestellter sein , wenn er
früher als Gehilfe in einem Betriebe des Fleischer -
(Schlächter - , Metzger - ) u . Wurstmachergewerbes tätig
war .

VII . Beschwerden übe : die Zusammensetzung der
Ausschüsse entscheidet die Aufsichtsbehörde der Hand¬
werkskammer endgültig .

VIII . Mehrere von demselben Unternehmer an ei¬
nem Orte betriebene Werkstätten , Einrichtungen oder
Fabriken , oder ein Betrieb mit mehreren Zweigstellen ,
auch wenn diese nicht nur Verkaufsstellen , sondern mit
Werkstattanlagen verbunden sind , gelten im Sinne
dieser Anordnung als ein Betrieb . Das gleiche gilt
für den Fall , daß von einem Unternehmer an dem¬
selben Orte mehrere der unter diese Verordnung fal¬
lenden Gewerbe , z . B . Fleischerei und Wurstmacherei ,
betrieben werden .

IX . Ich erwarte , daß die Kosten , die den Besitzern
aus der Teilnahme an den Sitzungen der Ausschüsse
entstehen , regelmäßig von denjenigen Körperschaften
und Verbänden getragen werden , von denen die ein¬
zelnen Beisitzer vorgeschlagen sind . Ich bin jedoch,
soweit insbesondere Vereinigungen und Verbände
nicht in der Lage sind , die Kosten zu übernehmen ,
damit einverstanden , daß die Handwerkskammer den

Mitgliedern dieser An schüsse Tagegelder und Reise¬
kosten innerhalb des durch die Satzung der Kammer
und Beschlüsse der Vollversammlung vorgeschriebenen
Rahmens zahlt .

X . Diese Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬
öffentlichung in Kraft .

Alle , von den Handwerkskammern und Innungen
gemäß Z I3l ) GO . erlassenen Vorschriften über die
Höchstzahl der im Fleischer - (Schlächter - , Metzger -)
und Wurstmacherhandwerk zu haltenden Lehrlinge
treten gleichzeitig außer Kraft . IV . 5236 .

Berlin , 9 . Mai 1922 .
Der Minister für Handel und Gewerbe ,

gez. Siering .

Berlin W . 9 . den 16 . Mai 1922 .
Leipzigerstraße 2 .

Der Minister für Dandel und Gewerbe .
Z . -Nr . IV 5237 .

Betrifft Leprlingshaltung im Fleischer - (Schläch¬
ter -, Metzger - ) und Wurstmachergewerbe .

Durch meinen Erlaß vom heutigen Tage — Tgb .
Nr . IV 5236 — ist die Lehrlingshaltung im Flei¬
scher - (Schlächter - , Metzger - ) und Wurstmachergewerbe
neu geregelt worden . Ich weise besonders darauf
hin , daß auch der seinerzeit nicht veröffentlichte Er¬
laß von, 26 . April 1921 — IV 3874 I ! — über die
Bildung der durch meinen Erlaß vom 2. März 1921
— IV 1581 UM (HMBl . S . 69) vorgeschriebenen
paritätischen Ausschüsse dadurch aufgehoben ist . Be¬
reits gebildete paritätische Ausschüsse können be¬
stehen bleiben , wenn ihre Zusammensetzung der Ziff .
V meines Erlasses vom heutigen Tage entspricht .
Andernfalls ist die Zusammensetzung zu ändern .

gez . Siering .
An die Herren Regierungspräsidenten , den Herrn

Polizeipräsident zu Berlin und die Herren Oberprä¬
sidenten zu Charlottenburg und Königsberg i . Pr .
871 . Betrifft Lehrlingshaltung in Betrieben zur
Herstellung von Back- und Konditorwaren .

Unter Aufhebung meiner Erlasse vom 1 . Juli 1926
— IV 6021 , III7172 II (HMBl . S . 211 ) — 2 . März 1

'921
— IV 1581 UM — (HMBl . S . 69) — 7 . Juni 1921
— IV 6799 — (HMBl . S . 144 ) — und vom 26 . Au¬
gust 1921 — IV 9524 — (HMBl . S . 216 ) verordne ich
hiermit auf Grund des 8 128 Abs . 2 GO . für den
Umfang des Preußischen Staates :

I . Im Bäckerei - , Konditorei - und Pfefferküchler¬
gewerbe , in Brotfabriken , Keksfabriken und allen son¬
stigen Anstalten und Betrieben , in denen Backwaren
gewerbsmäßig hergestellt werden , darf , soweit die
sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind , ein
Lehrling gehalten werden . Ein zweiter Lehrling ,
darf dann gehalten werden , wenn entweder der erste
Lehrling das zweite Lehrjahr vollendet hat oder einer
der unter Ziffer II erwähnten , besonders dringenden
Ausnahmefälle vorliegt .

In Betrieben , welche ständig mindestens zehn Ge¬
sellen beschäftigen , dürfen zwei Lhrlinge gehalten



werdeil , ein dritter Lehrling dann , wenn einer der die Mitglieder dieser Ausschüsse einzuberufen auf
beiden anderen Lehrlinge das zweite Iahrjahr voll - Grund von Vorschlägen der Organisationen der Mei -
endet hat . sterschaft , insbesondere der Jnnungsverbände , und der

II Als besonders dringende Ausnahmefälle im " n Bezirk der Handwerkskammer vertretenen wirt -

Sinne der Ziffer I Abs . 1 Satz 2 kommen vorzugsweise ichaftllchen Vereinigungen der Arbeitnehmer , die auf
in Betracht ' beruflicher Grundlage ruhen , nach Satzung oder

l, .A » S . -g° w° hnttch « . „ Ich - sNich - d- - sich mit d« d- - - q,I ! mch » , . un «

lings , insbesondere dann , wenn sie durch längere " ^ ^ ^ ugen uno rarisfapig gno . ^ u^ jaiuge

Kriegsteilnahme , durch Kriegsverletzung , durch isnlscheidung an den

iilusweisung aus dem besetzten oder abgetretenen
Gebiete , durch Tod oder Ausweisung des Lehr - .

entsprecheno beicherdet . Gegen den u? e-

meisters oder durch Auflösung des Betriebes des oen ^ eteillgten , o h . dein Lehrmeister ,
Lehrmeisters veruAacbt worden ist .

dem Lehrling und dessen gesetzlichen Vertreter lnner -

2. Beschluß des Gesellenprüfungsausschusses der Innung ^ «
Beschwerde an die Auf¬

oder der Handwerkskammer , nach der die Lehre bei der Handwe - . ^ ammer zu , die endgA -

einem anderen Lehrnieister fortgesetzt werden soll, ^ ^
weil der Lehrling die Gesellenprüfung nicht bestan - -

^ v
'
v

den hat , oder weil sich der Lehrmeister Verfehlungen Z/ . O
oder Pflichtverletzungen gegen den Lehrling hat zu stallten wewv ^ erar zu rich . en . dein

Schulden koinmen lassen . Ausnahmen siiid auchZ ' " h ^ ^ >1̂
dann zulässig , wenn dem Lehrnieister die Befugnis Tuchen

die
^

n .chuerde an
^ ^

zum Halten und zur Anleitung von Lehrlingen f^ ' denten m ^ Polizeipräsidenten zu .

geinätz 126a der GO . entzogen , oder wenn gegen ^ ent >che . . et endgult . g .

ihn auf Grund von L 128 Abs . i der GO . vorge - Werden zu den unter Zisser IV erwähnten pa -

gan ' eu worden ist ritätischen Ausschüssen von Arbeitgeber - und Arbeit -

3 . ilnteV sorgfältiger Berücksichtigung des Einzelfalles nehmerseite mindestens je zwei Beisitzer einberufen , so

verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Lehrmei - kann der eine Beisitzer auf oer Arbeitgeverjeite von

ster und Lehrling , namentlich dann , wenn es sich der Handwerkskammer nach freiem Ermessen bestellt
um Lehrverhältnisse zwischen Eltern und Kindern werden . Der eine Beisitzer der Arbeitnehmer darf

handelt . Hier kann der Fall vorliegen , daß zwei ein besoldeter Gewerkschastsangestellter sein , wenn er

Söhne vorhanden sind , die beide im väterlichen Be - ' frühe ? als Gehilse in einem Betriebe zur Herstellung
triebe als Lehrlinge beschäftigt werden sollen . von Back- und Konditorwaren tätig war .

Fn allen Füllen , werden die nach Ziffer IV zur ! Beschwerden über Zusammensetzung der Aus¬
Entscheidung berufenen Stellen zu prüfen haben,jschlisse entscheidet die Aufsichtsbehörde der Hand -
ob der vorliegenden Notlage nicht auf andere Werkskammer endgültig .
Weise , insbesondere durch Unterbringung des Lehr - vil . Mehrere von demselben Unternehmer an
lings bei einem Lehrmeister , der noch keinen Lehr - einem Orte betriebene Werkstätten , Einrichtungen
ling hat . abgeholfen werden kann . Allgemeine ^ » r Fabriken oder ein Betrieb mit mehreren Zweig -
grundsatzliche Ausnahmen für Meistersöhne können stc ^ n . auch wenn diese nicht nur Verkaufsstellen ,
nicht festgesetzt werden , ebenso kann wirtschaftliche sondern mit Werkstattanlagen verbunden sind , gel -
Notlage des Betriebsinpabers allein keine Aus - im Sinne dieser Anordnung als ein Betrieb ,
nähme rechtfertigen . gleiche gilt für den FM , daß von einem Unter¬

lid Die Einstellung eines zweiten Lehrlings auf uehmer an demselben Orte mehrere der unter diese
Grund der Ziffer I Abs . 1 Satz 2 und eines dritten Verordnung fallenden Gewerbe , z . B . Bäckerei und
Lehrlings gemäß Ziffer I Abs . 2 darf erst erfolgen, ! Konditorei , betrieben werden ,
nachdem die Handwerkskammer aus der Lehrlingsrolle vill . Ich erwarte , daß die Kosten , die den Bei - .

Einsichtnahme in die Lehrvsrträge festge - sitze cn aus der Teilnahme an den Sitzungen der
stellt Hai . daß der andere Lehrling Leyrling das Ausschüsse entstehen , regelmäßig von denjenigen Kör -
zweite ^ ehrjahr vollendet uat . perschaften und Verbänden getragen werden , von

IV . Gesuche von Inhabern handwerksmäßiger Back - denen die einzelnen Beisitzer vorgeschlagen sind . Ich
betriebe um Einstellung eines zweiten Lehrlings auf bin jedoch , soweit insbesondere Vereinigungen und
Grund von Ziffer I Abs . 2 , Ziffer II sind an die zu - Verbände nicht in der Lage sind , die Kosten zu über¬
ständige Handwerkskammer zu richten und von dieser ! nehmen , damit einverstanden , daß die Handwerks -
zur Entscheidung an besondere , von ihr zu bildende kammer den Mitgliedern dieser Ausschüsse Tagegel -
Ausschüsse abzugeben , denen Arbeitgeber und Arbeit - der und Reisekosten innerhalb des durch die Satzung
nehmer des Backgewerbes in gleicher Zahl unter Vor - der Kammer und Beschlüsse der Vollsammlung Vor¬
sitz eines Vertreters der Aufsichtsbehörde der Hand - gelchriebenen Rahmens zahlt ,
werkskammer angehören . Die Handwerkskammer hat IX . Diese Bestimmungen treten mit dem Tage
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ihrer Veröffentlichung m Kraft . >
Berlin , 2 . Mai 1922 . 9 . Nr . IV 1913 I . III .

Der Minister für Handel und Gewerbe ,
gez . Siering .

Berlin W . 9 . 2 . Mai 1922 .
Leipzigerstraße 2 .

Der Minister für Handel und Gewerbe .
IV 4913 II/III — ^

Durch meinen Erlaß vom heutigen Tage Tgb . Nr .
IV 4913 I ist die Lehrlingshaltung in Betrieben zur
Herstellung von Back- und Konditorwaren neu ge¬
regelt worden . Ich weise besonders darauf hin , daß
auch der seinerzeit nicht veröffentlichte Erlaß vom
26 . April 1921 — IV 3874 II — betreffend die Aus¬
legung der Worte „Arbeitnehmervereinigung und
Gewerkschaft " in dem Erlaß vom 2 . März 1921 —
IV 1581 II/III — (H .-M . -Bl . S . 69 ) dadurch aufge¬
hoben ist . Schon bestehende paritätische Ausschüsse
können bestehen bleiben , wenn sie der Ziffer IV
meines Erlasses vom heutigen Tage entsprechend zu¬
sammengesetzt sind .

Anderenfalls ist die Zusammensetzung entspre¬
chend zu ändern .

gez . Siering .
An die Herren Regierungspräsidenten , den Herrn

Polizeipräsident in Berlin , die Herren Oberpräsiden¬
ten in Charlottenburg und Königsberg .

Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .
872 . Bekanntmachung

für die Rheinschiffahrt .
Nach Mitteilung der Interalliierten Binnenschiff -

fahrts -Kommission in Köln (C . I . N . C . ) ist es wie¬
derholt vorgekommen , daß Dampfschiffe auf Strecken ,
wo Schiffe an Landebrücken oder am Ufer liegen , in
voller Fahrt vorbeifahren , anstatt den Vorschriften
des Z 5 Ziffer 4 der Rheinschiffahrtspolizeiord -
nung entsprechend die Fahrgeschwindigkeit zu vermin¬
dern . Insbesondere ist dies bei der Vorbeifahrt vor
dem bei Düsseldorf -Oberkassel , etwa 269 Meter ober¬
halb der Straßenbrücke am linken Ufer liegenden ,
mit belgischem Pioniergerät beladenen Kahn beob¬
achtet worden .

Die «schiffahrttreibenden werden aufgefordert , die
Bestimmungen der Rheinschiffahrtspolizeiordnung
künftig genau zu beachten , widrigenfalls Bestrafung
erfolgen muß . c . Nr . 5626 .

Coblenz , 22 . Juli 1922 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung .)
In Vertretung : Kaufnicht .

873 . Bekanntmachung
für die Rheinschiffahrt .

Auf Befehl der Interalliierten Binnenschiffahrts¬
kommission (C . I . N . C . ) wird den Schiffahrttreiben -'
den zur Kenntnis gebracht :

Am 27 . Juli d . Js . ab 11 Uhr morgens werden
bei Uerdingen auf dem linken Ufer , in Höhe der

Fähre , durch die belgischen Pioniere Brückenschlag¬
übungen ausgeführt werden , die sich bis 166 Meter
in den Rhein erstrecken .

Während der Dauer dieser Uebungen :
1 . haben alle Fahrzeuge zwischen Kilometer 262 und

263 mit verminderter Kraft zu fahren und dein lin¬
ken Ufer an dieser Stelle auf mindestens 156 Meter
fern zu bleiben .

Schiffe mit eigener Triebkraft dürfen nicht mit
größerer Geschwindigkeit vorbeifahren , als zu ihrer
sicheren Steuerung und Fortbewegung notwen¬
dig ist ;

2 . das Ankern und Anlaufen von Schiffen in den
obenbezeichneten Grenzen ist untersagt ;

3 . die Führer der Fahrzeuge haben den Signalen und
Anweisungen Folge zu leisten , die ihnen gegebenen¬
falls durch Wahrschauer , auf Booten mit roter
Flagge versehen , gegeben werden .

4 . Zuwiderhandlungen gegen die iu dieser Bekannt¬
machung getroffenen Anordnungen werden gemäß
K 46 der Nheinschiffahrts -Polizeiordnung be¬
straft . c Nr . 5569 .
Coblenz , 18 . Juli 1922 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Rheinstrombauverwaltung . )

In Vertretung : Langen .
874 . i . Nachtrag
zum Tarif für die Werftanlagen der Stadt Wesel

vom 26 . Mai 1922 .
Zu den im Tarif vorgesehenen Sätzen wird

1 . bei V Werftgeld ein Zuschlag von 266 v . H.
2 . bei IZ Krangeld ein Zuschlag von 466 v . H.
3 . bei v Werftlagergeld ein Zuschlag von 166 v . H.4 . bei ? Hafenbahnfracht " ein Zuschlag von 266 v . H.

erhoben .
Dieser Tarifnachtrag tritt an Stelle der „Schluß¬

bemerkung im Tarif vom 26 . Mai 1922 " sofort nach
Bekanntmachung im Regierungsamtsblatt Düssel -
dort in Kraft . zu c Nr . 5218 .

Coblenz . 18 . Juli 1922 .
Im Namen des Finanzministers und des Ministers

für Handel und Gewerbe .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung .)
In Vertretung : gez . Langen .

Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffent¬
lichen Kenntnis gebracht . I L 4676 .

Düsseldorf . 28 . Juli 1922 .
Der Regierungspräsident .75 . Die am 24 . Juli 1926 für den mit dem Er¬

kennungszeichen I 5 4326 versehenen Lastkraftwagender Firma Gebr . Funke A .-E . in Düsseldorf , Ober -
bilkerallee 167 , erteilte Zulassungsbescheinigung ist
abhanden gekommen und wird hiermit für ungültigerklärt . Die Erkennungsnummer I ? 4326 ist einst¬weilen gesperrt . I 8 II ? 162 .

Düsseldorf . 27 . Juli 1922 .
Der Regierungspräsident .
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676 . Bekanntmachung betreffend Zulassung von Azetylenapparaten .

Auf Antrag der Technischen Aufsichtskommission für die Untersuchung ? - und Prüfstelle des Deut¬
schen Azetylenvereins sind unter den von der Technischen Aufsichtskommission vorgeschlagenen , den Be¬
hörden mitgeteilten Bedingungen die in nachstehender Zusammenstellung unter 1 bis 13 aufgeführten
Äzetylenapparate nach K 12 und 14 der Azetylenverordnung , bezw . nach K 14 a . a . O . für Preußen zuge¬
lassen .

Der unter 14 genannte Apparat der Deutschen Azetylen -Eleichgas -Apparatebau -Eesellschaft m .
b . H . ist auf Grund des K 28 der Azetylenverordnung ausnahmsweise mit einem Betriebsdrucke von 1,5
Atmosphären für die Zwecke des Kochens , der Beleuchtung und des Lötens zur Benutzung in Arbeits¬
räumen und im Freien unter folgenden Bedingungen zugelassen wordein

1 . Jeder Apparat ist, wie die nach ZZ 12 und 14 zugelassenen Apparate von dem zuständigen Sach¬
verständigen abzunehmen . Die Uebereinstimmung mit dem vom Deutschen Azetylenverein geprüf¬
ten und begutachteten System ist durch amtliche Stempelung der Kupfernieten oder Zinntropfen ,
mit denen das Fabrikschild am Entwickler zu befestigen ist, nachzuweisen .

2. Das Schild muß außer den Angaben des Z 4 a . a . O . auch die zulässige Karbidfllllung und den
zugelassenen Verwendungszweck des Apparates angeben .
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Im Auftrage : v . Meyeren .
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Nachweisung des Durchschnitts der häufigsten Preise wichtiger Lebens -

1 z 3 4 5 6 7 3 9 10 11 > 12 13 14 15 16 17

' Ä . Preise wichtiger Lebens und Berpflegungsmittel

Hülsenfrüchte Eßkartoffelu Heu Str ^h

Namen
der Notierungsorte

Handel in größeren
Mengen Kleinhandel Handel in

gr . Mengei Kleinhandel -

S -

K und der

zugehörigen

Lieferung sverbände . Erbsen

(
gelbe

)

zum

Kochen
Speiscbohnen

(
eßiew

) Linsen

"7

Erbsen

(
gelbe

)

muz

Kochen

-!

<2

! alte reue alte reue rltes neuer Richt - Krumm

dnu

Es kosten
je 100 ><8

MPIM P .I M
je l. je 100 I<?

VIMP .IMP .MP .IM P . >M
je 1 k? je 1000 kg

PIMPMPIM P .sMPs MP . MP .
i k

M "ß
'
.

i Cleve
(Kreis Cleve)

1300 1300 2660 21 ö( 21 50 33 563
I

2100 7 2t - — — — 175 —

2 Crefeld
( Kreise Kempen, Cre-
feld -St . u , L ,

1900 1900 21 - 20 600 1830 7 22 155 60

3 Düsseldorf
(Kreise Düsseldorf -St .
u , L, )

— — — — — 20 911 IS 50 5 30 156 15

4 Duisburg
(Kreise Barmen , Len-
nep, Remscheid, So -
lingen -St . u . L ., Elber -
feld , Mcttmann , Duis¬
burg , Mülheim --Ruhr ,
Oberhausen , Dins -
laken , Hamborn )

1912 50 1663 75 20 - - 19 460 5 20 22 67 153 50

5 Essen
( Kreise Essen St . u , L . )

19 36 13 79 — — 500 — — 5 — — — — — — — — — 150 53

e Geldern
(Kreis Geldern )

— — — — — 600 7 24 160

7 M .-Eladbach
(ist kein Hauptmarktort )

1300 — 1L00 — — 22 -- 21 — — — 600 1600 6 30 20 160

8 Moers
(Kreis Moers )

1900 1900 - 3230 22 -- 22 — 33 700 Z001 6 22 160

9 Reich
( Kreise M . Gladbach
St . u . L . , Grevenbroich
Rheydl,Neuß St . u . L .

19 24 13 40 — 514 ! — 5 75 IS 6( — 150

10 Wesel
Kreis Recs )

isoc - 190c — 140 —
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18 19 20 21 22 23 ! 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ^ 35 36 37 33 39 40 41 42

k . Sonstige Warenpreise, die Nk Laufe des obengenannten Monats ermittelt worden sind .
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größeren
Mengen
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3! Grütze

«
SS

As
V

Liter
M . P . ?

E
1Ei
!! . P

s kosten
je ic

M . P
0 kg
M . P .

Es kostet 1 kg in Pfennig
Es kosten in Pfennig

> 50
! kk iLt .

9 33 5 73 2000 — — — — — 700 760 4400 2400 2000 2300 — 3000 - - - 4400 - 3800 600 7050 — 5110 1450

8 30 6 22 701 — 661 — 900 860 370 800 4200 2800 — 2200 — 3000 - 2000 - 11000220003700 350 7900 — 5400 1600

8 so 5 95 1065 800 3600 3000 — 2400 - 2300 - - - - - 3000 200 9850 — 6400 1350

3 92 5 50 795 — 635 - 970 — — 760 3500 3000 — 2400 — 3000 — 2800- 5 S0» 280003800 200 7200 — 5090 1500

8 80 5 40 697 657 370 300 3430 2900 2272 2930 2475 482022S1Z3550 138 6925 1443

8 50 6 80 2400 — 677 — 3000 — >500 760 5000 3600 — 2400 — 3600 - - - - 250004300 — 9200 — 5000 1500

8 30 6 80 2200 — 1200 - 2600 1400 3000 1200 4200 2600 — >600 — 2300 - 2800 - 7000230003400 300 9000 5300 — 1450

9 — 6 50 2360 — 1900 — 1400 1100 1300 1700 4000 2800 2400 >500 — 3200 - zono2000 220004000 200 6900 — 5250 1600

8 40 6 20 725 — 685 — 725 685 — — 4400 3200 — . 2400 — 2700 - 2700 - 100002Z00V— 230 8300 — 5200 1400

8 — 5 80 2600 - 1400 — 2300 1600 2000 1000 3600 1500 — 2400 — 2800 - 2S00- - 11S003200 240 3650 — S750 1450
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4Z 44

So

8

9

10

Namen
de» Rotierung »orte

und der

zugehörigen
Lieferungßverbänd « .

Cleoe
(Krei? Cleoe)

Crefeld
(Kreise Kempen, Tre
feld -St . u . L .)

Düsseldorf
(Kreise Düsseldorf >St .
u . Ü .)

Duisburg
(Kreise Barmen, Len
nep, Remscheid, So
lingen-Dr. u . L . , Elber
seid , Rtettmann, Duis¬
burg , Mühlheim-Ruhr ,
Oberhausen , Dins-
laken, Hamborn )

Essen
(Kreise Essen-St . u . L.

Geldern
(Kreis Geldern )

M . Eladbach
( ist kein Hauptmarktort)

Moers
(Kreis Moers)

Neuß
(Kreise M .- Gladbach ,St . u . L . ,Grevenbroich ,
Rheydt, Neuk - St . u . L.

Wesel
(Kreis ReeS)

Schweine -
Schmalz

IN »-«

>«

(C
--

-o

46 46 47 46 49 60 61 62 64 66 56 67 68 69 SSa

L . Fleischpreise im Kleinhandel.
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Es kostet 1 kg in Pfennig

9200

184,0

10100

10000

10550

12000

12000

13000

11200

9600

17200

1Z2VU

14800

10800

10000

lIZM

12400

iee«7

18000

1«000

1800«

10000

11000

10800

8900

11270

10,00

8900

11070

12400 12400

II000

12600 12000

12200

1104»

10800

11200

12820

8400

moo

12000

11200

12720

8000

10800

12800

1240 »

12400

11000

IZ000

II000

13200

10800

12800

12400

10800

I1S50

12400

12000

1100»

1Z0V0

11000

13100

IS40V

10100

11ZS0

10800

II270

12400 12400

>1600

11000 11000

13000

11000

13100

12000

11200

12100

10800

11070

12400

1040» 1000 »

12000

11200

121KK

12000

11200

12100

10000Ivooo9000 9000 isoooI«00S1000 0

102009600 9400 9400 isooo10000

12280II8Z0II8001088014790I42Z01400»

12400IIS009600 8800 IS10S
-

151001510»

II80010400>0400960» löbM 1000014400

11000IIM0 1000010000lsooo100001000«

1280012000100009800 1K8V01040010400

10000I000i9000 9000 140001400014000

13100120001300013000100841501015880

9000 9000 — — 13200-5000 —
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ll . Getreidepreise (Die unteren Preise für ausländische Waren )

inländ . geräuchert,
roher Schinken Weizen Roggen Futtergerfte Haser

-

inländischer

geräin

Schweinespe

^
K

im

ganzen

i

Knochen

m

ganzen

lo

Knochen
K
-z

s
K .

gut Mittel gering gut Mittel gering gut Mittel gering gut Mittel gering
Es kosten je 190 kxM . P . jM - P . !M . P . !M . P . jM . P . jM . P1M . P !M . P M . P . !M . P . M . P . !M . P

160SS

16600

1SS00

16000

18000

18000

16000

16733

16000

13000

17100

17400

20000

13000

13000

16000

16743

12000

21400

1820»

19Z00

2500S
^ !
18000

18000

13000

21786

>6000

16800

16120

17000

16300

20000

17000

16000

1619»

4475

6S4S

4600

4000

3200

6480

6600

Anmerkung : In Wesel kostete im obengenannten Monat : 1 Liter E sig 600 Pia . . 1 ka Risronloii va m?»



878 . 2 . Nachtrag
zum Tarif für die öffentlichen Werftanlagen k

Stadt Uerdingen a . Rhein vom 1 . Dezember 19.
Es sind zu zahlen : ^ ^
H. . An Werftgeld an Stelle der :m Tarifnack

I vom 31 . März 1922 vorgesehenen Erhöhung :
bei Tarifstelle 1 statt 9 Pfg . 12 P g
bei Tarifstelle 2 statt 12 Pfg . 16 Pfg
bei Tarifstelle 3 statt 15 Pfg - 29 Pfg
bei Tarifstelle 4 statt 18 Pfg . 24 Pfg
bei Tarifstelle 5 statt 21 Pfg . 28 Pfg
bei Tarifstelle 6 statt 27 Pfg . 36 Pfg .

L . An Vahngeld anstelle des im Tarifnachtrag I

vom 31 . März 1922 vorgesehenen Zuschlages von 50

vom Hundert ein Zuschlag von 200 von Hundert der

imTarif vom 1 . Dezember 1921 vorgesehenen Gebühr .
Für die großen Sonderwagen wird ein neuer Ge¬

bührensatz eingeführt .
Es sind zu zahlen :
bei einem Gewicht der Ladung von 16 000 bis 21000

kg . 18 Mark , dazu 19,50 Mark Einordnungsgebühr ,
über 21 000 bis 31000 kg 21 Mk ., dazu 22,50 Mk .
Einordnungsgebühr .

Dieser Nachtrag tritt mit dem Tage der Veröffent¬
lichung im Amtsblatt der Regierung zu Düsseldorf in
Kraft . c Nr . 5152 .

Coblenz , 18 . Juli 1922 .
Im Namen des Ministers für Handel und Gewerbe

und des Finanzministers .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung .)
Im Auftrage : Kaufnicht .

Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffentlichen
Kenntnis gebracht . I bl 4675 .

Düsseldorf . 25 . Juli 1922 .
Der Regierungspräsident .

879 . Bekanntmachung für die Nheinschiffahrt .
Auf Befehl der Interalliierten Binnenschiffahrts¬

kommission (C . I . N . C .) wird nachstehend eine An¬
weisung der C . I . N . C . über die Anwendung des
Vorfahrtssignals zur allgemeinen Kentnis gebracht ,
die von der Hohen Interalliierten Rheinlandkommis¬
sion in ihrer Sitzung vom 25 . Februar 1922 in Ueber¬
einstimmung mit den Sachverständigen der Zentral¬
kommission für den Rhein und der Direktion Gene¬
rale des Communications et des Revitaillements
aux Armees (C . I . N . C .) genehmigt worden ist .

Die C . I . N . C . hat besonders darauf hingewie¬
sen , daß die Aufmerksamkeit der Schiffahrttreibenden
auf die Strafmaßnahmen zu lenken sei , denen sie sich
bei Nichtbefohlung der Vorschriften dieser Anweisung
aussetzen würden , da die Anweisung über die An¬
wendung des Vorfahrtssignals in Ausführung eines
militärischen Befehls getroffen worden ist.

Coblenz , 22 . Juli 1922 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombauverwaltung . )

I . A . gez . : Kaufnicht .

Anweisung vom 28 . Febr . 1922 über die Anwendung
des Vorfahrtssignals .

Auf Befehl des Generals , Oberkommandierenden
der Alliierten Besetzungsstreitkräfte in . den rheini¬
schen Gebieten wird das Vorfahrtsrecht auf dem be¬

setzten Rhein , wenn die Sicherheit der Alliierten Be¬

satzungstruppen es erfordert , folgenden Fahrzeugen
gewährt :

1 . Fahrzeugen der alliierten Flottillen ,
2 . requirierten Fahrzeugen , die Truppen trans¬

portieren ,
3 . requirierten Fahrzeugen , die Heeresgut trans¬

portieren .
« .

In Ausführung dieses Befehls wird von der In¬
teralliierten Binnenschiffahrts -Commission kraft der

ihr durch die Verordnungen 17 und 85 der Jnterall .
Rheinlandcommission zugestandenen Befugnisse und
in Anwendung des 8 5 Abs . 9 b der Rheinschiffahrts -

polizeiordnung verfügt :
I. Vorfahrtssignal . Jedes alliierte oder requirierte

Fahrzeug der unter bezeichneten Art , welches
vom Kommandanten der alliierten Besatzungs¬
streitkräfte einen Auftrag erhalten hat , der die
Berechtigung zur Benutzung des Vorfahrtssignals
einschließt , hat während der Dauer dieses Auf¬
trages am Hinterschiff eine alliierte Flagge oder
den Wimpel der C . I . N . C . am Vorderschiff die
durch 8 8 Ab >. 1 der Rheinschiffahrtspolizeiord -
nung vorgeschriebene blaue Flagge und an der
Spitze des Mastes eine zweite blaue Flagge zu
führen .

Jedes Fahrzeug , welches das Vorfahrtssignal
hißt , genießt das Vorfahrtsrecht auf der der Be¬
setzung unterworfenen Rheinstrecke .

II. Bedingungen , unter denen das Vorfahrtsrecht
ausgeübt wird .
a ) Die Führer von Schiffen oder Flößen , die Be¬

sitzer von Fähren , das Personal von Schiff -
- brücken und des Stromaufsichtsdienstes sowie

die Wahrschauer sind verpflichtet , ihre ganze
Aufmerksamkeit darauf zu richten , den Schif¬
fen , die das Vorfahrtssignal gehißt haben , ihre
Aufgabe zu erleichtern und zu vermeiden , daß
dieselben Behinderungen , Aufenthalte oder
Beschädigungen erleiden . Die Interalliierte
Vinnenschiffhartskommission behält sich das
Recht vor , dem Personal der Schiffbrücken und
den Wahrschauern Beauftragte beizugeben , um
die Ausführung der Befehle über das Vor¬
fahrtsrecht sicher zu stellen .

b) Dampfschiffe oder Schleppzllge , die von einem
das vorerwähnte Vorfahrtssignal führenden
Schiffe eingeholt werden , haben die letzteren
an der ersten geeigneten Stelle , an dem das
Fahrwasser eine genügende Breite hat , vor¬
beifahren zu lassen .

Dampfschiffe oder Schleppzüge dürfen di »
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das Vorfahrtssignal führenden Fahrzeuge , 9A . B . Der Generaldirektor der Armee -Verkehrswegenur dann überholen , wenn sie unzweifelhaft und -Verpflegung .
schneller fahren wie die letzteren , wenn die Präsident der Interalliierten Binnenfchiffahrts -
Fahrwasserbreite für dieses Manöver aus - ! Commission ,
reicht und den Fahrzeugen mit Vorfahrtsrecht Payot .
aus dem Ueberholen kein Zeitverlust erwächst . !^ , BekanntmachungVorschriften für die Durchfahrt von Schiff - für Rheinschiffahrt .
Lücken .

^ ^ ! Auf Befehl der . Interalliierten Binnenschiffahrts -Iedes das Vorfahrtssignal fuhrende Fahrzeug Kommission ( C . I . N . C . ) wird folgendes zur Kennt -genießt das absolute Vorfahrtsrecht gegenüber ^ is der Schifsahrttreibenden gebrachteallen Bergschiffen , die an der Schiffbrücke zu ! Französische Pioniertruppen werden in der Zeitgleicher Zeit eintreffen oder daselbst bereits ! vom 31 . Juli bis 3 . August 1922 bei St . Goarwarten .
^ Ueberfetzübungen mit Fähren zum Uebersetzeu vonAuch sollen die erstgenannten Schiffe vor Wogen abhalten .

Während der Dauer dieser Uebungen :
1 . müssen alle Fahrzeuge zw.ischen lm 51 und 55 mit

der geringsten Geschwindigkeit fahren ;
2 . sind alle Schiffsmanöver so auszuführen , daß die

Pontonfähre , welche eine rote Flagge zeigt , nicht
behindert wird ;

3 . ist das Ankern und Anlegen von Fahrzeugen in der
Nähe der Landestelle der Pontonfähre verboten .

den oberhalb der Brücke gesichteten Talschif -
fen durchgelassen werden , jedoch unter dem
Vorbehalt , daß die Wetter - und Stromver -
hältnijse dieses gestatten , ohne daß das von
den Talschiffen auszuführende Manöver einen
Zusammenstoß oder einen Unfall herbeiführen
würde , der geeignet wäre , die Rheinschiffahrt
zu beeinträchtigen .

d) Vorschriften für die Durchfahrt
enge
Jedes das Vörfahrtssignal führende Fahrzeug
genießt das absolute Vorfahrtsrecht gegenüber
allen - Bergschiffen , die am Eingange der
Stromenge zu gleicher Zeit eintreffen oder
daselbst bereits warten .

Auch sollen die erstgenannten Schiffe den
oberhalb der Stromenge gesichteten Talschiffen
gegenüber das Vorfahrtsrecht genießen , jedoch

von Strom - Zuwiderhandlungen werden gemäß H 46 der Nhein -
!schiffahrtspolizeiordnung bestraft .

Soblcnz , 25 . Juli 1922 . c Nr . 5625 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Nheinstrombauverwaltung . )
In Vertretung : Langen .

881 . ^ V. Nachtrag
zum Tarif für die Werft - und Hafenanlagen der

Stadt Emmerich vom 23 . Juni 1921 .
^ ^ cn r. ^ ^ ^ " ter Absatz „A — Hafenbahnfracht " fällt Tarif -unter dem Vorbeyalt , daß dre Wetter - und stelle d I . 1 fort . Tarisstelle <! I 2 wird TarifstelleStromverpaltnisse dieses gestatten , ohne daßp i ^nd erhält folgende Fassung :das von den Talschijfen auszuführende Manö -

^Allen Ladestellen und Gleisanschlüssen vonver einen Zusammenstoß oder einen Unfall ! allen Gütern (ausgenommen Flüssigkeiten unterherbeiführen wurde , oer geeignet wäre , die z . 2) "
Rheinschiffahrt zu beeinträchtigen . i Tarifstelle lll z . 3 erhält die Ziffer 2Jedes zu Berg oder zu Tal gehende Fahrzeug . Dieser Nachtrag tritt sofort nach Bekanntgabe im(oder Schleppzug ) jedoch , das bereits in die Negierunqsamtsblatt Düsseldorf in Kraft .Stromenge eingefahren , bevor ein mit beim Zugleich im Namen des Finannninifters :

Der Minister für Handel und Gewerbe .
Unterschrift .

CobZenz , 25 . Juli 1922 . - c Nr . 5679 ^
/ Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung . )
Im Auftrage : Kaufnicht . j

Vorfahrtssignal ausgestattetes Fahrzeug in !
Sicht war , behält natürlich das Recht , seine
Fahrt durch die Enge fortzusetzen unter dem
Vorbehalt , daß diese ersteren Fahrzeuge sich an
der ersten geeigneten Stelle , an oer die Fahr¬
rinne eine genügende Breite hat , begegnen
oder überholen lassen , wie es unter II b , Abs .
1 und II vorgeschrieben ist. Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffent -III . Verstöße gegen obige Anweisung . ! lichen Kenntnis gebracht . l . U . 4863 II . Ang .

Verstöße gegen vorstehende Anweisung und Düsseldorf , 31 . Juli 1922 .
die zu ihrer Ausführung getroffenen Vorschrift ! Der Regierungspräsident ,ten werden der Gerichtsbarkeit übertragen , die 882 . . Für die Anmeldung der Sachschäden , welche '
gemäß der im besetzten Gebiet in Kraft be- Fnnerhalb des Reichsgebietes in der Zeit vom 11 . No -findlichen Ordnung zuständig ist . ^vember bis 13 . Dezember 1918 durch deutsche TruppenIV. Die Anweisungen vom 9 . Mai und 19 . August ^auf dem Rückmarsch oder durch Ententetruppen auft1921 über die Anwendung des Vorfahrtssignals !ihrem Vormarsch unmittelbar verursacht sind und nachsind aufgehoben . . !dem Erlaß vom 3 . November 1921 I e X 314 8 ; Fin ^
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Min . I L 1 1919 entschädigt werden können , wird
eine Ausschlußfrist von 1 Monat festgesetzt . Die Frist
beginnt für den Regierungsbezirk Düsseldorf mit dem
Tage der Ausgabe des Regierungsamtsblattes , durch
welche diese Verfügung bekannt gemacht wird .

Berlin . 13. Zuli 1922 .
Zugleich für den Herrn Finanzminister .

Der Minister des Innern .
Im Auftrage ! gez . Loehrs .

Vorstehendes bringe ich zur öffentlichen Kenntnis .
Düsseldorf , 24 . Juli 1922 . I T 411/22 .

Der Regierungspräsident .
8S3 . Errichtung einer neuen Apotheke .

Mit Genehmigung des Herrn Oberpräsidenten soll
in Oberhausen die durch den Tod des bisherigen
Besitzers an den Staat zurückgefallene , bisher Ger¬
mania -Apotheke von Schmitz , Marktstraße 71 , neu
vergeben werden .

Die Konzession wird nur nach Maßgabe des Aller¬
höchsten Erlasses vom 39 . Juni 1894 und des Ministe -
rialerlasses vom 5 . Juli 1894 über die Einführung der
Personalkonzession erteilt .

Geeignete Bewerber fordere ich hierdurch auf , bin¬
nen 4 Wochen ihr Gesuch schriftlich bei mir einzurei¬
chen. Persönliche Vorstellungen sind zwecklos.

Dem Gesuche sind beizufügen !
1 . Lebenslauf mit Angabe der Familienverhältnisse .
2 . Die Approbation .
3 . Sämtliche Zeugnisse über die bisherige Beschäfti¬

gung seit Ablegung der Staatsprüfung in Urschrift
oder amtlich beglaubigter Abschrift . Diesen , der
Zeitfolge nach zu heftenden Zeugnissen ist ein In¬
haltsverzeichnis vorzuheften , aus welchem die in
den einzelnen Stellen zugebrachte Zeit unter jedes¬
maliger Anführung des Ein - und Austrittstages
zu ersehen ist. Die Gesamtzeit der Beschäftigung
als approbierter Apotheker ist am Schlüsse nach
Jahren , Monaten und Tagen zusammenzurechnen .

4 . Polizeiliche , gleichfalls der Zeitfolge nach geheftete
Führungszeugnisse aus sämtlichen Orten , an wel¬
chen der Bewerber nach erlangter Approbation als
Apotheker oder in sonstiger Beschäftigung tätig ge¬
wesen ist . Hierbei sind die vorgeschriebenen Stem¬
pel zu verwenden .

5 . Der amtliche , aus neuester Zeit herrührende Nach¬
weis des zur Errichtung einer Apotheke erforder¬
lichen Vermögens .

6 . Die eidesstattliche Versicherung , ob der Bewerber
eine Apotheke bisher besessen hat . Sollte dies der
Fall gewesen sein , so sind Zeitdauer des Besitzes
und die Gründe der Veräußerung anzugeben ! auch
ist der Nachweis des An - und Verkaufspreises
beizufügen .

Apotheker , die zur Zeit eine Apotheke besitzen , wer¬
den unter der Bedingung als Bewerber zugelassen ,
daß sie in bindender Form sich verpflichten , im Falle
der Berücksichtigung ihres Gesuches auf das bisherige

Betriebsrecht ohne Anspruch auf Entschädigung zu
verzichten .

Bewerber , die erst nach dem Jahre 1992 approbiert
sind , können voraussichtlich nicht berücksichtigt werden .
Haben sich Bewerber durch Uebernahme anderweiti¬
ger Geschäfte oder Stellungen auf einige Zeit ihrem
eigentlichen Berufe mehr oder weniger entfrenidet ,
so wird bei Feststellung des Dienstalters die Zeit
anderweitiger Beschäftigung abgerechnet werden .

Es wird bemerkt , daß eine anderweitige Regelung
des Äpothekenwesens beabsichtigt ist und dabei auch
in Frage steht , ob den Konzessionaren eine noch näher
zu bestimmende Betriebsabgabe auferlegt werden
soll . Es bleibt vorbehalten , dieser Betriebsabgabe
auch die vorliegende Konzession zu unterwerfen .

Düsseldorf . 29 . Juli 1922 . I 3 4794 .
Der ßiegte »una «prö ?w «nt .

884 . Polizeiliche Anordnung .
Auf Grund des K 23 der Bundesratsverord¬

nung über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 8.
Februar 1919 (R .-E .-Bl . S . 389 ) wird mit Ermäch¬
tigung der Herren Minister der öffentlichen Arbei¬
ten und des . Innern aus sicherheitspolizeilichen
Gründen für den Stadtbezirk Natingen folgende
Anordnung erlassen !

S 1 .
Der durchgehende Verkehr von Kraftfahrzeugen

(Kraftwagen und Krafträder ) ist auf der Strecke
Oberstraße , am Markt und Düsseldorferstraße bis
zum Eingange der Grabenstraße nach beiden Rich¬
tungen verboten .

Die vorbezeichneten Stellen sind durch Tafeln mit
entsprechender Aufschrift kenntlich gemacht .

s S.
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung wer¬

den nach K 21 des Reichsgesetzes über den Verkehr
mit Kraftfahrzeugen vom 3 . Mai 1999 (N . -G .-Bl .
S . 437 ) in Verbindung mit Z 1 des Reichsgesetzes
zur Erweiterung des Anwendungsgebietes der Geld¬
strafe vom 21 . Dezember 1921 (R . -G .-Vl . S . 1694 )
mit Geldstrafe bis zu 1599 Mark oder mit Haft be¬
straft .

Z s .
Diese Anordnung tritt mit dem Tage der Ver¬

öffentlichung in Kraft . I 8 H 1632 .
Düsseldorf . 1. August 1922 .

Der Regierungspräsident .
I . A . ! Bauer .

88ü . V . Nachtrag
zum Tarif für die Werft - und Hafenanlagen der

Stadt Düsseldorf (rechts - und linksrheinisch )
vom 17 . Februar 1921 .

Anstelle der im IV . Nachtrag vorgesehenen Zu¬
schläge sind folgende Zuschläge zu entrichten !
an K . Werftgeld 299 vom Hundert ,
an 11 . Krangeld !

für Rohre , Bleche , Draht - und Drahtprodukte ,
Schrott , Stab - und Moniereisen , Eisenblöcke , Eisen -
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knüppel , Eisenhalbzeug , Eisenkonstruktionen , Glas - !889 . Der dem Rudolf Müller in Düsseldorf , gebo -
flaschen , unter der Voraussetzung , daß es sich umjren am 3 . Oktober 1880 in Niederahr , Kr . Wester -
Erzeugnisse der Düsseldorfer Industrie handelt oder !bürg , diesseits am 1v . 8 . 1311 erteilte Führerschein
aber um Erzeugnisse , welche als Rohstoffe gelten, !für Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird
die zur Verarbeitung der Düsseldorfer Industrie hiermit für ungültig erklärt . I 8 I Nr . 2430 .
unmittelbar zugeführt werden 350 vom Hundert , Düsseldorf , 28 . Juli 1922 .
für Kies , Steine aller Art , Salz , Sand , Schlacken / Der Regierungspräsident .
Braunkohlen und Kohle mit Nebenarten , 890 . Der dem Cornelius Cnossen in M .Eladbach ,400 vom Hundert , geboten am 5 . Juli 1881 in Wynebritzeradeol in Hol -
fur alle übrigen Guter 500 vom Hundert , ^ nd diesseits am 12 . April 1915 erteilte Führer -

Hasenbahnfracht : ^ ^ . schein für Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen u.für Kies , steine aller Art , Salz , Sand , Schlacken , hiermit für ungültig erklärt . I 8 I Nr . 1551/22 .sowie Braunkohle und Kohle mit Nebenarten inu Düsseldorf , ^8 Juli 192^
Umschlagverkehr 500 vom Hundert ,

> - ^
Regierungspräsident ,für alle anderen Güter , auch die Braunkohle und ^ Der dem Philipp Vohlscheid in Wesel , gebo¬

ren am 16 . Januar 1893 in Wesel diesseits am 8.
Kohle mit Nebenarten , die nicht zum Umschlags
verkehr rechnen 700 vom Hundert ,
für alle übrigen Hafenbahngebühren

700 vom Hundert .
Dieser Nachtrag tritt an Stelle des IV . Nachtrages

vom 20 . Juni 1922 sofort nach Veröffentlichung im
Regierungsamtsblatt Düsseldorf in Kraft .

Zugleich im Namen des Finanzministers :
Der Minister für Handel und Gewerbe .

Unterschrift .
CoSlcnz , 25 . Juli 1922 . zu c . Nr . 5662 .

12 . 1913 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist
abhanden gekommen und wird hiermit für ungültig
erklärt . I 8 I Nr . 1216 .

Düsseldorf , 29 . Juli 1922 .
Der Regierungspräsident .

892 . Der dem Antonius Bialkowsky in Düsseldorf ,
geboren am 9 . Januar 1874 in Mikosski , Kr . Costen ,
diesseits am 20 . 3 . 1911 erteilte Führerschein für
Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird

!hiermit für ungültig erklärt . I 8 1 Nr . 2310/22 .
Düsseldorf , 29 . Juli 1922 .

Der Regierungspräsident .
893 . Der dem Rudolf Franke in Düsseldorf , ge¬
boren am 6 . November 1901 in Jtter , Kr . Düsseldorf ,
diesseits am 13 . Juli 1920 erteilte Führerschein für
Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Rheinstrombauverwaltung . )

I . A . gez .
' Kaufnicht .

Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffent¬
lichen Kenntnis gebracht . 1 . II 4883 II . Ang .

Düsseldorf . 2 . August 1922 .
Der RegierungSPräßdont .

886 . Dem Hausierer Peter Müller aus Crefeld - / ^ ^ M ^ I^ . ^ ^ " ^ ö .
erklärt . 1 8 1 Nr . 22v5/22 .

Oppum ist der vom Bezirksausschusse Hierselbst unter ! . . . .. . .
Nr . ,4273 für das Jahr 1922 erteilte , zum Handel mit ! .

Der ^ .egierungsprapdent
Kaninchenfellen und zum Sammeln von Lumpen ,

dem Wilhelm Peltz in Stratum , gebo -
Knochen , altem Eisen usw . berechtigende Wander - j reu am 28 . Juli 1891 in Uerdingen , diesseits am 4 .
gewerbeschein abhanden gekommen . Der Wander - erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist
gewerbeschein wird für ungültig erklär . III V 3829 . abhanden gekommen und wird hiermit für ungül -

Dllsseldorf , 26 . Juli 1922 . tig erklart . I 8 1 Nr .2057 .
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses I . Abt . Düsseldorf , 29 . Juli 1922 .

887 . Dem Händler Gerhard Rennen zu M .Elad - Regierungspräsident ,
bach ist der vom Bezirksausschusse Hierselbst unter ^ '
Nr . 963 für das Jahr 1922 erteilte , zum Handel mit « ekanntmachunzsn anderer Beh - rdcn .
Kurz -, Textil - , Weiß - und Wollwaren berechtigende 895 . Anordnung !
Wandergewerbeschein abhanden gekommen . Der Auf Grund des § 8 des

'
Gesetzes gegen die

Wandergewebeschein si" ungültig erklart . Verunstaltung von Ortschaften und landschaftlich Her-
Dusseldorf , 26 . ^ uli 13 -̂ . vorragenden Gegenden vom 15. Juli 1907 — G . -S . S .Der Vorsitzende des Bezirksausschusses , I. Abt . 260 — und des § 25 Abs . 3 Ziffer 4 und § 26 des

888 . Dem Händler Johann Elbers zu Keppeln Nr . Gesetzes betr . die Verbandsordnüng für den Sied -
170 ist der von mir unter Nr . 5676 für das Jahr lungsverband Ruhrkohlenbezirk vom 5 . 5 . 1920 wird
1922 erteilte , zum Handel mit Obst , Gemüse und Eiern mit Zustimmung des Verbandsrates folgendes ange¬
berechtigende Wandergewerbeschein abhanden gekom - ordnet :
men . Der Wandergewerbeschein wird für ungültig 1 . Im Gebiet des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbe -
erklärt . III ^ 3193 . zirk kann außerhalb der Ortschaften auf den Grün -

Diisseldorf , 26 . Juli 1922 . gebieten , die in das gemäß H 16 Ziffer 1 Abs . H des
Der Rogierungspriiswent . ! Gesetzes betr . Verbandsordnung für den Siedlungs -



verband Nuhrkohlenbezirk vom 3 . Mai 1920 — E . -
, S . S . 286 — am 15 . Dezember 1920 aufgestellte
. Verzeichnis nebst planmäßiger Darstellung aufge¬

nommen sind , sowie in einem Umkreis von 250 m
gleichlaufend mit der Begrenzung dieser Flächen ,
die baupolizeiliche Genehmigung zur Ausführung
von Bauten und baulichen Aenderungen versagt
werden , wenn dadurch das Landschaftsbild gröblich
verunstaltet werden würde und dies durch die
Wahl eines anderen Bauplatzes oder einer ande¬
ren Baugestaltung oder die Verwendung anderer
Baustoffe vermieden werden kann .

2. Das Verzeichnis nebst planmäßiger Darstellung
kann bei den Vorständen der einzelnen Gemeinden
eingesehen werden .

3 . Vor der Versagung der Genehmigung sind ein oder
mehrere Sachverständige und der Eemeindevorstand
zu hören . In Gemeinden , in denen der Gemeinde¬
vorstand zugleich Ortspolizeiverwalter ist, tritt an¬
stelle des Eemeindevorstandes , sofern nicht durch
Ortsstatut etwas anderes bestimmt wird , der Ee -
meindebeamte , der den Gemeindevorsteher in Be¬
hinderungsfällen zu vertreten hat .

4 . Die Sachverständigen werden vom Verbandspräsi¬
denten des Siedlungsverbandes Nuhrkohlenbezirk
nach Anhörung des Verbandsdirektors bestimmt .

5 . Diese Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬
öffentlichung in Kraft .

"
l? 903/1922 .

Essen , 21 . Juli 1922 .
'

Der Verbandspräsident des Siedlungsverbandes
Nuhrkohlenbezirk .

In Vertretung ! gez. Fritze .

896 . Wahlen
zur Tierärztekammer für die Rheinprovinz

und die Hohenzollernsche Lande .
Nach Z 5 der Verordnung vom 2 , April 1911 —

Ges .-S . S . 61 — haben im November dss . Jhrs . die
Neuwahlen der Mitglieder der Tierärztekammer für
die Rheinprovinz und die Hohenzollernschen Lande
stattzufinden .

Die Liste der wahlberechtigten Tierärzte des Wahl¬
bezirks (Regierungsbezirks ) liegt in der Zeit vom 17 .
bis 30 . August dieses Jahres auf den Landratsäm¬
tern , in den Städtkreisen auf dem Rathause öffentlich
aus .

Einwendungen gegen die Liste sind unter Beifü¬
gung der erforderlichen Bescheinigung binnen 14 Tagen
nach beendeter Auslegung bei dem Vorstande der
Tierärztekammer in Düsseldorf , Worringerstraße 61,
einzubringen . Tgb .-Nr . 910 .

Düsseldorf . 24 . Juli 1922 .
Der Vorsitzende ! Wigge .

897 . Im Bezirk des Hauptzollamtes Essen ist am
15 . Juli 1922 eine öffentliche Zollabfertigungsstelle
am Bahnhof in Oberhausen errichtet worden .

Düsseldorf , 24 . Juli 1922 . I a . 3341 .
Landesfinanzamt ,

Abteilung für Zölle und Verbrauchssteuern .

Vcrsonal -Nachrichten .
898 . Dem Oberregierungsrat Dr . Tiemann ist vom
1 . August 1922 ab die Stelle dse Direktors des hie¬
sigen Oberverficherungsamts übertragen worden un¬
ter gleichzeitiger Ernennung zum Stellvertreter des
Regierungspräsidenten .

Die Einrückungsgebühren betragen für die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum 3,— -4t , bei Tabellensatz für
»ie zweigespaltene Zeile oder deren Raum 4,30 -4t . — Velegblätter und einzelne Stücke kosten . 1,— -4t für jeden

angefangenen Bogen , mindestens aber 2 -4t für jedes Stück des Amtsblatts
Schriftleitung ! Amtsblattstelle der Regierung . — Druck ! Buchdruckerei Otto Fritz . Düsseldorf . Oststr IS
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Amtsblatt
Regierung zu Düsseldorf .

Stück 32 . ZWeldoT Samstag den 12 . August 1922

Beilagen : Oeffenilicher Anzeiger Nr . 65 und 66 und 32 der Sonderbeilage zum Oefsentlich . Anzeiger .
Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 16 . August 1622 .

mittags 12 Uhr . der Amtsblattstelle zuzusenden .

Inhalt : Große Jnstandsetzungsarbeiten im Sinne des Reichsmietengesetzes 317 , Polizeiverord¬
nung für die staatl . pp . Häfen in Duisburg 317 , Tarife : für den Fährdamm und die Brücke über die
Kalflak 318 , für die Lippebrücke am Flahm bei Wesel 319 , Fleischbeschaugebühreuordnung 319 , Konsul
329 , Innung 329 , Abendschluß für Vergnügungsparks 321 , Prüfungsausschuß für pharm . Vorprüfung
321 , Führerscheine pp . für Kraftfahrzeuge 321 , 322 , Prüfung von Kraftfahrzeugen und deren Führer
321 , Kollekte 321 , Verwaltung der Forstkasse in Cleoe 321 , Auslosung von Rentenbriefen 322 , Kraft -
fahrzeugsteuer 322 , Berggewerbegerichtsbeamte 323 , Polizeischule Recklinghausen 323 , Personalien 323 .

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
899 . Anordnung , betr . Erledigung der vor dem 1 .
Juli 1922 gestellten Anträge aus Z 19 der Verord¬
nung vom 9 . Dezember 1919 — Preußische Gesetz¬
sammlung S . 187 ff . —

Bei der Ueberleitung von der Verordnung vom 9.
Dezember 1919 — Preuß . G. -S . S . 187 ff . — zum
Reichsmietengesetz bestehen insofern rechtliche Schwie¬
rigkeiten , als die Verordnung vom 9 . Dezember 1919
auf Grund der Bestimmung des Artikels 13 der
Reichsverfassung am 39 . Juni 1922 außer Kraft ge¬
treten ist , aber vor dem 1 . Juli1922 gestellte An¬
träge aus Z 19 dieser Verordnung auf Bewilligung
von Zuschlägen wegen im letzten Jahre ausgeführter
baulicher Jnstandsetzungsarbeiten oder wegen Zu¬
bußen infolge von im letzten Jahre eingetretenen Er¬
höhungen der vom Grundstück zu entrichtenden öf¬
fentlich - rechtlichen Abgaben nicht mehr erledigt wer¬
den können , wenn nicht vor dem 1. Juli dieses Jahres
durch eine einstweilige Anordnung über sie entschie¬den ist .

Soweit danach über derartige Anträge nicht mehr
entschieden werden kann , bestimme ich auf Grund der
KZ 5 und 22 des Reichsmietengesetzes , daß bis zum 1 .
April 1923 die „baulichen Jnstandsetzungsarbeiten "
des K 19 der außer Kraft getretenen Verordnung vom
9 . Dezember 1919 ' als große Jnstandsetzungsarbeitenim Sinne der KZ 5 und 7 des Reichsmietengesetzes
anzusehen sind , und daß bis zum 1 . April 1923 ein
besonderer Zuschlag zu den Verwaltungskosten als

Ileberleitungszuschlag bewilligt werden kann , sofernim Einzelfalle die Bewilligung aus Billigkeitsgrün¬
den angemessen erscheint .

Berlin W . 6K , 8 . Juli 1922 . II 6 Nr . 3044 .
Der Minister für Volkswohlfahrt ,

gez . Hirtsiefer .
An sämtliche Herren Regierungspräsidenten , den

Herrn Oberpräsidenten in Charlottenburg und den
Herrn Verbandspräsidenten in Essen .

Bekanntmachungen der Provinzialbehördc .
90V . Polizeiverordnung
für die staatlichen und . städtischen Häfen des Ee -

meindebezirks Duisburg .
Auf Grund des Z 138 des Gesetzes über die allge¬meine Landesverwaltung vom 39 . Juli 1883 (ES .S . 195 ) sowie der ZK 348 und 351 des Wassergesetzeswird im Einvernehmen mit der Rheinstrombauver¬

waltung unter Zustimmung des Bezirksausschusses in
Düsseldorf folgender 2. Nachtrag zu der im Regie¬
rungsamtsblatt Stück 47 vom 26 . November 1921 S .457 ff . veröffentlichten Polizeiverordnung erlassen :I . § 4 Absatz 1 erhält folgenden Zusatz :

1a ) Fahrzeuge , welche einen so großen Tiefgang
haben , daß ein Festfahren in den Häfen zu
befürchten steht , werden gemäß K 1 von der
Einfahrt in die Häfen ausgeschlossen und ha¬ben den hierauf ergehenden Anordnungen der
Hafenpolizei unbedingt Folge zu leisten .II K 2V Absatz 1 erhält folgenden Zusatz :

1a ) Die Verlader sind verpflichtet , der Hafenver -



waltung alsbald Anzeige zu erstatten , wenn
beim Verladegeschäft Gegenstände in das Was¬
ser gefallen sind , die der Schiffahrt gefährlich
werden können .

III . Dieser Nachtrag tritt mit dem Tage der Veröffent¬
lichung durch das Regierungsamtsblatt in Kraft .

Düsseldorf . 22 . Juli 1922 . l U 1993 . z
Der Regierungspräsident .

I . V . : Unterschrift .
901 . Tarif
für die Benutzung des Fährdammes und der Brücke

über die Kalflak
a ) am Volk bei Wissel ,
b ) von Dylerward nach Huisberden ,
c ) von Emmericher -Eyland nach Huisberden .

K. Vrückengeldsätze.
An Brückengeld ist zu entrichten !

I . Von Personen , einschließlich dessen , was
sie tragen , für jede Personen 29 Z
Anmerkung : Personen , die sich auf oder in
einem Fuhrwerk , Fahrrad oder Kraftfahr¬
zeug befinden oder als Reiter , Führer od.
Treiber zu Tieren gehören , oder einen
Handwagen usw . führen , für die Brücken¬
geld nach den Sätzen zu II ., lll . , 1 , 2 und
lV . gezahlt wird , sind frei .

II . Von Fuhrwerken , Schlitten , Gespannen für
Ackergeräte . Maschinen usw . Fahrrädern

und Kraftfahrzeugen (siehe Anmerkung
zu I ) .
1 . für Personen - und Lastfuhrwerke , Schlit¬

ten , beladen oder unbeladen , und Ge¬
spanne für Acker- pp . Geräte , Maschi¬
nen usw .
a ) bei einer Bespannung mit einem

Zugtier 199 ^
b ) bei einer Bespannung mit mehreren

Zugtieren für jedes weitere Zugtier 59 ^
2 . für ein Hundefuhrwerk oder ähnliches

kleines Gefährt 59 Z
3 . für ein Fahrrad 39 ^
1 . für ein Motorfahrrad 69 L
5 . für größere Kraftfahrzeuge zum Fort¬

schaffen von Personen und Gütern , bela¬
den oder unbeladen 199 Z
Anmerkung : Von Fuhrwerken ^ . Schlit¬

ten , Ackergeräten und Maschinen , die ohne
Zugtiere befördert werden , ist Abgabe wie
für ein Zugtier zu entrichten .

Hl . Von » ngespannten nicht auf den Wagen
befindlichen Tieren : (siehe Anmerk . zu 1) .
1 . für ein Pferd , Maultier , oder einen Esel ,

mit oder ohne Reiter oder Last , oder ein
Stück Rindvieh 69 Z

2 . Für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,
Ziege , oder ein anderes Stück kleines
Vieh 30 ^

3 . Für Federvieh , das getrieben wird , für

je 19 Stück ( weniger als 19 Stück sind
frei ) 29 ^
Anmerkung : Auf Fuhrwerken befind¬

liche Tiere sind frei .
IV . Für einen Handwagen , Handrarren oder

Handschlitten , beladen oder unbeladen (s .
Anmerkung zu 1 ) 59 ^

Zusätzliche Bestimmung .
Die vorstehenden Tarifsätze sind auch für das Ueber¬

setzen mit der Fähre zu entrichten , sofern eine solche
bei behinderter Benutzung der Brücke hergestellt wird .

8 . Zeitkarten .
Für den Personenverkehr (auch mit Fahrrad ) wer¬

den Zeitkarten ausgestellt und zwar :
1 . für Arbeiter und Arbeiterinnen , Unterbeamte ,

Schüler und Schülerinnen , die den Fährdamm und
die Brücke auf ihren Gängen zur und von der Ar¬
beitsstelle berw . Dienststelle oder zur und von der
Schule benutzen müssen
a ) für die Dauer eines Monats 4,99 -1t

mit Fahrrad 8,99 -1t
b ) für die Dauer eines Vierteljahres 19,99 -1t

mit Fahrrad 29,09 -1t
2 . für alle anderen Personen

a ) für die Dauer eines Monats 6,99 -1t
mit Fahrrad 12,99 -1t

b ) für die Dauer eines Vierteljahres . 13,99 -1t
mit Fahrrad 39 .99 -1t

Die Leitkarten werden auf den Namen des Inha¬
bers durch das Bürgermeisteramt Grieth für die
"entsprechende Kalenderzeit ausgestellt , sind nicht
übertragbar und müssen jederzeit auf Verlangen

vorgezeigt werden . Mißbräuchliche Benutzung der
Karte hat . abgesehen von gerichtlicher Verfolgung ,
deren sofortige Einziehung und den Verfall , der auf
sie beerits im voraus entrichteten Abgabe zur
Folge .

d . Befreiungen .
Von der Entrichtung der Abgabe sind befreit :

1 . Militärpersonen .
2 . öffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und Tiere

bei Dienstreisen , wenn sie sich durch Freikarten
ausweisen . Landjäger -Offiziere , Oberlandjäger¬
meister und Landjäger , Steuer - und Polizeibe¬
amte in Uniform auch ohne Freikarten .

3 . Beförderungen , die für unmittelbare Rechnung
des Staates oder des Reiches geschehen .

4 . Die ordentlichen Posten und Beiwagen , die auf
Kosten des Staates beförderten Eilboten und Eil¬
reiter . die von Postbeförderung leer zurückkommen¬
den Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger
u . Postboten , ferner Personenfuhrwerke , die durch
Privatunternehmer eingerichtet und als Ersatz
für ordentliche Posten ausschließlich ? ur Beförde¬
rung von Reisenden und deren Reisegepäck und
von Postsendungen benutzt werden .

3 . Personen und Fuhrwerke , die bei Feuersbrllnsten ,
Wasserfluten und ähnlichen Notständen zu Hilfe
eilen .
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Anmerkung : Dem Bürgermeistereirat bleibt es ^nur dem Trichinen¬
vorbehalten , in einzelnen Fällen über die Bestim - schauzwange unter -
mungen hinaus Befreiungen zuzubilligen , soweit liegen )
diese im öffentlichen Interesse gerechtfertigt erscheinen , 5 , bei sonstigem

Aufgestellt und genehmigt in der Bürgermeisterei - Kleinvieh (Kälber ,
ratssitzung vom 28 . Juni 1922 . Schafe , Ziegen , je

Die bisherigen Brllckengeldordnungen vom
'27 . 5 . Tier

21 , 22 . 19 . 29 und 27 . 5 . 21 treten mit dem Tage 6 . Ferkel , Zickel,
der Veröffentlichung vorstehenden Tarifs außer Lämmer je Tier
Kraft .

Wisscl . 3 , Juli 1922 .
Der Bürgermeister . Unterschrift .

Genehmigt .
Eleve , 31 . Juli 1922 .

Namens des Kreisausschusses
Der Vorsitzende . Unterschrift .

Beschlußregister Nr . 40 .

14,99 17,99 lN 22,59 M

14,59 M 17,59 M 22 .59 M

19,— -K 12,— -N 15,— M
2 . Bezüglich der Fahrkosten bei der den Tierärzten

vorbehaltenen Beschau (Einhufer , Ergänzungsbe -
schau ) verbleibt es bei der bisherigen Regelung da¬
hingehend , daß ihnen die jeweiligen Fahrkosten der
Kreistierärzte bewilligt werden , jedoch mit der Maß¬
gabe , daß für die Benutzung fremden Fuhrwerks die
Auslagen in nachgewiesener Höhe zu erstatten sind ,
und daß die Benutzung von Kraftfahrzeugen nicht in

Genehmigt mit der Maßgabe , daß der vorstehende !Anrechnung gebracht werden darf .
Tarif mit dem Tage der Veröffentlichung durch das 3 . An Wegegebühren bei der ordentlichen Beschau
Regierungsamtsblatt in Kraft tritt . I L 4799 .

Düsseldorf . 8 . August 1922 .
> Der Regierungspräsident .
In Vertretung ! Unterschrift

902 . II . Nachtrag
zur Fleischbeschaugebührenordnung vom

27 . August 1921 .
Mit Genehmigung des Preußischen Ministers für

Landwirtschaft , Domänen und Forsten vom 29 . Juli
1922 Nr . l K III i 5193 werden die Fleischbeschau¬
gebühren (ordentliche Beschau und Trichinenschau )
mit Wirkung vom 15 . August dieses Jahres ab wie
folgt festgesetzt :

1 . Ordentliche Beschau .
Die Tierbesitzer haben an Gebühren zu entrichten

für die Schlachtvieh - und Fleischbeschau zusammen :
K . Bei Einhufern allgemein und für Ergänzungs -

beschau bei allen Tiergattungcn je Tier 85,— -R ,
D . bei den übrigen Tiergattungen folgende Sätze :

Tiergattung

in Brschau -
bezirken , in
welchen der

Beschauer aus¬
schließlich an
seinem Wohn¬
orte u . dessen
Nachbarschaft

tätig ist .

in Beschau¬
bezirken , in
welchen der

Beschauer vor¬
wiegend an

seinem Wohn¬
orte u . dessen
Nachbarschaft

tätig ist .

in Bcschau -
bezirken , in
welchen der

Bescdaue - vor¬
wiegend außerh .

seines Wohn¬
ortes u . dessen
Nachbarschaft

tätig ist .

1 . Bei Rindern
(ausschl . Kälbern )
je Tier
2 . Bei Schweinen
(einschl . Trichinen¬
schau) je Tier
3 . bei Schweinen
(ausschl . Trichinen¬
schau) je Tier
4 . bei Schweinen
(Trichinenschau al¬
lein ) je Tier , (auch
für Schweine , die

^.arifgruppe II >^ arifgruppe ll , <^ arifgr » ppe IIP

45,— M 59, — -R 55 .— M

35, — M , 40,— M 45,— -K

25, — M 28,— -4t 34,— M

bewillige , ich bei Landwegen 59 Prozent der unter 2
gewährten Wegegebührcn . Es bleibt aber dabei , daß
die Wegegebühren bei der ordentlicheu - Beschau in der
Regel in die Gesamtgebühr eingeschlossen sind . Sie
sind nur in Ausnahmefällen zu gewähren und zwar
nur für die Tätigkeit als Vertreter in fremden Be¬
schaubezirken . Für die Ausübung der Fleischbeschau
am Ort und in einem Umkreis von 5 Kilomteer sind
Wegegebühren nicht zuständig .

4 . Zur Bestreitung der allgemeinen oder sächlichen
Kosten der Beschau sind für die sogenannten Ergän¬
zungsbeschaukassen (Ergänzungsschaufonds ) 19 Proz .
Zuschläge der Gebührenbeträge zu erheben .

5 . Wo gehäufte Schlachtungen und zwar in solchem
Umfange die Regel sind , daß die Gebühren eine un¬
gerechtfertigte Belastung der Gewerbetreibenden dar¬
stellen oder zu unangemessen hohen Einnahmen der
Tierärzte , Fleischbeschauer oder Trichinenschauer
führen , ist mir zu berichten , damit ich die Gebühren¬
sätze entsprechend herabsetze . Zur Begrenzung der
Einnahmen einzelner , besonders günstig gestellter
Tierärzte , Fleischbeschauer oder Trichinenschauer ist
darauf zu achten , daß die Gesamtjahreseinnahmen bei
Vollbeschäftigung das Jahresgehalt mit gleicher Vor¬
bildung , bei Tierärzten ' also die X . Gehaltsgruppe ,
nicht wesentlich übersteigt . Auch bei Pauschelierungen
ist an diesem Grundsatz festzuhalten . I U 4491 II .

Düsseldorf , 3 . August 1922 .
'

Der Regierungspräsident .
903 . Tarif

für Brückengelderhebung an der Lippebrücke
am Flahm bei Wesel .

An Brückengeld ist zu ent - bisher Vom
richten : 1 . 8 . 22

K . Vom Fuhrwerk einschließ - ab :
lich der Schlitten :

I . Zum Fortschaffen von
Personen für jedes Zug¬
tier 29 ^ 59 Z
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II . Zum Fortschaffen von
Lasten für jedes Zugtier :

1 . beladen
2 . leer

Ausnahmen für Land¬
wirtschaft :

beladen
Von Straßenwalzen

III . Von Kraftwagen zum
Fortschaffen von Personen
a) mit mehr als 4 Sitz¬

plätzen einschl . Führer -

1,00 -R
1,50 -R

60
90

3,00 -4l
6,00 -R

1,50 -4t
3 .00 -4t

1,00 -4t
2,00 -4t

'

50 F
10 ^

2,00 -4t

20 F

10 F

5 F

3,00 -4t
5,00 -4t

10,00 -4t
20,00 -4t !

3,00 -4t
6,00 -4t

1 . mit Gummireifen .
2 . ohne Gummireifen

b ) mit 4 oder weniger
Sitzplätzen
1 . mit Gummireifen
2 . ohne Gummireifen

IV . Von Kraftwagen zum
Fortschaffen von Lasten

1 . init - .Eummireifen
2 . ohne Gummireifen

V . Von leeren Kraftwagen
1 . mit Gummireifen
2 . ohne Gummireifen

VI . Von unbeladenen Kraft¬
wagen , welche landwirt¬
schaftlichen Betriebs¬
zwecken dienen

1 . mit Gummireifen
2 . ohne Gummireifen

Anmerkung zu IV . , V.
und VI : für Anhänger ist
die Hälfte der Sätze zu
entrichten .

VII . Von Motorfahrrad
VIII . Von einem Fahtrad

Monatskarten für ein
Fahrrad

v . Von unangespannten
Tieren :

I . Von jedem Pferde , Maul¬
tier oder Maulesel mit
oder olme Reiter oder
Last

II . Von jedem Stück Rind¬
vieh oder Esel

Hl . Von jedem Fohlen , Kalb ,
Schwein . Ferkel , Schaf ,
Lamm , von jeder Ziege
und von je 10 Stück
Federvieh und darunter

Befreiungen :
Von der Entrichtung des Fähr

geldes sind befreit :
1 . Oeffentliche Beamte bei Dienstreisen und deren

Fuhrwerke und Tiere , Fahrräder , wenn sie sich gehö -

l rig ausweisen , Steuer - und Polizeibeamte in Uniform
auch ohne besonderen Ausweis .

30 ^ 1,00 -4l 2 . Beförderungen die für unmittelbare Rechnung
15 F 50 des Staates geschehen .

3 . Briefträger , Postboten , sowie die zur Post die¬
nenden Postfuhrwrke , Pferde und Postwagen , sowie

15 F 50 Z Postfahrräder , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
10,00 -4t 20,00 -4t durch Privatunternehmer eingerichtet und als Ersatz

für die Postboten ausschließlich zu Postsendungen be¬
nutzt werden .

4 . Hilfsfahrten bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Rotstünden .

Der Tarif vom Oktober 1920 wird hiermit auf¬
gehoben .

Münster , 25 . Juli 1922 .
Der Regierungspräsident .

I . A . : v . Hartmann .
2,00 -4t W4 . Im Anschluß an meine Bekanntmachung vom
3 .W -4l, ?3 . Dezember v . Js . I R11721 sReg . -Amtsblatt 1922 .

Stück 2 , Nr . 22) .
Nach einer Mitteilung der Botschaft der Vereinig¬

ten Staaten von Amerika in Berlin sind die Amts¬
bezirke der amerikanischen konsularischen Vertretun¬

igen in Deutschland , soweit das Land Preußen in
5,00 -4t !Frage kommt , nunmehr , wie folgt abgegrenzt worden :

10,00 -4t ^Generalkonsulat Berlin , Deutsches Reich : engere
>Amtsbezirke :
!Provinz Brandenburg und Grenzmark Westpreußen -

Posen :
Konsulat Breslau : Provinzen Niederschlesien und
Oberschlesien '
Konsulat Frankfurt a . M . : Provinz Hessen -Nassau
(mit Ausnahme der Kreise Schmalkalden und Graf¬
schaft Schaumburg ) , Kreis Wetzlar ;
Konsulat Koblenz : die Rheinprovinz südlich der
Mosel ;

2,00 -4t Konsulat Köln : die Rheinprovinz nördlich der
Mosel , Kreis Grafschaft Schaumburg , Provinz
Westfalen ;
Konsulat Königsberg : Provinz Ostpreußen ein¬
schließlich des Regierungsbezirks Marienwerder ;
Konsulat Stettin : Provinz Pommern ; '
Konsulat Bremen : Provinz Hannover ;
Konsulat Hamburg : Provinz Schleswig -Holstein ;
Konsulat Leipzig : Preußische Provinz Sachsen
und preußischer Kreis Schmalkalden ;
Konsulat Stuttgart : die Hohenzollernschen Lande .
Düsseldorf , 26 . Juli 1922 . I I? V 3656 .

Der Regierungspräsident .
905 . Nachdem bei der Abstimmung sich die Mehr¬
heit der beteiligten Gewerbetreibenden für die Aus¬
dehnung der Zimmermeister - Innung (Zwangs¬
innung ) zu Barmen auf die Bürgermeisterei Cronen -
berg erklärt Hat , ordne ich hiermit gemäß Z 100 u .
R . G . O . an , daß zum 1 . Oktober 1922 die benannte
Zwangsinnung auf die selbständigen Zimmermeister
der Bürgermeisterei Cronenberg ausgedehnt wird .

Von dem genannten Zeitpunkt ab gehören alle Ge -

20 Z !

5,00 -Ä

50 F

30 F

20 Z

bezw . Brücken -
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werbetreibende , welche das Zimmerergewerbe in dem
genannten Bezirke betreiben , dieser Innung an ,

Düsseldorf , 27 . Juli 1922 . I ? V 3700 .
Der Regierungspräsident .

90K . Polizeiverordnung .
Auf Grund der ZK 6, 12 und 1b des Gesetzes

über die Polizeiverwaltung vom 11 . März 1850
(ES . S . 263 ) und der KZ 137 und 139 des Gesetzes
über die allgemeine Landesverwaltung vom 30 . Juni
1833 (ES . S . 193 ) wird für den unbesetzten Teil des
Regierungsbezirks Düsseldorf folgende Polizeiverord¬
nung erlassen , und zwar , da ein Fall vorliegt , der
keinen Aufschub zuläßt , vor Einholung der Zustim¬
mung des Bezirksausschusses !

' ZI -
Der K 1 Ziffer 1 meiner Polizeiverordnung vom

26 . August 1921 betreffend die Polizeistunde erhält
folgende Fassung !

„Vergnügungsparks , sogenannte Rummelplätze
sind um 10 Uhr abends zu schließen .

"
s 2.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Be¬
kanntgabe in Kraft . I L 3048 .

Düsseldorf , 22 . Juli 1922 .
Der Regierungspräsident .

Erützner .
907 . Der Prüfungsausschuß für die pharmazeu¬
tische Vorprüfung innerhalb des Regierungsbezirks
Düsseldorf wird für die nächsten drei Jahre gebil¬
det 'aus !
1 . dem Regierungs - und Medizinalrat Dr . Berger

als Vorsitzender ^
2. dem Apothekenbesitzer August Erote in Düsseldorf

und
3. dem Apotheker Karl Leuken in Süchteln als Mit¬

glieder .
Vertreter des Vorsitzenden ist der ständige medi¬

zinische Hilfsarbeiter hiesiger Regierung , zur Zeit
Kreismedizinalrat Dr . Schürmeyer . Vertreter der
Mitglieder sind ! der Apothekenbesitzer Lorenz Zum -
broich in Barmen und Apothekenbesitzer Hubert Wirtz
in Düsseldorf .

Düsseldorf , 5 . August 1922 . I 3 5238 .
Der Regierungspräsident .

908 . Die am 24 . September 1921 für den mit dem
Erkennungszeichen I 7! 7718 versehenen Last -Kraft¬
wagen des Herrn Jos . Jungbluth in M .Eladbach -
Holt erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden
gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt .
Die Erkennungsnummer I 7, 7718 ist einstweilen ge¬
sperrt . I 8 II 1230 .

Düsseldorf . 28 . Juli 1922 .
Der Regierungspräsident .

909 . Die am 14 . Mai 1921 für das mit dem Er¬
kennungszeichen I 7 19992 versehenen Kraftrad des
Herrn H . Plaetz in Sterkrade erteilte Zulassungs¬
bescheinigung ist abhanden gekommen und wird hier¬
mit für ungültig erklärt . Die Erkennungsnummer

I 7 19992 ist einstweilen gesperrt . I 8 II 1313 .
Düsseldorf , 31 . Juli 1922 .

Der Regierungspräsident .
910 . Die am 5 . November 1919 für den mit dem
Erkennungszeichen 1 7 8499 versehenen Last -Kraft¬
wagen der Firma H . W . Meckenstock in Mettmann
(Rhld .) erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhan -

Iden gekommen und wird hiermit für ungültig er¬
klärt . Die Erkennungsnummer I 7 8499 ist einst¬
weilen gesperrt . I 8 H 1383 .

Düsseldorf , 28 . Juli 1922 .
Der Regierungspräsident .

911 . Die am 3 . Mai 1922 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 7 14 248 versehenen Last -Kraft -
wagen des Herrn Otto Erams in Essen , Selmastr .
16, erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden ge¬
kommen und wird hiermit für ungültig erklärt . Die
Erkennungsnummer l 7 14 248 ist einstweilen ge¬
sperrt . I 8 II 1473 .

Düsseldorf , 2 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

912 . Die am 3 . Juli 1920 für den mit dem Erken¬
nungszeichen I 7 8628 versehenen Personen -Kraft¬
wagen der Fa . H . L L . Fritzsche in Elberfeld , Wall
32 , erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden
gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt .
Die Erkennungsnummer I 7 8628 ist einstweilen ge¬
sperrt . I 8 II 1445 .

Düsseldorf , 2 . August 1922 .' Der Regierungspräsident .
913 . Zum Sachverständigen zur Prüfung von

^Kraftfahrzeugen und deren Führer habe ich den In¬
genieur des Ruhrorter Dampfkesselüberwachungsver¬
eins , Diplom -Ingenieur Georg Woisin in Duisburg
für die Stadtkreise Duisburg , Hamborn , MUlheim ,a . d . Ruhr , Oberhausen und Sterkrade , sowie den
Landkreis Dinslaken ernannt . Tgb .-Nr . I 8 II 1630 .

Düsseldorf , 2 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

914 . Unter Bezugnahme auf meine Bekannt¬
machung vom 3 . 5 . dss . Jhrs . (Amtsbl . Stück 19
Nr . 523 ) bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntnis ,das Wilhelm Pauly aus Nordstern bei Merkstein
mit der Abhaltung der Sammlung zum Besten des
Kirchenbauvereins Merkstein Streiffeld beauftragt
ist . I Ea . 9048 .

Düsseldorf , 2 . August 1922 .
^ Der Regierungs -Präsident .

915 . Der Regierungsobersekretär Aschenbrenner in
Düsseldorf ist zum Forstrentmeister ernannt . Ihm ist
vom I . August dieses Jahres ab die Verwaltung der
Forstkasse Eleve (Regierungsbezirk Düsseldorf ) über¬
tragen worden . > III V.

Düsseldorf , 4 . August 1922 . ,
Die Regierung .

916 . Die am 21 . Juni 1920 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 7 18840 versehenen Last -Kraft¬
wagen der Schutzpolizei , II . Abt . Düsseldorf , zur Zeit



in Höxter i . W . , erteilte Zulassungsbescheinigung ist
abhanden gekommen und wird hiermit für ungültig
erklärt . Die Erkennungsnummer I X 18840 ist einst¬
weilen gesperrt . I L II 1197 .

Düsseldorf . 28 . Juli 1922 .
Der Regierungspräsident .

917 . Die am 7 . Februar 1922 für den mit dem Er¬
kennungszeichen l ?. 26273 versehenen Last -Kraft -
wagen des Herrn Johann Kien in Düsseldorf -Hamm
erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden gekom¬
men und wird hiermit für ungültig erklärt . Die Er -
kenungsnummer I 7i 26273 ist einstweilen gesperrt .
I 8 II 1304 .

Düsseldorf , 28 . Juli 1922 .
Der Regierungspräsident

918 . Die am 2 . Februar 1822 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 7 14713 versehenen Aast -Kraft -
uzagen der Firma Paul Vrauckmann in Sterkrade ,
Friedrichstraße 38 , erteilte Zulassungsbescheinigung ist
abhanden gekommen und wird hiermit für ungültig
erklärt . Die Erkennungsnummer I X 14713 ist einst¬
weilen gesperrt . I 8 II 1422 .

Düsseldorf . 31 . Juli 1922 .
Der Regierungspräsident .

919 . Die am 6 . 8 . 1921 für den mit dem Erken¬
nungszeichen l ^ 17 973 versehenen Last -Kraftwagen
der Central -Einkauf u . Wurstfabrik vereinigter
Fleischereien G . m . b . H . , in Mülheim -Nuhr , erteilte
Zulassungsbescheinigung ist abhanden gekommen und
wird hiermit für ungültig erklärt . Die Erkennungs¬
nummer I 17 973 ist einstweilen gesperrt .

Düsseldorf , 2 . August 1922 . I 3 II 1492.
Der Regierungspräsident .

920 . Der dem Karl Walter in Oberhausen ge¬
boren am 23 . Januar 1883 in Oberhausen diesseits
am 5 . 9 . 1913 erteilte Führerschein für Kraftfahr -

> zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . I . 8 . I . Nr . 1251/22 .

Düsseldorf , 4 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

Bekanntmachungen anderer Behörden .
921 . Bei der heutigen Auslosung von Ren -
tenbriefen der Provinz Westfalen und der
Nheinprovinz zum 1 . 1 . 1923 sind folgende Nummern
gezogen worden '

a ) zu 314 Prozent Buchst . F —I .
Buchst . F zu 3000 Mark Nr . 47 , 74 , 117 , 147 , 248 ,296 , 349 , 416 , 464 , 521 , 533 , 550 , 565 , 602 , 610 , 663 ,695 , 696 . 790 , 823 , 863 ;
Buchst . E zu 1500 Mark Nr . 70 . 105, 114 , 119 , 160 ,189 , 308 , 361 , 364 , 417 , 479 '
Buchst . H zu 300 Mark Nr . 29 . 40 . 42 , 57 . 109 ,139 , 280 , 303 , 308 , 428 , 429 , 475 , 520 , 560 , 616 , 702 ,706 , 749 , 815 , 884 , 924 , 934 , 991 , 1120 , 140 , 185 ,239 , 314 , 452 , 571 , 603 , 606 , 607 ;
Buchst . I zu 75 Mark Nr . 83 . 119 , 138 , 143 , 160 ,187 , 226 , 233 , 234 , 250 , 334 , 388 , 416 , 492 , 575 , 661,723 , 741 ;

l
'

x '
F
! . - AD 8
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b) zu 4 Prozent Buchst . FF II .
Buchst . FF zu 3000 Mark Nr . 88 . 123 ;
Buchst . EG zu 1500 Mark Nr . 36 ;
Buchst . HH zu 300 Mark Nr . 68 . 80 , 105 , 131 , 144 ;
Buchst . II zu 75 Mark Nr . 121 , 124 , 167 .
Die ausgelosten Rentenbriefe , deren Verzinsung

vom 1 . 1. 1923 ab aufhört , werden den Inhabern
mit der Aufforderung gekündigt , den Kapitalbetrag
gegen Rückgabe der Rentenbriefe mit den Zinsschei¬
nen zu a ) Reihe 4 Nr . 15—16 nebst Erneuerungs¬
scheinen . zu b ) Reihe 2 Nr . 12— 16 nebst Erneue¬
rungsscheinen vom 1. 1 . 1323 ab bei den Renten -
bankkassen Hierselbst oder in Berlin C , Klosterstraße
761 , oder der Preuß . Staatsbank (Seehandlung ) in
Berlin W . 56 , Markgrafenstraße 46 a , vorm . von 9
bis 12 Uhr , in Empfang zu nehmen . Der Wert
der etwa fehlenden Zinsscheine wird in Abzug ge¬
bracht .

Die Einlieferung der gekündigten Rentenbriefe
kann zum Fälligkeitstage auch durch die Post erfol¬
gen . woraus der Gegenwert in der beantragten
Weise auf Gefahr und Kosten des Empfängers über¬
mittelt wird .

Die Nummern aller gekündigten bzw . noch rückstän¬
digen Rentenbriefe werden auch durch die von Ulrich
Levysohn in Berlin -Charlottenburg 4, Dahlmann -
str . 8 . zusammengestellte und im Verlage von W .
Levysohn in Grünberg i . Echl . erscheinende „ Allge¬
meine Verlosungstabelle " in den Mopaten Februar
und August jedes Jahres veröffentlicht .

Münster i . W . . 4 . August 1922 .
Direktion de?> Rentenbank .

922 . Auf Grund des F 4 Abs . 2 und 4 Ausfüh¬
rungsbestimmungen zum Kraftfahrzeugsteuergesetz
vom 8 . April 1922 habe ich mit Wirkung vom 1 ..
Juli 1922 im Landesfinanzamtsbezirk Düsseldorf fol¬
gende Zollstellen im Innern für die Verwaltung dör
Kraftfahrzeugsteuer , hinsichtlich der Kraftfahrzeuge
die aus dem Ausland nicht mit eigener Kraft über
die Grenzzollämter eingehen , bestimmt !

1 . Zollamt Barmen -Vahnhof Rittershausen ,2 . Zollamt Eleve -Bahnhof ,
3 . Zollamt Cranenburg ,
4 . Zollamt Crefeld -Güterbahnhof ,5 . Hauptzollamt Duisburg ,
6 . Zollamt Duisburg -Parallelhafen ,
7 . Hauptzollamt Duisburg -Nuhrort ,8 . Hauptzollamt Düsseldorf -Hafen ,
9 . Zollamt Düsseldorf -Güterbahnhos ,

10 . Zollamt Elberfeld -Steinbeck ,
11 . Zollamt Elten -Bahnhof ,
12 . Hauptzollamt Emmerich -Hafenkopf ,13. Zollamt Emmerich -Bahnhof ,
14 . Dampfschiff -Abfertigungsstelle I Emmerich ,15 . Dampfschiff -Abfertigunasstelle II Emmerich ,16 . Zollamt Essen -Vahnhost
17 . Zollamt Hassum .
18. Zollamt Kaldenkirchen -Bahnhof ,
19 . Zollamt Keeken bei Eleve ,
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20 . Zollamt Mülheim -Nuhr -Bahnhof ,
21 . Zollamt M . Gladbach ,
22 . Zollamt Neuß -Hafen ,
22 . Zollabfertigungsstelle Oberhausen -Bahnhof ,
24 . Zollamt Orsoy ,
25 . Zollamt Straelen ,
26 . Zollamt Velbert -Bahnhof ,
27 . Zollamt Vohwinkel ,
28 . Hauptzollamt Wesel .

Düsseldorf , 21 . Juli 1922.
Der Präsident des Landesfinanzamtes :

Dr . Schlutius .
922 . Auf Grund der ZZ 11 , 13 und 21 des Ge¬
werbegerichtsgesetzes vom 29 . Juli 1890/30 . Juni 1901
in der Fassung der Bekanntmachung vom 29 . Septem¬
ber 1301 , sowie der KZ 8, 35 und 41 Absatz 1 der An¬
ordnungen über die Verfassung und die Tätigkeit des
Berggewerbegerichtes Dortmund vom 16 . Dezember
1920 ist der Beisitzer der Spruchkammer Essen I des
vorgenannten Berggewerbegerichts , Betriebssichrer
Emil Middendorf , weil er im Bezirk der Spruch¬
kammer Essen l nicht mehr beschäftigt ist , durch Be¬
schluß des unterzeichneten Oberbergamts vom heu¬
tigen Tage seines Amtes enthoben werden .

Dortmünd , 24 . Juli 1922 .
Preußisches Oberbergamt .

924 . Atlf Grund der ZK 11 , 13 und 21 des Ee -
werbegerichtsgesetzes vom 29 . Jckli 1830/30 . Juni 1901
in der Fassung der Bekanntmachung vom 29 . Septem -
ber 1901 , sowie der ZZ 8 , 11 und 41 Absatz 1 der An¬
ordnungen über die Verfassung und die Tätigkeit des
Berggewerbegerichts Dortmund vom 16 . Dezember
1920 ist der . Beisitzer der Spruchkammer Hattingen
des vorgenanten Berggewerbegerichts , Bergmann
Friedrich Eünstcr , weil er die Bergarbeit aufgegeben
hat , durch Beschluß des unterzeichneten Oberbergamts
vom heutigen Tage seines Amtes enthoben worden .
An seine Stelle ist d'er Bergmann Gustav Hinzer ge¬
treten .

Dortmund , 25 . Juli 1922 .
Preußisches Oberbergamt .

925 . Auf Grund der ZZ 11 , 13 und 21 des Ee -
werbegerichtsgesetzes vom 29 . Juli 1890/30 . Juni 1901

^Spruchkammer West -Recklinghausen verzogen ist , durch
Beschluß des unterzeichneten Oberbergamts vom heu¬
tigen Tage seines Amtes enthoben worden . An seine.
Stelle ist der Betriebssichrer Pehl getreten .
, Dortmund , 24 . Juli 1922 .

Preußisches Oberbergamt
926 . Der Herr Minister für Handel und Gewerbe
hat durch Erlaß vom 20 . dss . Mts . I a 1346 den Berg¬
rat Ninghardz in Essen zum Stellvertreter des Vor¬
sitzenden des Berggewerbegerichts in Dortmund unter
gleichzeitiger Betrauung mit dem stellvertretenden
Vorsitz der Kammer Essen II dieses Gerichts ernannt .

Dortmund , 27 . Juli 1922 .
Preußisches Oberbergamt .

927 . Polizei -Betriebsassistenten -Kursus
an der für Preußen anerkannten Polizcischule

zu Necklinghnusen .
Vom 26 . September bis 23 . Dezember 1922 wird

ein Lehrgang für Polizeibetriebsassistenten statt¬
finden .

Zugelassen werden nur Polizeibeamte , die auf
Probe angestellt sind , einige Monate Polizeidienst
verrichtet haben und von ihrer Behörde zum Schul¬
besuch angemeldet vterden .

Die Anmeldungen ?u diesem Kursus sind mög¬
lichst frühzeitig , spätestens jedoch bis zum 1. Sep¬
tember 1S22 an die Schulleitung der Polizeischule in
Recklinghausen einzureichen .

Das Schulgeld beträgt für die Schüler 1800,00 -4t.
Zur Erlangung geeigneter Quartiere wird die
Schulleitung behülflich sein .

Rscklinschaufen , 4 . August 1922 .
Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Landkreises

Recklinghausen .

Personal -Nachrichten .
928 . Oberlandesaerichtsbezirk Hamm .

Zu besetzen : Je 3 Kanzleiinspektorstellen bei den
AG . Dortmund und Tssen , je 2 Kanzleiinspektorstel¬
len bei dem LG . Essen und den AG . Bochum und
Gelsenkirchsn , je l Kanzleiinspektorstelle bei dem
OLG . Hamm , den LG . Bochum und Dortmund sowie
den AG . Bielefeld , Recklinghausen , Hagen , Münster

. . . und Siegen , 1 Justizsekretärstelle bei dem OLE .in der Fassung der Bekanntmachung vom 29 . Septem - Hamm , je 3 Registraturassistentenstellen bei dem
ber 1901 , sowie der ZZ 8 , 35 und 41 Absatz 1 der An - OLE . Hamm und dem LG . Dortmund , je 1 Neu¬
ordnungen über die Verfassung und die Tätigkeit dech Assistentenstelle bei den AG . Arnsberg , Siegen ,Berggewerbegerichts Dortmund vom 16 . Dezember ^Bochum , Herne . Necklinghausen und Essen , eine1920 ist der Beisitzer der Spruchkammer West -Reck- Justizsekretärstelle beim AG . Dortmund , eine Justiz¬linghausen , des vorgenanten Berggewerbegerichts . jobersekretärstelle AG . Olpe , eine Eerichtsvollzieher -
Vergassessor Treis , weil er aus dem Bezirk derjstelle AG . Bochum . Ill 27/166 .

Die Einrückungsgebühren betragen für die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum 3 — ^lt , bei Tabellensatz für
die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 4 .S0 -4t . — Velegblätter und einzelne Stücke kosten -4t für jeden

angefangenen Bogen , mindestens aber 2 -4t für jedes Stück des Amtsblatts .
Schriftleitung : Amtsblattstelle der Regierung . — Druck : Buchdruckerei Otto Fritz . Düsseldorf , Oftstr . 1Z .
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Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
929 . Ich habe nichts dagegen einzuwenden , daß
Innungen mit Rücksicht auf die hohen Kosten der

Drucklegung ihre Satzungen nicht durch Druck ver¬
vielfältigen , sondern statt dessen nach dem Vorschlage
der Handwerkskammer zu Liegnitz beglaubigte Ab¬

schriften der Satzungen herstellen lassen .
Berlin , den 21 . Juli 1922 .

Der Minister für Handel und Gewerbe .
Im Auftrage : gez . Seefeld . J .-Nr . IV . 9150 .

930 . Der Z 27 des Gesetzes zur Bekämpfung über¬
tragbarer Krankheiten vom 28 . August 1965 gibt
den Gemeinden mit weniger als 5666 Einwohnern
bezüglich der ihnen nach Z 26 a . a .O . zur Last fallen¬
den Kosten unter bestimmten Voraussetzungen einen
Erstattungsanspruch an den Kreis - Letzterer kann
dann nach Z 27 Abs . 3 a .a .O . die Hälfte der von
ihm geleisteten Ausgaben vom Staate zurückerstat¬
tet verlangen . In den ersten beiden Absätzen des
H 27 a .a .O . , welche den Erstattungsanspruch der Ge¬
meinden regeln , wird davon ausgegangen , daß ein
Veranlagungssoll an Staatseinkommensteuer festge¬
stellt ist . Da jetzt eine solche Steuer nicht mehr er¬
hoben , andererseits aber eine Abänderung des Z 27
a .a . O . im Wege der Gesetzgebung in dem gegenwärti¬
gen Zeitpunkt nicht beabsichtigt wird , erklären wir
uns damit einverstanden , daß vorläufig bei der Prü¬
fung , ob der vorerwähnte Erstattungsanspruch einer
Gemeinde besteht , das zuletzt — für das Rechnungs¬
jahr 1919 — festgestellte Veranlagungssoll an
Staatseinkommensteuer zugrunde gelegt wird . Wir
nehmen dabei an , daß auch die Kreise gegen eine
solche einstweilige Regelung keine Bedenken haben .

Es wird ergebenst ersucht , diesen Erlaß , der auch
in der „Volkswohlfahrt

" abgedruckt werden wird ,
in den Amtsblättern veröffentlichen zu lassen .

Berlin W . 66 . den 3 . Juli 1922 .
Leipziger Straße 3.
Zugleich für den Minister des,. Innern und den

Finanzminister :
Der Preußische Minister für Volkswohlfahrt .

Im Auftrage : Gottstein .
I , A . III . Nr . 156711 .
I . K . 1 . 1563 . Fin .-Min .
IV . a . 1. 31II . M . d . I .
931 . Betrifft : Ermäßigung der Wohnungsbau¬
abgabe für Veamtendienstwohnungen nach dem
Reichsgesetz vom 16 . Juni 1922 .

Durch das Reichsgesetz vom 16 . Juni 1922 (R .G .Vl .
517 ) . zur Abänderung des Gesetzes betreffend Be¬
steuerung der Dienstwohnungen der Reichsbeamten
vom 31 . Mai 1881 — R .G .Vl . S . 99 — werden die zur
Ausführung der preußischen Verordnung , betreffend
die Erhebung einer Abgabe zur Förderung des Woh¬
nungsbaues , vom 22 . November 1921 (G .S .S .549 )
erlassenen Vorschriften im allgemeinen nicht wesent¬
lich berührt , weil der der Wohnungsbauabgabe zu
Grunde gelegte Gebäudesteuernutzungswert in der
Regel niedriger sein wird , als der Betrag , der den
Beamten für die Dienstwohnung auf ihre Dienst -
bezllge in Anrechnung gebracht wird . (Anrechnungs -
betrag ) . Ausnahmen werden hauptsächlich bei den
Dienstwohnungen der Chefbeamten usw . der Spitzen¬
behörden vorkommen .

Ms Dienstwohnungen im Sinne des eingangs ge¬
nannten Gesetzes gelten lediglich die im Reichs -.



Staats - ujw .haushalt vorgesehenen Dienstwohnun¬
gen , nicht aber Wohnungen in reichs - , staaats - usw.
eigenen oder vom Reich , Staat usw . angemjeteten
Gebäuden oder Gebäudeteilen , die den Beamten ge¬
gen Erstattung des ortsüblichen Mietspreises zur
Verfügung gestellt sind.

Hinsichtlich der Auslegung des Begriffs „Kaser¬
nenquartier " (Art . 1 Z 4 R .E . ) sind die durch die
Rundverfügung vom 5 . Mai d . Js . (K . V . 2 . 380 —
(Fin .MinBl .S .281 ) mitgeteilten Grundsätze der
Reichsregierung maßgebend .

Nachdem die Veranlagung der Wohnungsbauab¬
gabe für 1021 und 1922 bereits durchgeführt ist, das
Reichsgesetz aber rückwirkende Kraft vom 1 . Januar
1921 ab hat , müssen die durch das Gesetz bedingten
Berichtigungen von Fall zu Fall im Ejnspruchsver -
fahren erfolgen . Sämtliche Behörden sind bereits
durch die Verfügung vom 8 . Mai d . Js . — K .V . 2 .
608 , M . f V . II . 13 . 522 — , die auch im Preußischen
Finanzministerialblatt und in den Regierupgsamts -
blättern abgedruckt ist , auf das neue Gesetz und des¬
sen Wirkung auf die Höhe der Wohnungsbauabaabe
aufmerksam gemacht ivorden .

Die Katasterämter haben die Einsprüche der vor¬
gedachten Art wie folgt zu behandeln !

1 . ) Aus dem Einspruch muk hervorgehen , daß die
Dienstwohnung , auf die sich der Einspruch bezieht ,eine Dienstwohnung im Sinne des eingangs genann¬
ten Gesetzes ist , ferner wie hoch der Anrechnungs -
betrag ist , und für welchen Zeitraum er gilt .

2 .) Wenn der für 1921 bezw . 1922 veranlagte jähr¬
liche Abgabebetrag höher ist als 3 v . H . bezw . 25
v . H . des Anrechnungsbetrages , so ist die Wohnungs¬
bauabgabe auf 5 v . H . bezw . 25 v . H . des Anrech¬
nungsbetrages zu ermäßigen .

3 .) Bezieht sich der Einspruch auf eine Dienstwoh¬
nung , die sich in einem Gebäude befindet , in dem
mehrere Dienstwohnungen oder Dienst - und Miet¬
wohnungen vorhanden sind , , o sind die Verteilungs¬
listen einzufordern und die Friedeysmietwerte und
Verteilungen nachzuprüfen und Erforderlichenfalls
zu berichtigen , sofern nicht die Verteilung bereits
durch das Katasteramt oder den Regierungspräsiden¬ten festgestellt ist . Alsdann ist hinsichtlich des An¬
teils , gegen dessen Höhe sich der Einspruch richtet ,wie unter 2 .) zu verfahren .

4 . ) Die Berichtigungen nach 2) und 3) sind im Ab¬
gabekataster fortzuschreiben (vergl . Abschnitt IV der
Rnndverfügung vom 9 . Januar 1922 — K .V . 2/20 ) .Die Rückerstattung der überhobenen staatlichen und
gemeindlichen Abgabebeträge ist zu veranlassen .5 . ) Die antragstellende Behörde ist in jedem Fallevon dem Ergebnis der Prüfung des Einspruchs zu
benachrichtigen und , falls die Abgabe ermäßiat wor¬den ist , aufzufordern , jede Abänderung des Anrech -
nungsbetrags unter Angabe des Stichtags unverzüg¬
lich dem Katasteramt anzuzeigen . Das Vergleichsver¬fahren (2) usw . ist alsdann zu wiederholen .

Hat im Falle zu 3) eine anderweite Verteilung
der Abgabe stattgefunden , so ist auch auf das in
Art . 7 , Satz 3 der Verordnung vorgesehene Rechts¬
mittel hinzuweisen .

Dieser Erlaß , der auch im Finanzministerialblatt
abgedruckt wird , und von dem ich sämtlichen Herren
Oberpräsidenten , Staats - und Reichsministern
Kenntnis gegeben habe , ist in den Regierungsamts¬
blättern zu veröffentlichen .

Von dem Erlaß und dem Reicysgesetz sind j.̂ r0
Abgrllcke für den dortigen Dienstgebrauch und je 2
Abdrücke für die Katasterämter beigefügt .

Berlin L . 2 , 20 . Juli 1922 .
K . V . - 1214/M .f .V . II . 13 . 827 .

Zugleich im Namen des Ministers für Volks¬
wohlfahrt .

Der Finanzminister .
Im Auftrage ! Schulz .

An sämtliche Herren Regierungspräsidenten
außer Sigmaringen und an den Herrn Präsidentender Ministerial -Militür - und Vaukommenssion .

Bekanntmachungen der Provinzialbchörde .
932 . Polizeiverordnung
betreffend die mit Maschinen betriebenen Straßen¬
bahnen (städtische Straßenbahnen und diesen ähn¬
liche Kleinbahnen ) des Regierungsbezirks Düsseldorf .

Nach Verständigung mit den an der Beaufsichti¬
gung der vorbezeichneten Bahnen beteiligten Eisen¬
bahndirektionen Köln , Essen und Elberfeld wird aufGrund der 88 6, 12 und 13 des Gesetzes über die
Polizeiverwaltung vom 11 . März 1830 jES . S . 265 )und der 8s 137 , 139 des Gesetzes über die allgemeine
Landesverwaltung vom 30 . Juli 1883 (ES . S . 195 )mit Zustimmung des Bezirksausschusses unter Aufhe¬
bung der Regierungs -Polizeiverordnung vom 22 . De¬
zember 1906/26 . Juli 1911 (AVl . S . 569 und 348 )
folgende Polizeiverordnhng erlassen !

I . Schutz des Straßcnbahnverkehrs .
8 1 - 1 . Beschädigungen der Straßenbahn oder der

zugehörigen Anlagen sowie der Fahrzeuge nebst Zu¬
behör sind verboten .

2 . Es ist verboten , unbefugt Signale zu geben ,
Lichtsignale zu verändern , die Ausweichvorrichtungen
zu verstellen oder zu versperren , die auf den Fahr¬
zeugen befindlichen , dem Betriebe oder der Unfall¬
verhütung dienenden Einrichtungen zu betätigen ,
Straßenbahnwagen zu verschieben , die freie Fahrtder Straßenbahn durch Aufstellen von Fahrzeugenoder Vieh oder durch Niederlegen von Gegenständen
auf oder neben der Fahrbahn zu behindern , sowieandere Handlungen vorzunehmen , die den Betrieb
stören oder gefährden können .

8 2 . 1 . Unbeschadet weitergehender allgemeiner
straßenpolizeilicher Bestimmungen ist das Befahrendes Bahnkörpers in der Längsrichtung ? soweit der
Fahrdamm neben dem Gleise genügend Raum bie¬
tet , verboten .
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Alle Fahrzeuge , auch Handkarren und Fuhr - 4 . Es ist verboten , sich mährend der Fahrt mit

werke , welche bei Dunkelheit oder Nebel die Gleis - dem Führer des Wagens zu unterhalten ,

zone oder den Bahnkörper auch nur vorübergehend 8 8 . Personen , welche durch sichtliche Krankheit ,
benutzen , müssen so beleuchtet sein , daß deren An - durch Trunkenheit oder aus anderen Gründen durch

Wesenheit auf genüqende Entfernung von einem ihre Nachbarschaf: oder ihr Verhalten den Fahrgä -
Fahrer aus jeder Fahrtrichtung bemerkt werden sien lästg fallen , haben sich auf Aufforderung der

kann . Bahnbediensteten aus dem Wagen oder Warteräu -

§ 3 . 1 . Beim Ertönen der Warnungszeichen ha - men zu entfernen ,
den auf der Fahrbahn befindliche Fußgänger , Rei - .. 8 9 . Das Rauchen , sowie das Mitbringen bren -

ter , Radfahrer und die Führer von Wagen und Viehsnender Pfeifen , Zigarren und Zigaretten ist nur auf

sofort die Fahrbahn für den Bahnbetrieb freizuge - chen Plattformen und in denjenigen Wagen oder

den . Diese Vorschrift gilt nicht für geschlossen mar -̂ Wagenabteilungen gestattet , in welchen das Rau -

schierende Militürabteilungen und Feuerlöschzüge . , chen nicht ausdrücklich verboten ist . Das Ausspucken
2 . Es ist untersagt , Handwagen . Fuhrwerke oder in die Wagen und auf die Plattformen ist verboten .

Vieh ohne Aufsicht
"
auf dem Geleise oder unmittel - ! 8 10 . l . Die Mitnahme von geladenen Gewehren

bar neben demselben stehen zu lassen , unbeschadet der sowie von Gepäckstücken , welche die Mitfahrenden

Befugnis der Bahnbediensteten , aufsichtslos dastehen - durch Umfang , üblen Geruch oder Unreinlichkeit be -

des Fuhrwerk und Vieh sowie sonstige Gegenstände/lästigen oder durch leichte Entzündlichkeit oder Explo -

welche die Geleise versperren , zu entfernen . sion gefährlich werden können , desgleichen von lan -

Z 4 . Es ist verboten , Kinder ohne Aufsicht in den gen Gegenständen , wie Stangen , Brettern usw . , die

Geleisen oder in deren unmittelbaren Nähe spielen über den Wagenkasten hinausragen , ist in den für

zu lassen . Personen bestimmten Wagen oder Wagen -Abteilun -

8 ö . Wenn an den Haltestellen Straßenbahnwa - gen nicht gestattet . Gepäckstücke, ausgenommen Hand¬
gen halten , haben der Haltestelle sich nähernde Rei - gepäck, dürfen nur auf der Vorderplattform der Wa¬
ter , Radfahrer und Fuhrwerke ihre Geschwindigkeit gen befördert werden . Der freie Durchgang im Wa -

zu mäßigen und so weit Raum zu geben , daß die gen darf durch Gepäckstücke nicht behindert werden .

Fahrgäste beim Ein - und Aussteigen nicht gefährdet Das Sitzen auf den Fahrschaltern und Fahrschalter¬
werden . schränken oder das ' Belegen derselben mit Eepäck -

8 6 . 1 . Das Betreten solcher Bahnstrecken , die stücken ist verboten .
außerhalb öffentlicher Wege liegen , ist ohne Berech
tigungsausweis nur auf Uebergängen und auch dort

2 . Hunde und andere Tiere dürfen nur in folgen¬
den Fällen mitgenommen werden :

nur insoweit gestattet , als dieselben nicht abgesperrt a ) kleine Hunde und andere kleine Tiere , wenn sie
sind yder sich kein Zug oder Bahnwagen nähert .

2 . Fuhrwerke , Reiter , Fußgänger , Treiber von
Vieh oder Lasttieren , welche die Bahngleise kreuzen
wollen , oder in deren Bereich kommen , haben sich
vorher zu überzeugen , ob sich ein Zug oder Bahn¬
wagen nähert . Ist letzteres der Fall , so haben sie
in angemessener Entfernung von der Bahn und
zwar , sofern Warnungstafeln vorhanden sind , an
diesen zu halten .

3 . Es ist untersagt , Schranken eigenmächtig zu
öffnen oder ihre Betätigung zu behindern , sowie
wenn ein zustündiger Beamter dies verbietet , den
Bahnkörper zu betreten .

II. Bestimmungen für Fahrgäste .

8 7 . 1 . Das eigenmächtige Oeffnen der Wagen¬
verschlüsse , das Sitzen auf den Plattformbrüstungen ,
das Stehenbleiben auf den Trittbrettern , das Hin¬
auslehnen des Körpers aus dem Wagen , das Auf¬
steigen auf einen vom Schaffner oder durch Schild
„Besetzt " bezeichneten Wagen und das Verweilen
der dennoch widerrechtlich aufgestiegenen Personen
in einem solchen Wogen ist verboten .

2 . Das Ein - und Aussteigen ist nur auf der hierzu
bestimmten Wagenseite gestattet .

3 . Das Ein - und Aussteigen während der Fahrt
ist verboten .

auf dem Schoß oder auf dem Arm getragen
und die Mitfahrenden durch sie nicht belästigt
werden ,

b) Jagdhunde ,
c) Polizeihunde ,
d ) Führerhunde für Blinde ,

zu b , c , d soweit nach den von den Eenehmigungs -
und Aufsichtsbehörden erlassenen besonderen Bestim¬
mungen ihre Beförderung gestattet ist .

Zu 8 10 . Komprimierte Gase , wie Sauerstoff ,
Wasserstoff , Kohlensäure usw . , können durch Wärme
infolge Sonnenbestrahlung oder durch die in Wagen
befindlichen Heizkörper und Widerstände zu gefähr¬
licher Explosion gebracht werden . Ihre Mitnahme
ist daher verboten .

8 11 . Fahrgäste , welche die zur Aufrechterhaltung
der Ordnung und des Verkehrs ergehenden Weisun¬
gen der Bahnbediensteten unbeachtet lassen , haben ,
unbeschadet der etwa eintretenden Bestrafung , nach
Aufforderung der Bahnbediensteten den Wagen so¬
fort oder beim nächsten Halten bezw . den Warteraum
sofort zu verlassen .

Iki . Pflichten des Betriebspersonals .

8 12 . Wenn Fuhrwerke , Reiter , Radfahrer oder
Fußgänger sich auf der Bahn befinden oder sich ihr
nähern , hat der Wagenführer rechtzeitig Warnungs -
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zeichen zu geben , langsam zu fahren und zu halten ,
sofern dies erforderlich ist , um Beschädigungen von
Personen oder Sachen zu vermeiden .

8 13 . Der Wagenführer hat beim Verlassen sei¬
nes Standes durch Abziehen der Kurbel , Anziehen
der Handbremse und erforderlichenfalls durch An¬
wendung sonstiger Vorrichtungen zu verhüten , daßder Wagen sich in Bewegung setzt oder durch Unbe¬
fugte in Bewegung gesetzt werden kann .

8 14. Abgesehen von den durch die Aufsichtsbe¬
hörden etwa zugelassenen und durch Veröffentlichung
ausdrücklich bekanntgegebenen Ausnahmen dürfen
über die für die Besetzung der Innen - und Außen¬
plätze des Wagens festgestellte Normalzahl hinaus
weitere Personen nicht aufgenommen werden .

IV. Strafbestimlnungen .
8 15 . Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung

werden , soweit nicht nach den bestehenden Gesetzen
eine höhere Strafe verwirkt ist, niit Geldstrafe bis
zu 600 Mark bestraft , an deren Stelle im llnvermö -
gensfalle entsprechende Hafistrafe tritt .

V . Schlußbesti ungen .
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der

Veröffentln ug durch da . hiesige Negierungsamts -
blatt in Kraft .

'
IX 2083 .

Düsseldorf , 20 . Juli 1322 .
Der Regierungspräsident .

Brützner .
933 . 3. Nachtrag

zum Tu ch sich die vfchrmichen Werftanlagen der
Stadt T , . eu au Rhein vom 1 . Pezember 1921 .

Es sind m zahlen :
rV A >; W > s , >e ' d an Stelle der im Tanfnachtrag 2

vom 18/Jnli 1922 vorgesehenen Erhöhung :

vermögen werden für je 190 kg 39 ^2 . in allen andern Fällen für je 109 kg 60 ^v . An Lagergeld an Stelle der im Tarif
vom 1 . Dezember 1921 vorgesehenen Ge¬
bühr für Güter , die länger als 1 Woche
auf dem Werft lagern , für jedes qm der
belegten Bodenfläche und jede Woche 60 L

Hl . An Bahngeld und Einordnungs¬
gebühr an Stelle der im Tarifnachtrag2 vom 18 . Juli 1922 vorgesehenen Ge¬
bühren :
1 . bei einem Gewicht der Ladung bis zu10 000 kg 60,— M

von über 10 090— 13 000 kg 90,— -N
„ 15 000 — 20 000 kg 120 —
„ 20 000 —23 000 kg 130,— -N
„ 23 000—30 000 kg 189,— -N

darüber für je 5000 kg 30 -N mehr .
2 . für jeden unbenutzt zurückgegebenen

Wagen 18,—3 . von Wagen , die auf Ersuchen des Ver¬
laders oder nach Ermessen der Werft¬
verwaltung umgestellt werden müssen ,für jede Bewegung und jeden Wagen 30,—
Dieser Nachtrag tritt mit dem Tage der Veröffent¬

lichung im Amtsblatt der Regierung zu Düsseldorfin Kraft . Gleichzeitig verlieren alle früheren Nach¬träge ihre Gültigkeit .
Zugleich im Namen des Finanzministersder Minister für Handel und Gewerbe .

Coblenz , 29 . Juli 1922 . c . Nr > 3831 .Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Rheinstrombauverwaltung . ) -

In Vertretung : Langen .
bei Tarifstelle 1 statt 12 L 18 L

2 16 M - 24 ^
>> » 3 20 L 30 L

4 24 L 36 ^
„ , , 3 28 L 42 L

6 36 34 L
Ich A K > r -eld an Sie ile der . im Tarifnachtrag
i ' V ' -i 3 '

. ! ' -V Zllschl äge von 190 von Hundertb a ) bei losem Massengut
Mi '

Klu, - gesäßen und dergl . für
je 100 kg 30 Z
> . S bs- . reifern für je 100 kg 75 Zb) bei . n Gütern für je 100 kg 1,20 Mdie im. letzten Absatz zu L des Tarifs
oe "

.
'
.e

'. ehenen M . tze erhöhen sichim F . 3e 1 . o ) bei Kl -. mzesäßen auf 100,— -N
bei Se- bh .. . eifern auf 130, —

im Falle l . b) > auf 120,Vilm. e . eld an Stelle der im
^ - "'

i ' u 1 . .
" -

.iember 1921 vorgesehenen
e e . u ze s Wage ledig¬

lich mit Wäger :
l . zum 'Wieg ., n voll G "

! ern , die unmittel¬
bar beim oder Einladen hubweise

! Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffent¬lichen Kenntnis gebracht . I L 5942 II .Düsseldorf , 10 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

934 . 1. Nachtragl 'm Tarif für die Jochbrücke über die Wupper zu
. iermühle , Gemeinde Dorp , vom 16 . Juni 1921

I . bl . 2102 .
Es ist an Brückengeld zu entrichten :
Im für eine Person einschließlich der

der Traglast , 30 Pf .
m ! für Fahrräder sowie Schiebkarren

einschl . der Traglast 150 Pf .ü ) ie bin Bestimmungen des oben bezeichne -
i n Tarifs bleiben unverändert .

- 'V Vi '.
' ' Nachtrag tritt mit dem Tage der Ver¬

öffentlichung durch das Regierungsamtsblatt in
Kraft .

Düsseldorf , den 7 . August 1922 . I . D . 4803 .Der Regierungspräsident .
In Vertretung : v . Haugwitz .

933 . Die am 3 .̂ 11 . 1920 für den mit dem Erken¬nn - : zeichen I "
.M >: : versehenen Personen -Kraftwa -
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gen der Fa . A . E . Eroßkopf , Apparatebau in Essen !
erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden ge-

'
kommen und wird hiermit für ungültig erklärt . Die
Erkennungsnummer I 2, 5999 ist einstweilen gesperrt .

Düsseldorf . 3 . August 1922 . I 8 II 1523 .
Der Regierungspräsident .933 . Die am 19 . 2 . 1921 für den mit dem Erken¬

nungszeichen I 8 15 762 versehenen Last -Kraftwagender Fa . Eroßkopf Co . G . m . b . H . in Essen , Schließ¬
fach 349 erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhan¬den gekommen und wird hiermit für ungültig er¬klärt . Die Erkennungsnummer I ^ 15 762 ist einst¬weilen gesperrt . I 8 II 1524 .

Düsseldorf . 3 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .937 . Der Herr Oberpräsident hat durch Verfügungvom 27 . Juli 1922 — E, -Nr . 1286/22 — den kommis¬

sarischen Bürgermeister Ereverath zum Bürgermei¬
ster der Landbürgermeisterei Earzweiler , Kreis Gre -
venbroich , endgültig ernannt . I v 9548 .

Düsseldorf , 7 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .933 . Viehseucheppolizeiliche Anordnung .Meine viehseuchenpolizeiliche Anordnung vom 13.

Februar 1922 j >? « 563, » betr . Untersuchung des inden Regierungsbezirk eingeführten Klauenviehes , dieim Amtsblatt 7 , Seite 61 , veröffentlicht ist , tritt mitdem 15 . August d . I . außer Kraft .
Düsseldorf , 3 . August 1922 . 1 . 1'

. 4646 .
Der Regierungspräsident .939 . Das Verzeichnis der Wasserläufe II . Ordnungist durch Erlaß des Herrn Oberpräsidenten der Rhein¬

provinz in Coblenz vom 22 . Juli 1922 — L . 635 —
wie folgt berichtigt worden !
1. Seite 19 , Nackerbach von dem „Notauslaß derStadt Solingen " bis zur Wupper anstatt „Klär¬

anlage der Stadt Solingen -Wupper "
,2 . Wcinsbergerbach von dem „Notauslaß der Stadt

Solingen " bis zur Wupper anstatt „Kläranlageder Stadt Solingen -Wupper "
,3 . - Neuaufnahme des Pilchhauser Baches von der

Henkelstraße bis zur Einmündung in den Nacker¬
bach . I . L . 4882 .

Düsseldorf , 8 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

In Vertretung ! gez . von Haugwitz .940 . Zum Sachverständigen zur Prüfung von
Kraftfahrzeugen und deren Führer habe ich den In¬genieur des Rhein . DampfkesselüberwachungsverejnsDipl .-Jng . Hermann Smidt in Düsseldorf für dieKreise Düsseldorf - Stadt , Düsseldorf -Land , Essen -Stadt und Essen -Land ernannt .

Düsseldorf , 12. August 1922 . 18111667 .Der Regierungspräsident .
Im Auftrage ! Unterschrift .941 . Unter , Bezugnahme auf meine Bekanntma¬

chung vom 7 . 1 . ds . Js . (Amtbl . Stück 2 Nr . 20)bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntnis , daß derSammler Th . Linsches in Breyell , Kreis Kempen .

mit der Abhaltung der Sammlung zum Besten der
Josefs -Eesellschaft E .V . charitativer Verein für Krüp¬
pelfürsorge in Bigge a . d . Ruhr beauftragt ist .

Düsseldorf , 9 . August 1922 . I (la3525 .
Der Regierungspräsident .942 ! Die am 19. Mai 1922 für den mit dem Er¬

kennungszeichen I X 7359 versehenen Personen -
Kraftwagen der Fa . Auto -Verkehr E . m . b . H . in
Düsseldorf , Tußmannstraße 63 , erteilte Zulassungs¬
bescheinigung ist abhanden gekommen und wird hier¬mit für ungültig erklärt . Die ErkennungsnummerI ^ 7359 ist einstweilen gesperrt . I 8 H 116.

Düsseldorf , 9 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .943 . Die am 13 . September 1929 für den mit dem

Erkennungszeichen I ' X 4956 versehenen Last -Kraft¬
wagen des Anton Allhorn in Düsseldorf , Collen -
bachstraße 39, erteilte Zulassungsbescheinigung ist ab¬
handen gekommen und wird hiermit für ungültigerklärt . Die Erkennungsnummer I 2 4956 ist einst¬weilen gesperrt . I 8 II , 115 .

Düsseldorf , 9 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .944 . Die am 21 . Juni 1919 für den mit dem Er¬

kennungszeichen I ^ 11993 versehenen Last -Kraft -
wagen der Fa . Hoefel -Brauerei Akt . -Ges . in Düssel¬dorf erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden ge¬kommen und wird hiermit für ungültig erklärt . Die
Erkennungsnummer I 7! 11903 ist einstweilen ge¬sperrt .

'
I 8 II S 331 .

Düsseldorf , 9 . August 1922 .' Der Regierungspräsident .945 . Die am 29 . August 1921 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I N 18919 versehenen Last -Kraft¬wagen des Ernst Röhrig in Solingen , Brunen -
straße 25, erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhan¬den gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt .Die Erkennungsnummer I ^ 18919 ist einstweilengesperrt . I 8 II R 225 .Düsseldorf , 8 . August 1922 .

Der Regierungspräsident .946 . Die am 22 . April 1919 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I X 7553 versehenen Last -Kraft¬
wagen des Städtischen Fuhrparks in Düsseldorf , Pio¬
nierstraße 36 , erteilte Zulassungsbescheinigung ist ab¬
handen gekommen und wird hiermit für ungültigerklärt . Die Erkennungsnummer I 2 7553 ist einst¬weilen gesperrt . I 8 II 8t . 141 .Düsseldorf , 8 . August 1922 .

Der Regierungspräsident .947 . Die am 12 . Februar 1921 für den mit dem
Erkennungszeichen I 5 19555 versehenen Last -Kraft¬wagen der Transport - und Lagerung ? E . m . b . H . inEssen , Norbertstraße , erteilte Zulassungsbescheinigungist abhanden gekommen und wird hiermit für ungül¬tig erklärt . Die Erkennungsnummer I 7! 19555 isteinstweilen gesperrt . I 8 II 1 192.Düsseldorf , 9 . August 1922 .

Der Regierungspräsident . ,
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948 Auf Antrag der Stadtgemeinde Rheydt hat der Regierungspräsident die Einleitung des Verfah¬

rens zur Feststellung der Entschädigung für nachsteh ende , zur Freilegung der Nordstraße m Rheydt er¬

forderliche Grundfläche - angeordnet .

Größe der zu
enteignenden
Grundfläche

a ! qm

74

Aus der
Kataster -Parzelle

Flur Nr .

6070/476

Kulturart
des

Grundstücks

Acker

Bezeichnung der Eigentümer

Schommer Klaus , Agent

Wohnort

Rheydt

( Band 12 Artikel 442 des
Grundbuchs von Rheydt ) .

Nachdem der Regierungspräsident mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Ver¬

fahrens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Ab - '

schätzung anberaumt auf Montag , den 21 . August 1922 , vormittags 10l4 Uhr , im Rathause zu

^ ^
Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit . auf¬

gefordert , ihre Rechte im Termine wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ibrem Ausbleiben

ohne ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und w egen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren ver¬

fügt werden wird . -
^ ^

Düsseldorf , 15 . August 1922 .
Der Enteignungs -Komnnssar .

I . 0 . 1951 .
Plitt , Negierungs -Obersekretär .

Bekanntmachungen anderer Behörden .

94 ! ». Auf Eruud der HZ 39, 40 der Iagdordnung v.
15 . Juli 1907 wird für den Regierungsbezirk Düs¬

seldorf der - Schluß der Schonzeit für Rebhühner ,
Wachteln und schottische Moorhühnet auf den 23 .

August 1922 festgesetzt , so daß der 24 . August 1922

der 1 . Jagdtag ist . Der Schluß der Jagd (1 . De¬

zember ) bleibt unverändert . L . A.. I O 782/1 . 22 . ->

Düsseldorf , 18 . Juli 1922 .
Bezirksausschuß .

Der Vorsitzende . In Vertretung ! Dr . Neumeister .

950 . Der auf Grund der ZZ 11, 13 und 21 des

Gewerbegerichtsgesetzes vom 29 . Juli 18u0/30 . Juni
1901 in der Fassung der Bekanntmachung vom ' 29.

September 1901 , sowie der ZZ 8 , 35 und 41 Abs . 1 der

Anordnungen über die Verfassung und die Tätigkeit
des Berggewerbegerichts Dortmund vom 16 . Dezem¬
ber 1920 gewählte Beisitzer der Spruchkammer Hat -

tingen des vorgenannten Berggewerbegerichts , Eru -

beninspektor Schambach ist gestorben ; an seine Stelle
tritt als Ersatzmann der Obersteiger Otto Hanne ,
Linden . Jägerstraße 30 c . 119 DXIV/8 .

Dortmund , 8 . August 1922 .
Preußisches Oberbergamt . (Unterschrift . )

951 . Dem Martin Altmann zu Essen , Kirchstr . 39 ,
ist der vom Bezfrks -Ausschusse Hierselbst unter Nr .
9035 für das Jahr 1922 erteilte , zum Handel mit

Kurzwaren und Stoffresten berechtigende Wander -

aewerbeschein abhanden gekcknm!
Werbeschein wird für ungülUcne

Düsseldorf . 5 . August 192^ '

Der Vorsitzende des Bezirksausschusses , II . Abt .

i . Der Wcmderge -

lHt .

Personal -Nachrichten .
952 . Zu besetzende Stellen
bei / den Justizbehörden des Oberlandesgerichts¬
bezirks Düsseldorf !

Je 1 Justizobersekretärstelle in Hamborn Amts¬

gericht , Oberhausen Amtsgericht und Ratingen
Amtsgericht ; je 1 Kanzleiinspektorstelle in Düsseldorf
Oberlandesgericht und Landgericht , Duisburg Land -

sgericht und Amtsgericht, . Elberfeld Landgericht und

Amtsgericht , Barmen Amtsgericht und Trefeld
Amtsgericht , Mülheim -Ruhr Amtsgericht , Hamborn
Amtsgericht , Mörs Amtsgericht , Obe «hausen Amts¬

gericht , M .Gladbach Staatsanwaltschaft , ferner vier
in Düsseldorf Amtsgericht , je 1 Kanzleiassistenten -

>stelle in Duisburg Landgericht und Dinslaken Amts¬

gericht , 2 Registraturassistentenstellen in Düsseldorf
Oberlandesgericht ; Oberwachtmeisterstellen ! je 2 in

Düsseldorf Oberlandesgericht , und Duisburg Land¬

gericht , je 1 in Düsseldorf Landgericht und Amts¬

gericht , Elberfeld Landgericht , Hamborn Amts¬

gericht und M .Gladbach Staatsanwaltschaft ; ferner
neu 17 Kanzleisekretär -, 29 Kanzleiassistenten - und

!4 Registraturassistenten -Stellen , die noch nicht be¬

stimmten Behörden zugeteilt sind .

Die Einrückungsgebllhren betragen für die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum 3,— bei Tabellensatz für

die zwcigespaltene Zeile oder deren Raum 4,59 Al . — Belegblätter und einzelne Stücke kosten 1,— At für jeden

angefangenen Bogen , mindestens aber 2 -A für jedes Stück des Amtsblatts .

Schriftleitung ! Amtsblattstelle der Regierung . — Druck ! Buchdruckerei Otto Fritz , Düsseldorf , Oststr . IS.
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Bekanntmachungen der Zentralbehörde.
VS3 . Verfügung ,

betreffend Aenderung der Gebührenordnung der
Katasterverwaltung vom 17 . Juni 1929 .

Die Gebührenordnung der Katasterverwaltung v .
17 . Juni 1929 in der Fassung vom 13 . Mai 1922
wird wie folgt geändert :

1 . Ziffer 1 bis 6, 11 bis 16 . 18. 19. 28 bis 31 . 33 ,34. 37, 49a, 42 bis 67 , 68a , 76 bis 78, 89 bis 93 und
96 : Die Gebührensätze werden um 59 v . H . mit Auf¬
rundung auf ganze Markbeträge erhöht .

2 . Ziffer 194 lautet künftig :
Die Festsetzung und Einziehung der Katasterfort -

schreibungsgebühren erfolgt nach Maßgabe der Fort -
schreibungsgebllhrenordnung vom 14 . Juni 1922.3 . Die vorstehend unter Nr . 1 genannten Aende¬
rungen treten unter sinngemäßer Anwendung der
Vorschriften unter Nr . 9 der Verfügung vom 13 . Mai
1922 — U . V . 2/829 — am 1. September 1S22 in
Kraft .

Berlin . 14 . August 1922 . X . V. 2/1499.Der Preußische Finanzminister .
I . A . : Wolffram .

9S4 . Mit Zustimmung der Reichsregierung wer¬
den vom Montag , den 14 . August ds Js . ab die Er -
werbslosen -Unterftützungshöchstsätze für Personen

über 21 Jahre , die nicht im Haushalt eines anderen
leben , sowie die Familienzu ' chläge erhöht ; im übri¬

gen verbleibt es bei den durch meinen Erlaß vom
11 . Februar 1922 — III . L . Nr . 236 — bekannt ge¬
gebenen Höchstsätzen .

Die Erwerbslosenunterstützungshöchstsätze betragen :
in den Orten der Ortsklassen

^ k 0 v u . L
1 . für männliche Per¬

sonen über 21 Jahre ,
sofern sie nicht im
Haushalt eines an¬
deren leben 28,99 25,25 22,59 18,75 -1t

2 . für weibliche Per¬
sonen über 21 Jahre ,
sofern sie nicht im
Haushalt eines an¬
anderen leben 22,59 29,25 18,99 1 .^,99 -/lt
Die Familienzuschläge , die ein Erwerbsloser er¬

hält , dürfen insgesamt das Dreisache der ihm ge¬
währten Unterstützung , im einzelnen folgende Sätze
nicht übersteigen :

in den Orten der Ortsklassen
^ L L v u . L

a ) für den Ehegatten 13,99 11,59 19,99 8,59 -1t
b) für die Kinder und

! > !

I

l



sonstige unter¬
stützungsberechtigte

Angehörige 11,25 10,23 9,25 8,25 -.lt
Ob das Fortschreiten der Teuerung weitere Erhö¬

hungen erforderlich macht , bleibt abzuwarten .
Wegen Anwendung dieser neuen Sätze auf die

produktive Erwerbslosenfürsorge bleibt weitere Ver¬
fügung vorbehalten .

Ueberabdrucke für die Nachgeordneten Behörden
sind beigefügt .

Berlin . 1 . August 1322 . III . L . Nr . 1817 .
Der Minister für ^ .olkswohlfahrt .

I . A . : Bracht .
An die Herren Regierungspräsidenten und den

Herr » Oberpräsidenten in Berlin W . 13 , Viktoria¬
straße 24 .

Bekauntmachungen der Provinzialbehörde .
955 . Tarif
für die in den staatlichen und städtischen Häfen des
Eemeindebezirks Duisburg zu entrichtenden Verkehrs¬

abgaben .
Es ist zu zahlen :

1 . an Hafengeld
beim jedesmaligen Einlaufen in einen der Häfen für
je 12 Wochen ununterbrochenen Aufenthaltes !
1 . von Schiffen , die ausschließlich oder vor¬

wiegend zur Beförderung von Gütern
dienen , für jede Tonne Tragfähigkeit 233 Z

2 . von Schiffen , die ausschließlich oder vor -
' wiegend zur Beförderung von Personen
dienen , und von Schleppdampfern , 'für
jede Tonne Tragfähigkeit 433 Z

3 . von Fähren , Baggern und sonstigen , nicht
auf Tragfähigkeit vermessenen Schwimm¬
körpern für jedes qm Flüche 433 Z

4 . von Floßholz für jede Tonne 433 Z
Ausnahmen .

1 . Fahrzeuge , die an einem Tage mehr als einmal
in denselben Hafen einlaufen , haben das Hafen¬
geld für jeden Tag nur einmal zu entrichten .

2 . Güterdampfer und Schiffe mit Teilladungen , die
nicht länger als 72 Stunden in einem der Häfen
verweilen , haben :
a ) sofern sie nicht mehr als ein Viertel ihrer Trag¬

fähigkeit an Gütern löschen und laden , nur ein
Viertel der Abgaben unter I . 1,

b ) sofern sie darüber hinaus , aber nicht mehr als die
Hälfte ihrer Tragfähigkeit an Gütern löschen und
laden , nur die Hälfte der Abgaben unter I , 1 zu
entrichten .

3 . Güterdampfer , die ausschließlich zur Einnahme
von Blinkerkohlen einen der Häfen anlaufen und dort
nicht länger als 48 Stunden verweilen , zahlen an
Hafengeld den festen Satz von 153

Anmerkung zu I .
Bei Feststellung des Fl oßholzgewichtes wird ein

cbm hartes Holz zu 3,75 t , ein cbm weiches Holz zu

iZ2

^3,55 t und ein Festmeter zu 116 cbm oder 5 am Was¬
serfläche — bei einfacher Lage der Stämme — ge¬
rechnet .

II . an Schutzgeld
bei Eintritt von Hochwasser oder Eisgang von den
in den Häfen befindlichen oder diese aufsuchenden
Schiffen und sonstigen Schwimmkörpern das Doppelte
der Sätze unter I .

Anmerkung zu II .
a ) Schutzgeld für Benutzung der Häfen gegen Eis¬

oder Hochwassergefahr wjrd von Fahrzeugen ,
Schwimmkörpern und Flößen innerhalb eines He¬
bungsjahres , das sich vom 1 . Oktober des einen bis
zum 33 . September des folgenden Jahres erstreckt ,
nur einmal erhoben ;

b) Fahrzeuge und Schwimmkörper , die schon in einem
anderen preußischen Hafen des Rheinstromgebie¬
tes mit gleichartigem oder höherem Schutzgeld¬

tarif Schutzgeld in demselben Hebungsjahre bezahlt
haben , bleiben für dieses Jahr im Falle der Be¬
nutzung der Häfen schutzgeldfrei . Ist aber das in
dem früher benutzten Hafen erlegte Schutzgeld
niedriger , als das unter II festgesetzte , so wird
der Unterschied nacherhoben ;

c) Fahrzeuge und Schwimmkörper , die nach dem 2.
September in einem der Häfen oder in einem an¬
deren preußischen Hafen des Rheinstromgebiets
mit gleichartigem Schutzgeldtarif schutzgeldpflichtig
geworden sind , können vier Wochen lang Hafen¬
schutz ohne wiederholte Entrichtung von Schutzgeld
in Anspruch nehmen , auch wenn ein Teil dieses
Zeitraumes schon in das mit dem 1 . Oktober be¬
ginnende neue Hebungsjahr fällt ;

d ) Anfang und Ende der Schutzzeit (derjenigen Zeit¬
räume , in denen die Verpflichtung zur Zahlung
von Schutzgeld besteht ) wird durch die Hafenver¬
waltung öffentlich bekannt gemacht ;

e) das von den schutzgenießenden Schiffen und
Schwimmkörpern einschl . des Floßholzes nach Ab¬
schnitt I zu zahlende einmalige Hasengeld wird
auf das Schutzgeld angerechnet ;

f) im Hochfelder Nord - und Südhafen wird kein
Schutzgeld erhoben .

III . anWerftgeld (Ufergeld )
von allen im B ereiche der vier Häfen ein - oder aus¬
geladenen Gütern einschließlich des Floßholzes
1 .an fiskalischen und gädtischen verpachteten sowie an

Privatplätzen
a ) von Abfallsäur « (minderprozentige

Schwefelsäure ) , Bittersalz , Braun¬
stein , Calcium - Carbid zur Dünger¬
fabrikation , Chilisalpeter , Dach¬
ziegeln , Dünger , Düngemitteln
einschl . der Kalisalze , Erden , euro¬
päischen aller Art einschl . der Ford¬
erten , Erzen , Glaubersalz , Graphit ,
Kalk , auch phosphorsaurem und ge-

"

branntem , Kies , Kupferstein , Lehm ,
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Maurersteinen , Mergel , Pflaster¬
steinen aller Art , Röhren aus Ton
und Zement , Salz , Sand , Schlacken ,
Schwefelkies , Steinen als Bruch - ,
Bau - , Werk - , Polier - , Schleif - und
Wetzsteinen einschl . Kleinschlag ,
Superphosphat , Thomasmehl und
Ton sowie Braunkohlen für jede
Tonne 190 ^

.b ) von Brennholz , Braunkohlenkoks ,
Braunkohlenbriketts , Eisen - und
Stahlbruch , Floßholz , Gruben¬
holz , Holzkohlen , Luppen von
Schweißstäben , Kleie , Reiskleie , Rei¬
sig , Salpetersäure , Schwefelsäure ,
roher , Spänen , Steinkohlen , Stein¬
kohlenkoks , Steinkohlenbriketts , Torf ,
Torfkohlen , Torfstreu , Zelluloseholz ,
(Rundholz zur Herstellung von Holz¬
masse) , Zement , Zementsteinen ,
-Platten und -Fliesen , für jede
Tonne 399 L

c) von Asphalt , Buchweizen ! Gerste ,
Hafer , Heu , Hirse , Hülsensrüchten ,
Kartoffeln , Knochen , Leinsamen ,
Mais ^Kukuruz ) , Oelsamen , Reis ,
Roggen , Roheisen , Spelz , Stroh u .
Weizen für jede Tonne * 489 L

d) von Blei u . Möcken , Bleiwaren , Eisen
und Stahl in Stäben , auch geformt ,
Eisen - und Stahldraht , Eisenbahn¬
schienen , Eisenbahnschwellen , eiser¬
nen und hölzernen , Eisen - und
Stahlwaren , eisernen Achsen und
Bandagen , eisernen Blechen und
Platten , eisernen Röhren und Säu¬
len , Lumpen , Metallen , unedlen .
Rohzucker . Schienenbefestiguügsge -

genständen , Zink - und Zinkbrocken
für jede Tonne 579 L

e) von Harz , Hölzern aller Art , bearbeitet
und unbearbeitet , mit Ausnahme der
unter b und d genannten , Küchen¬
gewächsen , Malz , Müllereierzeug¬
nissen , Pech , Pflanzen , Reismehl ,
Roggenmehl , Salzsäure , Sämereien ,
Soda , calzinierter und kaustischer ,
Teer , Telegraphenstangen , Umschlie¬
ßungen (Fässer , Kisten , Säcken ) und
Weizenmehl für jede Tonne 689

f) von allen anderen Gütern für jede
Tonne ^ 879 L

g) von allen Gütern , die zu Wasser an¬
gekommen sind und für welche das
volle Werftgeld bezahlt ist , wird
nur die Hälfte der Sätze unter Hl
1 a —f erhoben , falls sie unverändert
wieder zu Master verladen werden .

2 . an fiskalischen und städtischen nicht verpachteten
Plätzen ! die Sätze unter 1a —f erhöhen sich für
die Tonne um 399 Z z im Falle 1 g um die Hälfte
dieser erhöhten Sätze .

3 . von Gütern , die von Schiff zu Schiff umgeschlagen
werden , ohne das Ufer zu berühren , die Hälfte der
Sätze unter 1 a—f.

IV . an Lagergeld
von allen Gütern , die über die gebührenfreie Frist
von 48 Stunden auf fiskalischen oder städtischen nicht
verpachteten Plätzen lagern , für jede folgende Woche
und jedes qm belegter Fläche 399

Zusätzliche Bestimmungen zu I^ IV .
1 . Angefangene Erhebungseinheiten werden für voll

gerechnet .
2 . Die zu zahlenden Gebühren werden bei jeder Zah¬

lung auf volle Mark nach oben abgerundet ! in den
Fällen zu I und II werden als Mindestabgaben
159 Mark ( für das Hafenbugsierboot 199 Mark )
erhoben .

3 . Die unter I und II für die Dampfschiffe getroffenen
Bestimmungen gelten auch für solche Fahrzeuge ,
die durch Naphtha , Benzin , Petroleum , Elektrizität
oder eine andere mechanische Triebkraft bewegt
werden .

4 . Der Flächenraum in den Fällen unter 1 3 und II
wird durch Vervielfältigung der größten Länge mit
der größten Breite der Schiffe und sonstigen
Schwimmkörper einschließlich des Floßholzes — bei
Raddampfern unter Hinzurechnung eines Rad¬
kastens zur größten Schiffsbreite — ermittelt .

5 . Tag und Stunde des Einlaufens werden bei Be¬
rechnung der 12wöchigen und 72stündigen Frist im
Sinne des Abschnittes 1 nicht mitgezählt .

6 . Für den durchgehenden Verkehr zwischen dem
Rhein und der Schleuse I des Rhein -Weser -KanalS
ist , wie nachträglich bemerkt wird , die durch den je -

' weiligen Tarif für die Schiffahrtsabgaben auf dem
Rhein -Weser -Kanal und dem Lippe -Kanal von
Datteln bis Hamm festgesetzte Abgabe zu zahlen .

V . anKippgeld
von den im Betriebe der Hafenverwaltung gekippten
Kohlen , Briketts , Koks und Koksasche für jede Tonne
1 . von flott zu kippenden Kohlen und

Briketts , sowie ' von Koksasche (Kippzeit
bis zu 7 Minuten )

2 . von flott zu kippendem Koks (Kippzeit bis
zu 7 Minuten )

3 . von schwer zu kippenden Kohlen , Briketts ,
Koks und Koksasche (Kippzeit bis zu
15 Minuten )

4. wie vor (Kippzeit bis zu 39 Minuten )
5 . wie vor (Kippzeit über 39 Minuten )

Für Sendungen unter 199 Tonnen werden
jedoch ohne Ausnahme die Sätze der nächst¬
höheren Staffel erhoben . Die Staffel zu
5 erfährt hierbei eine Erhöhung auf
111 -K.

24 -4t

32 -4t

39 -4t
69 -4t
84 -It



Der Mindestsatz für jede Sendung beträgt 1800 -4t
6 . für das Abdrehen der zurückzustellenden

Eisenbahnwagen für jeden Wagen 17 -4l
7 . für das Verwiegen jedes Eisenbahn¬

wagens 48 -4t
VI . an Schleppgeld !

1 . für jede Fahrt außerhalb des Hafen¬
gebiets ohne Unterschied der Fahrtlänge
a ) von Schraubendampfern 1656 °4t
b ) von Raddampfern 141V -4t
c) von ganz oder teilweise beladenen

Schiffen bis zu 85V Tonnen Trag¬
fähigkeit 63V °4t

desgleichen bis 5VV Tonnen Trag¬
fähigkeit 81V -4t
von größeren Schiffen für jede weiteren
25V Tonnen Tragfähigkeit 21V -4t
mehr .

d) von leeren Schiffen (außer Dampfern )
und von Schiffen ( außer Dampfern ) ,
die in den einzelnen Hafenbecken nur
von einer Stelle zur anderen geschleppt
werden , zwei Drittel der Sätze unter c .

e ) von Schiffen (außer Dampfern ) , die nur
durch die Hafenbrücken geschleppt wer¬
den , ein Drittel der Sätze unter c für
jede Brücke ,

f ) von Baggern und anderen unter a—c
nicht aufgeführten Schwimmkörpern je 12VV -4t

g) von Flößen für jede Floßtafel bis zu acht
Stammlängen und bis zu 4 Meter Breite
oder bis zu 3 Stammlängen und acht
Meter Breite 12VV -4t

Anmerkung !
1 . Zum Hafengebiet im Sinne dieses Schlepptarifs

wird für den Ruhrorter Hafen und den Ruhr -
orter Eisenbahnhafen die Strecke zwischen Haus Knipp
und der Essenberger Fähre hinzugerechnet , für den
Duisburger Hafen die Strecke zwischen der Essenberger
und Werthauser Fähre , und für den Hochfelder Hafen
die Strecke zwischen der Werthauser Fähre und Rhein¬
hausen .

2 . Geht die Schleppkraft eines Fahrzeuges oder ei¬
nes sonstigen Schwimmkörpers einschließlich des Floß¬
holzes über das unter 1 bezeichnete Hafengebiet hin¬
aus , so ist für jede der nachstehend angegebenen
Strecken , auch wenn sie nur teilweise durchfahren
wird , nochmals die Abgabe zu 1 zu entrichten .

Diese Strecken sind !
von Uerdingen bis Friemershoim ,
von Friemersheim bis Nheinhausen ,
von Rheinhausen bis zur Werthauser Fähre,von der Werthauser Fähre bis zur Essenberger
Fähre .
von der Essenberger Fähre bis Haus Knipp ,
von Haus Knipp bis Alsum ,
von Alsum bis Walsum .
Die an einer dieser Strecken gelegenen Häfen gelten

als zu dieser Strecke gehörig .

Für den durchgehenden Verkehr zwischen dem
Rhein und der Schleuse I des Rhein -Weser -Kanals ,
der dem Schleppmonopol unterliegt , gilt der Schlepp¬
lohntarif für den Rhein -Weser -Kanal und den Lippe -
Kanal von Datteln bis Hamm .

Befreiungen !
Befreit sind !

1 . von allen Abgaben , abgesehen vom Kipp - und
Schleppgelde ! Fahrzeuge und sonstige Schwimm¬
körper einschließlich des Floßholzes , sowie Güter ,
die Aussichts - , Strombau - und sonstigen , zugleich
die Duisburg -Ruhrorter Hafenanlagen förderndes
Zwecken dienen i

2 . vom Hafen - , Schutz - und Schleppgelde ! Boote , die
zu anderen abgabepflichtigen Fahrzeugen ge¬
hören, '

3 . vom Hafen - und Schutzgelde ! Fahrzeuge vdn we¬
niger als 2 Tonnen Tragfähigkeit ;

4. vom Hafen - und Ufergelde ! Fahrzeuge , die im
Ruhrorter Eisenbahnhafcn und im Hochfelder Nord¬
hafen Sand und Kies für die Reichseisenbahnver¬
waltung löschen oder laden ;

5 . vom Hafengelde !
a ) Fahrzeuge , die unmittelbar aus einem der Hä¬

fen , für die dieser Tarif gilt , in einen der an¬
deren Häfen kommen , und im ersteren das
Hafengeld entrichtet haben ;

b ) im Ruhrorter Eisenbahnhafen Fahrzeugs , die
diesen nur der Verzollung wegen aufsuchen .

Anmerkung zu a .
Für ' Güterdampfer und Schiffe mit Teilladun¬

gen , für die nach Ausnahmd 2 zu I nicht das volle
Hafengeld entrichtet wird , ist eine Nachzahlung bis
zum vollen Hafengeld zu leisten , falls nicht nach¬
gewiesen wird , daß sie in zwei Häfen zusammen
nicht länger als 72 Stundep verweilt und nicht
mehr als ein Viertel bezw . die Hälfte ihrer Trag¬
fähigkeit an Gütern gelöscht und geladen haben .

Die Befreiung tritt npr ein , wenn von dem zu¬
ständigen Revierbeamten auf der im ersten Hafen
erhaltenen Hafengeldquittung bescheinigt ist , daß
zwischen der Abfahrt in dem einen und der An¬
kunft in dem anderen Hafen nicht mehr als 24
Stunden liegen .

6 . vom Ufergeld !
Getreide , das nur zum Zwecke der Lüftung zwischen
Magazin und Schiff hin - und herverladen wird ,
wenn für dasselbe schon einmal Ufergeld bezahlt
worden ist .
Dieser Tarif tritt an Stelle des Tarifs vom 15.

Juli 1922 I U 2174 mit Wirkung vom 1 . August 1922
in Kraft .

Düsseldorf , 15 . August 1922 .
Zugleich im Namen des Herrn Ministers für Handel

und Gewerbe und des Herrn Finanzministers .
I U 2469 . Der Regierungspräsident .

I . V . ! Hoche.
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Anhang zuln Tarif
Ar die in den staatlichen und städtischen Häfen des
Gemeindebezirks Dmsburg zu entrichtenden Verkehrs¬

abgaben .
Zu den Häfen im Rheinstromgebiet , die hinsichtlich

der Hafen - (Schutz -) geldentrichtung eine Eemeiüschaftz
bilden und für die Anmerkung b zu Abschnitt II des
Tarifs in Betracht kommen , gehören ! die Häfen zu
Schierstein , Rüdpsheim , Oberwesel , an der Lorelep ,
zu St . Eoar , Oberlahnstein , Coblenz , Vrohl , Ober¬
winter , Mülheim -Rhein , Schwelgern , Walsum , Orsoy ,
die staatlichen und städtischen Häfen zu Wesel und
Emmerich , der städtische Hafen zu Eleve , die Wasser¬
straße zwischen Eleve und dem Rhein , und zwar auf
der Strecke von 1,777 km bei Nellewardjen zur Ein¬
mündung des Altrheins in den Rhein , sowie der
Altrhein zwischen dieser Wasserstraße und dem Fähr¬
damm bei Griethausen , die staatlichen und städtischen -
Häfen des Eemeindebezirks Duisburg , der Rheinhafen
des Steinkohlenbergwerks „Rheinpreußen " zu Hom -
berg -Niederkhein , der städtische Hafen zu Frankfurts
a . M . , der Hafen zu Hanau und die abgabepflichtige
Lahnstrecke bei Niederlahnstein .
SSK . Tarif

für die Fähre bei Kaiserswerth -Langst .
Es find zu entrichten ! Fährgeld

I . Voll Personen einschließlich der Traglast !
1 . In Nachen oder auf Schulden !

a) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede
Person KM

b) für Arbeiter und Schüler auf dem Wege
von und zur Arbeit bezw . Schule und
Kinder von 4—10 Iahren 4,00

c) für eine besondere unverzügliche Ueber¬
fahrt mittels Nachens , welche auf Ver¬
langen geschehen muß , von den über¬
zusetzenden Personen !
bei Tag für jede Person 10,00 -N , zu¬

sammen wenigstens 50,00
bei Nacht für jede Person 25,00 -N , zu¬

sammen wenigstens 100,00
wenn die Abgabe , nach dem Satze zu 1 a
von den einzelnen erhoben , nicht mehr
beträgt .

U . Von Tieren !
für einen Esel 10,00

a ) für ein Pferd oder Maultier 15,00
b) für ein Stück Rindvieh V 15,00
c ) für ein Schaf , Schwein , eine Ziege oder

ein anderes Stück kleines Vieh 10,00
d) für Federvieh , welches getrieben wird ,

für jede angefangenen 10 Stück , Hund 5,00
Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhr¬

werken befördert werden , wird eine beson¬
dere Abgabe nicht erhoben .

Ul . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für die
dazu gehörenden Personen nach 11 und
für das Gespann nach ll :

a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe
zusätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk ,
für Lokomobilen , Dampfmaschinen und
sonstige schwere Fuhrwerke je 30,00

b ) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie für einen leeren oder zum Trans¬
port von Personen benutzten Personen¬
wagen , für Marktfuhrwerk , Schlitten ,
Leichenwagen und sonstiges leichtes
Fuhrwerk je 20,00

c ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , einen
Kinderwagen , einrädrigen Handkarren ,
Handschlitten , auch beladen , sowie für
die unbeladenen Fuhrwerke der folgen¬
den Abteilung je k,00

d) für einen Handkarren oder Handwagen
anderer Art oder für einen Eselskarren
beladen 15,00

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach I I !
a ) für unbeladene Lastwagen 50,00
bj für beladcne Lastwagen 30,00
c) für Kraftfahrräder ! 15,00

für Kraftfahrräder mit 2 Sitzen 20,00
.Anmerkung zu IV . Als Sitzplätze gelten

nur die dauernd eingebauten festen Sitzge¬
legenheiten , einschließlich des Sitzes für den
Wagenführer .

V. Von unverladenen durch Personen , Tiere
Äzer Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann als
beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer dem
Zubehör und dem Futter für die Zugtiere bezw .
dem Betriebsstoff für die Maschine für höchstens Z
Tage , an anderen Gegenständen mehr als 100 kg
befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit !

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3. Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
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Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger und
Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er¬
satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Reisenden und deren Effekten und von
Postsendungen benutzt werden .

4. Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz , 16 . August 1922 . b Nr . 6328 .

Der Ober -Präsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombau -Verwaltung . )

I . A . ! gez. Eelinsky .
957 . Tarif

für die Fähre bei Uerdingen .
Es sind zu entrichten ! Fährtzeld

I . Von Personen einschließlich der Traglast -N
1 . In Nachen oder auf Schalden !

a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede
Person 5,00
für Arbeiter und Schüler auf dem Wege
von und zur Arbeit bezw . Schule und
für Kinder von 4— 10 Jahren 3,00

b ) für eine besondere unverzügliche Ueber¬
fahrt mittels Nachens , welche auf Ver¬
langen geschehen muß , von den überzu¬
setzenden Personen !
bei Tag für jede Person 10,00 -N , zu¬

sammen wenigstens 50,00
bei Nacht für jede Person 25,00 -4t , zu¬

sammen wenigstens 100,00
wenn die Abgabe , nach dem Satze zu
1 a von den einzelnen erhoben , nicht
mehr beträgt .

U . Von Tieren !
für einen Esel 10,00

a ) für ein Pferd oder Maultier 15,00
b) für ein Stück Rindvieh 15,00
c ) für ein Schaf , Scbwein , einen Hund ,

eine Ziege oder ein anderes Ktück klei¬
nes Vieh 5,00

d) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 10 Stück —
Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhr¬

werken befördert werden , wird eine beson¬
dere Abgabe nicht erhoben .

Hl . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für die
dazu gehörenden Personen nach 11 und für
das Gespann nach II !
a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk ( siehe

zusätzliche Bestimmung 3 ) oder ein als
Lastfuhre benutztes Personensuhrwerk ,
für Lokomobilen , Dampfmaschinen und
sonstige schwere Fuhrwerke je 20,00

b) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie für einen leeren oder zum Trans¬
port von Personen benutzten Personen¬
wagen , für Marktfuhrwerk , Schlitten ,

Leichenwagen und sonstiges leichtes
Fuhrwerk je 15,00

c ) für ein Fahrrad , Ĥundefuhrwerk , einen
Kinderwagen , einrädrigen Handkarren ,
Handschlitten , auch beladen , sowie für
die unbeladenen Fuhrwerke der folgen¬
den Abteilung je 5,00

d) für einen Handkarren oder Hairdwagen
anderer Art oder für einen Eselskarren
beladen 10,00

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach 11 !
a ) für Personenwagen 40,00

für beladenene Lastwagen 40,00
b ) für Personenwagen mit vier oder weni¬

ger Sitzplätzen und für unbeladene Last¬
wagen mit Ausnahme der unter c ge¬
nannten Wagen für landwirtschaftliche

. Betriebszwecke !
für unbeladene Lastwagen 50,00

d ) für Kraftfahrräder , 15,00
für Kraftfahrräder mit 2 Sitzen 20,00
Anmerkung zu IV . Als Sitzplätze gel¬

ten nur die dauernd eingebauten festen Sitz¬
gelegenheiten , einschließlich des Sitzes für
den Wagenführer .

!V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ee - /
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen .
1. Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

2. Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann als
beladen anzusehen wenn sich auf ihm außer dem
Zubehör und dem Futter für die Zugtiere bezw .
dem Betriebsstoff für die Maschine für höchstens 3
Tage , an anderen Gegenständen mehr als 100 kg
befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit !

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger und
Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welch?
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er -



satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Reisenden und deren Effekten und von
Postsendungen benutzt werden .

4. Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz . 16 . August 1922 . b Nr . 6330 .

Der Ober -Präsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombau -Verwaltung . )

Z . A . l gez . Eelinsky . /
966 . Tarif

für die Fähre bei Werthausen .
Es sind zu entrichten ' Fährgeld

I . Von Personen einschließlich der Traglast '
. -4l

1 . In Nachen oder auf Schulden :
a) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person 3,66
aber mindestens zusammen 6,66

II. Von Tieren '
a ) für ein Pferd oder Maultier 12,66
b) für ein Stück Rindvieh oder einen Esel 12,66
c ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein ande¬
res Stück kleines Vieh 8,66

d ) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 16 Stück 8,66
Anmerkung : Für Tiere , die auf Fuhr¬

werken befördert werden , wird eine beson¬
dere Abgabe nicht erhoben .

Hl . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für die
dazu gehörenden Personen nach 11 und
für das Gespann nach II '.
a) für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe zu¬

sätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk ,
für Lokomobilen , Dampfmaschinen und
sonstige schwere Fuhrwerke je 24,66

b) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , sowie
für einen leeren oder zum Transport
von Personen benutzten Personenwagen ,
für Marktfuhrwerk , Schlitten , Leichen¬
wagen und sonstiges leichtes Fuhrwerk ,
sowie für Milchwagen , die auf der Rück¬
fahrt am selben Tage und mit leeren
Milchgefäßen beladen sind , je ' 16,66

c) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , einen
Kinoerwagen , einrädrigen Handkarren ,
Handschlitten , auch beladen , sowie für
die unbeladenen Fuhrwerke der folgen¬
den Abteilung je 3,66

d ) für einen Handkarren oder Handwagen
anderer Art oder für einen Eselskarren
beladen 8,66

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach I I '.
a ) für Personenwagen mit mehr als vier

Sitzplätzen 36,66
b) für Personenwagen mit vier oder we¬

niger Sitzplätzen und für unbeladene
Lastwagen mit Ausnahme der unter c
genannten Wagen für landwirtschaft¬
liche Betriebszwecke 36,66
für beladene Lastwagen 46,66

c ) für unbeladene Lastwagen , welche land¬
wirtschaftlichen Betriebszwecken dienen 26,66

. d ) für Kraftfahrräder
' für jeden Sitz 16,66

Anmerkung zu IV . Als Sitzplätze gelten
nur die dauernd eingebauten festen Sitzge¬
legenheiten , einschließlich des Sitzes für den
Wagenführer .

V . Von unverladenen durch Personen , Tier «
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben , wel¬
che die Personen , Tiere oder das Fuhrwerk
treffen würde .

Außerdem Monatskarten für Angestellte
und Arbeiter , die beruflich die Karte be¬
nutzen, 4 Fahrten täglich 36,66

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist, zu ent¬
richten.

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und die
Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben.

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann
als beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer
dem Zubehör und dem Futter für die Zugtiere
bezw. dem Betriebsstoff für die Maschine für
höchstens 3 Tage , an anderen Gegenständen mehr
als 166 Kg . befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen
oder Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger und
Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er¬
satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Reisenden und deren Effekten und von
Postsendungen benutzt uzerden.

4. Hilfsfuhren bei Feuersbrllnsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und dem Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz , 16 . August 1922 . L Nr . 6327,

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombau -Verwaltung .)

Z . A . : gez . Gelinsky .
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059 . Tarif
für die Motorbootfähre Hamborn -Alsum — Baerl -

Binsheim .

Allgemeine Bestimmungen :
1 . Auf Beförderung mit der Fähre haben nur die¬

jenigen Personen Anspruch , die sich im Besitze «ines
gültigen Fahrscheines befinden . Durch Lösung oder
Benutzung eines solchen unterwirft sich der Fahr¬
gast den geltenden Fahrbedingungen . Der Fahr¬
gast hat selbst dafür Sorge zu tragen , daß er in
den Besitz eines Fahrscheines gelangt . Das Fahr¬
geld ist möglichst abgezählt bereit zu halten ' die
Fahrtausweise sind während der Fahrt aufzube -
wabren und den Aufsichtsbeamten auf Verlangen
vorzuzeigen bezw . zur Prüfung auszuhändigen .

2 . Der durch Beschädigung des Bootes entstandene
Schaden ist vom Urheber zu ersetzen . Außerdem ist
bei Verunreinigung eine Neinigungsgebühr von
2 » Mark sofort an den Motorbootführer zu zahlen .

S . Fährpreise .
a ) Für die einfache planmäßige Ueberfahrt -41

von Hamborn nach Baerl -Binsheim oder
umgekehrt für die Person 7,0V

b) Kinder unter 14 Iahren zahlen hierfür 5,00
c) Für die einfache , unverzügliche Ueberfahrt

von Hamborn nach Baerl -Vinsheim oder
umgekehrt in den Fahrplan -Zwischenzeiten
für die Person 20,00

mindestens aber 100,00
d) für die einfache Ueberfahrt von Hamborn

nach Baerl oder umgekehrt nach 12 Uhr
nachts für die Person 30,00

mindestens aber 150,00
e) Für Fahrscheinhefte (13 einfache Fahrten

von Hamborn nach Baerl -Binsheim oder
umgekehrt gültig nur für die planmäßigen
Fahrten ) 70,00

f) Für ein Fahrrad , welches zur raschen Er¬
reichung der Arbeitsstelle von den Arbei¬
tern benutzt wird 3,00

g) Für Gegenstände und Traglasten , die den
Platz einer Person einnehmen 5,00

h) Für einen Hund 5,00
i) Für Vereine von mindestens 5V Teilneh¬

mern nach vorheriger Anmeldung und un¬
ter Benutzung der planmäßigen Fahrten
für Hin - und Rückfahrt von Hamborn nach
Baerl -Binsheim oder umgekehrt für jede
Person 10,00

k) Für Schulen wie vor 5,00
l ) Für die einfache Fahrt von oder zur städ¬

tischen Badeanstalt von der Hamborn -Al -
sumer Landebrücke
1 . für Erwachsene 3,00
2 . für Schüler und Schülerinnen 1,50

M) Kinder unter 4 Iahren sind abgabenfrei ,
sofern sie einen besonderen Sitzplatz nicht
einnehmen .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande z«

entrichten .
2 . Die Zeiten der fahrplanmäßigen ( gewöhnlichen )

Ueberfahrten und die Dauer der Nachtzeit werden
auf einer Tafel an der Fähre bekanntgegeben .

3 . Der Fahrgast muß einen Personalausweis mit
Lichtbild bei sich führen , ausgenommen Kinder un¬
ter 14 Jahren in Begleitung Erwachsener .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes find befreit :

1. Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen .

2 . Transporte für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs .

Z. Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
von der Postbeförderung ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpserde , die Briefträger und
Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er¬
satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Reisenden und ' deren Effekten und
Postsendungen benutzt werden .

4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz , 18 . August 1022 . b Nr . 6374 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz
Rheinstrombauverwaltung .

I . A . : gez . Gelinsky .
960 . V . Nachtrag
zum Tarif für die Privatwerft der Firma Jndustrie -
terrains Dllsseldorf -Reisholz Aktiengesellschaft zu

Benrath vom 17 . Februar 1921 .
I . Zu den Gebührensätzen unter (Werftgeld ) wird

ein Zuschlag von 300 erhoben .
H . Zu den Gebührensätzen unter L (Krangeld ) sind

folgende Zuschläge zu zahlen :
a ) für Kies , Steine aller Art , Salz , Sand ,

Schlacken , Braunkohle und Kohle mit
Nebenarten , Erze 540A

b) für die übrigen Güter 620 ^ i
III . Zu den Gebührensätzen unter LI (Werftbahn¬

fracht ) sind folgende Zuschläge zu zahlen :
a ) für Kies , Steine aller Art , Salz , Sand ,

Schlacken , Erze sowie Braunkohle und
Kohle mit Nebenarten im Umschlagever¬
kehr 620 A

b ) für alle übrigen Güter , auch die Braun¬
kohle und Kohle mit Nebenarten , so¬
weit sie nicht zum Umschlagverkehr

^ rechnen 780A
IV . Zu den Gebührensätzen unter L II (Zustellung

eigener Wagen wird ein Zuschlag von 500 ?Z er¬
hoben .



V . Dieser Nachtrag tritt an Stelle des am 19 . Juli
1922 genehmigten IV . Nachtrags zum Tarif vom
17 . Februar 1921 sofort nach Verkündigung im
Amtsblatt der Regierung zu Düsseldorf in Kraft .

Zugleich im Namen des Finanzministers :
Der Minister für Handel und Gewerbe .

Coblenz . 22 . August 1922 . c Nr . 6510 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung . )
Im Auftrage ' Kaufnicht .

Vorstehender Nachtrag wird hiermit ' zur öffent¬
lichen Kenntnis gebracht . I L 5554 .

Düsseldorf , 23 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

961 . VI . Nachtrag
zu dem Tarif für die Werft - und Hafenanlagen der

Stadt Crefeld vom 17 . Februar 1922 .
Als Zuschläge sind zu zahlen :

1 . beim Tarifabschnitt ^ „Werftgeld " 400 v . H .
2 . beim Tarisabschnitt IZ „Krangeld " für

Erden , Kies , Steine aller Art , Salze ,Sand , Schlacken , Braunkohlen und Stein¬
kohlen mit Nebenarten sowie Erze 700 v . H.
und für alle übrigen Güter 800 v . H .

3 . beim Tarifabschnitt d „Wiegegeld " 500 v . H .
4 . beim Tarifabschnitt v „Werftlagergeld " 200 v . H .
5 . bei den Tarifabschnitten bl „Hafenliege¬

liegegeld " und ? „Echutzgeld " 500 v . H .
Dieser Nachtrag tritt an Stelle des Nachtrages im

Tarif vom 17 . Februar 1921 und der Nachträge v .
4 . 10 . 1921 , 12 . 1 . 1922 , 6. 4 . 1922 und 25 . 6 . 1922
sofort in Kraft . Ziffer 1 des Nachtrages vom 4 . 1V.
1921 wonach in dem Tarifabschnirt ^ Werftgeld bei
Absatz 1c vor „Oelsamen " eingeschaltet wird „ Oel -
früchten " bleibt bestehen .

Zugleich im Namen des Finanzministers :
Der Minister für Handel und Gewerbe .

Unterschrift .
Coblenz . 19 . August 1922 . c Nr . 6427 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz
Rheinstrombauverwaltung .

I . A . : Kaufnicht .
Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffentlichen

Kenntnis gebracht . I D 5513 .
Düsseldorf / 22 . August 1922 .

Der Regierungspräsident .
962. Tarif

für die Fähren in den Duisburger Häfen .
Für das Uebersetzen ist zu entrichten :

für eine Person 1,00
Bei Tage " ) finden Ueberfahrten jederzeit nach Be¬

darf statt .

Bei Nacht wird die Fähre nicht bedient .
Befreiungen .

Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :
1 . die im Dienste befindlichen öffentlichen Beamten ,

wenn sie sich gehörig ausweisen . Polizei - , Steuer -
und Postbeamten in Uniform auch ohne Ausweis .

2^ die Angestellten und Arbeiter der Hafen - und
Eisenbahnverwaltung , wenn sie im dienstlichen In¬
teresse die Führe benutzen .
Dieser Tarif tritt anstelle desjenigen vom 23 .

Februar 1920 I U 402 mit dem Tage der Veröffent¬
lichung durch das Regierungsamtsblatt in Kraft .

Düsseldorf , 18 . August 1922 . I U Nr . 2491 .
Der Regierungs -Präsident .

In Vertretung gez . Unterschrift .
963 . Tarif

für die staatliche Fähre über den Hafenmund am
Denkmalsplatz zu Duisburg -Ruhrort .

Für das Uebersetzen ist zü entrichten :
für eine Person , einen Hund oder ein Fahrrad
a ) bei Tage " ) 1,00 ^
b ) bei Nacht " ) ' 4 .00 -4l

bei Nacht mindestens jedoch zusammen
im Falle zu b ) 20,00 -N

Bei Tage finden Ueberfahrten jederzeit nach Be¬
darf , bei Nacht nur nach vorheriger Anmeldung beim
Fährpächter W . Engelen , Oberdammstraße 35 , statt .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :

1 . die im Dienste befindlichen öffentlichen Beamten ,wenn sie sich gehörig ausweisen . Polizei - , Steuer -
und Postbeamten in Uniform auch ohne Ausweis .

2 . die Angestellten und Arbeiter der Hafen - und
Eisenbahnverwaltung , wenn sie im dienstlichen In¬
teresse die Fähre benutzen .
Dieser Tarif tritt anstelle desjenigen vom 23 .

Februar 1920 I U 402 mit dem Tage der Veröffent¬
lichung durch das Regierungsamtsblatt in Kraft .

Düsseldorf , 18 . August 1922 . I U Nr . 2491 .
Der Regierungs -Präsident .

In Vertretung gez . Unterschrift .

" ) Als Tag gilt vom 1 . April bis zum 15 . Septem¬
ber die Zeit von 5 -^ Uhr morgens bis 75^ Uhr
abends , in der Zeit vom 15 . September bis 1 . April
von 6 Uhr morgens bis 7 Uhr abends . Die übrige
Zeit gilt als Nacht .

" ) Als Tag gilt vom 1 . April bis zum 30 . Sep¬
tember die Zeit von 5 Uhr morgens bis eine halbe
Stunde nach Sonnenuntergang , mindestens jedoch bis
7 Uhr abends , vom 1 . Oktober bis 31 . März die Zeit
von 6 Uhr morgens bis 7 Ubr abends . Die übrige
Zeit gilt als Nacht .
964 . Bekanntmachung

für die Rheinschiffahrt .
Bei Stromstation km 5,05 unterhalb Schierstein

wird demnächst durch die Stadt Wiesbaden ein ei¬
sernes Wasserzuleitungsrohr für das neue städtische
Erundwasserwerk mittels Bockgerüsten in das Rhein¬
bett verlegt . Die Gerüste werden allmählich vom
rechten Stromufer aus bis zu der äußersten Entfer¬
nung von rund 175 Meter von dem rechtsseitigen
Leitwerk vorgetrieben .



340

Zur näheren Bezeichnung der Baustelle wird an
dem stromseitigen Ende des Gerüstes bei Tag eine
rote Flagge , bei Nacht eine von allen Seiten deutlich
sichtbare Üaterne mit rotem Licht angebracht .

Die jeweilige rechtsseitige Fahrwasserbegrenzung
wird oberhalb ubd unterhalb der Baustelle durch
Bojen bezeichnet .

Schiffe mit eigener Triebkraft dürfen an der Bau¬

stelle nicht mit größerer Geschwindigkeit vorbeifah¬
ren , als zu ihrer sicheren Steuerung und Fortbewe¬
gung notwendig ist .

Zuwiderhandlungen gegen die in dieser Bekannt¬

machung getroffenen Anordnungen werden gemäß
Z 46 der Nheinschiffahrtspolizeiordnung bestraft .

Coblcnz , 13. August 1922 . d Nr . 6343 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung .)
In Vertretung ! Langen .

965 . 1 . Unter Abänderung meiner Bekannt¬

machung vom 6 . März dss . Ihrs . l 1' V 1088 ( Reg .-
Amtsblatt Seite 101 ) bestimme ich auf Grund des

8 105 e . RGO . , daß für das ganze Gebiet des Stadt¬
kreises Duisburg die Beschäftigung von Arbeitern
(Gesellen , Gehilfen und Lehrlingen ) im Friseur - und
Barbiergewerbe an allen Sonn - und gesetzlichen Fei¬
ertagen verboten ist mit Ausnahme der zweiten
Oster - , Pfingst - und Weihnachtsfeiertage , an denen
eine Beschäftigung von 0— 12 Uhr gestattet ist . Beim
Zusammentreffen von zwei oder mehr gesetzlichen
Sonn - und Feiertagen ist sie an dem ersten und dem
dritten Tage demnach verboten . Fällt der erste Weih¬
nachtsfeiertag auf einen Montag , so gilt für den
voraufgehenden Sonntag der erweiterte Geschäfts¬
betrieb wie in den übrigen öffentlichen Verkaufs¬
stellen .

Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage ihrer
Veröffentlichung in Kraft .

2 . Auf Grund des 8 41 b RGO . wird nach Fest¬
stellung einer Zweidrittelmehrheit der beteiligten
Gewerbetreibenden angeordnet , daß im Bezirke des
Stadtkreises Duisburg den selbständigen Barbieren ,
Perückenmachern , Herren - und Damen -Friseuren und
-Friseusen die Ausübung des Gewerbebetriebes an
gesetzlichen Feiertagen nur insoweit gestattet ist , als
Ausnahmen vom Verbote der Beschäftigung von Ar¬
beitern im vorbenannteu Gewerbe zugelassen sind .

Düsseldorf , 10 . August 1022 . l b V 3702 .
Der Regierungspräsident .

966 . .Bekanntmachung
für die Rheinschiffahrt .

Die Schiffahrttreibenden werden darauf aufmerk¬
sam gemacht , daß durch ein unmittelbar oberhalb der
Düsseldorfer Straßenbrücke , Stromstation km 242,83
gesunkenes Fahrzeug das Fahrwasser zu beiden
Seiten des Strompfeilers je um etwa 35 Meter ein¬
geschränkt ist .

Insbesondere werden die auf sich selbst fahrenden
Schiffe ermahnt , ihre Aufmerksamkeit daralif zu rich¬

ten , daß sie rechtzeitig oberhalb der Unfallstelle mög¬
lichst stromrechte Richtung für die Durchfahrt durch
die Brücke gewinnen . c Nr . 6100 .

Coblenz , 8 . August 1022 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung .)
In Vertretung ! Langen .

067 . Bekanntmachung
betr . die Ausführungsanweisung zu dem Gesetz über
die Regelung des Verkehrs mit Getreide aus der

Ernte 1022 vom 4 . Juli 1022 ( RGVl . S . 537 ) .
Ich verweise auf die beiliegende Ausführungsan -

meisung . Mob . 8562 .
Düsseldorf , 18 . August 1022 .

Der Regierungspräsident .
068 . Der 63 . Provinziallandtag hat in seiner
Sitzung vom 13 . Juli cr . folgenden Zusatz zum 8 0
der Bedingungen für die Aufnahme von Schülerin¬
nen in di .e Provinzial -Hebammenlehranstalten be¬

schlossen ! 4

„Der Landeshauptmann ist befugt , bei nachgewie¬
sener Bedürftigkeit die Ausbildungskosten solchen
Schülerinnen teilweife oder ganz zu erlassen , deren

Ausbildung zur geburtshilflichen Versorgung der

Bevölkerung erforderlich ist , falls ein zur Tragung
der Ausbildungskosten Verpflichteter nicht vorhanden
ist . Die Anzahl dieser Schülerinnen soll ein Fünftel
der jeweils Aufgenommenen nicht übersteigen .

"

Düsseldorf , 1 . August 1922 . I 8677 .
Der Landeshauvtmann der Rheinprovinz .

069 . Der französische Konsularagent in Duisburg ,
Louis Aime Vignet , ist seitens des Reichs in dieser
Eigenschaft zugelassen worden . I ? V 3838 .

Düsseldorf . 5 . August 1022 .
Der Regierungspräsident .

070 . Mit Genehmigung des Herrn Ministers für
Handel und Gewerbe und des Herrn Finanzministers
und mit Zustimmung der Eisenbahndirektion Essen
werden die Hafenbahnfrachten in den Duisburg -

Ruhrorter Häfen vom 1. September 1922 ab um 50
v . H . erhöht .

Sie betragen demnach ausschließlich der Steuer für
den Wagen statt 154 Mark vom 1 . September 1022
ab 231 Mark . I H 2470 .

Düsseldorf , 15 . August 1022 . ,
Der Regierungspräsident .

I . V . ! Hoche.
071 . Gebühren -Ordnung
für staaltich geprüfte Heilgehilfen (Heilgehilfinnen )

und Masseure (Masseusen ) .
Zu den Gebührensätzen in meiner Verordnung vom

16 . 0 . 1020 Amtsblatt Seite 470 tritt vom 15 . 8 . 1022
an ein Zuschlag von 500 Prozent .

Düsseldorf . 5 . August 1022 . I ck 5102 .
Der Regierungspräsident .

I . V . ! Hoche.
972 . Auf Grund des 8 100 n Abs . 2 RGO . ordne
ich hiermit an , daß die Mitglieder der Zwangs -



Innung für das Schreiner - , Holzbildhauer - und Stell¬
macherhandwerk in Werken , soweit sie Stellmacher
sind , aus dieser Innung mit Ende Dezember dieses
Jahres ausscheiden und vom 1 . Januar 1923 ab der
Zwangsinnung für das Stellmacher - und Wagen -
bauerhandwerk in Essen angehören .

Düsseldorf , 8 . August 1922 . I 1' V 3778 .
Der Regierungspräsident .

973 . Der Elektrotechniker Franz Berghoff in Kray ,
Hauptstraße 159 , hat am 22 . Januar dss . Jhrs . einen
8jährigen Knaben vom Tode des Ertrinkens in den
Tsichanlagen des Nolksgartens zu Kray gerettet und
dabei Mut und Entschlossenheit gezeigt .

Ich erteile ihm hierdurch für sein mutiges und
opferwilliges Verhalten eine öffentliche Belobigung .

Düsseldorf . 21 . Juli 1922 . l 1 4749 .
Der Regierungspräsident .

974 . Auf Grund des H 49 der Jagdordnung vom
15 . Juli 1997 wird in diesem Jahre für den Umfang
des Regierungsbezirks Düsseldorf nachstehendes an¬
geordnet :

1 . Die Schonzeit für Nehkälber wird auf das ganze
Jahr ausgedehnt .

2. Die Schonzeit für Dachse bleibt unverändert .
Die Jagdzeit beginnt mit dem 1 . September .

3 . Ebenso wird der gesetzlich festgelegte Schluß der
Schonzeit für Drosseln (Krammetsvögel ) nicht ge¬
ändert . Die Jagdzeit für diese nimmt sonach mit
dem 21 . September ihren Anfang . L K I V 778/1/22 .

Düsseldorf , 22 . August 1922 .
Namens des Bezirksausschuß I . und II . Abteilung .

Der Vorsitzende .
975 . Die am 2 . Juli 1929 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 55 18752 versehenen Personen -Kraft¬
wagen der Schutzpolizei in Hamborn erteilte Zulas¬
sungsbescheinigung ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt - Die Erkennungs¬
nummer 1 X 18752 ist einstweilen gesperrt .
I 8 II 8ch . 399 .

Düsseldorf , 9 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

976 . Die am 3 . August 1329 für den mit dem
Erkennungszeichen I 5 18921 versehenen Personen -
Kraftwagen der Schutzpolizei in Hamborn erteilte
Zulassungsbescheinigung ist abhanden gekommen und
wird hiermit für ungültig erklärt . Die Erkennungs¬
nummer I X 18921 ist einstweilen gesperrt .
1 8 II 8ch . 399 .

Düsseldorf , 9 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

977 . Die am 1 . Mai 1922 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 75 11399 versehenen Last -Kraft -
wagem der Firma Fritz Körzel , Kohlen - und Koks¬
handel G . in . b . H . in Essen , Herkulesstraße 52 , erteilte
Zulassungsbescheinigung ist abhanden gekommen und
wird hiermit für ungültig erklärt . Die Erkennungs¬
nummer I X 11399 ist einstweilen gesperrt .

Düsseldorf . 15 . August 1922 . I 8 II X 493 .
Der Regierungspräsident .

978 . Die am 17 . März 1922 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I X 8414 versehenen Last -Kraftwagen
der Firma Joh . Liesen , Eisenhandlung in Duisburg -
Meiderich , Neustraße 1 , erteilte Zulassungsbescheini¬
gung ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . Die Erkennungsnummer I X 8414
ist einstweilen gesperrt . 1 8 II D 166 .

Düsseldorf , II . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

979 . Die am 16 . März 1922 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 55 644 versehenen Last -Kraftwagen
des Otto Feulgen in Werden an der Ruhr erteilte Zu¬
lassungsbescheinigung ist abhanden gekommen und
wird hiermit für ungültig erklärt . Die Erkennungs¬
nummer I 5 644 ist einstweilen gesperrt .

Düsseldorf . 15 . August 1922 . I 8 II d 177 .
Der Regierungspräsident .

980 . Die am 16 . August 1921 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 75 15269 versehenen Last - Kraft -
wag ?n des Deutschen Eartenheimbund in Elberfeld ,
Flensburgerstraße 11 , erteilte Zulassungsbescheini¬
gung ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . Die Erkennungsnummer I 55 15269
ist einstweilen gesperrt . I 8 II d 295 .

Düsseldorf . 17 . August 1922 .
Der Regierungspräsident ,

981 . Der dem Emil Lerweyen in Rheydt , ge¬
boren am 12 . Februar 1888 in Rheydt , diesseits am
9 . August 1911 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . 18 1 Nr . 2554/22 .

Düsseldorf . 18 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

982 . Der dem Paul Kaphingst in Essen , geboren
am 6 . Juni 1879 in Krebsförden , Kreis Schwerin ,
diesseits am 5 . Juli 1919 erteilte Führerschein für
Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt . 18 1 Nr . 2467 .

Düsseldorf , 16 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

Bekanntmachungen anderer Behörden .
983 . Bei der heutigen Auslosung von Ren¬
tenbriefen der Provinz Westfalen und der
Rheinprovinz zum 1 . 1 . 1923 sind folgende Nummern
gezogen worden :

a ) zu 3 ^ . Prozent Buchst . F — I .
Buchst . F zu 3999 Mark Nr . 47 , 74 , 117 , 147 , 248 ,

296 , 349 , 416 , 464 , 521 , 533 , 559 , 565 , 692 , 619 , 663 ,
695 , 696 , 799 , 823 , 863 ;

Buchst . G zu 1599 Mark Nr . 79 . 195 , 114 , 119 , 169 ,
189 , 398 , 361 , 364 , 417 , 479 ;

Buchst . H zu 399 Mark Pr . 29 , 49 , 42 , 57 , 199,
139 , 289 , 393 , 398 , 428 , 429 , 475 , 529 , 569 , 616 , 792 ,
796 , 749 , 815 , 884 , 924 , 934 , 991 , 1129 , 149 , 185 ,
289 , 314 , 452 , 571 , 693 , 696 , 697 ;

Buchst . I zu 75 Mark Nr . 83 , 119 , 138 , 143 , 169,
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187 , 22K , 233 . 234 , 230 . 334 , 388 , 41K. 492 , 573 , 661,
723 , 741 !

b) zu 4 Prozent Buchst. FF ZZ .
Buchst . FF zu 3000 Mark Nr . 88 , 123,'
Buchst . EG zu 1300 Mark Nr . 3k !
Buchst . HH zu 300 Mark Nr . 68 , 80 . 105 , 131 , 144 :
Buchst . JZ zu 75 Mark Nr . 121 , 124 , 167.
Die ausgelosten Rentenbriefe , deren Verzinsung

vom 1. 1. 1S23 ab aufhört , werden den Inhabern
mit der Aufforderung gekündigt , den Kapitalbetrag
gegen Rückgabe der Rentenbriefe mit den Zinsschei¬
nen zu a ) Reihe 4 Nr . 15 —16 nebst Erneuerungs¬
scheinen , zu b) Reihe 2 Nr . 12— 16 nebst Erneue¬
rungsscheinen vom t . 1. 1923 ab bei den Renten -
bankkassen Hierselbst oder in Berlin C , Klosterstraße
761 , oder der Preuß . Staatsbank (Seehandlung ) in
Berlin W . 56 , Markgrafenstraße 46 a , vorm . von 9
bis 12 Uhr , in Empfang zu nehmen . Der Wert
der etwa fehlenden Zinsscheine wird in Abzug ge¬
bracht .

Die Einlieferung der gekündigten Rentenbriefe
kann zum Fälligkeitstage auch durch die Post erfol¬
gen , worauf der Gegenwert in der beantragten
Weise auf Gefahr und Kosten des Empfängers über¬
mittelt wird .

Die Nummern aller gekündigten bzw . noch rückstän¬
digen Rentenbriefe werden auch durch die von Ulrich
Levysohn in Verlin -Charlottenburg 4, Dahlmann -
str . 8 , zusammengestellte und im Verlage von W .
Levysohn in Grünberg i . Schl . erscheinende „Allge¬
meine Verlosungstabelle " in den Monaten Februar
und August jedes Jahres veröffentlicht .

Münster i . BZ .. 4. August 1922 .
Direktion der Rentenbank .

9S4 . Rheinische Polizeischule zu Düsseldorf.
Der nächste Kursus für Polizei -Betriebs -Assistenten

(Polizei -Wachtmeister ) und Anwärter hierfür ist für
die Zeit vdm 16 . Oktober bis 20 . Dezember dieses
Jahres in Aussicht genommen .

Das im voraus an die Stadthauptkasse — Abtei¬
lung Polizeischule — zu entrichtende Schulgeld be¬
tragt 1500 Mark . Für Unterkunft im Schulgebäude
wird , soweit Platz vorhanden , eine besondere Ver¬
gütung nicht berechnet .

Anmeldungen zu diesem Kursus werden bis 1 . Ok¬
tober dieses Jahres an den Leiter der Schule , Herrn
Blase , Ulmenstrake Nr . 25 , erbeten .

Düsseldorf , 9 . August 1922 .
Der Vorsitzende

des Kuratoriums der Rheinischen Polizeischule .
I . V . : Dr . Haas , Beigeordneter .

985 . Bekanntmachung .
Der Herr Minister für Handel und Gewerbe hat

durch Erlaß vom 2 . d . Mts . — Ia 1448 — den Berg¬

rat Deilmann in Essen unter Belassung in dem ihm
durch Erlaß vom 2. Juni 1919 — I . 5902 — über¬
tragenen Amte als Stellvertreter des Vorsitzende «
des Berggewerbegerichts zu Dortmund mit dem stell¬
vertretenden Vorsitz der Kammern Essen I dieses Ge¬
richts betraut . 119 XXXVII/10 .

Dortmund , 17 . August 1922 .
(Siegel . ) Preußisches Oberbergamt .
986 / Die Zinsscheinbogen Reihe 10 zu den 4proz .
Rheinisch -Westfälischen Rentenbriefen werden vom
2V. Oktober 1S22 ab durch die Rentenbank in Münster
i . W . oder durch Vermittlung der Rentenbank Berlin
C . 2 , Klosterstr . 761 , gegen Rückgabe der Erneue¬
rungsscheine und Beifügung eines Nummerverzeich¬
nisses ausgereicht .

Vordrucke zu diesen Verzeichnissen werden von den
Rentenbanken kostenlos verabfolgt . 1 1368/22 ' f .

Münster i . W . , 17 . August 1922 .
Direktion der Rentenbank für Westfalen , die Rhein¬

provinz und Hessen -Nassau .
987 . Auf Grund der 11, 13 und 21 des Ge¬
werbegerichtsgesetzes vom 29 . Juli 1890/20 . Juni
1901 in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.
September 1901 , sowie der Z8 8 , 11 und 41 Abs . 1
der Anordnung über die Verfassung und die Tätig¬
keit des Berggewerbegerichtes Dortmund vom 16.
Dezember 1920 ist der Beisitzer der Spruchkammer
Hattingen des vorgenannten Berggewerbegerichts ,
Bergmann August Borg , Linden -Ruhr , Bergstraße 1,
weil er um seine Enthebung gebeten hat , durch Be¬
schluß des unterzeichneten Oberbergamts vom heu¬
tigen Tage seines Amtes enthoben worden .

Dortmund . 12 . August 1922 . 119 DXIV 9.
Preußisches Oberbergamt .

Personal -Nachrichten .
988 . Der Katasterdiätar Friedrich Ereitemann in
Dülken ist mit Wirkung vom 1 . April 1922 ab zum
Katastersekretär daselbst ernannt worden .
989 . Der Katasterdiätar Ferdinand Schild in Ham -
born ist mit Wirkung vom 1 . April 1922 ab zum
Katastersekretär daselbst ernannt worden .

Oberlandesgerichtsbezirk Hamm .
990 . Zu besetzen sind ' a ) je 1 Strafanstaltsober -
wachtmeisterstelle , 1 . bei dem Zentralgefängnis Bo¬
chum , 2 . bei der Strafanstalt in Hamm (z . 1 . 10 . 1922 ) ,3 . bei dem Untersuchungsgefängnis in Essen : b ) eine
Hauptwachtmeisterstelle bei dem Zentralgefängnis in
Werl : c ) je eine Registraturassistentenstelle bei der
Amtsanwaltschaft Essen und der Staatsanwaltschaft
in Münster : d) eine Kanzleiinsvektorstelle bei der
Staatsanwaltschaft Arnsberg : e) eine Strafanstalts¬
sekretärstelle (Er . 7) bei dem Zentralgefängms in
Werl .

Die Einrückungsgebllhren betragen für die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum 3,— bei Tabellensatz fürdie zweigespaltene Zeile oder deren Raum 4,50 — Belegblätter und einzelne Stücke kosten 1 — für jeden
angefangenen Bogen , mindestens aber 2 für jedes Stück des Amtsblatts
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Ausführungsanweisung
zum

AN M die MelW des BMW mit Getreide M der Adle W »M t. Zuli IM
(Neichsgesetzblatt S . 637)

Gemäß F 48 des Gesetzes über die Regelung des Verkehrs mit Getreide aus der Ernte 1922
vom 4 . Juli 1922 (Reichsgesetzbl. S . 837 ) wird zu dessen Ausführung folgendes bestimmt :

Zu I . Umlage .
Zu §§ 2 und 3. Das auf Preußen entfallende Umlagesoll wird unter Zuschlag von 18 vom

Hundert zum Ausgleiche von Ausfällen durch den Staatskommissar für Volksernährung unter Zuziehung
der Preußischen Hauptlandwirtschaftskammer nach der Getreideanbaufläche auf die Provinzen verteilt .

> Von den 18 v . H . dienen bis 8 v . H . zum Ausgleich von Ausfällen innerhalb der Kommunalverbände .
In jeder Provinz hat der Oberpräsident , in Hohenzollern der Regierungspräsident , das Umlagesoll

in voller Höhe unter Hinzuziehung der zuständigen Landwirtschaftskammer und , soweit es sich um die
Verteilung durch die Oberpräsidenten handelt , unter Mitwirkung der Regierungspräsidenten nach der
Getreideanbaufläche oder nach der landwirtschaftlich genutzten Fläche auf die einzelnen Kreise der
Provinz (des Bezirkes ) unterzuverteilen .

Zu § 4. Das den Kommunalverbänden mitgeteilte Umlagesoll ist in voller Höhe nach der
Getreideanbaufläche oder nach der landwirtschaftlich genutzten Fläche (Z 4 des Gesetzes) unterzuverteilen .
Die Erhebung eines weiteren Zuschlags seitens der Kommunalverbände ist unzulässig . Es bleibt den
Kommunalverbänden überlassen , die Verteilung auf die Gemeinden (in der Provinz Westfalen und in
der Rheinprovinz auf die Amter und die Landbürgermeistereien ) oder unmittelbar auf die Erzeuger vor¬
zunehmen . Die Erhebung der Umlage erfolgt in dem Kommunalverband , in dem sich der Betriebssitz
befindet .

Bei der Verteilung haben die Kommunalverbände einen Ausschuß der Erzeuger hinzuzuziehen .
Erfolgt die Verteilung seitens der Kommunalverbände auf die Gemeinden , so haben auch diese bei
der weiteren Unterverteilung auf die einzelnen Erzeuger einen Ausschuß der Erzeuger hinzuzuziehen .
Die Erzeugerausschüsse haben aus mindestens drei umlagepflichtigen Mitgliedern zu bestehen unter
angemessener Berücksichtigung der verschiedenen Betriebsgrößen . Die Mitglieder werden in Landkreisen
vom Vorsitzenden des Kreisausschusses , in Stadtkreisen und Landgemeinden vom Gemeindevorstande
nach Anhörung der landwirtschaftlichen Organisationen berufen . Lehnen die Erzeuger die Mitwirkung
ab , so setzen die Kommunalverbände und Gemeinden das Liefersoll selbständig fest . Bleiben die
Gemeinden mit der Unterverteilung auf die Erzeuger im Verzüge wird das Liefersoll von den
Kommunalverbänden unmittelbar festgesetzt .

Eine Liste des vom Ausschuß vorgesehenen Liefersolls ist in den Gemeinden während 1 Woche
öffentlich auszulegen . Nach Ablauf der Auslegungssrist ist das Liefersoll festzusetzen und den Ab¬
lieferungspflichtigen tunlichst bis zum 18 . August 1922 bekanntzugeben , indes ist auch eine spätere
Bekanntgabe rechtsgültig . Gegen die Festsetzung des Liefersolls steht den Erzeugern innerhalb zwei
Wochen nach Bekanntgabe des Liefersolls das Recht der Beschwerde zu.

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung . Zur Entscheidung über die erhobene Beschwerde
sind in Landkreisen unter dem Vorsitz des Vorsitzenden des Kreisausschusses , in Stadtkreisen des Ge¬
meindevorstandes , oder eines vom Kreisausschusse oder Gemeindevorstande zu bestellenden Vertreters
ein oder mehrere Ausschüsse zu bilden . Die Ausschüsse bestehen einschließlich des Vorsitzenden aus
fünf Mitgliedern , von denen drei Unternehmer umlagepflichtiger , im Kommunalverband belegener
Betriebe sein müssen. Bei der Auswahl der landwirtschaftlichen Mitglieder sind die landwirtschaftlichen
Organisationen der Kommunalverbände zu hören und die verschiedenen Besitzgrößen angemessen zu be-



rücksichtigen . Die Mitglieder der Ausschüsse werden vom Kreisausschusse , in Stadtkreisen vom Ge¬
meindevorstande . gewählt . Die Beschwerdeausschüsse sind bei Anwesenheit von drei Mitgliedern beschluß¬
fähig . Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Im Falle der Nachveranlagung gemäß § 4 Absatz 5 finden die vorstehenden Bestimmungen
sinngemäße Anwendung . Solche Nachveranlagungen sind nach Möglichkeit zu vermeiden . Es ist
daher von den Kommunalverbänden auf die Beschwerdeausfchüsse dahin einzuwirken , daß in der Negel
ein Nachlaß über die 5 °/o Kreisreserve nicht gewährt wird . Hiernach nicht verwendete Mengen der
Kreisreserve fließen der Landesreserve zu.

Kosten der Ausschüsse sind aus der den Kommunalverbänden gemäß § 28 des Gesetzes zu¬
fließenden Vergütung abzugelten .

Zu § 5 . Den Kommunalverbänden bleibt es überlassen , Anbauflächenerhebungen und Ernte¬
schätzungen anzuordnen . Zuschüsse zu den entstehenden Kosten werden aus den von Reichs wegen für
diesen Zweck im Reichshaushalt zur Verfügung gestellten Mitteln nach dem bisherigen Maßstabe
gewährt . Wegen Anmeldung und Erstattung der Kosten ergeht besondere Anweisung .

Stellen im Sinne des Satzes 2, denen die Erzeuger auf Erfordern Auskunft zu erteilen haben ,
sind das Landesgetreideamt , die Oberpräsidenten , die Regierungspräsidenten und die Kommunalverbände .

Zu K 6. Die Oberpräsidenten , in Hohenzollern der Regierungspräsident , haben bis zum
16. Juli 1922 dem Staatskommissar für Volksernährung und dem Landesgetreideamt das für jeden
Kommunalverband festgesetzte Umlagesoll mitzuteilen .

Die Kommunalverbände haben bis zum 20 . August 1922 den Regierungspräsidenten zu berichten,
daß die Unterverteilung des Umlagesolls in ihren Bezirken stattgefunden hat , und ob diese Unter¬
verteilung unmittelbar auf die Erzeuger oder über die Gemeinden an diese erfolgt ist . Bis zum
gleichen Zeitpunkt ist den Regierungspräsidenten zu berichten , daß die Ausschüsse nach § 4 bestimmungs¬
gemäß gebildet worden sind . Die Regierungspräsidenten haben bis zum 26 . August 1922 dem
Staatskommissar für Volksernährung und dem Landesgetreideamt entsprechenden Bericht zu erstatten .

Zu II . Reichsgetreidestelle .
Die Verteilung der Geschäfte zwischen Verwaltungsabteilung und Geschäftsabteilung ergibt sich

aus den ZZ 8 und 12 . Hierauf ist im Schriftverkehr Rücksicht zu nehmen . Der gesamte Schrift¬
verkehr des Kommunalverbandes mit der Verwaltungsabteilung (Direktorium ) geht durch die Hand
der höheren Verwaltungsbehörde an das Landesgetreideamt , insbesondere find alle Anträge , zu deren
Entscheidung nach dem Gesetz die Neichsgetreidestelle (Verwaltungsabteilung ) zuständig ist , stets an
das Landesgetreideamt zu richten . Der Schriftverkehr in geschäftlichen Angelegenheiten , also ins¬
besondere über Lieferung und Bezahlung von Getreide und daraus hergestellten Erzeugnissen , geht
unmittelbar an die Reichsgetreidestelle , Geschäftsabtsilung G . m . b . H.

« Zu III . Aufbringung der Umlage .
Die Regierungspräsidenten haben für jeden Kommunalverband ihres Bezirkes ein besonderes

Kartenblatt anzulegen und dauernd auf dem Laufenden zu erhalten .
Die Kommnnalverbände haben laufend zum 6 . und 20 . eines jeden Monats , beginnend vom

16 . September 1922 ab , den Regierungspräsidenten zu berichten , welche Mengen Getreide , getrennt
nach den einzelnen Getreidearten , von den Erzeugern zur Erfüllung ihrer Umlage abgeliefert worden sind.

Die Regierungspräsidenten haben das Ergebnis der Berichte in die nach Absatz I zu führenden
Kartenblätter einzutragen und zum 7 . und 22 . eines jeden Monats dem Staatskommissar für Volks¬
ernährung und dem Landesgetreideamt eine Zusammenstellung der Ablieferungen in den Kommunal¬
verbänden ihres Bezirkes in der Berichtsperiode einzureichen.

Zu § 14 . Die Anträge auf Fristverlängerungen sind bei dem Landesgetreideamt einzureichen.
Auf ihre Genehmigung haben die Kommunalverbände nur zu rechnen , wenn besondere Unistände eine
rechtzeitige Lieferung der Umlage zu dem festgesetzten Termin ausschließen . Durch Stellung des
Antrags wird die Haftung nach H 23 nicht berührt .

Zu § 15 . Zu Absatz 1 . Für die Einrichtung der kaufmännischen Geschäftsstelle , die jeder
Kommunalverband zu unterhalten hat , ist das Rundschreiben des Landesgetreidesamts , betreffend
Kreiskornstellen , vom 16 . Juli 1917 — U . kl . 3169 — maßgebend .

Zuni Erwerb des Umlagegetreides soll jeder Kommunalverband Händler und landwirtschaftliche
Genossenschaften in der bisher üblichen Weise nach Bedarf heranziehen . Den Händlern und Ge¬
nossenschaften sind Unternehmer von Mühlenbetrieben sowie Mühlenvereinigungen gleichzustellen. An¬
dere Berufskreise und Organisationen sollen bei der Aufbringung nicht beteiligt werden .



Zu Absatz 2 . Die den Erzeugern von den Kommunalverbänden zu setzenden Lieferfristen sind
derart zu wählen , daß den Kommuualverbänden für den Fall der Nichtlieferung die Möglichkeit ver¬
bleibt , die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung der Erfüllung des Umlagesolls zu treffen . Es
wird besonders auf den H 22 verwiesen , der den Kommunalverbänden die Befugnis zur Vornahme
von Enteignungen gewährt .

Wird ein Kommunalverband auf die Umlage verwiesen (H 32 Abs . 3) , so sind die Lieferfristen
derart festzusetzen , daß die Versorgung des Kommunalverbandes mit Getreide gesichert ist .

Zu § 17 . Die Kommunalverbände haben die von ihnen für die Lieferungen der Erzeuger fest¬
zusetzenden Bedingungen nach Maßgabe der Geschäftsbedingungen , die die Reichsgetreidestelle für die
an sie zu bewirkenden Lieferungen festsetzt, aufzustellen . Die Geschäftsbedingungen der Reichs¬
getreidestelle werden durch ein Rundschreiben bekanntgegeben .

Zu § 18. In allen Fällen, in denen die Kommunalverbände die Haftpflicht der Erzeuger
gemäß H 19 für erloschen erachten , ist die Entscheidung der Regierungspräsidenten , für die Stadt
Berlin des Oberpräsidenten , herbeizuführen (vgl . Ausf . -Anw . zu § 23) .

^ . .. ^ c v ^ ^ ^ m ^ . 15 . November 1899
Die Beitreibung der Geldbetrage erfolgt auf Grund der Verordnung vom —

29 April 19^ 1 '
S 515)

betreffend das Verwaltungszwangsverfahren wegen Beitreibung von Geldbeträgen (Gesetzsamml.

Zu § 19. Die Vorschriften unter Ziffer 1 und 2 beruhen auf der Erwägung , daß in erster
Linie die Erfassung des Getreides in natura anzustreben ist .

Die nach Ziffer 3 eintretende Befreiung von der Haftung ist auf Notfälle wie Zerstörung
durch Brand , Überschwemmung und dergleichen beschränkt. Das Erlöschen der Hastpflicht kann
insbesondere nicht damit begründet werden , daß die Umlage für den einzelnen Besitzer zu hoch
festgesetzt worden ist. Ein solcher Einwand kann nur im Beschwerdeverfahren gemäß H 4 innerhalb
der dort vorgesehenen Frist vorgebracht werden ; es sei denn , daß der Lieferungspflichtige nachweist,
daß die die Befreiung begründenden Umstände bei der Unterverteilung noch nicht berücksichtigt
worden sind.

Zu §§ 29 und 21. Bei der Umlage sind die Saatgutwirtschaften im gleichen Ausmaße wie die
sonstigen landwirtschaftlichen Betriebe heranzuziehen . Die Ablösung der Lieferpflicht durch Zahlung
des gemäß Z 20 Abs. 1 festzusetzenden Betrags ist nur Züchtern von Originalsaatgut , nicht denen von
Absaaten , gestattet . Die Originalzüchter können ihr Soll auch durch Ankauf und Lieferung von Ge¬
treide aus dem freien Markte erfüllen .

Zu § 22. Da die Erfassung des Getreides in natura zu erstreben ist , haben die Kommunal¬
verbände von der Enteignung und insbesondere von der in Abs. 3 gegebenen Befugnis des zwangs¬
weisen Ausdrusches als wirksamen Mitteln zur Aufbringung der Umlage in allen geeigneten Fälleu
Gebrauch zu machen.

Zu § 23 . Die näheren Bestimmungen erläßt der Staatskommissar für Volksernährung .
Zu § 26. Der Preis für ausländischen Weizen wird im Reichsanzeiger bekanntgegeben.
Zu K 29. Ebenso wie bei der Unterverteilung , bleibt es den Kommunalverbänden überlassen,

zu bestimmen , ob und in welchem Umfange die Gemeinden bei der Aufbringung der Umlage mit¬
zuwirken haben . Bei Unterverteilung der Umlage auf die Gemeinden haften die Erzeuger den Gemeinden
(Amtern , Bürgermeistereien ) und den Kommunalverbänden , die Gemeinden den Kommunalverbänden
und dem Lande .

Zu K 39. Die den Erzeugern gegen die Kommunalverbände gegebene Beschwerde ist innerhalb
zwei Wochen nach Zustellung der Entscheidung des Kommunalverbandes bei diesem einzulegen ;
letzterer hat die Beschwerde mit seiner Äußerung und in den Fällen der 19 und 20 mit der
Stellungnahme des im Z 4 Absatz 3 vorgesehenen Ausschusses an die höhere Verwaltungsbehörde
zur Entscheidung weiterzureichen .

Zu IV. Verbrauchsregelung .
Zu H 31 . Hinsichtlich der Selbstversorger bleiben die bisherigen Bestimmungen aufrecht

erhalten . Teilselbstversorger sind nicht zuzulassen . Über den Kreis derjenigen , die infolge höheren
Einkommens aus der öffentlichen Brotversorgung ausscheiden , ergehen noch nähere Bestimmungen .



Zu § 33 . Die Erfüllung der im § 33 der Reichsgetreidestelle auferlegten Verpflichtungen kann
von den selbstwirtschaftenden Kommunalverbänden nur nach Maßgabe der von der Reichsgetreidestelle ,
Geschäftsabteilung , dafür aufgestellten besonderen Geschäftsbedingungen verlangt werden .

Zu § 34 . Zu Absatz 1 , Satz 3 . Zuständige Behörde ist der Landrat , in den Stadtkreisen
der Gemeindevorstand .

- Zu Absatz 2 . Höhere Verwaltungsbehörden , die Löhne oder Vergütungen festsetzen wollen ,
haben sich zuvor mit dem Landesgetreideamt in Verbindung zu setzen.

Zu § 35 , Buchstabe b . Die Zuteilung von Mehl an die Bäcker, Händler usw . darf nur durch
eiue behördliche oder unter unmittelbarer Aufsicht und Verantwortung des Kommunalverbandes tätige
Verteilungsstelle erfolgen .

Die Leitung der Mehlverteilungsstelle darf weder Personen noch Organisationen , die sich mit der

Erzeugung , dem Handel oder der Verarbeitung von Brotgetreide und Gerste oder Erzeugnissen daraus
befassen, noch einem ihrer Angehörigen oder Angestellten übertragen werden .

Zu Buchstabe ck. Bei der Preisfestsetzung für das Mehl ist davon auszugehen , daß die
Mehlverteilung der Bevölkerung nach Möglichkeit billiges Brot gewährleisten soll und bei der Abgabe
des Mehles nur die Selbstkosten — Einstandspreis und Nebenkosten (Sackleihgeld . Lagerkosten ,
Zinsen , allgemeine Geschäftsunkosten der Mehlverteilungsstelle usw .) — gedeckt werden . Die Mehl¬
wirtschaft darf nicht dazu dienen , Verluste , die durch die Beschaffung anderer Lebensmittel entstanden
sind, abzudecken, vielmehr sind erzielte Überschüsse zur Verbilligung des Mehles zu verwenden .

Zu Absatz 3 . Die Verwendung von Streckungsmitteln für die Herstellung von Gebäck, das
der Verbrauchsregelung unterliegt , ist nur mit Genehmigung des Reichsministers für Ernährung und
Landwirtschaft zulässig.

Zu § 36 . AIs beteiligte Gewerbe kommen in Betracht Betriebe zur Herstellung von Brot - und
Backwaren sowie Mehlhandlungen .

Bei Auswahl von Vertretern des Bäckerei- und Konditoreigewerbes sind die auf Grund der

Verordnung vom 2 . Dezember 1918 (Neichsgesetzbl. S . 1397 ) gebildeten Fachausschüsse zu hören . Die

Bestimmung des ersten Satzes des § 4 der letztgenannten Verordnung bleibt unberührt .

Zu § 39 . Zuständig für die Schließung des Betriebs ist die Ortspolizeibehörde .

Zu V. Schlutzvorschrrften.
Zu Z 44 . AIs Stellen , die außer der Reichsgetreidestelle Ausnahmen von dem Verbote der

Versütteruug usw . von solchem Brotgetreide und Mehl , das zur menschlichen Ernährung nicht geeignet
ist, zulassen können , werden die Ortspolizeibehörden bestimmt .

Zu 8 46 . Das Landesgetreideamt führt die Aufsicht über die Durchführung der Reichsgetreide¬
ordnung und der zu ihrer Ausführung ergehenden Vorschriften innerhalb des preußischen Staatsgebiets .

Zu § 47. Kommunalverbände im Sinne des Gesetzes sind die Stadt - und Landkreise . Der
Staatskvmmissar für Volkscrnährung ist ermächtigt , in besonderen Fällen örtlich zusammenhängende
Bedarfs - und llberschußkreise , die sich zu einem gemeinsamen Versörgungsgebiete zusammenschließen
und eine gemeinsame Korn - oder Mehlverteilungsstelle einrichten , vorbehaltlich der Bestimmung im

8 47 Absatz 2 anzuerkennen .
Gemeinden sind die Stadt - und Landgemeinden sowie die selbständigen Gutsbezirke im Sinne

der Städte - und Landgemeindeordnungen .
Höhere Verwaltungsbehörde im Sinne des Umlagegesetzes und dieser Ausführungsanweisnng ist

der Regierungspräsident , für die Stadt Berlin der Oberpräsident .
Oberste Landesbehörde ist der Staatskommissar für Volksernährung . Er erläßt die weiter erforder¬

lichen Aussührungsbestimmungen . Er kann Ausnahmen von dieser Ausführungsanweisung zulassen.

Berlin , den 22 . Juli 1922 .

Preußischer Staatskommissar Der Minister sürLandwirtschaft , Der Minister für Handel
sür Volksernährung . Domänen und Forsten . und Gewerbe .

vr . Wendorff . I " Vertretung : In Vertretung :
vr . Ramm . Dönhoff .

Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin W s .
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Bekanntmachungen der Zentralbehörde.
991 . Nach hierher gegangener Mitteilung des
Auswärtigen Amtes haben das Königreich Belgien
und das Eroßherzogtum Luxemburg am 25 . Juli
1921 einen Vertrag abgeschlossen , laut dessen Arti¬
kel 26 überall dort , wo Luxemburg keine konsulari¬
schen Vertreter besitzt, die Wahrnehmung der luxem¬
burgischen Interessen durch die belgischen Konsular -
vertreter besorgt wird . Die genannte Bestimmung
ist am 1 . Mai 1922 in Kraft getreten . II . b . 6986.

Berlin , 28 . Juli 1922 .
Der Minister für Handel und Gewerbe.

99Z . In Ergänzung der Gebührenordnung für die
Inanspruchnahme der Tätigkeit der Preußischen staat¬
lichen Prüfungsstelle für statische Berechnungen in
Berlin vom 19 . Februar 1922 — II9 Nr . 55 M . f . V ./
I v 2 299/III . 2 . 96 ? . N . — wird mit sofortiger Wir¬
kung folgendes bestimmt :

Die staatliche Prüfungsstelle für statische Berech¬
nungen in Berlin ist berechtigt , ferner folgende Ge¬
bühren zu erheben :

Für Begutachtung von Bauweisen oder Baukon¬
struktionen hinsichtlich der Standsicherheit , Berech-
nungsart oder konstruktiven Anordnung , wenn es sich
a) um Wände , Treppen , Gerüste oder Baustoffe

handelt , für jeden Fall 599 Mark ,
b) um Decken, Dächer oder Gründungen handelt , für

jeden Fall 1999 Mark .

Die Gebühr kann ermäßigt werden , wenn es sich
nur um eine geringfügige Inanspruchnahme der Prü¬
fungsstelle handelt . Der Mindestsatz beträgt 399 Mk.
Zu II 9 Nr . 316 IV . N.

Berlin , 26 . Mai 1922 .
Der Finanzminister . I . A . : gez . von Halfern .

Der preußische Minister für Volkswohlfahrt .
I . A . : gez . Conze.

993 . Bedingungen
für die Vereinigung der Landgemeinden Langerfeld
und Nächstebreck mit der Stadtgemeinde Barmen , die

als Teile des Gesetzes zu veröffentlichen sind .
s 1 .

Die Landgemeinden Langerfeld und Nächstebreck
werden vom Landkreise Schwelm abgetrennt und mit
der Stadtgemeinde Barmen vereinigt . Vom Tage
der Vereinigung ab gilt Folgendes :

§ 2.
Alle Vorschriften des öffentlichen Rechts , welche die

Verfassung und Verwaltung der Stadt Barmen be¬
treffen , treten auch für Langerfeld und Nächstebreck in
Kraft . Das gilt sowohl für die allgemeinen gesetz¬
lichen Bestimmungen , wie für das besondere , auf Ge¬
wohnheitsrecht , Polizeiverordnungen , Satzungen ,
Steuerordnungen und EemeindebeschlUssen aller Art
beruhende Ortsrecht .

Die entsprechenden Vorschriften , welche bisher für
Langerfeld und Nächstebreck gegolten haben , treten
außer Kraft .
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§ 3 .
Das gesamte bewegliche und unbewegliche Vermö¬

gen der Vertragschließenden wird zu einem Ganzen
verschmolzen . Die erweiterte Stadtgemeinde Barmen
tritt somit in alle privatrechtlichen Befugnisse und
Verbindlichkeiten des Amtes und der beiden Land¬
gemeinden als deren Rechtsnachfolgerin ein .

s 4.
Die Einwohner der vertragschließenden Gemeinden

werden in allen Rechten und Pflichten , die mit der
Eemeindeangehörigkeit verknüpft sind , sowie in der
Benutzung der Gemeindeanstalten gleichgestellt .

§ 5.
Für die am Tage des Inkrafttretens der Einge¬

meindung laufende Wahlperiode treten acht Langer¬
felder und 4 Nächstebrecker Vertreter in die Barmer
Stadtverordnetenversammlung über . Für den glei¬
chen Zeitraum soll das Verhältnis 66 zu 12 auch dann
gelten , wenn die Zahl der Varmer Stadtverordneten¬
sitze vor seinem Ende etwa noch durch neue gesetzliche
Bestimmungen verändert werden sollte . Die Wahl
erfolgt durch die Gemeindevertretungen aus der Zahl
ihrer Mitglieder .

Für die erste Einschätzung der Langerfelder und
Nächstebrecker Grundstücke zur Steuer nach dem ge¬
meinen Wert ist ein besonderer Ausschuß zu bilden ,
der zur Hälfte aus Angehörigen der beiden Eenreiw
den bestehen soll und zwar getrennt für Langerfeld
und Nächstebreck .

8 6.
Mit dem Amtmann von Langerfeld ist ein beson¬

derer Vertrag geschlossen worden . Die übrigen Beam¬
ten des Amtes und der beiden Landgemeinden , sowie
die in Langerfeld und Nächstebreck angestellten Lehr¬
personen treten in den Dienst der erweiterten Stadt -
gemeinde über und sind in die Barmer Besoldungs¬
ordnung einzureihen , sofern sie dadurch nach Dienst¬
stellung , Gehalt und sonstigen Anstellungsbedingungen
nicht schlechter gestellt werden als bisher . Das Gleiche
gilt für die Angestellten und Arbeiter des Amtes und
der beiden Landgemeinden . IV . a . IV . 397 .

Berlin . 12 . August 1922 .
Der Minister des Innern .

Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .
994 . VII . Nachtrag
zu dem Tarif für die Werft - und Hafenanlagen der

Stadt Crefeld vom 17 . Februar 1921 .
Als Zuschlüge sind an Stelle der im VI . Nachtrag

vom 19 . 8 . 1922 unter 1 bis 6 vorgesehenen Zuschläge
zu zahlen !
1 . beim Tarifabschnitt „Werftgeld " 899 v . H.
2 . beim Tarifabschnitt IZ „Krangeld " für

Erden , Kies , Steine aller Art , Salze ,
Sand , Schlacken , Braunkohlen und

Steinkohlen mit Nebenarten sowie
Erze 1299 v . H .
und für alle übrigen Güter 1399 v . H .

3 . beim Tarifabschnitt V „Wiegegeld " 1999 v . H .

4 . beim Tarifabschnitt 0 „Werftlagergeld " 399 v . H.
5 . bei den Tarifabschnitten bl „Hafenliege¬

geld " und I ' „Schutzgeld " 1990v . H.
Dieser Nachtrag tritt sofort in Kraft .
Zugleich im Namen des Finanzministers !

Der Minister für Handel und Gewerbe .
Coblenz , 24 . August 1922 . c Nr . 6590 .

Der L>berpräsident der Rheinprovinz .
(Rheinstrombauverwaltung .)

Im Auftrage ! Kaufnicht .
Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffent¬

lichen Kenntnis gebracht . I . bl . 5691 .
Düsseldorf , 25 . August 1922 .

Der Regierungspräsident .
99S . Tarif

für die Fähre bei Uedesheim .
Es sind zu entrichten ! Fährgeld

I . Von Personen einschließlich der Traglast -4t
1 . In Nachen oder auf Schalden !

a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede
Person 5,99
für Arbeiter und Schüler auf dem Wege
von und zur Arbeit bezw . Schule und
für Kinder von 4— 19 Jahren 3,09

b ) für eine besondere unverzügliche Ueber¬
fahrt mittels Nachens , welche auf Ver¬
langen geschehen muß , von den überzu¬
setzenden Personen !
bei Tag für jede Person 19,99 -A , zu¬

sammen wenigstens 59,99
bei Nacht für jede Person 25,99 -4l , zu¬

sammen wenigstens 199,90
wenn die Abgabe , nach dem Satze zu
1a von den einzelnen erhoben , nicht
mehr beträgt .

II . Von Tieren !
für einen Esel 10,90

a ) für ein Pferd oder Maultier 15,99
b ) für ein Stück Rindvieh 15,99
c ) für ein Schaf , SSwein , einen Hund ,

eine Ziege oder ein anderes Stück klei¬
nes Vieh 5,99

d) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 19 Stück 5,99
Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhr¬

werken befördert werden , wird eine beson¬
dere Abgabe nicht erhoben .

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für die
dazu gehörenden Personen nach 11 und für
das Gespann nach II !
a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe

zusätzliche Bestimmung 3) oder ein als
' Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk ,

für Lokomobilen , Dampfmaschinen und
sonstige schwere Fuhrwerke je 29,99

b) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie für einen leeren oder zum Trans¬
port von Personen benutzten Personen -
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wagen , für Marktfuhrwerk , Schlitten ,
Leichenwagen und sonstiges leichtes
Fuhrwerk je 15,00

c ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , einen
Kinderwagen , einrädrigen Handkarren ,
Handschlitten , auch beladen , sowie für
die ungeladenen Fuhrwerke der folgen¬
den Abteilung je 5,00

d) für einen Handkarren oder Handwagen
anderer Art oder für einen Eselskarren
beladen 10,00

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach I I :
a ) für Personenwagen 40,00

für unbeladene Lastwagen 40,00
b) für beladene Lastwagen 50,00
d ) für Kraftfahrräder 15,00

für Kraftfahrräder mit 2 Sitzen 20,00
Anmerkung zu IV. Als Sitzplätze gel¬

ten nur die dauernd eingebauten festen Sitz¬
gelegenheiten , einschließlich des Sitzes für
den Wagenführer .

V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge -'
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen.
1 . Die obigen Sätze find bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten.

S. Die Zeiten der gewöhnlichen Uebersahrten untz
die Dauer der .Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben.

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann als
beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer dem
Zubehör und dem Futter für die Zugtiere bezw.
dem Betriebsstoff für die Maschine für höchstens 3
Tage , an anderen Gegenständen mehr als 100 kg
befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiers bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen .

2. Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

8. Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke unv Postpferde , die Briefträger und
Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er¬
satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Reisenden und deren Effekten und von
Postsendungen benutzt werden .

4. Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen

Notständen auf dem Hin - und Rückwege nebst
dem Zugehörigen Personal .
Coblenz, 18 . August 1022 . b Nr . 6329.

Der Ober -Präsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombau -Verwaltung .)

I . A . : gez. Eelinsky .
996 . 1 . Auf Grund des H 105e R .G .O . bestimme ich
unter Abänderung meiner Bekanntmachung vom 20 .
Mai 1913 I . ? . 3102 (Amtsblatt Stück 22, Nr . 760)
betreffend Ausnahmen vom Verbote der Sonntags¬
arbeit im Friseurgewerbe , daß im Bezirke der
Stadtgemeinde Homberg (Niederrhein ) eine Be¬
schäftigung von Arbeitern (Gesellen, Gehilfen und
Lehrlingen ) im Barbier -Friseur - und Perückenma -
chergewerbe an allen Sonn - und gesetzlichen Feier¬
tagen mit Ausnahme der zweiten Öfter - , . Pfingst -
und We 'chnachtstage und bei zwei oder mehr aufein¬
anderfolgenden Sonn - und gesetzlichen Feiertagen an
dem zweiten dieser Tage vormittags von 8—10 Uhr
verboten ist.

2 . Auf Grund des H 41b R .E .O . wird für den Be¬
zirk der Gemeinde Homberg , nachdem die Zustim¬
mung einer 54 -Mehrheit der beteiligten Eewerbebe -
treibenden festgestellt ist , angeordnet :

Den selbständigen Barbieren , Friseuren und
Perückenmachern ist die Ausübung des Gewerbebe¬
triebes an Sonn - und Festtagen nur insoweit ge¬
stattet , als Ausnahmen vom Verbote der Beschäfti¬
gung von Arbeitern im Barbier -, Friseur - und
Perückenmachergewerbe zugelassen sind .

"
Düsseldorf , 19 . August 1922 . I . V . 4112 .

Der Regierungspräsident .
997 . Beschluß.

Alls Grund der Ziffer 1 der Verordnung vom
11 . Dezember 1918 (G .S . S . 197 ) , betreffend ein
vereinfachtes Enteignungsverfahren zur Beschaffung
von Arbeitsgelegenheit wird nach Anhörung des Be¬
zirksbeirats die Zulassung der vorübergehenden oder
dauernden Beschränkung von Grundeigentum zwecks
Ausführung einer Entwässerungskanalleitung in¬
nerhalb der Stadtgemeinde Mülheim (Ruhr ) durch
den Ruhrverband in Essen (Ruhr ) hiermit ausge¬
sprochen .

Hierbei wird bemerkt , daß dem Ruhrverbande
durch Allerhöchste Verordnung vom 19 . März 1914
(ES . S . 92) bereits das Recht verliehen ist , das zur
Ausführung der zwecks Reinhaltung der Ruhr und
ihrer Nebenflüsse herzustellenden Anlagen erforder¬
liche Grundeigentum nötigenfalls im Wege der Ent¬
eignung zu erwerben oder dauernd zu beschränken.

Düsseldorf, 22 . August 1922. I . D . 5397.
Der Regierungspräsident .

In Vertretung : gez . von Haugwitz .
998 . Polizeiverordnung

über die Beschränkung des Einzelhandelsverkaufs .
Der außerordentliche Sturz des Wertes der deut¬

schen Mark führt erneut zu einem so starken Ausver¬
kauf des Kleinhandels , daß dadurch die öffentliche



Ruhe und Ordnung gefährdet erscheint , und daß au¬
ßerordentliche Maßnahmen seitens der Behörden ge¬
boten sind . Es wird daher auf Grund des § 10, Teil
II , Titel 17 , Allgemeinen Landrechts , der ZZ 6 , 12
und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom
11 . März 1859 und der 137 und 139 des Gesetzes
über die allgemeine Landesverwaltung vom 3V. Zuli
1883 für den Umfang der Rheinprovinz mit Zustim¬
mung des Provinzialrats tilgende Polizeioerordrzung
erlassen !

8 1-
Folgende Waren dürfen an Deutsche und an Aus¬

länder nur in den im Einzelhandel üblichen Mengen
verkauft werden :

1 . Beleuchtungsgegenstände ,
2 . Küchen - und Haushaltungsgegenstände ,
3 . Lederwaren ,
4 . Schreibwaren , Schulgegenstände , BUrogegen -

stünde und Büromaschinen , insbesondere Schreib¬
maschinen ,

5 . Möbel .
6 . Gegenstände zur Pflege des Körpers und der Ge¬

sundheit ,
7 . Fahrzeugbereifungen , die durch Verwendung von

Gummi hergestellt siird.
s 2.

Folgende Waren :
1 . Lebens - und Genußmittel , einschließlich der zur

Herstellung dienenden Rohstoffe und Zwischen¬
erzeugnisse ,

2 . Kolonialwaren und Gewürze ,
3 . Wäsche und Kleidungsstücke , sowie zu deren Her¬

stellung dienende Stoffe und Zutaten .
4 . Kurz - , Woll - und Baumwollwaren ,
5 . Schuhwerk ,
6 . Hüte ,

«
7 . Schirme ,
8 . Medizinische und chirurgische Gegenstände , soweit

sie unter Zurhilfenahme von Kautschuk hergestellt
sind , ferner Arzneimittel ,

dürfen nur in den im Einzelhandel üblichen Mengen
verkauft werden
H, . an Deutsche ,
L . an Ausländer , die sich ausweisen können :

a ) als Ausländer , die in der Rheinproginz ihren
dauernden Wohnsitz haben ,

b) als Angehörige der Streitkräfte der alliierten
und assozierten Mächte , oder als ihnen zugeteilte
Personen , welchen die kommandierenden Gene¬
räle der Armeen einen jederzeit widerruflichen
Paß erteilt haben , oder als sonstige Angehörige
einer der alliierten Mächte , welche von den ge¬
nannten Streitkräften angestellt sind oder sich in

, deren Diensten befinden !
c) als die Mitglieder der Interalliierten Rheinland -

Oberkommission oder als deren Familienmit¬
glieder oder als solche Staatsangehörige einer
der alliierten Mächte , die sich in deren Diensten

befinden , oder als die Familienangehörigen der
letzteren Personengruppen .

An alle übrigen Ausländer dürfen diese Waren nur
insoweit und nur in solchen Mengen verkauft werden ,
als zur Deckung eines augenblicklichen dringenden
persönlichen Bedarfs erforderlich ist .

§ 3-
Das Verbot der ZZ 1 und 2 erstreckt sich nicht auf

den Verkauf derjenigen Waren , die nach ZZ 15 und 21
des Umsatzsteuergesetzes vom 24 . Dezember 1919 der
Luxussteuer beim Hersteller oder im Einzelhandel
unterworfen sind .

8 4 .
Eine Abschrift oder ein Abdruck dieser Polizeiver¬

ordnung muß in allen öffentlichen Verkaufsstellen an
einer für die Käufer gut sichtbaren Stelle ausgehängt
werden .

§ 5-
Verstöße gegen vorstehende Bestimmungen werden ,

sofern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen vorgesehen sind , mit der nach Z 137 des Lan¬
desverwaltungsgesetzes (in Verbindung mit dem
Reichsgesetz vom 21 . 12 . 1921 zur Erweiterung des
Anwendungsgebiets der Geldstrafe ) höchst zulässigen
Geldstrafe bestraft , an deren Stelle im Nichtzahlungs¬
falle entsprechende Häft steht . Eine etwaige Bestra¬
fung wegen Uebertretung der Bekanntmachung des
Reichswirtschaftsministers vom 31 . 19 . 1921 , betref¬
fend Verbot der Ausfuhr von Gegenständen des täg¬
lichen Bedarfs (Deutscher Reichsanzeiger Nr . 257 )
kann unabhängig von den vorgedächten Strafen er¬
folgen .

§ 6 .
Diese Polizeiverordnung tritt am Tage nach der

Verkündigung in Kraft .
Coblenz , 23 . August 1922 .

Der Oberprästdent der Rheinprovinz .
In Vertretung : gez . Dr . Brandt .

Vorstehende Polizeiverordnung ist von der Inter¬
alliierten Rheinlandoberkommission für die Dauer
von einem Monat , bis einschließlich 25 . September ,
zugelassen .

Coblenz , 25 . August 1922 .
Der Oberpräsident der Rheinprooinz . '

999 . In den Vorschriften des Rheinischen Provin -

zialverbandes für die Ausführung der Fürsorgeerzieh¬
ung Minderjähriger vom 12 . Februar 1991 , bezw .
14 . /15 . Mai 1991 , bezw . 11 . März 1994 , bezw . 16 . März
1995 , bezw . 12 . März 1999 , bezw . 9. Dezember 1929

erhält § 7 Abs . 1 gemäß Beschluß des 63 . Rheinischen
Provinziallandtages vom 13 . Juli 1922 folgende
fassung :

„Die Ortsarmenverbände sind verpflichtet , zur Be¬

schaffung der ersten Ausstattung der Zöglinge einen

Bauschb
'
etrag von Mark 2999, — zu leisten und für



rechtzeitige Ilebersendung des Betrages an die Lan -
Äesbank der Rheinprovinz zu Düsseldorf zu sorgen .

"
Des weiteren hat der Provinziallandtag beschlos¬

sen , einen Z 7 a des Inhalts einzufügen :
„Der Provinzialausschuß ist bis auf weiteres er¬

mächtigt , Aenderungen der im Z 7 festgesetzten Bausch¬
beträge den Verhältnissen entsprechend zu beschließen .

"
Die vorstehende Aenderung ist von den zuständigen

Herren Ministern unterm 18 . August 1922 III I? 2051
genehmigt worden .

Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage ihrer
Verkündigung im Regierungsamtsblatt in Kraft .

Düsseldorf , 25 . August 1922 .
Der Landeshauptmann der Rheinprovinz .

1000 . Unter Aufhebung der Gebührenordnung für
die Hebammen vom 27 . April 1922 Regierungsamts¬
blatt Seite 177 setze ich auf Grund des Z 1 des Ge¬
setzes betreffend die Gebühren der Hebammen vom 10.
Mai 1908 (E . S . S . 105 ) für den Umfang des Regie¬
rungsbezirks Düsseldorf folgende Gebührenordnung
fest :

8 1.
Den Hebammen (Z 30 Abs . 3 der Reichsgewerbe -

ordnung stehen für ihre berufsmäßigen Leistungen
Gebühren nach Maßgabe der nachstehenden Bestim¬
mungen zu . ,

8 2.
Die niedrigsten Sätze gelängen zur Anwendung ,

wenn nachweisbar Unbemittelte oder Armenverbände
die Verpflichteten sind . Sie finden ferner Anwen¬
dung , wenn die Zahlung aus Staatsmitteln , aus
Mitteln einer milden Stiftung , eines Organes der
gesetzlichen Zwangskrankenverficherung (Eemeinde -
krankenversicherung , Orts - , Betriebs - , Bau - , Jn -
nungs - , Knappschafts - , eingeschriebenen Hilfskassen )
zu leisten ist , soweit nicht besondere Schwierigkeiten
der Leistung oder das Maß des Zeitaufwandes einen
höheren Satz rechtfertigen .

§ 3.
Im übrigen ist die Höhe der Gebühr innerhalb der

festgesetzten Grenzen nach den besonderen Umständen
des einzelnen Falles , insbesondere nach der Schwierig¬
keit und der Zeitdauer der Leistung und nach der
Vermögenslage des Zahlungspflichtigen zu bemessen .

§ 4.
Die in den folgenden Nummern bezeichneten

Leistungen unterliegen nachstehenden Gebührensätzen :
1 . Für den Beistand bei einer regelmäßigen Geburt

für die Dauer bis zu 12 Stunden 400 bis 1000 Mk .
Für jede folgende Stunde 20—30 Mark .

2 . Für den Beistand bei einer Zwillingsgeburt , einer
regelwidrigen Geburt , einer mit Blutungen und
deren Folgen oder mit Eklampsie , mit Lösung der
Nachgeburt oder mit mühsamer Wiederbelebung des
Kindes verbundenen Geburt , desgleichen für den
Beistand bei einer Entbindung , bei der ein Arzt
zugezogen wurde , erhöht sich die Gebühr auf 500
bis 1200 Mark .

3 . Für den Beistand bei einer Fehl - oder unzeitigen
Geburt oder für Abnahme einer Mole für die
Dauer bis zu 6 Stunden 300 — 500 Mark , für jede
folgende Stunde 20—60 Mark .

4 . Für jeden vorgsechriebenen Wochenbesuch einschließ¬
lich der dabei erfolgenden Verrichtungen und Unter¬
suchungen , wie Ausspülungen , Klystiersetzen , Ka -
theterisieren , Baden und Wickeln der Kinder für
jede angefangene Stunde bei Tage 20—30 Mark ,
bei Nacht 30—40 Mark .

5 . Für jeden sonstigen Besuch einschließlich der dabei
erfolgenden Untersuchungen und Verrichtungen für
jede angefangene Stunde bei Tage 20—30 Mark ,
bei Nacht 30—40 Mark .

6 . Für eine Tagewache außerhalb der Zeit der Geburt
sVesuch eingeschlossen ) , 100— 150 Mark , für eine
solche Nachtwache 150—250 Mark , für eine solche
Tag - und Nachtwache 150—300 Mark .

7 . Eür eine Raterteilung in der Wohnung der He¬
bamme bei Tage 10—25 Mark , bei Nacht das Dop¬
pelte .

8 . Für eine Untersuchung in der Wohnung der He¬
bamme einschließlich der Raterteilung bei Tage
20- 30 Mark , bei Nacht 30—50 Mark .

9 . Für ein schriftliches Zeugnis außer der Gebühr für
die Untersuchung -oder den Besuch 20 Mark .

Als Nacht im Sinne vorstehender Vorschriften
gilt in den Monaten April bis September die Zeit
von 10 Uhr abends bis 7 Uhr morgens , in den an¬
deren Monaten von 9 Uhr abends bis 8 Uhr
morgens .

8 5.
Bei Verrichtungen in Häusern , die mehr als 2 km .

von der Wohnung der Hebamme entfernt liegen , sind
der Hebamme , falls ihr nicht freies Fuhrwerk gestellt
wird , sowohl für den Hin - , als auch für den Rückweg
entweder die baren Auslagen für tatsächlich benutztes
Fuhrwerk oder 2 Mark als Wegegeld für jedes zurück¬
gelegte Kilometer Landweg , die Fahrkosten der dritten
Wagenklasse bei Benutzung der Eisenbahn oder der
Fahrpreis der Straßenbahn bei deren Benutzung zu
erstatten .

8 6-
Den Hebammen sind die baren Auslagen für die bei

ihrer Hilfeleistung verwendeten Desinfektionsmittel
und Verbandsstoffe , soweit diese nicht aus öffentlichen
Mitteln zur Verfügung gestellt wurden , zu ersetzen .

8 7-
Diese Gebührenordnung tritt mit dem 15 . August

1922 in Kraft ,
Düsseldorf , 3 . August 1922 . I .7 4981 .

Der Regierungspräsident .
1001 . Der dem Friedrich Beckord in Essen , geboren
am 29 . März 1898 in Essen , diesseits am 1 . Juli 1919
erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist abhanden

gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt .
Düsseldorf , 18 . August 1922 . I 8 I Nr . 2913 .

Der Regierungspräsident .
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1002 . Nachweisung des Durchschnitts der häufigsten Preise wichtiger Lebens -

1 3 I ^ ^ 5> 3 8 9 10 j 11 z 13 j 14 sä 13 17

4 . Preise wichtiger Lebens - und Verpflegungsmittel

Hülsenfrüchte Eflkavtoffew . Heu Stroh

Namen

der Notlerungsorte

und der

zugehörigen

Lieferungsoerbände .

Handel in grösseren
Mengen

Kleinhandel Handel in
gr . Mengen Kleinhandel

K

Erbjen

(
gelbe

)

zum

Kochen

«5

>->

WZ

Ä ls
Z

8

Linsenalte neue ali c neue altes >eues sticht - Krumm

dnu

P

-zs

l
M P .

100 K5-
M P . M

Es kosten
je 1 kg je 100 KZ

P . s M P .s MP .M P .M P . j M P
je 1 kg je 10l

IMP .jMP jM P .jMP
)0 kg

MP . MP

i Eleve
(Kreis Eleve)

l400 — 2109 — 2340 — 23 — 28 — 33 — 500 — i«»o 7 — 20 — - — —
!-

l
— 209 —

2 Crefeld
( Kreise Kempen, Cre-
feid -Sr . » . L .

2775 2700 29 so 28 S0 530 t037so 7 185

3 Düsseldorf
(Kreise Dnsfcldorf -St .
n . L .)

4 Duisburg
(Kreise Barmen , Len-
nep, Rcmscheid, So -
lingen -St . u L . , Elber -
feld , Mettmann , Duis -
bnrg , Mulheim -Ruhr ,
Oberhansen , Ans -
laken , Hamborn )

2930 3000 29 27 40 476 10W33 5 20 15 30 188

S Essen
( Kreise Essen St . u . L . )

24 82 23 97 — — 570 — 1233— 5 70 12 83 — '
l70 51

6 Geldern
^Kvois Geldern )

7 M .-Eladbach
( ist kein Hauptmarktort )

3000 — 3500 — 4200 — 41 — 33 — 48 — — 900 — — — 10 —

9
210 —

8 Moers
(Kreis Moers )

1950 — 1360 — 3630 — 27 7S 27 60 40 — 350 — 1U4Z— 7 50 19 40 — — — — — — 200

9 Neutz
( Kreise M . Gladbach ,
St . u . L . , Ärevenbroich,
Rheydt,Neusz St . u . L .) -

31 90 31 75 rm 11 75 220

10 Wesel
Kreis Rees )

3300 >— 3300
»

33 -

!
200

34S

»nd Verpflegungsmittel im Regierungsbezirk Düsseldorf im Man ^ Juli 1922 .
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8 . Ssnstige W Weltpreise, die im Laufe des obengenannten Monats ermittelt worden find.
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e Fleischpreise im Kleinhandel .

Schweine - Rind Ochsen- Kuh - Kalb . Hammel - Gchweine -

Ramen Schmalz fleisch

Name

der Notierungsorte

und der

zugehörigen

Lieferungsverbände . ausländisches
(
Prcßschmalz

)

inländischesBratfleisch
von

der

Keule

Kochfleisch

vom

Vordcrviertel
hcsielfhcoK

mov

Bauch

usw

.

hcsielftarB

von

der

Keule

Kochfleisch

vom

letreivredroVhcsielfhcoK

mov

hcuaB

usw

.
6

hcsielftarB

i

nov

der

Keule

hcsielfhcoK

mov

letreivrcdroV
hcsielfhcoK

mov

hcuaB

wsu

.

hcsielftarB

(
Keule

)

hcsielftarB

(
Keule

)

hcsielfhcoK

(
tsurB

,

Hals

.

Dünnung

) r:

Q

AS

'S

K

<s
N

Es kostet 1 kg in Pfennig

1 Eleve
(Kreis Eleve )

17000 20000 13000 13000 13000 13000 13000 1301101Z000 13000 1Z6V0 14SS » 14000 I4«00 14000 220S0 22000 22000

2 Erefeld
( Kreise Kempen , Cre -
feld - St . u . L .)

10000 23000 14800 12000 14SSS1S00V1300» 11600 22000 — —

3 Düsseldorf
(Kreise Düsseldorf - St .
u . L .)

4

'

Duisburg
( Kreise Barmen , Len -
nep , Nemscheid , So -
lingen - Sr . u . L . , Elber -
feld , Mettinann , Duis¬
burg , Mühlheim - Ruhr ,
Oberhausen , Dins -
laken , Hamborn )

1000» 22000 14000 14000 14000 14000 14000 14600 14000 14000 1400 « 14400 13000 I400S 1400» 2000« 20000 20000

5 Essen
(Kreise Esscn - St . u . L .)

IKSS021300 — 13400 13000 1200« 13200 12800 12400 152S0 13000 12400 10800 20000 1000« 10400

6 Geldern
(Kreis Geldern ) - !

7 M . Gladbach
( istkein Hauptmarktort )

I8S00 1460 » 14000 14000 14800 I48V0 14800 14000 14000 14000 14K0014400 13000 12800 22000 22000 22000

3 Moers
(Kreis Moers )

10000 20000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 0S00 6500 1000 » 10000 10000

9 Neuß
(Kreise M . - Gladbach ,
St . u . L . , Arevcnbroich ,
Rheydt,Neub - St . u . L .)

soroo 24000 14000 13200 1Z200 18000 10000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 20000 17200 22000

10 Wesel
(Kreis NeeS )

1700 « 18000 10000 9100 8000 NtVO I1I00 10800 10800 16100̂ 10100
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1 kj;
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Es kosten je 100 kg
M . P . M - P . M . P . >M . P . >M . P . jM . P . >M . P . !M . PsM . P . !M . P ->M . P ->M . P

60 ^ 61 SS 63 64 j KS 66 67 63 j 69 j 70 ^ 71

v . Eetreidepreise (Die unteren Preise für ausländische Waren )

Weizen

gut Mittel gering

Roggen

gut Mittel gering gut

Futtergerste

mittet gering

Hafer

gat mittet gering

220VS

26000

21000

26000

12000

22000

2SV00

23000

22000

25000

13000

26000

13200

24000

30000

28000

24000

22000

14000

32000

22000

23500

23600

20200

24000

12000

24600

5000

8400

6320

3500

7250

Düsseldorf, den 31 . Juli 1922 . I O 2617 . Der Regierungs -Präsident .
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1008 . Auf Antrag der Stadtgemeinde Rheydt hat der Regierungspräsident die Einleitung des Versah¬

rens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende, zur Anlage eines Spielplatzes in Rheydt er¬

forderlichen Grundflächen angeordnet .

L5 Größe der zu
enteignenden
Grundflächen

» j qm

13

17

31

24
16

so

49

51

89
14
93

Aus der
Kataster -Parzelle

Flur Nr

A

A

A

A
A
A

4231/1039

1013

41 SS 1044

4134/1045
4183/104k
4182/1047

Kulturart
des

Grundstücks

Ackerland

Bezeichnung der Eigentümer

Gemarkung Rheyd :
a) Ernst Friederichs , Kaufmann ,
b ) Max Friederichs , Kaufmann ,
c) Ehefrau Karl Götcrs , Helene gcbl

Frtedeiicys ,
d) Ehefrau Reichsbankdirektnr Otto

Leineweber , Adele geb Friedcrichs ,
Ernst Bresges , Rittgrgutsbesitzer ,

a >. Adele Schroers ,
b > Frau Wn >. Otto Schmiß , Helene

geb . Schroers ,
c) Ehefrau Wilhelm Hosler , Johanna

geb . Stümgcs .
d) Johann Wilhelm Stümges ,
August Trapmaun , Kaufmann ,
a ) Peter Schippers , Landwirt ,
ö ) Friedrich Schippers , Landwirt ,
c) Heinrich Schippers , Landwirt ,

Zur lfdc . Nr . 1 : Band IV.
.. L - . XVII ,

Wohnort

Rheydt
Uervingen

Vierscn

Düsseldorf

Haus Zappenbroich
( Gem . Odenkircheu )

Rheydt

Holz b .Hochneukirch

Artikel 138 -
. « 64

88 , Blatt 3S15A f des Grundbuchs von Rheydt .

. . 4i . 91 . . 3S30

. . 5 : 127 . .. 5041 1

Nachdem der Regierungspräsident mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Verfah¬

rens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Abschätzung
anberaumt auf Dienstag , den 3. September 1922, vormittags 10 ^ U h r , im Rathause zu Rheydt .

Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit aufge¬

fordert , ihre Rechte im Termine wahrzunehmen , unt er der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben ohne

ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren verfügt
werden wird .

Düsseldorf , 28 . August 1922 . Der Enteignungs -Kommissar .
I 0 1952 . Plitt , Regierungs -Obersekretär .

1004. In der Weidmannschen Buchhandlung in
Berlin ist die vom 7 . August 1922 ab geltende achte
Ausgabe der Deutschen Arzneitaxe 1922 erschienen.

Düsseldorf. 20 . August 1922 . I 9 5488 .
Der Regierungspräsident .

1005 . Der Provinzialausschuß der Rheinprovinz hat
in seiner Sitzung vom 14 . Februar 1922 in den Be¬
zirksausschuß für den Regierungsbezirk Düsseldorf
gewählt :
a) zum Mitglied für die I . Abteilung an Stelle des

verstorbenen Herrn Beigeordneten Dick und für
den Rest der Amtsdauer desselben das seitherige
Mitglied der II . Abteilung , Herrn Beigeordneten
Kliewer in M .Eladbach .

b) zum Mitglied für die II . Abteilung an Stelle des
Herrn Beigeordneten Kliewer und für den Rest
der Amtsdauer desselben das seitherige stellver¬

tretende Mitglied der II . Abteilung , Herrn Guts¬
besitzer Jordans zu Marienbaum ,

c) zum stellvertretenden Mitglied für die II . Abtei¬
lung an Stelle des Herrn Gutsbesitzers Jordans
und für den Rest der Amtsdauer desselben den
Herrn Cornelius Msamer zu Creseld .

Düsseldorf . 21 . August 1922 . 0 . L . I . 3719.
Der Regierungspräsident .

1006 . VI . Nachtrag
zum Tarif für die Werft - und Hafenanlagen der

Stadt Neuß vom 17 . 2 . 1921.
1 . An Stelle ' der im Tarifnachtrag V vom 17 . Juni
1922 vorgesehenen Zuschläge sind zu zahlen :

bei /I Werftgeld 400 °/°
bei IZ Krangeld

1) für Kies , Steine aller Art , Salz ,
Sand , Schlacken , Braunkohlen und Koh-
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len mit Nebenarten , sowie Erze 700 °/»
2) für die übrigen Güter 800 °/«

bei V Wiegegeld , L Hafenliegegeld und ?
Schutzgeld 500

bei I) Werftlagergeld bleibt der bisherige
Zuschlag von 200 Prozent bestehen . .

2 . Die im Tarifnachtrag III vom 31 . Dezember 1921
unter Ziffer 2 und 3 vorgesehenen Textänderun -

gen ! „In dem Tarifabschnitt Werftgeld wird bei
Absatz 1 c vor Oelsamen eingeschaltet „Oelfrüchte "

,
im Abschnitt (? Wiegegeld ist in der zweiten Zeile die
Zahl „I " und die letzte Zeile „II " von den Eisenbahn¬
wagen usw . „ganz zu streichen " treten wieder in
Kraft ,

Dieser Nachtrag tritt sofort in Kraft .
Zugleich im Namen des Finanzministers !

Der Minister für Handel und Gewerbe .
Unterschrift .

Coblenz , 12 . August 1922 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Nheinstrombauverwaltung .)
Im Auftrage : Kaufnicht . . c Nr . 6208 .

Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffent¬
lichen Kenntnis gebracht . I L 5166 .

Düsseldorf , 25 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

1007 . III . Nachtrag
zur Fleischbeschaugebiihrenordnung v . 27 . August 1921 .

Mit Genehmigung des Preußischen Ministers für
Landwirtschaft , Domänen und Forsten vom 20 . Juli
1922 Nr . I K III i 5193 werden die Fleischbeschau -
gebllhren (ordentliche Beschau und Trichinenschau )
mit Wirkung vom 1 . September dieses Jahres ab wie
folgt festgesetzt !

1. Ordentliche Beschan .
Die Tierbesitzer haben an Gebühren zu entrichten

für die Schlachtvieh - und Fleischbeschau zusammen !
>1 . bei Einhufern allgemein und für Ergänzungsbe -

schau bei allen Tiergattungen je Tier 120,—
L . bei den übrigen Tiergatungen folgende Sätze !

4 . bei Schweinen
(Trichinenschau
allein ) je Tier ,
(auch für Schwei¬
ne , die nur dem
Trichinenschau¬
zwange unter¬
liegen ) 2V,— 24,—
5 . bei sonstigen
Kleinvieh (Käl¬
ber , Schafe , Zie - . ^
gen , je Tier 20, — 24, —
6 . Ferkel , Zickel,
Lämmer , je Tier 14,— 17,-

32.-

32 -

21 .-

1 . bei Rindern
(ausschl . Käl¬
bern ) je Tier
2 . bei Schweinen
(einschl . Trichi¬

nenschau )
je Tier
3 . bei Schweinen
(ausschl . Trichi¬

nenschau )
je Tier

in Beschau¬
bezirken , in
welchen der

Beschauer aus¬
schließlich a -

seinem 'Wohn¬
orten , dessen -
Nachbarschaft

tätig ist
(Tarifgruppe I )

2

63,—

49, -

35, —

in Beschau¬
bezirken . in
welchen der

Beschauer vor¬
wiegend an >.

seinem Wohn¬
orte u dessen
Nachbarschaft

tätig ist .
<Ta isgr . II )Z

71 -

58 .-

39 .—

in Beschau¬
bezirken . in
welchen der

Beschauer vor¬
wiegend außer¬

halb seines
Wohnortes

u dessen Nach¬
barschafttätigist

lTarifgr . lll )
4

78 .-

63, —

48 .-

2 . Die übrigen im II . Nachtrag zur Fleischbeschau¬
gebührenordnung vom 27 . August 1921 aufgeführten
Bestimmungen bleiben bestehen .

Düsseldorf , 29 . August 1922 . Zu I L 5082 .
Der Regierungspräsident .

Butterb eck .
10YS . Berichtigung .

Der im Amtsblatt vom 26 . August dieses Jahres ,
Stück 34 , Seite 332 , Nr . 955 , veröffentlichte Tarif
für die in den staatlichen und städtischen Häfen des
Eemeindebezirks Duisburg zu entrichtenden Verkehrs¬
abgaben , tritt nicht wie im vorletzten Absatz S . 334
a . a . O . angegeben , am 1. August 1922 dieses Jahres ,
sondern erst am 1 . September dieses Jahres in Kraft .

Düsseldorf , 28 . August 1922 . I N 2635 .
Der Regierungspräsident .

1009 . Unter Bezugnahme auf meine Bekanntma¬
chung vom 17 . 3 . 1922 I O a 2686 (Amtsbl . Stück 12
Nr . 312 ) bringe ich hiermit zur öffentlichen Kennt¬
nis , daß auch der Sammler Mathias Ley in Düssel¬
dorf mit der Einsammlung der Kollekte zum Besten
des Rheinischen Vereins für katholische Arbeiter¬
kolonien betraut worden ist . I Oa 10266 .

Düsseldorf , 25 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

1010 . Unter Bezugnahme auf meine Bekanntma¬
chung vom 2 . Juli ds . Js . I . I? . V . 3010 (Amtsbl .
Stück 30 , Nr . 853 ) mache ich darauf aufmerksam , daß
sich der Amtsbereich des Portugiesischen Konsulats
in Köln , auf die Preußische Rheinprovinz mit Aus¬
nahme des Regierungsbezirks Düsseldorf , welch letz¬
terer nunmehr den Amtsbereich des Portugiesischen
Konsulats in Düsseldorf bildet , erstreckt .

Düsseldorf , 17 . August 1922 . I . V . 4184 .
Der Regierungspräsident .

1011 . Der dem Otto Schossaü in Elberseld , geboren
am 21 . Juni 1888 in Budupönen , Kreis Ragnit ,
diesseits am 24 . April 1920 erteilte Führerschein für
Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt . . 18 1 Nr . 2524 .

Düsseldorf , 16 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

1012 . Dem Konsul der Vereinigten Staaten von
Amerika in Köln , William E . Lane ist namens des
Reichs das Exequatur erteilt worden . Sein Amts -
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bereich erstreckt sich auf die preußische Rheinprovinz
nördlich der Mosel , die preußische Provinz Westfalen
und den preußischen Kreis der Grafschaft Schaum¬

burg . I . V . 4047 .
Düsseldorf . 15 . August 1322 .

Der Regierungspräsident .
1013 . Die am 17 . 6 . 1922 für den mit dem Erken¬

nungszeichen I 2 27936 versehenen Personen -Kraft¬

wagen der Firma Gesellschaft für Industriebedarf in

Küppersteg bei Wiesdorf erteilte Zulassungsbeschei¬
nigung ist abhanden gekommen und wird hiermit für

ungültig erklärt . Die Erkennungsnummer I ^ 27936

ist einstweilen gesperrt . I 3 II v 160 .

Düsseldorf . 23 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

1014 . Der dem Wilhelm Horst in Erefeld , geboren
am 26 . September 1888 in Erefeld , diesseits am 7.

Januar 1922 erteilte Führerschein für . Kraftfahr¬

zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für

ungültig erklärt . 18 1 Nr . 1880 .

Düsseldorf . 16 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

1015 . Der dem Maximilian vom Stein in Wer -

melskirchen , geboren am 17 . Juli 1896 in Wermels -

kirchen , diesseits am 24 . Februar 1915 erteilte Führer¬
schein für Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und

wird hiermit für ungültig erklärt . 18 1 Nr . 2477 .

Düsseldorf . 16 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

1016 . Der dem Ernst Röhrig in Solingen , geboren
am 2 . November 1878 in Solingen , diesseits am 13 .

Juni 1922 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge
ist abhanden gekommen und wird hiermit für un¬

gültig erklärt . , 18 1 Nr . 2870 .
Dusseldorf . 15 . August 1922 .

Der Regierungs -PrSsident .
1017 . Der döm Wilhelm Keil in Mlllheim -Ruhr ,
geboren am 6 . August 1897 in Mülheim -Ruhr ,
diesseits am 2 . September 1920 erteilte Führerschein
für Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird

hiermit für ungültig erklärt . 18 1 Nr . 2570 .

Düsseldorf . 17 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

1018 . Der dem Ludwig von de Sandt in Venrath ,
geboren am 19 . Juni 1873 in Erefeld , diesseits am
2 . Juni 1920 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge
ist abhanden gekommen und wird hiermit für ungül¬
tig erklärt .

' I 8 I Nr . 2439 .
Düsseldorf . 17 . August 1922 .

Der Regierungspräsident .

1019 . Der dem Herbert Langenbach in Mülheim -

Ruhr , geboren am 30 . Januar 1898 in Mülheim -

Ruhr , diesseits am 22 . März 1921 erteilte Führer¬

schein für Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und

wird hiermit für ungültig erklärt . 18 1 Nr . 2304 .
Düsseldorf , 17 . August 1922 .

Der Regierungspräsident .
1020 . Der dem August Kirchner in Düsseldorf , ge¬
boren am 25 . August 1897 in Uerdingen , diesseits am
4 . Januar 1919 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . 18 1 Nr . 2749 .

Düsseldorf . 17 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

1021 . Der dem Hermann Brockmann in Mülheim -

Ruhr , geboren am 14 . Oktober 1898 in Osnabrück ,
diesseits am 12 . Mai 1922 erteilte Duplikat -Führer¬
schein für Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen
und wird hiermit für ungültig erklärt . 18 1 Nr . 2303 .

Düsseldorf . 17 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

1022 . Der dem Heinrich Bongartz in Düsseldorf , ge¬
boren am 22 . Februar 1894 in Düsseldorf , diesseits
am 16 . August 1920 erteilte Führerschein für Kraft¬
fahrzeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit
für ungültig erklärt . 18 1 Nr . 2828 .

Düsseldorf . 17 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

'

1023 . Der dem Anton Zahn in München , geboren
!am 22 . Mai 1884 in Silheim in Bayern , diesseits
mm 9. August 1913 erteilte Führerschein für Kraft¬
fahrzeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit
für ungültig erklärt . 13 1 Nr . 2424 .

Düsseldorf . 18 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

1024 . Der dem Friedrich Büxmeier in Barmen , ge¬
boren am 9 . Dezember 1888 in Barmen , diesseits am
26 . Oktober 1910 erteilte Führerschein für Kraft¬
fahrzeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit
für ungültig erklärt . 13 1 Nr . 2851 .

Düsseldorf , 18 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

Bekanntmachungen anderer Behörden .

1025 . Durch Erlaß des Herrn Ministers für Handel
und Gewerbe ist unter Vorbehalt jederzeitigen Wider¬

rufs dem Diplomingenieur Löwenhardt beim Dampf -

kesselüberwachungsverein der Zechen im Oberberg¬
amtsbezirk Dortmund zu Essen an der Ruhr das Recht

zur Vornahme der regelmäßigen technischen Unter¬

suchungen und Wasserdruckproben aller der Verein¬

überwachung unmittelbar oder im staatlichen Auf¬

trage unterstellten Dampfkessel — Berechtigung er¬

sten Grades — verliehen worden . 86 Nr . 40/126 .
Dortmund , 18 . August 1922 .

Preußisches Oberbergamt .

Die Einrllckungsgebühren betragen für die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum 3,— -ll , bei Tabellensatz für

die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 4,59 -lt . — Velegblätter und einzelne Stücke kosten 1,— -lt für jeden

angefangenen Bogen , mindestens aber 2 -lt für jedes Stück des Amtsblatts .

Cchriftleitung : Amtsblattstell « der Regierung . — Druck : Vuchdruckerei Otto Fritz , Düsseldorf , Oststr . 13 .
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Regierung zu Düsseldorf .
Stück 3L . NWeidVrs . ZsMMg sseu Z. SezstemÄer 1922

Beilagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr . 73 und 36 der Sonderbeilage zum Oefsentlich . Anzeiger .

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 13 . September 15122.
mittags 12 Uhr , der Aintsblattstelle zuzusenden .

Inhalt : Erwerbslosenfürsorge 355 , Tarife ! f ür den Nhein -Weser -Kanal usw . 335 , die Schiffahrts¬
abgaben auf den westdeutschen Kanälen 336 , die F ähre bei Volmerswerth 336 , bei Essenberg 357 , die

Wasserstraße zwischen Eleve und dem Rhein 357 , Belobigung 356 , Erhöhung des Fährgeldes ! für die
Ruhrfähre am Horn 357 , die ruhrfiskalischen Fähren zu Hinsel -Rellinghausen 357 , Bezirksausschußmit¬
glied 357 , Kollekte 358 , Vorarbeiten für den Bau einer Starkstromleitung 358 , Polizeiverordnung zur
Sicherung der Baumbestände im Stadtkreise Remscheid 338 , Gebührenordnung für Aerzte pp . 358 , Füh¬
rerscheine für Kraftfahrzeuge 338 , Straßenbahnen der Stadt Hamborn , der Stadt Essen 359 , Wander¬
gewerbescheine 359 , Strafvollzugsamt in Düsseldorf 359 , Jagdschonzeit 366 , Berggewerbegerichtsbeamte
366 , Auslosung von Rentenbriefen 366 , Ausreichung von .Zinsscheinbogen '366 .

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
1626 . Betr . Anwendung der erhöhten Unter¬
stützungssätze auf die produktive Erwerbslosenfürsorge .

1 . Entsprechend den mit Wirkung vom 14 . August
1922 neu festgesetzten Höchstsätzen der Erwerbslosen¬
unterstützung kommen bei der Berechnung von För¬
derungen der produktiven Erwerbslosenfürsorge vom
14 . August 1922 ab folgende neue Durchschnittssätze
in Betracht !
Für Ortsklasse B <3 V/B

M 56,56 45,75 41,— 35,25
Mein Runderlaß vom 27 . Juli 1921 — III U

11159/21 — Ziffer 4 und 5 g wird dahin ergänzt , daß
sich die dortige Zuständigkeit bis zur Höhe des 1X>fach.
dieser Sätze erstreckt . Die Einschränkungen gemäß
Zimmer 4 und 5 a—f bleiben hiervon unberührt .

2 . Bei Wohnungsbauten treten an Stelle der mit
meinem Runderlaß vom 14 . März dieses Jahres —
III kl I 676 — mitgeteilten Sätze für den cbm um¬
bauten Raumes die folgenden !
a ) bei Zugrundelegung der zweifachen Ersparnis an

Erwerbslosenunterstlltzung
Ortsklasse ^ B L '

V/B
M 234, — 216,— 192,— 174,—

b ) bei Zugrundelegung der zweieinhalfachen Erspar¬
nis an Erwerbslosenunterstützung

Ortsklasse ^ B <3 V/B
M 288 — 258 — 234, — 216,—

3 . Eine Erhöhung des Zuschusses für bereits vor
dem 14 . August 1922 anerkannte Maßnahmen
kann nur in besonders begründeten Ausnahmefällen
z . B . wenn die Einstellung langfristig Erwerbsloser

— vergleiche Runderlaß vom 27 . Juni 1922 — III
kl I 2357 — im großen Umfang in Frage kommt , zu¬
gelassen werden, ' sie kann selbstverständlich nur für
die nach dem 14. August 1922 geleisteten Arbeiter¬
tagewerke eintreten . Im übrigen sind bei der Er¬
höhung der Förderungsbeträge die '

allgemeinen Vor¬
schriften der Ausführungsbestimmungen des Herrn
Reichsarbeitsministers zum K 15 der Reichsverord -
nnng über Erwerbslosenfürsorge in der Fassung
vom 7 . Juni 1921 , insbesondere hinsichtlich der Zu¬
ständigkeit und der Förderungsgrenze zu beachten .

Berlin W . 66 . 26 . August 1922 . III B, I 2913 .
Der Minister für Volkswohlfahrt .

Im Auftrage ! Bracht .
An die Herren Regierungspräsidenten und den

Herrn Oberpräsidenten in Berlin W . 16.
1627 . I . Nachtrag
zum Schlepplohntarif für den Nhein -Weser -Kanal
und den Lippe -Kanal von Datteln bis Hamm vom

12 . Juli 1922 .
1 . Zu den geltenden Schlepplohnsätzen ist ein Zu¬

schlag von 56 von Hundert zu zahlen .
2 . Der dritte Satz der zusätzlichen Bestimmung 2

zum Tarifabschnitt I ^ erhält folgende neue Fassung !
Bei einem Rheinwasserstand am Ruhrorter Pegel

von Null bis 6,49 einschließlich ist hierzu ein
Zuschlag von 36 von Hundert , bei niedrigerem
Wasser sowie bei einem Wasserstand von mehr als
-st 3,— Meter ein Zuschlag von 56 v . H . zu ent¬
richten . Bei Wasserständen über -st 4,— Meter ist
ein Zuschlag von 160 v . H . zu zahlen , sofern ein
Schleppen schiffahrttechnisch noch möglich ist .



3 . Ziffer 3 der Befreiungen erhält folgende neue
Fassung !

Schiffe und Ladungen , welche Aufsichtszwecken ,
der Unterhaltung der . Kanal - und Strvmanlagcn
des Reichs oder dem Reichsschleppbetriebe dienen .
4 . Der Erhöhung der Schlepplöhne liegt ein Preis

von 2299 Mark für Fett -Nuß -Kohle ab Zeche zu
Grunde .

Dieser Nachtrag tritt ab 1 . September 1922 in
Kraft .

Berlin . 28 . August 192-2 . VV. lV . V . 18/579 .
Der Rcichsverkehrsminister .
In Vertretung ! Kirschstein .

1928 . I. Nachtrag
zum Tarif für die Schiffahrtabgaben auf den west¬

deutschen Kanälen vom 12 . Juli 1922 .
1. Zu den geltenden Abgabensätzen ist ein Zuschlag

von 199 v . H . zu zahlen !
2 . Ziffer 4 der Befreiungen erhält folgende neue

Fassung !
3 . Schiffe und Ladungen , welche Aufsichtszwecken
der Unterhaltung der Kanal - und Stromanlagen
des Reichs oder dem Reichsschleppbetriebe dienen .
Dieser Nachtrag tritt am 1 . September 1922 in

Kraft .
Berlin . 28 . August 1922 . W . IV . V . 18/579 .

Der Reichsverkehrsminister .
In Vertretung ! Kirschstein .

Bekanntmachungen der Provinzialbchörde .
1929 . Der 83jährige Gutsbesitzer Johann Küppers
in Lintfort , Kreis Moers . hat am 14 . Juli 1922 zwei
Kinder im Alter von 6—8 Jahren vom Tode des Er¬
trinkens in einem Moorsumpfe am Dachsberge
gerettet und dabei Mut und Entschlossenheit
gezeigt . Ich erteile ihm hierdurch für sein mutiges
und opferwilliges Verhalten eine öffentliche Belobi¬
gung . I .1 5535 .

Düsseldorf , 29 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

1939 . Tarif
für die Fähre bei Volmerswerth .

Es sind zu entrichten ! Fährgeld
I . Von Personen einschließlich der Traglast -K

a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede
Person mit Nachen . Motorboot . Dampf¬
boot oder Ponte 4,99

bs für Arbeiter und Schüler auf dem Wege
von und zur Arbeit bezw . Schule und
für Kinder von 4— 19 Jahren 2,99

c ) für eine besondere unverzügliche Tages -
Ueberfahrt mittels Nachens , welche auf
Verlangen außer der fahrplanmäßigen
Zeit geschehen muß , für jede Person 6,99
zusammen wenigstens 29,99
Für Nachtfahrten für jede Person 25,99
zusammen wenigstens 75,99
wenn die Abgabe , nach dem Satze zu

1a von den einzelnen erhoben , nicht
mehr beträgt .

II . Von Tieren !
c ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein anderes
Stück kleines Vieh 19,99

d ) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 19 Stück 19,99
Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhr¬

werken befördert werden , wird eine beson¬
dere Abgabe nicht erhoben .

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für die
dazu gehörenden Personen nach 11 und für
das Gespann nach ll !
c ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , einen

Kinderwagen , einrädrigen Handkarren ,
Handschlitien , auch , beladen , sowie für
die unbeladenen Fuhrwerke der folgen¬
den Abteilung je , 5,99

d ) für einen Handkarren oder Händwagen
anderer Art oder für einen Eselskarren
beladen 15,99

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach ll !
d ) für Kraftfahrräder mit oder ohne An¬

hänger , für den ersten Sitz 15,99
für jeden folgenden Sitz 5,99
Anmerkung zu IV . Als Sitzplätze gel¬

ten nur die dauernd eingebauten festen Sitz¬
gelegenheiten , einschließlich des Sitzes für
den Wagenführer .

V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Zusätzliche Bestimm « «zcn .
1. Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

2. Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben .
Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann als .
beladen anzusehen wenn sich auf ihm außer dem
Zubehör und dem Futter für die Zugtiere bezw .
dem Betriebsstoff für die Maschine für höchstens 3
Tage, ' an anderen Gegenständen mehr als 199 kg
befinden . V '

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit !

l . Ocffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen .

Z . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen.
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3. Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postvferde , die Briefträger und
Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er¬
satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Reisenden und deren Effekten und von
Postsendungen benutzt werden .

4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz , 26 . August 1922 . b Nr . 6622 .

Der Ober -Präsident der Rheinprovinz .
sRheinstrombauverwaltung . )

I . A . : gez . Eelinsky .
1061 . Tarif

für die Fähre bei Essenberg .
Es sind zu entrichten : Fährgeld

I . Von Personen einschließlich der Traglast '
. -4t

1 . In Nachen oder auf Schulden oder auf
Kraftbooten :

a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede
Person (Kinder die Hälfte ) 8,66 !
aber mindestens zusammen 56,6 (1

UI . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für die
dazu gehörenden Personen nach 11 und
für das Gespann nach II :

für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , einen
Kinderwagen , einrädrigen Handkarren ,
Handschlitten , auch beladen , sowie für
die unbeladenen Fuhrwerke der folgen¬
den Abteilung je 5,6(1

V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben , wel¬
che die Personen , Tiere oder das Fuhrwerk
treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

5 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und die
Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben .

8 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann
als beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer
dem Zubehör und dem Futter für die Zugtiere
bezw . dem Betriebsstoff für die Maschine für
höchstens 3 Tage , an anderen Gegenständen mehr
als 166 Kg . befinden .

^ Befreiungen .
Von der Entrichtung des Käbrgeldes sind befreit :

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des

Staates oder des Reichs geschehen .
3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die

von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger und
Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er¬
satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Reisenden und deren Effekten und
von Postsendungen benutzt werden .

I . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz . 21 . August 1922 . b Nr . 6465 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz
(Rheinstrombauverwaltung . )

I . A . : gez . Gelinsky .
1632 . Nachtrag I
zum Tarif für die Schiffahrt - und Flößereiabgaben
auf der Wasserstraße zwischen Eleve und dem Rhein ,und zwar auf der Strecke von km 1,7 Z- 77 bei Nelle -
wardjen bis zur Einmündung des Altrheins in den
Rhein , sowie auf dem Altrhein zwischen dieser Was¬
serstraße und dem Fährdamm bei Eriethausen .

Zu den im Tarif vom 16 . Mai 1922 vorgesehenen
Sätzen ist vom 1 . September 1922 ab ein Zuschlag
von 56 von Hundert zu zahlen . c Nr . 6661 .

Im Namen des Neichsverkehrsministers :
Coblenz . 26 . August 1922 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
sRheinstrombauverwaltung . )
In Vertretung : Unterschrift .

1633 . Das Fährgeld für die Ruhrfähre am Horn
bei Bergerhausen . km 43 der Ruhreinteilung , wird
hiermit auf die Dauer von drei Jahren ,

für 1 Person bei Tage auf 2,— -4t
sür 1 Person bei eingetretener Dunkelheit
auf 3,— --lt

erhöht .
Kinder unter 5 Jahren in Begleitung von Erwach¬

sener sind vom Fährgelde befreit .
Die Tariferhöhung tritt mit dem Tage der Veröf¬

fentlichung durch das Regierungsamtsblatt in Kraft .
Düsseldorf , 36 . August 1922 . I U 2623 II.

Der Regierungspräsident ,
gez . Putsch .

1634 . Das Preußische . Staatsministerium hat durch
Erlaß vom 17 . August 1922 den Regierungsrat Thee¬
garten in Düsseldorf zum zweiten Mitgliede der 1 .
Abteilung des Bezirksausschusses in Düsseldorf er¬
nannt . 0 . v . I . 4669 .

Düsseldorf . 25 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

1635 . Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung
vom 31 . Oktober 1968 I U (Regierungsamtsblatt
Stück 45 vom 7 . November 1963 S . 516 ) wird hier¬
mit folgendes bestimmt :

1 . Das Fährgeld für die ruhrfiskalischen Fähren zu
Hinsel -Rellinghausen (St . Annenfähre ) bei km
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35,5 der Ruhreinteilung wird auf die Dauer von
drei Jahren
für 1 Person bei Tage auf 2,— ,K
für 1 Person bei eingetretener Dunkel¬
heit auf 3,— -/kl
erhöht .

2 . Kinder unter 5 Jahren in Begleitung von Er¬
wachsenen sind vom Fährgelde befreit .

3 . Die Tariferhöhung tritt vom Tage der Veröffent¬
lichung durch das Regierungs -Amtsblatt in
Kraft .

'
1 » 2323 .

Düsseldorf , 33 . August 1322 .
Der Regierungspräsident ,

gez . Putsch .
1336 . Der Evangelische Oberkirchenrat hat das Kon¬

sistorium der Rheinprovinz beauftragt , auch in diesem
Jahre und zwar im Oktober , November oder Dezem¬
ber eine Kirchenkollekte für die deutsche evangelische
Diaspora des Auslandes , insbesondere zur Förde¬
rung der Diasporaarbeit des Deutschen Evangelischen
Kirchenausschusses , abzuhalten . Die Erträge der
Kollekte sollen in der üblichen Weise durch die Super¬
intendenten an die Kreiskassen und von diesen an
die Regierungshauptkasse , hier unter der Bezeich¬
nung ! „Kollekte für die deutsche evangelische Diaspora !
des Auslandes " abgeliefert werden . II v 13872

Düsseldorf , 7 . August 1322 .
Regierung , Abteilung für Kirchen - u . Schulwesen .
1337 . Ausführung von Vorarbeiten .

Gemäß K 5 des Gesetzes über die Enteignung von
Grundeigentum vom 11 . Juni 1874 (E . S . S . 221 )
wird hierdurch angeordnet , daß jeder Besitzer auf sei¬
nem Grund und Boden Handlungen geschehen zu las¬
sen hat . die zur Vorbereitung des Planes für den Bau
einer 133 333 Volt Starkstromleitung des Rheinisch -
Westfälischen Elekirizitätswerrs A . - G . in Essen in den
Kreisen Grevenbroich , M .Gladbach -Land , M . Glad -
bach -Stadt und Kempen erforderlich sind . Zum Be¬
treten von Gebäuden und eingefriedigten Hof - oder
Gartenräumen bedarf die Unternehmerin , insoweit
dazu der Grundbesitzer seine Einwilligung nicht aus¬
drücklich erteilt , in jedem einzelnen Falle einer be¬
sonderen Erlaubnis der Ortspolizeibehörde . Eine
Zerstörung von Baulichkeiten jeder Art , sowie ein
Fällen von Bäumen ist nur mit besonderer Gestal¬
tung des Regierungspräsidenten zulässig .
I v 13731 .

Düsseldorf . 31 . August 1322 .
Der Regierungs -Präsident .

1338 . Polizeiverordnung
zur vorläufigen Sicherung der Baumbestände im

Stadtkreise Rcmscheid .
Auf Grund der Ktz 137 (Abs . 2 ) , 139 des Gesetzes

über die allgemeine Landesverwaltung vom 33 . Juli
1883 ( G . S . S . 195 ) . der ZZ 6 , 12 und 15 des Ge¬
setzes über die Polizeiverwaltung vom 13 . März 1853
(G . S . S . 235 ) , des K 13 . Teil II . Art . 17 des Allge¬
meinen Landrechts und des § 13 des Gesetzes zur

Erhaltung des Baumbestandes , und Erhaltung und
freigäbe von Uferwegcn im Interesse der Volksge -
sündqeit vom 29 . Juli 1922 (G . S . S . 213 ) wird für
den Umfang des Stadtkreises Remscheid folgende Po¬
lizeiverordnung erlagen , und . ar . da ein Fall vor¬
liegt , der keinen Aufschub zulaßt , vor Einholung der
Zustimmung des Bezirsausschusses .

8 i .
Zum Schutze der im Interesse der Volksgdsundheit

zu erhaltenden Baumbestände ist jede AbHolzung von
Baumbestünden auch von Baumreihen und Baum¬
gruppen innerhalb des im 8 1 des „Gesetzes zur Er¬
haltung des Baumbestandes und Erhaltung und Frei¬
gabe von Uferwegen im Interesse der Volksgesundheit
vom 29 . Juli 1922 ( G . S . S . 213 ) " bezeichneten Ge¬
bietes der Umgebung der Stadt Remscheid ohne be¬
sondere Genehmigung der Polizeibehörde in Rem¬
scheid Untersaat .

K 2.
Jede Uebertretung dieser Polizeiverordnung wird ,

soweit nicht allgemeine strafgesetzliche Bestimmungen
eine schärfere Strafe zulassen , mit Haft bis zu einem
Monat und Geldstrafe bis zu 1533 Mark bestraft .

Die zwangsweise Durchführung dieser Polizeiver¬
ordnung geschieht nach Maßgabe der KH 132 ff des
Gesetzes vom 33 . Juli 1883 (E . S . S . 195 ) über die
allgemeine Landesverwaltung unabhängig von der
Bestrafung .

§ 3.
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer

Verkündigung in Kraft . l L 5825 .
Düsseldorf , 2 . September 1922 .

Der Regierungspräsident .
I . V . ! Lutterbeck .

1339 . Ich mach e a uf die in Stück 15 der Volks¬
wohlfahrt veröffentlichte Bekanntmachung vom 23 .
Juli dieses Jahres betreffend Teuerungszuschläge zu
den Sätzen der Gebührenordung für approbierte
Aerzte und Zahnärzte vom 15 . März 1922 (Volks¬
wohlfahrt S . 185 ) und betreffend Abänderung eini¬
ger Bestimmungen dieser Gebührenordnung aufmerk¬
sam . I .1 4967 .

Düsseldorf , 13. August 1922 .
s Der Regierungspräsident .

1343 . Der dem Karl Horand in Hamborn , geboren
am 22 . August 1898 in Hamborn , diesseits am 18.
Juni 1919 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge
ist abhanden gekommen und wird hiermit für un¬
gültig erklärt . I 8 I Nr . 2838 .

Düsseldorf , 18 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

1341 . Der dem Jakob Sodmann in Essen , geboren
am 13 . Juni 1885 in Abterode , Kreis Eschwege , dies¬
seits am 25 . April 1911 erteilte Führerschein für
Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt . I 8 I Nr . 2911 .

Düsseldorf . 18 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .



Bekanntmachungen anderer Behörden .
1042 . Nachtrag zur Genehmigungsurkunde vom
3V . November 191V Eesch .-Nr . I . K . 4339.

Im Einvernehmen mit der Eisenbahndirek¬t ion (Kleinbahnaufsicht ) Essen genehmige ich den mit
dem dortigen Antrage vom 27 . Februar 1922 einge¬
reichten Entwurf für die eingleisige Verlängerungder elektrischen Straßenbahn von der Ziegelhorster -
stratze , Ecke Pollerbrucksstraße , bis Marktplatz Holten .

Auf die Anlage , die gemäß Z 1 des Gesetzes vom
28 . Juli 1812 betr . Kleinbahnen und Privatänschluß -
bahnen als Straßenbahn bis zum 31 . Dezember 1986
genehmigt wird , bis zu welchem Zeitpunkte auch die
Genehmigungsdauer der schon vorhandenen Linien
der Hamborner Straßenbahn unter Abänderung der
in Nr . 1 Absatz 1 der Genehmigungsurkunde vom
3V . November 191V I k 4539 und der Nr . 2 des II.
Nachtrages hierzu vom 15 . September 1912 1 K 3859
festgesetzten Fristen ausgedehnt wird , finden nachfol¬
gende Bestimmungen Anwendung :
a ) Für die Erweiterungsanlagen sind die Bestim¬

mungen den von dem Regierungspräsidenten zu
Düsseldorf erlassenen Genehmigungsurkunde vom
30 . November 1910 Nr . I K 4539 nebst Nach¬
trägen maßgebend ^

b) die Ausführung und Inbetriebnahme muß bis
spätestens innerhalb von 12 Monaten vom Tageder Genehmigung ab erfolgen , andernfalls er¬
lischt die Genehmigung ohne weiteres . Eine
Verlängerung der Baugenehmigung kann , sofern
sie rechtzeitig vor Ablauf der gestellten
Frist eMlgt , am begründeten Antrag ausge -
sprochenmverden.

Der Planfestftellungsbeschluß erfolgt besonders .Mit deni Bau kann begonnen werden , sobald der
Planfeststellungsbeschluß Rechtskraft erhalten hat .Die Urkunde üst vorläufig mit 2VV Mark versteu¬ert . Nach Fertigstellung der Anlage ersuche ich die
Urkunde unter Angabe der Gewerbesteuerklasse mir
zur endgültigen Versteuerung zurückzusenden.

Im Falle der Nichtvorlage gelten die Strafbestim¬
mungen des K 18 des Stempelsteuergesetzes .

Nach Fertigstellung der Anlage ist die Abnahmebei der Eisenbahndirektion (Kleinbahnaufsicht ) Essenund mir zu beantragen .
Essen. 24 . August 1922 . St . 7 . 1/20.Der Berbandspräsident des Siedlungsverbandes

Ruhrkohlenbezirk .
An die Straßenbahn der Stadt Hamborn .1043 . Im Einvernehmen mit . der Eisenbahndirek¬tion (Kleinbahnaufsicht ) Essen erteile ich vorbehalt¬

lich der Rechte Dritter die Genehmigung zum Bau
und Betrieb einer zweigleisigen Straßenbahn von
Essen , H .-B . durch die Hansastraße nach der Steeler -
straße nach Maßgabe des mit dem dortigen Antrage
vom 9 . März 1922 eingereichten Entwurfes .

Auf die Anlage , die gemäß Z 1 des Gesetzes vom
28. Juli 1892 betr . Kleinbahnen und Privatan¬
schlußbahnen als Straßenbahn bis zum 14 . November

1960 genehmigt wird , d . h . bis zu dem Tage , an dem
auch die Genehmigung für die Linien der Stadt¬
gemeinde Essen abläuft , finden nachfolgende Bestim¬
mungen Anwendung :
a ) Für die Erweiterungsanlagen sind die Bestim¬

mungen der vom Regierungspräsidenten zu Düs¬
seldorf erlassenen Genehmigungsurkunde vom
30 . April 1914 Nr . I X 1768 maßgebend !b ) die Ausführung und Inbetriebnahme muß spä¬testens innerhalb 18 Monaten vom Tage der
Genehmigung ab erfolgen , andernfalls erlischtdie Genehmigung ohne weiteres . Eine Verlän¬
gerung der Baugenehmigung kann , sofern sie
rechtzeitig vor Ablauf der gestellten Frist erfolgt ,auf begründeten Antrag ausgesprochen werden .

c ) Für die etwaige Inanspruchnahme eisenbahn¬
fiskalischen Eigentums durch Aufstellung von
Masten , Anbringung von Wandhaken , Ver¬
legung von Gleisen usw . ist der zwischen der
Stadtgemeinde Essen und der Reichseisenbahn¬
verwaltung — vertreten durch die Eisenbahn¬direktion Essen, noch abzuschließende Vertrag
maßgebend .

Zugleich wird der Plan , gegen den Einwendungen
nicht vorliegen , gemäß KK 17 und 18 des Kleinba

'
hn-

gesetzes . nveründert - festgestellt.
Die Abnahme ist bei der Eisenbahndirektion

(Kleinbahnaufsicht ! Essen zu beantragen .
Essen , 31 . August 1922 . - 8t . 6 . 17/4.Der Verbandspräsident des Siedlungsverbandes

Ruhrkohlenbezirk .
I . A . : gez . Dießelhorst .

An den Herrn Oberbürgermeister in Essen .
1044 . Dem Händler . Heinrich Brafelmann zu Bar¬
men , Schwarzbachstraße 87 , ist der vom Bezirksaus¬
schusse Hierselbst unter Nr . 5028 für das Jahr 1922
erteilte , zum Handel mit Obst, Gemüse, Kartoffeln ,
Fischen, Back - und Kurzwaren , sowie zum Sammeln
von Knochen, Lumpen und altem Eisen berechtigende
Wandergewerbeschein abhanden gekommen. Der Wan¬
dergewerbeschein wird für unaültig erklärt .

Düsseldorf, 25 . August 1922 .
'

III 71 3745 .Der Vorsitzende des Bezirksausschusses I . Abteilung .
1045 . Der Händlerin Frau Heinrich Adelhütte zu
Mülheim -Ruhr ist der vom Bezirksausschusse Hier¬
selbst unter Nr . 8349 für das Jahr 1922 erteilte , zum
Handel mit Rohprodukten berechtigende Wander -
gewerbescheiw abhanden gekommen. Der Wander -
zewerbeschein wird für ungültig erklärt . III 3833.

Düsseldorf , 26 . August 1922 .
'

Der Vorsitz ^ e des Bezirksausschusses I . Abteilung .
1046 . In der Voraussetzung , daß der Gesetzentwurf
betr . die Bereitstellung von Mitteln zur Neuordnung
der Strafanstaltsverwaltung die Genehmigung des
Landtages findet , wird voraussichtlich zum i . Januar
1923 bei dem neu einzurichtenden Strafvollzugsamte
in Düsseldorf u . a . die Stelle eines Registratur¬
assistenten zu besetzen sein .
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Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung im
Justizministerialblatt S . 321 und den Erlaß des
Herrn Justizministers vom .24 . August 1922 — VIII
877 — wiri diese Stelle hiermit ausgeschrieben .

Bewerbungsgesuche find auf dem Dienstweg an den
Unierzeichneten zu den Akten VII 19 einzureichen .

Düsseldorf / 1 . September 1922 .
Der Generalstaatsanwalt .

1047 . Auf Grund dar ZZ 39 und 49 der Jagdord¬
nung vom 15 . Juli 1907 wird für den Regierungs¬
bezirk Düsseldorf angeordnet , daß der Schluß der
Schonzeit für Birk - , Hasel - und Fasanenhähne und
Hennen in diesem Jahre unverändert bleibt . Die
Jagd beginnt sonach mit dem 16 . September .

Düsseldorf , 25 . August 1822 .
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses .

In Vertretung ! Unterschrift .
1948 Auf Grund der ZK 11 , 18 und 21 des Ee -
werbegerichtsgesetzes vom 29 . Juli 1899/39 . Juni
1991 in der Fassung der Bekanntmachung - vom 29 .
September 1991 , sowie der ZK 8 , 35 und 41 Abs . 1
der Anordnungen über die Verfassung und die Tä¬
tigkeit des Berggewerbegerichts Dortmund vom 16.
Dezember 1929 ist der Beisitzer der Spruchkammer
Wattenscheid des vorgenannten Berggewerbe¬
gerichts . Bergassessor a . D . Naderhoff , weil er aus
dem Bezirk der Spruchkammer Wattenscheid ver

zogen ist, durch Beschluß des unterzeichneten Ober
berg unts vom heutigen Tage seines Amtes enthoben
worden . An seine Stelle tritt der Betriebssichrer
Karl Eilges aus Eppendorf . 119 BXIX/11 .

Dortmund , 31 . August 1922 .
Preußisches Oberbergamt .

1949 . Nachdem der aus den Arbeitnehmern zum
Beisitzer des Berggewerbeoerichts Aachen (Kammer
Crefeld ) gewählte Otto Schulenberg zu Hochemme¬
rich durch Ausfcheiden aus seiner Beschäftigung auf
dem Steinkohlenbergwerk Diergardt die Wählbar¬
keit verloren hat , tritt als Ersatzmann auf Grund des
Z 38 Abs . 2 der Anordnungen über die Verfassung
und die Tätigkeit des Berggewerbegerichts zu Aachen
vom 16 . Dezember 1929 an sene Stelle der Maürer
Paul Schulmeier zu Lintfort (Kreis Mörs ) .

Bonn , 1 . September 1922 . Nr . 6945/22 .
Preußisches Oberbergamt .

1959 . B ei der heutigen Auslosung von Ren¬
tenbriefen der Provinz Westfalen und der
Nheinprovinz zum 1 . 1 . 1923 sind folgende Nummern
gezogen worden :

a? zu 314 Prozent Buchst . F —Z .
Buchst . F zu 3999 Mark Nr . 47 . 74 . 117 , 147 , 248 ,

296 , 349 , 416 . 464 , 521 , 533 . 550 , 565 , 692 , 610 , 663 ,
«95 . 696 , 799 , 823 , 863 ;

Buchst . E zu 1509 Mark Nr . 79 . 195 , 114 , 119 , 150 .
189 , 398 , 361 , 364 , 417 , 479 ;

Buchst . H zu 399 Mark Nr . 29 , 49 . 42 , 57 . 199,
139 , 280 , 303 , 398 , 428 , 429 , 475 , 529 , 569 , 616 , 702 ,
796 , 749 , 815 , 884 , 924 , 934 , 991 . 1129 , 149 . 185 ,
289 , 314 , 452 , 571 , 693 , 606 , 607 ;

Buchst . I zu 75 Mark Nr . 83 . 119 , 138 , 143 , 1 «9 .
>37 . 226 , 233 . 23ch 250 , 334 , 388 , 416 , 492 . 575 , 661 .
723 , 74 l ;

b) zu 4 Prozent Buchst . FF II .
Buchst . FF zu 3999 Mark Nr . 88 , 123 ;
Buchst . EG zu 1509 Mark Nr . 36 ;
Buchst . HH zu 399 Mark Nr . 68 , 80 , 195 , 131 . 144 ;
Buchst . II zu 75 Mark Nr . 121 , 124 , 167 .
Die ausgelosten Rentenbriefe , deren Verzinsung

vom 1 . 1. 1023 ab aufhört , werden den Inhabern
mit der Aufforderung gekündigt , den Kapitolbetrag
gegen Rückgabe der Rentenbriefe mit den Zinsschei¬
nen zu a ) Reihe 4 Nr . 15—16 nebst Erneuerungs¬
scheinen , zu b ) Reihe 2 Nr . 12— 16 nebst Erneue¬
rungsscheinen vom 1. 1 . 1923 ab bei den Renten -
bankkassen Hierselbst oder in Berlin C , Klosterstraße
761 , oder der Preuß . Staatsbank (Seehandlung ) in
Berlin W . 56 , Markgrafenstraße 46 a , vorm . von 9
bis 12 Uhr , in Empfang zu nehmen . Der Wert
der etwa fehlenden Zinsscheine wird in Abzug ge¬
bracht .
. Die Einlieferung der gekündigten Rentenbriefe
kann zum Fälligkeitstage auch durch die Post erfol¬
gen , worauf der Gegenwert in der beantragten
Weise auf Gefahr und Kosten des Empfängers über¬
mittelt wird .

pfän

>. noK)ie Nummern aller aekündiMn bzw . noch rückstän¬
digen Rentenbriefe werden auch durch die von Ulrich
Levpsohn in Berlin -Charlottenburg 4, Dahlmann -
str . 8 , zusammengestellte und im Verlage von W .
Levysohn in Erünberg i . Schl . erscheinende „Allge¬
meine Verlosungstabelle " in den Monaten Februar
und August jedes Jahres veröffentlich

Münster i . W ., 4 . August W22 .
Direktion der Rentenbank .

1951 . Die Zinsscheinbogen Aieihe 19 zu den 4proz .
Rheinisch -Westfälischen Rentenbriefen werden vom
2V. Oktober 1922 ab durch die Rentenbank in Münster
i . W . oder durch Vermittlung der Rentenbank Berlin
C . 2 , Klosterstr . 761 . gegen Rückgabe der Erneue¬
rungsscheine und Beifügung eines Nummerverzeich¬
nisses ausgereicht .

Vordrucke zu diesen Verzeichnissen werden von den
Rentenbanken kostenlos verabfolgt . I 1368/22 ' f.

Münster i . W . . 17 . August 1922 .
Direktion der Rentenbank für Westfalen , die Rhein¬

provinz und Hessen -Nassau .

Die Einriickungsgebühren betragen für die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum 3,— ^tt, bei Tabellensatz für
die zweizespaltcne Zeile oder deren Raum 4 .5V -K . — Beleqblätter und einzelne Stücke kosten 1,— -K für jeden

angefangenen Bogen , mindestens aber 2 ^ l '
fllr jedes Stück des Amtsblatts .

Schriftleitung ! Amtsblattstell « der Regierung . — Druck : Buchdruckerei Otto Fritz , Düsseldorf , Oftstr . 13.
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Regierung zu Düsseldorf -
Stück 37 . DWZldsT HüMSMg dM M . öWtkMÄer

Beilagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr . 74 und 75 und 37 der Sonderbeilage zum Oeffentlich . Anzeiger

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind die spätestens Mittwoch , den 21 . September 1922.
mittags 12 Uhr , der Amtsblattstelle zuzusenden .

Zuhält : Azetylenapparate 361 , Handelskammer in Neuß 361 , Hilfsbeamter der Staatsanwaltschaft
361 , Eichämter Wald , Duisburg u . Essen 361 , Niederschlagung von Steuern 362 , Brückengeld für die
Ruhrbrücke in Kettwig 362 , Tarif für die Werftanlagen zu Hitdorf 363 , Satzung der Prov . -Feuer -Vers . -
Anstalt der Rheinprovinz 363 , Satzungen der Eschbackpgenossenschaft 363 , Brückengeld für die Rheinbrücke
in Düsseldorf 361 , Prüfung von Hufschmieden 365 , Pflegesätze in den Provinzial -Heil - und Pflegeanstal -
ten 365 , Feststellungsbehörden für Kriegsschäden 366 , Schulaufsicht über gewerbliche pp . Berufsschulen
366 , Sperrung des Verkehrs auf der Ruhr 366 , Ta rif für die Kalflak 366 , Losevertrieb 367 , Aufruhr¬
schäden 367 , Konsul 367 , Führerscheine pp . für Kraftfahrzeuge 367 , 363 , Innung 368 , Wasserwehr¬
dienst 368 .

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
1052 . Die nachstehend bezeichneten Firmen haben
Typenzeugnisse des Deutschen Azetylenvereins ant
ihre Wasservorlagen erhalten , und zwar unter Nr .
97 . Blumberg A Michael , vormals Ingenieur Fritz
Blumberg in Diisseldorf -Grafenberg unter dem 12 .
April 1921 . Bezeichnung : „Ideal "

. Nr . 98 : Peter
Görres in Frankfurt a . M . -Süd unter dem 25 . Juli
1921 . Kennzeichnung : Ausgeschraubte Sicherheits¬
patrone . Nr . 99 . Apparatebauanstalt Elvir Prack
in Arnstadt i . Thür , unter dem 14 . Juli 1921 . Be¬
zeichnung : „Siegfried "

. Nr . 169 . Rudolf Schwarz ,
Ingenieur in Leipzig unter dem 29 . September 1921 .
Bezeichnung : „Eres "

. Nr . 101 . Contineutal -Licht -
und Apparatebau -Gesellschaft in Frankfurt a . M .
unter dem 19 . November 1921 . Bezeichnung : „Nova " .
Nr . 102 . Hager L Weidmann A . -E . in Berg . - Elad -
bach unter dem 1 . Juni 1922 . Bezeichnung : „Zerleg¬
bare Wasservorlage Modell 4"

. Zeichnungen der
Wasservorlagen sind , soweit ein Bedürfnis dafür
vorliegt , von den in Frage kommenden Firmen an¬
zufordern . HI 7345 .

Berlin W . 9 , 27 . Juli 1922 .
Der Minister für . Handel und Gewerbe .

I . A . : ' Gerbaulet .
An die Herren Regierungspräsidenten und den

Herrn Polizeipräsidenten in Berlin .
1053 . Auf Grund des Z 2 des Gesetzes über die
Handelskammern vom 24 . Februar 1870/19 . August
1897 bestimme ich , daß die Zahl der Mitglieder der
Handelskammer zu Neuß auf 24 erhöht wird . Für

die Wahlen sind die Bestimmungen des unter dem
heutigen Tage von mir genehmigten Statuts der
Handelskammer vom 27 . Juli 1922 mäßgebend . .

Berlin , 12 . August 1922 . Ila 2221 .
Der Minister füi Handel und Gewerbe .

Im Auftrage : gez . Unterschrift .
1054 . Betreffend die Organisation der Handels¬

kammer zu Neuß .
Gemeinschaftliche Verfügung des Justizmini¬

sters und des - Ministers des Innern vom 31 . Juli
1922 über die Bestellung eines ' Hilfsbeamten der

Staatsanwaltschaft .
Der Polizeisekretär Wilhelm Horster in Lennep

wird für die Dauer der Wahrnehmung der Geschäfte
des Polizeikommissars zum Hilfsbeamten der Staats¬
anwaltschaft in Elberfeld widerruflich bestellt .
I 4697 I . M . , II v 1396 M . d . I .

Berlin . 31 . Juli 1922 .
Zugleich im Namen des Ministers des Innern der

Justizminister .
Im Auftrage : gez . Fritze .

1055 . Betrifft : Erweiterung der Befugnisse der
Eichämter Wald . Duisburg und Essen .

Den Eichämtern 1 . in Wald , 2 . in Duisburg , 3 . in
Essen erteile ich zu den ihnen durch meinen Erlaß
vom 1 . August 1912 — Ha 3087 — übertragenen
Befugnissen noch die Befugnis zur Eichung von
Gasmessern .

Die Eichungen haben
zu 1i : im Betriebe der Fabrik für Gasmesser Ernst

Heftland in Ohligs ,



zu 2 : im Betriebe des Städt . Gas - und Wasserwer¬
kes in Duisburg ,

zu 3 . ! im Betriebe der Essener Easmesserfabrik
Ernst Eickhoff k Co . in Essen ,

selbst stattzufinden . Die Firmen haben abgesehen
von den Stempeln die Ausrüstungen kostenlos zur
Verfügung zu stellen und ' diese den Beamten der zu¬
ständigen Eichämter auch für fremde Eichungen
kostenlos zu überlassen .

Die Eichungen würden für die bezeichneten Fir¬
men als auswärtige Eichungen zuschlagspflichtig ,
Eichungen für Dritte wie Prüfungen an der Amts¬
stelle zu behandeln sein .

Von dem Abschluß förmlicher Verträge kann ab¬
gesehen werden .

Berlin W . 9 . 5 . August 1922 . III L . 972 .
Der Minister für Handel und Gewerbe .

An den Herrn Regierungspräsidenten .
1056 . Au sämtliche Gemeinde -Vorstände des Regie¬

rungsbezirks zur Beachtung .
Erlaß des Staatsmiuisteriums über Niederschlagung
von Rückständen an preußischer Einkommen - und Er¬

gänzungssteuer .
'

Auf Grund des § 18 des Staatshaushaltsgesetzes
vom 11 . Mai 1898 ( G . S . S . 77 ) werden die Finanz¬
ämter ermächtigt , veranlagte Beträge an preußischer
Staatseinkommen - und Ergänzungssteuer , sofern der
Gesamtrückstand bei dem einzelnen Steuerpflichtigen
19 Mark nicht übersteigt , auch außerhalb der Fälle
des K 69 des Einkommensteuergesetzes und des Z -13
des Ergänzungssteuergesetzes niederzuschlagen , wenn
infolge Verzuges des Steuerpflichtigen die Einzie¬
hung des Rückstandes im Wege des Ersuchens der
Behörde des neuen Wohnorts zu bewirken wäre .

Berlin . 5 . August 1922 . St .-M . I . 6682 .
Das Staatsministerium ,

gez . Braun . gez . v . Richter .

Den vorstehenden Erlaß des Preußischen Staats¬
ministeriums übersende ich zur gefälligen Kenntnis¬
nahme .

Die hiernach zugelassenen Niederschlagungen sind
von den Gemeinde - (Guts - ) Vorständen in besonde¬
ren , nach Artikel 91 der Ausführungsanweisung zum
preußischen Einkommensteuergesetz aufzustellenden
Ausfalljsten — Muster XXX — beim Finanzamt zu
beantragen : der Vorlegung eines jeden einzelnen
Falles zwecks Niederschlagung bedarf es also nicht .

Die Ausfalllisten sind init der Bezeichnung „Nie¬
derschlagung geringfügiger Beträge " zu versehen . In
Spalte 19 dieser Listen ist zur Begründung anzuge¬
ben , wann und wohin der Steuerpflichtige verzogen
bezw . daß er unbekannt verzogen ist . In der auf
Muster XXX a . a . O . vom Gemeinde - ( Guts - )Vor -
stand abzugebende Bescheinigung sind die Worte :
„daß die zulässigen Zwangsmittel zur gehörigen Zeit
und in gehöriger Art angemeldet worden sind " und
die Worte : „sowie über das Unterbleiben der

Zwangsvollstreckung " zu streichen .
Die Kreiskassen und Eemeinde -(Guts -) Vorstände

sind benachrichtigt .
Ueberdrucke für die Finanzämter liegen bei .
Berlin , 18 . August 1923 . II I 2992 .

Der Preußische Finanzminister .
I . Ä . : Wolffram .

An die in Preußen belegenen Landesfinapzämter
und an die Landesfinanzämter in Rudolstadt , Stutt¬
gart , Oldenburg .

Bekanntmachungen der Provi „ staibehördc .
1057 . 6 . Nachtrag

zur Ordnung über Erheb ng von Brückengeld für
Benutzung der Ruhrbrücke der Stadt Kettwig in

Kettwig vom 21 . Dezember 1993 .
Die Tarifsätze sind wie folgt zu ändern :

Brückengeldsätze .
1 .

1 . Von Personen einschließt , dessen , was sie
tragen , für jede Person 29

2 . Für die Bewohner der Stadt Kettwig , der
Gemeinden Laupendahl u . Kettwig -Land
ermäßigt sich dieser Satz auf 19 F . Die
Personen , welche von dieser Ermäßigung
Gebrauch machen wollen , haben auf Ver¬
langen des Brückenwärters einen von der
zuständigen Polizeiverwaltung bescheinig¬
ten , auf ihren Namen lautenden und ' mit
dem Dienststempel versehenen Passierschein
oder Personalausweis vorzuzeigen .

Anmerkung : Personen , welche auf bezw .
in einem Fuhrwerk sich befinden , oder als
Reiter , Führer oder Treiber zu Tieren
gehören , für welche Brückengeld nach den
Sätzen zu II und III gezahlt wird , sind
frei . (Siehe jedoch Ziffer II 3 .)
II . Von Fuhrwerken , Schlitten , Fahrrädern und

Kraftfahrzeugen , und zwar :
1 . zum Fortschaffen von Personen für jedes

Zugtier 139 ^
2 . zum Fortschaffen von Lasten :

a ) von belade nen Fuhrwerken , d . h .
von solchen , worauf sich außer deren
Zubehör und außer dem Futter für
höchstens 3 Tage an anderen Gegen¬
ständen mehr als 199 Kilogramm be¬
finden , für jedes Zugtier 299 Z

b ) von unbeladenen Fuhrwerken für je¬
des Zugtier 139 L

3 . für Radfahrer außer dem von dem Rad¬
fahrer zu zahlenden Personengelde 39 ^

1 . für Kraftfahrzeuge zum Fortschaffen von
Personen 569

5 . für Kraftfahrzeuge zum Fortschaffen von
Gütern :
a ) von jedem beladenen Kraftwagen 969
b ) von jedem beladenen Anhänge

'
wagen 569
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c) von jedem unbeladenen Kraftwagen 360 Z
d ) von jedem unbeladenen Anhängewagen 360 Z
e ) von einer fahrbaren Lokomobile 960 ^

III . Von unangespannten , nicht aus Wagen
befindlichen Tieren :

1 . von einem Pferd oder Maultier mit oder
ohne Reiter oder Last 100 Z

2 . von einem Stück Rindvieh oder Esel 100 Z
3 . von einem Stück Kleinvieh oder Jungvieh ,

als Kälber , Fohlen , Schweine , Schafe usw . 100 Z
IV .

Für einen Handwagen , Handkarren oder
Handschlitten , beladen oder unbeladen ' 20 Z

k . Zeitkarten .
Für den Personenverkehr werden Zeitkarten aus¬

gestellt und zwar : ,
1 . Für Arbeiter und Arbeiterinnen , Unter¬

beamte , sowie Kinder unter 14 Jahren ,
welche die Brücke auf ihren Gängen von
und zur Arbeits - bezw . Dienststelle oder
von und zur Schule benutzen müssen , letz¬
tere vorbehaltlich der unter Absatz O 10
vorgesehenen Befreiung :
a ) Für die Dauer eines Monats 300 Z

2 . Für alle anderen Personen :
a ) für die Dauer eines Monats 300 ^
Kettwig - Stadt , 17 . August 1922 .

Der Bürgermeister : Unterschrift .
Genehmigt in der Sitzung der Stadtverordneten¬

versammlung vom 15 . 8 . W22 .

Genehmigt .
Düsseldorf , 4 . September 1922 . I U 2710 .

Der Regierungspräsident .
I . V . : Bammel .

1058 . I . Nachtrag
zum Tarif für die Werftanlagen zu Hitdorf a . Rhein
von km 203,950 bis km 204,015 der Rheinstationie -

^ rung vom 16 . August 1921 .
Es sind folgende Zuschläge zu den Grundgebühren

zu zahlen :
Werftgeld 150 A

L ) Krangeld 225 A
ck) Werftlagergeld 150

Dieser Nachtrag tritt mit dem Tage der Veröffent¬
lichung im Regierungs -Amtsblatt in Kraft .

Koblenz , 6 . September 1922 . c . Nr . 6955 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

Im Auftrage : .Kaufnicht .
1059 . Durch von dem Herrn Minister des Innern
genehmigten Beschluß des 63 . Rheinischen Provin -
ziallandtages am 13 . Juli 1922 ist Z 6 Ziffer 2 der
Satzung der Provinzial -Feuerversicherungsanstalt
der Rheinprovinz dahingehend geändert worden , daß
„der Verwaltungsrat außer dem Landeshauptmann
und dem Direktor der Anstalt aus zehn fbisher fünf )
won dem Provinzialausschuß ausschließlich aus den
Versicherungsnehmern der Anstalt zu wählenden

Mitgliedern besteht , von welch ' letzteren sechs fbis -
her drei ) zur Beschlußfassung anwesend sein müssen " .

Düsseldorf , 12 . September 1922 .
Der Landeshauptmann der Rheinprovinz .

1060 . Satzungen
der Wassergenossenschaft „Eschbachgenossenschaft " in

Burg an der Wupper , Kreis Lennep (Rhld . ) .
8 i .

Die Genossenschaft führt den Namen „Eschbach¬
genossenschaft " und hat ihren Sitz in Burg an der
Wupper .

8 2
Die Genossenschaft bezweckt :

1 . Die Ueberwachung , Anlegung , Unterhaltubg und
Ausnutzung von . Stauanlagen im Eschbach (K 206
Ziff . 9 . W . G . ) ;

2 . die Entwässerung und Bewässerung von Grund¬
stücken (8 206 Ziff . 4 W . G . ) i

3 . die Ueberwachung , Anlegung , Unterhaltung und
Ausnutzung von Wasserversorgungs -Änlagen (8 206
Ziff . 10 W . E .) , soweit sie nicht unter Ziffer 1
fallen : ^

4 . die Reinhaltung des Eschbachs (§ 206 Ziff . 3
W . G . ) und Ueberwachung der Kläranlagen nach
einem Plan , der
a ) aus einem Erläuterungsbericht nebst 21 Blatt

Zeichnungen ,
b ) einem Kostenanschlag ,
c ) einer Liste der an der Genossenschaft beteiligten

Grundstücke und gewerblichen Anlagen niit
Angabe der Eigentümer besteht .

8 15 .
Der Eenossensthaftsvorsteher
führt den Vorsitz in den Versammlungen ,
leitet die Schau und die Sitzungen : des Schätzungs¬

ausschusses ,
vercnüaßt und beaufsichtigt die Ausführung und

Unterhaltung der genossenschaftlichen Anlagen mit
Zustimmung des Vorstandes und nach Beschluß der
Genossenversammlung ,

schreibt die Beiträge aus/gibt Zahlungsanweisun¬
gen an die Kasse und prüft wenigstens halbjährlich
die Kastenverwaltung ,

entwirft Haushaltsplan und Jahresabrechnung
und legt sie zur Beschlußfassung dem Vorstand und
der Eenossenversanzmlung vor ,

beaufsichtigt die Angestellten der Genossenschaft ,
führt den Schriftwechsel , unterzeichnet die Urkunden ,
beurkundet die Beschlüsse des Vorstandes , des Aus¬
schusses und der Eenossenverscimmlung .

Zur Vertretung gegenüber Dritten bedarf der
Vorstand der Zustimmung der Gsnossenvsrsammlung ,
sobald Verpflichtungen für die Genossen in Frage
kommen .

Z 14 -
Die Genossenversammlung besteht aus den bei¬

tragspflichtigen Genossen . Gemeinsame Eigentümer
von genossenschaftlichen Anlagen ernennen unter sich
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einen Stimmträger , der sich durch Vollmacht als be- 1961 . Gebührenordnung
rechtigt ausweisen muß . nach der das Brückengeld für den Uebergang über

Die Genossenversammlung die feste Rheinbrücke in Düsseldorf zu erheben ist.
wählt in geheimer Wahl nach Stimmenmehrheit Einzelpreise ,

den Vorstand und dessen Stellvertreter , den Schau - Tiere : M
ausschuß , den sachverständigen Schätzungsausschuß / a ) Für Hammel , Schweine oder Ziegen ,
wählt den Rechner auf vier Jahre , stellt den Genos - je Stück 1,—
senschaftstechniker an , setzt die jährliche Entschädigung b ) Fgx größere Tiere , wie Esel , Pferde ,
des Vorstehers , das Gehalt vom Genossenschaftstech - Maultiere , Rindvieh und dergl . 2,—
niker und Rechner fest , ^ c) Für lebende Tiere , die auf einem Wagen

wählt die Schiedsrichter und deren Vertreter , be¬
schließt über den Haushaltsplan , die Rechnungsstel¬
lung , die Entlastung des Vorstandes und des Rech¬
ners und über die Auflösung der Genossenschaft .

In den Verträgen mit Genossenschaftstechnikern
und Rechner ist zu bedingen , daß sie von der Aufsichts¬
behörde bei mangelhafter Dienstführung jederzeit
entlassen werden können .

Ueber die Aufnahme und über das Ausscheiden von
Genossen — soweit nicht nach dem Wassergesetz eine
Bindung vorhanden ist . —- entscheidet die Genossen¬
versammlung , vorbehaltlich der Genehmigung der
Aufsichtsbehörde . -

Die erste Genossenschaftsversammlung zur Herstel¬
lung des Vorstandes wird von der Aufsichtsbehörde
berufen . Für die Abstimmung der ersten Versamm¬
lung stellt die Aufsichtsbehörde eine vorläufige
Stnnmliste aufgrund der Satzungen auf .

^ Gewerbeordnung von der Ortspolizeibe -
Der Vorstand beruft die spateren Versammlunge,r genehmigt sein . )

unter Angabe der Tagesordnung durch öffentliche . L
Bekanntmachung wenigstens zwei Wochen vorher .

befördert werden , ist die gleiche Gebühr
zu entrichten , wie unter a ) und b) ange¬
geben , wobei dann das Fuhrwerk als
„ unbeladen " gerechnet wird .

2 . Fuhrwerke einschl . Bespannung :
a ) Für ein unbeladenes , einspänniges Fuhr¬

werk
b ) Für ein beladenes ( s. auch 1c ) einspänn .

Fuhrwerk
c ) Für ein unbeladenes zweispänniges Fuhr¬

werk
d ) Für ein beladenes fs . auch 1c ) zweispän¬

niges Fuhrwerk
e ) Für eine 1 - oder 2 spännige Preiszeiger -

Merdedroschke
(Die Preiszeiger -Pferdedroschken müssen

als öffentliches Fuhrwerk gemäß Z 37 der

8 17-
Alle Streitigkeiten über genossenschaftliche Ange¬

legenheiten können auf Anrufen beider Streitteile
einem Schiedsgericht zur Entscheidung übertragen
werden .

Das Schiedsgericht besteht aus vier Beisitzern aus
dem Kreis der Genossen , von welchen zwei von jedem
Streitteil gewählt werden , und einem von den Bei¬
sitzern ernannten Vorsitzenden aus einer Vorschlags¬
liste des zuständigen Oberlandesgerichts .

§ 18 .
Alle Bekanntmachungen der Genossenschaft sind von

dem Vorsteher zu unterzeichnen .
Alle öffentlichen Bekanntgaben erfolgen durch das

Kreisblatt des Kreises Lennep .
Vorstehende Satzung ist in der Gründungsver¬

sammlung am 24 . Juli 1922 seitens der Beteiligten
einstimmig beschlossen worden . ^

Lenncp , 1 . August 1922 .
l Der Landrat .

I . V . ! Unterschrift .
Vorstehende Satzung wird von mir auf Grund des

§ 279 Abs . 3 des preußischen Wassergsetzes vom 7 .
April 1913 (E .-S . S . 93 ) genehmigt . I k 5169 .

Düsseldorf , 25 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

In Vertretung ! gez . Tiemann .

3. Kraftfahrzeuge :
a ) Für ein Motor - Zweirad mit od . ohne

Beisteckwagen
b) Für ein mit Gummibereifung versehenes

Personen - oder Lastkraftfahrzeug mit
einer Frachtbeladung bis zu 199 kg

c ) Für einen Anhängewagen mit einer
Frachtbeladung bis zu 199 kg

d ) wie „b " oder „c " mit einer Frachtbela¬
dung (f . auch 1c ) von mehr als 199 kg

e ) Für ein Personen - od . Lastkraftfahrzeug
sowie Anhängewagen mit Eisenbereifung
erhöhen sich zu den unter b) , c ) und d )
angegebenen Preisen um das Doppelte .

4. Sonstige Fuhrwerke :
a ) Für eine Dampfwalze bis 19 t
b) Für eine Dampfwalze über 19 t
c ) Für eine Etraßenzugmaschine
d ) Für einen Anhängewagen einer Dampf¬

walze oder Zugmaschine
e) Für eine Dampfwalze oder Zugmaschine ,

bezw . einen Anhängewagen , die Radbe¬
schläge mit hervorragenden Kopfnägeln ,
Stiften , Schrauben u . dergl . haben , er¬
höhen sich die zupor angegebenen Gebüh¬
ren um das Doppelte .

L . Ermäßigungskarten .
4 . Monatskarte für ein Motorzweirad mit

oder ohne Beisteckwagen

3'^

5 -

5 .—

7 -

3 -

2.-

6 -

6 .-

8 -

45 -
75 -
39 —

8 -

159,-
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2 . Monatskarte für Personen -Automobile ohne 1962 . Die nächste Prüfung von Hufschmieden findet

Nutzlastbeförderung zum Preise von 599, — in Düsseldorf am 26 . Oktober 1922 , vormittags 9
3 . Zehnerkarten , gültig für den Monat der ^Uhr , bei dem Hufschmiedemeifter Anton Vierboom ,Lösung u . die beiden folgenden Monate für Meußerstraße Nr . 39 , statt .

1V Hin - und Rückfahrten ! I Meldungen zu dieser Prüfung sind mindestens 4a ) Für ein 1-spänniges beladenes oder un - Wochen vorher an das Veterinärbüro der Regierungbeladenes Fuhrwerk Hierselbst zu richten .b) Für ein 2-fpänniges beladenes oder un - - ^ ^ ie Prüfung gelten die im Amtsblatt für 1905beladenes tZ-uyrwerk 11« , x ^ ^ veröffentlichten Vorschriften für denc ) Für einen Lastkraftwagen beladen oder ^ mbeickilaaunbeladen , sowie ohne Anhängewagen 135,—
!Hufbeschlag .
, Der Meldung sind beizufügen !c . Gebührenbefreiung . i . Edburtsschein .Von der Entrichtung des Brückengeldes stnd befreit ! ,2 . Zeugnisse über erlangte technische Ausbildung ,1 . Personen . Fahrräder ohne motorischen Antrieb , 3 . Erklärung darüber , daß der Meldende innerhalbKinderwagen , Handkarren , Handwagen und der letzten 6 Monate sich nicht erfolglos einer Huf -Tiere , die nicht unter 2K , 1a ) oder b ) fallen . > beschlag -Prüfung unterzogen hat und2 . Fuhrwerke und Tiere öffentlicher Beamten , soweit 4 . 109 Mark für Prüfungsgebühren .ihnen durch den zuständigen Regierungs -Präsiden - P ^ü ^ ng hat der Prüfling 1 Rinnenmesserten Befreiung zugestanden ist . und 1 Unterhauer mitzubringen ; das übrige Hand -3 . Transporte die für mittelbare Rechnung des ^ Schmiedeeinrichtung und die nötigenStaates gehen . Pferde werden von der Kommission zur Verfügung4 . Die un Dienft befindlichen Wagen der Reichs - ^ stegz I L 4^43 ! 0 0

posteil nebst Beiwagen sowie die von der Postbe - .
förderung leer zurückkommenden Postfuhrwerke u .

0 . September l .O ^..
Postpferde .

' ^ er Regierungs -Prastdent .
5 . Die Fahrzeuge der Feuerwehr und 5wr Desinfek - 1963 . Auf Grund der vom rhein . Proo .-Landtagticnsanstalt , sowie Hilfsfuhren bei Feuersbrün - erteilten Ermächtigung zur Festsetzung der Pflege¬sten und ähnlichen Notständen , die sich ersorder - sätze in den Prov . Heil - und Pslegeanstalten und der' lichensalls durch eine Bescheinigung der vorgesetz - von den unterstützungspflchtigen Armenverbändenten Dienststelle ausweisen müssen . dem Landarmenverband auf Grund der Gesetze vom

v . Allgemeine Bestimmungen . erstattenden Spezialkosten ,
1 . Die zur Benutzung der Brücke dienenden Aus - ^ - ,̂ KNig 00in 3l>. 5.

weise sind während des Weges über die Brücke auf - fä - F Kffegesatze wie folgt festge -
zuheben und dem Kontrollbeamten auf Verlangen 1 « ic>̂ ? s,vorzuzeigen . Den Anordnungen der Brückengeld - 1 InF „erHeber sowie der Kontrollbeamten ist Folge zu ' -auswärtige l - 9 --lt
wjsten .

^ u -> ^ Klage 6 » -9t , für Auswärtige 75 -N
2 . Wer ohne gültigen Ausweis auf der Brücke ange - Klaffe 45 -/tz, für Auswärtige 55 -1t

troffen wird , muß Nachzahlung in Höhe des 19- vom 1 . 3 . 1922 ab
fachen Betrages leisten . I - Klasse 125 -9t , für Auswärtige 159 -1t

3 . Für in Verlust geratene Ausweise wird Ersatz Klasse 85 -9t , für Auswärtige 199 -1t
nicht gewährt .

' m . Klasse 69 -N , für Auswärtige 79 -9t
4 . Wer sich der Verpflichtung zur Entrichtung der Bei Ausländern kann der Pflegesatz vom Landes -

Brückengeldgebühren entzieht , macht stch strafbar hauptmann von Fall zu Fall festgesetzt werden ,und kann auf Grund der Bestimmungen des Ee - Die im K 16 des Reglements festgesetzten Spezial -

5 .
weder die Weiterbenutzung der noch nicht abge - Mark und für letztere 33 Mark pro Kopf und Tag .laufenen Ermätzigungskarten zugelassen werden Die im st 6 der vorläufigen Bestimmungen überoder die Anwendung der neuen Tarifsätze erfol - die Aufnahme , Entlassung

'
und Kostentragung fürgen . FM letzteren Falle wird bei Vorlage der Er - die nach dem Gesetze betreffend die öffentliche Krüp -maßigungskarten nach dem Verhältnis der Nicht - pelfürsorge vom 6 . Mai 1929 vom Landarmenver -benutzung der Karten Rückvergütung gewährt . band der Rheinprovinz unterzubringenden Krüppel6 . Dieser Tarif tritt mit dem Tage der Veroffent - festgesetzten Pflegesätze werden dahin abgeändert ,lichung im hiesigen Regierungsamtsblatt in Kraft , daß vom 1 . 6 . 22 ab für Person und Tag für die

Düsseldorf , 15 . September 1922 . I L 5955 . ersten 69 Tage 24 Mark und dann 18 Mark und vomDer Regierungspräsident . 1 . 8 . 22 ab für die ersten 69 Tage 39 Mark und dann
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24 Mark als Spezialkosten zu erstatten sind . Für die Kreise Düsseldorf - Land und Trevenbroich
Der Pflegesatz für die in der orthopädischen Proo . der Bezirksleiter Bierther der städtischen gewerb -

Kinderheilanstalt Süchteln untergebrachten Kinder , lichen Berufsschule in Düsseldorf ,
wird in der L.öhe des Bslegesatzes der in der Prov . Fiir ^ die Kreise Solingen , Essen - Land und Glad -
Heil - und Pflegeanstau . n uniergebrachten Kranken bach der hauptamtliche Revisor Gewerbeschulrat des
(vom 1 . 6 . 22 ab 45 Mark und vom l . 8 . 22 ab 60 Kreises Solingen Mohrenstecher -Ohligs und für die
Mark täalich ) festgesetzt . Die Genehmigung des Kreise Mettmann und Lcnnep der Direktor Jung
Kerrn Biinifters für Volkswohlfahrt zu vorstehenden der städtischen gewerblichen Berufsschule in Barmen .
Aenderungen ist am 30 . 6 . 22 be w . am 16 . 8 . 22 er - Die Beaufsichtigung des Unterrichts an den ge¬
teilt worden . -verblichen Berufsschulen für Mädchen wurde mit

Düsseldorf , 0 . September 102-2 . !dem Vorbehalte des Widerrufs den Direktorinnen
Der Landeshauptmann der Rheinprovinz . -Frl . Daniels -Essen für den rechtsrheinischen Teil und

Dr . Horion . Frl . Braun -Düsseldorf für den linksrheinischen Teil

>004 „Vf . Ä . M . d . I . u . d . Fin .-Min . vom 9 . dch
^

öff
^
/ntUck^ Berufsschulen

Aend . v . <>esistell .-Vehorden nach dem Kriegsschaden - Kaufmannsschule in Crefeld zum
m c n- 5 5 L -I 5^ ^

, 5 m 5 4 kl Revisor ernannt . I u 2769 III .
Auf Grund des s 1 der Bek . d . Bundesrats , betr . Düsseldorf hg August 19^

das Verfahren zur Feststellung von Kriegsschäden im
" " ' - - -

Der Regierungspräsident .
Reichsgebiet vom 19 . September 1916 (RGBl . S . . iogg . PoMeiverordnung .
1053 ) bestimmen wir in Abänderung der Nr 1 der ^ Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit
preutz . Ausf .-Anw . zum Reichsges . über die Festste !- und Ordnuna , sowie zur Abwendung von Gefahr auf
lung von Kriegsschäden im Reichsgebiet b . 2-4 . Okto - der Ruhr wird hiermit auf Grund des Z 138 des
ber 1916 (M .- Bl . i . V . S . 247 ) sowie der hierzu er - Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom
gangenen Nachträge . 1 . Die Ausschüsse zur Festste !- Pg . Juli 1883 und der M 39 und 348 des Wasser -
lung von Kriegsschäden in Aachen , Düsseldorf, -gesetzes vom 7 . 4 . 1913 nachstehende Polizeiverord -
Frankfurt a . M . und Trier werden zum 31 . August nung erlassen -
1922 aufgelöst . 2 . Die Zuständigkeit dieser Aus - 1 . Der Verkehr auf der Ruhrstromstrecke von der Bal -
schllsse geht mit dem 1 . September 1922 auf den Aus - deneper Fähre — Klm . 32,8 bis zur Neukirchener" " - - - tzlm . 30Dschütz zur Feststellung von Kriegsschäden in Berlin - - Schleuse 3 der Ruhreinteilung — wird
Schoneberg , Eothaerstr . 19 , über .

" wegen der von der Ruderriege des Essener Turn -
Vorstehendes bringe ich zur öffentlichen Kenntnis , und Fechtklubs zu veranstaltenden Regatta am
Düsseldorf , 22 . August 1922 . I . D . 1642/22 . 17. September ds . Zs . v o n 714 Uhr vorm . bis

Der Regierungspräsident . 8 Uhr abends gesperrt .
2 - Schiffe aller Art , sowie Ruderboote und Flöße ,

>00 . , Schulausstcht u^ r gewe ^ lM und rau,i >. -.. i . - Ausnahme der bei der Regatta tätigen Boote
, - - c. 5

' '
^

'
ri . « . . .,5 dürfen die Ruhr an den bezeichneten Tageszeiten

,5
' " A ^ rlatz des

^ ...-errn Mttlisters für Hanoe . und der erwähnten Strecke nicht befahren .
^

' '
-
'^ 5 ^ . a 3 . Zuwiderhandlungen werden nach den gesetzlichen

Echulauhnch . über - - e gewerb . iw.en une kaufman -ni - Bestimmungen bestraft .
scheu Berufsichnlcn des Regierungsbezirks Dussel - Sovlenz . 6/September 1922 .

^ c . Nr . 6887 .
dorp neu georduei wo . oen . . Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

Für die Beaufstchrigung des Unterrichts - an gc - (Rbe nllrombauverwaktuno 1
wcrbliche » Berufsschulen für die männliche Zugend - Ä
wurden mit dem Vorbehalt des Widerrufs zu Revi - ^

Berichtigung

d- . . stSd « sch °n g- w- rblich - . . V ° . .« chul , is! » l. t -4 PZ II Ä !

städtischen generblichen Berufsscb >le in Crefeld . ^ "
h-der städtischen generblichen Berufsschule in Crefeld

Für die Kreise Crefeld und Neüh der Direktor Ro¬
sellen der städtischen gewerblichen Berufsschule in
Crcfeld .

Für den Kreis Moers der Direktor Eantenberg
der städtischen Gewerbeschule in Duisburg .

Für die Kreise Dinslaken und Nces der Direktor
Spanaenberger der städtischen gewerblichen Berufs¬
schule in Oberhausen .

fen von Personen ünd Gütern beladen oder unbe -
laden igg ^

für größere Kraftfahrzeuge zum Fort¬
schaffen von Personen und Gütern , beladen
oder unbeladen jggg ^

Düsseldorf , 12 . September 1922 . I L 5999 .
Der Regierungspräsident .

I . Au Putsch .
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1068 . Unter Bezugnahme auf meine Bekanntma - Zilll . Der dem Friedrich Henkels in Berlin -Stieg -

— einschließlich Reichsstempelabgabe — für das
Los , 8671 Gewinne im Gefamtwerre von 452 566
Mark . 1 Va 16356 .

Düsseldorf , 31 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

chvng vom 16 . Juni 22 (Amtsbl . Stück 25 , Nr . 696 ) zlitz , geboren am 217 7 . 1387 in Düsfeldorf , diesseits am
bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntnis , daß der i15 . 7 . 1911 erteilte Führerschein für KraftfahrzeugeHerr Minister für Nolkswohlfahrt dem Komitee zur !ist abhanden gekommen und wird hiermit für ungül -
Errichtung eines Heimatmuseums in Königsberg i . stig erklärt . I 8 I Nr . 2863 .Pr . genehmigt hat , daß die Ausspielung der für die ! Düsseldorf , 24 . August 1922 .
Zeit vom 14 .— 16 . Dezember ds . Js . stattfindenden ! . Der RegierungspräsidemWertlotterie zu Ergänzungseinrichtungen des Frei - >1676 . Der dem Albert Allhorn in Düsseldorf , ge-
lichtmuseums in Königsberg i . Pr . nunmehr nach boren am 15 . 3 . 1897 in Düsseldorf , diesseits am 3.dem folgenden Spiel - und Gewinnplane zu erfolgen 3 . 1919 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge isthat ! 186 666 Lose zum Verkaufspreis von 16 Mark abhanden gekommen und wird hiermit für ungültigerklärt . I 3 I Nr . 2981 .

Düsseldorf , 24 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

'
1677 Die am 16 . 8 . 1926 für den mit dem Erken )-
nungszeichen l X 7684 versehenen Last -Kraftwagen1669 . Zufolge der mir vom Herrn Minister des des Otto Denkhaus in Duisburg -Meiderich , Laaker -

Jnnern erteilten Ermächtigung entbinde ich den str . 4, erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhandenHerrn Beigeordneten Dr . Küppers vom Amte desigekommen und wird hiermit für ungültig erklärt .Vorsitzenden des Ausschusses ll zur Feststellung vonDie Erkennungsnummer 1 X 7684 ist einstweilen ge-
Entschäoig mgen für Aufruhrschäden in Essen und sperrt . I 8 II 1484 .
ernenne an seiner Stelle den Herrn Beigeordneten Düsseldorf , 31 . August 1922 .Kunz , welcher bereits Vorsitzender des Ausschusses l !

'
Der Regierungspräsident .

'
Nachfolger . I üb . « 71 . ! I678 . Die am 26 . 4 . 1921 für den mit dem Erken -^. upe .dor ; , 6 . Septemoer >. u . . mungszeichsn l - 2 19853 versehenen Personen - Kraft -De ^ 7 . eglerungsprasident . wagen der Fa . Bernische Stahl - Industrie in Rem -1076 . Dem Königlich -Belgischen Konsul in DUssel- scheid erteilte ZulassungsbefcheinigunZ ist abhandendarf , Toussaint Erneux , ist namens des Reiches das -gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt .Exequatur erteilt worden . I ll V 4293 . Die Erkennungsnummer l X 19853 ist einstweilenDüsseldorf , 36 . August 1922 . - gesperrt . I 3 II R 445 .Der Regierungspräsident .

1671 . Der dem Wilhelm Wouters in Moers , gebo
ren am 19 . Februar 1885 in Amsterdam , diesseits

Düsseldorf , 23 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

Die am 14 . 7 . 1926 für den mit dem Erken -1079 .
am 29 . Juli 1916 erteilte Führerschein für Kraftfahr - nungszeichen l X 8857 versehenen Personen -Krafr -

Der Regierungspräsident , gültig erklärt . Die Erkennungsnummer l 71 8857 ist1072 . Der dem Peter Braun in Stsrrrade , geboren einstweilen gesperrt . I 8 ll II 391 .
am 8 . 7 . 1896 in Crefeld diesseits am 17 . Juni 1922 ! Düsseldorf , 36 . August 192? .
erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist abhan - ! Der Regierungs - Präsident .den gekommen und wird hiermit für ungültig er - Z686 . Die am 36 . 12 . 1621 für das mit dem Erken -klärt . I 8 l Nr . 3185 . nungszeichen I ? 24949 versehene Kraftrad des Wil -

Düsscldorf , 24 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

10 73 . Der dem Heinrich Groesdonk in Ilerdingen ,

Helm Langhardt in Crefeld , Rheinstr . 124 , erteilte
Zulassungsbescheinigung ist abhanden gekommen und
wird hiermit für ungültig erklärt . Die Erkennungs¬

geboren am 9 . 6 . 1899 in Pfalsdorf , diesseits am 26 . uummer l ?! 24949 ist ^ einstweilen gesperrt .
9. 1919 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist . Düsic -dorf , 15 . August 1922 . I 8 ll ll 169.
abhanden gekommen und wird hiermit für ungültig ! Der Regierungspräsident ,
erklärt . 18 1 Nr . 3646 . s1081 . Die am 15 . August 1919 für den mit dem Er -

Düfseldorf , 24 . August 1922 . kennungszeichen I ? i.5858 verseheneu Personen -
7 Der Regierungspräsident . Kraftwagen des Hans Leite in Elberfeld , Hochstr . 16,1074 . Der dem Wilhelm Langhardt in Crefeld , ge- eneilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden gekom-boren am 27 . 5 . 1887 in Olef , diesseits am 26 . 5 . 1922 !men und wird hiermit für ungültig erklärt . Dieerteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist abhanden Erkennungsnummer l ? 15858 ist einstweilen ge-

gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt . sperrt . I 8 II ll 177.
Düsseldorf , 24 . August 1922 . I 3 l Nr . 3058 . Düsseldorf , 18. August 1922 .Der Regierungspräsident , f Der Regierungspräsident .
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1082 . Die am 3 . 9 . 1921 für den mit dem Erken - 1088 . Die am 29 . 12 . 1921 für den mit dem Erken¬

nungszeichen I 7 17452 versehenen Last -Kraftwagen nungszeichen I 7. 24606 versehenen Last -Kraftwagen
des Karl Cchümer in Essen , Bunsenstr . 4 . erteilte der Fa . Josef Kölscher in Essen , Korneliastr . 9. er -

Zulassungsbescheinigung ist .abhanden gekommen und teilte Zulassungsvescheinigung ist abhanden gekom-

wird hiermit für ungültig erklärt . Die Erkennungs - unen und wird hiermit für ungültig erklärt . Die

nummer I 7 17452 ist einstweilen gesperrt . Erkennungsnummer I 7 24606 ist einstweilen ge¬
Düsseldorf . 30 . August 1922 . I S II 1480 . sperrt . I 3 II 0 93.

Der Regierungspräsident . Düsseldorf , 25 . August 1922 .
108 3 . Die am 14 . 12 . 1920 für den mit dem Erken - Der Regierungspräsident ,

nungszeichen I 7 1 ! c48 versehenen Las^ Kraftwagen Aie ^m 2 . 6 . 1920 für den mit dem Eilen¬
der Fa . Wilhelm Pickhardt m Essen - Kray erteilte ^ ^ versehenen Personen -Kraft -
Zulnssungsbescheinigung ist abhanden gekommen und Mineralölwerke Rhenania A .-E . in
wird hiermit zur ungültig erklart . wie wrkennungs - ^ st^ ^ ^ Hansahaus , erteilte Zulassungsbescheini -
nunimer I 7 11t48 ist einstweilen gesperrt . ^ gung ist abhanden gekommen und wird hiermit für

ungültig erklärt . Die Erkennungsnummer I 7 8690Düsseldorf , 23 . August 1922 . I 8 II ? 158 .
Der Regierungspräsident . ^ ^ j^ stlvejfx ^ gesperrt

1084 . Die am 14 . 7 . 1922 für den mit dem Erken - ^
Düsie ^ o^ 3lIAug >!st 1922 .

nungszeichen I 7 19997 versehenen Personen - Kraft - l

wagen der Firma Pfau H Coinp . in Essen . Graben 1090 .

I 8 II N 268 .
Der Regierungspräsident .

Die am 27 . 9 . 1921 für den mit dem Erken -

8 ll 9 160 ^ ird hiermit für ungültig erklärt . Die Erkennungs -

svrälrdent/
' nummer I 7 14292 ist einstweilen gesperrt .

Närt D e Erke ^ 7 199Ä i t einit - wageil des Landrat Hermann Eich in Eleve erteilte

wüilen Mpemt
^ ^

^ Zulassungsbescheinigung ist abhanden gekommen und

Düsseldorf , 31 . August 1922 . I

! ° !L . « . « . M « -
DUII°ld »- s . S° August tW

. I S II II I M .

nungszeichen I 7 27840 versehene Kraftrad des Josef Regierungspragdent .

Rögels in Capellen b . Geldern erteilte Zulasst .ngs - 1691 . Die am 4 . März 1921 für den mit dem Er -

bescheinigung ist abhanden gekommen und wird hier - kennungszeichew I 7 19663 versehenen Last -Kraft -

mit für ungültig erklärt . Die Erkennungsnummer wagen der Fa . Walter Pieper in Elberfeld , Eesund -
I 7 27840 ist einstweilen gesperrt . heitsstr . 68 , erteilte Zulassungsbescheinigung ist ab -

Diisseldorf . 30 . August 1922 . I 8 II k 224 . Handen gekommen und wird hiermit für ungültig er -
Der Regierungspräsident , klärt . Die Erkennungsnummer l 7 19663 ist einst -

1086 . Die am 29 . 11 1921 für dag mit dem Er - realen gesperrt . I 8 II L 127

kennungszeichen I 7 26517 versehene ' Kraftrad des Düsseldorf , . . September -

Wilhelm Thomas in Duisburu - Meiderich , Schleuse I wegrerungspragdent .

Nr . 11 , erteilte Zulassungsbe ' cheinigung ist abhanden 1092 . Zur Ermittelung , ob die Mehrheit der heim¬

gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt , stigten Gewerbetreibenden dem Antrage auf Ausdeh -
Die Erkennungsnummer I 7 26517 ist einstweilen mung der Konditoren -Zwangsinnung zu Elberfeld
gesperrt . I 8 II 4 ' 104 . auf den Kreis Mettmann zustimmt , habe ich den

Düsseldorf , 31 . August 1922 . Herrn Oberbürgermeister zu Elberfeld zum Beauf -
Der Regierungspräsident . Staaten bestellt . I I ' V 4077 .

1087 . Die am 12 . 2 . 1921 für den mit dem Erken - ! Düsseldorf , 30 . August 1622 .

nungszeichen I 7 19552 versehenen Last -Kraftwagen Regierungspräsident ,

der Transport - u . Lagerungs -Ees . m . b . H . in Essen , 1093 . Die von mir erlassene Polizeiverordnung
Norbertstr . 8, erteilte Zulassungsbescheinigung ist ab - über den Wasserwehrdienst vom 10 . Januar 1922 —

Handen gekommen und wird hiermit für ungültig er - 1 . H 667 — (Reg . -Amtsbl . Stück 7 Nr . 155) wird
klärt . Die Erkennungsnummer I 7 19552 ist einst - hiermit aufgehoben .
weilen gesperrt . I 8 II T 116 . Düsseldorf , 5 . August 1922 . I . L . 4487 .

Düsseldorf , 31 . August 1922 . Der Regierungspräsident .
Der Regierungspräsident , s I - V . i gez. Hentzen .

Die Einrllckungsgebühren betragen für die zweigespaltene Tertzeile oder deren Raum 8,— -1t , bei Tabellensatz für
die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 4,59 -lt . — Belegblätter und einzelne Stücke kosten 1,— -1t für jeden

angefangenen Bogen , mindestens aber 2 -.tt für jede » Stück des Amtsblatts,
Schriftleitungi Amtsblattstelle der Negierung . — Druck ! Buchdruckerei Otto Fritz , Düsseldorf, Oststr , 13 ,
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Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
1694 Polizeiverordnung

betreffend die Speiserolle der Kauffahrteischiffe .
Auf Grund des Z 136 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 36 . Juli 1863 (Gesetz-

samml . S . 193) und des K 56 Absatz 1 der Seemanns¬
ordnung vom 2 . Juni 1962 (Reichsgesetzblatt S . 173)
erlasse ich die nachstehende Polizeiverordnung .

s 1-
Unter Aufhebung der mit der Polizeiverordnungvom 16 . Dezember 1926 eingeführten Speiserolle undder übrigen neben dieser bisher gültigen Speiserollenwird die anliegende Speiserolle für alle Fahrten und

alle Häfen mit sofortiger Wirkung eingeführt .
Z 2 .

Diese Verordnung ist nebst der Speiserolle auf je¬dem Schiffe im Mannschaftslogis auszuhängen .Vä . 7592 M . f . H . u . E . III . 7867 .
Berlin , 28 . August 1922 .

Der Minister für Handel und Gewerbe .
Im Auftrage ! Krohne .

Anlage zu III 0 Nr . Va . 7393 . M . f . H . u . E .III . 7867 .
Neuregelung der Speiserolle .

I . Täglich .
Brot 366 gr .oder Mehl - 356 gr .
Rindfleisch 466 gr .oder Schweinefleisch 325 gr .oder Speck 225 gr .

. oder Dosenfleisch —266 gr .

Nach Iwöchentlichem alleinigen Genuß von Salz¬
fleisch ist Dosenfleisch mindestens 2 mal wöchentlich
zu geben .

Frischer Fisch 756 gr .
Getrockneter Fisch 375 gr .

nicht mehr als 2 mal wöchentlich und jedenfalls ge¬trockneten Fisch nur 1 mal wöchentlich .
Wasser auf Dampfern 16 Liter , auf Segeln 714 Liter .Bei Besatzungen von über 16 Köpfen eine Ration
mehr .

I !. Wöchentlich .
Hülsenfrüchte 866 gr .
Gemüse 3 kg frisch oder 366 gr getrocknet oder 1666 gr

Salzgemüse .
Kartoffeln 7 kg oder 666 gr getrocknete Kartoffeln .Butter oder Schmalz oder Margarine 566 gr .
Aufschnitt 256 gr wovon statt 166 gr 2 Eier gegebenwerden können .
Käse 256 gr .
Kaffee 56 gr Kaffeebohnen geröstet , 156 gr gebrann¬ter Kornkaffee .
Tee 25 gr .
Zucker 266 gr .
Getrocknete Früchte 236 , gr .
Gewürze : Senf , Essig , Pfeffer , Salz nach Messebe¬

darf .
Kondens . Milch pro Mann und Woche 225 gr zur

Verfügung der Küche .
III. Küche.

Fette ! 166 gr Schmalz oder Margarine und 166 gr
geräucherten Speck oder 266 gr Schmalz oder
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Margarine . Statt Schmatz oder Margarine ! 17,50 Ar , Nr . 1148/19 , 439/19 zusammen 41 .76 Ar ,

kann
'
bis zu 1; der Menge Talg gegeben werden . Mr . 21 , 22 zusammen 21,87 Ar . Nr . 23 ^ 91,76 Ar

Zucker ! 109 gr Zucker oder 50 gr Zucker und 75 gr im ganzen 4,47,29 ha im Wege der Enteignung zu er -

Syrup .
Nährmittel ! 700 gr einschl . Reis oder Mehl .
Mehl ! 175 gr .
Gewürze nach Küchenbedarf .

IV. Allgemeine Bestimmungen .
a ) Auf Dampf - und Motorschiffen ist für das Ma¬

schinenpersonal während der Woche nach Bedarf

Hafer - oder Gerstengrütze in Wasser als Getränk

zu geben .
b) Im Hafen und auf der Reede ist nach Möglich¬

keit frischer Proviant zu geben . Bei längerem als

zweitägigem Aufenthalt in einem Hafen kann dies

indessen nur für 2 Tage innerhalb einer Woche
verlangt werden .

1095 . kl . Nachtrag
zum Schlepplohntarif für den Rhein -Weser - Kanal ^
und den Lippe -Kanal von Datteln bis Hamm voms

12 . Zuli 1922 .
1 . Unter Aufhebung der Ziffer 1 des I . Nachtrages

vom 28 . August 1922 werden die Schlepplöhne vom
15 . September 1922 , wie folgt , erhöht !

In Tarifstelle IKa 1 auf 52 ,
IKa2auf26 ^ ,
IKb auf 26 Z . , ,

Die Ziffern in der Ausnahme und der zusätzlichen
Bestimmung 1 zu 1 erhöhen sich entsprechend .

In Tarifstelle l ö a .
1 . 2.

auf der Strecke zwischen auf den
Rhein u . d . Schnittpunkt übrigen
mit d . Zweigkanal nach Kanal -

Herne . strecken
-Z ^
126 63

II . 100 50
III . 76 W
IV . 56 28
V . 38 19

In Tarifstelle lll auf 11,50 -4t und 115,— -4t '

In Tarifstelle IV auf 191,50 -4t und 1915, — -lt .
2 . Zu vorstehenden Sätzen ist vom 1 . Oktober 1922

ab ein Zuschlag von 50 v . H . zu zahlen .
Z . Den Schlepplöhnen vom 15 . September 1922 ab

liegt ein Preis von 3436 -4t , denjenigen vom 1 . Ok¬
tober 1922 ab ein solcher von 5154 -4t für Fettnuß¬
kohle ab Zeche zu Grunde .
Berlin , 13 . September 1922 . VV . IV . V . 18 . 380 .

Der Reichsverkehrsminister .
In Vertretung ! Kirschstein .

1096 . Auf Grund des Gesetzes vom 11 . Juni 1874

(Eesetzsamm . Seite 221 ) wird der Stadtgemeinde
Düsseldorf hierdurch das Recht verliehen , die in der

Gemarkung Himmelgeist , Flur 3 , gelegenen Parzel¬
len Nr . 415/15 , 16 , 1146/17 Bachanteil (Brückerbach )
— 14 Ar — , zusammen 2,74,40 ha , Nr . 1147/18 —

werben oder , soweit dies ausreicht , mit einer dauern¬
den Beschränkung zu belasten insoweit als die Grund¬

stücke zur Erweiterung des Pumpwerks V der städti¬
schen Wasserwerke um 20 große bezw . 24 kleinere
Brunnen nötig sind und unter Berücksichtigung des

Umstandes , daß ein Schutzstreifen in einer Breite von

je 50 m von der Brunenreihe ab einerseits bis zur
Rheinstromuferkante und andererseits landeinwärts

angelegt werden kann .
Gleichzeitig wird auf Grund des Z 1 des Gesetzes ,

betreffend ein vereinfachtes Enteignungsverfahren ,
vom 26 . Juli 1922 (Gesetzsamml . Seite 211 ) bestimmt ,
daß die Vorschriften dieses Gesetzes bei der Ausübung
des vorstehend verliehenen Enteignungsrechts An¬

wendung zu finden haben .
Berlin , 30 . August 1922 .

Das Preußische Staatsministerium .
Im Auftrage ! gez . Dietrich .

Für die Güter
der Güter¬

klassen

I .

Bekanntmachungen der Prooinziatbchörde .
1097 . , Polizeiverordnung
zum Schutze der im Interesse der Volksgesundheit zu

erhaltenden Baumbestände im Ruhrkohlenbezirk .
Auf Grund der KZ 1 , 2 , 3 und 13 des Gesetzes zur

Erhaltung des Baumbestandes vom 20 . 7 . 1922 —

Pr . T . S . S . 213 — und der ZK 137 , 139 S . 2 des

Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom
30 . Juli 1883 , ZK 6 , 12 und 15 des Gesetzes über die

Polizeiverwaltung vom 11 . März 1850 und § 10 Teil
II Art . 17 des Allgemeinen Landrechts in Verbin¬

dung mit § 25 Abs . 1 , 8 l Abs . 1 Ziffer 3 des Ge¬

setzes betr . die Verbandsordnung für den Siedlungs¬
verband Ruhrkohlenbezirk vom 5 . Mai 1920 wird für
das Gebiet des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbe »
nrk folgende Polizeiverordnung erlassen .

§ 1 .
Jede Veränderung und AbHolzung von Baum¬

pflanzungen
1 . an öffentlichen Straßen und Wegen , an Kanälen

und Wasserläufenl
2 . auf den Grünflächen , die gemäß K 16 Abs . 1 Zif¬

fer 3 des Gesetzes betr . die Verbandsordnung für
den Siedlungsverbynd Ruhrkohlenbezirk vom 5.
Mai 1920 in das am 15 . 12 . 1920 aufgestellte Erün -

flächenverzeichnis des Verbandes und in die nach¬
träglich hierzu aufgestellten Ergänzungen aufge¬
nommen sind , bedarf der Genehmigung des Ver¬
bandsdirektors des Siedlungsverbandes Ruhrkoh¬
lenbezirk .
Die gleiche Genehmigung ist erforderlich zur Ab¬

Holzung von sämtlichen Baumbeständen — auch ein¬
zelnen Bäumen und Vaumgruppen in Privatgär¬
ten —
a ) in den Stadtkreisen !

Bottrop , Buer '
, Gladbeck , Recklinghausen . Bochum ,



Dortmund , Gelsenkirchen, Hamm , Herne , HördeZtung der Gemeinden zur Haltung von Ziegenböcken,
Mitten , Osterfeld , Duisburg , Essen , Hamborn . wom 14 . Dezember 1920 (E .-S . S . 263) und der
Mülheim , Oberhausen , Sterkrade !

b ) in den Landkreisen !
Bochum, Dortmund , Essen , Gelsenkirchen, Horde !

c) in den Gemeinden !
Walsum und Dinslaken des Kreises Dinslaken ,
Westerholt und Horst des Kreises Recklinghausen,
Homberg , Moers und Hochemmerich des Kreises
Moers .

137 und 139 des Gesetzes über die allgemeine Lan¬
desverwaltung vom 30 . Juli 1883 (E .-S . S . 195)
wird unter Zustimmung des Bezirksausschusses für
den Regierungsbezirk Düsseldorf folgende Polizeiver¬
ordnung erlassen !

8 1 .
Der K 2 der Polizeiverordnung vom 39 . 6 . 1921/3.

2 . 1922 (Negierungsamtsblatt Stück 6 Nr . 141 , Seite
Vor Erteilung der Genehmigung sind nach Möglich» 32 , von 1922 ) über die Ankörung von Ziegenböcken

keit die beteiligten Kreise und Gemeinden zu hören .
8 2.

In den Fällen des Z 1 Abs . 1 Ziffer 2 bedarf es
der Genehmigung nicht, wenn es sich um Holznutzun-
gen in geringerem Umfange handelt , die in der eige¬
nen Hauswirtschaft des Eigentümers oder Nutzungs¬
berechtigten gebraucht werden . Das Gleiche gilt für
Eingriffe , die zur Bekämpfung von Jnsektengefahren ,
durch Windbruch oder Schneebruch erforderlich wer¬
den , sowie für Maßnahmen zur Aufforstung schlecht
bestandener oder durch Brand geschädigter Flächen .

8 3-
Gegen die Versagung der Genehmigung zur AbHol¬

zung durch den Verbandsdirektor ist binnen 4 Wochen
die Beschwerde an den Verbandspräsidenten gegeben.

8 4 .
Die Gemeindevorstände (Bürgermeister , Amtmän¬

n er) sind verpflichtet , den Grundbesitzern und der zu¬
ständigen Polizeibehörde auf Verlangen Mitteilung
zu macken, welche Grünflächen in das Berbandsver -
zeichnis aufgenommen sind .

8 5 .
Die Ortspolizeibehörden haben die Durchführung betreffend die Kosten der Prüfung

des Baumschutzes zu überwachen und ohne Genehmi¬
gung erfolgende AbHolzungen , gegebenenfalls unter
Anwendung polizeilicher Zwangsmaßnabmen , zu ver¬
hindern ,

8 6.
Zuwiderhandlungen werden mit Haft bis zu einem

Monat und mit Geldstrafe bis zu 1599 Mark oder
mit einer dieser Strafen bestraft .

8 7 -
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬

öffentlichung in Kraft . Am gleichen Tage tritt die
Polizeiverordnung zum Schutze der im Interesse der
Volksgesundheit zu erhaltenden Baumbestände im
Ruhrkohlenbezirk vom 18 . Dezember 1929 außer
Kraft .

Essen , 11 . September 1922 .

wird wie folgt durch einen 5 . Absatz ergänzt !
„Ein Ziegenbock , der an einer Seuchenerkrankung

gelitten hat , darf nach Aufhebung der veterinärpoli¬
zeilichen Sperrmaßnahmen erst dann wieder zum
Decken fremder Tiere zugelassen werden , wenn von
der zuständigen Polizeiverwaltung auf Grund eines
kreistierärztlichen Zeugnisses , das die Unbedenklich¬
keit ergibt , die Erlaubnis dazu erteilt ist .

"
8 2 .

Vorstehende Polizeiverordnung tritt mit dem Tage
ihrer Verkündigung in Kraft .

Düsseldorf , 25 . Juli 1922 . I ü 5427 .
Der Regierungspräsident .

I . V . ! von Haugwitz.
1999 . Polizeiversrdnung
betreffend den Verkehr mit verflüssigten und ver¬

dichteten Gasen.
Auf Grund des K 129 e Absatz 2 der Reichsgewerbe -

vrdnung , der KZ 137 u . 139 des Landesverwaltungs¬
gesetzes vom 39 . Juli 1883 (G . S . S . 195) , der 88 6 ,
12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung
vom 11 . März 1850 (E . S . S . 265 ) und des Gesetzes

cesfend die Kosten der Prüfung überwachungsbe -

Der

In Vertretung ! Unterschrift
1098 . Polizcwerordnung

über die Ankörung von Ziegenböcken.
Auf Grund der ZK 6 ! 12 und 15 des Gesetzes über

die Polizeiverwaltung vom 11 . März 1859 (E . -S . S .
265) , des K 4 des Gesetzes , betreffend die Verpflich-

dürftiger Anlagen vom 8 . Juli 1905 (G . S . S . 317 ) ,
wird , nachdem dem Vorstande der beteiligten Berufs¬
genossenschaft der chemischen Industrie Gelegenheit
zur -gutachtlichen Aeußerung gegeben worden ist , mit
Zustimmung des Bezirksausschusses , für den Umfang
des Regierungsbezirks Düsseldorf nachstehende Aen¬
derung der Polizeiverordnung vom 22 . September
1914 (Regs . -Amtsblatt S . 452 ) erlassen !

8 3 b .
Nahtlose eiserne Behälter .

Abs . 1 bis 3 unverändert .
Abs . 4 . Die Wandstärke nahtloser eiserner Be¬

hälter muß mindestens 3 mm betragen und möglichst
gleichmäßig sein . Neue Behälter dieser Art müssen
vor ihrer Prüfung durch den Sachverständigen (K 12)
sorgfältig ausgeglüht werden . Zu diesem Zweck müs -

Verbandspräsident des Siedlungsverbandes "M die Flaschen in - gasgeheizten Herd - oder in Muf -
RuhrkohlenbezirU felöfen langsam angewärmt und zwischen 729 und

789 ° O bei der an Kerbschlagproben festzustellenden,
für das Material geeignetsten Höchsttemperatur etwa
eine halbe Stunde lang unter sorgfältiger Beobach¬
tung der Temperatur an zuverlässigen , selbstschrei -
bendcn Meßvorrichtungen geglüht , dann in densel¬
ben Oefen oder daran angeschlossenen Kühlöfen lang¬
sam unter Abscbluß der Luft bis auf mindestens
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KW " abgekühlt werden . Die weitere Abkühlung
muß , sofern sie nicht in dem gleichen Ofen erfolgt ,
mindestens bis 150 ° auf Warmbetten in beson¬
deren Kühlränmen erfolgen , die vor Zugluft " ge¬
schützt sind . — Die Bedingungen , unter denen die
Kerbschlagproben vorzunehmen sind , setzt die Zentral¬
behörde fest. Der Abnahmebeamte (8 12) hat das
Recht und die Pflicht , in die Ergebnisse der jeweils
auszuführenden Kerbschlagproben und die Anschrei -
bungen der Meßvorrichtungen an den Glühöfen Ein¬
sicht zu nehmen . Der für das Glühen verantwort¬
liche Werksbeamte hat die Flaschen nach erfolgter vor¬
schriftsmäßiger Glühung mit einem Stempel zu ver¬
sehen , der dem Abnahmebeamten bei der ersten Prü¬
fung der Flaschen nachzuweisen ist .

Abs . 5 . Die Prüfungen der Flaschen bei der Ab¬
nahme erfolgen an Proben aus den fertigen , geglüh¬
ten Flaschen , die nach Schmelzungsnummern geson¬
dert bis zu 2VV Stück zur Abnahme zu stellen sind .
Aus Restgruppen können neue Hauptgruppen bis zu
IM Stück gebildet werden . Aus jeder Gruppe von
2M oder weniger zur Abnahme gestellten Behältern
ist von dem Sachverständigen ( H 12 ) ein Behälter für
die Prüfungen auszuwählen . Diese bestehen in der
Ermittlung der geringsten Wandstärke durch Her¬
stellung von Querschnitten in drei , zur Längsrich¬
tung des Behälters senkrechten Ebenen , in einer Zer¬
reißprobe und in Biegeproben .

.Abs . V . Das Abtrennen der Probestreifen muß auf
kaltem Wege durch schneidende Werkzeuge geschehen .
Die Probestreifen sind auf kaltem Wege vorsichtig ge¬
rade zu richten und an den Kanten sauber zu bear¬
beiten . Bicgeproben dürfen an den Kanten etwas
abgerundet werden . Aus jeder geprüften Flasche sind
eine Querfaser -Zerreißprobe und drei Querfaser -
Biegeproben zu entnehmen . Von letzteren sind zu¬
nächst zwei um einen Dorn von der dreifachen nor¬
malen Wandstärke der Flaschen kalt um 18V ° zu bie¬
gen , sie sollen hierbei nicht brechen . An der äußeren
Seite der Biegungsstelle dürfen sich höchstens An¬
fänge von Rissen zeigen . Genügt eine der Proben
nicht , so muß sich die dritte Quersaser -Biegeprobe
wenigstens um einen Dorn von der sechsfachen
Wandstärke biegen lassen , ohne zu brechen oder An¬
risse zu zeigen . Jedoch muß in solchem Fall eine
Lüngsfaser -Biegeprobe sich um den dreifachen Dorn
anstandslos um 18V ° biegen lassen .

Abs . 7 . Genügen die Festigkeits - oder Zähigkeits¬
proben nicht , erfolgt insbesondere das Zerreißen einer
Probe außerhalb des mittleren Drittels der Zer -
reißlänge , ohne die vorgeschriebene Dehnung zu er¬
reichen , so hat der Prüfende zunächst eine Gegen¬
probe aus demselben Behälter zu entnehmen . Im
Zweifelsfall ist er befugt , einen zweiten Behälter aus
derselben Gruppe für zu wiederholende Prüfungen
auszuwählen . Das letztere Verfahren ist stets anzu¬
wenden , wenn etwa die Ilngleichmäßigkeit der Wand¬
stärke in einer der Querschnitte das zulässige Maß
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überschreitet . Größere Abweichungen als 2V Prozent
der Stärke an der schwächsten Stelle sind nicht zuzu¬
lassen . Genügen auch die Gegenproben nicht , so ist
die Gruppe zurückzuweisen . Erfolgt die Zurückwei¬
sung wegen ungleicher Wandstärke , so bleibt dem
Lieferer der Nachweis überlassen , daß etwa noch ein¬
zelne Flaschen abnahmefähig sind .

Abs . 8 . Die abzunehmenden Behälter müssen frei
von erheblichen Walz - oder Ziehriefen sowie von
fehlerhaften Stellen sein . Insbesondere dürfen die
aus dem warmen Block gepreßten und gezogenen
Flaschen keine erheblichen Zunderlöcher und erhöhte
oder vertiefte Stellen im Boden , von dem Ausstoß¬
stempel herrührend , aufweisen . Bei eingehalsten
Böden müssen die strahlenförmigen Faltungen , die
sich beim Einziehen des Bodens im Innern der Ge¬
fäße bilden , nach beendeter Formgebung des Bodens
und erneuter Erwärmung aus Schweißwärme durch
mechanische Hämmer sorgfältig ausgeschmiedet
werden .

8 3 c .
Kupferne Behälter .

(Unverändert . )
8 4.

Ziffer 1 . Der zweite Satz der Ziffer l wird wie
folgt ergänzt :

Die Kappen sind mit einer oder mehreren Oeff -
nungen zu versehen , deren Eesamtquerschnitt min¬
destens 75 qmm betragen muß .

8 3.
Die Ueberschrift ist wie folgt zu ändern :

Anschlußgewinde und Anstrich der Behälter .
Abs . 1 . (Unverändert . )
Abs . 2 . Das Anschluß - und das Flaschengewinde

müssen den Vereinbarungen des Normenausschusses
der deutschen Industrie , die in der Anlage beigefügt
sind , mit der Maßgabe entsprechen , daß für alle brenn¬
baren Gase — mit Ausnahme des Azetylens —
Linksgewinde , für alle übrigen Gase Rechtsgewinde
anzuwenden ist , und daß — soweit in der Anlage für
einzelne Gase keine besonderen Eewindevorschriften
bestehen — die Abmessungen des Kohlensäure -An¬
schlußgewindes gewählt werden können . Azetylenfla¬
schen sind für Bllgelanschluß einzurichten .

Abs . 3 . Werden Behälter für verdichtete oder ver¬
flüssigte Gase mit einem Farbanstrich zwecks äußerer
Kennzeichnung ihres Inhalts versehen , so sind die
Farben Blau für Sauerstoff , Rot für Wasserstoff ,
Grün für Stickstoff . Weiß für Azetylen zu wählen .
Der Anstrich muß sich auf die ganze Oberfläche des
Behälters erstrecken , jedoch so ausgeführt werden ,
daß dadurch die auf dem Flaschenhals befindliche
Stempelung nicht unkenntlich wird . Die Stempelung
ist jeweils in einer anderen Farbe als der Flaschen¬
anstrich auszureiben . Flaschen für die vorbezeichne¬
ten Gase , die mit anderen Farbanstrichen versehen
sind , dürfen von den Füllwerken nicht in den Ver¬
kehr gelassen werden . — Werden Flaschen für andere
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als die vorbezeichneten Gase mit einem Farbanstrich
versehen , so ist dafür ein grauer Anstrich zu wählen .

s 6 .
Abs . 3 . Die Fassung wird wie folgt veränderte
Vor jeder Neufüllung von Behältern für verdich¬

tete Gase sind Easreste auszublasen . Ein Werksbe¬
amter hat vor der Neufüllung von Flaschen verant¬
wortlich festzustellen , daß alle Flaschenventile geöff
net sind . Vor jeder Wiederholung der amtlichen Prü
fung ist das Leergewicht aller Behälter für verflüs¬
sigte und verdichtete Gase nach gründlicher Reinigung
der Flaschen durch die Fabrik , in der die amtliche
Prüfung erfolgt , festzustellen . Von vorstehenden For
derungen sind Flaschen für gelöstes Azetylen ausge
nommen . Werden zwischen dem ursprünglichen und
den neu ermittelten Leergewichten bemerkenswerte
Unterschiede festgestellt , so hat der Sachverständige zu
entscheiden , ob die Flasche im Verkehr belassen wer
den kann , erforderlichenfalls nach Vornahme einer
Wasserdruckprobe mit erhöhtem Druck , wobei jedoch
nicht über eine Beanspruchung über 30 kg/qmm bei
Flußeisen hinauszugehen ist . Bleibende Dehnungen
dürfen bei dieser Beanspruchung noch nicht eintreten .
Uebersteigt die Abnutzung bei normalen 40 Liter -
Flaschen den Betrag von 2 kg , so ist die Entscheidung
der Zentralbehörde herbeizuführen . Eine gründliche
Reinigung des Innern der Flasche ist von den Füll
werken auch dann stets vorzunehmen , wenn sich beim
Schütteln der leeren Behälter die Anwesenheit von
festen Bestandteilen bemerkbar macht , namentlich bei
Flaschen für brennbare und für oxydierende Gase .

s 7 -
Abs . 2 . Der Probedruck für Chlorkohlenoxyd wird

von 30 Atm . auf 22 Atm . herabgesetzt .
Z 9-

Abs . 4 . Die Fassung wird wie folgt verändert :
Verdichteter Sauerstoff darf höchstens mit 4 Volu¬

menprozenten Wasserstoff , verdichteter Wasserstoff
mit höchstens 2 Volumenprozenten Sauerstoff verun¬
reinigt in den Verkehr gebracht werden . Sauerstoff ,
der für Atmungs - oder Rettungszwecke abgegeben
wird , darf höchstens mit 2 Volumenprozenten an Ver¬
unreinigungen insgesamt in den Verkehr .. gebracht
werden . Der Nachweis der geforderten Reinheits¬
grade ist in den Füllwerken durch regelmäßige Ana¬
lysen unter entsprechender Aufsicht zu führen . Bei
elektrolytischer Gewinnung von Sauerstoff und Was¬
serstoff aus Wasser muß von jeder Rampenfüllung
mindestens eine Flasche auf ihren Reinheitsgrad
durch einen Sachverständigen der Fabrik , unabhän¬
gig von den laufenden Analysen hinter dem Elektro -
lyseur , geprüft werden .

' Die Befunde hierüber sind
nachzuweisen .

Schluß - und Ilebergangsbestimmungen .
Vorstehende Abänderungen der . Polizeiverordnung

treten am Tage der Veröffentlichung mit der Maß¬
gabe in Kraft , daß für die Abänderung der Ventil¬
anschlüsse der Flaschen eine Frist bis zur nächsten

regelmäßigen Prüfung der Flaschen gewährt wird .
Düsseldorf , 17 . September 1022 . l . C . 3041/22 .

Der Regierungs -Präsident .
In Vertretung : Dr . Kirchner .

> 100 . Nach H 14 der Viehseuchen -Entschädigungs -
satzung für die Rheinprovinz vom 8 . März/27 . April
1912 brvinge ich die nachstehende Uebersicht der Ein¬
nahmen und Ausgaben bei den Entschädigungs -
geldern für das Rechnungsjahr 1021 hiermit zur öf¬
fentlichen Kenntnis .

Einnahme : Entschädigungsgelder
für

Pferde Rindvieh

Bestand aus dem Vor¬
jahre 97 752,07

Einnahmereste 1832,51 320 625,93
Zinsen der hinterlegten

Gelder 16 830,62 3 406,51
Desgl . der Marktoer -

sicherung Dinslaken — 1376,67
Beiträge der Markt¬

versicherung Dins¬
laken (15 -N für das
Stück Rindvieh — 50 703,33

Abgaben der Vieh¬
besitzer 561 008,67 14 852 084,11

Rückzahlungen aus dem
Restkreise St . Wendel -
Baumholder (aus¬
stehende Forderungen ) — 530 000, —

Zurückziehungen aus
den zinsbar angeleg¬
ten Beständen der

Marktversicherung
Dinslaken (Verwal¬
tungskostenbeitrag — 2 007,85

678 323,« 7 i5 770104,4g

10 536 671,11

Summe
IZ . Ausgaben :

Vorschuß aus dem Vor¬
jahre

1V vom Hundert Veran -
lagungs - und Hebe -
gebiihren von der Ein¬
nahme an Abgaben

Verwaltungskostenbei¬
trag für die Provin -
zialhaupverwaltung 4
vom Hundert der Zin¬
sen der zurückgelegten
Gelder und der nach
Abzug der Veranla -
gungs - u . Hebegebüh¬
ren verbleibenden Ab¬
gaben

56 294,26 1 485 063,37

20 030,16
Zu übertragen : 77 233,42

537 180,22
12 550 815,40
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Entschädigungsgelder
für

Rindvieh

Uebertrag '

Formularkosten
Kosten für einen Voll¬

machtsstempel
Entschädigungen f . Rotz
Entschädigungen s . Milz -

und Rauschbrand
Entschädigungen für

Maul - und Klauen¬
seuche

Entschädigungen f. Tu¬
berkulose

Entschädigungen für an¬
steckende Blutarmut

Kosten der Abschätzung
Zur Bildung des Re¬

servefonds
Einrückungsgebühren
Ansammlung von Mit¬

teln für die Dinslake -
ner Marktversicherung

Reisekosten
Zahlung von Vorschuß¬

zinsen
Zahlung für Impfstoff

u . Kosten d . Impfung
geg . Maul - u . Klauen¬
seuche

Zur Beschaffung einer
Schreibmaschine

Summe
Die Einnahme beträgt

Die Ausgabe beträgt
Mithin Bestand

Mithin Vorschuß

Pferde

77 233,42
5 077,23

104 532,30

<41
12 559815,40

5 077,22

3 -

100557,50 1316 962,33

2 447 451,79

138 090,53
40 -

90 000,—
274,45

4 589,41

1 047 342 .51

5 346,44

274,45

52 080, —
1 536,37

737 293,26

13 791 .86

2 716, — 2 716, —

521 161.04 , 8 189 695,63
678 323,87 15 770 194,40
529 161,04 18 189 695 .63
149 l 62,83 —

— 2 419 501,23

Die zinsbar hinterlegten Gelder der Pferdeversiche¬
rung betrugen am Schlüsse des Berichtsjahres
523 308,80 Mark , der Rindviehversicherung 93 -750,15
Mark , der Marktversicherung Dinslaken 29 760 Mark .

Düsseldorf , 16 . September 1922 .
Der Landeshauptmann der Rheinprovinz .

1101 . VI . Nachtrag
zum Tarif für die Privatwerft der Firma Jndustrie -
terrains Düsseldorf -Reisholz , Aktiengesellschaft zu !

Benrath vom 17 . Februar 1921 .
I . Zu den Gebührensätzen unter ^ (Werftgeld ) wirkp

ein Zuschlag von 800 ?z erhoben .
H . Zu den Gebührensätzen unter ?> (Krangeld ) sind ,

folgende Zuschläge zu zahlen '

a ) für Kies , Steine aller Art , Salz , Sand ,
Schlacken , Braunkohle und Kohle mit

III . Zu den Gebührensätzen unter bl l ( Werftbahn¬
fracht ) sind folgende Zuschläge zu zahlen !
a ) für Kies , Steine aller Art . Salz . Sand ,

Schlacken , Erze sowie Braunkohle und
Kohle mit Nebenarten im llmschlagver -
kehr 1180H

b ) für alle übrigen Güter - auch die Braun¬
kohle und Kohle mit Nebenarten , so¬
weit sie nicht zum Umschlagverkehr
rechnen . 1340A

IV . Zu den Gebührensätzen unter N ll ( Zustel¬
lung eigener Wagen ) wird ein Zuschlag

von 10V0?6
erhoben .

V . Dieser Nachtrag tritt an Stelle des am 22 . August
1922 genehmigten V . Nachtrages zum Tarif vom
17 . Februar 1921 sofort in Kraft .

Mit Ermächtigung des Ministers für Handel und
Gewerbe , zugleich des Finanzministers !

Koblenz , 14 . September 1922 . c Nr . 7141 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz

(Rheinstrombauverwaltung ) .
Im Auftrage ! Kaufnicht .

Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffent¬
lichen Kenntnis gebracht . I N 6214 I Ang .

Düsseldorf , 19. September 1922 .
Der Regierungspräsident .

1102 . Das Preußische Staatsministerium hat ge¬
mäß H 2 Abs . 2 der Rheinischen Städteordnung vom
15 . Mai 1856 untetm 31 . August 1922 genehmigt ,
daß
1 . die auf der Handzeichnung des Kreisvermessungs¬

amts Lennep vom 5 . Januar r922 bezeichneten
Parzellen Nr . 1220/383 , 1221/0 .383 , 1219/382 ,
1022/347 , 1019/346 , 1018/345 , 1012/340 in einer
Gesamtgröße von 53,11 Ar von der Stadtgemeinde
Hückeswagen abgetrennt und mit der Stadtge -

, meinde Wermelskirchen vereinigt werden ,
2 . die auf der oben genannten Handzeichnung bezeich¬

neten Parzellen Nr . 1939/96 , 1038/96 , 1033/95 ,
1025/90 , 1017/79 , 1008/78 , 1009/78 , 1010/78 ,
1003/77 , 1002/77 , 971/62 , 1179/0 .376 . 974/0 .376 ,
1004/0 .77 , 1005/0 .78 , 1006/0 .78 , 1022/0 .89 , 973/0 .62 ,
972/62 , 975/0 .62 , 970/62 , 969/62 , 977/0 .63 , 981/64 ,
983/65 , 980/0 .64 , 993/0 .76 , 992/75 , 994/76 , 1001/77 ,
1000/77 , 1011/78 , 1007/0 .78 , 1015/79 , 1018/0 .79,
1012/78 , 1016/79 , 1027/89 , 1021/0 .39 , 1023/0 .89 ,
1024/89 , 1026/90 , 1032/94 , 1034/95 , 1037/96 ,
1040/96 in einer Gesamtgröße von 78,87 Ar von
der Stadtgemeinde Wermelskirchen abgetrennt und
mit der Stadtgemeine Hückeswagen vereinigt wer¬
den . l v 11101 .
Düsseldorf , 12 . September 1922 .

Der Regierungspräsident .

1103 . Berichtigung .
Der im Regierungsamtsblatt Stück 36 vom 9. Sep¬

tember 1922 , Seite 357 , Nr . 1035 veröffentlichte Ab -Nebenarten , Erze 1100
b) für die übrigen Güter 1180 ^ zatz 1 ) der Bekanntmachung über Erhöhung des Fähr -
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geldes für die ruhrfiskalischen Fähren zu Hinsel -Rel -
linghausen (St . Annenfähre ) und zu Rohmühle - Hei -
stngen muß lauten !

1 . Das Fährgeld für die ruhrfiskalischen Führen zu
Hinsel - Nellinahausen ( St . Annenfähre ) bei km 41,7
der Ruhreinteilung und zu Rohmühle -Heisingen bei
km 35,5 der Ruhreinteilung wird auf die Dauer von
3 Jahren

für 1 Person bei Tage auf 1
für l Person bei eingetretener Dunkel¬

heit auf 3
erhöht . I II 2812 .

Düsseldorf , 14 . September 1922 .
Der Regierungspräsident .

1104 . 1 . Auf Grund des Z 195 e N .G .O . bestimme
ich unter Abänderung meiner Verfügung vom 4.
März 1994 I l? 687 (Reg .-Amtsblatt S . 85 ) betref¬
fend Ausnahmen vom Verbote der Sonntagsarbeit
im Barbier -, Friseur - und Perückenmacherhandwerk ,
daß für den Bezirk , des Landkreises Mettmann vom
Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung
an

"
folgende Regelung in Kraft tritt !

a ) Eine Beschäftigung von Gehilfen und Lehrlingen
im Barbier -, Friseur - und Perückenmacherhand¬
werk ist in den Städten Velbert , Vohwinkel und
Cronenberg an allen Sonn - und gesetzlichen Feier¬
tagen mit Ausnahme der zweiten Oster - , Pfingst -
und Weihnachtsfeiertage verboten ; an diesen letzt¬
genannten Tagen ist eine Beschäftigung in Vel¬
bert und Vohwinkel von 9— 12 Uhr und in Cro¬
nenberg von 8— 19 Uhr gestattet .

b) In den Gemeinden Langenberg , Neviges , Mett¬
mann , Wülfrath , Haan , Eruiten und Heiligen¬
haus ist eine Beschäftigung von Gehilfen und
Lehrlingen im Barbier - , Friseur - und Perücken¬
macherhandwerk an allen Sonn - und gesetzlichen
Feiertagen mit Ausnahme der ersten Oster - ,
Pfingst - und Weihnachtsfeiertage , an denen völ¬
lige Sonntagsruhe zu herrschen hat , gestattet und
zwar zu folgenden Zeiten !
in Langenberg von 11— 1 Uhr vorm .
„ Neviges, , „ 9— 12 „ „
„ Mettmann „ 9— 12 „ „
. , Wülfrath . . 9— 12 .,
„ Haan und Eruiten „ 9— 12 „ „
„ Heiligenhaus „ 7—19 „ „

Im übrigen bleiben die Bedingungen , welche in
der vorstehend angezogenen Verfügung an die Be¬
schäftigung von Gehilfen und Lehrlingen an Sonn -
und gesetzlichen Feiertagen in dem vorgenannten
Handwerfe geknüpft sind , bestehen .

2 . Auf Grund des H 41 b N . G .O . ordne ich hiermit
für den Bezirk des Landkreises Mettmann , nachdem
die Zustimmung einer ^ -Mehrheit der beteiligten
Gewerbetreibenden festgestellt ist , an , daß den selb¬
ständigen Barbieren , Friseuren und Perückenmachern
die Ausübung des Gewerbebetriebes an Sonn - und
gesetzlichen Feiertagen nur insoweit gestattet ist , als

vorstehende Ausnahmen vom Verbote der Beschäfti¬
gung von Gehilfen und Lehrlingen zugelassen sind .

Düsseldorf , 13 . September 1922 . I 1' V 4652 .
Der Regierungspräsident .

1105 . Vlil . Nachtrag
zu dem Tarif für die Werft - und Hafenanlagen

der Stadt Crefeld vom 17 . Februar 1921 .
Die im VII . Nachtrag vom 24 . 8 . 1922 vorgesehenen

Zuschläge , sowie die im Tarif vom 17 . Februar 1921
im Tarifabschnitt K „Werftgeld " unter Nr . 1 vorge¬
sehenen Sätze werden aufgehoben . Bei den Gütern ,
für die beim Tarifabschnitt L „Krangeld " der nie¬
drigere Zuschlag vorgesehen ist , fallen Steinkohlen mit
Nebenarten fort . Für sie ist fernerhin der Zuschlag
zu entrichten , der für alle übrigen Güter vorgesehen
ist . Es werden neu festgesetzt !

^ I . die Sätze beim Tarifabschnitt K „Werftgeld " für
! je 199 kg unter

1 . a ) auf 19
b) auf 39 F
c ) auf 48 ^
d ) auf 57 ^
e) auf 68 ^
f ) auf 87 ^

II . die Zuschläge
1 . beim Tarifabschnitt K „Werft¬

geld " auf 399 v . H.
2 . beim Tarifabschnitt IZ „Kran¬

geld " für Erden . Kies , Steine
aller Art , Salze , Sand , Schlacken ,
Braunkohlen und Erze auf 2499 v . H.
und für alle übrigen Güter auf 2699 v . H .

3 . beim Tarifabschnitt E „Wiege¬
geld " auf 2999 v . H .

4 . beim Tarifabschnitt I ) „Werft¬
lagergeld " Ziffer 1 auf 1999 v . H . .
Ziffer 2 auf 499 v . H.

5 . bei den Tarifabschnitten B
„Hafenliegegeld " und I"

„Schutz¬
geld " auf 2999 v . H.

Dieser Nachtrag tritt sofort in Kraft .
Mit Ermächtigung des Ministers für Handel und

Gewerbe , zugleich des Finanzministers !
Coblenz , 13 . September 1922 . c . Nr . 7175 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
( Rheinstrombauverwaltung . )

Im Auftrage ! Kaufnicht .

Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffent¬
lichen Kenntnis gebracht . I lil 6199 .

Düsseldorf , 14 . September 1922 .
Der Regierungspräsident .

1106 . Vl . Nachtrag
zum Tarif für die Werft - und Hafenanlagen der

Stadt Emmerich vom 23 . Juni 1921 .
Unter Fortfall der bisherigen Zuschläge sind fol¬

gende Zuschläge zu entrichten !
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Bei Werftgeld 800 v . H.
Bei ö Krangeld

a ) für Kies , Steine aller Art , Salz ,
Sand , Schlacken , Braunkohlen und
Kohlen mit Nebenarten sowie Erze 600 v . H

b ) für alle übrigen Güter 700 v . H
Bei O Wiegegeld 1000v . H
Bei v Werftlagergeld 300 v . H
Bei L Hafengeld 600 v . H
Bei ? Schutzgeld 500 v . H
Bei V Hafenbahnfracht

a ) für Kies , Steine aller Art , Salz ,
Sand , Schlacken , Braunkohlen , Koh¬
len und Nebenarten im Umschlag¬
verkehr sowie Erze 700 v . H .

b ) für alle übrigen Güter 800v . H.
Dieser Nachtrag tritt sofort nach Bekanntgabe im

Regierungsamtsblatt Düsseldorf in Kraft .
Mit Ermächtigung des Ministers für Handel und

Gewerbe zugleich des Finanzministers .
Coblenz , 8 . September 1922 . c . Nr . 6888 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Rheinstrombauverwaltung .)

In Vertretung : Langen .
Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffent¬

lichen Kenntnis gebracht . I lZ 6120II .
Düsseldorf , 15 . September 1922 .

Der RegierunjZMPrisüÄent .
1107 . Nachtrag

zum Tarif , nach welchem das Brückengeld an der
Brücke zu Steele a . d . Ruhr zu erheben ist .

Artikel I .
Die Bestimmungen zu I , U und III des Tarifs wer¬

den wie folgt geändert :
Es wird an Brückengeld erhoben :

I . Von Personen einschl . dessen , was sie tra¬
gen für jede Person 20

Anmerkung : Personen , welche zu einem Fuhr¬
werk pp als Reiter , Führer oder Treiber zu Tieren
gehören , für welche die Sätze zu II 1 u . 2 und III
1 u . 2 erhoben werden , sind frei .

Radfahrer haben nach dem Personengeldtarif zu
zahlen .

II . Vom Fuhrwerk einschl . der Schlitten :
1 . Für Personenfahrzeuge ausschl . der

Kraftfahrzeuge , für jedes Zugtier 3,— -4t
2 . Zum Fortschaffen von Lasten

a ) voll beladenem Fuhrwerk , d . h . von
solchem , auf dem sich außer dessen
Zubehör und außer dem Futter
für höchstens 3 Tage , an anderen
Gegenständen mehr als 2 Ztr . be¬
finden für jedes Zugtier 3,— -4t

b ) von unbeladenen für jedes Zugtier 2,— -4t

c ) für unbespanntes Fuhrwerk Ziffer
II 1 , 2 a u . b wird die Abgabe für
Zugtier der betr . Position erhoben .

3 . Von jedem Handwagen , Handkarren ,
Hand schlitten beladen oder unbeladen 1,— -4t

4 . Von jedem Kraftfahrzeug für Personen
und jedem beladenen Kraftfahrzeug
für Güter einschl . Straßenbahnwagen 20, — -4t

5 . Von einer fahrbaren Lokomobile 20 ,— -,4t
6 . Von einem beladenen Anhängerwagen 10,— -,4t
7 . Von jedem unbeladenen Kraftfahrzeug

und Straßenbahnlastwagen für Güter
und jedem unbeladenen Anhänger¬
wagen 5,— -4t

8 . Krankenfahrzeuge bleiben frei .
III . Von unbespannten Tieren :

1 . Von jedem Pferd , Maultier oder
Maulesel mit oder ohne Reiter oder
Last 2,— -4t

2 . Von jedem Stück Rindvieh oder Esel 1,— -4t
3 . Von jedem sonstigen Vierfüßler , wie

Fohlen , Kalb , Schwein , Schaf , Ziege
usw . 1,— -4t

I . Für Federvieh für jede 10 Stück und
darunter 1,— -4t

Anmerkung : Federvieh auf einem Fuhrwerke
! oder in einem Tragkorbe ist frei .

Artikel II .
Vorstehendem Nachtrage ist heute durch die Stadt¬

verordneten -Versammlung zugestimmt worden und
tritt er mit dem Tage der Verkündigung durch das
Regierungsamtsblatt in Kraft .

Steele . 17 . August 1922 .
Der Bürgermeister : Schulz .

Vorstehender Nachtrag zum Tarif vom 23 . Septem¬
ber 1921 I H 2443 (veröffentlicht im Reg . -Amtsblatt
Stck . 40 v . 8 . 10 . 21 S . 406/407 ) wird hiermit ge¬
nehmigt und zur öffentlichen Kenntnis gebracht ,

Düsseldorf . 12 . September 1922 . I H 2791 .
Der Regierungspräsident .

Bekanntmachungen anderer Behörden .
1108 . Die Zinsscheinbogen Reihe 10 zu den 4proz .
Rheinisch -Westfälischen Rentenbriefen werden vom
2V. Oktober 1922 ab durch die Rentenbank in Münster
i . W . oder durch Vermittlung der Rentenbank Berlin
C . 2 , Klosterstr . 761 , gegen Rückgabe der Erneue¬
rungsscheine und Beifügung eines Nummerverzeich¬
nisses ausgereicht . ,

Vordrucke zu diesen Verzeichnissen werden von den
Rentenbanken kostenlos verabfolgt . I 1368/22 ' f.

Münster i . W >, 17 . August 1922 .
Direktion der Rentenbank für Westfalen , die Rhein¬

provinz und Hessen -Nassau .

Die Einrückungsgebühren betragen für die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum 3,^ - -4t, bei Tabellensatz für
die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 4,SV -4t . — Belegblätter und einzelne Stücke kosten i, — -4t für jeden

angefangenen Bogen , mindestens aber 2 °4t für jedes Stück des Amtsblatts ,
Schriftleitung : Amtsblattstelle der Regierung . — Druck : Buchdruckerei Otto Fritz , Düsseldorf , Oststr. 13.
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Bekanntmachungen der Provcnzialbehördc .1109 , Tarif
für die in den staatlichen und städtischen Häfendes Eemeindebezirks Duisburg zu entrichtenden

Verkehrsabgaben .
Es ist zu zahlen !

I . an Hafengeldbeim jedesmaligen Einlaufen in einen der Häfen fürje 12 Wochen ununterbrochenen Aufenthaltes
1 . von Schiffen , die ausschließlich oder vorwiegend zurBeförderung von Gütern dienen , für jede Tonne

Tragfähigkeit 400 F2 . von Schiffen , die ausschließlich oder vor¬
wiegend zur Beförderung von Personendienen , und von Schleppdampfern , für jedeTonne Tragfähigkeit 800 Z3 . von Fähren , Baggern und sonstigen, nicht
auf Tragfähigkeit vermessenen Schwimm¬
körpern für jedes qm Flüche 800 L4 . von Floßholz für jede Tonne 800 ^

Ausnahmen .
1 . Fahrzeuge , die an einem Tage mehr als einmalin denselben Hafen einlaufen , haben das Hafen¬geld für jeden Tag nur einmal zu entrichten .2 . Eüterdampfer und Schiffe mit Teilladungen , die

nicht länger als 72 Stunden in einem der Häfenverweilen , haben :
a) sofern sie nicht mehr als ein Viertel ihrer

Tragfähigkeit an Gütern löschen und laden , nurein Viertel der Abgaben unter I I ,b) sofern sie darüber hinaus , aber nicht mehr als
die Hälfte ihrer Tragfähigkeit an Gütern löschenund laden , nur die Hälfte der Abgaben unterI , 1 zp entrichten .

3. Eüterdampfer , die ausschließlich zur Einnahme von
Bunkerkohlen einen der Häfen anlaufen und dort
nicht länger als 48 Stunden verweilen , zahlen an
Hafengeld den festen Satz von 300 Mark .

Anmerkung zu I.
Bei Feststellung des Floßholzgewichtes wird ein

cbm hartes Holz zu 0,7ö t , ein cbm weiches Holz zuv,öö t und ein Festmeter zu 115 cbm oder 5 qm Was¬

serfläche — bei einfacher Lage der Stämme — ge¬rechnet.
II . an Echutzgeldbei Eintritt von Hochwasser oder Eisgang von denin den Häfen befindlichen oder diese aufsuchendenSchiffen und sonstigen Schwimmkörpern das Doppelteder Sätze unter l .

Anmerkung zu H .
a) Schutzgeld für Benutzung , der Häfen gegen Eis¬oder Hochwassergefahr wird von Fahrzeugen ,Schwimmkörpern und Flößen innerhalb eines He¬

bungsjahres , das sich vom 1 . Oktober des einen bis
zum 30 . September des folgenden Jahres er¬
streckt, nur einmal erhoben ;

b ) Fahrzeuge und Schwimmkörper , die schon in
einem anderen preußischen Hafen des Rheinstrom¬
gebietes mit gleichartigem oder höherem Schutz¬
geldtarif Schutzgeld in demselben Hebungsjahre
bezahlt haben , bleiben für dieses Jahr im Falleder Benutzung der Häfen schutzgeldfrei . Ist aber
das in dem früher benutzten Hafen erlegte Schutz¬
geld niedriger als das unter ll festgesetzte , so wird
der Unterschied nacherhoben '

c) Fahrzeuge und Schwimmkörper , die nach dem
2 . September in einem der Häfen oder in einem
anderen preußischen Hafen des Rheinstromgebietsmit gleichartigem Schutzgeldtarif schutzgeldpflichtig
geworden sind , können vier Wochen lang Hafen¬
schutz ohne wiederholte Entrichtung von Schutz¬
geld in Anspruch nehmen , auch wenn ein Teil
dieses Zeitraumes schon in das mit dem 1 . Ok¬
tober beginnende neue Hebungsjahr fällt !d) Anfang und Ende der Schutzzeit (derjenigen Zeit¬räume , in denen die Verpflichtung zur Zahlungvon Echutzgeld besteht) , wird durch die Hafenver¬
waltung öffentlich bekannt gemacht!

e) das von den schutzgenießenden Schiffen und
Schwimmkörpern einschl . des Floßholzes nach Ab¬
schnitt I zu zahlende einmalige Hafengeld wird
auf das Echutzgeld angerechnet !

f) im Hochfelder Nord - und Südhafen wird lein
Schutzgeld erhoben .
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I ! I , an Werftgeld ( Ufergeld )
von allen im Bereiche der vier Häfen ein - oder aus¬

geladenen Gütern einschließlich des Floßholzes
1 . an fiskalischen und städtischen verpachteten sowie an

Privatplätzen
a ) von Abfallsäure (minderprozentige

Schwefelsäure ) , Bittersalz , Braun¬
stein , Calcium - Carbid zur Dünger - ,
fabrikation , Chilisalpeter , Dach -

'

ziegeln , Dünger , Düngemitteln
einschl . der Kalisalze , Erden , euro¬
päischen aller Art einschl . der Farb¬
erden , Erzen , Glaubersalz , Graphit ,
Kalk , auch phosphorsaurem und ge¬
branntem , Kies , Kupferstein , Lehm ,
Maurersteinen , Mergetz Pflaster¬
steinen aller Art , Nähren aus Ton
und Zement , Salz , Sand , Schlacken ,
Schwefelkies , Steinen als Bruch - ,
Bau - , Werk - , Polier - , Schleif - und

Wetzsteinen einschl . Kleinschlag .
Superphosphat , Thomasmehl und
Ton sowie Braunkohlen für jede
Tonne 190 -5

b) von Brennholz , Braunkohlenkoks ,
Braunkohlenbriketts , Eisen - und
Stahlbruch , Floßholz , Gruben¬
holz , Holzkohlen , Luppen von
Schweißstäben , Kleie , Reiskleie , Rei¬

sig , Salpetersäure , Schwefelsäure ,
roher , Spänen , Steinkohlen , Stein¬
kohlenkoks Steinkohlenbriketts , Torf ,
Torfkohlen , Torfstreu , Zelluloseholz ,
(Rundholz zur Herstellung von Holz¬
masse) , Zement , Zementsteinen ,
-Platten und -Fliesen , für jede
Tonne 860 Z

c) von Asphalt , Buchweizen , Gerste ,
Hafer , Heu , Hirse , Hiilsenfriichten ,
Kartoffeln , Knochen , Leinsamen ,
Mais (Kukuruz ) , Oelsamen , Reis ,
Roggen , Roheisen , Spelz , Stroh u .
Weizen für jede Tonne 1060 Z

d) von Blei u . Blöcken , Bleiwaren , Eisen
und Stahl in Stäben , auch geformt ,
Eisen - und Stahldraht . Eisenbahn¬
schienen , Eisenbahnschwellen , eiser¬
nen und hölzernen , Eisen - und

Stahlwaren , eisernen Achsen und

Bandagen , eisernen Blechen und

Platten , eisernen Röhren und Säu¬
len , Lumpen , Metallen , unedlen .
Rohzucker . Schienenbefestigungsge¬

genständen , Zink - und Zinkbrocken
für jede Tonne 1260 ^

e) von Harz , Hölzern aller Art , bearbeitet
und unbearbeitet , mit Ausnahme der
unter b und d genannten , Küchen¬

gewächsen , Malz , Miillereierzeug -

nissen , Pech , Pflanzen , Reismehl .
Roggenmehl , Salzsäure , Sämereien ,
Soda , calzinierter und kaustischer ,
Teer , Telegraphenstangen . Umschlie¬
ßungen (Fässern , Kisten , Säcken ) und
Weizenmehl für jede Tonne 1500 Z

f) von allen anderen Gütern für jede
Tonne 1920 Z

g) von allen Gütern , die zu Wasser an¬
gekommen sind und für welche das
volle Werftgeld > bezahlt ist , wird
nur die Hälfte der Sätze unter III
1a —f erhoben , falls sie unverändert
wieder zu Wasser verladen werden .

2 . an fiskalischen und städtischen nicht verpachteten
Plätzen : die Sätze unter I a— f erhöhen sich für die
Tonne um 860 Z ; im Falle 1 g um die Hälfte
dieser erhöhten Sätze '

3 . von Gütern , die von Schiff zu Schiff umgeschlagen
werden , ohne das Ufer zu berühren , die Hälfte
der Sätze unter 1 a— f.

IV . an Lagergeld
.von allen Gütern , die über die gebührenfreie Frist von
48 Stunden aus fiskalischen oder städtischen nicht ver¬

pachteten Plätzen lagern , für jede folgende Woche und

jjedes gm belegter Flüche 600 Pfg .
Zusätzliche Bestimmungen zu I—IV .

6 . Angefangene Erhebungseinheiten werden für voll

gerechnet .
2 . Die zu zahlenden Gebühren werden bei jeder Zah¬

lung auf volle Mark nach oben abgerundet - in den

Fällen zu I und II werden als Mindestabgaben
300 Mark (für das Hafenbugsierboot 200 ' Mark )

erhoben .
3 . Die unter I und II für die Dampfschiffe getroffenen

Bestimmungen gelten auch für solche Fahrzeuge , die

durch Naphtha , Benzin , Petroleum , Elektrizität
oder eine andere ' mechanische Triebkraft bewegt
werden .

4 . Der Flächenraum in den Fällen unter I 3 und II

wird durch Vervielfältigung der größten Länge
mit der größten Breite der Schiffe und sonstigen
Schwimmkörper einschließlich des Floßholzes — bei

Raddampfern unter Hinzurechnung eines Rad¬

kastens zur größten Schiffsbreite — ermittelt .
5 . Tag und Stunde des Einlaufens werden bei Be¬

rechnung der 12wöchigen und 72stiindigen Frist im

Sinne des Abschnittes 1 nicht mitgezählt .
6 . Für den durchgehenden Verkehr zwischen dem Rhein

und der Schleuse I des . Rhein -Weser -Kanals ist , wie

nachträglich bemerkt wird , die durch den jeweiligen
Tarif für die Schiffahrtsabgaben auf dem Rhein -

Weser -Kanal und dem Lippe -Kanal von Datteln

bis Hamm festgesetzte Abgabe zu zahlen . >
V . an Kippgeld

von den im Betriebe der Hafenoerwaltung gekippten
Kohlen , Briketts , Koks und Koksasche für jede Tonne :
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1 . von flott zu kippenden Kohlen u . Briketts ,
sowie von Kvksasche (Kippzeit bis zu 7
Minuten )

2 . von flott zu kippendem Koks (Kippzeit bis
zu 7 Minuten )

3 . von schwer zu kippenden Kohlen , Briketts
Koks und Koksasche (Kippzeit bis zu 15
Minuten )

4 . wie vor (Kippzeit bis zu 39 Minuten )
5 . wie vor (Kippzeit über 39 Minuten )

Für Sendungen unter 199 Tonnen werden
jedoch ohne Ausnahme die Sätze der nächst¬
höheren Staffel erhoben . Die Staffel zu
5 erfährt hierbei eine Erhöhung auf 222 -1t

, Der Mindestsatz für jede Sendung beträgt
6 . für das Abdrehen der zurückzustellenden

Eisenbahnwagen für jeden Wagen
7 . für das Verwiegen jedes Eisenbahn¬

wagens
VI . an Schleppgeld

1 . für jede Fahrt außerhalb des Hafengebiets
ohne Unterschied der Fahrtlünge
a ) von Schranbendampfern
b ) von Raddampfern
c) von ganz oder teilweise beladenen Schif¬
fen bis zu 359 Tonnen Tragfähigkeit

desgleichen bis 599 Tonnen Tragfähig¬
keit
von größeren Schiffen für jede weiteren
259 Tonnen Tragfähigkeit
mehr ,

d ) von leeren Schiffen ( außer Dampfern )
und von Schiffen ( außer Dampfern ) ,
die in den einzelnen Hasenbecken nur

' von einer Stelle zur andern geschleppt
werden , zwei Drittel der Sätze unter c ,

c) von Schiffen (außer Dampfern ) , die
nur durch die Hafenbrücken geschleppt
werden , ein Drittel der Sätze unter c
für jede Brücke ,

f ) von Baggern und anderen unter a —c
nicht aufgeführten Schwimmkörpern je

g) von Flößen für jede Floßtafel bis zu
8 Stammlängen und bis zu 4 m Breite
oder bis zu 3 Stammlängen und 8 m
Breite

48 -1t

94 -1t

78 -N
129 -1t
168 -K

3699 -1t

34 -N

"96 -1t

2199 -1t
2829 -1t

1269 -1t

1629 -1t

429 -1t

2499 -1t

2499 -1t

Anmerkung !
1 . Zum Hafengebiet im Sinne dieses Schlepptarifs

wird für den Ruhrorter Hafen und den Ruhrorter
Eisenbahnhafen die Strecke zwischen Haus Knipp
und der Essenberger Fähre hinzugerechnet , für den
Duisburger Hafen die Strecke zwischen der Essen¬
berger und Werthauser Fähre , und für den Höch -

felder Hafen die Strecke zwischen der Werthauser
Fähre und Rheinhausen .

2 . Geht die Schleppkraft eines Fahrzeuges oder eines
sonstigen Schwimmkörpers einschließlich des Floß¬
holzes über das unter 1 bezeichnete Hafengebiet

hinaus , so ist für jede der nachstehend angegebenen
Strecken , auch wenn sie nur teilweise durchfahren
wird , nochmals die Abgabe zu 1 zu entrichten .

Diese Strecken sind !
von Üerdingen bis Friemersheim ,
von Friemersheim bis Rheinhausen ,
von Rheinhausen bis zur Werthauser Fähre ,
von der Werthauser Fähre bis zur Essenberger

Fähre ,
von der Essenberger Fähre bis Haus Knipp ,
von Haus Knipp bis Alsum ,
von Alsum bis Walsum .

Die an einer dieser Strecken gelegenen Häfen
gelten als zu dieser Strecke gehörig .

Für den durchgehenden Verkehr zwischen dem
Rhein und der Schleuse I des Rhcin -Wefer -Kanals ,

der dem , Schleppmonopol unterliegt , gilt der
Schlepplohntarif für den Rhein -Weser -Kanal und
den Lippe -Kanal von Datteln 'bis Hamm .

Befreiungen .
Befreit sind !

1 . von allen Abgaben , abgesehen vom Kipp - > und
Schleppgelde ! Fahrzeuge und sonstige Schwimm¬
körper , einschließlich des Floßholzes , sowie Güter ,
die Aufsichts - , Strombau - und sonstigen , zugleich
die Duisburg -Ruhrorter Hafenanlagen fördernden
Zwecken dienen '

2 . vom Hafen - , Schutz - und Echleppgelde ! Boote , die
zu anderen abgabepflichtigen Fahrzeugen gehören ;

3 . vom Hafen - und Echutzgelde ! Fahrzeuge von weni¬
ger als 2 Tonnen Tragfähigkeit ;

4 . vom Hafen - und Usergelde ! Fahrzeuge , die im
Ruhrorter Eisenbahnhafen und im Hochfelder
Nordhafen Sand und Kies für die Reichseisenbahn¬
verwaltung löschen oder laden ;

5 . voni Hafengelde !
a ) Fahrzeuge , die nmittelbar aus einem der Hä¬

fen , für die dieser Tarif gilt , in einen der an¬
deren Häfen kommen und im ersteren das Ha¬
fengeld entrichtet haben ;

b ) im Ruhrorter Eisenbahnhafen Fahrzeuge , die
diesen nur der Verzollung wegen aufsuchen .

Anmerkung zu a .
Für Güterdampfer und Schiffe mit Teilladun¬

gen , für die nach Ausnahme 2 zu I nicht das volle
Hafengeld entrichtet wird , ist eine Nachzahlung
bis zum vollen Hafengeld zu leisten , falls nicht nach¬
gewiesen wird , daß sie in zwei Häfen zusammen
nicht länger als 72 Stunden verweilt und nicht
mehr als ein Viertel bezw . die Hälfte ihrer Trag¬
fähigkeit an Gütern gelöscht und geladen haben .

Die Befreiung tritt nur ein , wenn von dem zu¬
stündigen Revierbeamten auf der im ersten Hafen
erhaltenen Hafengeldquittung bescheinigt ist , daß
zwischen der Abfahrt in dem einen und der An¬
kunft in dem anderen Hafen nicht mehr als 24
Stunden liegen .
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6 . vom Ilfergeld !

Getreide , das nur zum Zwecke der Lüftung zwischen
Magazin und Schiff hin - und herverladen wird ,
wenn für dasselbe schon einmal Ufergeld bezahlt
worden ist .
Dieser Tarif tritt an Stelle des Tarifs vom 15 . 8 .

1922 mit Wirkung vom 23 . September 1922 in Kraft .
Berlin , 21 . September 1322 .

Zugleich im Namen des Finanzministers !
Der Minister für Handel und Gewerbe ,

gez . : Unterschrift .

Anhang zum Tarif
für die in den staatlichen und städtischen Häfen
des Gemeindebezirks Duisburg zu entrichtenden

Verkehrsabgaben .
Zu den Häfen im Rheinstromgebiet , l) ie hinsichtlich

der Hafen - (Schutz - ) geldentrichtung eine Gemeinschaft
bilden und für die Anmerkung b zu Abschnitt II des
Tarifs in Betracht kommen , gehören ! die Häfen zu
Schierstein , Rüdesheim , Oberwesel , an der Loreley ,
zu St . Eoar , Oberlahnstein , Coblenz , Brohl , Ober¬
winter , Mülheim -Rhein , Schweigern , Walsum , Orsoy ,
die staatlichen und städtischen Häfen zu Wesel und
Emmerich , der städtische Hafen zu Eleve , die Wasser¬
straße zwischen Eleve und dem Rhein , und zwar auf
der Strecke von 1,777 km bei Nellewardjen zur Ein¬
mündung des Altrheins in den Rhein , sowie der Alt¬
rhein zwischen dieser Wasserstraße und dem Fähr¬
damm bei Eriethausen , die staatlichen und städtischen
Häfen des Gemeindebezirks Duisburg , der Rhein¬
hafen des Steinkohlenbergwerks „Rheinpreußen " zu
Homberg -Niederrhein , der städtische Hafen zu Frank¬
furt a . M . , der Hafen zu Hanau und die abgabepflich¬
tige Lahnstreckc bei Niederlahnstein .
1110 . Mit Genehmigung des Herrn Ministers für
Handel und Gewerbe und des Herrn Finanzministers
und mit Zustimmung der Reichsbahndirektion Essen
werden die Hafenbahnfrachten in den Duisburg -
Ruhrorter Häfen vom 1 . Oktober 1322 ab um
130 v . H . erhöht . Sie betragen demnach ausschließ¬
lich der Steuer für den Wagen statt 231 Mark vom
1 . Oktober 1322 ab -n 462 Mark . I H 2888 .

Düsseldorf , 21 . September 1922 .
Der Regierungspräsident .

Z . V . ! Putsch .
1111 . Bekanntmachung

für die Rheinschiffahrt .
Auf Befehl der Interalliierten Binnenschiffahrts¬

kommission (C . I . N . C . ) wird Nachstehendes ver¬
öffentlicht .

Coblenz , 18 . September 1922 . Zu c Nr . 7302 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung . )
In Vertretung ! Langen .

Infolge Beschlusses der Interalliierten Binnen¬
schiffahrtskommission (C . I . N . C . ) wird folgendes
zur Kenntnis gebracht !

Es werden Uebersetzübungen auf dem Rhein statt¬
finden zwischen km 165 und km 172 vom 23 . September
1922 , 9 Uhr abends , bis zum 25 . September 1922 , 6
Uhr abends .

Während der Dauer dieser Uebungen in diesem
Abschnitt !
1 . ist die Schiffahrt des Nachts jedem Fahrzeug unter¬

sagt vom 23 . September , 9 Uhr abends , bis zum
24 . September , 7 Uhr morgens .

Das Ankern in der Nacht vom 23 . zum 24 . Sep¬
tember ist jedem Fahrzeug untersagt , das nicht in
Wesseling zu laden oder zu löschen hat ;

2 . ist die Schiffahrt am Tage den großen Touristen¬
fahrzeugen (Passagierdampfern ) gestattet , jedoch
unter dem Vorbehalt , daß diese Schiffe so zu ma¬
növrieren haben , als ob die militärischen Fahrzeuge
manövrierunfähig seien ;

3 . ist für Schlepper , Kähne und alle anderen Fahr¬
zeuge die Durchfahrt nur in folgenden Zeitab¬
schnitten gestattet !

am 24 . September von 7 Uhr morgens bis 9 Uhr
morgens , von 12 Uhr mittags bis 2 Uhr mittags ,
von 6 Uhr abends bis zum
25 . Sepember , 8 Uhr , morgens , von 12 Uhr mit¬
tags bis 2 Uhr mittags und ab 0 Uhr abends .

Um die Ausführungen dieser Maßnahmen sicherzu¬
stellen , werden drei Boote der C . I . N . C . , die die fran¬
zösische Flagge gehißt haben , wie folgt , aufgestellt
werden !

eines unterhalb Kilometerpunkt 172,
eines oberhalb Kilonieterpunkt 165,
eines zwischen den Kilometerpunkten 165 u . 172 .

Sie werden mit folgenden Signalflaggen versehen
sein !

rot ! bedeutet , daß die Einfahrt zu verlangsamen ist ,
blauweiß ! bedeutet , daß die Fahrzeuge zu halten

haben .
Alle Schiffahrttreibenden haben den durch die

B oote der C . I . N . C . gegebenen Signalen Folge zu
leisten .

Die Aufmerksamkeit der Schiffahrttreibenden wird
besonders auf die Strafen gelenkt , denen sie sich durch
Nichtbeachtung dieser Vorschriften aussetzen würden ,
da dieselben in Ausführung eines militärischen Be¬
fehls gegeben worden sind .

Köln , 15 . September 1322 .
Für den Präsidenten der C . I . N . C .

R e y n a u d .

Die Einrückungsgebühren betragen für die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum 3,— -1t , bei Tabellensatz für
die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 4,59 -lt . — Ve legblätter und einzelne Stücke kosten 1,— -K für jeden

angefangenen Bogen , mindestens aber 2 -R für jedes Stück des Amtsblatts .
Schriftleitung ! Amtsblattstell « der Regierung . — Druck .' Buchdruckerei Otto Fritz , Düsseldorf , Oststr . IS.
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Amtsblatt
!»«,

Regierung zu Düsseldorf .
Stiick 39 . MUWors . Samstag SeN ZK . Septembex 1K22.

Beilagen : Oeffeulticher Anzeige, . Nr . 78 und 79 und 99 der Sonderbeilage zum Oeffentlich . Airzeiger .

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Miltwoch , den 4 . Oktober 1922 .
mittags 12 Uhr , der Amts blattstelle zuzusenden .

Inhalt : Verleihung des Enteignungsrechtes 381 , Erkennungszeichen I 7i 1492 381 , Sachverständiger
Lohrisch des Rheinischen Dampfkesselüberwachungsvereins 381 , Enteignungen 382 , 384 , Verstaatlichung
von Polizeiverwaltungen im rheinisch -westfälischen Industriegebiet 382 , Regulativ für die Zuständig¬
keit der neuen staatlichen Polizeiverwaltungen in Rheinland - Westfalen und in Halle und in Erfurt
383 , Totalisatorbetrieb 383 , Prüfungsausschuß für die pharmazeutische Vorprüfung 383 , Bürgermeister
Vongartz in Straelen 383 , Tarif für die Fähre zu Rees 384 , Eesellenprüfungsgebühren für Hand¬
werks - und Fabriklehrlinge 38b , IV . Nachtrag zur Fleischbeschaugebühren -Ordnung vom 27 . August
1921 386 , Auftragsweise Verwaltung des Landrats amtes Neust durch Regierungsrat Dr . Eroener 386 ,
Umpfarrungsurkunde 386 , Nachtrag IV zu dem Tarif für die Werft - und Hafenanlagen der Stadt
Eleve 386 , Rheinschifferpatent 386 , Landmesser Kärst in Leichlingen 386 , Verlorene Wandergewerbe¬
scheine 387 , Vollsitzung der Handwerkskammern zu Düsseldorf in M .Gladbach 387 , Abänderung des
Tarifs für die Berechnung des Kostenpauschquantums in dem vor den Bergausschüssen und dem
Oberverwaltungsgerichte stattfindenden Verwaltungsstreitverfahren 387 , Neubau einer Wagenhalle an
der Mlllheimerstraße in Oberhausen 389 , Auslosung von Düsseldorfer Stadtanleihe 389 , Personalien 389 .

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
1112 . Der Stadt Essen wird hierdurch auf Grund

des Gesetzes vom 11 . Juni 1874 (G . S . S . 221 ) das
Recht verliehen , das zur Anlage eines Friedhofes in
der Gemarkung Essen -Schönebeck erforderliche Grund¬
eigentum im Wege der Enteignung zu erwerben , oder ,
soweit dies ausreicht , mit einer dauernden Beschrän¬
kung zu belasten . Auf staatliche Grundstücke und staat¬
liche Rechte an fremden Grundstücken findet dieses
Recht keine Anwendung .

Gleichzeitig wird auf Grund des H 1 des Gesetzes
über ein vereinfachtes Enteignungsverfahren vom
26 . Juli 1922 (G . S . S . 211 ) bestimmt , daß bei der
Ausübung des vorstehend verliehenen Enteignungs¬
rechtes ein vereinfachtes Enteignungsverfahren

^ nach
den Vorschriften dieses Gesetzes stattfindet .

Berlin , 1 . September 1922 .
Das Preussische Staatsministerium .

Zugleich für den Minister für Handel und Gewerbe
und den Minister für Volkswohlfahrt .

Der Minister des Innern .
In Vertretung ! gez . Freund .

Verleihungsurkunde . IV c . 3151 .
1113 . Der Linksniederrheinischen Entwässerungs -
genossenschaft zu Moers ist auf Grund des Gesetzes
vom 11 . Juni 1874 (Gesetzsamml . S . 221 ) bereits
durch Verordnung vom 23 . Februar 1914 (Gesetz¬
samml . S . 52) das Recht verliehen , das zur Durchfüh¬
rung ihrer Anlagen erforderliche Grundeigentum zu
erwerben , oder , soweit dies ausreicht , mit einer
dauernden Beschränkung zu belasten ,

Auf Grund des Z 1 des Gesetzes über ein vereinfach¬
tes Enteignungsverfahren vom 26 . Juli 1922 . (Gesetz¬
samml . S . 211 ) wird nunmehr bestimmt , daß die Vor¬
schrift dieser Verordnung bei der Ausübung des
Enteignungsrechts für die Ausführung einer Druck¬
rohrleitung von dem Grundbesitz der Niederrheinischen
Äergwerksgesellschaft zu Neukirchen , Kreis Moers , zur
Fossa Eugeniana nach dem Entwurf vom 26 . Mai
1922 Anwendung zu finden hat .

Berlin , 28 . August 1922 .
Im Namen des Preußischen Staatsministeriums !

Der Minister für Landwirtschaft , Domänen u . Forsten .
In Vertretung ! gez . Abicht .

Der Minister für Handel und Gewerbe .
Im Auftrage ! Unterschrift ,

k II b 5192 II . Ang . M . f . L . l . a . 1631 M . f . H . u . G .

Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .
1114 . Meine Verfügung vom 26 . August dss . Jhrs .
— I 8 II L 189 — betr . Sperrung des Erkennungs¬
zeichens I ^ 14292 des Landrats Hermann Eich in
Eleve wird hiermit wieder aufgehoben . I 8 II II 189 .

Düsseldorf , 21 . September 1922 .
Der Regierungspräsident .

1115 . Zum Sachverständigen zur Prüfung von
Kraftfahrzeugen und deren Führer habe ich den In¬
genieur des Rheinischen Dampfkesselüberwachungs¬
vereins Oskar Lohrisch in Düsseldorf für die Kreise
Düsseldorf -Stadt , Düsseldorf -Land , Essen -Stadt und
Essen -Land ernannt . I 8 II 1766 .

Düsseldorf , 18 . September 1922 .
Der Regierungspräsident .
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UM , Auf Antrag der Stadtgemeinde Duisburg hat der Regierungspräsident die Einleitung des Verfah¬
rens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende , zur Freilegung der Düppel - und Körnerstraße
erforderliche Grundflächen angeordnet .

G/öhe der ru
Kuiiurarlenteignenden Aus der

A?

Grundflächen
etwa Kataster - Parzelle

des
Grundstücks

Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

-> qiv Flur Nr .

l — 44 l 035/4 t Stratzenfl .
in der

Düppelstraße

Heinrich Abendroth , Duisburg -
Mciderich

23 27 2 - 5327/4 a ) Frl . Anna Gerritz , gt . Stevcs ,
b > Ehefrau Landw . Christian Welschen

3
3

33
4V

8

2 5239 / 1
5240/1
5007/1

" Peter Hubert Franken , . .

4 5 3 1 197/337 Straßenfl .
in der

Körnerstraße

Johann HcinrichAHausen , " "

5 — Ä 3 1196/33 ? Ehefrau Ber -ziu . Johann Kasisczak , „ „
k — Ä; 3 3020/337 Ehefrau Zimmern, . Joh . Lösken ,

Duisburg -Veeek7 » 18 ' 2 1230 '337 Ztraßenland
an der

Kö '. nerhraße

Johann Meuwsen ,

8 — 18 2 1231/337 '/ ,/ii /!l Heinrich Stockhorst , Duisburg -
Meiderich

Nachdem der Regierungspräsident mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Verfah¬
rens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Abschätzung
anberäumt auf Freitag , den 6 , Oktober 1322 , vormittags 1915 Uhr , im städtischen Verwal¬
tungsgebäude in Duisburg - Meiderich ,

Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit aufge¬
fordert , ihre Rechte im Termine wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben ohne
ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren verfügt
werden wird . 10 . 2923 .

Düsseldorf , 23 . September 1922 . Der Enteignungs -Kommissar !
'

Z von Haugwitz , Negierungsrat .
U,41 t7 . Beschluß d . M . d . I . v . Ib . 8 . 1922

112 , II 3 . 17 . betr . Verstaatlichung von Polizeioer -
waltungen im rheinisch - westfälischen Industriegebiet .

Auf Grund des H 2 des Gesetzes über die Polizei -
oerwaltung vom 11 . 3 . 1839 (ES . S . 235 ) sowie des
§ 1 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung in den
Regierungsbezirken Düsseldorf , Arnsberg und Mün¬
ster v . 19 . 7 . 1911 (GS . S . 147 ) habe ich in Ergänzung
und Ausführung des Beschlusses vom 25 . 2 . 1329 —
IIa 479 (nicht veröffentl . ) mit Zustimmung des Pro -
vinzialrates der Rheinprovinz und der Provinz West¬
falen und nach Anhörung der beteiligten Kreisaus¬
schüsse beschlossen, in den nachstehend neben dem Stadt¬
kreise Oberhausen genannten Gemeinden die Aus¬
übung der Sicherheitspolizei nach Maßgabe des nach¬
stehenden , über die Zuständigkeit der neuen staat¬
lichen Polizeiverwaltungen in Rheinland -Westfalen
und in Halle und Erfurt erlassenen Regulativs mit

Wirkung vom 1 . 19 . 1922 ab besonderen staat¬
lichen Beamten zu übertragen . Die übrigen polizei¬
lichen Geschäfte verbleiben den kommunalen örtlichen
Polizeiverwaltern zur selbständigen Erledigung .

'

Als staatliche Polizeiverwaltungen
wer den - eingerichtet !

I . Polizeipräsidium Recklin g h. a u s en umfassend !
a ) unmittelbar den Stadtkreis und Amt Reckling¬

hausen , die Aemter Herten und Waltrop und die Ge¬
meinden Datteln und Marl ?

b) unter besonderen Polizeiämtern ! 1 . den Stadt - ,
kreis Biler und die Gemeinde Westerholt , — Polizei¬
amt Buer — , 2 . den Stadtkreis Eladbeck und die Ge¬
meinde Horst -Emscher — Polizeiamt Eladbeck — , 3.
die Stadtkreise Bottrop und Osterseld — Polizeiamt
Bottrop . —

II . Polizeiamt Mitten , umfassend den Stadt¬
kreis Mitten .

III . Polizeipräsidium Oberhausen , umfassend !
a ) unmittelbar den Stadtkreis Oberhausen — unter

Abtrennung von demPolizeipräsidium Essen — /
b ) unter besonderen Polizeiämtern ! 1 . den Stadt¬

kreis MUlheim a . d . R . — Polizeiamt Mlllheim a .
d . R . — , 2 . den Stadtkreis Sterkrade — Polizeiamt
Sterkrade — .



IV . Polizeipräsidium Elberfeld - Barmen , dung mit dem Stellenvermittlergesetz voni 2 . 6 . 1910
mit dem Sitze in Elberfeld , umfassend ( RGBl . S . 860 ) , 35 ohne Abs . 5, 37 und 76 , 38 . 42 aa ) unmittelbar den Stadtkreis Elberfeld , die st?nd b , 43 , 53 , 55—63 , 67 , 75 , 165 b , 139 e und f der
Städte Cronenberg , Ronsdotf , Velbert , Vohwinkel , Geweröeordnüng übertragenen Befugnisse .die Gemeinde Wülfrath und die Bürgermeisterei Har -
denberg -Neviges ,

Die Regierungspräsidenten sind befugt , in Zwei¬
felsfällen die Zuständigkeit der staatlichen und kom-

b ) unter besonderen Polizeiämtern : 1 . den Stadt - inunalen Polizeiorgane abzugrenzen und zu regeln .kreis Barmen — Polizeiamt Bärmen — , 2 . den — —
Stadtkreis Remscheid und die Städte Lennep und Veröffentlicht im Ministerialblatt f . d . i . V . vom
Lüttringhausen — Polizeiamt Remscheid 13 . 8 . dss . Jhrs . — Nr . 35 .V . Unter Zusammenlegung mit dem Düsseldorf , 19. September 1922 . 1 d 5868 .
Polizeipräsidium Essen : die Städte Kett - Der Regierungspräsident .
Zg " " d Werden und die Bürgermeistereien Kettwin ^ zg ^ Unter Hinweis auf die Ausführungsauwei -(Laud ) , Werden M.and ) , Heistngen , Ki .pferdreh und 21 . Iulj 1922 zum Rennwett - und Lotterie -Üeberrugr , sämtlich im Landkreise Esten . ^ gesetz wird den nachbenannten Vereinen die Erlaub -

^ ^ ^ ^ . >ris zum Betriebe des Totalisators erteilt und zwar :Minis erialola . i f . d . 1. vom ^ Renn - und Reiterverein der Grafschaft23 . 8 . dss . Jhrs . — Nr . 35 .
Düsseldorf , 19 . September 1922 . I d 5868 .

Der Regierungspräsident .

Moers für seine Rennbahn für einen Tag ,
b ) dem Reiterverein Wesel für seine Bahn für einen

Tag .1118 . Regulativ v . 13 . 8 . 1922 — II V 2 . 112 , II V 2 . Dem Verein zur Förderung der Traberzucht des3 . 17 , betr . die Zuständigkeit der neuen Neers -Nord -Känal -Bezirks zu Schiefbahn und dem
staatlichen Polizeiverwaltungen in Rheinland - Rennverein zu Wevelinghofen wird die auf Grund
Westfalen und in Halle und Erfurt . ineiner Verfügung vom 31 . März 1922 I da 3246Die Zuständigkeit der staatlichen Polizeiverwaltung (nicht veröffentlicht ) erteilte Genehmigung zum Be¬erstreckt sich auf das gesamte Gebiet der Sicherheit ^ - striebe des Totalisators für je eMen Tag entzogen ,poligei und auf die mit dieser im engen Zusammen - so daß der Verein in SchiefbahnVnunmehr die Er¬Hang stehenden Polizeizweige . Insbesondere gehört
zu der Zuständigkeit der staatlichen Polizeiverwal¬
tung :

1 . Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe , Si¬
cherheit und Ordnung auf den öffentlichen Straßen

laubnis für 2 Tage und der Verein in Weveling¬
hofen nunmehr die Erlaubnis für 4 Tage zum Be¬
triebe des Totalisators hat .

Düsseldorf , 12 . September 1922 . I da 16751 .
Der Regierungspräsident .Wegen und Plätzen und in den Landanlagen der

Häfen , sowie an anderen öffentlichen Orten aller Art - M ^
einschließlich des Nachtwachdienstes und der Ueber - ^
wachung des Gast - und Schankwirtschaftsbetriebes , so- ^ 0? e

ebi . det aus .
wie die Festsetzung der Polizeistunde Med .-Rat Dr . Berger als Vor -

Vê
'
eins ! u^ Ä ?sa^ mwng ! wAm

^ 2-.
dem Ap

'
othekerbesitzer August Erote in Düsseldorf

3 . Die Fremdenpolizei einschließlich des polizeilichen
" "

Paß - und Meldewesens .
4 . Die Verkehrspolizei , d . h . die -Aufrechterhaltung

der Ordnung , Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
auf öffentlichen Verkehrswegen .

5 . Die Kriminalpolizei einschließlich der Verhütung
und Verfolgung strafbarer Handlungen gegen not -
wirtschaftliche Bestimmungen , ferner einschließlich der
mit der Kriminalpolizei untrennbar ^ verbundenen
sittenpolizeilichen Aufgaben , namentlich der Ueber -
wachung des Kost - und Quartiergängerwesens und
der Konkubinate .

6. Die Feuerpolizei , insbesondere die Aufsicht über
die Aufbewahrung und Beförderung von Svreng -
stoffen , Mineralölen und anderen feuergefährlichen
Gegenständen . (Die Feuerlöschpolizei verbleibt den
Gemeinden . )

7 . Die den Ortspolizeibehörden auf dem Gebiete der
Eewerbepolizei durch KZ 33 , 33a — c , 34 in Berbin -

und
3 . dem Apotheker Karl Leuken in Süchteln als Mit¬

glieder .
Vertreter des Vorsitzenden ist der ständige medizini¬
sche Hilfsarbeiter hiesiger Negierung z . Zt . Kreis¬
medizinalrat Dr . Schürmeyer, ' Vertreter der Mitglie¬
der sind der Apothekenbesitzer Lorenz Zumbroich in
Barmen und der Apotbekenbesitzer Hubert Wirtz in
Düsseldorf . I 9 5238 .

Düsseldorf , 5 . August 1922 .
Der Regierungspräsident .

I . V . : Lutterbeck ,
1121 . Der Herr Oberpräsident der Rheinprovinz
hat durch Erlaß v . 31 . August d . Js . — (1 Nr .
1548/22 — den kommissarischen Bürgermeister Bon -
gartz zum Bürgermeister der Landbürgermeisterei
Straelen , Kreis Geldern , endgültig ernannt .

Düsseldorf , 12 . September 1922 . I l ) 11037 .
Der Regierungspräsident
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1122 . Zur Feststellung der Entschädigung für das zum Bau eines Abwässerkanals vorübergehend oder
dauernd zu beschränkende , in der Gemeinde Mülheim - ( Ruhr ) -Speldorf belegene , nachstehend bezeichnete
Grundeigentum habe ich Termin auf Diensteg , den 3 . Oktober 1922 , nachmittags4 ^ Uhr , an Ort
und Stelle anberaumt . Treffpunkt am Kurhaus Naffelberg in Mülheim (Ruhr ) .

Alle Beteiligten werden gemäß 8 gg des Gesetzes über die Enteignung von Grundeigentum vom
1k . Juni 1874 (ESS . 221 ) aufgefordert , ihre Rechte im Termin wahrzunehmen .

Beim Ausbleiben wird ohne ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung
oder Hinterlegung der Entschädigung verfügt werden .

Katastermäßige
Bezeichnung

des Grundstückes

Gemaikung
(Gem inde)

Karten !
blatt j

(Flur )
Par¬
zelle

Eigentümer
(Name , Stand u . Wohnort )

Bas Grund¬
stück ist ver¬
zeichne! im
Grundbuch

l Band l Tlatt

der

d
"

Grütze

beichrcnken -
GrnndflLche

1 Speldorf 3 153/59

.1 3 152/58 elc .
3 3 151/58
4 3 167/7 cic
5 3 166/7 etc .
6 ' » 3 165/7 etc

? Speldorf
V

153/59

8 3 152/58 elc .
9 3 151/58

10 3 167,7 etc.
II 3 166/7 etc .
12 -

' 3 165/7 etc.

H . Dauernd zu beschränkende Flachem
Schürmann , Johann . Friedrich , Kon » Speldorf

merzienrat in Wiesbaden , Kapellen¬
straße 60 .

IZ. Vorübergehend zu beschränkende Flächen !
Schürmann , Johann , - Friedrich , Kom -

merzienrat in Wiesbaden , Kapellen -
straße 69.

Speldorf 9

9 33 5 20

9 33 " 21
9 33 0 32
9 33 2 82
9 33 0 53
9 33 2 12

9 33 >5 60

9 33 0 64
9 33 0 95
9 33 0 48
9 33 I 62
9 33 13 73

Die in diesem Verzeichnis unter lfd . Nr . 1 bis 6 aufgeführten Flächen sollen zu Gunsten des
Ruhrverbändes in folgender Weise dauernd beschränkt werden .

Der Ruhrverband ist berechtigt , auf den Grundstücken alle Anlagen zu errichten , zu betreiben und
zu unterhalten , die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben notwendig sind .

Der jeweilige Eigentümer ist verpflichtet , alle Maßnahmen zu dulden , die der Ruhrverband zur
Erfüllung der vorbezeichneten Aufgaben auf den Grundstücken vornimmt und sich aller Hand¬
lungen zu enthalten , die den Ruhrverband an der Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben hindern oder
ihm dieselben erschweren könnten .

Die in diesem Verzeichnis unter lfd . Nr . 7 bis 12 aufgeführten Flächen sollen zu Gunsten des
Ruhrverbandes dahin vorübergehend beschränkt werden , daß sie vom Ruhrverband während der Dauer
der Bauarbeiten als Arbeitsstreifen , zur Lagerung von Rohren usw . benutzt werden dürfen .

Die Flächen werden in dem Kulturzustand , in welchem sie der Ruhrverband übernimmt , den Ei¬
gentümern zurückgegeben .

Düsseldorf , 28 . September 1922 .
I k 6434 .

Der Enteignungskommissar .
Goedecke.

1123 . Tarif
für die Fähre zu Nees .

Es sind zu entrichten ! Fähr -
1 . Von Personen einschließlich der Traglast ! geld .

1 . In Nachen oder auf Schulden ! -4t
a ) bei gewöhnlicher Ueherfahrt für jede

Person » '
> 5,99

Kinder unter 19 Jahren 3,99
b ) für eine besondere unverzügliche Ueber¬

fahrt mittels Nachens , welche auf Ver¬

langen geschehen muß , von den überzu - Fähr¬
setzenden Personen zusammen we- geld
nigstens ! -4t
bei Tag 49,99
bei Nacht 79,99
wenn die Abgabe , nach dem Satze zu
1 a von den einzelnen erhoben , nicht
mehr beträgt .

2 . Auf Dampf - oder Kraftbooten , für jede
Person einschließlich der Traglast ! 7,99



3k »
Anmerkung : Kinder unter 4 Jahren sind Fähr :

abgabenfrei , sofern sie einen befände - geld
ren Sitzplatz nicht einnehmen . 4t
Arbeiterwochenkarten: Für 1 Person
(20 Fahrten ) 60,00
für 1 Person mit Fahrrad (20 Fahrten ) 90,00II . Von Tieren :

a ) für ein Pferd oder Maultier 10,00
b ) für ein Stück Rindvieh oder einen Esel 10,00
c) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,einen Hund , eine Ziege oder ein ande¬

rem Stück kleines Vieh 3,00
d ) für Federvieh , welches getrieben wird ,

für jede angefangenen 10 Stück 5,00
Anmerkung : Für Tiere , die auf Fuhr¬
werken befördert werden , wird eine be¬
sondere Abgabe nicht erhoben .

HI . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für die
dazu gehörenden Personen nach 1 1
und für das Gespann nach II :

a ) für ein belad -: nes Lastfuhrwerk (siehe zu¬
sätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk 20,00
für Lokomobilen , Dampfmaschinen und
sonstige schwere Fuhrwerke je 40,00

b) für ein unbeladene ? Lastfuhrwerk , sowie
für einen leeren oder zum Transport
von Personen benutzten Personenwagen ,für Marktfuhrwerk . Schlitten , Leichen¬
wagen und sonstiges leichtes Fuhrwerk
je 20,00

c ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , einen
Kinderwagen , einrädrigen Handkarren ,
Handschlitten , auch beladen , sowie fürdie unbeladenen Fuhrwerke der folgen¬den Abteilung je ,

"
5,00d) für einen Handkarren oder Handwagen

anderer Art oder für einen Eselskarren
beladen 10,00IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben

für die dazu gehörigen Personen nach I 1 :
a) für Personenwagen mit mehr als vier

Sitzplätzen und für beladene Lastwagen :
mit Gummireifen 40,00
ohne Gummireifen 50,00b) für Personenwagen mit vier oder we¬
niger Sitzplätzen und für unbeladene
Lastwagen mit Ausnahme der unter c
genannten Wagen für landwirtschaft¬
liche Betriebszwecke :
mit Gummireifen 30,00
ohne Gummireifen 40,00

c) für unbeladene Lastwagen , welche land¬
wirtschaftlichen Betriebszwecken dienen :
mit Gummireifen 23,00
ohne Gummireifen 30,00d) für Kraftfahrräder
für jeden Sitz 15,00
Anmerkung zu IV . Als Sitzplätze gelten

, nur die dauernd eingebauten festen Sitzge¬

legenheiten , einschließlich des Sitzes für den
Wagenführer .

>V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben , wel¬
che die Personen , Tiere oder das Fuhrwerk

^ treffen würde .
! . Zusätzliche Bestimmuuge«.
4 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen

Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten.

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ileberfahrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben.
Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann als
beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer dem
Zubehör und dem Futter für die Zugtiere bezw .dem Betriebsstoff für die Maschine für höchstens 2
Tage , an anderen Gegenständen mehr als 100 kg
befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
> Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher! Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisenoder Uniform tragen .
2. Transporte , die für unmittelbare Rechnung des

Staates oder des Reichs geschehen .P . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
^ von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
i Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger und

Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er -

^ satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬derung von Reisenden und deren Effekten und von
Postsendungen benutzt werden .

4. Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichenRotständen auf dem Hin - und dem Rückwege nebstdem zugehörigen Personal .
Coblenz , 16 . September 1922 . b Nr . 6748 .Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Thef der Rheinstrombau -Verwaltung . )
I . A . : gez . Eelinsky .

1124 . Vorbehaltlich der Beschlußfassung der Voll¬
versammlung der Handwerkskammer bestimme ichauf Grund des § 131 b Abs. 2 REO . . daß die Ge¬
sellenprüfungsgebühren für Handwerkslehrlinge 100Mark und für Fabriklehrlinge 120 Mark betragen .Die Entschädigung für Mitglieder der Prüfungs¬
kommission beträgt :
a ) für Reisekosten der Ersatz der Fahrkarte 3 . Klasse '
b) Entschädigung für die Teilnahme an einer theore¬

tischen Prüfung 80 Mark !
c ) Entschädigung für die sogenannten Schaumeister ,die die Arbeitsprobe oder das Gesellenstück abneh¬men, 8V Mark für den halben und 120 Mark fürden ganzen Tag .

Düsseldorf, 19. September 1922 . I l? V 4764 .
Der Regierungspräsident .
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1125 . IV . Nachtrag
zur Fleischbeschaugebührenordnung v . 27 . August 1921 .

Mit Genehmigung des Preußischen Ministers für
Landwirtschaft , Domänen und Forsten vom 2V . Juli
1922 Nr . I ^ III i 5193 werden die Fleischbeschau¬
gebühren (ordentliche Beschau und Trichinenschau )
mit Wirkung vom 1 . Oktober dieses Jahres ah wie
folgt festgesetzt :

1. Ordentliche Beschau.
Die Tierbesitzer haben an Gebühren zu entrichten

für die Schlachtvieh - und Fleischbeschau zusammen :
bei Einhufern allgemein und für Ergänzungsbe -

schau bei allen Tiergattungen je Tier 137,—
R . bei den übrigen Tiergattungen folgende Sätze :

in Beschau - in Beschau - in Beschau -
bezirken . in bezirken , in bezirken , in
welchen der welchen der welchen der

Beschauer aus - Beschauer vor - Beschauer vor -

schließlich a ^ wiegend an wiegend autzer -

seinem Wohn - seinem Wohn - halb seines
orte u . dessen orte u dessen Wohnortes

Nachbarschaft Nachbarschaft u dessen Nach¬
tätig ist tü,io ist . barschaft tätig ist .

(Tarifgruppe l ) (Ta ifgr . ll ) (Tirifgr . ttl )
2 3 4

Tieegattnng

72 — 81,— 89 . -

56 — 61 — 72 .-
s

49 .- 15,- 55,—

1 . bei Rindern
(ausschl . Käl¬
bern ) je Tier
2 . bei Schweinen
(einschl . Trichi¬

nenschau )
je Tier
3 . bei Schweinen
(ausschl . Trichi¬

nenschau )
je Tier
4 . bei Schweinen
(Trichinenschau
allein ) je Tier ,
(auch für Schwei¬
ne , die nur dem
Trichinenschau - ^
zwange unter¬
liegen )
5 . bei sonstigem
Kleinvieh (Käl¬
ber , Schafe , Zie¬
gen ) , je Tier
6 . Ferkel , Zickel.
Lümmer , je Tier 16,— 19,— 24,—

2 . Die übrigen in der Fleischbeschaugebührenord¬
nung vom 27 . August 1921 nebst Nachträgen aufge¬
führten Bestimmungen bleiben bestehen . Zu I L 5638 .

Düsseldorf , 26 . September 1922 .
Der Regierungspräsident .

I . V . : Hentzen .
1126 . Das Preußische Staatsministerium hat unterm
21 . August 1922 dem Landrat Freiherrn von Lüninck
in Neuß auf seinen Antrag vom 29 . Mai 1922 seine
Entlassung aus dein Staatsdienste mit Ablauf des
39 . September 1922 erteilt und die auftragsweise

23 .- 28 - 36 .-

Verwaltung des Landkreises Neuß vom 1 . Oktober
1922 ab dem Regierungsrat Dr . Groener übertragen .

Düsseldorf , 18 . September 1922 . I ^ 789 .
Der Regierungspräsident .

1127 . llmpfarrungsurkunde .
Auf Grund der von dem Herin Minister für Wis¬

senschaft , Kunst und Volksbildung und dem Evange¬
lischen Oberlirchenrat erteilten Ermächtigung , sowie
nach Anhörung der Beteiligten wird von den unter¬
zeichneten Behörden hierdurch folgendes festgesetzt :

8 i .
Die bisher zu der evangelischen Kirchengemeinde

Kelzenberg , Synode Eladbach , Kreis Grevenbroich ,
gehörenden Evangelischen auf dem Leußenhof , Zivil¬
gemeinde und Bürgermeisterei Kelzenberg , Kreis
Grevenbroich , werden in die evangelische Kirchen¬
gemeinde Odenkirchen , Synode Eladbach , Kreis
M .Eladbach , umgepfarrt .

s 2 .
Diese Urkunde tritt am 1 . Oktober 1922 in Kraft .
Coblcnz , 14 . September 1922 . II Nr . 6711 .

Evangelisches Konsistorium der Rheinprovinz .
Düsseldorf , 25 . September 1922 II v 1922 .

Regierung , Abteilung für Kirchen - und Schulwesen .
Cosack.

1128 . Nachtrag IV
zu dem Tarif für die Werft - und Hafenanlagen der

Stadt Eleve vom 17 . Februar 1921 .
Unter Aufhebung der im Nachtrage III vom 4 . Juli

1922 unter 1 vorgesehenen Zuschläge sind zu den ein¬
zelnen Gebührensätzen folgende Zuschläge zu zahlen :
Bei ^4 Werftgeld - 599 von Hundert
Bei 8 Krangeld 1299 von Hundert
Bei V Wiegegeld , bei v Werftlagergeld ,
Bei bl Hafenliegegeld ,
Bei L Schutzgeld > 199 von Hundert ,
Bei d Hafenhahnfracht 699 von Hundert .

Dieser Nachtrag tritt sofort in Kraft .
Coblenz , 12 . September 1922 . c Nr . 7126 .

Der Oberprnsident der Rheinprovinz .
(Rheinstrombauverwaltung .)

Im Auftrage : Kaufnicht .

23,— 28 - 36 .-
Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffent¬

lichen Kenntnis gebracht . I Is 6213 .
Düsseldorf , 25 . 9. 1922 .

Der Regierungspräsident .
1129 . Das dem Schiffer Johann Dahmen . früher in
Düsseldorf , jetzt in Duisburg auf Schiff Rhenania 44
wohnhaft , unter dem 25 . 5 . 1914 Nr . I b 3644 erteilte
Rheinschifferpatent ist dem Genannten abhanden ge¬
kommen . Es wird daher auf Grund der Verordnung ,
betreffend die Erteilung der Rheinschifferpatente v .
12 . 19 . 1994 , hiermit für ungültig erklärt .

Düsseldorf , 11 . September 1922 . I L 5974 .
Der Regierungspräsident .

1130 . Der Landmesser Paul Kärst zu Leichlingen
ist am 9 . September 1922 auf die Beobachtung der



für Landmesser bestehenden Vorschriften nach § 3 der
Reichsgewerbeordnung vereidigt worden .

Düsseldorf, 15 . September 1922 . HI . L . Nr . 5185.
Der Regierungspräsident .

1131 . Der Händlerin Frau Johann Roth zu Mül -
heim -Ruhr -Speldorf . Hornhof 19 a , ist der vom Be¬
zirks-Ausschusse Hierselbst unter Nr . 2207 für das
Jahr 1922 erteilte , zum Handel mit Textil - , Weih -,
Woll - und Kurzwaren berechtigende Wandergewerbe¬
schein abhanden gekommen. Der Wandergewerbe¬
schein wird für ungültig erklärt .

Düsseldorf, 9 . September 1922 .
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses II . Abt .

1132 . Dem Händler Eberhard Bremmenkamp zu
Elberfeld , Obergrünewalderstraße 19 , ist der vom
Bezirks -Ausschusse Hierselbst unter Nr . 6031 für das
Jahr 1922 erteilte , zum Handel mit Manufaktur¬
waren berechtigende Wandergewerbeschein abhanden
gekommen. Der Wandergewerbefchein wird für un¬
gültig erklärt .

Düsseldorf , 7 . September 1922 .
Der Vorsitzende des Bezirksansschusses I . Abt .

1133 . Dem Händler Ernst Cremer zu Landwehr ,
Kreis Solingen , ist der vom Bezirks -Ausschusse Hier¬
selbst unter Nr . 1129 für das Jahr 1922 erteilte , zum
Handel mit Fleisch - , Fett - und Wurstwaren , Kram -,
Back - und Zuckerwaren berechtigende Wanderge¬
werbeschein abhanden gekommen. Der Wanderge¬
werbeschein wird für ungültig erklärt .

Düsseldorf , 6 . September 1922 .
Der Vorfitzende des Bezirksausschusses I . Abt .

Bekanntmachungen anderer Behörden .
1134. Handwerkskammer zu Düsseldorf.

Einladung
zu einer am 11 . Oktober 1922 , vormittags 10l4
Uhr . zu M .Gladbach , in der Kaiser Friedrichhalle
stattfindenden Vollsitzung der Handwerkskammer . Ta¬
gesordnung : 1 . Tätigkeitsbericht ' 2 . Die gegenwärtige
Lage des Handwerks ; 3 . Neuordnung der wirtschaft¬
lichen Organisation ; 4 . Umwandlung der Handwerks¬
kammern ; 5 . Erhöhung von Gebühren und . Entschä¬
digungssätzen ; 6. Erwerb eines Grundstückes ; 7 . Zu¬
mahl zur Handwerkskammer ; 8 . Abnahme der Jah¬
resrechnung für 1921 ; 9 . Nachtragsumlage .

Düsseldorf, 20 . September 1922 .
Der Vorsitzende : W . Heck er .

1135 . Betrifft Abänderung des Tarifs für die Be¬
rechnung des Kostenpauschquantums in dem vor den
Bergausschüssen und dem Oberverwaltungsgerichte
stattfindenden Verwaltungsstreitverfahren .

Auf Grund des Art . III Z 194 a des Gesetzes vom
14 . Juli 1905 , betreffend die Abänderung einzelner
Bestimmungen des Allgemeinen Berggesetzes vom 24 .
Juni 1865/1892 sGesetzsamml . S 307 ) in der Fassung
der Gesetze vom 28 . Juli 1909 sGesetzsamml . S . 677 )
und vom 6 . August 1921 sGesetzsamml . S . 486 ) , sowie
des Z 106 des Gesetzes über die allgemeine Landes¬
verwaltung vom 30. Juli 1883 sGesetzsamml . S . 195)

in der Fassung des Gesetzes über die Erhöhung von
landesrechtlich festgelegten Geldbeträgen vom 28 .
März 1922 sGesetzsamml . S . 77 ) bestimmen wir hier¬
mit in Abänderung des Tarifs für die Berechnung des
Kostenpauschquantums in dem vor den Borgaus -
schüssen und dem Oberverwaltungsgerichte stattfin¬
denden Verwaltungsstreitverfahren vom 8 . Dezember
1905 sHMBl . S . 339 ) :

1 . An die Stelle der Ziff . I des Tarifs tritt fol¬
gende Bestimmung :

I . sl ) Das nach ZZ 106 , 107 des Landesverwaltungs¬
gesetzes zur Hebung kommende Kostenpausch¬
quantum wird nach dem Werte des Streitgegen¬
standes berechnet und beträgt — vorbehaltlich
der Bestimmungen unter II , III und IV — für je
40 -4t des Wertes bis 200 -4t
50 -4t des Mehrwertes bis 400 -4t
60 -4t des Mehrwertes bis 700 -4t
80 -4t des Mehrwertes bis 1100 -4t

100 4t des Mehrwertes bis 1600 -4t
200 -4t des Mehrwertes bis 3200 -4t
300 -4t des Mehrwertes , und zwar

a ) bis 4700 -4t bei dem Oberverwaltungs¬
gerichte 10 -4t ,

b) bis 5300 -4t bei den Bergausschüssen
- 8 -4t.

(2) Die nur angefangenen Werte oder Mehrwerte
von 40 . 50 , 60. 80 . 100 , 200 und 300 Mark
werden für voll gerechnet.

s3) Ilebersteigt der Wert des Streitgegenstandes die
in Abs. I zu a und b bezeichneten Werte von
4700 Mark und 5300 -N, so beträgt das Pausch¬
quantum im Falle zu a : 8 v . H . , unter Beschrän¬
kung seines Höchstbetrages auf 2000 Mark , im
Falle zu b : 6 v . H . des festgestellten Streitwerts
unter Beschränkung des Höchstbetrags des
Pauschquantums auf 666 Mark . Bei der Be-
rechnungk-sich ergebende Markbrüche werden auf
volle Markbeträge nach unten abgerundet .

2 . An Stelle der der Ziff . V des Tarifs vom 8 . De¬
zember 1905 beigegebenen Tabellen V und II treten
die beiliegenden Tabellen ^ und 0 .

3. In Ziff . Vlll Abs. 1 des Tarifs wird die Zahl
. -0 durch 200 , die Zahl 50 000 durch 1000 000 ersetzt .

4 . Nach den vorstehenden Bestimmungen ist das
Pauschquantum in allen Verwaltungsstreitsachen zu
berechnen, in denen die Feststellung des Wertes des
Streitgegenstandes oder die Festsetzung der Kosten zur
Zeit des Inkrafttretens des Gesetzes vom 28 . März
1922 sGesetzsamml . S . 77) , d . h . am 19 . April 1922 ,
noch nicht endgültig stattgefunden hat .

J . -Nr . I 6015 M . f . H . I V 2 2097 F . M .
Berlin W 9. 11 . Juli 1922 .
Leipziger Straße 2

Der Minister für Handel und Gewerbe .
I . A . : Cleff .

Der Finanzminister .
I . A . : Dr . Huth .

An die Herren Berghauptleute .
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Tabelle ^ Für das Kostenpauschquantum bei dem Oberverwaltungsgericht .
Tabelle v : Für die Kosten des Verwaltungsstreitoerfahrens bei den Betgausschüssen . 2 )

Bei einem Wert

des

Streitgegenstandes

Das Kostenpauschquantum , wenn es überhaupt erhaben wird
1HZ 106 , >07 Landesverwaltnngsgesetp s . beerägl ^

wenn die Entscheidung auf An¬
erkenntnis erqolgt, oder die Sache
dn - ch Vergleich oder durch Zu¬
rücknahme der Klage oder des
Rechtsmittels ihre ' Erledigung

findet , und zwar ,

ohne Beweis¬
aufnahme

-5»'
nach erfvlgter

Beweisaufnahme

wenn die Entscheidung nichl

auf Anerkenntnis erfolgt , und

zwar :

ohne Beweis¬
aufnahme

nach erfolgter
Beweisaufnahme

bis zu 40 einschl .
von mehr als 40 bis So „L einschl .

- 80 S - 120 .
- B 120 - 160 -
- > 160 - 200
- » 200 - 250 -
- » 250 - 300 -
- » 300 - 350 -
s - 350 ' - 400 -
- - 400 - 460 -
- , - 460 - 520 -
- » 520 - 580 -
-- - 580 640 s
- - 640 - 700 -
- - 700 - 780 -»
- S 780 - 860 -
- - 860 - 940 -
- » 940 - 1020 -
s - 1020 1100 -
- - 1100 - 1200
- 1200 - 1300 -
- . -> 1300 - 1400 -
- » 1400 - 1500 -
- - 1500 -- - 1600 -
- » 1600 - - 1800 -
- » 1800 - - 2000 -
. - 2000 - - 2200 -
- - 2200 - - 2400 -
- - 2400 - - 2600 -
- » 2600- 2800 -
- - 2800 - 3000 -
- » 3000 - 3200 -

- 3200 - 3500 -
- - 3500 - 3800 -
- - 3800 - 4100 -
- - 4100 - 4400 -
- 4400 - 4700 ->
- - 4700 - 5000 -
- - 5000 - 5300 -
- » 530» ' s 5600 --
- 5600 - 5900 -
- - 5900 - - 6200 -
- 6200 - - 6500 -

Uebersteigt der Wert

5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
«5,00
90,00
95,00

100,00
105,00
l 10,00
115,00
120,00
125,00
130,00
135,00
140,00
145,00
150,00
155,00
160,00
165,00
170,00
175,00
180,00
185,00

k
4,00
8,00

12,00
16,00
20,00
24,00
28,00
32,00
36,00
40,00
44,00
48M
52,00
56,00
60,00
64,00
68,00
72,00
76,00
80,00
84,00
88,00
92,00
96,00

100,00
104,00
108,00
112,00
116,00
120,00
124,00
128,00
132,00
136,00
140,00
144,00
148,00
152,00
156,00

des Streitgegenstandes
>4790 Mark , so beträgt das Kostenpauschquantum im

7,50
15,00
22,50
30,00
37,50
45,00
52,50
60,00
67,50
75,00
82,50
90,00
97,50

105,00
112,50
120,00
127,50 -
135,00
142,50
150,00
157,50
165,00
172,50
180,00
187,50
>95,00
202,50
210,00
217,50
225,00
232,50
240,00
247,50
255,00
262 . 50
270,00
277,5V

L .
6,00

12,00
18,00
24,00
30,00
36,00
42,00
48,00
54,00
60,00
66,00
72,00
78 .00
84,00
90,00
96,00

102,00
108,00
114,00
120,00
126,00
132,00
133,00
144,00
150,00
156,00
162,00
168,00
074,00
180,00
186,00
192,00
198,00
204,00
210,00
216,00
222,00
228,00
234,00

4 .
10,00
20,00
30.00
40,00

- 50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00
110,00
120,00
130,00
140 .00
150,00
160,00
170,00
180,00
190,00
200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
230,00
290,00
300,00
310,00
320,00
330,00
340,00
350,00
360,00' 370,00

k .
8,00

16,00
24,00
32,00
40,00
48,00
56,011
64,00
72,00
80,00
88,00
96,00

104,00
112,00
120,00
123,00
136,00
144,00
152,00
160,00
163,00' 176,00
184,00
192,00
200,00
208,00
216,00
224,00-
232,00
240,00
248,90
256,00
264,00
272,00
280,00
283,00
296,00
304,00
312,00

6 .
15,00
30,00
45,00
60,00
75,00
90,00

105,00
120,00
135,00
150,00
165,00
180,00
195,00
210,00
225,00
240,00
255,00
270,00
285,00
300,00
315,00
330 .00
345,00
360,00
375,00
390,00
405,00' 420,00
435,00
450,00
465,00
480,00
495,00
510,00
525,00
540,00
555,00

! B .
12,00
24,00
36,00
48,00
60,00
72,00
34,00
96,00

108,00
120,00
132,00
144,00
156,00
168,00
180,00
192,00
204,00
216,00
228,00
240,00
252,00
264,00
276,00
288,00
300,00
312,00
324,00
336 .00
348,00
360,00
372,00
384,00
396,00
403,00
420,00
432,00
444,00
456,00
468,00

Falle zu al 4 , im Falle zu bl L , im Falle zu et 8 , im
Falle zu d > 12 v . H . des festgesetztenStreitwertes , wo-
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bei überschießende Markbrüche auf volle Markbeträge
nach unten abgerundet werden , im Höchstbetrage zu a
nicht über 1666 Mark , zu b nicht über 1566 Mark , zu c
nicht über 2666 Mark , und im Falle zu d -micht über
3000 Mark .

2 ) Uebersteigt der Wert des Streitgegenstandes
5366 Mark , so beträgt das Kostenpauschquantum im
Falle zu a ! 3 , im Falle zu tu 4, 5 , im Falle zu c ! 6 .
im Falle zu d ! 9 v . H . des festgesetzten Streitwertes ,
wobei überschießende Markbrüche auf volle Mark¬
beträge nach unten abgerundet werden , im - Höchst-
bctrage zu a nicht über 333 Mark , zu b nicht über
566 Mark , zu c nicht über 666 Mark und im Falle zu d
nicht über 1606 Mark .

Der vorstehende Erlaß wird hiermit zur öffent¬
lichen Kenntnis gebracht .

Dortmund , 7 . September 1922 .
I 2954 . Der Berghauptmann .
1136 . Im Einvernehmen mit der Neichsbahndirek -
tion (Kleinbahnaussicht ) Essen genehmige ich den ge¬
planten Neubau einer Wagenhalle an der Mülheimer -

trotechniker herausgegebenen „Sicherheitsvor¬
schriften für elektrische Straßenbahnen und
Straßenbahnähnliche Kleinbahnen " ,

c ) Die sinngemäß anzuwendenden Bestimmungen
der Neichsgewerbeordnung (Titel VII Arbeits¬
ordnung , jugendliche Arbeiter usw .) .

c ) Die Ausführung und Inbetriebnahme muß inner¬
halb 12 Monaten vom Tage der Genehmigung ab
erfolgen , andernfalls erlischt die Genehmigung
ohne weiteres . Eine Verlängerung der Baugeneh¬
migung kann , sofern sie rechtzeitig vor Ablauf der
gestellten Frist erfolgt , auf begründeten Antrag
ausgesprochen werden .

Zugleich wird der Plan , gegen den Einwendun¬
gen nicht vorliegen , unverändert festgestellt .

Essen , 15 . September 1922 . St . 12 2/1 .
Der Verbandspräsident des Siedlungsverbandes

Nuhrkohlenbezirk .
In Vertretung ! gez . Fritze .

An die Städtischen Straßenbahnen Oberhausen .
1137 . Die sämtlichen , bisher noch nicht ausgelosten undstraße in Oberhausen nach Maßgabe des mit dem dor - . . ^ ^ ^

tigen Antrage voni 36 . Juni 1922 eingereichten Ent - ^ befindlichen Stucke der 3X>prozen -
^ tigen Düsseldorfer Stadtanleihe von

Von den mit den Vermerken versehenen Plänen er - !
^ Rückzahlung zum 1 . ^za-

suche ich mir eine beglaubigte Abzeichnung innerhalb ^ . gekündigt . . . . .
sechs Wochen einzureichen .

' Die Einigung erfolgt bei der Stadthaus -
Auf die Anlage , die gemäß H 1 des Gesetzes vom !^ ^ !Z e zu D ü sseldorf .

28 . Juli 1892 betr . Kleinbahnen und Privatänschluß - i .
Von den früher ausgelosten stucken stnd noch nicht

bahnen als Straßenbahnanlage bis zum 22 . Mai 1946 eingelöst ! Nr . 1t 1 zu . 666 Mark , Nr . 337 und 1619
genehmigt wird , d . h . bis zu dem Tage , an dem auch
die Genehmigung für die anschließende Strecke ab¬
läuft , finden nachfolgende Bestimmungen Anwen¬
dung !
a ) Für die Erweiterungsanlagen sind die Bestim¬

mungen der vom Regierungspräsidenten zu Düs -3

zu 1666 Mark , Nr . 1791 , 1795 und 1796 zu 566 Mark .
Düsseldorf , 18 . August 1922 .

Der Oberbürgermeister .

1138 . Personal -Nachrichten .
Oberlandcsgerichtsöezirk Hamm .

seldorf erlassenen Genehmigungsurkunde vom 21 . ! Zu besetzen sind ! 1 Rendantenstelle A .-E . Torsten ,
Juni 1913 — Nr . I I( 2645 — nebst Nachträgen je 1 Iustizsekretärstelle A . -G . Warendorf , Meschede u .
maßgebend . Kamen . Je 1 Rendantenstelle bei den A .-E .

b ) Für den Bau und Betrieb des Betriebsbahnhofs M Bad Oeynhausen , A .- E . Wattenscheid und
und der Wagenhalle sind neben den genehmigten !A . - E . Gladbeck, ' je 1 IOS . - Stelle bei den A . -E . in
Bauplänen u . a . zu beachten ! .Eelsenkirchen , Hagen , Hamm und Warendorf, - 1 JS . -
a ) die jeweiligen Ilnfallverhütungsvorschriften der Ŝtelle bei dem A .-E . in Hagen . Eine Justizsekretär -

Straßen - und Kleinbahnberufsgenossenschastj jstelle bei der Staatsanwaltschaft Essen .
b ) die jeweiligen vom Verbände deutscher Elek - s

Die Einrllckungsgebühren betragen für die zioeigespaltene Textzeile oder deren Raum 3 . - b -n Takellensatz für
»ie zweigespaltene Zeile oder deren Raum 4 .56 .ü . — Belegblätter und einzelne Sin," ., ?.,ste» >. - ^ für jeden

angefangenen Bogen mindestens aber 2 . ü für jedes Stück des Annsolatis .
Sckriftleitung ! Rmtsblattstcll « der Regierung . — - Druck ! Buchdruckerei Otto ftritz . Düffe'ldoii . Ostftr >3 .
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AMtsW
der

Regierung zu Düsseldorf .

l

^ : r -

Stüek , 4V . MUWorj . Samstag den 7 . Möber W22 .

Beilagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr . 80 und 81 und 40 der Sonderdeilage zum Oesfentlich . Anzeiger .

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den II . Oktober 1922 ,
mittags 12 Uhr , der Amtsblattstelle zuzusenden .

Inhalt : Staffelung der Zuschläge aus den Einkaufspreis der Arzneimittel 391 ' Tarif für die

für Pflanzenuntersuchungen beim Landesfinanzamt Düsseldorf
Deutsche Arzneitaxe 399 ' Enteignung 409 ' Rechnungsabschluß der Witwen - und Waisenversorgungsanstalt
für die Kommuna ^beamten der Rheinprovinz 400 ' Liberianischer Generalkonsul in Hamburg 400 ; VI .
Nachtrag zum Tarif für die Werft - und Hafenanlage der Stadt Düsseldorf ( rechts - und linksrheinisch )
400 ; Hauskollekte 401 ; Schuldverschreibungen des Rheinisch -Westfälischen Elektrizitätswerkes 401 ; Nach¬
trag II zum Tarif für die Schisfahrtsabgaben auf dem Spoy -Kanal 401 ; Kolumbianischer Konsul in
Köln 401 ; Verlorene Wandergewerbescheine 401 ; Erhöhung des Pflegegeldes für die in der Pflege des

Provinzialverbandes untergebrachten blinden und taubstummen Kinder 401 ; Durchführung der Hengst -

rörung 1923 402 ; Errichtung eines Luftdruckhammers der Gewerkschaft Friedrich Thyssen in Hamborn
402 ; Markscheider 402 ; Prüfungsausschuß für mittlere Kommunalbeamte im Regierungsbezirk Düssel¬
dorf 402 ; Abbruch der Teilstrecke Gertrudenstraße -Vlsum der Hamborner Straßenbahn 403 ; Straßen¬
bahnanlage von Rathaus Essen -Rllttenscheid durch die Ernststraße zu den Ausstellungshallen 403 ; V.
Nachtrag zur Bekanntmachung zur Verordnung über die Aufbringung der Mittel für die Kohlenwirt¬
schaftsstellen 403 .

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
1139 . Auf Grund des Z 80 Abs . 1 der Gewerbeord¬
nung für das Deutsche Reich bestimme ich !

1 . Die in Nr . 2 der Allgemeinen Bestimmungen
der Deutschen Arzneitaxe 1922 , 9 . Ausgabe , festgesetzte
Staffelung der Zuschläge auf den Einkaufspreis wird
durch folgende Staffelung ersetzt !

bis zu 20,— -41
ein Zuschlag von

von mehr als 20,— -41 bis zu 20,00 -41
ein Zuschlag von

von mehr als 26,00 -41 bis zu 48,— -41
,ein Zuschlag von

von mehr als 48 ,— -41 bis zu 60, — -41
ein Zuschlag von

von mehr als 60, — -41
Dem Einkaufspreise von Diphtherieserum , Menin -

gokokkenserum und Tetanusserum ist unabhängig von
der Höhe des Einkaufspreises ein Zuschlag von 40 v .
H . hinzuzurechnen .

2 . in Nr . 23 der Allgemeinen Bestimmungen treten
die folgenden Aenderungen ein !

unter a ) statt 5,— -41 und 7,00 -41
8,— -41 und 12,— -41

100 v . H .

20,— -41

75 v . H.

36 .— -41
60 v . H.

unter b ) statt 7,50 -41 12,— -41
unter c ) statt 12,50 -41 16,— -41
unter d) u . e) statt 2,— -41 4,— -41

3 . Die Apotheker sind berechtigt , auf den nach Nr .
1 I—III der 'Allgemeinen Bestimmungen berechneten
Verkaufspreis einer Arznei — also ausgenommen die
nach Nr . 2 dieser Bestimmungen zu berechnendeu ab -
gabelertig bezogenen Arzneimittel oder Arzneien —
einen Teuerungszuschlag von 5 v . H . zu erheben .

Diese Bestimmungen treten am 1 . September 1922
in Kraft . I Ick II 3946 I.

Berlin , 31 . August 1922 .
Der Pre ßische Minister für Volkswohlfahrt .

Im Auftrage ! Dietrich .

Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .
1140 . Tarif

für die Schloßbrücke zu Mülheim a . d . Ruhr .
§ 1 .

An Brückengeld ist für die einmalige Benutzung
der Brücke zu enttuchten ! -41

I . Von Personen ! —
Bei Benutzung von Fuhrwerken und

Kraftfahrzeugen durch mehr als 6 Per -



392

sonen einschl . des Fiihrers ist neben dem
Sätzen für das Fahrzeug für die 7 . und
jede weitere Person das Brückengeld zu
entrichten . Ferner ist das Brückengeld für
die Personen auch neben der Abgab ? für
unangespannte , nicht auf Wagen befind¬
liche Tiere zu entrichten .

II . Von Fuhrwerken :
1 . Personenfuhrwerke u . -Schlitten für je¬

des Zugtier 1,—
2 . Lastfuhrwerke und -Schlitten :

a ) unbeladen für jedes Zugtier 1,—
b) beladen , d . h . Fuhrwerke , auf denen

sich außer dem Zubehör Gegen¬
stände (auch lebende Tiere ) befin¬
den , für jedes Zugtier 2,—

Hl . Von Kraftfahrzeugen :
1 . Für einen vierrädrigen Personen¬
wagen 5,—
2 . Für einen vierrädrigen unbeladenen

Lastwagen 5,—
3 . Für einen vierrädrigen beladenen Last¬

wagen mit Gummibereifung 9,—
Für Wagen bis zu 39 Zentner Nutzlast

betrögt das Brückengeld die Hälfte des
Satzes zu 3.
4 . Für ein dreirädriges Personen - oder

Lastfahrzeug 1,—
5 . Für einen beladenen oder unbeladenen

Anhängewagen eines zwei - oder drei¬
rädrigen Personen - od . Lastsahrzeuges 1,—

6 . Für einen beladenen Anhängewagen
eines Lastwagens 6,—

7 . Für einen unbeladenen Anhängewagen
eines Lastwagens 2,—

8 . Für eine Dampfwalze oder Lokomobile :
- a) bis 19 999 kg 13, —

b) über 19 999 kg 39, —

IV . Für unangespannte , nicht auf Wagen be¬
findliche Tiere :
Für jedes Pferd , Maultier , jeden Maul¬
esel , Esel , jedes Stück Rindvieh 1 —

Z 2.
Es werden Hundertkarten ausgegeben . Die Hun¬

dertkarten gelten für die drei Ruhrbrücken der
Stadt Mülheim . Für die Hundertkarte ist zu ent¬
richten : -4t
1 . Für ein einspänniges Personenfuhrwerk 68,—
2 . Fllr ein zweispänniges Personenfuhrwerk 135, —
3 . Für einen vierrädrigen Personenkraft¬

wagen 225,—
4 . Für einen Lastkraftwagen 1359,—

Für Wagen bis zu 39 Ztr . Nutzlast be¬
trägt der Preis die Hälfte des Satzes zu 4 .

5 . Für einen Anhängewagen eines Lastkraft¬
wagens 759, —

P . Für ein einspänniges Lastfuhrwerk 188,—
7 . Für ein zweispänniges Lastfuhrwerk 375,—
8 . Für ein dreirädriges Personen - oder Last -

krastfahrzeug 70,—
Die Sätze bei Nr . 4 , 5 , 6 und 7 gelten

für 199 Hin - und 199 Rückfahrten eines
beladenen oder unbeladenen Fuhrwerks .

Es werden MonatskÄten ausgegeben . Die Mo¬
natskarten haben nur Gültigkeit für den Kalender¬
monat , das Fahrzeug und die Person , für die sie
gelöst sind . Für Monatskarten ist zu entrichten :
I . Von Personen : —

II . Für Kraftfahrzeuge :
1 . Für einen vier -üdrigen Personenkraft¬

wagen 69,—
2 . Für einen beladenen oder unbeladenen

vierrädrigen Lastkraftwagen 399, —
Für Wagen bis zu 39 Zentner Nutz¬

last beträgt der Preis die Hälfte des
Satzes zu 2.

3 . Für einen beladenen oder unbelade¬
nen Anhängewagen eines Lastkraft¬
wagens M, —-

4 . Für ein dreirädriges Personen - oder
dreirädriges beladenes oder unbelade -
nes Lastkraftfahrzeug 45,—
Zu 1 bis 4 mit der Maßgabe , daß für

jedes zweite und weitere Fahrzeug des¬
selben Besitzers Nebenkarten zu einem 29
Prozent ermäßigten Preise ausgegeben
werden .

§ 4 .
Von der Entrichtung des Brückengeldes sind be¬

freit :
1 . Berittene Militärpersonen , Fuhrwerke oder Tiere ,

die der Armee oder den Truppen auf dem Marsche
angehören ^

2 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerk und
Tiere bei Dienstreisen , wenn sie sich gehörig aus¬
weisen , von Steuer - und Polizeibeamten in Uni¬
form auch ohne besonderen Ausweis ;

3 . Beförderungen , die für unmittelbare Rechnung
der Gemeinde , des Staates oder des Reiches ge¬
schehen , auf Vorzeigung von Freipässen , von Vor¬
spannfuhren auf Hin - und Rückreise , wenn sie sich
als solche durch die Bescheinigung der Ortsbe¬
hörde , ingleichen von Lieferungsfuhren , ebenfalls
auf der Hin - und Rückreise , wenn sie sich als solche
durch den Fahrbefehl ausweisen ;

4 . Die ordentlichen Posten nebst Beiwagen , die auf
Kosten des Staates beförderten Eilboten des Hee¬
res , die von Postbeförderungen ledig zurückkom¬
menden Postfuhrwerke und Postpferde , ingleichen
Personenfuhrwerke , welche durch Privatunterneh¬
mer eingerichtet und als Ersatz für ordentliche
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Posten ausschließlich zur Beförderung von Reisen¬
den und deren Gepäck und von Postsendungen be¬
nutzt werden ;

3 . Hilfsfuhren bei Feuersbriinsten und ähnlichen
Notständen ;

6 . Die zu einem Leichenzuge gehörigen Fuhrwerke ;
7 . Die Fuhrwerke und Kraftwagen der auf der Rück¬

fahrt vom städtischen Schlacht - und Viehhofe be¬
findlichen Metzger und Viehhändler , sofern der
Begleiter im Besitze einer im Schlachthof ausge¬
stellten , dem Brückengelderheber abzugebenden
Ausweiskarte über die stattgehabte Benutzung des
Schlachthofes ist.

s 5.
Der Tarif tritt mit dem Tage der Veröffentlichung

in Kraft .
Mülheim a . d . Ruhr , 14 . September 1322 .

Der Oberbürgermeister . I . V . : Unterschrift .

Genehmigt .
Düsseldorf , 3 . Oktober 1922 . I ll 2966 .

Der Regierungspräsident .
I . V . : Putsch .

1141 . Tarif
für die Kahlcnbergbrücke zu Mülheim a . d . Ruhr .

§ 1 .
An Brückengeld ist für die einmalige Benu .-mng

der Brücke zu entrichten ! -4k
I . Von Personen ! 0,20

Bei Benutzung von Fuhrwerken und
Kraftfahrzeugen durch mehr als 6 Per¬
sonen einschl . des Führers ist neben den
Sätzen für das Fahrzeug für die 7 . und
jede weitere Person das Brückengeld zu
entrichten . Ferner ist das Brückengeld für
die Personen auch neben der Abgabe für
unangespannte , nicht auf Wagen befind¬
liche Tiere zu entrichten .

U . Von Fuhrwerken !
1 . Personenfuhrwerke u . - Schlitten für je¬

des Zugtier 1,—
2 . Lastfuhrwerke und -Schlitten :

a ) unbeladen für jedes Zugtier 1,—
b ) beladen , d . h . Fuhrwerke , auf denen

sich außer dem Zubehör Gegen¬
stände (auch lebende Tiere ) befin¬
den , für jedes Zugtier 2,—

Hl . Von Kraftfahrzeugen :
1 . Für einen vierrädrigen Personen¬
wagen 3,—
2 . Für einen vierrädrigen unbeladenen

Lastwagen —
3 . Für einen vierrädrigen belädenen Last¬

wagen mit Gummibereifung —
Für Wagen bis zu 30 Zentner Nutzlast

beträgt das Brückengeld die Hälfte des
Satzes zu 3.

1.-
4 . Für ein dreirädriges Personen - oder

Lastfahrzeug ^
5 . Für einen belädenen oder unbeladenen

Anhängewagen eines zwei - oder drei¬
rädrigen Personen - od . Lastfahrzeuges —

6 . Für einen belädenen Anhängewagen
eines Lastwagens —

7. Für einen unbeladenen Anhängewagen
eines Lastwagens —

8 . Für eine Dampfwalze oder Lokomobile :
a ) bis zu 10 000 lg —
b) über 10 000 kg —

IV . Für unangespannte , nicht auf Wagen be¬
findliche Tiere :
Für jedes Pferd , Maultier , jeden Maul¬
esel , Esel , jedes Stück Rindvieh 1,—

s 2.
Es werden Hundertkarten ausgegeben . Die Hun¬

dertkarten gelten für die drei Ruhrbrllcken der
Stadt Mülheim . Für die Hundertkarte ist Zu ent¬
richten : -1t
1 . Für ein einspänniges Personenfuhrwerk 68,—
2 . Für ein zweispänniges Personenfuhrwerk 133,—
3 . Für einen vierrädrigen Personenkraft¬

wagen 223, —
4 . Für einen Lastkraftwagen —

Mr Wagen bis zu 30 Ztr . Nutzlast be¬
trägt der Preis die Hälfte des Satzes zu 4.

3 . Für einen Anhängewagen eines Lastkraft¬
wagens —

s6 . Für ein einspänniges Lastfuhrwerk 188,—
7 . Für ein zweiwänniges Lastfuhrwerk 375,—
8 . Für ein dreirädriges Personen - oder Last -

^ kraftfahrzeug 68,—
Die Sätze bei Nr . 4 , 3 , 6 und 7 gelten

für 100 Hin - und 100 Rückfahrten eines
belädenen oder unbeladenen Fuhrwerks .

8 3.
Es werden Monatskarten ausgegeben . Die Mo¬

natskarten haben nur Gültigkeit für den Kalender¬
monat , das Fahrzeug und die Person , für die sie
gelöst sind . Für Monatskarten ist zu entrichten :
I . Von Personen : 3,—

II . Für Kraftfahrzeuge :
1 . Für einen vierrädrigen Personenkraft¬

wagen 60,—
2 . Für einen belädenen oder unbeladenen

vierrädrigen Lastkraftwagen —
Für Wagen bis zu 30 Zentner Nutz¬

last beträgt der Preis die Hälfte des
Satzes zu 2.

3 . Für einen belädenen oder unbelade¬
nen Anhängewagen eines Lastkraft¬
wagens —

4 . Für ein dreirädriges Personen - oder .
dreirädriges beladenes oder unbelade -
nes Lastkraftfahrzeug 45,—
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Zu 1 bis 4 mit der Maggabe , daß für
jedes zweite und weitere Fahrzeug des¬

selben Besitzers Nebenkarten zu einem 29

Prozent ermäßigten Preise ausgegeben
werden .

§ 4 .
Bon der Entrichtung des Brückengeldes

' sind be¬

freit !
1 . Berittene Militärpersonen , Fuhrwerke oder Tiere ,

die der Armee oder den Truppen auf dem Marsche

angehören ;
2 . Oesfentliche Beamte und deren Fuhrwerk und

Tiere bei Dienstreisen , wenn sie sich gehörig aus¬

weisen , von Steuer - und Polizeibeamten in Uni¬

form auch ohne besonderen Ausweis ;
Z. Beförderungen , die für unmittelbare Rechnung

der Gemeinde , des Staates oder des Reiches ge¬

schehen, auf Vorzeigung von Freipässen , von Vor¬

spannfuhren auf Hin - und Rückreise , wenn sie sich

als solche durch die Bescheinigung der Ortsbe¬

hörde , ingleichen von Lieferungsfuhren , ebenfalls

auf der Hin - und Rückreise , wenn sie sich als solche

durch den Fahrbefehl ausweisen ;
4 . Die ordentlichen Posten nebst Beiwagen , die auf

Kosten des Staates beförderten Eilboten des Hee¬

res , die von Postbeförderungen ledig zurückkom¬
menden Postfuhrwerke und Postpferde , ingleichen

Personenfuhrwerke , welche durch Privatunterneh¬
mer eingerichtet und als Eisatz für ordentliche

Posten ausschließlich ,>ur Beförderung von '' eiseu -

den und deren Gepäck und von Postsendungen be»

nutzt werden ;
5 . Hilfsfuhren bei Feuersbriinsten und ähnlichen

Notständen ;
6 . Die zu einem Leichenzuge gehörigen Fuhrwerke ;

7 . Die Fuhrwerke und Kraftwagen der auf der Rück¬

fahrt vom städtischen Schlacht - und Viehhofe be-
' - mspkaer und Viehhändler , sofern der

- .-in .-? im Schlachthos ausge¬

stellte , i . Brückengelderheber abzugebenden
Ausweiskartc über die stattgehabte Benutzung des

Schlachthoses . si.
8 d .

Der Tarif tritt mit dem Tage der Veröffentlich nrg
in Kraft .

Mülheim a . d. Ruhr , II . September 1922 .
Der Oberbürgermeister . I . V . : Unterschrift .

Genehmigt .
Düsseldorf , 3 . Oktober 4922 . l 44 2436 .

Der Regierungspräsident .
I . V . : Putsch .

1142 . Tarif
für die Raffelbergbrücke zu Mülheim a . d . Ruhr ,

s 1 .
An Brückengeld ist für die einmalige Benugung

der Brücke zu einrichten :

I . Von Personen : 0,20
Bei Benutzung von Fuhrwerken und

Kraftfahrzeugen durch mehr als 6 Per¬
sonen einschl . des Führers ist neben den

Sätzen für das Fahrzeug für die 7 . und

jede weitere Person das Brückengeld zu
entrichten . Ferner ist das Brückengeld für -

die Personen auch neben der Abgabe für
unangespannte , nicht aus Wagen befind¬
liche Tiere zu entrichten .

II . Von Fuhrwerken :
1 . Personenfuhrwerke u . -Schlitten für je¬

des Zugtier 1,—

2 . Lastfuhrwerke und -Schlitten :
a) unbeladen für jedes Zugtier 1,—

b) beladen , d . h . Fuhrwerke , auf denen

sich außer dem Zubehör Gegen¬
stände fauch lebende Tiere ) befin¬
den , für jedes Zugtier 2,—

III . Von Kraftfahrzeugen :
1 . Für einen vierrädrigen Personen¬
wagen 5,—

2 . Für einen vierrädrigen unbeladenen
Lastwagen 5,—

Z . Für einen vierrädrigen beladenen Last¬
wagen mit Gummibereifung 9,—

Für Wagen bis zu 39 Zentner Nutzlast
beträgt das Brückengeld die Hälfte des

Satzes zu 3 .
4 . / . i. r ein dreirädriges Personen - oder

Lastfahrzeug 1,—

5 . Für einen beladenen oder unbeladenen
Anhängewagen eines zwei - oder ^drei¬

rädrigen Personen - öd . Lastfahrzeuges 1,—

K . Für einen beladenen Anhängewagen
eines Lastwagens S,—

7 . Für einen unbeladenen Anhängewagen
eines Lastwagens 2,—

8 . Für eine Dampfwalze oder Lokomobile :
a ) bis zu 1ok99 lg 13,—

b) über 19 999 kg 39,—

IV . Für unangespannte , nicht auf Wagen be¬

findliche Tiere :
Für jedes Pferd , Maultier , jeden Maul¬

esel , Esel , jedes Stück Rindvieh 1,—>

§ 2.
Es werden Hundertkarten ausgegeben . Die Hun¬

dertkarten gelten für die drei Ruhrbrücken der

Stadt Mülheim . Für die Hundertkarte ist zu ent¬

richten : -N

1 . Für ein einspänniges Personenfuhrwerk 68,—

2 . Für ein zweispänniges Personenfuhrwerk 133,—

3 . Für einen vierrädrigen Personenkraft¬
wagen 223,—

4 . Für einen Lastkraftwagen 1339, —>

Für Wagen bis zu 39 Ztr . Nutzlast be -
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trägt der Preis die Hälfte des Satzes zu 4.
5 . Für einen Anhängervagen eines Lastkraft¬

wagens 750, —
6 . Zur ein einspänniges Lastfuhrwerk 188,—
7 . Für ein zweispänniges Lastfuhrwerk 375,—
8 . Für ein dreirädriges Personen - oder LaW

kraftfahrzeug 68,—
Die Sätze bei Nr . 4 , 5 , 6 und 7 gelten

für 106 Hin - und 100 Rückfahrten eines
beladenen oder unbeladenen Fuhrwerks .

Z 3.
Es werden Monatskarten ausgegeben . Die Mo¬

natskarten haben nur Gültigkeit für den Kalender¬
monat , das Fahrzeug und die Person , für die sie
gelöst sind . Für Monatskarten ist zu entrichten !
I . Von Personen : 3,—
II . Für Kraftfahrzeuge !

1 . Für einen vierrädrigen Personenkraft¬
wagen 60,—

2 . Für einen beladenen oder unbeladenen
vierrädrigen Lastkraftwagen 300, —

Für Wagen bis zu 3V Zentner Nutz¬
last beträgt der Preis die Hälfte des
Satzes zu 2.

3 . Für einen beladenen oder unbelade¬
nen Anhängewagen eines Lastkraft¬
wagen 90,—

4 . Für ein dreirädriges Personen - oder
dreirädriges beladenes oder unbelade -
nes Lastkraftfahrzeug 45,—
Zu 1 bis ' 4 mit der Maßgabe , daß für

jedes zweite und weitere Fahrzeug des¬
selben Besitzers Nebenkarten zu einem 20
Prozent ermäßigten Preise ausgegeben
werden . .

§ 4.
Von der Entrichtung des Brückengeldes sind be¬

freit !
1 . Berittene Militärpersonen , Fuhrwerke oder Tiere ,

die der Armee oder den Truppen auf dem Marsche
angehöreni

2 . Oesfentliche Beamte und deren Fuhrwerk und
Tiere bei Dienstreisen , wenn sie sich gehörig aus¬
weisen , von Steuer - und Polizeibeamten in Uni¬
form auch ohne besonderen Ausweis ;

3 . Beförderungen , die für unmittelbare Rechnung
der Gemeinde , des Staates oder des Reiches ge¬
schehen , auf Vorzeigung von Freipässen , von Vor¬
spannfuhren auf Hin - und Rückreise , wenn sie sich
als solche durch die Bescheinigung der Ortsbe¬
hörde , ingleichen von Lieferungsfuhren , ebenfalls
auf der Hin - und Rückreise , wenn sie sich als solche
durch den Fahrbefehl ausweisen ;

4 . Die ordentlichen Posten nebst Beiwagen , die auf
Kosten des Staates beförderten Eilboten des Hee¬
res , die von Postbeförderungen ledig zurückkom -

, menden Postfuhrwerke und Postpferde , ingleichen

Personenfuhrwerke , welche durch Privatunterneh¬
mer eingerichtet und als Ersatz für ordentliche
Posten ausschließlich zur Beförderung von Reisen¬
den und deren Gepäck und von Postsendungen be¬
nutzt werden ;

5 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen ;

P . Die zu einem Leichenzuge gehörigen Fuhrwerke ;
^7 . Die Fuhrwerke und Kraftwagen der auf der Rück¬

fahrt vom städtischen Schlacht - und Viehhofe be¬
Begleiter im Besitze einer im Schlachthof ausge¬
stellten , dem Brllckengelderheber abzugebenden
Ausweiskarte über die stattgehabte Benutzung des
Schlachthofes ist .

i K 5 .
Der Tarif tritt mit dem Tage der Veröffentlichung

in Kraft .
Mülheim a . d. Ruhr , 14. September 1922 .

Der Oberbürgermeister . I . V . ! Putsch .

Genehmigt .
Düsseldorf , 3 . Oktober 1922 . I » 2966 .

Der Regierungspräsident .
I . V . ! Unterschrift .

1143 . Tarif
für die Fähre bei Kaiserswerth .

Es sind zu entrichten ! Fähr -
I . Von Personen einschließlich der Traglast ! geld .

1 . In Nachen oder auf Schalden ! -4t
a ) bei gewöhnlicher Ileberfahrt für jede

Person '
10,00

für Arbeiter und Schüler auf dem
Wege von und zur Arbeit bezw . Schule
und für Kinder von 4— 10 Jahren 5,00

b) für eine besondere unverzügliche ileber¬
fahrt mittels Nachens , welche auf Ver¬
langen geschehen muß , von den überzu¬
setzenden Personen !
bei Tag 25 -4t , zusammen wenigstens 100,00
bei Nacht 50 -4t , zusammen wenigstens 200,00
wetzn die Abgabe , nach dem Satze zu
1 a von den einzelnen erhoben , nicht
mehr beträgt .
Anmerkung ! Kinder unter 4 Jahren
sind abgabenfrei , sofern sie einen be¬
sonderen Sitzplatz nicht einnehmen .

II . Von Tieren :
für einen Esel 15,00

a ) für ein Pferd oder Maultier 30,00
b ) für ein Stück Rindvieh 30,00
c) für ein Schar . Schwein , eine Ziege oder

ein anderes Stück kleines Vieh 15,00
d ) für Federvieh , welches getrieben wird ,

für jede angefangenen 10 Stück , oder
einen Hund 10 .00
Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhr¬
werken befördert werden , wird eine be-
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60,00

30,00

10,00

20 .00

100,00
100,00
160,00

30,00
40,00

sondere Abgabe nicht erhoben .
III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für

die dazu gehörenden Personen nach
I 1 und für das Gespann nach II !

aj für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe zu¬
sätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lästfuhre benutztes Personenfuhrwerk
und sonstige schwere Fuhrwerke je

bj für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , sowie
für einen leeren oder zum Transport
von Personen benutzten Personenwagen ,
für Marktfuhrwerk , Schlitten , Leichen¬
wagen und sonstiges leichtes Fuhrwerk
je

'

e ) für ein Fahrrad . Hundefuhrwerk , einen
Kinderwagen , einrädrigen Handkarren ,
Handschlitten , auch beladen , sowie für
die unbeladencn Fuhrwerke der folgen¬
den Abteilung je

d ) für einen Handkarren oder Handwagen
anderer Art oder für einen Eselskarren
beladen

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach I 1 !
a ) für Personenwagen
c ) für unbeladene Lastwagen

für beladene Lastwagen
d ) für Kraftfahrräber

für Kraftfahrräder mit Anhänger
V . Von unverladenen durch Personen , Tiere

oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann als
beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer dem
Zubehör und dem Futter für die Zugtiere bezw .
dem Betriebestoff für die Maschine für höchstens 3
Tage , an anderen Gegenständen mehr als 100 kg
befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit !

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
von Postbeförderungen ledig zurückkommenden

Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger und

Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche

durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er¬

satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Reisenden und deren Effekten und von
Postsendungen benutzt werden .

4 . Hilfssuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen aui dem Hin - und Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblcnz , 26 . September 1922 . b Nr . 7525 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombauverwaltung . )

Im Auftrage ! gez. Gelinsky .

1144 . Tarif
für die Fähre bei Werthausen .

Es sind zu entrichten !
1 . Von Personen einschließlich der Trag - Fährgeld .

last !
1 . In Nachen oder auf Schulden !

a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede
Person

aber mindestens zusammen
Anmerkung ! Kiirder unter 4 Jahren
sind abgabenfrei , sofern sie einen be¬
sonderen Sitzplatz nicht einnehmen .

II . Von Tieren !
a ) für ein Pferd oder Maultier
b) für ein Stück Rindvieh oder einen

Esel
c ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein ande¬
res Stück kleines Vieh

d ) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 10 Stück
Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhr¬
werken befördert werden , wird eine
besondere Abgabe nicht erhoben .

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für
die dazu gehörenden Personen nach
l 1 und für das Gespann nach II !

a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe zu¬
sätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk ,
für Lokomobilen , Dampfmaschinen und
sonstige schwere Fuhrwerke je

b ) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , sowie
für einen leeren oder zum Transport
von Personen benutzten Personenwagen ,
für Marktfuhrwerk , Schlitten , Leichen¬
wagen und sonstiges leichtes Fuhrwerk ,
sowie für Milchwagen , die auf der Rück¬
fahrt am selben Tage nur mit leeren
Milchgefäßen beladen sind , je

c ) für ein Fahrrad , Hundefsthrwerk , einen
Kinverwagen , einrädrigen Handkarren ,

' Handschlitten , auch beladen , sowie für
die unbeladenen Fuhrwerke der folgen¬
den Abteilung je

5,00
10,00

18,00

18,00

12,00

12,00

36,00

24,00

5,00
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d) für einen Handkarren oder Handwagen
anderer Art oder für einen Eselskarren
beladen 12,00

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen
nach I 1 :

a ) für Personenwagen mit mehr als vier
Sitzplätzen 40,00
für beladene Lastwagen 60,00

b) für Personenwagen mit vier oder we¬
niger Sitzplätzen und für unbeladene
Lastwagen mit Ausnahme der unter c
genannten Wagen für landwirtschaft¬
liche Betriebszwecke 40,00

d ) für Kraftfahrräder
für jeden Sitz 15,00
Anmerkung zu IV . Als Sitzplätze gelten

nur die dauernd eingebauten festen Sitzge¬
legenheiten einschließlich des Sitzes
für den Wagenführer .

V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Außerdem Monatskarten für Ange¬
stellte und Arbeiter , die beruflich die
Ponte benutzen , für 4 Fahrten täglich 120,00

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und die
Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann
als beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer
dem Zubehör und dem Futter für die Zugtiere
bezw . dem Betriebsstoff für die Maschine für
höchstens 3 Tage , an anderen Gegenständen mehr
als 100 Kg . befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des ^ äbrgeldes sind befreit !

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger und
Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er¬
satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Reisenden und deren Effekten und
von Postsendungen benutzt werden .

4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und Rückwege nebst

Fährgeld .
-1t

5,00

3 .50

dem zugehörigen Personal .
Coblenz , 26 . September 1922 . b Nr . 7492 ,

Der Oberpräsident der Rheinprovinz
(Chef der Rheinstrombauverwaltung .)

I . A . ! gez . Gelinsky .
1145 . Tarif

für die Fähre bei Zons . .
Es sind zu entrichten !

I . Von Personen einschließlich der Trag¬
last !

1 . In Nachen oder auf Schulden !
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person
für Arbeiter und Schüler auf dem
Wege von und zur Arbeit bezw . Schule
und für Kinder von 4—10 Jahren

b ) für eine besondere unverzügliche
Ueberfahrt mittels Nachens , welche
auf Verlangen geschehen muß , von
den überzusetzenden Personen zusam¬
men wenigstens !
bei Tag
bei Nacht
wenn die Abgabe , nach dem Satze zu
1 a von den einzelnen erhoben , nicht
mehr beträgt .

c) für Arbeiter und Schüler mit Fahrrad
auf dem Wege von und zur Arbeit
bezw . Schule

II . Von Tieren !
für einen Esel

a ) für ein Pferd oder Maultier
b) für ein Stück Rindvieh
c ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein an¬
deres Stück kleines Vieh

d ) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 10 Stück

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für
die dazu gehörenden Personen nach
I 1 und für das Gespann nach 11 !

a ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk ,einen Kinderwagen , einradrigen
Handkarren , Handschlitten , auch bela¬
den , sowie für die unbeladenen Fuhr¬
werke der folgenden Abteilung je

b ) für einen Handkarren oder Hand¬
wagen anderer Art oder für einen
Eselskarren beladen

IV . Von Kraftfahrzeugen !
a ) für Kraftfahrräder ohne Anhänger

für Kraftfahrräder mit Anhänger
V. Von unverladenen durch Personen , Tiere

oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen .
1. Die obigen Sätze stbd bei jedem Wasserstande , so¬wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen

50,00
100,00

7,00

10,00
15,00
15,00

5,00

5,00

5,00

15,00

15,00
20,00
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Zustand IM der Hehestelle zu sorgen ist , zu ent¬

richten .
L. Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und

die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekanntgegeben .

Befreiungen .
Bon her Entrichtung des Fährgeldes find befreit :

1 . Oeffentliche Beamte bei Dienstreisen oder sonstiger
dienstlicher Veranlassung , wenn sie sich gehörig
ausweisen oder Uniform tragen .

^ . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen.

3 . Die ordentlichen Kosten nebst deren Beiwagen , die
Briefträger und Postboten .

4 Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Rückwege nebst

Fährgeld .

5,00

3,öl)

Notständen auf dem Hin - und
dem zügehörigen Personal .
Coblenz , 21 . September 1022 . b Nr . 7123 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
( Chef der Rheinstrombauverwaltung . )

Zm Auftrage : gez . Gelinsky .
1140 . Tarif

für die Fähre bei Benrgth .
Es siitd zu entrichten :

I . Bon Personen einschließlich der Trag¬
last :

1 . Fn Nachen oder auf Schulden :
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person
für Arbeiter und Schüler auf dem
Wege von und zur Arbeit bezw . Schule
und für Kinder von 1—10 Iahren

b ) für eine besondere unverzügliche
Ueberfahrt mittels Nachens , welche
auf Verlangen geschehen muß , von den
überzusetzenden Personen zusammen
wenigstens :
bei Tag
bei Nacht
wenn die Abgabe , nach dem Satze zu
1 a von den einzelnen erhoben , nicht
mehr beträgt .

c ) für Arbeiter und Schüler mit Fahrrad
auf deni Wege von und zur Arbeit
bezw . Schule

II . Von Tipren :
für einen Esel /

a ) für ein Pferd oder Maultier
b ) für ein Stück Rindvieh
c ) für ein Fohlen . Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein an¬
deres Stück kleines Pieh

d ) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 10 Stück

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für die
dazu gehörenden Personen nach 11 und
für das Gespann nach II :
a ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , ei¬

nen Kinderwagen , einrädrigen Hand¬
karren , Handschlitten , auch beladen ,

50 .00
100,00

7,00

10,00
15,00
15,00

5,00

5,00

sowie für die unbeladenen Fuhrwerke
der folgenden Abteilung je 5,00

b ) für einen Handkarren oder Hand¬
wagen anderer Art oder für einen
Eselskgrren beladen 15,00

IV . Von Kraftfahrzeugen :
a ) für Kraftfahrräder ohne Anhänger 15,00

für Kraftfahrräder mit Anhänger . 20,00
V . Von unoerladenep durch Personen , Tiere

oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben , wel¬
che die Personen , Tiere oder das Fuhrwerk
treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes find befreit :

1 . Oeffentliche Beamte bei Dienstreisen oder sonstiger
dienstlicher Veranlassung , wenn sie fich gehörig
ausweisen öder Uniform tragen .

2. Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
Briefträger und Postboten .

4. Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und dem Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz , 21 . September 1022 . b Nr . 7132 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombau -Verwaltung . )

Z . A . : gez . Eelinsky .
1147 . Tarif

für die Fähre bei Stürzelberg .
ES sind zu entrichten :

I . Von Personen einschließlich der Trag - Fährgeld ,
last : -N

1 . In Nachen oder auf Schulden :
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person 5,00
für Arbeiter und Schüler auf dem
Wege von und zur Arbeit bezw . Schule
und für Kinder von 4—10 Jahren 3,50

b) für eine besondere unverzügliche
Ueberfahrt mittels Nachens , welche
auf Verlangen geschehen muß , von
den überzusetzenden Personen zu¬
sammen wenigstens :
bei Tag 50,00
bei Nacht 100,00
wenn die Abgabe nach dem Satze zu
1 a von den einzelnen erhoben , nicht
mehr beträgt .

c ) für Arbeiter und Schüler mit Fahrrad j
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auf dem Wege von und zur Arbeit
bezw . Schule 7,99

II . Von Tierern
für einen Esel 19,99

a ) für ein Pferd oder Maultier 15,99
b ) für ein Stück Rindvieh 15,99
c ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein an¬
deres Stück kleines Vieh 5,99

d ) für Federvieh , welches getrieben wird ,
fsir jede angefangenen 19 Stück 5,99

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für
die dazu gehörenden Personen nach I 1
und für das Gespann nach II :
a ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , ei¬

nen Kinderwagen , einrädrigen Hand¬
karren , Handschlitten , auch beladen ,
sowie für die unbeladenen Fuhrwerke
der folgenden Abteilung je 5,99

b) für einen Handkarren oder Hand¬
wagen anderer Art oder für einen
Eselskarren beladen 15,99

IV . Von Kraftfahrzeugen :
a ) für Kraftfahrraoer ohne Anhänger 15,99

für Kraftfahrtäder mit Anhänger 29,99
V . Von unverladenen durch Personen , Tiere

oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welcbe die Personen , Tiere oder das
Fuhrwerk treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen :
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten.

2. Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und die
Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an der
Fähre , bekannt gegeben.

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :

1 . Oeffentliche Beamte bei Dienstreisen oder sonstiger
dienstlicher Veranlassung , wenn sie sich gehörig
ausweisen oder Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen ,die Briefträger und Postboten .
4. Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen

Notständen auf dem Hin - und Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz , 21 . September 1922 . b Nr . 7132.

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
lChef der Nheinstrombauverwaltung .)

Im Auftrage : gez . Eelinsky .
1148 . Tarif

für die Fähre bei Essenberg.
Es sind zu entrichten : FährgeldI. Von Personen einschließlich der Traglast : -K

1 . In Nachen oder auf Schulden :
a) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person (Kinder die Hälfte (also 6 -A ) 12,99
aber mindestens zusammen 199,99
Anmerkung : Kinder unter 4 Jahren
sind abgabenfrei , sofern sie einen be¬
sonderen Sitzplatz nicht einnehmen .

U . Von Tieren :
III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für die

dazu gehörenden Personen nach I 1
und für das Gespann nach II :

c ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , einen
Kinderwagen , einrädrigen Handkarren ,
Handschlitten , auch beladen , sowie für
die unbeladenen Fuhrwerke der folgen¬
den Abteilung je 8,99

d ) Gepäck über 5 kg 8,99
V . Von unverladenen durch Personen , Tiere

oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten.

2. Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben.

Befreiunzen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :

1 . Oeffentliche Beamte bei Dienstreisen oder sonstiger
dienstlicher Veranlassung , wenn sie sich gehörig
ausweisen oder Uniform tragen .

2. Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
Briefträger und Postboten .

4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz , 26 . September 1922 . b Nr . 7491 .

Der Ober -Präsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombauverwaltung .)

I . A . : gez . Eelinsky .
1149 . Durch Erlaß des Herrn Landwirtschaftsmini¬
sters vom 21 . August 1922 I ^ II e 8988 ist der Stu¬
dienrat Rietbrock in Viersen zum Sachverständigen
für die bei dem Landesfinanzamt , Abteilung für Zölle
und Verbrauchssteuern , in Düsseldorf notwendigen
Pflanzenuntersuchungen ernannt worden . I L 6298 .

Düsseldorf, 26 . September 1922 .
Der Regierungspräsident .

1150 . In der Weidmannschen Buchhandlung in
Berlin ist die vom 1 . September 1922 ab geltende 9.
Ausgabe der Deutschen Arzneitaxe 1922 erschienen.

Düsseldorf, 29 . September 1922 . I ,1 6177 <
Der Regierungspräsident .
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llöl . Auf Antrag der Stadtgemeinde Solingen hat der Regierungspräsident die Einleitung des Ver¬

fahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende, zur Freilegung der Beckmann- und Kirber -

gerstraße in Solingen erforderlichen Grundflächen angeordnet .

Größe der zu
enteignenden
Grundflachen

etwa

qm
13
33

Aus der
Kataster -Parzelle

Flur Nr ,

3123/255
3124/24K
3125/255

Kulturart
des

Grundstücks
Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

Acker Hugo Beckmann tBierbrauereibssitzcr ) Solingen
Ehefrau Emma 'Beckmann getu Schügenstr .
Blumenfurth

Nachdem der Regierungspräsident mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Verfah¬
rens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Abschätzung
anberaumt auf Montag , den 1K . Oktober 1822 , vormittags 9 .30 Uhr , im Stadtbauamt in Solingen .

Alle Beteiligte » , soweit dieselben liicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit aufge¬
fordert , ihre Rechte im Termine wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben ohne
ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren verfügt
werden wird . I 0 2311 .

' Der Enteignungs -Kommissar :
Düsseldorf, 30 . September 1922 . von Haugwitz , Negierungsrat .

1152 . Nach Z 24 Absatz 2 der Satzung 8er Witwen -
und Waisenversorgungsanstalt für die Kommunal¬
beamten der Rheinprovinz wird hiermit der Rech¬
nungsabschluß für 1921 sowie der Vermögensstand
zur Kenntnis gebracht.

Einnahmen .
1 . Reste aus Vorjahren
2 . Beiträge .
3 . Zinsen des Rücklagestocks

Summe
L . Ausgaben .

- 48 870,53 -4t
9 418 736,92 -4t

457 910,28 -4t

Vorschuß
2 . Witwen - und Waisengelder ein¬

schließlich Versorgungszuschlä¬
gen, Kinderbeihilfen und Teue¬
rungszulagen

3 . Verwaltungskosten
Summei

Die im Vorjahr von den Resten
abgesetzten überzahlten Be¬
träge in Höhe von 5 553,12 -4t
sind wieder eingegangen und
daher von der Ausgabe abzu¬
setzen

Summe !
Die Einnahmen haben be¬
trage » !
Mithin ist ein Vorschuß von
verblieben , dem an Einnahme¬
resten
gegenüberstehen .
Der Rücklagestock ist in Wert¬
papieren im Nennbetrage von
bei der Landesbank hinterlegt .

Düsseldorf , 26. September 1922 . ,

9 925 517,75 -4t

4 066,713,66 -4t

12 119 208,26 -4t
516 189,16 -4t

16 702111,08 -4t

5 553,12 -4t
16 696 557,96 -4t

9 925 517,75 -4t
6 771040,21 -4t

1735 927,42 -4t

12 756 629 .88 -4t

Der Landeshauptmann der Rheinprovinz .
Im Auftrage ! gez . Westermann .

1153 Nach einer Mitteilung des Liberianischen Ge¬
neralkonsulats in Hamburg und ausweislich der vor¬
gelegten Bestallungsurkunde ist Momolu Massaquoi
zum Liberianischen Generalkonsul für das Deutsche
Reich mit dem Amtssitz in Hamburg ernannt worden .
Zu seinem Amtsbereich gehört auch das Preußische
Staatsgebiet . Dem Genannten ist namens des Reichs
das Exeguatur erteilt worden . 1 1? V 4650.

Düsseldorf , 19 . September 1922 .
Der Regierungspräsident .

1154 . VI . Nachtrag
zum Tarif für die Werft - und Hafenanlage der Stadt
Düsseldorf srechts- und linksrheinisch ) vom 17 . 2 . 1921 .

An Stelle der im V . Nachtrag festgesetzten Zu¬
schläge sind folgende Zuschläge zu entrichten !
an /V Werftgeld 800 7»
an lZ . Krangeld !

für Rohre , Bleche, Draht und Draht¬
produkte , Schrott , Stab - und Moniereisen ,
Eisenblöcke , Eisenknüppel , Eisenhalbzeug ,
Eisenkonstruktion . Elasflaschen unter der
Voraussetzung , daß es sich um Erzeugnisse
der Düsseldorfer Industrie handelt , oder
aber um Erzeugnisse , welche als Rohstoffe
gelten , die zur Verarbeitung der Düssel¬
dorfer Industrie unmittelbar zugeführt
werden 930 7»
für Kies , Steine - aller Art , Salz , Sand ,
Schlacken , Braunkohle und Kohle mit
Nebenarten , Erze 1200 7°
alle übrigen Güter 1300 7»

an 0 . Wiegegeld 1000 7°
an L . Hafenliegegeld 1000 7°
an 11 Schutzgeld 1000 7«
an (1 . Hafenbahnfracht !

für Kies , Steine aller Art , Salz , Sand ,
Schlacken , sowie Braunkohle und Kohle
mit Nebenarten im Umschlagsverkehr 1300 7°
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für alle anderen Güter , auch die Braun¬
kohle und Kohle mit Nebenarten , die nicht
zum Umschlagsverkehr rechnen 1500 7°
alle übrigen Hafenbahngebühren 1500 7°

Dieser Nachtrag tritt sofort in Kraft .
Mit Ermächtigung des Ministers für Handel und

Gewerbe zugleich des Finanzministers :
Coblenz , 25 . September 1922 . c . Nr . 7264 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Rheinstrombauverwaltung .)
In Vertretung : Kaufnicht .

1155 . Infolge der heutigen allgemeinen schwierigen
wirtschaftlichen Verhältnisse und im Hinblick auf die
besonderen Anforderungen , die die Notstände unserer
Kirche bei Wahrung ihrer Lebensinteressen nament¬
lich in den Industrie - und Diasporabezirken , vor allem
aber in den an Polen abgetretenen Gebieten bedin¬
gen , sind die Bedürfnisse , welche ihre Befriedigung
vom Kollektenfonds der evangelischen Kirche erhei¬
schen, erheblich höhere und dringlichere geworden . Die
Mittel aus der Kollekte vom Jahre 1920 sind nahezu
erschöpft . Daher ordnen wir hiermit an , daß am

. Erntedankfest , dem 1 . Oktober dieses Jahres , in allen
Hauptgottesdiensten eine Kirchenkollekte zur Abhilfe
dringender Notstände unserer evangelischen Landes¬
kirche , besonders für die Zerstreuungsgebiete erhoben
wird . Auf unseren Antrag hat der Herr Minister
für Wissenschaft , Kunst und Volksbildung im Einver¬
ständnis mit dem Herrn Minister für Volkswohlfahrt
genehmigt , daß im Anschluß an die Kirchensammlung
für den gleichen Zweck eine Kollekte in den evangeli¬
schen Haushaltungen des dortigen Bezirks eingesam¬
melt werde . L 0 I 2823 .

Berlin - Charlottenburg , 11 . Juli 1922 .
Evangelischer Oberkirchenrat :

gez . : Moeller .
An das Evangelische Konsistorium in Coblenz .

Die Kollekten machen wir hierdurch empfehlend
bekannt .

Die Kreiskassen werden ersucht , die eingesandten
Beträge anzunehmen und an die Regierungshaupt¬
kasse hier abzuführen . II 0 2419 .

Düsieldorf , 25 . September 1922 .
Regierung , Abteilung für Kirchen - und Schulwesen .

Im Auftrage Moser .
1156 . Namens des Staatsministeriums haben der
Herr Finanzminister und der Herr Minister für

Handel und Gewerbe auf Grund des Z 795 BGB . und
des Art . 8 der Verordnung zur Ausführung des
BGB . vom 16 . November 1899 dem Rheinisch -West¬
fälischen Elektrizitätswerk A .- E . in Essen -Ruhr die
Genehmigung erteilt , zu 5 Prozent verzinsliche , vom
Jahre 1927 ab innerhalb eines - Zeitraumes von 25
Jahren auf Grund eines einheitlichen Tilgungs¬
planes durch Auslosung zum Kurse von 102 rückzahl¬
bare Schuldverschreibungen auf den Jnhqber bis
zum Betrage von 500000 000 Mark (fünfhundert

Millionen Mark ) zu einem Ausgabekurse von min¬
destens 92 Prozent in den Verkehr zu bringen .

Düsseldorf , 28 . September 1922 . I b V 490 .
Der Regierungspräsident .

1157 . Nachtrag II
zum Tarif für die Schifsahrts - und Flößereiabgaben
auf der Wasserstraße zwischen Eleve und dem Rhein
und zwar auf der Strecke von km 1,7 -st 77 bei Nelle -
wardjen bis zur Einmündung des Altrheins in den
Rhein sowie auf dem Altrhein zwischen dieser Wasser¬
straße und dem Führdamm bei Eriethausen .

An Stelle des im Nachtrag I vom 26 . August 1922
vorgesehenen Zuschlages von 50 v . H . ist vom 1 . Ok¬
tober 1922 ab ein Zuschlag von 100 v . H . zu den im
Tarif vom 16 . Mai 1922 vorgesehenen Sätzen zu
zahlen . . zu c Nr . 7335 .

Im Namen des Reichsverkehrsministers :
Coblenz , 20 . September 1922 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Rheinstrombauverwaltung . )
In Vertretung : Kaufnicht .

1158 . Dem Kolumbianischen Konsul in Köln , Dr .
Fritz Behr -Heyder , ist namens des Reichs das Exe -
quatur erteilt worden . 1 bV 4669 .

Düsseldorf , 22 . September 1922 .
, Der Regierungspräsident .

1159 . Dem Händler .Jakob Brustkern zu Düsseldorf
ist der vom Bezirksausschusse Hierselbst unter Nr .
9073 für das Jahr 1922 erteilte , zum Handel mit
Kurzwaren und Ansichtskarten , sowie Spielen auf
einer Drehorgel berechtigende Wandergewerbeschein
abhanden gekommen . Der Wandergewerbeschein wird
für ungültig erklärt .

Düsseldorf , 19 . September 1922 .
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses I . Abteilung .
1160 . Dem Ernst Sommer in Ohligs , Habsburger¬
straße 61 , ist der vom Bezirksausschusse Hierselbst unter
Nr . 2761 für das Jahr 1922 erteilte Wandergewerbe¬
schein abhanden gekommen . Der Wandergewerbe¬
schein wird für ungültig erklärt .

Düsseldorf , 26 . September 1922 .
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses I . Abt .

1161 . Der Witwe Adolf Haller aus Homberg -Hoch-
heide ist der vom Bezirksausschusse Hierselbst 'unter
Nr . 8750 für das Jahr 1922 erteilte Wandergewer¬
beschein abhanden gekommen . Der Wandergewerbe¬
schein wird für ungültig erklärt .

Düsseldorf , 26 . Septembe -t 1922 .
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses II . Abt .

1162 . Der Frau August Hinterberg in Elberfeld ,
Klotzbahn 9 , ist der vom Bezirksausschüsse Hierselbst
unter Nr . 629 für das Jahr 1922 erteilte Wander¬
gewerbeschein abhanden gekommen . Der Wander¬
gewerbeschein wird für ungültig erklärt .

Düsseldorf , 30 . September 1922 .
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses I . Abt .

1163 . Der Provinzialausschuß der Rheinprovinz hat
gemäß der ihm im § 9 des Reglements für die Aus -



führung des Gesetzes vom 7 . August 1911 . betreffend
die Beschulung blinder und taubstummer Kinder und
für die Verwaltung und Leitung er Provinzial -Taub -
stummen - ü . Blindenanstalten der Rheinprövinz vom
6 . März/2 . April 1912 , gegebenen Befugnis in seiner
Sitzung vom 22 . September 1922 die Erhöhung des
Pflegegeldes fiir die in der Pflege des Provinzial -
verbandes untergebrachten blinden und taubstummen
Kinder auf pflegetäglich 120 Mark mit Wirkung vom
1 . Oktober 1922 ab beschlossen.

Düsseldorf , 29 . September 1922 . I 9 9942 .
Der Landeshauptmann .

Bekanntmachungen anderer Behörden .
1164 . Bekanntmachung

über die Durchführung der Hengstkörung 1323 .
Die Hengstkörung für das Zahr 1923 wird für die

Regierungsbezirke Toblenz und Trier in der ersten
Hälfte Oktober und für die Regierungsbezirke Düs¬
seldorf , Aachen und Cöln von der zweiten Hälfte No¬
vember ab zur Durchführung gelangen . Die Kör¬
termine werden unter Berücksichtigung der eingehen¬
den Anmeldungen festgesetzt . Ueber den endgültig
bestimmten Körort wird jedem Hengstbesitzer schrift¬
liche Mitteilung zugehen außerdem werden die Ter¬
mine in der landwirtschaftlichen Zeitschrift bekannt¬
gegeben .

Alle Hengstbesitzer , die Hengste zur Körung vorzu¬
führen beabsichtigen , werden dringend gebeten , bal¬
digst bei der Landwirtschastskammer für die Nhcin -
provinz Anmeldepapiere einzufordern und diese aus¬
gefüllt der Landwirtschaftskammer wieder zurückzu¬
senden . Für die Hengste , die . zum ersten Male der
Körkommission vorgeführt werden , ist die Beibrin¬
gung des vorgeschriebenen tierärztlichen Attestes so¬
wie des Abstammungsnachweises unbedingt erforder¬
lich . Die Abstammungsnachweise werden nach Durch¬
prüfung sofort zurückgesandt .

Besonders wird darauf aufmerksam gemacht , daß
zu den Nachkörungen nach der Hengstkörordnung
später nur diejenigen Hengste zugelassen werden , die
am Tage der ordentlichen Körung noch nicht im Be¬
sitze des betreffenden Züchters oder krank waren . Die
Krankheit eines Hengstes am Tage der ordentlichen
Körung ist durch tierärztliches Attest nachzuweisen ,
während bei neubeschafften Hengsten , für die eine
Nachkörung beantragt wird , eine amtliche Bescheini¬
gung über den Tag der Uebernahme beizubringen ist .
Für Nachkörungen ist des weiteren mit bedeutend er¬
höhten Körgebühren zu rechnen .

Es sei auch an dieser Stelle darauf hingewiesen ,
daß nach dem am 4 . August dieses Jahres erlassenen
Gesetz über die Regelung des Körwesens Zuwider¬
handlungen gegen die Hengstkörordnung mit Geld¬
strafen bis zu 10 000 Mark bestraft werden .
Der stellvertretende Borsitzende der Landwirtschafts¬

kammer für die Rheinprovinz :
L e n s in g .

)2

1165 . Die Gewerkschaft Friedrich Thpssen zu Ham -
born beantragt die Genehmigung zur Errichtung eines
Luftdruckhammers in der mechanischen Werkstatt der
Kokerei Bruchhausen , Gemeinde Hamborn , Flur 59,
Parzelle 89 . Auf Grund des Z 59 des Allgemeinen
Berggesetzes vom 24 . Juni 1865 und der KZ 16 ff der
Gewerbeordnung , sowie unter Hinweis auf die Num¬
mer 11 ff der Anweisung zur Ausführung der Ge¬
werbeordnung vom 1 . Mai 1904 , wird dieses Vor¬
haben hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht . Et¬
waige Einwendungen gegen die Ausführung des Un¬
ternehmens sind binnen 14 Tagen bei der unterzeich¬
neten Behörde schriftlich in zwei Ausfertigungen oder
zu Protokoll anzubringen . Nach Ablauf der Frist kön¬
nen Einwendungen , die nicht auf privatrechtlichen
Titeln beruhen , in denp Verfahren nicht mehr ange¬
bracht werden .

Die Zeichnungen und Beschreibungen liegen wäh¬
rend der vierzehntägigen Frist auf dem Dienstzimmer
des Berg -Revierbeamten , Vergrat Brand in Duis¬
burg uns . Zur mündlichen Erörterung rechtzeitig er¬
hobener Einwendungen wird Termin auf den 24 . Ok¬
tober 1922 , in dem vorbezeichneten Dienstzimmer an¬
beraumt , zu dem der Unternehmer und die Wider¬
sprechenden mit der Eröffnung geladen werden , daß
im Fallk des Nichterscheinens gleichwohl mit der Er¬
örterung der Einwendungen vorgegangen werden
wird . Zu unserem Kommissar in dieser Angelegenheit
ist der Bergrevierbeamte in Duisburg bestellt worden .

Dortmund , 25 . September 1922 . II 4281 .
Preußisches Oberbergamt .

1166 . Der konzessionierte Markscheider Wilhelm
Schulien hat seinen Wohnsitz von Altenkessel im Saar¬
gebiet nach Osterath bei Crefeld verlegt . Nr . ? . 1410 .

Bonn , 26 . September 1922 .
Preußisches Oberbergamt .

1167 . Auf Grund der gemäß Z 2 der Prüfungsvor¬
schriften für mittlere Kommunalbeamte im Regie¬
rungsbezirk Düsseldorf stattgefundenen Wahlen der
zuständigen Verbände setzt sich der Prüfungsausschuß
aus folgenden Mitgliedern bezw . stellvertretenden
Mitgliedern zusammen :

I . Mitglieder des Prüfungsausschusses :
a . Landrat zur Rieden in Vohwinkel .
b . Bürgermeister Vreuer in Werden .
c . Bürgermeistereisekretär und Standesbeamter

Wagner in Wiesdorf .
d . Eemeinderentmeister Fabricius inVorst , Krs .

Kempen .
e . Stadt -Sparkassendirektor Bücher in Hilden .H . 1 . Stellvertretende Mitglieder des Prüfungs¬

ansschusses .
III . 2 . Stellvertretende Mitglieder des Prüfungs¬

ausschusses .
a . Landrat Schönfeld in Grevenbroich .
b . Bürgermeister Grootens inVUttgen .
c. Vürodirektor Spichartz in Wal d .d . Stadtrentmeister Tesche in Gräfrath .
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e . Kreissparkassen -Direktor Braun in Düssel¬
dorf .

9 . a . Landrat Dr . Hentzen in Lenn e .P -
b . Beigeordneter Dr . Toll in Viersen .
c . Kreisausschußobersekretär Reuther in Düssel¬

dorf .
d . Stadtrentmeister Kerken in Süchteln .
e . Eemeinderentmeister Fabvicius in V o r st .

Der vorgenannte Prüfungsausschuß hat seine Tä¬
tigkeit bereits aufgenommen . Die Höhe der nach 8 9
der Prüfungsvorschriften zu zahlenden Prüfungsge¬
bühren wird bis auf weiteres für jede Prüfung be¬
sonders festgesetzt . Die Prüfungsgebühren sind nicht ,
wie im 8 9 der Prüfungsvorschriften angegeben , an
die Regierungshauptkasse einzusenden , sondern vor
Beginn der Prüfung im Sekretariat l O lRegie -
rungsobersekretär Hahne , Zimmer 293 ) einzuzahlen .
Z .-Nr . I I ) 6961 II .

Düsseldorf , 2 . Oktober 1922 .
Der Vorsitzende der Prüfungskommission für mittlere
Kommunalbeamte des Regierungsbezirks Düsseldorf .

Wever , Regierungsassessor .
1168 . Nachdem der Herr Minister für Handel und
Gewerbe durch Erlaß vom 8 . April 1922 — V . b . 2.
15 . 192 — neuen den Abbruch der Teilstrecke Gertru -
denstraße - Alsum keine Bedenken zu erheben hat , ge¬
nehmige ich hiermit im Einvernehmen mit der
Reichsbahndirektion (Kleinbahnaufsicht ) Essen den
Abbau der Teilstrecke von km 9,6 bis 1,8 in der Ger¬
truden - und Hafenstraße in Hamborn .

Die vom Herrn Regierungspräsidenten zu Düssel¬
dorf eklassene Genehmigungsurkunde vom 24 . Januar1919 — I X 298 — und vom 2 . Juli 1914 — IX
2942 — wird hiermit , soweit sie die vorstehende Teil¬
strecke betrifft , als erloschen erklärt . St . 7 1/28.

Essen , 29 . September 1922 .
Der Verbandspräsident des Siedlungsverbandes

Ruhrkohlenbezirk .
In Vertretung ! gez . Fritze .

An die Hamborner Straßenbahn in Hamborn .
1169 . Im Einvernehmen mit der Eisenbahndirek¬
tion (Kleinbahnaussicht ) Essen genehmige ich die ge¬
plante Straßenbahnanlage vom Rathaus Essen -Rüt -
tenscheid durch die Ernststraße zu den Ausstellungs¬
hallen nach Maßgabe des mit dem dortigen Antrage
vom 22 . Februar 1922 — Nr . VIII a 1951/21 — ein¬
gereichten Entwurfes .

Auf die Anlage , die gemäß 8 1 des Gesetzes vom
28 . Juli 1892 betr . Kleinbahnen und Privatan¬
schlußbahnen als Straßenbahn bis zum 14 . November
1969 genehmigt wird . d . h . bis zu dem Tage , an dem
auch die Genehmigung für die angeschlossene Linie
abläuft , finden nachfolgende Bestimmungen An¬
wendung :
a ) für die Erweiterungsanlagen sind die Bestim¬

mungen der von dem Regierungspräsidenten zu
Düsseldorf erlassenen Genehmigungsurkunde Nr .I X 1768 vom 39 . April 1914 maßgebend :

b) die Ausführung und Inbetriebnahme muß bis
spätestens Ende Oktober 1923 erfolgen , andernfalls
erlischt die Genehmigung ohne weiteres . Eine
Verlängerung der Genehmigung kann auf begrün¬
deten Antrag ausgesprochen werden ,

c ) Für die Inanspruchnahme eisenbahnfiskalischen
Eigentums hinsichtlich Kreuzung der Neichsbahn -
strecke von Essen -Rüttenscheid nach Mülheim -
Heißen in Reichsbahn km 4,6 -h 69 im Zuge der
überführten Alfredstraße zu Essen ist der zwischen
der Stadt Essen (vertreten durch den Herrn Ober¬
bürgermeister der Stadt Essen ) und der Reichs -
bahnverwcurung ( vertreten durch die Reichsbahn¬
direktion Essen ) noch abzuschließende
Vertrag maßgebend .

Der Plan ist zur Offcnlegung gemäß KZ 17 und 18
des Kleinbahngesetzes vom 28 . Juli 1892 dem Herrn
Oberbürgermeister in Essen llbersandt .

Mit dem Bau der Anlage kann nach erfolgtem
Planfeststellungsbeschluß begonnen werden .

Die Abnahme ist bei der Eisenbahndirektion
(Kleinbahnaufsicht ) Essen zu beantragen .

Essen , 12 . August 1922 . St . 6 . 16/3 .
Der Verbandspräsident des Siedlungsverbandes

Ruhrkohlenbezirk .
Im Auftrage : gez . Hahn .

An den Herrn Oberbürgermeister , Abtl . Essener
Straßenbahnen , Essen .
1179 . V. Nachtrag
zur Bekanntmachung zur Verordnung über die Auf¬

bringung der Mittel für die Kohlenwirtschaftsstellen
vom 31 . Mai 1929 (RGBl . 1929 S . 1197 ) .

In Erwägung der Bekanntmachung vom 29 . Juli
1929 zur Verordnung über die Aufbringung der
Mittel für die Kohlenwirtschaftsstellen vom 31 . Mai
1929 bestimme ich mit Ermächtigung des Herrn Mi¬
nisters für Handel und Gewerbe und im Einverneh¬
men mit den beteiligten Landesregierungen für den
Bereich der Preußischen Landeskohlenstelle folgendes :

Die 88 1 und 5 Abs . 2 dieser Bekanntmachung er¬
halten mit Wirkung vom 1 . September , dss . Jhrs . ab
folgende Fassung :

§ 1 .
D ?e Beiträge betragen für :
Steinkohlen , Steinkohlenbriketts , Koks 3,99 Mark
für die Tonne ,
Braunkohlenbriketts , Böhm . Braunkohle 2,99 Mark

für die Tonne .
4 8 3 Absatz 2 .

Wird die Zahlung nicht innerhalb dieser Frist be¬
wirkt . erfolgt Mahnung gegen eine Sonderaebühr von
39 Mark . Bleibt auch die Mahriung erfolglos , so
werden die zu zahlenden Beiträge nach den Grund¬

sätzen über die Beitreibung öffentlicher Abgaben bei -
. getrieben .

Berlin , 1 . September 1922 .
Preußische Landeskohlenstelle ,

gez . : Nöhrig .
Die Einrückungsgebühren betragen für die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum bei Tabellensatz fürdie zweigespaltene Zeile oder deren Raum 4,50 -K . — Velegblätter und einzelne Stücke kosten 1 — .K für seden

angefangenen Bogen , mindestens aber 2 -1t für jedes Stück des Amtsblatts ,Tchriftleitung : Amtsblattstell « d«r Regierung . — Druck : Buchdruckerei Otto Jritz , Düsseldorf , Oststr, 13 .
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Stück 4 ! DWMyrs . SkMswg den i4. Msber 1922 .

Beilagen : Oeffentlicber Anzeiger Nr . 82 und 83 und 41 der Sonderbeilage zum Oeffentlich . Anzeiger .

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 18 . Oktober 1922 ,
mittags 12 Uhr , der Amtsblattstelle zuzusenden .

Inhalt : Nachtrag zum Tarif für die staatlichen und städtischen Häfen des Gemeindebezirks Duis¬
burg 405 , II . Nachtrag zum Tarif für die Schiffahrtsabgaben auf den westdeutschen Kanälen 405 , Gebüh¬
renordnung für das Brückengeld für den Uebergangarife 407 , 408 , 409 , 410 , 411 , 412 , Losevertrieb 413 ,
schränkung des Geheimmittelunwesens 407 , Fährgeldt über die feste Rheinbrücke in Düsseldorf 406 , Ein -
Zwangsinnung 413 , Verleihung der Städteordnung für die Landgemeinde Hardenberg -Neviges 413,
Verlorener Wandergewerbeschein 413 , V . Nachtrag zur Fleischbeschaugebührenordnung 413 , Enteignung
414 , Verordnung betreffend Erhöhung der Abgabe von der Beförderung der Kohle im Landabsatzwege 414,
Erhöhung der Zinssätze im Pfandleihergewerbe 414 , Ausstellung neuer Wandergewerbescheine 414 , Land¬
rat Dr . Eroener in Neuß 414 , Verlorene Wandergewerbescheine 415 , Beisitzer der Spruchkammern Wat -
tenscheid und Hattingen des Berggewerbegerichtes Dortmund 416 , Personalien 416 .

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
1171 . Nachtrag
um Tarif für die staatlichen und städtischen Häfen
es Gemeindebezirks Duisburg vom 21 . September

1922 (Sonderblatt zum Regierungsamtsblatt Stck . 38
vom 23 . September 1922 , Seite 377 ) .
1 . Die Tarifsätze zu Abschnitt I (Hafengeld ) und Ab¬

schnitt II (Schutzgeld ) werden um 50 v . H . erhöht .
Hiernach ergeben sich folgende Sätze :
I Ziffer 1 ^ 600 Pfg . , Ziffer 2 bis 4 ^ 1200 Pfg .
Ausnahme : Ziffer 3 — 450 Mark .

2 . Die Tarifsätze zu Abschnitt III (Werftgeld ) werden
wie folgt erhöht :
Ziffer 1 a um 50 v . H . , Ziffer I b bis e um 100 v .
H . , Ziffer If um 150 v . H.
Hiernach ergeben sich folgende Sätze :
III 1 a ^ 290 Pfg . , Ib ^ 1720 Pfg . , , Ic 2120 Pfg .,
I d — 2520 Pfg . , I e ^ 3000 Pfg . und I f ^ 3840
Pfg .
Ziffer 2 ^ 1720 Pfg .

3 . Tarifsatz des Abschnitts IV bleibt bestehen .
4 . Abschnitt : Zusätzliche Bestimmungen :

Ziffer 2 ^ 450 Mark (300 Mark ) .
5 . Die Tarifsätze zu Abschnitt V (Kippgeld ) werden

um 50 v . H . erhöht .

« Demnach ergeben sich folgende Sätze :
Ziffer 1 ^ 72 Mark , Ziffer 2 ^ 96 Mark , Ziffer
3 ^ 117 Mark . Ziffer 4 ^ 180 Mark , Ziffer 5 ^
252 Mark , Erhöhung der Staffel 5 auf 333 Mark ,
Mindestsatz — 5400 Mark .
Ziffer 6 — 51 Mark , Ziffer 7 — 144 Mark .

6 . Die Tarifsätze für Abschnitt VI ( Schleppgeld ) blei¬
ben unverändert .
Dieser Tarif -Nachtrag tritt am 16 . Oktober 1922

in Kraft .
Berlin , 11. Oktober 1922 .
Zugleich im Namen des Finanzministers .

Der Minister für Handel und Gewerbe ,
gez . : Unterschrift .

1172 . II . Nachtrag
zum Tarif für die Schiffahrtsabgaben auf den west¬
deutschen Kanälen vom 12 . Juli 1922 nebst I . Nachtrag

vom 28 . August 1922 .
Zu den geltenden Abgabenfätzen ist ein Zuschlag

von 100 v . H . (das ist das Vierfache der Sätze des
Tarifs vom 12 . Julj 1922 ) zu zahlen .

Dieser Nachtrag tritt am 15 . Oktober 1922 in Kraft .
Berlin , 6 . Oktober 1922 . IV IV V 18/421 .

Der Reichsverkehrsminister .
Im Auftrage : Ottmann .
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Bekanntmachungen dex Prooinzialbehörde .
1173 . Gebührenordnung
nach der das Brückengeld für den Uebergang über die

feste Rheinbrücke in Düsseldorf zu erheben ist.
Einzelpreise .

1 . Tiere !
a ) für Hammel , Schweine oder Ziegen

je Stück 3,—
b) für größere Tiere , wie Esel , Pferde ,

Maultiere , Rindvieh und dergleichen 3,—
c) für lebende Tiere , die auf einem Wagen

befördert werden , ist die gleiche Gebühr
zu entrichten wie unter a ) und b) ange¬
geben , wobei dann das Fuhrwerk als
„ unbeladen " gerechnet wird .

2 . Fuhrwerke einschließlich Bespannung .
a ) für ein unbeladenes einspänniges Fuhr¬

werk 10,—
b) für ein beladenes ( f . auch 1c ) einspän¬

niges Fuhrwerk . 15,—
c) für ein unbeladenes zweispünniges Fuhr¬

werk 13,—
d ) für ein beladenes ( f . auch 1 c ) zweispän -

niges Fuhrwerk 20,—
e) für eine 1 - oder 2spännige Preiszeizer -

droschke 20,—
(Die Preiszeigerdroschken müssen als
öffentliches Fuhrwerk gem . § 37 der Ge¬
werbeordnung von der Ortspolizei¬
behörde genehmigt sein .)

3 . Kraftfahrzeuge .
a ) Für ein Motor -Zweirad mit oder ohne

Beisteckwagen ( f. auch 3 g) 3,—
An Sonn - und Feiertagen das Doppelte
(f . auch 3 g ) .

b) für ein Personenauto ohne Nutzlast
(s. auch 3 g ) 20,—
An Sonn - und Feiertagen das Doppelte
<s. auch 3 g) .

c) Für ein mit Gummibereifung versehenes
Personenauto mit Nutzlast oder ein Last¬
kraftfahrzeug mit einer Frachtbeladung
bis zu 100 kg ( f . auch 3 g ) 20,—

d ) Für einen mit Gummibereifung versehe¬
nen Anhängewagen mit einer Fracht¬
beladung bis zu 100 kg ( f . auch 3 g ) 20, —

e) wie c ) und d ) mit einer Frachtbeladung
über 100 kg . ( f . auch 3 g ) 23,—

f) für Lastkraftwagen , sowie Anhänge¬
wagen mit Eisenbereifung erhöhen sich
die angegebenen Tarife auf den doppel¬
ten Betrag (s . auch 3 g) .

g ) für Personen - und Lastautomobile im
Auslande zugelassen erhöhen sich die an¬
gegebenen Gebühren auf den doppelten
Betrag .

4 . Sonstige Fuhrwerke .
a ) für eine Dampfwalze bis 10 Tonnen 100,—

b ) für eine Dampfwalze über 10 Tonnen 130,—
c ) für eine Straßenzugmaschine ohne Rad¬

beschläge etc . 75,—
d) für einen Anhängewagen einer Dampf¬

walze oder Zugmaschine 23,—
e) für eine Dampfwalze oder Zugmaschine

bzw . einen Anhängewagen , die Radbe¬
schläge mit hervorstehenden Kopfnägeln ,
Stiften , Schrauben und dergl . haben , er¬
höhen sich die zuvor angegebenen Gebüh¬
ren um das Doppelte .

k . Ermäßigungskarten .
1 . ) Monatskarten ") für ein Motorzweirad

mit oder ohne Beisteckwagen 360, —
2 . ) Monatskarten " ) für Personenautomo¬

bile ohne Nutzlastbeförderung zum Preise
von 1800, —

3 . ) Zehnerkarien gültig für den Monat der
Lösung und die beiden folgenden Mo¬
nate für 10 Hin - und Rückfahrten !

a ) für ein Ispänniges , beladenes oder unbe¬
ladenes Fuhrwerk 170,—

b ) für ein 2spänniges , beladenes oder unbe¬
ladenes Fuhrwerk 230, —

c) für einen mit Gummibereifung versehe¬
nen Lastkraftwagen beladen oder unbe¬
laden , sowie ohne Anhängewagen 300, —" ) Monatskarten für Personen -Automobile
werden nur ausgegeben an Besitzer von
Automobilen , deren Standort Düssel¬
dorf , Neuß und Benrath ist.

L. Gebührenbefreiung .
Von der Entrichtung des Brückengeldes sind befreit !

1 . Personen , Fahrräder ohne motorischen Antrieb ,
Kinderwagen . Handkarren , Handwagen und
Tiere , die nicht unter H. 1a oder b fallen .

2 . Fuhrwerke und Tiere öffentlicher Beamten , so¬
weit ihnen durch den zuständigen Regierungs -
Präsidenten Befreiung zugestanden ist .

3 . Transporte , die für mittelbare Rechnung des
Staates gehen .

4 . Pie im Dienst befindlichen Wagen der Reichs¬
posten nebst Beiwagen , sowie die von der Post -
beförderung leer zurückkommenden Postfuhr -
werke und Postpferde .

5 . Die Fahrzeuge der Feuerwehr und der Desinfek¬
tionsanstalt , sowie Hilfsfuhren bei Feuersbrün -
sten und ähnlichen Notständen , die sich erforder¬
lichenfalls durch eine Bescheinigung der vorgesetz¬
ten Dienststelle ausweisen müssen .

v . Allgemeine Bestimmungen .
1 . Die zur Benutzung der Brücke dienenden Aus¬

weise sind während des Weges über die Brücke
aufzuheben und dem Kontrollbeamten auf Ver¬
langen vorzuzeigen . Den Anordnungen der
Brückengelderheber , sowie der Kontrollbeamten
ist Folge zu leisten .
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3.

4.

v .

Wer ohne gültigen Ausweis auf der Brücke ge¬
troffen wird , muß Nachzahlung in Höhe des
-zehnfachen Betrages leisten .
Für in Verlust geratene Ausweise wird Ersatz
nicht gewährt .
Wer sich der Verpflichtung zur Entrichtung der
Vrückengeldgebühren entzieht , macht sich strafbar
und kann auf Grund der Bestimmungen des Ge¬
setzes vom 2 . 3 . 1900 . (Gesetzsammlung S . 123 )
verfolgt werden .
Bet Aenderung der Gebührenordnung kann ent¬
weder die Weiterbenutzung der noch nicht abge¬
laufenen Ermäßigungskarten zugelassen werden
oder die Anwendung der neuen Tarifsätze er¬
folgen .
Im letzteren Falle wird bei Vorlage der Ermä¬
ßigungskarten nach dem Verhältnis der Nicht -
benutzung der Karten Rückvergütung gewährt .

6 . Dieser Tarif tritt mit dem Tage der Veröffent¬
lichung im hiesigen Regierungs -Amtsblatt in
Kraft .

Düsseldorf , 10 . Oktober 1922 . I L 6688 .
Der Regierungspräsident .

I . V .t Hentzen .
1174 . Polizeiverordnung .

Auf Grund der 88 137 und 139 des Gesetzes
über die allgemeine Landesverrvaltung vom 30 . Juli
1883 (ES . S . 193 ) sowie der §8 6 , 12 und 13 des Ge¬
setzes über die Poüzeiverwaltung vom 11 . März 1830
(GS . S . 263 ) wird mit Zustimmung des Provinzial -
rats verordnet , was folgt !

Einziger Paragraph .
Der 8 1 der Provinzialpolizeiverordnung vom 14 .

Dezember 1896 betreffend Einschränkung des Ee -
heimmittelunwesens erhält durch Einfügung der
Worte „ und der Verkauf " nunmehr folgende Fassung !

„Die öffentliche Ankündigung und der Ver¬
kauf von Eeheimmitteln , welche dazu bestimmt
sind , zur Verhütung und Heilung tierischer
Krankheiten zu dienen , ist verboten .

"

Coblenz , 26 . August 1922 . I U 5538 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

In . Vertretung ! gez . Dr . Brandt .
1175 . Fährgeldtarif

für die Nachenfähre zu Lippramsdorf .
Gültig für die Zeit vom 1 . Oktober 1922 .

Es sind zu entrichten !
I . von Personen einschließlich Traglast in

Nachen oder auf der Fährponte !
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person 0,80 -N
aber mindestens 2,00 -4t

c ) für eine besondere unverzügliche
Ueberfahrt mittels Nachens , welche
auf Verlangen geschehen muß , von

Personen zu-

3,00 -4t
6,00 -4t

1,00 -4t

1,00 -4t

1,00 -4t

1,00 -4t
3,00 -4t

den überzusetzenden
sammen mindestens
bei Tag
bei Nacht
wenn die Abgabe nach dem Satze zu
l a von den einzelnen erhoben , nicht
mehr beträgt .

II . Von Tieren !
a ) für ein Pferd oder Maultier

für ein Stück Rindvieh oder Esel
b ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein an¬
deres Stück kleines Vieh

c ) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 10 Stück
Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhr¬
werken befördert werden , wird eine
besondere Abgabe nicht erhoben .

Ul . a ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk ,
einen Kinderwagen , einrädrigen
Handkarren , Handschlitten , auch bela¬
den , sowie für unbeladene Fuhrwerke
der folgenden Abteilung

c ) für einen Handkarren oder Hand¬
wagen anderer Art oder für einen
Eselskarren beladen

IV . a ) für Kraftfahrräder für jeden Sitz
V . Von unbeladenen , durch Personen , Tiere

oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten
Gegenständen wird die Abgabe er¬
hoben , welche die Personen , Tiere oder
das Fuhrwerk treffen würde .

Die obigen Sätze sind auch beim Ruhen des Fähr¬
betriebes wegen Eisbahn , für deren ordnungsmä¬
ßiges Begehen von der Fährstelle zu sorgen ist , zu
entrichten .

Als Nachtstunden gelten !
Im Januar/Februar !
Im November/Dezember ! die Zeit von 8 Uhr abends

bis 6 Uhr morgens .
Zm März/April !
Im September/Oktober ! die Zeit von 9 Uhr abends

bis 5 Uhr -morgens .
Im Mai/Juni !
Im Juli/August ! die Zeit von 10 Uhr abends bis

4 Uhr morgens .
Befreiungen .

Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit !
1 . Kommandierte Militärpersonen , einberufene Ge¬

stellungspflichtige , Fuhrwerke oder Tiere , welche
der Armee oder den Truppen auf dem Marsche
angehören , Kriegs -, Vorspann - oder Kriegsliefe¬
rungsfuhren , Pferde , welche auf Grund des Kriegs¬
leistungsgesetzes vom 13 . Zum 1873 zu oder von
den Vormusterungs - , Musterungs - oder Aushe¬
bungsplätzen gebracht werden , sowie die Führer
derselben .
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2 . Oeffentliche Beamte bei Dienstreisen und deren

Fuhrwerke oder Tiere , wenn sie sich gehörig aus¬
weisen , Steuer - und Polizeibeamte in Uniform
auch ohne besonderen Ausweis

3 . Beförderungen , die für unmittelbare Rechnung
des Staates oder Reiches geschehen.

4 . Die ordentlichen Posten nebst Beiwagen , die auf
Kosten des Staates beförderten Kuriere und Esta¬
fetten , die von Postbeförderung ledig zurück¬
kommenden Postfuhrwerke und Postpferde , die
Briefträger und Postboten , desgl . Personenfuhr¬
werke , welche durch Privatunternehmer eingerichtet
und als Ersatz für ordentliche Posten ausschließlich
zur Beförderung von Reisenden und deren Gepäck
und von Postsendungen benutzt werden .

5 . Hilfsfahrten bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Rotstünden .
Münster , 20 . September 1922 . 970 I 7 .

Der Regierungspräsident .
I . A . : gez . v . Härtmann .

1176 . Fährgeldtarif
für die Fähranstalt zu Crudenburg .

Gültig für die Zeit vom 1 . Oktober 1922 .
Es sind zu entrichten :

>. Von Personen einschließlich Traglast i »
Nachen oder auf der Fährponte
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt bei jeder

Person
aber mindestens

b) für eine besondere unverzügliche
Ueberfahrt mittels Nachens , welche
auf Verlangen geschehen muß , von den
überzusetzenden Personen zusammen
mindestens
bei Tag
bei Nacht
wenn die Abgabe zu dem Satze zu
l a von den einzelnen erhoben , nicht
mehr beträgt .

II . Von Tieren :
a ) für ein Pferd oder Maultier
b ) für ein Stück Rindvieh oder Esel
c ) für bin Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein Stück
kleines Vieh

d) für Federvieh , welches getrieben
w ird , für jede angefangenen 10 Stück 1,00 -4t
Anmerkung : Für Tiere , die auf Fuhr¬
werken befördert werden , wird eine
Abgabe nicht erhoben .

III . Von Fuhrwerken :
neben der Abgabe für die dazu ge¬
hörenden Personen nach I a für das
Gespann nach II :

as für ein beladenes Lastfuhrwerk oder
ein als Lastfuhrwerk benutztes Per¬
sonenfuhrwerk . für Lokomobilen ,
Dampfknaschinen oder sonstige schwere
Fuhrwerke je 4,00 -4t

0,80 -4t
2,00 -4t

3,00 -N
6,00 -4t

2,00 -4t

1,00 -4t

b) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk ,
sowie für einen leeren oder zum
Transport von Personen , für Markt¬
fuhrwerk , Schlitten , Leichenwagen und
sonstiges leichtes Fuhrwerk je 2,00 -4t

c) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , ei¬
nen Kinderwagen , einrcidrigen Hand¬
karren , Handschlitten , auch beladen ,
sowie für unbeladene Fuhrwerke der
folgenden Abteilung 0,50 -4t

d ) für einen Handkarren oder Hand¬
wagen anderer Art oder einen Esels¬
karren beladen 1,00 -4t

IV . Von Kraftwagen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen
nach I a :
aj für Personenwagen mit mehr als

vier Sitznlätzen und für beladene Last¬
wagen , mit Gummireifen 16,00 -4t
ohne Gummireifen 20,00 -4t

i b ) für Personenwagen mit vier oder
weniger Sitzplätzen und für unbela¬
dene Lastwagen für landwirtschaft¬
liche Betriebszwecke , m . Gummireifen 8,00 -4t
ohne Gummireifen 12,00 -4t

c ) für unbeladene Lastwagen , welche
landwirtschaftlichen Betriebszwecken
dienen , mit Gummireifen 5,00 -4t
ohne Gummireifen 7,00 -4t

d ) für Kraftfahrräder für jeden Sitz 2,00 -4t
Anmerkung zu IV : Als Sitzplatze gel¬
ten nur -die dauernd eingebauten
festen Sitzgelegenheiten einschl . des
Sitzes für Wagenführer .

V . Von unbeladenen , durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten
Gegenständen wird die Abgabe er¬
hoben , welche die Personen , Tiere oder
das Fuhrwerk treffen würde .

Die obigen Sätze sind auch bei Ruhen des Fähr¬
betriebes wegen Eisbahn , für deren ordnungsmäßiges
Begehen von der Fährstelle zu sorgen - ist, zu ent¬
richten .

Als Nachtstunden gelten :
Im Januar/Februar :
Im November/Dezember : die Zeit von 8 Uhr abends

bis 6 Uhr morgens .
Im März/April :
Im September/Oktober : die Zeit von 9 Uhr abends

bis 5 Uhr morgens .
Im Mai/Juni : »
Im Juli/August : die Zeit von 10 Uhr abends bis

4 Uhr morgens .

Befreiungen :
Bon der Entrichtung , des Fährgeldes sind befreit :
Kommandierte Militärpersonen , einberufene Ge¬

stellungspflichtige , Fuhrwerke oder Tiere , welche der
Armee oder oen Truppen auf dem Marsche ange -
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hören . Kriegs - , Vorspann - oder Kriegslieferungs¬
fuhren , Pferde , welche auf Grund des Kriegsleistungs¬gesetzes vom 14 . Juni 1873 zu oder von den Vor -
musterungs , Musterungs - oder Aushebungsplätzengebracht werden , sowie die Führer .

Oeffentliche Beamte bei Dienstreisen und deren
Fuhrwerke oder Tiere , ivenn sie sich gehörig auswei¬
sen , Steuer - und Polizeibeamte in Uniform , auchohne besonderen Ausweis .

Beförderungen , die für unmittelbare Rechnungdes Staates oder Reiches geschehen .Die ordentlichen Posten nebst Beiwagen , die aufKosten des Staates beförderten Kuriere und Esta¬fetten , die von Postbeförderungen ledig zurückkom¬menden Postfuhrwerke und Postpferde , welche durch
Privatunternehmer eingerichtet und als Ersatz für or¬
dentliche Posten ausschließlich zur Beförderung von
Reisenden und deren Gepäck und von Postsendungenbenutzt werden .

Hilfsfahrten bei Feuersbrünsten und ähnlichenNotständen .
Münster , 20 . September 1922 . 979 I 7.Der Regierungspräsident ,

aez . : v . Hartmann .
1177 . Fährgeldtarif

für die Fähranstalt zu Gahlen -Schermbeck .
Gültig für die Zeit vom 1 . Oktober 1922 .

Es sind zu entrichten :
I . Von Personen einschließlich Traglast in

Nachen oder auf der Fährpontea ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt bei jederPerson « 0,80 -4taber mindestens - 2,00 -4tb ) fiir eine besondere unverzügliche
Ueberfahrt mittels Nachens , welcheauf Verlangen geschehen muß . von den
überzusetzenden Personen zusammen
mindestens
bei Tag 3,00 -4tbei Nacht 6,00 -4twenn die Abgabe zu dem Satze zul a von den einzelnen erhoben , nichtmehr beträgt .

II . Von Tieren :
a ) für ein Pferd oder Maultier 2,00 -4tb ) fiir ein Stück Rindvieh oder Esel 1,00 -4tc), für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,einen Hund , eine Ziege oder ein Stückkleines Vieh 1,00 -4td) für Federvieh , welches getrieben .wird , für jede angefangenen 10 Stück 1,00 -4t

Anmerkung : Für Tiere , die auf Fuhr¬werken befördert werden , wird eine
Abgabe nicht erhoben .III . Von Fuhrwerken :
neben der Abgabe für die dazu ge¬
hörenden Personen nach I a für das
Gespann nach II :

a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk oder
ein als Lastfuhrwerk benutztes Per¬
sonenfuhrwerk , für Lokomobilen ,
Dampfmaschinen oder sonstige schwere
Fuhrwerke je 4,00 -4t

b) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk ,
sowie für einen leeren oder zum
Transport von Personen , für Markt¬
fuhrwerk , Schlitten , Leichenwagen und
sonstiges leichtes Fuhrwerk je 2,00 -4t

c ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , ei¬
nen Kinderwagen , einrädrigen Hand¬
karren , Handschlitten , auch beladen ,
sowie fiir unbeladene Fuhrwerke der
folgenden Abteilung 0,50 -4t

d ) für einen Handkarren oder Hand¬
wagen anderer Art oder einen Esels¬
karren beladen 1,00 -4t

IV . Von Kraftwagen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen
nach I a :
a ) für Personenwagen mit mehr als

vier Sitzplätzen und für beladene Last¬
wagens mit Gummireifen 16,00 -4t
ohne Gummireifen 20,00 -4t

b) für Personenwagen mit vier oder
weniger Sitzplätzen und für unbela -
dene Lastwagen fiir landwirtschaft¬
liche Betriebszwecke , m . Gummireifen 8,00 -4t
ohne Gummireifen 12,00 -4t

c ) für unbeladene Lastwagen , welche
landwirtschaftlichen Betriebszwecken
dienen , mit Gummireifen 5,00 -4t
ohne Gummireifen 7,00 -4t

d) für Kraftfahrräder für jeden Sitz 2,00 -4t
Anmerkung wl IV : Als Sitzplätze gel¬
ten nur die dauernd eingebauten
festen Sitzgelegenheiten einschl . des
Sitzes für Wagenführer .

V . Von unbeladenen , durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten
Gegenständen wird die Abgabe er¬
hoben , welche die Personen , Tiere oder
das Fuhrwerk treffen würde .

Die obigen Sätze sind auch bei Ruhen des Fähr¬betriebes wegen Eisbahn , fiir deren ordnungsmäßiges
Begehen von der Fährstelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

Als Nachtstunden gelten :
Im Januar/Februar :
Im November/Dezember : die Zeit von 8 Uhr abends

bis 6 Uhr morgens .
Im März/April :
Im September/Oktober : die Zeit von 9 Uhr abends

bis 5 Uhr morgens .
Im Mai/Juni :
Im Juli/August : die Zeit von 10 Uhr abends bis

4 Uhr morgens .
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Befreiungen ,
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :

Kommandierte Militärpersonen , einberufene Ge¬

stellungspflichtige , Fuhrwerke oder Tiere , welche der

Armee oder den Truppen auf dem Marsche ange¬

hören , Kriegs - , Vorspann - oder Kriegslieferungs¬

fuhren , Pferde , welche auf Grund des Kriegsleistungs¬

gesetzes vom 14 . Juni 1873 zu oder von den Vor -

musterungs - , Musterungs - oder Aushebungsplätzen
gebracht werden , sowie die Führer .

Oeffentliche Beamte bei Dienstreisen und deren

Fuhrwerke oder Tiere , wenn sie sich gehörig auswei¬

sen . Steuer - und Polizeibeamte in Uniform , auch

ohne besonderen Ausweis .
Beförderunzen , die für unmittelbare Rechnung des

Staates oder Reiches geschehen .
Die ordentlichen Posten nebst Beiwagen , die auf

Kosten des Staates beförderten Kuriere und Esta¬

fetten . die von Postbeförderungen ledig zurückkom¬
menden Postfuhrwerke und Postpferde , welche durch
Privatunternebmer eingerichtet und als Ersatz für
ordentliche Posten ausschließlich zur Beförderung
von Reisenden und deren Gepäck und von Postsen¬
dungen benutzt werden .

'

Hilfsfahrten bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen .

Münster , 20 . September 1922 . 970 I 7.
Der Regierungspräsident .

- gez. : v . Hartmann .
1178 . Fährgeldtarif

für die Fähranstalt zu Haus Ostendorf .
Gültig für die Zeit vom 1 . Oktober 1922 .

Es sind zu entrichten :
I . Von Personen einschließlich Traglast in

Nachen oder auf der Fährponte
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt bei jeder

Person 0,80 -1t
aber mindestens 2,00 -1t

b ) für eine besondere unverzügliche
Ueberfahrt mittels Nachens , welche
auf Verlangen geschehen muß , von den
überzusetzenden Personen zusammen
mindestens
bei Tag 3 .00 -1t
bei Nacht 6,00 -1t
wenn die Abgabe zu dem Sake zu
l a von den einzelnen erhoben nicht
mehr beträgt .

II . Von Tieren : .
a ) für ein Pferd oder - Maultier 2,00 -1t
b ) für ein Stück Rindvieh oder Esel 1,00 -1t
c ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

. einen Hund , eine Ziege oder ein Stück
kleines Vieh 1,00 -1t

d ) für Federvieh , welches getrieben
wird , für jede angefangenen 10 Stück 1,00 -1t
Anmerkung : Für Tiere , die auf Fuhr¬
werken befördert werden , wird eine
Abgabe nicht erhoben .

III . Von Fuhrwerken :
neben der Abgabe für die dazu ge¬
hörenden Personen nach I a für das
Gespann nach II : ,

a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk oder
ein als Lastfuhrwerk benutztes Per¬
sonenfuhrwerk , für Lokomobilen ,
Dampfmaschinen oder sonstige schwere
Fuhrwerke je 4,00 -1t

b ) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk ,
sowie für einen leeren oder zum
Transport von Personen , für Markt¬
fuhrwerk , Schlitten , Leichenwagen und
sonstiges leichtes Fuhrwerk je 2,00 -N

c) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , ei¬
nen Kinderwagen , einrädrigen Hand¬
karren , Handschlitten , auch beladen ,
sowie für unbeladene Fuhrwerke der
folgenden Abteilung ,

' 0,50 -1t
d ) für einen Handkarren oder Hand¬

wagen anderer Art oder einen Esels¬
karren beladen 1,00 -1t

IV . Von Kraftwagen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen
nach I a :
a ) für Personenwagen mit mehr als

vier Sitzplätzen und für beladene Last¬
wagen , mit Gummireifen 16,00 -1t
ohne Gummireifen 20,00 -1t

b ) sijr Personenwagen mit vier oder
weniger Sitzplätzen und für unbela¬
dene Lastwagen für landwirtschaft¬
liche Betrlebszwecke . m . Gummireifen 8,00 -1t
ohne Gummireifen 12,00 -1t

c ) für unbeladene Lastwagen , welche
landwirtschaftlichen Betriebszwecken
dienen , mit Gummireifen 5,00 -1t
ohne Gummireifen 7 .00 -1t

d) für Kraftfahrräder für jeden Sitz 2,00 -1t
Anmerkung zu IV : Als Sitzplätze gel¬
ten nur die dauernd eingebauten
festen Sitzgelegenbeiten einschl . des
Sitzes für Wagenführer .

V . Von unbeladenen , durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten
Gegenständen wird die Abgabe er¬
hoben , welche die Personen , Tiere oder
das Fuhrwerk treffen würde .

Die obigen Sätze sind auch bei Ruhen des Fähr¬
betriebes wegen Eisbahn , für deren ordnungsmäßiges
Begehen von der Fährstelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

Als Nachtstunden gelten :
Im Januar/Februar :
Im November/Dezember : die Zeit von 8 Uhr abends

bis 6 Uhr morgens .
Im März/April :
Im September/Oktober : die Zeit von 9 Uhr abends

bis 5 Uhr morgens .
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Im Mai/Juni : < ^
Im Juli/August ' die Zeit von 10 Uhr abends bis

4 Uhr morgens .
Befreiungen .

' Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit '

Kommandierte Militärpersonen , einberufene Ge¬
stellungspflichtige , Fuhrwerke oder Tiere , welche der
Armee oder den Truppen auf dem Marsche ange¬
hören , Kriegs - , Vorspann - oder Kriegslieferungs¬

fuhren , Pferde , welche auf Grund des Kriegslei¬
stungsgesetzes vom 14 . Juni 1873 zu oder von den
Vormufterungs - , Musterungs - oder Aushebungs¬
plätzen gebracht 'werden , sowie die Führer .

Oeffentliche Beamte bei Dienstreisen und deren
Fuhrwerke oder Tiere , wenn sie sich gehörig aus¬
weisen , Steuer - und Polizeibeamte in Uniform , auch
ohne besonderen Ausweis .

Beförderungen , die für unmittelbare Rechnung
des Staates oder Reiches geschehen .

Die ordentlichen Posten nebst Beiwagen , die auf
Kosten des Staates beförderten Kuriere und Esta¬
fetten , die von Postbeförderungen ledig zurückkom¬
menden Postfuhrwerke und Postpferde , welche durch
Privatunternehmer eingerichtet und als Ersatz für
ordentliche Posten ausschließlich zur Beförderung von
Reifenden und deren Eesiäck und von Postsendungen
benutzt werden .

Hilfsfahrten bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen .

Münster , 30 . September 1933 . 970 I 7 .
, Der Regierungspräsident ,

gez . ! v . Hartmann .
1179 Fährgeldtarif

für die Nachenfähre zu Baldur in Gahlen -Hardt .
Gültig für die Zeit vom 1 . Oktober 1923 .

Es sind zu entrichten !
I . Von Personen einschließlich Traglast in

Nachen oder auf der Fährponte
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person 0,80
aber mindestens 3,00 -N

b ) für eine besonders unverzügliche
Ueberfahrt mittels Nachens , welche
auf Verlangen geschehen muß , von den
überzusetzenden Personen zusammen
mindestens
bei Tag 3,00 -N
bei Nacht 6,00 -N
wenn die Abgabe nach dem Satze zu
I a von den einzelnen erhoben , nicht
mehr beträgt .

II . Von Tieren !
aj für ein Pferd oder Mäultier

für ein Stück Rindvieh oder Esel
bj für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein an¬
deres Stück kleines Vieh 1,00

c ) für Federvieh , welches getrieben wird ,
.für jode angefangenen 10 Stück 1,00 -N
Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhr¬

werken befördert werden , wird eine
besondere Abgabe nicht erhoben .

III . a ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , ei¬
nen Kinderwagen , einrsiväige 'n Hand¬
karren , Handschlitten , auch beladen ,
sowie für unbeladene Fuhrwerke der
folgenden Abteilung 1,00 -N

c ) für einen Handkarren oder Hand¬
wagen anderer Art öder einen Esels¬
karren beladen 1,00 M

IV . a ) für Kraftfahrräder für jeden Sitz 3,00 -N
V . Von unbeladeuen , durch Personen , Tiere

oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Die obigen Sätze sind auch be<m Ruhen des Führ¬
betriebes wegen Eisbahn , für deren ordnungsmäßiges
Begehen von der Fährstelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

Ais Nachtstunden gelten !
Im Januar/Februar !
Im November/Dezember ! die Zeit von 8 Uhr abends

bis 6 Uhr morgens .
"

Im März/April !
Im September/Oktober ! die Zeit von 9 Uhr abends

bis 5 Ui) r morgens .
Im Mai/Juni !
Im Juli/August ! die Zeit von 10 Uhr . abends bis

4 Uhr morgens .
Befreiungen .

Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit !
1 . Kommandierte Militärpersonen , einberufene Ge¬

stellungspflichtige , Fuhrwerke oder Tiere , welche
der Armee oder den Truppen auf dem Marscbe an¬
gehören , Kriegs - , Vorspann - oder Kriegslieferungs¬
fuhren , Pferde , welche auf Grund des Kriegslei¬
stungsgesetzes vom 13 . Juni 1873 zu oder von den
Vormufterungs - , Musterungs - oder Aushebungs¬
plätzen gebracht werden , sowie die Führer derselben .

3 . Oeffentliche Beamte bei Dienstreisen und deren
Fuhrwerk oder Tiere , wenn sie sich gehörig aus¬
weifen , Steuer - und Polizeibeamte in Uniform ,

> auch ohne besonderen Ausweis .
3. Beförderungen , die für unmittelbare Rechnung des

Staates oder Reiches geschehen .
4 . Die ordentlichen Posten nebst Beiwagen , die auf

Kosten des Staates beförderten Kuriere und Esta¬
fetten , die von Postbeförderung ledig zurück¬
kommenden Postfuhrwerke und Postpferde , die
Briefträger und Postboten , desgl . Personenfuhr¬
werke , welche durch Privatunternehmer eingerich¬
tet und als Ersatz für ordentliche Posten ausschließ¬
lich zur Beförderung von Reisenden und deren Ge¬
päck und von Postsendungen benutzt werden ,

5 . Hilfsfahrten bei Feuersbrünsten und ähnlichen Not¬
ständen .
Münster , 3V . September 1933 . 970 1 7 .

Der Regierungspräsident .
I . A . ! gez . v . Hartmann .
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1150 . Tarif
für die Fähre zu Emmerich .

Es sind zu entrichten : Fährgeld
I . Von Personen einschließlich der Traglast : -41

1 . In Nachen oder auf Schalden :
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person 8,—
aber mindestens zusammen 70,—
wenn die Abgabe , nach dem Satze zu 1 a
von den einzelnen erhoben , nicht mehr
beträgt .

2 . Auf Dampf - oder Kraftbooten , für jede
Person einschließlich der Traglast :

a ) auf dem ersten Platz 6,00
b ) auf dem zweiten Platz , odex wenn nur

eine Platzart vorhanden ist 6,—
Anmerkung : Kinder unter 4 Jahren
sind abgabenfrei , sofern sie einen be¬
sonderen Sitzplatz nicht einnehmen .
Zu 2 a und b : Beim Vorhandensein von
2 Platzarten müssen diese/sofern die Er¬
hebung des höheren Satzes für den ersten
Platz zulässig sein soll , durch Anbringung
von Tafeln mit deutlichen Aufschriften
auf dem Fährboote erkennbar gemacht
sein .
Für regelmäßige Benutzung der Fähre
durch Arbeiter von und zur Arbeitsstelle
bei Lösung von Wochenkarten für jede
Fahrt 60,—
Für 12 Einzelfahrten werden übertrag¬
bare Ermäßigungskarten ausgestellt .

II . Von Tieren :
a ) für ein Pferd oder Maultier 30, —
bj für ein Stück Rindvieh oder einen Esel 30, —
c ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein anderes
Stück kleines Vieh 20,—

d ) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 10 Stück 20,—
Anmerkung : Für Tiere , die auf Fuhr¬
werken befördert werden und für kleine
Hunde wird eine besondere Abgabe nicht
erhoben .

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für die
dazu gehörenden Personen nach I 1
und für das Gespann nach II :

a ) fiir ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe zu¬
sätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk ,
für Lokomobilen , Dampfmaschinen und
sonstige schwere Fuhrwerke je 76,—

bs für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , sowie
für einen leeren oder zum Transport
von Personen benutzten Personenwagen ,
für Marktfuhrwerk , Schlitten , Leichen¬
wagen und sonstiges leichtes Fuhrwerk
je 60,—

c) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , einen
Kinderwagen , cinrädrigen Handkarren ,
Handschlitten , auch beladen , sowie für
die unbeladenen Fuhrwerke der folgen¬
den Abteilung je 7,00

d ) für einen Handkarren oder Handwagen
anderer Art oder für einen Eselskarren
beladen 20,—

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen
nach I 1 :

a ) für Personenwagen mit mehr als vier
Sitzplätzen und für beladene Lastwagen :
mit Gummireifen 120,—
ohne Gummireifen —

b ) für Personenwagen mit vier , oder weni¬
ger Sitzplätzen und für unbeladene Last¬
wagen mit Ausnahme der unter c ge¬
nannten Wagen für landwirtschaftliche
Betriebszwecke :
mit Gummireifen 00,—
ohne Gummireifen —

c ) für unbeladene Lastwagen , welche land¬
wirtschaftlichen Betriebszwecken dienen :
mit Gummireifen 46,—
ohne Gummireifen 60,—

d) für Kraftfahrräder :
für jeden Sitz 20,—
Anmerkung zu IV . Als Sitzplätze gelten
nur die dauernd eingebauten festen Sitz¬
gelegenheiten , einschließlich des Sitzes
für den Wagenführer .

V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 Dio obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann als
beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer dem
Zubehör und dem Futter für die Zugtiere bezw . dem
Betriebsstoff für die Maschine für höchstens 3 Tage ,
an anderen Gegenständen mehr als 100 kg . be¬
finden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke
und Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger
dienstlicher Veranlassung , wenn sie sich gehörig
ausweisen oder Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen.
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3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die

von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger und
Pastboten , desgleichen Personenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er¬
satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Reisenden und deren Effekten und von
Postsendungen benutzt werden .

4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und dem Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz , 3 . Oktober 1922 . b Nr . 7708 .

Der Ober -Präsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombauverwaltung . )

I . A . : gez . Eelinsky .
1181 . Der Herr Minister für Volkswohlfahrt hat
durch Erlaß vom 21 . 9. dss . Js . Ill U 584 dem Verein
für Pferderennen und Pferdeäusstellungen in Preu¬
ßen zu Königsberg i . Pr . die Erlaubnis erteilt , ge¬
legentlich der im Jahre 1923 stattfindenden Pferde¬
ausstellung in Königsberg in Preußen in gleichem
Umfange wie im laufenden Kalenderjahr eine öf-
fentlche Verlosung von Pferden , Geschirren , Wagen ,
silbernen und versilberten , sowie Gebrauchs - und kunst¬
gewerblichen Gegenständen durch Ausspielung von
150 000 Losen zum Preise von je 10 Mark (ein¬
schließlich Reichsstempelabgabe ) zu veranstalten und
die Lose im ganzen preußischen Staatsgebiet zu ver¬
treiben Auf die 150 000 Lose entfallen 3140 Ge¬
winne im Gesamtwerte von 450 000 Mark . Die
Ziehung findet am 6 . Juni 1323 statt . I La . 11566 .

Düsfeldorf , 2 . Oktober 1022 .
Der Regierungspräsident .

1182 . Nachdem bei der Abstimmung sich die Mehr¬
heit der beteiligten Gewerbetreibenden für die Aus¬
dehnung der Zwaugsinnung für das Schlosserhand¬
werk (Kunst -, Bau - und Ofenfchlosser ) für den Be¬
zirk des Stadtkreises Solingen und der Stadtgemein¬
den Ohligs , Wald , HtGscheid und Eräfrath des Land
kreises Solingen auf die Werkzeugschlosser des In
nungsbezirks erklärt hat , ordne ich hiermit auf
Grund des K 100 u REO . an , daß zum 1 . Januar1923 die benannte Zwangsinnung auf die Werkzeug
schlosser des Kreises Solingen ausgedehnt wird .

Von dem genannten Zeitpunkt ab gehören die Ge¬
werbetreibende , welche das Werkzeugschlossergewerbe
in dem genannten Bezirke betreiben , dieser Innungmit an . I I? V . 4816 .

Düsseldorf , 30 . September 1922 .
Der Regierungspräsident .

1183 . Das Preußische Staatsministerium hat durch
Verordnung vom- 9 . September 1922 der Land¬
gemeinde Hardenberg -Neviges im Landkreise Mett¬
mann die Städteordnung der Rheinprovinz verliehen .

Düsseldorf , 4. Oktober 1922 . I v 11729 .
Der Regierungspräsident .

1184 . Dem August Rosentreter in Mülheim -Ruhr ,
Teinerstraße 8 , ist der vom Bezirksausschusse Hier¬

selbst unter Nr . 8722 für das Jahr 1922 erteilte Wan¬
dergewerbeschein abhanden gekommen . Der Wander¬
gewerbeschein wird für ungültig erklärt .

Düsseldorf , 1 . Oktober 1922 .
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses lt . Abt .

1185 . V . Nachtrag
zur Fleischbeschaugebührenordnung v . 27 . August 1921 .

Mit Genehmigung des Preußischen Ministers für
Landwirtschaft , Domänen und Forsten vom 20 . Juli
1922 Nr . I ^ III i 5193 werden die Fleischbeschau¬
gebühren (ordentliche Beschau und Trichinenschau )
mit Wirkung vom 15 . Oktober dieses Jahres ab wie
folgt festgesetzt :

1. Ordentliche Beschau .
Die Tierbesitzer haben an Gebühren zu entrichten

für die Schlachtvieh - und Fleischbeschau zusammen :
1 . bei Einhufern allgemein und für Ergänzungsbe -

schau bei allen Tiergattungen je Tier 227, —
0 . bei den übrigen Tiergattungen folgende Sätze :

in Beschau¬
bezirken , in
welchen der

Beschau , r aus¬
schließlich a

se '.ncnl Wobu --
orte u . dessen

Nachbarschaft
tätig ist

(Tarifgruppe l )

in Bischau -
bezirken . in
weichen der

seinemi . Wolm -
orte u dessen
Nachbarsch ft

(Ta ifgr . ll )Z

in Beschau¬
bezirken . in

wiegend außer¬
halb se nes
Wohnortes

u dessen Nach¬
barschaft tätig ist .

iT rifgr . lil .4
1 . bei Rindern
( ausschl . Käl¬
bern ) je Tier 125,— 139,— 152,—
2 . bei Schweinen
( einschl . Trichi¬

nenschau )
je Tier 98 .— 112,— 1 ? 1,—
3 . bei Schweinen
(ausschl . Trichi¬

nenschau )
je Tier 70 - 78,— 90,—
4 . bei Schweinen
(Trichinenschau
allein ) je Tier ,
(auch für Schwei -
ne, ^

die nur dem
Trichinenschau¬
zwange unter¬
liegen ) 40 .— 49 -.— »0,—
5 . bei sonstigem
Kleinvieh (Käl¬
ber , Schafe , Zie¬
gen ) , je Tier 40,— 49,— «0 .—6 . Ferkel , Zickel,
Lämmer , je Tier 28,— 33,— 38,—

2 . Die übrigen in der Fleischbeschaugebührenord¬
nung vom 27 . August 1921 nebst Nachträgen ausge¬
führten Bestimmungen bleiben bestehen . Zu I L 5866 .

Düsseldorf , 9 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

I . V . : Hentzen .
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Äuf Antrag des Rheinisch -Westfälischen Elektrizitätswerks A .-E . zu Essen hat der Negierungs -

nt die Einleitung des Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende , zur Wei -1186 .
Präsident ^ ... . . -
terführung der Starkstromleitung Eleve - Emmerich zum Grundstück der Clever Straßenbahn in Eleve

erforderliche Grundfläche angeordnet .

Größe der zu
enietgnenden '
Grundflächen

!> ! qm
14
Lli

Aus der
Kulaster - Purzelle

Flur ? !r .

Kulturart
des

Grundstücks

>172/3
373/3

Weide

Bezeichnung der Eigentümer

Kennen , Franz Konnant . , /zudrikau !

Wohnort

Antwerpen

( Band VI " , Artikel 263
des Grnndtniai ? von C,evr >.

Nachdem der Regierungspräsident mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Verfah¬
rens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Abschätzung
anberaumt auf Mittwoch , den 18. Oktober 1922 , v o r m i t t a g s 19 X> U h r , im Gebäude der Clever

Straßenbahn an der Brienersiraße in Cleve .
Alle Beteiligten , soickeit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit aufge¬

fordert , ihre Rechte im Termine wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben ohne

ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren verfügt
werden wird . I . I) . Nr . 12377 . Der Enteignungs -Kommissar :

Düsseldorf , 9 . Oktober 1922 . I . V . Plitt , Regierungs -Obersekretär .

1187 . Verordnung
betreffend Erhöhung der Abgabe von der
Beförderung der Kohle im Landabsatzwege .

Auf Grund der Verordnung des Reichskanzlers
über die wirtschaftlche Demobilmachung vom 7 . No
vember 1918 und des Erlasses des Rates der Volks¬
beauftragten vom 12 . November 1918 wird für den
Umfang des Regierungsbezirks Düsseldorf folgendes
angeordnet :

Einziger Paragraph .
Die im Z 1 Absatz 2 der Verordnung betreffend Er¬

hebung einer Abgabe von der Beförderung der Kohle
im Landabsatzwege vom 28 . 3 . 1922 angegebenen
Sätze werden mit Wirkung vom 15 . 19 . 1922 ab auf
19 , 29 und 39 Mark erhöht .

Düsseldorf , 19 . Oktober 1922 . I 0 2441 .
Der Regierungspräsident als Demobilmachungs -

kommissar .
gez . : Kirchner .

1188 . Vf . d . M . d . I . v . 31 . 8 . 1922 — II L 696 ,
betr . Erhöhung dler Zinssätze im Pfandleihergewerbe .

Auf Grund der mir durch das Gesetz vom 7 . 7 . 1929
( ESS . 387 ) erteilten Ermächtigung zur Abänderung
des Gesetzes betr . das Pfandleihergewerbe vom 17.
März 1881 sESS . 265 ) ordne ich unter Aufhebung
meines Erlasses vom 23 . Juli 1929 — II C 2539
(MBl . i . N . S . 319 ) folgendes an :

An Stelle der in Z 1 des Gesetzes vom 17 . März
1881 zulässigen

'
Zinsen dürfen die Pfandleiher bis

auf weiteres sich ausbedingen oder zahlen lassen :
a ) 4 Pfg . für jeden Monat und jede Mark von

Darlehnsbeträgen bis zu 39 Mark , b ) 3 Pfg . für
jeden Monat und jede den Betrag von 39 Mark
übersteigende Mark .

Diesp Bestimmung ist^ auch auf die Pfandleihan¬
sialten der Gemeinden oder weiteren Gemeindever¬
bände unter der Voraussetzung anwendbar , daß gem .
Z 21 oder 22 des Gesetzes vom 17 . März 1881 dessen
Z 1 für sie gilt .

Ich ersuche um weitere Bekanntgabe der vorstehen¬
den , auch im Staatsanzeiger veröffentlichten Anord¬
nung .

Insoweit nicht etwa für die Pfandleihanstalten
der Gemeinden oder weiteren Eemeindeverbände die
ZK 1 bis 18 des Pfandleihegesetzes vorn 17 . März .1881
bereits jetzt gelten , würde es gemäß Z 22 des Ge¬
setzes möglich sein , auf besonderen Antrag eine Zins¬
erhöhung im Sinne vorstehender Anordnung zuzu¬
lassen .

An die Ober - und Reg .-Präs . und den Pol .-Bräs .
hier .

Düsseldorf , 28 . September 1922 . I ü V 4999 .
Der Regierungspräsident .

1189 . Diejenigen Personen , die im Jahre 1923 das
Wandergewerbe betreiben wollen , haben ihre An¬
träge auf Ausstellung neuer Wandergewerbescheine
möglichst schon im Oktober bei der Polizeibehörde ih¬
res Wohnortes anzubringen , weil bei der Menge der
Anträge und der erforderlich werdenden Ermittelun¬
gen die Ausfertigung längere Zeit in Anspruch nimmt
und bei späteren Meldungen die Aushändigung der
Scheine zu Beginn des neuen Jahres nicht gewähr¬
leistet werden kann . III 4599 .

Düsseldorf , 28 . September 1922 .
Der Regierungspräsident .

1199 , Der Regierungsrat Dr . Groener in Neuß ist
durch Bestallung des Preußischen Staatsministeriums
vom 29 . September 1922 zum Landrat ernannt und
ihm das von ihm bisher auftragsweise verwaltete
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Landratsamt im Kreise Neust vom 1 . Oktober 1922ab endgültig übertragen worden . I 861 .Düsseldorf . 9 . Oktober 1922 .

Der Regierungspräsident .1191 . Der dem Wilhelm Klockenborg in Duisburg ,geboren am 17 . April 1878 in Duisburg -Ruhrort ,diesseits am 28 . 5 . 1920 erteilte Führerschein fürKraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt . 18 1 Nr . 32D6.Düsseldorf . 5 . Oktober 1922 . ^

Der Regierungspräsident .1182 . Der dem Fritz Merker in Essen , geboren am10 . Dezember 1892 in Brandenburg , Kr . Westhavel¬land , diesseits am 16 . 8 . 1920 erteilte Führerscheinfür Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt . 18 1 Nr . 3334 .

Düsseldorf , 5 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .1193 . Der dem Artur Malotzke in Essen , geborenam 12 . 2 . 1889 in Münden b . Hannover , diesseitsam 24 . 10 . 1910 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit fürungültig erklärt . I 8 I Nr . 3333 .

Düsseldorf , 4 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .1194 . Der dem Ernst Dunker in Wanne , geborenam 29 . September 1895 in Bickern bei Wanne , dies¬seits am 26 . 10 . 1914 erteilte Führerschein für Kraft¬fahrzeuge ist abhanden gekommen und wird hiermitfür ungültig erklärt . 18 1 3951 .

Düsseldorf , 4 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .1195 . Der dem Wilhelm Brindöpke in Meiderich ,geboren am 24 . Februar 1904 in Meiderich , diesseitsam 10 . 5 . 1922 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit fürungültig erklärt . 18 1 Nr . 3029 .

Düsseldorf . 4. Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .1196 . Der dem Gustav Bauer in Elberfeld , geborenam 25 . Februar 1883 in Benrath , diesseits am 1 . 4.1919 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist ab¬

handen gekommen und wird hiermit für ungültigerklärt . I 3 I Nr . 3161 .
Düsseldorf , 3 . Oktober 1922 .

Der Regierungspräsident .1197 . Der dem Paul Hüttenes in Crefeld , geborenam 22 . September 1896 in Crefeld . diesseits am 31 .5 . 1922 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge istabhanden gekommen und wird hiermit für ungültigerklärt . 1 8 l Nr . 3080 .
Düsseldorf , 3 . Oktober 1922 .

Der Regierungspräsident .1198 . Der dem Heinrich Pohe in Essen , geboren am27 . Februar 1896 in Essen , diesseits am 30 . 12 . 1919erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist abbandengekommen und wird hiermit für ungültig erklärt .Düsseldorf , 3 . Oktober 1922 . I 8 I Nr . 3128 .Der Regierungspräsident .

1199 . Der dem Max Thofondern in Breyell , geborenam 30 . November 1899 in Breyell , Kreis Kempen ,diesseits am 11 . März 1922 erteilte Führerschein fürKraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wirdhiermit für ungültig erklärt . 13 1 Nr . 3050 .Düsseldorf , 3 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .1200 . Der dem Felix Dorn in Essen -Kray , geborenam 21 . November 1901 in Essen , diesseits am 14. 3.1922 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist ab¬handen gekommen und wird hiermit für ungültig er¬klärt . 1 3 I Nr . 3127 .Düsseldorf , 3 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .1201 . Der dem Friedrich Riegel in Düsseldorf , ge¬boren am 18 . . Juni 1895 in Düsseldorf , diesseits am17. Juli 1915 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeugeist abhanden gekommen und wird hiermit für ungül¬tig erklärt . 1 8 I Nr . 2488 .Düsseldorf , 3 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .1202 . Der dem Wilhelm Biermann in Duisburg ,geboren am 27 . Oktober 1895 in Duisburg , diesseitsam 27 . 10 . 1913 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit fürungültig erklärt . l 8 l Nr . 3039 .Düsseldorf , 4 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .1203 . Der dem Friedrich Böntgen in Ratingen , ge¬boren am 7 . Juni 1892 in Ratingen , diesseits am21 . 5 . 1919 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeugeist abhanden gekommen und wird hiermit für ungül¬tig erklärt . l 3 I Nr . 3710 .Düsseldorf . 6 . Oktober 1922 .

Der Regierungspräsident .1204 . Der dem Jakob Breuer in Duisburg , geborenam 30 . November 1896 in Mülheim -Styrum , dies¬seits am 29 . 3. 1922 erteilte Führerschein für Kraft¬fahrzeuge ist abhanden gekommen und wird hiermitfür ungültig erklärt . l 8 I Nr . 3464 .Düsseldorf , 6 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .1205 . Der dem Wilhelm Bender in Düsseldorf , ge¬boren am 4 . August 1900 in Düsseldorf , diesseits am10 . 11 . 1919 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeugeist abhanden gekommen und wird hiermit für un¬gültig erklärt . I 3 I Ir . 3508 .Düsseldorf , 6 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .1206 . Der dem Friedrich B ^^ r in Düsseldorf , ge¬boren am 26 . März 1903 in Mannheim , diesseitsam 14 . 9. 1921 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit fürungültig erklärt . I 8 l Nr . 3797 .Düsseldorf , 6 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .1207 . Der Frau Paul Dittmar aus Elberfeld, ' Kip -dorf 56 , ist der vom Bezirks -Ausschuh Hierselbst un -



ter Nr . 3815 für das Jahr 1922 erteilte Wanderge¬
werbeschein abhanden gekommen . Der Wanderge¬
werbeschein wird für ungültig erklärt . III ^ 4667 .

Düsseldorf , 5 . Oktober 1922 .
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses I . Abt .

Bekanntmachungen anderer Behörde «.
1298 . Auf Grund der ZK 11 , 13 und 21 des Ge¬
werbegerichtsgesetzes vom 29 . Juli 1899/30 . Juni

1901 in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.
September 1991 , sowie der KZ 8 , 11 und 41 Absatz 1
der Anordnungen über die Verfassung und die Tä¬
tigkeit des Berggewerbegerichts Dortmund vom 16.
Dezember 1929 ist der Beisitzer der Spruchkammer
Wattenscheid des vorgenannten Berggewerbegerichts ,
Bergmann Adam Sauer , weil er in dem Bezirk der
Spruchkammer Wattenscheid nicht mehr beschäftigt ist,
durch Beschluß des unterzeichneten Oberbergamts
vom heutigen Tage seines Amtes enthoben .

An seine Stelle tritt der Bergmann Wilhelm Kri -
schick aus Leiche . 119 . TXIX . 12.

Dortmund , 4 . Oktober 1922 ,
Siegel .

Preußisches Oberbergamt .
1209 . Auf Grund der ZK 11 , 13 und 21 des Ge¬
werbegerichtsgesetzes vom 29 . Juli 1899/30 . Juni 1991
in der Fassung der Bekanntmachung vom 29 . Septem¬
ber 1.901 , sowie der ZK 8 , 35 und 41 , Absatz 1 der An¬
ordnungen über die Verfassung und die Tätigkeit des
Verggewerbegerichts Dortmund vom 16 . Dezember

1929 ist der Beisitzer der Spruchkammer Hattingen
des vorgenannten Berggewerbegerichts , Direktor Ru¬
dolf Neuburg , auf seinen Antrag durch Beschluß des
unterzeichneten Oberbergamtes vom heutigen Tag «
seines Amtes enthoben worden . An seine Stelle tritt
der Betriebssichrer Wilhelm Korthaus in Hammer¬
thal . 119 . llXIV/11 .

Dortmund , 5 . Oktober 1922 .
Preußisches Oberbergamt .

i2io . Personal -Nachrichten .
Der Regierungslandmesser Wilke in Aachen ist

unter Versetzung als Katasterkontrolleur nach Kem¬
pen vom 1 . Oktober dieses Jahres ab mit der antei¬
ligen Verwaltung des Katasteramtes Kempen beauf¬
tragt worden .

Oberlandesgerichtsbezirk Hamm .
Zu besetzen sind :
Je eine Rendantenstelle A . -E . Steele , A . -G . Hat¬

tingen , A . -E . Oeynhausen , A . -G . Wattenscheid , die
Kalkulatorstelle beim A .-E . Dortmund , je eine I . -
O . - S . -Stelle A .-E . Eladbeck , A .-G . Mitten , A .-G .
Gelsenkirchen , A . -E . Hamm , A . -E . Hagen , A .-E , Wa¬
rendorf , je eine Eerichtsvollzieherstelle bei den A . -G.
in Coesfeld und Brakel , eine Registraturassistenten¬
stelle bei dem L .-E . Dortmund .

1 Strafanstaltshauptwachtmeisterstelle bei der
Strafanstalt in .Münster , 1 Strafanstaltsoberwacht -
meisterstelle bei dem Zentralgefängnis in Bochum .

5
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Sonder-Alatt
zum

Amtsblatt der Regierung zu Düsseldorf.
Stück 41 . Düsseldorf. Samstag, den 14. Oktober 1S22 .

ZuHalt : Erhöhung der Hafenbahnfrachten in den Duisburg -Ruhrorter Häfen 417 , Brückengeld-
ordnung für die Ruhrbrücke der Stadt Kettwig 417 .

Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .
1211 . Mit Genehmigung des Herrn Ministers für
Handel - und Gewerbe und des Herrn Finanzmini¬
sters und mit Zustimmung der Reichsbahndirektion
Essen werden die Hafenbahnfrachten in den Duis¬
burg -Ruhrorter Häfen vom 16. 10 . 1922 ab um 50
v . H . erhöht .

Sie betragen demnach ausschließlich der Verkehrs -
Steuer für den Wagen statt 462 Mark vom 16 . 10 .
1922 ab ^ 693 Mark .

Düsseldorf . 12 . Oktober 1922 . I S 3130.
Der Regierungs -Präsident .

In Vertretung : Putsch.
1212 . L . Nachtrag
ur Ordnung über Erhebung von Brückengeld sür
enutzung der Ruhrbrücke der Stadt Kettwig in

Kettwig vom 21 . Dezember 1903.
Brückengeldsätze.

Die im 5. Nachtrage vom 4 . 9. 1922,1 H 2710, (Re¬
gierungsamtsblatt Stück 37 vom 16 . September

1922 , S . 362) unter Abschnitt X, Ziffer » , 4- 5 «.
aufgeführten Gebührensätze werden wie folgt erhöht :

4 . für Kraftfahrzeuge zum Fortschaffen
von Personen

5. für Kraftfahrzeuge zum Fortschaffen
von Gütern :
a ) von jedem beladenen Kraftwagen
b) von jedem beladenen Anhänge¬

wagen
c) von jedem unbeladenen Kraft¬

wagen
d) von jedem unbeladenen Anhänge¬

wagen
e) von einer fahrbaren Lokomobile

Dieser Nachtrag tritt sofort in Kraft .
Düsseldorf, 12. Oktober 1922 .

Der Regierungs -Präsident .
Zn Vertretung : Putsch.

950 L

1450 ^

950 ^

550 ^

550 L
1450 L

I S 3065.
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Mtsblutt -

Negierung zu Düsseldorf »
Stück 42 . ZWeld srs, SAMstkg den 2 ! . Moder 1K22 .

Beilagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr . 84 und 85 und 42 der Sonderbeilage zum Oeffentlich . Anzeiger .
Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 25 . Oktober 1922 ,

mittags 12 Uhr , der Amtsblattstelle zuzusenden .

Inhalt : Kartoffelkrebs 419 , Arzneitaxe 421 , Prüfungsordnung der Krsistierärzte 421 , Vogelschutz
421 , Fürsorgeerziehung Minderjähriger 421 , Tarif für die Privatführs Essen -Hügel 422 , Tierärztlicher
Leiter der Auslandsfleischbeschaustelle Essen 422 , Konsuln 422 , 424 , Enteignung 423 , Tarife für die Werft -
und Hafsnanlagen der Stadt Creseld 423 , für die Privatwerft der Firma Jndustrieterrains Düsseldorf -
Reisholz 424 , Wandcrgewerbeschein 424 , Viehseuchenpolizeiliche Anordnung 424 , FleischbeschaugebUhren -
ordnung 425 , Tarif für die staatlichen und städtischen Häfen von Duisburg 425 , Echifferpatent 425 , Zu¬
lassungsbescheinigungen für Kraftfahrzeuge 425 , 426 , Verggewerbegerichtsbeamter 426 , Reichsbanknoten¬
fälschung 426 . -

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
1213 . Polizewerorduuug

zur Bekämpfung des Kartosfelkredses .
Aus Grund der Bekanntmachung über die Be¬

kämpfung von Pflanzenkrankheiten vom 3V . August
1917 (Reichs -Gesetzbl . S . 745 ) , des K 136 des Landes -
verwaltungsgesetzes vom 36 . Juli 1883 (Eesetzsamml .
S . 195 ) und des § 1 des Reichsgeldstrafengesetzes vom
21 . Dezember 1921 (Reichs -Gesetzbl . S . 1664 ) ordne
ich in Abänderung meiner Polizeiverordnung vom 18.
Februar 1918 — I -1 II e 6683 — für den Umfang
des Preußischen Staates folgendes an :

§ 1. Aufsicht .
I . Die mit Kartoffeln bebauten Felder und die

Vorräte an Kartoffeln unterliegen der amtlichen Be¬
aufsichtigung zum Zwecke der Bekämpfung des Kar¬
toffelkrebses . Die Aufsicht kann auch auf Felder er¬
streckt werden , die nur erst für die Bestellung mit
Kartoffeln bestimmt oder bereits abgeerntet sind .
Sie wird von den Ortspolizeibehörden sowie den
Hauptstellen für Pflanzenschutz ausgeübt . Letztere
können hierzu auch die Vezirksstellen für Pflanzen¬
schutz heranziehen .

II . Die mit der Aufsicht betrau , en Personen dürfendie betreffenden Grundstücke und Aufbewahrungs¬
räume betreten , auch Kartoffelpflanzen sowie deren
Teile , insbesondere Knollen , in angemessenem Um¬
fange für die erforderlichen Untersuchungen ent¬
nehmen .

Z 2. Feststellung des Kartoffelkrebses .I . Krebsverdächtioe Erscheinungen an ausgepflanz¬

ten oder aufgespeicherten Kartoffeln sind binnen 24
Stunden der Ortspolizeibehörde oder der Eemeinde -
behörde anzuzeigen . Die Anzeigepflicht liegt bei

Kartoffelpflanzen dem Nutzungsberechtigten des
Grundstücks , und in dessen Abwesenheit dem Vertre¬
ter , bei Vorräten dem , der sie in Verwahrung hat , ob .Die genannten Behörden können die Ausfüllung ei¬
nes Fragebogens fordern . .

II . Die Anzeigepflicht entsteht nicht , wenn von an¬
derer Seite bereits Anzeige erstattet worden ist .III . Die Ort ^olizei oder die Gemeindebehörden
haben die Anzeigen unverzüglich an die Hauptstelle
für Pflanzenschutz weiterzuleiten .

IV . Die Merkmale des Kartoffelkrebses sind im
Anhang angegeben .

V . Für die Feststellung ist die Entscheidung der
Hauptstelle mr Pflanzenschutz oder der von ibr Beauf¬
tragten maßgebend .

s o. Nutzungsbeschränkungen für verseuchte
Felder .

I . Aus den Feldern , auf denen krebskranke Kar¬
toffeln festgestellt worden sind , (verseuchte Felder ) ,sind die Rückstände der Kartoffelvflanzen , insbeson¬dere Knollen und Kraut , sorgfältig zusammen m brin¬
gen und zu verbrennen , oder , sofern dies nicht mög¬
lich ist , mindestens einen halben Meter tief zu ver¬
graben .

II . Die auf einem solchen Felde geernteten Kar¬
toffeln dürfen :

1 ) nicht als Pflanzkarjoffeln verwendet ,2) nicht ohne polizeiliche Erlaubnis aus dem Be¬
triebe , in dem sie gebaut worden sind , entfernt .



3 ) nur in gekochtem oder gedämpftem Zustande
verfüttert werden .

Die Ortspolizeibehörden dürfen die unter 2 ) an¬
gegebene Erlaubnis nur mit Zustimmung der Haupt¬
stelle für Pflanzenschutz erteilen .

III . Auch die Abfälle solcher Kartoffeln (II ) müs¬
sen sorgfältig gesammelt und verbrannt oder vor
dem Versauern gekocht werden .

IV . In Betrieben , in denen Fabriken für die Ver¬
arbeitung von Kartoffeln bestehen , werden die auf
verseuchten Feldern geernteten Knollen am besten
ihnen zugeführt . Im übrigen ist jede Beförderung
nach Möglichkeit zu vermeiden , da auch die an den
Knollen haftende Erde den Krankheitserreger ent¬
hält .

V . Auf verseuchten Feldern dürfen nur die von der
Ortepolizeibehörde genehmigten Kartoffelsorten ge¬
baut werden . Bei dieser Beschränkung bleibt es , bis
sie von der Polizeibehörde nach gutachtlicher Aeuße¬
rung der Hauptstelle für Pflanzenschutz ausdrücklich
aufgehoben wird .

VI . Die Polizeibehörde darf nur den Anbau solcher
Kartoffeln zulassen , die von dem deutschen Pflanzen -
schutzdienst in dem alljährlich von der Biologischen
Reichsanstalt herausgegebenen Merkblatt über den
Kartoffelkrebs als krebsfest bezeichnet werden . Es
darf nur Pflanzgut angebaut werden , das von Fel¬
dern stammt , die von einer Landwirtschaftskammer
oder der Kartoffelbaugesellschaft e . V . Berlin SW .
11 , Bernburgerstraße 13/16 , oder der D . L . E , oder
denr Reichslandbund anerkannt sind .

VII . Wirtschaften , in denen Kartofselkrebs fest¬
gestellt ist , dürfen Stalldünger oder Jauche nicht
verkaufen oder sonst weitergeben .

VIII . Keller und sonstige Aufbewahrungsräume
von krebskranken Kartoffeln sind nach Gebrauch mit
Kalkmilch zu desinfizieren .

Z 4. Ausnahmen und weitergehende Vorschriften .
I . Die vorstehenden Bestimmungen finden auf die

Tätigkeit amtlicher Versuchsanstalten , wissenschaftliche
Forschungen , sowie die Entnahme von Proben durch
die Aussichtsorzane keine Anwendung .

II . Weitergehende polizeiliche Anordnungen über
die Benutzung der verseuchten Feld er sind zulässig ^

H 3. Der Ansteckung verdächtige Felder /
I . Wenn damit gerechnet werden muß , daß der Än -

steckungsstoff auch auf andere Felder übertragen ist,
ohne daß bisher dort der Kartoffelkrebs festgestellt
worden wäre , oder wenn zu besorgen ist , daß er ohne
entsprechende Maßnahmen dorthin überragen wird ,
kann die Polizeibehörde die vorstehenden Bestim -
mungerllin vollem Umfange oder zum Teil auch auf
diese Felder (der Ansteckung verdächtige Felder ) er¬
strecken . Den Umfang der verdächtigen Zone be¬
stimmt die Polizeibehörde auf Grund gutachtlicher
Aeußerung der Hauptstelle für Pflanzenschutz .

H K. Kranke Kartoffelöestände außerhalb landwirt »
schaftlicher Betriebe .

Werden außerhalb landwirtschaftlicher Betriebe
krebskranke Knollen gefunden , müssen auch die be¬
treffenden Kartoffelbestünde nach den Anweisungen
der Ortspolizeibehörde für technische Zwecke (Bren¬
nen pp .) oder anderweit unschädlich an Ort und
Stelle verwendet werden .

S 7. Gemeindebehörden .
Die Ortspolizeibehörde kann ihre Befugnisse der

Eemeindebehörde übertragen .
§ 8. Strafvorschriften .

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Vor --
schriften werden nach - Z 2 der Bekanntmachung vom
3V . August 1917 in Verbindung mit H 1 des Reichs -
-geldstrafenzesetzes vom 21 . Dezember IckSI ( Reichs - Ge-
setzbl. S . 16V4 ) mit Gefängnis bis zu einem Jahre
und mit Geldstrafen bis zu 1VV VVV Mark oder mit
einer dieser Strafen geahndet .

s 9. Inkrafttreten .
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver -

kündung in Kraft .
Berlin , 27 . September 1922 .
Der Minister für Landwirtschaft , Domänen und

Forsten , gez . Dr . Wendorff .
Anhang .

Nach dem Flugblatt Nr . 53 der Biologischen An¬
stalt für Land - und Forstwirtschaft vom Mai 1914
ist der Kartoffelkrebs daran erkenntlich , daß man an
den Knollen Wucherungen von verschiedener Größe
und Form , findet , deren Oberflüche warzig und spä¬
ter oft zerklüftet ist , so daß sie zuweilen an manche
Sorten von Badeschwämmen erinnern . Manchmal
erscheinen sie nur wie kleine Warzen , oft sind es
große Auswüchse , nicht selten endlich ist von der
eigentlichen Knolle nichts mehr zu erkennen und an
ihrer Stelle finden sick' ' chwammartige Mißbildungen ,
die nur durch den Ort ihres Vorkommens erkennen ,
lassen , daß sie ursprünglich aus jungen Kartoffeln
entstanden sind . Anfänglich sind alle diese Mißbil¬
dungen hellbraun und fest . Später werden sie dun¬
kelbraun und schwarzbraun und zerfallen allmählich ,
indem sie bei trockenem Wetter verschrumpfen und
zerkrümeln , bei nassem verfaulen .

Da die Krankheit alle jungen Eewelm er reifen
kann , so findet man Krebswucherungen außer an den
Knollen auch an anderen Teilen der Pflanze . Mei¬
stens werden die Knollen , die Wurzelzweige und die
unterirdischen Stengelteile ergriffen . Wenn die
jungen Triebe aber längere Zeit brauchen , um aus
dem Boden herauszukommen , oder wenn längere Zeit
feuchtes Wetter herrscht , bilden sich auch an den
Blattknospen der oberirdischen Stengel Geschwülste ,
an denen man nicht selten noch erkennen kann , daß
sie aus Vlattanlagen hervorgegangen sind . Die ober -



421

irdischen Pflanzenteile sind ebenso wie die am Licht 8 4 ,
liegenden Knollenauswüchse grün , oft mit einem Diese Verordnung tritt zwe : Wochen nach ihrer Ver¬
weißlichen oder rötlichen Ton . kündung in Kraft .
ZuIKIle 8407 . M . f . W . K . u . V . U . IV 7142 .
1214 . Im Hinblick auf die stark schwankenden Ein - M . f . L . D . u . F . IrV 11 e 8000 111 18849 .
kaufsoreise der Arzneimittel wird das Reichsmini - ^ Merlin , 29 . September 1922 .
sterium des Innern für die Dauer der gegenwärtigen (Der Preußische Mimster für Wissenschaft . Kunst und
außerordentlichen Verhältnisse in kurzen Zwischen¬
räumen die auf Er nd der geltenden allgemeinen Be¬
stimmungen der Arzneitaxe vom Reichsgesundheits¬
amt errechneten Abänderungeü

' der Preisliste der !
Arzneitaxe im Reichsanzeiger veröffentlichen . Die so
veröffentlichten Preise gelten als Nachträge zur Arz¬
neitaxe . I 14 II 38369

Berlin , 2 . September 1922 .
Der Preußische Minister fgr Volkswohlfahrt .

Im Auftrage ! Dietrich .
1213 . Aenderung der Prüfungsordnung

der Kreistierärzte .
Die Vorschrift in H 23 Absatz 1 der Prüfungsord¬

nung für Kreistierärzte vom 28 . Juni 1910 wird
wie folgt geändert !

Die Gebühren für die gesamte Prüfung
betragen 600 -N

und zwar für die schriftliche Prüfung 180 -1t
für die praktisch -mündliche Prüfung 300 M
für sächliche und Verwaltungskosten 120 M

Tue Vorschrift tritt vom heutigen Tage ab in
Kraft . Soweit die Prüfungsgebühren von den zur
Prüfung zugelassenen Tierärzten bereits bezahlt

Volksbildung .
Im Auftrage ! Acheubach .

Der Preußische Minister für Landwirtschaft ,
Domänen und Forsten .

In Vertretung ! Eggert .

Vekauntmachungen d ^r Proviuzialbehörm .
1217 . In den Vorschriften des Rheinischen Provin -
zialverbandes für die Ausführung der Fürsorgeer¬
ziehung Minderjähriger vom 12 . Februar 1901 , be¬
ziehungsweise 14 ./15 . Mai 1901 , beziehungsweise vom
11 . März 1304 , beziehungsweise 16 . März 1903 , be¬
ziehungsweise 12 . Njärz 1309 , beziehungsweise 9 . De¬
zember 1920 , erhalten die AH 4, 6 , 8 , 9 und 11 gemäß
Beschluß des 63 . Rheinischen Provinziallandtags mit
Genehmigung der zuständigen Herrn Minister durch
Erlaß vom 26 . August 1922 III 1" 2126 nachstehende
Fassung !

8 4-
Der Landeshauptmann bestimmt darüber , in wel¬

cher Weise der Zögling unterzubringen ist.
Die Unterbringung hat unter Beachtung der in dem

Gesetze und den Ausführungsbestimmungen bezüglichder Erziehung der Zöglinge in ihrem Bekenntnisse

Berlin . 9 . Oktober 1922 .

' '
Lebensalter , der geistigen und körperlichen Beschaf -

Der Minister für Landwirtschaft , Domänen
und Forsten .

In Vertretung ! Unterschrift !
1216 . Auf Grund des Z 34 des Feld - und Forst¬
polizeigesetzes vom 1 . April 1880 (GS . S . 330 ) in der
Fassung des Gesetzes vom 8 . Juli 1920 (GS . S . 437 ) ,des Z 9 des Pogelschutzgefetzes vom 30 . Mai 1908
(RGBl . S . 317 ) , des K 136 des Gesetzes^ über die
allgemeine Landesverwaltung vom 30 . Juli 1883
(GS . S . 393 ) und des Z 1 des Reichsgeldstrafenge¬
setzes vom 21 . Dezember 1921 (RGBl . S . 1604 ) ver¬
ordnen wir für den Umfang des Preußischen Staates ,was folgt !

8 1 .
Es ist untersagt , Vögeln mit Fangeisen , die an

Pfählen oder anderen über die Umgebung hervor¬
ragenden Gegenständen angebracht sind (Pfahleisen ) ,oder darauf angebrachten Selbstschüssen nachzustellen .

8 2 .
Solche Pfahleisen dürfen nicht feilgehalten oder

anderweit in den Verkehr gebracht werden .
§ 3.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der
88 1 und 2 werden mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark
oder mit Haft geahndet .

fenheit und den : Grade der Verwahrlosung des Zög¬
lings in der Regel durch Aufnahme desselben bei
geeigneten , in der Rheinprovinz ansässigen Fa¬milien , Lehrmeistern oder Dienstherrschaften oder in
öffentlichen oder privaten Erziehungs -, Besserungs¬und Handwerkerbildungsanstalten zu erfolgen .

8 6.
Die Ueberführung hat durch einen zuverlässigen

Begleiter in bürgerlicher Kleidung , und bei weib¬
lichen Zöglingen , wenn möglich , durch weibliche Be¬
gleiter zu erfolgen .

Der überführende Gemeindevorstand hat dem ge-
setzlicyen Vertreter des Fürsorgezöglings auf Antragden Namen der Anstalt , in der der Zögling unterge¬
bracht werden soll , mitzuteilen , wenn der Landes¬
hauptmann im Einzelfalle in dem Ueberführungs¬
ersuchen nicht eine gegenteilige Anordnung getroffen
hat .

8 3.
Nach erfolgter Einlieferung des Zöglings ist über

dessen Unterbringung dem Vormundschaftsgerichte ,welches den Ueber Weisungsbeschluß erlassen hat , sowiebei den nicht in Anstalten untergebrachten Zöglingen
auch der Ortsbehörde und bei Zöglingen eines be¬
stimmten Bekenntnisses dem Ortsgeistlichen des neuen
Aufenthaltsortes Mitteilung zu machen .

Z
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Eine gleiche Mitteilung hat auch bei anderweitigere Um den Zöglingen nach erlangter Großjährigkeit
Unterbringung zu erfolgen . - ur Gründung einer gesicherten Lebensstellung behilf -

K g. lich zu sein , kann der Landeshauptmann bei Ein -
übriaen und nur solche Familien al -- zur Er - ^ ^ ' ung der mährend der Fürsorgeerziehung entsinn -

ziehung ge ? ipn ! t anzusehen welche sich eines unbe - ^
enen Kosien aus vorhandenem Vermögen oder später

scholteuen ' . uses erfreuen , in geordneten Verhältnis - der Zöglinge diesen
No ^wrine, ^ nsbeiruge bis zu 1o06 R - ark belassen . Der

neu

In dem Vertrage ist der Familienvorstand zur
Uebernahme der leiblichen Pflege durch Gewährung
angemessenen Obdaches , besonderen Bettes , gesunder ,
ausreichender Beköstigung und anständiger - rein¬
licher Kleidung , bei eintretender Krankheit durch
Gewährung der nötigen Heilmittel und ärztlichen
Hilfe zu verpflichten .

Hinsichtlich der Lehrlinge sind bei Abschließung des
Lehrvertrags die Bestimmungen der 126 bis 132 a
der Gewerbeordnung , Reichsgesetz vom 26 . Juli 1817

geuslage der Ersatzpflichtigen eine Beitreibung der
vollen Kosten nicht angezeigt erscheinen läßt , wenig¬
stens teilweise im Verwaltungszwangsversahren bei¬
zutreiben .

Düsseldorf , 1,0. Oktober 1922 . I K T .-Nr . 3384 .
Der Landeshauptmann der Nheinprovinz .

1218 . lV . Nachtrag
zur Gebührenordnung für die Privatruhrfähre
zu Essen -Hügel vom 26 . Juni 1926 I (1 1431 .
1 .

' sie Gebührensätze der vorbezeichneten , im Re -
sterungsaints -bl -att . Stück 23 vom 10 . Juli 1920 , S .

>9 . veröffentlichten Gebührenordnung , werden wie
folgt erhöht :

(RGBl . S . 663 ) zu beachten .
Die Anstalten sollen einen konfessionellen Charakter .

haben ; einer Anstalt sollen , soweit möglich , nur Zög - ja ) bei Ziffer 1 für Schulkinder (einfache
linge desselben Bekenntnisses anvertraut werden . F Fahrt ) auf 1 ,

linge , die das schulpflichtige Alter noch nicht b) bei Ziffer 2 für alle anderen Personen
-4l

überschritten haben , können auch in Anstalten , die für
Kinder beiderlei Geschlechts bestimmt sind , unterge¬
bracht werdeig wenn die Aufenthaltsräume für die
Nacht vollstänoig von einander getrennt sind .

Z 11-
Während der Dauer der Fürsorgeerziehung steht

dem '
Landeshauptmann hinsichtlich sämtlicher Pflege - ,

Lehr - , rbeits - und Dienstverhältnisse der Zöglinge
das alleinige Verfügungsrecht zu und sind insbeson¬
dere Eingriffe der Angehörigen nicht zulässig . Auch
hat niemand , namentlich nicht die Eltern , und son¬
stige Angehörigen , einen Anspruch auf Herausgabe
der Lohn - und sonstigen Ersparnisse der Zöglinge .

Die Ersparnisse können von dem Provinzialver -
bande als Ersatz für die durch die Erziehung der Zög¬
linge erwachsenen Kosten verwendet werden ; der Pro -
vinzialverband macht aber von diesem Rechte bei
Zöglingen , die sich befriedigend - führen , keinen Ge¬
brauch . Die Ersparnisse werden ausbezahlt , wenn
für ihre zweckmäßige Verwendung Gewähr geboten
ist , z . B . bei Verheiratung , Selbständigmachunz als
Handwerker . Außerdem werden ans den Ersparnis¬
sen Unterstützungen bei Bedürftigkeit (Erkrankungen )
usw . gewährt .

Falls derartige besondere Anlässe nicht vorliegen ,
werden die Ersparnisse ausgezahlt , wenn der Zögling
sich einige Jahre nach dem Ausscheiden aus der Für¬
sorgeerziehung gut geführt hat .

(einfache Fahrt ) auf 2,— -4t
c ) bei Ziffer 3 Monatskarten auf 60,— -4t'

. Dieser Nachtrag tritt an Stelle des im Regie¬
rungsamtsblatt Stück 28 vom 13 . Juli 1922 , Seite' 63 , veröffentlichten III . Nachtrages und erhält mit
dein Tage der Veröffentlichung iin Regierungsamts¬
blatt Rechtskraft . I II 3063

Düsseldorf , 7 , Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

In Vertretung : gez . Putsch .
! 219 . In Essen -Ruhr ist die Stelle als tierärzt¬
licher Leiter der Auslandsfleischbeschaustelle , der zu¬
gleich die Geschäfte ein ^s Kreistierarztassiftenten
wahrzunehmen hat , zum 1 . Januar 1923 zu besetzen.
Tierärzte ,

"
welche die Befähigung zur Anstellung als

Kreisiierar - t erlanot und sich um diese Stelle be¬
werben , habe : : mir ihre Bewerbung unter Beifü¬
gung .eines Lebenslaufes , der Approbation und eines
obrigkeitlichen Führungsattestes bis - zum 3 . Novem¬
ber 11 :: 2 einzureichen . Besoldung nach Gehaltsgruppe
10 für Angestellte . I L 5793

Düsseldorf . 10 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

1220 . Dem Königlich Griechischen Honorarkonsul in
D isburg , Ottp Blank , ist namens des Reichs das
Exequatur erteilt worden . i ? v 4906

Düsseldorf . 4 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .
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132 1 . Zur Feststellung der Entschädigung für das zur Anlage eines neuen Friedhofes für die Stadt¬
gemeinde Essen zu enteignende , in der Gemeinde Essen -Schönebeck belegene , nachstehend bezeichneteGrundeigentum habe ich Termin auf Montag , den K° November 1332 , vor,mittags 1054 Uhr , im
städtischen Verwaltungsgebäude zu Essen , Bahnhofstraße 47 , Zimmer 68 anberaumt .Alle Beteiligten werden gemäß § 25 des Gesetzes über die Enteignung von Grundeigentum vom11 . Juni 1874 ( G . S . S . 221 ) aufgefordert , ihre Rechte im Termin wahrzunehmen .Beim Ausbleiben wird ohne ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlungoder Hinterlegung der Entschädigung verfügt werden .
LÄ Kataster mäßige Das >Äri,nd - Größe. Bezeichnung

des Grundnückes Eigentümer stück ist ver¬
zeichnet im Wirtschafls -

Art
der zu enteignen¬
den oder dauernd

^ N Gemaikung
(Gem inde)

.Karten
-blatt
<Ft r>

Par¬
zelle

(Name , Stand u . Wohnort ) Grundbuch
von ^ Band ^ Blatt

und Lage
5»
den Grundfläche

a qm

1 Schönebeck 5 3V Mülheimer Bergwerks -
Verein A .- B . in Mül -
heim -Rnhr

Schöne¬
deck Acker 2 69 69

2 . » 5 41
" X

früher
346 7 83 56

3 5 42 4 51 Straße 1 584 , „ 5 43 4 51 1 815 5 44 „ 4 51 10 176 „ 5 45 4 51 Acker ' 1 837 „ 5 46 4 51 2 198 5 47 „ „ 4 51 Holzung 9 629 - 5 43 „ 4 51 Weide 46 0610 5 49 4 51 Oedland 12 . 6311 5 50 „ 4 51 ?lckcr 45 8412 5 51 4 '
51 59 1313 „ 6 5 „ 4 5l 10 68 5314 6 6

" X
früher

4

346

51

31 70

15 6 7
„ 4 51 Wiese 82 8616 6 10 4 51 Acker 31 80(Tei ! .) m Baumbestand17 6 74/8 4 51 23 0218 7 4 Kullenberg Wilhelm,Land¬

wirt in Essen - Borbeck ,
Kaiderhoverbaum 6

V
früher

47

102

61

Wiese (
m . Baumbestand

70 3i

19 7 5 „ 47 rl v 61 17 0720 ' 7 6 17 "
61 Wiese 6 4021 7 7 . 47 61 1 3122 7 8 Acker 17 74

34
23 7 21 Mülheimer Bergwerks - X 346 Wiese 26'' Teil .) Verem A .-B . in Mlll -

heim - Nuhr
früher

4 51
in. Baumbestand

24 „ 7 22 4 51 Acker 20 57- (Teil .)
25 7 57/24 4 51 2 73 38(Teil . )
26 * 7 25

" 4 51 Holzung 43 ' 02

Düsseldorf , 16 . Oktober
Nr . I .1 3 .

1622 .

1323 IX . Nachtrag
zu dem Tarif für die Werft - und Hafenanlagen der

Stadt Crefeld vom 17 . Februar 1921 .
Die im Tarif vom 17 . Februar 1921 beim Tarif¬

abschnitt „Werftgeld " unter 1b vorgesehenen

Der Enteignungskommissar ,
gez . ! Dr . Schönrock , Regierungs -Assessor .

Braunkohlen fallen dort fort und werden bei dem¬
selben Tarifabschnitt unter die unter 1 a aufgeführtenGüter aufgenommen .

Als Zuschläge sind an Stelle der im VHI . Nachtragvom 13 . September 1922 unter 1—5 vorgesehenen

»
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Zuschläge zu zahlen !
1 ) beim Tarifabschnitt ^ „Werftgeld "

unter Ausschaltung der Position 1 a ,
deren Zuschlag von 300 v , H . be¬
stehen bleibt , 450 v , H . >

2) beim Tarifabschnitt U „Krangeld "

für Erden , Kies , Steine aller Art ,
Salze , Sand , Schlacken , Braunkohlen
und Erze 3600 v . H/
und für alle übrigen Güter 3900 v , H . !

3) beim Tarifabschnitt (I „Wiegegeld " 3000 v . H .
4 ) beim Tarifabschnitt v „Werftlager¬

geld " 1500 v . H.
5) bei den Tarifabschnitten bl „Hasen¬

liegegeld "
und ü „Schutzgeld " 3009 v . H.

Dieser Nachtrag tritt am 16 . Oktober 1922 in Kraft .
Mit Ermächtigung des Ministers für Handel und

Gewerbe , zugleich des Finanzministers .
Coblenz , 11 . Oktober 1922 . e . Nr . 7937 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Nheinstrombauverwaltung .)
In Vertretung ! Kaufnicht .

1L23 . Dem Konsul der Vereinigten Staaten von
Amerika in Coblenz , Francis I . Dyer , ist namens
des Reichs das Exequatur erteilt worden . 11? V 4867 .

Düsseldorf , 4 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

1224 . Dem Heinrich Jpers aus Crefeld , Feld¬
straße 31 , ist der vom Bezirksausschüsse Hierselbst
unter Nr . 1939 für das Jahr 1922 erteilte Wander¬
gewerbeschein abhanden gekommen . Der Wanderge¬
werbeschein wird für ungültig erklärt . .

'

Düsseldorf . 9 . Oktober 1922 . III ^ 4611 .
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses II . Abt .'

1225 . Viehseuchenpolizeiliche Anordnung .
Nachdem in dem Rindviehbestande des Landwirtes

Rietmacher in Venn , Eladbach -Land , im Stadt¬
bezirk M . Gladbach , die Lungenseuche festgestellt wor¬
den ist, ordne ich hiermit auf Grund der M 18 f . f . des
Viehseuchcngesetzes vom 26 . Juni 1909 (NGBl . S -
519 ) und des Z 194 . 1 a der Ausführungsvorschriften
vom 7 . Dezember 1911 , Reichsgesetzblatt Seite 4 , ge¬
mäß ZZ 1 und 3 des Ausfllhrungsgesetzes zum Vieh¬
seuchengesetz voni 25 . Juli 1911 (Gesetzessammlung
Seite 104 ) folgendes an !

8 1 -
Um das Seuchegehöft wird ein Beobachtungsgebiet

gebildet .
8 2 .

Das Veobachtungsgebiet umfaßt die Ortschaften
Winkeln , Venn , Beltinghoven , Pöth und Hamern .

8 3.
Aus diesem Gebiete darf die Ausfuhr von Rindvieh

nur mit Genehmigung des Landrats , im Stadtkreis
der Ortspolizeibehörde nach tierärztlicher Unter¬
suchung des Bestandes und nur zum Zwecke der
Schlachtung nach vorheriger Benachrichtigung der

Ortspolizeibehörde des Bestimmungsortes erfolgen .
Das ausgeführte Rindvieh ist nach der Schlachtung
vom Kreistierarzt zu untersuchen .

3 4.
Die Anordnung tritt sofort in Kraft .

8 5 .
Zuwiderhandlungen werden nach Z 74 f . f . des

Viehseuchengesetzes vom 26 . Juni 1903 (RGS . 319 )
bestraft . I U 7016 .

Düsseldorf , 17 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

1226 . VII . Nachtrag
zum Tarif für die Privatwerft der Firma Jndustrie -
terrains Düsseldorf - Reisholz , Aktiengesellschaft zu

Benrath vom 17 . Februar 1921 .
Die im VI . Nachtrag vom 14 . September 1922 vor¬

gesehenen Zuschläge , sowie die im Tarif vom 17 . Fe¬
bruar 1921 im Tarifabschnitt V „Werftgeld " unter
Nr . 1 vorgesehenen Sätze werden aufgehoben . Bei
den Gütern , für die beim Tarifabschnitt IZ „Kran¬
geld " der niedrigere Zuschlag vorgesehen ist , fallen
Steinkohlen mit Nebenarten fort . Für sie ist ferner¬
hin der Zuschlag zu entrichten , der für alle übrigen
Güter vorgesehen ist . Es werden neu festgesetzt !

I . Die Sätze beim Tarifabschnitt vl „Werftgeld " für
je 100 kg unter

1 . a ) auf 19 Pfg .
b ) auf 39 Pfg .
c) auf 48 Pfg . >
d ) auf 57 Pfg .
e ) auf 68 Pfg .
f) auf 87 Pfg .

II . Die Zuschläge !
1 . beim Tarifabschnitt K „Werftgeld " auf 300 °/°
2 . beim Tarifabschnitt L „Krangeld " für !

a ) Erden , Kies , Steine aller Art , Salze ,
Sand , Schlacken , Braunkohle und
Erze auf 19007°

b) für alle übrigen Güter auf 20607 °
3 . beim Tarifabschnitt III „Werftbahn¬

fracht " für !
a ) Erden , Kies , Steine aller Art , Salze ,

Sand , Schlacken , Erze , sowie Braun¬
kohle und Kohle mit Nebenarten im
Umschlagverkehr auf 20607 °

b ) für alle übrigen Güter — auch die
Braunkohle und Kohle mit Neben¬
arten , soweit sie nicht zum Umschlag¬
verkehr rechnen , auf 23807 °

4 . beim Tarifabschnitt IIII (Zustellung ei¬
gener Wagen ) auf 10007 °

Dieser Nachtrag tritt am 16 . Oktober 1922 in Kraft .
Mit Ermächtigung des Ministers für Handel und

Gewerbe , zugleich des Finanzministers . .
Coblenz , 13 . Oktober 1922 . c . Nr . 8005 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Rheinstrombauverwaltung . )

Im Auftrage ! Kaufnicht .



1227 . Ergänzung zum V. Nachtrag
zur Fleischbeschaugebührenordnung

vom 27 . August 1322 .
An Abänderung meines mit Wirrung vom 15 . Ok¬

tober dieses Jahres in Kraft gesetzten V . Nachtrages
zur Fleischbeschaugebllhrenordnung vom 9 . Oktober
1922 bestimme ich hiermit , laß dieser Nachtrag mit
rückwirkender Kraft vom 1 . Oktober 1922 ab Gültig¬
keit hat . Mithin sind die in demselben festgesetzten
Fleischbeschaugebühren rückwirkend vom 1 . Oktober
1922 ab zu erheben . I ? 5995 .

Düsseldorf . 16 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .
In Vertretung : Hentzen .

1228 . Berichtigung .
In dem im Regierungs -Amtsblatt Stück 41 vom

14 . 10 . 1922 , Seite 195 , veröffentlichten Nachtrage
zum Tarife für die staatlichen und städtischen Häfen
des Eemeindebezirks Duisburg muß es unter Absatz
2 statt „und I f - 3840 Pfg .

" heißen „ und I f ^ 4800
Pfg ."

, sowie unter Absatz 5 nicht „Abschnitt P "
, son¬

dern „Abschnitt V"
. I H 3239 .

Düsseldorf . 18 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

1229 . Das dem Schiffer Heinrich Oesterwind in
Mülheim (Ruhr ) , Eppinghoferstraße 429/1 unter dem
15 . August 1895 Nr . I III K 5312 erteilte Rheinschif¬
ferpatent ist dem Genannten abhanden gekommen . Es
wird daher auf Grund der Verordnung , betreffend die
Erteilung der Rheinschifferpatente vom 12. Oktober
1904 , hiermit für ungültig erklärt . I L 6745 .

Düsseldorf , 10 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

1230 . Die am 20 . Februar 1922 für den mit dem
Erkennungszeichen I 7 17774 versehenen Last -Kraft¬
wagen des Hermann Küsters in Velbert , Friedrich¬
straße 216 , erteilte Zulassungsbescheinigung ist ab¬
handen gekonimen und wird hiermit für ungültig
erklärt . Die Erkennungsnummer I 7 17774 ist einst¬
weilen gesperrt . I 3 II 1426 .

Düsseldorf . 11 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

1231 . Die am 6 . Mai 1921 für den mit dem Erken¬
nungszeichen I 7 8051 versehenen Personen -Kraft¬
wagen des Jean Eüsken in Diilken erteilte Zulas¬
sungsbescheinigung ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt . Die Erkennungsnum¬
mer I 7 8051 ist einstweilen gesperrt . I 8 II d 232 .

Düsseldorf . 3 . Oktober 1922 .
/ Der Regierungspräsident .

1232 . Die am 30 . August l ' '21 für den mit dem Er -
kenungszeichen I 7, 13941 versehenen Personen -Kraft -
wa en des Bruno Klitscher in Essen erteilte Zulas¬
sungsbescheinigung ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt . Die Erkennungsnum¬
mer I 7 18949 ist einstweilen gesperrt . I 3 II K 503

Düsseldorf , 3 . Oktober 19??
'
.

Der Regierungspräsident .

1233 . Die am 2 . November 1920 für den mit dem
Erkennungszeichen 1 7 18148 versehenen Sast -Kraft -
wagen des August Trapmann in Rheydt , Linden¬
straße 31 , erteilte Zulassungsbescheinigung ist ab¬
handen gekommen und wird hiermit für ungültig
erklärt . Die Erkennungsnummer I 7 18148 ist einst¬
weilen gesperrt . I 8 II 1495 .

^
Düsseldorf , 11 . Oktober 1922 .

Der Regierungspräsident .
1234 . Die am 29 . Dezember 1921 für den mit dem
Erkennungszeichen I 7 26748 versehenen Last -Kraft -
wagen des Th . Oberstenfeld , Tiefbauunternehmung ,
in Kray , Eanterberg 12 , erteilte Zulasfüngsbescheini -
gung ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . Die Erkennungsnummer I 7 26748
ist einstweilen gesperrt . I 8 II () 63.

Düsseldorf , 4 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

1235 . Die am 15 . Dezember 1920 für den mit dem
Erkennungszeichen I 7 14504 versehenen Personen -
Kraftwagen des Th . Oberstenfeld in Kray , Eanter¬
berg 12 , erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhan¬
den gekommen und wird hiermit für ungültig er¬
klärt . Die Erkennungsnummer I 7 1 4504 ist einst¬
weilen gesperrt . I 8 II 0 63.
' Düsseldorf . 4 . Oktober . 1922 .

Der Regierungspräsident .
1236 . Die am 3 . Februar 1921 für den mit dem
Erkennungszeichen I 7 14402 versehenen Last -Kraft¬
wagen der Firma Karl Eick u . Sohn in Mülheim -
Ruhr erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden
gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt .
Die Erkennungsnummer I 7 14402 ist einstweilen ge¬
sperrt . I 8 II d 189 .

Düsseldorf , 4 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

1237 . Die am 27 . Februar 1920 für den mit dem
Erkennungszeichen I 7 14063 versehenen Last -Kraft -
wagen der Firma Wilhelm Plängsken in Vluyn , Krs .
Moers , erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden
gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt . Die
Erkennungsnummer I 7 14063 ist einstweilen ge¬
sperrt . I 8 II ? 168 .

Düsseldorf , 4 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .1238 . Die am 9. April 1921 für den mit dem Er¬

kennungszeichen I 7 19954 versehenen Personen -
Kraftwagen der Firma Schlechterwerke , Jnh . Peter
Schlechter in Ilerdingen am Rhein erteilte Zulas¬
sungsbescheinigung ist abbanden bekommen und

'
wird

hiermit für ungültig erklärt . Die Erkennunasnum -
mcr I 7 19954 ist einstweilen gesperrt . I 8 II Sck>. 362 .

Düsseldorf , 5 . Oktober 192? .
'

Der Degierungspräsidern1239 . Die am D . April 19 '̂ für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 7 27310 versehenen Last -Kraft -
wagen der Fa . Bergi5ch - 5.? ärkMe Kohlenbandels -
gesellschaft Stracke u . Gie . in Barmen erteilte Zu -
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lafsungsbescheinigung ist abhanden gekommen und worden . An seine Stelle tritt der Bergmann Albertwird hiermit für ungültig erklärt . Die Erkennung -^ Rübeilstahl , gen . Schäfer in Altendorf (Ruhr ) ,nummer I
' l4 27310 ist einstweilen gesperrt . j Dortmund , 9. Oktober 1922 .Düsseldorf , 3. Oktober 1922 . I 8 II L 491 . ! Preußisches Oberbergamt .

erklärt . Die Erkennungsnummer I ^ 27165 ist einst¬
weilen gesperrt . I 8 II L 192.

Düsseldorf , .4 . dktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

1241 . Die am 26 . Februar 1921 für den mit dem
Erkennungszeichen I 7. 18312 versehenen Last -Kraft -
rvagen der Oberpostdirektion in Düsseldorf erteilte
Zulassungsbescheinigung ist abhanden gekommen und
wird hiermit für ungültig erklärt . Die Erkennungs¬
nummer I A 18312 ist einstweilen gesperrt .

Düsseldorf . 4 . Oktober 1922 . I 8 II ? 181 .
Der Regierungspräsident .1242 . Die am 23 . Dezember 1921 für den mit dem

Erkennungszeichen I X 18 'R18 versehenen Personen
Kraftwagen des Johann Schlafen in Mülheim -
Ruhr , Löhstraße 54 , erteilte Zulafsungsbescheinigung
ist abhanden gekommen und wird hiermit für ungül -

sinv . Den Fälschungen fehlen teilweise die Haupt¬kennzeichen der echten Noten , und zwar : der rechts¬seitig befindliche himmelblau getönte Gründ mit den
eingewirkten roten Pflanzenfasern , sowie das aufechten Noten in der Durchsicht gut erkennbare Wasser¬zeichen , das sich aus zwei seilartig verschlungenen Bän¬dern zusamneensetzt , von denen das eine mit dunkler
Randbegrenzung die helle Wertzahl „500 M . " "

» dasandere , umgekehrt , mit Heller Randbegrenzung , diedunkle Inschrift „500 M .
'"" trägt . Teilweise ist das

Wasserzeichen sehr mangelhaft nachgeahmt . Vor An¬
nahme dieser Nachahmungen wird gewarnt und ganzbesonders empfohlen , bei der Prüfung der Noten
auf das Vorhandensein des echten , vorbeschriebenen
Wasserzeichens und des echten Faserstreifens zu achten .Gleichzeitig nstrd in Erinnerung gebracht , daß das
Reichsbankdirektorium für die Aufdeckung von Falsch -
münzerwerrstätten und für zweckdienliche Mitteilun -tig erklärt . Die Erkennungsnummer

' I 5 18293 ist ,̂ n, die zur Festnahme und Bestrafung von Her -einstweilen gesperrt . I 8 H Sch . 361 . steller nund wissentlichen Verbreitern von falschenDüsseldorf , 4 . Oktober 1922 . '
Reichsbanknoten führen , Belohnungen ausgelobt hat .Der Regierungspräsident , die im Einzelfalle , je nach der Gefährlichkeit der
Falschstllcke, dem Umfang des Münzverbrechens unddem Maß der Beihilfe bei der Aufdeckung bis zu einerHöhe von Mark 5V VW.— bemessen werden und so¬wohl an Fahndungsbeamte , als auch an Privatper¬sonen zur Verteilung kommen können . Auch in denFällen werden angemessene Belohnungen gezahlt , indenen durch die Aufmerksamkeit des Publikums undder Beamten Münzverbrechen verhütet werden .Nr . 36728 M2 II .

Berlin SW . 19 . 31 . August 1922 .
Reichsbank -Direktorium .

(Unterschriften . )An den Herrn Preußischen Finanzminister , hier .

Bekanntmachungen anderer Behörden .
1243 . Auf Grund der KZ 11 , 13 und 21 des Ee -
werbegerichtsgesetzes vom 29 . Juli 1890/30 . Juni 1301
in der Fassung der Bekanntmachung vom 29 , Septem¬
ber 1901 , sowie der ZK 8 , 11 und 41 , Absatz 1 der
Anordnungen über die Verfassung und die Tätigkeit
des Berggewerbegerichts Dortmund vom 16 . Dezem¬
ber 1920 ist der Beisitzer der Spruchkammer Hnttingendes vorgenannten Berggewerbegerichts , Emil Nie¬
land zu Sprockhövel , weil er die Vergarbeit aufgege¬ben hat , durch Beschluß des unterzeichneten Oberberg -
amtes vom heutigen Tage seines Amtes enthoben
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Inhalt : Tätigkeit der Berggewerbegerichte Aach en und Dortmund 427 . Azetylenapparate 428, Aende¬rung der Promotionsordnung für den Dr . mecl . vet . 428 , Gebührenordnung für statische Berechnungen428, Dampfkesselüberwachung 429, Konsuls 429, 445 , Führerscheine für Kraftfahrzeuge 429, 436, 446,Lebensmittelpreise für September 1922 S . 439, Enteignungen 433 , 435 , 436, Polizeiverordnung zurSicherung der Baumbestände 435 , Tarife für die : Ruhrbrücke Werden -Ruhr 436, Fähren Hamm -Neuß ,Uerdingen 437 , Orsoy-Walsum 438 , Tanten -Bislich 439 , über die Wuppsrmündung 449 , Casselberg-Rheindorf 441 , Nuhrbrücke an der Ackerfähre 441 , Werftanlagen der Stadt Hamborn und Oberbür¬germeister Lehrbrllcke in Duisburg 442 , Emmerich 443 , Rheinbrücke zwischen Duisburg -Nuhrort undHomberg 444 , Werftanlagen der Stadt Uerdingen , die Fähren Hinsel-Rellinghausen , am Horn beiVergerhausen 445 , Heisingen 446 , Rückgabe von Orden pp . 445 , Wandergewerbsscheine 446 , Schiffer¬patent 446 , Kohlenwirtschaftsstellen 446 , Markscheider 446 , Ortslöhne 447 , Gutscheine der Landesbank447 , Arbeitsverdienst landw . Arbeiter 447 , Sitzungsarzt für das O .V .A . 447 , Tierärztekammer 447 ,Personalien 448 .

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
1L4S. Zweiter Nachtrag
zu den „Anordnungen über die Verfassung und die

Tätigkeit des Berggewerbegerichts Aachen vom
16 . Dezember 1929 ".

Die „Anordnungen über die Versassung und die
Tätigkeit des Berggewerbegerichts Aachen" vom 16 .
Dezember 1929 in der Fassung des ersten Nachtragsvom 1 . März 1922 werden dahin abgeändert :

1 . Der Eingang erhält folgende Fassung :
„Auf Grund der ZH 1 und 82 des Gewerbege¬

richtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachungvom 29 . September 1991 (RGBl . S . 353 ) , der Ver¬
ordnungen vom 12 . Mai und 29. Oktober 1929
(RGBl . S . 958 und 1843 ) und des Gesetzes vom 14.
Januar 1922 (RGBl . I S . 155) werden für den
Steinkohlenbergbau der Bergreviere Aachen und
Düren sowie für den Steinkohlen - und Steinsalz¬
bergbau im Bergrevier Crefeld folgende Anord¬
nungen erlassen : "
2 . Der Z 5 Abs. 6 Satz 1 erhält folgende Fassung :

„Die Spruchsitzungen der 1 . Kammer (Aachen)werden in Bardenberg , die der 2 . Kammer (Cre¬
feld) in der Regel in Mörs , ausnahmsweise in
Crefeld abgehalten .

"
3 . Der K 46 Abs. 1 erhält folgende Fassung :

„Die Beisitzer erhalten für jede Sitzung , der sie

beigewohnt haben , als Entschädigung für Zeitver¬säumnis , wenn der Sitz der Kammer des Verg-
gewerbegerichts sich an einem Orte befindet , der
nach den für Dienstreisen der preußischen Staats¬beamten jeweils geltenden Vorschriften zu den be¬
sonders teuren Orten gehört , vierzig Mark , im
übrigen dreißig Mark . Die Beisitzer aus dem Kreiseder Arbeiter erhalten außer dieser Entschädigungden Unterschied zwischen ihr und dem entgangenenArbeitsverdienst ersetzt , wenn der Arbeitsverdiensthöher ist als die Entschädigung .

"
Dieser Nachtrag tritt sofort in Kraft .Berlin , 3. Oktober 1922 .

Der Minister für Handel und Gewerbe .I a 1798 . Im Auftrage : Reuß .6 Zweiter Nachtrag
zu den „Anordnungen über die Verfassung unddie Tätigkeit des Berggewerbegerichts Dortmund

vom 16 . Dezember 1929 .
"

Die „Anordnungen über die Verfassung und dieTätigkeit des Berggewerbegerichts Dortmund " vom16 . Dezember 1929 in der Fassung des ersten Nach¬trags vom 1 . März 1922 werden dahin geändert :1 . Der Eingang erhält folgende Fassung :
„Auf Grund der §§ 1 und 82 des Gewerbege¬richtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachungvom 29. September 1991 (RGBl . S . 353 ) , der Ver¬

ordnungen vom 12 . Mai und 29. Oktober 1929
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(RGBl . S . 958 und 1843 ) und des Gesetzes vom
14 . Januar 1922 (RGBl . 1 S . 155) werden für die
im nachbezeichneten Teile des Oberbergamtsbezirks
Dortmund belegenen Bergwerke nebst zugehörigen ,
unter Aufsicht der Bergbehörden stehenden Betrie¬
ben und Salinen folgende Anordnungen erlassen :

"
2 . Der tz 46 Abs . 1 erhält folgende Fassung :

„Die Beisitzer erhalten für zede Sitzung , der sie
beigewohnt haben , als Entschädigung für Zeitver¬
säumnis , wenn der Sitz der Kammer des Berg¬
gewerbegerichts sich an einem Orte befindet , der
nach den für Dienstreisen der preußischen Staats¬
beamten jeweils geltenden Borschristen zu den be¬
sonders teuren Orten gehört , vierzig Mark , im
übrigen dreißig Mark . Die Beisitzer aus dein
Kreise der Arbeiter erhalten außer dieser Entschä¬
digung den Unterschied zwischen ihr und dem ent -
gangenen Arbeitsverdienst ersetzt , wenn der Ar¬
beitsverdienst höher ist als die Entschädigung .

"

Dieser Nachtrag tritt sofort in Kraft .
Berlin . 3 . Oktober 1922 . I a 1645 .

Der Minister für Handel und Gewerbe .
Im Auftrage : Reuß .

1247 . Bekanntmachung
betreffend Zulassung von Azetylenschweißappararen .

Auf Antrag der Technischen Aufsichtskommission für
die Untersuchungs - und Prüfstelle des Deutschen Aze¬
tylenvereins werden die Stundenleistungen der durch
Erlaß vom 16 . September 1914 (HMBl . S . 496 )
(Aintsbl . S . 496) unter den Typennummern 3 36
und K 12 zugelassenen Apparate Modell v 4 und
v 5 , die bisher durch Erlaß vom 29 . Juli 1921 —
III 9643 — nur für Dauerleistungen von je 3866
l/Stunden zugelassen waren , bei Verwendung
der in der Anlage dargestellten und beschriebenen
Wasservorlage für den 7 kg-Apparat I) 4 auf 4666
l und für den 16 kg-Apparat v 5 auf 5666 l
erhöht . Die Leistungen der Größen I) 1 bis v 3 blei¬
ben unverändert .

Die in dem Erlaß vom 16 . September 1914 ge-
stestten Bedingungen sind zu beachten .

Berlin W . 9 . 36 . August 1922 . J .-Nr . III 8337 .
Der Minister für Handel und Gewerbe .

1248 . Aenderung der Promotionsordnung für die
Erteilung der Würde eines cloetor msUiciliae vete »
riniirme durch die Tierärztlichen Hochschulen.

Die Borschrift im Z 1 Nr . 5 der Promotionsord¬
nungen für die Erteilung der Würde eines ckoctor
meäieinae veteiiuariae durch die Tierärztlichen Hoch¬
schulen in Berlin und Hannover vom 29 . Oktober
1916 und 7 . Mai 1913 wird dahin geändert , daß die
Prüfungsgebühr für Reichsinländer auf 1266 Mark
festgesetzt wird . Ausländer zahlen daneben einen ein
maligen Zuschlag , dessen Höhe jeweilig vom Minister
für Landwirtschaft festgesetzt wird . Diese Vorschrift
tritt sofort in Kraft . I III i 2588 .

Berlin . 14 . Oktober 1922 .
Der Minister für Landwirtschaft , Domänen u . Forsten .

Unterschrift .

1249 . Auf Grund des H 2 des Gesetzes über die Han¬
delskammern vom 24 . Februar 1876/19 . August 1897
bestimme ich , daß die Zahl der Mitglieder der Ber¬
gischen Handelskammer zu Remscheid auf 39 erhöht
wird . Für die Wahlen sind die Bestimmungen des
unter dem heutigen Tage von mir genehmigten
Nachtrags vom 18 . September d . Js . zur Wahl¬
ordnung vom 29 . September/12 . Oktober 1926 maß¬
gebend . II a 2829 .

BerUn . 28 . September 1922 .
Der Minister für Handel und Gewerbe .

Im Auftrage : Hübener .
Verfügung betreffend die Organisation der Ber¬

gigen Handelskammer zu Remscheid .
12S6 . Gebührenordnung
für die Inanspruchnahme der Tätigkeit der Preuß .
staatlichen Prüfungsstelle für statische Berechnungen

in Berlin .
8 1 .

Bei Inanspruchnahme der Tätigkeit der staatlichen
Prüfungsstelle für statische Berechnungen in Berlin
sind Enlschädigungen nach folgenden Sätzen an die
Ŝtaatskasse zu zahlen :
71 . Für die Prüfung und Festsetzung ' statischer Be¬

rechnungen : -A
1 . von mehrgeschossigen Gebäuden mit mas¬

siven Decken aus Steinen mit eisernen Trä¬
gern oder aus Eisenbeton mit Stützen aus
Stein , Eisen oder Eisenbeton , mit Dächern
aus Eisen oder Eisenbeton für 166 cbm .
umbauten Raumes des fraglichen Ge¬
bäudes

"
266

jedoch mindestens 1666
2 . von eingeschossigen Bauten , sowie von

Hallenbauten mit größerer Höhe , letztere
auch mit Zwischendecken in den Seiten¬
feldern
für 166 cbm umbauten Raumes des frag¬
lichen Gebäudes 166
jedoch mindestens 1566

3 . von Dachkonstruktionenfür sich allein , d . h.
wenn Wände , Stützen oder Zwischendecken
keine Prüfung der Berechnung erfordern ,
für 166 qm bebauter Fläche der fraglichen
Konstruktion 566
jedoch mindestens 1566

4 . von Einzelkonstruktionen , wie Treppen ,
eiserne Säulen , Gewölbe , Mauerwerks -
oder Betonkonstruktionen , Schornsteine ,
soweit sie nicht unter Ziffer 5 und 6 fal¬
len 1560

5 . von Eisenkonstruktionen , soweit sie nicht
unter Ziffer 1 bis 4 fallen ,
für 1 Tonne Eisengewicht der fraglichen
Konstruktion 566
mindestens jedoch 1666

6 . von Eisenbetonkonstruktionen , soweit sie
nicht unter Ziffer 1 und 2 fallen .
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für 1 cbm Beton der fraglichen Konstruk¬
tion 2V
mindestens jedoch 1500

8 . Für Begutachtung von Bauweisen oder
Baukonstruktionen hinsichtlich der Stand -
sicherhöit , Verechnungsart oder konstruk¬
tiven Anordnung , wenn es sich

1 . um Wände , Treppen , Gerüste oder Bau¬
stoffe handelt ,
für jeden Fall 2500

2 . um Decken, Dächer oder Gründungen han¬
delt ,
für jeden Fall 5000
Die Gebühr kann ermäßigt werden , wenn
es sich nur um eine geringfügige Inan¬
spruchnahme der Prüsungsstelle handelt .
Der Mindestsatz beträgt 1000

8 2.
Der Rauminhalt der Gebäude in den Fällen der

Ziffer ^ 1 und 2 des K 1 wird durch Multiplikation
der für die Bebauung in Aussicht genommenen Grund¬
fläche mit der Höhe — von der Kellersohle oder , wo
ein Keller nicht vorhanden ist , von dem Fußboden
des Erdgeschosses bis zur Oberkante des Hauptgesim¬
ses gemessen — festgestellt .

Die oberhalb des Hauptgesimses liegenden Gebäude¬
teile sowie Balköne und Erker werden nicht berechnet .

Bei Hofkellern und sonstigen selbständigen Keller -
anla -' en ist die Höhe von der Kellersohle bis zur
Erdoberfläche maßgebend .

Bei der Berechnung des Inhalts der bebauten
Fläche der in Ziffer 3 des Z 1 genannten Konstruk¬
tionen sind die Umfassungsmauern einzurechnen , da¬
gegen bleiben die Balköne und Erker auker Ansatz .

Die über ein volles Hundert überschießenden cbm
oder qm werden für ein volles Hundert gerechnet ,
desgleichen die Ueberschüsse voller Tonnen oder cbm
bei Z 1 iffer ^ 5 und 6.

8 3 .
Bei Stellung des Antrages auf Prüfung der stati¬

schen Berechnungen haben die Baupolizeiverwaltun¬
gen eine Berechnung des Rauminhaltes der frag¬
lichen Gebäude , der bebauten Fläche des Eisenge¬
wichts oder des Rauminhalts der fraglichen Kon¬
struktion vorzulegen .

8 4 .
Verpflichtet zur Zahlung der Entschädigung an die

Staatskasse nach Maßgabe der von der Prüfungs -
stelle auf Grund der Bestimmungen der ZZ 1 und 2
festgesetzten Berechnung — Z 3 — ist allein die den
Prüfungsantrag stellende Baupolizeiverwaltung .
Sie hat die Verpflichtung noch durch Abgabe einer Er¬
klärung nach untenstehendem Muster bei Stellung des
Prüfungsgesuchs anzuerkennen .

8 ä
Die Entschädigung ist spätestens binnen zwei Wo¬

chen nach Empfang der geprüften statischen Berechnun¬
gen porto - und kostenfrei an die Kasse der Ministe¬riell -, Militär - und Baukommission in Berlin NW . 40.

iJnvalidenstraße 52 , zu zahlen , oder zu überweisen .
UPostscheckkonto Berlin 11204 . )

8 6-
Befreit von der Entrichtung der Gebühren sind die

preußischen Staatsbehörden . Insoweit sie jedoch be¬
fugt sind , die Gebühren von dritter Seite wieder ein¬
zuziehen , tritt die Eebührensreiheit nicht ein .

8 ? -
Diese Gebührenordnung tritt am 1 . November 1922

in Kraft . Für diejenigen Prüfungsersuchen , die vordem Inkrafttreten dieser Gebührenordnung bei der
Prüfungsstelle eingegangen sind , werden Gebühren
nach der Gebührenordnung vom 10 . Februar/26 . Mai1922 erhoben .

Im übrigen wird die Gebührenordnung vom 10.
Februar/26 . Mai 1922 mit dem Inkrafttreten der
vorliegenden Gebührenordnung aufgehoben .Berlin . 6 . Oktober 1922 .

Zugleich im Namen des Finanzministers .Der Preußische Minister für Volkswohlfahrt .
In Vertretung : gez . Conze .

Die unterzeichnete Polizeiverwaltung bittet um
Prüfung der anliegenden Vorlagen in statischer Hin¬sicht und verpflichtet sich , für deren Ausführung eine
nach Maßgabe der Bestimmungen der Gebührenord¬nung vom 6 . Oktober 1922 — II 9 Nr . 770 M . f . V .I v 2 Nr . 3377 Fin .-Min . — berechnete und von der
Preußischen staatlichen Prüfungsstelle für statischeBerechnungen in Berlin entsprechend festgesetzte Ent¬
schädigung spätestens binnen zwei Wochen nach Emp¬fang der geprüften statistischen Berechnungen porto -und kostenfrei an die Kasse der Ministeriell -, Militär -und Vaukommission in Berlin zu zahlen oder zu über¬weisen .

. . . . den . . . . 19 , ,
Die Polizsiverwaltung .

Siegel . Unterschrift .
Bekanntmachungen der Provinzialbchärdc .1231 . Dem Ingenieur Woisin beim Nuhrorter

Dampfkesselüberwachungsverein in Duisburg ist dieBerechtigung zweiten Grades erteilt worden .Düsseldorf , 19 . Oktober 1922 . I I? 7028 .Der Regierungspräsident .1252 . Dem Lettländischen Konsul in Düsseldorf ,Jakob Wikschtröm ist , nachdem inzwischen die Lett -ländische Gesandtschaft in Berlin seine Vestallungs -urkunde vorgelegt hat , namens des Reichs das Exe -quatur erteilt worden . I I? V 4884 .Düsseldorf , 4 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .'53 Der dem Karl Mester in Hagen i . W . ge¬boren am 24 . Februar 1894 in Rottmünde , Kreis

Holzminden , diesseits am 3V. Dezember 1920 erteilte
Führerschein für Kraftfahrzeuge ist abhanden gekom¬men und wird hiermit für ungültig erklärt .

Düsseldorf . 13 . Oktober 1922 . I 8 I Nr . 3592 .
Der Regierungspräsident .
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l Eleve 300
(Kreis Cleve )

Crefeld
( Kreise Kempe » , Cre -
feld - St . u . V . )

! Düsseldorf
(Kreise Diisseldors - Sr .
u L .)

Duisburg
( Kreise Barme » , Leu -
uep . Re -nscheid , So¬
lingen Si . u . L. . Elber -
feld , Mertmamr , Duis¬
burg . Mühlheim - Ruhr ,
Overhmisen , DinS
lake » , Hainborn )

0 Essen
(Kreise Esseu - St . u . L )

^ Geldern
(Kreis Geldern )

M . Eladbach
( istkeinHaupimarktort )

Moers
(Kreis Moers )

Neuß 320 320
(K >eise M . - Giadbach ,
st . u . L . . Grevenbroich ,
Rbeydt . Neust - St . u . L . )

iv Wesel
( Kreis Rces )

Bemerkung : Die Nachweisungen der Lebens - und Derpflegüngsmittelpreise für August 19W muß¬
ten an die Notierungsstellen zwecks Nachprüfung und Richtigstellung zurückgesandt werden , da sich allzu¬
große Preisunterschiede in den gemachten Angaben ergaben . Da nachher die Augustpreise bereits weit
überholt waren , ist von der Veröffentlichung der August -Liste Abstand genommen worden .

Düsseldorf , den 14 . Oktober 1922 . I O 3 <) l4 . Der Regierungs -Präsident .
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1254 . Auf Antrag des Rheinisch -Westfälischen Elektr izitätswerk A . -G . in Essen hat der Regierungsprä¬
sident die Einleitung des Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende , zum Bau einer
10 000 -Volt -Starkstromleitung in der Gemeinde R ^ indorf (Kreis Solingen ) dauernd zu beschränkenden
bezw . zu enteignenden Grundflächen angeordnet .

Größe der Kulturart

Grundflächen Kataster -Parzelle des Bezeichnung der Eigentümer Wohnort
Grundstücks

Im » qm Flur Nr .

1 3 79 7 56 H Dick , Ferdinand , Tagelöhner Rheindorf
15 25 7 55 W

2 6 37 7 53 H Piel , Peter , Weichensteller
19 60 7 54 W

3 5 47 7 52 55 Walter , Anton . Drchziegelfabrikant , ,
6 30 7 51 W

4 37 74 7 47 M Wirtz , Johann , Gutsbesitzer und , ,
15 79 7 48 W Fabrikant

Schlebusch5 20 77 7 49 W Wwe . Joh . Wich . Hermann , Christine
geb . Göder

6 10 73 50 W Nordhauscn , Christian und Ehefrau Nheindors
Elise geb . Schiefer

7 29 62 11 6 W Schwitz , Eugen , Landwirt „
40 36 11 5 W
25 29 3 49 W

S 15 12 11 4 W Boden , Peter , Bäcker
Ehefrau Elisabeth geb . Stelzmann

Bürrig
14 23 11 3 W

Hi .' dors9 10 85 11 2 W Ebesrau Rudors Kappes , Anna geb .
17 44 11 1 M Stclzmann

10 7 33 85 10 W Rixcn . Peter . Landwirt und Eh ° frau Rheiudors
Maria geb . Esser

6 30 8 51 W Schiefer , Wilhelm , Friseur „
4 43 74 8 27 W Rixen , Peter , Landwirt , ,
1 97

65
35
17

8
8

26
22

' M
M

25 98 10 65 W Civilgemeinde „
1 62

63
43
27

10
10

74
75

N
A

Rixen , Peter , Landwirt "

1 01 54 10 76 N
11 22 85 8 36 W Kerrien , Josef , Ziegeleibcsitzer » >
12 14 66 8 37 W Ehefrau Joh . F ' enger , Tagelöhner ,

Elisabeth geb . Neurath
"

13 6 82 8 33 W Walter . Jakob , Dachziegclfabrikont „
14 18 72 8 39 W Walter , Heinrich , Konditor Sürth b . Cölrr

Woller , Franz
Odendabl . Anton , Sckreiner und Ehe¬

»' »>
Rheindorf15 12 08 8 40 M

19 52 8 41 . W frau Christine geb . Allcnbach
16 24 52 8 35 W Hamacher . Hermann , Ackerer , ,
17 54 12 8 34 ° W Ölbrrtz , Pele - , Landwirt und Ehefrau

Cäcilie geb . Odcntbal
, ,

18 56 15 10 61 W Schmitter , Pctee Jos , Ackercr Reusrath b .
Langenfeld

19 7 17 10 62 W Schmitter , Wilh .. Ackerer >, ,,
20 17 97 10 63 M Ruthenbcck , Andreas , Spezereihändler Rheindorf
21 29 51 10 64 M Frrnge , Joh . Fuhrmann „
22 44 03 10 66 W Wwe . Landwirt Peter Schallenberg , „

2 08 9 40 W Marg . geb . Schlösser
, Köln23 39 97 10 67 W Schriller , Werner , Referendar

30 82 10 63 .
'

24 65 44 10 145/70 -W Schiefer , Jos ., Motorbootführcr und
Ehefrau Anna geb . Klug

Rheindors

25 60 34 10 71 W a > Kaih . Kirchengemeinde , ,
6 37 9 53 A b ) Piel , Peter . Weichensteller -
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Größe der Kulturart

Grundflächen Kataster -Parzelle des Bezeichnung der Eigentümer -Wohnon

Grundstücks
lis g qm Nr

2K ! 68 44 10 72 W a ) Dr . med . Engels , Mich . Herbert
b) Wirtz , Ioh . Gursbesitzer u . Fabrikant

Mülheim Rhci »
Rheindorf/ 15, 79 9 48 Ä

, 18 77 9 49 W
27 ^ 16 10 10 81 W Stelzmaun . Wich, , Dachziegelfabrikant
28 65 86 10 8» W Nir , Franz , Pfarrer Barnh >ini,Kc . Bonn
29 30 23 . 10 77 W Dick , Peter Herbert , Polizeidiener

Boden , Wilhelm , Ackcrer und Ehefrau
Helene geb Gruden

Rheindorf
30 2 39 9 103/41 W - . .

31 3 16 9 104/41 W Wwe . Gerhard Reif , Christine geb .
Kockendorf

"

32 6 73 9 45 W Odcnthal , Konrad , Ackerer
33 12 10 9 46 BZ Steingaß , Friedrich , Kaufmann Hitdorf

44 63 9 47 A
34 39 22 9 50 A Ionen , Johann Jakob , L indwirt und Hans Wormbach b .

1 >0 88 9 . 51 A Gutsbesitzer Rheindorf
85 31 9 52 , A
64 17 9 15 A

I 10 80 9 14 A
81 85 9 13 W

5 93 9 101/54 W
> 20 06 9 102,54 W

78 77 9 55 W
l 22 97 2 654/0 . 165 H
L 72 81 2 648/83 etc A W

35 4 68 12 2 647/77 etc . H Graf van Fiirstenderg , Giesberl Egon Stammheim bei
l 49 69 2 > 646,84 H Mülheim a .Rheiu

3K 12 11 7 W Cioilgemeinde Rheindorf
22 36 10 69 ^ 5
40 04 10 78. W

ö 40
54

11
11

86
85

Weg
Weg

6

,

25 11
II
8
8
8 ^
8

10
1 »
10

9
9

82
88
63
67
66

- 65
132
133
134
94
93

Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
W g '

Weg
Weg
Weg
W . g

37 alles Wnpperv . tt zw . Gemeinde Rheindorf
und Burng . ,

Wnppcr e Ulan » der Parz . 643 Gem . Bitrrig .
Wnppec entl . der Parz . 647 77 eic . 616/84 n .

Gemeinde Bnreig .
Bach zwischen den Parz . 617/77 etc und 616/31 .

Nachdem der NegieruiigspräjrdeilL mist' zum Kommissar zur Leitun " des oben bezeichneten Verfah¬
rens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Abschätzung
airberaumt auf Dienstag , den 14 . November 1322 , v o r m ittags 9 Uhr , bei dem Herrn Gemeindevor¬
steher in Nheinsdorf .

Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit aufge¬
fordert . ihre Rechte im Termin wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben ohne ihr
Zutun die Beschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren verfügt werden
wird . .

" I v 7723.
Düsseldorf , 29 . Oktober 1922 . Der Enteignungskommissar .

Wever , Regierungsassessor .

4 -»5

12öö . Auf Antrag der Siadtgemeinde Uerdingen am Rhein hat der Regierungs -Prästdent die Einlei¬
tung des Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende, zur Freilegung der Echützen -
straße und der Körnerstraße in Uerdingen erforderlichen Grundflächen angeordnet .

s7

Größe
der zu

en ' cignendei ,
Grundflächen

s ^ qrn

Kataster - Parzelle

Flur s Nr

Kulmrart
des

Grundstücks
Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

so
79

36
16
21
92
48

94

210 ' ,132
2104/132

2107/140
21 IS/150
212 »/ ! 54
2127 .154
2112 142

2120,ISI
2130 . 155

Gemarkung Uerdingen
s ) Schützenstrnße :

Acker s Wwe . Ludwig Lentzen Gertrudgeb .Berns
Dieselbe

b > Körnerstraße :
'Acker i 1 . Maria Magdalenn Grafs

1 2 . Therese Grast
s 3 , A» lor > Grafs
j 4 . Huberline Grast . 5 . Ferdinand G >äff
Lchcieule Ackerwirr Karl Schnlten und

Christine geb . Bacher
Miien -Beng

'
esellschaft , A .G .

Ehefrau Kaufmann Jakob Cah »
Fanny geb . Levcn

1 , Artikel 134zu 1 Band
zu 2 ..
zu 3 .
zu 4 .,
zu s „

Uerdingen o . Rh ,

Uerdingen a Rh .

Esse»

U , . 57
XV , Biait Nr . 705
XX >V , Blatt Nr . 9K5
IV , 'Artikel 194

des Grundbuchs
von Uerdingen

Nachdem der Regierungspräsident mich zum Kommissar zur Leitung des obenbezeichneten Verfah¬
rens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Abschätzung
anberaumt auf Montag , den K. November 1322, vormittags Uhr , im Rathaus zu Uerdingen
am Rhein .

Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit aufgefordert ,
ihre Rechte im Termine wahrzunehmen unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben ohne ihr Zu¬
tun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren verfügt werdest
wird . I 0 SN/6 .

Düsseldorf , 24 . Oktober 1922 .
' Der Enteignungskommissar .

von Haugwitz, Regierungsrat .
1256 . Polizeivcrordnung
zr r vorläufigen Sicherung der Baumbestände im Re¬
gierungsbezirk Düsseldorf mit Ausnahme der dem
Siedlungsverbande Ruhrkohlenbezirk angehörenden

Stadt - und Landkreise .
Auf Grund der KZ 137 und 139 des Gesetzes über

die allgemeine Landesverwaltung vom 3V . Juli 1883
(GS , S . 195 ) , der KZ 6 , 12 und 15 des Gesetzes über
die Polsteiverwaltung vom 11 . 3 . 1859 ( GS . S . 265 ) ,
des K 19 Teil II Artikel 17 des Allgemeinen Land¬
rechts und des K 13 des Gesetzes zur Erhaltung des
Baumbestandes und Erhaltung und Freigabe von
llferwegen der im Interesse der -Volksgesundheit vom
29. Juli 1922 (GS . S . 213 ) wird für das Gebiet des
Regieringsbezirks Düsseldorf mit Ausnahme der
Stadtkreise Duisburg , Essen. Hamborn , Mülhsim
(Ruhr ) , Oberhausen , Sterkrade und der Landkreise ^
Dinslaken , Essen , Geldern und Moers folgende Po¬
lizeiverordnung erlassen , und zwar , da ein Fall vor¬
liegt , welcher keinen Aufschub zuläßt , vor Einholung

der Zustimmuno . des Bezirksausschusses :
s 1 -

Zum Schutze der im Interesse der Bulksgesundheit
zu erhaltenden Baumbestände ist jede AbHolzung von
Baumbeständen , auch von Baumreihen und einzelnen
Baumgruppen innerhalb des nicht dem Siedlungs¬
verbande angehörenden Teiles des Jndustriebezirkes ,
- - (das ist des Regierungsbezirkes mit Ausnahme der
in der Einleitung der Polizeiverordnung bezeichneten
Kreise , ferner mit Ausnahme der Landkreise Eleve ,
Nees , Kempea und Erevenbroich ) , — ferner inner¬
halb eines Umkreises von 8 km um die Großstädte ,
sowie um die Stadt Eleve als Kurort , ohne besondere
Genehmigung des zuständigen Landrats in Landkrei¬
sen bezw . der zuständigen Ortspolizeibehörden in
Stadtkreisen untersagt .

8 2.
Jede Uebertretung dieser Polizeiverordnung wird ,

soweit nicht allgemeine strafgesetzliche Bestimmungen
eine schärfere Strafe zulassen, mit Geldstrafe von 1
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bis 1660 Mark , an deren Stelle im Unvermögens -
falle entsprechende Haft tritt , und mit Haft bis zu
i Monat oder mit einer dieser Strafen bestraft .

Die zwangsweise Durchführung dieser Polizeiver¬
ordnung erfolgt nach Maßgabe der KZ 132 ff des Ge¬
setzes vom 30 . Jrli 1883 über die allgemeine Lairdes -
verwaltung unabhängig von der Bestrafung .'

8 3.
Die Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬

kündigung in Kraft und tritt mit der endgültigen
Feststellung des Verzeichnisses gemäß ZK 1 und 2 des
„Gesetzes zur Erhaltung des Baumbestandes und Er¬
haltung und Freigabe von Uferwegen " vom 20 . Juli
1922 . spätestens aber 12 Monate nach dem Inkraft¬
treten des Gesetzes , wieder außer Kraft .

Düsseldorf , 23 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

Erützner .
1257 . ll . Nachtrag
zur Brülle ngeldordnung für die Ruhrbrücke in der

Stadt Werden -Ruhr .
-1 . Es ist zu entrichten :

1 . Von jedem Kraftfahrzeug für Personen
2 . Von jedem beladenen Kraftfahrzeug für

Güter
3 . Von einer fahrbaren Lokomobile
4 . Von jedem beladenen Anhängewagen

1258 .

5 . Von jedem unbeladenen Kraftfahrzeug
für Güter und jedem unbeladenen An¬
hängewagen 6,—

6 . Von jedem beladenen zweispännigen
Fuhrwerk 6,—

7 . Von jedem unbeladenen zweispännigen
Fuhrwerk 3,—

8 . Von jedem beladenen einspännigen Fuhr¬
werk 4,—

9. Von jedem unbeladenen einspännigen
Fuhrwerk 2,—

t0 . Von jedem losen Pferd , Maultier und
Reiter 2,—

k . Die übrigen Bestimmungen der Brückengeldord¬
nung vom 27 . Februar 1920 , Regierungsamsblatt
Seite 169 , bleiben in Kraft .

<2 . Dieser Nachtrag tritt mit dem Tage der Verkün¬
digung durch das Regierungs -Aintsblatt in Kraft .
Düsseldorf , 22 . Oktober 1322 . I II 3136 .

Der Regierungspräsident .
Im Auftrage : Unterschrift .

1259 . Der dem Hermann Keutz in Elberfeid , gebo¬
ren am 4 . Febr . 1898 in Elberfeld , diesseits am 26 .

März 1920 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge
ist ahhanden gekommen und wird hiermit für ungül -

15 — !tiq erklärt . 13 1 Nr . 3647 .
15 .— ! Düsseldorf . 13 . Oktober 1922 .

15,-

10,— l , Der Regierungspräsident .
. Auf Antrag des Rhein .-Westf . Elektrizitäts -Werk A .-G . in Essen hat der Regierungspräsident die

Einleitung des Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende , zum Bau einer 100 006
Volt Starkstromleitung in der Gemeinde Bürrig erforderlichen Grundflächen angeordnet .
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" Nachdem der Regierungspräsident mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Verfah¬rens ernannt hat . habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Abschätzunganberaumt auf Dienstag , de» 14. November 1922 , vormittags 9 Uhr . bei dem Herrn Gemeinde¬
vorsteher in Nheindorf .

Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit aufge¬
fordert , ihre Rechte im Termine wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben ohne
ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren verfügtwerden wird . I v Nr . 7726 . Der Enteignungs -Kommissar :

Düsseldorf . 20 . Oktober 1W . Wever , Regierungs -Assessor .
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126» , Tarif

für die Fähre Hamm -Neuß .
Es sind zu entrichten : Fähr -

I . Von Personen einschließlich der Traglast : geld
1 . In Nachen oder auf Schulden : -N

a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede' Person 5,—
für Arbeiter und Schüler auf dem Wege
von und zur Arbeit bezw . Schule und
für Kinder von 4—1» Jahren 3,—

b) für eine besondere unverzügliche
Ueberfahrt mittels Nachens , welche
auf Verlangen geschehen muß , von
den überzusetzenden Personen
bei Tag für jede Person 1» ,— -N , zu¬
sammen Wenigstens SO,—
bei Nacht für jede Person 25,— -N , zu¬
sammen wenigstens 10»,—wenn die Abgabe , nach dem Satze zu
1 a von den einzelnen erhoben , nicht
mehr beträgt .

II . Von Tieren :
für einen Esel 8,—

a ) für ein Pferd oder Maultier 10,—
b) für ein Stück Rindvieh 10,—
c) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein an¬
deres Stück kleines Vieh 5,-

d) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 10 Stück 5,-
Anmerkung : Für Tiere , die auf Fuhr¬

werken befördert werden , wird eine be¬
sondere Abgabe nicht erhoben .

M . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für
die dazu gehörenden Personen nach I I
und für das Gespann nach II :
a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe

zusätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk ,
für Lokomobilen , Dampfmaschinen u .
sonstige schwere Fuhrwerke je 20, —

b ) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie für einen leeren oder zum Trans¬
port von Personen benutzten Perso¬
nenwagen , für Marktfuhrwerk , Schlit¬
ten , Leichenwagen und sonstiges leich¬
tes Fuhrwerk je 10,-

c) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk ,
einen Kinderwagen , einrädrigen Hand¬
karren , Handschlitten , auch beladen ,
sowie für die unbeladenen Fuhrwerke
der folgenden Abteilung je 5,-

d ) für einen Handkarren oder Handwa¬
gen anderer Art oder für einen Esels¬
karren beladen 10,-

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach I 1 :

a ) für Personenwagen 50,—
b) für unbeladene Lastwagen 50,—

für einen beladenen Lastwagen 80,—>
c ) für Kraftfahrräder ohne Anhänger 15,—

für Kraftfahrräder mit Anhänger 20, —
Anmerkung IV . Als Sitzplätze gelten
nur die dauernd eingebauten festen
Sitzgelegenheiten , einschließlich des
Sitzes für den Wagenführer .

V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das
Fuhrwerk treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehöri¬
gen Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist, zu
entrichten .

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel
an der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann
als beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer
dem Zubehör und dem Futter für die Zugtiere
bezw . dem Betriebsstoff für die Maschine für
höchstens 3 Tage , an anderen Gegenständen mehr
als 100 kg befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :

1 . Oeffentliche Beamte bei Dienstreisen oder sonstiger
dienstlicher Veranlassung , wenn sie sich gehörig
ausweisen oder Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . Die Briefträger und Postboten .
4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen

Notständen auf dem Hin - und dem Rückwege nebstdem zugehörigen Personal .
Eoblenz , 19 . Oktober 1922 . b Nr . 8043 .

Der Ober -Präsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombau -Verwaltung .)

I . A . gez . : Eelinsky .
1261 . Tarif

für die Fähre bei Uerdingen .
Es sind zu entrichten : Fähr -

I . Von Personen einschließlich der Traglast : geld
1 . In Nachen oder auf Schalden : -N

a) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede
Person lg —
für Arbeiter und Schüler auf dem Wege
von und zur Arbeit bezw . Schule 5,—

b ) für eine besondere unverzügliche
Ueberfahrt mittels Nachens , welche
auf Verlangen geschehen muß , von
den überzusetzenden Personen
bei Tag für jede Person 15 -N , zu-
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sammen wenigstens 75,—
bei Nacht für jede Person 30,— -4t, zu¬
sammen wenigstens 153,—
wenn die Abgabe , nach dem Satze zu
1a von den einzelnen erhoben , nicht
mehr beträgt .

II . Von Tieren :
für einen Esel 23,—

a ) für ein Pferd oder Maultier 23,—
b) für ein Stück Rindvieh . 25,—
c) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein an¬
deres Stück kleines Vieh 10,

d ) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 10 Stück 10,—
Anmerkung : Für Tiere , die auf Fuhr¬

werken befördert werden , wird eine be-
sondere Abgabe nicht erhoben .

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für
die dazu gehörenden Personen nach 11
und für das Gespann nach II :
a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe

zusätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk ,
für Lokomobilen , Dampfmaschinen u .
sonstige schwere Fuhrwerke je 50,—

b ) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie für einen leeren oder zum Trans¬
port von Personen benutzten Perso¬
nenwagen , für Marktfuhrwerk , Schlit¬
ten , Leichenwagen und sonstiges leich¬
tes Fuhrwerk je - 25,—

cj für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk ,
einen Kinderwagen , einrädrigen Hand¬
karren , Handschlitten , auch beladen ,
sowie für die unbeladenen Fuhrwerke
der folgenden Abteilung je 10, —

d ) für einen Handkarren oder Handwa¬
gen anderer Art oder für einen Esels¬
karren cheladen 20,—

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die daxu gehörigen Personen nach I 1 :
a ) für Personenwagen 60, —
b) für unbeladene Lastwagen 70,—

für beladene Lastwagen 100,—
c ) für Kraftfahrräder 20,—

für jeden weiteren Sitz 10, —
Anmerkung IV . Als Sitzplätze gelten
nur die dauernd eingebauten festen
Sitzgelegenheiten , einschließlich des
Sitzes für den Wagenführer .

V . Von unverladenen durch Personen . Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das
Fuhrwerk treffen würde . .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehöri¬
gen Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu
entrichten .

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel
an der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann
als beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer
dem Zubehör und dem Futter für die Zugtiere
bezw . den Betriebsstoff für die Maschine für
höchZens 3 Tage , an anderen Gegenständen mehr
als 100 kg befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des. Reichs geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen ,
die von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpferde . die Briefträger
und Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke ,
welche durch Privatunternehmer eingerichtet und
als Ersatz für ordentliche Posten ausschließlich zur
Beförderung von Reisenden und deren Effekten
und von Postsendungen benutzt werden .

4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und dem Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz , 10 . Oktober 1922 . b Nr . 7906 .

Der Ober -Präsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombau -Verwaltung .)

Z . A . gez . : Eelinsky .
1262 . Tarif

für die Fähre Orsoy -Walsum .
Es sind zu entrichten : Fähr -

I . Von Personen einschließlich der Traglast : geld
1 . In Nachen oder auf Schulden : -4t

a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede
Person 5,—

aber mindestens zusammen 40 .—
b ) für eine besondere unverzügliche

Ueberfahrt mittels Nachens , welche
auf Verlangen geschehen muß , von
den überzusetzenden Personen zusam¬
men wenigstens :

bei Tag 4V,—
bei Nacht 120,—

wenn die Abgabe , nach dem Satze zu
1a von den einzelnen erhoben , nicht
mehr beträgt .
2 . Auf Dampf - oder Kraftbooten , für

jede Person einschließlich der Traglast :
a ) Für 1 Person ^ 15,—



439
b ) Für 1 Fohrrad ^ 10 .-

Anmerkung ' Kinder unter 4 Jahren
sind abgabenfrei , sofern sie einen beson¬
deren Sitzplatz nicht einnehmen .

II . Von Tieren :
a ) für ein Pferd oder Maultier 25,-
b) für ein Stück Rindvieh oder einen Esel 25,-
c) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein an¬
deres Stück kleines Vieh 20, -

d) für Federvieh , für jede angefangenen
10 Stück 20 .-
Anmerkung : Für Tiere , die aus Fuhr¬

werken befördert werden , wird eine be¬
sondere Abgabe nicht erhoben .

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für
die dazu gehörenden Personen nach 11
und für das Gespann nach II :
a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe

zusätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk ,
für Lokomobilen , Dampfmaschinen u .
sonstige schwere Fuhrwerke je 50,-

b) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie für einen leeren oder zum Trans¬
port von Personen benutzten Perso¬
nenwagen , für Marktfuhrwerk . Schlit¬
ten , Leichenwagen und sonstiges leich¬
tes Fuhrwerk je 40, -

c) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk ,
einen Kinderwagen , einrädrigen Hand¬
karren , Handschlitten , auch beladen ,
sowie für die unbeladenen Fuhrwerke
der folgenden Abteilung je 5,-

d ) für einen Handkarren oder Handwa¬
gen anderer Art oder für einen Esels¬
karren beladen 20,-

IV . Von Kraftfahrze gen neben den Abgaben
für die d<azu gehörigen Personen nach I 1 :
a ) für Personenwagen mit mehr als vier

Sitzplätzen u . für beladene Lastwagen :
mit Gummireifen ' 100,-
ohne Gummireifen 120,-

d ) für Kraftfahrräder :
für jeden Sitz 2S.-

Anmerkung IV . Als Sitzplätze gelten
nur die dauernd eingebauten festen
Sitzgelegenheiten , einschließlich des
Sitzes für den Wagenführer .

V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen . Tiere oder da »
Fuhrwerk treffen würde .

VI . Arbeiterkarten :
a ) Arbeiterfährheftchen für 1 Person

(20 Fahrten ) 70, -

b) Arbeiterfährheftchen für 1 Person mit
Fahrrad (20 Fahrten ) 140,—

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehöri¬
gen Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu
entrichten .

i2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel
an der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann
als beladen anzusehen , wenn sich auf ihm . außer
dem Zubehör und dem Futter für die Zugtiere
bezw . dem Betriebsstoff für die Maschine für
höchstens 3 Tage , an anderen Gegenständen mehr
als 100 kg befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen . ^

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen ,
die von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger
und Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke ,
welche durch Privatunternehmer eingerichtet und
als Ersatz für ordentliche Posten ausschließlich zur
Beförderung von Reisenden und deren Effekten
und von Postsendungen benutzt werden .

. 4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
i Notständen auf dem Hin - und dem Rückwege nebst
i dem zugehörigen Personal .
! CoAenz , 21 . Oktober 1922 . b Nr . 8134 .

Der Ober -Präsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rbeinstrombau -Verwaltung .)

I . A . gez . : Eelinsky .
1263 . Tarif

für die Fähre Xanten -Bislich .
Es sind zu entrichten : Fähr -

I . Von Personen einschließlich der Traglast : geld
1 . In Nachen oder auf Schalden :

a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede
Person 10,—
aber mindestens zusammen 50 —

b ) für eine besondere unverzügliche
Ueberfahrt mittels Nachens , welche
auf Verlangen geschehen muß , von
den überzusetzenden Personen zusam¬
men wenigstens :

bei Tag 50 .—
bei Nacht 150 —

wenn die Abgabe , nach dem Satze zu
1a von den einzelnen erhoben , nicht
mebr beträgt .
2 . Auf Dampf - oder Kraftbooten , für
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jede Person einschließlich der Traglast :
a ) Für 1 Person 25, -
b ) Für 1 Fahrrad 15,-

Anmerkung : Kinder unter 4 Iahren
find abgabenfrei , sofern sie einen beson¬
deren Sitzplatz nicht einnehmen .

II . Von Tieren :
a ) für ein Pferd oder Maultier 40,-
b) für ein Stück Rindvieh oder einen Esel 40,-
c) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein an -
einen Hund , eine Ziege oder ein an¬
deres kleines Vieh 25, -

d) für Federvieh , für jede angefangenen
10 Stück 25 .-

Anmerkung : Für Tiere , die auf Fuhr¬
werken befördert werden , wird eine be¬
sondere Abgabe nicht erhoben .

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für
die dazu gehörenden Personen nach 11
und für das Gespann nach II :
a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe

zusätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk ,
für Lokomobilen , Dampfmaschinen u .
sonstige schwere Fuhrwerke je 60, -

b ) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie für einen leeren oder zum Trans¬
port von Personen benutzten Perso¬
nenwagen , für Marktfuhrwerk , Schlit¬
ten , Leichenwagen und sonstiges leich¬
tes Fuhrwerk je 50, -

c) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk ,
einen Kinderwagen , einrädrigen Hand¬
karren , Handschlitten , auch beladen ,
sowie für die unbeladenen Fuhrwerke
der folgenden Abteilung je 10,-

d ) für einen Handkarren oder Handwa¬
gen anderer Art oder für einen Esels¬
karren beladen 20,-

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach I 1 :
a ) für Personenwagen mit mehr als vier

Sitzplätzen u . für beladene Lastwagen :
mit Gummireifen 120, -
ohne Gummireifen 150,-

d) für Kraftfahrräder :
für jeden Sitz 30,-

Anmerkung IV . Als Sitzplätze gelten
nur die dauernd eingebauten festen
Sitzgelegenheiten , einschließlich des
Sitzes für den Wagenführer .

V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das
Fuhrwerk treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehöri¬
gen Zustand von der Hebestelle zu sorgen isks zu
entrichten .

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel
an der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann
als beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer
dem Zubehör und dem Futter für die Zugtiere
bezw . dem Betriebsstoff für die Maschine für
höchstens 3 Tage , an anderen Gegenständen mehr
als 100 kg befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes find befreit :

1 . Oefsentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere , bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen ,
die von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger ,
und Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke ,
welche durch Privatunternehmer eingerichtet und
als Ersatz für ordentliche Posten ausschließlich zur

j Beförderung von Reisenden und deren Effekten
und von Postsendungen benutzt werden .

>4 . Hilfsfuhren hei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und dem Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .

! CoSlenz , 21 . Oktober 1922 . b Nr . 8184 .
Der Ober -Präsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombau -Verwaltung .)

I . A . gez . : Eelinsky .
1264 . Tarif

für die Fähre über die Wuppermündung .
Es sind zu entrichten : Fähr -

I . Von Personen einschließlich der Traglast : geld
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person mit Nachen - Motorboot ,
Dampfboot oder Ponte
für Arbeiter und Schüler auf dem
Wege von und zur Arbeit bezw .
Schrle u . für Kinder von 4—10 Jahren
für Nachtfahrten für jede Person

U . Von Tieren :
a ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege , oder ein an¬
deres Stück kleines Vieh

b) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 10 Stück

Zusätzliche Bestimmungen .
I . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehöri -

3 -

2 -
k -

4 -

4 -



s 441

gen Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist, zu
entrichten .

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel
an der Fähre bekannt gegeben .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :

1 . Oeffentliche Beamte bei Dienstreisen oder sonstiger
dienstlicher Veranlassung , wenn sie sich gehörig
ausweisen oder Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . Die Briefträger und Postboten .
4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen

Notständen auf dem Hin - und dem Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz . 19 . Oktober l922 . b Nr . 8044 .

Der Ober -Präsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombau -Verwaltung . )

I . A . gez . : Gelinsky .
1265 . Tarif

für die Fähre Easselberg -Rheindorf .
Es sind zu entrichten : Fähr -

I . Von Personen einschließlich der Traglast : geld
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede -4t

Person mit Nachen - Motorboot ,
Dampfboot oder Ponte 15,—
für Arbeiter und Schüler auf dem
Wege von und zur Arbeit bezw .
Schule u . für Kinder von 4— 19 Jahren 5,—
für Nachtfahrten für jede Person

'
59,—

zusammen wenigstens 199,—
wenn die Angabe , nach dem Sahe zu 1a
von den einzelnen erhoben , nicht mehr
beträgt .

II . Von Tieren :
a ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege , oder ein an¬
deres Stück kleines Vieh 29,—

b) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 19 Stück 29,—

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für
die dazu gehörenden Personen nach 11
und für das Gespann nach II :
a ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk ,

einen Kinderwagen , einrädigen Hand¬
karren , Handschlitten .auch beladen , so¬
wie für die unbeladenen Fuhrwerke
der folgenden Abteilung je 19,—

b) für einen Handkarren oder Handwa¬
gen anderer Art oder für einen
Eselskarren beladen 15,—

Zusätzliche Bestimmungen .
1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserftande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehöri¬
gen Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist, zu
entrichten .

2 . Die Zeiten der gewöbnlichen Ueberfahrten und

die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel
an der Fähre bekannt gegeben .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :

I . Oeffentliche Beamte bei Dienstreisen oder sonstiger
dienstlicher Veranlassung , wenn sie sich gehörig
ausweisen oder Uniform tragen .

L . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen.

3 . Die Briefträger und Postboten .
4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrllnsten und ähnlichen

Notständen auf dem Hin - und dem Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz , 19 . Oktober 1922 . b Nr . 8944 .

Der Ober -Präsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombau -Verwaltung .)

I . A . gez . : Eelinsky .
1266 . Vrückengeldtarif

der Ruhrbrücke an der Ackerfähre .
An Brückengeld wird erhoben :

I . -4t
1 . Von jedem Handkarren , Handschlitten
2 . von unangespannten , nicht auf Wagen

befindlichen Pferden , Rindvieh , Maul¬
tieren , Eseln usw . , ohne Last , für das
Stück

3 . von Füllen , Kälbern , Schafen . Ziegen ,
Schweinen usw . , das Stück

4 . von beladenen Fuhrwerken bei einer Be¬
spannung mit einem Zugtier

4a . von jedem Zugtier mehr
5 . von unbeladenen Fuhrwerken bei einer

Bespannung mit einein Angtier
5a . von jedem Zugtier mehr
6 . von Personen - oder Geschäftswagen bei

einer Bespannung mit einem Zugtier
9a . von jedem Zugtier mehr
7 . von jedem Kraftfahrzeug für Personen
8 . von jedem Motorrad
9 . von jedem beladenen Kraftfahrzeug für

Güter
19 . von jedem unbeladenen Kraftfahrzeug

für Güter
II . von jeder Zugmaschine
12 . von jedem beladenen Anhängewagen ei¬

nes Kraftfahrzeuges oder einer Zug¬
maschine

13 . desgleichen von jedem unbeladenen
14. von einer Dampfwalze bis 19 999 kg
14a . von einer Dampfwalze über 19 999 bis

29 999 kg
14b . von einer Dampfwalze über 29 999 bis

9,59

1 -

0,39

3,
1,59

2 -
1 -

2,50
1 -
6,—
1,59

15 -

7,59
45 —

12 -
6 -

36 -

54 -

Z9 990 kg 75 —
II . Ermäßigungen .

4t . Zeitkarten (für den Kalendermonat ) .
1 . Für ein Personenautomobil 18>9,—

IZ . Hundertkarten in Blocks .
1 . Für einspännige Personen - oder Ee -

schäftswagen 129,—

4j i

I W
' I

^ 1
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3 . Für zweispännige Personen - oder Ge -
schäftswagen

Dieser Tarif tritt an Stelle desjenigen vom 28 . Fe¬
bruar 1922 mit der Maßgabe , daß die Vorschriften
des letzteren , soweit sie sich nicht auf die Tarifsätze be¬

ziehen , in Kraft bleiben .
Duisburg , 27 . September 1922 .

Der Oberbürgermeister . I . V . : Unterschrift .

Genehmigt mit der Maßgabe , daß der Tarif sofort
in Kraft tritt . I ^ 3240 0 .

Düsseldorf . 19 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

I . A . : Raddatz .

1267 . Nachtrag IV
zum Tarif für die Werftanlagen der Stadt Hamborn

vom 24 . März 1921 .
An Stelle der in früheren Nachträgen vorgesehenen

Zuschläge find folgende Zuschläge zur Grundgebühr
zu entrichten :
4.. Werftgeld 800 v . H.
L . Krangeld :

a ) für Kies , Steine aller Art , Salz ,
Sand , Erde , Schlacken , Braunkohlen
und Kohlen mit Nebenarten , sowie
Erze 1200 v . S .

b) für alle übrigen Güter 1300 v . H .
0 . Wiegegeld 1000 v . H.
v . Werftlagergeld 300 v . H.

Dieser Nachtrag tritt sofort in Kraft .
Coblenz . 12 . Oktober 1922 . c Nr . 7902 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Rheinstrombauverwaltung .)

Im Auftrage : Eelinsky .

1268 . Tarif
für die Oberbllrgermeister -Lehr -Brücke in Duisburg .

I .
Es ist zu entrichten :

1 . Von jedem unangespannten , nicht auf
Wagen befindlichen Pferde , Stück Rind¬
vieh , Maulesel und Esel mit oder ohne
Last 1,—

2. von Fuhrwerken einschließlich Schlitten
bei einer Bespannung mit einem Zug¬
tier (ausschl . Hunde ) 3,—

3 . desgleichen wie vor mit zwei Zugtieren 4,50
4 . von jedem weiteren Zugtier 1,50
5 . von jedem Personenkraftwagen bis zu 6

Sitzen und von einem dreirädrigen
Kraftwagen für Eeschäftszwecke 6,—

6 . von jedem Personenkraftwagen mit mehr
als 6 Sitzen 12,—

7 . von jedem beladenen Kraftfahrzeug für
Güter 15,—

8 . von jedem unbeladenen Kraftfahrzeug
für Güter 7,50

9. von jeder Zugmaschine 45,—
10 . von jedem beladenen Anhängewagen ei¬

nes Kraftfahrzeuges oder einer Zug¬
maschine 12,—

11 . desgleichen von jedem unbeladenen 6,—
12 . von 1 Dampfwalze bis 10 000 kg 36,—
13 . von 1 Dampfwalze über 10 000 bis

20 000 kg 54 —
14 . von 1 Dampfwalze über 20 000 bis

30 000 kg 75 —
Anmerkung : Für Fuhrwerke , deren Radbeschläge

vorragende Kopfnägel , Stifte oder Schrauben haben ,
ist die entsprechende Abgabe doppelt zu zahlen , aus¬
genommen sind hiervon die Dampfwalzen .

II . Ermäßigungen .
Zeitkarten .

Es werden Zeitkarten , für den Kalendermonat gül¬
tig , ausgestellt und zwar :

für einen Personenkraftwagen bis zu
6 Sitzen 180 —
für einen dreirädrigen Kraftwagen für

Geschäftszwecke 600, —
Die Zeitkarten berechtigen zur beliebig häufigen

Benutzung der Brücke während des angegebenen
Monats . Sie werden auf die amtliche Erkennungs¬
nummer des Wagens ausgestellt .

R . Hundertkarten .
Es werden Blocks von 100 Karten mit einjähriger

Gültigkeit ausgegeben und zwar :
1 . für ein Fuhrwerk oder Schlitten mit ei-

120,-nem Zugtier
2 . für ein Fuhrwerk oder Schlitten mit

mehreren Zugtieren zu 225, —
Für jede Fahrt ist eine Karte abzutrennen . Die

Abtrennung darf nur durch den Brückengelderheber
erfolgen .

10 . Befreiungen .
Von der Entrichtung des Brückengeldes sind befreit :

1 . Tiere , Wagen , Kraftfahrzeuge usw . , die im Reichs¬
oder Staatsinteresse die Brücke benutzen , sofern
entsprechende Ausweise vorgelegt werden .

2 . Tiere , Gespanne usw . der Reichswehr , wenn der
Ausweis über den dienstlichen Auftrag erfolgt .

3 . Fuhrwerke und Reitpferde der öffentlichen Beam¬
ten bei Dienstreisen ^

4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen .

5 . an den durch besondere Rechtstitel begründeten Be¬
freiungen oder Erleichterungen hinsichtlich der Ent¬
richtung des Brückengeldes wird durch den gegen¬
wärtigen Tarif nichts geändert .

IV . Besondere Bestimmungen .
Die die Brücke befahrenden Fuhrwerke , Kraftwagen

usw . sind der Brückenkontrolle unterworfen . Die Aus¬
weise über den gezahlten Brückengeldbetrag sind
während des Aufethaltes auf der Brücke und den bei¬
derseitigen Brückenrampen aufzubewahren und auf
Verlangen des Kontrollbeamten offen vorzuzeigen .
Wer ohne oder ohne gültigen Ausweis auf der Brücke
oder den Rampen angetroffen wird , muß Nachzah¬
lung leisten . Für eine in Verlust geratene Zeitkarte
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wird ein Ersatz nicht gewährt , sofern der Perlust nicht
glaubhaft nachgewiesen wird . Im letzteren Falle
wird für die Ausstellung einer Ersatzkarte eine Ge¬
bühr von 3 Mark erhoben . Erstattung auf Zeit¬
karten findet unter keinen Umständen statt .

Wer sich der Verpflichtung zur Entrichtung der
Brückengeldgebühren entzieht , macht sich strafbar und
kann auf Grund der Bestimmungen des Gesetzes vom
2 . Mai 1900 , betreffend die Hinterziehung und Ueber¬
hebung von Verkebrsabgasen (GS . S . 123 ) verfolgt
werden .

Dieser Tarif tritt an Stelle desjenigen vom 14. Juni
1922 I U 1734 — am 1 . November 1922 in Kraft .

Düsseldorf . 19. Oktober 1922 . I ll 3240 I.
Der Regierungspräsident .
Im Auftrage : Raddatz .

1209 . Tarif
für die Fähre zu Emmerich .

(Gültig ab 1 . Noveniber 1922 . )
Es sind zu entrichten : Fährgeld

I . Von Personen einschließlich der Traglast :
1 . In Nachen oder auf Schulden :

a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede
Person 15,—
aber mindestens Zusammen 120,—

2 . Auf Dampf - oder Kraftbooten , für jede
Person einschließlich der Traglast :

a ) auf dem ersten Platz 10,—
b ) auf dem zweiten Platz , oder wenn nur

eine Platzart vorhanden ist 10,—
Anmerkung : Kinder unter 4 Iahren
sind abgabenfrei , sofern sie einen be¬
sonderen Sitzplatz nicht einnehmen .
Zu 2 a und b : Beim Vorhandensein von
2 Platzarten müssen diese , sofern die Er¬
hebung oes höheren Satzes für den ersten
Platz zulässig sein soll , durch Anbringung
von Tafeln mit deutlichen Aufschriften
auf dem Fährboote erkennbar gemacht
sein .
Für regelmäßige Benutzung der Fähre
durch Arbeiter von und zur Arbeitsstelle
bei Lösung von Wochenkarten 90,—

c ) für 12 vinzelfahrten werden übertrag¬
bare Ermäßigungskarten ausgestellt .

II . Von Tieren :
a ) für ein Pferd oder Maultier 50,—
b) für ein Stück Rindvieh oder einen Esel 50,—
c ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder «in anderes
Stück kleines Vieh 35,—

d) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 10 Stück 35,—
Anmerkung : Für Tiere , die auf Fuhr¬
werken befördert werden und für kleine
Hunde wird eine besondere Abgabe nicht
erhoben .

UI . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für die

dazu gehörenden Personen nach I 1
und für das Gespann nach II :

a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe zu¬
sätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk ,
für Lokomobilen , Dampfmaschinen und
sonstige schwere Fuhrwerke je 125,—

b ) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , sowie
für einen leeren oder zum Transport
von Personen benutzten Personenwagen ,
für Marktfuhrwerk , Schlitten , Leichen¬
wagen und sonstiges leichtes Fuhrwerk
je 100,—

c ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , einen
Kinderwagen , einrädrigen Handkarren ,
Handschlitten , auch beladen , sowie für
die unbeladenen Fuhrwerke der folgen¬
den Abteilung je 15,—

d) für einen Handkarren oder Handwagen -
anderer Art oder für einen Eselskarren
beladen 35,—

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen
nach I 1 :

a ) für Personenwagen mit mehr als vier
Sitzplätzen und für beladene Lastwagen 200, —

b ) für Personenwagen mit vier oder weni¬
ger Sitzplätzen und für unbeladene Last¬
wagen mit Ausnahme der unter c ge¬
nannten Wagen für landwirtschaftliche
Betriebszwecke 150,—

c ) für unbeladene Lastwagen , welche land¬
wirtschaftlichen Betriebszwecken dienen :
mit Gummireifen 75,—
ohne Gummireifen 100,—

d) für Kraftfahrräder :
für jeden Sitz 35,—
Anmerkung zu IV . Ms Sitzplätze gelten
nur die dauernd eingebauten festen Sitz¬
gelegenheiten , einschließlich des Sitzes
für den Wagenführer .

V. Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das Fuhr¬
werk treffen würde .

Zusätzliche Bestimmungen .
1 Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehörigen
Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu ent¬
richten .

2. Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel an
der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann als
beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer dem
Zubehör und dem Futter für die Zugtiere bezw . dem
Betriebsstoff für die Maschine für höchstens 3 Tage ,
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an anderen Gegenständen mehr als 100 kg . be¬
finden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen .

L . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen , die
von Postbeförderungen ledig zurückkommenden Post -

fuhrwerke und Postpferde , die Briefträger und
Postboten , desgleichen Perfonenfuhrwerke , welche
durch Privatunternehmer eingerichtet und als Er¬
satz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför¬
derung von Reisenden und deren Effekten und von
Postsendungen benutzt werden .

4. Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen Not¬
ständen auf dem Hin - und dem Rückwege nebst dem
zugehörigen Personal .
Coblenz , 19 . Oktober 1923 . b Nr . 8139 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombau -Verwaltung .)

Im Auftrage : gez . Gelinsky .
1270 Tarif

Ziegelsteinen , Mehl , Langhölzern dient
und für beladene Lspännige Möbel¬
wagen

c ) für ein unbeladenes Fuhrwerk
d ) für einen Kinderwagen , einen Hand¬

karren , Handschlitten (auch beladen ) ,
oder 1 Fahrrad
Anmerkung zu d : Von Schülern , bei
denen die Voraussetzungen des Abschn .
I a zutreffen , sowie von Inhabern von
Wochen - und Monatskarten wird für die
von ihnen benutzten Fahrräder ein be¬
sonderes Brückengeld nicht erhoben .

IV . Für Kraftfahrzeuge und deren An -
hängewagen einschl . des Brückengeldes
für einen Führer je Wagen :

a ) für eine Dampfwalze oder ein mit einer
Lokomobile , einem eisernen Kessel oder
einem sonstigen besonders schwer wie¬
genden Eijenteil beladenes Fahrzeug
bis zu 10 Tonnen

b ) desnl . über 10 bis 30 Tonnen
c) desgl . über 20 Tonnen
d ) für ein beladenes Kraftfahrzeug für

Güter
e) für ein unbeladenes Kraftfahrzeug für

Güter
nach welchem das Brückengeld füv den IlÄergang über ^ ^ fjjx jeden Anhängewagen der unter d)
die

b)

Rheinbrücke zwischen Duisburg - Ruhrort
Homberg zu erhöben ist.
rl . Es wird entrichtet :

I . Von Personen einschl . der Traglast :
a ) von Kindern bis zum vollendeten 14.

Lebensjahre allgemein , von Schülern aus
dem Wege von Hause nach der Schule
und von der Schule nach Hause , sowie
bei Schülerausflügen und Veranstaltun¬
gen für Schüler unter Führung von
Lehrern und für diese
von sonstigen Personen
Für kleine Kinder , welche auf dem Arm
getragen werden , wird Brückengeld
nicht erhoben . Kleine Kinder , welche in
einem Kinderwagen gefahren werden ,
sind ebenfalls vom Brückengeld befreit .

II . Für Tiere :
a ) für ein Pferd , Maultier , Rindvieh oder

Esel
b ) für ein Kalb , Schaf , Schwein , einen

Hund eine Ziege oder ein anderes Stück
Kleinvieh , bei Federvieh , welches getrie¬
ben wird , bis zu 10 Stück und für jede
weiteren 10 Stück

III . Für Fuhrwerke neben der Abgabe für
das Gespann nach II . jedoch einschl . des
Brückengeldes für einen Führer :

a ) für ein beladenes Fuhrwerk
b ) für ein beladenes Sspänniges Lastfuhr¬

werk , das zum Transport von Kohlen ,

und '

. -tt

0 .00
1 .-

3.-

0,00

Kraftfahrzeug für

Kraftfahrzeug

Kraftfährzeug

für

für

11 -
4 —

0 .00

60,—
90 -

130 —

24 -

16 -

und e) genannten Kraftfahrzeuge gelten
die dort festgesetzten Sätze . Für An -
Hänge -Hilfs wagen mit 2 Rädern wird
die Hälfte dieser Sätze erhoben .

g ) für jede Zugmaschine
für jeden beladenen Anhängewagen
dieser Maschine
für jeden unbeladenen Anhängewagen
dieser Maschine

h) für ein 4rädriges
Personen

i) für ein 8rädriges
Personen

k) für ein 3rädriges
Güter beladen

l ) wie vor — leer
m ) für ein Kraftfahrrad für jeden Sitzplatz

einschl . Führer
8 . Ermäßigungen .
1 . Von Versonen , die bei der Briickengeldhebe -

stelle in Homberg 1 Karte zur Benutzung
der städtischen Badeanstalt Duisburg -
Ruhrort lösen , wird für den Hin - und
Rückweg an Brückengeld erhoben

3 . Dauerkarten werden ausgegeben :
a ) für eine Woche zum Preise von
b ) für 1 Monat zum Preise von

Die Monatskarten werden nur für den
Kalendermonat ausgegeben .

(3 . Befreiungen .
i .r .0

60,—

24 -

16 -

14 -

10 -

15 -
10 -

4 -

1 -

8 —
30,—

Von der Entrichtung des Brückengeldes sind befreit :
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1 . Tiere , Wagen , Kraftfahrzeuge usw . , die im Reichs -, Mexikanischen Konsul in Köln ernannt worden . Dem
Staats - oder Eemeindeinteresse die Brücke benutzen . !Genannten ist namens des Reiches das Exequatur

2 . Tiere , Gespanne u . a . der Reichswehr , wenn sie
'

sich , erteilt worden . Zu seinem Geschäftsbereich gehören
über ihren dienstlichen Auftrag ausweisen . fdie Rheinprovinz (mit Ausnahme des Kreises Wetz-

3 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen Not - Zar , der dem Konsulat in Frankfurt a . M . zugeteilt
ständen . Feuerwehren und Sanitätskolonnen imäst ) und die Provinz Westfalen . I l? V 5951 .
Dienst . ! Düsseldorf , 14 . Oktober 1922 .
Hiergegen erlischt der Tarif vom 29 . Juni 1922 .

' Der Regierungspräsident .
Um die vorhandenen Brückenscheine verwenden z,uA27L . Nach einer Mitteilung der Mexikanischen Ee -

können , werden vorläufig die alten Brückenscheine FaMschaft in . Berlin und ausweislich der vorgelegten
ausgegeben . Nähere Auskunft wird an der Brücken - Bestallungsurkunde äst Herr Luis A . Peredo zum
geld -Einnahme erteilt . Mexikanischen Generalkonsul in Hamburg ernannt

Duisburg , 27 . September 1922 . j worden . Dem Genannten ist namens des Reichs das
Der Oberbürgermeister , I . V . ! Unterschrift . Exequatur erteilt worden .

> Der allgemeine Amtsbereich des Generalkonsuls
Genehmigt mit der Mastgabe , dast der Tarif sofort ^Peredo wird sich auf das gesainte Gebiet des deutschen
Kraft tritt . I k 6923 . !Reiches erstrecken .

'
I l? V 5961 .

Düsseldorf , 14 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

1274 . Die Bestimmungen über die Rückgabe

m
Düsseldorf,

' 21 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

I . V . ! Hentzen .
1271 . 4. Nachtrag

zum Tarif für die öffentlichen Werftanlagen der
Stadt Uerdingen am

Es sind zu zahlen !
An Werstgeld !

bei Tarifstelle

Rhein vom 1 . Dezember 1921 .

k .
a )

b)

9,54 Mark
9,72 Mark
9,99 Mark
1,98 Mark
1,26 Mark
1,62 Mark

1,39
1,95 -N
2,69 -N

269 -N
399 M
269 -N

bei Tarifstelle
bei Tarifstelle
bei Tarifstelle
bei Tarifstelle
bei Tarifstelle

An Krangeld !
bei losem Massengut
mit Klappgefäßen u . dgl . für je 199 kg
mit Selbstgreifern für je 199 kg
bei anderen Gütern für je 199 kg

Die im letzten Absatz zu 1>. vorgesehenen Sätze des
Tarifs erhöhen sich !
im Falle 1 a bei Klappgefäßen aus

bei Selbstgreifern auf
im Falle 1 b auf
d An WiegegelÄ !

zu 1 1,19 Mark
zu 2 2,29 Mark

Dieser Nachtrag tritt mit dem Tage der Veröffent¬
lichung im Amtsblatt der Regierung zu Düsseldorf
in Kraft . Gleichzeitig verlieren die in dem 3 . Nach¬
trag unter A , U und <ü vorgesehenen Gebühren ihre
Gültigkeit .

Mit Ermächtigung des Ministers für Handel und
Gewerbe , zugleich des Finanzministers !

Coblenz , 18 . Oktober 1922 . c Nr . 8985 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung .)
Im Auftrage ! gez . Kaufnicht .

1272 . Mach einer Mitteilung der Mexikanischen
Gesandtschaft in Berlin und ausweislich der vorgeleg¬
ten Bestallungsurkunde ist Eugenio de Dano zum

von
Orden und Ehrenzeichen bleiben nach wie vor in
Kraft . Alle durch das Ableben der Inhaber zur Er¬
ledigung gekommenen Auszeichnungen , soweit sie nicht
bestimmungsmäßig von der Rückgabe ausgeschlossen
sind bezw . soweit sie nicht von den Besitzern schon bei
Lebzeiten käuflich erworben - wurden , oder von den
Hinterbliebenen noch erworben werden , müssen da¬
her an den Staat , der sie aus seinen Mitteln be¬
schafft und den Beliehenen nur zu einem bestimmten
Zwecke geliehen hat , wieder zurückgegeben werden .

Düsseldorf , 28 . Oktober 1922 . (l L I 892 .
Der Regierungspräsident .

1275 , Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung
vom 31 . Oktober 1998 I U 4931 , (Regierungsamtsbl .
Stück 45 vom 7 . November 1993 , Seite 519 ) wird hier¬
mit folgendes bestimmt !
1 . Das Fährgeld für die ruhrfiskalischen Fähren zu

Hinsel - Relkinghausen (St . Annenfähre ) bei km .
41,7 der Nuhreinteilung und zu Nohmiihle -Heisin -
gen bei km 35,5 der Ruhreinteilung wird bis auf
weiteres
für 1 Person bei Tage (d . i . von Sonnen - '

aufgang bis zum Sonnenuntergang ) auf 5 .—
für 1 Person bei Nacht (das ist von Son¬
nenuntergang bis zum Sonnenaufgang )
sowie bei Hochwasser auf 19,—
erhöht .

2 . Kinder unter 5 Jahren in Begleitung von Erwach¬
senen sind von : Fährgeld befreit .

3 . Die Tariferhöhung tritt vom Tage der Veröffent -
licbung durch das Regierungsamtsblatt in Kraft .
Düsseldorf , 19 . Oktober 1922 . I U 3973 I .

Der Regierungspräsident .
I . V . ! gez . Putsch .

1276 . Das Fährgeld für die Ruhrfähre ani Horn
bei Vergerhausen , km . 43 der Nuhreinteilung . wird
hiermit bis auf weiteres !

für 1 Person bei Tage ( das ist von won -

. . . . . . .
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nenaufgang bis zum Sonnenuntergang )
auf 5,— -4t
für 1 Person bei Nacht (das ist von Son -
nenuntergagn bis zum Sonnenaufgang ) ,
sowie bei Hochwasser auf 10,— -N

erhöht .
Kinder unter 5 Jahren in Begleitung von Erwach¬

senen sind vom Fährgelde befreit .
Die Tariferhöhung tritt mit dem Tage der Ver¬

öffentlichung durch das Regierungsamtsblatt in
Kraft .

'
l B 3073 II .

Düsseldorf , 10 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

I . V . ! gez . Putsch .
1277 . ! . Das Fährgeld für die Ruhrfähre in Hei¬

singen , Inhaberin Witwe Laufermann , wird hiermit
bis auf weiteresi

für 1 Person bei Tage (das ist von Son¬
nenaufgang bis zum Sonnenuntergang )
auf 5,— -4t
für 1 Person bei Nacht (das ist von Son¬
nenuntergang bis zum Sonnenaufgang ) ,
sowie bei Hochwasser auf 10,— -4t

erhöht .
II . Kinder unter 5 Jahren in Begleitung von Er¬

wachsenen sind vom Fährgelde befreit .
III . Die Tariferhöhung tritt mit dem Tage der Ver¬

öffentlichung durch das Regierungsamtsblatt in
Kraf . I B 3073 III .

Düsseldorf , 10 . Oktober 1322 .
Der Regierungspräsident .

I . V . i gez . Putsch .
1278 . Dem Schausteller Johann Nock in Düsseldorf ,
Stockumerhöhe 25 , ist der vom Bezirksausschusse Hier¬
selbst unter Nr . 5785 für das Jahr 1922 erteilte Wan¬
dergewerbeschein abhanden gekommen . Der Wander¬
gewerbeschein wird für ungültig erklärt .

Düsseldorf , 18 . Oktober 1922 .
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses I . Abt .

>1270 . Dezn Gottfried Stickel in Delhoven ist der
vom Bezirksausschusse Hierselbst unter Nr . 3430 für
das Jahr 1922 erteilte Wandergewerbeschein abhan¬
den gekommen . Der Wandergewerbeschein wird für
ungültig erklärt .

Düsseldorf , 19 . Oktober 1922.
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses I . Abt .

1280 . Der Frau Wilhelm Gerlach in Elberfeld ,
Tiergartenstraße 25 , ist der vom Bezirksausschüsse
Hierselbst unter Nr . 1059 für das Jahr 1922 erteilte
Wandergewerbeschein abhanden gekommen . Der
Wandergewerbeschein wird für ungültig erklärt .

Düsseldorf , 17 . Oktober 1922 .
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses I . Abt .

1281 . Das dem Schiffer Josef van Loosen in Duis¬
burg , Albertstraße 1 wohnhaft , unter dem 24 . 9 . 1919
Nr . I L 3266 erteilte Rheinschifferpatent ist dem Ge¬
nannten abhanden gekommen .

Es wird daher auf Grund der Verordnung , betref¬

fend die Erteilung der Rheischifferpatente vom 12.
10 . 1904 hiermit für unültig erklärt . I O 6891 .

Düsseldorf . 17 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

1282 . Der dem Paul Jungbluth in Rheydt , gebo¬
ren am 14 . Februar 1894 in M .Gladbach , diesseits am
28 . Mai 1914 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . I 3 I Nr . 3709 .

Düsseldorf , 13 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

1283 . Der dem Arthur Eertenbach in Ronsdorf ,
geboren am 28 . April 1891 in Lüttringhausen , dies¬
seits am 21 . November 1916 erteilte Führerschein für
Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt . I 3 I Nr . 3792 .

Düsseldorf , 13 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsidenr .

1284 . Der dem Wilhelm Thomas in Duisburg , ge¬
boren am 23 . Oktober 1885 in Mülheim -Ruhr , dies¬
seits am 13 . Juni 1922 erteilte Führerschein für
Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt . I 3 I Nr . 3301 .

Düsseldorf . 13 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

Bekanntmachungen anderer Behörden .
1285 . VI . Nachtrag
zur Bekanntmachung zur Verordnung über die Auf¬
bringung der Mittel für die Kohlenwirtschaftsstellen

vom 31 . Mai 1920 (REBl . 1920 S . 1107 ) .
In Ergänzung der Bekanntmachung vom 29 . Juli

1920 zur Verordnung über die Aufbringung der
Mittel für die Kohlenwirtschaftsstellen vom 31 . Mai
1920 bestimme ich mit Ermächtigung des Herrn Mi¬
nisters für Handel und Gewerbe und im Einverneh¬
men mit den beteiligten Landesregierungen für den
Bereich der Pr . Landeskohlenstelle folgendes :

Der Z 1 dieser Bekanntmachung erhält folgende
Fassung :

s 1 -
Die Beiträge betragen für :

Steinkohlen
Steinkohlenbriketts

6,— -4t für die Tonne
Braunkohlenbriketts
Böhm . Braunkohle

4,— -4t für die Tonne
Diese Sätze werden für die nach dem 1 . Oktober

dieses Jahres zugefllhrten Brennstoffmengen erhoben .
Berlin , 9 . Oktober 1922 .

Preuß . Landeskohlenstelle .
Röhrig .

1286 . Der konzessionierte Markscheider Otto Lauber
hat seinen Wohnsitz von Mülheim -Ruhr nach Ham¬
merthal an der Ruhr verlegt .

Dortmund , 18 . Oktober 1922 .
Preußisches Oberbergamt .
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1287 . Bekanntmachung
betr . Ortslohn nach der Reichsversicherungsordnung .

Auf Grund der M 149^- 151 R .V .O . werden die
Ortslöhne (ortsübliches Tagesentgelt gewöhnlicher
Tagarbeiter ) innerhalb des Regierungebezirks Düssel¬
dorf für die Zeit vom 1 . Januar 1923 ab wie folgt
festgesetzt :

Die Ortslöhne
betragen im Bezirke des > i«

Versicherungsamtes 2-- -

für
männliche j weibliche

Tagarbeiter
unter

16

ren

von
ll! — 21
Jahr «»

über
21

Jahre Jah¬
ren

Cleve
Crcfeld - Land , , ,

„ Stadt , ,
Geldern
M .-Gladbach -Land

„ Stadl
Grevenbroich . , ,
Kempen
Moers
Neuh -Land . . . .
Neiist - Sladt . . . .
Rheydt
Vieisen

Düsseldorf - Land . .
Stadt

Duisburg
Dinslaken , , ,
Essen - Land . . . .

,, Stadt , , , ,
Mulheim - Ruhr
Oberhausen . . . .
Rees ( Wesel )
Hamborn
Sterbrade

von
16 -

21
Iah-
ren
-44

140 2S0 M0 100 180

200

200

400 ! M»

37S S00

lö0 aäv

100 250

über
21

Jahre

>1.

240

40»

350

Barmen
Elberfeld
Lennep
MettmaniilVohwinkcl ) ,
Remscheid
Solingen - Land sOpladen )

„ Stadt . . . .
Velbert

Vorstehende Ortslöhne treten nach der zwingen¬
den Vorschrift des K 151 R .V . O . erst zwei Monate nach
ihrer Veröffentlichung in Kraft . 2392 .

Düsseldorf , 23 . Oktober 1922 .
Oberversicherungsamt

für den Regierungsbezirk Düsseldorf .
1283 . Die Landesbank der Rheinprovinz in Düs¬
seldorf hat außer den schon im Verkehr befindlichen
Gutscheinen über 509 Mark mit Genehmigung der
zuständigen Ministerien auch

Gutscheine über 1VVV Mark
hergestellt , mit deren Ausgabe jetzt begonnen werden

kann . Die Laufzeit ist ebenfalls auf zwei Monate
beschränkt . Die Scheine sind auf Papier mit anderem
Wasserzeichen als demjenigen der Füufhundertmark -
scheine gedruckt . Vorder - und Rückseite sind in Rand
und Untergrund gleichartig . Die Farbe ist hellblau ,
in der Mitte unterbrochen durch einen weißen Kreis ,
der in Prägedruck das Siegel der Rheinprovinz ent¬
hält . In stärkerer Tonfärbung ist diese Prägung
eingerahmt von Mann und Ritter mit Standarte ,
die zwischen sich auf verzierter Console das Wappen¬
schild stützen , das von Ritterhelm mit Brustschild ge¬
krönt wird .

Die Vorderseite enthält in tiefblauer Farbe (mit
roter Nummerierung ) folgenden Text : „Gutschein
Reihe . . . . Nr . . . . , Die Landesbauk der Rhein¬
provinz in Düsseldorf zahlt dem Vorzeiger Mark
Tausend . Der Termin der Einlösung wird öffentlich
bekannt gemacht . Düsseldorf , den 2 . Oktober 1922 .
Landesbank der Rheinprovinz . Generaldirektion
Bernegau . Bel .

" In den oberen Ecken ist schräg die
Zahl „ 1900 " angebracht . !

Auf der Rückseite steht nur in verstärktem Ton¬
druck die Zahl „ 1000 " zu beiden Seiten der um¬
rahmten Siegelprägung , darunter „Landesbank der
Rheinprovinz in Düsseldorf " .

Düsseldorf , 17. Oktober 1922 .
Landesbank der Rheinprovinz .

Die Eeneraldirektion :
Bernegau . Bel .

1289 . Auf Grund der D 936 , 936 a R .V .O . wird
hiermit der durchschnittliche Jahresarbeitsverdienst
landwirtschaftlicher Arbeiter für den Bezirk des Ober¬
versicherungsamts Düsseldorf mit Wirkung vom l .
Januar 1923 ab wie folgt festgesetzt :

!>i -z
16

weiblich
IK- 21
.lillll'0 ^1 .lillll 'V

! 9 000 45 00«
Nr . 2651 .

männlich
biv I -6- 1N ! üve.l'

16 Ziilirs i .l .iIliS j 2i .lülii 'E.

27. »00 ! 44 0 » b 00»
Düsseldorf , 21 . Oktober 1922 .

Oberversicherungsamt ,
Regierungsbezirk Düsseldorf .

1290 . Gemäß Z 1686 der Reichsversicherungsord¬
nung ist der Medizinalrat Dr . Schürmeper in Düssel¬
dorf auf die Dauer von 4 Jahren zum Sitzungsarzt
für das Oberversicherungsamt gewählt worden .

Düsseldorf , 9 . Oktober 1922 .
'

Nr . 1768 .
Der Vorsitzende des Oberoersicherungsamts .

In Vertretung : Unterschrift .
1291 .

"Neuwahl
zur Tierärztekammer für die Rheinprovinz und die

Hohenzollern ' schen Lande .
Nach § 6 der Verordnung vom 2 . April 1911 betr .

die tierärztliche Standesoertretung , hat der Ober¬
präsident auf Grund der eingereichten Listen der
Wahlberechtigten die Anzahl der auf die einzelnen
Regierungsbezirke entfallenden Mitglieder und
Stellvertreter für die Zeit vom l , Januar 1923 bis



448

zum 31 . Dezember 1925 wie folgt festgesetzt :
für den Regierungsbezirk Aachen 3 Mitglieder
3 Stellvertreter '
für den Regierungsbezirk Coblenz 3 Mitglieder
3 Stellvertreter ^
für den Regierungsbezirk Cöln 5 Mitglieder ,
5 Stellvertreter !
für den Regierungsbezirk Düsfeldorf 10 Mitglie¬
der , 10 Stellvertreter !
für den Regierungsbezirk Trier 2 Mitglieder ,
2 Stellvertreter ! v
für den Regierungsbezirk Sigmaringen 1 Mit¬
glied , 1 Stellvertreter .

Ich bitte die wahlberechtigten Tierärzte , unter ge¬
nauer . Beachtung des § 6 der Verordnung , die
Stimmzettel , nach Regierungsbezirken getrennt , bis
zum 30 . November , dem Endtermin der Wahl , an
mich einzusenden .

Düsseldorf , 20 . Oktober 1922 .
Der Kammervorsitzende : Wigge .

12S2 . Personal -Nachrichten .
Veränderungen /

in der Besetzung geistlicher Stellen .
1 . Pfarrer Dr . Kertz in Vohrvinkel zum Pfarrer der

evangelischen Kirchengemeinde Remscheid .
2 . Pfarrer Pabst in AnHausen zum Pfarrer der

evangelisch . Kirchengemeinde in Wanheim -Anger -
hausen .

3 . Pfarrer Lesser in Kelzenberg zum Pfarrer der
evangel .-reform . Kirchengemeinde Elberfeld .

I . Pfarrer Klemser ' ' in Elberfeld - Eonnborn zum
Pfarrer der kath . Pfarrgemeinde Brand , Kreis
Aachen -Land .

3 . Pfarrer Hüting in Obermörmter zum Pfarrer der

kath . Pfarrgemeinde Materborn .
6 . Pfarrer Veyboff in Bonn -Grau -Rheindorf zum

Pfarrer der kath . Pfarrgemeinde Erotzenbaum .
7 . Pfarrer Küppers in Heissingen zum Pfarrer an

der kath . St . Iosefs -Psarrgemeinde in Crefeld .
8 . Kaplan Steffens in Tiessnkirchen zum Pfarrer der

kath . Pfarre in Hermlllheim .
9 . Pfarrer Aring in Holthausen zum Pfarrer der

evangel . Kirchengemeinde in Rheydt .
10 . Synodalvikar Henke in Virnbach zum Pfarrer der

evangel . Kirchengemeinde lleberruhr .
11 . Pfarrer Stegemann in Bimmen zum Pfarrer der

kath . Pfarrgemeinde in Obermörmter .
12 . Kaplan Lomnrertz in St . Tonis zum Pfarrer der

kath . Pfarrgemeinde Rindern .
13 . Pfarrer Hilden in Stetternich zum Pfarrer der

kath . Pfarrgemeinde in Heisingen .
14 . Kaplan Hünneckens in St . Tönis zum Pfarrer

von Bimmen , Kreis Eleve .
1ö . Pfarrer Rembold in Eodesberg zum Pfarrer der

kath . Pfarrgemeinde Elberfeld - Sonnborn .
16 . Hilfsgeistlicher Diedrich in Cronenberg zum Pfar¬

rer der evangel . Kirchengemeinde Vohrvinkel .
17 . Pfarrer Henssen in Denklingen zum Pfarrer der

evangel . Kirchengemeinde in Kelzenberg .
18 . Pfarrer Haarbeck in Prüm zum Pfarrer der evan¬

gelischen Kirchengemeinde in Jüchen .
!19. Pfarrer Förster in Halle a . d . S . zum Pfarrer der

evangel . Kirchengemeinde in Solingen .
20 . Pfarrer Wagner in Lenscheid zum Pfarrer der

evangel . Kirchengemeinde Homberg (Niederrhein ) .
21 . Kaplan Terwelp in Kevelaer zum Pfarrer der

kath . Pfarrgemeinde Qualburg .
22 . Kaplan Hortmann in Emmerich zum Pfarrer der

kath . St . Ludgeripfarre in Duisburg .

Die Einrückungsgebllhren betragen für die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum bei Tabellensatz für
die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 4,50 -4t . Belegblätter und einzelne Stücke kosten t, — <4t für jeden

angefangenen Bogen , mindestens aber 2 -4t für jedes Stück des Amtsblatts .
Echriftleitung : Amtsblattstell « der Regierung . — Druck : Vuchdruckerei Otto Fritz . Düsseldorf , Oststr . 13.
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Amtsblat
d«.

Regierung zu Düsfeldorf .
Stück 44 Düsseldorf . Samstag den 4. November 1922

Beilage « : Oeffentlicher Anzeiger Nr . 88 und 89 und 44 der Sonderbeilage zum Oeffentlich. Anzeiger.

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 8 . November 1922 ,
mittags 12 Uhr , der Amtsblattstelle zuzusenden.

Inhalt : Preise für Sera 449 , Verwertung von Kleie 449 , Kollekte 449 , Tarife für die Fähre zu
Essenberg -Neuenkamp 459 , Werftanlagen der Stadt Wesel 459 , die Fähre bei Werthausen 459 , die Ruhr¬
brücke Kupferdreh -Heisingen 451 , die Brücke über die Kalflak pp . 452 , Genehmigungsurkunden für die
Barmer Bergbahn usw . 453 , Rheinschiffahrtsbeschränkung 453 , Landmesser 453 , Wasserläufe 453 , Ent¬
eignungen 454 , 455 , 456 , 458 , 459 , Viehssuchenpolizeiliche Anordnung 459 , Wandergewerbeschein 469 , Belo¬
bigung 469 , Prüfung von Kraftfahrzeugen und deren Führer 4W , Führerscheine pp . für Kraftfahrzeuge
469 , Umlage der Handwerkskammer 469 , Personalien 469 .

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
1293 . In Verfolg meines Erlasses vom 31 . August
1922 — I N II 3946 I — teile ich ergebenst mit , daß
die Preise , zu denen der Großhandel vom 1 . Sep¬
tember 1922 ab Sera auf Grund der amtlich mit den
in Betracht kommenden Fabriken getroffenen Verein¬
barungen an die Apotheken abgibt , betragen :

Diphterie -Serum
Nr . II 1999 3 bl
Nr . III 1599 3 bl
Nr . IV 2999 3 L
Nr . V 3999 3 bl
Nr . III I) 1599 3
Nr . IV I) 2999 3
Nr . VIII I) 4999 3

Meningokokken -Serum
19 ccm
29 ccm

Tetanus -Serum

L

35,99 -N
59,99 -3t
69,99 -3t
98,75 -3t
95,75 -3t
86,59 -3t

179 .59 -3t

56,25 -3t
194,65 -3t

I 29 H k 45,99 -3t
II 199 ^ L 141,99 -3t
III 299 b 262,59 -3t
IV 499 -V II 468,75 -3t
II v 199 .4 L 291,59 -3t

Diese Preise gelten zugleich als Höchstpreise .
Die Gebühren , die die Serumherstellungsstätten für

Prüfung der Sera an das Institut für experimen -
telle Therapie in Frankfurt a . M . abzuführen haben ,
setze ich im Einvernehmen mit den Vertretern der Fa¬
briken (Sitzung im Reichsgesundheitsamt vom 14 . Au¬
gust 1922 ) auf 6 Prozent des Apothbkeneinkaufs -

preises fest . In den obigen Sätzen sind diese 6 Pro¬
zent bereits ^enthalten .

Die Serum -Fabriken find hiervon benachrichtigt
worden . I N III 2692 .

Berlin W . 66 . 11 . Oktober 1922 .
Der Minister für Volkswohlfahrt .

1294 . Ausführungsanweisung
zur Verordnung über die Verwertung von Kleie vom

8 . September 1922 (Reichsgesetzbl . I S . 735 ) .
Auf Grund des § 12 der Verordnung vom 8 . Sep¬

tember 1922 wird folgendes bestimmt :
Zu § 1 Absatz 3 .

Höhere Verwaltungsbehörde im Sinne der Verord¬
nung ist der Regierungspräsident , für Berlin der
Oberpräsident .

Zu § 8.
Die Herausgabe der näheren Bestimmungen über

die Höhe der Zuschlüge , einschließlich etwaiger nach
Z 1 Abs . 2 zu zahlender Vergütungen , wird den Re¬
gierungspräsidenten , für Berlin dem Oberpräsiden¬
ten , übertragen . VI c 4743 .

Berlin , 7 . Oktober 1922 .
Der Minister für Landwirtschaft , Domänen u . Forsten .

Preußischer Staatskommissar für Volksernährung .
In Vertretung : Ramm .

Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .
1295 . Der Herr Oberpräsident in Coblenz hat durch
Erlaß vom 21 . Juli d . Js . der Privat -Heil - und
Pflegeanstalt Atarienhaus bei Waldbreitbach auf den
Antrag vom 29 . Juli d . Js . die Erlaubnis , zum Besten
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so
ö«

Fähr¬
geld

-4t

20,-
200,—

15,—
15,—

der Anstalt in den Jahren 1922 und 1823 je eine ein¬

malige Haussainmlung bei den Bewohnern der

Nheinprovinz abhalten zu lassen , erteilt . Mit der

Abhaltung der Haussammlung sind beauftragt ! Fritz

Scheifgen
'
in Köln . Jak . Recht in Köln , Ferd . Roeder

in Köln , Jak . Groß in M .Gladbach , Wilh . Wilner

in Kapellen , Kr . Geldern , Wilh . Brechtefeld in Or -

ken , Kr . Erevenbroich , Joh . Dillenburg in Sohren ,
Kr . Zell , Joh . Frey in Neust , Joh . Schneider in Sieg -

lar , Kr . Sieg , Joh . Weber in Erengelsbitz , Kr . Sieg ,

Pet . Meusch in Sinthern . Kr . Köln , Jos . Schumacher
in Sinthern , Kr . Köln .

Düsseldorf , 24 . Oktober 1922 . I 0a . 12216 .
Der Regierungspräsident .

1296 . Tarif
für die Fähre Essenberg -Neuenkamp .

Es sind zu entrichten !
I . Von Personen einschließlich der Traglast !

1 . In Nachen oder auf Schulden !
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person (Kinder die Hälfte , also 10 -4t)
aber mindestens zusammen

II . Von Tieren ! ^
III . Von Fuhrwerken neben der AbgMe für

die dazu gehörenden Personen nach 11
und für das Gespann nach II !
c) für ein Fahrrad
d) für ein Gepäck über 5 kg

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
für die dazu gehörigen Personen nach I l !

V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬

genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das

Fuhrwerk treffen würde .
Zusätzliche Bestimmungen .

1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬
wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehöri¬

gen Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist , zu
entrichten .

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und

die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel
an der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann
als beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer
dem Zubehör und dem Futter für die Zugtiere
bezw . dem Betriebsstoff für die Maschine für

höchstens 3 Tage , an anderen Gegenständen mehr
als 100 kg befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit !

1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder

Uniform tragen .
2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des

Staates oder des Reichs geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen ,

die von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger
und Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke ,

welche durch Privatunternehmer eingerichtet und

als Ersatz für ordentliche Posten ausschließlich zur

Beförderung von Reisenden und deren Effekten
und von Postsendungen benutzt werden .

4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen

Notständen auf dem Hin - und dem Rückwege nebst

dem zugehörigen Personal .
Coblenz , 26 . Oktober 1922 . b Nr . 8339 .

Der Ober -Präsident der Rheinprovinz .

(Chef der Rheinstrombau -Verwaltung .)
I . Ä . gez . ! Eelinsky .

1297 . II . Nachtrag
zu dem Tarif für die Werftanlagen der Stadt Wesel

vom 20 . Mai 1922 .
Die im I . Nachtrage vom 18 . Juli 1922 vorge¬

sehenen Zuschläge , sowie die im Tarif vom 20 . Mai

1922 im Tarif -Abschnitt V „Werftgeld " unter Nr . 1

vorgesehenen Sätze werden aufgehaben . Es werden

neu festgesetzt !
I . Die Sätze beim Tarif -Abschnitt K „Werftgeld "

für je 100 kg unter
1 . a )

b )
c )
d )
e)
f)

auf 0,19 -4t
auf 0,39 -4t
auf 0,48 -4t
auf 0,57 -N
auf 0,68 -4t
auf 0,87 -4t

II . Die Zuschläge
1 . beim Tarif -Abschnitt .4. „Werftgeld "

auf 150 v . H-
2 . beim Tarif -Abschnitt 8 „Krangeld "

auf 2400 v. H-
3 . beim Tarif - Abschnitt I) „Werft -

lagergeld " auf 400 r>. H.
4 . beim Tarif -Abschnitt 8 „Hafenbahn -

fracht " auf 300 v. H .
Dieser Nachtrag tritt sofort in Kraft .
Mit Ermächtigung des Ministers für Handel und

Gewerbe , zualeich des Finanzministers .
Coblenz . 20 . Oktober 1922 . c Nr . 8155 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Rheinstrombau Verwaltung .)
Im Austrage ! gez . Kaufnicht .

1298 . Tarif
für die Fähre bei Werthausen .

Es sind zu entrichten ! Fähr -
I . Von Personen einschließlich der Traglast ! geld

1 . In Nachen oder auf Schulden ! -4t
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person 8,-—
aber mindestens zusammen 16,—

U . Von Tieren !
a ) für ein Pferd oder Maultier 20,—
b ) für ein Stück Rindvieh oder einen Esel 20, —
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25 .-

c) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,
einen Hund ,

'eine Ziege oder ein an¬
deres Stück kleines Vieh 10,

d) für Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangenen 10 Stück 10,
Anmerkung : Für Tiere , die auf Fuhr¬

werken befördert werden , wird eine be¬
sondere Abgabe nicht erhoben .

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für
die dazu gehörenden Personen nach 11
und für das Gespann nach II :

Möbelwagen beladen 100,
Möbelwagen unbeladen 50,

a ) für ein beladenes Lastfuhrwerk (siehe
zusätzliche Bestimmung 3) oder ein als
Lastfuhre benutztes Personenfuhrwerk ,
für Lokomobilen , Dampfmaschinen u .
sonstige schwere Fuhrwerke je 10 ,

b ) für ein unbeladenes Lastfuhrwerk , so¬
wie für einen leeren oder zum Trans¬
port von Personen benutzten Perso¬
nenwagen , für Marktfuhrwerk , Schlit¬
ten , Leichenwagen und sonstiges leich¬
tes Fuhrwerk , sowie für Milchwagen ,
die auf der Rückfahrt am selben Tage
und mit leeren Milchgefäßen beladen
sind , je

c) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk ,
einen Kinderwagen , einrädrigen Hand¬
karren , Handschlitten , auch beladen ,
sowie für die unbeladenen Fuhrwerke
der folgenden Abteilung je 10,—

d) für einen Handkarren oder Handwa¬
gen anderer Art oder für einen Esels¬
karren beladen 20,—

IV . Von Kraftfahrzeugen neben den Abgaben
, für die dazu gehörigen Personen nach I 1 :

a ) für Personenwagen mit mehr als vier
Sitzplätzen

'
60,—

für beladene Lastwagen 100,—
bj für unbeladene Lastwagen 70,—
d) für Kraftfahrräder :

für jeden Sitz 20,—
Anmerkung IV . Als Sitzplätze gelten
nur die dauernd eingebauten festen
Sitzgelegenheiten , einschließlich des
Sitzes für den Wagenführer .

V . Von unverladenen durch Personen , Tiere
oder Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Ge¬
genständen wird die Abgabe erhoben ,
welche die Personen , Tiere oder das
Fuhrwerk treffen würde .
Außerdem Monatskarten für Angestellte
und Arbeiter , die beruflich die Ponte be¬

nutzen , für 1 Fahrten täglich , 200,—
Zusätzliche Bestimmungen .

1 . Die obigen Sätze sind bei jedem Wasserstande , so¬

wie bei vorhandener Eisbahn , für deren gehöri¬
gen Zustand von der Hebestelle zu sorgen ist, zu
entrichten .

2 . Die Zeiten der gewöhnlichen Ueberfahrten und
die Dauer der Nachtzeit werden auf einer Tafel
an der Fähre bekannt gegeben .

3 . Ein Fuhrwerk oder ein Kraftfahrzeug ist dann
als beladen anzusehen , wenn sich auf ihm außer
dem Zubehör und dem Futter für die Zugtiere
bezw . dem Betriebsstoff für die Maschine für
höchstens 3 Tage , an anderen Gegenständen mehr
als 100 kg befinden .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :

t . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und
Tiere bei Dienstreisen oder sonstiger dienstlicher
Veranlassung , wenn sie sich gehörig ausweisen oder
Uniform tragen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . Die ordentlichen Posten nebst deren Beiwagen ,
die von Postbeförderungen ledig zurückkommenden
Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger
und Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke ,
welche durch Privatunternehmer eingerichtet und
als Ersatz für ordentliche Posten ausschließlich zur
Beförderung von Reisenden und deren Effekten
und von Postsendungen benutzt werden .

1 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen auf dem Hin - und dem Rückwege nebst
dem zugehörigen Personal .
Coblenz , 21 . Oktober 1922 . b Nr . 8280 .

Der Ober -Präsident der Rheinprovinz .
(Chef der Rheinstrombau -Verwaltung .)

I . A . gez . : Eelinsky .
1299 . Brückengeldordnung

für die Ruhrbrücke Kupferdreh -Heisingcn .
Es ist zu entrichten :
I . Von jeder Person einschließlich der

Taglast 3 -N
Kinder im Kinderwagen , vergl . Ziffer
III 5 , sind frei .

II . a ) Für Monatskarten der Arbeiter von
und zur Schicht 50 -N

b ) für sonstige unbeschränkt zu be¬
nutzende Monatskarten 100

III . Von Fuhrwerken und Schlitten ein¬
schließlich der dazu gehörigen Personen :

1 . a ) von einspännigen Personenwagen 25
b ) von zweispännigen Personenwagen 50

? . von Lastfuhrwerken und zwar :
a ) von einspännigen , unbeladen 20
b) von einspännigen , beladen 30
c ) von zweispännigen , unbeladen 30
d) von zweispännigen , beladen 60 -N

3 . von leichteren Eeschäftswagen :
a ) einspännig , beladen und unbeladen 20 M
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b ) zweispännig , beladen und unbeladen 4V -/st

4 . von unbespannten Fuhrwerken und zwar
a ) unbeladen 5 -4t

b ) beladen 10 -/st

5 . für einen Handwagen , Handkarren , Hand¬
schlitten , usw . , beladen oder unbeladen 2 -4t

0 . für ein Fahrrad 2 -4t
IV . von unbespannten Tieren !

1 . für ein Pferd , Maultier oder Maulesel ,
ohne Führer 15 -4t

2 . für ein Stück Rindvieh oder Esel , ohne
Führer 10 -4t

2 . für ein Fohlen , Kalb , Schwein , Schaf ,
Ziege , Hund oder ein anderes Stück kleines
Vieh , ohne Führer 3 -4t

4 . für Federvieh , für jede 10 Stück und dar ?
unter , ohne Führer 2 -4t

Federvieh auf Fuhrwerken , Handkarren
oder in Tragkörben ist frei .

V . Von Personenkraftwagen 40 -4t
VI . Von Lastkraftwagen , einschließlich des

Führers , bis 5 Tonnen 100 -4t

VII . für ein Motorrad 20 -4t

VIII . Befreiungen :
1 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und

Tiere , soweit ihnen durch den zuständigen Regie¬

rungspräsidenten Befreiung zugestanden ist.
2 . Beförderungen , die für unmittelbare Rechnung des

Staates gehen .
3 . Die im Dienst befindlichen Wagen der Reichsposten

nebst Beiwagen , sowie die von der Postbeförderung
leer zurückkommenden Postfuhrwerke und Post -

pferde .
4 . Hilfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen Not¬

ständen .
IX . Diese Brückengeldordnung tritt mit dem Tage

ihrer Veröffentlichung durch das Regierungsamts¬
blatt in Kraft .

I H 3800 .
Düsseldorf , 1 . November 1922 .

Der Regierungspräsident .
I . V . : gez . Putsch .

1000 . Ordnung ,
nach welcher Brückengeld für die Benutzung des Kal -

flak -Abschlußdammes und der Brücke über die Kal -

flak gegenüber der Stadt Emmerich zu entrichten ist .
Brllckengeldsätze .

An Brückengeld ist zu entrichten : Pfg .
I . Von Personen einschließlich dessen , was sie

tragen , für jede Person 20

Anmerkung : Von den Personen , welche sich
auf oder in einem Führwerk , Fahrrad oder
Kraftfahrzeug befinden , oder als Reiter ,
Führer oder Treiber zu Tieren gehören , oder
einen Handwagen usw . führen , für welche
Brückengeld nach den Sätzen zu II , III 1 . , 2 .
und IV . gezahlt wird , ist je eine Person frei .

lt . Von Fuhrwerken , Schlitten , Gespannen für
Ackergeräte , Maschinen usw . , Fahrrädern
und Kraftfahrzeugen . (Siehe Anmerk . zu I .s

1 . Für Personen und Lastfuhrwerke , Schlit¬
ten , beladen oder unbeladen , und Ge¬

spanne für Acker usw . , Geräte , Ma¬

schinen usw .
a ) bei Bespannung mit einem Zugtier
bj bei einer Bespannung mit mehreren

Zugtieren für jedes weitere Zugtier
2 . für ein Hundefuhrwerk oder ähnliches

kleines Geführt
3 . für ein Fahrrad
4 . für ein Motor -Zweirad
5 . für ein Motor -Dreirad
0 . für einen Vorsteck- oder kleinen Anhän¬

gewagen
7 . für größere Kraftfahrzeuge zum Fort¬

schaffen von Personen
a ) ohne Eummiradreifen mit 4 und

weniger Sitzen
b ) ohne Eummiradreifen mit 5 und

mehr Sitzen
c ) mit Eummiradreifen mit 4 und we¬

niger Sitzen
d) mit Gummiradreifen mit 5 und mehr

Sitzen
8 . für Kraftfahrzeuge zum Fortschaffen von

Lasten :
a ) ohne Gummiradreifen und mit einer

Nutzlast bis zu 100 kg
b ) ohne Eummiradreifen und mit einer

Nutzlast über 100 kg
c ) mit Eummiradreifen und mit einer

Nutzlast bis zu 100 kg
d) mit Gummiradreifen und mit einer

Nutzlast über 100 kg
Anmerkung : Von Fuhrwerken und Schlit¬
ten , Ackergeräten und Maschinen , welche
ohne Zugtiere befördert werden , ist die Ab¬

gabe wie für ein Zugtier zu entrichten . Zu
den abgabepflichtigen Sitzplätzen in grö¬
ßeren Kraftfahrzeugen zum Fortschaffen
von Personen im Sinne des Ergänzungs¬
tarifs v . 0 . Juni 1904 (Ges .- S . S . 139/149 )
gehören nur die dauernd eingebauten festen
Sitzgelegenheiten . Als Sitzplätze im Sinne
dieses Tarifs gelten auch die zum vorüber¬
gehenden Gebrauch eingerichteten Klappsitze
sowie diejenigen Sitzgelegenheiten , zu deren
Anbringung oder Aufstellung besondere
Einrichtungen in den Kraftfahrzeugen selbst
getroffen sind . Sitzgelegenheiten , die mit
dem Fahrzeuge in keiner Verbindung stehen ,
und in dasselbe nur , wie Feldstühle und
dergleichen hineingestellt werden , gelten
nicht als abgabepflichtig .

lll .Von unangespannten , nicht auf Wagen be¬
findlichen Tieren . (Siehe Anmerk . zu I . )
1 . fiir ein Pferd , Maultier oder einen Esel ,

mit oder ohne Reiter oder Last , oder ein
Stück Rindvieh
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2 , für ein Fohlen , bis zu einem halben
Jahr , Kalb , Schaf , Schwein , Ziege oder
ein anderes Stück kleines Vieh 4V

3 , für Federvieh , welches getrieben wird ,
für je 10 Stück (weniger als 10 Stück
sind frei ) 20

Anmerkung : Auf Fuhrwerken befindliche
Tiere sind frei .

IV . Für einen Handwagen , Handkarren oder
Handschlitten , beladen oder unbeladen .
( Siehe Anmerkung zu I .) 40

Zusätzliche Bestimmung .
Die vorstehenden Tarifsätze sind auch für das Ueber¬

fetzen mit der Fähre zu entrichten , sofern eine solche
bei behinderter Benutzung der Brücke hergestellt wird .

IZ . Zeitkarten .
Für den Personenverkehr werden Zeitkarten ein¬

gestellt und zwar :
1 . für Arbeiter und Arbeiterinnen , Unterbeamte ,

Schüler und Schülerinnen , welche den Abschluß -
damm und die Brücke auf ihren Gängen zur und
von der Arbeits - bezw . Dienststelle oder zu und
von der Schule benutzen müssen :

ai für die Dauer eines Monats 400 Pfg . ;
b ) für die Dauer eines Vierteljahres WO Pfg .

L . Für alle anderen Personen :
a ) für die Dauer eines Monats 600 Pfg . !
b ) für die Dauer eines Vierteljahres 1440 Pfg .

Die Zeitkarten werden auf den Namen des Inha¬
bers durch den Deichgräfen für die entsprechende
Kalenderzeit ausgestellt , sind nicht übertragbar und
müssen jederzeit auf Verlangen vorgezeigt werden .
Mißbräuchliche Benutzung der Karten hat , abge¬
sehen von gerichtlicher Verfolgung , die sofortige
Einziehung der Karte und Verfall der auf dieselbe
bereits im voraus entrichteten Abgaben zur Folge .

<Z . Befreiungen .
Von der Entrichtung der Abgabe sind befreit :

1 . Militärpersonen .
2 . Oeffentliche Beamte und deren Fuhrwerke und

Tiere bei Dienstreisen , wenn sie sich durch Freikar¬
ten ausweisen , Landjäger - Offiziere , Oberlandiäger -
meister und Landjäger , Steuer - und Polizeibeam¬
ten in Uniform , auch ohne Freikarten .

3 . Beförderungen , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reiches geschehen .

4 . Die ordentlichen Posten und Beiwagen , die auf
Kosten des Staates beförderten Eilboten und Eil¬
reiter , die von Postbeförderunz leer zurückkommen¬
den Vostfuhrwerke und Postpferde , die Briefträger
und Posthoten , ferner Personenfuhrwerke , die durch
Privatunternehmer eingerichtet und als Ersatz für
ordentliche Posten ausschließlich zur Beförderung
von Reisenden und deren Reisegepäck und von Post¬
sendungen benutzt werden .

5 . Personen und Fuhrwerke , die bei Feuersbrünsten ,
Wasserfluten und ähnlichen Notständen zu Hilfe
eilen .
Aufgestellt und genehmigt in der Sitzung des Er¬

bentages der Deichschau Kalflak -Fulrgatt vom 12 .
Mai 1921 . . Die Brückengeldordnung vom 13 . Dezem¬

ber 1911 tritt mit dem Tage der Veröffentlichung vor¬
stehenden Tarifs außer Kraft .

Calcar , 30 . August 1922 .
Der Deichgräf : Unterschrift .

Genehmigt . I IZ 6523 II .
Düsseldorf . 23 . Oktober 1922 .

Der Regierungspräsident .
Z . A . : Putsch .

1301 . Nachtrag
zu den der Barmer Bergbahn A . -G . und Barmer

^Straßenbahnen erteilten Eenehmigungsurkunden .
Im Einverständnisse mit der Reichsbahndirektion

Elberfeld wird hiermit genehmigt , daß die Bekannt¬
machungen über Tarifänderungen nur noch durch den
„Generalanzeiger für Elberfeld und Barmen " ver¬
öffentlicht werden . I X 2565 .

Düsseldorf , 26 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

Im Auftrage : Unterschrift .
1302 . Bekanntmachung

für die Rheinschiffahrt .
Ein stromstaatlicher Bagger ist zur Zeit damit be¬

schäftigt , die zwischen den beiden Schiffsliegeplätzen
bei Salzig am linken Ufer liegende Fläche zwischen
Stromstation km 62,9 und 63,8 als weiteren Liege¬
platz für Niedrigwasserstände herzurichten .

Zur ungestörten Durchführung dieser im wesent¬
lichen Interesse der Schiffahrt liegenden Baggerarbei¬
ten wird hiermit das Liegen und Aufdrehen von
Schiffen in einem näheren Abstände als 50 m unter¬
halb und 100 m oberhalb des jeweiligen Standortes
des Baggers verboten .

Zuwiderhandlungen werden gemäß § 46 der
Rheinschifsahrtspolizeiordnung bestraft .

Coblenz , 23 . Oktober 1922 . c Nr . 8269 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Nheinstrombauverwaltung . )
In Vertretung : Gelinsky .

1303 . Der Landmesser Ferdinand Marx zu Duis¬
burg ist am 3 . Oktober d . Js . als solcher vereidigt
worden . m IZ Nr . 6020 .

Düsseldorf . 20 . Oktober 1922 .
? Der Regierungspräsident .
1304 . Auf Anordnung des Herrn Oberpräsidenten
in Coblenz vom 10 . Oktober 1922 IZ Nr . 767 II ist in

das Verzeichnis der Wasserläufe II . Ordnung auf
Seite 19 der folgende Wasserlauf eingetragen worden :

Bezeichnung des
Wasserlaufs Endpunkte des Wasscrluufes

I . Natürliche Wasserläufe ,
bj Be zir k des Kultur - Banamtes ZI in Düsseldorf .

Münchheidcr
Graben

von der Eisenbahn
von Neericn noch

Erefeld (Stahlwerk
Becknr )

bis zur Ein¬
mündung i» die
Willicher Flöth .

Düsseldorf , 25 . Oktober 1922 . - I IZ 6929 .
Der Regierungspräsident .

I . V . : gez . Hentzen .
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131)S , Auf Antrag des Rheinisch -Westfälischen Elektrizitätswerk A . -G . in Essen hat beb Regierungsprä¬
sident die Einleitung des Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende ,
Ivttgg Volk -Starkstromleitung in der Gemeinde Witzhelden dauernd zu beschränkenden bezuW enteig¬
nenden Grundflächen angeordnet .

. Gros e Kultürari
ocr

Grundflächen
Kataster -Parzelle des Bezeichnung der Eche .Mnier Wohnort

Grundstücks
Im i , a i c,m Flur j Nr .

1 25 ! 70 I 112/IX.3 H Ehefrau Messerschleifer Karl Hütter Oben - Rüdeu
2 3S ! 70 I 105 .111/X .7 Radermacher . Karl . Ackerer Muiclhcrscheid
3 31 ! 84 i 105/X .9 ,, a ) Strässer . Karl . Ackerer Grünscheid

b ) Strässer . Henriette . Näherin
4 31 84 ! 105/X . I0 Hofacker . Karl . Fahrradhändler Küppersteg

3b 16 I 61
5 66 23 t >195/92 Meis . Karl . Schleifer , und Ehefrau Oben -Rüden
6 76

77
11
36

1
I

> 192 92
696/40

" Meis . Friedrich Wilhelm . Schleifer
und Ehefrau

7 13 04 I 31 W Ern . Karl . Messerschleifer , und Ehe¬
8 . 40 I 1006/42 H frau

37 02 1 >005/40
8 6 75 1 29 W Wwe . Manufakturwarenhändler Rich .

Henkels . Luise , geh . Hlltz
"

a I 77 39 I ' >191/91 H Kluge . Karl . Lehrer , und Miteigen¬ Niedercoing bei
S !Z
70
38

061
82/
27

>
>

1172/60
>167 49

Ä
H

tümer Dortmund

11 52 1 4 Hg
, - i 8 01 1 875/10 W

10 ! 14 50 I 32 Hg Henkels . Richard , und Geschwister
Rüden

Obern Rüden

ii S1
4

06
78
11

I 26 W Witte , Reinhard . Schleifer . .

25 1 37 H
'

24 33 1 38
12 26 04 I 636/33 , , Wüsthoff . Albert . Schleifer
13 67 22 I 34 Maus . Heinrich . Fabrikarbeiter , und Nenfechingen

58 44 I 6HS/40 , , Ehefrau
14 35 73 1 35 Meyerhöfer . Jakob . Schreiner und

Ehefrau
llnten - Rüden

IS 22 98 1 36 Henkels . Friedrich . Messerschleifer Oben - Rüden
10 22 34 I 82 , , Ehefrau Pliischmeber Karl Rehborn , Hecscheid

Alwine , geb . Peters
17 44 15 I 1183/80 Hlz Mebus . Gustav . Ackerer
18 >8 86 I 753 79 Bruch . Wilhelm . Ackerer Orth

'

19 12 , 75 . 1 804/43 Ä Civilgemeinde Witzheldcn
^ Bach zwischen der Eemeindegrenze

Witzhelden und Leichlingen ,
Wupper zwischen der Eemeinde -

grenze Witzhelden und Höhscheid
20 73

76
90 1 680/47 A Ehefrau Carl Braches . Julie , geb . Wupperhof
30 . 1 681/47 H Kühn , und Miteigentümer

81 72 I 1171/48
52 44 1 668/9 Ä »

26 24 1 665/9
5 65 I 671/10 W
5 40 1 641/5 Hg
5 39 1 640 5

21 67 33 I 1168 48 A Hz Schoencweis . Christian , Landwirt und Zum Busthe
46 03 1 667/9 A Ehefrau
42 27 I 666/9 ,

5 09 I 670/10 W
g 60 I 664/9 G
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5 Größe
der

Grundflächen
tis s 3 i qm

Kataster -Parzelle

Flur Nr .

Kulturart
' des-

Grundstücks
Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

22

60
39
39
90

663/9
639,9
638/5
(i62/9

G Schoeneweis , Christian , Lundwirt und
Ehefrau

Wundes . Eugenie

Zum Busche

WupperhosNachdem der Regierungspräsident mich zum Kommissar zur Leitung des obenbezeichneten Verfah¬rens ernannt hat . habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Abschätzunganberaumt auf Freitag , den 17. November 1922 , v o ? M i t t a g s 10 U h r . im Tannenenhof zu Leich-lingen . ^
Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit aufge¬fordert . ihre Rechte im Termin wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben ohneihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren ver¬fugt werden wird . I v Nr . 7730 .

Düsseldorf , 10 . Oktober 1922 . Der Enteignungskommissar .
Wever , Negierungsassessor .

1306 . Auf Antrag des Rheinisch -Westfälischen Elektrizitätswerk A . -E . in Essen hat der Regierungsprä¬sident die Einleitung des Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende , zum Bau einer10 000 Volt -Starkstromleitung in der Gemeinde Höh scheid dauernd zu beschränkenden bezw . zu enteignen¬den Grundfläch angeordnet .

e : Größe
der

Grundflächen

g j qm

Kataster - Parzelle

Flur j Nr .

Kiill urart
des

Grundstücks
Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

50
6

47
74
6

40
12
5

40
13
33

7 '

44

1 87
85
52
77
70
71
58
18
85
47
05
23
89

13

2053/519 etc.
1165/526

1157/496 .498
1317/494

521
1156/495 .496
1216/527 . 532

1164/526
1158/496 .498
1166/519 .520

1161 497
488/111 . 19
1318/494

H
W
A

H
A
H
W

H
A
H
A

Kirschbaum . Karl . Schleifer , und Mit¬
eigentümer

Hecker , Karl , Messerreider . und Mit¬
eigentümer

Mai . Ernst . Schreiner und Ehefrau

Kirschbaum .
Ehefrau - Gustav . Schleifer , und

Küpper , Walter , Landwirt , u . Ehefrau
Ehefrau Federmesserreider Friedrich

Selbach . Alwine , geb . Weck
Stadtgemeinde

Höhschetd

Wüstcnhvs

Wupperhos

Höchcheld
Wüstenhoi

Hol/scheid1892/497
^ Wupperfluß nebst Armen entlang der Ee -

meindegrenze Witzhelden und Höhscheid
Bach durch die Parzelle 534
Weg zwischen den Parzellen 1317/496 und

1156/496 .498 Flur 4
Weg zwischen der Gemarkung Solingen . Dorp

und Gemeinde Höhscheid
Nachdem der Regierungspräsident mich zum Kommissar zur Leitung des obenbezeichneten Verfah¬rens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Abschätzunganberaumt auf Freitag , den 17 . November 1922 , mittags 12 Uhr , im Stadtbauamt zu Solingen .Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit aufge¬fordert , ihre Rechte im Termin wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben ohneihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren ver¬fügt werden wird . I v 7731 . Der Enteignungskommissar .Düsseldorf , 10 . Oktober 1922 . Wever , Regierungsasscssor .
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I3V7 . Aus Antrag des Rheinisch -Westfälischen Elektrizitätswerk A . -E . in Essen hat der Regierungsprä¬

sident die Einleitung des Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende , zum Bau einer

10 000 Volt -Starkstromleitung in der Gemeinde Opladen dauernd zu beschränkenden bezw . zu enteignen¬
den Grundflächen angeordnet . .

Größe der
Grundflächen

da qm

1 1 82 39 7
. 1 92
38 26 7

1 33 05 7
38 29 7

2 > 14 27 7
2 51 7

I 19 29 7
4 7

I 75 94 7
29 75f. 6

6
19
30

84 /
37

3 12 69 7
4 8 33 7
5 8 03 7
6 8 20 7

7 34 30 7

8 41 711
40 00/

9 7 50 7

10 2 52 7

11 2 52 7
12 5 66 7
13 13 86 6

7 40 6
67 36 6
31 16 6
25 12 6

14 50 02 6
15 11 56 6

10 86 6
12 20 6
11 23 6
5 >6 6

11 89 6
16 12 14 6

7 86 6
10 91 6
9 991
3 4y/ 6

17 24 72 6
54 44 6

18 48 03 6

Kataster - Parzelle

Flur j Nr ,

1444 >46 etc .

41
42 Xl . l

43
I012 !40
760j32

I ! 09P etc .
t108 >ö etc .

1107j3
551 j 15 etc .

30

1»13j39
38
37
36

1014 3̂1

>581 33 etc .
158»!33

761 >32

762j32
27
56
55
54
33
32
51
5(1 f23 '
22
2t

83XIII.4
86iXIII .5

49
19
20

550fl5 PP .
3344 .'!

34
56? !81

Kulturart
des

Grundstücks
Vezcichuuug der Eigentümer

W

H
W

A
H
A .

halb Wupper
W

H

Ä

H

Ä

H
A

H

von Fürstenberg . Gisbert Egon , Graf

Stadtgemeinde

Greif . Peter , Weichensteller
Müller . Anna
Boddenberg . Wilhelm . Messerreider
Engelen . Peter Hubert , Leitungsauf¬

seher . und Ehefrau Brigitta , geb .
Plum

Porzberg . Josef . Kaufmann und Mit¬
eigentümer

Theisen . Hermann . Landwirt
Wilden . Theodor . Sattler
Wilden . Joseph . Ackerer
Hensen . Johann . Wirt und Faßbinder
Henjen . Helene
Hensen . Maria
Hungenberg . Johann
Schumacher . Elisabeth
Wwe . Franz Hohns , Katharina , geb.

Münster

Kasel , Albert . Bäcker und Landwirt
Völker . Karl . Landwirt , junior

Ehefrau Gustav Gösche Josephine -
geb . Becker

Becker . Joseph . Ackerer

a ) Becker , Joseph . Ackerer
b ) Ehefrau Gustav Eäsche, Josephine ,

geb . Becker

Wohnort

Schloß Stamm -
Heim (Mülheim -
Rhein ) .

Opladen

Köln

Reusrath
Opladen

Opladen - Posberg

Opladen
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Größe der
Grundflächen

ka

19

W

23

24

25

26

27
28

29

30

31

32

33

36

18
18
17
15
15
47
11
37
34
31
25

7
13
22
25

1
25
10
7

47
21
24
15
17
25
68
15
19
23
11
12

7
52

10
7
1

42
65
2

26
77

qm

89

31
59
43
14
15
04
52
87
99
50
26
77
46
45
26
41
28
40
59
90
63
45
74
09
45
78
75
09
69
30
70

77
41
37
83
60
35

55
93
06
30
90

Kataster - Parzelle

Flur s Nr .

5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

48

46
45
44

29jX .173
2M .172

7
24
31i

568 j84
484>112 .115

397j13
405j130
361H37

123
398st3
324 98
399 13
400j10

407j121 .I22
346 !12

8
348j6

355 !123 .127
536 !93 etc .

357 !117,118
347Z11 .12

358 !117 .118
537j91 etc .

536 !117 .118
86 !XtII .6

129

40H130
569j132

. 539j37
4061121 etc .

323j98

364j 101
552 !102
485>116
113 etc .
482>102

Kulturart
des

Grundstücks

A

H
W
A
W

Hf . u . Hsg .
W
A

Hf -
A

W
A

W
Hf-
W
A
W
Hf -

»
H
W

Hf-
W
Hf -
A
»

W

A

Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

Ehefrau Albert Kasel jr ., Konditor ,
Katharina , geb. Dresen

Münster . Johann Peter jr . . Ackerer

Ehefrau Heinrich Esser

Wagenknecht . Friedrich . Fabrikarbeiter ,
und Miteigentümer

Wwe . Handelsmann Joseph Hilberoth ,
Helene , geb . Holtwich

Wagenknecht . Karolina

Pilgram . Robert , und Miteigentümer

Pilgram . Karl . Ackerer

Kamp . Wilhelm . Ackerer
Ehefrau Werkstättenarbeiter Gustav

Pirdzen , Katharina geb . Pelzer
Sonntag . Heinrich . Meisterknecht

a ) Emma Gladbach , Fabrikarbeiterin
b) Gladbach . Gertrud
Schuttes , Friedrich , und Miteigen¬

tümer
von Mirbach -Harff , Theodor , Fidei -

kommiß
Metzmacher, Cgidius , Tagelöhner und

Ackerer

Opladen

Opladen -
Köschenberg

Opladen - Posberg

Opladen - Posberg

Schlebusch-
Mansort

Opladen -
Rothenberg

Reusrath

Ohladen

Opladen

Tiscrseld

Harff

Opladen

Nachdem der Regierungspräsident mich zum Kommissar zur Leitung des obenbezeichneten Verfah¬
rens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Abschätzung
anberaumt auf Dienstag , den 14. November 1922 , mittags 12 Uhr , im Rathause zu Opladen .

Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit aufge¬
fordert , ihre Rechte im Termin wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben ohne
ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren ver¬

fügt werden wird . I V 7VL8 .
Düsseldorf , 3 . Oktober 1922 . Der Enteignungskommissar .

Wever , Regierungsassessor .



458

1308 . Auf Antrag des Rheinisch -Westfälischen Elektrizitätswerk A . -G . in Essen hat der Regierungsprä¬

sident die Einleitung des Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende , zum Bau einer

10 MO Volt -Starkstromleitung in der Gemeinde Reusrath dauernd zu beschränkenden bezw . zu enteignen¬
den Grundflächen angeordnet .

Größe
der

Grundflächen
bk> 1 s qm

Kataster -Parzelle

Flur Nr .

Kulturart
des

Grundstücks
Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

2
1V

40
46
97
47
06
00
00
00
00
00
95
43
13
84
82

07
23
17
47
95
13
13
22
74
24
42

24

25
49
44
24
24
76
34
3t
21
70
71

74

44
23

63
47

67
43
47
70
78
63
30
14
44
34
24
01
11
55
33

29
44
14
26
04
11
1t
64
96
34
21

23

46
45
94
79
11
60
00
93
50
84
99

96

78
90

64
09

17
17
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

17
16
16
16
16
17
17
17
16
16
16

16

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

16

16
16

16
16

167
156
365

830366
164

301170
302
300

170
170

299>170l171
303st63j170

152
153
144
117

115flIH13

114
72Sj353

360
362
368
155
145
154

6611361
364

9161348

349

350
351

S95136I
221
354
354

355jXI
3551X1
356>XI

358
359

84
85
87

6621361

5961361
365 a

9221367
352

H-
A .
H-

A.

H >A.
A .

A .
Oe .
A .
Oe .
A .
N
7,

Oe .
A.

Gerhard Buchheim , Landwirt

Schülgen . Franz , Rentner
Stadtgemeinde

Wwe . Ferdinand Schoeller , Adelheid ,
geb . Simons , Fabrikbesitzerin

Franz Nix , Pfarrer

Wwe . Franz Hohns , Katharina , geb .
Münster

Stiefelhagen , Friedrich Ernst . Schreiner
b ) Stiefelhagen , Amalie
Ehefrau Konditor Albert Kasel jun .,

Katharina , geb . Diesen
Bergmeister , Wilhelm
Theisen , Wilhelm , Gärtner

Schwitz, Franz , Tagelöhner
Modemann , Theodor , Landwirt

Kasel , Albert , Landwirt
Schlieper , Engelbert , und Miteigen¬

tümer
Vückem . Wilhelm , Ackerer
Hohn , Johann , Ackerer , und Ehefrau ,

^ Mechtilde . geb. Außem
Ehefrau Wilhelm Nolden , Christine ,

geb . Modemann
Dick . Heinrich , Verwalter
Ehefrau Heinrich Esser, Tagelöhner ,

Sophie , geb. Kamp
Theisen . Hubert Adam , Ackerer
Stein , Wilhelm

Ncusrath

Cöln
Opladcn

Opladni

Bornheim

Opladen

Burscheid
Opladcn
Opladen

Neusrath

Opladen
Opladcn -Köschem
berg

Reusralh

Ncusrath - Offers

Opladcn
Opladcn

Reusrath
Reusrath
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Gesamtgröße
der

Grundflächen
da 1 s 1qm

Kataster -Parzelle

Flur 1 Nr .

Kulturart Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

22 Wasserfläche zw . den Parz . 167 , 164 und 212 Gemeinde Reusrath

Flur 17
Weg von Opladen nach Rheindorf zw . den Parz .

156 , 299, 300, 3011170 Flur 17.
Feldweg durch die Parz . 117 Flur 17
Feldweg abgehend von der Prov . Straße von

Ohligs nach Opladen entlang der Parz . 9161343
9221367 Flur 16.

Nachdem der Regierungspräsident mich zum Kommissar zur Leitung des obenbezeichneten Verfah¬

rens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Abschätzung

anberaumt auf Dienstag , den 14 . November 1922 , vormittags 11 Uhr , im Bürgermeisteramt zu

Langenfeld .
Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit ausge¬

fordert , ihre Rechte im Termin wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben ohne

ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren ver¬

fügt werden wird . I v Nr . 7727 .
Düsseldorf , 3 . Oktober 1022 .

Der Enteignungskommissar .
Wever , Regierungsassessor .

1309 . Auf Antrag des Rheinisch -Westfälischen Elektrizitätswerk A .-E . in Essen hat der Regierungsprä¬

sident die Einleitung des Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende , zum Bau einer

100 000 Volt -Starkstromleitung in der Gemeinde Ronsdorf erforderlichen Grundflächen angeordnet .

Größe
der

Giundflächen

qm

Kataster -Parzelle

Flur s Nr .

Kultuart
des

Grundstücks
Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

95
124

82
50 690/58

H
A

Blombach , Ewald , Ackerer Ronsdorf

Nachdem der Regierungspräsident mich zum Kommissar zur Leitung des obenbezeichneten Verfah¬

rens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Abschätzung

anberaumt auf Dienstag , den 21 . November 1922 , m i t t a g s 12 U h r , in der Gastwirtschaft Blombach

zu Ronsdorf , Blaffertsbergerstraße .
Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit aufge¬

fordert , ihre Rechte im Termin wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben ohne

ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren ver¬

fügt werden wird . I v
'
7735 . Der Enteignungskommissar .

Düsseldorf , 10 . Oktober 1922 .
Wever , Regierungsassessor .

1310 . Viehseuchenpolizeiliche Anordnung .
Zur Verhütung der Einschleppung ansteckender

Pferdekrankheiten , insbesondere der ansteckenden Vlut -
armut , die in Holland in bedenklichem Umfange
herrscht , bestimme ich auf Grund der ZK 6 und 7 des

Reichsviehseuchengesetzes vom 20 . Zum 1909 (Reichs¬
gesetzblatt S . 519 ) gemäß KZ 1 nnd 3 des hierzu er -

gangenen Preußischen Ausführungsgesetzes vom 25 .
Juli 1911 (ES . S . 104 ) mit Genehmigung des Mi¬
nisters für Landwirtschaft , Domänen und Forsten für
den Umfang des Regierungsbezirks Düsseldorf bis
auf weiteres folgendes :

8 i .
Alle aus Holland eingeführten Pferde , soweit sie

nicht fiir Ablieferungszwecke für die Entente bestimmt
sind , müssen bei der Einfuhr zur Prüfung auf an¬
steckende . Blutarmut auch der Blutsedimentierungs -

probe unterworfen werden .
§ 2.

Die Einfuhr ist nur über die Zollstelle Elten ge¬
stattet .

§ 3-
Die hiernach der Blutuntersuchung zu unterwerfen¬

den , aus Holland eingeführten Pferde sind bis zur
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Durchführung des Blutsedimentierungsverfahrens an
der Eingangsstelle unter polizeiliche Beobachtung zu
stellen und abzusondern .

§ 4.
Für die Ausführung der Blutsediinentierungsprobe

ist eine Sondergebühr von je 366 Mark je Pferd zu
erheben .

s 5.
Zuwiderhandlungen werden nach Z 74 ff . des Vieh¬

seuchengesetzes vom 26 . Juni 1969 (REBl . S . 519 )
bestraft . I L 7155 .

Düsseldorf , 2 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .
In Vertretung : Hentzen .

1311 . Dem Händler Fritz Kranitzki in Essen , Grabens
stratze 79 , ist der vom Bezirks -Ausschusse Hierselbst un¬
ter Nr . 6346 für das Jahr 1922 erteilte Wanderge¬
werbeschein abhanden gekommen . Der Wanderge¬
werbeschein wird für ungültig erklärt .

Düsseldorf , 25 . Oktober 1922 .
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses II . Abt .

1312 . Der 16jährige Heinrich Jungmann zu Düssel¬
dorf , Ackerstraße Nr . 261 , hat am 7 . Juli d . Js . ein
2 jähriges Kind vom Tode des Ertrinkens in der
Düssel gerettet und dabei Mut und Entschlossenheit
gezeigt . Ich erteile ihm hierdurch für sein mutiges
und opferwilliges Verhalten eine öffentliche Belo¬
bigung . I 6 6761 .

Düsseldorf . 26 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

1313 . Zum Sachverständigen zur Prüfung von
Kraftfahrzeugen und deren Führer habe ich den In¬
genieur des Rheinischen Dampfkesselllberwachungs -
vereins Dipl . -Jng . Alfred Eröhe in Düsseldorf für
die Kreise Düsseldorf -Stadt , Düsseldorf -Land , Essen -
Stadt und Essen -Land ernannt . I 8 II 1844 .

Düsseldorf , 25 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

1314 . Die am 8 . Oktober 1926 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 7, 18231 versehenen Laft -Kraft -
wagen der Fa . Dr . Max Boemer u . Co . m . b . H . in
Emmerich am Rhein erteilte Zulassungsbescheinigung
ist abhanden gekommen und wird hiermit für ungül¬
tig erklärt . Die Erkennungsnummer I 7 18231 ist
einstweilen gesperrt . I L II IZ 518 .

Düsseldorf . 21 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

1315 . Die am 5 . Januar 1922 für das mit dem Er¬
kennungszeichen I 7 26175 versehene Kraft -Rad der
Betriebsverwaltung des Rhein . -Westfälischen Elek¬
trizitätswerkes A . -E . in Essen erteilte Zulassungs¬

bescheinigung ist abhanden gekommen und wird hier¬
mit für ungültig erklärt . Die Erkennungsnummer
I 7 26175 ist einstweilen gesperrt . I 8 II 8 565.

Düsseldorf . 23 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

1316 . Die am 2 . August 1926 für das mit dem Er¬
kennungszeichen I 7 4821 versehene Kraft -Rad des
Theodor Evertz in Rossenray , Moerserstraße 523 , er¬
teilte Zulafsungsbescheinigung ist abhanden gekommen
und wird hiermit für ungültig erklärt . Die Erken¬
nungsnummer I 7 4821 ist einstweilen gesperrt .

Düsseldorf . 24 . Oktober 1922 . I 8 II 8 266 .
Der Regierungspräsident .

1317 . Der dem Werner Knoop in Bonn , geboren
am 6 , Juli 1893 in Elberfeld , diesseits am 27 . Au¬
gust 1914 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist
abhanden gekommen und wird hiermit für ungültig
erklärt . I 3 I Nr . 2746 .

Düsseldorf , 24 . Oktober 1922 ,
Der Regierungspräsident .

1318 . Der dem Karl Kleebank in Düsseldorf , gebo¬
ren am 2 . Februar 1876 in Cöln , diesseits am 24.
März 1911 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge
ist abhanden gekommen und wird hiermit für ungül¬
tig erklärt . I 8 I Nr . 3766 .

Düsseldorf , 24 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

1319 . Der dem Hans Erlenbruch in Elberfeld , ge¬
boren am 2 . Mai 1966 in Elberfeld , diesseits am 16.
Februar 1926 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . 18 1 Nr . 3639 .

Düsseldorf , 24 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

Bekanntmachungen anderer Behörden.
1320 . Für die vom Herrn Regierungspräsidenten
genehmigte Nachtragsumlage von 5 756 666 Mark
entfällt auf je 16 Handwerksbetriebe und 476 Mark
des von den Handwerksbetrieben zu entrichtenden
Eewerbesteuerbetrages ein Einheitssatz von 612,57 -4t .

Düsseldorf , 24 . Oktober 1922 .
Die Handwerkskammer .

Personal -Nachrichten .
1321 . Ernannt : Bergassessor Karl Gößmann beim
Bergrevier Crefeld in Crefeld zum Bergrat .

Zu besetzen : Je 1 Justizobersekretärstelle bei den
A .-G . in Meschede , und Oeynhausen und dem LG . in
Dortmund, ' ze eine Registr . -Ass.-Stelle bei dem
Landgericht Essen und AE . Bochum .

Die Einrilckungsgebühren betragen für die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum 3,— -4t . bei Tabellensatz fü ,sie zweigespaltene Zeile oder deren Raum 4,50 -4t . — Belegblätter und einzelne Stücke kosten ! — -4t für jeden
angefangenen Bogen , mindestens aber 2 -4t für jedes Stück des Amtsblatts

Tchristleitung : Amtsblattstell « der Regierung . — Druck - Buchdruckerei Otto Fritz . Düsseldorf. Oststr . 13
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Amtsblatt

Stück 45 Düsseldorf , Samstag den 1l . Novemder 1922

Beilagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr . 96 und 9l und 45 der Sonderbeilage zum Oeffentlich . Anzeiger .

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 15 . November 1922 ,

mittags 12 Uhr , der Amtsblattstelle zuzusenden .

Inhalt : Azetylenapparate 461 , Druckschrift 5 für Kleinwohnungsbau 461 , Sprengstofferlaubnis¬

schein 462 , Abänderung der Kesselanweisung 462 , Tarife für : Sicherheitshafen und Lagerplatz zu Fu -

sternberg 462 , Rhein -Weser - und Lippekanal 462 , die westdeutschen Kanäle 462 , Werft - und Hafenanlagen

der Stadt Crefeld 466 , Firma Jndustrieterrains Düsseldorf -Reisholz 463 , Häfen in Duisburg 464 , Rhein¬

sähren Langst -Kaisersworth sowie Xanten -Bislich u . Orsoy -Walsum 479 , Polizeistrafgelderfonds 464 , 466 ,

Eichordnung für Rheinschiffe 464 , Innung 465 , Wandergewerbescheine 465 , 467 , Fürsorgeerziehung Min¬

derjähriger 466 , Dampfkesselüberwachung 466 , 467 , Pferdeaushebungskommissionen 466 , Führerscheine

pp . für Kraftfahrzeuge 467 , 478 , Enteignungen 468 , 474 , Konsul 478 , Fleischbeschaugebührenordnung 479 ,

Markscheider 479 , Personalien 479 .

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
1322 . Bekanntmachung

betr . Zulassung von Azetylen -Schweißapparaten .
Auf Antrag der Technischen Aufsichtskommission für

die Untersuchungs - und Prüfstelle des Deutschen Age-

tylcnvereins wird der Azetylen -Schweißapparat „No -
ris " der Firma Carl Küffner , Spezialfabrik für au¬
togene Schweißanlagen in Nürnberg in den Größen
I . Il und III nach F 12 der Azetylenverordnung unter
der Typennummer .1 76 zum dauernden Betrieb in
Nrbeitsräumen und in denselben Größen nach Z 14
a . a . O . unter der Typennummer 62 zur vorüber¬
gehenden Benutzung in Arbeitsräumen unter den a .
a . O . festgelegten Voraussetzungen und Bedingungen
widerruflich in Preußen zugelassen .

Die Fabrikschilder der Apparate müssen auf den zu
ihrer Befestigung dienenden Zinntropfen oder Nieten
den Stempel des Bayerischen Revisionsvereins in

München erkennen lassen .
Für die Zulassung gelten die von der Technischen

Aufsichtskommission vorgeschlagenen , den Behörden
mitgeteilten Bedingungen . I --Nr . III >9239 .

Berlin , 4 . Oktober 1922 .
Der Minister für Handel und Gewerbe .

Im Auftrage : Unterschrift .
>323 . In der Anlage übersende ich 4 Hefte meiner
Druckschrift 5 „Die Bauwirtschaft im Kleinwohnungs¬
bau " zur gefl . Kenntnisnahme .

Diese Veröffentlichung stellt eine kritische Betrach¬
tung der ncuzeitlichen Bauweisen auf Grund der durch
die Praxis der letzten Jahre gewonnenen Erfahrun¬
gen dar und gibt die Ergebnisse der über die Bewäh¬
rung von Baustoffen angestellten Untersuchungen be¬
kannt . Angesichts der überaus großen Schwierigkei¬

ten in der gesamten Bauwirtschaft soll durch die Druck¬

schrift 5 versucht werden , den im Wohnungsbau tä¬

tigen Stellen , ebenso wie der Baustoffindustrie und
den Bauunternehmungen Anregungen zu geben , die

aus den besonderen örtlichen Verhältnissen sich erge¬
benden Vorteile auszunutzen und das wirtschaftlichste
Herstellungs - und Bauverfahren auszuwählen .

Auch den Baupolizeibehörden dürften viele Anga¬
ben als Ergänzung zu den Bestimmungen über die
bei Hochbauten anzunehmenden Belastungen und über
die zulässigen Beanspruchungen der Baustoffe vom 24 .
Dezember 1919 einen nützlichen Anhalt geben .

Der Ladenpreis der im Verlag von Wilhelm Ernst
K Sohn , Berlin W . 66 , Wilhelmstr . Nr . 96 , erschiene¬
nen Druckschrift beträgt G . Z . 4 .2 X . S . 86—336 Mk .
Deutsche Reichs - und Staatsbehörden genießen einen

Vorzugspreis van 266 Mark einschließlich Portokosten
unter der Bedingung , daß die Bestellung bis zum 1 .
November ds , Is . unmittelbar beim Verlage erfolgt
bei gleichzeitiger Einzahlung des Betrages auf das

Postscheckkonto von Wilhelm Ernst 6 Sohn , Berlin ,
beim Postscheckamt Berlin NW . 7 , Nr . 38964 .

Für kommunale und sonstige nicht staatliche Be¬

hörden gilt der obige Ladenpreis .
Ich ersuche auf die Veröffentlichung im dortigen

Amtsblatt hinzuweisen , sowie die Landratsämter und
die staatlichen Hochbauämter auf den Vorzugspreis
aufmerksam zu machen . II 12 Nr . 593 .

Berlin W . 66 . 9 . Oktober 1922 .
Der Minister für Volkswohlfahrt .

In Vertretung : gez . Scheidt .
An sämtliche Herren Regierungspräsidenten , den

Herrn Verbandspräsidenten in Essen und den Herrn
Polizeipräsidenten zu Berlin .
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1324 . Bekanntmachung .
Betrifft ! Ungültigkeitserklärung eines eingezogenen

Sprengstoff -Erlaubnisscheines .
Der von dem Landrat des Kreises Hoyerswerda dem

Abraumaufseher Wilhelm Klausch in Grube Erika ,
Gemeinde Laubusch , unter dem 19 . Januar 1922 er¬
teilte Sprengstofferlaubnisschein Nr . 2 Muster lZ mit
Gültigkeit bis zum 31 . Dezember 1922 ist wegen Aus¬
scheidens des Klausch aus seiner Stellung als Ab -
ramaufseher der E ^ ube Erika eingezogen worden und
wird hiermit für ungültig erklärt . III 9187 .

Berlin W . 9 , 7 . Oktober 1922 .
Der Minister für Handel und Gewerbe .

Im Auftrage ! gez . von Meyeren .
(325 . Bekanntmachung
zur Abänderung der Kesselanweifung vom 16. De¬

zember 1909 (HMBl . S . 555 ) .
Der zweite Satz des § 10 Ziffer VII erhält fol¬

gende Fassung !
„Die Blattgröße der Zeichnungen muß , entspre¬

chend dem vom Normenausschuß der deutschen In¬
dustrie herausgegebenen Normblatte 476 , Papier¬
formate , das Ein - oder Mehrfache der Abmessun¬
gen des Viertelbogens der Reihe K 210X297 mm
betragen .

"
Diese Aenderung tritt sofort nach ihrer Bekannt¬

machung in Kraft . III 9526 .
Berlin . 19 . Oktober 1922 .

Der Minister für Handel und Gewerbe .
1326 . Tarif
für die Benutzung des Sicherheitshafens und Lager¬

platzes zu Fusternberg an der Lippe .
Es sind zu zahlen !

I . an Hafengeld :
1 . von Schiffsgefäßen , beladen oder unbeladen , für

jede volle oder angefangene Tonne Tragfähigkeit
und jeden Monat 1,— -N ;

2 . von sonstigen Schwimmkörpern (Schalden , Bag¬
gern , Flößen , Badeanstalten , Brückenschiffen usw .)
für jedes Quadratmeter des von ihm benutzten
Flächenraumes und jeden Monat —,80 Pfg .

II . an Lagergeld :
für das Lagern von Gütern auf dem staatlichen Ge¬
lände nach Ablauf einer abgabefreien Lagerfrist von
24 Stunden ! von allen Gütern für jedes Quadrat¬
meter belegte Fläcbe und je 7 Tage Lagerzeit 50 Pfg .

Anmerkung zu I , II .
1 . Das zu einem Schiffsgefäß ooer sonstigen

Schwimmkörpern gehörige , diesem angehängte
Boot ist abgabenfrei .

2 . Bruchteile der Erhebungseinheiten sTonnen , Qua¬
dratmeter , Tage , Wochen (siebentägige Zeiträume )
und Monate (dreißigtägige Zeiträume ) gelten für
voll .

3 . Der der Abgabenrechnung zu Grunde zu legende
Flächenraum wird durch Vervielfältigung

'
der

größten Länge mit der größten Breite des Schiffs¬
gefäßes usw . berechnet .

4 . Das Hafengeld ist für jeden Zeitraum von 1 Mo¬
nat im voraus zu bezahlen .

5 . Fahrzeuge , die nach Entrichtung der Abgabe für 1
Monat , aber vor Ablauf dieser Zeit den Hafen
verlassen , ihn aber in derselben Hebungsperiode —
I Monat — wieder aufsuchen , sind für die Dauer
der letzten von der nochmaligen Entrichtung des
Hafengeldes befreit .
Dieser Tarif tritt an Stelle des Tarifes vom 31 .

Dezembre 1874 mit Ergänzung vom 22 . November
1909 sofort in Kraft .
V- 6686 Min . f. Landw . I l) 2 2960 Fin . -Min .
Va 3997 Min . f . H . u . E .

Berlin , 10 . Oktober 1922 .
Zugleich im Namen des Finanzministers und des

Ministers für Handel und Gewerbe .
Der Minister für Landwirtschaft , Domänen und

Forsten .
Im Auftrage ! gez . von Aschoff.

1327 . III . Nachtrag
zum Schlepplohntarif für den Rhein -Weser -Kanal
und den Lippe - Kanal von Datteln bis Hamm

vom 12. Juli 1922 .
1 . Die geltenden Schlepplohnsätze werden , wie folgt ,

erhöht !
In Tarifstelle I V a 1 auf 140
In Tarifstelle I K. a 2 auf 70
In Tarifstelle I K. b auf 70

Die Ziffern in der Ausnahme und der zusätz¬
lichen Bestimmung 1 zu I erhöhen sich ent¬
sprechend .

In Tarifstelle lL a
1 2

Für die Auf der Strecke zwischen Auf den übrigenGüter der Rhein und dem Schnitt - KanalstreckenGüter- punkt mitdemZweigkanal
klaffen nach Herne

Pfg Pfg .
I 330 163

II 260 260
III 200 - 100

' IV 150 75
V 100 50
In der Tarifstelle III auf 30 und 300 .
In der Tarifstelle IV auf 500 und 5000 .

2 . Den Schlepplöhnen liegt ein Preis von 9020 -4l
für Fettnußkohle ab Zeche zu Grunde .

Dieser III . Nachtrag tritt an Stelle des II . Nach¬
trages vom 13 . September 1922 am 6 . November
1922 in Kraft . IV IV V 13/479 .Berlin , 2 . November 1922 .

Der Reichsverkehrsminister .
In Vertretung ! Kirschstein .

1328 . III . Nachtrag
zum Tarif für die Schiffahrtabgaben auf den west¬
deutschen Kanälen vom 12 . Juli 1922 nebst . I . und
II . Nachtrag vom 28 . August und 6 . Oktober 1922 .

Zu den geltenden Abgabensätzen ist ein Zuschlagvon 75 v . H . (das ist das Siebenfache der Sätze des
Tarifs vom 12 . Juli 1922 ) zu zahlen .
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Dieser Nachtrag tritt am 6 , November 1922 in

Kraft . IV IV V
Berlin , 2 . November 1922 .

Der Reichsverkehrsminister .
In Vertretung : Kirschstein .

Bekanntmachungen de » Provinzialbehörde .
1329 . X. Nachtrag
zu dem Tarif für die Werft - and Hafenanlagen derStadt Crefeld vom 17 . Februar 1921 .

Die sämtlichen im Tarif vom 17 . Februar 1921 ent¬
haltenen Gebührensätze und im IX . Nachtrag vom11. Oktober 1922 enthaltenen Zuschläge werden auf¬gehoben . Auch fällt die im IX . Nachtrag , Absatz 2
vorgesehene Sondertarifierung beim Krangeld fürErden , Kies , Steine aller Art , Salze , Sand ,Schlacken , Braunkohlen und Erze fort . Aufgenom¬men wird in den Tarif vom 17 . Februar 1921 beim
Tarifabschnitt L „Hafenliegegeld " in die Ausnahmeunter a : Bagger und Baggereigeräte .

Die Gebührensätze werden neu festgesetzt . Es istzu zahlen
X . an Werftgeld unter

1a ) . . . . 1,50 -4t
b ) . . . . 4 .— -4t
c ) . . . . 5,— -4t
d ) . . . . 6,— -R
e) . . . . 7,— -4t
f) . . . . 10.— -4t

0 . an Krangeld unter
I . 1 7,— -4t

2 10 — -4t
3 14,— -4t

Zur Anmerkung .Als Mindestsätze für jede Kranarbeitsstunde sindzu entrichten im Falle
I . 1 1400 -4t

2 . . . . . 2000 -4t"3 1400 -4t
L . an Wiegegeld unter

1 5,— -4t
2 15.— -4t

>1 . an Werftlagergeld unter
1 4,— -4t
2 8,— -4tU . an Hafenliegegeld unter

1 . . . 250, — -4t
2 . a ) . . 15,— -4t

b ) . . 10,— -4t , mindestens 250 -4t3 . . . 15,— -4t
I"

. an Schutzgeld unter
1 . . . 500 — -R
2 . a ) . . 35,— -4t

b) . . 25 , , mindestens 500 -4t3 . . . 35,— -4t
Dieser Nachtrag tritt am 13 . November 1922 inKraft .

Am 3 . November 1922 genehmigt durch mündlicheVerfügung des Herrn Oberpräsidenten der Rheinpro¬vinz — Rheiustrombauverwaltung — in Coblenz .

öffent -Vorstehender Nachtrag wird hiermit zurlichen Kenntnis gebracht .
Düsseldorf , 8 . November 1922 . I kl 7482 .Der Regierungs -Präsident .

Im Auftrage : Naddatz .
1330 . VIII. Nachtrag
zum Tarif für die Privatwerft der Firma Industrie -terrains Düsseldorf -Reisholz Aktiengesellschaft zuBenrath vom 17 . Februar 1921 .

Unter Aufhebung der im VII . Nachtrag vom 13.Oktober 1922 vorgesehenen Zuschläge sowie der im
Tarif vom 17 . Februar 1921 vorgesehenen Sätze wer¬den die neuen Gebührensätze wie folgt festgesetzt :X . Werftgeld für je 100 kg in Pos .

1a ) . . . . 1,50 -4t
b) . . . , 4,— -4t
c) . . . . 5,— -4t
d) . . . . 6,— -4t
e) . . . . 7,— -R
f) . . . . . 10 — -4t8 . Krangeld für ie 100 kg in Pos .

I . 1 7 — -4t
2 10,— -4t
3 14,— -4t

Anmerkung im Falle
I . 1 1400 -4t
I . 2 2000 -4t
I . 3 1400 -4tL . Wiegegeld für je 100 kg in Pos .

1 . . . . . 5 .— -4t
^I) . Werftlagergeld für je 100 kg . in Pos .

1 4 .— -4t
2 8 .— -4t8 . Werftbahnfracht in Pos . I 1 für je 100 kg -4t 12,—,mindestens für jeden Wagen -4t 1200, — .2 für je 100 kg -4t 20,— , mindestens für jedenWagen -4t 2000, —.

in Pos . II für je 100 kg . M 1,32 , mindestens fürjeden Wagen -4t 132, —,in Pos . III 1 mindestens für jeden Wagen^ 500 —,
in Pos . III 2 mindestens für jeden Wagen-4t 100 —.

Dieser Nachtrag tritt am 13. 11. 22 in Kraft .Am 3 . November 1922 genehmigt durch mündlicheVerfügung des Herrn Oberpräsidenten sNhein -strombauverwaltung ) in Coblenz .

öffent -Vorstehender Nachtrag wird hiermit zurlichen Kenntnis gebracht .
Düsseldorf , 8 . November 1922 . I 8 7483 .Der Regierungs -Präsident .

Im Auftrage : Naddatz .
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1381 . Uebersicht über die Verwaltung und Verwendung der in der Rheinprovinz vorhandenen

Bezeichnung des Fonds

Kapital ,
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-4i H
3

Gegenstand der Einnahme
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b ) Reste

c) Defekte
aus dem

Rech¬
nungs¬
jahre

Zinsen
an

Kapi¬
talien

-4t d , -4t -Ä
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-4t Ä
6

Erlös
aus

zurück¬
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Amorti¬
sations¬
beträgen

-4t dj

Extra -
ordinaire

-4t

Sunimc
der

Kolonnen
4 - 8

-4t L,
g

pp .
Polizeistrasgelderfonds des

rheinisch -rechtlichen Teiles des
Regs .-Bez . Düsseldorf

desgl .
des land - rechtlichen Teiles des
Regs . - Bez . Düsseldorf

46400 a ) — 2305
b ) -
c ) 52 19

85800 a ) - - 4264
b ) -
c ) —

20

89103

>7904

31

83

91431

22169

70

06

Zu 3 !

Den nachstehend ausgesuyrren « luveen unv — . .

den Strafgelder von den zustehenden Hebestellen unmittelbar überwiesen !

Zu l ! Aachen , Düren , Erkelenz , Jülich und Stolberg .
Zu 2 ! Andernach , Boppard , Coblenz , dem Kreise Cochem für seine Gemeinden Kreuznach , Mayen ,

Münstermaifeld .
Wetzlar , Aßlar , Braunfels , Stadt und Land , Ereifenstein und Schöffengrund mit Ausnahme

der rechts von Wetzlar gelegenen Teile der Gemeinden Niederwetz und Neuborn , und ferner

der zur Bürgermeisterei Rechenbach gehörigen Gemeinde Münchholzhausen .
5 . Abschnitt V (Kippgeld ) um rd . 50 v . H . !

Demnach ergeben sich folgende Sätze !
Ziffer l ! 11V,— -4t , Ziffer 2 ! 150,— -N , Ziffer 3 !
170,— -4t . Ziffer 4 ! 270 — -4t ;
Ziffer 5 ! 38V, — -4t , Erhöhung der Staffel 5 auf
5VV,— -/1t , Mindestsatz 8100, — -.4^ Ziffer k ! 8V,—

-4t , Ziffer 7 ! 22V,— -4t .
6 . Abschnitt VI (Schleppgeld ) um 5V v . H .

Demnach ergeben sich folgende Sätze !
Ziffer 1a ! 3150 -4t , 1b ! 4230 -4t , 1c ! 1800 -4t bezw .
2430 -4t für jede weitere 250 t Tragfähigkeit ! 630
-4t ; Ziffer 1f ! 3600 -4t , lg ! 3600 -4t .
Dieser Nachtrag tritt am 13 . November 22 in

Kraft .
Düsfeldorf , 7 . November 1922 .

Zugleich im Namen des Herrn Minister
und Gewerbe .

Der Regierungs -Präsident .
In Vertretung ! Raddatz .

1333 . Nachtrag
zur Eichordnung für die Rheinschiffe vom 4 . Juli 1900 .

Nach vorausgegangener Vereinbarung mit den

Deutschen Rheinuferstaaten wird die Bekanntmachung
betreffend den Erlaß einer neuen Eichordnung für die

1332 . 2. Nachtrag
zum Tarif für die staatlichen und städtischen Häfen
des Gemeinde - Bezirk Duisburg vom 21 . September
22 (Sonderblatt zum Regierungsamtsblatt Stück 35

vom 23 . September 1922 , Seite 377 ) .

Die Tarifsätze des Nachtrages vom 11 . Oktober
1922 (Regierungsamtsblatt Stück 41 vom 14 . Okto¬
ber 1922 S . 465 ) werden wie folgt erhöht !
1 . Abschnitt I (Hafengeld ) um 100 v . H.

Hiernach ergeben sich folgende Sätze !
I Ziffer l ! 12,— -4l . Ziffer 2- 4 ! 24 — -4t ,
Ausnahme , Ziffer 3 ! 900, — --lt .

2 . Abschnitt III (Werftgeld ) !
Ziffer 1a bis 1e um rd . 130 v . H ., Ziffer 1f
rd . 110 v . H.
Hiernach ergeben sich folgende Sätze !
III , 1a ! 7,— -4t mit Ausnahme von Kali , wofür

6,— -4t zu setzen ist ; 1b ! 40,— -4t , 1c ! 50, — -4t ,
1d ! 60,— -4t , 1e ! 70 — -4t , 1f ! 100,— -4t .
Ziffer 2 ! 4V,— 4t .

3 . Abschnitt IV (Lagergeld ) um 100 v .
12 — -4t .

I . Abschnitt zusätzliche Bestimmungen !
Ziffer 2 ! auf 900, — -4t (600, — -4t ) .

um

H . , d . h . auf

I II 3438 .
für Handel
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Polizeistrasgelderfonds für das Rechnungsjahr vom 1 . April 1920 bis 31 . März 1921 .

Gegenstand der Ausgabe

») Vor¬
schuß

d) Ber -
« altungs -
« . Druck¬

kosten
- ) zur
Rech¬

nungsbe¬
richtigung

4t

Anlage
von Kapi¬

talien
resp .

Wieder¬
anlage

von
Amortisn -

tions -
beträgen

-4t H

Pflege¬
kosten

für
verlassene

unb
verwaiste

Kinder

-4t H

Cxtra -
ordinaire
u . andere
Beihülsen

an Er -
ziehungs -
vereine

-4t H

Summe
der

Kolonnen
10 — 13

-4t H

Nach dem
Abzug der
Ausgaben

von den
Einnahmen

verbleibt
ein Bestand

resp , ein
Borschuß

von

-4t -St

Bemerkungen

10 11 12 13 14 15 16

a ) 987
b) 3592
- ) -

a > 1457
b) 1250
<0 —

7877b !— I — !— I 83354 !88s 8106s82 > Die Pflegekostenzuschllsse sind mit 9, — M . pro
Bestand j Kind und Monal gewährt worden .

Die Armenverbände haben gezahlt 862489 , - M .
Bewilligt wurden . . . . . 78775, — M .
Demnach blieben ungedeckt . . 783714, — M .

17912 !6vs — s— I 2062vsl2 > l548s94 > Die Pflegekostenzuschllsse sind mit 9,— M . pro
Bestand ^ Kind und Monat gewährt worden .

Die Armenverbände haben gezahlt 183675, — M .
Bewilligt wurden 17912,60 M .
Demnach blieben ungedeckt . . 170762,40 M

Zu 4 ! Bonn , Köln und Münstereifel .
Zu 5 ! Anrath , Barmen . Eleve , Crefeld , Düsseldorf , Elberfeld , Kempen , M .Gladbach , Mettmann , Neutz ,

Oedt , Rheydt , Remscheid , Solingen , St . Tönis Velberf , Vorst , Vohwinkel , Wald und Wülfrath .
Zu 6 ! Duisburg , Essen , Hamborn , den Gesamtgemeinden der Bürgermeistereien Kettwig - Stadt und

Land , Mülheim -Ruhr , Wesel , Oberhausen und Sterkrade .
Zu 7 ! Neuerburg , Trier und Wittlich .

Düsseldorf , 12 . Oktober 1921 . . Der Landeshauptmann der Rheinprovinz .
In Vertretung ! Unterschrift .

Rheinschiffe vom 4 . Juli 1900 wie folgt geändert !
K 1 . ) Die im Z 20 der Eichordnung für die Rhein¬

schiffe festgesetzten Gebühren werden auf das
Zwanzigfache , mindestens aber auf den Be¬
trag von 600 Mark erhöht .

K 2 . ) Die im Z 20 a . a . O . erwähnte Schreibgebühr
wird aus 25 Mark

tz 3 . ) und die für den Schiffsvermesser im K 23 a . a .
O . festgesetzte besondere Gebühr von 6 Mark
aus 120 Mark erhöht ,

s 4 . ) An Stelle des Satzes im § 2V „Für neue Eich¬
platten und Eichskalen usw .

" ist zu lesen !
„Für Meßhilfe sowie sür Eichplatten und Eich¬
skalen und deren Anbringung sind die wirklich
erwachsenen Kosten zu entrichten .

"

Z 5 . ) Vorstehender Nachtrag tritt mit dem 1 . No¬
vember 1922 in Kraft , gleichzeitig werden die
zusätzlichen Bestimmungen vom 4 . Februar
1921 außer Kraft gesetzt.

Jni Namen des Ministers für Handel und Gewerbe !
Coblenz , 26 . Oktober 1922 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Rheinstrombauverwaltung .)

In Vertretung ! gez . Kaufnicht .

1334 . Auf Grund des § 100 u Abs . 2 R .G .O . ordne
ich hiermit an , daß die Mitglieder der Zwangsinnung
für das Uhrmacherhandwerk im Stadt - und Land¬
kreise Essen , soweit sie Goldschmiede und Graveure
sind , aus dieser Innung mit Ende Dezember ds . Js .
ausscheiden und einer am 1 . Januar 1926 in Essen zu
errichtenden Zwangsinnung für das Eoldschmiede -
und Graveurgewerbe angehören . Diese Innung , die
sich über den Stadt - und den Landkreis Essen er¬
streckt , führt den Namen „Goldschmiede - und Era -
veur -Zwangsinnung in Essen " und hat ihren Sitz
in Essen . Vom 1 . Januar 1923 ab gehören alle Ge¬
werbetreibende , die im Stadt - und im Landkreise
Essen das Goldschmiede - und Graveurhandwerk be¬
treiben , dieser Innung an .

Düsseldorf , 31 . Oktober 1922 . I b V 5398 .
Der Regierungspräsident .

1335 . Deni Wilhelm Peitz in Düsseldorif . Kurfür¬
stenstraße 56 , ist der vom Bezirksausschusse Hierselbst
unter Nr . 2549 für das Jahr 1922 erteilte Wander -

^gewerbeschein abhanden gekommen . Der Wander -
jgewerbeschein wird für ungültig erklärt .

Düsseldorf , 3 . November 1922 .
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses I . Abt .
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1.336 . Uebersicht über die Verwaltung und Verwendung der in der Rheinprovinz vorhandenen

S .
Bezeichnndes Fonds

Kapital¬
vermögen

am
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>4l H

Gegenstand der Einnahme

ssBestand
b ) Reste

c) Defekte
aus dem
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nungs¬
jahre

Zinsen
an

Kapi¬
talien

Straf¬
gelder

4l Ä

Erlös
aus

zurück¬
gezahlten
Amorti¬
sations¬

beträgen

9t

Extra -
ordinaire

9l -Ä

Summe
der

Kolonnen
1 — 8

9t
2 8 9

pp.
5 Polizeistrafgclderfonds des

rheinisch - rechtlichen Teiles des
Regs . -Bez . Düsseldorf

desgl .
des land -rechtlichen Teiles des
Regs . - Bez . Düsseldorf

46400

85800

a) 8106
b ) -
c) -

82

a ) >548 94
b) -
c ) —

2884

4815

10

80

202349 95

46497 79

212790

52362

87

5ö

Den nachstehend aufgeführten Städten und Gemeinden werden die von ihren Insassen aufkommen¬
den Strafgelder von den zuständigen Hebestellen unmittelbar überwiesen :
Zu 1 : Aachen , Düren , Erkelenz , Eupen , Jülich und Stolberg .
Zu 2 : Andernach . Voppard , Coblenz , dem Kreise Cochem für seine Gemeinden , Kreuznach , Mayen

und Münstermaifeld .
Zu 3 : Wetzlar , den Bürgermeistereien Aßlar , Braunfels , Stadt und Land , Ereifenstein und Schöffen¬

grund mit Ausnahme der rechts vom Wetzbach gelegenen Teile der Gemeinden Niederwetz und
Neuborn und ferner der zur Bürgermeisterei Rechtenbach gehörigen Gemeinde Münchholzhausen .

1337 . In den Vorschriften des Rheinischen Provin -
zialverbandes für die Ausführung der Fürsorgeerzieh¬
ung Minderjähriger vorn 12 . 2 . 1391 , bezrv . i -1 ./15 . 5 .
1991 . bezw . 11 . 3 . 1904 . bezw . 16 . 3 . UM , bezw . 12.
3 . 1999 . bezw . 9 . 12 . 192« . bezw . 13 . 7 . 1922 erhält
H 7 Abs . 1 gemäß Beschluß des Provinzialausschusses
der Rheinprovinz vom 22 9 . 1922 auf Grund der ihm
erteilten Ermächtigung gemäß K 7 a der vorgenannten
Vorschriften mit Genehmigung des zuständigen Herrn
Ministers durch Erlaß vom 2 -1. 19 . 1922 III b 3970
folgende Fassung :

„ Die Ortsarmenverbände sind verpflichtet , zur Be¬
schaffung der ersten Ausstattung der Zöglinge einen
Bauschbetrag von 6999 Mark zu leisten und für recht¬
zeitige Uebersendung des Betrages an die Landes¬
bank der Rheinprovinz zu Düsseldorf zu sorgen .

"

Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage ihrer
Verkündigung im Regierungsamtsblat in Kraft .

Düsseldorf , 4 . November 1922 .
Der Landeshauptmann der Rheinprovinz .

13S8 . Der Ingenieur Hermann Schmidt beim Rhei¬
nischen Dampfkessel - Ueberwachungsverein in Düssel¬
dorf ist mit der Stellvertretung des Oberingenieurs

im Sinne des Erlasses vom 15 . August 1991 — III a
6899/H .M .Bl . S . 291 beauftragt worden .

Düsseldorf , 39 . Oktober 1922 . - I b 7099 .
Der Regierungspräsident .

>339 Reichswehr und Marine .
Vf . d . M . d . I . v . 16 . 19 . 1922 — V a 168,

betr , Pferdeaushebungskommissionen .
Infolge der eingetretenen Verhältnisse sind die

Pserdcaushebungskommissionen als aufgelöst und die
Pferdeaushebungsvorschrift vom 22 . 6 . 1992 als auf¬
gehoben zu betrachten .

Die Akten der Pferdeaushebungskommissionen kön¬
nen vernichtet werden .

An die Behörden der allgemeinen und der inneren
^Verwaltung . I (9 3765 .

Vorstehenden Erlaß bringe ich hiermit zur allge -
äneinen Kenntnis und Beachtung .

Düsseldorf , 6 . November 1822 .
Der Regierungspräsident .

i34l > Dem Ingenieur Schneider beim Bergischen
Dampfkessel - Uebermachungsverein in Barmen ist die

^Berechtigung zweiten Grades erteilt worden .
Düsseldorf . 31 . Oktober 1922 . 1 1' 6931 .

Der Regierungspräsident .
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Polizeistrafgelderfonds für das Rechnungsjahr vom 1 . April 1921 bis 31 . März 1922 .
Gegenstand der Ausgaben
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Rech¬

nungsbe¬
richtigung

Anlage
von Kapi¬

talien
resp.

Wieder¬
anlage

von
Amortisa -

tions -
bc trägen

4t 9t H

Pflege -
Kosten

für
verlassene

und
verwaiste

Kinder

9t
10 11 12

a) - 203498
i>) 9595 80
c)

») — 45700
H 4029 69
!) -

Zu 4 :
Zu 5 :

Zu 6 :

Zu 7 :

65

20

Extra -
ordinaire
u . andere
Beihülfen

an Er¬
ziehungs¬
vereine

Summe
der

Kolonnen
10- 13

9t H 9t H
13 14

213094

49729

45

39

Nach den»
Abzug der
Ausgaben
von den

Einnahmen
verbleibt

ein Bestand
resp, ein
Vorschuß

von

15

303j58
Vorschuß

2632
llestand

64

el .

Bemerkungen

16

Die Pflegekostenzuschüsse sind mit 25,50 AI . pro
Kind und Monat gewährt worden .

Die Armenverbände haben gezahlt 1476196,51 AI .
Bewilligt wurden 203498,65 M .
Demnach blieben ungedeckt . . 1272697,86 AI ,
Die Pflegekostenzufchüsse find mit 21, — M . pro

Kind und Monat gewährt worden .
Die Armenverbände haben gezahlt 872366,45 M .
Bewilligt wurden 45700 .20 M .
Demnach blieben ungedeckt . 327166,25 AI .

Bonn , Cöln und Münsterei, ^ . .
Anrath Barmen , Eleve , Crefeld . Düsseldorf , Elberfeld , Kempen . M . Eladbach , Mettmann , Neuß ,Oedt Nheydt , Remscheid , Solingen . St . Tönis Velbert , Borst , Nohwinkel , Wald und Wülfrath .

Essen , Hamborn , den Eesamtgemeinden der Bürgermeisterei Kettwia -Stadt und Land ,Mulheim sNuhr ) , Wesel , Oberhausen und Stertrade .
^ Merzig , Neuerburg . Neunkirchen , Saarbrücken , Trier , St .

'
Wendel und Wittlich .Dusieldorf , 18. September 1922 . Der Landeshauptmann der Rheinprovinz :

Im Auftrage : Unterschrift .
1341 . Dem Ingenieur Eröhe beim Rheinischen
Dampfkessel -Ueberwachungsverein in Düsseldorf sind
die Berechtigungen ersten bis vierten Grades , die
er bereits bei diesem Verein ausgeübt hat , erteilt
worden . 1 I? 7931 .

Düsseldorf , 39 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

1342 . Dem Marine -Oböringenieur a . D . Heiß bei
dem Rheinischen Dampskessel - Ueberwachungsverein in
Düsseldorf ist die Berechtigung ersten Grades erteilt
worden . I 1° 7968 .

Düsseldorf , 39 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

1343 . Die am 24 . Februar 1929 für den mit dem
Erkennungszeichen 1 X 8276 versehenen Last -Kraft¬
wagen der Firma Kammgarnspinnerei Cranz u . Co .
in M .Eladbach erteilte Zulassunzsbeschenuqung ist
abhanden gekommen und wird hiermit für ungültig
erklärt . Die Erkennungsnummer I 7, 8276 ist einst¬
weilen gesperrt . I 8 II E 122 .

Düsseldorf , 27 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

1343a . Der Händlerin Frau Ernst Vaupel in Düs¬
seldorf , Kiefernstraße 29 , ist der vopr Bezirksausschusse

Hierselbst unter Nr . 9484 für das Jahr 1922 erteilte
Wandergewerbeschein abhanden gekommen . Der
Wandergewerbeschein wird für ungültig erklärt .

Düsseldorf , 27 . Oktober 1P2 .
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses I . Abt .

1344 . Die am 15 . November 1921 für den mit dem
Erkennungszeichen I 7 26933 versehenen Personen -
und Lastkraftwagen des Alb . Boeker in Barmen ,
Heckinghauserstraße 176 , erteilte Zulassungsbescheini -
g '.'.g ist abhanden gekommen und wird hiermit für un¬
gültig erklärt . Die Erkennungsnummer l 7 26933
ist einstweilen gesperrt . I 8 14 II 695 .

Düsseldorf , 2 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

1345 . Die am 24 . Januar 1922 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 7 19382 versehenen Last -Kraftwa¬
gen des Robert Verudt in Ratingen , Schützenstr . 29,
erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden gekom¬
men und wird hiermit für ungültig erklärt . Die Er -
kcnnungsnummer I 7 19382 ist einstweilen gesperrt .

Düsseldorf , 2 . November 1922 . I 8 II L 539 .
Der Regierungspräsident .
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1340 Auf Anirag des Rheinisch -Westfälischen Elektrizitätswerk A .-E . in Essen hat der Regierungsprä¬

sident die Einleitung des Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende , zum Bau einer

10 000 Volt -Starkstromleitung in der Gemeinde Leichlingen dauernd zu beschränkenden bezw . zu enteig -

Größe
der Kataster -Parzelle Kulturart Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

Grundflächen
ki» > -> s qm Flur I Nr .

I
1

34
27

041
33 j
20

12
12

«37s34

335s34

W von Mirbach . Theodor . Gras Schloß Harff
bei Bergheim

33 70 12 338 !33 , ,
27 40 12 341 >24 H
43 15 13 32 W
53 83 12 30 H
87 92 13 42 W

4 55 13 423 Wa
3 94 13 427
2 18 13 428 Hg

s
1

13
09

051
93 /

UZ 579 >43I A

13 53 13 563 >3 H
5 39 13 57c >3 H

2

43 83
33
13

871
95 ,
22

13
12

708i3

431 >35
W
W . Stoffels . Peter , Aekerer und Gastwirt . Reusrath

n 55 12 430 35 , und Ehefrau
23 87g 12 457 >33 A
11 351
42 04 12 453 >37 A

4 07 12 454 37
47 12 12 453 37
lv 57 12 458 33 H
51
83

031
341 12 452s37 A

14
8

18s
40 l
35

12 459 >33 H

23 12 434 >38 A
Balken

3 20 00 11 1810 >337 etc. W Rosendahl K Co . Kommandi t-Gesell -

79 04 11 I808s338 ?l schaft
g 21 72l „
I 53 33 / I > 1851 >713 , ,

82 23) W , Sonne
4 13 22 II 1818s712 etc. A Wirtz . Johannes . Landwirt

18 38 -. 11 15301434 A
19 31 /

2 15 93
g 11 79 11 15214488 etc. A

3 801
33 39 11 1528>49» Hf
17 12 11 1523 458 A Balken

5 12 43 11 711 A Fuchs , Wilhelm . Wirt und Ackever,
und Ehefrau

3 4 98 > 1 710 Haag , Richard , Heftenmacher „
7 35 29 11 390 Evangelische Kirchengemeinde Leichlingen

10 27 11 704 Balken
8 5 40 11 709 Haag , Hugo , Heftenmacher
a 43

23
531
35/ 11 1807Miete

Flocke . Fritz . Schneidermeister "

22 43 11 1527 >459
Biischerhöfenin 2 33 11 I711s380 etc. Cremer . Karl . Landwirt

4 71 25 11 18371577 H
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Z Größe der Kulturarr
WohnortGrundflächen Kataster - Parzelle des Bezeichnung der Eigentümer

Grundstücks
ba Ä qm Flur Nr .

11 27 52 , 11 I591 >691 A Krön , Albrecht Wilhelm , Bäcker und Balken
23 44 j Müller , und Ehefrau
13 23 11 692
24 69 11 891 H '

2 88 11 892
27 11 11 893
15 53 11 462 Ä
16 84 11 1525 457
29 32 11 1524 456
24 94 11 1523455
19 05 11 454
28 62 11 453

9 79 11 13271452
19 43 11 1879 448
17 90 11 463

12 29 29 11 1592 >693 Kremer . Karl , Mauermeister
13 16 68 11 695 G Wwe . Robert Hollweg

3 99 11 890 H
14 11 56 11 1593 >694 G Sauer , Ludwig , Metzger

10
8

94
43

11
11

467.
460

H
A

15 4 07 11 888 H Oberdoerster , Wilhelm , Schalenfchnei - , ,
der , und Ehefrau

13 6 20 11 889 Dahlhaus , Hugo , Gartenarchitekt
17
18

56 41 11 1531466 Ä Sauer , Robert , Ackerer
! 41 72 11 461 Ioest , August , Landwirt , und Ehefrau Sonne

9 97 11 905
9 99 11 906

13 07 11 48chV.38 , ,
49
13

90 i
631

11 1451 >289 etc . . . O
9 22 11 1450 -290 etc. »,
5 13

32 82 11 281
32 27 11 280 , ,
36 61 11 294 , ,
25 63 11 14461295 etc. ,,
26 34 11 1222 300 »«
38 52 11 1163 279 , ,
38 13 11 1160 247
45 72 11 1443 !301 etc . , ,
31 6V 11 2 !̂3

itt 17 65 11 907 H Wietscher , Walter , Fabrikarbeiter , und Koltenberg
Ehefrau

20 6 28 11 963 . « Hoffmann . Heinrich , Büroangestellter Wietsche
21 43 80 11 1S82450 A Abel , Wilhelm ..

42 06 11 1881 >449 , ,
1 74 11 - 1380448 „

26 98 11 1878 >233 , ,
31 89 11 282 , ,
42 75 11 .1444>301 , ,
15
15
25
19

56/
55/
79
25

11 14241134 etc .

22
23

11
11

>1731283
1155>29I

Müller , Friedrich Wilhelm
Müller , Bernhard

1 61 14 11 224
Adams , Friedrich , Schreiner Sonne

24 13
39

52
28

11
11

12211299
246
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Grotte
der

iS Grundflächen
ba > - qm

25 29 28
29 04
12 45
26 52
47 65
11 18^11 16 /
27 90

3 43
56 67
21 45
30 14
82 72
32 71
55 33
11
4 40/

26 33 79
82 53
19 93x
19 93/
3 43
2 52

74 00
21 79

27 57 36
19 66
18 04
22 17

28 25 12
25 42

29 26 85

30 9 01
9 58

31 6 10
32 6 03
33 14 07

34 5 39
35 4 78
36 6 17
37 5 89
88 30 34

8 57
15 77 .
15 77
13 llt
13 09 /
12 921
12 91 ,
25 76
44 54
11
4

121
54 '

89 9 93
19 36
15 42
21 09

Kataster-Parzelle

Flur Nr .

Kulturart
des

Grundstücks
Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

11
ll
11
11
ii
ii
11
6
6
s
6
6
6
6

6
6
K

11
11
II
II
11
11
11
11

11
11
11
11
11

11
11
II
11
11
11 .

II

II

11
6
6

11
11
11

6

221

1159/204
190

1430/193 etc .
1427/138
1422/132

953/659 etc .
450
440

1905/435 etc .
462
463
466

1516/106
210
209

1426/137
902/660
948/664

468
1519/109

1158,204.225
230
229
228
208 -

1436/207 etc .
231

226
1103/180
1102/180

>81

183
184
>85
186
203
19 >

1429/192

1428/139

1423/133
461
467

1515/105
182
140

1431/196
439

A

H
Ä

Hg
A

G

Ä

H
H
Ä

H

A
H
A

H
Ä

Koch . Heinrich . Ackerer . und Miteigen¬
tümer

Junkersholz

Wader . Karl . Ackerer

Barth . Walter , Stadtsekretär a . D .

Adams , Friedrich . Schreiner , und Ehe¬
frau

Ritter , August . Plüschweber , und Ehe¬
frau

Schiiller . Emil . Handelsmann

Schüller , Leo , Bäcker und Ackerer
Theis . Emma
vom Büchel , Peter Wilhelm . Plüsch¬

weber , und Ehefrau
Schmidt . Walter , Schlosser
Funke , Karl , Vorschreiner , und Ehefrau
Melzer . Karl Joseph , Schalenschneider
Paffrath , Robert . Handelsmann
Morsbach . Reinhard , Fabrikant , und

Ehefrau

Witlms . Ernst . Ackerergehülse

Iunkersholz

Wietsche

vonne

Wietsche

Pattscheid

Hüscheid
Stöcken
Hüscheid

Wietsche
Berg . Neuktrchen
Hüscheid
Hüscheid
Solingen

Iunkersholz
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Größe der Kulturart

Grundflächen Kataster - Parzelle des Bezeichnung der Eigentümer Wohnort
Grundstücks

lia s qm Flur Nr ,

39 25 62 6 460 A Willms Ernst , Ackcrcrgchiilfe Junkersholz11
4

151
82 ' 11 104 >,

49 16 24 11 1433st98 „ Wirtz , Karl August , Wirt
12 23 6 9541657 Hg
13 79 7 132 H

41 16 87 11 1432 >197 A Schnelle . Johann , Bahnarbeiter
35 04 6 958 !11b etc . , ,
26 82 6 459
26 80 7 158 H
17 97 7 90 A
23 60 7 89
23
15

38 -»
04/

11 >03.
42
1.S>,

53
53

321
78 ' 11 1425i135 etc . , ,

Flügel , Albert , und Miterben Stöcken
L2 33 95 6 903 !437

43 24 87 11 1421 >131 Vogt , Mathias , Landwirt und Bier¬ Mertloch b .

947 >665 etc .
händler , und Ehefrau Miinstermaifeld>1 29 6

24
28

37
66 j

6 946 !446 etc , „
28 22 '

46 '
6 904l438 etc .

16
39 3b 6 469
39 8b 6 470
12 61 ll 1521 !111 etc .

44 24 33 11 1420 >130 Schatz . Karl , Postvorsteher , als Nach¬
laßverwalter für Knecht , Karl ,
Metzger

Gerhards , Richard , Weber

Auf der Höhe

4b 4 03 6 951 MI Hg Junkershvlz46 3 33 6 9501662 HG Pioch , Felix , Schachtmeister
21 11 11 15181108 A

47 S 32 6 9491663 G Schnelle , Heinrich , Landwirt
30 33 6 902 >436 A
26 70 6 464
54 61 6 465 ,,

5 03 6 4203 .42» H
7 «0 11 15131102 A
9 11 11 1514 !102 -, . ,,

11
11

63 ,
87
56

11 I5I71107
48 25 v 944j448 Wwe , Friedrich Jaekel , Weber49 43 03 6 945 >449 Ehefrau Karl August Wirtz , Julie ,
50

26 78 6 441 geb . Jaekel21 60 Ehefrau , Werkstätteuarbeiter Otto Stöcken12 65 6 7301433 Zeitschner , Alwine , geb , Schuttes51 21 29 6 725 '42I H
11 62 6 729 4̂22 A Willms , Ernst , Schreiner52 9 94 6 726421 H

b3 12 95
6 724a, !421 Flügel , Robert , Landwirt , und Mit¬6 727 !421 „ eigentümer

Düsseldorf
64 66 23 6 419 W Mannheim . Walter

65 34 20 >59 H
Landesversicherungsanstalt der Rhein¬7 provinz Bllscherhöven66 18 06 7 157 >, Walter , Ernst , Heftenmacher „67 51 6b 7 6581156 Peters , Karl , Fabrikarbeiter Leichlingen68 13 99 7 133 „ «Picker , Fritz , Agent , und Ehefrau Griinscheid24 43 7 >34 A Wiemann , Joseph , Ackerer
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Größe .
der Kataster -Parzelle Kulturart Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

- 7 Grundslachen
da ! a qm Flur Nr .

88 33 77 7 681,182 H Wiemann . Josepd , Ackerer Grünscheid
18 41 7 996/118 A
3V 87 7 >81 H
18 29 7 180
18 29 7 149 ,
4 4» 7 791/148 Hf -

89 18 03 7 138 H Krempel . Friedrich . Fabrikarbeiter , Stöcken

8s>
27
12

04
23

7
7

138
137

» und Ehefrau
Wwe . Eduard Hollweg , Kleinhändler
Ehefrau Konrad Engel

Rüscherhöven
81 lg 26 7 714/138 Hs - Grünscheid
82 18 76 7 673/139 A Maier , Karl . Maurer

12 81 7 140 H
11 88 7 888 141
26 28 7 781/142 , ,

8 23 7 780/142 Hg
88 10 83 7 998,118 A Sieden . Johann . Schäfer „

I 00 71 7 102
82 80 7 103 »,
41 ^28 7 104

1 04 38 7 774/98 H
48 13 7 118 A
48 24 7 114
48 13 7 - 111
46 18 7 n » «

84 87 83 7 94
81 97 7 871/88 etc . ,

93 .
Strässer , Karl , Ackerer St . Heribert

88 82 88 7 van Hauth . Karl Friedrich , Landwirt
21 13 7 91
21 79 7 88
76 36 7 882/6
88 47 7 892/4 8
69 48 7 893/4 .8
38 23 7 3/IU .93 H
38 22 7 3 >11.93
67 88 7 2 „

I 31 18 7 944/1 ete.
88 44 82 7 92 a Ä Ehefrau Ackerer Karl Strässer . Julie , Grünscheid

44 84 7 92 „ geb . Weltersbach
22 04 7 87 .

21 88 6 28
22 87 6 27 a/1 .27 a .
41 ^ 1 H
14 19 > , 7 96
41 14j St . Heribert87 62 88 7 82 Wietscher , Bernhard , Landwirt
82 09 7 872/34 Neuwinkel

8« 1 18 23 7 808 83 „ Schnelle , Anton . Landwirt
71 88 7 807/83 Bremersheide8 '.» 83 22 8 30 Hölzer . August . Ackerer , und Ehefrau

70 83 77 8 33 „ Wietscher . August Grünscheid
83 28 6 32

71 83 28 6 32 Rosen , Alwill . Ackerer Bremershetde
72 27 48 6 811 -34 Schmiß , August , Ackerer
73 9 12 8 1030/37 „ Wietscher . August , Spezereihändler Grllnscheid

8 03 6 1029,38
74 4 88 39 4 433/248 Klophaus . Wilhelm . Ackerer , und Ehe¬ Holzerhof

3 47 821 H frau
3 04

88
49
831

4 >478/248 A
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-S.so

75

76

7S

7S
80

«1
82
83

84
86

«6

87

88

8»

« 0

»1

VS
93
94

»6

96
«7

Größe
der

Grundflächen

da j o - qm

Kataster - Parzelle

Flur Nr .

Knlturcirt
des

Grandstücks

15 25

31
25
50
24
12
48
62
80
56
86
56
28
90
11
19
50

4
36
05
12
86
64
35
85
17
66
84
47

4
62
II
01

44
4

87
33

6
11
5
6

19
17

17

18

04 )
48 )
45
28 )
00)
61
95
67
47
27
95
03
03
36 -
50
98 )
11 )
00
52
76
32
98
001
00 '
90
23 )
00 )
32
71
21
97
96

89
63
50
09
40
62
11
33
01
79

79

00

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3951247

4051246
418116
4041246

417116
167

3001170
169
160
168

3621170
159

3641154
2731157

156

3201158
410419

352!147

353 147

3541147
129
130
l »7
136
135

134
>34 z

133
132
131

2941128
296 >127
2951127

126
17

18

268 !25

Oehl,

H
A
H

A

H
A
H
A

V
A
H
A

H
A

H
A

H
A

«
H
A

H

«

slur 12 Weg durch die Parz . Nr . 3V
flur 12 Weg durch die Parz . Nr . 579/431
flur 12 Weg zw . den Parz . 579/431 bezw . 566/3
flur 12 Weg durch die Parz . 708/3
flur 12 Wupperfluh entlang der Flurgrenze 12

und 11
Flur 11 Weg zw . den Parz 1807/680, 1593/694

bezw 1837/577

Bezeichnung der Eigentümer

Becker . Johann , Fabrikarbeiter , und
Ehefrau

Bellingrath , Rudolph
Bellingrath , Hugo

Landwirte
Bellingrath , Gustav , Landwirt

Schwitz , Bernhard , Ackerer , und Ehe¬
frau

Wil -Köllges , Johann Ernst , Ackerer
a ) Wwe . Nenzmann , Frieden

Helm . Helene , geb . Marcus
b ) Renzmann , Eugen , Ackerer
Buckmann , Gerhard , Ackerer
Kolk , Hermann , Weber , und Ehefrau
Pulvermacher , Hugo , Werkstätten¬

arbeiter

Hofacker . Karl , Fahrradhändler
Höhle , Adam , Landwirt

Davids , Georg , Kaufmann

Ehefrau Braches , Oskar , Landwirt ,
Anna , geb . Roth

Schmitz, Gustav , Ackerer und Spezerei -
händler , und Ehefrau

Schwitz, August , Ackerer

Sie
Ste
Sie

ens , Robert , Ackerer
ens , Emma
ens , Berta

Hofacker . August

Lenz , Ernst , Ackerer
Krön , Karl , Schleifer
Wiehler , August , Federmesferreider ,

und Ehefrau
Heufer , Wilhelm August , Schleifer , und

Ehefrau
Lenz , Ernst , Ackerer , und Miterben
Gemeinde

Wohnort

Gründscheid

Oberbücherhof

ClaaSholz

Unterbücherhof
Herscheid

Sieferhof

Kllppersteg
Oderbüscherhof

Ohli » ?

Oderbüscherhof

ClaaSholz

Oderbüscherhof

ClaSholz

Oderbüscherhof
Leichlingen
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Größe
Kataster -Parzelle

57
, der

Grundflächen
Kulturart Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

da !. -> ! am Flur j Nr .

»7 GemeindeFlur 11 Weg zw . den Parz . 891 , 1528/490 bezw.
893 . 1327/452

Flur 11 Weg zw . d . Parz . 1327/452 bezw. 1882/459
Flur 11 Straße von Leichlingen nach Witzhelden

bei den Parz . 1425/135 etc.,
Flur 9 Weg entlang der Parz . Nr . 958/115 etc .
Flur 9 zw . der Parz . 459 bis 433 bezw. 459—479
Flur 9 Flurwsg entland der Flurgrenze 9 u . 7
Flur 7 Weg zw . den Parz . 592/4.5 — 593/4 .5

bez . 3/III .93
Flur 4 Kommunikationsweg zw . Leichlingen und

Witzhelden bei den Parzellen 453/249 und
495/249 usw .

Flur 3 Weg zw . den Parz . 354/147 bezw. 141/H .49
— 137

3 ^ . Bach entlang der Gemeindsgrenze Leich -
lingen -Witzhelden
Nachdem der Regierungspräsident mich zum Kommissar zur Leitung des obenbezeichneten Verfah¬rens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Abschätzunganberaumt auf Freitag , den 17 . November 1322 , vormitt . 9 Uhr , im Tannenhof zu Leichlingen .Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit aufge¬

fordert , ihre Rechte im Termin wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben ohneihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren ver¬
fügt werden wird . I v Nr . 7729. Der Enteignungskommissar .

Düsseldorf , 19 . Oktober 1922 . Wever , Regierungsassessor .
1347 . Aus Antrag des Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerk A .-G . in Essen hat der Regierungsprä¬sident die Einleitung des Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende, zum Bau einer
19 999 Volt -Starkstromleitung in der Gemeinde Solingen -Dorp dauernd zu beschränkenden bezw . zu ent¬
eignenden Grundflächen angeordnet .

Leichlingen

5

57

Größe
der

Kunbslächcn

ka qm

Kataster - Parzelle

Flur ! Nr

Kulmrart
des

Grundstücks
Zezeichunng der Eiam Inner Wohnort

7
1

13
7

11
1

28
20
29
24

9
9
8
2
7

18
51
89
83
53
13
04
35
02

71
89>
20>
80
03
08
04
57
70
53

91
59
39 >
39 )
19)
17
20!
32)
13 >

752j53 .
754 >59
751 !58
748 !53
716 92
753 )58

712 >62etc .
667 >59

90

97
98

455) 113

101

643914

A

W
A

Hf.

W
Hf- PP-

W
Wa

W

Ä
H
V

AH
A
H

Landwirt Walter Küpper und Ehefrau

Beuger , Karl , Kriegsinvalide , und
Ehefrau ^

Linder , August , Schleifer , und Ehefrau

Ehefrau Karl Knecht, verwitwete
Engels

Hammesfahr , Artur Eottlieb , Land¬
wirt

Odenthal

Wüstenhof

Haus Hohenscheid
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k?! Größe der Kulturart

Grundflächen Kataster - Parzelle des Bezeichnung der Eigentümer Wohnort
- 7 Grundstücks

Kg n gm Flur Nr ,

k 11 21 7 83 W Luhm , Albert , Landwirt Höften I
10 48 7 8b „

7 5 40 7 87 >III . 31 Ehefr >au Peter Schumacher , Fabrik¬ Solingen
S 40 7 87jIII . 32 arbeiter , Anna , geb . Schumacher

8 4 72 7 860,86 Stock , Robert , Landwirt Hasten I
4 74 7 859136

9 g ?3 ^ 7 1205179 Hsg Ohliger , Karl , Mefserreider , und Ehe¬ Schellberg
85 7 - 1204179 frau

6 29 7 81 W
10 59 7 , 82
S 34 7 83
1 76 7 84

10 IS 33 8 670446 Rüttgers , Julius , Scherenmacher , und
53 43 8 718j445 A Ehefrau

11 32 43 8 447 W Stadtgemeinde Solingen
47
47

14/
14/

8 6711446 A

49 15 8 6S8 >448 "
51 76 8 722 44b

6 24 8 368 W
12 28 4 559
54 48 4 561 V
17 28 3 100 Weide
47 871 3 4541101 »
51 06 s A
46 45 3 95 Weide

IS 71 30 8 1156j350 H Lange , >Karl , Ackerer , und Ehefrau Meisenburg
3 18 8 431 W

l 58
13

15
86

8
'

8
25131236
980M2

A

13 7 19 3 441 W Ackerer Robert Stoßberg und Ehefrau Hasten II
86 10 8 410 Hz

2 33 8 430 W
2 28

39
8
8

371
423

Hz
W

14 50 8 971s372 A
6b 89 8 17971423

14 21 01 . 8 442 Hz a ) Melierschläger Friedrich Otto
Hermes

b ) Ehefrau Scherennagler Karl Adrian Solingen
Anna , geb . Hermes

1b 6
24

44 8
8

443
434

W
A

a ) Schmiß , Albert Otto , Scheren¬
arbeiter

"

1
32
12

62s
23 s

8 25041433 Hlz
b ) Schmiß , Otto Karl , Korkzieher¬

arbeiter
Höscheid

49 33 8 425 A
18 7 48 8 432 Rahm , Hedwig Johanna , Fabrik¬ Hästen I

W arbeiterin
17 2 8b 8 25061429 W Sipinunn , Ernst , Aclouer

44 09 8 3871IV . 21 A
7 73 8 9761337

14 69 8 18001388
18 22 96 8 389 Vzermann , gen , Eifermann , Johannes , Solingen

26 30 8 390 Landwirt , und Ehefrau
27 >8 8 9791391

5Z 11 11 8 23321208
IS 35 8 2335208 Wwe , Wilhelm Weitner , Wilhelmine , , ,

14 22 8 23281208 geb , Schöp «
>3 99 8 23311208 „
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Größe
der

Grundflächen
bs j - l qm

Kataster -Parzelle

Flur Nr .

8 22601208

8 2365 207
8 1921 210
8 206
8 203

8 214
8 201
8 1922 210
8 216ÜX.27
3 202
8 21511 .26
8 216
8 217
8 186
8 183
4 564 !! ! .67
4 867 !634
4 1062 >562
4 97jXl 14
4 1050196
4 81
4 868/594
4 595/11/55
4 595/11,64
4 595,11/53
4 596
4 100tj517
4 894>597
4 3-18190
4 948185
4 1v92j0 .»5
4 84
4 83
4 82
4 80
3 1467 >372
4 79
3 1468 373
3 1472 r71
3 146« 370
3 368
3 3L9jIXj95

Kulturart
des

Grundstücks
Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

16 48

22
16
96
82
41
27
27

7
46
36
7

36
20

1
63
38
84
32
11
44
61
49
40
12
9
9
8

18
36
70
36
7

36
6
4
6

53
45
80
88
73
60
60
21

60
56
8

26
24
21
39
14

62
76

96
56
73
98 )
65)
40)
40)
45
70
67
97
69
>9
39
00
46
65 )
62 )
08
22
96
90
85
96
16
13
62
98
90
90
66
16
75
28
33
98
74
08
14
91
55
07
05)
06 )
16

>2)
87)
47
03
96
57
43
26

20
62

Hf

A

Hiz
Hz
A
W
A

W .

Ä .
V ,
A ,

H
A,

Hf .

Ä ,
Gt.

A ,

W ,
A.

3 1240 >369 „
3 306
3 1100 347 etc .
3 110 ! 350 pp .
3 1102 350 etc . , ,
3 1101 347 pp .
3 1I27 >104 Hf .

3 11281104 A.
3 143I>104 „

Dieselbe

Hatzel, Valentin , Landwirt , uM> Ehe¬
frau

Solingen

Förster , Wilhelm , Ackerer , und Mit¬
eigentümer

a ) Wilms , Karl Eduard , sen . ,
Messerfabrikant

b ) Wilms , Eduard , jun ,
Hoffmann , Heinrich , und Miteigen¬

tümer
Middeldorf , Robert , Fabrikant

Wiebus , Fritz, -Ackerer

Föster , Walter , Landwirt

Ackerer Emil August , gen . Ernst Albers
und Ehefrau

Ehefrau Friedrich Christian , Berta ,
geborene Rubertz

Lauterjung , Walter , Messerarbeiter

Seilheimer , Emil , Erobschmied , und
Ehefrau

Wwe . Stock, Wilhelm , Katharina , geb.
Klöppel

Wwe . Lauterjung , Gustav , Werkführer
Wendel , August . Hausbesitzer
Veit . Otto , Messerreider
Faber , Maria , und Miteigentümer
del Varba , Heinrich , Bauunternehmer ,

und Ehefrau
Wwe . Friedrich Peter Messerreider ,

Karoline , geborene Förster
Ehefrau Robert Höhmann , Schleifer ,

Mathilde , geborene Koch

Wwe . Moll . Karl Robert
Moll , Auguste
Wwe . Spitzer , Federmesserfabrikant

Ehefrau August Schumann , Schleifer ,
Jda , geborene Ophoff

Ophoff , Gerhard . Landwirt
Hüsgen , August , Schreiner

Scharfhause «

Solinge «

Solingen
Baal , Kr . Erkelenz

Solingen

Solingen

Dorperhof

Mieden

Soden a . Taunn »

Solingcn -Dorp

Dorperhof

Worperhof

Dorperhof
Düsseldorf
Dorperhof
Solingen
Krahenhöfe

Dorperhof

Solingen

Schaberg

Solingen

Solingen

S -Saberg
Stöcken
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Größe
der

Grundflächen
da

12
93

9
19
30

3»
43
52
32

6
35
24
03
54
20

5
92
>7
4

41
37
13
94
00
51
17
03
74
75
11
18
47
98
19

33

5
II

5
4
4

29

9
4

37
30

3

qm

Kataster-Parzelle

Flur ! Nr .

32
91
87 )
73 )
94

30
42
89
30)
22 )
81
59
70
93
79
70)
74)
831
09
25)
43
12 )
98 )
21
99
09
02

A
48j
72 )
13)
72
84
92

93

L2
73
94
75
53
18

49)
01 )
59
15
23

1432/104
1084/105 e ! c .
- 98

455/101

99

703/92

702/92 etc.
100
90
91

593/99
1154/159
1150/147

1149/154

929/159

1158/155

l >59/154

1104/194

> 108/193

1109j53
>178j194

701193

94

. 99
95
94
93
92

'

934199

989j159 etc .
11071194
1208494
1109494

Kulturart

A

Weide
A

W
Weide

W

Hz
W
A

W
Weide

A

A
Hg

A
Hg
A

H
Hz

Weide

M

»
Hz
Hf

A
Hz

Bahnk .
Hz

Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

islur 9 Weg entlang der Gemeindegvenze Solingen
flur 9 Weg entlang Parz . 745/55
5lur 9 Bach zw . Parz . 977/59 und 97 bis 59/111.23

und 455/113

Linke. Elfe . Telephonistw
Ophoff , Friedrich Ackerer . und Ehefrau
Wwe . August Willmo

Leithäuser , Alfred . Ackerwirt , und
Ehefrau

Varth . August . Landwirt , und Ehefrau

Provinzialverband der Rheinprovinz

Geschw . Keller
Ehefrau Briefträger Wilhelm Jakobs .

Martha . geborene Keller
a ) Ehefrau Albert Vogel . Tagelöhner ,

Jda . geborene Krauthäuser
b ) Ehefrau Robert Vogel . Lydia , geb.

Krauthäuser
. Willibald ,Eeucke Ackerer

Vogel , Robert . Tagelöhner , und
Ehefrau

Pinell . August Robert . Schleifer

Barmer Bergbahn A .-E .

Gemeinde

Köln - Ehrenfcld
Schaberg
Eick

Solingen

Düsseldorf

Solingen
Windfeln

Solingen

Witzhelden

Solingen

Barmen

Solingen - Dorp
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Größe
der

Grundflächen
ds ^ s > qm

Kataster-Parzelle

Flur i Nr .

Kulturart
des

Grundstücks
Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

56 Flur 6 in Parz . 101
Flur 6 und 7 Bach zw . Parz . 425/113 u . 643/114und 1098/89 und 84
Flur 8 Weg zw. Parz . 447 u . 722/446
Flur 8 Weg zw . Parz . 847/446. 447 und 722/445Flur 8 Weg zw Parz . 971/372 und 972/372 bis

1800/388 und 975/386
Flur 8 Weg zw . Parz . 976/387 und 975/386 bis

S87M .21 und 1796/422
Flur 8 Weg zw . Parz . 820/386 und 389 bis 975/386und 979/391
Flur 8 Weg zw . Parz . 390 , 2392/208 bis 980/392und 2329/208
Flur 8 Weg zw . Parz . 2365/207 und 1188/210bis 193
Flur 8 Weg zw. Parz . 213 , 216 bis 203 und 200Flur Bach Weg zw . Parz . 117 , 559 bis 783 und

181/U .72
Flur 4 Weg zw . Parz . 867/534 und 868/594Flur 4 Weg zw . Parz . 868/594 bis 592 und 1001 / 597Flur 4 Straße von Burg nach Solingen

58

59

60

61

62

6 91 4
4V 4

5 47 4
33 4
34 4

10 50 4

5 47 4

5 56 4

18 07 3

1022/89
1095/089
1033/89

1096/0.89
1097/0.89

1051/96

67

68

99

A.
A .

Hf -
Hg -
Hg.

Gemeinde Solingen - Dorp

Mack , Martin , Schreiner , und Ehefrau Solingen

SolingenLauterjung , Otto , Messerreider , und
Ehefrau

Bergisch. Adam , Maschinenwärter , und Solingen
Ehe stauA . a ) Wwe , Beumer , Karl , Fleisch- Düsseldorf
beschauer

Hs - b) Ehefrau Karl Schäfer , Anna , geb . Hähscheid
Beumer SolingenA . Weck , Leberecht , Schleifer , und Mit¬

eigentümer Solingen - DorpW . Pier . Ewald , Bäcker, und EhefrauNachdem der Regierungspräsident mich zum Kommissar zur Leitung des obenbezeichneten Verfah¬rens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Abschätzunganberaumt auf Freitag , den 17. November 1S22 , mittags 12 ^ Uhr , im Stadtbauamt zu Solingen .Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit aufge¬fordert , ihre Rechte im Termin wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben ohneihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren ver¬fügt werden wird . I V 7762 . Der Enteignungskommissar .Düsseldorf , 10. Oktober 1922 . Wever , Regierungsassessor .
1348 . Dem Königlich Rumänischen Honorar -Gene¬
ralkonsul in Köln , Max Baumann , ist namens des
Reichs das Exequatur erteilt worden . I l? V 5264 .Düsseldorf . 21 . Oktober 1022 .

Der Regierungspräsident .1343 . Die am 16 . Dezember 1910 für den mit dem
Erkennungszeichen I 5 14300 versehenen Personen -
Kraftwagen des Johs . H . Jürgens in Goch , Stein¬
straße 10, erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhan¬den gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt .Die Erkennungsnummer I 6 14309 ist einstweilen ge¬sperrt .

Düsseldorf , 2 . November 1022 . I SU .1 11 .1 .Der Regierungspräsident .

! 1350 . Die am 17 . Oktober 1919 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I ? 11277 versehenen Last -Kraft¬
swagen des Christian Müller in Essen , Kopstadt -
sstraße 22 , erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhan¬
den gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt .Die Erkennungsnummer l X 11277 ist einstweilen ge¬sperrt . I 8 II A 305 .

Düsseldorf , 2 . November 1922.
Der Regierungspräsident .

1351 . Die am 14 . April 1919 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 4699 versehenen Personen -Kraft¬
wagen der Niederrheinischen Licht - und KraftwerkeA .-G . in Rheydt , Elektrizitätsstraße 25 , erteilte Zu -

i lassungsbescheinigung ist abhanden gekommen und
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wird hiermit für ungültiq erklärt . Die Erkennungs¬
nummer l 4699 ist einstweilen gesperrt . I 8IIX 98 .

Düsseldorf , 2 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

1352 . Die am 21 . Dezember 1920 für den mit dem
Erkennungszeichen I 14657 versehenen Personen -
Kraftwagen der Stadt Elberfeld , Wasserwerk in El -
berfeld , Brausenwerth 1 , erteilte Zulassungsbescheini¬
gung ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . Die Erkennungsnummer I ? 14657
ist einstweilen gesperrt . I 8 II St . 219 .

Düsseldorf , 4 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

1353 . Die am 26 . März 1921 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 19795 versehenen Last -Kraft -
wagen der Fa . Hamb . Kaffee -Jmport -Geschäft Emil
Tengelmann , Mülheim a . d . Ruhr , erteilte Zulas -
sungsbeschcinigung ist abhanden gekommen und wird
hermit für ungültig erklärt . Die Erkennungsnum¬
mer I ^ 19795 ist einstweilen gesperrt .

Düsseldorf , 4 . November 1922 . I 8 II T 167 .
Der Regierungspräsident .

1354 . VI . Nachtrag
zur Fleischbeschaugebührenordnung v . 27 . August 1921 .

Mit Genehmigung des Preußischen Ministers für
Landwirtschaft , Domänen und Forsten vom 2V . Juli
1922 Nr . I K HI i 5193 werden die Fleischbeschau¬
gebühren (ordentliche Beschau und Trichinenschau )
mit Wirkung vom 1 . November dieses Jahres ab wie
folgt festgesetzt !

t . Ordentliche Beschau
Die Tierbesitzer haben an Gebühren zu entrichten

für die Schlachtvieh - und Fleischbeschau zusammen :
K . bei Einhufern allgemein und für Ergänzungsbe -

schau bei allen Tiergattungen je Tier 310,— -4t
0 . bei den übrigen Tiergattungen folgende Sätze :

Tiergattung

1
. bei Rindern
ausschl . Käl¬
tern ) je Tier
. bei Schwänen
einschl . Trichi¬

nenschau )
e Tier

bei Schweinen
ausschl . Trichi¬

nenschau )
e Tier

in Beschau¬
bezirken , in
welchen der

Beschauer aus¬
schließlich an

seinem Wohn¬
orte u . dessen
Nachbarschaft

tatig ist .
(Tarifgruppe I )

2

in5 .Bcschau -
bezirken , in
welchen der

Beschauer vor¬
wiegend an

seinem Wohn¬
orte u dessen
Nachbarschuft

tätig ist .
(Ta ifgr . II )Z

in Beschau¬
bezirken . in

welchen der
Beschauer vor¬
wiegend außer¬

halb seines
Wohnortes

ü dessen Nach¬
barschaft tätig ist .

(Tarifgr . Ill )

180, -

142 —

105,-

194 — 207,—

156,-

113,—

165,—

125 .-

4 . bei Schweinen
(Trichinenschau
allein ) je Tier ,
(auch für Schwei¬
ne , die nur dem
Trichinenschau¬
zwange unter¬
liegen ) 63,-
5 . bei sonstigem
Kleinvieh (Käl - .
ber , Schafe , Zie¬
gen ) , je Tier 63, -
6 . Ferkel , Zickel,
Lämmer , je Tier 42,—

72 -

72,-

47 -

83,-

83 .—

52 —
2 . Die übrigen in der Fleischbeschaugebührenord¬

nung vom 27 .
'
August 1921 nebst Nachträgen aufge¬

führten Bestimmungen bleiben bestehen . I L 7395 .
Düsseldorf , 6 . November 1922 .

Der Regierungspräsident .
I . B . : Hentzen .

1355 . Die Tarifsätze der Rheinfähre Langst -Kai -
serswerth werden laut dem mit Feftsetzungsvermerk
vom 31 . 10 . 1922 versehenen Aushang erhöht .

Coblcnz , 31 . Oktober 1922 . b Nr . 8449 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Nheinstrombauverwaltung . )
Im Auftrage : gez . Gelinsky .

1356 . Die Tarifsätze der Rheinfähre Xanten -Bislich
und Orsoy -Walsum werden laut dem mit Festsetzungs¬
vermerk .vom 2 . 11 . 1922 versehenen Aushang erhöht .

Coblcnz , 2 . November 1922 . b 8510 .
Der Oberprüsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung . )
Im Auftrage : gez . Gelinsky .

Bekanntmachungen anderer Behörden .
1357 . Der konzessionierte Markscheider Schleier hat
seinen Wohnsitz von Clausthal nach Eickel i . Wests ,
verlegt . 3 . XXXIX/82 .

Dortmund , 26 . Oktober 1922 .
Preußisches Oberbergamt .

Personal -Slachrichte « .
1358 . Zu besetzen sind : a ) 1 Kanzlei -Assistenten -
und eine Unterwachtmeisterstelle bei dem Strafvoll¬
zugsamt in Hamm zum 1 . Januar 1923 ;

b ) je eine Strafanstaltssekretärstelle bei den Ger . -
Gefängnissen in Arnsberg , Minden , Schwelm , Sie¬
gen , gegen Wegfall je einer Justizoberfekretarstelle
zum 1 . Januar 1923 .

Zu a und b : in der Voraussetzung , daß der Gesetz¬
entwurf betr . die Bereitstellung von Mitteln zur Neu¬
ordnung der Strafanstaltsverwaltung die Genehmi¬
gung des Landtags findet .

Die Einrückungsgebühren betragen für die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum 3,— -4t , bei Tabellensatz für
Zie zweigespaltene Zeile oder deren Raum 4,5V -4t . — Belegblätter und einzelne Stücke kosten 1,— -4t für jeden

angefangenen Bogen , mindestens aber 2 ,4t für jedes Stück des Amtsblatts .
Tchriftleitung : Amtsblattstell « der Regierung . — Druck : Buchdruckerei Otto Fritz , Düsseldorf , Ostftr . 13.
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Sonder-M
'att

zum

Amtsblatt der Regierung zu Düsseldorf.
Stück 45 . Düsseldorf . Samstag, den N. MsemÄer 1922 .

Inhalt : Erhöhung der Hafenbahnfrachten in den Duisburg -Ruhrorter Häfen .

Bekanntmachungen der ProvinziaZbehörde .
1359 . Mit Genehmigung des Herrn Ministers für
Handel und Gewerbe und mit Zustimmung der Reichs-
dahndirektion Essen werden die Hafenbahnfrachten in
den Duisburg -Ruhrorter Häfen vom 13. 11. 1922 ab
um 199 Prozent erhöht .

Sie betragen demnach ausschließlich der Verkehrs¬
steuer für den Wagen statt 693 Mark vom 13. 11. 1922
ab ^ 1386 Mark. I II 3458.

Düsseldorf , 10 . 11 . 1922 . Der Regierungspräsident .
In Vertretung : gez. Putsch.

Die Einrllckungsgebühren betragen für die zweigespalten« Textzeile oder deren Raum S,— -4t , bei Tabellensatz für
die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 4,SV -4t . — Belegblätter und einzelne Stücke kosten 1 .— -4t für jeden

angefangenen Bogen , mindestens aber 2 -4t für jedes Stück des Amtsblatt » .
Schriftleitung : Amtsblattstell « der Regierung . — Druck : Buchdruckerei Otto Fritz , Düsseldorf, Oststr . 13.
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Amtsblatt

Regierung zu Düsseldorf .
Btück 46 MUldorf , Samstag den ! 8 . Nonember 1922

Beilage « : Oeffentlicher Anzeiger Nr , 92 und 93 und 46 der Sonderbeilage zum Oeffentlich. Anzeiger,

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Dienstag , den 2t , November 1922 ,
mittags 12 Uhr , der Amtsblattstelle zuzusenden,

Inhalt : Zuschläge auf Arzneimittel 483, Entschädigung für die Mitglieder der Gesellenprüfungs¬
ausschüsse 483, Sonntagsarbeit im Varbiergewerbe 483 , 484 , 494 , Urkunde über Erenzänderungen zwi¬
schen Pfarreien 484, Führerscheine pp . für Kraftfahrzeuge 484 , 494 , Enteignungen 485 , 488 , 491 , 492 , 493 ,
Tarife für die Nheinfähre Rees -Reöserschanz und die Altrheinfähren bei Brienen -Salmort und Düffel -
ward - Schenkenschanz 493 , Apotheke 493 , Tarif für die Ruhrfähre zu Baldeney 494 , Gerichtsärzte fiir das
Versorgungsgericht 494 , Pferdeentschädigungsfonds 494 , Personalien 494 .

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
1369 , Auf Grund des Z 89 Abs , 1 der Gewerbe¬
ordnung für das Deutsche Reich bestimme ich :

1 . Die in Nr . 2 der allgemeinen Bestimmungen
der Arzneitaxe 1922 (19 . Ausgabe ) festgesetzte Staffe¬
lung der Zuschläge auf den Einkaufspreis wird durch
die folgende ersetzt !

Bis zu 69 -4t ein Zuschlag von 199 v . H .,
von mehr als 69 -4t bis zu 89 -4t ein Zuschlag von

69 -4t ,
von mehr als 89 bis zu 129 -/4t ein Zuschlag von

75 v . H ..
von mehr als , 29 bis 159 -4t ein Zuschlag von

99 -4t,
von mehr als 159 -4t ein Zuschlag von 69 v . H .
2 . In Nr . 23 der allgemeinen Bestimmungen sind

die folgenden Aenderungen vorzunehmen !
unter a ) statt 8 und 12 -4t zu setzen 16 und '24 -4t,
unter b ) statt 12 -4t zu setzen 24 -4t,
unter c) statt 16 -4t zu setzen 32 -4t ,
unter d) und e) statt 4 -4t zu setzen 8 -4t.
3. Die Apotheker sind berechtigt , auf den nach Nr .

1 I—in der allgemeinen Bestimmungen berechneten
Verkaufspreis eines Arzneimittels oder einer Arznei
— also ausgenommen die nach Nr . 2 der Bestim¬
mungen zu berechnenden abgabefertig bezogenen Arz¬
neimittel oder Arzneien — einen Teuerungszuschlag
von 15 v . H . zu erheben .

4 . Nr . 3 meiner Bekanntmachung vom 31 . August
1922 (Reichsanzeiger Nr . 197 ) und Absatz 2 meiner

Bekanntmachung vom 28 . September 1922 (Reichsan¬
zeiger Nr . 221) werden außer Kraft gesetzl.

Diese Bestimmungen treten am 12 . Oktober 1922
in Kraft . I K II Nr . 4559.

Berlin , 11 . Oktober 1922 .
Der Preußische Minister für Volkswohlfahrt .

Im Auftrage ! Eottstein .
Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .

1361 . Im Einvernehmen mit der Handwerkskammer
bestimme ich auf Grund des Z 131 b Abs. 2 REO . ,
daß vom 25 . September dieses Jahres ab die Ent¬
schädigung für die Mitglieder der Gesellenprüfungs -
ausschüsse beträgt, !
a ) für Reisekosten Ersatz der Fahrkarte III . Klasse;
b) Entschädigung für die Teilnahme an einer theore¬

tischen Prüfung 169 Mark ;
c ) Entschädigung für die sögenannten Schaumeister ,die die Arbeitsprobe oder das Gesellenstück abneh¬

men , 169 Mark für den halben und 249 Mark für
den ganzen Tag . I b V 5945 .

Düsseldorf, 6 . November 1922 .
Der Regierungspräsident ,

1362 . 1 . Unter Abänderung meiner Bekanntmachung
vom 4 . März 1994 I b 687 (Reg .-Amtsbl . Seite 85 ) .
betr . Ausnahme vom Verbote der Sonntagsarbeit im
Barbier - , Friseur - und Perückenmachergewerbe be¬
stimme ich auf Grund des § 195 e . R . E . O . für den
Bezirk des Stadtkreises Crefeld , daß .eine Beschäfti¬
gung von Gehilfen und Lehrlingen an allen Sonn -
und gesetzlichen Feiertagen mit Ausnahme des ersten



Oster - , Pfingst - und Weihnachtsfeiertages , an denen
eine Beschäftigung von 3— 12 Uhr vormittags statt¬
finden darf , verboten ist .

Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage ihrer
Veröffentlichung tn Kraft .

2 . Auf Grund des K 41 b R . G . O . wird für den
Bezirk des Stadtkreises Crefeld , nachdem die Zustim¬
mung einer Zweidrittelmehrheit der beteiligten Ge¬
werbetreibenden festgestellt ist, angeordnet , das; den
selbständigen Barbieren , Friseuren und Perückenma -
chern die Ausübung thres Gewerbebetriebes nur in¬
soweit gestattet ist , als Ausnahmen vom Verbote der
Beschäftigung von Gehilfen und Lehrlingen im Fri¬
seur - , Barbier - und Perückenmacher -Handwerk zuge¬
lassen sind . I l? V 54 !)? .

Düsseldorf , 6 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

>563 . 1 . Unter Abänderung meiner Bekanntmachung
vom 29 . Mai 1920 I b 3185 (Reg .-Amtsbl . Seite 232 ) ,
betr . Ausnahmen vom Verbote der Sonntagsarbeit
im Barbier - , Friseur - und Perückenmachergewerbe be¬
stimme ich auf Grund des Z 105 e R . E . O . , daß in
sämtlichen Stadt - und Landgemeinden des Kreises
Lennep eine Beschäftigung von Gehilfen und Lehrlin¬
gen in diesem Gewerbe außer an den zweiten Oster - ,
Pfingst - und Weihnachtsfeiertagen auch am Charfrei -
tag , am H.immelfahrtstage und am Büß - und Bet¬
tage verboten ist .

Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage ihrer
Veröffentlichung in Kraft . Im übrigen bleiben die
Bestimmungen der Bekanntmachung vom 29 . Mai
1920 I b 318, > in Geltung .

2 . Auf Grund des § 41b R . E . O . wird für sämt¬
liche Stadt - und Landgemeinden des . Kreises Lennep ,
nachdem die Zustimmung einer Zweidrittelmehrheit
der beteiligten Gewerbetreibenden festgestellt ist . an¬
geordnet !

Den selbständigen Barbieren , Friseuren und Pe¬
rückenmachern ist die Ausübung ihres Gewerbebetrie¬
bes auch am Charfreitag , Himmelfahrts - , Büß - und
Bettage nicht gestattet . I b' V 5155 .

Düsseldorf , 6 . November 1922 .
Der Regtern ngsp rä sident .

1364 . Urkunde
über die Grenzänderung zwischen der Pfarre Dorn¬
busch , Erzdiözese Köln , und der Pfarre Lobberich ,

Diözese Münster .
l . Kraft Päpstlicher Vollmacht wurden mittels

Verfügung des Apostolischen Nuntius Erzbischofs Pa -
celli vom 3 . August dss . Jhrs . die Grenzen zwischen
der Pfarre Dornbusch . Erzdiözese Köln , und der
Pfarre Lobberich , Diözese Münster , durch llmpfarrung
der Sektion Rennekoven von Lobberich nach Dorn¬
busch dahin abgeändert , daß in Zukunft die Grenz¬
linie zwischen beiden Pfarreien gezogen wird durch
den Weg von Pletschbach bis zum Heiligenhäuschen
und die Verlängerung des da ansetzenden Feldweges
zur Heerstraße bis an die Gemeinde Boisheim .

2 . Das nach Dornbusch umzupfarrende Gebiet ist
auf beifolgender Karte rot umrandet .

3 . Diese Urkunde tritt am 1 . Oktober 1922 in Kraft .
Köln . 23 . August 1922 .
Münster . 26 . August 1922 .

Der Erzbischof von Köln !
A . A . !

(Siegel . ) gez . Unterschrift .
J . -N . 697/20 . ,

Der Bischof von Münster !
( Siegel . ) gez . h Johannes .
Nr . 5330/1 .

„Die nach der vorstehenden Urkunde vom 23 ./26 .
August 1922 von dein Ergbischofe von Köln und dem
Bischöfe von Münster kirchlicherseits ausgesprochene
Erenzänderung zwischen der katholischen Pfarr¬
gemeinde Dornbusch , Erzdiözese Köln , und der katho¬
lischen Pfarrgemeinde Lobberich , Diözese Münster ,
durch Umpfarrung der Sektion Rennekoven von Lob¬
berich nach Dornbusch wird auf Grund der von dem
Minister für Wissenschaft , Kunst und Volksbildung
mittels Erlasses vom 10 . Oktober 1922 — 6! II Nr .
4685 — uns erteilten Ermächtigung hierdurch von
Staatswegen bestätigt und in Vollzug gesetzt .

"

Düsseldorf . 30 . Oktober 1922 . II v 26l)9 .
Regierung ,

Abteilung für Kirchen - und Schulwesen ,
gez . ! Cosack.

1365 . Der dem Josef Müller zu Porschdorf in Sach¬
sen , geboren am 3 . Juli 1884 in Schönau i . Böhmen ,
diesseits am 23 . Juni 1914 erteilte Führerschein für
Kraftfahrzeuge Ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt . 18 1 Nr . 4199 .

Düsseldorf , 9 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

1366 . Die am 11 . Dezember 1920 für das mit dem
Erkennungszeichen I 2 19068 versehene Kraftrad der
Staatl . Polizeigruppe Düsseldorf I . Abteilung in
Höxter erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden
gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt .
Die Erkennungsnummer 1 X 19068 ist einstweilen
gesperrt .

'
I 8 II St . 211 .

Düsseldorf , 6 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

1367 . Der dem Franz Kärmer in Dinslaken , gebo¬
ren am 1 . März 1884 in Teuchern , Kreis Weißenfels ,
diesseits am 11 . Februar 1913 erteilte Führerschein
für Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt . 18 1 Nr . 4343 .

Düsseldorf , 9 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

1368 . Der dem Willi Engelhardt in Essen , geboren
am 18 . November 1877 in Magdeburg , diesseits am
8 . Dezember 1920 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . 18 1 Nr . 4314 .

Düsseldorf , 9 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .
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1369 . Auf Antrag des Rheinisch -Westfälischen Elektrizitätswerk A . -G . in Essen hat der Regierungsprä¬
sident die Einleitung des Verfahrens zur Feststellung der Eutsämdigung für nachstehende , zum Bau einer
16 060 Volt -Starkstromleitung in der Gemeinde Cronenberg dauernd zu beschränkenden bezw . zu enteig¬
nenden Grundflächen angeordnet .

Größe Kullurart
der Kataster -Parzelle des Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

»7 Grundfläche »
Flur > Grundstücks

Irs -> qm Nr ,

1 33 04 » 1278 5 5 Stuhlmann , Karl , Grobschmied Mitlelsubbcrg
10 64 /

' W
2 10 64 8 1272>5 W Wwe . Daniel Stuhlmann , Aline , geb .

33 04 H Kalzbach
3 97 07 8 4 !.X .16 Wwe . Karl Putsch , Helene , geborene „

7 09 Strisling
4 53 15 8 86310 Hardenbruch , Karl , Schmied Cronenberg
5 12 77 8 4 X 1 / W Birgden , Otto , Fabrikant , ,

92 77
6 1 07 28 8 91913 H Krebs , Julius , Schleifer Mittelsudbcrg

31 75 3 9I4 !3 Engelke . Ewald , Fabrikant
8 5 01 8 57 W Dorten , Karl , Fabrikant Troncnbe . g

5 76 8 50
57 97 9 197 111 A
70 38 9 279 103
44 55 9 276 105 0
19 72 9 277 101 A
69 45 9 99 , ,
02 54 9 66 . 115lVIII,31 , ,
91 63 9 04 H
38 64 9 07 N

I 96 9 62 111,124 H
40 16 9 61 III. 119 „
59 21 9 68 III 117 A
82 74 9 39 H
77 85 9 28963dtc . A
8 59 7 4241119 W

Lechtape . Wilhelm Friedrich , Landwirt9 1 13 64 8 7 VIII .1 A Wanne
16 98 8 47 ,, Lömendorn10 38 47 8 46 , , Riehen , Wilhelm , Landwirt , und

Ehefrau Elnerscld11 1 11
25

00/
25/ 8 1211j45

A
W

Dr . med. Fritz Kleinsorgen , Zahnarzt

76 501
02

A
17 8 1653162 W

1 25 72/ H
Sudberg12 6 02 8 55 111.129 W Neuhoff , Julius

56 75 9 88 111.112 A Neuhosf , Alexander
35 48 9 105,1181111 .111 Neuhoff , Robert

Kleinschmiede
13 25 28 9 83 Wortmann , Karl , Kleinschmied Tcschensudberg

15 84 9 113 „
36 78 9 104

Sudberg14 . 2
2

37
03

8
8

84
85a

" Schmoll . Wilhelm , Fabrikarbeiter

15 39 3 75 „
2 00 8 91

Teschcnsudberg15 11
21

58
30

8
8

85
74

" Ehefrau Spezereihändler Hermann
Tesche , Huloa , geb , Tillmanns

10 15 14 8 66 Witt , Otto , Schlosser , ,

2 50 8 89
Suaberg17 2 30 8 92 Schmoll , Wilhelm , Fabrikarbeiter

3 49 .1 8 81 11
- 1.M ,
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Größe
der

Grundflächen
Kataster - Parzelle Kuitnrart Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

In» z qm Flur Nr ,
18 39 25 8 94 A Ehefrau Kilian , Friedrich , Fabrikant , Teschensudberg

30 76 9 88 !lll . 113 Ottilie , geb , Krenzler
7 23 8 79

I » 2 45 8 90 Birkenbach , Aug . , und Ehefrau
.2 92 -8 83 , , Wwe . Dachmann Elberfeld
7 19 8 80

Ehefrau Joecker, Otto , Sägenschmied ,2t> 7 10 9 317 >03 Teschensudberg
4 25 9 313 103 Auguste , geb , Dähmenhaus
8 51 9 319 103

21 24 18 9 278 102 - a ) Tesche , Hermann , Handelsmann ,
und Ehefrau

«

b ) Ehefrau Ernst Blumenthal , El¬ Sudberg
friede , geb , Tesche

22 48 84 9 288139 Wwe . Karl Bauer Cronenbcrg
23 27 05 9 40 H Stosberg , Ewald , Sägenfchmied - Heidt 39

tagelöhner
24 4 23 7 425 111 Weg Stadtgemeinde Cronenberg

1 01 7 426 120
! 80 97 8 1037 342 H

76 60 8 1037 342
>0361337

A
I 09 24 6 H

40 35 5 7031485 W
36 62 4 264 21
65 55 4 321 H
80 85 4 319
58 47 4 318
27 49 4 5
13 77 4 356 W
5 44 8 9561342 H

Müller , Gustav , jr . . Fabrikant23 29 88 7 4221118a Heidt
35 56 7 4231118 A

28 l 80 03 7 512119 etc . AWwe , Johann Karl Baier , Anna , Am Häuschen 2
I 38

49
40>
55 / 7 308,24 H

geb . Schmidt , Inhaberin einer Säge¬
schmiede

27 4 74 77> 373,S5 Schmahl , Karl Berg
90 87 -' 7 Ä Schmahl , Rudolf
31 73 7 29 Fabrikanten
21 21 7 28 W
8 50 7 27

Keller , Karl , Fabrikant28 22 04 7 3» A Tronenbe g
29 5 74 5 >563 >488 W Blumberg , Johann David , Schleifer Heidt

14 34 5 467
30 9 26 5 4^I Ä Ullrich , Franz Arnold , Kleinschmied, Rheinbach

34 37 5 470 H und Ehefrau
31 3

1
70
69
58

>>

06
42
43
20

5
5
5
5

483
485
482
469 W

Tesche , Richard , Ackerer Rauenhnus

96 78 5 518 H
2 06 88 5 522

51 85 5 548
50 78 5 547 A

I 16 84 3 520
32 93 25 5 4 ''9 H Ehefrau , Walter Brinkmann , Elfriede , Winden

24 43 3 544 geb . vom Cleff
24 55 5 545

33 45
31
14

98
36
97

5
5
5

513
514
523

Christians , Hulda , und Miteigentumer Kuchhausen
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L
fd

e.
N

r
>

G
rö

ße
de

r
G

ru
nd

flä
ch

en

Im 1 s 1 qm

ct
aK

Fl
ur

34 57 64 5

53 14 42 5

36 31 33 5

46 st
i

25 53 j

5

37 94 94 5

c . 08 34 5

83 8 s5
5

3 50 j

31 25 5

93 13 35 5

04 22 50 5

1 63 57 4

47 21 4

32 62 4

41 98 59 5

3 53 4

4 s3
1

38 >

42 14 47 5

18 09 5

43 35 38 ö

44 49 69 4

45 44 54 4

33 40 4

46 1 96 88 ' 4

47 54 67 4

53 36 4

48 03 31 4

49 13 48 4

50 23 55 4

51 48 19 4

52 48 19 4

48 20 4

53 72 02 4

54 1 08 46 4

70 55 4

77 08 4

55 10 32 4

25 86 4

56 81 50 4

57 13 82 4

58 12 37 7

59 17 80 5

94 34 6

60 9 00 8

61 53 51 8

62 7 14 8

63 4 45 8
Nr .

Kulturart
des

Grundstücks

515
524

542
543

366
367

1837j365
1841 >351

1843j355 etc.

7631368
138
142

2392 >130
15261354 etc.

14021130

1527Z352 etc.
1304140
13051140

139

266
265
313
257

322
317
314

316jX .1v
320

1159
1160
1161

334
334
334

359
1268j360

361
362

1267j360
351
354

355
427j120
15621465
1032j337
12I6j62

864j6
26
58

H

A

H

A
s
W
H
W

H

Ä
W
H
W
S
Hf-
A
H

W .

H
A
H
A

W

Bezeichnung der Eigentümer

vom Cleff , Julius , Fabrikant
vom Cleff , Julius , Fabrikant , und

Miteigentümer
Jöcker , Engelbert Johann , Fabrik¬

arbeiter
Ehefrau Hammes , Hermann , Fabrik¬

arbeiter , Emilie , geb . Twelken
a ) Tesche , Richard , Ackerer
b ) Plücker , Rudolf , Viehhändler
Engels , Göttlich , Kolonialwaren¬
shändler

Ehefrau August Schurr , Adeline , geb .
Ashauer . Geschäftsinhaberin

Rood , August , Lehrer , jun .

Rauhaus , Eginhard , Fabrikant

Eheftau Sattler Friedrich Hund sen .,
Auguste , geb . Knipp , Möbelhändlerin

a ) Schlieper , Theodor , Landwirt
b) Ehefrau Landwirt Otto Stursberg ,
^ Akma , geb . Schlieper

Siebel , Albert , Packer , und Ehefrau
Rood . Robert , Erobschmied , und Mit¬

eigentümer
a ) Schlieper . Johann Karl , Kaufmann

und Kommerzienrat
b ) Schlieper , Walter , Kaufmann
Städtische Sparkasse

Elberfelder Terraingesellschaft m. b . H .
Lorenz , Gustav , Schmied
Jöcker , Johann , Albert , jun ., Bohr¬

schmied und Ehefrau
Neumann . August , Nagelschmied
Daum , Robert , Holzdrechsler , und

Ehefrau
Freund , Robert , jun, , Fabrikant
Hilverkus , Albert , Ackerer

Edelhoff , Richard Heinrich , Fabrikant

Schürman -n . Wilhelm , Schuhmacher ,und Ehefrau
Geschwister Weber
Kreuzer . Friedrich August , GrobschmiedWwe . Kaufmann Gustav Jöcker

Engelke , Hugo , Kleinschmied
Picard , Artur , Schleifer
Asbach . Rudolf , Oskar , Sägenfchmied
Hoesterey . Emil , Fabrikant

Wohnort

Kuchhausen

Croncnbcrg

Rauenhaus
Wald

Bliedinghausen

Kleinenhammer

Eroncnberg

Elberfcld

Vorderdohr

Cronenbcrg

Düsseldorf

Remscheid- Hasten
Elberfcld

Cronenbcrg

Vorderdohr
Cronenbcrg

Remscheid

Cronenbcrg
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Größe
^ Grundfla
LT

ba s

der
chen

qrn

Kgl ,

Flur

ister - Parzelle

Nr .

Kulturart
des

Grundstücks
Vezeichnung der Eigentümer Wohnort

64 3
2

65 10

66 22

67 51
68 1 52
69 65

14
70 19

71 Wupper
Wog Flr
Wog Flr
Wog >Fl
Flur 6 S
Flur 5 5
Flur 5 3
Flur 5 3
Graben

1841
Weg zw.
Gräben

Haus

34
21
51

18

43
46
921
19/
01

halb
>r 6
rr 6
ur b
Weg
Weg
Leg z
Leg
.M .

'
/351
Par
entlc

sn

8
8
7

5

4
5
8
8

Weg <
1033/31
1046/0.

1041 /
zw . Pa
zw . Pa
w Par
w . Par
Parz .
und 15
z . 1161
mg de

82
87
26

1842 5̂81

333
345
763
761

ntlang Flur 7
i2 etc .
142
0,337
rz . 1036/337 u . 1
uz . 514 und 513
Z. 524 und 522
z . 366 und 367
1533/358 und

26/354 etc .
N34 und 1159/33
r Gemeindegren

A
' W

H

Hz
H
W
H

032/337

768/353 bis

1
ze Liittring -

Tesche , Hermann , und Ehefrau

Wwe . Sägenschmied Karl Wilhelm
Schmäht , Wilhelmine , geborene
Schmäht , und Miteigentümer

Jöcker , Karl , Nagelschmied , und
Ehefrau

Jansen , Ewald , Fabrikant
Lüdorf , Emil . Fabrikarbeiter
Ring , Heinrich , Volontär

Hackenberg, Josua , Nachtwächter , und
'Ehefrau

Gemeinde Cronenberg

Cronenk .>rg

Kuchhausen

Cionenberg

Remscheid

Nachdem der Regierungspräsident mich zum Kommissar zur Leitung des obenbezeichneten Verfah¬
rens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Abschätzung
anberaumt auf Dienstag , den 21 . November 1S22 , v o r m i t t a g s 9 U h r , im Rathaus zu Cronenberg .

Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit aufge¬
fordert , ihre Rechte im Termin wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben ohne
ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren ver¬
fügt werden wird . I I ) 7733 . Der Enteignungskommissar .

Düsseldorf , 10 . Oktober 1922 . Wever , Regierungsassessor .

1370 . Auf Antrag des Rheinisch -Westfälischen Elektrizitätswerk A . -E . in Essen hat der Regierungsprä¬
sident die Einleitung des Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende , zum Bau einer
100 000 Volt -Starkstromleitung in der Gemeinde Lüttringhausen erforderlichen Grundflächen angeordnet .
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Größe der
Grundflächen

ks qm

Kataster - Parzelle

-Flur I Nr .

Kulturart
des

Grundstücks
Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

6 1 54 56-.
51 06 /

7 13 86 ,
13 12 >
52 65 1

8 2 12 40 1
9 64 14 1

10 77 35 1
30 93 1

1 15 89 1
1 85 04 1
2 62 68 1
1 37 70 1

11 30 93 1

12 41 13

13 11 49 1
1 31 29 1

27 20 1
14 67 16 1

29 23 1
1 14 89 1

94 64 1
15 82 1

15 13 16 1
16 42 55 1

17 31 22 1
80 71 1

13 1 37 45 1

19 42 44 1
20 g 18 53 1

1 84 1
9 00 1
7 90 1

13 03 1
21 47 73 l

9 35
22 47 32 1

27 73
23 9 06 1

24 29 06>
42 38/

8 62 1
30 83 1

25 7 63 1
26 34 27 1

1 43 41 1
58 06 1
9 71 -.

3 03 63/ 1
24 72 1
31 32 1
8 44 1

409 >

1328 4̂79 etc .
495

1213 >494
493

439
491
41 «
419
347
348
490

906M0

442
131Ä441
911
909
910

435
436
435

425
423
424

434PI .3
434PI .2

430
417
431

418
1332 3̂44
897!341
895 >341
1431189
1482190

343
1479j87

342
1496136
894j341

14921332
1480188

109
706191
709 >93

94
99

16711110
1676
1675
1706

116
115
127

H
A
H

A

H

Ä
H

Ä
W
H

A

W

Ä
W
A
W
Hg
G
A
W
H
W

H

Hz

Rottsieper , August . Hammerschmied

Günther , Friß . Kaufmann , und Ehefrau

Hafenclever , August . Kleinschmied
Wwe . Eduard Schmidt , Rosa , geborene

Cornelius , und Miteigentümer
Fllls , Paul , Landwirt

Wwe . Richard Schlieper , Hammer¬
schmied

Wolferts , Adolf , Hammerschmied , und
Ehefrau

Wwe . Julius Easpers , Amanda , geb.
Wegerhoff

Uebendorff , Otto . Ackerer , und Ehefrau

Kloß . Jakob . Schmied
Eerstäuer , Hugo , Feilenschmied und

Miteigentümer
Rottsieper , Walter , Fabrikakt

Wwe . Albert Dorfmllller , Kaufmann ,
Maria , geborene Hageböcker

Kotthaus . Ernst , Ackerer , jun .
Ehefrau Kaufmann August Rottsieper

Vrinkmann , Friedrich , Kleinschmied

Nothstein , Friedrich Karl , Vandwirker

Wille , Otto , Kleinschmied , und Ehe¬
frau

Wwe . Vandwirker Otto Pfaff

Siepmann , Hermann , Bäcker
Hinsberg . Theodor , Kommerzienrat

und Bankier

Remscheid- Platz

Remscheid

Remsch.- Neuplatz
Remscheid- Platz

Westen

Remscheid- Platz

Westen

Platz

Westen

Platz

Westen

Heidt

Grund

Barmen
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Größe Kulturartder
Grundflächen

Kataster -Parzelle des Bezeichnung der Eigentümer Wohnort
04 Grundstücks

da s qm Flur Nr .

26 64
72

61 ,
291 1 1672j110 H Derselbe

27 2

1

69
26
03

26
88
20

1 169S >95
300

1024!299

" Stadtgemeinde Lüttringhausen

2S 81 56 , 98 H Siepmann , August , Ackerer Windgassen
7 091 W

29 1 39 73 1 104 H Pick , August , Bäcker Grund
30 28

77
80
66

1
1

105
106

Over , Hugo , Raspelhauer Spelsberg

31 49 03 1 107 Wwe . Strasmann , Albert . Klein¬ Grund
schmied

32 73 4S 1 103 ,» Koll , Peter Karl , jun . , Schuhmacher Spelsberg
und Ackerer

33 99 38 1 1677417 A Hildebrandt , Friedrich , Ackerer , und Grund
Ehefrau

34 31 04
soj 1673 1̂10 H Wwe . Karl Ulrich , Landwirtin , Au¬ Ciarenbach

32 guste. geb . Neveling , und Miteigen¬
1 16

71
so
so 1 1542 1̂14 „

tümer

35 41 76 1513111 Kliisener , Gustau , Ackerer und Band¬ Farrenbracken
67 32 3 1481,11 A wirker , und Ehefrau
62 00 3 10
12 16 3 9 W
6 2S 3 zu 1486!482 Weg

36 12 82 3 151941 H a ) Muth , Friedrich Wilhelm , Wirt Grüne
b ) Muth , Aline

37 37 59 3 145644 W Tappert , Peter , Wirt , und Ehefrau „'33 1 17 3S 3 16 H Blanke , Otto , Handlungsgehilfe Wüste
68 S8 2 162 A

39 2 49 93 3 15 H a ) Berbecker, Emil Mühle
b) Berbecker, Ernst , jun .,

Landwirte
40 33 53 3 17 Ehefrau Emil Kopf , Adele , geborene Wüste

2
so
67

921
43 s

3 136048 A
H

Heynen

2 92 75^ 2 954 161 A
2 84 13 2 845 159

8 29 2 855 160
9 13 2 795 160 Hg .
3 36 2 933 165 Hf .

30 87 2 929 173
23 92 2 920 170 G

1 02 89 2 938 157 H
2 41 2 941 157

26 65
97

2
2

942
336

157
221 W

b 73 2 830 221
3 89 2 808 157 H

48 74 2 222 W
41 13 43 2 934464 Hg . Urbahn , Karl , Bandwirker , und Ronsdorf

Ehefrau
42 17 52 2 218 W Erbschoe u . Co ., offene Handels - Lüttringhausen -

41 69 2 217 Gesellschaft Helbach
16 81 2 216 H

43 3 S0 39 2 241 Evangelische Kirchengemeinde Lüttringhausen
44 1 76 51 2 240 Bremer , Hermann , Kleinschmied , und Mühle

1 S9 83 2 238 » Ehefrau
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294

1023 i299
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»71/514 und 972
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md 419 Flur 1
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1K7411IV
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101 . 845/159 , Fl
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235 , 237 , 1022/2 -
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H

Ä
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renberg und

/503 Flur 1
lslur 1

Weg

rr 2
I Wer
84 Flur 2

Winchenbach , Gustav , Kleinschmied
Berg , Max , Kaufmaun

Winchenbach , Friedrich , Wirt und
Ackerer , und Ehefrau

Hackenberg , Peter , Ackerer

Ehefrau Rudolf Bertram

Körten , Hermann , Ackerer

König , Rudolf , Ackerer und Band -
wirker

Blombach , Hermann , Feilenfabrikant
Ehefrau Otto Fischer , Ackerer

Wwe . Julius Wüster , Bandwärter ,
Charlotte , geb . Wüster

Fischer , Otto , Ackerer
Goßmann . gen . Junker , Karl Her¬

mann , Ackerer
Schoeneweiß , Karl , und Ehefrau
Tack , Albert , Oberbauarbeiter
Jllian , Heinrich , Landwirt , und

Ehefrau
Berbeck , Karl , Fabrikant

Gemeinde

Graben
Ronsdorf

Graben

Blaffertsberg

Mühle

Bvxberg

Kleinhülsberg

Klausen

Kleinhülsberg

Klausen
Birke

Avnsaorf
Blaffertsberg
Elbeifeld

Barmen

Lüttringhausen

Nachdem der Regierungspräsident mich zum Kommissar zur Leitung des obenbezeichneten Verfah¬
rens ernannt hat . habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Abschätzung
anberaumt auf Dienstag , den 21 . November 1922 , v o r in i t t a g s 11 Uhr . in der Gastwirtschaft „ Zur
Grüne " in Lüttringhausen .

Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit aufge¬
fordert , ihre Rechte im Termin wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben ohne
ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren ver¬
fügt werden wird . I v 7731 . Der Enteignungskommissar .

Düsseldorf , 1v . Oktober 1922 . Wever , Regierungsassessor .

1371 . Auf Antrag der Reichsbahndirektion Köln hat der Regierungspräsident die Einleitung des Ver¬
fahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende , zur Herstellung einer Entwässerungsanlage
entlang der Eisenbahnstrecke M .Eladbach -Viersen -Crefeld in der Gemarkung Neuwerk , Stadtkreis M .Glad -
bach erforderlichen Grundflächen angeordnet !
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Größe
der zn

enteignend?»
Kuliurart

Kalauer- Parzelle des Bezeichnung der Eigentümer A-obuoil
Grundflächen

Nr
Grundstücks

!> ! qm Flur
3 , ^ 64 32 377 5̂8 Acker Ehelcute Hermann Rcinersu.Katharina

geb . Prinzen Beitrath
! 49 32 390 50 Ehefrau Gilles genannt Arnold Jansen .

Anna aeb . Königs
6 47 32 39ll5l >> - Ehelente Johann Leichen und Maria

Sibitta geb . Kamp
7 0,14 32 445012 Ehi istine Ticken o G .
8 30 32 393013 " Ehefrau Heinr . Ahr . geb . Marm Ger¬

trud Griepekoven u . 2 Kinder
9

10
60
29

32
32

394014
432 115 etc,

" Bollen Heinrich Fabrikenbeiier >

Nachdem der Regierungspräsident mich zum Kommissar zur Leitung des obenbezeichneten Verfah¬
rens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Abschätzung
anberaumt auf den 3V. November 1922 , v o r m i t t a g s 10 U h r , aus dem Hauptbahnhofe in M .Eladbach .

Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit aufge¬

fordert , ihre Rechte im Termin wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben ohne

ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren ver¬

fügt werden wird . I X 3230 . Der Enteignungs -Kommissar :

Düsseldorf . 10 . November 1922 . Dr . Bammel , Geh . Regierungsrat .

1372 . Zur Feststellung der Entschädigung für das zum Bau der Eisenbahn von Holzheim nach Rommers -

kirchen zu enteignende , in der Gemeinde Holzheim , Kreis Neuß , belegene , nachstehend bezeichnete Grund¬

eigentum habe ich Termin auf den 28 . 11. 1922 , vormittags 9Z4 Uhr (M .E .Z .) , im B .ürgermeister -

amte zu Holzheim anberaumt .
Alle Beteiligten werden gemäß ? 23 des Gesetzes über die Enteignung von Grundeigentum vom

11 . Juni 1874 sG .S .S . 221 ) aufgefordert , ihre Rechte im Termin wahrzunehmen .
Beim Ausbleiben wird ohne ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder

Hinterlegung der Entschädigung verfügt werden .

um

>41

143
144
148

>45
140
147
>4 !»
150
151
152

Katasiermäßige
Bezeichnung

des Grundstücks
Gemarkung
«Gemeinde )

Par¬
zelle

Eigentümer

lName , Stand, Wohnort )

Das Grundstück
ist verzeichnet
im Grundbuch

voil ! Band ! Blatt

Wirtschafts-
Art

und Lage

Größe
der zu enteignen¬
den oder dauernd
zu beschränken¬
den Grundfläche

HIN

Holzheim! A >425 !2

17850

13620
13630
18230

I28Ijl
'

12830
12840
13241
1325 !1
13260
1330 48

Niesen u . Hußniann o > H . in
Holzheim

Eheleute Hermann Josef Weyer
u . Joscfa geh . Hexgcs Ackerer
in Holzheim

Franz Bommers Mütter zu
Eppinghover -Mühle

Julius Gotischalk Mühlen bescher
in Hilden

Mühlenwerke Gottschalk Akt .»
Gesellsch . Creseld

Holz¬
heim

IX

IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX

433

37

378
378
44»

417
417
417
417
417
417
417

Ar!! Lorva -
liugcr Weg

Acker
Am Mühlen¬
weg Acker

desgi >

13

40

15

54

98

70

19

70

Düsseldorf , 9 . November 1922 .
I X 2462 .

Der Enteignungskommissart
Dr . Bammel , Geh . Regierungsrvt .
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1373 . Zur Feststellung der Entschädigung für das zum Bau der Eisenbahn von Holzheim nach Nommers -

kirchen zu onteignende , in der Gemeinde Grefrath , Kreis Neust , belegene , nachstehend bezeichnete Grund¬

eigentum habe ich Termin auf den 28 . 11. 1922 , vormittags 9 )4 Uhr (M . E .Z .) , im Bürgermeister -
amte zu Holzheini anberaumt .

Alle Beteiligten werden gemäß H 25 des Gesetzes über die Enteignung von Grundeigentum vom
11 . Juni 1874 (G .S .S . 221 ) , aufgefordert , ihre Rechte im Termin wahrzunehmen .

Beim Ausbleiben wird ohne ihr Zutun die Entschädigung fest" "" ellt und wegen Auszahlung oder

Hinterlegung der Entschädigung verfügt werden .

^ N

Katastecniähige
Bezeichnung

des Grundstücks

Gemarkung Par -
IGemeind ^ (Flur ,

Eigentümer
( Name,Stand u . Wohnort )

Das Grund¬
stück ist ver¬

zeichnet im
Grundbuch

!
von i Band Blatt

Wirtschasts -
Art

und Lage

Gröste

AU beschränken¬
den Grundfläche

Uu u. > qiu

1 Gresrath D 305 13 Zisch .räudler Dirk Kruimer zu Gres¬ 9 408 Loeoeliuger - 2 60
2 „ 302 18 Huizeu , Hotl ind rath 9 408 seld . Acker 36 06
6 , 18 XIII 7 7 320 , , g 70
7 >3X111.6 320 /

10 426 13 .Ackere » Emil Klären zu Loeveling 7 320 i
11 427 18 7 320 , ,

l «13 24

12 " - 423 18 " 7 320 >> 1

Düsseldorf , 9 . November 1922 .
l X 2465 .

1374 . Die Tarifsätze der Rheinfähre Rees - Reeser -
schanz werden laut dem mit FestsetzungsvermerOvom
4 . 11 . 1922 versehenen Aushang erhöht , b Nr . 8588 .

Coblenz , 4 . November 1922 . >
Der Ober -Präsident der Rheinprovinz .

(Rheinstromibauverwaltung .)
I . A . gez . ! Eelinsky .

1375 . Die Tarifsätze der Altrhein -Fähren bei
Brienen - Salmort und Düffelward - Schenkenschanz
werden laut dem mit Festsetzungsvermerk vom 6 . 11 .
1922 versehenen Aushang erhöht . b Nr . 8623 .

Coblenz , 6 . November 1922 .
Der Oberpräsident der Nheinprooinz .

(Rheinstrombauverwaltung . )
Im Auftrage ! gez . Gelinsky .

1376 . Errichtung einer neuen Apotheke .
Mit Genehmigung des Herrn Oberpräsidenten soll

die Zweigapotheke in Dahlhausen , Kreis Lennep , in
eine Vollapotheke umgewandelt werden .

Die Konzession wird nur nach Maßgabe des Aller¬
höchsten Erlasses vom 36 . Juni 1894 und des Ministe -
rialerlasses vom 5 . Juli 1894 über die Einführung der
Personalkonzession erteilt .

Geeignete Bewerber fordere ich hierdurch auf , bin¬
nen 4 Wochen ihr Gesuch schriftlich bei mir einzurei¬
chen. Persönliche Vorstellungen sind zwecklos .

Dem Gesuche sind beizufügen !
1 . Lebenslauf mit Angabe der Familienverhältnisse .
2 . Die Approbation .

Der Enteignungskommissar !
Dr . Bammel , Geh . Regierungsrat .

Haltsverzeichnis vorzuheften , aus welchem die in
den einzelnen Stellen zugebrachte Zeit unter jedes¬
maliger Anführung des Ein - und Austrittstages
zu ersehen ist . Die Gesamtzeit der Beschäftigung
als approbierter Apotheker ist am Schlüsse nach
Jahren , Monaten und Tagen zusammenzurechnen .

4 . Polizeiliche , gleichfalls der Zeitfolge nach geheftete
Führungszeugnisse aus sämtlichen Orten , an wel¬
chen der Bewerber nach erlangter Approbation als
Apotheker oder in sonstiger Beschäftigung tätig ge¬
wesen ist . Hierbei sind die vorgeschriebenen Stem¬
pel zu verwenden .

5 . Der amtliche , aus neuester Zeit herrührende Nach¬
weis des zur Errichtung einer Apotheke erforder¬
lichen Vermögens .
Die eidesstattliche Versicherung , ob der Bewerber
eine Apotheke bisher besessen bat . Sollte dies der
Fall gewesen sein , so sind Zeitdauer des Besitzes
und die Gründe der Veräußerung anzugeben ! auch
ist der Nachweis des An - und Verkaufspreises
beizufügen .

Apotheker , die zur Zeit eine Apotheke besitzen , wer¬
den unter der Bedingung als Bewerber zugelassen ,
daß sie in bindender Form sich verpflichten , im Falle
der Berücksichtigung ihres Gesuches auf das bisherige
Betriebsrecht ohne Anspruch auf Entschädigung zu
verzichten .

Bewerber , die erst nach dem Jahre 1965 tpprobiert
sind , können voraussichtlich nicht berücksichtigt werden .
Haben sich Bewerber durch Uebernahme anderweiti -

A . Sämtliche Zeugnisse über die bisherige Beschäfti - ger Geschäfte oder Stellungen auf einige Zeit ihrem

gung seit Ablegung der Staatsprüfung in Urschrift eigentlichen Berufe mehr oder weniger entfremdet ,
oder amtlich beglaubigter Abschrift . Diesen , der so wird bei Feststellung des Dienstalters die Zeit

Zeitfolge nach zu heftenden Zeugnissen ist ein In - anderweitiger Beschäftigung abgerechnet werden .
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Es rvird bemerkt , daß eine anderweitige Regelung

des Apothekenwesens beabsichtigt ist und dabei auch
in Frage steht , ob den Konzessionaren eine noch näher
zu bestimmende Bstriebsabgabe auferlegt werden
soll . Es bleibt vorbehalten , dieser Betriebsabgabe
auch die vorliegende Konzession zu unterwerfen .

Düsseldorf . 10. November 1922 . I 9 7266 .
Der Regierungspräsident .

137 7 . Unter Abänderung meiner Bekanntmachung
vom 13 . September ds . Js . I b V 4652 ( Reg .-Amts¬
blatt S . 375 ) betreffend Ausnahmen vom Verbote
der Sonntagsarbeit im Barbier - , Friseur - und Pe -
rückenmacherhandwerk für den Kreis Mettmann , be¬
stimme ich , daß die unter Ziffer 1 , Absatz b festgesetzte
Beschäftigungszeit für Gehilfen und Lehrlinge in der
Gemeinde Heiligenhaus von 7— 10 Uhr vormittags
auf die Zeit von 9— 12 Uhr verlegt wird . I b V 5137 .

Düsseldorf , 6 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

1378 . III . Nachtrag
zum Tarif für die Ruhrfähre zu Baldeney bei
km 32,7 der Ruhreinteilung vom 25 . Mai 1886 .

I . Es ist zu entrichten '
1 . für Erwachsene 3,— M
2 . für Kinder 1,50 M

II . Dieser Nachtrag tritt mit dem Tage der Ver¬
öffentlichung durch das Regierungs -Nmtsblatt in
Kraft . I II 3389 .

Düsseldorf , 8 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

I . V . : Unterschrift .
I37S . Gemäß K 22 des Gesetzes über das Verfahren
in Versorgungssachen vom 10 . Januar 1922 (N .G .-Vl .
Seite 59) ist als ärztlicher Sachverständiger (Gerichts¬
arzt ) für das Versorgungsgericht Düsseldorf auf die
Dauer von vier Jahren gewählt worden : Für die
Kammern in Düsseldorf : Herr Reg .-Medizi -
nalrat Dr . Schürmey 'er in Düsseldorf ! sür die
Kammer M ü lh e i m - R u h r : Herr Dr . Fass -
bender in Mülheim -Ruhr . Tageb .-Nr . 603/22 .

Düsseldorf , 8 . November 1922 .
Der Vorsitzende des Versorgungsgerichts Düsseldorf .

In Vertretung :
gez . : Tiemann , Oberregierungs -Rat .

1380 . Mit Rücksicht auf die außevgewöhnlickie Be¬
lastung des Pferdeentschädigungsfonds durch die aus
Anlaß der infektiösen Pferdeanämie gezahlten und
noch zu zahlenden Entschädigungsbeträge hat der Pro -
vinzialausschuß in der Sitzung vom 30 ./31 . Oktober
1922 folgenden Beschluß gefaßt :

„Der durch Beschluß vom 8 . Juli 1922 auf 20 M
festgesetzte Versicherungsbeitrag für Pferde , Esel ,

Maultiere und Maulesel wird für das Rechnungs¬
jahr 1922 um 50 Mark erhöht .

"
Der Landeshauptmann der Rheinprovinz .

1381 . Der dem Paul Leder in Barmen , geboren
am 25 . April 1901 in Barmen , diesseits am 25 . Fe¬
bruar 1920 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge
ist abhanden gekommen und wird hiermit für ungül¬
tig erklärt . I 3 I Nr . 3859 .

Düsseldorf , 25 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

13SL. Der dm Dr . med . Otto Becker in Siegburg ,
geboren am 12 . November 1888 in Niederpleis , dies¬
seits am 4 . Juni 1915 erteilte Führerschein für Kraft¬
fahrzeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit
für ungültig erklärt . I 8 I Nr . 4051 .

Düsseldorf , 25 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

1383 . Der dem Wilhelm Sutterlei in Düsseldorf ,
geboren am 3 . Dezember 1878 in Düsseldorf , diesseits
an : 5 . Oktober 1920 erteilte Führerschein für Kraft -
bahr -zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit
für ungültig erklärt . I 8 I Nr . 3968 .

Düsseldorf , 25 . Oktober 1
'
922 .

Der Regierungspräsident .
13W „ Der dem Caspar Stammschroer in Crefeld ,
geboren am 24 . April 1878 in Wadersloh , Kr . Veckum ,
diesseits am 26 . Dezember 1911 erteilte Führerschein
für Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird
hiermit für unaültig erklärt . 18 1 Nr . 3221 .

Düsseldorf , 25 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

1385 . Der dem Artur Wickel in Düsseldorf , geboren
am 5 . April 1895 in Dortmund , diesseits am 6 . Au¬
gust 1921 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist
abhanden gekommen und wird hiermit für ungültig
erklärt . I 8 I Nr . 3401 .

Düsseldorf , 25 . Oktober 1922 .
Der Regierungspräsident .

1386 . Der am 13 . Mai 1920 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 8363 versehenen Last -Kraftwagen
der Firma Peltzer u . Löhr in Oberhausen erteilte
Zulassungsbescheinigung ist abhanden gekommen und
wird hiermit für ungültig erklärt . Die Erkennungs¬
nummer I X 8363 ist einstweilen gefperrt .

Düsseldorf , 23 . Oktober 1922 . I 8 II ? 214 .
Der Regierungspräsident .

Personal -Nachrichten .
1387 . Oberlandesgerichtsbezirk Hamm .

Zu besetzen sind : 1 J .O .S . Stelle Landger . Bochum ,
2 Eer .-Vollz .-Stellen Amtsger . Hattingen , 1 Justiz -
Wachtm .-Stelle Landger . Paderboru .

Die Einrückungsgebühren betragen für die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum S, — bei Tabellensatz für
die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 4,50 ^1t . — Belegblätter und einzelne Stücke kosten für jeden

angefangenen Bogen , mindestens aber 2 -A für jedes Stück des Amtsblatts .
Schriftleitung : Amtsblattstell « der Regierung . — Druck : Buchdruckerei Otto Fritz , Düsseldorf , Oststr. l3 .
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Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
1388 . Verfügung

betreffend Aenderung der Gebührenordnung der
Katasterverwaltung vom 17 . Juni 1929 .

Die Gebührenordnung der Katasterverwaltung vom
17 . Juni 1929 in der Fassung vom 14 . August 1922
wird wie folgt geändert :

1 . Ziff . 1 bis 6, 11 bis 16, 18. 19 , 21 bis 24 , 28 bis
31 , 33, . 34 , 37 , 49 a , 42 bis 67 , 68 a , 76 bis 78 , 89 bis
93 und 96 . Die Gebuhrensätze werden verdreifacht .

2 . Die erhöhten ' Gebühren treten unter sinngemä¬
ßer Anwendung der Vorschriften unter Nr . 9 der Ver¬
fügung vom 13 . Mai 1922 — k V 2 . 829 — am 1. De¬
zember 1322 in Kraft . zu K V 2 . 2278 .

Berlin , 14 . November 1922 .
Der Preußische Finanzminister .

Im Auftrage : Wolffram .
1389 . Im Anschluß an den Erlaß vom 27 . Juli
d . Js . — HMBl . S . 167 . —

Die nachstehend bezeichneten Firmen hauen T " pen -
zeugnisse des Deutschen Azetylenvereins für ihre
Wasservorlagen erbalten , und zwar unter Nr . 193 :
Fr . ^ eindorf , Apparatebau und Maschinenfabrik in
Berg . Eladbach bei Köln unter dem 24 . Juli 1922 ;
Nr . 194 Bernhard Ereifzu «K Co . E . m . b . H . in Eise¬
nach unter dem 16 . August 1922 . Bezeichnung : „Greif " .

Ferner hat der Deutsche Azetylenverein der Firma
Autoaene Metallbearbeitung E . m . b . H in Berlin

SW . 68 gestattet , die der Firma „Mars "
, Gesellschaft

für Metallbearbeitung m . b . H . , unter Nr . 78 geneh¬
migte , später auf den Namen Gustav Platz übertra¬
gene Wasservorlage unter ihrem Namen in den Han¬
del zu bringen . J .-Nr . 111 8722 .

Berlin W . 9, 2 . November 1922 .
Der Minister für Handel und Gewerbe .

1390 . Die Verordnung wegen Abänderung der Ver¬
ordnung vom 15 . 11 . 1899 , betr . das Verwaltungs -
zwangsverfahren wegen Beitreibung von Geldbeträ¬
gen , vom 28 . 8 . 1922 sGSS . 284 ) und die Anwei¬
sung zur Ausführung dieser Verordnung vom 22 . 19.
1921 sind im Finanz -Ministerialblatt Nr . 19 vom

Mai 1922 veröffentlicht worden . Hiervon und
S onderabdrucke durch R . von Deckers Verlag — G .
Schenk — in Berlin SW . , Jerusalemerstraße 56 , her¬
gestellt worden , deren Beschaffung den Gemeindebe¬
hörden anheimgestellt wird .

Zugleich im Namen des Preußischen Ministers
des Innern .

Der Preußische Finanzminister .
I . A . : gez . Dulheuer .

1391 . Der Stadt Essen wird hierdurch auf Grund
des Gesetzes vom 11 . Juni 1874 ( Ges .S .S . 221 ) das
Recht verliehen , das zur . Anlegung eines Friedhofes
in der Gemarkung Essen -Hutrop erforderliche Grund¬
eigentum im Wege der Enteignung zu erwerben , oder ,
soweit dies ausreicht , mit einer dauernden Beschrän -
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kiing zu belaste in Auf staatliche Grundstücke und staal
liche Rechte an fremden Grundstücken findet dieses
Recht keine Anwendung . IV c 3178 .

Berlin , 23 . Oktober 1922 .
Das Preußische Staatsministerium . ^

gez . Severing .
1392 . Bekanntmachung
betreffend Teuerungszuschlag zu den Sätzen der Ge¬
bührenordnung für approbierte Aerzte und Zahnärzte

vom 15 . März 1922 (Volkswohlfahrt S . 185) .
Vom 7 . Oktober 1922 .

Auf Grund des tz 13 Absatz/2 und 3 der Bekannt¬
machung betreffend den Erlaß einer Gebührenord¬
nung für approbierte Aerzte und Zahnärzte vom 15 .
März 1922 (Volkswohtfahrt S . 185 ) bestimme ich , daß
vom l . Oktober 1922 zu den Sätzen der Gebührenord¬
nung II A und 3 , sowie III ) ein Teuerungszuschlag
von 359 pom Hundert tritch I . U . I . 3185 .

Berlin . 7 . Oktober 1922 .
Der Minister für Volkswohlfahrt ! Hirtsiefer .

>393 . . Tarif
der unter Preußischen Armenverbänden zu

erstattenden Armenpfle/ . eloften.
Auf Grund des K 39 des Reichsgesetzes über den

Un erstützun/swohnsitz vom 6 . Juni 1879 (Bundes¬
gesetzblatt C .

'
399 ff . ) . 39 . Mai 1998 (RGVl . S . 377 ff .)

und des § 35 Preuß . Ausführungsgesetzes vom 8 .
März 1871 ( GSS . 139 ff .) wird hierdurch nach An¬
hörung der Provinzialvertretungeu (Kommunalland¬
tage ) bestimmt !

Die Kosten für Armenpflege sind den vorläufig zur
Unterstützung verpflichteten Preußischen Armenoer -
bänden von den erstattungspflichtizen Preußischen Ar¬
menverbänden für» jeden Tag mit folgenden Pausch¬
sätzen zu erstatten !

1 .) Bei geschlossener Armenpflege be-
trä .t der tägliche Tarifsatz für die Verpflegung eines
erkrankten oder arbeitsunfähigen Hilfsbedürftigen in
den Gemeinden der Ortsklassen Mund 3 das Viel¬
fache des Betrages von !

a ) für Personen im Alter von 14 und mehr
Jahren 9,99 Mark ,

b ) für Personen im Alter unter 14 Jahren
9,69 Mark ,

welches der Minister für Bolkswohlfahrt nach der
Neichsindexziffer für die durchschnitlichen Lebenshal¬
tungskosten im mittleren Monat des vorhergegange¬
nen Kalendervierieljahres in seinem Ministerial -
Amtsblatt „Volkswohlfahrt " bekannt gibt .

In den Gemeinden der Ortsklassen <7 , l) und B sind
nur nenn Zehntel dieses Betrages erstattungsfähig .

Besonders zu. berechnen sind die unter 2) erwähnten
Kosten sowie die Kosten für die gelieferten Kleidungs¬
stücke .

2 . ) Der Tarifsatz - der für notwendige ärztliche Be¬
handlung und Pflege der zu 1 .) genannten Personen
zu erstattenden Kosten mit Einschluß der Kosten der
den Hilfsbedürftigen gereichten Arzneien , Heilmittel

usw . beträgt gleichmäßig für alle Gemeinden das in
Ziffer 1 . ) erwähnte Vielfache von 0,29 Mark .

An Stelle des Tarifsatzes ist eine besondere Berech¬
nung und Anforderung erheblicher , außerordentlicher
Mehraufwendungen z . B . in Fällen von Verwundun¬
gen oder schweren ansteckenden Krankheiten , serner
bei besonders teuren Behandlungen (Bestrahlungen ,
Radium , Salvarsan ) zulässig, jedoch dürfen die Kosten
höchstens bis zu den in der Zeit der Behandlung gel¬
tenden , in den Gebührenordnungen für Aerzte und
ijahnärzte festgesetzten oder festzusetzenden Mindest¬
sätzen berechnet werden . Unabhängig hiervon können
die Kosten für notwendig gewordene künstliche Glie¬
der , teure Bandagen und Apparate zum Selbstkosten¬
preise in Rechnung gestellt werden .

3 .) Der Tag , an dem die Verpflegung begonnen
har , wird mit dem Tage , an dem sie beendet worden
ist , zusammen als ein Tag berechnet.

4 . ) Die Tarifsätze , mit denen die für die Beerdigung
eines Hilfsbedürftigen .entstandeneu . Kosten zu erstat¬
ten sind , betragen nach den in Ziffer 1 .) genannten
Altersgrenzen uiO Ortsklassen das 25fache des nach
Ziffer 1 .) zu errechnenden Tagessatzes .

5 .) Für die in offener Armenpflege unter¬
gebrachten Personen , serner wenn der die Erstattung
fordernde Armen -Verband nur einen Zuschuß zur Ver¬
pflegung zur är -tlichen Behandlung oder zu den Be¬
erdigungskosten gezahlt hat , überhaupt in allen Fäl¬
len , in denen Aufwendungen nicht nach den Bestim¬
mungen der Ziffern 1 . 2 und 4 erfolgen , namentlich

bei Aufwendungen für nicht völlig erwerbsunfähige
Perionen . sind nur die tatsächlich entstandenen not¬
wendigen Auslagen zu erstatten , jedoch nicht über den
Betrag von zwei Drittel derjenigen Summe hinaus ,
welche sich nach den Bestimm ngeu der Ziffern 1 , 2
und 4 für die tägliche Pflege bezw . für die Beerdigung
ergibt . Bei Kindern unter M Jahren , die in Pflege¬
stellen unterbracht werden müssen, sind auch über diese
Summe hinaus bis zum vollen Betrage der zu I b )
genannten Sätze der betreffeirden Ortsklasse die tat¬
sächlich aufgewendeten notwendigen Auslagen erstat -
tunasfähig .

9 . ) die Bestimmung der Ortsklassen richtet sich nach
den für die Beamtenbesoldung gellenden Vorschriften .

7 . Dieser Tarif tritt mit Wirkung vom 1 . Oktober
192? üb in Kraft , zugleich wird der Tarif vom 39 . No¬
vember 1919 in der abgeänderten Fassung des Erlas¬
ses vom 9 . April 11" 1 — III B 511 — „Volkswohl¬
fahrt E . 234 aufgehoben . Zu III V 2579.

Berlin . 18 . Oktober 1922 .
Der Preußische 2? in ist er für Volkswohlfahrt .

I . V . ! Unterschrift .

Der Minister für Volkswohlfahrt .
Ill 3 2679 . Berlin , l8 . Oktober 1922 .

Betrifft ! Neuregelung der tarifmäßigen Erstattung
von Armenpflegekosten .

Anliegend übersende ich 5 Abdrücke des neuen Ta -



rifs der unter Preußischen Armeupflegoverbänden zio
erstattenden Armenpflegekostcn mit dem Ersuchen , für
die Veröffentlichung des Tarifs und meiner nach¬
stehenden Ausführungen in den Regierungsamts -

blättern Sorge zu tragen .
Für die Erstattung der in den Monaren Oktober ,

November und Dezember 1022 aufgewendeten Kosten
ist die NeichsindexMer für August 1922 mtt 7620
maßgebend . Die Sähe der Ziffer 1 a und b sind da¬
her mit 70 zu vervielfältigen .

Danach ergeben sich folgende Beträge .
Ziffer l ! Bei geschlossener Armenpflege täglich !

für Personen im Älter von 14 und mehr Jahren in
den Ortsklassen K und lZ 63,60 Mark '

für Personen im Alter von 14 und mehr Jahren in
den Ortsklassen L bis H 56,70 Mark ;

fü r P ersonen im Alter unter 14 Jahren in den Orts¬
klassen .4 und B 4.2,00 Mark ,

für Personen im Alter unter 14 Jahren in den Orts¬
klassen 0 bis H 37,80 Mark .

Ziffer . 2 ! Für ärztliche Behandlung in allen
Gemeinden und für jedes . Alter der Kranken gleich¬
mäßig 14 Mark täglich .

Z i ffer 4 ! Für Beerdigungen !
für Pers onen im Alter von 14 und mehr Jahren in

der Ortsklasse K und I > 1575,00 Niark ;
für Personen im Alter von 14 und mehr Jahren in

den Ortsklassen <1 bis B 1417/50 Mark ;
für Personen im Alter unter 14 Jahren in den Orts¬

klassen K und lZ 1050,00 Mark ;
für Personen im Alter unter 14 Jahren in den Orts¬

klassen 0 bis H 045,00 Mark .
Ziffer 5 ! Bei offener Armenpflege , Zuschuß¬

leistungen pp . täglich höchstens für alle Personen an
Verpflegüngskoftsn in den Ortsklassen V und lZ 42,00
Mark , in den Ortsklassen <2 bis L 37,80 Mark .

Für Zuschüsse zur ärztlichen Behandlung und Be¬
erdigung höchstens zwei Drittel der oben unter Ziff . 2
und Ziff . 4 errechneten Beträge .

In Vertretung ! Unterschrift .
An die Herren Oberpräsidenten (auch Oppeln und

Schneidemuhl ) und die Herren Regierungspräsidenten
in Cassel , Wiesbaden und Sigmaring .
13S4 Bekanntmachung

betreffend Zulassung von Azetylenschweißapparaten .
Auf Antrag der Technischen Äufsichtskommission für

die Untsrsuchungs - und Prüfstelle des Deutschen Aze -
tnlenvereins wird der Azetylenschweißapparat System
„Karbid in Wasser " der Firma Elvir Prall , Apparate¬
bauansialt in Arnstadt in Thüringen , in den Größen
I , II und III nach ^ 12 der Azetylenverordnung unter
der Typennummer ll 78 zum dauernden Betrieb in
Arbeitsräumen und in den Größen I—IV nach K 14
a . a . O . unter der Typennummer K 64 ? ur vorüber¬
gehenden Benutzung in Arbeitsräumen unter den a .
a . O . festgelegten Voraussetzungen und Bedingungen
bei gleichzeitiger Befreiung der Größen III und IV
von den Bestimmungen der Ziffer 11 Absatz 3 der

Technischen Grundsätze für den Bau von Azetnlenan -
lagen widerruflich in Preußen zugelassen .

Die Fabrikschilder der Apparate müssen auf den zu
ihrer Befestigung dienenden Zinntropfen oder Nieten
den Stempel des Thüringischen Vereins für Dainpf -
resseldetrieb in Gotha erkennen lassen .

Für die Zulassung gellen die von der Technischen
Äufsichtskommission vorgeschlagenen , den Behörden
mitgeteilten Bedingungen . Nk . III 10241 .

Berlin , 24 . Oktober 1022 .
Der Minister für Handel und Gewerbe .

Im Auftrage ! v . Meyeren .

Bekanntmachungen der Provinzialbehördc .
1395 . Der Herr Minister für Volkswohlfahrt hat
durch Erlasse vom 2 . September 1922 III II 4I3/I '
I II 1 2806 und vom 10 . 10 . 1922 III tt 27 /V V I II
1 3402 dem Oftpreußischen Schulverein in Königsberg
in Preußen zugunsten der Wander -Ausstellung Ost¬
preußen 1022/23 E . in . b . H . die Genehmiguna zur Ab¬
haltung einer einmaligen Geldlotterie mit einem
Spielkapital von 3 600 000 Mark und einem Rein¬
erträge von 1 Million erteilt . Es werden 240 000
Lose ' um Preise von je 15 Mark einschließlich Reicbs -
stempelabgabe — ausgegeben . Zur Au . spielung
kommen 10870 Gewinne im Gesamtbeträge von 1 Mil¬
lion Mark . Die Lose dürfen im ganzen preußischen

Votaatsgebiet vertrieben werden . Innerhalb der
Sperrfrist , das ist vom 8 . bis einschließlich den 10 . De¬
zember 1022 , dürfen die Lose jedoch nur als Eintritts¬
karten an den Ausstellungstagen in den Ausstellungs¬
räumen selbst , nicht aber im freien Verkehr verlauft
u erden . Der Ziehungstermin ist auf 18 . , 10 . und 20 .
Januar 1923 festgesetzt . I <2a 12483 .

Düsseldorf , 17 . November 1022 .
Der Regierungspräsident .

1396 . Tarif
für die Benutzung der dem Fabrikanten Emil Jagen¬
berg zu Solingen gehörigen Jochbrücke über die

Wupper zu Papiermühle .
K . Es ist zu entrichten !

1 . Von Personen einschließlich der Traglast 3 -A
2 . für Fahrräder und Schiebkarren ein¬

schließlich der Traglast 6 AI
L . Befreiungen .
1 . Oeffentliche Beamte bei Dienstreisen , soweit ihnen

von dem zuständigen Regierungs -Präsidenten Be¬
freiung zugestanden ist .

2 . Personen , die bei Feuersbrünsten , Wasserfluten
und ähnlichen Notständen zu Hilfen eilen .

3 . Geistliche nebst Kirchendiener bei Verrichtung kirch¬
licher Amtshandlungen .
Dieser Tarif tritt an die Stelle desjenigen vom 16.

6 . 21 I H 2102 und erhält mit dem Tage der Ver¬
öffentlichung durch das Regierungsamtsblatt Rechts¬
kraft . I D 6.576 .

Düsseldorf , 18 . November 1022 .
Der Regierungspräsident .

I . V . : Unterschrift .
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1 ,597 , Nachweisung des Durchschnitts der häufigsten Preise wichtiger Lebens -

1 2 s 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 ^ 17 18 lS

/i . Preise wichtiger Lebens- u . Berpflegungsmittel S , Sonstige Warenpreise ,
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' stirer
M .

! El
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je 100 kg
M , s M .

Cleve
( Kreis Eleve)

— — 152 138 112 1230 13 954 33 42 33000 — 400 — 50 45 ,4

2 Crefeld
( Kreise 5temven , Crc-
reld - St, »u , L ,

15275 13750 — 170 145 1390 >7 1070 45 33 "

5 Düsseldorf
( Krege Dnsseldorf -Si ,
» , L )

— 135 138 235 1375 13 1004 48 33

4 Duisburg
(Kreise Barmen , Le» -
» ep , Remscheid , So -
iingcn -Sr . u , L, , Elber -
seld, Mettinann , Duis -
durg , Mülheim -Ruhr ,
Oberhansen , Dins -
laken , Hambor » )

23700 18320 2M00 183 144 233 1342 15 1048 50 34

5 Essen'
( Kreise Esse» St . » , L . )

— — — 157 134 1505 13 993 50 34

6 Gewern
( Keeis Geldern )

- — — 200 200 1500 13 1430 70 50 13500 15500 400

7 M . -Eladbach
( ist kein Hanptmarktort )

20000 >8000 — 240 200 — 1300 18 1440 48 45 32000 — 380 — 330 230

S Moers
( Kreis RloerS )

14000 13000 13000 140 125 — 1000 12 900 70 30 33000 — — 200 150

s Neuß
t Kreise Vl , Gladbach ,
St . u . L . , Grevenbroich .
Nheydt . Neich St, » . 9 )

175 142 1275 14 1300 45 33

! v Wesel
Kreis ReeS )

28000 24000 240 200 1500 >7 1200 41 35
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und Verpflegungsmittel im Regierungsbezirk Düsseldorf im Monat Oktober 192Z.

20 j 21 I 22 SS 24 2ö 23 27 ^28 29 30 31 32 33 34 35 ! 36 37 S8 39 4« 41

die im Saufe des obengenannten Monats ermittelt worden find .
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210 200 — 150 , 180 — — — 2300 520 20 396 — 294 12011001200430480480

200 180 — 190 — 200 — 200 — — 2000 240 20 423 — 275 12011501350380380330

198 188 — 130 — 193 — — — 1930 203 15 536 — 322 11011701437400480440

220 200 — 150 — 200 — 130 — 1801400 200 13 415 — 297 130 9001100530560560

233 240 189 — , 227 — 241 — 1331495 12 368 11512401550

360 Zoo — 200 — 300 — 240 — — 3000 320 30 770 430 — 190 — 1400430480480

280 200
»

200 — 230 — 240 — 2302400 140 13 520 261 — 150 — 1320300300300

240 200 180 200 — 280 400 400 380 2803200 190 30 500 213 — , 180 — — — — —

230 230 — 170 — 220 — 240 — 1802400' — 13 524 — 310 1101320 — 540500480

220 240 — 180
t

220 320 220 — — 2000 230 13 470 295 — 175 — 1200— —
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1

Namen

der Notierungsorte

und der

zugehörigen

Lieferungsverbände .

1

3

6

10

Eleve 480
(Kreis Tlsve)

Crefeld
( Kreise Kempen , Cre -
feld -St . u> L .)

Düsseldorf 520
(Kreise Düsselvorf-St .
u . L i

Duisburg 500
( .Kreise Barmen , Len -
nep, Renschcid , So -
lingen -Sr . u . L . , Elber -
feld , Mettmann , Duis¬
burg , Mühlheim -Ruhr ,
Oberhausen , Dins -
laken , Hamborn )

Essen ^ 550 530
(Kreise Essen - St . u . L .)

Geldern 480
(Kreis Geldern )

M . Eladbach g4y
(̂ istkein Hauptmarktort )

Moers
(Kreis Moers )

Neuß 500
(Kreise M . - Gladbach ,
St . u . L . ,Ärevenbroich ,
Rheydt . Neuh -St . u . L . )

Wesel
(Kreis Reeß)

Düsseldorf , den 16 . November 1SS2

42 I 43 44 45 j 46 I 47 ^ 4L s 4S j 50 ^ 51 ^ 52 53 51 65 SK 57 53 69

k . Fleischpreise im Kleinhandel .

Ochsen- Kuh - Kalb - ^Hammel - ^ Schmeine -
fleisch

52 »

N ZN^ l- ^ --

-1

N 'ö

!N
12- N Z 'S

0

r-V S
s

inl . geräuchert ,
roher Schinken

? Z

'S-

s

'S ' s'— 'S
SW
'S'S

Es kostet 1 Kg in Mark

430 480 480 480 480 480 400 400 1000 1000 1000 1400 1400 1600 1400 228

— — — 400 400 400 380 620 82Y 320 1100 1100 1200 1100 265

' 430 400 480 440 480 480 560 540 1000
-

960 1000 1200 1300 1400 1400 243

560 560 560 560 600 540 440 400 900 000 . 900 — 1200 1200 1200 —

310 530 500 . 460 560 540 540 500 900 1040 940 1040 1420 1430 1140 160

480 480 480 480 440 440 — 1200
. i

1200 ! 1200 1400 1400 1400 1400 —

640 600 600 600 640 640 560 560 1120 1100
.

1100 1440 1440 1440 1400 200

— — — — — — — — — — 135

— 520 520 520 560 520 480 480 960 960
'

960 1120 1200 1360 1200 205

— — — — — — — — — — — — 220

( ! 3912 . Der Regieruugs -Präfident ,
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1398 . Zur Feststellung der Entschädigung für das zur Regulierung und zum Ausbau der Düssel zu ent¬
eignende , in der Gemeinde Düsseldorf -Eller (Werken ) belegene , nachstehend bezeichnete Grundeigentum
habe ich Termin auf Dienstag , den 28 . November 1922 , nachmittags 314 Uhr , in der Gastwirt¬
schaft Liethen in Düsseldorf -Werften , Kölnerlandstraße 191 anberaumt .

Alle Beteiligten werden gemäß Z 2o des Gesetzes über die Enteignung von Grundeigentum vom
11 . Juni 1871 (GSS . 221 ) aufgefordert , ihre Rechte im Termine wahrzunehmen .

Beim Ausbleiben wird ohne ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder
Hinterlegung der Entschädigung verfügt

' werden .

St
Katastermägige

Bezeichnung
des Grundstücks

Gemarkung ! K°rt°n
t -Semrinde) > Aatt

Par¬
zelle

Eigentümer
( Name,Stand u . Wohnort )

Das Grund¬
stück ist ver¬

zeichnet im
Grundbuch

von ! Band ^ Blatt

Wirtschafts -
Art

und Lage

Größe
der zu

enteignen¬den
Grundfläche

a, <zin

Wer¬ 21 625 Düsselbach 39
sten 21 625 47

19 557 96
19 557 , » 87

Eller g 58 39
2 58

Acker
3 98

47
» 3 77 Düsselbach 13

6 153 26 80
6 153 2 29
6 153 1 86
6 153 3 77
6 153 2 32
6 153 12

„ 6 153 Acker 4 34
6 153

Hofraum
. 3 05

17 496 56
» 17 496 Düsselbach 30

8 229 41
„ 8 229 Hofraum 91

Düsselbach
1 08

13 364 21
" 13 364 Hofraum 15

" 8 228 Düsselbach 21
8 228 Hofrauni 10

6 153 Garten 3 92„ 6 153 , Düsselbach 1 07
12 355 » , , 55
12 355 , , 2 ' 15

13 369 Garten 2 ' 30
Bach 64

32
<46 )

33
<47 ,

34
(48 )

35

36
( 49 .
59)

37
( 5b)

38
( 56)

39
(57)

40
( 58)

41
( 59 )
42

(60)

43
( 61)

Eller

Wersten

Eller

. 1

3

3

>553168!
3169H .155

D üsseldorf , 13 . November

3089H,186 Theisen , Johann , Landwirt , Ehefrau ,
3088 0,186 Elisabeth , geb . Mehler , in Höhscheid ,

bei Solingen
3090h,181 Nohlen , Albert Viehhändler , Ehefrau ,
3091h,131 Babette , geb . Weil , Düsseldorf , Harf¬

straße 8 .
31001182 Fsldhoff, , Josef , Allerer . Ehefrau ,
3101 >182 Kath . , geb . Hinken in Düsseldorf
3l02jl82 Wersten , Werstener Dorfstraße 99

3179H . 184 Hoffmann Jakob , Dachdecker , und Ehe¬
frau , Kath . , geb . Hoch , in Düsseldorf -
Werften , Kölnerlandstraße 121 .

31051174 Kath , Kirch in Eller z . H . des Pfarrer
3106 0,174 Tillmann , Düsseldorf - Eller , Alt -

3ll7j174 Eller 31
1 3124z159
3125 0,159
3136 0,159
2740 !0,302
2739 0,302
3145h,152 Kremer , Jakob , Fabrikarbeiter , und He -
3146h,152 lene , geb . Ackermann , Eheleute in

Düsseldorf - Eller , Am Straußen¬
kreuz 85.

Stammen , Hubert , Bahnwärter , Wwe .
Helene , geb . Klein in Düsseldorf
Eller , Am Straußenkreuz 83

Schmiß , Josef , Bahnwärter , Ehefrau ,
Elisabeth , geb . Stammen , Dllssel -
dorf -Eller , Am Straußenkreuz 81 .

Krämer , Johann , Fabrikarbeiter , Ehe¬
frau Gertrud , geb . Stammen , in
Düsseldorf - Eller Am Straußen¬
kreuz 81.

Kirche , kath . , z . H . des Pfarrers Till
mann . Düsseldorf - Eller , Alt -Eller 31 .

Wingarß , Heinrich , Ackerer , und Ma¬
ria , geb . Keuschen , in Düsseldorf -
Wersten . Werstener Feld 257 .

Keuschen , Heinrich . Stukkateur , Düssel -
dorf -Eller , Alt - Eller 103 .
1922 . I L 7100 . Der

314710,152
3148 152
31511152

3152 0 151
3153st52

3159H . 152
3160152

3162s15
316Ü0 157
316410 155

31651155

Enteignungskommissar : Eoedecke.

1399 . Nachtrag V .
zu dem Tarif für Werft - und Hafenanlagen der Stadt

Eleve vom 17 . Februar 1921 .
Zu den bisherigen Gebührensätze sind folgende w ei¬

tere Zuschläge zu zählen :

Bei Werftgeld 100 von Hundert .
Bei L Krangeld 200 von Hundert .
Bei E Wiegegeld , bei v Werftlagergeld , bei bl
Hafenliegegeld , bei l? Schutzgeld 100 von Hundert .
Bei <1 Hafenbahnfracht 700 von Hundert .
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wird auf Grund der von dem Minister für Wissen¬
schaft , Kunst und Volksbildung mittels Erlasses vom" ' ' ' ' ' 6II Nr . 4631 -

Dieser Nachtrag tritt mit dem 15 . November dieses
Jahres in Kraft .
Mit Ermächcktigung des Ministers für Handel und ^2Ü . September dieses Jahres

Gewerbe , zugleich des Finanzministers .
Coblcnz , 6 . November 1922 . c . 8533 .

Der r^ berpräfident der Rheinprovinz .
(Rheinstrombauverwaltung . )

Unterschrift .

uns

1400 . Johannes
durch Gottes Erbarmung und des hl . Apostolischen

Stuhles Gnade Bischof von Münster .

Urkunde
über die Errichtung der St . Josefs -Pfarre zu

Lintfort , Kreis Mörs .
Nach Anhörung und unter Zustimmung aller Be¬

teiligten wird hiermit festgesetzt und angeordnet ,
was folgt !

I . Von der Pfarre Camp wird der bisherige Rek¬
toratsbezirk Lintfort getrennt und zu einer eigenen
Pfarre erhoben mit der St . Joseph -Kirche als Pfarr¬
kirche.

Die Grenzen der neuen Pfarre bilden im Osten von
der Chaussee Rheinberg - Camp .die bisherigen Pfarr¬
grenzen bis zum Anraths -Kanal bei Niepmannshof ,
die Achse des Flurweges von dem Anraths -Kanal an
Niepmannshof vorbei nach Pansickhof , die Achse der
Rundstraße , der Schulstraße , der Neuendickstraße , der
Schanzstraße und der Rheinberger Chaussee bis zur
alten Pfarrgrenze , wie es auf beiliegender Karte ver¬
zeichnet - ist.

II . Der neuen Pfarre werden die für sie erworbe¬
nen Vermögensstücke gemäß Beschluß des Kirchenvor¬
standes vom 16 . Februar 1922 als Eigentum über¬
wiesen .

III . Die Pfarre Lintfort übernimmt die aus der Er¬
richtung der '

kirchlichen Bauten in Lintfort noch vor¬
handene Schuld von 21000 Mark — einundzwanzig -
tcuMrd Mark — als eigene Schuld , die sie verzinsen
und amortisieren wird .

Außerdem zghlt die Pfarre Lintfort an die Mutter¬
pfarre am Tage der Errichtung den Betrag von 45 000
Mark — fünsundvierzigtausend Mark . —

IV . Zur Dotation der Pfarstelle wird die Pfarre
Lintfort , sobald sie dazu imstande ist , spätestens vom
Jahre 1932 an , jährlich den Betrag von 1000 Mark
— eintausend Mark — an die Pfarrstelle zahlen , bis
ein Dotationskapital von 40 000 Mark erreicht sein
wird .

V . Die Bestimmungen dieser Urkunde treten am 15.
November 1922 in Kraft . Nr . 7183 .

Münster , 6 . November 1922 .
(L . S .) gez . Johannes .

Die nach der vorstehenden Urkunde vom 6 . Novem¬
ber 1922 Nr . 7183 von dem Bischöfe von Münster
kirchlicherseits ausgesprochene Errichtung und Um¬
schreibung der katholischen Pfarrgemeinde Lintfort

Zerteilten Ermächtigung hierdurch von Staatswegen
bestätigt und in Vollzug gesetzt . II v 2642 .

Düsseldorf , 10 . November 1922 .
Regierung ,

Abteilung für Kirchen und Schulwesen .
Cosack.

1401 . 7 . Nachtrag
zur Ordnung über Erhebung von Brückengeld für
Benutzung der Ruhrbrücke der Stadt Kettwig in

Kettwig vom 21 . Dezember 1903 .
K . Brückengeldsätze .

Die im 6 . Nachtrage vom 12 . Oktober 1922 , I U
3065 (Regierungsamtblatt Stück 41 vom 14 . Oktober
1922 S . 417 ) unter Abschnitt V , Ziffer II . 4 aufge¬
führten Gebührensätze werden wie folgt erhöht :

4 . Für Kraftfahrzeuge zum Fortschaffen von
Personen 14,50 -4t

Genehmigt in der Sitzung der Stadtverordneten -
Versammlung vom 8 . November 1922 .

Kettwig , 8 . November 1922 .
Der Bürgermeister ! Hofmann .

Genehmigt . I II 3534 .
Düsseldorf , 16 . November 1922 .

Der Regierungspräsident .
In Vertretung ! Putsch .

1402 . Tarif
für die Fußgängerbrücke über die Wupper in

Friedrichsaue (Gemeinde Höhscheid ) .
V . Es ist zu entrichten !

1 . von Personen einschließlich der Traglast 0,50 -4t
2 . für 1 Pferd oder Maultier 2,50 -4t
3 . für 1 Stück Rindvieh oder Esel 1,25 -4t
4 . für 1 Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein , 1

Ziehhund , 1 Ziege oder ein anderes
Stück kleines Vieh 0,50 -4t

5 . für Federvieh , das getrieben wird , bis zu
10 Stück und für jede weitere 10 Stück 0,50 -4t

6 . für 1 Hundekarren , Handkarren , Hand¬
wagen , Handschlitten oder Kinderwagen ,
auch beladen 0,75 -4t

7 . für 1 Fahrrad 1,25 -4t
8 . für 1 Motorrad 2,50 -4t

6 , Ermäßigungen .
Es werden Zeitkarten ausgegeben !

1 . für erwachsene Personen und zwar :
a ) für einen Monat 20,00 -4t
b ) für drei Monate 60,00 -,4t

2 . für Arbeiter , Lehrlinge und Schüler , die
der gesetzlichen Krankenversicherungs¬
pflicht unterliegen , sowie für die Ver¬
sicherungspflichtigen landwirtschaftlichen
Betriebsunternehmer und zwar :
a ) für einen Monatn 15,00 -4t
b ) für drei Monate 45,00 -4t
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0 . Befreiungen .
1 . Kleine Kinder , die getragen oder in einem Kinder¬

wagen gefahren werden .
2 . Oeffentliche Beamte bei Dienstreisen , soweit ihnen

durch den zuständigen Regierungspräsidenten Be¬
freiung zugestanden ist.
Dieser Tarif tritt an die Stelle desjenigen vom 31 .

August 1899 I bl 5013 und erhält mit dem Tage der
Verkündigung durch das Regierungsamtsblatt Rechts¬
kraft . I L 6083 .

Düsseldorf , 18 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

I . V . : Unterschrift .
1403 . Die Tarifsätze der Rheinfähre Kaiserswerth -
Langst sind wie folgt festgesetzt worden '

I . a ) 20 -1t, für Arbeiter und Schüler 10 -1t ; b )
bei Tag 50 -1t , zusammen wenigstens .200 -1t ; bei
Nacht 100 -1t , zusammen wenigstens 400 -lt .

II . a ) 40 -1t ; b) 75 -1t ; c) 75 -1t ; d) 20 -1t ; e) 20 -lt .
III . a ) 150 -1t ; b ) 75 -1t ; c ) 20 -1t ; d) 75 -lt .
IV . a ) 200 -1t ; c ) 250 -1t unbeladen , 350 -1t beladen ;

d ) 50 -1t , jeder weitere Sitz 50 -lt . b Nr . 8795 .
Toblenz , 10 . November 1922 .

Der Oberpräsident der Nheinprovinz .
(Rheinstrombauverwaltung . )

I . A . gez . : Eelinsky .
1404 . Die Tarifsätze der Rheinfähre Uedesheim -
Himmelgeist sind wie folgt festgesetzt worden :

I . a ) 10 -1t , für Arbeiter , Schüler und Kinder von
4— 10 Iahren 5 °1t , Nachts das doppelte ; b ) 73 -1t bei
Tag , 150 -1t bei Nacht . Für Arbeiter und Schüler
mit Fahrrad 7,50 -lt .

II . a ) 25 -1t ; b ) 25 -1t ; c) 25 -1t ; d ) 10 -1t ; e ) 10 -lt .
III . a ) 50 -1t ; b) 25 -1t ; c) 10 -1t ; d) 20 -lt .
IV . a ) 60 -1t , c ) 70 -1t unbeladen , 100 -1t beladen ;

d ) 2V -1t ohne Anhänger , 30 -1t mit Anhänger .
Toblenz , 11 . November 1922 . b Nr . 8582 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Rheinstrombauverwaltung . )
Im Auftrage : gez . Eelinsky .

1405 . Die Tarifsätze der Rheinfähre Zons sind wie
folgt festgesetzt worden :

I . a ) 10 -1t ; b ) bei Tag 15 -1t , zusammen wenig¬
stens 75 -1t ; bei Nacht 30 -1t , zusammen wenigstens
150 --lt .

'
II . a ) 25 -1t ; b) 25 -1t ; c) 10 -1t ; d) 10 -lt .
III . c ) 10 -1t ; d ) 20 -lt .
IV . d) 2V -1t , für jeden weiteren Sitz 10 -lt .
Coblenz , 11 . November 1922 . b Nr . 8661 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Rheinstrombauverwaltung .)
Im Auftrage : gez . Eelinsky .

1406 . Die Tarifsätze der Rheinfähre Uerdingen -
Mündelheim sind wie folgt festgesetzt worden :

I . a ) 15 -1t, für Arbeiter und Schüler 8 -1t- b)
bei Tag 20 -1t , zusammen wenigstens 100 -1t ; bei
Nacht 30 -1t, zusammen wenigstens 200 -lt .

II . a ) 40 -1t ; b ) 40 -1t ; c) 15 -1t ; d) 15 -lt .

III . a ) 80 -1t ; b ) 40 -1t ; c ) 15 -1t ; d) 30 -lt .
IV . a ) 100 -1t ; c ) 100 -1t unbeladen , 15 -1t beladen ;

d) 30 -1t , für jeden weiteren Sitz 20 -lt .
Coblenz , 11 . November 1922 . b Nr . 8661 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Rheinstrombauverwaltung . )
Im Auftrage : gez . Eelinsky .

1407 . Die Tarifsätze der Rheinfähre Stürzelberg -
Mickel sind wie folgt festgelegt worden :

I . a) 12 -1t ; b ) 8,50 -1t ; c) 6 -1t , mit Fahrrad 10 -1t ;
d ) 100 -1t ; e ) 200 -lt .

II . a ) 30 -1t ; b ) 30 -1t ; c) 30 -1t ; d) 10 -1t ; e) 10 -lt .
III . c) 12 -1t ; d) 30 -lt .
IV . e ) 3V -1t ohne Anhänger , 40 -1t mit Anhänger .
Coblenz , 10 . November 1922 . b Nr . 8773 .

Der Ober -Präsident der Rheinprovinz .
(Rheinstrombauverwaltung . )
Im Auftrage : gez . Eelinsky .

1408 . Die Tarifsätze der Rheinfähre Erind -Benrath
sind wie folgt festgesetzt worden :

I . a ) 12 -1t , Nachts das doppelte ; für Arbeiter ,
Schüler und Kinder von 4— 10 Iahren 6,50 -1t ; b )
bei Tag 100 -1t , bei Nacht 200 -1t ; Arbeiter und
Schüler mit Fahrrad 10 -/lt .

II . a) 30 -1t ; b ) 30 -1t ; c ) 30 -1t ; d ) 10 -1t ; e ) 10 -lt .
III . c ) 12 -1t ; d ) 30 -lt .
IV . d) 30 -1t ohne Anhänger , 40 -1t mit Anhänger .
Anmerkung : Als Tageszeit für die Ueberfahrten

ist die Zeit von 6 Uhr morgens bis 7 Uhr abends
festgesetzt worden . b Nr . 8612 .

Coblenz , 11 . November 1922 .
- Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

( Rheinstrombauverwaltung . )
Im Auftrage : gez . Eelinsky .

1409 . Die Tarifsätze der Rheinfähre Orsoy -Wal -
sum sind mit Wirkung vom 20 . dss . Mts . ab wie folgt
festgesetzt worden :

I . a ) 15 -1t , mindestens zusammen 150 °N ; b ) 150 -1t
bei Tatz , 300 -1t bei Nacht ; c ) Kraftboote für 1 Per¬
son 40 -1t ; Kraftboote für 1 Fahrrad 40 -lt .

U . a ) 80 -1t ; b ) 80 -1t ; c ) 60 -1t ; d ) 60 -/lt .
III . a ) 120 -1t ; b ) 100 -1t ; c) 15 -1t ; d) 60 -lt .
IV , a ) 300 -1t mit Gummireifen , 500 -1t ohne

Gummireifen , b ) 50 -lt .
Arbeiterfahrscheinheftchen (20 Fahrten ) 210 -1t ;

Arbeiterfahrscheinheftchen (20 Fahrten ) 420 -1t mit
Fahrrad . b Nr . 8966 .

Coblenz , 17 . November 1922 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung .)
Im Auftrage : gez . Eelinsky .

1410 . Die Tarifsätze der Rheinfähre Xanten -Bislich
sind mit Wirkung vom 20 . dss . Mts . ab wie folgt
festgesetzt worden :

I . a) 20 -1t, mindestens zusammen 100 -1t ; b) 100
-1t bei Tag , 200 -1t bei Nacht , c) Kraftboote für 1
Person 4V -1t , Kraftboote für 1 Fahrrad 40 -lt .

II . a ) 60 fit ; b ) 60 -1t ; c) 40 -1t ; d) 40 -lt .
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III . a ) 120 -4t : b ) 100 -41 ' c ) 20 -4t : Ä) 40 -41
IV . a ) mit Gummireifen 200 -4t , ohne Gummireifen

500 -4t,' b ) mit Gummireifen 200 -4t , ohne Gummi¬
reifen 500 -4t ' c) mit Gummireifen 200 -4t , ohne
Gummireifen 500 -4t ' d) 50 -4t . b Nr . 8966 .

Coblcnz , 17. November 1922 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz

(Rheinstrombauverwaltung .)
Im Auftrage ! gez . Eelinsky

1411 . Die Tarifsätze der Rheinfähre Essenberg -
Neuenkamp sind wie folgt festgesetzt worden :

I . a ) 90 -4t , aber mindestens zusammen 300 -4t '
Kinder die Hälfte — 15 --lt .

III . c ) 20 -4t .
Gepäck über 5 Kilogramm — 20 -/lt .
Coblcnz , 14 . November 1922 . , b Nr . 8924 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Rheinstrombauverwaltung .)
Im Auftrage : gez . Eelinsky .

1412 . Tarif
für die Werft - und Hafenanlagen der Stadt Neuß .

Gültig voni 13 . November 1922 .
Es ist zu zahlen :

-O an Werftgeld :
von allen auf dem Wege ankommenden oder ab¬
gehenden Gütern , die im Bereiche des Werft - oder
Hafengebietes aus - , ein - oder umgeladen werden uno
zwar von :

a ) von Abfallsäure (minderprozentige
Schwefelsäure ) , Bittersalz , Braun¬
stein , Calcium - Carbid zur Dünger -
sabrikation , Chilisalpeter , Dach¬
ziegeln , Dünger , Düngemitteln
einschl . der Kalisalze , Erden , euro¬
päischen aller Art einschl . der Farb¬
erden , Erzen , Glaubersalz , Graphit ,
Kalk , auch phosphorsaurem und ge¬
branntem , Kies , Kupferstein , Lehm ,
Maurersteinen , Mergel , Pflaster¬
steinen aller Art , Röhren aus Ton
und Zement , Salz , Sand , Schlacken ,
Schwefelkies , Steinen als Bruch - ,
Bau - , Werk - , Polier - , Schleif - und
Wetzsteinen einschl . Kleinschlag ,
Superphosphat , Thomasmehl ,
Braunkohlen und Ton für je 100 kg 1,50 °4t

b) von Brennholz , Braunkohlenkoks ,
Braunkohlenbriketts , Eisen - und
Stahlbruch , Floßholz , Gruben¬
holz , Holzkohlen . Luppen vo«
Schweißstäben , Kleie , Neiskleie , Rei¬
sig , Salpetersäure , Schwefelsäure ,
roher , Spänen , Steinkohlen , Stein¬
kohlenkoks , Steinkohlenbriketts , Torf ,
Torfkohlen , Torfstreu , Zelluloseholz ,
(Rundholz zur Herstellung von Holz¬
masse ) , Zement , Zementsteinen ,
-Platten und - Fliesen für je 100 kg 4,00 -4t

c ) von Asphalt , Buchweizen , Gerste ,
Hafer , Heu , Hirse , Hülsenfrüchten ,
Kartoffeln , Knochen , Leinsamen ,
Mais (Kukuruz ) , Oelfrüchte , Oel -
samen , Reis , Roggen , Roheisen ,
Spelz , Stroh u . Weizen für je 100 kg 5,00 -4t

d) von Blei u . Blöcken , Bleiwaren , Eisen
und Stahl in Stäben , auch geformt ,
Eisen - und Stahldraht , Eisenbahn¬
schienen , Eisenbahnschwellen , eiser¬
nen und hölzernen , Eisen - und
Stahlwaren , eisernen Achsen und
Bandagen , eisernen Blechen und

- Platten , eisernen Röhren und Säu¬
len , Lumpen , Metallen , unedlen ,
Schienenbefestigungsgegenständen ,
Zink , Zinkbrocken und Rohzucker für
je 100 kg 6,00 -4t

e) von Harz , Hölzern aller Art , bearbeitet
und unbearbeitet , mit Ausnahme der
unter b und d genannten , Küchen¬
gewächsen , Malz , Müllereierzeug¬
nissen , Pech , Pflanzen , Reismehl ,
Roggenmehl , Salzsäure , Sämereien ,
Soda , calzinierter und kaustischer ,
Teer , Telegraphenstangen , Umschlie¬
ßungen (Fässern , Kisten , Säcken ) und
Weizenmehl für je 100 kg 7,00 -4t

f) allen anderen Gütern für je 100 kg 10,00 -4t
2 . Gütern , die im Werft - oder Hafen¬

gebiete von Schiff zu Schiff umge¬
schlagen werden , ohne das Ufer zu
berühren , die Hälfte der Sätze unter

1 a bis f :
3 . Gütern , die im Werft - oder Hafen¬

gebiete in Schiffe eingeladen und
aus ihnen wieder ausgeladen werden ,
nur einmal die Sätze unter K 1 a
bis f :

4 . Gütern , die zu Wasser ankommen ,
aber nach den Schiffspapieren für
einen anderen Hafen bestimmt sind
und wieder zu Schiff verladen wer¬
den , nur einmal die Sätze unter

1 a bis f.
IZ an Krangeld :

I . Für Benutzung eines Kranes an Werktagen
während der gewöhnlichen , durch Anschlag bekannt
gemachten Betriebszeit , wobei die Hafenvelwaltung
nur den Kranführer stellt :

1 . bei Verwendung von Klappgefäßen
und dergleichen 7,00 -4t

2 . von Selbstgreifern 10,00 -4t
3 . in allen anderen Fällen für je 100 kg 14,00 -4t

II . Für Benutzung eines Kranes :
a ) bei Ueberstunden die Sätze unter I mit 50 v .

Hundert Aufschlag ;
b) bei den jeweils festgesetzten Nachtstunden , und
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an Sonn - und Feiertagen die Sätze unter I mit
100 von Hundert Aufschlag .

Anmerkung ! Die Sätze unter I verstehen sich für
eine arbeitsstllndliche Leistung bei !

1 . und 2 . von wenigstens 20 000 kg .
-

3 . von wenigstens 10 000 kg .
Bei geringerer Leistung sind zu entrichten für jede

angefangene Kranarbeitsstunde !
im Falle I . 1 . 1400 -1t
im Falle 1 . 2 . 2000 -1t
im Falle I . 3 . 1400 -1t

L . An Wiegegeld !
bei Gestellung der Wage lediglich mit Wäger von
Gütern , die

1 . unmittelbar beim Aus - oder Einladen
hubweise verwogen werden , für je
100 kg S,— -N

2 . in allen anderen Fällen für je 100 kg 15,— -1t
1) an Werftlagergeld !

von allen Gütern , wdlche über die gebührenfreie
Frist von 48 Stunden

1 . in überdachten Räumen lagern , für je
100 kg und Tag 4,— -1t

2 . auf den Wersten im freien lagern , für
jedes qm Fläche und jede Woche 8,— -N

L an Hasenliegegeld
von Fahrzeu gen , Schwimmkörpern und Flößen , welche
ohne zu lvjcheu oder zu laden , oder im stalle des Lö -
schens oder Ladens nach Ablauf der gesetzlichen Lösch¬
oder Ladesristen in den Hafenbellen Liegeplatz bean¬
spruchen , für jede angefangene 30 Tage !

1 . von Fahrzeugen unter 20 t Tragfcihig -
keit — -lt

2 . von größeren Fahrzeugen und zwar !
a ) von Dampf - und - Motorschiffen für

jedes qm benutzter Fläche 15,— -1t
b) von anderen Schiffen für jede Tonne

Tragfähigkeit 10,— -1t
mindestens 250, — -1t

3 . von sonstigen Schwimmkörpern einschl .
Floßholz für jedes qm benutzter Fläche 15,— -1t

Ausnahme ! a) Im Hafenorte beheimatete Per¬
sonendampfer , Sportfahrzeuge , Bagger , Baggerei -
geräte und Badeanstalten zahlen 1 Viertel der Ge¬
bühr zu Ist b ) Hafenliegegeld wird nicht erhoben von
Fahrzeugen , Schwimmkörpern und Flößen , für welche
Schutzgeld bezahlt wird .

Anmerkung ! Für Flöße , die im Hafengebiete an
Land gebracht lyerden , wird an Stelle der gesetzlichen
Lösch - oder Ladesrist für die ersten 21 Tage gebüh¬
renfreie Liegezeit gewährt .

l? an Schutzgeld !
von allen Fahrzeugen , Schwimmkörpern und Flößen ,
welche in den Hafenbecken Schutz finden einschl . der¬
jenigen Schiffe , welche daselbst Güter aus - oder ein¬
laden und nach Ablauf der gesetzlichen Lösch - oder
Ladezeit durch Eis - oder Hochwassergefahr am Aus¬
lausen gehindert sind , und zwar !

1 . von Fahrzeugen unter 20 t Tragfähig¬
keit 500, — -/lt

2 . von größeren Fahrzeugen und zwar !
a ) von Dampf - und Motorschiffen für

jedes qm benutzter Fläche 35,— -1t
b ) von anderen Schiffen für jede Tonne

Tragfähigkeit - 25,— -/lt
mindestens 500, — -1t

3 . von sonstigen Schwimmkörpern einschl .
des Floßholzes für jedes qm benutzter

Fläche , 35,— -1t
Anmerkung ! a ) Schutzgeld für Benutzung des

Hafens gegen Eis - oder Hochwassergefahr wird in¬
nerhalb eines Hebungsjahres , das sich vom 1 . Oktober
des einen bis zum 30 . September des folgenden Jah¬
res erstreckt , nur einmal erhoben ! demgemäß bleiben
Fahrzeuge , Schwimmkörper und Flöße , für die Schutz¬
geld , im hiesigen Hafen bereits bezahlt ist für das¬
selbe Jahr im Falle der wiederholten Juanspruch¬
nahme des Hafenschützes schutzgeldfrest b ) Anfang
und Ende der Schutzzeiten (derjenigen Zeiträume , in
welchen die Verpflichtung zur Zahlung des Schutz¬
geldes besteht ) , werden durch die Hafenverwaltung
öffentlich bekannt gemacht .

Allgemeine Bedingungen .
1 . Der Abgabenberechnung nach dem Gewicht wird

das Bruttogewichi der Ladung zugrunde gelegt .
2 . Für Güter , deren Menge nicht nach dem tarifmä¬

ßigen , sondern naa > einem anderen handelsüblichen
Maßstab im Frachtbriefe angegeben ist, erfolgt die
Umrechnung der Menge in Bruttogewicht (kg .)
durch die Hafenvsrwaltung , wenn das wirkliche
Gewicht nicht durch Nachwiegen oder Aufnahme der
Schiffseiche festgestellt werden lann .

3 . Für die Berechnung der Abgaben nach qm Fläche
iTarisstelle 1) , und Ist gil

't der Flächeninhalt ,
der sich aus der Vervielfältigung der größten Länge
mit der größten Breite ergibt . Bei Raddampfern
wird der -größten Breite des eigentlichen Schiffs¬
körpers die Breite eines Nadkastens hinzugerechnet .

4 . Bruchteile der Tarifeinheiten , — Pfennige , Stun¬
den , Tage , Wochen , Quadratmeter , 100 kg . Tonnen ,
— werden für voll gerechnet und die einzeln berech¬
neten Abgaben auf 10 Pfg . aufgerundet .

5 . Ist Holz rn den bei der Anmeldung vorzulegenden
Fracht - oder Vermessungsbriefen nicht nach Gewicht
gerechnet , so gelten folgende Umrechnungssätze !
a ) ein cbm Weichholz ! Pappel , Erle ,

Tanne , Fichte . Kiefer — ausgenom¬
men amerikanische Pechkiefer — 550 kg

b) ein cbm amerikanische Pechkiefer 650 kg
c) ein cbm Hartholz ! Eiche , Buche , Ulme ,

Esche 750 kg
d) 100 Kubiksttß oder 100 Bord 16' 12" 1500 kg

6 . Das Gewicht von 1 cbm Sand wird ge¬
rechnet zu 1600 kg

Befreiungen .
Befreit sind vom !
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1 . Werftgeld :
a ) Güter , die staatlichen Aufsichts - , Strombau - und

ähnlichen , zugleich die Hafen - oder Werftan¬
lagen fördernden Zwecken dienen ;

b ) Eepächstücke von Reisenden , die ohne Benutzung
eines Krans aus - oder eingeladen werden .

2 . Hafenliege - und Schutzgeld !
a ) Fahrzeuge , die staatlichen Aufsichks - , Strombau -

und ähnlichen , zugleich die Hafen - oder Werft¬
anlagen fördernden Zwecken dienen ;

b ) Flieger und Schaluppen , die zu anderen aebüh -
renpflichtigen Fahrzeugen gehören ;

c ) Fahrzeuge , die an Werkstätten im Hafen ausge¬
bessert werden , sofern ihr Aufenthalt zu die¬
sem Zwecke nicht länger als 16 Tage dauert .

Mit Ermächtigung des Minigers für Handel und
Gewerbe , zugleich des Finanzministers .

Coblenz , 6 . November 1922 . c . 8536 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung .)
Im Auftrage ! Unterschrift .

1413 . IV . Nachtrag
zu dem Tarif für die Werftanlagen der Stadt Wesel

vom 26 . Mai 1922 .
Die im Tarif für die Werftanlagen der Stadt

Wesel vom 26 . Mai 1922 und im II . Nachtrag vom
26 . Oktober 1922 vorgesehenen Sätze , sowie die durch
den III . Nachtrag zum Tarif hierzu festgesetzten Zu¬
schläge werden aufgehoben . An ihrer Stelle ist zu
entrichten !
V . Werftgeld .

1 . a ) 1,56 -4t für je 1v6 kg .
b ) 4 .66 -4t für je 166 kg .
c ) 3,66 -4t für je 166 kg .
d ) 6,66 -4t für je 166 kg .
e) 7,66 -4t für je 166 kg .
f) 16,66 -4t für je 166 kg .

U . Krangeld .
I . 1 . 7,66 -4t für je 166 kg .

2 . 16,66 -1t für je 166 kg .
3 . 14,66 -4t für je 166 kg .

Anm . ! Im Falle I . l ! 1466 -4t
Im Falle I . 2 ! 2666 -4t
Im Falle 1 / 3 ! 1466 -4t

Für jede angefangene Kranstunde .
v . Werftlagergeld .

1 . 1 -4t für je 166 kg und Tag
2 . 1 -4t für jeden Quadratmeter und jede ange¬

fangene Woche .
V . Hafenbahnfracht — Rangiergeld .'

I . 1 . 2,66 -4t für je 166 kg .
2,56 -4t für je 166 kg .

a ) 4,66 -4t für je 166 kg .
5,66 -4t für je 166 kg .
4,66 -4t für je 166 kg .
5,66 -4t für je 166 kg .

IV . 1 . bis 4 . 266 -4t für jeden Wagen .
VI . 36 -4t für jeden Wagen .

Dieser Nachtrag tritt sofort in Kraft . c . 8536 .
Mit Ermächtigung des Ministers für Handel und

Gewerbe, » zugleich des Finanzministers .
Coblenz , 6 . November 1,922 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
( Rheinstrombauverwaltung . )

Unterschrift .
1414 . Im Einvernehmen mit der Handwerkskam¬
mer bestimme ich auf Grund des § 131 b Abs . 2 RGO .,
daß die „Eesellenprüsungsordnung für das gesamte
Handwerk im Bezirke der Handwerkskammer zu Düs¬
seldorf " vom 20 ./28 . März 1961 auch für Gesellenprü¬
fungen im Roßschlächtergewerbe gilt mit der Maß¬
gabe , daß sie hinter Artikel 22 folgenden Artikel 22 a
als Zusatz erhält !

22a ! Bei der Prüfung im Roßschlächtergewevbe .
I . Aufgabe in der praktischen Prüfung !

Schlachten eines Pferdes .
II . ^Aufgaben in der theoretischen Prüfung !

Benennung der einzelnen Teile des zu schlach¬
tenden Tieres .

3 . Fragen über den Wert und die Beschaffenheit
des Schlachttieres und seiner Teile .

3 . Fragen über die sichtbare Erkrankung des
Schlachttieres im lebenden und geschlachteten Zu¬
stande .

Diese Bestimmungen treten mit dem Tage der Ver¬
öffentlichung in Kraft . I V 5699 .

Düsseldorf , ^.3 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

1415 .
' VI . Nachtrag

zur Fleischbeschaugebührenordnung v . 27 . August 1921 .
Mit Genehmigung des Preußischen Ministers für

Landwirtschaft , Domänen und Forsten vom 26 . Juli
1922 Nr . I HI i ^ 5193 werden die Fleischbeschau¬
gebühren (ordentliche Beschau und Trichinenschau )
mit Wirkung vom 15 . November dieses Jahres ab wie
folgt festgesetzt !

1. Ordentliche Beschau .
Die Tierbesitzer haben an Gebühren zu entrichten

für die Schlachtvieh - und Fleischbeschau zusammen !
bei Einhufern allgemein und für Ergänzungsbe -

schau bei allen TiergattuNgen je Tier 496, — -4t
k . bei den übrigen Tiergattungen folgende Sätze !

II .

2.

5
1.
2.

Tiergattung

1 . bei Rindern
(ausschl . Käl¬
ber ) je Tier
2 . bei Schweinen
(einschl . Trichi -

in Beschau -
bezirken , in
welchen der

Beschauer aus¬
schließlich an

seinem Wohn¬
orte u . dessen
Nachbarschaft

tätig ist .
(Tarifgruppe I )

2

266, -

in,Bc schau¬
bezirken , in
welchen der

Beschauer vor¬
wiegend an

seinem Wohn¬
orte u dessen
Nachbarschaft

tätig ist .
(Ta ifgr . II )3

in Beschau¬
bezirken , in

welchen der .
Beschauer vor¬
wiegend außer¬

halb seines
Wohnortes

u dessen Nach¬
barschafttätigist .

(Tarifgr . III )
4

274,- 287, -



nenschau )
je Tier 207 - 22-1 — WO —
Z . bei Schweinen
(ausschl . Trichi¬

nenschau )
je Tier 152,— 160 — 172 —
4 . bei Schweinen
(Trichinenschau
allein ) je Tier ,
(auch für Schwei¬
ne , die nur dem
Trichinenschau¬
zwange unter¬
liegen 95,— 104,— 115,—
5 . bei sonstigem
Kleinvieh (Käl¬
ber , Schafe , Zie¬
gen ) , je Tier 95,— 104,— 115,—
6 . Ferkel , Zickel,
Lämmer , je Tier 62,— 67, — 72,—

2 . An Stelle der im II . Nachtrage zur Fleischbeschau -
gebührenordnung gewährten Wegegebühren bei Land¬
wegen bewillige ich den Satz von 10 Mark je Kilo -
metr .

3 . Die übrigen in der Fleischbeschaugebührenord¬
nung vom 27 . August 1921 nebst Nachträgen aufge¬
führten Bestimmungen bleiben bestehen . Zu I ? 7618 .

Düsseldorf , 20 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

I . V . ! Hentzen .
1415a . Nachdem bei der Abstimmung sich die Mehr¬
heit der beteiligten Gewerbetreibenden für die Aus¬
dehnung der Zwangsinnung für das Konditorenge¬
werbe zu Elberfeld auf den Kreis Mettmann erklärt
hat , ordne ich hiermit gemäß Z 100 u . REO . an , daß
zum 1 . Januar 1923 die benannte Zwangsinnung
auf den Kreis Mettmann ausgedehnt wird . Von dem
genannt enZeitpunkt ab gehören alle Gewerbetrei¬
bende , welche das Konditorengewerbe in dem genann¬
ten Bezirke betreiben , dieser Innung mit an .

Düsseldorf , 10 . November 1922 . I b V 5553 .
Der Regierungspräsident .

1416 . Zum Sachverständigen zur Prüfung von
Kraftfahrzeugen der Feuerwehr in Düsseldorf und
deren Führer ' habe ich den Vrandingenieur Dipl .-
Jng . Kurt Müller in Düsseldorf ernannt .

Düsseldorf , 15 . November 1922 . I 8 II 1864 .
Der Regierungspräsident .

1417 . Der 11jährige Schüler Paul Acker zu Dor -
nap 243 , Kreis Mettmann , hat am 25 . Mai 1922
einen 15 Jahre alten jungen Mann vom Tode des
Ertrinkens in einem Teiche zu Hanielsfeld bei Dornap
gerettet , und dabei Mut und Entschlossenheit gezeigt .
Ich erteile ihm hierdurch für sein mutiges und opfer¬
williges Verhalten eine öffentliche Belobigung .

Düsseldorf , 13 . November 1922 . . I .1 105 .
Der Regierungspräsident .

1418 . Dem Zauberkünstler Gustav Ridders zu Cre -
feld , Ober -Dießemerstraße 7 , ist der vom Vezirks -

Ausschusse hierfelbst unter Nr . 5297 für das Jahr
1922 erteilte Wandergewerbeschein abhanden gekom¬
men . Der Wandergewerbeschein wird für ungültig
erklärt .

Düsseldorf , 14 . November 1922 .
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses II . Abt .

1419 . Bekanntmachung
für die Rheinschiffahrt .

1 . Für die Dauer der Hebungsarbeiten des an der
Straßenbrücke zu Düsseldorf gesunkenen Kahnes
„Neptun " ist das Ueberholen auf der Bergfahrt von
Stromstation km 243 bis km 241 verboten .

2 . Die Führer der auf sich selbst fahrenden Schiffe
werden dringend ermaljnt , von Stromstation km 240
bis 241,5 das linke Ufer soweit wie irgend möglich
anzuhalten , um die Drehung des Schiffes um den fast
rechten Winkel bewirken zu können .

Zur Erleichterung dieser Ausführung sind bei
Stromstation km 241,4 , km 241,6 und km 242,1 Bojen
ausgelegt , welche den auf sich selbst fahrenden Schif¬
fen angeben , wie weit die nötige Fahrwassertiefe vor¬
handen ist .

Zuwiderhandlungen gegen Ziffer 1 dieser Verord¬
nung werden gemäß 8 46 der Ryeinschiffahrtspolizei -
ordnung bestraft . c Nr . 8633 .

Coblenz , 16 . November 1922 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung . )
In Vertretung ! Gslinsky .

1420 . Der durch Verfügung vom 15 . September
1868 — I . III . 2398 — zum beeidigten und öffentlich
angestellten Versteigerer .bestellte Hermann Gerhard
Schumacher in Duisburg -Ruh

'rort ist verstorben .
Düsseldorf , 15 . November 1922 . I b V 5633 .

Der Regierungspräsident
1422 . Der dem Peter Wagner in M .Gladbach , gebo¬
ren am 11 . November 1891 in Keidelheim , Kreis
Simmern , diesseits ane 25 . November 1920 erteilte
Führerschein für Kraftfahrzeuge ist abhanden gekom¬
men und wird hiermit für ungültig erklärt .

Düsseldorf , 9 . November 1922 . I 8 I Nr . 4102 .
Der Regierungspräsident .

1423 . Der Hilfsschiffsführer Eisenhut zur Erefeld -
Linn ist zum Schiffsführer ernannt worden .

Coblenz , 12 . November 1922 . Nr . a 8480 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung . )
In Vertretung ! Langen .

1424 . Der dem Friedrich Beckord in Essen , geboren
am 29 . März 1898 in Essen , diesseits am 18 . August
1922 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist ab¬
handen gekommen und wird hiermit für ungültig
erklärt . I 8 I Nr . 3860 .

Düsseldorf , 9 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

1425 . Der dem Franz Byloos in Emmerich , geboren
am 28 . März 1901 in Elberfeld , diesseits am 16 . Sep¬
tember 1921 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge



508

ist abhanden gekommen und wird hiermit für ungül¬
tig erklärt . 18 1 Nr . 3775 .

Düsseldorf , ,9 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

>426 . Der dem Walter Boeker in Barmen , geboren
am 17. Oktober 1992 in Barmen , diesseits am 11 . 8.
1921 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist ab¬
handen gekommen und wird hiermit für ungültig .er¬
klärt . 1 8 l Nr . 4S94 .

Düsseldorf , 9 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

>427 . Der dem Franz Lehnhausen in Essen , geboren
am 81 . März 1894 in Eelsenkirchen , diesseits am 19 .
November 1915 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . 18 1 Nr . 4267 .

Düsseldorf , 9. November 1922 .
Der Regierungspräsident .

>428 . De r dem Johann Thyssen -in Crefeld , geboren !
am 3 . September 1876 -in Trefeld , diesseits am 19 . -
August 1914 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge !
ist abhanden gekommen und wird hiermit für un - >
gültig erklärt . 18 1 Nr . 4329 .

Düsseldorf , 9 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

>429 . D er dem Ferdinand - Boos in Düsseldorf , ge¬
boren am 9 . Sevtember 1892 in Metz , diesseits am 23 .
April 1921 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge
ist abhanden gekommen und wird hiermit für ungül¬
tig erklärt . 18 1 Nr . 4269 .

Düsseldorf , 8 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

1430 . Der oem Johann Szymanski in Duisburg , l
geboren am 1 . Mai 1899 in Oberhausen , diesseits am
3 . Februar 1929 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . 18 1 Nr . 4144 .

Düsseldorf , 8 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

1431 . Der dem Alfred Klein in Chemnitz , geboren
am 28 . Januar 1899 in Düsseldorf , diesseits am 31 .
August 1914 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge
ist abhanden gekommen und wird hiermit für ungül¬
tig erklärt . 18 1 Nr . 4913 .

Düsseldorf , 8 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

1432 . Der dem Paul Geck in Hamborn , eboren am
4 . Juli 1894 in Wiemelhausen , diesseits am 4 . März
1921 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist ab¬
handen gekommen und wird hiermit für ungültig
erklärt .

' I 8 I Nr . 3997 .
Düsseldorf , 8 . November 1922 .

Der Regierungspräsident .
1433 . Der dem Adolf Frenzel in Cochem , geboren
am 13 . Oktober 1895 in Duisburg , diesseits am 6.
April 1920 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge
ist abhanden gekommen und wird hiermit für ungül¬

tig erklärt . I 8 l Nr . 3485 .
Düsseldorf , 8 . November 1922 .

Der Negierungsprästdent .
1434 . Der dem Christian Müller in Essen , geboren
am 17. November 1872 in Gelseukirchen , diesseits am
9 . Juli 1929 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge
ist abhanden gekommen und wird hiermit für ungül¬
tig erklärt .

'
18 1 Nr . 3638 .

Düsseldorf , 8 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

Bekanntmachungr « anderer Behörden .
1435 . Behufs Erböhung der Beiträge und Aende¬
rung der ZK 3 , 4 , 6 , 12 , 17 , 19 der Satzung findet
eine außerordentliche Mitgliederversammlung am 12.
Dezember ds . Jhrs . , nachmittags 3 Uhr , im Plenar¬
sitzungssaal des hiesigen Oberlandesgerichts statt .

Hamm , 15 . November 1922 .
Verein zur Unterstützung hülfsbedürsti -ger Kinder
verstorbener Justizbeamten und Rechtsanwälte im

Oberlandesgerichtsbezirke Hamm E . V .
Der Vorstand .

1436 . Rheinische Polizeischule in Düsseldorf .
Der nächste Kursus für Polizei -Betriebs -Assistenten

(Polizei -Wachtmeister ) und Anwärter hier
' ür ist für

die Zeit vom 8 . Januar bis 24 . März 1923 in Aus¬
sicht genommen .

Das im. voraus an die Stadthauptkasse — Abtei¬
lung Polizeischule — zu entrichtende Schulgeld be¬
trägt 3999 Mark .

Für Unterkunft im Schulgebäude wird , soweit Platz
vorhanden , eine besondere Vergütung nicht berechnet .

Anmeldungen zu diesem Kursus werden bis 23 . De¬
zember dieses Jahres an den Leiter der Schule , Herrn
Blase , Ulmenstraße Nr . 25 , erbeten , lll ? 19/22 .

Düsseldorf , 9 . Noveinber 1922 .
Der Vorsitzende des Kuratoriums der

Rheinischen Polizeischule .
In Vertretung ! Dr . Haas , Beigeordneter .

1437 . Rheinische Polizeischule zu Düsseldorf .
Der nächste Kursus für Polizei -Kommissare , Po¬

lizei -Assistenten (Polizei -Oberwachtmeister ) und An¬
wärter hierfür ^ist für die Zeit vom 29 . Jannar bis
24 . März 1923 in Aussicht genommen .

Das im voraus an die Stadthauptkasse — Abtei¬
lung Polizeischule — zu entrichtende Schulgeld be¬
trägt 2599 Mark . Für Unterkunft im Schulgebäude
wird , soweit Platz vorhanden , eine besondere Vergü¬
tung nicht berechnet .

Anmeldungen zu diesem Kursus werden bis 19 . Ja¬
nuar 1923 an den Leiter der Schule , Herrn Blase , Ul¬
menstraße Nr . 25 , erbeten . - UI U 29/22 .

Düsseldorf , 19 . November 1922 .
Der Vorsitzende des Kuratoriums der

Rheinischen Polizeischule .
In Vertretung ! Dr . Haas , Beigeordneter .

1438 . Die in der Zeit vom 11 . 5 . bis 19 . 11 . 1922
eingelösten 3 )4prozentigen und 4prozentigen Renten -



briefe der Provinz Westfalen und der Rheinprovinz
im Betrage von 46g 950 Viark sind mit den dazu ge¬
hörigen Zins - und Erneuerungsscheinen heute nach
Prüfung mit den vorgelegten Verzeichnissen, durch
Feuer vernichtet morden .

Münster i . W. , 14 . November 1922 .
Direktion der Rentenhank ,

v . g . u .
gez . L . Robert . Verlach . Salzmann , Notar ,

g . rv .
' o .

gez .
' Hesselt .

' Dr . Hill . Mühlenhoff .
1139 . Der konzessionierte Markscheider Schleier hat
seinen Wohnsitz von Eickel nach Mülheim -Heißen
verlegt .

Dortmund , 17 . November 1922 .
Preußisches Oberbergamt .

1440 . Be i de r heutigen Auslosung von Rentenbrie¬
fen zum 1 . 4 . 23 sind folgende Nummern gezogen
worden :

der Provinz Westfalen und der Rheinprovinz
a) zu 4 Prozent Buchst. ^—0 .

Buchst, K zu 3000 4l oder 1.000 Tlr . Nr . 43 . 186 ,
1326 772 887 2083 4172 M 455 524 5866 895 8397
418 424 583 680 706 713 721 755 763 850 871 874
928 952 963 964 984 7014 041 154 188 240 257 342
382 509 516 568 635 646 675 683 711 725 755 792
859.

Buchst . II zu 1500 M oder 500 Tlr . Nr . 1960 2415
450 533 633 657 681 713 771 893 963 3034 077 092
128 207 218 221 241 251 272.

Buchst . 0 zu 300 M oder 100 Tlr . Nr . 58 1055

780 815 829 835 844 862 885 901 921 924 931 995
20031.

bj zu 314 Prozent Buchst. 0—l>.
1 zu 3000 M Nr . 35 86 132 135 162 170
175 266 294 309 326 345 391 401 413 423
508 543 574 587 601 624 631 634 643 700
805 806 815 831 837 843 846 848 862 887
959 965 979 981 987 990 997 1012 034 045
129 .
II

'
zu 1500 M Nr . 31 38 53 66 74 76 78

143 163 177 182 199 209 230 254 271 292

Buchst
172 174
429 476
720 790
890 912
073 080

Buchst .
115 s.35
360.
- Buchst .
148 188
322 363
610 616
859 902
086 168
307 319

Buchst
135 151
350 423
680 687

. bi zu 300 M Nr . 11 23 53 102 106 116 139
211 23» 233 238 241 244 290 301 305 320
415 432 447 461 462 508 541 564 575 591
667 717 725 738 753 784 813 822 834 852
921 924 925 926 979 983 991 1012 044 085
169 170 171 211 218 273 277 284 286 299
329 337 391 393 394 408.
. 0 zu 75 -N Nr . 1 19 34 57 71 111 114 130
159 186 191 222 236 250 268 294 297 336

427 444 458' 462 477 480 503 550 581 631 667
740 743 754 755 807 811 .

085 2167 444 6Ä1 663 3009 4001 107 6 /
913 7207 329 763 959 8135 498 533 610 958 9222
413 1VV86 138 204 245 246 -131 445 715 773 11214
360 412 479 12238 248 279 465 601 679 13023 055
233 441 533 693 808 817 832 856 14163 172 252 283
424 455 525 621 851 938 15105 113 . 134 147 312
357 412 533 536 571 613 647 657 668 671 833 896
973 16009 085 211 261 423 463 512 574 722 17175
240 322 329 479 539 548 589 658 18136 380 469 626
808 914 043 048 05 137 6g .t j? , g0i 614 6t 6
682 689 837 883 987 20214 337 343 446 499 556 558
583 678 762 790 .

Buchst , 0 zu 75 M oder 25 Tlr . Nr . 136 567 660
920 1866 2333 3296 677 730 898 4341 361 592 5046
120 838 875 902 6024 475 654 7069 529 574 894 8295
529 571 853 3069 474 16013 386 414 949 11037 125
207 379 390 519 12010 035 136 177 271 302 391 595
651 654 692 696 723 782 809 921 13080 246 708 855
925 983 14015 085 190 279 281 292 293 359 390 690
712 749 773 1522 ? 317 507 636 675 700 762 85
16202 259 270 373 445 715 805 929 947 17061 172
189 364 459 493 593 640 647 716 822 976 18016
047 248 286 374 571 780 836 852 951 959 19961 079
184 188 199 240 302 321 408 482 485 506 588 752

c) zu 4 Prozent Buchst —00 .
Buchst . .-IM zu 3000 4t Nr . 147 191 193 .
Buchst . lZL zu 1560 44 Nr . 39 .
Buchst . 0 <9 zu 300 M Nr . 168 183 198 230.
Die ausgelosten Rentenbriefe , deren Verzinsung

vom 1 . 4 . 23 ab aufhört , werden den Inhabern mit
der Aufforderung gekündigt , den Kapitalbetrag ge¬
gen Rückgabe der Rentenbriefe mit den dazu gehö¬
rigen , nicht mehr zahlbaren Zinsscheinen

zu a ) Reihe 10 Nr . 2—16, zu b) Reihe 4 , Nr . 16.
zu c) Reihe 2 Nr . 13—16 nebst Erneuerungsscheinen
vom 1 . 4 . 23 ab bei den Rentenbankkassen Hierselbst
oder in Berlin E , Klosterstr . 761 , oder der Proust .

^Staatsbank iS -eehonistang ) in Berlin W . 58 , Ni'ark-
jgrafenstr . 46a , vormittags von 9 bis 12 Uhr , in
^Empfang zu nehmen . Der Wert der etwa fehlenden
, Zinsscheine wird ' in Abzug gebracht.
! Dch Einlieferung der gekündigten Rentenbriefe
kann zum FaKigksitstage auch durch die Post porto¬
frei ersoff eu , worauf der Gegenwert in der bean¬
tragten Weise auf Gefahr und Kosten des Empfän -5
gers übermittelt wird .

Die Nummern aller gekündigten bezw . noch rück¬
ständigen Rentenbriefe werden auch durch die von
Ulrich Levysohn in Berlin,Charlottenburg 4, Dahl -
mannstr . 8 , zusammengestellte und im Verlage vom

jW . Levysohn in Erünberg i . Schles . erscheinende
allgemeine Verlosungstabelle " in den Monaten Mai

i >nd November jedes Jahres veröffentlicht . ,
Münster i . W. , 14 . November 1922 .

Direktion der Rentenbank .

Die Einrückungsgebühren betragen, für die jw .ugespnlrene T^ izeile oder deren Raum bei Tabellensatz fik
die zweigespaltene Zeile oder seien Raum M , Belegblätier und einzelne glücke Nipen ! , u für Meu

angefangenen Bogen , mindestens aber 2 -N für jedes Stück des Amtsblatts,
Echriftleitung : Amtsblattstell « der Regierung . — Druck : Buchdruckerei Otto Friy . Düsteloorf . OMr >3
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Sonder-Wati
zum

Amtsblatt der Regierung zu Diiffeldarf .
Stück 47 DWeldors . Msntkg . den 27. November 1922 .

Inhalt : Tarife für : die Werft- und Hafenanlagen der Stadt Crefeld 511 , die staatlichen und städ«
ttfchen Häfen des Eemeindebezirks Duisburg 511 , Hafen - und Werftanlagen Düsseldorf rechts - und links¬
rheinisch 511 , Hafenbahnfrachten in den Duisburg -Ruhrorter Häfen 512 , Tarif für die Hafen - und Werft¬
anlagen der Stadt Neust 512 .

i ckanntmachnngen der Provinzialbebörde .

1441 . XI . Nachtrag
zu dem Tarif für die Werft - und Hafenanlagen der

Stadt Crefeld vom 17 . Februar 1921 .
Als Gebührensätze sind an Stelle der im X . Nach¬

trag vom 3 . 11 . 1922 vorgesehenen Gebührensätze zu
zahlen :
5 . an Werftgeld unter

1 . a ) 2,50 -4t : b ) 6,— -4t : c ) 8,— -4t i d) 1» .— .Ich
e ) 12,— -4t ! f ) 18,— -4t .
ö . an Krangeld unter

I . 1 . 10,50 -4t ! 2 . 15,— -Ich 3 - 21,— -4t.
Zur Anmerkung .

Als Mindestsätze für jede Kranarbeitsstunde find
zu entrichten im Falle

I . 1 . 2100, — -4t ! 2 . 3000, - -4t ! 3 . 2100, — -4t .
O . an Wiegegeld unter

1 . 7,50 -/4t ! 2 . 22 .50 -4t .
v . an Werftlagergeld unter

1 . 6,— -4t ! 2 . 12,— -4t .
D . an Hafenliegegeld unter

1 . 375,— -4t ! 2 . a ) 22,50 -4t ! b) 15,— -4t , mindestens
375, — -4t ! 3 . 22,50 -4t.
? . an Schutzgeld unter

1 . 750,— -4t ! 2 . a ) 52,50 -4t , b ) 37,50 -4t , mindestens
750, — -4t ! 3 . 52,50 -4t.

Dieser Nachtrag tritt am 1 . Dezember 1922 in Kraft .
Vorstehender Nachtrag wird hiermit zur öffent¬

lichen Kenntnis gebracht . I ik 7935 .
Düsseldorf , 25 . November 1922 .

Der Regierungspräsident .
1442 . 3 . Nachtrag
zum Tarif für die staatlichen und städtischen Häfen
des Eemeindebezirks Duisburg v . 21 . September 1922
(Sonderblatt zum Negierungsamtsblatt Stück 35 vom

23 . September 1922 , Seite 377 ) .
Die Tarifsätze des Nachtrages vom 7 . November

1922 (Regierungsamtsblatt Stück 45 vom 11 . Novem¬
ber 1922 S . 404 ) werden wie folgt erhöht :

1 . Abschnitt I (Hasengeld ) um rund 100 v . H .
Hiernach ergeben sich folgende Sätze :
I . Ziffer 1 24 -4t , Ziffer 2—4 48 -4t , Ausnahme -
Ziffer 3 bleibt 900 -4t .

2 . Abschnitt III (Werftgeld ) :
Ziffer I a um rund 180 v . H . , 1 b— 1 e und Kali
um rund 60 v . H . , Ziffer 1 f um rund 80 v . H.
Hiernach ergeben sich folgende Sätze :
III , 1 a 20 -4t , Kali 10 -4t . 1 b 64 -4t . 1 c 80 -4t .
1 d 96 -4t , 1 e 112 -4t . 1 f 180 -4t .
Ziffer 2 : 64 -4t .

3 . .Abschnitt „zusätzliche Bestimmungen " :
Ziffer 2 : auf 1800 -4t ( 1200 -4t ) .

4 . Abschnitt V (Kippgeld ) um rund 25 v . H.
Demnach ergeben sich folgende Sätze :
Ziffer 1 : 138 -4t ! Ziffer 2 : 188 -4t ! Ziffer 3 :
220 -4t : Ziffer 4 : 338 -4t .
Ziffer 5 : 475 -4t : Erhöhung der Staffel 5 auf
625 -4t ! Mindestsatz 10 000 -4t : Ziffer 6 : 100 -4t !
Ziffer 7 : 275 -4t .

Dieser Nachtrag tritt am 1 . Dezember 1922 in
Kraft . I H 3681 .

Düsseldorf , 25 . November 1922 .
Zugleich im Namen des Herrn Ministers für Handel

und Gewerbe .
Der Regierungspräsident .

Zn Vertretung : gez . Putsch .
1443 . VII . Nachtrag

zu dem Tarif für die Hafen - und Werftanlagen
Düsseldorf rechts - und linksrheinisch .

Gültig vom 1. Dezember 1S22 ab .
Als Gebührensätze sind an Stelle der im ' XI . Nach¬

trag vorgesehenen Sätze zu zahlen :
an Werftgeld unter

1 a ) 250 Z ! b) 600 L ! c ) 800 ^ : d ) 1000 L !
e) 12M ,L ! f) 1800 L .

L . Krangeld unter
1 a) 1050 Z : 1 b ) 1500 ^ I 1 c) 2100
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Zur Anmerkung .
Als Mindestsätze für jede Kranarbeitsstunde find

zu entrichte « i« Falle :
las 210« -Kl 1t ) 3000 -Kl 1 c L100 -K.
Krangelt für Rohr «. Blech« , Draht und Draht - !

Produkte , Schrot , Stab - und Moniereisen , Eisenblöcke,
Etsenknüppel , Eisenhalbzeug , Eisenkonstruktion ,
Glasflaschen unter der Voraussetzung , daß es sich um
Erzeugnisse der Düsseldorfer Industrie handelt , oder
als Rohstoffe gelten , die zur Verarbeitung der Düs¬
seldorfer Industrie direkt zugeführt werde « , 1000

0 . Wiegeld unter
1 , 75» F : 2 . 2250

v . Werftlagergeld unter
1 , 600 ^ l 2 . 1200 .s .

Im Zollhof :
Für sperrige Güter 1200 Hl für andere Güter

1000
L . Hafenliegegeld unter

1 . 375 — -4 ! 2 . a ) 2250 ^ l 2 . b ) 1500 minde¬
stens 375 -K : 3 , 2250 F .

bV Schutzgeld unter
1 . 750 .— -Kl 2. a ) 5250 ^ l b ) 3750 >1 . mindestens

750 .Kl 3 . 5>io«
(1 . Hafenbahnfracht unter

für ie 100 kg . Mindestsatz
1a ) 15.— -K 1500, - -K

b) 22 — -K 2200.— -K
c ) 40 .— -K 4000, - - K

2 a ) 30 .— -K 3000, - -K
b) 37 .— -K 3750.— .K

3a ) 75«.— -Kl b ) 150 — -Kl 4a —d) 1125, - -K .
Dieser Nachtrag tritt am 1 . Dezember 1922 in

Kraft .
Mit Ermächtigung des Ministers für Handel und

Gewerbe , zugleich des Finanzministers .
Coblenz , S4 . November 1922 .

Oberprästdent der Rheinprovinz .
sRheinstrombauverrvaltung .)

Unterschrift .

1444 . Btit Genehmigung des Herrn Ministers für
Handel und Gewerbe und mit Zustimmung der Neichs-
bahndirektion Essen werden die Hafenbahnfrachten
in den Duisburg -Ruhrorter Häfen vom 1. 12. 1Z2R
ab um 150 Prozent erhöht .

Sie betragen demnach ausschließlich der Verkehrs¬
steuer für den Wagen statt 1W8 Mark vom 1 . 12. 1S2>
ab - 3465 -4t . I « 370S .

Düsseldorf. 27 . November 1W2.
Der Regierungspräsident .
In Vertretung ! Putsch .

1445 . Tartf «achtraz
für die Hafen - und Werftanlagen der Stadt Neuh .
1 . Unter Aufhebung der bisherigen Gebührensätze

werden folgende neu festgesetztl
ä . . Werftgeldl 1 a ) 2 .50 . Kl b ) K — -Kl c) -K :
d ) 10.— -4t : e ) 12 — -Kl s) 18 .— -K.
ll . Krangeld : I I . 10,50 -Kl 12 . 15 . — « l l «
21 .— -4t .
Unter Anmerkung : im Falle : I 1 . 2100,— -Kl
im Falle I 2 . 3000 — -Kl im Fall « 13 . 2100.— -K .
0 . Wiegegeld : 1 . 7 .50 2 . 22,50 -K .
l> . Werftlagergeld : 1 . 6,— -Kl 2 . 12,—
k . Hafenliegegeldl 1 . 375, — -Kl 2 . a ) 22,50 -Kl 2 .
b) 15 , —-Kl mindestens 375,— -Kl 3 . 22,60 -K.
? . Schutzgeldl 1 . 750, — -Kl 2 . a ) 52,50 ^ t , 2 . H
37,50 --K , mindestens 750, — -Kl 3 . 52H0 -K.

2 . Diese Gebührensätze treten am 1 . Dezember 192»
in Kraft .

Mit Ermächtigung des Ministers für Handel und
Gewerbe , zugleich des Finanzministers .

Coblenz , 24 . November 1922 .
Der Dberpräfident der Rheinprovinz .

sRheinstrombauverwaltnng .)
Unterschrift .

Dt « Tinrllckung - gebühren betragen für dt« zweigespaltene Textzeil « oder deren Raum z.- -<l , bei Tabellensa « ftk

die « oeigespaltene Zeile «der deren Raum t,5t > -K. - Belegblätter und einzelne Stück« kosten l - « für jede«

angefangenen Bogen , mindesten « aber L .K für jede- Stück de» » mt«blati «

-Schctftlettung Amtsblattstell « der Regierung . — Druck: Buchdruckerei Ott » Frttz, Düsseldorf Oststr l .Z
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Regierung zu Düsseldorf
btiim , 4 .Z . Msiewvks . Samstag den 2 . Z)? Z? mher !4 ? 22 .

Seilage » : Oeffenriicyer Anzeiger Nr . 96 und 97 und 48 der Sonderbeilage zum Oeffentlich Anzeiger .
.tzekcinnimacbungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch . den >i . Dezeinber ! 922 .

mittags 12 Uhr , der Amtsblattstelle zuzusenden .

Inhalt : Erwerbslosenfürsorge 513 , Tarife : für die Werftanlageu des Kreises Moers zu Orsop
513 , die Privatwerft der Firma Jndustrieterrains Düsseldorf -Reisholz 516 , Ruhrbrücke an der Acker¬
fähre 516 , die Oberbürgermeister - Lehr -Brücke in Duisburg 517 , Rheinfähren Hamm -Neuß 517 , Werthausen
und Worrineen 518 , Sonntagsarbeit im Friseurgew erbe 515 , Provinziallandiag 516 , Konsuln 518 , 516 ,
Bürgermeister 518 , Kollekten 518 , Reg .- und Gewerbeschulrat 518 , Führerscheine pp . für Kraftfahrzeuge
518 , 519 , Gebührenordnung für Heilgehilfen pp . 519 , Dampfkesselüberwachung 519 , 529 , Wasserkraftwerk
519 , Polizeischule 519 , Verzicht auf Bergwerkseigentum 529 , Markscheider 529 .

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
1446 . Mit Zustimmung der Reichsregierung werden
vom 29 . November 1922 ab für das Preußische Staats¬
gebiet folgende neuen Höchstsätze der Erwerbslosen¬
unterstützung in Geltung gesetzt :

in den Orten der
Ortsklassen

,1t
L
-1t

O
- st

1' u . L
^stl . für männliche Personen :

a ) über 21 Jahre , sosern
sie nicht im Haushalt
eines anderen leben

b) über 21 Jahre , sofern
sie in dem Haushalt
eines anderen leben

c ) unter 21 Jahren
Z . für weibliche Personen :

a ) über 21 Jahre , sofern
sie nicht im Haushalt
eines anderen leben

b > über 21 Jahre , sofern
sie in dem Haushalt
eines anderen leben

c ) unter 21 Jahren
Z . die Familienzuschläge für

a ) den Ehegatten
b) die Kinder und son¬

stigen unterstlltzungsbe -
rechtigte Angehörige

Wegen Anwendung dieser neuen Sätze auf die pro
duktive Erwerbslosenfürsorge bleibt weitete Verfü¬
gung vorbehalten . III L Nr . 1843 .

Berlin W . 66 , 17 . November 1922 .
Der Minister für Volkswohlfahrt .

Im Auftrage : Bracht .

149 125 115 199

199 99 89 79
59 45 49 . 35

119 199 99 89

65 69 55 59
49 35 39 25

65 69 55 59

An die Herren Regierungspräsidenten und den
Herrn Oberpräsidenten in Berlin W . 19 , Viktoria¬
straße 24 .

59 45 49 35

Bekanntmachungen der Provinzialbchördr .
1447 . Tarif
für die Werftanlagen des Kreises Moers zu Orsop .

Es ist zu zahlen :
An Werftgeld :

1 . von allen auf dem Wasserwege ankommenden oder
abgehenden Gütern , die im Bereiche des Werft¬
gebietes aus - , ein - öder umgeladen werden :

a ) Abfallsäure (minderprozentige
Schwefelsäure ) , Bittersalz , Braun¬
stein , Calcium - Carbid zur Dünger¬
fabrikation , Chilisalpeter , Dach¬
ziegeln , Dünger , Düngemittel
einschl . Kalisalze , Erden , euro¬
päischen aller Art einschl . der Farb¬
erden , Erzen , Glaubersalz , Graphit ,
Kalk , auch phösphorsaurem und ge¬
branntem , Kies , Kupferstein , Lehm ,
Maurersteine , Mergel , Pflaster¬
steine aller Art , Röhren aus Ton
oder Zement , Salz , Sand , Schlacken ,
Schwefelkies , Steinen als Bruch - ,
Bast - , Werk - , Polier - , Schleif - und
Wetzsteinen einschl . Kleinschlag .
Superphosphat , Thomasmehl und
Ton für je 199 kg 9,48

b) Brennholz , Braunkohlen , Braunkoh¬
lenbriketts , Braunkohlenkoks , Eisen -
und Stahlbruch , Floßholz , Gruben¬
holz , Luphen von Schweißstäben ,
Kleie , Reiskleie , Reisig , Salpeter -
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säure , Schwefelsäure , roher , Spänen ,
Steinkohlen , Steinkohlenkoks , Stein -
kohlenbriketts , Torf , Torfkohlen ,
Torfstreu , .Zelluloseholz , (Rundholz
zur Erstellung von Holzmassen ) ,
Zement , Zementsteinen , Platten und
Fliesen für je 100 kg 0,03 -4t

c > Äspi -alt , Buchweizen , Gerste , Hafer ,
Heu , Hirse , Hülsenfrüchte , ungeschält ,
Kartoffeln , Knochen , Leinsamen ,
Mais , (Kukuruz ) , Oelsamen , Reis ,
Roggen . Roheisen , Spelz , Stroh und
Weizen für je 100 kg 0,78 , lt

d > Blei in Blöcken , Bleiwaren , Eisen ,
und Stahl in Stäben , auch geformt ,
Eisen - und Stahldraht , Eisenbahn¬
schiene » . Eisenbahnschwellen , eiser¬
nen und hölzernen , Eisen - und
Stahlwaren , eiserne Achsen und
Bandagen , eiserne Bleche und
Platten , eiserne Röhren und Säu¬
len , Lumpen . Metalle , unedle ,
Schi en enb esestig u ngsge g enstä nd e ,
Zink , Zinkbrockeir und Zucker roh und
raffiniert für je Ml kg . 0,00 ,1t

e ) Harz , Hölzer aller Art , bearbeitet
und unbearbeitet , mit Ausnahme der
unier b und d genannten , Küchen¬
gewächsen , Malz ) Müllereicrzeug -

nisse , Pech , Pflanzen , Reismehl ,
Roggenmehl , Salzsäure , Sämereien ,
Soda , calzinierter und kaustischer ,
Teer , Telegrnphenstangen , Umschlie¬
ßungen (Fässern , Kisten , Säcke ) und

Weizenmehl für je IM kg . I M -4t

f ) allen anderen Gütern für je 100 '
kg . IM -,1t

2 . allen Gütern , die zu Wasser angekommen sind .

Werftgeld bereits einmal bezahlt haben und un¬

verändert zu Wasser wieder verladen werden , die

Hälfte der Sähe unter 1a bis ff
3 . Gütern , die im Werftgebiete von Schiff zu Schiff

umgeschlagen werden , ohne das Ufer zu berühren ,
die Hälfte der Sähe unter ^ 1a bis f .

4 . Gütern , die im Werftgebiet in Schiffe eingeladen
und aus ihnen wieder ausgeladen werden , nur

einmal die Sähe unter ^ 1 a bis f .
5 . Gütern , die zu Wasser ankommen , aber nach den

Schiffspapieren für einen anderen Hafen bestimmt

sind und wieder zu Schiff verladen werden , nur

einmal die Sähe unter 1 a bis f .
k . an Krangeld '

1 . für die Benutzung eines Kranes an Werktagen
während der gewöhnlichen , durch Anschlag bekannt

gemachten Betriebszeit , wobei die Hafenverwal¬

tung nur den Kranführer stellt '

1 . von losem Massengut bei Verwendung von '.
a ) Klappgefäße u . dergl . für je lM kg . 2,00 -A

b ) Selbstgreifer für je 100 kg . 2 .00 ,1t

2. von anderen Gütern für je 100 kg . 3 .M -4t
II . für Benutzung eines Kranes :

a ) bei Ueberstunden die Sähe unter I mit 00 v .
Hundert Aufschlags

b) bei Nachtstunden und an Sonn - uird Feiertagen
die Sätze unter l nur IM v . Hundert Aufschlag .

Anmerkung .
Die Sähe unter I verstehen sich für arbeitsstünd -

liche Leistung bei I :
1 . von wenigstens 40 000 kg .
2 . von wenigstens 30 000 kg .
Bei geringerer Leistung sind zu entrichten für jede

angefangene Kranarbeiterstunde '
im Falle 11a 315, — -1t
im Falle I 1 b 465,— M

, im Falle l 2 315 — At
' (1. an Werftlagergeld :

von allen Gütern , welche über die gebührenfreie Frist
von 48 Stunden vorübergehend auf der Werft im
Freien lagern , für jedes gm Fläche »nd jede ange¬
fangene Woche 3 .20 , - lt .

Anmerkung .
Die Vermietung von Lagerplatzflächen auf längere

Zeit unterliegt der besonderen Vereinbarung ,
l) . an Hafenbahnfracht :

I . von Gütern in Wagenladungen von oder nach
dem Werft -Uebergabebahnhofc .

FrrMnseh ^
für je
! 0o

nach oder von Alk.
en schl

' awt für je
F , achlliries-
sciMung Mk .

Berkchrsstcuer
minMhens

1 . den SchiffsladesteUen , die
ausschließlich dem Spcdi -
tionsverkehr dienen , von
allen Gütern , auch wenn sie
über Lager gehen , ausge¬
nommen Flüssigkeiten unter
1. 3. )

2 . den übrigen Ladestellen
und Gleisanschlüssen von
all . Gütern (ausgenommen
Flüssigkeiten unter I . 3 .)

3 . den sämtlichen Ladestellen
und Gleisanschlüssen von
Flüssigkeiten aller Art in
Kesselwagen , Ballons , Korb¬
flaschen , Töpfen oder ähn¬
licher Packung

II . für die Beförderung von
Wagenladungsgütern im
Binnenverkehr der Hafen¬
bahn einschließlich der Ge¬
stellung der Wagen :
1? in offenen Wagen . 3,10 -4t
2 . in gedeckten Wagen 3,10 -4t

je Wg .

1,20 -4t 120 . — M

IM -1t 160,— -4t

3,10 ^ t 310 — -4t

310 — -4t
310 — -4t
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III . für die Beförderung von

1.. leeren Schutzwagen
2 . Deckung ohne Ladung je

IV . von Wagen , die nach dem
Ermessen der Hafenverwal »
tung umgestellt werden müs¬
sen , und zwar :
1 . wenn Wagen bei Ueber¬

schreiten der Ladefristen
oder zur Entladung von
ermitteltem Uebergewicht ,
oder wegen mangelhafter
Verladung abgezogen ,
verschoben und wieder zu¬
gestellt werden müssen .

2 . wenn leer zugestellte Wa¬
gen nicht beladen , oder
beladen zugestellte Wa¬
gen nicht entleert , son¬
dern umgestellt , oder an¬
geladene Wagen einer an¬
deren Ladestelle zugeführt
werden müssen .

3 . wenn abgestellte Wagen
zurückbefördert oder leer
eingegangene Wagen leer
zurückgegeben werden
müssen .

4 . wenn beladen abgeholte
Wagen , weil zu ihnen
die Begleitpapiere fehlen ,
in die nächste Uebergabe
nicht eingereiht oder zu-
geführte Wagen wegen
Raummangels an der
Ladestelle oder in dem Zu¬
stellgleis nicht unmittel¬
bar zugestellt werden kön¬
nen , sondern abgestellt
werden müssen , für jede
Bewegung und für jeden
Wagen

V . an Standgeld fiir die von der
Anschlußbahn oder von der
Hafenverwaltung gestellten
Eisenbahnwagen , wenn die
durch Anschlag bekannt ge¬
machten Ladefristen infolge
zu später Ent - oder Bela¬
dung oder infolge des unter
IV genannten Umstellen --
überschritten werden/gemäß
dem Reichsbahn -Nebenge -
bührtarif .

VI . an Nebengebühren , soweit
sie im Tarif besonders vor¬
gesehen sind , nach den Ver¬
kehrsbestimmungen und Ta¬

V5 .— M
1« .— M

120 .-

rifen der Reichsbahnverwal -
tung .

Allgemeine Bestimmungen .
1 . Der Abgabenrechnung nach dem Gewicht wird

das Bruttogewicht der Ladung zugrunde gelegt .
2 . Für Güter , deren Menge nicht nach den tarifmä¬

ßigen , sondern nach einem andern handelsüblichen
Maßstabe im Frachtbriefe angegeben ist , erfolgt die
Umrechnung der Menge in Bruttogewicht (kg . ) durch
die Hafenverwaltung , wenn das wirkliche Gewicht
nicht durch Nachwiegen oder Aufnahme der Schiffs¬
eiche festgestellt werden kann .

3 . Für die Berechnung der Abgaben nach q»i Fläche
(Tarifstelle 0' ) gilt der Flächeninhalt , der sich a s der
Multiplikation der größten Länge mit der größtenBreite ergibt .

4 . Bruchkeile der Tarifeinheiten — Pfennige , Tage ,Quadratmeter , 100 kg . Tonnen , — werden für voll
gerechnet und die einzeln berechneten Abgaben auf10 Pfg . aufgerundet .

5 . Ist Holz in den bei der Anmeldung vorzulegen¬den Fracht - oder Bermessungsbriefen nicht nach Ge¬
wicht gerechnet , so gelten folgende Umrechnungssätze :a ) ein cbm . Weichholz , Pappel . Erle , Tanne ,

Fichte , Kiefer ( ausgenommen ameri¬
kanische Pechkiefer ) 550 kg .

!b ) cbm . amerikanische Pechkiefer 650 kg .c) ein cbm . Hartholz , Eiche , Buche , Ulme ,Esche , 750 kg .d ) 100 Kubikfuß oder 100 Bord 16— 12 1500 kg.6 . Das Gewicht von 1 cbm . Sand oder Kies wird
gerechnet zu 1600 kg .

Befreiungen .
Befreit sind vom Werftgeld Güter , die staatlichenAufsi -bts -, Strombau - und ähnlichen , ..ugleich die

Werftanlagen fördernden Zwecken dienen .
Dieser Tarif triit an Stelle des bisherigen sofortin Kraft .

^ Mit Ermächtigung des Ministers für Handel undGewerbe zugleich des Finanzministers .
Coblenz , 14 . November 1022 . c . Nr . 6734 .Der Oberpräsident der Rheinprooinz .

(Rheinstrombauverwaltung . )
In Vertretung : gez . Kaufnicht .

1446 . 1 . Auf Grund des K 105 e . R .E .O . bestimme
ich für den Bezirk der Bürgermeisterei Angermund ,(Landkreis Düsseldorf ) , unter Abänderung meiner
Bekanntmachung vom 4 . März 1004 I b 687 ( Reg .-Amtsblatt S . 85) , betr . Ausnahmen vom Verboteder Sonntagsarbeit im Friseurgewerbe , daß eine Be¬
schäftigung von Arbeitern ( Gehilfen und Lehrlingen )im Barbier - , Friseur - und Perückenmacherhandwerknur bei zwei bder mehr aufeinanderfolgenden Sonn -
und gesetzlichen Feiertagen an dem zweiten dieser
Tage von 9— 12 Uhr gestattet ist .

2 . Gemäß Z 41 b R .E .O . ordne ich nach Feststellungeiner zustimmenden Zweidrittelmehrheit der beteilig¬ten Gewerbetreibenden für den Bezirk der Bürger -
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meisterei Angermund an , daß den selbständigen Bar¬
bieren , Friseuren und Perückenmachern die Aus¬
übung ihres Geschäftsbetriebes nur insoweit gestattet
ast , als Ausnahmen vom Verbote der Beschäftigung
von Arbeitern . Gehilfen und Lehrlinge , im vorge¬
nannten Gewerbe zugelassen sind .

Diese - - kanntmachung tritt mit dein Tage ihrer
Veröffentlichung in Kraft . l k' V 5891 .

Düsseldorf , 19 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

1449 . IX. Nachtrag
zum Tarif für die Privatwerft der Firma Jndustrie -
terrains Düsseldorf -Reisholz Aktien -Gesellschaft vom

17 . Februar 1921 .
linier Aufhebung der im Vlll . Nachtrag vom 8 . No¬

vember 1922 vorgesehene » Sätze werden die neuen
Gebührensätze wie folgt festgesetzt !
A . Werftgeld für je 199 kg . in Pos . k a ) 2,59 -A,'

b ) 9 — ,4t ! cs 8 .— ,4t ! d , 19.— -4t ! e ) 12 — -4t !
f) 18 — -4t .
L . Krangeld für je 199 kg . in Pos . I I . 19 .59 -4t ! 2 .
15 .— -4t - 8 . 21 , — -4t .

Zur Anmerkung !
Für jede Krauarbeitsstunde im Falle ! 1 . 2199, -

-4t ! 12 . 8999 .- v . 2199 — - lt .
199 kg . in Pos . 1 . 7,59 M !( ! . Wiegegeld für je

2 . 22,59 -4r .
v . Werftlagergeld für je 919 kg . in Pos . 1 . 9, — -4t !
o zo ^ ^
12 . Werftbahnfrachl in Pos . I 1 . für je 199 kg . 22, — -1t ,
mindestens für jeden Wagen 2299, — -4t,' 2 . für je
199 kg . 49, — -4t , mindestens für jeden Wagen
4999, — -4t ! iu Pos . II für je 199 kg . 1,82 -4t , für
jed enWag enmindestens 182,— --lt ! in Pos . II11 für
jeden Wagen 759, — -4t ! >n Pos . III 2 für jeden Wa¬
gen 159,— -/ich in Pos . IV 1 bis 4 für jeden Wagen
199 — -4t .

Dieser Nachtrag tritt am 4 . Dezember 1922 in
Kraft .

Mit Ermächtigung des Ministers für Handel und
Gewerbe , zugleich des Finanzministers .

Coblcnz , 24 . November 1922.
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

sRheinstromba » Verwaltung .s
Unterschrift .

1459 . Das Preußische Staatsministerium hat ge¬
nehmigt , daß der Provinziallandtag der Nheinprovinz
zum 18 . Dezember dss . Ihrs . nach der Stadt Düssel¬
dorf berufen wird .

Koblenz , 14 . November 1922 .
"

Der Oberpräsident der Rheinprovinz ,
gez . ! Fuchs .

145 > . Brückengcldtarif
der Ruhrbrücke an der Ackerfähre .

An Brückengeld wird erhoben !
I . -4t

1 . Von jedem Handkarren . Handschlitten 2 .—

2 . Von unangespnnnten . nicht auf Wagen
befindlichen Pferden . Rindvieh , Maul¬

tieren . Eseln usw . , ohne Last , für das
Stück 8 .—

8 . von Füllen , Kälbern . Schafen , Ziegen .
Schweinen usw . f . d . Stück 1,—
lBei Herden über 19 Stück ermäßigt
sich der Satz auf -4l 9,59 je Stück . )

4i von beladcnen Fuhrwerken bei einer Be¬
spannung mit einem Zugtier 9,—

^ 4a . von jedem Zugtier mehr 5,—
5 . von unbeladenen Fuhrwerken bei einer

Bespannung mit einem Zugtier 9,—
5a . von jedem Zugtier mehr 3,—

i 9 . von jedem Kraftfahrzeug für Personen 18.
7 . von jedem Motorrad 5,-
8 . von jedem beladenen Kraftfahrzeug für

Güter 45 .—
9. von jedem unbeladenen Kraftfahrzeug

für Güter 23, —
19 . von jeder Zugmaschine 135 —
11 . von jedem beladenen Anhängewagen

eines Kraftfahrzeuges oder einer Zug¬
maschine 89,—

12 . desgleichen von jedem unbeladenen 18,—
13 . von einer Dampfwalze bis 19 999 kg 198,—
18a . von einer Dampfwalze über 19 999 bis

29 999 kg
' 162 .—

13b . von einer Dampfwalze über 29 999 bis
39 999 kg 225, —

II . Ermäßigungen .
Zeitkarten (für den Kalendermonat ) .

1 . für ein Personenautomobil 5.49, —

lll . Befreiungen .
Von der Entrichtung des Brückengeldes sind befreit !
1 . Tiere , Wagen , Kraftfahrzeuge usw . , die im

Reichs - , Staats - oder Eemeindeinteresse die Brücke
benutzen , sofern entsprechende Ausweise vorgelegt
werden .

2 . Hilfsfuhrcn bei Feuersbrünsten »ud äbnliche »
Notständen auf dem Hin - und Rückwege .

8 . Hinsichtlich der auf besonderen Rechtstiteln be¬
ruhenden Befreiungen oder Erleichterungen bei der
Entrichtigung des Brückengeldes wird durch den ge¬
genwärtigen Tarif nichts geändert .

IV . Besondere Bestimmungen .
Die die Brücke benutzenden Fuhrwerke , Kraftwagen

usw . sind der Vrückenkontrolle unterworfen . Die aus¬
gehändigten Ausweise über den gezahlten Brücken¬
geldbetrag sind während des Aufenthalts auf der
Brücke und den beiderseitigen Brückenrampen aufzu¬
bewahren und auf Verlangen der Kontrollbeamten
offen vorzuzeigen . Wer ohne oder ohne gültigen
Ausweis aus der Brücke angetroffen wird , muß Nach¬
zahlung leisten . Für eine in Verlust geratene Zeit¬
karte wird ein Ersatz nicht gewährt , sofern der Perlust
nicht glaubhaft nachgewiesen wird . In letztcrem
Falle wird für die Ausstellung einer Ersatzkarte eine
Gebühr von 19 Mark erhoben . Erstattungen auf Zeit¬
karten finden unter keinen Umständen statt . Wer sich



der Verpflichtung zur Entrichtung der Brückengebüh¬
ren entzieht , macht sich strafbar und kann auf Grund
der Bestimmungen des Gesetzes vom 2 . Mai 1999 , betr .
die Hinterziehung und Ueberhebung von Verkehrs¬
abgaben (GS . S . 123 ) verfolgt werden .

Dieser Tarif tritt an Stelle derjenigen vom 28 . Fe¬
bruar 1922 und 27 . September 1922 . Um die vorhan¬
denen Brückenscheine verwenden zu können , werden
vorläufig die alten Vrückenscheine ausgegeben . Nä -
hhxe Auskunft wird an der Brückengeld -Einnahme er -

UDnisburo , 25 . November 1922.
Der Oberbürgermeister . I . V . : Unterschrift .

5 "
Genehmigt . l U 3794 .
Düsseldorf . 28 . November 1922 .

Der Regierungspräsident .
In Vertretung : Putsch .

1452 . Tarif
füx die Oberbürgermeister -Lehr -Brücke in Duisburg .

Es ist zu entrichten :
He .Von jedem unangespannten , nicht auf

^ -Wagen befindlichen Merde , Stück Rind -
2 pieh . Maulesel und Esel mit oder ohne
Mast "- - - 3,—-

2i fvon Fuhrwerken einschl . Schlitten bei" einer Bespannung mit einem Zugtier
s-ausschließlich Hunde ) 9,—

3 . desgleichen wie vor mit zwei Zugtieren 14,—
4. von jedem weiteren Zugtier 5,—
5 . von jedem Personenkraftwagen bis zu

6 Sitzen und von einem dreirädrigen
Kraftwagen für Eeschäftszwecke 18, —

5 . von jedem Personenkraftwagen mit
mehr als 6 Sitzen 36,—

7 . von jedem beladenen Kraftfahrzeug für
Güter s

'
45,—

8 . von jedem unbeladenen Kraftfahrzeug
Wr,Güter 23,—

9 . voii jeder Zugmaschine 135,—
19. von jedem belaoenen Anhängewagen

^ eines Kraftfahrzeuges oder einer Zug -
- Maschine " '

36,—
11 . desgleichen von jedem unbeladenen 18,—
12 . von 1 Dampfwalze bis 19 999 kg . 198,—
13 . von 1 Dampfwalze über 19 999 kg . bis

29 999 kg . 162 —
14 . von 1 Dampfwalze über 29 999 kg . bis

39 990 kg .
A n m e r k ung : Für Fuhrwerke ' deren Rad¬

beschläge vorragende Kopfnögel , Stifte oder Schrau¬
ben Naben , ist die entsprechende Abgabe doppelt zu
zahlen : ausgenommen sind hiervon die Dampfwalzen .

II . Ermäßigungen .
H.. Zeitkarten .

Es werden Zeitkarten , für den Kalcndermonat
gültig , ausgestellt und zwar :
für 1 Personenkraftwagen bis zu 6 Sitzen 549 .—

225, -

für 1 dreirädrigen Kraftwagen für Ee¬
schäftszwecke 1899, —
Die Zeitkarten berechtigen zur beliebig häufigen

Benutzung der Brücke während des angegebenen Mo -
nars . Sie werden auf die amtliche Erkennungsnum¬
mer des Wagens ausgestellt .
L . Hundertkarten .

Es werden Blocks von 199 Karten mit einjähriger
Gültigkeit ausgegeben und zwar :

1. für ein Fuhrwerk oder Schlitten mit ei-
n "m Zugtier 369, —

2 . sür ein Fuhrwerk oder Schlitten mit
mehreren Zugtieren zu 675, —

Für jede Fahrt ist eine Karte abzutrennen . Die
Abtrennung darf nur durch den Brückgelderheber er¬
folgen .

III . Befreiungen .
Von der Entrichtung des Brückengeldes sind befreit :
1 . Tiere .

' Wagen , Kraftfahrzeuge usw . , die im
Reichs - oder Staatsinteresse die Brücke benutzen , so¬
fern entsprechende Ausweise vorgelegt werden .

2 . Fuhrwerke und Reitpferde der öffentlichen Be¬
amten bei Dienstreisen .

3 . Hilfsfuhren bei Feüersbriinsten und ähnlichen
Notstünden .

4 . An den durch besondere Rechtstitel begründeten
Befreiungen oder Erleichterungen hinsichtlich der Ent¬
richtung des Brückengeldes wird durch den gegenwär¬
tigen Tarif nichts geändert .

IV Besondere Bestimmungen .
Die die Brücke befahrenden Fuhrwerke , Kraftwagen

usw . sind der Brllckenkontrolle unterworfen . Die
Ausweise über den gezalten Brllckengeldbetrag sind
während des Aufenthaltes auf der Brücke und den
beiderseitigen Brückenrampen aufzubewahren und auf
Verlangen des Kontrollbeamten offen vorzuzeigen .
Wer ohne oder ohne gültigen Ausweis auf der Brücke
oder den Rampen angetroffen wird , muß Nachzah¬
lung leisten . Für eine in Verlust geratene Zeit¬
karte wird ein Ersatz nicht gewährt , sofern der Verlust
nicht glaubhaft nachgewiesen wird . Im letzteren
Falle wird für die Ausstellung einer Ersatzkarte eine
Gebühr von 19,99 Mark erhoben . Erstattung auf
Zeitkarten findet , unter keinen Umständen statt .

Wer sich der Verpflichtung zur Entrichtung der
Brückengeldgebühren entzieht , macht sich strafbar und
kann - auf Grund der Bestimmungen des Gesetzes vom
2 . Mai 1999 , betr . die Hinterziehung und Üeberhe -
bung vdn Verkehrsabgaben sGS . S . 123 ) verfolgt
werden . .

Dieser Tarif tritt an Stelle desjenigen vom 19 . Ok¬
tober 1922 I II 3249 am 1 . Dezember 1922 in Kraft .

Düsseldorf . 28 . November 1922 . I U 3795 .
Der Regierungspräsident .
In Vertretung : Putsch .

1453 . Die Tarifsätze der Rheinsähre Hamm -Neuß
sind wie folgt festgesetzt worden :

I . a ) 5 .— für Arbeiter . Schüler und Kinder



3, - -Ich b) bei Tag 15, -
120,— . ll ! bei Nacht 15,
2W, - M .

II . a ) 15 .— M ; b > 20 .—
M ; e ) 5,— M .

III . a ) 50 — M ! b ) 25 .
^ ^

IV . a ) 8V,- M , für Kleinauto 50,

518

M , wenigstens zusammen ^Besten der Bollendung des Kirchenbaues in Dörth
M . wenigstens zusammensin den Jahren 1922 und 19.22 eine einmalige Haus -

Sammlung bei den katholischen Bewohnern der Rhein -
prooinz abhalten zu lassen . Mit der Sammlung ist
für den Regierungsbenrk Düsseldorf Herr Jacob Lei -
ninger in Kirberg . Bez . Köln , geboren am 6 . Mai
1875 in Dörth . Kreis St . Goar . beauftragt .

Düsseldorf , 18 . November 1922 . 1 <1a . 12509 .

tt ! c ) 25 .— M ! d) 10 —

M ! c ) 10,— ^ ! d)

Mi c) 120,-
M , beladen 200,— M ! d ) 25 .— M . für jeden weiteren ! Der Regierungspräsident .

Sitz 10,— M . ! I45 '.I . Der ^ err Oberpräsident in Coblenz hat durch
Coblenz , 22 . November 1922 . b Nr . 9119 . Erlaß vom 22 . 8 . 1922 lZ 2 309 III der Evangelischen

Der Oberpräsident der Rheinprovinz . iPastoral -Hilssgesellschaft in Barmen auf den Antrag
(Rheinstrombauverwaltung .)
Im Auftrage : gez . Eelinsky .

>454 . Die Tarifsätze der Rheinfähre bei Wert¬
hausen sind wie folgt festgesetzt worden :

1 a ) 12,— M , mindestens zusammen 15,— M .
II . a ) 20 .— Mi b ) 20,— M : c) 15 .— M i d)

15,— M .
II . a ) 30, — Mi b ) 20 .— Mi c) 15,- Mi dj 15 .— M .
III . a ) 60,— M : b ) 40 .- » M ; c ) 15,— Mi d )

3l>.— M .
IV . a ) 90,— Mi b ) 150,— M . unbeladen 100,— Mi

d ) 30 — M .
Monatskarte für Angestellte und Arbeiter 300,— M .
Coblenz , 23 . November 1922 . b Nr . 9118 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz ,
( Rheinstrombauverwaltung . )

I . A . gez . : Eelinsky .
>455 . Die Tarifsätze der Rheinfähre Worringen
sind wie folgt festgesetzt worden :

I . a ) 30,— M , zusammen wenigstens 60 .— M . Für
Arbeiter , Schüler und 'Kinder von 4—40 Jähren
15 .— M .

b) Bei Tag 150,— Mi bei Nacht 200 — M .
II . c ) 50,— Mi d) 30,— M .
III . c ) 40,— Mi d) 80 — M . V
IV . c ) 100 — M -i d ) 60,— M .
Coblenz , 24 . November 1922 . b Nr . 9194 .

Der Oberpräsident der Rheinprovintz .
(Rheinstrombauverwaltung . )
Im Auftrage : gez . Eelinsky .

1456 . Dein Kaiserlich Javanischen Konsul in Aachen ,
Anton Lieven , ist namens des Reichs das Exequatur
erteilt worden . 1 1" V 5606 .

Düsseldorf , 14 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

>457 . Der Herr Oberpräsident der Rheinprooinz
hat durch Beifügung vom 13. November 1922 —

d Nr . 2142/22 — den kommissarischen Bürgermeister
Werner zum Bürgermeister der Landbürgermeisterei
Obrighoven , Sitz Lackhausen , Kreis Rees , endgültig
ernannt .

' I v 13766 .
Düsseldorf , 21 . November 1922 .

Der Regierungspräsident .
1458 . Der Herr O'

berpräsident in Cäblenz hat durch
Erlaß vom Ä . 9 . 1922 L 2 Nr . 568 der katholischen
Kirchengemeinde in Dörth die Erlaubnis erteilt , zum

vom 7 . Juni dieses Jahres die Erlaubnis , zum Besten
ihrer Zwecke im Jahre 1923 eine einmalige Haus¬
sammlung bei den evangelischen Bewohnern der
Rheinprovinz abhalten zu lassen , erteilt . Mit der
Abhaltung der Sammlung sind nachstehende Per¬
sonen beauftragt worden : Ludwig Schwan in Bar¬
men, ' Heinr . Kräuter und Herrn . Düsterweg in El -
berfelch Jac . Krüger in Duisburg ! Heinr . Peters in
Meiderich ! Heinr . Breynck in Düsseldorf ! Frau Graf
und Frau Krinn in Esscn -Altenessen ! Frau Siebert
in Borbeck ! Wm . Mohrmann in Dellrvig ! Hugo
Dietze in M .Gladbach ! F . W . Quack in Rheydt ! W .
Freischlader in Krefeld, ' Falkenstein in Viersen ! Fr .
Rösken in Moers ! Hartscher in Neukirchen ! W . Oehl

in Mülheim -Heissen ! W . Herkendell in Kettwig !
Wwe . Vogt in Werden ! Theodor Köther in Wesel ,
sowie durch kirchliche Organe . l <ia . 10699 .

Düsseldorf , 25 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

7 460 , Der Professor der Handwerker - und Kunst¬
gewerbeschule in Dortmund , Hugo Busch , ist vom 1 .
Oktober 1922 ab zum Regierungs - und Eewerbeschul -
rat bei der yiesigen Regierung ernannt worden .

Düsseldorf , 17 . November 1922 . (1 L I 5011 .
Der Regierungspräsident .

1461 . Auf Anordnung des Evangelischen Oberkir¬
chenrats wird auch in diesem Jahre wieder eine Kir¬
chenkollekte zum Besten der deutschen evangelischen
Diaspora des Auslandes abgehalten ! den Einsamm -
lungstermin hat das Evangelische Konsistorium in
Coblenz für seinen Aufsichtsbezirk auf den 3 . Dezem¬
ber dieses Jahres festgesetzt.

Die Kreiskassen des Bezirks werden ersucht , die
ihnen zugehenden Gelder anzunehmen und an die
hiesige Regieruiwc 'muptkasse abzuführen . .

Düsseldorf , 21 . November 1922 . II v 2873 .
Abteilung für Kirchen - und Schulwesen .

1462 . Die am 5 . Avril 1919 für den mit dem Er -
kennungszeien 1 5 4617 versehenen Personen -Kraft¬
wagen der Firma M . Cosmann '

sche Eisen - und Me -
tall -Aktiengesellllchaft in Essen , Lindenallee Nr . 1 ,
erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden gekom¬
men und wird hiermit für ungültig erklärt . Die Er¬
kennungsnummer I 2 4617 ist einstweilen gesperrt .

Düsseldorf . 16 . November 1922 . I 8 II V 125 .
Der Regierungspräsident .



1463 , Die am 28 . December 1920 für den mit dem
Erkennungszeichen I X 1181V versehenen Personen -
Kraftwagen des Joses Hermann Thiel in Duisburg ,
Gitschinerstrasie 47 erteilte Zulassungsbescheinigung
ist abhanden gekommen und wird hiermit für ungül¬
tig erklärt . Die Erkennungsnummer l X 1181V ist
einstweilen gesperrt . I 3 II D 156 .

Düsseldorf , 17 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

l164 . Die am 25 . November 192V für den mit dein
Erkennungs ' eichen I X 1468 versehenen Last -Kraft -
wagen des Fohann Probst in Werden a . d . Ruhr ,
Nrhrtalstraße 80 , erteilte Zulassungsbescheinigung ist
abhanden gekommen und wird hiermit für ungültig
erklärt . 4ne Erkennungsnummer I 7. 4468 ist einst¬
weilen gesperrt . I 3 II 8 227 .

Diillcldorf , 16 . November 1922.
Der Regierungspräsident .

1465 . Die am 8 . August 1921 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 7 17986 versehenen Personen -Kraft¬
wagen der Firma Gebrüder Berns in Höhscheid bei
Solingen erteilte Zulasssungsbescheinigung ist abhan¬
den gekommen und wird hiermit nir ungültig erklärt .
Die Erkennungsnummer l 7 17986 ist einstweilen ge¬
sperrt . I 3 II 8 629 .

Düsseldorf , 15 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

1466. Die am 14 . August 1919 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 7 15769 versehenen Personen -
Krafrwagen des Dr . H . Bürgers in Großenbaum er¬
teilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden gekom¬
men und wird hiermit für " ngülng erklärt . Die Er¬
kennungsnummer I 7 15769 ist einstweilen gesperrt .

Düsseldorf , 16 . November 1922 . I 3 II 8 618 .
Der Regierungspräsident .

1467 . An Stelle des nach Bukarest versetzten Vize¬
konsuls Dr . Djuro Kolombotovic ist bis auf weiteres
der Vizekonsul Dr . Jvo Krajcer zum Verweser des
Jügmlavischen Konsulats in Düsseldorf bestellt

- worden . I 8 V 5957 .
Düsseldorf , 19 . November 1922.

Der Regierungspräsident .
'

1468 . Gebührenordnung
für staatlich geprüfte Heilgehilfen ( Heilgehilfinnen )

und Masseure (Masseusen ) .
Die Gebührensätze in meiner Verordnung vom 16.

September . 192V . Amtsblatt Seite 47V . werden um
das Mache erhöht .

Die Gebühren -Ordnung vom 5 . August 1922 wird
hiermit aufgehoben .

"
I .1 6683 .

Düsseldorf , 18 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

In Vertretung ! Lutterbeck .
1469 . Dem Torpedo -Ingenieur a . D . Görge beim

Bergischen Dampfkesselüberwachungsverein in Bar¬
men ist die Berechtigung ersten Grades erteilt worden .

Düsseldorf , 27 November 1922 . 1 8 79V3 .
Der Regierungspräsident .

147V . Der Oberbürgermeister der Stadt Mülheim -
Ruhr hat die Verleihung eines Wasserbenutzungs¬
rechts an der Ruhr zum Betriebe eines Wasserkraft¬
werkes an der Schleuse II des Mülheimer Schiff¬
fahrtsweges sowie die gewerbepolizeiliche Genehmi¬
gung zum Bau und Betriebe dieses Wasserkraftwerkes
veantragt .

Widersprüche gegen die Verleihung und Ansprüche
auf Herstellung und Unterhaltung von Einrichtungen
oder auf Entschädigung , sowie Einwendungen gegen

(das gewerbliche Vorhaben sind bei dem II . ernannten
Mitgliede der Abteilung II des Bezirksausschusses ,
Regierungsrat v . Boetticher in Düsseldorf , dem die
Leitung des Vorverfahrens übertragen ist , schriftlich
in zwei Ausfertigungen oder zu Protokoll binnen
einer Frist von vier Wochen vom Tage der Veröffent¬
lichung dieser Bekanntmachung ab anzubringen .

Andere Anträge auf Verleihung des Rechtes zu ei¬
ner Benutzung des Gewässers , durch welche die von
der Stadtgemeinde Mülheim -Nuhr beabsichtigte Be¬
nutzung beeinträchtigt werden würde , sind in gleicher
Weise mit den unter Ziffer 2 und 5 der III . Aus¬
führungsanweisung zum Wassergesetz vom 7 . 4 . 1913
vorgeschriebenen Unterlagen einzureichen .

Mit Ablauf der Frist von vier Wochen geht das
Widerspruchsrecht und Antragsrecht in dem Ver¬
leihungsverfahren verloren und können Einwendun¬
gen gegen das gewerbliche Vorhaben nicht mehr an¬

gebracht werden . Vom Beginn der Ausübung des
verliehenen Rechtes gn . können wegen nachteiliger
^Wirkung nur noch die im K 82 und in tz 2V3 Absatz 2
>des Wassergesetzes bezeichneten Ansprüche geltend
!gemacht werden .

Die Zeichnungen und Erläuterungen zu beiden An¬
trägen liegen im Zimmer 141 der Regierung Düssel¬
dorf während der Diensthunden offeil zur Einsicht .

Zur mündlichen Erörterung der rechtzeitig geltend
gemachten Widersprüche , der Ansprüche auf Herstel¬
lung und Unterhaltung von Einrichtung und der Ent¬
schädigungsansprüche ' wird Termin auf den 1v . Ja¬
nuar 1923 , im Zimmer 14V der Regierung Düsseldorf
vor dem II . ernannten Mitglied .' der Abteilung II
des Bezirksausschusses vereinbart . Diese Erörterung
findet auch im Falle des Ausbleibens eines Beteilig¬

sten statt . II (2 1298/22/4 .
Düsseldorf , 24 . November 1922 .

Der Bezirksausschuß zu Düsseldorf II . Abteilung .
Dr . Neumeister .

Bekanntmachungen anderer Behörden .
1471 . Rheinische Polizeischule zu Düsseldorf .

Der nächste Kursus für Polizei -Kommissare , Polizei -
Assistenten ( Poli .Zei -Oberwachtmeister ) und Anwärter
hierfür ist für die Zeit vom 2V . Januar bis 24. März
1923 in Aussicht genommen .

Das im voraus an die Stadthauptkasfe Abtei¬
lung Polizeischule — zu entrichtende Schulgeld be¬
trägt 25VV Mark . Für Unterkunft im Schulgebäude

(wird , soweit Platz vorhauden . eine besondere Vergü¬
tung nicht berechnet .



Anmeldungen zu diesem Kursus werden bis 19 . Ja¬
nuar 1923 an den Leiter der Schule , Herrn Blase ,
Ulmenstraße Nr . 2ö , erbeten . III ? M/22 .

Düsseldorf , 10 . November - 1922 .
Der Vorsitzende des Kuratoriums der Rheinischen

Polizeischule .
In Vertretung ! Dr . Haas , Beigeordneter .

l472 . Beschluß .
Die Gewerkschaft Walter zu Jrimmersdvrf , Kreis

Erevenbroich , hat als Eigentümerin des Braunkoh¬
lenbergwerks Titlis in den Gemeinden Morken -Harff
und Königshöfen , Kreis Bergheim , Regierungsbezirk
Köln , und in der Gemeinde Gindorf , Kreis Ereven¬
broich . Regierungsbezirk Düsseldorf , den freiwilligen
Verzicht auf dieses Ber " werkseigentum erklärt . Die
Verzichtleistung ist in dem Amtsblatt der Regierung
zu Köln vom 29 . Juli 1922 , Stück 31 , Seite 24» , zur
öffentlichen Kenntnis gebracht . Einwendungen sind
nicht erhoben worden .

Gemäß den KF 169 und 161 des Allgemeinen Berg¬
gesetzes vom 24 . Juni 1865 in der jetzt gültigen Fas¬

sung wird durch diesen Beschluß das BergwerkSeigen -
tuni an dem vorbezeichueien Bergwerk aufgehoben .

Bonn , 17 . November 1922 . Nr . 6l« 1 .
Preußisches Oberbergamt .

1473 . Der konzessionierte Markscheider Eggert hat
seinen Wohnsitz von Werne a . Lippe nach Duisburg -
Meiderich verlegt . 8 Nr . W1/5 .

Dortmund , 29 . November 1922 .
Preußisches Oberbergamt .

1474 . Durch Erlaß des Herrn Ministers für Handel
und Gewerbe ist unter Vorbehalt jederzeitigen Wi¬
derrufs dem Diplom - Ingenieur Dettenborn beim
Dampfkessel - lleberwachungsoerein der Zechen im
Oberbergamtsbezirk Dortmund zu Essen a . d . R . das
Recht zur Vornahme der regelmäßigen technischen
Untersuchungen und Wasserdruckproben aller der Ver¬
einüberwachung unmittelbar oder im staatlichen Auf¬
trage unterstellten Dampfkessel — Berechtigung ersten
Grades — verliehen worden . 88 Nr . 49/134 .

Dortmund , 27 . November 1922 .
Preußisches Oberbergamt .

Die Ginrückungsgebühren betragen für die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum 4t , bei Tabellensatz für
si« zweigcspaltene Zeile oder deren Raum 4,50 -4t . Belegblätter und einzelne Stücke kosten I, — .4t für jeden

angefangenen Bogen , mindestens aber 2 °4t für jedes Stück des Amtsblatts ,
Schriftleitung : Amtsblattstelle der Regierung . — Druck Buchdruckerei Otto Fritz , Düsseldorf , HWr . 13,
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Stück 49 DMeldoef. Samstag den 9 . Dezember 1922 .
Beilagen : Oeffentlicher Anzeiger Nr . 98 und 99 und 49 der Sonderbeilage zum Oeffentlich. Anzeiger.

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 13 . Dezember 1922 ,
mittags 12 Uhr , der Amtsblattstelle zuzusenden .

Inhalt : Tarife für ! den Rhein -Weser -Kanal u . den Lippekanal , die Schiffahrtsabgaben auf den
westdeutschen Kanälen 521 , die Rheinbrücke Wesel - Büderich 522 , die Werftanlagen der Stadt Wesel 523 ,
die Privatruhrfähre bei Alstaden , die Rheinbrllcke zwischen Duisburg -Ruhrort und Homberg 535 , die
Werft - und Hafenanlagen der Stadt Eleve , die Masserstrahe zwischen Eleve und dem Rhein , die Rhein¬
fähre Orsoy -Walsum 529 , die Rheinfähren Xanten - Bislich , Kaiserswerth -Langst , Essenberg -Neuenkamp ,
Stürzelberg -Mickel , Uerdingen -Mündelheim , Erind -B enrath , Zons -Ausleger , Uedesheim -Himmelgeist ,
Hamm -Neuß 527 , Hitdorf , die Werftanlagen der Stadt Uerdingen , 528 , 529 , die Werftanlagen des Kreises
Moers zu Orsoy , Privatwerft der Firma Industrie - Terrains Düsseldorf -Reisholz 528 , die Hafenanlagen
der Stadt Trefeld , die Werft - und Hafenanlagen der Stadt Neust 529 , Werft - und Hafenanlagen der Stadt
Wesel , Düsseldorf 539 , Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft 521 , Kohlenwirtschaftsstellen 522 , Enteignun¬
gen 524 , Viehseuchenpoljzeiliche Anordnung 539 , Fle ischbeschaugebührenordnung 539 , Aufruhrfchäden 531 ,
Reglement für die Verteilung von Staatsrenten 531 , Schuh der Baumbestände im Ruhrkohlenbezirk 531 ,
Fluchtlinienverfahren 531 , Auslosung von Nentenb riefen 532 .

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
1475 . IV . Nachtrag
zum Schlepplohntarif für den Rhein -Weser -Kanal
und den Lippe -Kanal von Datteln bis Hamm vom

12 . Juli 1922 nebst Nachträgen .
1 . Die geltenden Schlepplohnsätze werden wie folgt ,

erhöht !
In Tarifstelle Irla 1 auf 3,59
In Tarifstelle 15Va 2 auf 1,75 -K
In Tarifstells I ^ b auf 1,75 -K
Die Ziffern in der Ausnahme und der zusätzlichen

Bestimmung 1 zu I erhöhen sich entsprechend .
In Tarifstelle I L a

i 2
Für die Auf der Strecke zwischen

Güter der Rhein und dem Schnitt -
Güter - Punkt mitdemZweigkanal
klaffen nach Heme

Ma
I 839

II 659
III 599
IV 389
V 259

In der Tarifstelle III auf 75 und 759
- In der Tarifstelle IV auf 1259 und 12 599

2 . Den Schlepplöhnen liegt ein Preis von 22 559 °1k
für Fettnußkohle ' ab Zeche zu Grunde .

Auf den übrigen
Knnalstrecken

Mg -
415
325
259
199
125

! Dieser IV . Nachtrag tritt an Stelle des III . Nach¬
trages vom 2 . November 1922 am 6 . Dezember 1922
in Kraft . V - . IV . V . 18 549 .

Berlin , 4 . Dezember 1922 .
Der Neichsverkehrsminister .
In Vertretung ! Kirschstein .

1476 . IV . Nachtrag
zum . Tarif für die Schiffahrtabgaben auf den west¬
deutschen Kanälen vom 12 . Juli 1922 nebst I . , II . und
III . Nachtrag vom 28 . August , 6 . Oktober und 2 . No¬

vember 1922 .
Zu den geltenden Abgabensätzen ist ein Zuschlag

von 159 v . H . sdas ist das 17 fache der Sätze des
Tarifs vom 12 . Juli 1932 ) zu zahlen .

Dieser Nachtrag tritt am 6 . Dezember 1922 in
Kraft . Zu IV . IV . V . 18 . 549 .

Berlin , 4 . Dezember 1922 .
Der Reichsverkehrsminister .
In Vertretung ! Kirschstein .

1477 . Gemeinschaftliche Verfügung
des Justizministers , des Ministers des Innern und
des Neichsverkehrsministers vom 31 . Oktober 1922 ,
betreffend den Widerruf der Bestellung zu Hilfs¬

beamten der Staatsanwaltschaft .
Gemeinschaftliche Verfügung vom 21 . November

1919 betreffend die Bestellung des Eüterbodenarbei -
ters , jetzigen Eisenbahnwärters Fehlemann in Elber -
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feld und des Rangiermeisters Verbücheln in Düssel - 2
borf -Derendorf , zu Hilfsbeamten der Staatsanwalt¬
schaften in Eleve , Crefeld , Düsseldorf , Elberfeld /
M .Gladbach und Eisen (abgedruckt im Amtsblatt der
Regierung in Düsseldorf -von 1920 Stück Nr . 2 und
im Amtsblatt der Eisenbahndirektimi in Elberfeld
vom 19 . Dezember 1919 Stück 76 , lfd . Nr . 1576 ) .

Berlin , 31 . Oktober 1922 .
Der Jüstizminister .

Im Auftrage ! gez . Fritze .
Der Minister des Innern . 3 ,

Im Auftrage ! gez . Roedenbeek .
Der Rehchsverkehrsminifter .

Im Auftrage ! gez . Unterschrift .

Betanntmachungen der Provinzialbehörde .
1478 . VII . Nachtrag
zur Bekanntmachung zur Verordnung über die Auf¬
bringung der Mittel für die Kohlenwirtschaftsstellen

vonl 31 . Mai 1920 ( RGBl . 1920 S . 1107 ) .
In Ergänzung der Bekanntmachung vom 29 . Juli

1920 zur Verordnung über die Aufbringung der Mit¬
tel für die Kohlenwirtschaftsgellen vom 31 . Mai 1920
bestimme ich mit Ermächtigung des Herrn Ministers
für Handel und Gewerbe und im Einvernehmen mit
den beteiligten Landesregierungen für den Bereich
der Preußischen Landeskohlenstelle folgendes !

Die KZ 1 uckd 5 Absatz 2 dieser Bekanntmachung er
halten folgende Fassung !

8 1 .
)
/
(

7 -R für die Tonne .

10 -R für die Tonne .

Steinkohlen
Steinköhlenbriketts
Braunkohlenbriketts
Vöhm . Braunko .hle
Diese Sätze werden für die nach dem 1 . November

dieses Jahres zugeführten Brennstoffmengen erhoben .
§ 5 Absatz 2.

Wird die Zahlung nicht innerhalb dieser Frist be¬
wirkt , erfolgt Mahnung gegen sine Sondergebllhr von
50 Mark ; bleibt auch diese Mahnung erfolglos , so
werden die zu zahlenden Beiträge nach den Grund¬
sätzen iiber die Beitreibung öffentlicher Abgaben bei¬
getrieben . 5716 .

Berlin , 21 . November 1922 .
Preußische Landeskohlenstelle .

Röhrig .
1479 . Tarif
nach dem das Brückengeld für den Uebergang über
die Rheinbrücke Wesel -BUderich ( Rheinbabenbrücke )

zu entrichten ist .
8 1 -

Es ist zu zahlen !
1 . a ) von Schülern und Kindern unter 14

Jahren
b) von sonstigen Personen einschl . der

Traglast
Für kleine Kinder , welche auf dem Arm ge¬
tragen werden , wird Brückengeld nicht er¬
hoben .

2 -R

4 -R

Für Tiere !
a ) für ein Pferd oder Maultier , ein Saug¬

fohlen , für ein Stück Rindvieh oder
einen Esel 12 -R

b ) für ein Kalb , ein Schaf , ein Schwein ,
. eine Ziege oder ein anderes Stück klei¬

nes Vieh , sowie für einen Ziehhund 2 R
Für Tiere , die auf Fuhrwerken befördert
werden , wird die tarifmäßige Abgabe er¬
hoben .
Für Fuhrwerke !
a ) für ein Last - oder Personenfuhrwerk

oder einen Schlitten 16 -R
b) für ein Esel - oder Hundefuhrwerk 8 -R
In den Sätzen zu 3 a ) und b) ist die Ge -

, bühr für den Führer des Fuhrwerkes ent¬
halten . Für die Zugtiere ist die Gebühr
nach 2 a) und b ) und für die mit den Fuhr¬
werken beförderten Personen die Gebühr
nach 1 a ) und b ) zu zahlen .
c) für einen Kinderwagen , einen Hand¬

karren , einen Handschlitten oder ein
Fahrrad 2

Kleine Kinder , die in einem Kinderwagen
gefahren werden , sind vom Brückengelde
befreit .
d) für eine Dampfwalze oder ein Fahr¬

zeug , welches mit einer Lokomobile , ei¬
nem eisernen Kessel oder einem son¬
stigen besonders schweren Eisenteil be¬
laden ist , bei einem Gewicht bis zu 10 t 240 -R
über 10 t 320 -R

e) für einen Anhängewagen im Falle der
Ziffer 3d )

'
40 -R

4 . Für Kraftfahrzeuge !
a ) für ein Kraftfahrzeug für Güter 100 -R
b ) für eine Zugmaschine 200
c ) für einen Anhängewagen im Falle der

Ziffer 4 a ) und b) 40
d) für ein Kraftfahrzeug für Personen

und zwar für ein vierrädriges 48
ein dreirädriges 32 -R
ein zweirädriges 16

In den Sätzen zu 4 a ) , b) und d ) ist die
Gebühr für den Führer des Kraftfahr¬
zeuges enthalten . Für die mit demselben
beförderten Personen ist did Gebühr nach
1 a ) und b ) zu zahlen .

8 2 .
Zeitkarten werden ausgegeben !

I . Für jede Person ohne Unterschied von Al¬
ters - und Verufsklassen für einen Monat
fgültig für den Kalendermonat ) zu 120 -R
für schulpflichtige Kinder und Lehrlinge ,
die auf dem einen Ufer wohnen und die
Schulen auf dem anderen Ufer besuchen
oder dort in einem Lehrverhältnis stehen ,
auf das Kalenderjahr lautende Jahres - -
karten und zwar
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für schulpflichtige Kinder zu 240
Lehrlinge zu 480 -4t
Die Ausstellung erfolgt gegen Vorlegung
einer Bescheinigung des Schulleiters , bei
Lehrlingen des Lehrvertrages .

3 . für den Kalendermonat gültige Fahrrad¬
monatskarten 120 -4t

4 . für Kraftfahrzeuge für Personen für ei¬
nen Monat , gültig für den Kalender¬
monat , und zwar
für ein vierrädriges Kraftfahrzeug 960 -4t
für ein dreirädriges Kraftfahrzeug 640 -4t
für ein zweirädriges Kraftfahrzeug 320 °4t

3 . für ein Personenpferdefuhrwerk für einen
Monat , gültig für den Kalendevmonat 720 -4t
In den Sätzen zu Z 2 , 4 und 5 ist die Ge¬
bühr für den Führer enthalten . Für jeden
Wageninfassen ist , sofern er nicht eine Zeit¬
karte besitzt , die tarifmäßige Gebühr zu ent¬
richten .

Ermäßigungen :
Von Schülern öffentlicher Lehranstalten ,die sich unter Führung von Lehrpersonen
auf Ausflügen oder anderen Veranstaltun - .
gen befinden , ist je Person zu zahlen 1 -4t

§ 3.
Befreiungen :

1 . Oeffentliche Beamte mit Freikarten , und zwar die
unmittelbaren und diejenigen mittelbaren Staats¬
beamten , denen wie den kommunalen Polizei - und
Steuerbeamten Verrichtungen übertragen sind , die
früher von königlichen Beamten wahrgenommenwurden , die in Uniform befindlichen öffentlichenBeamten auch ohne Freikarten , sowie deren Fuhr¬werke und Tiere bei Dienstreisen .

2 . Transporte , die für unmittelbare Rechnung des
Staates oder des Reichs geschehen .

3 . die ordentlichen Posten nebst Beiwagen , die auf
Kosten des Staates beförderten Eilboten und Eil¬
reiter , die von Postbeförderungen leer zurückkom¬menden Postfuhrwerke und Postpferde , die Brief¬
träger und Postboten im gleichen Personenfuhr¬werke , die durch Privatunternehmer eingerichtetund als Ersatz für ordentliche Posten ausschließlich
zur Beförderung von Reisenden und deren Reise¬
gepäck und von Postsendungen benutzt werden .4 . Hilfsfuhren bei FeuersbrünAn und ähnlichen
Notständen .

3 . Hunde , die nickt als Ziehhunde dienen .
§ 4.

Schlußbestimmungen :
Die die Brücke überschreitende Bevölkerung ist der

Brückenkontrolle unterworfen , die in der Weise ge¬
handhabt wird , dag ihr Ausweise im Betrage der ge¬
zahlten Brückengebühren ausgehändigt werden . Die
erhaltenen Ausweise sind während des Aufenthalts
auf der Brücke aufzubewahren und auf Verlangendem Kontrollbeamten vorzuzeigen .

Wer ohne gültigen Ausweis auf der Brücke ange¬
troffen wird , muß Nachzahlung leisten .

Für eine in Verlust geratene Zeitkarte wird ein Er¬
satz nickt gewährt , sofern der Verlust nicht glaubhaft
nachgewiesen wird . Im letzteren Falle wird für die
Ausstellung einer Ersatzkarte eine Gebühr von 30
Mark erhoben .

Wer sich der Verpflichtung zur Entrichtung der
Brllckengebühren entzieht , macht sich strafbar und kann
auf Grund der Bestimmungen des Gesetzes vom 2 . Mai
1900 ( Gesetzsammlung Seite 123 ) verfolgt werden .

Vorstehender Brückengeldtarif tritt mit Wirkung
vom 1 . Dezember 1922 an die Stelle desjenigen vom
8 . März 1922 .

Inhaber von Iahreszeitkarten haben den Unter¬
schiedsbetrag -wischen den früberen und den neuen
Sätzen für das Kalenderjabr 1922 nachzuzahlen .

Wesel , 29 . November 1922 .
Zweckverband für die Rheinbriicke Wesel -Büderich .

Der Verbandsvorsteher :
Unterschrift , Bürgermeister .

Genehmigt ! I b 8030 .
Düsseldorf , 30 . November 1922 .

Der Regierungspräsident .
In Vertretung : Unterschrift .

1480 . IV . Nachtrag
zu dem Tarif für die Werftanlagen der Stadt Wesel

vom 20 . Mai 1922 .
An Stelle der jetzigen Tarifsätze treten folgende :V . Werftgeld :

1 . a ) 2 .30 Mark für je 100 kg . , b) 6,— Mark für je100 kg . , c ) 8,— Mark für je 100 kg . , d) 10,— Mark
für je 100 kg . , e) 12, —Mark für je 100 kg . , f)
18,— Mark für je 100 kg .

L . Krangeld .
1 . 1 . 10,30 Mark für je 100 kg .

' 2 . 13,— Mark für
je 100 kg . , 3 . 21,— Mark für je 100 kg . , Anmer¬
kung : Im Falle I 1 . 2100, — Mark, ' I 2 . 3000, —
Mark, ' l 3 . 2100, — Mark für jede angefangene
Kranstunde ,

v . Werftlagergeld .
1 . 1,50 Mark für je 100 kg und Tagi 2 . 1,30 Mark

für jeden qm und jede angefangene Woche .
Hafenbahnfracht — Rangiergeld . —

I . 1 . 3,— Mark für je 100 ka . , 2j 3,73 Mark für je100 kg . , 2 . a ) 6,— Mark für je 100 kg . , 3 . 7,30 Mark
für je 100 kg .

II , 1 . 6,— Mark für je 100 kg .
' 2 . 7,30 Mark für je100 kg .,

IV . 1 . bis 4 . 200,— Mark für jeden Wagen .VI . 43,— Mark für jeden Wagen .
Mit Ermächtigung des Ministers für Handel und

Coblenz , 2 . Dezember 1922 . c . 9474 .
Der Oberpräsident der Nheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung . )
Unterschrift .
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Enteignung von Grundeigentum .
148t . Zur Feststellung der Entschädigung für das zwecks Ausbaues der Straßenzüge der Siedlung zwi¬
schen der Franken - , Vruckhausener - und Pestälozzistraße zu enteignende , in der Gemeinde Duisburg -Beeck

belegene,
'
nachstehend bezeichnete Grundeigentum habe ich Terntin auf Sonnabend , den 18. Dezember 1328 ,

vormittags 10,30 Uhr , M .E .Z . , in Duisburg -Beeck an Ort und Stelle anberaumt .
Alle Beteiligten werden gemäß § 25 des Gesetzes über die Enteignung von Grundeigentum vom

11 . Zuni 1874 (GSS . 221 ) aufgefordert , ihre Rechte im Termine wahrzunehmen .
Beim Ausbleiben wird ohne ihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder

Hinterlegung der Entschädigung verfügt werden .

St
Katastermäßige

Bezeichnung
des Grundstücks

Gemarkung !
lGemewdcl ^

Becck 23

23

23

23

23

Essen , 29 . . November 1922 .

Par¬
zelle

4338/34

4371/35

4370/35

>032/36

1835,37

Eigentümer
(Name .Stand u >Wohnort )

Beeck 17 417 Acker 30

536

535

208
Art
34

Frau Polizeiwachtmeister Peter Stock -
rahm , Elisabeth geb . Müller zu Duis¬
burg -Beeck

Heinrich Gateimann . Schiffer in Duis -
turg - Beeck

Friedrich Karl Gaterinann , Schlosser -
meister in Duisburg - Beeck

Johann Grotstollen . Schiffer in Duis¬
burg - Beeck

Johann Bommann , Fuhrmann in
Duisburg - Beeck

Der Enteignungskommissar beim Verbandspräsidium
des Sindlungsverbandes Rührkohlenbezirk ,

gez . i Glaß , Regierungs -Assessor . .

1482 . Auf Antrag der Stadtgemeinde Düsseldorf hat der Regierungs -Präsident die Einleitung des Ver¬

fahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende , zur Freilegung einer Verbindungsstraße zwi¬

schen der Hammerstraße und der Straße „In der Buhlack " in Düsseldorf -Hamm erforderlichen Grundflächen

sowie der
'

Entschädigung für den Aufwuchs angeordnet .

Das Grund¬
stück ist ver¬

zeichnet im
Grundbuch

Band Blatt

Wirtschafts -
Art

und Lage

20

20

13

14

Hofraum

Acker

Hofraum

Größe
der zu

enteignen -
den

Grundfläch«

40

55

75

15

-s .5/

Größe
der zu

enteignenden
Grundflächen

a ! gm

Kataster -Parzelle

Flur > Nr

Kulturart
des

Grundstücks
Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

Gemarkung Hamm .

1 >4 41 24 3859/123

95

84

5 j 33

24

24

24

3733/128

3737/1

3788/1253

Garten

Acker

Garten

a ) Eigentümer : Rentner Karl Neubauer
b) Pächter :

1. Jakob Leusch (3,20 ar )
2 . Peter Vurghartz ( 3,75 a )

Kaufmann August Stein

a ) Eigentümerin : Firma Deus 6- Moll ,
offene Handelsgesellschaft

b ) Pächter
1 . Josef Dietz >. ,484 ar )
2 . Heinrich Dietz / 4^

a ) Eigentümer :
Gärtner Heinrich Eyckeler

b ) Pächter :
Johann von der Wingen (5,33 ar )

Pächterin der Parzellen Flur 24 Nr .
3808/1244 und 3307/1244 : Witwe
Johann Dahinen ist für den Auf¬
wuchs zu entschädigen ( 10,92 ar )

Düsseldorf

Düsseldorf -Hamm

Dllsseldorf -
Oberkassel

Düsseldorf - Hamm
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x>

Größe
der zu

enteignenden
Grund lachen

qm
Ib 91

j

Kataster - Parzelle

Flur Nr
24 3856,1245

Kulturell
de -?

Grundstücks
Bezeichnung der Eigentümer

Garten

'Wohnort

Düsseldors

Dässeldorf - Hamui

a ) Eigentümerin -
1 . Witwe Josef Hilden geb Eyckeler2 . Witwe Josef Kemperdick geb . „d > Pächter
Johann Hecker , Gärlncr <15,91 ar )

Pächterin dir Parzellen Flur 24 Nr .
9837,1292a und 2496/1294 ! Witwe
Johann Dahmen ist für den Auf¬
wuchs zu entschädigen -,2,7 '> ar )

Nachdem der Regierungspräsident mich zum Kommissar zur Leitung des obenbezeichneten Verfah¬rens ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten , sowie zur etwaigen Abschätzunganberaumt auf Samstag , den 16. Dezember 1622 , vormittags 11 Uhr , im Sitzungszimmer des
Oberversicherungsamts , Zimmer 39 im Erdgeschoß (rechts ) des Regierungsgebäudes in Düsseldorf , Cä¬cilienallee .

Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind , werden hiermit aufge¬fordert , ihre Rechte im Termine wahrzunehmen , unter der Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben ohneihr Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren ver¬
fügt werden wird . I 0 Nr . 2363 . Der Enteignungs -Kommissar .

Düsseldorf , 2 . Dezember 1922 . von Haugwitz , Regierungsrat .
1483 . I. Nachtrag

zur Gebührenordnung
für die Privatruhrfähre bei Alstaden in km 67,4 -f- 66

der Ruhreinteilung .
1 . Die Gebührensätze werden wie folgt erhöht !
a ) für Erwachsene auf 4 -R
b) für Kinder von 3 ars 16 Jahren auf 2 -R
c) Kinder unter 3 Jahren in Begleitung Er¬

wachsener sind frei .
2 . Vorstehender Tarifnachtrag tritt mit dem Tage

der Veröffentlichung durch das Regierunasamtsblatt
in Kraft .

'
I H 3718 .

Dügeldorf , 29 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

1484 . Tarif
nach welchem das Brückengeld für den Uebergang
über die Rheinbrücke zwischen Duisburg -Ruhrort und

Homberg zu erheben ist .
Es wird entrichtet :

I . Von Personen einschließlich der Traglast !
a ) von Kindern bis zum vollendeten 14 . Le¬

bensjahre allgemein , von Schülern auf
dem Wege von Hause nach der Schule und
von der Schule nach Hause , sowie bei
Schülerausflügen und Veranstaltungen
für Schüler unter Führung von Lehrern
und für diese 2,—b) von sonstigen Personen 4,—
Für kleine Kinder , welche auf dem Arm
getragen werden , wird Brückengeld nicht
erhoben . Kleine Kinder , welche in einem
Kinderwagen gefahren werden , sind eben¬
falls vom Brückengeld befreit .

II . Für Tiere .
a ) für ein Pferd , Maultier , Rindvieh oder

Esel
b) für ein Kalb , Schaf , Schwein , - einen

Hund , eine Ziege oder ein anderes Stück
Kleinvieh , bei Federvieh , welches ge¬trieben wird , bis zu 16 Stück und für
jede weiteren 16 Stück

III . Für Fuhrwerke , neben der Abgabe fürdas Gespann nach II , jedoch einschließtdes Brückengeldes für einen Führer !
a ) für ein beladenes Fuhrwerk
b) für ein beladenes zweispänniges , Last¬

fuhrwerk , das zum Transport von Koh¬len , Ziegelsteinen , Mehl , Langhölzern
dient und für beladene 2spännige Möbel¬
wagen

c) für ein unbeladenes Fuhrwerkd) für einen Kinderwagen , einen Hand¬karren , Handschlitten (auch beladen ) , oder
ein Fahrrad
Anmerkung zu d ! Von . Schülern , bei de¬
nen die Voraussetzungen des AbschnittsI a zutreffen , sowie von Inhabern von
Wochen - und Monatskarten wird fürdie von ihnen benutzten Fahrräder ein be¬
sonderes Brückengeld nicht erhoben .IV . Für Kraftfahrzeuge und deren Anhänge¬
wagen einschl . des Brückengeldes für ei¬
nen Führer je Wagen !

a ) für eine Dampfwalze oder ein mit einer
Lokomobile , einem eisernen Kessel oder ei¬
nem sonstigen besonders schwer wiegenden
Eisenteil beladenes Fahrzeug bis zu 16 t

12 -

2.-

28.-

46 .-
18 .-

2 -

236, —
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b) desgl . über 1t) bis 20 t
c ) desgl . über 20 t

360, -
620.-
120, -

70 .-
für ein beladenes Kraftfahrzeug für Güter
für ein unbeladenes Kraftfahrzeug für
Güter

f ) für jeden Anhängewagen der unter d)
und e ) genannten Kraftfahrzeuge gelten
die dort festgesetzten Sätze . Für Anhänge -
Hilfswagen mit 2 Rädern wird die Hälfte
dieser Sätze erhoben .

g ) für jede Zugmaschine 230 —

für jeden beladenen Anhängewagen dieser
Maschine 120 -
für jeden unbeladenen Anhängewagen
dieser Maschine 70,-

h ) für ein vierrädriges Kraftfahrzeug für
Personen 70, —

i ) für ein dreirädriges Kraftfahrzeug für
Personen 50,—

k) für ein dreirädriges Kraftfahrzeug für
Güter beladen 70,—

l ) für ein dreirädriges Kraftfahrzeug für
Güter leer 50,—

ms für ein Kraftfahrrad für jeden Sitzplatz
einschließt . Führer 15,—

L . Ermäßigungen .
1 . Von Personen , die bei der Brückengeld¬

hebestelle in Homberg eine Karte zur Be¬
nutzung der städtischen Badeanstalt .
Duisburg -Ruhrort lösen , wird für den
Hin - und Rückweg an Brückengeld er¬
hoben 4,—

Z. Dauerkarten werden ausgegeben
a ) für eine Wocye zum Preise von 40,—
b) für 1 Monat zum Preise von 120,—

Die Monatskarten werden nur für den
Kalendermonat ausgegeben .

O. Befreiungen .
Von der Entrichtung des Brückengeldes srnd befreit :

1 Tiere , Wagen . Kraufahrzeuge usw . , die im Reichs - ,
Staats - oder Eemeindeinteresse die Brücke be-

2 . HUfsfuhren bei Feuersbrünsten und ähnlichen Not¬

ständen , Feuerwehren und Sanitätskolonnen im

Dienst . ,
Hiergegen erlischt der,Tarif vom 27 . September

1922 . Der neue Tarif tritt sofort in Kraft . Um die

vorhandenen Brückenscheine verwenden zu können ,
werden vorläufig die alten Brückenscheine ausgege¬
ben . Nähere Auskunft wird an der Brückenaeldein -

nahme erteilt .
Duisburg , 25 . November 1922 .

Der Oberbürgermeister . Z . V . : Unterschrift .

l L 8006 .Genehmigt .
Düsseldorf , 2 . Dezember 1922 .

Der Regierungspräsident .
Im Auftrage : Unterschrift .

1485 . Nachtrag VI
zu dem Tarif für die Werft - und Hafenanlagen der

Stadt Eleve vom 17 . Februar 1921 .
Die bisher geltenden Gebühren werden um folgend «

vom Hundert Sätze erhöht .
Bei V 1 a und i b Werftgeld , bei 0 Hafenliegegeld ,

bei ? Schutzgeld 100 vom Hundert .
Bei 1 c , 1 d , 1 e , 1 f Werftgeld 300 vom Hundert .
Bei lZ I 1 , I 2 , I 3 Krangeld 250 vom Hundert .
Zur Anmerkung .
Für jede angefangene Kranarbeiterstunde im Falle

I 1,1 2,1 3 und bei 0 Hafenbahnfracht 150 v . Hundert .
Bei d Wiegegeld 200 vom Hundert .
Bei V Werftlagergeld 500 vom Hundert .
Dieser Nachtrag tritt mit dem 1 . Dezember diese »

Jahres in Kraft .
'

Mit Ermächtigung des Ministers für Handel und
Gewerbe , zugleich des Finanzministers .

Cobsenz , 23 . November 1922 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung . )
Unterschrift .

1486 Nachtrag III
zum Tarif für die Schiffabrts - und Flößereiabgaben
auf der Wasserstraße zwischen Eleve und dem Rhein ,
und zwar aus der Strecke von km 1,7 -s- 77 bei Nelle -
wardjen bis zur Einmündung des Altrheins in den
Rhein , sowie auf dem Altrqein Machen dieser Wasser¬

straße und dem Fahrdamm bei Griethausen .
An Stelle des im Nachtrag II vom 20 . September

dss . Jhrs . vorgesehenen Zuschlages vom 100 v . H . ist
vom 1 . Dezember 1b22 ab ein Zuschlag von 300 v . H.
ru den im Tarif vom 16 . Mai - u22 vorgesehenen
Einheitssätzen zu entrichten .

Im Namen des Reichsverkehrsministers :
Coblenz , 28 . November 1922 . . Nr . c . 9330 .

Der Ober -Präsident der Rheinprovinz .
sRheinstrombauverwaltung .)
In Vertretung : Kaufnicht .

1487 . Die Tarifsätze der Rheinfähre Orsoy -Walsum
sind wie folgt festgesetzt worden :

I . a ) 30, - Mark , mindestens zusammen 300,—
Mark ? b ) bei Tag 300,— Mark , bei Nacht 600,—
Mark ; c) je 80,— Mark .

II . a ) 16» ,— Mark ? b) 160 — Mark : c) 120,—
Mark : d) 120,— Mark .

IU . a ) 240 — Mark : b ) 200 — Mark : c) 30 —
Mark : d) 120,— Mark .

IV . as 600, — Mark , ohne Gummireifen 1000, —
Mark : d ) 100, — Mark ) Arbeiterfährscheinheftchen
420, — Mark : Arbeiterfährscheinheftchen 840, — Mark ,
mit Fahrrad .

Vom 15 . 12 . 1922 ab gelten die vorstehenden Sätze
um 100 Prozent erhöht . b . Nr . 9372 .

Toblenz , 1 . Dezember 1922 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstroinbauverwaltung . )
Im Auftrage : gez . Kaufnicht .
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1488 . Die Tarifsätze der Rheinfähre Tanten -Bislich
sind wie folgt festgesetzt worden :

I . a ) 4V,— Mark , mindestens zusammen 2VV,—
Mark ' b ) bei Tag 2VV,— Mark , bei Nacht 4VV, —
Mark ; c) je 8V,— Mark .

II . a ) 12V, — Mark ; b ) 12V,— Mark ; c ) 8V,—
Mark ; d) 8V.— Mark .

ID . a ) 24V — Mark ; b ) 2VV — Mark ; c ) 4V —
Mark ; d) 8V,— Mark .

IV . a ) 4VV,— Mark ; d) IVV — Mark .
Vom 15 . 12 . 1922 ab gelten die vorstehenden Sätze

um 1VV Prozent erböht . b Nr . 9372 .
Coblcnz , 1 . Dezember 1922 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
( Rheinstrombauverwaltung .)

Im Auftrage : gez . Kaufnicht .
1489 . Die Tarifsätze der Rheinfähre Kaiserswerth -
Langst sind wie folgt festgesetzt worden :

I . a ) 3V,— Mark , für Arbeiter , Schüler und Kinder
(4—-1V Jahren ) 15,— Mark ; b ) bei Tag 5V,— Mark ,
zusammen wenigstens 25V , —'Mark ; bei Nacht IVV,—
Mark , zusammen wenigstens 5VV,— Mark .

II . a ) 75,— Mark ;
'

b ) 1VV, — Mark ; c ) IVV —
Mark ; d) 3V,— Mark ; e) 3V,— Mark .

III . a ) 2VV, — Mark ; b ) IVV,— Mark ; c ) 3V —
Mark ; d ) IVV,— Mark .

IV . a ) 25V, — Mark ; c ) 3VV — Mark , beladen 4VV ,—
Mark ; d) 75, — Mark , mit Anhänger IVV,— Mark .

Coblenz , 27 . November 1922 . b Nr . 92VV.
. * Der Oberpräsident der Rheiuprovinz .

( Rheinstrombauverwaltung . )
Im Auftrage : gez . Eelinsky .

149V . Die Tari ^ um der Rheinfähre Essenberg -
Neuenkamp sind wie folgt festgesetzt worden :

I . a) 6V,— Mark , Kinder die Hälfte — 3V,—
Mark ; mindestens zusammen 6VV, — Mark .

III . c ) 5V,— Mark ; d) Gepäck über 5 kg 5V,— Mark .
Coblenz , 1 . Dezember 1922 . b Nr . 94V8.

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Rheinstrombauverwaltung .)
Im Auftrage : gez . Kaufnicht .

1491 . Die Tarifsätze der Rheinsahre Stllrzelberg -
Mickel sind wie folgt festgesetzt worden :

I . a ) 4V,— Mark , Arbeiter und Schüler 2V,— Mark ;
b ) bei Tag 3vv, — Mark , bei Nacht KVV — Mark .

II . a ) IVV — Mark ; b ) 12V,— Mark ; c ) 12V,—
Mark ; d) KV,— Mark .

III . a ) 3V,— Mark ; b) 55,— Mark ; c) 4V — Mark .
IV . d ) 5V,— Mark , für jeden weiteren Sitz 3V,—

Mark . b Nr . 94VK.
Coblenz , 1 . Dezember 1922 .

Der Ober - Präsident der Rheinprovinz .
(Rheinstrombauverwaltung . )
Im Auftrage : gez . Kaufnicht .

149S . Die Tarifsätze der Rheinfähre Uerdingen -
Mündelheim sind wie folgt festgesetzt worden :

I . a ) 3V,— Mark , für Arbeiter und Schüler von
und zur Arbeit bezw . Schule 15,— Mark ; b ) bei Tag
3VV — Mark , bei Nackt KVV - Mark .

II . a ) IVV,— Mark ; b ) IVV — Mark ; c ) 5V,— Mark .
III . a ) 2VV , —Mark ; b) IVV,— Mark ; cj 3v —

Mark ; d ) 5V,— Mark .
IV . a ) 2VV, — Mark ; c ) 2VV — Mark , beladen 3VV —

Mark ; d) 5V,— Mark , für jeden weiteren Sitz —
3V,— Mark .

Coblenz , 1 . Dezember 1922 . b Nr . 94V6.
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Nheinstromba »Verwaltung . )
I . A . : gez . Kaufnicht .

1493 . Die Tarifsätze der Rheinfähre Erind -Benrath
sind wie folgt festgesetzt worden :

I . a ) 4V,— Mark , für Arbeiter und Schüler 2V,—
Mark ; b) bei Tag 3VV,— Mark , bei Nacht KVV — Mk .

II . a ) IVV,— Mark ; b ) 12V,— Mk . ; c) 12V,— Mk . ;
d ) KV,— Mark .

III . a ) 3V — Mark ; b) 55, — Mark ; c ) 4V — Mark .
IV . d ) 5V,— Mark , für jeden weiteren Sitz 3V,—

Mark . b Nr . 94V6.
Coblenz , 1 . Dezember 1922 .

Der Oberpräsident der Ryeinprovinz .
(Rheinstrombauuverwaltung . )
Im Auftrage : gez . Kaufnicht .

1494 . Die Tarifsätze der Rheinfähre Zons -Ausleger
sind wie folgt festgesetzt worden :

I . a ) 4V,— Mark , Arbeiter und Schüler 2V,— Mark ;
b) bei Tag 3VV,— Mark , bei Nacht KVV,— Mark .

II . a ) IVV,— Mark ; b ) 12V — Mark ; c ) 12V,—
Mark ; d) KV,— Mark .

III . a ) 3V,— Mark ; b ) 55,— Mark ; c ) 4V,— Mark .
IV . d) 5V,— Mark , für jeden weiteren Sitz 3V,—

Mark . b Nr . 94V6.
Coblenz , 1 . Dezember 1922 .

Der Obervräsident der Rheinprovinz .
(Rheinstrombauuverwaltung .)
Im Auftrage : gez . Kaufnicht .

1495 . Die Tarifsätze der Rheinfähre Uedesheim -
Himmelgeist sind wie folgt festgesetzt worden :

I . a ) 3V,— Mark , für Arbeiter und Schüler 15,—
Mark ; b ) bei Tag 3VV,— Mark , bei Nacht KVV,— Mk .

II . a ) IVV,— Mark ; b ) IVV,— Mark ; c ) 5V — Mark .
III . a ) 2VV,— Mark ; b ) IVV — Mark ; c ) 3V.—

Mark ; d ) 5V — Mark .
IV . a ) 2VV — Mark ; c ) 2VV — Mark , beladen 3VV, —

Mark ; d ) 5V,— Mark , für jeden weiteren Sitz 3V,—
Mark . . b Nr . 94V6.

Coblenz , 1 . Dezember 1922 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauuverwaltung .)
Im Auftrage : gez. Kaufnicht .

149S . Die Tarifsätze der Rheinfähre Hamm -Neuh
sino wie folgt festgesetzt worden :

I . a ) 3V,— Mark ; b) bei Tag 3VV,— Maxk , bei Nacht
KVV,- Mark .

II . a ) IVV,— Mark ; b ) IVV — Mark ; c) IVV —
Mark ; d) 5V — Mark .

ID . a ) 2VV,— Mark ; b ) IVV — Mark ; c ) 3V,—
Mark ; d) 5V,— Mark .
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IV . a ) 20V, — Mark ; c) 299, — ^ »ark, beladen 399, —

Mark ; d ) 59,— Mark , für jeden weiteren Sitz 30,—
Mark . b Nr . 940«.

Coblenz , 1 . Dezember 1922 .
4)er Oberpräsident der Ryeinprovinz .

(Rheinstrombauuverwaltung .)
Im Auftrage : gez . Kaufnicht .

1497 . Die Tarifsätze der Rheinfähre Hitdorf sind
wie folgt festgesetzt worden :

I. a ) 3V,— Mark ; für Arbeiter , Schüler und Kinder
(4—19 Jahre ) hin und zurück 19,— Mark ; b ) 199,—
Mark , zusammen mindestens 599, — Mark .

II . c ) 49,— Mark ; d) - Mark .
II l . c ) 29 — Mark ; d ) 49,— Mark .
Coblenz , 1 . Dezemver 1922 . b Nr . 9497 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Rheinstrombauverwaltung .)
Im Auftrage : gez . Kaufnicht .

1498 . 5. Nachtrag
zum Tarif für die öffentlichen Werftanlagen der
Stadt Uerdingen a . Rh . vom 1 . Dezember 1921 .

Es sind zu zahlen :
An Werftgeld :

Bei Tarifstelle 1 1,59 >41 ; bei Tarifstelle 2 4,— 41 ;
bei Tarifstelle 3 5,— 41 ; bei Tarifstelle 4 6,— 41 ; bei
Tarifstelle 5 7,— Mark ; bei Tarifstelle 6 19,— 41.

IZ . An Krangeld :
a ) bei losein Massengut mit Klappgefäßcn u . derfl .

für je 199 kg 7,— Mark ; mit Selbstgreifern
für je 199 kg 19,— Mark ; b ) bei anderen Gütern
für je 199 kg 14,— Mark .

Die im letzten Absatz zu IZ vorgesehenen Sätze des
Tarifs erhöhen sich im Falle 1 a bei Klappgefätzen auf
1499 Mark , bei Selbstgreifern auf 2999 Mark ; im
Falle 1 b auf 1499 Mark .

(I . An Wiegegeld :
Bei Tarifstelle 1 5,— Mark ; bei Tarifstelle 2 15,—

Mark .
I) . An Lagergeld :

Für Güter , die länger als eine Woche auf dem
Werft lagern , für jedes qm der belegten Vodenfläche
und für jede Woche 8,— Mark .

L . An Bahngeld :
Bei einem Gewicht der Ladung bis zu 19 999 kg

369 Mark ; von 19 991 bis 15 999 kg 549 Mark ; von
15 991 bis 29 999 kg 729 Mark ; von 29 991 bis 25 999
kg 999 Mark ; von 25 991 bis 39 999 kg 1989 Mark ;
darüber hinaus für je 5999 kg mehr 189 Mark mehr .
2 . Für jeden unbenutzt zurückgegebenen Wagen 189
Mark . 3 . Von Wagen , die auf Ersuchen des Verladers
oder nach dem Ermessen der Werftverwaltung umge¬
stellt werden müssen , für jede Bewegung und jeden
Wagen 189 Mark .

Dieser Nachtrag tritt mit dem Tage der Verkün¬
digung im Amtsblatt der Regierung zu Düsseldorf in
Kraft . Gleichzeitig verlieren die im Tarif vom 1 . De¬
zember 1921 nebst Nachtrügen vorgesehenen Gebüh¬
ren ihre Gültigkeit .

Mit Ermächtigung des Ministers für Handel und
Gewerbe , zugleich des Finanzministers . c Nr . S2>87 .

Coblenz , 29 . November 1922 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung .)
In Vertretung : Kaufnicht .

1499 . Nachtrag l
zum Tarif für die Werftanlagen des Kreises Moer »

vom 14 . November 1922 zu Orsoy.
An Stelle der bisherigen Gebühren werden fol¬

gende Einheitesätze erhoben :
Bei ^ Werftgeld zu 1 a) 9,95 Mark ; 1 b) 1,23Mark ; c) 1,55 Mark ; d ) 1,89 Mark ; e ) 2,15 Mark ;

f) 2,99 Mark .
L . Krangeld : zu I 1 a ) 4 — Mark ; b ) 5,29 Mark ;2 . 7,89 Mark .
Anmerkung im Falle I 1a ) 6,39 Mark ; b) 9,39Mark ; 2 6,39 Mark .
<2 . Werftlagergeld 6,49 Mark .
I) . Hafenbahnfracht : zu I 1 2,49 Mark für je 199 kg ,und 249 Mark für jede Frachtbriefsendung ; zu 2 3,29Mark für je 199 kg und 329 Mark für jede Fracht¬

briefsendung ; zu 3 6,29 Mark für je 199 kg und 629
Mark für jede Frachtbriefsendung ; zu II 1 6,29 Mark
für je 199 kg und 629 Mark für zede Frachtbriefsen¬
dung ; zu 2 6,29 Mark für je 199 kg und 629 Mark für
jede Frachtbriefsendung ; zu III 1 139 Mark für jede
Frachtbriefsendung ; zu 2 32 Mark für jede Fracht¬
briefsendung ; zu IV 249 Mark für jede Frachtbrief¬
sendung.

Dieser Tarifnachtrag tritt sofort in Kraft .
Coblenz , 29 . November 1922 . c Nr . 9178 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Rheinstrombauverwaltung .)

Im Auftrage : Kaufnicht .
1590 . x . Nachtrag
zum Tarif für die Privatwerft der Firma Jndustrie -
terrains Düsseldorf-Reisholz Aktien -Gesellschaft zu

Venrath vom 17 . Februar 1921 .
Unter Aufhebung der im IX . Nachtrag vom 24 . No¬

vember 1922 vorgesehenen Sätze werden die neuen
Gebührensätze wie folgt festgesetzt :

Werftgeld für je 199 kg in Pos . 1 a 4,— Mark ;
b) 9,— Mark ; c) 12,— Mark ; d) 15,— Mark ; e)
18 — Mark ; f) 28,— Mark .

IZ . Krangeld für je 199 kg in Pos . I 1 15,— Mark ;
2 22,— Mark ; 3 39 — Mark .

Zur Anmerkung : Für jede Kranarbeitsstunde im
Falle I 1 3999 Mark ; I 2 4499 Mark ; I 3 3999 Mark .

O . Wiegegeld für je 199 kg in Pos . 1 7,59 Mark ;
2 22 59 Mark .

D. Werftlagergeld für je 199 kg in Pos . 1 6,—
Mark ; 2 12,— Mark .

L . Werftbahnfracht : in Pos . l 1 für je 199 kg 35,—
Mark , mindestens für jeden Wagen 3599 Mark ; 2 für
je 199 kg 69,— Mark , mindestens für jeden Wagen
6999 Mark ; in Pos . II für je 199 kg 1,32 Mark , min¬
destens für jeden Wagen 132 Mark ; in Pos . III 1 für
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jeden Wagen 75V Mark ; in Pos . III 2 für jeden Wa¬
gen 15V Mark ! in Pos . IV 1 bis 4 für jeden Wagen
100,— Mark .

Dieser Nachtrag tritt am 15 . Dezember IV22 in
Kraft . c Nr . 9500 .

Mit Ermächtigung des Ministers für Handel und
Gewerbe , zugleich des Finanzministers .

Coblenz , 5 . Dezember 1922 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung . )
Im Auftrage : Kaufnicht .

1501 . K. Nachtrag
zum Tarif für die öffentlichen Werftanlagen der
Stadt Uerdingen am Rhein v . 1 . Dezember 1921 .
Es sind zu zahlen :

W An Werftgeld :
Bei Tarifstelle 1 4,— Mark ! bei Tarifstelle 2 9,—

Mark ! bei Tarifstelle 3 12,— Mark ! bei Tarifstelle 4
15,— Mark, ' bei Tarifstelle 5 18,— Mark ! bei Tarif¬
stelle 6 28 — Mark .

L . An Krangeld :
a ) bei losem Massengut mit Klappgefäßen u . derfl .

für je 100 kg 15,— Mark , mit Selbstgreifern für je
100 kg 22,— Markst b ) bei anderen Gütern für je 100
kg 30,— Mark .

Die im letzten Absatz zu ö vorgesehenen Sätze des
Tarifs erhöhen sich im Falle 1 a bei Klappgefäßen
auf 3000, — Mark , bei Eelbstgreifern auf 4400, —
Mark ! im Falle 1 b auf 3000, — Mark .

<5 . An Wiegegeld :
Bei Tarifftelle 1 12,— Mark : bei Tarifstelle 2 35,—

Mark .
v . An Lagergeld :

Für Güter , die länger als eine Woche auf dem
Werft lagern , für jedes qm der belegten Bodenfläche
und für jede Woche 12,— Mark .

15 . An Bahngeld :
Bei einem Gewicht der Ladung bis zu 10 000 kg

720 Mark ! von 10 001 bis 15 000 kg 1080 Mark ; von
15 001 bis 20 000 kg . 1440 Mark ! von 20 001 bis
25 000 kg 1800 Mark ! von 25 001 bis 30 000 kg 2100
Mark ! darüber hinaus für je 5000 kg mehr 360 Mark
mehr . 2 . Für jeden unbenutzt zurückgegebenen Wagen
360 Mark . 3 . Von Wagen , die auf Ersuchen des Ver¬
laders oder nach dem Ermessen der Werftverwaltung
umgestellt werden müssen , für jede Bewegung und
jeden Wagen 360 Mark .

Dieser Nachtrag tritt mit dem Tage der Verkün¬
digung im Amtsblatt der Regierung zu Düsseldorf in
Kraft . Gleichzeitig verlieren die im Tarif vom 1 .
Dezember 1921 nebst Nachträgen vorgesehenen Ge¬
bühren ihre Gültigkeit .

Mit Ermächtigung des Ministers für Handel und
Gewerbe , zugleich des Finanzministers . c Nr . 9500 .

Coblenz , 5 . Dezember 1922 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung .)
Im Auftrage : Kaufnicht .

1502 . Xll . Nachtrag
zu dem Tarif für die Werft - und Hafenanlagen

der Stadt Crefeld vom 17 . Februar 1921 .
Als Gebührensätze sind an Stelle der im XI . Nach¬

trag — veröffentlicht im Sonderblatt zum Amtsblatt
der Regierung zu Düsseldorf , Stück 47 vom 27 . 11 . 22
— vorgesehenen Gebührensätze zu zahlen :
V . Werftqeld unter 1 . a ) 4,— Mark ! b ) 9,—
Mark ! c ) 12 — Mark ! d) 15,— Mark ; e) 18,— Mark !
f ) 28 — Mark .
L . An Krangeld unter I . 1 . 15,— Mark ; 2 . 22,—
Mark ! 3. 30,— Mark .

Zur Anmerkung . Als Mindestsätze für jede Kran¬
arbeitsstunde sind zu entrichten im Falle I . 1 . 3000
Mark ! 2 . 4400 Mark ; 3 . 3000 Mark .
(5 . An Wiegegeld unter 1 . 12 — Mark, ' 2 . 35,— Mark ,
v . An Werftlagergeld unter 1 . 6,— Mark ! 2 . 12,—
Mark .
15 . An Hafenliegegeld unter 1 . 375, — Mark ! 2 . a )
22,50 Mark , b ) 15,— Mark , mindestens 375,— Mark !
3 . 22,50 Mark .
15. An Schutzgeld unter 1 . 750, — Mark ! 2 . a ) 52,50
Mark , b ) 37,50 Mark , mindestens 750, — Mark ; 3 .
52,50 Mark .

Dieser Nachtrag tritt am 15 . Dezember 19,22 in
Kraft . c . 9500 .

Mit Ermächtigung des Ministers für Handel und
Gewerbe , zugleich des Finanzministers .

Codlenz , 5 . Dezember 1922 .
Der Ober -präsident der Rheinprovinz .

Im Auftrage : Kaufnicht .
1503 . XII . Nachtrag

zum Tarif für die Werft - und Hafenanlagen
der Stadt Neust .

1 . An Stelle der bisherigen Gebührensätze treten
folgende :

W Werftgeld Pos . 1 a 4,— Mark ! b ) 9,— Mark !
c ) 12 — Mark ! d) 15 — Mark ! e) 18,— Mark, - f)
28,— 'Mark .

L . Krangeld Pos . I 1 . 15,— Mark ! 2 . 22,— Mark !
3 . 30,— Mark .

Anmerkung : Im Falle I I . 3000 Mark, ' 2 . 4400
Mark ! 3 . 3000 Mark ,

d Wiegegeld Pos . 1 12 — Mark ! 2 35,— Mark ,
v . Werftlagergeld Pos . 1 , 2 unverändert .
15 . Hafenliegegeld Pos . 1,2a ) , b ) , mindestens , 3 un¬

verändert .
IH Schutzgeld Pos . 1 , 2 a ) , b ) , mindestens , 3 unver¬

ändert .
2 . Vorstehende Gebührensätze treten am 15 . Dezem¬

ber 1922 in Kraft .
Mit Ermächtigung des Ministers für Handel und

Gewerbe zugleich des Finanzministers . c 9500 .
Coblenz , 5 . Dezember 1922 .

Der Oberpräsident der Rheinprovinz .
(Rheinstrombauverwaltung . )

Im Auftrage : Kaufnicht .
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zu dem Tarif für die Werftanlagen der Stadt Wesel

vom 20 . Mai 1922 .
An Stelle der zeitigen Tarifsätze treten folgende !
4 . Werftgeld ! l .» a ) 4,— Mark für je 100 kg,' b )

9,— Mark für je 100 kg ! c) 12 — Mark für je 100 kg ;
d ) 10,— Mark für je 100 kg ! e) 18,— Mark für je 100
kg ! f) 28,— Mark für je 100 kg.

L . Krangeld ! I . 1 15,— Mark für je 100 kg ! 2.
22,— Mark für je 100 kg ! 3 . 30,— Mark für je 100 kg .

Anmerkug ! Im Falle I 1 . 3000, - Mark ; 2 . 4400
Mark ! 2 . 3000, — Mark für jede angefangene Kran¬
stunde .

V . Werftlagergeld ! 1 . 2 — Mark für je 100 kg und
Tag ; 2 . 2,— Mark für jeden Quadratmeter und jede
angefangene Woche .

1! . Hafenbahnfracht — Rangiergeld . I . 1 . 8,— Mark
für je 100 kg ! 2 . 10,— Mark für je 100 kg ! 2 a ) 15,—
Mark für je 100 kg ! 3 . 16,— Mark für je 100 kg . II .
1 . 15 — Mark für je 100 kg ! 2 . 20 — Mark für je 100
kg ! IV . 1 . bis 4 . 800, — Mark für jeden Wagen ! VI .
60, — Mark für jeden Wagen .

Mit Ermächtigung des Ministers für Handel und
Gewerbe , zugleich des Finanzministers . c 9500 .

Coblenz , 5 . Dezember 1922 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung .)
Im Auftrage ! Kaufnicht .

1505 . Nachtrag
zu dem Tarif für die Werft - und Hafenanlagen der
Stadt Düsseldorf rechts - ü . linksrheinisch v . 17 . 2 . 21 .

An Stelle der bestehenden Tarifsätze treten fol¬
gende !

^V. Werftgeld für 100 kg in Pos . 1a ) 4,— Mark !
b ) 9 — Mark ! c) 12,— Mark ! d) 15,— Mark ! e) 18 —
Mark ! f) 28,— Mark .

B . Krangeld für 100 kg in Pos . 1 15,— Mark ! 2
22,— Mark, ' 3 30, — Mark .

Anmerkung ! Im Falle I 1 3000, — Mark . 2 4400
Mark ! 3 3000 Mark .

L . Wiegegeld für 100 kg in Pos . 1 12,— Mark ! 2 )
35,— Mark .

v . Werftlagergeld in Pos . 1 6,— Mark , 2 12,—
Mark .

V Hafenliegegeld pro Fahrzeug in Pos . 1 375, —
Mark ! 2 a ) W,50 Mark , b ) 15,— Mark , mindestens
aber 375, — Mark ! 3 22,50 Mark .

1"
. Schutzgeld pro Fahrzeug in Pos . 1 750, — Mark !

2 a ) 52,50 Mark , b ) 37,50 Mark ! mindestens aber
750, — Mark ! 3 52,50 Mark .

0'
. Hafeubahnfracht 11 pro 100 kg 23,— Mark , min¬

destens 2300, — Mark ; 2 pro 100 kg 35,— Mark , min¬
destens 3500, — Markü 3 pro 100 kg 60,— Mark , min¬
destens 6000, — Mark, ' II 1 pro 100 kg 45,— Mark ,
mindestens 4500, — Mark ! 2 pro 100 kg 60,— Mark ,
mindestens 6000 — Mark, ' III 1 2000, — Mark ! 2
400,— Mark ! IV 1 —4 2000, — Mark .

Dieser Nachtragstarif tritt am 15 . Dezember dieses
Jahres in Kraft .

Mit Ermächtigung des Ministers für Handel und
Gewerbe , zugleich des Finanzministers .

Coblenz , 5 . Dezember 1922 . c . 9570 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung . )
Unterschrist .

1606 . Biehseuchenpolizeiliche Anordnung .
Auf Grund der KZ 17 und 78 des Viehseuchengesetzes

vom 26 . Juni 1909 (RGBl . S . 519 ) wird mit Ermäch¬
tigung des Herrn Miisters für Landwirtschaft , Domä¬
nen und Forsten folgendes bestimmt .

s 1.
Die im Eisenbahn - oder Schiffsverkehr eintreffen¬den Wiederkäuer sind beim Entladen amtstierärztlich

zu untersuchen . Die Entfernung des Viehs vom Bahn¬
hofsgebäude oder der Schiffsanlegestelle darf erst er¬
folgen , wenn alle zu dem Transport gehörigen Tiere
der Untersuchung unterzogen sind .

8 2 .
Von dem Eintreffen der Untersuchungspflichtigen

Sendung hat der Beisitzer oder der Begleiter der Tiere
dem zuständigen beamteten Tierarzt rechtzeitig —
spätestens 12 Stunden vor der Ankunft — Mitteilung
zu machen .

8 3 .
Auf die in Kisten , Verschlügen usw . eintreffenden

Stückgutsendungen , sowie auf das zum Zweck sofor¬
tiger Abschlachtung innerhal der öffentlichen Schlacht¬
hofanlagen entladene Vieh finden die Vorschriftender ZZ 1 und 2 keine Anwendung .

s 4.
Die Kosten der amtstierärztlichen Untersuchung re¬

geln sich nach ZZ 24 und 25 des preußischen Ausfüh¬
rungsgesetzes zum Viehseuchengesetze vom 25 . Juli1911 (G .S . S . 149 ) .

Z 5.
Wer dieser Anordnung zuwiderhandelt , wird nach

ZZ 74 ff des Viehseuchengesetzes bestraft .
8 K .

Diese Anordnung tritt sofort in Kraft .
Die viehseuchenpolizeiliche Anordnung vom 1 . März1913 über die Untersuchung von Schweinen wird durch

obige Vorschriften nicht berührt . I L 7836 .
Düsseldorf , 1- Dezember 1922 .

Der Regierungspräsident .
I . V . ! gez . Hentzen .

1507 . VIII . Nachtrag
zur Fleischbeschaugebührenordnung v . 27 . August 1921 .

Mit Genehmigung des Preußischen Ministers für
Landwirtschaft , Domänen und Forsten vom 20 . Juli
1922 Nr . I 71 III i 5196 und vom 12 . 11 . 1922
Nr . I 4 III i 5901 werden die Fleischbeschau¬
gebühren (ordentliche Beschau und Trichinenschau )
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427 — 440, —

mit Wirkung vom 1 . Dezember dieses Jahres ab wie
folgt festgesetzt !

1. Ordentliche Beschau .
Die Tierbesitzer haben an Gebühren zu entrichten

für die Schlachtvieh - und Fleischbeschau zusammen :
4 .. bei Einhufern allgemein und für Ergänzungsbe -

schau bei allen Tiergattungen je Tier 060,— 4t
lZ . bei den übrigen Tiergattungen folgende Sätze :

in Beschau -- in Brschau - in Beschau¬
bezirken , in bezirken , in bezirken , in
welchen der welchen der welchen der

Beschauer aus - Beschauer vor - Beschauer vor -
Tieraattuni schließlich a wiegend an wiegend außer -

, seinem Wotm - seinem Wohn - halb seines
orten , dessen orte u dessen Wohnortes
Nachbarschaft Nachbarschaft u , dessen Nach¬

tätig ist . tälig ist . barschaft tätig ist .
(Tarifgruppe I) (Ta ifgr . Il ) (Tarifgr . llll

I 2Z4
1 . bei Rindern
(ausschl . Käl¬
bern ) je Tier 413,—
2 . bei Schweinen
(einschl . Trichi¬

nenschau )
je Tier 306, — 320, — 330, —
3 . bei Schweinen
(ausschl . Trichi¬

nenschau )
je Tier 232,— 240, — 253, —
4 . bei Schweinen
(Trichinenschau
allein ) je Tier ,
(auch für Schwei¬
ne , die nur dem
Trichinenschau¬
zwange unter¬
liegen ) . 145,— 154,— 165,—
5 . bei sonstigem
Kleinvieh (Käl¬
ber , Schafe , Zie¬
gen ) , je Tier 145,— 154,— 165, —
6 . Ferkel , Zickel,
Lämmer je Tier 100, — l05, — 110,—

2 . Die übrigen in der Fleischbeschaugebllhrenord -
nung vom 27 . August 1921 nebst Nachträgen aufge¬
führten Bestimmungen bleiben bestehen . Zu I L.

Düsseldorf , 1 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident .
In Vertretung : Hentzen .

1508 . Auf Grund der mir vom Herrn Minister des
Innern durch Erlaß vom 8 . 10 . 20 — II d 4934 — er¬
teilten Ermächtigung ernenne ich mit Wirkung vom
1 . 12 . 22 ab den Beigeordneten der Stadt Düsseldorf ,
Dr . FUllenbach , zum Vorsitzenden , und den städtischen
Hilfsarbeiter , Eerichtsassessor Dr . Pickel , zum stellver¬
tretenden Vorsitzenden des Ausschusses zur Festlegung
von Entschädigungen für Aufruhrfchüden in Düssel¬
dorf -Stadt . Gleichzeitig entbinde ich vom 1 . 12 . 22
ab den Landgerichtsrat Dr . Tilly , den Amtsgerichts¬
rat Dr . Spaarmann - und den Amtsgerichtsrat
Fischer von ihreen Aemtern als Vorsitzende des oben

genannten Ausschusses .
Düsseldorf , 6 . Dezember 1922 . I d 4119 .

, - Der Regierungspräsident .1509 . Auf Grund des § 8 der Provinzialordnung
für die Rheinprovinz vom 1 . Juni 1887 bringe ich
hiermit zur öffentlichen Kenntnis , daß das Reglement
für die Verteilung der gemäß K 5 Absatz 3 des Ge¬
setzes vom 2 . Juni 1902 an leistungsschwache Kreise
und Gemeinden zu verteilenden Staatsrenten (veröf¬
fentlicht in Nr . 22 des Amtsblattes für 1906 ) nachdem Beschlusse des 63 . Rheinischen Provinzialland -
tages vom 14 . Juli dieses Aahres und der Genehmi¬
gung der zuständigen Minister vom 3 . November dss .
Jhrs weiterhin für das Rechnungsjahr 1922 in Gel¬
tung bleibt .

Düsseldorf » 3V. November 1922 .
Der Landeshauptmann der Rheinprovinz ,

gez . : Dr . Horion .

Bekanntmachungen anderer Behörden .
1510 . Polizeiverordnung
zum Schutze der im Interesse der Volksgesundheit zu

erhaltenden Baumbestände im Nuhrkohlenbezirk .
Auf Grund der KK 1 , 2, 3 und 13 des Gesetzes zur

Erhaltung des Baumbestandes vom 20 . 7 . 1922 —
Pr . E .-S . S . 213 — und der KK 137 , 139 S . 2 des
Gesetzes über die allgemeine Landesverwalung vom
30 . Juli 1883 , ZK 6 , 12 und 15 des Gesetzes über die
Polizeiverwaltung vom 11 . März 1850 und § 10 Teil
II Art . 17 des Allgemeinen Landrechts in Verbindung
mit § 25 Abs . 1 , K 1 Absatz 1 Ziffer 3 des Gesetzes ,betr . die Verbandsordnung für den Siedlungsver¬
band Ruhrkohlenbezirk vom 5 . Mai 1920 wird für
das Gebiet des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbe¬
zirk mit Rücksicht auf die Dringlichkeit , ohne vorhe¬
rige Zustimmung des Verbandsrates als Ergänzung
der Polizeiverordnung vom 11 . 9 . 1922 folgende

Zusatzpolizeiverordnung
erlassen :

Z 1 der genannten Polizeiverordnung erhält fol¬
genden Zusatz :

„Die gleiche Genehmigung ist erforderlich zu jeder
Veränderung und AbHolzung von Baumpflanzungen
auf Erholungsflächen , hinsichtlich deren die Gemein¬
den gemäß Z 1 ff . des Gesetzes betr . die Anlegung
und Veränderung von Straßen und Plätzen in
Städten und ländlichen Ortschaften vom 2 . 7 . 1875 in
der Fassung des Wohnungsgesetzes vom 28 . III . 1918
Fluchtlinien bereits festgesetz oder das Fluchtlinien¬
festsetzungsverfahren eingeleitet haben .

Essen , 4 . Dezember 1922 .
Der Verbandspräfident des Siedlungsverbandes

Ruhrkohlenbezirk .
Unterschrift .

15 ll . Fluchtlinienverfahren .
Der Plan zur Festsetzung von Fluchtlinien für ein

Verkehrsband von der Dinslakenstraße bis zum
Marktplatz in Sterkrade -Holten , auf dem eine Stra -
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ßenbahn geplant ist, liegt gemäß 8 17« der Verbands¬
ordnung für den Siedlungsverband Ruhrkohlenbe¬
zirk auf die Dauer von 4 Wochen vom Tage der Ver¬
öffentlichung ab gerechnet bei der städtischen Verwal¬
tungsstelle in Sterkrade -Holten zu jedermanns Ein¬
sicht öffentlich aus . Einwendungen gegen den Plan
können beim Verbandsausschuß in Essen. Burgplatz
2, oder bei der Auslegungsstelle geltend gemacht
werden .

Essen . 27 . November 1922 .
Namens des Vorsitzenden des Verbandsausschusses :

gez . Dr . Schmidt , Verbandsdirektor .
ISI2 . Bei der heutigen Auslosung von Nentenbrie -
fen zum 1 . 4 . 23 sind folgende Nummern gezogen
worden :

der Provinz Westfalen und der Nheinprovinz
a) zu 4 Prozent Buchst. —v .

BuM . ^ zu 3000 4t oder 1000 Tlr . Nr . 43 186
1526 772 887 2085 4172 307 455 524 5866 895 «397
418 424 583 680 706 713 721 755 763 850 871 874
928 952 963 964 984 7014 041 154 188 240 257 342
382 509 516 568 635 646 6K 683 711 723 759 792
859.

Buchst . 6 zu 1500 4t oder 500 Tlr . Nr . 1960 2415
450 533 633 657 681 713 771 893 968 3034 077 092
128 207 218 221 241 251 272.

Buchst . V zu 300 4t oder 100 Tlr . Nr . 58 1055
085 222 2267 444 631 663 3009 4045 107 5212 «748 ^
813 7207 329 763 859 8135 486 533 610 858 9252
413 19086 138 204 245 246 431 445 715 773 11214 !
360 412 479 12238 248 279 465 601 679 13023 055 ^
233 441 533 693 808 817 832 856 14163 172 252 283
424 455 525 621 851 938 15105 113 134 147 312
357 412 533 536 571 613 647 657 668 671 833 80«
973 1K009 085 211 261 423 463 512 574 729 17475
24» 322 329 479 530 548 589 658 18136 380 469 626
808 91 ? 943 948 982 19105 137 266 447 601 614 616
682 689 837 883 987 29214 337 343 446 499 556 558 !
583 678 762 790 .

Buchst , v zu 75 4t oder 25 Tlr . Nr . 136 567 660
920 1866 2333 3296 677 730 898 4341 361 592 5046
120 838 875 902 «024 475 654 7069 529 574 894 8295
529 571 853 9069 474 19013 386 414 949 11037 125
207 379 390 519 12010 035 136 177 271 302 391 595
651 654 692 696 723 782 809 921 13080 246 708 855
925 983 14015 085 190 279 281 292 293 359 390 690
712 749 773 15222 317 507 636 675 700 762 985
16202 259 270 373 445 715 805 929 947 17061 172
189 364 459 493 593 640 647 716 822 976 18016
047 248 286 374 571 780 836 852 951 959 1S061 079
184 188 199 240 302 321 408 482 485 506 588 752
780 815 829 835 844 862 885 901 921 924 931 995
20031. !

b) zu 314 Prozent Buchst. 6—p.
Buchst . 6 zu 3000 4t Nr . 35 86 132 135 162 170

172 174 175 266 294 309 326 345 391 401 413 423
429 476 508 543 574 587 601 624 631 634 643 700
720 790 805 806 815 831 837 843 846 848 862 887
890 912 959 965 979 981 987 990 997 1012 034 045
073 080 129 .

Buchst . N zu 1500 4t Nr . 31 38 53 66 74 76 78
115/ 135 143 163 177 182 199 209 230 254 271 292
360 .

Buchst , dl zu 300 4t Nr . 11 23 53 102 106 116 139
148 188 211 230 233 >238 241 244 290 301 305 320
322 363 415 432 447 461 462 508 541 564 575 591
610 616 667 717 725 738 /753 784 813 822 834 852
859 902 921 924 925 926 979 983 991 1012 044 085
086 168 169 170 171 /211 218 273 277 284 286 299
307 319 329 337 391 393 394 408.

Buchst . 0 zu 75 4t -Nr . 1 19 34 57 71 111 114 130
135 151 450 186 194 222 236 250 268 294 297 336
350 423 427 444 458 462 477 480 503 550 581 631 667
680 687 740 743 754 755 807 811 .

c) zu 4 Prozent Buchst. vv .
Buchst. ^ zu 3000 4t Nr . 147 191 193 .
Buchst . 66 zu 1500 4t Nr . 39 .
Buchst. c?0 zu 300 4t Nr . 168 183 198 230.
Die ausgelosten Rentenbriefe , deren Verzinsung

vom 1 . 4 . 23 ab aufhört , werden den Inhabern mit
der Aufforderung gekündigt , den Kapitalbetrag ge¬
gen Rückgabe der Rentenbriefs mit den dazu gehö¬
rigen , nicht mehr zahlbaren Zinsscheinen

zu a) Reihe 10 Nr . 2—16 , zu b) Reihe 4, Nr . 16,
zu c) Reihe 2 Nr . 13—16 nebst Erneuerungsscheinen
vom 1 . 4 . 23 ab bei den Rentenbankkassen Hierselbst
oder in Berlin C , Klosterstr . 761 , oder det Preuß .
Staatsbank (Seehandlung ) in Berlin W . 56 . Mark -
grafenstr . 46a , vormittags von 9 bis 12 Uhr , in
Empfang zu nehmen . Der Wert der etwa fehlenden
Zinsscheine wird in Abzug gebracht .

Die Einlieferung der gekündigten Rentenbriefe
kann zum Fälligkeitstage auch durch die Post porto¬
frei erfolgen , woraus der Gegenwert in der bean¬
tragten Weise auf Gefahr und Kosten des Empfän¬
gers übermittelt wird .

Die Nummern aller gekündigten bezw. noch rück¬
ständigen Rentenbriefe werden auch durch die von
Ulrich Levysohn in Berlin -Eharlottenburg 4 , Dahl -
mannstr . 8 , zusammengestellte und im Verlage vom
W . Levysohn in Erllnberg i . Schles. erscheinende
„allgemeine Verlosungstabelle " in den Monaten Mai
und November jedes Jahres veröffentlicht .

Münster i . W . , 14 . November 1922 .
Direktion der Rentenbank .

Die Einriickungsgebllhren betragen für die zweigespaltene Tertzeile oder deren Raum 8,— ,4t . bei Tabellensatz für
Re zweigespaltene Zeile oder deren Raum 4,50 4t . — Belegblätter und einzelne Stücke kosten 4,— ,4t für jeden

angefangenen Bogen , mindestens aber 2 4t für jedes Stück des Amtsblatts ,
Schriftleitung : Amtsblattstelle der Regierung. — Druck Buchdruckerei Otto Fritz . Düsseldorf . Oststr . 43 ,
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Sonder-Atatt
zum

Amtsblatt der Regierung zu Melders.
Stück 49 DWeldorl. Msnlag . den 1l. Dezember 1922 .

Inhalt : Tarife für : die staatlichen und städtischen Häfen des Gemeindebezirks Duisburg , und die
Werft - und Hafenanlagen der Stadt Emmerich , Werftanlagen der Stadt Hamborn und Hafenbahnfrach¬
ten in den Duisburg -Ruhrorter Häfen 333, 534.

Bekanntmachungen der Provinzialvehörde .
4513. 4. Nachtrag
zum Tarif für die staatlichen und städtischen Häfen
des Eemeindebezirks Duisburg vom 21 . September
1922 (Sonderblatt zum Regierungs -Amtsblatt Stück

35 vom 23 . September 1922 , Seite 377 ) .
Die Tarifsätze des Nachtrages vom 25 . November

1922 (Sonderblatt zum Regierungsamtsblatt Stück
47 vom 27. November 1922 , S . 511 ) werden wie folgt
erhöht :

1 . Abschnitt I (Hafengeld ) um rund 49 v . H .
Hiernach ergeben sich folgende Sätze :
1 . Ziffer 1 : 34 Mark , Ziffer 2>- 4 68 Mark . Aus¬

nahme -Ziffer 3 : 1299 Mark .
2 . Abschnitt HI (Werftgeld ) :
Ziffer 1 d um rund 15 v . H . , Ziffer 1 e und 1 f um

rund 39 v . H . Hiernach ergeben sich folgende Sätze :
III 1 d 111 Mark , 1 e 141 Mark , 1 f 249 Mark .
3 . Abschnitt zusätzliche Vestnnmungen :
Ziffer 2 : auf 2599 Mark , (699 Mark ) .
4 . Abschnitt V (Kippgeld ) um rund 19 o . H .
Demnach ergeben sich folgende Sätze :
Ziffer 1 : 152 Mark . Ziffer 2 : 297 Mark ' Ziffer 3 :

242 Mark ; Ziffer 4 : 372 Mark ; Ziffer 5 : 523 Mark ;
Erhöhung der Staffel 5 auf 688 Mark , Mindestsatz
11999 Mark ; Ziffer 6 : 119 Mark , Ziffer 7 : 393 Mark .

Dieser Nachtrag tritt am 13 . Dezember 1922 in
Kraft . . I H 3844.

Düsseldorf, 9 . Dezember 1922 .
Zugleich im Namen des Herrn Ministers für

Handel und Gewerbe .
Der Regierungspräsident .
In Vertretung : Putsch.

1514. Tarifnachtrag
für die Werft - und Hafenanlagen der Stadt

Emmerich.
1 . Unter Aufhebung der bisherigen Gebührensätze

werden folgende mit Wirkung vom 15 . Dezember
1922 neu festgesetzt :

3 , Werftgeld : 1 . a) 4 Mark ; b) 9 Mark ' c) 12
Mark ; d) 15 Mark ; e ) 13 Mark ; f) 28 Mark .

U . Krangeld : I . 1) 15 Mark ; I . 2) 22 Mark ; I . 3)

39 Mark .
Unter Anmerkung im Falle I 1 ) 3999 Mark ; I 2)

4499 Mark ; I 3) 3999 Mark ,
e . Wiegegeld : 1 ) 12 Mark ; 2) 35 Mark ,
v . Werftlagergeld im Zollhafen : 1) 6 Mark ; 2)

12 Mark .
L . Hafenliegegeld : 1 pro Fahrzeug 375 Mark ; 2 a)

pro qm 22,59 Mark ; 2 b ) pro Tonne 15 Mark ; min¬
destens aber 375 Mark ; 3 vro qm 22,59 Mark .

b ) Schutzgeld: 1 pro Fahrzeug 759 Mark ; 2 a) pro
qm 52,59 Mark ; 2 b) pro Tonne 37,59 Mark ; min¬
destens aber 759 Mark ; 3 pro qm 52,59 Mark .

d . Hafenbahnfracht : I . 1) 2399 Mark ; I . 2 ) 3599
Mark ; I . 3) 6999 Mark ; II . 1) Die Fracht beträgt
4599 Mark ; U . 2 ) für 199 kg 6999 Mark ; III . 1) 1/199
der Mindestfrachtsätze 2909 Mark ; III . 2) 490 Mark ;
IV . 4) 2999 Mark ; IV . 5) 1990 Mark .

Mit Ermächtigung des Ministers für Handel und
Gewerbe , zugleich des Finanzministers .

Coblenz , 5 . 12 . 1922 . I k 8296.
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombau Verwaltung .)
Unterschrift .

1515 . Nachtrag V
zum Tarif für die Werftanlagen der Stadt Hamborn

vom 24 . März 1921 .
An Stelle der bisherigen Einheitssätze und Zu¬

schläge sind folgende Grundgebühren zu entrichten :
Bei Werftgeld für je 199 kg unter 1 a) 1,50

M ark ; b) 4,0 Mark ; c ) 5,— Mark ; d) 6,— Mark ; e)
7,— Mark ; f) 10,— Mark .

U . Krangeld für je 199 kg 1 . 7,— Mark ; 2 . 10,—
Mark ; 3 . 14,— Mark ; 4 . Bei Stücken bis 19 t 49,—
Mark ; über 19—29 t 69,— Mark ; über 29—30 t
79,— Mark für je 199 kg und Hub .

Anmerkung : Im Falle I . 1 . 1499 Mark ; 2 . 2999
Mark - 3 . 1499 Mark ; 4 . 2899 Mark .

V . Wiegeld für je 199 kg : 1 . 5,— Mark ; 2. 15,—
Mark .

Der Abschnitt v erhält folgende veränderte Fas¬
sung : „v . an Werftlagergeld von allen Gü-



tern . welche über die gebührenfreie Frist von 48
Stunden 1 . in überdachten Räumen lagern , für je
100 kg und Tag 4,— Mark ; 2 . auf den Werften im
Freien lagern für jedes qm Fläche und jede Woche
6 — Mark ,

Dieser Nachtrag tritt unter Aufhebung der bis¬
herigen Nachträge sofort in Kraft . c . Nr . 9422 .

Coblenz , 6 . Dezember 1922 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung .)
Am Auftrage ! Kaufnicht .

1516 . Mit Genehmigung des Herrn Ministers sü»
Handel und Gewerbe und mit Zustimmung der
Reichsbahndirektion Essen werden die Hafenbahn -
flachten in den Duisburg -Ruhrorter Häfen ab 15.
Dezember 1S22 um 35 Prozent erhöht . Sie betragen
demnach ausschließlich der Verkehrssteuer für den
Wagen statt 3465 Mark vom 15. Dezember 1S22 ab
4680 Mark . I S 3845 .

Düsseldorf , ll . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident .

An Vertretung : gez. Putsch .

Die Vinrückungsgebühren betragen für die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum 3.— bei Tadellensatz fRr
die zweigespalten« Zeile oder deren Raum 4,50 -4l . Belegblätter und einzelne Stücke kosten 1,— für jeden

angefangenen Bogen , mindestens aber 2 für jede» Stück des Amtsblatts .
Schrtftleitung : Amtsblattstell « der Regierung . — Druck Buchdruckerei Otto Fritz . Düsseldorf . Oststr . 1».
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Amtsblatt

Regierung zu Düsseldorf
Stück 56 DMeldoxs . Samstag den ik . Dezember 1 ^ 22 .

Beilagen : Osffentlicher Anzeiger Nr . 100 und 101 und 50 der Sonderbeilage zum Oeffentlich . Anzeiger

Bekanntmachungen für die nächste Nummer find bis spätestens Mittwoch , den 20 , Dezember ! 022 ,
mittags l ? Uhr , der Amtsblattstelle zuzusenden .

Zuhält : Vorschriften für den Gewerbebetrieb der Personen , die fremde Rechtsangelegenheiten
besorgen 535 , Erwerbslosenfürsorge 535 , Fleischversorgung 536 , Tarife für : die staatl . Werft - pp . Anlagen
zu Braubach usw . 536 , die Rheinfähren bei Werthausen , Piewipp 536 , Kaiserswerth -Langst 537 , Prü¬
fung von Hufschmieden 537 , Brückengeldordnung für die Ruhrbrücke in Werden 537 , Rechnung der
Witwen - pp . Versorgungsanstalt für die Kommunalbeamsten 537 , Kollekten 537 , 538 , Ladenschluß 537 ,
Sonntagsarbeit 538 , Gebührenordnung für Hebammen 538 , Konsuln 538 , Prüfung von Kraftfahrzeugen
pp . 538 , Ausnahme von Schülerinnen in die Provin ' ial - Hebammeuanstalten 538 , Bürgermeister 538 ,
Nottestamente 538 , Wandergewerbeschein 539 , Wahlen für den Ausschuß der Landesversicherungsanstalt
der Rheinprovinz 539 , Führerscheine pp . für Kraftfahrzeuge 539 , 540 , Berggewerbegerichtsbeamter 540 .
Markscheider 540 , Personalien 540 .

Bekanntmachungen der Zentralbehörde . 1519 . Betrifft Anwendung der erhöhten Unter -
1517 . In Verfolg des Erlasses vom 12 . Mai ds . Js . Zstützungssätze auf die produktive Erwerbslosen -
— III 5912 — . Im zweiten Absatz der Ziffer 10 deriursorge .

m -
Vorschriften für den Gewerbebetrieb der Personen , Entsprechend den mit Wirkung vom 20 . Novem -
die fremde Rechtsangelegenheiten usw . besorgen , vom her ds . Js . neu festgesetzten Höchstsätzen der Erwerbs -
12 . Mai ds . Js . ist der zweite Satz zu streichen .
J . -Nr . III 7776 .

Berlin W . 9 . 10 . Juni 1920 .
Der Minister für Handel und Gewerbe .

Im Auftrage : gez . Frick .
An die Herren Regierungspräsidenten .

1518 . Auf Grund des Z 38 Abs . 3 der Gewerbeord¬
nung bestimme ich : Die Vorschriften für den Ge¬
werbebetrieb der Personen , die freipde Rechtsange¬
legenheiten und bei Behörden wahrzunehmende Ge¬
schäfte besorgen , oder die über Vermögensverhält¬
nisse oder persönliche Angelegenheiten Auskunft er¬
teilen . vom 12 . Mai 1920 (HMBl . S . 134 und 186 ) ,
erhalten folgenden Zusatz :

„ 12 . Die Ortspolizeibehörden sind befugt , Treu¬
händer oder Treuhandgesellschaften , die zur Füh¬
rung von Handelsbüchern verpflichtet ftnd , von der
Beobachtung der Vorschriften widerruflich zu ent¬
binden .

"

Diese Aenderung tritt am 1 . Januar 1923 in
Kraft . J .-Nr . III 10548 . 2 . Ang .

Berlin W . S , 16 . November 1922 .
Der Minister für Handel und Gewerbe .

Im Auftrage : gez . Eerbaulet .
An die Herren Regierungspräsidenten und den

Herrn Polizeipräsidenten hier .

losenunterstützung kommen bei der Berechnung von
Förderungen der produktiven Erwerbslosenfürsorge
vom 20 . November 1922 ab folgende neuen Durch¬
schnittssätze in Betracht : » .
Für Ortsklasse L <3 O/L

240 M 215 oN 195 -N 170 -N
Mein Ru nderlaß vom 27 . Juli 1921 — III R

11159/21 Ziffer 4 und 5g — wird dahin ergänzt ,
daß sich die dortige Zuständigkeit bis zur Höhe des
Ursachen dieser Sätze erstreckt . Die Einschränkungen
gem . Ziffer 4 und 5a bis f bleiben hiervon unbe¬
rührt .

2 . Bei Wohnungsbauten treten an Stelle der mit
meinem Nunderlaß vom 20 . August ds .- Js . — III R
I 2913 — mitgeteilten Sätze für den cbm . umbauten
Raumes die folgenden :

a ) Bei Zugrundelegung der zweifachen Ersparnis
an Erwerbslosenunterstützung
Ortsklasse H L <3 O/L

1120 -N 1000 910 -N 790
b ) bei Zugrundelegung der 21^ fachen Ersparnis an

Erwerbslosenunterstützung
Ortsklasse L (3 O/L

1400 -N 1250 -N 1135 -N 990 -N
Wegen der Förderung des Baues von Landarbei¬

terwohnungen verweise icb auf meinen Erlaß vom
23 . November 1922 — III R I Nr . 4134 —.
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3 . Eine Erhöhung des Zuschusses für bereits vor

dein 20 . November 1922 anerkannte Maßnahmen
kann nur in besonders begründeten Ausnahmefällen
zugelassen werden ! sie kann selbstverständlich nur für
die nach dem 20 . November 1922 geleisteten Arbei¬
tertagewerke bezw . Bauarbeiten eintreten . Im übri¬
gen sind bei der Erhöhung der Förderungsbeträge
die allgemeinen Vorschriften der Ausfllhrungsbe -
stimmung des Herrn Reichsarbeitsministers zum
§ 15 der Neichsverordnung über Erwerbslosenfür¬
sorge in der Fassung vom 7 . Juni 1921 insbesondere
hinsinstlich der Zuständigkeit und der Förderungs¬
grenze zu beachten .

Abdrucke für die Nachgeordneten Behörden lie¬
gen bei .
lll R l Nr . 4157/22 .

Berlin W . KK , 24 . November 1922 ..
Der Preußische Minister für Volkswohlfahrt .

Im Auftrage '
. Bracht .

An die Herren Regierungspräsidenten und den
Herrn Oberpräsidenten in Berlin W . 10.
>520 . Abänderung der Ausführungsanweisung
vom 0 . Mai 1922 zu dem Gesetz über die Fleischver¬
sorgung vom .18 . April 1922 ( Reichsgesetzblatt Teil
I . Seite 400 ) .

Infolge der Geldentwertung reichen die bisherigen
Gebühren zur Deckung der Verwaltungskosten bei
weitem nicht mehr aus . Ziffer 8 der Ausführungs¬
anweisung vom 6 . Mai 1922 wird daher mit folgen¬
der Maßgabe geändert '

Für das Kalenderjahr 1923 beträgt die Gebühr !
1 . in den Fällen der Ziffer 8— 1 der Ausführungs¬

anweisung
für Eewerbesteperklasse I 7500 -N
für Gewerbcsteuerklasse II 5000 M
für Gewerbesteuerklasse III 2500 M
für Gewerbesteuerklasse IV 1200 M

Für staatlich gewerbesteuerfrei veranlagte Be¬
triebe , sofern eine Veranlagung zur Hausiersteuer
nicht in Frage kommt , und für Nebenkarten 300

2 . in den Fällen der Ziffer 8— 2, 3 , 5, 6 und 7 , der
Ausführungsanweisung das Zehnfache der daselbst
angegebenen Sätze !

3 . für weitere Erlaubniserteilungen gemäß A 4
Absatz 2 des Gesetzes .— Ziffer 8—5 der Ausführungs¬
anweisung — an preußische Staatsangehörige die
Hälfte der für die erste Erlaubniserteilung gezahlten
Gebühr .

Berlin . 31 . Oktober 1922 .
Der Minister für ^ Landwirtschaft pp . Preuß . Staats -

kommissar für Volksernährung .
In Vertretung ! gez . Unterschrift .

Der Minister für Handel und Gewerbe .
Im Auftrage ! gez . Unterschrift .

Der Minister des Innern .
Im Auftrage ! gez . Unterschrift .

Der Finanzminister .
Im Auftrage ! gez . Unterschrift .

1521 . I. Nachtrag
zum Tarif für die staatlichen Werft - und Schiffahrts »
anlagen zu Braubach , Weißenthurn , Worringen und

am Ufer vor Emmerich vom 31 . März 1921 .
Es ist zu sämtlichen Tarifstellen ein Zuschlag von

200 vom Hundert zu entrichten .
Dieser Nachtrag tritt sofort in Kraft .

V . a . 10524 Min . f . H . u . G . W . IV v , 18 , 452 , RNM ,
9438/22 .

Berlin , 24 . November 1922 .
Zugleich im Namen des Finanzministers .

Der Minister für Handel und Gewerbe .
Im Au ftrage ! gez . Krohne .
Der Reichsverkehrsminister .

Im Auftrage ! geb . Koenigs .
1522 . I. Nachtrag
zum Tarif für die staatlichen Werft - und Hafenan¬
lagen zu Oberwesel , an der Loreley , zu St . Eoar ,

Oberlahnstein , bei Niederlahnstein , zu Coblenz
(Rheinlache ) , Ehrenbreitstein , Coblenz -Lützel , Brohl ,
Oberwinter , Mülheim a . Rhein , Orsoy , Wesel und

Emmerich vom 31 . März 1921 .
Es ist zu sämtlichen Tarifstellen ein Zuschlag von

200 vom Hundert zu entrichten .
Dieser Nachtrag tritt sofort in Kraft .

V . a . 10524 Min . f . H . u . G . W , IV v , 18. 452 , RVM ,
D 9438/22 ,'Berlin , 24 . November 1922 .

Zugleich im Namen des Finanzministers .
Der Minister für Handel und Gewerbe .

Im Auftrage ! gez . Krohne .
Der Reichsverkehrsminister .
Im Auftrage ! gez . Koenigs .

Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .
1523 . Die Tarifsätze der Rheinfähre bei Werthau¬
sen sind wie folgt festgesetzt worden !

I . a ) 20,— Mark , mindestens zusammen 40,—
Mark ! b ) — Mark .

II . a) 40,— Mark ! b ) 40 .— Mark, ' c) 20 — Mark !
d) 20,- Mark ,

m . a ) 120,— Mark ! Möbelwagen , beladen 500, —
Mark , unbeladen 400,— Mark ! b ) 80,— Mark ! c)
20,— Mark ! d) 40 — Mark .

IV . a) 200,— Mark ; beladener Lastwagen 400, —
Mark , unbeladen 3v0,— Mark ! d) 60,— Mark .

Monatskarten für Angestellte und Arbeiter für
vier Fahrten täglich 500 Mark . b Nr . 9691 .

Coblenz , 11 . Dezember 1922 .
Der Oberpräsident der Rgeinprovinz .

(Rheinstrombauuverwaltung .)
Im Auftrage ! gez . Gelinsky .

1524 . Die Tarifsätze der Rheinfähre Piewipp sind
wie folgt festgesetzt worden !

I, . a ) 40,— Mark , für Kinder 20,— Mark ! b ) zu¬
sammen bei Tag 300,— Mark , zusammen bei Nacht
600 — Mark .

'
I s

II . c ) 120,— Mark ! d) 60 .— Mark .
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III . c) 40,— Mark .
IV . d) 50,— Mark , für jeden weiteren Sitz 30,—

Mark . b Nr . 9692 .
Coblenz , 11 . Dezember 1922 .

Der Ober -Präsident der Rheinprovinz
(Rheinstrombauverwaltung .)
Im Auftrage : gez . Gelinsky .

1525 . Die Tarifsätze der Rheinfähre Kaiserswerth -
Langst sind wie folgt festgesetzt worden :

I . a ) 50,— Mark , zusammen mindestens 100 —
Mark ; für Arbeiter , Schuler und Kinder 25,—
Mark ; b) bei Tag 50,— Mark , zusammen minde¬
stens 250 — Mark ; bei Nacht 100 - Mark , zusam¬
men mindestens 500, — Mark .

II . a ) 75,— Mark ; b ) 100,— Mark ; c ) 100 -
Mark ; d ) 30 — Mark ; e) 30,- Mark .

III . a ) 200 — Mark ; b ) 100 — Mark ; c) 30,—
Mark ; d) 100,- Mark .

IV . a ) 250, — Mark ; c ) 300,— Mark , beladen
400, — Mark ; d) 75,— Mark , für jeden weiteren Sitz
25,— Mark . b Nr . 9030 .

Coblenz , 9 . Dezember 1922 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung .)
Im Auftrage : gez . Gelinsky .

1526 . Die nächste Prüfung von Hufschmieden findet
.in Düsseldorf am 18. Januar 1923 , vormittags
9 Uhr , bei dem Hufschmiedemeister Anton Vier¬
boom , Neuherstraße Nr . 39 , statt .

Meldungen zu dieser Prüfung sind mindestens 4
Wochen vorher an das Veterinürbüro der Regierung
Hierselbst zu richten .

Für die Prüfung gelten die im Amtsblatt für
1905 auf Seite 61 ff . veröffentlichten Vorschriften
für den Hufbeschlag .

Der Meldung sind beizufügen :
1 . Geburtsschein .
2 . Zeugnisse über erlangte technische Ausbildung .
3 . Erklärung darüber , daß der Meldende sich inner¬

halb der letzten sechs Monate nicht erfolglos einer
Hufbeschlag -Prüfung unterzogen hat , und

4 . fünfzig Mark für Prüfungsgebühren .
Zu der Prüfung hat der Prüfling 1 Rinnenmesser

und 1 Unterhauer mitzubringen ; das übrige Hand¬
werkszeug , die Schmiedeeinrichtung und die nötigen
Pferde werden von der Kommission zur Verfüguno
gestellt . I ? 8018 .

Düsseldorf , 12 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident .

1527 . III . Nachtrag
zur Brückengeldordnung für die Ruhrbrücke in der

Stadt Werden - Ruhr .
K . Es sind zu entrichten : -K

1 . Von jedem Kraftfahrzeug für Personen 60,—
2 . Von jedem beladenen Kraftfahrzeug für

Güter 6V,—
3 . Von einer fahrbaren Lokomobile 60,—
4 . Von jedem beladenen Anhängewagen 40,—

5 . Von jedem unbeladenen Kraftfahrzeug
für Güter und jedem unbeladenen An¬
hängewagen 24,—

6 . Von jedem beladenen zweispännigen Fuhr¬
werk 24,—

7 . Von jedem unbeladenen Zweispännigen
Fuhrwerk 12,—

8 . Von jedem beladenen einspännigen Fuhr¬
werk 16,—

9 . Von jedem unbeladenen einspännigen
Fuhrwerk 8,—

10 . Von jedem losen Pferd , Maultier und
Reiter 4,—

ö . Dieser Nachtrag tritt an Stelle des II . Nachtrages
vom 22 . Oktober 1922 Regierungsamtsblatt
Seite 436 .

L . Dieser Nachtrag tritt mit dem Tage der Verkün¬
digung durch das Regierungs -Ämtsblatt in
Kraft .

Düsseldorf , 13. Dezember 1922 . I H 3874 .
Der Regierungspräsident .

I . V . : Putsch .
1528 . Die geprüfte Rechnung über die Witwen -
und Waisenversorgungsanstalt für die Kommunal¬
beamten der Rheinprovinz für das Rechnungsjahr
1920 liegt im Ständehaus hier , (Rechnungsreoisions -
bllro ) , vom 15 . Dezember ab auf 4 Wochen zur Ein¬
sicht offen , was nach Z 24 der Satzung der genannten
Anstalt hierdurch bekanntgegeben wird .

Düsseldorf , 12 . Dezember 1922 . I II 10072 IV.
Der Landeshauptmann der Rheinprovinz .

Im Auftrage : aez . Westermann .
1529 . Der Herr Oberpräsident in Coblenz bat durch
Erlah vom 13 . v . Mts . IZ 2 Nr . 426II der Anstalt für
Epileptische in Bethel , die Erlaubnis , zum Besten der
Anstalt im Jahre 19^3 eine einmalige Haussamm¬
lung bei den evangelischen Bewohnern der Rhein¬
provinz abhalten zu lassen , erteilt . In denjenigen
Kreisen bezw . Synoden , in welchen die kirchlichen
Vertretungen die Einsammlung nicht übernom¬

men haben , sind die nachstehend aufgeführten Per¬
sonen mit der Einsammlung der Kollekte beauftragt :
Emil Muns aus Barmen , August Nebendorf aus
Ronsdorf , Oskar Triebe ! aus Barmen -Wichling -
hausen , Georg Gohler aus Trier , Heinrich Manz aus
Barmen .

'
I 0a . 13302 I .

Düsseldorf , 5 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident .

1530 Von Ladeninhabern der offenen Verkaufs¬
stellen für die Stadtgemeinde Langenberg (Rhld .) ,
Kreis Mettmann , ist der Antrag gestellt worden , den
Sechsuhrladenschluß an allen Wochentagen mit Aus¬
nahme der Samstage , an denen der Ladenschluß um
7 Uhr stattfinden soll , und der gemäß § 139 e Abs . 2
RGO . freigegebenen verlängerten Verkaufstage für
sämtliche offenen Verkaufsstellen des Bezirks der Ge¬
meinde Langenberg , einzuführen .

Zur Feststellung der nach § 139 f . RGO . erforder¬
lichen Zahl von zwei Dritteln sämtlicher Eeschäfts -



Inhaber habe ich in Gemäßhcit des 8 1 der Bekauni -
machuug pom 25 . Januar 1992 , betr . das Verfahren
bei Anträgen auf Verlängerung der Ladenschlußzeit
(RGBH S . 38 ) , den Herrn Bürgermeister in Lau -
genberg zum Kommissar bestellt . I 5" V 5743 .

Düsseldorf , 3g . November 19Z2,
Der Regierungspräsident .

1531 . 1 . Auf Grand des 8 195 e . R . G .O . bestimme
ich unter Abänderung meiner Bekanntmachung vom
18 . März 1893 , Abschn . IX (Reg . -Amtsbl . S . 128/129 )
betr . Ausnahmen vom Verbote der Sonntagsarbeit
in den photographischeu Anstalten , daß für den Bezirk
des Stadtkreises Duisburg eine Beschäftigung von
Arbeitern (Gehilfen und Lehrlingen ) zum Zwecke
der Aufnahmen an allen Sonn - und gesetzlichen Fei '
ertageii mit Ausnahme der ersten Oster - , Pfingst -
und Weihnachtstage von 19 Uhr vormittags bis 3
Uhr nachmittags gestattet ist. Am Sonntag vor und
nach Ostern , sowie am Sonntag vor Pfingsten und
an den letztgn vier Sonntagen vor Weihnachten ist
eipe Beschäftigung im Rahmen der polizeilich erlas¬
senen Bestimmungen über den erweiterten Geschäfts¬
verkehr erlaubt .

Im übrigen bleiben die Bestimmungen der ein¬
gangs angezogenen Bekanntmachung in Geltung .

Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage ihrer
Veröffentlichung in Kraft .

2 . Gemäß K 41 b . R .G .O . ordne ich nach Feststel¬
lung einer Zweidrittelmehrbeit der beteiligten Ge¬
werbetreibenden an , daß vom Tage der Veröffent¬
lichung dieser Bekanntmachung an im Bezirke des
Stadtkreises Duisburg ein Geschäftsbetrieb in den
photographischen Anstalten an Sonn - und gesetzlichen
Feiertagen nur insoweit gestattet ist , als vorstehende
Ausnahmen vom Verbote der Beschäftigung von Ar¬
beitern (Gehilfen und Lehrlingen ) an Sonn - und
gesetzlichen Feiertagen zugelassen sind . I g V 6919 .

Düsseldorf , 39 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

1532 . Gebührenordnung für Hebammen .
Unter Aufhebung der Eebühren -Oordnung für die

Hebammen vom 3 . August 1922 I 3 4891 — A . -Bl .
347 — bestimme ich folgendes ! Die in der Gebühren -
Ordnung für Hebammen vom 3 . August 1922 festge¬
setzten Gebühren werden mit Wirkung vom 19 . De¬
zember 1922 allgemein um 299 Prozent erhöht .

Düsseldorf . 2 . Dezember 1922 . I .1 7626 .
Der Regierungspräsident .

I . V . ! Lutterbeck .
1533 . Nachdem die Lettländische Gesandtschaft in
Berlin unter Vorlegung der Bestallungsurkunde die
Ernennung des Direktors Richard Eottschalk zum
Lettländischen Konsul in Duisburg mitgeteilt hat ,
ist dem Genannten namens des Reichs das Exequa -
tur erteilt worden .

Der Geschäftsbereich des Lettländischen Konsulats
in Duisburg umfaßt die nördlich der Eisenbahnlinie
Kaldenkirchen — Diilken — Crefeld — Duisburg —

lMüsheim an der Ruhr und weiterhin der Ruhr ent¬
lang gelegenen Teile der Nheinprovinz und der Pro¬
vinz Westfalen . I ? V 5877 .

Düsseldorf , 39 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

>534 . Nach einer Mitteilung der Gesandtschaft von
Uruguay in Berlin und ausweislich der vorgelegten
Bestallung ? Urkunde ist Dr . Mario L . Eil Zum Gene »
ralkonsul von Uruguay in Berlin ernannt worden .
Sein Amtsbereich umfaßt das gesamte Gebiet des
Deutschen Reiches . Dem Genannten , der Berufs¬
beamter ist , ist namens des Reichs das Exequatur
erteilt worden . I 1 V 5882 -

Düsseldorf , 39 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

1535 . Zum Sachverständigen zur Prüfung von
Kraftfahrzeugen und deren Führer habe ich den In¬
genieur des Bergischen Dampfkesselüberwachungsver¬
eins , Dipl . - Jng . Paul Görge in Barmen für die
Stadtkreise Barmen , Elberfeld , Nemscheid , Solingen
und die Landkreise Lennep , Mettmann , Solingen er¬
nannt . I L II 1592 .

Düsseldorf , 8 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident .

1536 . Der Provinzialausschuß hat in seiner Sitzung
vom 5 . Dezember 1922 gemäß 8 9 der Bedingungen
fiir die Aufnahme von Schülerinnen in den Provin -
zial -Hebammen - Lehranstalten die Kosten für Unter¬
richt , Wohnung und Verpflegung der Hebammen -
schülerinen bis auf weiteres für den neunmonatigen
Kursus auf 69 999 Mark festgesetzt .

Düsseldorf , 6 . Dezember 1922 .
Der Landeshauptmann der Rheinprovinz .

>537 . Der Herr Oberpräsident der Rheinprovinz
hat durch Verfügung vom 17 . 11 . 1922 — 6 2238/22— den kommissarischen Bürgermeister Jaeger zum
Bürgermeister der Landbürgermeisterei Voerde , Krs .
Dinslaken , endgültig ernannt . I 0 14214 .

Düsseldorf , 2 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident .

1538 . Unter Bezugahme auf meine Bekannt¬
machung vom 3 . Mai dss . Jhrs . I Va 4493 (Amtsbl .
Stück 19 Nr . 523 ) bringe ich hierdurch zur öffentlichen
Kenntnis , daß der Herr Oberpräsident der Rhein¬
provinz in Coblenz dem Kirchenbau -Verein Merk -
stein - Streiffeld ausnahmsweise die Erlaubnis , die
mit Erlaß vom 11 . Juli 1921 U 2 Nr . 444 bewilligte
und durch Erlaß vom 39 . 9. 1921 IZ 2 Nr . 598 und
22 . 4 . 1922 L 2 Nr . 216 bereits verlängerte Haus¬
sammlung bis zum 1 . Oktober k923 fortzusetzen .

Düsseldorf , 1 . Dezember 1922 . I Ea . 13557 .
Der Regierungspräsident .

1539 . Vf . d . M . Ä . I . v . 19 . 11 . 1922 — I d 1572 ,
betr . Gebühren bei Aufnahme von Nottsstamenten .

Der Herr Justizminister hat durch allgemeine Vf .
vom 29 . 19 . 1922 (JMBl . S . 438 ) mit Wirkung vom
1 . 11 . 1922 ab die Gebühren bei Aufnahme von Not¬
testamenten wiederum erhöht , und zwar beträgt die



Gebühr für Errichtung des Testaments jetzt bei einem
Werte des Nachlasses bis zu MW Mark 50 Mark (bis¬
her 4,— Mark ) , bei einem Nachlaßwerte bis zu 10 000
Mark 75 Mark (bisher 10 Mark ) und über 10 000
Mark 100 Mark (bisher 16 Mark ) ' ferner kann dem
Zeugen jetzt ein Betrag bis zu 6V Mark (bisher 2,—
Mark ) für jede angefangene Stunde gezahlt werden .
Dies gilt sowohl für Gemeinde - oder Guts vorsteh er
(§ Z 22 , 23 der Anw . v . 23 . 6 . 1900 , JMVl . 1000 Anl .
zu Nr . 32 . MBliV . 1900 S . 251 ; Allg . Verf . vom 28 .
5 . 1920 , JMVl . S . 357 , MBliV . S . 257 ) , wie für die
zur Aufnahme von Nottestamenten bestellten beson¬
deren Urkundspersonen , z . B . Lehrer (HZ 23 , 24 der
Anw . v . 15 . 3 . 1904 , JMBl . S . 90 ; Allg . Verf . v . 4.
7 1920 , JMBl . S . 405 ) . I 0 14066 .

Düsseldorf , 29 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

1540 . Dem August Brandt in Elberfeld , Düppeler -
straße 14 , ist der vom Bezirksausschusse Hierselbst un¬
ter Nr . 5880 für das Jahr 1922 erteilte Wanderge¬
werbeschein abhanden gekommen . Der Wander¬
gewerbeschein wird für ungültig erklärt .

Düsseldorf , 27 . November 1922 .
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses l . Abt .

1541 . Zum Leiter der Wahlen für den Ausschuß der
Landesversicherungsanstalt Nheinprovinz zu. Düssel¬
dorf ist Herr Regierungsrat Freiherr von Zedlitz zu
Dügeldorf ernannt worden . OV/V . 3154 .

Dusseldorf , 6 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident .

1542 Der dein Wilhelm Kroppen in Düsseldorf ,
geboren am 27 . Juni 1888 in Hochheide , diesseits am
15 . 7 . 1310 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist
abhanden gekommen und j wird hiermit für ungültig
erklärt . I 3 I Nr . 2341 .

Düsseldorf , 28 . November 1922 . >
Der Regierungspräsident .

1543 . Der dem Theodor Körte in Duisburg , geboren
am 6 . Juni 1894 in Duisburg , diesseits am 21 . 1 .
1920 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist ab¬
handen gekommen und wird hiermit für ungültig er¬
klärt . I 3 I 4369 .

Düsseldorf , 27 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

1544 . Die am 18. März 1921 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 7 19730 versehenen Lastkraftwagen
der Firma Friedrich Volke in Elberfeld , llellendah -
lerstraße 566 , erteilte Zulassungsbescheinigung ist
abhanden gekommen und wird hiermit für ungültig
erklärt . Die Erkennungsnummer 1 7 19730 ist einst¬
weilen gesperrt . l 3 II ? 221 .

Düsseldorf , 5 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident .»

1545 . Die am 17 . März 1920 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 7. 15359 versehenen Lastl -Kraft -
wagen der Firma H . u . L . Fritzsche in Elberfeld ,
Wallstraße 32 , erteilte Zulassungsbescheinigung ist ab¬
handen gekommen und wird hiermit für ungültig

erklärt . Die Erkennungsnummer 1 7. 15359 ist einst¬
weilen gesperrt . I 3 ll 1' 260 .

Düsseldorf , 5 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident .

1546 . Der dem Georg Eisenkoph in Hochemmerich ,
geboren am 21 . Juni 1897 in Herdel , Kreis Bochum ,
diesseits am 1 . 10 . 1920 , erteilte Führerschein für
Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt . I 8 I Nr . 4391 .

Düsseldorf , 27 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

1547 . Der dem Karl Stader in Höhscheid , geboren
am 31 . August 1891/in Höhscheid , diesseits am 9 . 2.
1920 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist ab¬
handen gekommen und wird hiermit für ungültig
erklärt . I 3 I Nr . 4432 .

Düsseldorf , 27 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

1548 . Der dem Ferdinand Berndt in Ratingen , ge¬
boren am 18 . Februar 1900 in Duisburg , diesseits
am 23 . 3 . 1920 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . I 8 I Nr . 3837 . ^

Düsseldorf , 27 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

>54 9 . Der dem Viktor Jürgens in Eoch , geboren am
28 . April 1881 in Ass in Holland , diesseits am 8.
12 . 191 .0 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge ist
abhanden gekommen und wird hiermit für ungültig
erklärt . I 8 I Nr . 3597 .

Düsseldorf , 4 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident .

>550 Die am 15 . März 1921 für den mit dem Er¬
kennungszeichen l 7 18339 versehenen Personen -
Kraftwagen des Albert Luithardt in Düsseldorf ,
Torneliusstraße 62 , erteilte Zulassungsbescheinigung
ist abhanden gekommen und wird hiermit für un¬
gültig erklärt . Die Erkennungsnummer l 7 18339
ist einstweilen gesperrt . l 3 ll ll 264 .

Düsseldorf , 2 . Dezember 1902 .
Der Regierungspräsident .

1551 . Der dem Heinrich Hoff in Düsseldorf , geboren
am 5 . Oktober 1896 in Düsseldorf , diesseits am 22 . 2.
1915 erteite Führerschein für Kraftfahrzeuge ist ab¬
handen gekommen und wird hiermit für ungültig
erklärt . I 8 I Nr . 4421 .

Düsseldorf , 27 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

1552 . Der dem Hermann Kocks in Düsseldorf , ge¬
boren am 9 . August 1879 in Mlllheim - Ruhr , dies¬
seits am 25 . 10 . 1910 erteilte Führerschein für Kraft¬
fahrzeuge ist abhanden gekommen und wird ihiermit
für ungültig erklärt . I 8 I Nr . 4235 .

Düsseldorf , 27 . November 1922 .
Der Regierungspräsident .

1553 . Die am 29 . März 1919 für den mit dem Er¬
kennungszeichen l 7 706 versehenen Personen -Kraft -
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wagen der Firma Gewerkschaft Viktoria Mathias in
Essen erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden
gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt . Die
Erkennungsnummer I X 766 ist einstweilen gesperrt .
I 8 II 0 312 .

Düsseldorf , 7 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident .

1554 . Die am 17 . Juni 1919 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I X 4861 versehenen Lastkraftwagen
der Firma Otto Overhoff in Mettmann , Wilhelm¬
straße 8—^16 , erteilte Zulassungsbescheinigung ist ab¬
handen gekommen und wird hiermit für ungültig er¬
klärt . Die Erkennungsnummer I T 4861 ist einst¬
weilen gesperrt . I 3 II 0 75 .

Düsseldorf , 6 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident .

1555 . Die am 26 . Juli 1922 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I X 32121 versehenen Last - Kraft -
wagen der Firma Bergmann u . Cie . in Essen , Wer -
rastraße 17 , erteilte Zulasssungsbescheinigung ist ab¬
handen gekommen und wird hiermit für ungültig er¬
klärt . Die Erkennungsnummer I 32121 ist einst¬
weilen gesperrt . I 8 II L 667 .

Düsseldorf , 4 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident .

1556. Die am 12 . Oktober 1921 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 14645 versehenen Last -Kraftwa¬
gen der Firma Konsum - Genossenschaft Selbsthülfe e .
E . m . b . H . in Duisburg , Krummacherstraße 25—33,
erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden gekom¬
men und wird hiermit für ungültig erklärt . Die Er¬
kennungsnummer I 14645 ist einstweilen gesperrt .
I 8 II X 541 .

Düsseldorf , 6 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident .

1557 . Die am 18. Juli 1922 für den mit dem Er¬
kennungszeichen I 75 32686 versehenen Last - Kraft
wagen der Firma M . Eittmann u . Lenze in Düssel¬
dorf , Hermannstraße 48 a , erteilte Zulassungsbeschei
nigung ist abhanden gekommen und wird hiermit

für ungültig erklärt . Die Erkennungsnummer I 75
32686 ist einstweilen gesperrt . I 8 II 0 318 .

Düssscldorf , 4 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident .

Bekanntmachungen anderer Behörden .
1558 . Auf Grund der Z8 11 , 13 und 21 des Ge¬
werbegerichtsgesetzes vom 29 . Juli 1896/36 . Juni
1961 in der Fassung der Bekanntmachug vom 29 .
September 1961 , sowie der ZZ 8 , 11 und 41 , Absatz
1 der Anordnungen über die Verfassung und die
Tätigkeit des Verggewerbegerichts Dortmund vom
16. Dezember 1926 ist der Beisitzer der Spruchkammer
West -Recklinghausen des vorgenannten Berggewerbe¬
gerichts , Bergmann Johann Hybiak , weil er die
Bergarbeit aufgegeben hat , durch Beschluß des unter¬
zeichneten Oberbergamts vom heutigen Tage seines
Amtes enthoben worden . An seine Stelle tritt der
Bergmann Friedrich Schwitz in Bottrop , Gräff -
straße 12 . / 119 BIX 33.

Dortmund , 2 . Dezember 1922 .
Preußisches Oberbergamt .

1559 . Dem Markscheider Josef Weißner ist von uns
unterm 15 . September 1922 die Berechtigung zur
selbständigen Ausführung von Markscheiderarbeiten
innerhalb des Preußischen Staatsgebietes erteilt
worden . Derselbe hat seinen Wohnsitz in Marien ge¬
nommen .

Dortmund , 36 . November 1922 .
Preußisches Oberbergamt .

Personal -Nachrichten .
1160 . Oberlandesgerichtsbezirk Hamm .

Zu besetzen : 1 Justizinspektorstelle bei dem
O .L .G . Hamm , je 1 Justi .zobersekretär -Stelle A .E .
Bielefeld , A .G . Bochum , L .E . Bielefeld . A .E . AHaus ,
se 1 Registraturassistentenstelle bei dem L .E . Essen
und dem A .E . Hamm und Essen .

Zu besetzen sind : 1 Justizobersekretärstelle A . - E .
Lssen-Borbeck , 1 Kanzlei -Jnspektorstelle Landgericht
Ärnsberg , 1 Kanzleiassistentenstelle Oberlandesgericht
Hamm .

Die Einrückungsgebühren betragen für die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum ^tt , bei Tabellensatz fürsie zweigespaltene Zeile oder deren Raum 4,50 0t . — Velegblätter und einzelne Stücke kosten 1, — .4t für jeden
angefangenen Bogen , mindestens aber 2 0t für jedes Stück des Amtsblatts.Schriftleitung : Amtsblattstelle der Regierung . — Druck : Buchdruckerei Otto Fritz , Düsseldorf. Oststr . 13 .
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Inhalt : Apothekerwaren 541 , Pflegegeld für blinde und taubstumme Kinder 541 , Tarifsätze der
Rheinfähren : Emmerich , Volmerswerth 541 , Rees - Reeserschanz 542, Wandergewerbeschein 542 , Bürger¬
meister 542 , Kollekten 542 , Innung 542 , Enteignungsrecht 542 , Führerscheine pp . für Kraftfahrzeuge 542,
546 , Lebensmittelpreise für November 1922 S . 543, Forstkasse Benrath 546 , Kulturbauamt I Düsseldorf
646, Auslosung von Rentenbriefen 546 , Personalien 546.

Bekanntmachungen der Zentralbehörde.
1561 . Auf Grund des Z 8V Abs. 1 der Gewerbeord¬
nung für das Deutsche Reich bestimme ich :

1 . Die in Nr . 2 der allgemeinen Bestimmungen der
Deutschen Arzneitaxe 1922 , 11 . abgeänderte Ausgabe ,
festgesetzte Staffelung der Zuschläge auf den Ein¬
kaufspreis wird durch die folgende ersetzt :

Bis zu 100 Mark ein Zuschlag von 100 v . H . , von
mehr als 100 Mark bis zu 133,30 Mark ein Zuschlag
von 100 Mark , von mehr als 133,30 Mark bis zu
240,— Mark ein Zuschlag von 75 v. H . , von mehr
als 240, — Mark bis zu 300,— Mark ein Zuschlag
von 180,— Mark , von mehr als 300, — Mark ein
Zuschlag von 60 v . H .

2 . In Nr . 23 der zuvor genannten allgemeinen
Bestimmungen sind die folgenden Aenderungen vor¬
zunehmen :

Unter a ) statt 16 und 24 Mark sind zu setzen 20
und 40 Mark , unter b) statt 24 Mark ist zu setzen
40 Mark : unter c ) statt 32 Mark ist zu setzen 60 Mark :
unter d ) und e) statt 8 Mark ist zu setzen 15 Mark .

3. Die Apotheker sind berechtigt , auf den nach Nr . I
bis III der allgemeinen Bestimmungen berechneten
Verkaufspreis einer Arznei — also ausgenommendie nach Nr . 2 der Bestimmungen zu berechnenden
abgabefertig bezogenen Arzneimittel oder Arzneien
einen Teuerungszuschlag von 25 v . H . zu erheben .

4 . Nr . 3 meiner Bekanntmachung vom 11 . Oktober
1922 (Reichsanzeiger Nr . 2311 und Absatz 2 meiner
Bekanntmachung vom 30 . Oktober 1922 (Reichsan¬
zeiger Nr . 247 ) werden außer Kraft gesetzt.

Diese Bestimmungen treten am 20 . November 1922
in Kraft . I N II Nr . 5097.Berlin , 18 . November 1922.

Der Preußische Minister für Volkswohlfahrt .
Im Auftrage : Gott sie in .

Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .
1662 . Der Provinzialausschuß der Rheinprovinz hat
gemäß der ihm in § 9 des Reglements für die Aus¬
führung des Gesetzes vom 7 . August 1911 , betreffenddie Beschulung blinder und taubstummer Kinder und
für die Verwaltung und Leitung der Nrovinzial -
Taubstummen - und Blindenanstalten der Rheinpro¬
vinz vom 6 . 3 ./2 . 4 . 1912 , gegebenen Befugnis in sei¬ner Sitzung vom 5 . 12 . 1922 die Erhöhung des
Pflegegeldes für die in der Pflege des Provinzial -
verbandes untergebrachten blinden und taubstummen
Kinder auf pflegetäglich 350 Mark mit Wirkung vom
1 . 12 . 1922 ab beschlossen.

Düsseldorf, 6 . Dezember 1922 .
Der Landeshauptmann .

1563 . Die Tarifsätze der Rheinfähre zu Emmerich
sind ab 15 . 12 . 1922 wie folgt festgesetzt worden :

I . 1 a) 30 Mark , mindestens zusammen 250 Mark :
2 a) 20 Mark , b ) 20 Mark .

Wochenkarte für Arbeiter 180 Mark .
II . a ) 100 Mark : b) 100 Mark : c) 70 Mark : d )

70 Mark .
III . a ) 250 Mark : b) 200 Mark : c) 30 Mark : d)

70 Mark .
IV . a) 500 Mark : b ) 400 Mark : c ) 200 Mark , ohne

Gummireifen 250 Mark : d) 70 Mark . b Nr . 9729.
Coblenz , 12 . Dezember 1922 .

Der Oberpräsident der Ritzeinprovinz.
( Rheinstrombauuverwaltung .)
Im Auftrage : gez . Eelinsky .

1564 . Die Tarifsätze der Nheinfähre Volmerswerth
sind wie folgt festgesetzt worden :

I . a) 30 Mark , für Arbeiter , Schüler und Kinder
von 4—10 Jahren 15 Mark : b ) zusammen wenig¬
stens bei Tag 200 Mark , zusammen wenigstens bei
Nacht 400 Mark .



II . c) 30 Mark ; d) 30 Mark .
III . c) 30 Mark .
IV. d) 40 Mark . b Nr . 9758 .
Coblenz , 13 . Dezember 1922 .

Der Oberpräsibent der Rheinprovinz .
(Rheinstrombauverwaltung . )
Zm Auftrage : gez . Eelinsky .

1505 . Die Tarifsätze der Rheinfähre Rees -Reeser -
schanz sind ab 15 . 12 . 1922 wie folgt festgesetzt worden :

I . 1 a ) 30 Mark , mindestens zusammen 300 Mark '

b) bei Tag 400 Mark , bei Nacht 800 Mark . 2 . a )
30 Mark , für 1 Fahrrad 3V Mark .

II . a ) 125 Mark : b ) 125 Mark : c ) 100 Mark : d)
100 Mark .

III . a ) 250 Mark : b ) 200 Mark : c ) 30 Mark ) d)
80 Mark .

IV . a) 500 Mark , ohne Gummireifen 800 Mark :
b) 300 Mark , ohne Gummireifen 400 Mark : d)
100 Mark .

Arbeiterfahrscheinhefte für l Person (20 Fahrten )
300 Mark : Arbeiterfahrscheinhefte für 1 Person (20
Fahrten mit Fahrrad ) 600 Mark . b Nr . 9730 .

Coblenz , 12 . Dezember 1922 .
Der Ober -Präsident der Rheinprovinz .

(Rheinstrombauverwaltung .)
Im Auftrage : gez. Eelinsky .

1506 . Dem Händler August Backs in Essen . Frohn -
hauserstraße 294 , ist der vom Bezirksausschusse Hier¬
selbst unter Nr . 1791 für das Jahr 1922 erteilte
Wandergewerbeschein abhanden gekommen . Der
Wandergewerbeschein wird für ungültig erklärt .

Düsseldorf , 11 . Dezember .1922 .
Der Vorsitzende des Bezirksausschusses II . Abt .

1567 . Der Herr Oberpräsident der Rheinprovinz
hat durch Erlaß vom 29 . November dieses Jahres
— E .-Nr . 2252/22 — den Bürgermeistereiverwalter
Ortmann in Aldekerk , Kreis Geldern , zum Bürger¬
meister daselbst endgültig ernannt . I I) 14479 .

Düsseldorf , 11 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident .

1568 . Der Herr Oberpräsident in Coblenz hat durch
Erlaß vom 28 . v . Mts . L 2 Arb . Nr . 26 der Inter¬
essengemeinschaft der Arbeitsgemeinschaft von Reichs¬
versicherungsträgern der Rheinprovinz und der Ar¬
beitsgemeinschaft der Bezirkswohlfahrtsämter in
Düsseldorf , Adersstraße 1 , zur Schaffung eines Hilfs¬
fonds für Badekuren Minderbemittelter in der
Nheinprovinz die Sammlung von Geldspenden durch
Verwendung von Aufrufen bis zum 31 . Dezember
1923 innerhalb der Rheinprovinz .

In den zu versendenden Aufrufen ist anzugeben ,
daß und an welchem Tage die Erlaubnis zur Samm¬
lung von Geldspenden von dem Herrn Oberpräsiden¬
ten erteilt worden ist . I La 13681 .

Düsseldorf , 8 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident .

1569 . Der Herr Oberpräsident in Coblenz hat
durch Erlaß

'
vom 11 . 11 . 1922 k 2 Nr . 276

II der Direktion der Diakonen - Anstalt Duis¬

burg auf den Antrag vom 9 . Juli dss . Jhrs .
die Erlaubnis erteilt , zum Besten der Anstalt
in den Jahren 1923 , 1924 und 1925 je eine einmalige
Haussammlung bei den evangelischen Bewohnern
der Rheinprovinz abhalten zu lassen . Mit der Ab¬
haltung der Kollekte im Regierungsbezirk Düsseldorf
für das Jahr 1923 sind , soweit die Pfarrgemeinden
nicht durch eigene , von den Presbyterien legitimierte
Organe die Sammlung vornehmen lassen , die Kollek -
tanten Heinrich Vormholz aus Bielefeld und die
Diakonen Jakob Krüger , Ernst Klunker , Heinrich
Stachelhaus und Karl Schäfer aus Duisburg beauf¬
tragt und vorschriftsmäßig legitimiert worden .

Düsseldorf , 14 . Dezember 1922 . I La 13427 I .
Der Regierungspräsident .

1570 . Zur Ermittlung , ob die Mehrheit der betei¬
ligten Eewerbetreifenden dem Antrage auf Errich -
tug eier Znwangsinnung für das Natursteinmetz¬
gewerbe für den Bezirk der Städte Barmen , Elber -
feld , Gevelsberg , Gummersbach . Hagen , Haspe ,
Hllckeswagen , Lennep , Ohligs , Opladen , Radevorm¬
wald , Remscheid , Schwelln , Solingen , Velbert , Wald ,
Wermelskirchen und Wipperfürth mit dem Sitze in
Elberfeld zustimmt , habe ich den Herrn Oberbürger¬
meister zu Elberfeld zum Beauftragten bestellt .

Düsseldorf . 4 . Dezember 1922 . I L V 5879 .
- Der Regierungspräsident .

1571 . Beschluß .
Auf Grund der Ziffer 1 der Verordnung vom 11 .

Dezember 1918 (E .S .S . 197 ) betreffend ein verein¬
fachtes Enteignungsverfahren zur Beschaffung von
Arbeitsgelegenheit — die durch Verordnung vom 26 .
Oktober 1922 (R .E .Bl . Teil I S . 802 ) verlängert
ist , wird nach Anhörung des Bezirksbeirats die Zu¬
lassung der Enteignung oder vorübergehenden Be¬
schränkung von Grundeigentum zwecks Ausführung
einer Kläranlage in den Gemeinden Sllchteln und
Oedt (Kreis Kempen ) durch die Niersgenossenschaft
in M .Eladbach hiermit ausgesprochen .

Düsseldorf . 6 . Dezember 1922 . I ZZ 7889 .
Der Regierungspräsident .

I . V . : gez . Hentzen .
1572 . Die am 3 . Dezember 1919 für den mit dem
Erkennungszeichen I 55 14235 versehenen Personen -
Kraftwagen der Firma Eisen u . Stahl in Oberhausen
( Rhld . ) erteilte Zulassungsbescheinigung ist abhanden
gekommen und wird hiermit für ungültig erklärt .
Die Erkennungsnummer I 75 14235 ist einstweilen
gesperrt .

' I 8 II St . 247 .
Düsseldorf , 16 . Dezember 1922 .

Der Regierungspräsident .
1573 . Der dem Karl Kühn in Rotthausen , geboren
am 27 . August 1900 in Rotthausen , diesseits am 9.
August 1922 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge
ist abhanden gekommen und wird hiermit für un¬
gültig erklärt . I 8 I Nr . 4780 .

Düsseldorf , 15 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident .
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1574 , Äachweisung des Durchschnitts der häufigsten Preise wichtiger Lebens -
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und Verpflegungsnüttel im Regierungsbezirk Düsseldorf im Monat November 1922 .
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die im Laufe des obengenannten Monats ermittelt morden find.
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(Kreis Rees )
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DKsseldsrf , den 15 . Dezember 1S22 . L 4211 . Der Regierungs -Präsident .



>575 . Die staatliche Forstkasse in Benrath ist in
der Zeit vom 3» . Dezember 1922 bis einschließlich 3 .
Januar 1923 infolge Verlegung nach Düsseldorf für
das Publikum geschlossen. Vom 4 . Januar 1923 ab
befindet sich die Forstkasse für die staatliche Oberför¬
sterei Benrath im Regierungsgebäude (Erdgeschoß ) ,
in Düsseldorf , Cecilienallee Nr . 1 . 111 D 4388 .

Düsseldorf , 21 . Dezember 1922 .
Regierung , Abteilung für Domänen und Forsten .

Frhr . v . Amelunxen .
1573 . Durch Erlaß des Herrn Ministers für Land¬
wirtschaft . Domänen und Forsten I R II b 7786 vom
36 . September 1922 ist der seitherige Oberdeich¬
inspektor und Vorstand des Kulturbauamtes I hier ,
Regierungs - und Baurat Frank ab 1 . November 1922
an die Regierung in Breslau versetzt worden, - an
seine Stelle ist durch Erlaß 111II b 8364 vom 36 . Sep¬
tember 1922 der Regierungs - und Baurat Stracke
getreten . Die Geschäftsräume befinden sich auch fer¬
nerhin in Düsseldorf , Eräf -Reckestraße 11 .

Düsseldorf . 29 . November 1922 . 1 1) 7749 .
Der Regierungspräsident .

I . V . : gez . Hentzen .
1577 . Der dem Heinrich Engelhardt in Elberfeld ,
geboren am 16 . Februar 1964 in Barmen , diesseits
am 2 . Juni 1922 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . I 8 l Nr . 427» .

Düsseldorf , 15 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident .

1578 . Der dem Georg Kuhlins in Düsseldorf , ge¬
boren am 7 . März 1877 in Er . Mitteilen i . Ostpr . ,
diesseits am 13 . August 1926 erteilte Führerschein für
Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wild
hiermit für ungültig erklärt . 18 1 Nr . 4647 .

Düsseldorf , 15 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident .

>579 . Der dem Willy Zapp in Schwelln , geboren
am 3 . März 1899 in Schwelm , diesseits am 29 . April
1,921 erteilte Fübrerschein für Kraftfahrzeuge ist ab¬
handen gekommen und wird hiermit für ungültig
erklärt . I 8 1 Nr . 4652 .

Düsseldorf , 15 . Dezember 1822 .
Der Regierungspräsident .

>586 . Der dem Martin Stollmann in Düsseldorf ,
geboren am 26 . September 1886 in Derichsweiler ,
diesseits am 12 . Juli 1913 erteilte Führerschein für
Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt . 13 1 Nr . 4644 .

Düsseldorf , 15 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident .

1581 . Der dem Wilhelm Eifert in Neuß , geboren am
14 . Februar 1895 in Düsseldorf , diesseits am 8 . Sep -
tember 1926 erteilte Führerschein für Kraftfahrzeuge
ist abhanden gekommen und wird hiermit für ungül¬
tig erklärt . 1 8 I Nr . 4273 .

Düsseldorf , 15 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident .

1582 . Der dem Albert Edelmann in Regensburg ,
geboren am 5 . Mai 1896 in Elberfeld , diesseits am
25 . Mai 1916 erteilte Führerschein für Kraftfahr -
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . I 8 1 Nr . 4772 .

Düsseldorf , 15 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident .

1583 . Der dem Christian Jülich in Wiesdorf , ge¬
boren am 29 . März 1891 in Schlebusch , diesseits am
17 . Mai 1915 erteilte Führerschein für Kraftfahr¬
zeuge ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . 18 1 Nr . 4635 .

Düsseldorf , 15 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident .

1584 . Der dem Hermann Seisferth in Kempen , ge¬
boren am 19 . August 1886 in Trebsen in Sachsen ,
diesseits am 5 . Oktober 1912 erteilte Führerschein für
Kraftfahrzeuge ist abhanden gekommen und wird
hiermit für ungültig erklärt . 18 1 Nr . 4569 .

Düsseldorf , 15 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident .

Bekanntmachungen anderer Behörden .
1585 . Bei der heutigen Auslosung von Rentenbrie¬
fen zum 1 . 4 . 23 sind folgende Nummern gezogen
worden :

der Provinz Westfalen und der Rheinprovinz
a) zu 4 Prozent Buchst. ^ —0 .

Bückst . zu 3666 4t oder 1666 Tlr . Nr . 43 186
1526 772 887 2685 4172 367 455 524 5866 895 K397
418 424 583 686 766 713 721 755 763 856 871 874
928 952 963 964 984 7614 641 154 188 246 257 342
382 569 516 568 635 646 675 683 711 723 759 792
859 .

Buchst . L zu 1566 4t oder 566 Tlr . Nr . 1966 2415
456 533 633 657 681 713 771 893 968 3634 677 692
128 267 218 221 241 251 272 .

Buchst , (ü zu 366 -4t oder 166 Tlr . Nr . 58 1655
685 222 2267 444 631 663 3669 4645 167 5212 K748
913 7267 329 763 959 8135 496 533 616 958 9222
413 10686 138 264 245 246 431 445 715 773 11214
366 412 A79 12238 248 279 465 661 679 13623 655
233 441 533 693 868 817 832 856 14163 172 252 283
424 455 525 621 851 938 15165 113 134 147 312
357 412 533 536 571 613 647 657 668 671 833 896
973 1K669 685 211 261 423 463 512 574 729 17173
246 322 329 479 536 548 589 658 18136 386 469 626
868 914 943 948 982 13165 137 266 447 661 614 616
682 689 837 883 987 20214 337 343 446 499 556 558
583 678 762 796 .

Buchst , v zu 75 4t oder 25 Tlr . Nr . 136 567 666
926 1866 2333 3296 677 736 898 4341 361 592 5646
126 838 875 962 6624 475 654 7669 529 574 894 8295
529 571 853 3669 474 10613 386 414 949 11637 125
267 379 396 519 12616 635 136 177 271 362 391 595
651 654 692 696 723 782 869 921 13686 246 768 855
925 983 14615 685 190 279 281 292 293 359 396 690
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712 749 773 15222 317 507 630 675 700 762 985
1K202 259 270 373 445 715 805 929 947 17061 172
189 364 459 493 593 640 647 716 822 976 18016
047 248 286 374 571 780 836 852 951 959 19061 079
184 188 199 240 302 321 408 482 485 506 588 752
780 815 829 835 844 862 885 901 921 924 931 995
20031.

b) zu 314 Prozent Buchst. 1—p.
Buchst . I. zu 3000 4t Nr . 35 86 132 135 162 170

172 174 175 266 294 309 326 345 391 401 413 423
429 476 508 543 574 587 601 624 631 634 643 700
720 790 805 806 815 831 837 843 846 848 862 887
890 912 959 965 979 981 987 990 997 1012 034 045
073 080 129 .

Buchst . N zu 1500 -4t Nr . 31 38 53 66 74 76 78
115 135 143 163 177 182 199 209 230 254 271 292
360.

Buchst . 1t zu 300 -1t Nr . 11 23 53 102 106 116 139
148 188 211 230 233 !238 241 244 290 301 305 320
322 363 415 432 447 461 462 508 541 564 575 591
610 616 667 717 725 738 j753 784 813 822 834 852
859 902 921 924 925 926 979 983 991 1012 044 085
086 168 169 170 171 )211 218 273 277 284 286 299
307 319 329 337 391 393 394 408.

Buchst . 0 zu 75 -1t Nr . 1 19 34 57 71 111 1141 130
435 151 159 186 191 222 236 250 268 294 297 336
350 423 427 444 458 462 477 480 503 550 581 631 667
680 687 740 743 754 755 807 811.

c) zu 4 Prozent Buchst. ^ —vv .
Buchst. ^ zu 3000 -1t Nr . 147 191 193.
Buchst. LiZ zu 1500 -1t Nr . 39 .
Buchst. 00 zu 300 -1t Nr . 168 183 198 230.

Die ausgelosten Rentendriefe , deren Verzinsung
vom 1 . 4. 23 ab aufhört , werden den Inhabern mit
der Ausforderung gekündigt , den Kapitalbetrag ge¬
gen Rückgabe der Renteubriefe mit den dazu gehö¬
rigen , nicht mehr zahlbaren Zinsscheinen

zu a) Reihe 10 Nr . 2—16 , zu b) Reihe 4, Nr . 16,
zu c) Reihe 2 Nr . 13—16 nebst Erneuerungsscheinen
vom 1 . 4 . 23 ab bei den Rentenbankkassen Hierselbst
oder in Berlin C , Klosterstr . 761 , oder der Preuß .
Staatsbank (Seehandlung ) in Berlin W . 56 , Mark -
grafenstr . 46a , vormittags von 9 bis 12 Uhr , in
Empfang zu nehmen . Der Wert der etwa fehlenden
Zinsscheine wird in Abzug gebracht.

Die Einlieferung der gekündigten Rentenbriefe
kann zum Fälligkeitstage auch durch die Post porto¬
frei erfolgen , worauf der Gegenwert in der bean¬
tragten Weise auf Gefahr und Kosten des Empfän¬
gers übermittelt wird .

Die Nummern aller gekündigten bezw. noch rück¬
ständigen Rentenbriefe werden auch durch die von
Ulrich Levysohn in Berlin -Charlottenburg 4 , Dahl -
mannstr . 8 , zusammengestellte und im Verlage vom
W . Levysohn in Erünberg i . Schles. erscheinende
„allgemeine Verlosungstabelle " in den Monaten Mai
und November jedes Jahres veröffentlicht .

Münster i . W ., 14 . November 1922.
Direktion der Rentenbank .

Persouirl -Rilchrichte«.
1S86 . Oberlandesgerichtsbezirk Hamm .

Zu besetzen ist ! 1 Justizobersekretärstelle bei der
Amtsanwaltschaft Essen .

Die Einriickungsgebllhren betragen für die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum 3,^ -1t , bei Tabellensatz für
die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 4,50 4t . — Belegblätter und einzelne Stücke kosten 1,— -1t für jeden

angefangenen Bogen , mindestens aber 2 -1t für jedes Stück des Amtsblatts.
Schriftleitung ! Amtsblattstelle der Regierung . — Druck ! Buchdruckerei Otto Fritz , Düsseldorf, Oststr . 13.
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Amtsblatt der Regierung zu Düsseldorf.
Stück 51 . Düsseldorf . Samstag, den 23. Dezember 1922

Inhalt : Polizeiverordnung über die Polizeistunde ab 1 . 12 . 1922 S . 548 , desgl . betr . Aufkauf von
Edelmetallen pp . S . 549 .

Bekanntmachungen der Provinzialbehörde .
1587 . Polizeiverordnung

über die Polizeistunde .
Zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe und Ord¬

nung wird auf Grund des K 19 Teil II Titel 17 All¬
gemeinen Landrechts , der KZ 6 , 12 und 15 des Ge¬
setzes über die Polizeiverwaltung vom 11 . März
1859 , der KZ 137 und 139 des Gesetzes über die all¬
gemeine Landesverwaltung vom 39 . Juli 1883 , des
Reichsgesetzes vom 21 . Juli 1921 zur Erweiterung
des Anwendungsgebietes der Geldstrafe , sowie im
Hinblick auf K 365 des Reichsstrafgesetzbuches , für
den Umfang der Rheinprovinz mit Zustimmung des
Provinzialrats der Rheinprovinz folgende Polizei¬
verordnung erlassen :

8 1-
Die Polizeistunde wird wie folgt festgefetzt :
1 . „Vergnügungsparks " sind mit Eindruck der

Dunkelheit zu schließen . Doch bleibt es den Orts¬
polizeibehörden überlassen , eine Verlängerung bis
zu 19 Uhr abends aus besonderen Gründen eintre¬
ten zu lassen .

2 . Für Theatervorstellungen , Lichtbildvorführun¬
gen , Musikvorführungen und alle Darbietungen ,
welche bei gewerbsmäßiger Veranstaltung einer Er¬
laubnis aus K 33a der Reichsgewerbeordnung be¬
dürfen , ( insbesondere Kabarets und dergl . ) wird ,
auch wenn sie in Kaffeehäusern , Teestuben , Gastwirt¬
schaften und Echankwirtschaften erfolgen , die Poli¬
zeistunde auf 11 Uhr abends festgesetzt .

3 . Kaffeehäuser , Teestuben , Gastwirtschaften .
Schankwirtschaften und Speisewirtschaften usw . dür¬
fen nicht vor 7 Uhr motgens für die Bevölkerung ge¬
öffnet werden . Sie sind nachts spätestens um 11
Uhr zu schließen . Eine . Eröffnung schon um 6 Uhr
kann aus besonderen Gründen durch die Ortspoli¬
zeibehörden für einzelne Lokale zugelassen werden .
Die Ortspolizeibehörden in Stadtkreisen sind berech¬
tigt , allgemein oder für bestimmte Wochentage die
Polizeistunde bis auf 12 Uhr festzusetzen . Dies wird
insbesondere in denjenigen Stadtkreisen zu erfolgen
haben , in denen bisher eine spätere Polizeistunde

zugelassen war . Auch kann die Ortspolizeibehörde
im Falle eines dringenden Bedürfnisses für einzelne
der genannten Lokale allgemein oder für bestimmte
Tage eine Verlängerung der Polizeistunde in Stadt¬
kreisen bis 1 Uhr nachts , in Landkreisen bis 12 Uhr
nachts zulassen .

8 2 .
Die Ortspolizeibehörden sind befugt , die Polizei¬

stunden auf eine frühere Zeit festzusetzen .
Eine Verkürzung der Polizeistunde für einen ein¬

zelnen Betrieb der im K 1 Ziffer 2 und 3 bezeichne¬
ten Art hat sofort zu erfolgen , wenn

1 . eine wiederholte Bestrafung des Wirtes , des
Unternehmers oder deren Stellvertreter (K 151 R .-
Gew .-O . ) wegen Ueberschreitung der Polizeistunde
rechtskräftig erfolgt ist .

2 . sich die in Ziffer 1 bezeichneten Personen in der
Ausübung des Gewerbes als unzuverlässig erweisen ,

3 . sich aus deren Geschäftsführung Unzuträglich¬
keiten für die öffentliche Sicherheit , Ruhe und Ord¬
nung ergeben , insbesondere der Völlerei , dem ver¬
botenen Spiel und der Unsittlichkeit Vorschub ge¬
leistet wird . Die Vorschriften über die Entziehung
der Konzession bleiben hierdurch unberührt .

8 3.
In besonders gearteten Einzelfällen , wie z . B . bei

Wohltätigkeitsveranstaltungen , die einer besonderen
Regelung dringend bedürfen , können von der Orts¬
polizeibehörde Verlängerungen der Polizeistunde
äußerstenfalls bis 1 Uhr nachts gestattet werden .

8 4.
Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestim¬

mung en , werden , soweit sie nicht bereits nach Z 365
des Reichsstrafgesetzbuches zu bestrafen sind , mit der
nach Z 137 des Landesverwaltungsgesetzes in Ver¬
bindung mit dem Reichsgesetz vom 21 . Dezember 1921
zur Erweiterung des Anwendungsgebietes der Geld¬
strafe , zulässigen Geldstrafe , wenigstens aber mit
399 Mark bestraft .

Anstelle der Geldstrafe tritt im Falle der Nichtbe¬
zahlung entsprechende Haftstrafe .



Z5 .
Diese Polizeiverordnung tritt am Tage nach der

Verkündigung in Krait , Alle entgegenstehenden Be¬
zirks - , Kreis - und Ortspolizeiverordnungen über die¬
sen Gegenstand treten am gleichen Tage außer Kraft .

Coblenz , 1 . Dezember 1922 . v 1 1307 .Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

1588 . Polizeiverordnung
über Veröffentlichungen betretend den Aufkauf von
Edelmetallen , Edelsteinen , Perlen und Uhren , sowieden Handel mit diesen Gegenständen .

Auf Grund des § 10 Teil II Titel 17 des allge¬meinen Landrechts , der 88 6, 12 und 13 des Ge¬
setzes über die Polizeiverwaltung vom 11 . März1830 , des Reichsgesetzes zur Erweiterung des An¬
wendungsgebietes der Geldstrafen und zur Ein¬
schränkung der kurzen Freiheitsstrafen vom 21 . 12.1921 , der 88 137 , 139 und 110 des Gesetzes über die
allgemeine Landesverwaltung vom 30 . Juli 1883 ,des 8 30 Abs . 2 des Reichsgesetzes über die Pressevom 7 . Mai 1871 und der § 8 10 und 11 des Preuß .
Gesetzes über die Presse vom 12 . 3 . 1831 wird fürden Umfang des Regierungsbezirks Düsseldorf we¬
gen der Dringlichkeit unter Vorbehalt der Zustim¬
mung des Bezirksausschusses verordnet wie folgt :

§ 1 -
Personen , die Edelmetalle . Edelsteine , Perlen oder

aus diesen hergestellte Gegenstände und Uhren auf¬kaufen oder Handel mit diesen Gegenständen betrei¬ben . auch soweit der Aufkauf nur zum Zwecke des
Einschmelzens der Edelmetalle erfolgt , ist die öffent¬liche Bekanntmachung von Eeschäftsanzeigen über
diesen Geschäftsbetrieb durch Zeitungen und Zeit¬
schriften , das öffentlie Anschlagen , Anheften und
Ausstellen und die öffentliche unentgeltliche Vertei¬

lung von Bekanntmachungen , Plakaten , Reklame¬
zetteln und Aufrufen sowie überhaupt die Ver¬
öffentlichung jeder Art über diesen Geschäftsbetriebverboten .

Ebenso ist solchen Aufkäufern und Händlern jederHinweis auf diesen Geschäftsbetrieb in Firmen - und
Geschäftsschildern untersagt .

Zeitungen und Zeitschriften ist die Annahme vonAnzeigen , Bekanntmachungen und sonstigen Ver¬
öffentlichungen , Druckereien und sonstigen Anstal¬ten zur mechanischen Herstellung von Vervielfälti¬gungen die Anfertigung von Bekanntmachungen ,Plakaten , Reklamezetteln und Aufrufen der im 8 1bezeichneten Aufkäufer und Händler über diesen Ge¬schäftsbetrieb verboten .

8 3.
Ausgenommen von der Vorschrift des 8 1 sindGewerbetreibende , sofern sie durch eine Bescheini¬gung der ortszuständigen Handelskammer oder derHandwerkskammer nachweisen , daß Bedenken gegenden in 8 1 bezeichneten Geschäftsbetrieb nicht be¬stehen .

§ 1.
Uebertretungen dieser Polizeiverordnung werdenmit Geldstrafe bis zu 600 Mark , an deren Stelle im

Nichtbeitreibungsfalle eine entsprechende Haftstrafetritt , bestraft , soweit nicht auf Grund anderer Ge¬
setze eine höhere Strafe verwirkt ist.

§ 5 .
Diese Polizeiverordnung tritt , soweit sich nicht die

Interalliierte Kommission ein Vetorecht vorbehaltenhat , sofort in Kraft , im übrigen nach Ablauf der fürdie Einlegung des Vetorechts bestimmten Frist .Düsseldorf , 22 . Dezember 1922 . I 1 V 6396 .Der Regierungspräsident .

Oie Einrllckungsgebllhren betragen für die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum 3,— -4t , bei Tabellensatz fm>ie zweigespaltene Zeile oder deren Raum 4,30 °4t . — Belegblätter und einzelne Stücke kosten 1,^ -4t für jedenangefangenen Bogen , mindestens aber 2 -4t für jedes Stück des Amtsblatts .Schriftleitung : Amtsblattstelle der Regierung . — Druck . Buchdruckerei Otto Fritz , Düsseldorf , Oststr . 13.
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Regierung zu Düsseldorf

tück 52 . DWeldsrs . Samstag den ZV. ZszsMber
Beilagen : Oeffenllicher Anzeiger Nr . 104 und 52 der Sonderbeilage zum Oeffentlich . Anzeiger .
Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , den 3 . Januar 1922,mittags 12 Uhr , der Amtsblattstelle zuzusenden .
Inhalt : Abgabe starkwirkender Arzneimittel 551 , Tarife für ! die staatl . und städt . Häfen in Duis¬burg 551 , für die in denselben zu entrichtenden Verkehrsabgaben 552 , die ruhrfiskalischen Fähren Hinsel -Rellinghausen und Rohmühle -Heifingen 553 , die Fähranstalt Schermbeck -Gahlen 553 , die Nachenfähre zuLippramsdorf 554 , Fleischbeschaugebührenordnung 552 , Sicherung der Baumbestände im Neg .-Bez . Düssel¬dorf 552 , Dampfkesselüberwachung 552 , Kollekte 552 , Gebührenordnung der Katasterverwaltung 552 , Wa¬renprüfungsamt 553 , Zulassungsbescheinigung für Kraftfahrzeuge 553 , Kreissekretär 553 , Zollabfer¬tigungsstelle 555 , Ortslöhne 555 , Sitzungstage des Bezirksausschusses 555 , Haushaltsplan der Erftgenos -senschaft 555, Satzung der Wassergenossenschaft „Brllner Venn 555 , Berggewerbegerichtsbeamter

'
556 ,Kündigung von Stadtanleihescheinen 556 .

Bekanntmachungen der Zentralbehörde .
1589 . Der Z 4 der Vorschriften betr . die Abgabe
stark wirkender Arzneimittel , sowie die Beschaffenheitund Bezeichnung der Arzneigläser und Standgefäßein den Apotheken , vom 22 . Juni 1836 — dl . 11025 —
(Ministerialblatt für die innere Verwaltung S . 123)
erhält als Absatz 3 folgenden Zusatz :

„Die wiederholte Abgabe von Kokain und dessen
Salzen , Heroin und dessen Salzen , sowie von Arz¬neien , die Kokain oder Heroin oder deren Salze in
solchen Mengen enn,alten , datz der Gesamtgehalt der
Arznei an Kokain oder dessen Salzen 0,63 g , an
Heroin oder dessen Salzen 0,015 g übersteigt , zum äu¬
ßeren Gebrauch ist ohne jedesmal erneute schrift¬liche, mit Datum und Unterschrift versehene Anwei¬
sung eines Arztes oder Zahnarztes nur gestattet ,wenn die bestimmungsgemäße Anwendung aus der
Anweisung zu ersehen ist . Die wiederholte Abgabeist ohne erneute ärztliche oder zahnärztliche Anwei¬
sung nicht gestattet , wenn diese Mittel oder Arzneienzur Einführung in die Nase bestimmt sind .

"
I N II Nr . 4037/22 .

Berlin , 21 . November 1022 .
Der Preußische Minister für Volkswohlfahrt .

Im Auftrage : Gottstein .

1590 . 2. Nachtrag
zum Tarif für die staatlichen und städtischen Häfendes Eemeindebezirks Duisburg vom 21 . Sept . 1022 .(Sonderblatt zum Regierungs -Amtsblatt , Stück 38

vom 23 . September 1922 , Seite 377 .)
a ) Der erste Satz erhält folgende Einleitung :Es ist zu zahlen :

I . an Hafengeld
beim jedesmaligen Einlaufen in einen der Häfen für
je 30 Tage ununterbrochenen Aufenthaltes , Tage der
Ein - und Ausfahrt eingeschlossen "

b) Abschnitt „Ausnahmen " zu Abschnitt I , Ziffer 2
erhält folgende Berichtigung :

„Güterdampfer und Schiffe , welche überwiegend
Stückgüter geladen haben und nicht länger als 72
Stunden in einem der Häfen verweilen , haben " :

c) Abschnitt III (Werftgeld ) erhält bei Ziffer 1
(vor a ) folgenden Zusatz : „zu a — e siehe auch Zif¬fer 4) " und folgende neue Ziffer 4 :

Die Sätze 1 a bis 1 e gelten nur für Mengen von
mehr als 20 t desselben Gutes für ein Schiff . Be¬
trägt die Menge der einzelnen Güter für ein Schiff2V t und weniger , so gelten die Sätze unter 1 f .d) Abschnitt VI (Schleppgeld ) erhält folgendenWortlaut :

„VI . an Schleppeeld
lwerden Gebühren erhoben , weiche den Schleppsätzenmnd Gepflogenheiten des freien Marktes im Vereich
!der Duisburg - Ruhrorter Häfen en . sprechen .

Für den durchgehenden Verkehr zwischen dem Rhein!und der Schleuse I des Rhein Weser -Kanals , der dem
Schleppmonopol unterliegt , gilt der Schlepplohntariffür den Rhein -Weser -Kanal und den Lipe -Kanal von

!Datteln bis Hamm ."
Dieser 2 . Nachtrag tritt mit Wirkung vom Tageder Veröffentlichung im Regierungs -Amtsblatt in

Kraft . Va 11378 .Berlin , 11 . Dezember 1922 .
Zugleich im Namen des Finanzministers :

Der Minister für Handel und Gewerbe .
Im Auftrage : Unterschrift .
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652 — 665, —

Bekanntmachungen der Provinzialbehördc .
1591 . IX . Nachtrag
zur Fleischbeschaugebührenordnung v . 27 . August 1921 .

Mit Genehmigung des Preußischen Ministers für
Landwirtschaft , Domänen und Forsten vom 26 . Juli
1922 Nr . I III i 5193 und vom 12 . 11 . 1922
Nr . I III i 5961 werden die Fleischbeschau¬
gebühren (ordentliche Beschau und Trichinenschau )
mit Wirkung vom 1 . Januar 1923 ab wie folgt fest¬
gesetzt !

1. Ordentliche Beschau .
Die Tierbesitzer haben an Gebühren zu entrichten

für die Schlachtvieh - und Fleischbeschau zusammen !
-O bei Einhufern allgemein und für Ergänzungsbe -

schau bei allen Tiergattungen je Tier 996, —
L . bei den übrigen Tiergattungen folgende Sätze !

in Beschau - in Beschau - in Bcschau -
bezirken,in bezirken , in bezirken , in

? ipr ., .rt ».>„ -, schUeklich a - wiegend an wiegend außer -
^ seinem Wohn - seinem Wohn - halb seines

orte u . dessen orte u dessen Wohnortes
Nachbarschaft Nachbarschaft u dessen Nach -

tätig ist . tälig ist . barschaft tätig ist .
(Tarifgruppe 1) (Taifgr . II ) (Tarifgr . III )

l 2 3 4
1 . bei Rindern
( ausschl . Käl¬
bern ) je Tier 638, —
2 . bei Schweinen
(einschl . Trichi¬

nenschau )
je Tier 476,— 496, — 566, —
3 . bei Schweinen ^

(ausschl . Trichi¬
nenschau )

je Tier 359, — 367, — 386, —
4. bei Schweinen
(Trichinenschau
allein ) je Tier ,
(auch für Schwei¬
ne , die nur dem
Trichinenschau¬
zwange unter¬
liegen ) . 236,— 239 — 256 .—
5 . bei sonstigem
Kleinvieh (Käl¬
ber , Schafe , Zie¬
gen ) , je Tier 236, — 239, — 256, —
6 . Ferkel , Zickel,
Lämmer je Tier 155,— 166,— 165, —

2 . An Wegegebühren stehen den Tierärzten bei
dieser Beschau vom 16 . November dss . Jhrs . ab bei
Landwegreisen für jeden km 15 Mark , vom 1 . Dezem¬
ber dss . Jhrs . ab 36 Mark zu .

3 . Die übrigen in der Fleischbeschaugebührenord¬
nung vom 27 . August 1921 nebst Nachträgen aufge¬
führt enVestimmungen bleiben bestehen . Zu I L 8321 .

Düsseldorf , 23 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident .
In Vertretung ! Hentzen .

1592 . 3. Nachtrag
zum Tarif für in den staatlichen und städtischen Häfen
des Eemeindebezirkes Duisburg zu entrichtenden
Verkehrcabgaben (Eonderblatt zum Regierungsamts¬
blatt Stück 38 voni 23 . September 1922 Seite 377 ) .

In Abschnitt I , „ Ausnahmen "
, Ziffer 1 , wird das

Wort „Fahrzeuge " geändert in „Hafenbugsier¬
dampfer "

. I II 3927 .
Düsseldorf , 23 . Dezember 1922 .
Zugleich im Namen des Herrn Ministers für Han¬

del und Gewerbe !
Der Regierungspräsident .

I . V . ! Unterschrift .
1593 . Im Anschluß an

' meinen Bericht vom 21 . No¬
vember 1922 I II 7553 !

Der Bezirksausschuß in Düsseldorf , I . Und II . Ab¬
teilung , hat unter dein 16 ./17 . November 1922 zu der
von mir erlassenen Polizeiverordnung zur vorläu¬
figen Sicherung der Baumbestände im Regierungs¬
bezirk Düsseldorf mit Ausnahme der dem Siedlungs¬
verbande Ruhrkohlenbezirk angehörenden Stadt - und
Landkreise vom 23 . Oktober 1922 (Regierungs -Amts -
blatt 1>922 Seite 435 ) gemäß Z 139 des Gesetzes über
die allgemeine Landesverwaltung vom 36 . Juli 1883
(G .S .S . 195 ) die Zustimmung erteilt . I 15 7915 .

Düsseldorf , 6 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident ,

gez . ! Hentzen .
1594 . Dem Ingenieur Gille beim Rheinischen
Dampfkesselüberwachungsverein in Düsseldorf ist die
Berechtigung dritten Grades erteilt worden .

Düsseldorf , 26 . Dezember 1922 . I 15 8254 .
Der Regierungspräsident .

1595 . Die von den beiden Ministerien der geistlichen
pp . Angelegenheiten und des Inneren mittelst Er¬
lasses vom 9 . April 1847 und vom 16 . Juli 1877 für
die Rheinprovinz bewilligte Hauskollekte in den ein¬
zelnen evangelischen Gemeinden im Jahre 1923 wird
durch !

Diakonissin Minna Deichmann aus Kaiserswerth ,
Diakonissin Johanne Dahlmann aus Kaiserswerth ,
Diakonissin Henriette Bayer aus Kaiserswerth ,
Diakonissin Anna Schröder aus Kaiserswerth ,
Diakonissin Marie Hoyer aus Kaiserswerth ,
Diakonissin Christine Schmidt aus Kaiserswerth ,
Diakonissin Bertha Dorpmüller aus Kaiserswerth ,
Diakon Albert Niemann aus Kaiserswerth ,

sowie durch kirchliche Organe eingesammelt werden .
Düsseldorf , 12 . Dezember 1922 . II v 3644 .

Der Regierungspräsident .
Im Auftrage ! gez . Moser .

1596 . Vom 1 . Januar 1923 ab tritt eine neue Ge¬

bührenordnung der Katasterverwaltung in Kraft , die
vom Verlage R . v . Decker , Berlin , zu beziehen und
im Finanzministerialblatt 1922 , Heft Nr . 25 , veröf¬
fentlicht Ivorden ist . HI L Nr . 7237 .

Düsseldorf , 26 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident .
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1597 . Mit Zustimmung des Herrn Ministers für
Handel und Gewerbe in Berlin habe ich der öffent¬
lichen Seidentrocknungsanstalt in Krefeld und der
Elberfeld -Barmer Seidentrocknungs -Aktien - Gesellsch.

in Elberfeld gestattet , die Bezeichnung „Oeffentliches
Warenprüfungsamt " zu führen . Ferner ist der El¬
berfeld -Barmer Seidentrocknungs -Aktien - Gesellschaft
in Elberfeld auf ihren Antrag die Führung eines
entsprechenden Amtssiegels gestattet worden .

Düsseldorf . 15 . August 1922 . I 1 4423 .
Der Regierungspräsident .

1598 . Die am 4 . Januar 1924 für den mit dem
Erkennungszeichen I 41922 versehenen Personen -
Kraftwagen der Firma Peter Wirtz u . Co . in Düssel¬
dorf , Friedenstraße 32 , erteilte Zulassungsbescheini¬
gung ist abhanden gekommen und wird hiermit für
ungültig erklärt . Die Erkennungsnummer I ^ 11922
ist einstweilen gesperrt . , I L II IV 383 .

Düsseldorf , 18 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident .

1599 . Der Regierungs -Zivil -Supernumerar Fei -
nendegen in Erevenbroich ist vom 1 . Januar 1923
ab endgültig zum Kreissekretär in Erevenbroich er¬
nannt worden . I ^4 4133 .

Düsseldorf , 23 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident .

1630 . Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung
vom 34 . Oktober 1938 — I II 4331 HReg . -Amtsbl .
Stück 45 vom 7 . November 1938 , S . 543 ) wird hiermit
folgendes bestimmt :

1 . Das Fährgeld für die ruhrfiskalischen Fähren
zu Hinsel -Rellinghausen (St . Annenfähre bei km 44,7
der Ruhreinteilung und zu Nohmühle -Heisingen bei
km 35,5 der Ruhreinteilung wird bis auf weiteres
für 1 Person im Sommer von 6 Uhr morgens bis
8 Uhr abends , im Winter nur bei Tageslicht auf
43,— Mark erhöht .

Außerhalb den vorgenannten Zeiten erhöht sich das
Fährgeld auf 23,— Mark .

2 . Kinder unter 5 Jahren in Begleitung von Er¬
wachsenen find vom Fährgeld befreit .

3 . Die Tariferhöhung tritt mit dem Tage der Ver¬
öffentlichung durch das Regierungsamtsblatt in
Kraft . I II 3924 I .

Düsseldorf , 23 . Dezember 4922 .
Der Regierungspräsident .

I . V . i gez . Bammel .
1601 . Fährgeldtarif

für die Fähranstalt zu Schermbeck -Gahlen .
Gültig für die Zeit vom 15 . Dezember 1922 .

Es sind zu entrichten !
I . Von Personen einschließlich Traglast iy Nachen

oder aus der Fcihrponte !
'

a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt bei jeder
Person 3,-
aber mindestens 6,—

b ) für eine besondere unverzügliche Ueber¬
fahrt mittels Nachens , welche auf Ver¬

13 -
23 -

6 -
3 -

3 -

3 -

langen "eschehen muß , von den überzu¬
setzenden Personen zusammen mindestens
bei Tag
bei Nacht
wenn die Abgabe zu dem Satze zu l a von
den Einzelnen erhoben , nicht mehr beträgt .

II . Von Tieren !
a ) für ein Bferd oder Maultier
b) für ein Stück Rindvieh oder Esel
c) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein Stück klei¬
nes Vieh

d) rür ein Federvieh , welches getrieben wird ,
für jede angefangene 13 Stück
Anmerkung ! Für Tiere , die auf Fuhr¬
werken befördert werden , wird eine Ab¬
gabe nicht erhoben .

III . Von Fuhrwerken neben der Abgabe für
die dazu gehörenden Personell nach 1 a für das

Gespann nach II !
a ) für ein beladen .es Lastfuhrwerk oder ein

als Lastfuhrwerk benutztes Personenfuhr¬
werk , für Lokomobilen , Dampfmaschinen
oder somtioe schwere Fuhrwerke , je

b ) für ein unbeladenes Lastsuhrwerk , sowie
für einen leeren oder zum Transport von
Personen , für Marktfuhrwerk , Schlitten ,
Leichenwagen und sonstiges leichtes Fuhr¬
werk , je

c) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , einen
Kinderwagen , einrädrigen Handkarren ,
Handschlitten , auch beladen , sowie für un¬
geladene Fuhrwerke der folgenden Abtei¬
lung

d) für einen Handkarren oder Handwagen
anderer Art oder einen Eselskarren be¬
laden

IV . Von Kraftwagen neben den Abgaben für
die dazu gehörigen Personen nach la !

a ) für Personenwagen mit mehr als vier
Sitzplätzen und sür beladene Lastwagen
mit Gummireifen
oyne Gummireifen

b) für Personen mit vier oder weniger Sitz¬
plätzen und für unbeladene Lastwagen für
landwirt >chaftliRe Betr . ^ szwecke mit
Gummireifen
ohne Gummireifen

c ) für unbeladene Lastwagen , welche land¬
wirtschaftlichen Betriebszwecken dienen

mit Gummireifen
ohne Gummireifen

d) sür Kraftfahrräder kür jeden Sitz
Anmerkung zu IV ! Als Sitzungsplätze gelten nur

die dauernd eingebauten leiten Sitzgelegenheiten aus¬
schließlich des Sitzes für Wagenführer .

V . Von unbeladenen , durch Personen , Tiere oder
Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Gegenständen wird

12 -

6 . -

2 .-

3 -

53,—
63 .—

25 -
35,—

15 -
23, —
6 - —
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die Abgabe erhoben , welche die Personen , Tiere oder
das Fuhrwerk treffen würde .

Die obigen Sätze sind auch bei Ruhen des Fährbe¬
triebes wegen Eisbahn , für deren ordnungsmäßiges
Begehen von der Fäbrftelle zu sorgen ist , zu entri ^ ten .

Als Nachtstunden gelten :
Im Januar/Februar , im November/Dezember die

Zeit von 8 Uhr abends bis 6 Uhr morgens ; im
März/April , im September/Oktober die ^ eit von 9
Uhr abends bis 5 Upr morgens ; im Mai/Juni , im
Juli/August die Zeit von 19 Uhr abends bis 4 Uhr
morgens .

Befreiungen .
Bon der Entrichtung des Fährgeldes sind befreit :
Kommandierte Militärpersonen , einberufene Ge¬

stellungspflichtige , Fuhrwerke oder Tiere , welche der
Armee oder den Truppen auf dem Marsche ange¬
hören , Kriegs -Vorspann - oder Kriegslieferungsfuh¬
ren , Pferde , welche auf Grund des Kriegsleistungs¬
gesetzes voni 14. ^ uni 1873 zu oder von den Vormuste -
rungs - , Musterungs - oder Aushebungsplätzen gebracht
werden , sowie die Führer .

Oeffentliche Beamte bei Dienstreisen und deren
Fuhrwerk oder Tiere , wenn sie ^ gehörig auswei¬
sen - , Steuer - und Polizeibeamte in Uniform , auch
ohne besonderen Ausweis .

Beförderungen , die für unmittelbare Rechnung
des Staates oder des Reiches geschehen .

Die ordentlichen Posten nebst Beiwagen , die auf
Kosten des Staates beförderten Kurier - und Esta¬
fetten , die von Vostbeförderung ledig zurückkommen¬
den Postfuhrwerke und Postpferde , welche durcb Pri¬
vatunternehmer eingerichtet und als Ersatz für ordent¬
liche Posten ausschließlich zur Beförderung von Rei¬
senden und deren Gepäck und von Postsendungen be¬
nutzt werden .

Hilfsfahrten bei Feuersbrünsten und ähnlichen
Notständen .

Münster , 12 . Dezember 1922 .
Der Regierungspräsident

( als . Wasserpolizeibehörde für die Lippe ) :
Im Auftrage : Unterschrift .

1602 . Fährgeldtarif
für die Nacbensühre zu Lippramsdorf .

Gültig für die Zeit vom 15 . Dezember 1922 .
I . Von Personen einschließlich Traglast in

Nachen :
a ) bei gewöhnlicher Ueberfahrt für jede

Person 3,—
aber mindestens 6,—

b) für eine besondere unverzügliche Ueber¬
fahrt , welche auf Verlangen geschehen muß ,
von den überzusetzenden Personen zusanr -
men mindestens
bei Tao 19,—
bei Nacht 29,—
wenn die Abgabe nach dem Satze zu la
von den Einzelnen erhoben , nicht mehr
beträgt .

U . Von Tieren :
a ) für ein Pferd oder Maultier

für ein Stück Rindvieh oder Esel ,
b ) für ein Fohlen , Kalb , Schaf , Schwein ,

einen Hund , eine Ziege oder ein anderes
Stück kleines Vieh 3,—

c ) für FederviiU ' welches getrieben wird ,
für jede angefangene 19 Stück 3,—
Anmerkung : ^ ur Tiere , die auf Fuhr¬
werken befördert werden , wird eine Ab¬
gabe nicht erhoben .

III .
a ) für ein Fahrrad , Hundefuhrwerk , einen

Kinderwagen , einrädrigen Handkarren ,
Handschlitten , auch beladen , sowie für un -
beladene Fuhrwerke der folgenden Abtei¬
lung 2,—

b ) für einen Handkarren oder Handwagen !
anderer Art oder einen Eselskarren be¬
laden 3,—

IV .
i a ) für Kraftfahrräder für jeden Sitz 6,—

V . Von unbeladenen , durch Personen , Tiere oder
Fuhrwerk zur Fähre gebrachten Gegenständen wird
die Abgabe erhoben , welche die Personen , Tiere oder
das Fuhrwerk treten würde .

Die obigen Sätze sind auch beim Ruhen des Fähr¬
betriebes wegen Eisbahn , für deren ordnungsmäßiges
Begeh envon der Fagrstelle zu sorgen ist , zu entrichten .

Als Nachtstunden gelten :
Im Januar/Februar , im November/Dezember die

Zeit von 8 Uhr abends bis 6 Uhr moraens ' im März /
April , im Seprember/Oktober die Zeit von 9 Uhr
abends bis 5 Uyr morgens ; im Mai/Juni , im Juli /
August die Zeit von >9 Uhr abends bis 4 Uhr mor¬
gens .

Befreiungen .
Von der Entrichtung des Führgeldes sind befreit :
1 .Kommandierte Militärpersonen , einberufene Ge -

stellungspflichtiaen , Fuhrwerke oder Tiere , welche der
Armee oder den Truppen auf dem Marsche ange¬
hören , Kriegs -Vorspann - oder Kriegslieferungs¬
fuhren , Pferde , welche auf Grund des Kriegsleistungs¬
gesetzes vom 13 . Juni 1873 zu oder von den Vormuste¬
rung - , Musterungs - oder Aushebungsplätzen gebracht
werden , sowie die Führer derselben .

2 . Oeffentliche Beamte bei Dienstreisen und deren
Fuhrwerk oder Tiere , wenn sie sich gehörig auswei¬
sen , Steuer - und Polizeibeamte in Uniform auch
ohne besonderen Ausweis .

3 . Beförderungen , die für unmittelbare Rechnung
des Staates oder Reiches geschehen .

4 . Die - ordentlichen Posten nebst Beiwagen , die auf
Kosten des Staates beförderten Kuriere und Esta¬
fetten , die von Postbeförderung lediglich zurückkom¬
menden Postfuhrwerke und Postpferde , die Briefträ¬
ger und Postboten , desgleichen Personenfuhrwerke ,
welche durch Privatunternehmer eingerichtet und als
Ersatz für ordentliche Posten ausschließlich zur Beför -
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Der Regierungspräsident
(als Wasserpolizeibehörde f . d . Lippe ) .

Im Auftrage : Unterschrift .

Bekanntmachungen anderer Behörden .
1603 . Im Bezirk des Hauptzollamtes Duisburg -
Ruhrort ist am 1 . dss . Mts . eine öffentliche Zollabfer¬
tigungsstelle unter der Bezeichnung : „Hauptzollamt
Duisburg -Ruhrort , Zollabfertigungsstelle Ost "

, er¬
richtet worden . I a 5959 .

Düsseldorf , 16 . Dezember 1922 .
Landesfinanzamt ,

Abt . für Zölle und Verbrauchssteuern .

1604 . Auf Grund der ZZ 149—151 RVO . werden
die Ortslöhne (ortsübliches Tagesentgelt gewöhn¬
licher Tagarbeiter ) innerhalb des Regierungs¬
bezirkes Düsseldorf für die Zeit vom 1 . 3 . 1923 ab
wie folgt festgesetzt :

männlich
uiitsr ! Ni—M > übei'

1ö .IkUiiöil j Kiwi'S j 21 4»I>re

600 1 125 1 500

weidlich
uiUsi' ! w—21 > iidse

II! 21 Falles

450 750 1 050

derung von Reisenden und deren Gepäck und von Der Ausschuß hat für 1923 die Beiträge auf das

Postsendungen benutzt werden . 600fache des einfachen Jahresbeitrags festgesetzt ,zahl -

5 . Hilfssahrten bei Feuersbrünsten und ähnlichen bar in vier Jahresraten zum 15 . 1 . , 15 . 4 . , 15 . 7 . und

Notständen .
15, 10.

Münster , 12 . Dezember 1922 . Bergheim a . d. Erst , 16 . Dezember 1922 .
Der Vorsitzende , gez . : O . Graf Beissel ,

Landrat a . D .
1608 . Satzung
der Wassergenossenschaft „Brüner Venn " in Brünen

im Kreise Nees .
§ 1 .

Die Wassergenossenschaft führt den Namen „Brü¬
ner Venn " und hat ihren Sitz in Brünen .

§ 2 .
Die Genossenschaft bezweckt nach dem allgemeinen

Plan der kulturbautechnischen Abteilung vom 6 . Sep¬
tember 1921 die Unterhaltung der im Plan einzeln
aufgeführten Entwässerungsgräben und Wegen nebst
Seitengräben im Gebiete der Zusammenlegung von
Brünen .

Der Plan besteht aus :
1 . einem Erläuterungsberichte nebst Kostenanschlag

und einem Lageplan der ausgeführten Entwässe¬
rungsanlage , und einem Verzeichnis der zu unter¬
haltenden Gräben , Wege und Bauwerke ;

2 . einem Verzeichnisse der an der Genossenschaft betei¬
ligten Grundstücke mit Angabe der Eigentümer .
Der beglaubigte Plan ist bei der Aufsichtsbehörde

der Genossenschaft niederzulegen . Beglaubigte Ab¬
zeichnungen und Abschrift der Karten und des Teil¬
nehmerverzeichnisses erhält der Vorsteher der Genos¬
senschaft ; er hat sie aufzubewahren und auf dem lau¬
senden zu erhalten .

Die Genossen sind -verpflichtet , jede Aenderung in
den Eigentumsverhältnissen der bei der Genossenschaft
beteiligten Grundstücke und Anlagen dem Genossen¬
schaftsvorsteher anzuzeigen .

316 pp .
Z 17 .

Die erste zur Bestellung des Vorstandes erforder¬
liche Mitgliederversammlung beruft die Aufsichts¬
behörde , die auch zu den in dieser Versammlung er¬
forderlichen Abstimmungen eine vorläufige Stimm¬
liste nach den Flächenangaben des Grundstücksregi¬
sters des Eenossenschaftsgebiets aufzustellen hat , wo¬
bei jedes angefangene Hektar als voll zu rechnen ist.

Die weiteren Mitgliederversammlungen sind durch
den Vorstand zusammenzuberufen , soweit die Satzung
und Z 230 des Wassergesetzes es verlangen .

Die Einladung erfolgt unter Angabe der Gegen¬
stände der Verhandlung durch ortsübliche Bekannt¬
machung in der Gemeinde Brünen .

Zwischen der Einladung und der Versammlung
muß ein Zwischenraum von mindestens 1 Woche
liegen .

Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl
der Erschienenen beschlußfähig .

VorstsMüde Ortslöhne treten nach der zwingenden
Vorschrift des § 151 RVO . erst zwei Monate nach
ihrer Veröffentlichung in Kraft .

Düsseldorf , 21 . Dezember 1922 .
Oberversicherungsamt , Reg .-Bezirk Düsseldorf .

1605 . Für das Kalenderjahr 1923 werden folgende
Sitzungstage bestimmt : 5 . Januar , 19 . Januar , 2 .
Februar , 16 . Februar , 2 . März , 16 . März , 13 . April ,
27 . April , 11 Mai , 8 . Juni , 22 . Juni , 13 . Juli , 7 .
September , 21 . September , 5 . Oktober , 19 , Oktober ,
2 . November , 16 . November , 30 . November , 14 . De¬
zember .

Düsseldorf , 1 . Dezember 1922 . lZ 211 D 181/1922/1 .
Der Bezirksausschuß , Abteilung I , in Düsseldorf ,

gez . : Dr . Neumeister , gez . : Hartmann ,
gez . : Theegarten

1606 . Für das KalenderjaA 1923 werden folgende
Sitzungstage bestimmt : 12 . Januar , 26 . Januar , 9 .
Februar , 23 . Februar , 9 . März , 23 . März , 20 . April ,
4 . Mai , 18 . Mai , 15 . Juni , 6 . Juli , 20 . Juli , 14 . Sep¬
tember , 28 . September , 12 , Oktober , 26 . Oktober , 9 .
November , 23 . November , 7 . Dezember , 21 . Dezember .

Düsseldorf , 8 . Dezember 1922 . V ^ II 6 164/22/1 .
Der Bezirksausschuß , Abteilung II , in Düsseldorf ,

gez . : Dr . Neumeister . gez . : Ulsamer .
gez . : von Voetticher .

1607 . Der Haushaltsplan der Erftgenossenschaft für
1923 liegt ab 23 . d . Mts . zwei Wochen lang in dem
Geschäftszimmer der Genossenschaft zur Einsicht offen .
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Z 18. 1901 , soiwe der ZK 8 , 11 und 41 Absatz 1 der Anord-Der Vorstand vertritt die Genossenschaft gerichtlich nungen über die Verfassung und die Tätigkeit desund außergerichtlich ' er führt die Verwaltung der Berggcwerbegerichts Dortmund vom 16 . DezemberGenossenschaft, sofern nicht einzelne Geschäfte dem ' 1920 ist der Beisitzer der Spruchkammer West- Reck -Vorsteher oder der Mitgliederversammlung überwie - ! linghausen des vorgenannten Verggewerbegerichts ,sen sind . Die Kassenverwaltung hat er mindestens !Bergmann Hermann Riedel , weil er im Bezirk derzweimal jährlich zu prüfen . Spruchkammer West-Recklinghausen nicht mehr be-§ 19 pp.
§ 20 .

Die genossenschaftlichen Anlagen sind im Frühjahrund im Herbste zu schauen. Die Schaukommission be¬
steht aus dem Vorstande und 2 von der Mitglieder¬
versammlung nach Maßgabe des Z 7 Abs . 2 und 3 zuwählenden Genossen.

Der Tag der Schau wird nach Benehmen mit der
Aufsichtsbehörde und dem Kultur -Baubeamten vondem Vorsteher möglichst vier Wochen vorher bestimmtund rechtzeitig auf ortsübliche Weise bekannt gemacht.Der Vorsteher leitet die Schau .

Auch die anderen Genossen sind berechtigt , an der
Schau teilzunehmen . Das Ergebnis der Schau ist ineiner Schrift niederzulegen , für deren Aufbewahrungder Vorsteher zu sorgen hat . Die Aufsichtsbehördekann die Arbeiten , die nach technischem Ermessen zurUnterhaltung der der Schau unterliegenden Anlagennotwendig sind, erforderlichenfalls auf Kosten der
Genossenschaft ausführen lassen. Ueber Beschwerdengegen solche Anordnungen der Aufsichtsbehörde ent¬
scheid- - der Regierungspräsident endgültig .

8 21 .Die Verwaltung der Kasse führt ein Rechner, dervon dem Vorstand auf 3 Jahre gewählt wird . Die
Aufsichtsbehörde kann jederzeit die Entlassung desRechners wegen mangelhafter Dienstführung anord¬nen . Dies ist bei Anstellung des Rechners durch Ber¬trag auszubedingen .

ZZ 22- 24 pp.
Z 25 .Der Eintritt neuer Genossen und das Ausscheidenvon Genossen kann , soweit nicht eine dem Wasser¬gesetz entsprechende rechtliche Verpflichtung vorliegt ,im Wege der Vereinbarung auf den Antrag des Auf¬zunehmenden oder Ausscheidenden durch Vorstands¬beschluß erfolgen . Der Beschluß bedarf der Geneh¬migung der Aufsichtsbehörde.

Vorstehende Sa ' ung wird auf Grund der ZZ 270Abs. 3 und 271 des Wassergesetzes vom 7 . April 1913(G .S .S . 53 ) - enebmigt .8 126 . G .-Nr . AB ! (1 I.
Düsseldorf, 19 . Dezember 1922 .

Der Landeskulturamtspräsident .(L .S .) gez . : Heß.
1609 . Auf Grund der ZZ 11 , 13 und 21 des Gewerbe¬gerichtsgesetzes vom 29. Juli 1890/30. Juni 1901 inder Fassung der Bekanntmachung vom 29 . September

schäftigt ist, durch Beschluß des unterzeichneten Ober¬
bergamts vom heutigen Tage seines Amtes enthobenworden .

An seine Stelle tritt der Bergmann Johann Neu -mann in Buer , Ostfalenstraße 55. 119 IAX . 34.Dortmund, 18 . Dezember 1922 .
Preußisches Oberbergamt .

1610 . Die nachstehend aufgeführten Nummern , diebei der am 21 . Dezember 1922 vorgenommenen Ver¬losung der für das Rechnungsjahr 1923 einzulösendenAnleihescheine der
3 )4 Prozent. Düsseldorfer Stadtanleihe von 1830 v
gezogen worden sind , werden hierdurch zum 1 . Juli1923 gekündigt Die Verzinsung hört mit diesemTage auf .

Buchstabe ^ zu 2000 Mark:Nr . 11 , 12, 13 , 14, 20, 118 , 136 , 152, 244, 296 , 514,535, 536, 541 , 542, 543, 659, 676, 677 , 682 , 699 ,755, 759, 786, 870, 871, 886, 953 , 963 , 981.
Buchstabe k zu 1000 Mark:Nr . 1002, 1007 , 1048 , 1074 , 1076 , 1077 , 1079, 1080 ,1081 , 1142 , 1170 , 1280 , 1362 , 1405 , 1538 , 1552 ,1599 , 1666, 1677, 1700 , 1701 , 1702 , 1703 , 1890,1901, 2049, 2115, 2402, 2426, 2430, 2435, 2436,2438, 2517 , 2545, 2548, 2589, 2657, 2659, 2685,2700, 2703, 2727 , 2758 , 2770, 2795 , 2859, 2860,2861, 2888, 2896, 2910 , 2916, 2920.
Buchstabe O zu 500 Mark:Nr . 3516, 3532, 3555, 3559, 3647, 3746, 3758, 3854,3858, 3975 , 3976 , 3977, 3980, 3982, 3983 , 3984,3985 , 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991 , 4265 ,4409, 4437, 4464, 4475, 4507 , 4541 , 4547, 4642,4670, 4731, 4754, 4789, 4797, 4924, 4925, 4926,4949 , 4953, 4956 , 4964, 4972, 4975, 4980, 4982,4991, 4992, 4993, 4994 , 5044, 5047, 5110, 5305,5471, 5585, 5649, ^6150, 6224, 6235, 6246 , 6247 ,6249, 6292 , 6333 , 6341 , 6345 , 6357 , 6415, 6422 ,6434, 6441, 6442, 6462, 6467, 6493, 6495 , 6496,6497, 6511 , 6542, 6552 , 6589, 6591, 6592, 6594,6602, 6626, 6627, 6629, 6663, 6681 , 6792, 6794,6795, 6796, 6797 , 6803 , 6831 , 6834, 6857, 6863,6865 , 6996 , 7115 , 7117 , 7194 , 7197, 7199, 7303.Die Einlösung erfolgt bei der Stadthauptkasfe zuDüsseldorf.

Rückstände aus früheren Verlosungen sind nichtvorhanden .
Düsseldorf , 21 . Dezember 1922 .

Der Oberbürgermeister.Die Einriickungsgebühren betragen für die zweigespaltene Textzeile oder deren Raum 3,— -lt , bei Tabellensatz fürdie zweigcspaltene Zeile oder deren Raum 4,50 -lt . — Belegblätter und einzelne Stücke kosten 1,— -lt für jedenangefangenen Bogen , mindestens aber 2 At für jedes Stück des Amtsblatts .Schriftleitung : Amtsblattstelle der Regierung. — Druck : Buchdruckers! Otto Fritz , Düsseldorf , Oststr . 13 .
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